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Der WBGU begründet in diesem Bericht die dringende Notwendigkeit einer globalen 
 Trans formation zur klimaverträglichen Gesellschaft. Er zeigt zugleich ihre Machbarkeit und 
 präsentiert zehn konkrete Maßnahmenbündel zur Beschleunigung des erforderlichen Umbaus. 
Damit diese Große Transformation gelingen kann, muss die Menschheit gemeinsame 
 Verant wortung für die Vermeidung eines gefährlichen Klimawandels übernehmen. Dazu sollte   
ein neuer  Gesellschaftsvertrag zwischen Staat und Bürgerschaft geschlossen werden.

„Das neue WBGU-Gutachten ‚Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation‘  erscheint zu einer 
Zeit, in der die Völker dieser Welt sich zunehmend zu einer nachhaltigen und klimaverträglichen 
Zukunft bekennen. Die Studie zeigt, dass dies nur gelingen kann, wenn  Staaten, Unternehmen und 
die gesamte Zivilgesellschaft gemeinsam die richtigen Weichen stellen und alle Mittel der regionalen, 
 nationalen und globalen Zusammenarbeit  ausschöpfen. Dafür verdient dieses Buch breite  Beachtung.“
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1

Ein neuer Gesellschaftsvertrag

Die aktuellen Demokratiebewegungen in der arabi-
schen Welt und der Fall der Berliner Mauer sind Belege 
aus der jüngeren Geschichte für die Kraft und Dynamik 
transformativer Prozesse. Für den Übergang zur Nach-
haltigkeit lassen sich aus diesen Umbrüchen mehrere 
Lehren ziehen: Zunächst, unhaltbare Zustände kön-
nen auf dramatische Weise kollabieren. Ferner sind die 
Kräfte der Transformation oft lange unter der Oberflä-
che verborgen. Dies zeigt sich heute nicht zuletzt beim 
messbaren globalen Wertewandel in Richtung Nachhal-
tigkeit. Schließlich enthüllt der Zusammenbruch von 
auf Extraktion von Öl und Gas gestützten Diktaturen 
(Sowjetunion, Libyen) zugleich die versteckten Kosten 
des „fossilen“ industriellen Metabolismus.

Das kohlenstoffbasierte Weltwirtschaftsmodell 
ist auch ein normativ unhaltbarer Zustand, denn es 
gefährdet die Stabilität des Klimasystems und damit die 
Existenzgrundlagen künftiger Generationen. Die Trans-
formation zur Klimaverträglichkeit ist daher moralisch 
ebenso geboten wie die Abschaffung der Sklaverei und 
die Ächtung der Kinderarbeit. 

Bereits seit geraumer Zeit befindet sich das fossile 
ökonomische System international im Umbruch. Die-
ser Strukturwandel wird vom WBGU als Beginn einer 
„Großen Transformation“ zur nachhaltigen Gesellschaft 
verstanden, die innerhalb der planetarischen Leitplan-
ken der Nachhaltigkeit verlaufen muss. Langzeitstu-
dien zeigen eindeutig, dass sich immer mehr Menschen 
weltweit einen Wandel in Richtung Langfristigkeit und 
Zukunftsfähigkeit wünschen. Überdies verdeutlicht 
das atomare Desaster in Fukushima, dass schnelle Wege 
in eine klimaverträgliche Zukunft ohne Kernenergie 
beschritten werden müssen.

Es ist jetzt eine vordringliche politische Aufgabe, die 
Blockade einer solchen Transformation zu beenden und 
den Übergang zu beschleunigen. Dies erfordert nach 
Ansicht des WBGU die Schaffung eines nachhaltigen 
Ordnungsrahmens, der dafür sorgt, dass Wohlstand, 
Demokratie und Sicherheit mit Blick auf die natürli-

chen Grenzen des Erdsystems gestaltet und insbeson-
dere Entwicklungspfade beschritten werden, die mit 
der 2  °C-Klimaschutzleitplanke kompatibel sind. Auf 
letztere hat sich die Weltgemeinschaft 2010 in Can-
cún verständigt. Die Weichenstellungen dafür müssen 
im Verlauf dieses Jahrzehnts gelingen, damit bis 2050 
die Treibhausgasemissionen weltweit auf ein Minimum 
reduziert und gefährliche Klimaänderungen noch ver-
mieden werden können. Der Zeitfaktor ist also von her-
ausragender Bedeutung. 

Der WBGU zeigt im Gutachten explizit, dass die tech-
nologischen Potenziale zur umfassenden Dekarbonisie-
rung vorhanden sind, skizziert Geschäfts- und Finan-
zierungsmodelle für den Wandel und verdeutlicht, dass 
politische Instrumente für eine klimaverträgliche Trans-
formation wohlbekannt sind. Der Beirat erläutert auch, 
dass die erforderliche Transformation tiefgreifende 
Änderungen von Infrastrukturen, Produktionsprozes-
sen, Regulierungssystemen und Lebensstilen sowie ein 
neues Zusammenspiel von Politik, Gesellschaft, Wis-
senschaft und Wirtschaft umfasst. Es gilt, vielfältige 
Pfadabhängigkeiten und Blockaden zu überwinden. 
Die Transformation kann zudem nur dann gelingen, 
wenn Nationalstaaten ihre kurzfristigen Interessens-
kalküle zugunsten globaler Kooperationsmechanismen 
zurückstellen, um vor allem in der Weltwirtschaft eine 
Trendumkehr zu Klimaverträglichkeit und Nachhaltig-
keit zu ermöglichen. Dabei geht es im globalen Rahmen 
nicht zuletzt um Fragen von Fairness und Gerechtigkeit, 
auf die Antworten gefunden werden müssen. 

Diese „Große Transformation“ ist also keineswegs ein 
Automatismus. Sie ist auf die „Gestaltung des Unplan-
baren“ angewiesen, wenn sie in dem engen Zeitfenster 
gelingen soll, das zur Verfügung steht. Dies ist histo-
risch einzigartig, denn die „großen Verwandlungen der 
Welt“ (Jürgen Osterhammel) der Vergangenheit waren 
Ergebnisse allmählichen evolutionären Wandels.

Fasst man diese Anforderungen an die vor uns lie-
gende Transformation zusammen wird deutlich, dass 
die anstehenden Veränderungen über technologische 
und technokratische Reformen weit hinausreichen: Die 
Gesellschaften müssen auf eine neue „Geschäftsgrund-
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lage“ gestellt werden. Es geht um einen neuen Weltge-
sellschaftsvertrag für eine klimaverträgliche und nach-
haltige Weltwirtschaftsordnung. Dessen zentrale Idee 
ist, dass Individuen und die Zivilgesellschaften, die 
Staaten und die Staatengemeinschaft sowie die Wirt-
schaft und die Wissenschaft kollektive Verantwortung 
für die Vermeidung gefährlichen Klimawandels und für 
die Abwendung anderer Gefährdungen der Mensch-
heit als Teil des Erdsystems übernehmen. Der Gesell-
schaftsvertrag kombiniert eine Kultur der Achtsamkeit 
(aus ökologischer Verantwortung) mit einer Kultur der 
Teilhabe (als demokratische Verantwortung) sowie mit 
einer Kultur der Verpflichtung gegenüber zukünftigen 
Generationen (Zukunftsverantwortung).

Ein zentrales Element in einem solchen Gesellschafts-
vertrag ist der „gestaltende Staat“, der für die Transfor-
mation aktiv Prioritäten setzt, gleichzeitig erweiterte 
Partizipationsmöglichkeiten für seine Bürger bietet und 
der Wirtschaft Handlungsoptionen für Nachhaltigkeit 
eröffnet. Der Gesellschaftsvertrag umfasst auch neue 
Formen globaler Willensbildung und Kooperation. Die 
Schaffung eines dem Weltsicherheitsrat ebenbürtigen 
„UN-Rates für Nachhaltige Entwicklung“ sowie die Bil-
dung internationaler Klimaallianzen zwischen Staaten, 
internationalen Organisationen, Städten, Unterneh-
men, Wissenschaft und zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen wären hierfür Beispiele. 

Das Konzept eines neuen Gesellschaftsvertrages für 
die Transformation zur Nachhaltigkeit – weniger auf 
dem Papier als im Bewusstsein der Menschen – ent-
wickelt der WBGU in Analogie zur Herausbildung der 
Industriegesellschaften im Verlauf des 19. Jahrhun-
derts. Karl Polanyi (1944) bezeichnete diesen Prozess 
ebenfalls als eine „Große Transformation“ und zeigte, 
dass die Stabilisierung und Akzeptanz der „modernen 
Industriegesellschaften“ erst durch die Einbettung der 
ungesteuerten Marktdynamiken und Innovationspro-
zesse in Rechtsstaat, Demokratie und wohlfahrtsstaat-
liche Arrangements gelang – also durch die Emergenz 
eines neuen Gesellschaftsvertrages. 

Indem der WBGU die technische und wirtschaftli-
che Machbarkeit der Transformation aufzeigt, Pioniere 
des Wandels benennt, Blockademechanismen identi-
fiziert sowie politische und institutionelle Ansätze zu 
deren Überwindung entwickelt, veranschaulicht er die 
„Bedingungen der Möglichkeit“ (Immanuel Kant) des 
Übergangs zu Klimaverträglichkeit und Nachhaltigkeit. 
Damit möchte der WBGU der Politik, aber auch der 
Wirtschaft und den gesellschaftlichen Akteuren Mut 
machen, den Wandel zu wagen.

Herausforderung Klimaverträglichkeit 

Bei der Transformation zur Nachhaltigkeit kommt dem 
Klimaschutz eine besondere Bedeutung zu, denn er ist 
eine conditio sine qua non für nachhaltige Entwicklung: 
Klimaschutz allein kann zwar den Erhalt der natür-
lichen Lebensgrundlagen für die Menschheit nicht 
sichern, aber ohne wirksamen Klimaschutz entfallen 
absehbar essentielle Entwicklungsmöglichkeiten der 
Menschheit. 

Der anthropogene Klimawandel ist in den letzten 
Jahren in der Mitte des gesellschaftlichen Diskurses 
angekommen. Es gibt einen globalen politischen Kon-
sens darüber, dass eine rasch erfolgende Erderwärmung 
von mehr als 2  °C die Anpassungsfähigkeit unserer 
Gesellschaften überfordern würde. Die Folgen wären 
Umweltkrisen mit erheblichen sozialen, wirtschaftli-
chen und sicherheitspolitischen Risiken. Die Vermei-
dung gefährlicher Klimaänderungen ist daher zu einer 
der großen Menschheitsherausforderungen geworden.

Wenn die Begrenzung der Erwärmung auf 2  °C mit 
einer Wahrscheinlichkeit von wenigstens zwei Dritteln 
gelingen soll, dürfen bis Mitte dieses Jahrhunderts nur 
noch etwa 750 Mrd. t CO2 aus fossilen Quellen in die 
Atmosphäre gelangen (WBGU, 2009b). Dieses globale 
CO2-Budget wäre bereits in rund 25 Jahren erschöpft, 
wenn die Emissionen auf dem aktuellen Niveau einge-
froren würden. Es ist also ein schnelles, transformatives 
Gegensteuern notwendig. Die globalen Energiesysteme 
müssen bis Mitte des Jahrhunderts weitgehend dekar-
bonisiert sein. 

Suchprozesse in diese Richtung sind in vielen Län-
dern der Erde zu beobachten. Unter anderem bemü-
hen sich Europa, Südkorea, China, Indonesien, Indien 
und einige Bundesstaaten der USA darum, die Wohl-
standssteigerung von den Treibhausgasemissionen 
zu entkoppeln. Viele Unternehmen erkennen, dass 
in einer prosperierenden Welt mit bald 9  Mrd. Men-
schen der nächste globale Innovationszyklus Ressour-
cen schonend und klimaverträglich sein muss. Langfris-
tige Investitionen, insbesondere in erneuerbare Ener-
giequellen sowie in Energie- und Ressourceneffizienz, 
dienen nicht nur dem Atmosphärenschutz, sie reduzie-
ren auch die vielfältigen Abhängigkeiten von Impor-
ten fossiler Brennstoffe und entscheiden zugleich über 
die Innovationszentren der Zukunft und die Neuord-
nung der weltwirtschaftlichen Hierarchien. Der Umbau 
eröffnet innovationsstarken Gesellschaften auch in 
Europa neue Perspektiven. 
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Eine Zukunft ohne Kernenergie

Nach Einschätzung des Beirats ist anspruchsvoller glo-
baler Klimaschutz auch ohne Kernenergie möglich, wie 
die Analysen des WBGU in diesem Gutachten zeigen. 
Im Zentrum jeder Dekarbonisierungsstrategie muss der 
massive Ausbau der erneuerbaren Energien und der 
dafür erforderlichen  Infrastruktur stehen. Die Energie-
wende zur Nachhaltigkeit kann jedoch nur dann gelin-
gen, wenn zugleich die gewaltigen Potenziale zur Effi-
zienzsteigerung ausgeschöpft werden und die nicht 
nachhaltigen Lebensstile, insbesondere in den Indus-
trie- und Schwellenländern, gesellschaftlich problema-
tisiert werden. 

In einer Reihe von Ländern ist derzeit ein Ausbau der 
Kernenergie geplant. Davon rät der WBGU  dringend ab, 
insbesondere wegen der nicht vernachlässigbaren Risi-
ken schwerster Schadensfälle, der ungeklärten Endla-
gerungsproblematik und dem Risiko unkontrollierter 
Proliferation. Bestehende Kapazitäten sollten so rasch 
wie möglich durch nachhaltige Energietechnologien 
ersetzt und bei erkennbaren Sicherheitsmängeln umge-
hend stillgelegt werden. Der Ausstieg aus der Kern-
energie darf aus Sicht des Beirats aber nicht durch den 
Wiedereinstieg oder die Verstärkung von Energieerzeu-
gung aus Braun- und Steinkohle kompensiert werden. 

Klimaschutz in drei zentralen 
Transformationsfeldern

Der Übergang zur Klimaverträglichkeit im Rahmen der 
nachhaltigen Entwicklung betrifft vor allem die fol-
genden drei Hauptpfeiler der heutigen Weltgesell-
schaft, an denen die Politik zur Transformation anset-
zen sollte: Erstens, die Energiesysteme unter Einschluss 
des Verkehrssektors, von denen die gesamte Wirtschaft 
abhängt und die derzeit wegen der hohen Entwicklungs-
dynamik der Schwellenländer vor einem neuen Wachs-
tumsschub stehen. Der Energiesektor verursacht der-
zeit etwa zwei Drittel der Emissionen langlebiger Treib-
hausgase. Zweitens, die urbanen Räume, die derzeit für 
drei Viertel der globalen Endenergienachfrage verant-
wortlich sind und deren Bevölkerung sich bis 2050 auf 
6 Mrd. verdoppeln wird. Drittens, die Landnutzungs-
systeme (der Land- und Forstwirtschaft einschließ-
lich der Waldrodungen), aus denen derzeit knapp ein 
Viertel der globalen Treibhausgasemissionen stammen. 
Die Landnutzung muss nicht nur die Ernährung für 
eine weiter wachsende und anspruchsvoller werdende 
Weltbevölkerung sichern, sondern auch Nachfragestei-
gerungen wegen der zunehmenden Nutzung von Bio-
energie und biobasierten Rohstoffen decken. 

Auf allen genannten Feldern ist die Welt noch weit 
von einer klaren Weichenstellung in Richtung Nach-
haltigkeit entfernt. Die von der Mehrzahl der Regie-
rungen im Rahmen der internationalen Klimaverhand-
lungen bisher angekündigten Emissionsminderungen 
reichen bei weitem nicht aus, um die 2  °C-Grenze ein-
zuhalten. Dennoch sollte die einsetzende Dynamik der 
Transformation nicht unterschätzt werden. Die seit den 
1970er Jahren geführten Diskussionen um die Gren-
zen des Wachstums und die Suche nach klimaverträg-
lichen Entwicklungspfaden sind nunmehr in der Mitte 
der Gesellschaften angekommen. Damit eröffnen sich 
Möglichkeiten, die bereits in vielen Ländern existie-
renden klimaverträglichen Experimente, Branchen, 
Nischen und Effizienzinseln zu vergrößern und den 
Übergang von einer fossilen zu einer klimaverträgli-
chen Wirtschaftsweise zu beschleunigen. Maßnahmen, 
die jeweils für sich als wenig ambitioniert erscheinen, 
können in einer solchen dynamischen Situation des 
Umbruchs in der Summe große Wirkung entfalten und 
Kipppunkte der Entwicklung auslösen. Dennoch ist die 
Wende zur Klimaverträglichkeit in allen drei Transfor-
mationsfeldern eine große Herausforderung.

 > Das Transformationsfeld Energie ist deshalb so 
be deutend, weil sich die Welt nach wie vor auf einem 
„fossilen Wachstumspfad“ mit stark steigenden CO2-
Emissionen befindet. Soll die 2  °C-Grenze eingehal-
ten werden, muss die Trendumkehr der globalen 
Emissionsentwicklung aber spätestens 2020 erfol-
gen, denn ansonsten wären die Gesellschaften mit 
den später notwendigen drastischen Emissionsmin-
derungen überfordert. Notwendig ist eine globale 
Energiewende, die globale Entwicklungsdynamiken 
mit berücksichtigt. Die weltweite Energieversorgung 
beruht noch zu über 80  % auf umwelt- und klima-
schädlichen fossilen Energieträgern, während rund 
3  Mrd. Menschen noch immer von einer existenziel-
len Grundversorgung mit modernen Energiedienst-
leistungen ausgeschlossen sind. Die Herausforde-
rung besteht darin, diesen Menschen rasch Zugang 
zu modernen Energiedienstleistungen zu verschaf-
fen und gleichzeitig die CO2-Emissionen aus der 
Nutzung fossiler Energieträger weltweit stark zu 
reduzieren. Dies kann nur gelingen, wenn die Ener-
gieeffizienz drastisch erhöht sowie Lebensstilände-
rungen angestoßen werden, so dass die Energie-
nachfrage insgesamt begrenzt wird. Die notwendige 
Dekarbonisierung der Energiesysteme bedeutet 
einen hohen Handlungsdruck nicht nur in Industrie-
ländern, sondern auch in dynamisch wachsenden 
Schwellen- und Entwicklungsländern. Auch arme 
Entwicklungsländer müssen mittelfristig auf einen 
emissionsarmen Entwicklungspfad einschwenken. 
Das Zeitalter des auf der Nutzung fossiler Energie-
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träger basierenden Wirtschaftswachstums muss 
beendet werden.

 > Das Transformationsfeld Urbanisierung ist deshalb 
von so großer Bedeutung, weil der Urbanisierungs-
prozess ein großer Treiber der Energienachfrage ist. 
Die Expansion der Städte schafft neue langlebige 
Infrastrukturen, welche die Energienachfrage über 
lange Zeiträume beeinflussen werden. Schon heute 
lebt etwa die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. 
In Asien wird sich die urbane Bevölkerung in den 
kommenden zwei Jahrzehnten auf 3 Mrd. Menschen 
verdoppeln. Im Jahr 2050 werden voraussichtlich so 
viele Menschen in Städten wohnen, wie heute insge-
samt auf der Erde leben. Der stattfindende Urbani-
sierungsschub muss also bei hoher Geschwindigkeit 
in eine klimaverträgliche Stadtentwicklung umge-
lenkt werden – und das in einer Situation, in der es 
weltweit keine einzige bereits funktionstüchtige kli-
maverträgliche Modellstadt gibt, von der gelernt 
werden könnte. Auch der Umbau bestehender Stadt-
strukturen ist von hoher Bedeutung, benötigt viel 
Zeit und muss daher entschlossen angegangen wer-
den. 

 > Im Transformationsfeld Landnutzung ist die Umwand-
lung natürlicher Ökosysteme (Wälder,  Grasland, 
Feuchtgebiete) in landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen eine der wichtigsten Quellen für Treibhausgas-
emissionen. Das Hauptaugenmerk liegt daher auf 
dem Stopp von Waldrodung und Walddegradation, 
der so schnell wie möglich erreicht werden muss. 
Derzeit verringert sich die Waldfläche weltweit um 
jährlich etwa 13 Mio. ha. Um den Nahrungsbedarf 
einer wachsenden Weltbevölkerung zu decken, muss 
laut Projektion der UN-Welternährungsorganisation 
(FAO) die globale Nahrungsmittelproduktion bis 
2050 um bis zu 70  % gesteigert werden. Für die 
Landwirtschaft besteht die Herausforderung darin, 
die stark wachsende Nachfrage nach Agrargütern 
auf nachhaltige Weise, also auch unter Einschluss 
des Schutzes biologischer Vielfalt, zu decken und 
gleichzeitig auf der gesamten Wertschöpfungskette 
vom Acker bis zum Konsumenten die Emissionen zu 
mindern. Eine besondere Herausforderung stellen 
dabei die sich verändernden Ernährungsgewohnhei-
ten in vielen Regionen der Welt zugunsten tierischer 
Produkte dar.

Förderliche und hemmende Faktoren

Positiv ist zu vermerken, dass bereits viele bedeutende 
Handlungsoptionen für nachhaltigen Fortschritt auf 
den drei genannten Transformationsfeldern existieren. 
Entsprechende Technologien sind schon in Anwendung 

oder werden entwickelt. Dank moderner Kommunika-
tionstechnologien und weltweiter Wissensnetzwerke 
können sich klimaverträgliche Innovations- und Lern-
prozesse rasch verbreiten, auch in Ländern, wo dies 
politisch unterdrückt wird. Die politischen und ökono-
mischen Steuerungsinstrumente sind ebenfalls bekannt 
und könnten, entsprechenden öffentlichen Willen zur 
Gestaltung der Rahmenbedingungen vorausgesetzt, 
rasch auf die Dekarbonisierung zugeschnitten werden. 

Die finanziellen Herausforderungen der Transfor-
mation sind signifikant, aber beherrschbar. Der globale 
zusätzliche Investitionsbedarf für eine Transformation 
zur klimaverträglichen Gesellschaft im Vergleich zum 
„Weiter-so“ dürfte sich bis 2030 etwa in einer Größen-
ordnung von 200 bis etwa 1.000 Mrd. US-$ pro Jahr 
bewegen, im Zeitraum 2030–2050 noch deutlich dar-
über. Diesen Investitionen stehen zeitversetzt Einspa-
rungen in ähnlicher Größenordnung sowie die Ver-
meidung der immensen Kosten eines gefährlichen Kli-
mawandels gegenüber. Mit innovativen Geschäftsmo-
dellen und Finanzierungskonzepten lassen sich diese 
Aufgaben sehr wohl lösen. 

Nicht zuletzt stimmt den WBGU optimistisch, dass in 
wachsenden Teilen der Weltbevölkerung Werthaltun-
gen entstehen oder an Bedeutung gewinnen, die dem 
Schutz der natürlichen Umwelt einen zentralen Stellen-
wert einräumen. Die Politik sollte dies anerkennen und 
bei Entscheidungen zugunsten des Klimaschutzes deut-
lich mehr Courage zeigen. 

Dieser positiven Entwicklung stehen allerdings Fak-
toren entgegen, die eine Transformation hemmen: 

Politische, institutionelle und ökonomische Pfadab-
hängigkeiten, Interessenstrukturen sowie Vetospie-
ler erschweren den Übergang zur nachhaltigen Gesell-
schaft. Ein Beispiel dafür sind weltweite Subventionen 
für fossile Energieträger. Nach verschiedenen Schätzun-
gen lagen die weltweiten Konsumsubventionen für fos-
sile Energien in den vergangenen Jahren in der Größen-
ordnung von 300 bis mehr als 500 Mrd. US-$. Doch es 
geht nicht nur um viel Geld und die damit verbundenen 
Interessen der etablierten emissionsintensiven Sekto-
ren der Wirtschaft. Das Wirtschaftsmodell der vergan-
genen 250 Jahre mit seinen Regelwerken, Forschungs-
landschaften, Ausbildungssystemen, gesellschaftlichen 
Leitbildern sowie Außen-, Sicherheits-, Entwicklungs-, 
Verkehrs-, Wirtschafts- und Innovationspolitiken war 
nahezu alternativlos auf die Nutzung fossiler Energie-
träger zugeschnitten. Dieses komplexe System muss nun 
grundlegend umgebaut und auf die Dekarbonisierung 
der Energiesysteme sowie radikale Energieeffizienzstei-
gerungen ausgerichtet werden. John Maynard Keynes 
hat eine wesentliche Herausforderung solcher System-
veränderungen prägnant beschrieben: Es ist nicht so 
schwer, neue Konzepte und Strategien zu entwickeln, 
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viel schwerer ist es, die alten Routinen und Leitbilder 
zu vergessen.

Die Transformation muss zudem in einem engen 
Zeitfenster stattfinden, was für komplexe Gesellschaf-
ten, gerade im Kontext internationaler Verhandlungs-
systeme, eine erhebliche Herausforderung darstellt. 
Zugleich müssen unsere Gesellschaften bereit sein, 
vorausschauend auf Grundlage der Erkenntnisse der 
Wissenschaft zu handeln. Dafür müssen Langfristori-
entierungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft tief 
verankert werden.

Die Urbanisierungsschübe in den Entwicklungsregi-
onen, die zu einem erheblichen Teil auf fossil basier-
ten Wohlstandssteigerungen in vielen Teilen der Welt 
gründen, stellen eine weitere enorme Herausforderung, 
aber auch Chance für den Transformationsprozess dar. 
Insbesondere in den rasant wachsenden Schwellen-
ökonomien muss der Übergang zu klimaverträglichen 
Städten in sehr kurzer Zeit stattfinden. Dies stellt einer-
seits hohe Anforderungen an die Transformations- und 
Lernkapazitäten der entsprechenden Länder. Anderer-
seits herrscht dort zumeist noch das Grundverständ-
nis vor, dass die Erderwärmung primär von den OECD-
Ländern verursacht wurde bzw. wird und vermeintlich 
kostspielige Klimaschutzinvestitionen daher vor allem 
in den alten Industriegesellschaften stattfinden müss-
ten. Diese Sichtweise ist noch nicht durch eine Eini-
gung über eine globale Lastenteilung aufgelöst worden. 
Erschwert wird die Situation dadurch, dass vor allem 
der Brennstoff Kohle in vielen Schwellenländern güns-
tig zur Verfügung steht. 

Die WBGU-Analyse zeigt zudem, dass die heute 
bestehenden Institutionen für die globale Politikgestal-
tung (global governance) nicht gut auf die Transforma-
tion vorbereitet sind. Dies gilt insbesondere für die drei 
zentralen Transformationsfelder Energie, Urbanisierung 
und Landnutzung. Zudem gibt es derzeit keine durch-
setzungsstarken Klimapionierallianzen, die den Auf-
bau postfossiler transnationaler Ordnungsstrukturen 
beschleunigen könnten.

Insgesamt lautet die Botschaft des WBGU jedoch, 
dass die Transformation zu einer klimaverträglichen 
Weltgesellschaft notwendig und machbar ist. Sie hat 
in einigen Sektoren, Regionen und Ländern bereits 
begonnen. Jetzt müssen wir vor allem aufhören, die 
Transformation zu verhindern und statt dessen Initia-
tiven zu ihrer Beschleunigung voranbringen. 

Transformationskonzept und 
Umsetzungsstrategie

Merkmale großer Transformationen

Der WBGU begreift den nachhaltigen weltweiten 
Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft als „Große 
Transformation“. Auf den genannten zentralen Trans-
formationsfeldern müssen Produktion, Konsummuster 
und Lebensstile so verändert werden, dass die globa-
len Treibhausgasemissionen im Verlauf der kommenden 
Dekaden auf ein absolutes Minimum sinken und kli-
maverträgliche Gesellschaften entstehen können. Das 
Ausmaß des vor uns liegenden Übergangs ist kaum zu 
überschätzen. Er ist hinsichtlich der Eingriffstiefe ver-
gleichbar mit den beiden fundamentalen Transforma-
tionen der Weltgeschichte: der Neolithischen Revolu-
tion, also der Erfindung und Verbreitung von Acker-
bau und Viehzucht, sowie der Industriellen Revolution, 
die von Karl Polanyi (1944) als „Great Transformation“ 
beschrieben wurde und den Übergang von der Agrar- 
zur Industriegesellschaft beschreibt. 

Transformationsstrategie des WBGU

Die bisherigen großen Transformationen der Mensch-
heit waren weitgehend ungesteuerte Ergebnisse evo-
lutionären Wandels. Die historisch einmalige Heraus-
forderung bei der nun anstehenden Transformation zur 
klimaverträglichen Gesellschaft besteht darin, einen 
umfassenden Umbau aus Einsicht, Umsicht und Vor-
aussicht voranzutreiben. Die Transformation muss auf 
Grundlage wissenschaftlicher Risikoanalysen zu fort-
gesetzten fossilen Entwicklungspfaden nach dem Vor-
sorgeprinzip antizipiert werden, um den historischen 
Normalfall, also eine Richtungsänderung als Reaktion 
auf Krisen und Katastrophen, zu vermeiden. Die Suche 
nach entsprechenden Strategien hat in Unternehmen, 
Politik, Wissenschaft und Gesellschaft stark an Bedeu-
tung gewonnen. 

Abbildung 1 illustriert einen möglichen Verlauf der 
Transformation. Um die Dekarbonisierung zu erreichen, 
müssen Fehlanreize beseitigt und Blockaden verringert 
werden. Abbildung 2 illustriert die zeitliche Dynamik 
der Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft, 
mögliche Pfade des Scheiterns der Transformation 
sowie die verschiedenen Handlungsebenen. 

Europa und die ganze Welt stehen derzeit am Schei-
deweg. Pioniere des Wandels gibt es inzwischen in 
allen Bereichen der Gesellschaft; sie vertreten in vie-
len Ländern sogar mehrheitsfähige Positionen. Auch 
die deutsche Bundesregierung, die EU, die Regierun-
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gen der Volksrepublik China, Indiens, der USA, Süd-
koreas, Japans und Indonesiens treten für nachhaltige 
Entwicklung ein und haben dafür Strategien, Leitbil-
der für „grünes Wachstum“ oder Umbaupläne für ihre 
Energiesektoren vorgelegt. In den letzten Jahren haben 
sich zudem weltweit viele emissionsarme Technologien 
dynamisch entwickelt. Die erneuerbaren Energien sind 
zu einem wichtigen Wirtschafts- und Beschäftigungs-
faktor geworden. Viele Städte weltweit setzen bereits 
klimaverträgliche Zukunftskonzepte in die Praxis um, 
in großen Unternehmen sind aus kleinen Abteilungen 
für Gesellschaftsverantwortung (Corporate Social Res-
ponsibility) vielfach „Innovationszentren für zukunfts-
fähige Märkte“ geworden, und in der Wissenschaft 
sind Forschungsverbünde entstanden, die sich mit der 
Trans formation zur klimaverträglichen Gesellschaft 
be schäftigen. 

Vieles gerät also in richtige Bewegung. Dennoch ist 
die Gefahr sehr groß, dass die Dynamik aus Wandel und 
Beharrungskräften in Sackgassen mündet (Abb. 2); die 
Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft 
kann auch scheitern. Beispielsweise könnte die stei-
gende Energieeffizienz von Fahrzeugen durch ihre 
schneller wachsende Zahl überkompensiert werden 

(Rebound-Effekt). Oder Staaten könnten sich auf die 
Minderung ihres Treibhausgasausstoßes einigen, jedoch 
weit unter dem notwendigen Ambitionsniveau. Erneu-
erbare Energien könnten an Bedeutung gewinnen, aber 
die weiterhin dominanten fossilen Energieträger nur 
ergänzen statt sie zu ersetzen. Derart halbherzig und 
verlangsamt umgesetzt könnte die Transformation in 
eine „3-4  °C-Welt“ führen, mit entsprechenden, kaum 
beherrschbaren Folgen für Natur und Gesellschaft. Es 
kommt jetzt darauf an, die Weichen so zu stellen, dass 
ein solches Resultat unwahrscheinlich wird. 

Aus historischen Analysen lässt sich lernen, dass 
„Häufigkeitsverdichtungen von Veränderungen“ (Oster-
hammel, 2009) historische Schübe und umfassende 
Transformationen anstoßen können. Die gesellschaft-
liche Dynamik für die Transformation in Richtung Kli-
maschutz muss also durch eine Kombination von Maß-
nahmen auf unterschiedlichen Ebenen erzeugt werden:

 > Sie ist wissensbasiert, beruht auf einer gemeinsamen 
Vision und ist vom Vorsorgeprinzip geleitet.

 > Sie stützt sich stark auf Pioniere des Wandels, wel-
che die Optionen für die Überwindung einer auf der 
Nutzung fossiler Ressourcen beruhenden Ökonomie 
testen und vorantreiben und so neue Leitbilder bzw. 

Abbildung 1
Topographie der Transformation: Um vom Status quo zu einer klimaverträglichen Weltgesellschaft (vollständige 
Dekarbonisierung) zu gelangen, sind zunächst Hürden zu überwinden, die als ein Anstieg der gesellschaftlichen Kosten 
dargestellt sind.  Dieser Anstieg wird derzeit durch Blockaden (rot) verstärkt: Die gesellschaftlichen Kosten des derzeitigen 
Zustands stellen sich geringer dar als angemessen, etwa durch Fehlanreize wie Subventionen fossiler Energieträger oder nicht 
einberechnete  Umweltkosten. Gleichzeitig erscheinen die erforderlichen gesellschaftlichen Kosten des Umbaus höher zu sein 
als sie tatsächlich sind: Zwar erfordern verschiedene blockierende Faktoren hohe Anstrengungen, etwa die kostenintensive 
Überwindung von Pfadabhängigkeiten. Dem stehen jedoch begünstigende Faktoren gegenüber: Viele Technologien für die 
Transformation sind  bereits vorhanden und ihr Einsatz ist finanzierbar. Mit Hilfe der begünstigenden Faktoren können die 
Hürden abgesenkt und so der Weg für die Transformation geebnet werden. Sind die entscheidenden Hürden einmal genommen, 
ist eine große Eigen dynamik in Richtung Klimaverträglichkeit zu erwarten.
Quelle: WBGU

G
es
el
ls
ch
af
tli
ch
e 
K
os
te
n

Vollständige DekarbonisierungStatus quo

- Pfadabhängigkeiten
- enge Zeitfenster

- globale Kooperationsblockaden
- rasante Urbanisierung

- günstig verfügbare Kohlevorräte

Blockaden

- klimaverträgliche Technologieentwicklung
- Finanzierung möglich

- Wertewandel zur Nachhaltigkeit

- potenzielle Begleitnutzen der Transformation
- globale Wissensnetzwerke

Begünstigende Faktoren

Dekarbonisierungsgrad



7

Visionen entwickeln helfen, an denen sich der 
gesellschaftliche Wandel orientieren kann. Die Pio-
niere agieren zunächst als Nischenakteure, können 
dann aber zunehmend Wirkungskraft entfalten und 
die Transformation entscheidend befördern (Abb. 2). 

 > Sie erfordert einen gestaltenden Staat, der dem 
Transformationsprozess durch entsprechende Rah-
mensetzung Entfaltungsmöglichkeiten in eine 
bestimmte Richtung eröffnet, die Weichen für den 
Strukturwandel stellt und die Implementierung kli-
maverträglicher Innovationen absichert. Der gestal-
tende Staat schafft den Pionieren des Wandels Frei-
räume und fördert sie aktiv. 

 > Sie setzt zudem auf die Kooperation der internatio-
nalen Staatengemeinschaft sowie auf den Aufbau 
von Strukturen für globale Politikgestaltung (global 
governance) als unerlässliche Impulsgeber für die 
intendierte Transformationsdynamik.

Die Dekarbonisierung der Energiesysteme  
ist machbar

Der wichtigste Ansatzpunkt für die Transformation 
zur Nachhaltigkeit ist die Reduktion der CO2-Emissi-
onen aus der Nutzung fossiler Energieträger. Neben 
der Dekarbonisierung ist das zweite große Ziel eines 
Umbaus der Energiesysteme, die weltweite Energiear-

mut zu überwinden.
Der WBGU zeigt explizit, dass eine globale Dekarbo-

nisierung der Energiesysteme technisch und wirtschaft-
lich möglich ist. Die langfristigen volkswirtschaftlichen 
Kosten einer solchen Transformation liegen bei weni-
gen Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Für 
den Erfolg der Transformation ist eine stark beschleu-
nigte Senkung der CO2-Intensität der globalen Wirt-
schaftsleistung unbedingt notwendig. Um bei einem 
Wirtschaftswachstum von 2–3  % einen Emissions-
pfad einzuschlagen, bei dem bis 2050 nicht mehr als 
750 Mrd. t CO2 aus fossilen Quellen emittiert werden, 
müsste die CO2-Intensität der globalen Wirtschaftsleis-
tung in den nächsten Jahren mindestens doppelt so 
schnell sinken wie in der Vergangenheit. 

Es gibt aber nicht nur einen Transformationspfad 
für die Energiesysteme in Richtung Klimaschutz. Der 
konkrete Energiepfad wird, abhängig von politischen, 
technologischen und kulturellen Umständen und Prä-
ferenzen sowie den geographischen Besonderheiten, 
zwischen Staaten und Regionen unterschiedlich ver-
laufen. Insbesondere die Nutzung von Kernenergie und 
die Bedeutung von CO2-Abscheidung und -speiche-
rung (CCS) könnten sich regional und national – gerade 
durch politische Entscheidungen – sehr unterschied-
lich entwickeln. Der WBGU rät von der Kernenergie-
nutzung ab. CCS ist dagegen eine notwendige Vermei-
dungsoption für Länder, die weiterhin fossile Energien 

Zusammenfassung für Entscheidungsträger
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Abbildung 2
Zeitliche Dynamik und Handlungsebenen der Transformation. Ziel der Transformation ist der Übergang in eine klimaverträgliche 
Gesellschaft. Kernstück der Transformation ist die Dekarbonisierung der Energiesysteme. Links: Der gestaltende Staat und 
die Pioniere des Wandels sind die zentralen Akteure. Bei den Pionieren des Wandels geht es darum, die Nische zu verlassen 
und ihre Breitenwirksamkeit durch gesellschaftliche Routinierung zu erhöhen. Rechts: Für die Transformation müssen die 
entscheidenden Weichen innerhalb der nächsten zehn Jahre gestellt werden, damit der Umbau in den nächsten 30 Jahren 
gelingen kann. Der nachhaltige Pfad (grün) schafft rechtzeitig den Übergang von der fossilen zur klimaverträglichen 
Gesellschaft. Durch eine Überkompensation von Dekarbonisierungsfortschritten (z.  B. durch Rebound-Effekte) können 
Klimaschutzmaßnahmen wirkungslos werden, so dass die Transformation scheitert (gelb). Werden nur schwache Anstrengungen 
unternommen, drohen Pfadabhängigkeiten, die zu einer globalen Klimakrise führen (rot). 
Quelle: WBGU modifziert nach Grin et al., 2010
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einsetzen. CCS in Verbindung mit Bioenergienutzung 
könnte zudem in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhun-
derts eine wichtige Option darstellen, um der Atmo-
sphäre aktiv CO2 zu entziehen. Der WBGU konzentriert 
sich in seinen Empfehlungen jedoch auf Entwicklungs-
pfade, die diesen beiden Technologien nur eine geringe 
Rolle zumessen. Vielmehr empfiehlt er eine Strategie, 
die primär auf den beschleunigten Ausbau erneuerba-
rer Energien setzt, mit der mittelfristigen Perspektive 
der Vollversorgung. Dieses Ziel erfordert es, gleichzei-
tig drastische Verbesserungen der Energieeffizienz zu 
verfolgen.

Ein Blick auf transformative Szenarien legt aus Sicht 
des WBGU nahe, dass die globale Endenergienachfrage 
bis 2050 nicht auf mehr als 400–500 EJ pro Jahr stei-
gen sollte; der aktuelle Wert liegt bei ca. 350 EJ pro 
Jahr. Ohne eine politische Richtungsänderung könnte 
sich die Endenergienachfrage jedoch mehr als verdop-
peln. Die Verschlankung dieser Nachfrage ist daher 
in den Industrieländern sowie in den wirtschaftlich 
schnell wachsenden Schwellenländern eine entschei-
dende Aufgabe. 

Wertewandel nutzen 

Für das Gelingen einer Transformation zur klimaver-
träglichen Gesellschaft ist die Verbreitung entsprechen-
der Einstellungen und Präferenzen unabdingbare Vor-
aussetzung. Die Politik muss den angestrebten Wan-
del für große Mehrheiten annehmbar machen (Akzep-
tanz), sich Zustimmung verschaffen (Legitimation) und 
ihnen Teilhabe ermöglichen (Partizipation). Eine Viel-
zahl von Indizien, etwa die Ergebnisse des seit 1981 
weltweit durchgeführten World Values Survey oder 
die Debatte über Alternativen zum Bruttoinlandspro-
dukt als Wohlfahrtsindikator, legen nahe, dass in gro-
ßen Teilen der Weltbevölkerung Werthaltungen vor-
liegen, die dem Schutz der natürlichen Umwelt einen 
zentralen Stellenwert einräumen. Es gibt einen relativ 
breiten, kultur übergreifenden Konsens, die vorherr-
schende Wirtschaftsweise zu transformieren und in 
den nachhaltigen Umgang mit der Umwelt einzubet-
ten. Politische Optionen, die an postmateriellen Wert-
haltungen und Nachhaltigkeitsorientierungen anknüp-
fen, stehen somit nicht im Widerspruch zu den Mehr-
heiten industrialisierter Gesellschaften und sind auch 
in Schwellenländern, die auf nachholende Entwicklung 
setzen, unter Meinungsführern verbreitet. Aus den 
genannten Gründen wird deutlich, dass die Politik bei 
Entscheidungen für den Klimaschutz mehr Courage zei-
gen kann. In der Bevölkerung ist die Bereitschaft dafür 
bereits viel größer als weithin vermutet.

Ein neuer globaler Gesellschaftsvertrag

Die Vorstellung vom neuen Gesellschaftsvertrag 
bezieht sich auf die Notwendigkeit, dass die Mensch-
heit kollektive Verantwortung für die Vermeidung 
gefährlichen Klimawandels und anderer planetarischer 
Risiken übernimmt. Das erfordert zum einen die frei-
willige Beschneidung von Optionen herkömmlichen 
Wirtschaftswachstums zugunsten der Sicherung von 
Freiheitsspielräumen der davon besonders heute schon 
betroffenen Teile der Menschheit und vor allem künf-
tiger Generationen. Zum anderen erfordert die Trans-
formation einen starken Staat, der ausbalanciert wer-
den muss durch erweiterte Teilhabe der Bürgerinnen 
und Bürger. 

Die Idee des Gesellschaftsvertrages knüpft an Vorla-
gen im Naturrecht der frühen Moderne an, seine Neu-
auflage steht heute im Wesentlichen vor vier Heraus-
forderungen: 
1. Der nationale Territorialstaat kann aufgrund der 

fortschreitenden wirtschaftlichen und kulturellen 
Globalisierung nicht länger als alleinige Grundlage 
des Vertragsverhältnisses angenommen werden. 
Seine Bewohner müssen grenzüberschreitende Risi-
ken und Naturgefahren sowie die legitimen Interes-
sen Dritter, nämlich anderer Mitglieder der Weltge-
sellschaft, verantwortlich einbeziehen. 

2. Die herkömmliche Vertragslehre ging von der Fik-
tion völliger Gleichheit aller Gesellschaftsmitglieder 
aus. Angesichts der disparaten Verteilung von Res-
sourcen und Fähigkeiten in der heutigen Weltge-
sellschaft müssen gerechte globale Ausgleichsme-
chanismen greifen.

3. Die natürliche Umwelt muss stärker in die Rekon-
struktion des Gesellschaftsvertrages einbezogen 
werden. 

4. Der Vertrag muss zwei wichtige neue Akteure in 
Rechnung stellen: die selbstorganisierte Zivilgesell-
schaft und die wissenschaftliche Expertengemein-
schaft.

Der neue Gesellschaftsvertrag ist ein Veränderungs-
kontrakt: Die Weltbürgerschaft stimmt Innovationser-
wartungen zu, die normativ an das Nachhaltigkeitspos-
tulat gebunden sind, und gibt dafür spontane Behar-
rungswünsche auf. Garant dieses virtuellen Vertrages 
ist ein gestaltender Staat, der für die Zustimmung zu 
Nachhaltigkeitszielen die Bürgerschaft an den zu tref-
fenden Entscheidungen beteiligt. Damit wird eine Kul-
tur der Achtsamkeit (aus ökologischer Verantwortung) 
mit einer Kultur der Teilhabe (als demokratischer Ver-
antwortung) sowie mit einer Kultur der Verpflichtung 
gegenüber zukünftigen Generationen (Zukunftsverant-
wortung) verbunden. Von der Bürgergesellschaft wird 
keineswegs eine oberflächliche oder gar resignierte 
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Akzeptanz nachgefragt: Sie wird vielmehr als Mitge-
stalterin für das Gelingen des Transformationsprozesses 
anerkannt und in Bewegung gesetzt und legitimiert den 
Prozess dadurch. Die Idee des gestaltenden Staates ist 
also untrennbar verbunden mit der Anerkennung der 
Zivilgesellschaft und der innovativen Kräfte in Wirt-
schaft, Wissenschaft und Verwaltung. 

Zehn Maßnahmenbündel mit großer  
strategischer Hebelwirkung: 
Handlungsempfehlungen

Strategische Perspektiven

Die Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft 
bedeutet nichts weniger als einen Paradigmenwechsel 
von der fossilen zur postfossilen Gesellschaft, der als 
offener Suchprozess gestaltet werden muss. Zwar las-
sen sich konkrete Nachhaltigkeitsziele (wie die Begren-
zung der anthropogenen Erderwärmung auf 2  °C oder 
der Stopp der weltweiten Entwaldung) benennen, aber 
eine genaue Beschreibung eines angestrebten Endzu-
standes von Wirtschaft und Gesellschaft ist nicht mög-
lich. Zielsetzung und Richtung einer weltgesellschaftli-
chen Entwicklung können sich jedoch an global etab-
lierten und weithin konsensfähigen Normen ausrichten 
(Menschenrechte, UN-Konventionen, Rio-Deklaration, 
Millenniumsentwicklungsziele usw.). Breite Anerken-
nung findet vor allem der Imperativ, wie er auch von 
Hans Jonas vertreten wird, dass aktuelle Handlungen 
keine irreparablen Schäden für kommende Generatio-
nen verursachen sollen, ihnen also nicht schlechtere, 
sondern nach Möglichkeit sogar bessere Existenzbedin-
gungen zu bieten sind. 

Die globale Perspektive gebietet ferner, dass bei 
allen Unterschieden und kulturellen Eigenheiten die 
Entwicklungschancen innerhalb der Weltgesellschaft 
nicht zu weit auseinander klaffen sollten. Aus dem in 
der Rio-Deklaration und der Klimarahmenkonvention 
festgelegten Prinzip der gemeinsamen, aber unter-
schiedlichen Verantwortlichkeiten ergibt sich, dass 
Entwicklungsländern zunächst mehr Spielraum bei der 
Transformation zugestanden wird als Schwellen- oder 
Industrieländern. Innerhalb dieses Rahmens sind Stra-
tegien vielfältig gestaltbar. Abhängig von den spezifi-
schen Bedingungen der einzelnen Länder sollte jeder 
Sektor und jede Gesellschaft einen eigenen Transforma-
tionspfad entwickeln und beschreiten. Hierfür sieht der 
WBGU zwei idealtypische Optionen:
1. Polyzentrische Strategie: Die laufenden Umbaube-

mühungen in den verschiedenen Sektoren und auf 
den verschiedenen Ebenen werden gebündelt und 
deutlich verstärkt. Diese Strategie ist nach Über-

zeugung des WBGU in absehbarer Zeit und mit 
vorhandenen Mitteln umsetzbar und mithin rea-
listisch. Maßnahmen, die jeweils für sich geringe 
transformative Wirkung entfalten, können durch 
kluge Mischung und geschickte Kombination deut-
lich größere Effekte erzielen als die einfache Sum-
mierung erwarten lässt und sie können unerwartete 
Dynamiken erzeugen. Insgesamt kann ein gesell-
schaftlicher Kipppunkt erreicht werden, jenseits 
dessen die Widerstände gegen die Transformation 
deutlich abnehmen, der notwendige politische Wille 
wächst und es zu einer erheblichen Beschleunigung 
kommt. 

2. Fokussierte Strategie: Hier geht es um eine Konzen-
tration auf wenige große Weichenstellungen, die 
eine hohe transformative Wirkung ausüben können 
– aber gegenwärtig vielen Akteuren noch unrealis-
tisch erscheinen, weil sie gegen machtvolle Behar-
rungskräfte durchgesetzt werden müssten. Einige 
dieser großen Weichenstellungen sind jedoch erfor-
derlich, um die notwendige Größenordnung und 
Beschleunigung der Transformation zu einer klima-
verträglichen Wirtschaft und Gesellschaft zu errei-
chen. 

Die polyzentrische und die fokussierte Transformati-
onsstrategie zielen jedoch beide auf eine „Große Trans-
formation“ ab und unterscheiden sich somit von der 
inkrementellen Politik des kurzfristigen Krisenmana-
gements und der stets aufschiebenden Kompromissfin-
dung.

Der WBGU plädiert in diesem Gutachten für eine 
intelligente Verbindung beider Strategien: Er gibt kon-
krete Empfehlungen für die Verstärkung der laufenden 
Klimaschutzbemühungen in den drei zentralen Trans-
formationsfeldern Energie, Urbanisierung und Land-
nutzung. Je mehr kleinskalige Maßnahmen greifen und 
je mehr Pioniere des Wandels aktiv werden, sich ver-
netzen und beginnen, Veränderungen auf unterschied-
lichen Ebenen im Sinne der Transformation anzusto-
ßen, desto eher werden Entscheidungsträger ermutigt, 
auch vermeintlich unpopuläre, große Weichenstellun-
gen anzupacken. In einem derart dynamischen gesell-
schaftlichen Umfeld können Maßnahmen, die heute 
noch als unrealistisch gelten, morgen durchaus umsetz-
bar sein. Der WBGU stuft deshalb seine Empfehlungen 
nach ihrem Ambitionsniveau, also nach ihrer transfor-
mativen Wirkung und politischen Machbarkeit ein. Dies 
eröffnet die Möglichkeit, explizit auch große Weichen-
stellungen zu empfehlen, die aus heutiger Sicht noch 
unrealistisch erscheinen mögen, perspektivisch jedoch 
unerlässlich sein dürften. 

Zusammenfassung für Entscheidungsträger  
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Konkrete Handlungsoptionen: Zehn  
transformative Maßnahmenbündel

Größenordnung und Geschwindigkeit der derzeitigen 
Transformationsbemühungen sind bei weitem nicht 
ausreichend, wenn gefährlicher Klimawandel und das 
Abgleiten in eine unumkehrbar nicht nachhaltige Welt-
entwicklung vermieden werden sollen. Der Kipppunkt 
bezüglich einer zukunftsfähigen globalen Werterhal-
tung und Wertschöpfung ist noch längst nicht erreicht. 
Der WBGU skizziert daher im folgenden zehn Maßnah-
menbündel mit großer transformativer Wirkung, um 
den Übergang zur Nachhaltigkeit zu beschleunigen und 
in die Breite zu tragen. 

Bündel 1: Den gestaltenden Staat mit  erweiterten 
Partizipationsmöglichkeiten ausbauen

Zentrales Element in einem Gesellschaftsvertrag für die 
Transformation ist der gestaltende Staat mit erweiterter 
Partizipation im Mehrebenensystem globaler Koope-
ration. Er vermittelt zwei Aspekte, die häufig getrennt 
oder konträr gedacht werden: einerseits die Stärkung 
des Staates, der aktiv Prioritäten setzt und diese (etwa 
mit Bonus-Malus-Lösungen) deutlich macht, und ande-
rerseits verbesserte Mitsprache-, Mitbestimmungs- 
und Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und 
Bürger. Oft wird der starke (Öko-)Staat als Autonomie-
beschränkung der „Menschen auf der Straße“ gedacht, 
während zugleich die Einmischung eben dieser Bevöl-
kerung („Wutbürger“) als Störung der politisch-admi-
nistrativen Rationalität und Routinen beargwöhnt 
wird. Voraussetzung einer erfolgreichen Transforma-
tionspolitik ist aber die simultane Stärkung des Staa-
tes und der Bürgerschaft unter dem Dach nachhaltiger 
Politikziele. 

Der gestaltende Staat steht fest in der Tradition der 
liberalen und rechtsstaatlichen Demokratie, entwickelt 
diese aber im Sinne der Zukunftsfähigkeit demokrati-
scher Gemeinwesen und freier Bürgergesellschaften 
weiter und berücksichtigt die Grenzen, innerhalb derer 
sich Wirtschaft und Gesellschaft auf einem endlichen 
Planeten entfalten können. Während Klimaschutz oft 
als Einschränkung und Verzichtszumutung aufgefasst 
wird, steht gestaltende und aktivierende Staatlichkeit 
unter der ausdrücklichen Zielsetzung, Freiheitsspiel-
räume und Handlungsoptionen auch künftiger Gene-
rationen zu bewahren und nach Möglichkeit zu erwei-
tern.

Der WBGU empfiehlt, diese Ziele auf vier miteinan-
der zusammenhängenden Ebenen zu verfolgen: mate-
riell-rechtlich durch Festlegung von Klimaschutzzie-
len in einem Klimaschutzgesetz, verfassungsrechtlich 

durch eine entsprechende Staatszielbestimmung Kli-
maschutz, prozedural durch erweiterte Informations-, 
Beteiligungs- und Rechtsschutzmöglichkeiten der Bür-
ger und Nichtregierungsorganisationen und institu-
tionell durch ein klimapolitisches Mainstreaming der 
Staatsorganisation (etwa durch Bildung eines Umwelt-, 
Klima- und Energieministeriums).

Das Ambitionsniveau und somit die transformative 
Wirkung dieser Elemente steigt durch Kombination 
und entsprechende inhaltliche Ausgestaltung der fol-
genden Elemente: Als zentrale Maßnahme schlägt der 
WBGU ein Klimaschutzgesetz mit – an den WBGU-
Budgetansatz angelehnten – ambitionierten Minde-
rungszielen bis 2050 (Bündel 9) vor. Als weitere wich-
tige Gesetzesmaßnahme sollte eine umfassende, obli-
gatorische Klimaverträglichkeitsprüfung für Gesetzes-
vorhaben institutionalisiert werden. Im Unterschied 
zu bestehenden Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren sollte die Öffentlichkeit über die für den Klima-
schutz und für die Energiewende wesentlichen Vorha-
ben zum frühest möglichen Zeitpunkt informiert und 
aktiv in den Planungs- und Zulassungsprozess einbe-
zogen werden. Rechtsbehelfe in Form überindividueller 
Verbandsklagen sollten, zusätzlich zu den bestehenden 
Rechtsschutzmöglichkeiten, zur gerichtlichen Überprü-
fung der getroffenen Entscheidungen eröffnet werden. 
Die Einsetzung von Ombudsleuten mit Beschwerde- 
und Kontrollrechten sowie iterative entscheidungsnahe 
Deliberationsverfahren unter geeigneter Einbeziehung 
wissenschaftlichen Sachverstandes und der Laienex-
pertise komplettieren nach Ansicht des WBGU das pro-
zedurale System klimaschutzrelevanter Entscheidun-
gen durch die Verwaltung und den Gesetzgeber. 

Die Verwaltungen auf Bundes-, Landes- sowie kom-
munaler Ebene sollten ein klimapolitisches Mainstre-
aming durchlaufen. Sämtliche soeben aufgeführten 
Maßnahmen materiell-rechtlicher, verfahrensrechtli-
cher und institutioneller Natur (erweiterte Partizipa-
tion, klimapolitisches Mainstreaming, Klimaschutzge-
setz, Klimaverträglichkeitsprüfung, erweiterte Recht-
schutzmöglichkeiten) sind Ausdruck und Konkreti-
sierung des Staatsziels Klimaschutz, das Legislative, 
Exekutive und Judikative zum Handeln verpflichtet. 

Sowohl in zeitlicher als auch in räumlicher Hin-
sicht geraten nationale Politiken an ihre Grenzen. In 
der Diskussion ist daher, wie die (vermuteten) Inter-
essen künftiger Generationen bei gegenwärtigen Wah-
len und Abstimmungen berücksichtigt und wie Perso-
nen außerhalb der nationalen Staatsverbände im Sinne 
transnationaler Demokratie einbezogen werden könn-
ten. Um Zukunftsinteressen institutionell zu veran-
kern, empfiehlt der WBGU zu erproben, das parlamen-
tarische Gesetzgebungsverfahren um eine deliberative 
„Zukunftskammer“ zu erweitern. Um interessens- und 
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parteipolitische Einmischung zu vermeiden, könnte die 
Zusammensetzung dieser Kammer beispielsweise durch 
Losverfahren ermittelt werden.

Staatlichkeit übersteigt gerade im Klima-, Energie- 
und Umweltbereich nationale Grenzen und Souveräni-
täten; auch hier sollten supra- und transnational insti-
tutionelle Neuerungen stattfinden. Ein ausbaufähiges 
Vorbild ist nach Meinung des WBGU das Institutionen-
geflecht der Europäischen Union, die nicht zuletzt über 
eine gemeinsame bürgernahe Klima-, Umwelt- und 
Energiepolitik Impulse für die Vertiefung der Integ-
ration erhält (Bündel 3). Zwar verfügt sie nicht über 
einen zentralen Klimaschutzrechtsakt, allerdings hat 
sie materielle Zielfestlegungen im Bereich der erneu-
erbaren Energien, der Energieeffizienz sowie zum Kli-
maschutz getroffen. Eine weitere Harmonisierung ist 
im Bereich der Energiepolitik erforderlich. Prozedural 
verpflichtet die EU ihre Mitgliedstaaten zu Information, 
Beteiligung und Eröffnung von Rechtsschutz gegen-
über ihren Bürgerinnen und Bürgern in Umweltangele-
genheiten. Ein klimapolitisches Mainstreaming deutet 
sich in der neu etablierten Generaldirektion Energie an, 
wobei diese bislang allerdings noch nicht hinreichend 
auf eine transformative Energiepolitik verpflichtet ist. 
Verfassungsrechtlich ist der Klimaschutz im Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union veran-
kert; er könnte freilich noch als explizites Ziel festge-
schrieben werden. 

Auf der internationalen Ebene müssten für die 
Transformation zentrale Arenen globalen Regierens 
für Energie, Urbanisierung und Landnutzung aufge-
baut werden (Bündel 10). Modellhaft für die Akti-
vierung der Weltgesellschaft ist die bisher auf Europa 
beschränkte Aarhus-Konvention, welche die Vertrags-
staaten verpflichtet, die Bürgerschaft über umweltre-
levante Vorhaben zu informieren und den Bürgerinnen 
und Bürgern Informations-, Beteiligungs- und Rechts-
schutzmöglichkeiten eröffnet.

Bündel 2: CO2-Bepreisung global voranbringen

Nach Auffassung des WBGU ist die Bepreisung von CO2 
die wichtigste politische Maßnahme für die Dekarbo-
nisierung und notwendiger Bestandteil eines regulato-
rischen Rahmens für die Transformation zu einer kli-
maverträglichen Gesellschaft. Dabei muss der CO2-Preis 
hinreichend hoch sein, um die erforderliche transfor-
mative Wirkung auszuüben, d.  h. er muss ein Mehrfa-
ches über dem jetzigen Preisniveau des europäischen 
Emissionshandels liegen. Das Preissignal kann entwe-
der durch eine Steuer oder eine Mengenbegrenzung mit 
Emissionshandel erzeugt werden. Sofern die institutio-
nellen Möglichkeiten gegeben sind und die Stringenz 

sichergestellt werden kann, hält der WBGU die Men-
genbegrenzung mit Emissionshandel für das zielgenau-
ere Instrument. Der WBGU empfiehlt folgende Schritte 
mit jeweils ansteigendem Ambitionsniveau:

 > Europäisches Emissionshandelssystem (EU ETS) wei-
terentwickeln und G20-Vereinbarung zu CO2-Beprei-
sung treffen (niedriges Ambitionsniveau): Das EU ETS 
sollte fortgeführt, administrativ vereinfacht und mit 
ambitionierten Emissionsobergrenzen ausgestattet 
werden. Das EU-weite Ziel zur Emissionsreduktion 
sollte auf mindestens 30  % für das Jahr 2020 gegen-
über 1990 erhöht werden, nicht zuletzt, um die 
Glaubwürdigkeit der EU in der internationalen Kli-
mapolitik wiederzuerlangen. Auch für bisher nicht 
erfasste diffuse Emissionsquellen wie den Verkehr 
sollte ein CO2-Preis eingeführt werden. Gleichzeitig 
sollte die EU sich in der G20 dafür einsetzen, dass 
alle G20-Staaten Politiken einführen, die zu einem 
CO2-Preis führen. 

 > Verknüpfung von Emissionshandelssystemen anstre-
ben (mittleres Ambitionsniveau): Parallel dazu sollte 
das sogenannte „Linking“ (Verknüpfen) bestehen-
der Emissionshandelssysteme vorangetrieben wer-
den. Je mehr Länder am Linking beteiligt sind, desto 
größer sind die Chancen, dass andere Länder sich 
ebenfalls am Emissionshandel beteiligen. Auch sek-
torale Ansätze für Länder, die keine nationalen 
Emissionsbegrenzungen eingeführt haben, sollten 
berücksichtigt werden. In den Ländern, in denen 
mangelnde institutionelle Kapazitäten den Einsatz 
von Emissionshandelsmechanismen zunächst in 
Frage stellen, ist die Einführung von CO2-Steuern 
sinnvoll.

 > Einen möglichst globalen Emissionshandel mit 
gemeinsamen Emissionsgrenzen etablieren (hohes 
Ambitionsniveau): Die rasche und umfassende Ein-
bindung der großen Hochemissionsländer in einen 
globalen Emissionshandel würde das Erreichen sig-
nifikanter globaler Emissionsminderungen sicher-
stellen. Um ein Preissignal für Investitionen und 
Konsum zu setzen, sollte der Emissionshandel auf 
der Unternehmensebene angesiedelt sein. Ein sol-
cher Emissionshandel erfordert ein hohes Maß an 
internationaler Kooperation und muss daher auf fai-
ren Verteilungsprinzipien beruhen, beispielsweise 
wie im Budget-Ansatz des WBGU (2009b) vorge-
schlagen. 

Bündel 3: Europäisierung der Energiepolitik 
 ausweiten und vertiefen

Ziel einer gemeinsamen europäischen Energiepoli-
tik sollte die Dekarbonisierung der Energiesysteme 
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bis Mitte des Jahrhunderts sein. Dafür empfiehlt der 
WBGU eine konsequente Förderung erneuerbarer 
Energien, den koordinierten, raschen Ausbau der Netz-
infrastruktur, des Netzzugangs und der Speichermög-
lichkeiten sowie eine konsequente EU-Energieaußen- 
und -entwicklungspolitik zur Einbindung von Anrai-
nerstaaten, wie z.  B. Norwegen oder den Ländern Nord-
afrikas. Eine derartige europäische Energiepolitik hätte 
eine enorme Symbolwirkung und würde die politische 
Kraft Europas zum gemeinsamen Handeln in zentralen 
Zukunftsfeldern unterstreichen, die Wettbewerbsfä-
higkeit der Union stärken und Ausstrahlungskraft auf 
die Weltwirtschaft entfalten. Der WBGU empfiehlt fol-
gende drei Schritte, jeweils mit ansteigendem Ambiti-
onsniveau:

 > Stärkung der Zielsetzung Klimaschutz und Fort-
schreibung der bestehenden energiepolitischen Maß-
nahmen (niedriges Ambitionsniveau): Damit die 
Dekarbonisierung in sämtlichen Politikbereichen der 
EU umfassend berücksichtigt wird, sollte Klima-
schutz verfassungsrechtlich durch explizite Benen-
nung als Zielsetzung der EU gestärkt werden. Über 
die Zielfestlegungen bis 2020 der Erneuerbare-Ener-
gien-Richtlinie hinaus sollten ambitionierte Zielfest-
legungen bis 2050 erfolgen: Klimaschutzziele müs-
sen weiterentwickelt und verpflichtende Energieef-
fizienzziele vereinbart werden. Die finanzielle För-
derung erneuerbarer Energieträger sollte europaweit 
besser abgestimmt und langfristig harmonisiert wer-
den (Bündel 4). Flankiert werden sollten diese mate-
riellen Vorgaben prozedural durch Kontrollmöglich-
keiten, wie etwa einer zu etablierenden europäi-
schen Verbandsklage. 

 > Verwirklichung des Energiebinnenmarktes (mittleres 
Ambitionsniveau): Zur Schaffung einer kontinent-
weiten nachhaltigen Energieversorgung empfiehlt 
der WBGU, die Verwirklichung des einheitlichen 
europäischen Energiebinnenmarktes zur Stärkung 
erneuerbarer Energien zu forcieren. Über unabhän-
gige Netzbetreiber soll der freie Netzzugang gesi-
chert werden. Freier Zugang und grenzüberschrei-
tende Netze sind erforderlich, um die erneuerbaren 
Energien effizient in das bestehende Netz einzube-
ziehen und die Versorgungssicherheit zu garantie-
ren. Nur so kann sich ein gemeinsamer europäischer 
Markt für Strom und Gas mit einheitlichen Preisen 
entwickeln. 

 > Europaweite unionsbasierte Energiestrategie (hohes 
Ambitionsniveau): Die EU sollte ihre kontinentwei-
ten erneuerbaren Energiepotenziale bündeln und 
angesichts unterschiedlicher geographischer und 
wirtschaftlicher Bedingungen für die Produktion 
und Speicherung erneuerbarer Energien deren kos-
teneffizienten Ausbau vorantreiben. Dies erfordert 

neben der Harmonisierung der Förderung eine 
gemeinsame Planung des Energieinfrastrukturaus-
baus (Netze) einschließlich der Sicherstellung der 
hierfür erforderlichen Investitionen. Der WBGU 
empfiehlt der Bundesregierung, sich für die erwei-
terte Gesetzgebungskompetenz der EU zur Festle-
gung und Umsetzung einer europäischen Energie-
strategie, die die Wahl der jeweiligen Energieträger 
und den Aus- und Umbau grenzüberschreitender 
Infrastruktur umfasst, einzusetzen, um die Dekarbo-
nisierung des EU-weiten Energiesystems bis 2050 
vor allem auf Basis erneuerbarer Energien zu errei-
chen. 

 Prozedural ist eine Arbeitsteilung zwischen EU und 
Mitgliedstaaten zu empfehlen: Die EU gibt den recht-
lichen Rahmen für den Energiemix und den Um- und 
Ausbau für Infrastrukturvorhaben vor. Die konkrete 
rechtliche Ausgestaltung und auch die Durchfüh-
rung der Planungs- und Zulassungsverfahren für die 
Infrastrukturvorhaben sollte den Mitgliedstaaten 
obliegen.

Bündel 4: Ausbau erneuerbarer Energien durch 
Einspeisevergütungen international 
beschleunigen

Nur mit einem raschen und verstärkten Einsatz erneu-
erbarer Energien können die für den Klimaschutz erfor-
derliche Transformationsgeschwindigkeit erreicht und 
drohende Pfadabhängigkeiten fossiler Energietechno-
logien vermieden werden. Der WBGU empfiehlt daher 
der Bundesregierung, sich sowohl auf Ebene der EU als 
auch im globalen Rahmen für die weitere Verbreitung 
des Instruments der Einspeisevergütungen einzuset-
zen. Die wichtigste begleitende Maßnahme, die erst die 
Voraussetzungen für einen so beschleunigten Ausbau 
erneuerbarer Energien schafft, ist der Infrastrukturaus-
bau, allen voran die Schaffung leistungsfähiger Über-
tragungsnetze und Speicher. Gleichzeitig sollten Sub-
ventionen für fossile Energieträger abgebaut werden, 
die derzeit um das Mehrfache höher sind als die Sub-
ventionen für erneuerbare Energieträger. Dieses Ver-
hältnis muss rasch umgekehrt werden. 

 > EU-Einspeisevergütungen schrittweise harmonisie-
ren: Zunächst sollte in der EU eine verbindliche 
Übereinkunft zur Einführung von Einspeisevergü-
tungen in allen Mitgliedstaaten und zur schrittwei-
sen Angleichung der nationalen Einspeisetarife 
angestrebt werden. Eine vollständige Harmonisie-
rung lässt sich jedoch nicht unmittelbar umsetzen, 
da die Transportkapazitäten der elektrischen Netze 
in Europa noch bei weitem nicht ausreichen, um eine 
Beschränkung des Ausbaus erneuerbarer Energien 
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auf optimale Standorte zu erlauben. Eine harmoni-
sierte, EU-weite Einspeisevergütung ist nach der 
Installation dieser Netze sinnvoll und sollte bereits 
heute vorbereitet werden. Erneuerbare Energien 
sollten auch europaweit Vorrang bei der Einspeisung 
in die Netze genießen. Die Vergütungshöhe sollte im 
Lauf der Zeit einer Degression unterliegen, die sich 
ändernde Marktbedingungen berücksichtigt und an 
die kumulative installierte Leistung der jeweiligen 
Technologie gekoppelt ist. Es sollten frühzeitig Opti-
onen geprüft werden, inwieweit auch Nordafrika in 
ein solches System europäischer Einspeisetarife ein-
gebunden werden könnte. 

 > Weltweite Verbreitung von Einspeisevergütungen 
voranbringen: Deutschland sollte als Vorreiter im 
Bereich der Einspeisevergütungen und auf Basis der 
dadurch gewonnenen Erfahrungen den Wissens-
transfer zur geeigneten Ausgestaltung dieser Sys-
teme verstärken. Dazu sollte die International Feed-
in Cooperation (IFIC) finanziell und personell weiter 
ausgebaut und zu einem international nachgefragten 
Kompetenzzentrum weiterentwickelt werden. Die 
Bundesregierung sollte darüber hinaus eine Initia-
tive zur globalen Verbreitung von Einspeisevergü-
tungen anstoßen. Der Startschuss dazu könnte im 
Jahr 2012 auf der UN-Konferenz über nachhaltige 
Entwicklung (UNCSD, Rio+20-Konferenz) fallen. 
Dieses Jahr hat die UN Generalversammlung zum 
„Internationalen Jahr für nachhaltige Energie für 
alle Menschen“ erklärt. Im Rahmen dieser Initiative 
sollten bilaterale Partnerschaften zwischen Indust-
rie- und Entwicklungsländern angeregt werden, die 
Kapazitätsaufbau und finanzielle Unterstützung 
beinhalten. Zudem sollte ein internationaler Finan-
zierungsmechanismus eingerichtet werden, aus dem 
Systeme für Einspeisevergütungen in Entwicklungs-
ländern (ko-)finanziert werden könnten. Auch die 
Finanzierung des Ausbaus der erforderlichen Infra-
struktur wie Netze und Speicher sollte hier mit 
bedacht werden. Die Internationale Organisation für 
erneuerbare Energien (IRENA) könnte als Sekreta-
riat und Koordinationsplattform der Initiative fun-
gieren. Die Initiativen und Systeme zur Förderung 
von Einspeisevergütungen sollten bis etwa Mitte des 
Jahrhunderts auslaufen, da die erneuerbaren Ener-
gieträger bis dahin voraussichtlich auch ohne Sub-
ventionierung wettbewerbsfähig sein werden. 

Bündel 5: Nachhaltige Energiedienstleistungen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern fördern

Soll die 2  °C-Leitplanke eingehalten werden, gibt es nur 
noch geringe Spielräume für treibhausgasintensive Ent-

wicklungspfade von Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern. Diese Länder brauchen Unterstützung, um allen 
Menschen bis 2030 Zugang zur existenziellen Grund-
versorgung mit modernen Energiedienstleistungen zu 
verschaffen und um den Aufbau einer nachhaltigen 
Energieinfrastruktur zu ermöglichen (AGECC, 2010). 
Gelingt dies nicht, drohen Pfadabhängigkeiten in emis-
sionsintensive, fossil basierte Energiesysteme, die über 
Jahrzehnte nur schwer und kostenintensiv zu überwin-
den wären. Der WBGU empfiehlt die folgenden Schritte 
mit jeweils steigendem Ambitionsniveau:

 > Konzepte und Strategien anpassen (niedriges Ambiti-
onsniveau): Das Ziel der Überwindung von Energie-
armut sollte stärker in allen entwicklungspolitischen 
Planungsprozessen verankert werden. Außerdem 
empfiehlt der WBGU, dass die Weltbank eine 
anspruchsvolle Strategie für die Transformation zur 
Klimaverträglichkeit entwickelt, die sich an den 
Erfordernissen der 2  °C-Grenze messen lassen kann. 
Bei der Umsetzung einer globalen Dekarbonisie-
rungsstrategie und für den Aufbau klimaverträgli-
cher Energieinfrastruktur sollte auch die Rolle der 
regionalen Entwicklungsbanken gestärkt werden. 
Die Entwicklungszusammenarbeit sollte auf dieser 
Grundlage konkrete energiepolitische Ziele setzen.

 > Moderne ländliche Energienutzung ausbauen (mittle-
res Ambitionsniveau): Die vermehrte Nutzung beste-
hender Technologien kann schnell und kostengüns-
tig die Lebensqualität vieler hundert Millionen Men-
schen deutlich verbessern. Effizienzverbesserungen 
bei der Nutzung von Bioenergie sowie der Umstieg 
auf Strom und Gas sind wesentlich für die Überwin-
dung der Energiearmut. Über die Armutsreduzie-
rung hinaus sollte sich die europäische Entwick-
lungszusammenarbeit systematisch am Ziel eines 
klimaverträglichen Wachstums orientieren. Insbe-
sondere in den armen Entwicklungsländern in Afrika 
südlich der Sahara und in Südasien sollte sie zum 
Aufbau klimaverträglicher Infrastrukturen beitragen 
und damit auch in diesen Ländern klimaverträgliches 
Wachstum fördern.

 > Umsetzung in großem Maßstab rasch angehen und 
beschleunigen (hohes Ambitionsniveau): Die EU sollte 
den Entwicklungs- und Schwellenländern stra-
tegische „Dekarbonisierungs partnerschaften“ zum 
Aufbau klimaverträglicher Energiesysteme anbieten, 
die weit über die bestehenden EU-Klimakooperatio-
nen hinausgehen. Der WBGU empfiehlt, bestehende 
Modellprojekte in großem Stil rasch auszugestalten 
und die Voraussetzungen der Vergrößerung, 
Beschleunigung und Multiplikation weiterer Modell-
projekte zu verbessern. Konkret sollte die Afrika-
EU-Energiepartnerschaft deutlich ausgebaut und 
Desertec perspektivisch nach Süden ausgeweitet 
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werden. Die G20 sollte hierfür im Rahmen der 
Rio+20-Konferenz ein deutliches Signal setzen.

Bündel 6: Rasante Urbanisierung nachhaltig 
gestalten

Städte besitzen eine Schlüsselfunktion im Transforma-
tionsprozess, nicht zuletzt, weil etwa drei Viertel der 
globalen Endenergie in urbanen Räumen genutzt wer-
den – mit steigender Tendenz. Für die derzeit z.  B. in 
Asien rasant wachsenden urbanen Strukturen müs-
sen emissionsintensive Pfadabhängigkeiten verhin-
dert werden, die eine klimaverträgliche Entwicklung 
über viele Jahrzehnte hinweg blockieren würden. Das 
Thema klimaverträgliche Urbanisierung sollte daher so 
hoch wie möglich auf die Agenda der internationalen 
Politik gesetzt werden. Die folgenden Empfehlungen 
sind wichtig, aber kaum ausreichend, um dieser Her-
ausforderung gerecht zu werden. Der WBGU empfiehlt 
die folgenden Schritte mit jeweils steigendem Ambiti-
onsniveau:

 > Globale Kommunikation und Information verbessern 
(niedriges Ambitionsniveau): Zunächst sollte durch 
die Erarbeitung regelmäßiger Sachstandsberichte 
über globale Urbanisierungstrends das wissen-
schaftliche und methodische Fundament gelegt wer-
den. Es sollten überprüfbare Methoden und harmo-
nisierte Darstellungen der Treibhausgasintensität 
von Städten entwickelt werden, die alle relevanten 
Akteure und Sektoren umfassen und direkte wie 
indirekte Emissionen berücksichtigen. Darauf auf-
bauend sollte UN-Habitat aufgewertet, in seiner 
normensetzenden Rolle gestärkt, personell deutlich 
aufgestockt und zu einem Zentrum für Fragen nach-
haltiger Stadtentwicklung weiterentwickelt werden. 

 > Technologien und Planung für klimaverträgliche 
Städte entwickeln und einsetzen (mittleres Ambiti-
onsniveau): Technologien und Formen erneuerbarer 
Energienutzung, die für den Einsatz in urbanen Räu-
men besonders geeignet sind, sollten mit speziellen 
Programmen (z.  B. der UN, der Weltbank oder bilate-
raler staatlicher Zusammenarbeit) im Rahmen eines 
„Notfallplans nachhaltige Urbanisierung“ besonders 
gefördert werden. Deutschland sollte sich verstärkt 
in der internationalen Technologiekooperation enga-
gieren. Zudem sollten sich die bestehenden Initiati-
ven, Städtebünde, Städtepartnerschaften und 
Akteursbündnisse besser vernetzen. Die Anpassung 
an die unvermeidlichen Auswirkungen des Klima-
wandels sollte dabei eine der Prioritäten bilden. 
Nachhaltige Stadt- und Raumplanung sind zentrale, 
bislang vernachlässigte Handlungsfelder für die 
Transformation und sollten in der Entwicklungszu-

sammenarbeit und in den Programmen der Entwick-
lungsbanken deutlich gestärkt werden (globale Aus-
bildungsinitiative, Kapazitätsaufbau). Nach dem 
Vorbild der Weltstaudammkommission sollte zudem 
eine Weltkommission für klimaverträgliche Stadt-
entwicklung gegründet werden. Auf diesem Ambiti-
onsniveau empfiehlt der WBGU die Gründung einer 
ambitioniert mandatierten Sonderorganisation für 
nachhaltige Urbanisierung, in der UN-Habitat auf-
ginge (Bündel 10).

 > Leuchtturmprojekte und Initiativen in großem Maß-
stab initiieren (hohes Ambitionsniveau): Die Welt-
bank sollte die Umsetzung ambitionierter Klima-
schutzstrategien zum Thema „klimaneutrale Mega-
stadt“ fördern, um Investitionen im zweistelligen 
Milliardenbereich zu ermöglichen. Der WBGU emp-
fiehlt zudem, dass sich Deutschland für eine gebün-
delte europäische Initiative stark macht, die zur För-
derung klimaverträglicher Urbanisierung in Asien 
Initiativen mit Signalwirkung entwickelt. Auch in 
Europa und in Deutschland sollten Modellregionen 
sowie Experimentierfelder für Pioniere des Wandels 
geschaffen werden, um ambitionierte neue klima-
verträgliche Stadt- und Mobilitätskonzepte zu 
erproben, z.  B. innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings 
oder im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 
2020. 

Bündel 7: Klimaverträgliche Landnutzung 
voranbringen

Priorität global nachhaltiger Landnutzungspolitik muss 
die Sicherung der Ernährung für die knapp eine Mil-
liarde mangel- und unterernährter Menschen sein. 
Zudem wird die Nachfrage nach Agrargütern auf-
grund des zunehmenden Anteils tierischer Produkte 
sowie wegen der Steigerung der Biomasseproduktion 
für Energie und Industrie steigen. Gleichzeitig wird die 
Konkurrenz um knappe Flächen durch Bodendegrada-
tion, Wassermangel und zunehmende Klimawirkungen 
verschärft. Die notwendige Senkung der Treibhausga-
semissionen aus der Landnutzung kommt als zusätzli-
che Herausforderung hinzu. Aus diesen Gründen wird 
die Transformation der globalen Landnutzung zu einer 
zentralen Zukunftsaufgabe.

 > Globale Kommission für nachhaltige Landnutzung 
einsetzen (mittleres Ambitionsniveau): Landnutzung 
muss auf der internationalen politischen Agenda 
eine erheblich höhere Priorität bekommen und insti-
tutionell besser verankert werden. Der WBGU 
bekräftigt seine Empfehlung, dazu eine neue Globale 
Kommission für nachhaltige Landnutzung einzurich-
ten, mit einer umfassenden Zuständigkeit für integ-
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rierte Landnutzung, die weit über Fragen von Land-
wirtschaft oder Ernährungssicherung hinausgehen 
müsste (WBGU, 2009a). Sie sollte u.  a. folgende Auf-
gaben erfüllen: Feststellung des wissenschaftlichen 
Sachstands zur globalen Landnutzung, Zielsetzung 
und Initiativen für klimaverträgliche Ernährung, 
Erarbeitung eines Mindeststandards für alle Pro-
dukte aus Biomasse sowie Prüfung von Optionen für 
ein globales Flächenmanagement. 

Etwa ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissio-
nen sind direkte Emissionen der Landwirtschaft sowie 
aus Landnutzungsänderungen. Diese Emissionen lassen 
sich mindern, aber Landnutzungssysteme können nicht 
völlig emissionsfrei werden, schon allein wegen des aus 
der Stickstoffdüngung resultierenden Lachgases. Ohne 
einen wesentlichen Beitrag der Landnutzung kann die 
Klimastabilisierung nicht gelingen. Daher sollte die 
Minderung von Treibhausgasemissionen zu einem wei-
teren Kernbestandteil neuer Strategien eines globa-
len, integrierten Landnutzungsmanagements werden. 
Die wichtigsten Ansatzpunkte dafür sind die Waldwirt-
schaft, die landwirtschaftliche Produktion sowie die 
Ernährungsweisen. Innerhalb dieser drei Punkte sind 
die Ambitionsniveaus der Empfehlungen jeweils ange-
geben: 

 > Stopp der Entwaldung und Übergang zur nachhalti-
gen Waldwirtschaft: Ein zentrales Ziel der klimaver-
träglichen Landnutzung ist der Stopp von Waldro-
dungen sowie zerstörerischer Waldnutzung. Die 
REDD-plus Interim Partnerschaft als wichtige inter-
nationale Dialogplattform sollte dazu genutzt wer-
den, die Anwendung ökologischer und sozialer Min-
deststandards voranzubringen (niedriges Ambiti-
onsniveau). Zudem erneuert der WBGU seine Emp-
fehlung, die Zusammenarbeit im Waldbereich mit 
den großen relevanten „Waldländern“ zu strategi-
schen Allianzen auszubauen (WBGU, 2010), um die 
technischen und administrativen Rahmenbedingun-
gen einer nachhaltigen Waldwirtschaft und von 
REDD-plus-Projekten gemeinsam zu entwickeln und 
zu erproben (mittleres Ambitionsniveau). Hierbei 
sollten Schutz und Renaturierung der (häufig bewal-
deten) Moore besondere Aufmerksamkeit genießen. 
Die multilateralen Verhandlungen zu einem REDD-
plus-Regime unter dem Dach der UNFCCC sollten 
mit Nachdruck vorangetrieben werden, um den glo-
balen Rahmen für einen rechtlich verbindlichen 
Mechanismus zu schaffen und die nötige langfristige 
Planungssicherheit zu geben (mittleres Ambitionsni-
veau). 

 > Klimaverträgliche Landwirtschaft fördern: Die glo-
bale Landwirtschaft muss den absehbaren, erheblich 
ansteigenden Bedarf nach Nahrungsmitteln, Bio-
energie und stofflich genutzter Biomasse auf nach-

haltige Weise decken und gleichzeitig die Treibhaus-
gasemissionen deutlich senken. Die Entwicklungs-
politik sollte diese Herausforderung annehmen und 
Investitionen und Anreizstrukturen in Richtung 
nachhaltiger, klimaverträglicher Intensivierung der 
Landwirtschaft stärker fördern. Ziel sollte auch sein, 
die Verluste von Agrargütern nach der Ernte bis 
Mitte des Jahrhunderts zu halbieren. Ebenso sollte 
zeitnah ein internationaler Konsens zu einem Min-
deststandard für nachhaltige Bioenergieproduktion 
entwickelt werden (mittleres Ambitionsniveau; 
WBGU, 2009a). Nicht zuletzt betont der WBGU 
erneut die große Bedeutung einer raschen und wei-
tergehenden Liberalisierung des Weltagrarhandels 
im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO). Die 
Agrarsubventionen in der EU wie in den anderen 
OECD-Ländern sollten kurzfristig weiter reduziert 
sowie der Marktzugang für Entwicklungsländer ver-
bessert werden. Hierdurch ausgelöste negative Wir-
kungen für arme Entwicklungsländer sollten durch 
internationale finanzielle Unterstützung ausgegli-
chen werden (hohes Ambitionsniveau).

 > Klimaverträgliche Ernährungsweisen fördern: Neben 
der Verschwendung von Nahrungsmitteln in Haus-
halten sollten vor allem sich verändernde Ernäh-
rungsgewohnheiten zugunsten tierischer Produkte 
verstärkt kritisch betrachtet werden. Die Viehwirt-
schaft beansprucht insgesamt bereits etwa drei Vier-
tel der landwirtschaftlichen Flächen und gilt neben 
der Bevölkerungsentwicklung als dynamischster 
Faktor in der Landnutzung. Daher hätten Erfolge bei 
entsprechender Lenkung der Nachfrage eine erheb-
liche transformative Wirkung und damit ein hohes 
Ambitionsniveau. Als rasch umzusetzende Maßnah-
men empfiehlt der WBGU vermehrte Aufklärungsar-
beit in Kombination mit der Kennzeichnung von 
Umweltwirkungen auf der Verpackung. Kantinen 
der öffentlichen Hand sollten als Vorbild ein bis zwei 
fleischfreie Tage pro Woche einlegen. Die EU-Sub-
ventionen zur Stützung der Tierproduktion sollten 
rasch abgebaut werden. Wegen der großen Hebel-
wirkung dieser Effekte ist zu prüfen, ob im Rahmen 
einer Steuerreform die Emissionsintensität der 
Lebensmittel als Kriterium für Besteuerung von 
Agrarprodukten herangezogen werden soll. 

Bündel 8: Investitionen in eine klimaverträgliche 
Zukunft unterstützen und beschleunigen

Die Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft 
erfordert erhebliche zusätzliche Investitionen in nach-
haltige Energie- und Landnutzungssysteme (mehrere 
hundert Mrd. US-$ pro Jahr). Daher muss das Ziel 
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staatlicher Politik sein, Investitionen in klimaverträg-
liche Technologien attraktiver zu machen und beste-
hende Fehlanreize und Investitionsbarrieren abzu-
bauen. Die Ambitionsniveaus der Empfehlungen in den 
folgenden vier Bereichen hängen vom Entwicklungsni-
veau der jeweiligen Länder (Industrie-, Schwellen- bzw. 
Entwicklungsland) sowie von der Stringenz der politi-
schen Umsetzung ab und werden daher nicht explizit 
zugeordnet: 

 > Stabile Rahmenbedingungen für klimaverträgliche 
Investitionen schaffen: Die wichtigste Voraussetzung 
für Investitionen in klimaverträgliche Technologien 
und Infrastruktur sind langfristige, stabile klima- 
und energiepolitische Rahmenbedingungen mit 
ambitionierten Zielen, etwa im Rahmen eines Klima-
schutzgesetzes bzw. einer Dekarbonisierungsstrate-
gie. Neben der Bepreisung von CO2-Emissionen und 
dem Abbau von Subventionen für fossile Energieträ-
ger (Bündel 2) sollten technologiespezifische Förde-
rungen gewährt und verbindliche Effizienzstandards 
für Gebäude, Fahrzeuge und energieverbrauchende 
Produkte eingeführt oder verstärkt werden. Steuer-
liche Anreize, etwa zugunsten nachhaltiger Investi-
tionen und Finanzanlagen, sollten für eine Über-
gangszeit hinzukommen. 

 > Neue Finanzierungsquellen auf Staatenebene 
erschließen: Eine ambitionierte CO2-Bepreisung und 
Subventionsabbau sind wichtige Finanzierungs-
quellen für die Transformation. Für Entwicklungs- 
und Schwellenländer sind darüber hinaus Finanz-
transfers im Rahmen der Klimarahmenkonvention 
(UNFCCC) relevant. Dazu sollte der Green Climate 
Fund umgehend in einen verbindlichen Mecha-
nismus überführt werden, dessen Mittel als nicht 
rückzahlbare Zuschüsse vergeben werden. Durch 
den Fonds sollten Klimaschutzmaßnahmen in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern gefördert werden, 
die strategisch in Fahrpläne zur klimaverträglichen 
Entwicklung eingebunden sind. Auch die Ausstat-
tungen der bestehenden multilateralen Fonds für 
Vermeidungsprojekte in Entwicklungsländern soll-
ten erhöht werden. Die von den Industrieländern ab 
2020 in Aussicht gestellten Mittel für Vermeidung, 
Anpassung, Technologietransfer und Kapazitätsauf-
bau sollten zusätzlich zu den Mitteln der Entwick-
lungszusammenarbeit sein und 100 Mrd. US-$ pro 
Jahr übersteigen. Eine Besteuerung des internatio-
nalen Luft- und Schiffsverkehrs und die Einführung 
einer Steuer auf internationale Finanztransaktionen 
können weitere Finanzmittel generieren. Perspek-
tivisch kann ein globales Emissionshandelssystem 
(Bündel 2) ein internationales Finanzierungsinstru-
ment für die Transformation werden.

 > Mechanismen zur Unterstützung privater Investitio-
nen stärken: Der Großteil der Investitionen muss von 
privaten Akteuren finanziert werden. Für viele Län-
der ist davon auszugehen, dass wegen historisch tie-
fer Nettoinvestitionen bei durchaus hohen Gewin-
nen private Finanzmittel in nennenswertem Umfang 
zur Verfügung stehen; für Deutschland liegen belast-
bare empirische Angaben dazu vor. Diese Finanzmit-
tel sollten durch geeignete Rahmenbedingungen und 
staatliche Maßnahmen zur Erhöhung der Investiti-
onsrenditen (z.  B. zinsgünstige Kredite) und zur Sen-
kung der Risiken (z.  B. Kreditgarantien) in großem 
Umfang aktiviert werden. Für die nationale Ebene 
bzw. für die EU spricht sich der WBGU für die Ein-
richtung nationaler Green Investment Banks aus, um 
bestehende Fördermaßnahmen zu bündeln. Die 
Green Investment Banks sollten für institutionelle 
Investoren (z.  B. Pensionskassen und Versicherer) 
mit langfristigem Anlagehorizont attraktiv gestaltet 
sein. Zur Stärkung der Risiko- und Beteiligungskapi-
talmärkte könnten die steuerlichen Bedingungen 
verbessert oder unter dem Dach der Green Invest-
ment Banks neue Venture Capital Fonds eingerichtet 
werden. Die Entwicklungsbanken sollten ihre regu-
läre Kreditvergabe im Bereich der erneuerbaren 
Energien und Energieeffizienz sowie durch den 
gemeinsam getragenen Climate Investment Fund 
ausweiten, nicht zuletzt um dadurch über Hebelef-
fekte zusätzliche private Investitionsströme zu 
generieren. Bestehende Ansätze in der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit zur Mikrofinanzie-
rung zugunsten dezentraler Energieerzeugung aus 
erneuerbaren Quellen sollten verstärkt werden. Der 
WBGU empfiehlt, den Clean Development Mecha-
nism (CDM) zukünftig auf die am wenigsten entwi-
ckelten Länder zu beschränken, den Entwicklungs-
aspekt zu stärken sowie den CDM um programmba-
sierte und sektorale Maßnahmen zu erweitern. 

 > Neue Geschäftsmodelle fördern: Belastungen einzel-
ner Investoren durch hohe Anfangsinvestitionen 
können auf mehrere Schultern verteilt werden, 
wenn klassische Käufer-Verkäufer-Modelle in 
Geschäftsmodelle mit neuen Finanzierungs- und 
Eigentümerstrukturen überführt werden. So können 
den Kunden in verschiedenen Bereichen (u.  a. Mobi-
lität, Wohnen, Produktion, Konsum) kombinierte 
Sach- und Dienstleistungspakete anstelle von reinen 
Sachleistungen angeboten werden. Car-Sharing und 
Energie-Contracting durch sogenannte Energy Ser-
vice Companies sind Beispiele dafür. Auch genossen-
schaftliche Modelle eignen sich zur Finanzierung 
größerer Investitionen. Für eine große Transformati-
onswirkung müssen solche neuen Geschäftsmodelle 
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aus ihrer Nische heraustreten und sich auf breiter 
Basis durchsetzen. 

Bündel 9: Internationale Klima- und 
Energiepolitik

Aufgrund der Langlebigkeit von Infrastrukturen für 
Energieerzeugung, Verkehr und Produktion müssen für 
deren Um- und Ausbau bereits jetzt weltweit die Wei-
chen in Richtung Klimaschutz gestellt werden. Da der 
überwiegende Teil des Zubaus an Energieinfrastruktur 
in Entwicklungs- und Schwellenländern erwartet wird, 
kann ein auf wohlhabendere Länder begrenzter Kli-
maschutz das Problem nicht lösen. Daher müssen über 
globale Kooperation die notwendigen Investitionen für 
eine klimaverträgliche Entwicklung auch in ärmeren 
Ländern ermöglicht sowie die Klimaschutztechnologien 
und entsprechendes Know-How in allen Ländern ver-
fügbar gemacht werden. Die internationale Klima- und 
Energiepolitik ist das Forum, um ein globales Einver-
nehmen über Ziele und Ambition der Transformation 
zu erzielen. Auch für Verhandlungen über einen globa-
len Gerechtigkeitsausgleich ist die UN-Ebene alterna-
tivlos. Operative Ziele wie die Verbreitung von Wissen 
und Technologien zum Klimaschutz können zwar teil-
weise auf subglobaler Ebene vorangetrieben werden, 
eine Stärkung und Institutionalisierung der fragmen-
tierten internationalen Energiepolitik sowie ihre Ver-
knüpfung mit der Klimapolitik sollten aber systema-
tisch verfolgt werden, um den technologischen Wan-
del zu beschleunigen.

Internationale Klimapolitik 
Anspruch und Wirklichkeit der internationalen Kli-
mapolitik klaffen zunehmend auseinander. In den 
Beschlüssen der Klimakonferenz von Cancún wird die 
Begrenzung der globalen Temperaturerhöhung gegen-
über dem vorindustriellen Niveau unterhalb von 2  °C 
als langfristiges Ziel anerkannt, dringender Handlungs-
bedarf identifiziert und ein Überprüfungsprozess ini-
tiiert. Ein effektives Regime mit international binden-
den Verpflichtungen zur Emissionsbegrenzung scheint 
dagegen in weite Ferne gerückt. Der Klimaschutz ist 
derzeit auf freiwillige Ankündigungen der Staaten zur 
Emissionsbegrenzung angewiesen. Diese Angebote rei-
chen zusammengenommen derzeit nicht aus, um die 
2  °C-Leitplanke einzuhalten. Der WBGU empfiehlt zur 
internationalen Klimapolitik folgende Schritte, mit 
jeweils ansteigendem Ambitionsniveau: 

 > Anspruchsvolle unilaterale Angebote im Rahmen 
eines Pledge-and-Review-Verfahrens (niedriges 
Am bitionsniveau): Als absolutes Minimum sollten 

die von den Staaten angebotenen Emissionsbegren-
zungen im Rahmen des Pledge-and-Review-Verfah-
rens (freiwillige, international überprüfte Klima-
schutzmaßnahmen und Zahlungen) auf ein Niveau 
gehoben werden, das mit der Einhaltung der 
2  °C-Leitplanke kompatibel ist. Der WBGU emp-
fiehlt, die entsprechenden Minderungen von 
Deutschland und der EU grob am vom WBGU 
(2009b) vorgeschlagenen Budgetansatz auszurich-
ten. Um die Einhaltung der 2  °C-Leitplanke zu 
ermöglichen, sollten im Jahr 2020 global nicht mehr 
als 44 Gt CO2eq an Treibhausgasen emittiert werden. 
Deutschland müsste, abgeleitet aus seinem Anteil an 
der Weltbevölkerung, seine Emissionen im Jahr 
2020 gegenüber 1990 um 56  % senken. Es könnte 
diese Anforderung durch eine Kombination aus 
eigenen Emissionsminderungen und ergänzenden 
Finanztransfers erfüllen. Beispielsweise könnten 
Emissionsminderungen von 40  % im Inland sowie 
zum kleinen Teil über Offsets bzw. CDM erfolgen 
sowie ergänzende Finanz- und Technologietransfer-
leistungen in Höhe von mindestens 4–8 Mrd. € jähr-
lich, die in anderen Ländern zusätzlich Minderungen 
von jährlich 0,2 Gt CO2eq erlauben. Für die EU ergibt 
sich eine Minderungsverantwortung von 40  %, die 
umgesetzt werden könnte durch Minderungen von 
30  % innerhalb der Region, zuzüglich eines jährli-
chen Finanz- und Technologietransfers im Gegen-
wert von 11–22 Mrd. € für Minderungsmaßnahmen 
in anderen Ländern. Diese Summen schließen den 
Finanz- und Technologietransfer für Anpassung 
sowie die Kompensation für Klimaschäden nicht ein. 
Um das Globalziel nicht zu gefährden, müssten im 
Gegenzug die Länder mit noch niedrigen Emissionen, 
die sich aber auf einem dynamischen Wachstums-
pfad befinden, bereits bis 2020 Entwicklungspfade 
mit deutlich geringeren Emissionen anstreben als 
sich aus einer gleichen Pro-Kopf-Verteilung des 
Gesamtbudgets ergeben würden. Dies sollte durch 
die genannten Finanz- und Technologietransfers der 
Hochemissionsländer unterstützt werden. Dabei 
sollten sich die in den Ländern physisch durchge-
führten Emissionsminderungen grundsätzlich an 
den Minderungspotenzialen ausrichten. Die Ent-
wicklung von entsprechenden Dekarbonisierungs-
fahrplänen sollte Bedingung für den Zugang zum 
Green Climate Fund sein. Der in Cancún vereinbarte 
Technologiemechanismus bietet einen sehr guten 
Ansatzpunkt für eine globale Offensive zur Verbrei-
tung klimaverträglicher Technologien und sollte 
schnellstmöglich operationalisiert werden. Dabei 
sollten alle genannten Aspekte internationalen Tech-
nologietransfers berücksichtigt werden. Parallel 
dazu sollten sich Deutschland und die EU an der 
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Ausarbeitung des unverzichtbaren längerfristigen 
globalen Emissionsziels aktiv beteiligen

 > Vorreiterkoalitionen für verbindlichen Klimaschutz 
(mittleres Ambitionsniveau): Viele Staaten sind 
bereit, über ein Pledge-and-Review-Verfahren hin-
auszugehen. Die EU sollte dazu beitragen, über Koa-
litionen sowohl im Rahmen des UN-Verhandlungs-
prozesses als auch außerhalb ambitioniertere Teilab-
kommen zum Klimaschutz zu erreichen. Derartige 
subglobale Allianzen könnten z.  B. beim Waldschutz, 
beim Aufbau klimaverträglicher Infrastruktur oder 
bei der Etablierung von Emissionshandelssystemen 
eine wichtige Rolle spielen. Die EU sollte über diese 
Allianzen hinaus aber auch verstärkt Koalitionen für 
ein verbindliches Abkommen im Rahmen der 
UNFCCC suchen. Neben der unkonditionierten Ver-
schärfung der eigenen Minderungsziele sollte die EU 
auch ein deutliches Bekenntnis für eine Weiterfüh-
rung und Weiterentwicklung des Kioto-Protokolls 
abgeben. 

 > Umfassendes international bindendes Klimaschutzre-
gime (hohes Ambitionsniveau): Fluchtpunkt der 
internationalen Klimapolitik sollte ein umfassendes, 
bindendes Abkommen zur globalen Emissionsbe-
grenzung sein. Mit dem Budgetansatz hat der WBGU 
(2009b) Elemente eines solchen Abkommens skiz-
ziert: Ein mit der 2  °C-Leitplanke kompatibles maxi-
males globales Emissionsbudget für CO2 aus fossilen 
Quellen wird gemäß einer gleichen Pro-Kopf-Auftei-
lung auf die Länder verteilt. Die Staaten sollten sich 
verpflichten, international überprüfbare Dekarboni-
sierungsfahrpläne vorzulegen, die den geplanten 
nationalen Emissionspfad bis 2050 darlegen. Für 
CO2 aus nicht fossilen Quellen sowie für andere 
Treib hausgase hält der WBGU separate Regelungen 
für zielführender. So schlägt der WBGU seit vielen 
Jahren ein separates völkerrechtliches Abkommen 
zum Schutz terrestrischer Kohlenstoffspeicher vor 
(WBGU, 2003). Dabei sollte der Stopp der Entwal-
dung in Entwicklungsländern Priorität genießen 
(Bündel 7). Die Minderung der fluorierten Treib-
hausgase könnte in einer Sondervereinbarung nach 
dem Vorbild des Montreal-Protokolls einfacher und 
schneller bewirkt werden (WBGU, 2009b). Für die 
bislang ungeregelten kurzlebigen klimawirksamen 
Stoffe wie Rußpartikel und ozonbildende Gase 
 könnten gesonderte Vereinbarungen mit Bezug zu 
nationalen Luftreinhaltemaßnahmen getroffen wer-
den. 

Internationale Energiepolitik
Die wichtigsten Ziele der globalen Transformation der 
Energienutzung in Richtung Klimaverträglichkeit sind 
(1) die Begrenzung der Endenergienachfrage bei gleich-

zeitiger Gewährleistung des Zugangs zu modernen, 
nachhaltigen Energiedienstleistungen für alle Men-
schen, (2) die Dekarbonisierung der Energieversor-
gung sowie (3) die Einführung neuer klimaverträgli-
cher Technologien im Verkehrssektor, in der Gebäude-
technologie und in der Industrie. Ein wichtiger Ansatz-
punkt für entsprechende internationale Energie- und 
Technologiepolitik ist die Normen- und Standardset-
zung. Internationale Kooperation kann darüber hin-
aus die Entwicklung von Schlüsseltechnologien für 
die Transformation beschleunigen. Schließlich spielt 
Kooperation eine wichtige Rolle bei der Beseitigung 
von Hemmnissen für eine globale Diffusion von Tech-
nologien für eine klimaverträgliche Entwicklung. Der-
zeit mangelt es an den rechtlichen und institutionel-
len Grundlagen einer effektiven internationalen Ener-
giepolitik zur Transformation. Der WBGU schlägt vor, 
bestehende Organisationen zu nutzen, um eine globale 
nachhaltige Energie-Governance schrittweise zu etab-
lieren und empfiehlt die folgenden Schritte mit jeweils 
ansteigendem Ambitionsniveau:

 > IEA öffnen, IRENA konsolidieren und stärken (niedri-
ges Ambitionsniveau): Mit der Internationalen Ener-
gieorganisation (IEA) gibt es eine einflussreiche 
internationale Energieinstitution. Deren Mitglied-
schaft, Rolle und energiepolitische Zielsetzung in 
Richtung einer nachhaltigen Energiepolitik waren 
jedoch bisher begrenzt. Die inhaltliche Ausrichtung 
der IEA in Richtung nachhaltiger Energienutzung 
und -systeme sollte verstärkt, Methoden transpa-
renter gemacht und die Öffnung für nicht der OECD 
angehörende Länder beschleunigt werden. Die 2009 
neu gegründete Internationale Organisation für 
erneuerbare Energien (IRENA) kann zukünftig eine 
wichtige Aufgabe als Interessensvertretung zur Ver-
breitung erneuerbarer Energien und entsprechender 
Industrien in allen Ländergruppen erfüllen. Der 
WBGU empfiehlt, ihren Aufbau weiter engagiert zu 
unterstützen. Die IRENA sollte künftig weltweit eine 
hohe Bedeutung in Energiefragen zukommen, um 
auf Augenhöhe und in Kooperation mit bestehenden 
Organisationen und der Zivilgesellschaft den Aus-
bau der erneuerbaren Energien voranzubringen.

 > Nachhaltige Energiepolitik im UN-System stärken 
und UN-Energy aufwerten (mittleres Ambitionsni-
veau): Die Verbindung von Energiepolitik und ent-
wicklungspolitischen Zielen wurde auf globaler 
Ebene lange vernachlässigt. Der WBGU spricht sich 
daher dafür aus, UN-Energy zu einem UN-Programm 
aufzuwerten. Das von der UN-Vollversammlung für 
2012 beschlossene „Internationale Jahr für nachhal-
tige Energie für alle Menschen“ sollte genutzt wer-
den, um den Zugang aller Menschen zu modernen 



19

Energiedienstleistungen bis 2030 als zusätzliches 
Millenniumsentwicklungsziel zu vereinbaren.

 > IRENA zur zentralen Organisation im Bereich globa-
ler nachhaltiger Energiepolitik aufbauen (hohes 
Ambitionsniveau): Das Mandat der IRENA sollte 
dahingehend erweitert werden, dass es die Gesamt-
heit der Energiesysteme und klimaverträglichen 
Energieoptionen inklusive Fragen der Systeminteg-
ration und Energieeffizienz auf der Nachfrageseite 
umfasst. Schrittweise könnte die IRENA dann in 
Richtung einer Internationalen Organisation für 
nachhaltige Energie (WBGU, 2003) weiterentwickelt 
werden. Die Bundesregierung sollte sich dafür ein-
setzen, dass die IRENA langfristig zu einer der zent-
ralen Organisationen der Energiepolitik wird, die in 
der Lage ist, die globale Transformation der Energie-
systeme effektiv voranzutreiben.

 > G20 als Motor einer nachhaltigen globalen Energie- 
und Klimapolitik nutzen (hohes Ambitionsniveau): 
Angesichts der Dringlichkeit der globalen Energie-
wende muss erheblich mehr politische Handlungs-
bereitschaft und Führungskraft mobilisiert werden. 
Der G20 kommt als Allianz der wirtschaftlich und 
politisch führenden Industrie- und Schwellenländer, 
die zusammen ca. 80  % des globalen Treibhausgas-
ausstoßes verursachen, eine herausragende Rolle zu. 
Die Bundesregierung sollte sich dafür stark machen, 
dass die G20 offensiv eine nachhaltige energiepoliti-
sche Agenda vorantreibt und die institutionellen 
Grundlagen für eine effektive globale Kooperation 
schafft. 

Bündel 10: Internationale 
 Kooperations revolution anstreben

Die Welt braucht zwingend ein höheres Maß an inter-
nationaler Kooperation, wenn eine dauerhaft klima- 
und umweltverträgliche globale Entwicklung ermög-
licht werden sollen. Auf dieser Grundlage empfiehlt der 
WBGU: 
1. Die Chance der Rio+20-Konferenz sollte genutzt 

werden, um die Weichen der internationalen 
Umwelt- und Entwicklungspolitik in Richtung ver-
besserter Kooperation und Klimaverträglichkeit zu 
stellen. 

2. Die Konferenz sollte somit den Weg für eine umfas-
sende kooperative Global-Governance-Architektur 
bereiten, ohne die eine weltweite Transformation 
zur Nachhaltigkeit nicht gelingen kann.

Internationale Umwelt- und Entwicklungspolitik im 
Kontext der Rio+20-Konferenz
Die für 2012 einberufene UN-Konferenz über nachhal-
tige Entwicklung (Rio+20-Konferenz) bietet eine her-
vorragende Gelegenheit zur Weiterentwicklung der 
internationalen Umwelt- und Entwicklungspolitik. Vor 
dem Hintergrund der beiden für die Konferenz benann-
ten Schwerpunktthemen „Green Economy in the Con-
text of Sustainable Development and Poverty Eradi-
cation“ und „Institutional Framework for Sustainable 
Development“ erwartet der WBGU zumindest die Ver-
abschiedung einer übergreifenden „Green Economy 
Roadmap“ und signifikante einschneidende instituti-
onelle Reformen im Rahmen der Vereinten Nationen.

 > Green Economy Roadmap und institutionelle Refor-
men (niedriges Ambitionsniveau): Mit dem 2011 von 
UNEP vorgestellten „Green Economy Report“ ver-
fügt die Staatengemeinschaft in Rio über eine ange-
messene und zeitgerechte Beratungs- und Entschei-
dungsgrundlage für verbindliche Beschlüsse. Der 
WBGU empfiehlt, in Rio eine verbindliche „UN 
Green Economy Roadmap“ mit spezifischen inhaltli-
chen wie zeitlichen Zielvorgaben zu beschließen, die 
bis 2030 im Rahmen nationaler Green-Economy-
Strategien mit überprüfbaren Indikatoren umzuset-
zen ist. Dabei sollten auf Klimaverträglichkeit orien-
tierte, quantifizierbare Ziele und Unterziele, wie sie 
sich im Kontext der Millenniumsentwicklungsziele 
(MDG) bewährt haben, für den Umbau der Energie-
systeme sowie Fragen der Stadtentwicklung und der 
nachhaltigen Landnutzung im Vordergrund stehen.  
Flankierend sollten Armutsbekämpfungsstrategien 
und speziell die weitere Umsetzung der MDG so mit 
der übergeordneten Green Economy Roadmaps ver-
zahnt werden, dass sie explizit an den Erfordernis-
sen der Transformation ausgerichtet werden können. 
Die Sicherung des Zugangs zu modernen Energiefor-
men für alle Menschen sowie eine verbesserte 
Ernährungssicherheit durch nachhaltige Intensivie-
rung der Landwirtschaft bieten hierfür zentrale 
Ansatzpunkte. Die multilateralen Akteure der Ent-
wicklungspolitik sollten ihre operativen Strategien 
fortan kohärent an diesen Zielsystemen der Armuts-
reduzierung und der klimaverträglichen Entwick-
lung orientieren.

 Die Umsetzung der UN Green Economy Roadmap 
sollte zudem durch überfällige institutionelle Refor-
men unterstützt werden. Der WBGU erneuert seine 
Empfehlung, das UNEP politisch aufzuwerten und 
zu einer Umweltsonderorganisation auszubauen, 
wobei die entwicklungspolitische Dimension inter-
nationaler Umweltpolitik besonders zu berücksich-
tigen ist. Die Rio+20-Konferenz bietet die Gelegen-
heit, auch grundsätzlichere Reformen der entwick-
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lungspolitischen Architektur der Vereinten Nationen 
vorzubereiten.

 > Grundlegende Reform der multilateralen Umwelt- 
und Entwicklungspolitik (mittleres Ambitionsniveau): 
Das ambitioniertere Ergebnis der Konferenz wäre 
eine umfassende Umgestaltung der multilateralen 
Umwelt- und Entwicklungsarchitektur im Sinne der 
Transformation. Bundesregierung und EU sollten im 
Kontext der Rio+20- Konferenz einen Prozess ansto-
ßen, der den zügigen Umbau der großen operativen 
internationalen Entwicklungsagenturen (wie Welt-
bank, Regionalbanken, UNDP, UNIDO) zu Pionieren 
des Wandels für die klimaverträgliche Transforma-
tion ansteuert. Der WBGU orientiert sich dabei an 
den 2006 vorgelegten Reformempfehlungen der 
„Hochrangigen Gruppe über systemweite Kohärenz“ 
und empfiehlt zudem, diese explizit an den Erforder-
nissen der Green Economy Roadmap sowie einer 
umwelt- und klimaverträglichen Entwicklungspoli-
tik auszurichten. 

 Systemweite Kohärenz im Sinne der Transformation 
verlangt darüber hinaus, die großen Governance-
Lücken in den zentralen Transformationsfeldern 
Energie, Urbanisierung und Landnutzung auch auf 
internationaler Ebene zu schließen (Bündel 6, 7 und 
9) sowie transformationshemmende und kosten-
trächtige Parallelstrukturen abzubauen. Die Rio+20-
Konferenz sollte die einschlägigen multilateralen 
Organisationen beauftragen, konkrete Umstruktu-
rierungspläne zu erarbeiten und den Mitgliedstaa-
ten bis 2014 zur Entscheidung vorzulegen. Hand-
lungsleitender Maßstab sollte dabei die Einhaltung 
der 2  °C-Leitplanke der internationalen Klimapolitik 
sein. Neue Organisationen wären nur dann zu schaf-
fen, wenn der notwendige globale Regelungsbedarf 
in den drei Transformationsfeldern absehbar nicht 
durch die Reorganisation bereits bestehender Struk-
turen zu erreichen wäre.

 > Vereinte Nationen 2.0 (hohes Ambitionsniveau): 
Gemessen an den dargestellten Herausforderungen 
der Transformation spricht aus Sicht des WBGU vie-
les für einen noch sehr viel radikaleren Ansatz, der 
über die gegebene Organisation der Vereinten Nati-
onen hinausreichen und diese grundlegend neu ord-
nen würde. Dies erscheint derzeit politisch nicht 
darstellbar, da hierfür eine von Einsicht in globale 
Notwendigkeiten geleitete politische Führerschaft 
etwa im Weltsicherheitsrat sowie von weiteren 
Industrie- und Schwellenländern vorausgesetzt 
wäre. Wäre dies der Fall, sollte eine Reform an den 
Grundlagen der UN-Charta ansetzen und auf eine 
runderneuerte Organisation der Vereinten Nationen 
hinwirken. Deren Zweck wäre es, die Berücksichti-
gung der planetarischen Leitplanken durchgängig zu 

einem handlungsleitenden Motiv der UN zu erhe-
ben, dessen universelle Verfolgung Umwelt- und 
Klimaschutz ebenso gewährt wie Frieden, Sicherheit 
und Entwicklung.

 Die Rio+20-Konferenz sollte sich zumindest zu einer 
derartigen Vision bekennen und einen zwischen-
staatlichen Beratungsprozess anstoßen, der auf eine 
substanzielle Ergänzung der UN-Charta zielt. Die 
Erarbeitung einer „Charta für nachhaltige Entwick-
lung“, in der gemeinsame Verantwortlichkeiten und 
Pflichten der Staaten und der (Welt-)Bürger für den 
Schutz des Erdsystems kodifiziert würden, wäre ein 
wesentlicher Schritt zu einem globalen Gesellschafts-
vertrag. Auf dieser Grundlage ließen sich zeitgemäße 
Reformen der Vereinten Nationen – etwa die Schaf-
fung eines dem Sicherheitsrat ebenbürtigen und die 
Staatenwelt des 21. Jahrhunderts reflektierenden 
UN-Rates für Nachhaltige Entwicklung – ableiten, 
die dem normativen Bedarf nach einer globalen Wir-
Identität formal Ausdruck verleihen würden. 

Umfassende Global-Governance-Architektur  
für die Transformation
Ein generell hohes Niveau an internationaler Koopera-
tion, globaler Koordination und politischer Gestaltung 
ist zentrale Erfolgsbedingung für die Transformation. 
Ohne umfassende, langfristig orientierte und auf eine 
gerechte Weltordnung zielende internationale Ord-
nungspolitiken wird die notwendige Trendumkehr der 
globalen Entwicklungsdynamik daher nicht zu errei-
chen sein. Der WBGU skizziert nachfolgend mit stei-
gendem Ambitionsniveau drei Schritte auf dem Weg zu 
der erforderlichen globalen „Kooperationsrevolution“:

 > Wiederbelebter Multilateralismus (niedriges Ambiti-
onsniveau): Die fehlende Kooperation in zentralen 
Fragen des globalen Umwelt- und Klimawandels 
führt zwangsläufig zur Zuspitzung der dadurch 
berührten Verteilungs- und Interessenkonflikte. Um 
dies zu vermeiden, müssen die Schlüsselakteure der 
Weltpolitik kurzfristig zu einem neuen Modus inter-
nationaler Diplomatie finden. Dazu ist nach Ansicht 
des WBGU die G20 grundsätzlich geeignet, da sie 
nicht nur eine hohe klimapolitische Verantwortung 
trägt, sondern auch über entsprechend große Trans-
formationspotenziale verfügt. Der WBGU empfiehlt 
daher, im Rahmen der G20 oder einer vergleichbaren 
subglobalen Konstellation auf einen globalen Trans-
formationsfahrplan hinzuwirken. Maßstab für die 
konkreten Beschlüsse eines solchen Plans sollte 
mindestens das Krisenmanagement der G20 im Kon-
text der globalen Finanzkrise sein. Die Interessen 
kleiner und armer Entwicklungsländer müssen dabei 
glaubwürdig berücksichtigt werden, um sukzessive 
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die gesamte internationale Staatengemeinschaft für 
die Transformation mobilisieren zu können. Bundes-
regierung und EU sollten durch glaubhafte Führer-
schaft gleichermaßen auf ein hohes Ambitionsni-
veau in der Sache und ein verbindliches und vermit-
telndes Auftreten gegenüber den übrigen Staaten 
hinwirken. Die G20 könnte dann sogar zum Motor 
einer zeitgemäßen Modernisierung des gesamten 
UN-Systems werden.

 > Transformative globale Infrastrukturentwicklung 
(mittleres Ambitionsniveau): Im Zentrum der Trans-
formation stehen drei grundlegende „Infrastruktu-
ren“ nationaler Ökonomien und der Weltwirtschaft: 
die Energiesysteme, urbane Räume und Landnut-
zungssysteme. Die Einhaltung der 2  °C-Grenze ist 
nur möglich, wenn bis 2020 in diesen drei Transfor-
mationsfeldern die Weichen in eine klimaverträgli-
che Richtung gestellt werden. In allen drei Feldern 
fehlen aber problemgerechte Global-Governance-
Mechanismen, um globale und nationale Transfor-
mationsziele aufeinander abzustimmen, entspre-
chende Transformationskorridore zu entwickeln und 
Indikatoren sowie geeignete Anreizsysteme zu 
bestimmen.

 Der WBGU empfiehlt dahingehend leistungsfähige 
internationale Organisationen entweder entspre-
chend zu mandatieren oder neu einzurichten und 
mit angemessenen Ressourcen auszustatten. Einen 
wichtigen Bezugspunkt bietet die UNFCCC, ins-
besondere über die dort verhandelten Emissions-
begrenzungen. Die darüber hinaus vereinbarten 
Mechanismen, etwa zum Technologietransfer oder 
zum Waldschutz, sollten rasch entwickelt und umge-
setzt werden (Bündel 7 und 9). Im Transformations-
feld Energie sollte die Bundesregierung darauf hin-
wirken, das Zielsystem der IEA in Richtung nachhal-
tige Energiepolitik zu verschieben und die Organi-
sation für Entwicklungsländer zu öffnen, IRENA als 
Motor der internationalen Verbreitung regenerativer 
Energien zu stärken und die Rolle von UN-Energy 
aufzuwerten (Bündel 9). Hinsichtlich der Urbani-
sierung (Bündel 6) und der globalen Landnutzung 
(Bündel 7) empfiehlt der WBGU zunächst die Ein-
richtung einer Weltkommission für klimaverträgli-
che Stadtentwicklung sowie einer Globalen Kommis-
sion zur nachhaltigen Landnutzung. Auf den Ergeb-
nissen der Weltkommissionen aufbauend sollte die 
FAO ein geeignetes Instrumentarium entwickeln, um 
nationale und globale Landnutzungspfade klimaver-
träglich auszurichten. Aufgrund der Bedeutung der 
rasanten Urbanisierung für den Klimaschutz und 
dem nicht angemessen aufgestellten UN-Habitat-
Programm empfiehlt der WBGU auf diesem Ambi-
tionsniveau zudem den Aufbau einer ambitioniert 

mandatierten Sonderorganisation für nachhaltige 
Urbanisierung (Bündel 6).

 > Gerechte neue Weltordnung (hohes Ambitionsni-
veau): Stoßrichtung einer neuen Global-Governance-
Architektur muss letztlich im Sinne des globalen 
Gesellschaftsvertrages zur Nachhaltigkeit die Schaf-
fung einer gerechten neuen Weltordnung sein. Ihre 
Institutionen müssen die internationale Staatenge-
meinschaft noch in der ersten Hälfte des 21. Jahr-
hunderts in die Lage versetzen, die komplexen Inter-
dependenzen der Weltgesellschaft im Rahmen der 
planetarischen Grenzen zu verstehen sowie ebenso 
rechtzeitig wie angemessen darauf reagieren zu kön-
nen. Dieser anspruchsvolle Prozess ist vergleichbar 
mit der Einbettung der Dynamiken der Märkte durch 
Rechtsstaaten, Demokratien und Wohlfahrtsstaaten 
während der letzten großen Transformation zur 
Industriegesellschaft, die überhaupt erst zu Stabili-
sierung und Akzeptanz der neuen Gesellschaftsfor-
mation führte.

 Politisch erfordert dies die historisch ungekannte 
Überwindung tradierter Souveränitätsvorstellungen 
und rein machtgeleiteter Weltpolitik zu Gunsten der 
dauerhaften Bereitstellung globaler Allgemeingüter. 
Dazu müssen tragfähige Strategien und Konzepte 
erarbeitet werden, die eine nachhaltige globale Ent-
wicklung in grenzüberschreitenden demokratischen 
Strukturen verankern, Antworten auf die globalen 
Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen des 21. Jahr-
hunderts formulieren und dabei nicht zuletzt welt-
weit Legitimität für sich beanspruchen können.  
Das bedeutet konkret akademische Suchprozesse 
etwa von Global-Governance-Theoretikern, Völ-
kerrechtlern, Kosmopoliten, Transnationalisten und 
Gerechtigkeitsphilosophen zur Formulierung legiti-
mer und umsetzbarer Normen, Regeln und Verfah-
ren, die insgesamt einen ideellen globalen Gesell-
schaftsvertrag begründen könnten. Dies käme einem 
zivilisatorischen Quantensprung gleich, vergleich-
bar etwa mit dem Übergang von Feudalsystemen zu 
Rechtsstaat und Demokratie. In Analogie zur univer-
sellen Deklaration der Menschenrechte sollte jedoch 
grundsätzlich auch ein universeller Konsens bezüg-
lich der Überlebensfähigkeit der menschlichen Zivi-
lisation in den naturgegebenen Grenzen des Pla-
neten Erde erreichbar sein. Dies setzt notwendi-
gerweise eine weitreichende „globale Aufklärung“ 
voraus, die darauf zielen muss, kooperatives Verhal-
ten zu fördern und die Ausbildung entsprechender 
weltgesellschaftlicher Normen und Diskurse voran-
zutreiben. Der WBGU plädiert dafür, die bevorste-
hende Rio+20-Konferenz als historische Chance für 
einen solchen Aufklärungsprozess zu nutzen. Eine 
diesem Anspruch entsprechende Gipfeldeklaration 
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könnte fortan als Referenzrahmen und Bezugspunkt 
im Dienste globaler Aufklärung dienen und hel-
fen, einen langfristig wirksamen Paradigmenwech-
sel anzustoßen.

Synthese von Maßnahmen 

Angesichts der anstehenden Herausforderung sollte die 
Politik mehrere heute noch als visionär erscheinende 
Schritte mit dem höchsten Ambitionsniveau vorberei-
ten. Eine Klimapolitik etwa, die sich im Kern auf Maß-
nahmen des untersten Ambitionsniveaus konzentriert, 
wird die 2  °C-Grenze kaum einhalten können. Letztlich 
werden viele anspruchsvolle Maßnahmen erforderlich 
sein, um das Gelingen der Transformation zu ermögli-
chen. 

Zudem ist eine geschickte Komposition von Maß-
nahmenbündeln erforderlich. Die Kombinationsmög-
lichkeiten stellen ein Kontinuum dar, das sich über 
unterschiedliche Handlungsebenen erstreckt: Am einen 
Ende stehen polyzentrische Transformationsansätze 
mit unterschiedlichen Ambitionsniveaus und zunächst 
begrenzter geographischer oder sektoraler Reichweite, 
die darauf setzen, durch „Häufigkeitsverdichtungen“ 
eine unumkehrbare Gesamtdynamik zu erzeugen. Am 
anderen Ende stehen Strategien, die auf die höchsten 
Ambitionsniveaus ausgerichtet sind und letztlich auf 
die Schaffung umfassender globaler Strukturen für den 
Umbruch zur klimaverträglichen Gesellschaft abzie-
len. Der globale Ansatz richtet sich insbesondere auf 
die Durchsetzung eines verbindlichen Weltklimavertra-
ges, der eine globale Emissionsobergrenze sowie Inst-
rumente für einen globalen Emissionshandel etabliert, 
sowie auf multilaterale Mechanismen zur Transforma-
tion der Energiesysteme, der Urbanisierung und der 
Landnutzung. In diesem Kontinuum gibt es unzählige 
Möglichkeiten. Insbesondere können ehrgeizige poly-
zentrische Transformationspolitiken auf unterschiedli-
chen Pfaden wirken:

 > Geopolitik – subglobale Allianzen schaffen: Für die 
Beschleunigung der Transformation sollten vermehrt 
zwischenstaatliche Allianzen von Klimapionieren 
aufgebaut werden. Für Deutschland und die EU sind 
hier insbesondere die großen Schwellenländer China, 
Indien und Brasilien von hoher Bedeutung. Geeig-
nete Themen wären die Förderung erneuerbarer 
Energien oder des Emissionshandels, bei denen Pio-
nierpartnerschaften Standards setzen und Struktu-
ren schaffen können, die dann sukzessive „globali-
siert“ werden sollten. Auch die Diskussion über eine 
faire Lastenteilung der Dekarbonisierungsanstren-
gungen sollte in diesen Allianzen geführt werden.

 > Anreizstrukturen für dynamische Akteure in den 
Transformationsfeldern etablieren: In den zentralen 
Transformationsfeldern können positive Anreiz-
strukturen für dynamische Akteure den Umbruch 
zur Klimaverträglichkeit beschleunigen. So könnten 
mit signifikanten Mitteln ausgestattete Programme 
der Weltbank und der regionalen Entwicklungsban-
ken wichtige Anreize setzen, den tradierten fossilen 
Entwicklungspfad zu verlassen. Großzügige Kredit-
programme für einen Wettbewerb zur Identifizie-
rung und Unterstützung der weltweit 10–20 visio-
närsten Modelle zum Aufbau klimaverträglicher 
Städte in Entwicklungs- bzw. Schwellenländern 
könnten entsprechende Suchprozesse initiieren oder 
beschleunigen. Dieser Pfad kann unabhängig von 
den Fortschritten bei geopolitischen Allianzen 
beschritten werden.

 > Auf Transformationsblockaden konzentrieren: Eine 
besonders hemmende Transformationsblockade stel-
len die weltweiten jährlichen Subventionen im drei-
stelligen Milliardenbereich für fossile Energieträger 
dar. Eine politisch unterstützte internationale Allianz 
von Pionieren des Wandels in Wirtschaft, Zivilgesell-
schaft und Wissenschaft könnte dazu beitragen, die-
sen Wall gegen Zukunftsfähigkeit zu durchbrechen.

Diese Skizze polyzentrischer Transformationsstrategien 
verdeutlicht den großen Möglichkeitsraum für innova-
tive Wege. Die vom WBGU vorgestellten zehn Maßnah-
menbündel stellen das Repertoire dar, aus dem die Stra-
tegien gestaltet werden können. Die 2  °C-Leitplanke 
ist die wichtigste Messlatte, an dem sich die Maßnah-
men orientieren müssen. Um glaubwürdig zu bleiben, 
sollte die EU im Bereich der Emissionsminderungen die 
Anhebung des eigenen Reduktionsziels auf wenigstens 
30  % für das Jahr 2020 beschließen, ergänzt durch sub-
stanzielle, gesetzlich verankerte Finanzierungszusagen 
für den internationalen Klimaschutz. 

Die Wissensgesellschaft im 
 Transformations prozess: Empfehlungen für 
 Forschung und Bildu ng

Gesellschaftliche Erneuerung durch Einsicht

Im Rahmen der erforderlichen Transformation kom-
men Forschung und Bildung zentrale Rollen zu, denn 
die Einsicht in die Notwendigkeit des Umbaus der 
Weltwirtschaft ist primär wissenschaftlich begründet. 
Die Gesellschaft sollte sich daher zu Handlungen ent-
schließen, die nicht als direkte Reaktion auf unmittel-
bar erfahrbare Anlässe, sondern vorausschauend und 
vorsorgend motiviert sind. Die Diskussion zwischen 
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft sollte zu die-
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sem Zweck wesentlich besser strukturiert, verbindli-
cher und lebendiger gestaltet werden, um eine diskur-
sive und dennoch konstruktive Auseinandersetzung 
um die besten Wege zur Nachhaltigkeit zu gewährleis-
ten.  Partizipativ angelegte Forschung und Bildung kön-
nen hier entscheidende Beiträge leisten. 

Die Transformation ist ein gesellschaftlicher Such-
prozess, der durch Experten unterstützt werden sollte. 
Forschung hat dabei die Aufgabe, im Zusammenspiel 
mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft klimaverträg-
liche Gesellschaftsvisionen aufzuzeigen, unterschiedli-
che Entwicklungspfade zu beschreiben sowie nachhal-
tige technologische und soziale Innovationen zu entwi-
ckeln. Gleichzeitig sollte das Gerüst für eine Kultur der 
Teilhabe in der Gesellschaft gestärkt werden. Zu diesem 
Zweck sollte Bildung die Menschen in die Lage verset-
zen, Problembewusstsein zu entwickeln, systemisches 
Denken zu erlernen sowie verantwortlich zu handeln. 
Die Förderung von Forschung und Bildung sind daher 
zentrale Aufgaben des modernen gestaltenden Staates, 
der die Einbindung der wissenschaftlichen Expertenge-
meinschaft in den Gesellschaftsvertrag gezielt unter-
stützen sollte.

Das transformative Quartett der 
Wissensgesellschaft 

Um die unterschiedlichen Rollen von Forschung und 
Bildung im Transformationsprozess zu verdeutlichen, 
schlägt der WBGU eine Unterscheidung zwischen 
Transformationsforschung und Transformationsbil-
dung einerseits sowie transformativer Forschung und 
transformativer Bildung andererseits vor. Transformati-
onsforschung bzw. Transformationsbildung haben den 
Umbau selbst und die Bedingungen seiner Möglich-
keit zum Gegenstand. Transformative Forschung bzw. 
transformative Bildung sollen den Umbauprozess durch 
 spezifische Informationen, Methoden und Technolo-
gien befördern (Abb. 3). 

Transformationsforschung 
Der WBGU schlägt ein neues Forschungsfeld „Transfor-
mationsforschung“ (Tf) vor. Dieses wendet sich gezielt 
der bevorstehenden Gestaltungsaufgabe der Transfor-
mation zu. Hier werden Übergangsprozesse exploriert, 
um Aussagen über Faktoren und kausale Relationen in 
Transformationsprozessen zu treffen. Historische Bei-
spiele können hier die Grundlage liefern, um beobach-
tete transformative Momente zu analysieren. Ein sol-
ches ist etwa die Kopplung der Dampfmaschine an die 
mechanische Baumwollverarbeitung um das Jahr 1785. 
Dieser scheinbar einfache Schritt hatte eine rasant stei-

gende Effizienz in der Kleidungsproduktion und somit 
der Nachfrage nach Rohstoffen zur Folge und brachte 
die Industrielle Revolution zügig ins Rollen. Aller-
dings war er eingebettet in ein komplexes Kausalge-
flecht weiterer Faktoren und historisch gewachsener 
Rahmenbedingungen. Ähnliches gilt für Transformati-
onen auf anderer Ebene, etwa der normativ motivier-
ten Abschaffung der Sklaverei. Die Transformationsfor-
schung sollte aus dem Verständnis der entscheidenden 
Dynamiken solcher Prozesse, ihrer Bedingungen und 
Interdependenzen gezielt Lehren für die Transforma-
tion zur Nachhaltigkeit ziehen. Es gilt hierbei Beschleu-
nigungsmomente antizipieren zu lernen, um entspre-
chend begünstigende Rahmenbedingungen schaffen zu 
können. Eine besondere Herausforderung für die Trans-
formationsforschung besteht in der Vernetzung von 
Sozial-, Natur- und Ingenieurwissenschaften, um die 
Interaktionen zwischen Gesellschaft, dem Erdsystem 
und der technologischen Entwicklung zu verstehen. 

Transformative Forschung 
Der WBGU bezeichnet mit dem Begriff transformative 
Forschung (tF) diejenige Forschung, welche die Trans-
formation konkret befördert. Die transformative For-
schung unterstützt Umbauprozesse durch spezifische 
Innovationen in den relevanten Sektoren. Sie schließt 
z.  B. Konsumforschung ein, die zur Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle wie der gemeinsamen Nutzung von 
ressourcenintensiven Infrastrukturen benötigt wird, 
sowie Forschung zu technischen Neuerungen wie Effizi-
enztechnologien. Dabei kann transformative Forschung 
größere Wirkung entfalten, wenn die Entwicklungsak-
tivitäten für klimaverträgliche Innovationen ab einem 
bestimmten Entwicklungsstadium in einen systemi-
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schen Kontext eingebettet werden, ihre Wirkungen auf 
Klima und Nachhaltigkeit geprüft und die Bedingun-
gen für transformative Wirkung reflektiert werden. So 
ist die Erreichung höherer Wirkungsgrade in der Pho-
tovoltaik – etwa über die Entwicklung neuartiger Mate-
rialverbindungen – notwendig; dennoch sollten mög-
lichst frühzeitig auch Aspekte der globalen Anwend-
barkeit berücksichtigt werden. Ähnliches gilt für die 
Entwicklung neuer Investitionsmodelle für energieef-
fiziente Technologien. Dabei sollte ihre interkulturelle 
Übertragbarkeit hier ebenso frühzeitig berücksich-
tigt werden wie Maßnahmen gegen Rebound-Effekte 
und potenzielle Pfadabhängigkeiten. Die transforma-
tive Forschung umfasst somit ein Spektrum von einer 
rein disziplinär verankerten bis hin zu systemisch ange-
legter Forschung. So kann etwa die anwendungsorien-
tierte Erforschung hocheffizienter Speichertechnolo-
gien von ebenso transformativer Wirkung sein wie ein 
interdisziplinär angelegtes Projekt zur Entwicklung und 
Implementierung von SuperSmart Grids. 

Indem beide Forschungstypen miteinander im Aus-
tausch stehen, befruchten sie sich gegenseitig und bie-
ten in Wechselwirkung mit Gesellschaft, Wirtschaft und 
Politik eine größtmögliche Unterstützung der Trans-
formation. Hierzu ist eine gestärkte Form der Wissen-
schaftskommunikation unabdingbar, wofür auch die 
Wirkung neuer Medien gezielt genutzt werden sollte. 
So eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten für die inter-
aktive Mitgestaltung des gesellschaftlichen  Dialogs. 

In diesem Zusammenhang kommt auch dem Bil-
dungssektor eine wachsende Verantwortung zu. Als 
wichtiger Kanal der Wissenskommunikation liefert Bil-
dung die Grundlage für ein wissensbasiertes Selbst-
verständnis eines jeden Einzelnen und schafft so die 
gesellschaftliche Voraussetzung für die Transformation. 
Forschung für die Transformation sollte eng mit Bildung 
für die Transformation verknüpft sein. Kategorien und 
Wechselwirkungen werden im Folgenden dargestellt.

Transformationsbildung
Die Transformationsbildung (Tb) stellt der Gesellschaft 
die Erkenntnisse der Transformationsforschung zur 
Verfügung. Als „Bildung zur Teilhabe“ reflektiert sie 
kritisch die notwendigen Grundlagen – wie ein fun-
diertes Verständnis des Handlungsdruckes und glo-
bales Verantwortungsbewusstsein – und generiert ein 
systemisches Verständnis der Handlungsoptionen. Ins-
besondere geht es um die Vermittlung von Wissen an 
den Schnittstellen zwischen Ingenieur-, Erdsystem- 
und Sozialwissenschaften. Es sollten geeignete Nar-
rative des Wandels entwickelt werden, um diese über 
kreative Formen der Wissenskommunikation in den 
Alltagsdiskurs einzuspeisen und dort weiter zu entfal-

ten. Durch einen Fokus auf die Rolle von Pionieren des 
Wandels kann das Verständnis um die Voraussetzun-
gen für Transformation in der Bildung verankert wer-
den. Nur über ein dynamisches Weltbild lässt sich Ver-
änderung denken. Bildungseinrichtungen sollten hierzu 
verstärkt nachhaltigkeitsorientiertes Wissen vermitteln 
sowie befähigen, lebenslang lernen zu lernen und sys-
temisch zu denken. Dazu gehört auch ein besseres Ver-
ständnis des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses 
mit seinen Möglichkeiten und Grenzen.

Transformative Bildung
Die transformative Bildung (tB) generiert ein Verständ-
nis für Handlungsoptionen und Lösungsansätze. Ent-
sprechende Bildungsinhalte betreffen z.  B. Innovatio-
nen, von denen eine transformative Wirkung zu erwar-
ten oder bereits eingetreten ist. Der Stand der For-
schung sollte verständlich aufbereitet und aktiv in die 
Gesellschaft kommuniziert werden. Dazu sollte in den 
Bildungsangeboten möglichst ein Bezug zu Schlüssel-
faktoren der Transformation hergestellt werden. So 
könnten z.  B. im Physikunterricht regenerative Ener-
gien zum Thema werden und parallel in den sozialwis-
senschaftlichen Fächern internationale Energiepart-
nerschaften behandelt werden; im Geographieunter-
richt könnten z.  B. klimaverträgliche Städte themati-
siert werden. Innerhalb der transformativen Bildung 
sollte zudem grundlegendes Problembewusstsein gene-
riert werden, das sich in thematisch spezialisierten Bil-
dungsangeboten wiederfindet. In diesem Sinne sollten 
auch die Grenzen zwischen den Disziplinen aufgebro-
chen und ein Verständnis der breiteren, interdisziplinä-
ren und globalen Zusammenhänge angestrebt werden. 
Bei wirtschaftlichen Themen könnten etwa die globalen 
Stoffströme von Ressourcen bis zu Abfallstoffen wie 
CO2 mit betrachtet werden. Es ginge also um eine Ein-
bettung der Ökonomie in die Grenzen des Erdsystems. 

In beiden Ausprägungen der Bildung gilt es, die 
Gesellschaft als Teilhaber am Transformationsprozess zu 
verstehen und ihr in Zukunft auch in der Bildung Par-
tizipation zu ermöglichen. Nur wenn der Mensch sich 
als aktiver Faktor des vermittelten Kontextes versteht, 
kann er auch die transformative Kraft seiner Handlun-
gen begreifen. Entsprechende Bildungsstrukturen sind 
hierfür wesentliche Voraussetzung.

Laufende Forschungsprogramme

In der Bundesrepublik und auf Ebene der EU laufen 
zurzeit zahlreiche Programme mit impliziter Transfor-
mationsrelevanz. Der WBGU nimmt in diesem Gutach-
ten eine Analyse der entsprechenden Programme vor. 
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Mit Hilfe von Kriterien, wie beispielsweise „internatio-
nale Reichweite“ und „Interdisziplinarität“, werden für 
verschiedene relevante Forschungsprogramme sowohl 
positive Trends aufgezeigt als auch Schwächen identifi-
ziert. Auf Grundlage dieser Analyse kommt der WBGU 
zu dem Schluss, dass sich die Forschungspolitik in ein-
zelnen Bereichen wie der Urbanisierungs- und Land-
nutzungsforschung durch innovative Forschungsagen-
den und Forschungsprogramme der Herausforderung 
durch die Transformation bereits angenommen hat, 
wenn auch mit unzureichendem Förderumfang. Der 
Bezug zur Klimaverträglichkeit wird bereits oft herge-
stellt. Auch die Interdisziplinarität hat in vielen Fällen 
bereits Eingang in die Forschungsprogramme gefunden; 
allerdings sind die Anreizstrukturen hierfür insgesamt 
noch mangelhaft. Hinsichtlich notwendiger Faktoren 
für die Beschleunigung der Transformation ist sehr zu 
begrüßen, dass der Fokus der Forschungsförderung zu 
einem großen Teil auf Innovationen liegt. Hierbei ist 
die rein technische Seite verglichen mit sozialen Bedin-
gungen und entsprechenden systemischen Ansätzen 
jedoch zu stark gewichtet, weshalb auch die Angebots-
seite im Vergleich zur Nachfrageseite zu große Beach-
tung  findet. 

Empfehlungen

Vor dem Hintergrund der identifizierten Herausforde-
rungen für Forschung und Bildung sowie der durchge-
führten Analyse kommt der WBGU zu folgenden Emp-
fehlungen. 

Forschung
 > Wissenschaft und Forschung sollten sich stärker der 

Herausforderung einer Transformation zur Klima-
verträglichkeit im Kontext der Nachhaltigkeit wid-
men. Forschung sollte sich stärker transformations-
relevanter Fragen und Forschungsgegenständen 
sowie des neuen Feldes Transformationsforschung 
annehmen; gleichzeitig sollte sie stärker strukturel-
len Anforderungen wie etwa systemischer, langfris-
tiger, inter- und transdisziplinärer Ausrichtung 
genügen. Sie sollte technologische und soziale kli-
maverträgliche Innovationen entwickeln, bewerten 
und Bedingungen für deren globale Verbreitung 
ermitteln. Dazu gehört auch die Entwicklung, Bewer-
tung und öffentliche Diskussion von Strategien und 
Handlungsoptionen, auf welche die Politik zurück-
greifen kann. Forschungsprogramme sollten diese 
Anforderungen entsprechend reflektieren.

 > Der WBGU plädiert für die Einrichtung eines neuen 
Forschungsfeldes „Transformationsforschung“, das 

Transformationsprozesse und die gesellschaftlichen 
Voraussetzungen im Rahmen planetarer Grenzen 
untersucht. Zur Entwicklung dieses neuen wissen-
schaftlichen Feldes schlägt der WBGU einen gesell-
schaftlich verankerten Such- und Diskussionspro-
zess vor. Die Allianz der deutschen Wissenschaftsor-
ganisationen könnte hierbei federführend sein.

 > Insgesamt bedarf es erheblicher zusätzlicher Mittel 
für Forschung und Entwicklung, um der gegebenen 
Herausforderung erfolgreich begegnen und die 
Transformation beschleunigen zu können. Gleichzei-
tig sollte Forschung auf EU-Ebene und international 
koordiniert und gebündelt werden, da kein Land 
allein alle notwendigen Lösungen entwickeln kann. 

 > Forschungsmittel für das zentrale Transformations-
feld Energie sollten signifikant aufgestockt werden. 
Der WBGU bekräftigt seine Aussage von 2003, die 
direkten staatlichen Ausgaben in den Industrielän-
dern für Forschung und Entwicklung im Energiebe-
reich vor allem durch Umschichtung zu verzehnfa-
chen. Die Förderung der Kernfusion zur Energiege-
winnung könnte zeitlich gestreckt werden, um Mit-
tel für Arbeiten mit höherer Priorität freizusetzen.

 > Die bestehende Nachhaltigkeitsforschung des BMBF, 
insbesondere das Rahmenprogramm Forschung für 
nachhaltige Entwicklungen und die sozial-ökologi-
sche Forschung (SÖF) sollten deutlich aufgestockt 
und die SÖF sollte wesentlich stärker um globale 
Perspektiven erweitert werden. 

 > Interdisziplinäre Forschung sollte mit konkreten 
Maßnahmen unterstützt werden. Dafür ist es erfor-
derlich, die bestehenden Anreizsysteme zu ändern 
und neue einzuführen. Der WBGU regt an, dass 
Hochschulrektorenkonferenz, Gemeinsame Wissen-
schaftskonferenz, Deutsche Forschungsgemein-
schaft und Akademien der Wissenschaften über 
Empfehlungen und Vorgaben zu Implementierung 
und Rating von interdisziplinärer Transformations-
forschung beraten. 

 > Die Bundesregierung sollte sich dafür einsetzen, bei 
der Ausgestaltung des 8. EU-Forschungsrahmenpro-
gramms die Transformation stärker in den Mittel-
punkt zu stellen; insbesondere sollte die Umwelt- 
und Energieforschung stärker gewichtet werden. 

 > International sollten Deutschland und die EU ver-
stärkt Forschungsallianzen mit den Forschungszent-
ren der Schwellenländer eingehen. Deutschland 
sollte im Rahmen seiner Entwicklungszusammenar-
beit Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungska-
pazitäten in weniger entwickelten Ländern verstärkt 
fördern.

 > Der WBGU regt an, eine Runde der Exzellenzinitia-
tive vollständig zum Thema Forschung im Kontext 
der Transformation für eine Ressourcen schonende, 
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nachhaltige und lebenswerte Gesellschaft auszu-
schreiben. 

 > Die aktuelle Evaluierung der Beratungsgruppe für 
Internationale Agrarforschung (CGIAR) sollte dafür 
genutzt werden, diese stärker auf Klimaverträglich-
keit und Nachhaltigkeit auszurichten.

Bildung
 > Bildung für Transformation sollte eine größere 

Bedeutung in der deutschen Nachhaltigkeitsstrate-
gie erhalten. Zudem sollte sie in die schulische und 
universitäre Ausbildung, in Berufsbildung und 
berufsbegleitendes Lernen integriert werden. Dazu 
gehören Austauschprogramme, neue Kombinations-
möglichkeiten von Bachelor- und Masterstudien-
gängen, Module für transformationsrelevante syste-
mische Bildung in der Lehrerausbildung und eigene 
Studiengänge für Transformationswissenschaften. 

 > Thematisch relevante Bildungs- und Ausbildungs-
systeme sollten durch kohärente Politiken so umge-
staltet werden, dass sie sich Anliegen der nachhalti-
gen Entwicklung widmen. Gleichzeitig sollten Mög-
lichkeiten für lebenslanges Lernen am Arbeitsplatz 
um öffentliche Weiterbildungsmaßnahmen und uni-
versitäre Zusatzqualifikationen erweitert werden, 
z.  B. als transformationsrelevantes „Sabbatical“ für 
Angestellte.

 > Auch die Einrichtung von Low-carbon Business 
Schools sowie interdisziplinärer Fakultäten für kli-
maverträgliche Landnutzung, Energiewissenschaft, 
Urbanisierung und für Management, das auf die 
Transformation ausgerichtet ist, könnte wichtige 
Impulse liefern und wird hiermit angeregt.

 > Im Laufe der UN-Dekade „Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung“ sollten institutionelle Mechanismen 
entwickelt werden, damit Bildung für die nachhal-
tige Entwicklung auch nach Ablauf dieser Dekade 
weiterhin gewährleistet wird. Die UNESCO könnte 
einen Prozess initiieren, der analog zur Fortsetzung 
der Dekade zur Reduzierung von Naturkatastrophen 
(IDNDR) gestaltet werden könnte. So könnten 
erfolgreiche Aktivitäten über lokale und nationale 
Einrichtungen fortgesetzt werden.

Interaktionsfeld Bildung – Forschung
 > Der WBGU empfiehlt aufgrund der übergeordneten 

Bedeutung des Themas die Einrichtung einer Bun-
desuniversität, die schwerpunktmäßig Forschung 
und Bildung für die Transformation zur Nachhaltig-
keit betreibt. An dieser sollte inter- und transdiszip-
linär geforscht und gelehrt werden.

 > Der WBGU regt an, ein großes Bildungs- und For-
schungsprogramm „Partizipation an der Wissen-
schaft für die Transformation“ aufzulegen, welches 
Bildung und Wissen für Umwelt- und Nachhaltigkeit 
durch Beteiligung von Nichtwissenschaftlern zum 
Ziel hat.

 > Forschungspolitik und Wissenschaft sollten diverse 
wissenschafts- und gesellschaftsübergreifende Dia-
loge anstoßen, u.  a. zu Visionen für eine „dekarboni-
sierte Gesellschaft“, zu den Anforderungen an eine 
Forschung für Transformation, zur Verstärkung 
inter- und transdiziplinärer Forschung oder zu prio-
ritären Forschungsfragen. Impulse dafür könnten 
auch kulturelle und künstlerische Formate im Rah-
men von Museen, Zukunftsausstellungen oder 
Musik- und Filmfestivals geben.

 > Für eine stärkere Einbindung gesellschaftlicher 
Akteure sollte die Einrichtung partizipativer For-
mate gefördert werden. Hierzu eignen sich u.  a. mit-
einander vernetzte Biodiversitäts-, Umwelt- und 
Klimastationen oder die Beteiligung an Modellparti-
zipationsprojekten zu den Themen Elektromobilität, 
alternative Landwirtschaft oder neue Wohnformen.

 > Die Einführung eines freiwilligen Gesellschaftsjahres 
„Bildung und Wissenschaft“ hält der WBGU für 
sinnvoll.

Eine Reform von Forschung und Bildung in Richtung 
Nachhaltigkeit ebnet nicht nur den Weg zu einem wis-
sensbasierten Gesellschaftsvertrag für diese „Große 
Transformation“, sondern eröffnet auch spezifische 
Zukunftschancen für diejenigen, die sich daran betei-
ligen. Im Sinne des Gesellschaftsvertrages sollten Bil-
dungsangebote für die Vermittlung von Verantwor-
tungsbewusstsein, Gerechtigkeitsempfinden und 
Ge staltungskompetenz gestärkt werden. Auch sollte 
schulische Bildung nicht nur inter- und transdiszipli-
näre Ansätze, sondern ein Verständnis für den Wissen-
schaftsprozess als Ganzes schaffen. 

Die Wissenschafts- und Forschungspolitik kann 
international Vorbildcharakter haben, wenn sie den in 
Teilen bereits eingeschlagenen Weg zur systemischen, 
transformationsrelevanten Forschung weiter ausbaut.

Somit sind zukünftige Generationen in zweifacher 
Hinsicht Adressaten des Gesellschaftsvertrages. Denn 
sie sind es, die den Wandel in Zukunft mit gestalten 
werden. Aber es sind vor allem auch die jungen Bürge-
rinnen und Bürger, in deren Interesse die Transforma-
tion schon heute rapide beschleunigt werden muss und 
nicht länger blockiert werden darf. 
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Fazit

Der „fossilnukleare Metabolismus“ der Industriegesell-
schaft hat keine Zukunft. Je länger wir an ihm festhal-
ten, desto höher wird der Preis für die nachfolgenden 
Generationen sein. Doch es gibt Alternativen, die allen 
Menschen zumindest die Chance auf ein gutes Leben 
in den Grenzen des natürlichen Umweltraumes eröff-
nen können. Ohne eine weltweite Übereinkunft, diese 
Alternativen tatsächlich zu wagen, werden wir nicht 
aus der Krise der Moderne herausfinden. Nichts weni-
ger als ein neuer Contrat Social muss also geschlossen 
werden. Dabei wird die Wissenschaft eine entschei-
dende, wenngleich dienende Rolle spielen. Nachhaltig-
keit ist nicht zuletzt eine Frage der Phantasie.

„Phantasie ist alles. Sie ist die Vorschau auf die 
zukünftigen Attraktionen des Lebens.“ (Albert Einstein)

Zusammenfassung für Entscheidungsträger
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Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, 
sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. 

Seneca (1 bis 65 n. Chr.) 

Handeln für eine klimaverträgliche und  
gerechte Zukunft
Sechzig Nobelpreisträger haben im Jahr 2009 in ihrem 
Appell an die Weltöffentlichkeit „Handeln für eine kli-
maverträgliche und gerechte Zukunft“ auf die drin-
gend notwendige Umstellung der Weltwirtschaft auf 
eine klimaverträgliche Entwicklung hingewiesen (The 
St. James’s Palace Memorandum, 2009). Darin heißt 
es „Der Fluchtpunkt aller Überlegungen und Anstren-
gungen muss eine moderne Weltgesellschaft ohne Nut-
zung fossiler Brennstoffe sein. Die Tür zu dieser Ent-
wicklung muss umgehend aufgestoßen werden!”. 
Nach allem, was wir wissen, haben die Nobelpreisträ-
ger recht, und was sie beschreiben ist eine Herausfor-
derung in einer Größenordnung, wie sie die Mensch-
heit noch nie erlebt hat. Um gefährliche Klimaänderun-
gen zu vermeiden, muss baldmöglichst die große Trans-
formation zur klimaverträglichen Gesellschaft in Gang 
gesetzt bzw. beschleunigt werden. Das bedeutet: In der 
kommenden Dekade müssen tiefgreifende Änderungen 
in Produktionsprozessen, Infrastrukturen und Lebens-
stilen angestoßen werden, damit bis 2050 die Treib-
hausgasemissionen weltweit auf ein Minimum reduziert 
werden können. Überdies verdeutlichen die bestürzen-
den Ereignisse von Fukushima, dass Wege in eine kli-
maverträgliche Zukunft ohne Kernenergie beschritten 
werden müssen. Die Vermeidung gefährlicher Klimaän-
derungen ist ein zentraler Baustein der Transformation 
zur Nachhaltigkeit: Klimaschutz allein kann den Erhalt 
der natürli chen Lebensgrundlagen für die Menschheit 
nicht sichern, aber ohne Klimaschutz entfallen essenti-
elle Entwicklungsmöglichkeiten der Menschheit.

Große Transformationen hat es in der Geschichte der 
Menschheit immer wieder gegeben. Die beiden größten 
und zugleich bekanntesten sind die Neolithische Revo-
lution, also der Übergang von der Jäger- und Sammler-
gesellschaft zur Agrargesellschaft, und die Industrielle 
Revolution. Während sich die historischen Transforma-

tionen weitgehend evolutionär, graduell und in Etap-
pen entwickelten, muss die Menschheit nun erstmals 
einen weltweiten zivilisatorischen Systemwechsel aktiv 
gestalten und beschleunigen, da ansonsten die 2   °C-Kli-
maschutzleitplanke schnell durchbrochen wäre.

An dieser Stelle setzt der WBGU an und untersucht, 
wie ein Suchprozess für die Transformation gestaltet 
und wie der transformative Entwicklungskorridor „auf-
gespannt“ werden kann. Dabei geht es einerseits darum 
zu zeigen, wie bestehende Maßnahmen durch Verstär-
kung und Bündelung eine transformative Wirkung ent-
falten können. Andererseits identifiziert der WBGU 
auch innovative Instrumente mit unmittelbarer trans-
formativer Wirkung. Insgesamt wird gezeigt, was die 
deutsche Bundesregierung als gewichtiger Akteur auf 
der internationalen Bühne unternehmen kann. Ebenso 
werden Öffentlichkeit und Gesellschaft  – national, 
europäisch bis global – als Ganzes angesprochen; die 
Bürgerinnen und Bürger können wesentliche Beiträge 
zum Gelingen dieser Herkulesaufgabe leisten.

Beitrag zur UN-Konferenz über nachhaltige 
Entwicklung 2012 in Rio de Janeiro 
Der WBGU untersucht die Optionen für eine klima-
verträgliche Transformation aus einem globalen Blick-
winkel, unterscheidet dabei zwischen Entwicklungs-, 
Schwellen- und Industrieländern und fragt nach den 
Herausforderungen für die internationale Zusammen-
arbeit. Die UN-Konferenz über nachhaltige Entwick-
lung 2012 in Rio de Janeiro bietet die nächste Gelegen-
heit, diese Menschheitsherausforderung auf UN-Ebene 
angemessen zu thematisieren. Das vorliegende Gut-
achten versteht sich als ein Beitrag hierzu: Politik und 
Gesellschaft sollen bei der Diskussion und der Gestal-
tung der Transformation unterstützt werden. Das Gut-
achten soll Entscheidungsträgern in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft und (künftigen) Pionieren des Wan-
dels Mut machen, dass die Transformation gelingen 
kann.

Einleitung
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Leitfragen
Im vorliegenden Gutachten entfaltet sich entlang der 
angeführten Leitfragen die innere Logik und Sicht-
weise des WBGU. Dabei wird versucht diese Leitfragen 
zu beantworten und Wege zur Überwindung von Ziel-
konflikten aufzuzeigen:

 > Ist die Transformation technologisch machbar?
 > Sind die Kosten der Transformation finanzierbar?
 > Welche Maßnahmen, Prozesse und Instrumente sind 

für die Transformation zur klimaverträglichen Gesell-
schaft erforderlich? 

 > Welche konkreten politischen Maßnahmen sollten 
jetzt ergriffen werden?

 > Welche Rollen kommen dem Nationalstaat und der 
EU als Gestalter des Such- und Transformationspro-
zesses zu? Hat der Nationalstaat, insbesondere in 
Demokratien, die Kraft für massive Veränderungen? 
Gibt es Ansätze eines grenzüberschreitenden Regie-
rens und trans- bzw. supranationaler Demokratie?

 > Welche Bedeutung kommt gesellschaftlichen Akteu-
ren im Transformationsprozess zu?

 > Welche Möglichkeiten sollten in der bi- und multila-
teralen Zusammenarbeit genutzt werden?

 > Was sollte auf der UN-Konferenz über nachhaltige 
Entwicklung 2012 in Rio de Janeiro erreicht wer-
den?

 > Welche Wissensdefizite bestehen? Wie kann die 
Wissenschaft diesen Suchprozess begleiten; wie 
müsste sich die Forschungslandschaft den  gegebenen 
Herausforderungen anpassen?

Die vom WBGU entwickelten Handlungsempfehlungen 
mit ihren unterschiedlichen Ambitionsniveaus verste-
hen sich als Optionen für politische Entscheidungsträ-
ger. Die empfohlenen Maßnahmen sollen das Grund-
muster der Umsteuerung vorgeben, wohl wissend, 
dass über solch lange Zeiträume ablaufende Prozesse 
kaum vorhersehbar und damit grundsätzlich Such-
prozesse sind. Diese Suchprozesse müssen durch den 
Staat angestoßen und gestaltet und durch Forschung 
begleitet werden. Unter den empfohlenen Maßnahmen 
haben einige ein sehr hohes Ambitionsniveau, so dass 
sie aus heutiger Sicht noch als politisch unrealistisch 
erscheinen mögen, aber schon in wenigen Jahren Reali-
tät werden könnten. Ein Beispiel für das „Undenkbare“ 
ist das Moratorium für die sieben ältesten deutschen 
Kernkraftwerke nach der Nuklearkatastrophe von 
Fukushima im März 2011. Eine dreimonatige Abschal-
tung dieser Meiler durch die Regierungskoalition aus 
CDU und FDP und deren Votum für eine Beschleuni-
gung des Atomausstiegs in Deutschland wäre vor Fuku-
shima unvorstellbar gewesen. Und wer hätte im Jahr 
1984 den Erfolg der „samtenen Revolution“ in Osteu-
ropa vorhergesehen, wer im Jahr 2010/11 die Revolu-
tion in der arabischen Welt? 

Erkenntnisgewinn
In den letzten Jahren sind zahlreiche Publikationen zum 
Thema „Low-carbon-Transformation“ oder „Green Eco-
nomy“ erschienen; allerdings haben sich diese Studien 
häufig nur auf Teilthemen konzentriert (z. B. technische 
Maßnahmen, finanzielle oder Governance-Aspekte) 
und hatten vielfach einen nationalstaatlichen Fokus. 
Mit dem vorliegenden Gutachten wurden in mehrfa-
cher Hinsicht neue Wege beschritten:
1. Es wird eine Gesamtbetrachtung der Transformation 

in Richtung Klimaverträglichkeit unternommen. 
Die technische, gesellschaftliche, ökonomische und 
rechtliche Machbarkeit wird beleuchtet, einschließ-
lich bestehender Blockaden und Barrieren. 

2. Die Transformation zur klimaverträglichen Gesell-
schaft wird aus einem globalen Blickwinkel unter-
sucht und dabei nach Entwicklungs-, Schwellen- 
und Industrieländern unterschieden.

3. Neben Lehren aus historischen Erfahrungen wer-
den auch die Erkenntnisse der Transitionsforschung 
berücksichtigt.

4. Es wird die Rolle gesellschaftlicher Akteure in Trans-
formationsprozessen untersucht und gezeigt, dass 
sie, z.  B. als Katalysatoren, viele wichtige Funktio-
nen einnehmen können und sie es letztendlich sind, 
die die Transformation tragen.

5. Neben den bereits häufig untersuchten Energie-
systemen werden weitere zentrale Transformati-
onsfelder wie die Landnutzung und Urbanisierung 
beleuchtet.

6. Alle Empfehlungen werden vor dem Hintergrund 
des hohen Zeitdrucks entwickelt: Die globalen 
Treibhausgasemissionen müssen innerhalb des 
nächsten Jahrzehnts ihr Maximum überschritten 
haben, um gefährliche Klimaänderungen noch ver-
hindern zu können. 

7. Aus diesen Komponenten speisen sich Leitbild und 
Transformationsverständnis des WBGU zur Gestal-
tung des erforderlichen Suchprozesses. Dieses Leit-
bild ist auch als Grundlage für die weitere gesell-
schaftliche Debatte gedacht.

Die Transformation ist machbar!
Die Transformation zur klimaverträglichen Weltgesell-
schaft gleicht im Ausmaß einer neuen Industriellen 
Revolution im Zeitraffer und stellt insbesondere auch 
deswegen eine in der Menschheitsgeschichte noch nie 
dagewesene Herausforderung dar, weil sie forschungs- 
und wissensbasiert gestaltet werden und unter hohem 
Zeitdruck ablaufen muss. Hier soll nicht verschwiegen 
werden, dass sich der WBGU angesichts dieser epo-
chalen Aufgabe einem Dilemma ausgesetzt sah: Einer-
seits sollten konkrete und handhabbare, überschau-
bare, wissenschaftlich generierte Empfehlungen für 
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Politik und Gesellschaft für dringend erforderliche Ver-
änderungen erarbeitet werden; andererseits schien 
die Thematik gelegentlich überkomplex, schwer fass-
bar, kaum eingrenzbar und gespickt mit gesellschaftli-
chen Blockaden sowie nur schwer überwindbaren Pfa-
dabhängigkeiten. Kurz: Die Aufgabe schien kaum lös-
bar. Nach sehr schwierigen und kontroversen – gerade 
wegen vieler Zielkonflikte – und konstruktiven Dis-
kussionen und (auch) interdisziplinären Lernprozessen 
ist der WBGU schließlich zu der Überzeugung gelangt, 
dass die große Transformation zur klimaverträglichen 
Gesellschaft nicht nur erforderlich, sondern auch tat-
sächlich machbar ist. Nicht zuletzt, weil die erforder-
liche Transformation in der Bevölkerung vieler Länder 
bereits ausgeprägten Wertvorstellungen entspricht und 
daher im Sinne der Steigerung der subjektiven Lebens-
zufriedenheit großer Bevölkerungsteile positiv bewer-
tet werden kann. Sie ist von Meinungsführern und 
großen Teilen der Bevölkerung – keineswegs nur rei-
cher Länder – erwünscht. Und weil die große Transfor-
mation die Chance bietet, wie auch viele Regierungen 
bereits erkannt haben, die Energie- und Wirtschafts-
systeme zu transformieren und gleichzeitig die nachho-
lende Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern, somit also die weltweite Gerechtigkeit voranzu-
bringen. Gleichzeitig kann die Transformation durch die 
von Staaten und Gesellschaften gemeinsam getragene 
Verantwortung und ein verantwortungsvolles Mitein-
ander aller gesellschaftlichen Akteure in diesem Pro-
zess nicht nur zur Überwindung der Legitimationskrise 
in Demokratien, sondern sogar zur Festigung und Bele-
bung der Demokratie beitragen. 

Einleitung
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Ein neues Erdzeitalter – das Anthropozän
Seit der Industrialisierung hat das kollektive Ausmaß 
der vom Menschen verursachten Umweltveränderun-
gen eine neue Größenordnung erreicht. Die Bevölke-
rung wuchs von unter 1 Mrd. auf heute knapp 7 Mrd. 
und die Energienutzung, die bei Agrargesellschaften bei 
etwa 600 W pro Person liegt, stieg in den hochindust-
rialisierten Gesellschaften des Nordens auf 4.750 W pro 
Person. Eine wesentliche treibende Kraft dieser Expan-
sion war die Nutzung fossiler Energieträger, die sowohl 
die intensive Landwirtschaft als auch die stark gestie-
genen Materialströme ermöglicht hat, die in Industrie-
gesellschaften inzwischen bei jährlich etwa 10–30 t pro 
Kopf liegen (Kasten 1-2). 

Der Mensch hat zudem die Landoberfläche der Erde 
etwa zur Hälfte umgestaltet. Die menschliche Gesell-
schaft nutzt bereits nahezu ein Viertel der jedes Jahr 
von allen Landflächen der Erde produzierten Bio-
masse (IPCC, 2007a) und mehr als 40  % der erneuer-
baren, zugänglichen Wasserressourcen (MA, 2005b). 
In Summe übertreffen zahlreiche gesellschaftlich ver-
ursachte globale Material- und Energieströme inzwi-
schen die natürlichen. Als Folge zeigen viele lebens-
wichtige Umweltdimensionen krisenhafte Entwicklun-
gen: Wasserressourcen, Böden, Wälder und Meere sind 
übernutzt oder werden zerstört, die biologische Viel-
falt nimmt dramatisch ab und wichtige biogeochemi-
sche Stoffkreisläufe sind vom Menschen radikal verän-
dert worden, z.  B. der Kohlenstoff- und Stickstoffkreis-
lauf. Das Leitungsgremium des Millennium Ecosystem 
Assessment kam zu folgendem Schluss: „Menschliche 
Aktivität übt einen derartigen Druck auf die natürli-
chen Funktionen der Erde aus, dass die Fähigkeit der 
Ökosysteme unseres Planeten, künftige Generationen 
zu versorgen, nicht länger als selbstverständlich vor-
ausgesetzt werden kann“ (MA, 2005d). Der Mensch ist 
also ohne Zweifel eine dominierende Kraft innerhalb 
des Erdsystems geworden (Vitousek et al., 1997b). 

Dementsprechend unterstützen viele Wissenschaft-
ler den Vorschlag des Nobelpreisträgers Paul Crutzen, 
die industrielle Gegenwart als neue erdgeschichtli-
che Epoche anzusehen (Crutzen und Stoermer, 2000; 

Crutzen, 2002; Steffen et al., 2007). Dieses „Anthro-
pozän“ genannte Erdzeitalter (auch „Menschenzeit“; 
Schwägerl, 2010) beschreibt dabei nicht nur die vom 
Menschen verursachte Wirkung auf das Erdsystem, 
sondern auch den kognitiven Wandel der globalen Zivi-
lisation, die sich ihrer Bedeutung als formende Kraft 
zunehmend bewusst wird. Daher hat die internatio-
nale Forschung schon seit den 1950er Jahren entspre-
chende, global koordinierte Programme aufgelegt (z.  B. 
Internationales Geo-Biosphärenprogramm, Man and 
the Biosphere usw.), um die Wirkungszusammenhänge 
im Erdsystem besser zu verstehen. 

Nachhaltige Entwicklung 
Mit dem Anthropozän beginnt auch eine neue Ära 
der Verantwortung, denn technisch ist die Mensch-
heit mittlerweile in der Lage, das Erdsystem so weit aus 
dem Gleichgewicht zu bringen, dass schwere Folgeschä-
den für Gesellschaften und Ökosysteme ausgelöst wer-
den können. Die Megatrends einer dynamischen glo-
balisierten Wirtschaft im Verbund mit der voraussicht-
lich noch bis Mitte des Jahrhunderts zunehmenden 
Bevölkerung befinden sich auf Kollisionskurs mit den 
 planetaren Leitplanken (Kasten 1-1). Die Fähigkeit des 
Erdsystems wird derzeit aufs Spiel gesetzt, der mensch-
lichen Zivilisation weiterhin die stabile Lebensgrund-
lage zu bieten, die ihr Entstehen während der letzten 
10.000 Jahre erst ermöglicht hat. 

Seit einigen Jahrzehnten nimmt sich die internatio-
nale Umweltpolitik dieser Themen an. Das Jahr 1992 
markierte mit dem Erdgipfel von Rio de Janeiro einen 
entscheidenden Wendepunkt auf diesem relativ neuen 
politischen Parkett. Das Konzept der nachhaltigen Ent-
wicklung, das seither in Umweltkonventionen und zivil-
gesellschaftlichen Organisationen diskutiert und ausge-
formt wird, ist als handlungsleitende Maxime auf allen 
Ebenen zumindest rhetorisch anerkannt, wenn auch 
nicht konsequent umgesetzt. Die Politik zur Bekämp-
fung der globalen Umweltprobleme nimmt an Bedeu-
tung zu, aber mit wenigen Ausnahmen (z.  B. stratosphä-
risches Ozon; Kap. 1.1.5.3) hat sie bislang versagt: Die 
negativen Trends wurden nicht gestoppt, sondern ver-

Welt im Wandel 1
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Kasten 1-1

Das Konzept planetarischer Leitplanken des 
WBGU im Kontext nachhaltiger Entwicklung

Es gibt Zustände des Erdsystems, die unbedingt vermieden 
werden sollten. Das Konzept der planetarischen Leitplanken 
des Erdsystems wurde vom WBGU seit 1994 entwickelt, 
sowohl für den Klimawandel als auch für Bereiche des globa-
len Wandels (Böden, biologische Vielfalt usw.; WBGU, 1994, 
2005, 2006). Es wurde von Rockström et al. (2009a, b) mit 
dem Begriff  „planetary boundaries“ aufgegriffen und von 
der internationalen Umweltpolitik teils sogar bereits als Ziel 
übernommen, z.  B. bei der 2  °C-Klimaschutzleitplanke. Der 
WBGU beschreibt planetarische Leitplanken als quantitativ 
definierbare Schadensgrenzen, deren Überschreitung heute 
oder in Zukunft intolerable Folgen mit sich brächte, so dass 
auch großer Nutzen in anderen Bereichen diese Schäden nicht 
ausgleichen könnte (WBGU, 2006). Jenseits der Leitplanken 
wird der globale Umweltwandel also zu einem gesellschaftlich 
nicht mehr tolerierbaren Risiko für die menschliche Zivilisa-
tion. 

Das Einhalten aller Leitplanken bedeutet allerdings kei-
neswegs, dass alle sozioökonomischen Missstände oder öko-
logischen Schäden abgewendet werden können, denn globale 
Leitplanken können keinesfalls sämtliche regionalen und sek-
toralen Auswirkungen des Globalen Wandels berücksichtigen. 
Zudem ist das Wissen über globale Umweltveränderungen 
begrenzt und Fehleinschätzungen sind möglich. In diesem 
Sinn ist die Einhaltung der Leitplanken eine notwendige, 
aber nicht hinreichende Bedingung für die Nachhaltigkeit der 
künftigen Entwicklung.

Leitplanken markieren keine scharfen Systemgrenzen, bei 
denen diesseits kaum ein Risiko besteht und jenseits unmit-
telbar schwere Schäden oder gar Katastrophen zu erwarten 
sind. Oft handelt es sich um schleichende Veränderungen, die 
kumulativ über Jahrzehnte oder Generationen zu sehr nega-
tiven Wirkungen führen, aber von den Menschen nur schwer 
wahrgenommen werden können (Phänomen der „shifting 
baseline“; Pauly, 1995). Gerade bei diesen graduellen System-
zusammenhängen können Leitplanken eine hilfreiche Orien-
tierung bieten. Doch sollte gerade bezüglich der 2  °C-Tem-
peraturleitplanke betont werden, dass das Vermeiden von 
Kipppunkten im Erdsystem – beispielsweise das irreversible 
Abschmelzen des Grönlandeises, der Hitzekollaps tropischer 
Korallenriffe und andere nichtlineare Prozesse – eine zentrale 
Rolle bei der Rahmensetzung spielt. Vor diesem Hintergrund 
legen die Wissenschaft bzw. die wissenschaftliche Politikbe-
ratung begründete Vorschläge für solche Leitplanken vor. Die 
Festlegung nicht tolerierbarer Belastungen muss dann seitens 
der Politik in einem demokratischen Entscheidungsprozess 
erfolgen.

Werden Leitplanken beachtet, können Funktionen bzw. 
Leistungen sowie Ressourcen des Erdsystems erhalten wer-
den, die Voraussetzungen für die Sicherung der natürlichen 
Lebensgrundlagen der Menschheit und für nachhaltige Ent-
wicklung sind. Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung 
lässt sich analytisch als einen Vektor entsprechend gewich-
teter Wohlfahrtsmaße definieren (z.  B. Befriedigung von 

Grundbedürfnissen wie Ernährung und medizinische Ver-
sorgung, Kriterien für Individualqualifikationen wie Bildung 
und Kollektivqualifikationen wie institutionelle Legitimität 
oder Maßstäbe für „gutes Leben“ wie Zugang zu Naturer-
lebnissen), dessen Norm über die Zeit zunimmt. Kurzfristige 
Zuwächse in einigen Dimensionen, beispielsweise durch den 
Verbrauch von endlichen Ressourcen, dürfen nicht zu Las-
ten der langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten gehen. Leit-
planken begrenzen den Raum, in dem Entwicklung nachhaltig 
stattfinden kann; eine Überschreitung der Leitplanken muss 
also vermieden werden.

Eine rechtzeitige graduelle Kurskorrektur vermeidet die 
drastischen Maßnahmen, die nötig wären, wenn direkt vor 
der Leitplanke ein abruptes „Bremsmanöver“ bzw. eine hefti-
ge Kurskorrektur ausgeführt werden müsste. Derart abrupter 
Wandel bringt in der Regel nicht nur große Kosten mit sich, 
sondern kann auch gesellschaftliche Verwerfungen und Kri-
sen auslösen.

Demnach ist es eine wichtige Maxime, die Überschreitung 
der Leitplanken vorausschauend zu vermeiden. Ein auf Kolli-
sionskurs mit einer Leitplanke befindlicher Pfad sollte durch 
geeignete Politik so verändert werden, dass ein Durchschla-
gen der Leitplanke verhindert wird. Die Anwendung geeig-
neter Politikinstrumente, aber auch sich selbst verstärken-
de gesellschaftliche Prozesse sind dabei wichtige Faktoren 
für eine schrittweise Beeinflussung des Entwicklungspfads. 
Vorausschauende Nachhaltigkeitspolitik sollte darauf zielen, 
Veränderungen so rechtzeitig anzustreben, dass die gesell-
schaftliche Anpassung an die Kurs korrektur ohne übermä-
ßige  Brüche und Kosten erreicht werden kann. Hinsichtlich 
des Klimawandels ist beispielsweise eine vorausschauend 
eingeleitete Klimaschutzpolitik sinnvoll und volkswirtschaft-
lich erheblich rentabler als späte, drastische Emissions-
minderungs- und Anpassungsmaßnahmen.

Das Setzen von Leitplanken und eine darauf folgende 
geschickte Implementierung entsprechender Steuerungs-
instrumente können die positive Entwicklungsdynamik sogar 
noch verstärken anstatt sie zu bremsen. Das Wissen um pla-
netarische Leitplanken und entsprechendes Handeln kann 
als Motor des Fortschritts der Menschheit genutzt werden. 
So ist z.  B. ein wichtiger „Nebeneffekt“ der Dekarbonisie-
rung der Energiesysteme, dass dadurch die Energieversor-
gung von endlichen fossilen Ressourcen unabhängig und 
sauber wird. Zusätzlich eröffnet eine gerechte Lastenteilung 
der Dekarbonisierungsanstrengungen neue Entwicklungs-
perspektiven insbesondere in vielen ärmeren Ländern. Ein 
geringeres  Konfliktpotenzial und bessere Bedingungen, z.  B. 
in den Bereichen Bildung, Ernährung, medizinische Versor-
gung, aber auch mehr Raum für kulturelle und künstlerische 
Entwicklung, könnten zu neuen Triebfedern menschlicher 
Entwicklung werden. 

Leitplanken und gesellschaftlicher Fortschritt stehen sich 
also keineswegs unvereinbar gegenüber, sondern bedingen 
einander geradezu. Dies trifft sicher auf lange Sicht zu, da ein 
Überschreiten der Leitplanken die Grundlagen nachhaltiger 
Entwicklung gefährdet. Aber auch auf kürzere Sicht können 
notwendige Transformationsprozesse das Potenzial haben, 
katalytisch zu wirken und die Entwicklung der Menschheit zu 
befördern.  
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stärken sich vielfach sogar (Kap. 1.1.6). 
Dieses Kapitel knüpft an die Agenda der UN-Kon-

ferenz über Umwelt und Entwicklung (Rio de Janeiro, 
1992) an und versucht eine Standortbestimmung der 
„Welt im Wandel“. Dabei geht es nicht nur um die glo-
balen Umweltprobleme (Kap.  1.1), sondern auch um 
die dynamischen Megatrends einer Weltwirtschaft und 
-gesellschaft, die eine zunehmend globalisierte Zivilisa-
tion prägen (Kap. 1.2). Der WBGU stellt hier die Dyna-
mik der Globalisierung in den Fokus, die sich in ver-
schiedenen Megatrends widerspiegelt bzw. diese Trends 
antreibt. Aktuelle Krisen wie z.  B. die Preissprünge bei 
Nahrungsmitteln oder Erdöl und nicht zuletzt die aktu-
elle Finanz- und Wirtschaftskrise (Kasten 1.2-1) kön-
nen als Symptome für Überforderungen der instituti-
onellen Strukturen einer globalisierten Welt gelten, in 
der die Vernetzungen und kritische Interdependenzen 
stark zugenommen haben. Insgesamt betrachtet, zeigen 
die Megatrends sehr anschaulich Notwendigkeit und 
Rahmenbedingungen einer nachhaltigen Entwicklung. 
Sie erschweren es erheblich, die Entwicklungsziele zu 
erreichen: Nicht nur bleibt ein großer Teil der Weltbe-
völkerung von den dynamischen Wohlstandssteigerun-
gen abgeschnitten, sondern fast 1 Mrd. Menschen lei-
den existenzielle Not (Kap. 1.2.1). 

Einige der großen Umweltprobleme, etwa der 
 Klimawandel (Kap.  1.1.1), sind mittlerweile so drän-
gend, dass sie gemeinhin als „Menschheitsaufgabe“ 
bezeichnet werden. Auch wenn hier nicht alle Ursa-
chen und Folgen der verschiedenen globalen Umwelt-
veränderungen oder Entwicklungsprobleme im Einzel-
nen dargestellt werden können, wird in der Bilanz deut-
lich, dass trotz wichtiger Erfolge nicht nur die eigent-
liche Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung 
ungelöst ist, sondern dass sich das Zeitfenster zum 
Handeln schnell schließt. 

Ein einzelnes WBGU-Gutachten könnte die  Analyse 
und Lösungssuche zu einer umfassenden  globalen 
nachhaltigen Entwicklung nicht leisten. In den folgen-
den Kapiteln wird der Schwerpunkt auf die Klima- und 
Energiefragen gelegt, denn der Klimaschutz ist ein zen-
traler Baustein der Nachhaltigkeit. Anthropogener Kli-
mawandel ist mit anderen Umweltproblemen eng und 
meist in gegenseitig verstärkender Dynamik vernetzt 
(Kap.  1.1.6). Je größer die Klimawirkungen werden, 
desto schwieriger wird es, die anderen globalen Umwelt-
veränderungen zu lösen sowie die Herausforderung zu 
meistern, eine nachhaltige Entwicklung in Schwellen- 
und Entwicklungsländern zu erreichen. Zudem hat der 
Klimawandel einen „langen Bremsweg“ und muss sehr 
rasch begrenzt werden, wenn erhebliche negative Aus-
wirkungen vermieden werden sollen. Aus diesen Grün-
den liegt das Hauptaugenmerk des Gutachtens bei der 
Frage, wie eine klimaverträgliche Gesellschaft gestal-

tet werden kann, ohne Nachhaltigkeitsbestrebungen in 
anderen essenziellen Bereichen, etwa der nachhaltigen 
Landnutzung oder dem  Biodiversitätsschutz, zu konter-
karieren. 

Um den unverzichtbaren Kontext einer größeren 
Nachhaltigkeitsagenda nicht aus dem Blick zu verlie-
ren, zeigt dieses Kapitel in knapper Form nochmals den 
umfassenden Problemzusammenhang. Die Botschaft 
lautet: Ein grundlegender Wandel von Wirtschaft und 
Gesellschaft ist dringend notwendig, um die Lebens-
grundlagen und Zukunftschancen der Menschheit zu 
erhalten. Klimaschutz ist dabei ein notwendiger, jedoch 
nicht hinreichender Bestandteil.

1.1
Megatrends des Erdsystems 

1.1.1 
Klimawandel, Klimawirkungen 

Über die grundlegenden Zusammenhänge des anthro-
pogenen globalen Klimawandels gibt es einen wissen-
schaftlichen Konsens, der politisch mittlerweile auf 
allen Ebenen akzeptiert wird. Die Arbeiten des IPCC 
(zuletzt IPCC, 2007a, b, c) und die politikberaten-
den Gutachten des WBGU (2003, 2008, 2009a) stel-
len die wissenschaftlichen Grundlagen in Bezug auf den 
 anthropogenen Treibhausgasausstoß, die Folgen für die 
mittlere globale Temperatur, Veränderungen im Erdsys-
tem sowie Auswirkungen auf Ökosysteme und mensch-
liche Gesellschaften umfassend dar. 

Rasch ablaufender, ungebremster Klimawandel wird 
für den Menschen zur Krise, weil dadurch der seit Ende 
der letzten Eiszeit relativ stabile klimatische Bereich 
verlassen wird, in dem sich die menschliche Zivilisa-
tion entwickelt hat (Abb. 1.1-1a). In den vergangenen 
2.000 Jahren schwankte die mittlere globale Tempera-
tur um weniger als 1  °C. Weder unsere Land- und Forst-
wirtschaft noch unsere Kultur, Gesellschaft, Infrastruk-
tur, usw. sind auf eine rasche und starke Klimaverände-
rung von mehreren Grad Celsius vorbereitet. 

In einigen Aspekten laufen die Auswirkungen des 
Klimawandels schneller ab als bislang von der Wissen-
schaft erwartet. Beispielsweise wurde das Abschmelzen 
von Meereis, Eisschilden und Gletschern unterschätzt 
(Abb. 1.1-1c). Die aktuellen Schätzungen des Meeres-
spiegelanstiegs liegen mindestens doppelt so hoch wie 
vom IPCC (2007a) angegeben (Allison et al., 2009). 
Demnach könnte die vom WBGU (2006) empfohlene 
Leitplanke für den Anstieg des Meeresspiegels von 
1 m bereits vor Ende des Jahrhunderts durchbrochen 
werden (Abb. 1.1-1b; Rahmstorf, 2007; Vermeer und 
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Kasten 1-2

Industrieller Metabolismus: Das Konzept des 
gesellschaftlichen Stoffwechsels

Haushaltsmüll ist ein für den Verbraucher augenscheinliches 
Resultat modernen Lebens. Ein Bewohner mit typischem 
Lebensstil in einem Industrieland verursacht davon jedes Jahr 
etwa 400–600 kg, ein Großteil davon entsteht durch Verpa-
ckungen von Konsumgütern wie etwa Lebensmitteln. Über 
die umweltgerechte Entsorgung dieser Abfälle gibt es eine 
rege gesellschaftliche Debatte. Weniger offensichtlich für 
den Konsumenten sind hingegen die in den Vorläuferstadien 
der Produktion („upstream“ im Lebenszyklus) anfallenden 
Umweltwirkungen (Abb. 1-1). 

Diese umfassen in Summe oft ein Vielfaches des für 
den Konsumenten letztendlich als Hausmüll erkennba-
ren  Ressourcenaufwands. Um etwa eine Getränkedose mit 
Fruchtsaft aus Aluminium herzustellen, müssen Bauxit abge-
baut und Elektrizität für die Schmelzelektrolyse produziert, 
es werden Beschichtungen aus Erdölprodukten und Verpa-
ckungen erzeugt usw. Alle Vorleistungen und Prozesse sind 
zudem durch Transportnetzwerke verbunden, die ihrerseits 
ressourcen intensiv sind. Obstproduktion, Getränkeherstel-
lung, Kühlketten und Verteilung durch den Einzelhandel 
bis zum Konsumenten tragen ebenfalls zu den Umweltwir-
kungen bei. Methoden der Prozesskettenanalyse (Life Cycle 
 Assessment) wurden entwickelt, um über den gesamten 
Lebenszyklus eines Produkts, „cradle to grave“, also „von der 
Wiege bis zur Bahre“, Umweltwirkungen abzubilden. Dieser 
strategische Ansatz der Umweltberichterstattung ermöglicht 
es zu vergleichen, wie z.  B. die Einführung einer Kreislauf-
wirtschaft, bei der  „cradle to  cradle“ immer wieder die glei-
chen Materialressourcen genutzt werden, im Vergleich zu 
konventioneller „linearer“ Ressourcennutzung abschneidet. 
Darüber hinaus ermöglicht er die Verbindung von Konsum-
mustern zu Produktionsprozessen und Ressourcenverbrauch 
herzustellen sowie alternative Handlungsoptionen aufzuzei-
gen (UNEP, 2010c).

Auch auf höherer Aggregationsebene lässt sich z.  B. für 
einzelne industrielle Sektoren, Regionen oder Länder sowie 
auf der globalen Ebene der kumulative gesellschaftlich-
industrielle Stoffwechsel beschreiben (Ayres und Simonis, 
1994; Abb. 1-2). Die durch gesellschaftliche Aktivität orga-
nisierte Anthroposphäre wird in dieser Darstellung als eige-
ner Bestandteil der globalen Biosphäre verstanden. Umwelt-
wirkungen können mit dieser Sichtweise nicht nur auf der 

Output-Seite (als Überlastung der Absorptionsfähigkeit der 
Umweltsysteme, z.  B. durch nährstoffreiche Abwässer, Treib-
hausgase usw.) beschrieben werden, sondern auch auf der 
Input-Seite als Ressourcenknappheit, Übernutzung erneuer-
barer oder nicht erneuerbarer Quellen.

Ein typischer Bewohner eines Industrielands verbraucht 
in dieser Sichtweise jährlich unmittelbar etwa 10–20 t an 
Material (ohne Berücksichtigung von Wasser und Luft, sowie 
der indirekten Materialnutzung, z.  B. durch induzierte Boden-
erosion), um das eigene Leben und jenes der Nutztiere sowie 
die technische Infrastruktur (Investitionsgüter, Gebrauchs-
güter, Gebäude, Transportnetze usw.) zu erhalten. Diese 
Materialflüsse bestehen in Industrieländern zu je etwa einem 
Drittel aus fossilen Energieträgern, aus Biomasse (Nahrung, 
Futtermittel, Holz und Faserstoffe) sowie aus mineralischen 
Ressourcen (Bau und Industriemineralien). Analog zum bio-
logischen Konzept des Stoffwechsels (Metabolismus) lässt 
sich dieser Gesamtprozess als energetischer Vorgang sowie in 
Form von Materialbilanzen darstellen (Eingänge = Ausgän-
ge + netto Bestandsänderungen). Outputs können je nach 
Zielmedium unterschieden werden: in die Atmosphäre (wie 
etwa Treibhausgase, Staub oder Aerosole), in die Böden bzw. 
Geosphäre (etwa als Deponie) oder in die Hydrosphäre (als 

Abbildung 1-2
Sozioökonomischer 
Metabolismus als Teilmenge 
der globalen Umwelt. 
Quelle: nach Odum, 1971
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Abbildung 1-1
Industrieller Metabolismus: Schematische Darstellung von 
Materialverbrauch, Produktion, Konsum und Emissionen.
Quelle: nach EEA, 2010a
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Rahmstorf, 2009).  CO2-Emissionen sind außerdem für 
ein weiteres globales Umweltproblem verantwortlich: 
die Versauerung der Ozeane (Kasten 1.1-2).

Es ist mittlerweile nicht nur in der Wissenschaft, 
sondern auch in der Politik ein weithin anerkann-
tes Ziel, eine globale Erwärmung von mehr als 2  °C 
zu vermeiden. Eine Klimaerwärmung um mehr als 
2  °C hätte wahrscheinlich gefährliche, irreversible und 
kaum beherrschbare Folgen für Natur und Gesellschaft 
(WBGU, 1995, 2007a). Es ist derzeit noch möglich, 
diese Grenze einzuhalten, aber die technischen, wirt-
schaftlichen und politischen Herausforderungen sind 
erheblich (UNEP, 2010a).

Die 16. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarah-
menkonvention (UNFCCC) in Cancún hat nicht nur 
sehr deutlich gemacht, dass der Klimawandel eine der 
größten Herausforderungen dieses Jahrhunderts ist, 
sondern auch, dass diese Klimaschutzleitplanke nicht 

überschritten werden sollte und dass dazu drastische 
Reduktionen der Treibhausgasemissionen notwendig 
sind (UNFCCC, 2010). Dabei wird mittlerweile auch 
diskutiert, dass eine Herabsetzung dieser maximalen 
Schadensgrenze auf 1,5  °C notwendig sein könnte.

Wegen seiner langen Lebensdauer akkumuliert CO2 
in der Atmosphäre, so dass eine weitere Erwärmung nur 
verhindert werden kann, wenn die Emissionen von CO2 
aus fossilen Quellen nahezu vollständig eingestellt wer-
den. Das Ausmaß der anthropogenen Erwärmung hängt 
weitgehend davon ab, wie schnell es gelingt, die glo-
balen CO2-Emissionen zu senken. Analysen plausibler 
Emissionspfade zeigen, dass bis zur Jahrhundertmitte 
höchstens noch etwa 750 Mrd. t CO2 aus fossilen Quel-
len in die Atmosphäre freigesetzt werden dürfen, wenn 
die 2  °C-Leitplanke mit einer Wahrscheinlichkeit von 
zwei Dritteln eingehalten werden soll (Kasten 1.1-1). 
Nach 2050 darf dann weltweit nur noch eine kleine 

Abwasser). In Industrieländern werden die Emissionen in der 
Regel von CO2 dominiert. 

Abbildung 1-3 zeigt Trends im direkten Materialver-
brauch und des globalen Frachtaufkommens im 20. Jahrhun-
dert. Die direkte Stoffentnahme stieg von rund 7 auf etwa 
59 Mrd. t pro Jahr (bzw. von 4,5 auf 9 t pro Kopf). Paral-
lel stieg der Transport von Gütern seit 1850 auf inzwischen 
über 10.000 Tonnenkilometer pro Person und Jahr. Die durch 
globale Marktintegration weiter zunehmende räumliche Dis-
tanz zwischen Rohstoffentnahme, Produktion und Konsum 
erfordert integrierte Methoden zur Analyse und Darstellung 
von Umweltwirkungen von Konsum. Solche Materialbilanzen 
erlauben es, Umweltwirkungen mit den treibenden Kräften 
gesellschaftlicher Aktivität in Verbindung zu setzen (OECD, 
2008). Dadurch verdeutlichen sie nicht nur, wie sich die 
Umwelt verändert, sondern auch warum. Strategische und 
präventive Politikentscheidungen werden so erleichtert.

Zahlreiche Industrieländer und internationale Organisati-
onen wie die OECD und die EU informieren inzwischen über 

den nationalen direkten Materialverbrauch sowie die Res-
sourcenintensität ihrer Wirtschaftsaktivität als Bestandteil 
der nationalen Umweltstatistik. Das europäische statistische 
Amt hat methodische Grundlagen für die Erstellung solcher 
Buchhaltungssysteme als Teil der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung erarbeitet (Eurostat, 2001). Um nachhaltige 
Produktions- und Konsummuster durch grüne Wachstums-
strategien zu erreichen, ist eine zunehmende Entkopplung 
des Ressourcenverbrauchs vom Wachstum und langfristig 
eine Kreislaufwirtschaft von Roh- bzw. Wertstoffen notwen-
dig. Entsprechende Programme zur Förderung von Strategien 
zur umweltfreundlichen Produktion mit Slogans wie dem 
 „3R Principle: Reduce, Reuse, Recycle“ werden von zahlrei-
chen UN-Organisationen, wie z.  B. UNIDO und UNEP, im Rah-
men des Marrakesh-Prozesses vorangetrieben. UNEP hat zur 
Verbesserung des Wissensstands und der wissenschaftlichen 
Politikberatung auf diesem Feld ein Panel for Sustainable 
Resource Management eingesetzt (z.  B. UNEP, 2010d). 

Abbildung 1-3
Direkte Stoffentnahme 1900–2005 (a) und Entwicklung des globalen Frachtaufkommens 1850–1990 (b).
Quellen: Gilbert, 2001; Krausmann et al., 2009
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CO2-Restmenge ausgestoßen werden. Die Ära der von 
fossilen Energieträgern angetriebenen Weltwirtschaft 
muss daher noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhun-
derts zu Ende gehen (WBGU, 2009b). Dabei sollte die 
Trendumkehr der globalen Emissionsentwicklung so 
bald wie möglich, aber spätestens bis 2020 erfolgen, 
denn andernfalls wären im Folgezeitraum bis 2050 
derart drastische Emissionsminderungen erforder-
lich, dass die technischen, ökonomischen und sozialen 
Kapazitäten unserer Gesellschaften überfordert wären 
(Abb. 1.1-2). 

Von dieser notwendigen Trendwende ist die Welt 
noch weit entfernt. Trotz der Finanz- und Wirtschafts-
krise im Jahr 2008 sanken die globalen CO2-Emissionen 
aus der Nutzung fossiler Energieträger in der Folge nur 
um 1,3  %, so dass 2009 nach 2008 das Jahr mit den 
zweithöchsten Emissionen der Menschheitsgeschichte 
war. Vorläufige Ergebnisse für 2010 zeigen, dass der 
Emissionseinbruch bereits vollständig überkompen-
siert sein dürfte, und sich die Emissionen wieder auf 
den Wachstumspfad von vor der Krise begeben haben 
(Friedlingstein et al., 2010). Die CO2-Konzentration 
der Atmosphäre lag im Jahr 2010 im Mittel bereits bei 
389 ppm (Tans, 2011) gegenüber ca. 280 ppm vor der 
industriellen Revolution (IPCC, 2007a). Um die Klima-
erwärmung zu begrenzen, ist eine umgehende Entkopp-
lung der wirtschaftlichen Entwicklung vom Ausstoß an 
Treibhausgasen notwendig. Dabei geht es nicht allein 
um CO2, das vor allem durch die Verbrennung fossiler 
Energieträger freigesetzt wird (Kap.  1.2.3), sondern 
auch um die anderen klimawirksamen Gase (CH4, N2O 
und Industriegase). Weitere Sektoren sind die Land-
nutzung und die Industrie, deren Emissionen drastisch 
reduziert werden müssen (WBGU, 2007a). 

Die Verhandlungen zu einem globalen Klimaabkom-
men begannen im Jahr 1990 und führten 1992 zur 
Klimarahmenkonvention (United Nations  Framework 

Convention on Climate Change, UNFCCC), die mit heute 
192 Vertragsstaaten eine nahezu universelle Mitglied-
schaft genießt. Ihre wichtigste Errungenschaft ist die 
Formulierung eines gemeinsamen Ziels zum Klima-
schutz, nämlich die Stabilisierung der Treibhausgas-
konzentration in der Atmosphäre auf einem Niveau 
zu erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene 
Störung des Klimasystems verhindert wird (UN, 1992). 
Ihr Charakter als Rahmenkonvention erfordert aller-
dings ergänzende operationalisierbare Beschlüsse. 
Seit 1995 wurden in bisher 16 Vertragsstaatenkonfe-
renzen viele solcher Entscheidungen vereinbart, dar-
unter 1997 das Kioto-Protokoll. Es enthält bindende 
Emissionsminderungspflichten für Industrieländer für 
den Zeitraum 2008–2012 und war darauf ausgelegt, 
dass sich weitere Verpflichtungsperioden anschließen. 
Das Protokoll wurde allerdings vom größten Emitten-
ten unter den Industrieländern, den USA, nie ratifi-
ziert, und die Verhandlungen über weitere Verpflich-
tungsperioden gestalteten sich auch 2010 in Cancún 
ausgesprochen schwierig. Obwohl nur mäßig ambi-
tioniert (die Industrieländer verpflichteten sich, ihre 
Emissionen im Zeitraum 2008–2012 um 5  % unter das 
Niveau von 1990 zu senken), wurde das Kioto-Proto-
koll vielfach als Testlauf für Instrumente des Klima-
schutzes (z.  B.  zwischenstaatlicher Emissionshandel, 
Clean  Development Mechanism) betrachtet und hat 
auch sicherlich viel zu deren Erprobung beigetragen. 
Seit der 13. Vertragsstaatenkonferenz 2007 auf Bali 
wird über die Ausgestaltung der langfristigen Koopera-
tion der Staaten verhandelt. Hoffnungen, dass dies in 
einem umfassenden, operationalisierbaren und recht-
lich verbindlichen Abkommen münden wird, haben 
sich bisher allerdings nicht erfüllt. Die Verhandlun-
gen drehen sich dabei nicht allein um den Klimaschutz 
(mitigation), sondern zunehmend auch um die Anpas-
sung an den Klimawandel (adaptation). Zentrale unge-

Abbildung 1.1-1
Zeitliche Entwicklung von Temperatur, Meeresspiegel und Ausdehnung des arktischen Meereises.
a) Globaler Temperaturverlauf in Vergangenheit (Mann et al., 2008) und Zukunft (IPCC, 2007a). Gezeigt sind drei verschiedene 

Emissionsszenarien (B1, A2 und A1FI); die farbigen Bereiche sind die dazu gehörigen klimatologischen Unsicherheitsspannen. 
Ohne erfolgreiche Klimaschutzmaßnahmen würde selbst beim optimistischsten Emissionsszenario (B1; grün) die 
2  °C-Leitplanke überschritten. Einsatzgrafik: Beobachtete Temperaturen bis 2010 (NASA, 2011). Die Messdaten zeigen 
Jahreswerte der globalen Temperatur relativ zum Mittel von 1880–1920 sowie eine geglättete Klimatrendlinie. 

b) Aktuelle Projektionen des globalen Meeresspiegelanstiegs bis zum Jahr 2300 (relativ zu 1990). Rot: WBGU-Leitplanke von 
1 m über dem vorindustriellen Wert (WBGU, 2006). Da zwischen dem Beginn der Industrialisierung und dem Jahr 1990 
der Meeresspiegel um rund 15 cm gestiegen ist, ist die Linie hier bei weniger als 1 m eingezeichnet. Daten: Pegeldaten 
nach Church und White (2006). Projektionen: grauer Bereich und gestrichelte Linien nach Rahmstorf (2007); orangener 
Balken nach Delta Committee (2008); hellblauer Balken nach WBGU (2006). Die unterschiedlichen Annahmen hinter diesen 
Projektionen sind in den angegebenen Quellen erläutert. Einsatzgrafik: orange: Pegeldaten nach Church und White (2006); 
blau: Satellitendaten bis 2010 aktualisiert nach Cazenave et al. (2008); grauer Bereich und gestrichelte Linien: Projektionen 
des 3. IPCC-Berichts (IPCC, 2001).

c) Meereisausdehnung in der Arktis im Sommerminimum (September), nach Beobachtungsdaten, Rekonstruktion (Walsh 
und Chapman, 2001) und einer Serie von Modellrechnungen des Max-Planck-Instituts für Meteorologie Hamburg (nach 
Jungclaus et al., 2010).

Quelle: nach WBGU, 2009b, ergänzt
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klärte Fragen betreffen Aspekte der Gerechtigkeit, 
die insbesondere als Verantwortung der Industrielän-
der interpretiert wird, die Entwicklungsländer finan-
ziell und durch Technologietransfer beim Klimaschutz 
sowie bei der Anpassung an den Klimawandel zu unter-
stützen. Fortschritte sind hingegen bei der Diskussion 
um das globale Ambitionsniveau des Klimaschutzes zu 

verzeichnen, wo sich mehr und mehr die Auffassung 
durchsetzt, der Temperaturanstieg müsse auf 2  °C oder 
sogar 1,5  °C begrenzt werden (UNFCCC, 2010). Die dar-
aus ableitbaren Konsequenzen in Bezug auf erforderli-
che Maßnahmen werden allerdings derzeit noch igno-
riert. Zuletzt wurde in Cancún ein Entscheidungspaket 
verabschiedet, das den weiteren Verhandlungsprozess 

Kasten 1.1-1

Das globale CO2-Emissionsbudget

Studien der vergangenen Jahre zeigen, dass durch die lange 
Lebensdauer von CO2 in der Atmosphäre dessen ohnehin 
hohe Bedeutung für den Klimawandel im Vergleich zu kurzle-
bigeren Treibhausgasen und Aerosolen auf lange Sicht immer 
dominanter wird (Allen et al., 2009; Meinshausen et al., 
2009). Der WBGU hat diese Erkenntnis ins Zentrum des Son-
dergutachtens „Kassensturz für den Weltklimavertrag – Der 
Budgetansatz“ gestellt (WBGU, 2009b). Da mittlerweile neu-
ere Emissionsdaten vorliegen, wird im Folgenden das noch 
zulässige CO2-Budget aktualisiert. Nach Meinshausen et al. 
(2009) führt die Emission von 1.160 Gt CO2 aus anthropoge-
nen Quellen im Zeitraum 2000–2050 mit einer Wahrschein-
lichkeit von 33  % zur Überschreitung der 2  °C-Leitplanke. 
Auf Grundlage der Daten von CDIAC (2011), Le Quére et al. 
(2009) und GCP (2011) schätzt der WBGU die CO2-Emissio-
nen aus fossilen Quellen und der Zementherstellung für den 
Zeitraum 2000–2010 auf 314 Gt CO2 sowie die Emissionen 
aus Landnutzungsänderungen auf 45 Gt CO2, d.  h. die gesam-
ten anthropogenen CO2-Emissionen im Zeitraum 2000–2010 
belaufen sich nach dieser Schätzung auf ca. 360  Gt CO2. 
 Insgesamt dürften im Zeitraum 2011–2050 demnach noch 
ca. 800 Gt CO2 aus anthropogenen Quellen emittiert werden, 
wenn die 2  °C-Leitplanke mit einer Wahrscheinlichkeit von 
zwei Dritteln eingehalten werden soll. Was heißt das für die 
Emissionen aus fossilen Quellen? Friedlingstein et al. (2010) 
beziffern die durchschnittlichen jährlichen CO2-Emissionen 
aus Landnutzungsänderungen für den Zeitraum 2000–2009 
auf 4,0 Gt. Die Vertragsstaaten der Biodiversitätskonvention 
haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 zumindest eine Hal-
bierung der Verlustrate natürlicher Ökosysteme zu erreichen, 
einschließlich der Wälder (CBD, 2010b). Sollte es daher gelin-

gen, die damit verbundenen Emissionen bis 2020 zu halbie-
ren und anschließend mit derselben Rate weiter auf Null zu 
senken, würde dies die CO2-Emissionen aus Landnutzungsän-
derungen bis 2050 auf 40 Gt begrenzen. Würden diese Emis-
sionen allerdings erst bis 2030 halbiert und bis 2050 auf Null 
gesenkt, dann würden 80 Gt CO2 emittiert. Je nachdem, wie 
erfolgreich die Eindämmung der CO2-Emissionen aus Land-
nutzungsänderungen ist, also vor allem die Verminderung der 
Entwaldung in den Tropen (Kap. 4.1.7), dürften also bis 2050 
noch 720–760  Gt CO2 aus fossilen Quellen emittiert wer-
den. Soll die Wahrscheinlichkeit, die anthropogene Klima-
erwärmung auf 2  °C zu begrenzen, auf 75  % erhöht werden, 
würde sich das zulässige CO2-Budget aus fossilen Quellen auf 
560–600 Gt CO2 verringern. Sollten keine Erfolge bei der Ein-
dämmung der Entwaldung erzielt werden, würde das Budget 
weiter schrumpfen.

Vor allem aufgrund neuer, wesentlich niedrigerer Abschät-
zungen der Landnutzungsemissionen seit 2000 (Friedlingstein 
et al., 2010) ist die vom WBGU für das Budget  2010–2050 
gegebene Abschätzung von 750 Gt CO2 (WBGU, 2009b) 
daher auch als grober Richtwert für das zulässige Budget 
 2011–2050 gültig. Abbildung 1.1-2 zeigt illustrativ drei sche-
matische zeitliche Verläufe der globalen CO2-Emissionen aus 
fossilen Energieträgern, die mit einem solchen Budget verein-
bar wären. Es wird deutlich, dass eine zeitliche Verschiebung 
der Trendumkehr der globalen Emissionen (peak) dazu führt, 
dass in späteren Jahren deutlich höhere Minderungsraten 
erforderlich sind, um das Budget einzuhalten.

Auch wenn der dominante Erwärmungseffekt von den 
CO2-Emissionen stammt, wurden bei diesen Berechnungen 
auch die Effekte der anderen im Kioto-Protokoll geregelten 
Treibhausgase berücksichtigt. So wird davon ausgegangen, 
dass die kumulierten Emissionen dieser anderen Treibhausga-
se im Zeitraum 2010–2049 etwa 500  Gt CO2eq betragen 
(Meinshausen et al., 2009).

Abbildung 1.1-2
Beispiele für globale 
Emissionspfade, bei denen 
im Zeitraum 2010–2050 
750 Mrd. t CO2 emittiert 
werden.
Quelle: WBGU, 2009b
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durch einige Vorfestlegungen erleichtern dürfte, die 
wichtige Frage der zukünftigen Emissionsminderungen 
aber weitgehend ausklammert. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Konven-
tion und ihre Beschlüsse zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
zwar eine vom Anspruchsniveau her angemessene Ziel-
setzung bieten, die aber auf abstrakter Ebene verharrt 
und nicht mit geeigneten Konkretisierungen unterlegt 
ist. Nichts deutet derzeit darauf hin, dass die von den 
Staaten selbst geplanten und an die Konvention berich-
teten Klimaschutzmaßnahmen und -ziele in der Summe 
ausreichen, eine Klimaerwärmung von mehr als 2  °C zu 
vermeiden. Ein bindendes Abkommen, das die Staaten 
zu angemessenen Plänen verpflichten würde, scheint 
nicht in Sicht.

1.1.2 
Verlust von Ökosystemleistungen und 
 biologischer Vielfalt 

Auch in der Biosphäre hat der Mensch dramatische 
Änderungen bewirkt. Mit zunehmender Geschwindig-
keit werden Wälder, Savannen und Grasland für die 
Landwirtschaft gerodet. Global zeigen mehr als drei 
Viertel der eisfreien Fläche Anzeichen einer vom Men-
schen verursachten Veränderung und etwa ein Drittel 
der Fläche ist landwirtschaftlich genutzt, mit steigender 
Tendenz (Ellis und Ramankutty, 2008; Ramankutty et 

al., 2008). Eine wachsende Weltbevölkerung mit wach-
senden Ansprüchen (z.  B. Konsum tierischer Produkte), 
eine gesteigerte Produktion von Bioenergie und stoff-
licher Biomassenutzung sowie eine sich ausbreitende 
Infrastruktur sind wichtige Gründe für den sich ver-
stärkenden Druck auf die Landnutzung (WBGU, 2009a; 
van Vuuren, 2009; PBL, 2010; Kap. 1.2.5). Zudem wer-
den Korallenriffe und Mangroven zerstört, Seen über-
düngt, Flüsse betoniert und Fischressourcen übernutzt 
(WBGU, 2000b, 2006; MA, 2005b; CBD, 2010b). All 
dies führt zu einem massiven Verlust biologischer Viel-
falt: Im Vergleich zum Mittel der Erdgeschichte ist die 
heutige Aussterberate der Tier- und Pflanzenarten 
bereits hundert- bis tausendfach erhöht (MA, 2005b). 
Bei den gut untersuchten Gruppen gelten große Anteile 
der bekannten Arten als gefährdet oder bereits ausge-
storben (22  % der Säugetiere, 14  % der Vögel, 31  % der 
Amphibien, 28  % der Nadelhölzer und 52  % der Palm-
farne; Vié et al., 2008) und die bisherigen Naturschutz-
maßnahmen gelten als unzureichend (z.  B. Hoffmann 
et al., 2010).

Menschliche Gesellschaften benötigen Ressourcen, 
die uns die Natur liefert: Nahrung, Fasern, Bau material 
und industrielle Grundstoffe sind nur einige Beispiele. 
Wir sind zudem von Ökosystemleistungen abhängig: 
 Küstenschutz, Wasserhaushalt, Bestäubung, Boden-
fruchtbarkeit, Luftreinhaltung usw. (MA, 2005c). Tier- 
und Pflanzenarten brauchen wir nicht zuletzt deshalb, 
weil ihre genetischen und physiologischen Baupläne für 

Kasten 1.1-2

Ozeanversauerung

CO2-Emissionen führen nicht nur zum Klimawandel, sondern 
beeinflussen auch direkt die Meereschemie. Die anthropoge-
nen CO2-Emissionen wurden bisher zu etwa einem Drittel von 
den Ozeanen aufgenommen, bilden im Meerwasser Kohlen-
säure und führen zu einer messbaren  Versauerung (The Royal 
 Society, 2005). Dadurch ist die Konzentration der Wasserstof-
fionen bereits um ca. 30  % gestiegen, was einer Absenkung 
des pH-Werts um etwa 0,11 Einheiten gegenüber dem vorin-
dustriellen Niveau entspricht (WBGU, 2006). Die Geschwin-
digkeit der Versauerung ist mindestens hundertmal schneller 
als jemals in den letzten 20 Mio. Jahren zuvor (Rockström et 
al., 2009b). Die Tatsache, dass der atmosphärische CO2-Gehalt 
in früheren erdgeschichtlichen Perioden bereits höher war, ist 
kein Gegenargument, denn die Gefahr der Versauerung rührt 
insbesondere von der hohen Geschwindigkeit der CO2-Zunah-
me, was sie von natürlichen Pufferungsprozessen entkoppelt 
(WBGU, 2006).

Eine ungebremste Fortsetzung dieses Trends würde zu 
einer Meeresversauerung führen, die in den letzten Jahrmil-
lionen ohne Beispiel und über Jahrtausende unumkehrbar 
ist. Die Versauerung behindert das Wachstum kalkbilden-
der Organismen (z.  B. Korallen, Muscheln, Schnecken und 

bestimmte Planktongruppen), führt zum Verlust biologischer 
Vielfalt, kann anoxische Todeszonen in den Ozeanen erzeugen 
(Hofmann und Schellnhuber, 2009), verändert die biogeoche-
mische Dynamik im Meerwasser (z.  B. von Kalk, organischem 
Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor; Doney et al., 2009) und 
stellt insgesamt eine existenzielle Gefährdung mariner Öko-
systeme dar (z.  B. Korallenriffe; Hoegh-Guldberg et al., 2009). 
Diese fundamentalen Veränderungen könnten weitreichende 
Folgen für die Millionen von Menschen haben, die direkt oder 
indirekt vom Ozean abhängen (Doney et al., 2009).

Vom WBGU wurde folgende Leitplanke vorgeschlagen: 
Der pH-Wert der obersten Meeresschicht sollte in keinem 
größeren Ozeangebiet um mehr als 0,2 Einheiten gegenüber 
dem vorindustriellen Wert absinken (WBGU, 2006). 
 Rockström et al. (2009a, b) wählen einen anderen Indikator 
und schlagen vor, dass die Kalksättigung (von Aragonit) min-
destens 80  % des vorindustriellen Werts Ω = 3,44 betragen 
soll, so dass die oberflächennahen Wasserschichten nicht 
untersättigt werden und die meisten Korallensysteme lebens-
fähig bleiben. Die Versauerungsproblematik alleine ist Grund 
genug, die CO2-Emissionen zu begrenzen. Es sollte daher von 
der Klimapolitik sichergestellt werden, dass die anthropoge-
nen CO2-Emissionen unabhängig von der Reduktion anderer 
Treibhausgasemissionen ausreichend begrenzt werden. Diese 
Sonderrolle von CO2 wird in den Verhandlungen der UNFCCC 
noch nicht ausreichend berücksichtigt.
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die Weiterentwicklung der Nutzpflanzen zur Sicherung 
der Welternährung oder für die Medizin- und Technik-
forschung unverzichtbar sind (WBGU, 2000a; Chivian 
und Bernstein, 2008).

Da biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen 
den Charakter öffentlicher Güter haben, die nicht auf 
Märkten gehandelt werden und denen keine Preise 
zugeordnet sind, wird ihre Bedeutung im Wirtschafts-
system massiv unterschätzt (Sukhdev, 2008; TEEB, 
2010). Dementsprechend werden natürliche Ökosys-
teme und ihre Vielfalt an Arten und Genen immer weiter 
degradiert und zerstört, so dass die biologische Vielfalt 
in diesem Jahrhundert wahrscheinlich deutlich abneh-
men wird (Pereira et al., 2010). Es droht die 6. Auslö-
schung von Arten in der Erdgeschichte, die irreversibel 
ist und diesmal von der Menschheit verursacht wird 
(Leakey und Lewin, 1996; Chapin III et al., 2000). Die-
ses neue Massensterben kann nur noch vermieden wer-
den, wenn die als bedroht eingestuften Arten geschützt 
werden (Barnosky et al., 2011).

Mit dem Verschwinden von Arten und Genen werden 
die verbliebenen Ökosysteme anfälliger für Störungen 
(Suding et al., 2008). Neben den erwähnten großflächi-
gen Landnutzungsänderungen sind der Klimawandel 
(Kap. 1.1.1), die erhebliche Verstärkung der Nährstoff-
kreisläufe (Kap.  1.1.5) und die weltweite Verschlep-
pung von Arten durch den zunehmenden interkonti-
nentalen Verkehr (Abb. 1-3b) weitere globale Störun-
gen, die seit der Industrialisierung stark zugenommen 
haben und die Ökosysteme zunehmend belasten. Allein 
durch einen ungebremsten Klimawandel droht der 
unwiederbringliche Verlust von 20–30  % der Tier- und 
Pflanzenarten (IPCC, 2007b). Damit steigt das Risiko 
plötzlicher, nichtlinearer und schwer prognostizierbarer 
Veränderungen der jeweils bestehenden Ökosystemzu-
stände (Scheffer et al., 2001; Hastings und Wysham, 
2010). Sogar Ökosystemgefüge kontinentalen Ausma-
ßes und großflächige Meeres regionen können davon 
betroffen sein (Scheffer, 2009; z.  B. Zusammenbruch 
der Kabeljau-Bestände im Seegebiet vor Neufundland: 
Hutchings und Myers, 1994;  Amazonasregion: WBGU, 
2008). Die Fähigkeit des Planeten, die Lebensgrundlage 
für künftige Generationen bereitzustellen, kann also 
nicht länger als selbstverständlich gelten (MA, 2005d). 

Wie auch beim Klimawandel ist die rechtzeitige Ver-
meidung oder zumindest Begrenzung des Problems 
volkswirtschaftlich erheblich rentabler als eine spätere 
Reparatur von Schäden (TEEB, 2010; Tab. 1.1-1).

Eine planetarische Leitplanke für den Verlust biolo-
gischer Vielfalt ist wegen der Vielfalt der Arten, ihrer 
extrem unterschiedlichen Bedeutung für das Funktio-
nieren der Ökosysteme sowie wegen der riesigen Wis-
senslücken besonders schwer zu definieren. Da Schutz-
gebiete eines der wichtigsten Instrumente für die Erhal-

tung von biologischer Vielfalt und Ökosystemleistun-
gen sind, eignen sie sich als grober Indikator für den 
Schutz der Biosphäre. Der WBGU (2006) hat folgende 
Leitplanke vorgeschlagen: 10–20  % der weltweiten Flä-
che terrestrischer Ökosysteme sowie 20–30  % der Flä-
che mariner Ökosysteme sollten für ein globales, ökolo-
gisch repräsentatives und effektiv betriebenes Schutz-
gebietssystem ausgewiesen werden. Die CBD hat sich 
auf der Vertragsstaatenkonferenz in Nagoya zum Ziel 
gesetzt, bis 2020 die Schutzflächen an Land auf 17  % 
und im marinen Bereich auf 10  % zu steigern (CBD, 
2010a). Formal stehen zwar bereits etwa 12  % der glo-
balen Landfläche unter Schutz (BIP, 2010), allerdings 
sind die bestehenden Schutzgebietssysteme weder aus-
reichend repräsentativ, noch gut genug geplant, finan-
ziert oder geführt (CBD, 2004). Zudem könnte selbst 
ein gut funktionierendes Schutzgebietssystem den Ver-
lust der biologischen Vielfalt allein nicht stoppen. Die 
nachhaltige Landnutzung in der bewirtschafteten Flä-
che, die Vernetzung der Schutzgebiete mit der umlie-
genden Landschaft sowie eine Begrenzung des Klima-
wandels und der Ozeanversauerung müssen hinzukom-
men. 

Rockström et al. (2009a, b) orientieren sich mit 
ihrer planetarischen Grenze an der Aussterberate von 
Arten und halten eine Verzehnfachung der natürli-
chen Rate des Artensterbens für eine Grenze, jenseits 
derer unerwünschte großskalige Systemveränderungen 
nicht ausgeschlossen werden können. Die heutige Aus-
sterberate der Tier- und Pflanzenarten ist aber bereits 
 100–1.000mal größer als im Mittel der Erdgeschichte 
und wird sich weiter erhöhen (MA, 2005b), so dass sich 
die Menschheit bei diesem Parameter also bereits tief in 
der Gefahrenzone befindet (Rockström et al., 2009b). 

Die Biodiversitätskonvention (Convention on 
 Biological Diversity, CBD) gilt als das wichtigste inter-
nationale Vertragswerk zur biologischen Vielfalt. Dane-
ben gibt es weitere, auf bestimmte Aspekte der biolo-
gischen Vielfalt spezialisierte Abkommen. Seit 1993 
arbeitet die CBD daran, mit Hilfe von Arbeitsprogram-
men, Standardsetzungen und Finanzierungen für Ent-
wicklungsländer die Umsetzung der vereinbarten Ziele 
in den Vertragsstaaten zu verbessern. Das Ziel der 
Weltgemeinschaft, bis 2010 einen signifikanten Rück-
gang der Verlustrate der biologischen Vielfalt zu errei-
chen, wurde verfehlt: Die Verlustrate hat sich seither 
sogar beschleunigt. Von den 21 vereinbarten Unter-
zielen wurde keines erreicht und nur bei vier Unter-
zielen gab es signifikanten Fortschritt. Von den dazu 
gehörigen 15 Indikatoren weisen zwei aufwärts, drei 
zeigen keinen klaren Trend und elf deuten auf eine 
weitere Verschlechterung der Situation (CBD, 2010b). 
Modellierungen zeigen, dass sich ohne neue Politikan-
sätze der Verlust biologischer Vielfalt weiter fortsetzen 
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wird (PBL, 2010). Auf der Vertragsstaatenkonferenz in 
Nagoya wurde ein neuer strategischer Plan formuliert. 
Er sieht vor, den Verlust der biologischen Vielfalt zu 
stoppen und bis 2020 die Grundlagen dafür zu schaf-
fen (CBD, 2010a). Bislang ist es allerdings trotz teils 
anspruchsvoller Zielsetzungen der bestehenden globa-
len Institutionen nicht gelungen, eine Trendwende im 
Bereich biologische Vielfalt zu erreichen. 

1.1.3 
Bodendegradation und Desertifikation

Die Degradation von Landflächen wird vor allem durch 
Entwaldung, Überweidung, die Ausweitung nicht 
nachhaltiger landwirtschaftlicher Produktion, Boden-
versalzung, Flächenversiegelung und Städtewachs-
tum verursacht (IAASTD, 2009; UNEP, 2002, 2007). 
Laut UNEP gehen der Produktion jährlich zwischen 
 20.000–50.000 km2 Landflächen hauptsächlich durch 
Bodenerosion verloren (UNEP, 2007). Abhängig vom 
methodischen Ansatz fallen die Abschätzungen über 
das Ausmaß der Degradation von Landflächen unter-
schiedlich aus. In der Wissenschaft besteht aber Einig-
keit darüber, dass Bodendegradation und Desertifi-
kation ungebremst voranschreitende weltweite Pro-
bleme darstellen, die in den kommenden Jahrzehnten 
die Handlungsspielräume in der Agrarproduktion, beim 
Naturschutz, Wassereinzugsgebieten und Wäldern 
sowie beim Klimaschutz deutlich einschränken werden 
(Eswaran et al., 2001; MA, 2005e). 

Die erste globale, auf Expertenmeinung beruhende 
Abschätzung zur Degradation von Landflächen legte 

1990 das International Soil Reference and Information 
Centre mit dem Global Assessment of Human-induced 
Soil Degradation (GLASOD) vor, wobei Veränderun-
gen über die letzten Jahrhunderte einbezogen wurden 
(WBGU, 1994). GLASOD schätzt, dass zwischen 1940 
und 1990 weltweit knapp 2 Mrd. ha Land (das ent-
spricht 15  % der globalen Landfläche) durch den Men-
schen degradiert wurden, wobei alle Länder betroffen 
waren (Oldeman et al., 1990, 1991). 65  % der landwirt-
schaftlich genutzten Flächen wiesen danach Degrada-
tionserscheinungen auf, 25  % davon moderat und 
40  % stark bzw. sehr stark. Jüngere Untersuchungen, 
bei denen auch Satellitendaten berücksichtigt wurden, 
gehen davon aus, dass etwa ein Drittel der globalen 
Ackerflächen von Degradation betroffen sind (IAASTD, 
2009). Trockengebiete gelten als besonders von Boden-
degradation, insbesondere Desertifikation, betroffen 
(MA, 2005e; Hutchinson und Herrmann, 2008). 

Im Gegensatz zu GLASOD kommt das Land Degrada-
tion Assessment in seinem aktuellen vorläufigen Fort-
schrittsbericht (LADA; Bai et al., 2008) zu dem Ergeb-
nis, dass mehr als ein Fünftel des globalen Ackerlandes 
von Degradation betroffen sind. Grundlage sind dabei 
Satellitenmessungen der Nettoprimärproduktion und 
empirische Untersuchungen vor Ort zwischen 1981 
und 2003. Auf rund 16  % der globalen terrestrischen 
Landflächen lassen sich laut LADA auch Verbesserun-
gen der Bodenbedeckung beobachten; 18  % davon 
sind Ackerflächen, 23  % Wälder und 43  % Weiden. 
Die partielle Verbesserung der Vegetationsbedeckung 
bzw. Biomasseproduktion lässt sich u.  a. auf zusätzliche 
Bewässerung und großflächige Wiederaufforstungs-
projekte zurückführen.

Tabelle 1.1-1
Schätzungen von Kosten und Nutzen von Restaurationsprojekten in verschiedenen Biomen.
Quelle: Sukhdev, 2008

Biome bzw. Ökosysteme Typische Kosten 
der Restauration 
(hohes Szenario)

[US-$/ha]

Geschätzter
jährlicher Nutzen 
der Restauration 
(mittleres Szenario)

[US-$/ha]

Nettowert des 
Nutzens über 
40 Jahre

[US-$/ha]

Interne 
Rendite

[  %]

Nutzen/ 
Kosten-
Verhältnis

Korallenriffe 542.500 129.200 1.166.000  7 2,8

Küstenökosysteme 232.700 73.900 935.400 11 4,4

Mangroven 2.880 4.290 86.900 40 26,4

Binnenfeuchtgebiete 33.000 14.200 171.300 12 5,4

Seen und Flüsse 4.000 3.800 69.700 27 15,5

Tropische Wälder 3.450 7.000 148.700 50 37,3

Andere Wälder 2.390 1.620 26.300 20 10,3

Buschland 990 1.571 32.180 42 28,4

Grasland 260 1.010 22.600 79 75,1
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Global betrachtet ist aber verglichen mit Verbesse-
rungen der Böden die Degradation von Landflächen 
der dominierende Trend: In vielen Entwicklungsländern 
bedroht die Degradation von Landflächen die Ernäh-
rungssicherheit und die Entwicklungspotenziale des 
ländlichen Raumes (WBGU, 2009a). 

Um weitere Degradation von Landflächen vermei-
den zu helfen, ist die Einigung auf eine Leitplanke für 
den weltweiten Bodenschutz sinnvoll. Rockström et al. 
(2009a) schlagen vor, maximal 15  % der globalen ter-
restrischen Gesamtfläche für die Landwirtschaft zu nut-
zen. Bis heute wurden bereits knapp 12  % konvertiert. 
Der WBGU hat als Leitplanke für anthropogen bedingte 
Bodendegradation die Stabilisierung des natürlichen 
Ertragspotenzials in einem Zeitraum von 300–500 Jah-
ren vorgeschlagen (WBGU, 2009a). Dabei sollte der 
Bodenverlust nicht stärker sein als die Bodenneubil-
dung. Abhängig von den Bodeneigenschaften kann 
dafür eine Toleranzgrenze festgelegt werden. Diese 
sieht der WBGU in der klimatisch gemäßigten Zone bei 
einem Bodenverlust von 1–10 t pro ha und Jahr. 

Die Vermeidung von Bodendegradation und Deser-
tifikation sind Gegenstand der Desertifikationskonven-
tion (UNCCD) und seit vielen Jahrzehnten ein wich-
tiges Handlungsfeld der Entwicklungszusammenar-
beit. Ohne nachhaltige Landnutzung ist ein wirksamer 
 Klimaschutz kaum zu erreichen. Durch Desertifika-
tion sind bisher geschätzte 18–28 Gt C (entsprechend 
66–103 Gt CO2) Bodenkohlenstoff freigesetzt worden 
(FAO, 2009d). Gras- und Weideland bergen ein gro-
ßes Potenzial als Kohlenstoffsenke: Durch nachhaltiges 
Management von Graslandflächen und Restaurierung 
degradierter Graslandflächen können jährlich global 
100–800 Mt CO2 aufgenommen werden (FAO, 2009d). 

Gemessen an der Bedeutung des Bodenschut-
zes und nachhaltiger Landnutzung sind die globa-
len  Institutionen in diesem Bereich nur sehr schwach 
aufgestellt. Von den drei „Rio-Konventionen“ gilt die 
 Desertifikationskonvention als Stiefkind der interna-
tionalen Umweltschutzpolitik. Während es für den 
Bodenschutz in Trockengebieten immerhin ein interna-
tionales Umwelt abkommen gibt, ist man bei sonstigen 
Böden sowie beim Schutz der Wälder noch weit von 
einer  umfassenden, völkerrechtlich bindenden Rege-
lung entfernt. 

1.1.4 
Wassermangel und Wasserverschmutzung

Die Gesamtnutzung von Süßwasser hat sich im letzten 
Jahrhundert nahezu verachtfacht (Shiklomanov, 2000), 
und sie wächst weiter mit ca. 10  % pro Jahrzehnt. Eine 
wachsende Weltbevölkerung mit steigenden Ansprü-

chen wird die Nachfrage nach Wasser auch in Zukunft 
deutlich vergrößern, vor allem wegen der weiter zuneh-
menden Bewässerungslandwirtschaft. 

Der Einfluss des Menschen auf den globalen Was-
serhaushalt steigt von Jahr zu Jahr (Shiklomanov und 
Rodda, 2003); derzeit werden über 40  % der erneuer-
baren, zugänglichen Wasserressourcen anthropogen 
genutzt oder reguliert (MA, 2005b). Zunehmend wird 
nicht nur die mengenmäßige Übernutzung zum Prob-
lem, sondern auch die Wasserverschmutzung. Land-
wirtschaft (Versalzung, Nährstoff- und Sedimentein-
trag), Industrie und Haushalte (Nähr- und Schadstoffe) 
belasten Seen, Flüsse und Küstengewässer, so dass 
erhebliche ökologische, Gesundheits- und Entwick-
lungsprobleme verursacht werden (IWMI, 2007). In 
vielen Wassereinzugsgebieten fallen die Grundwasser-
spiegel, viele große Flüsse sind übernutzt, stark ver-
schmutzt und biologisch verarmt, ein Viertel von ihnen 
erreichen wegen der starken Wassernutzung nicht mehr 
die Küste (z.  B. Gelber Fluss in China; Colorado in Nord-
amerika). 

Wasserkrisen führen schon heute in einigen Regi-
onen zu erheblichen zusätzlichen gesellschaftlichen 
Konflikten (WBGU, 2008). Ein Drittel der Menschen ist 
von Wasserknappheit betroffen; etwa 1,1 Mrd. Men-
schen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser. Wasserverschmutzung ist ein gleichermaßen gro-
ßes Problem: 2,6 Mrd. Menschen fehlt der Zugang zu 
einer sanitären Grundversorgung, was unmittelbare 
Gefährdungen der menschlichen Gesundheit mit sich 
bringt (UNDP, 2006). Mangel an sauberem Wasser 
führt zu Krankheiten, die zu den wichtigsten Ursachen 
für Kindersterblichkeit in Entwicklungsländern gehö-
ren. Durchfallerkrankungen standen im Jahr 2000 mit 
17  % an der Spitze und verursachten weltweit 1,8 Mio. 
Todesfälle bei Kindern unter 5 Jahren (UNESCO, 2009). 
Der Klimawandel verstärkt diese Probleme zusätz-
lich. Er wird in vielen Regionen den Wasserhaushalt 
so beeinflussen, dass sich die Wasserverfügbarkeit in 
Menge oder jahreszeitlicher Verteilung verschlechtert 
(IPCC, 2007b; WBGU, 2008).

Vor diesem Hintergrund wurde das Millenniumsent-
wicklungsziel vereinbart, die Anzahl der Menschen 
ohne Zugang zu Wasser bis 2015 gegenüber dem Stand 
von 1990 zu halbieren (Millenniumsentwicklungs-
ziel  7, Teilziel 10; UN, 2010). Dieses Ziel ist bei ent-
sprechender Anstrengung global erreichbar, auch wenn 
in einigen Regionen (z.  B. Afrika südlich der Sahara, 
Ozeanien) eine Verbesserung der Situation wenig wahr-
scheinlich ist (UNICEF und WHO, 2004; WBGU, 2005). 

Rockström et al. (2009a) schlagen eine planetari-
sche Grenze für die globale Süßwassernutzung vor. Eine 
Wasserentnahme aus allen Flüssen, Seen und Grund-
wasser („blaues Wasser“) von insgesamt mehr als etwa 
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4.000 km3 pro Jahr birgt ein erhebliches Risiko nicht-
linearer Systemantworten (große Verschiebungen im 
Wasserhaushalt, Kollaps von Ökosystemen) auf der 
regionalen bis kontinentalen Skala. Bei einer heutigen 
Nutzung von ca. 2.600 km3 pro Jahr bei rasch steigen-
der Tendenz bleibt noch etwas Spielraum, der aber vor-
aussichtlich wegen der notwendigen Ausweitung und 
Intensivierung der Landwirtschaft bis 2050 bereits aus-
genutzt sein wird. 

Ein international abgestimmter Rahmen für eine 
nachhaltige Süßwasserpolitik nach dem Muster der drei 
Rio-Konventionen ist von der Staatengemeinschaft 
bisher nicht vereinbart worden. Im Gegensatz etwa zum 
Klima ist Süßwasser ein Umweltgut, dessen Schutz und 
nachhaltige Nutzung oftmals im jeweiligen Wasserein-
zugsgebiet am effizientesten gestaltbar sind. So gese-
hen bieten sich eher regionale bzw. nationale Lösungen 
an. Da Verknappung und Verschmutzung von Süßwas-
serressourcen gleichzeitig ein weltweit beobachtbarer 
Trend sind, besteht aber auch global Regelungs- bzw. 
Abstimmungsbedarf. Die globale Süßwasserpolitik ist 
im Gegensatz zu den drei Rio-Konventionen durch eine 
Nichtregierungsorganisation, dem Weltwasserrat, als 
Dialogprozess organisiert. Alle drei Jahre finden Welt-
wasserforen unter Beteiligung aller Akteure (UN, Staa-
ten, NRO, Private, Wissenschaft usw.) statt, um den 
Dialog über eine nachhaltige Süßwassernutzung vor-
anzutreiben. 

1.1.5 
Rohstoffe, Nährstoffe, Schadstoffe

Seit etwa 150 Jahren sind die Umsätze mineralischer 
Stoffe drastisch gestiegen. Kohle und Erze, Erdöl und 
Erdgas sind die bekanntesten Beispiele für den Abbau 
endlicher Rohstoffe, die seit der industriellen Revolu-
tion die Weltwirtschaft antreiben und mittlerweile teils 
knapp werden (Kap. 4.1.2; Abb. 1-3a).

Aber auch künstlich hergestellter Stickstoffdünger 
sowie der Abbau mineralischer Phosphorvorkommen 
(Kasten 1.1-3) sind unverzichtbar für die Ernährung 
der wachsenden Weltbevölkerung und generell für die 
Landwirtschaft. Ein wirksamer Klimaschutz bedingt 
den Umbau großer Teile des Wirtschaftssystems, 
nicht zuletzt bei der Energieversorgung und Mobili-
tät (Kap. 4). In diesem Zusammenhang rücken andere 
mineralische Ressourcen in den Blickpunkt, die künf-
tig in erheblich größeren Mengen benötigt werden und 
relativ selten oder sehr ungleich verteilt vorkommen; 
Kapitel 1.1.5.1 nennt einige Beispiele dafür. 

Als Folge anthropogener Schadstoffemissionen 
sind zahlreiche globale Umwelt- und Gesundheitspro-
bleme entstanden: Treibhausgase ändern den Strah-

lungshaushalt der Erdatmosphäre (Kap.  1.1.1); Nähr-
stoffe gelangen in die Biosphäre und verändern Öko-
systeme in großem Maßstab; immer noch gelangen 
Stoffe in die Atmosphäre, welche die stratosphärische 
Ozonschicht angreifen (Kap.  1.1.5.3); Aerosolteilchen 
führen regional zeitweise zu starken Belastungen für 
die Menschen und die Ökosysteme; giftige Chemika-
lien, die zu Gesundheitsschäden führen, gelangen in 
die Umwelt. Als Folge ist nicht zuletzt die Wasserver-
schmutzung ein zunehmend kritisches Entwicklungs-
problem (Kap. 1.1.4). 

Im Folgenden können beispielhaft nur einige dieser 
Probleme skizziert werden. 

1.1.5.1 
Verknappung strategischer mineralischer 
 Ressourcen: Beispiele

Lithium
Das weltweit geförderte Lithium wird zu fast einem 
Drittel in modernen Batterien verwendet, wie sie z.  B. 
in Mobiltelefonen und Notebook-Computern zu fin-
den sind. Schon heute werden bei Lithiumbatte-
rien jährliche Wachstumsraten von ca. 20  % beobach-
tet. Mit einem massiven Ausbau von Elektromobili-
tät würde die Nachfrage nach Lithiumbatterien noch 
stärker steigen (USGS, 2010a). Es wurde z.  T. kontro-
vers diskutiert, ob Lithiumknappheit zu einem Hin-
dernis für die großskalige Anwendung von Elektro-
automobilen werden könnte (z.  B. Tahil, 2007; Merid-
ian International Research, 2008; Evans, 2008). Nach 
Angaben des U.S. Geological Survey (USGS, 2010b) 
betragen die heute ökonomisch ausbeutbaren Reser-
ven 9,9  Mio.  t, die identifizierten Ressourcen etwa 
25,5 Mio. t, und die geschätzte Weltproduktion im Jahr 
2009 18.000 t, so dass mittelfristig eine Verknappung 
eher unwahrscheinlich scheint, insbesondere bei effek-
tivem  Recycling (Angerer et al., 2009b). Neue Untersu-
chungen des US-Verteidigungsministeriums weisen in 
Afghanistan erhebliche, bislang unbekannte Lithium-
reserven aus. 

Seltene Erden, seltene Metalle und Halbmetalle
Gallium und Indium werden in der Photovoltaikindus-
trie verwendet, Neodym ist ein wichtiger Stoff für den 
Bau von Permanentmagneten z.  B. in Elektromotoren 
und Windkraftanlagen, Germanium wird in der Opto-
elektronik verwendet, Scandium in Brennstoffzellen, 
Tantal für Mikrokondensatoren (z.  B. in Mobiltelefo-
nen) und Platin für Brennstoffzellen und verschiedene 
Katalysatoren. Diese Stoffe führen eine Liste der für 
Zukunftstechnologien relevanten Stoffe an, bei denen 
die erwartete Nachfrage im Jahr 2030 die heutige Pro-
duktion z.  T. deutlich übersteigt (Angerer et al., 2009a). 
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Bei diesen Rohstoffen wird mit weiterem, teils starkem 
Anstieg der Nachfrage gerechnet; die Nutzung seltener 
Erden könnte sich 2000–2014 verdreifachen (Service, 
2010). Die Preise für Seltene Erden haben dementspre-
chend bereits stark angezogen. Daher wird befürchtet, 
dass Rohstoffengpässe z.  B. den massenhaften Aus-
bau der Solarenergie oder die erwartete starke Nach-
frage nach Elektromotoren und -generatoren begren-
zen könnten. Die derzeit verfügbaren Seltenen Erden 
werden nicht zuletzt aus Kostengründen zu über 90  % 
in China gefördert, aber das Exportvolumen Chinas fiel 
im Jahr 2010 um 29  % gegenüber 2008 (Schüler et al., 
2011). Es wurden höhere Exportzölle für diese strate-
gischen Rohstoffe eingeführt, so dass sich die Verknap-
pung erheblich verschärfen könnte (Service, 2010). Als 
Reaktion gibt es Planungen für die Neu- bzw. Wieder-
eröffnung alternativer Abbaustätten (z.  B. Mountain-
Pass-Mine, Kalifornien; Mount-Weld-Mine, Australien; 
Schüler et al., 2011). 

Folgerungen
Die EU hat eine Rohstoffinitiative vorgelegt (EU COM, 
2008c) und zudem eine Liste der 14 für sie kritischen 
Rohstoffe erarbeitet (EU COM, 2010h). Die Bundes-
regierung hat ihre Rohstoffstrategie im Oktober 2010 
vorgestellt (BMWi, 2010d), die in erster Linie aus nati-
onaler Sicht die Sicherung der Rohstoffversorgung 
Deutschlands im Blick hat. Aus Sicht des WBGU ist die 
Strategie ein Schritt in die richtige Richtung. Sie setzt 
aber vor allem darauf, das kurz- bis mittelfristige Ange-
bot strategischer mineralischer Rohstoffe zu sichern. Es 
wird zu wenig betont, dass langfristig die Weichen auf 
dem Weg in die Kreislaufwirtschaft vor allem in Rich-
tung Recycling und Nutzungseffizienz gestellt wer-
den sollten. Die internationalen Fern- und Nebenwir-
kungen der Rohstoffstrategie in Hinsicht auf die nach-
haltige Entwicklung in Exportländern spielen nur eine 
geringe Rolle. Umwelt- und entwicklungspolitische 
Ziele werden zwar erwähnt, aber es wirkt, als würden 
sie gegenüber dem vorrangigen Ziel der Rohstoffver-
sorgung hintanstehen. 

Eine Rohstoffstrategie sollte die Vermeidung nega-
tiver Wirkungen auf Umwelt und Entwicklung von 
vorne herein integrieren sowie breiter aufgestellt sein, 
indem sie je nach Rohstoff und Anwendung folgende 
Elemente kombiniert: Sicherung und Ausweitung des 
Angebots, Effizienz der Nutzung, Recycling und Sub-
stitution. Insbesondere Effizienzverbesserung und 
Recycling der genannten strategischen Mineralien ste-
hen noch am Anfang und bieten erhebliche Potenziale 
(Schüler et al., 2011). 

Im Falle einer drohenden dauerhaften Verteuerung 
bestimmter Rohstoffe bietet sich die Substitution an. So 
könnte etwa die häufig befürchtete Verknappung bei 

Neodym die Nutzung von Permanentmagneten ver-
teuern, die auch in der Konstruktion moderner Wind-
kraftanlagen verwendet werden. Elektrische Generato-
ren, wie sie in Windkraftanlagen zum Einsatz kommen 
oder Antriebsmotoren für Elektrofahrzeuge können 
aber auch ohne Permanentmagnete realisiert werden. 
Auch bei der Solarenergienutzung mit Hilfe der Photo-
voltaik existieren genügend Alternativen zur Verwen-
dung begrenzt verfügbarer Materialien. Vergleichbare 
Alternativen gibt es auch für Katalysatoren, wie sie für 
die Wasserstoffelektrolyse oder für Brennstoffzellen 
zum Einsatz kommen. Der WBGU sieht deshalb in der 
begrenzten Verfügbarkeit seltener Materialien keine 
grundsätzliche Gefährdung für einen raschen Umbau 
der Energiesysteme in Richtung Klimaverträglichkeit. 

1.1.5.2 
Nährstoffkreisläufe 
Stickstoff (N) und Phosphor (P) sind – neben CO2 
und Wasser – die beiden wesentlichen Pflanzennähr-
stoffe, deren globale Kreisläufe für das Erdsystem rele-
vant sind. Beide Stoffkreisläufe sind vom Menschen 
erheblich verändert und verstärkt worden, um über 
die Anwendung mineralischer Düngemittel die land-
wirtschaftliche Produktion zu steigern (Vitousek et 
al., 1997a; Mackenzie et al., 2002; Kap.  1.2.5). Eine 
Überversorgung mit diesen Nährstoffen kann Ökosys-
teme so stark verändern, dass Schwellenwerte über-
schritten und grundlegende Strukturveränderungen 
oder Zusammenbrüche ausgelöst werden. Dieses Mus-
ter zeigt sich auf allen räumlichen Skalen, von kleinen 
Ökosystemen (Wiesen, Seen) bis hin zu großflächigen 
marinen sauerstofffreien Zonen (z.  B. Golf von Mexiko, 
Ostsee; Diaz, 2001).

Die anthropogene Produktion reaktiven Stick-
stoffs (aus Düngemitteln, Verbrennungsprozessen und 
Anbau stickstofffixierender Leguminosen) hat sich seit 
der Industrialisierung verzehnfacht (von ca. 15 auf ca. 
156  Mt  N pro Jahr) und übersteigt mittlerweile die 
natürlichen Flüsse. Mehr als die Hälfte des jemals pro-
duzierten synthetischen Stickstoffdüngers wurde nach 
1985 verwendet (MA, 2005a). Bis 2050 wird eine wei-
tere erhebliche Steigerung auf ca. 267 Mt N pro Jahr 
erwartet (Galloway et al., 2004; Bouwman et al., 2009). 
Rockström et al. (2009b) empfehlen als Leitplanke, den 
Stickstoffeintrag auf etwa 35 Mt N pro Jahr zu begren-
zen, was etwa einem Viertel des heutigen Werts ent-
spricht, um eine langsame Erosion der Resilienz der 
Ökosysteme durch Eutrophierung und Versauerung zu 
verhindern. 

Die Nutzung von Phosphor als Düngemittel hat sich 
zwischen 1960 und 1990 verdreifacht (MA, 2005a). 
Heute werden ca. 20 Mt P pro Jahr als mineralischer 
Dünger abgebaut, wobei die leicht erreichbaren Res-
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sourcen in absehbarer Zeit knapp werden (Kasten 1.1-3; 
Rockström et al., 2009a). Von dieser Menge wird letzt-
lich fast die Hälfte ins Meer transportiert  ( 8,5–9,5 Mt P 
pro Jahr). Im Vergleich: Die vorgeschichtliche jährli-
che Zufuhr in die Ozeane betrug lediglich ca. 0,2 Mt P 
(Mackenzie et al., 2002). Eine derart stark erhöhte 
Zufuhr von Phosphor in die  Ozeane könnte über lange 
Zeiträume zu global weit verbreiteten  anoxischen 
Zonen in der Tiefsee der Ozeane führen, wie es in der 
Erdgeschichte mehrfach der Fall war  (Handoh und 
 Lenton, 2003). Trotz des anthropogen massiv verstärk-
ten Phosphorflusses sollte eine Leitplanke von 11 Mt P 
pro Jahr ausreichen, um das Erreichen der kritischen 
Belastungsgrenze zu verhindern (Rockström  et  al., 
2009a). Angesichts des steigenden Bedarfs nach land-
wirtschaftlichen Produkten (Kap. 1.2.5) ist diese Leit-
planke nicht mehr weit entfernt. 

1.1.5.3 
Abbau der stratosphärischen Ozonschicht 
Das jährlich saisonal über der Antarktis auftretende 
stratosphärische Ozonloch erreichte auch in den letz-
ten Jahren weiterhin Rekordausmaße, mit geringen 
Unterschieden von Jahr zu Jahr. Eine Erholung ist hier 
trotz der Erfolge des Montreal-Protokolls, die zu einer 
Senkung des Ausstoßes ozonzerstörender Substanzen 
geführt haben, auch noch nicht zu erwarten, da sich 
die Prozesse noch in der Sättigung befinden. Ähnliches 
gilt für den arktischen stratosphärischen Ozon abbau im 
Frühjahr, auch hier ist noch keine Trendumkehr mess-
bar. Auch im globalen Mittel ist eine Erholung der 
Ozonschicht zu Werten, wie sie vor 1980 herrschten, 
noch nicht erreicht, die Schichtdicke hat sich aber in 
den letzten Jahren auf einem Niveau von 3,5  % (Nord-
hemisphäre) bzw. 6  % (Südhemisphäre) unter dem 
Niveau vor 1980 stabilisiert. Entsprechend ist auch die 
UV-Belastung in mittleren und hohen Breiten bei kla-

rem Himmel gegenüber der Zeit vor 1980 noch immer 
erhöht. 

Es wird erwartet, dass die atmosphärische Konzen-
tration der im Montreal-Protokoll geregelten ozonzer-
störenden Substanzen (gemessen an ihrem Ozonzerstö-
rungspotenzial in der Stratosphäre) bis etwa Mitte des 
21. Jahrhunderts auf das Niveau von 1980 zurückgeht. 
Dennoch wird die Ozonschicht wohl nicht vollständig 
in den Zustand von vor 1980 zurückkehren, sondern 
aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels auf die 
atmosphärischen Zirkulationen dauerhaft verändert 
bleiben. Dabei werden in den Tropen geringere Schicht-
dicken als vor 1980 erwartet, in den Extratropen grö-
ßere Schichtdicken (Li et al., 2009). Ohne eine Regu-
lierung der Emission ozonzerstörender Substanzen, wie 
sie durch das Montreal-Protokoll erfolgt ist, wäre eine 
Reduktion der global gemittelten Ozonschichtdicke 
um 17  % bis 2020 und um 67  % bis 2065 zu erwar-
ten gewesen, was bis dahin etwa zu einer Verdopplung 
der für die menschliche Haut gefährlichen sommerli-
chen UV-Einstrahlung in nördlichen mittleren Breiten 
geführt hätte (Newman et al., 2009).

Das Montreal-Protokoll, das 1989 in Kraft trat und 
in den darauffolgenden Jahren immer weiter ange-
passt und verschärft wurde, ist damit als Erfolg anzu-
sehen. Über den Schutz der Ozonschicht hinaus hat 
es auch zum Klimaschutz beigetragen, da viele der im 
Montreal-Protokoll geregelten ozonzerstörenden Sub-
stanzen gleichzeitig starke Treibhausgase sind. Velders 
et al. (2007) schätzen, dass der globale Klimaschutzef-
fekt des Montreal-Protokolls durch vermiedene Emissi-
onen im Zeitraum 1990 bis 2010 deutlich über dem des 
Kioto-Protokolls liegt. 

Speziell in der Antarktis ist jedoch auch ein gegen-
teiliger Effekt zu erwarten: Die jährliche Ausbildung 
des Ozonlochs beeinflusst über die bodennahen atmo-
sphärischen Strömungen das lokale Klima und hat so 

Kasten 1.1-3

Peak Phosphorus

Neben Stickstoff und Kalium ist Phosphor einer der drei 
Hauptbestandteile von Kunstdüngern. Während Stickstoff 
über das energieintensive Haber-Bosch-Verfahren in prak-
tisch unbegrenzten Mengen aus der Luft gewonnen werden 
kann, ist Phosphor eine knappe endliche Ressource und kann 
nicht, wie etwa Öl, durch andere Energieträger oder Stoffe 
ersetzt werden. Zur Ernährungssicherung der Weltbevölke-
rung und für die steigende Nachfrage nach Energie und bio-
basierten Produkten aus der Landnutzung (Kap.  1.2.5) ist 
Phosphor als Pflanzennährstoff für die notwendige Steige-
rung der Flächenproduktivität unverzichtbar  (Bouwman et al., 
2009). Fast 60  % der Phosphatreserven von ca. 16 Mrd. t lie-
gen in Marokko und China (wobei China nicht exportiert); 

Südafrika und die USA folgen in der Liste  (USGS, 2010c). Cor-
dell et al. (2009) schätzen, dass das  Fördermaximum (peak 
phosphorus) bereits um das Jahr 2030 erreicht sein könnte; 
laut Déry und Anderson (2007) wurde der Peak sogar bereits 
1989 überschritten. Ähnlich wie beim Erdöl (peak oil) sinkt 
danach die Qualität der verbliebenen Phosphatmineralien, 
wobei die Produktionskosten steigen. Im Gegensatz zu Öl 
können Phosphate zwar nicht substituiert, wohl aber recycelt 
werden. Wichtige Strategien sind die effizientere Nutzung 
von Phosphatdünger, die Schließung von Nährstoffkreisläu-
fen in der landwirtschaftlichen Produktion, insbesondere 
durch die Anwendung von organischem Dünger, sowie die 
Rückgewinnung von Nährstoffen aus Abwasser. Trotz der 
zukünftig großen Bedeutung des Problems für die Ernäh-
rungssicherung steht es noch nicht auf der internationalen 
politischen Agenda (Vaccari, 2009; Cordell, 2010; Craswell et 
al., 2010).



1 Welt im Wandel

48

in den letzten Jahrzehnten im antarktischen Sommer 
die Erwärmung abgeschwächt, die sonst aufgrund des 
anthropogenen Klimawandels zu erwarten gewesen 
wäre. In einer Zukunft, in der sich das Ozonloch nicht 
mehr ausbildet, ist hier daher eine entsprechend stär-
kere Erwärmung in der Antarktis zu erwarten (z.  B. Son 
et al., 2009).

1.1.5.4 
Schadstoffe: Beispiele
Von den Schadstoffen mit globaler Bedeutung seien 
hier nur zwei Gruppen beispielhaft genannt:

 > Persistente organische Schadstoffe: Eine für Mensch 
und Umwelt besonders belastende Gruppe von Gif-
ten sind die synthetisch hergestellten persistenten 
organischen Schadstoffe (POPs – Persistent Organic 
Pollutants), die sich u.  a. durch starke Toxizität, 
Mobilität und Persistenz (Langlebigkeit) auszeich-
nen. Ihre Zahl und Menge hat stark zugenommen, 
sie breiten sich global aus und sind nicht zuletzt des-
wegen so gefährlich, weil sie sich in der Nahrungs-
kette anreichern können (UNEP, 2007). Mit dem 
Buch „Silent Spring“ hat Rachel Carson bereits 1962 
auf dieses Problem hingewiesen, was vielfach als ein 
wichtiger Auslöser der Umweltbewegung gesehen 
wird (Carson, 1962; Kroll, 2006). Zehn Jahre später 
wurde das Pestizid DDT in den USA verboten und 
2004 trat die Stockholm-Konvention in Kraft, die 
zum Ziel hat, zunächst das sogenannte „dreckige 
Dutzend“ dieser Stoffgruppe zu verbieten (neun 
Pestizide, PCB, Dioxine und Furane). Teils sind diese 
Stoffe gezielt synthetisierte Produkte, z.  B. für den 
Pflanzenschutz, teils sind es Schadstoffe, die unbe-
absichtigt entstehen, wie z.  B. Dioxine bei Verbren-
nungsprozessen, die in Entwicklungsländern eine 
wichtige Quelle von POPs darstellen (UNEP, 2003). 

 > Schwermetalle: Ein anderes wichtiges Beispiel sind 
giftige Schwermetalle die in die Umwelt gelangen, 
wie Blei und Quecksilber. Auch diese Substanzen 
sind langlebig, verteilen sich global und reichern sich 
an: So sind in der Arktis mittlerweile sowohl Queck-
silber als auch POPs in hohen Konzentrationen 
sowohl bei den Menschen als auch in wildlebenden 
Tieren zu finden (Hansen, 2000). Während die 
Umstellung auf bleifreies Benzin die Kontamination 
mit Blei verringert hat, nimmt Quecksilber weiter zu 
und bleibt nach wie vor unzureichend geregelt 
(UNEP, 2007).

1.1.6 
Interaktionen zwischen globalen 
 Umweltveränderungen

Globale Umweltveränderungen sind auf komplexe 
Weise miteinander verknüpft (Tab.  1.1-2). In einigen 
Fällen, wie z.  B. der Vermeidung von Sommersmog, lau-
fen die Zielsetzungen parallel, so dass sich Win-win-
Maßnahmen anbieten: Eine Verminderung des giftigen 
troposphärischen Ozons bewirkt auch einen Rückgang 
des Treibhauseffektes (Kap.  1.1.5.3). Bei den meis-
ten Wechselwirkungen handelt es sich aber um ver-
stärkende Effekte, so dass die Gesamtwirkung globa-
ler Umweltveränderungen größer sein dürfte als die 
Summe der einzelnen Wirkungen. 

Ein Beispiel für eine solche starke positive Rück-
kopplung ist die Konversion natürlicher Ökosysteme 
(Wälder, Grasland, Moore) für land- oder forstwirt-
schaftliche Nutzungen. Mit der Rodung und Entwäs-
serung gelangen die in der Biomasse und in den Böden 
gespeicherten großen Kohlenstoffvorräte (teils mit 
verzögerter Wirkung) als CO2-Emissionen in die Atmo-
sphäre. Zudem vermindert sich auch häufig die Senken-
wirkung, wenn die sekundären Ökosysteme eine gerin-
gere CO2-Aufnahmekapazität haben als die ursprüng-
liche Vegetation. Da gleichzeitig der Klimawandel zum 
Verlust biologischer Vielfalt beiträgt und die Funkti-
onsfähigkeit von Ökosystemen beeinträchtigt, verstär-
ken sich diese beiden wichtigen globalen Umweltverän-
derungen gegenseitig (Tab. 1.1-2). 

Dieser Wirkungszusammenhang kann umgekehrt 
genutzt werden, um synergistische Umweltpolitik zu 
gestalten. Eine wirksame Politik zum Schutz der Wäl-
der und Moore würde sich nicht nur auf den Klimawan-
del positiv auswirken, sondern auch den Verlust biolo-
gischer Vielfalt bremsen. Daher sind die gegenwärtigen 
Bemühungen zum Schutz der Wälder innerhalb der Kli-
marahmenkonvention (Kap. 4.1.7.1, 7.3.7.2) von her-
ausragender strategischer Bedeutung (WBGU, 2010). 

Der Klimawandel zeichnet sich dadurch aus, dass 
er nicht nur viele verstärkende Rückkopplungen 
mit anderen Umweltproblemen zeigt, sondern auch 
dadurch, dass diese verstärkenden Effekte von erheb-
licher Größenordnung sind. Der WBGU hat diese Ver-
knüpfungen analysiert und den Schluss gezogen, dass 
erhebliche Auswirkungen auf Mensch und Gesellschaft 
zu erwarten sind (WBGU, 2008). So würde ein unge-
bremster Klimawandel großflächige Verschiebungen 
von Vegetationszonen bewirken, was nicht nur erhebli-
chen Anpassungsbedarf für Land- und Forstwirtschaft 
zur Folge hätte, sondern für 20–30  % der Tier- und 
Pflanzenarten sogar das Aussterben bedeuten kann 
(IPCC, 2007b). Auch der globale Wasserhaushalt würde 
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erheblich beeinflusst, wobei die Niederschläge tenden-
ziell in den bereits trockenen Gebieten abnehmen, wäh-
rend sie in den feuchten höheren Breiten eher zuneh-
men. Gleichzeitig sind generell mehr Trockenperioden 
und Starkregenereignisse zu erwarten, was die Risiken 
von Dürren und Überschwemmungen erhöht. Ohne 
entschiedenen Klimaschutz könnten diese verknüpf-
ten Umweltwirkungen in den kommenden Jahrzehnten 
die Anpassungsfähigkeit vieler Gesellschaften überfor-
dern, was letztlich sogar eine erhöhte Bedrohung für 
die nationale wie internationale Sicherheit bedeuten 
würde (WBGU, 2008). 

Eine Folgerung dieser Analyse ist, dass in der inter-
nationalen Umweltpolitik deutlich mehr Gewicht auf 
integrative Ansätze gelegt werden sollte, die auf meh-
rere Umweltprobleme zielen oder Interaktionen und 
Schnittstellen zwischen Umweltproblemen in den Fokus 
nehmen. Diese sind allerdings noch die Ausnahme und 
sollten vermehrt angegangen werden (Kap. 1.3). 

1.2
Megatrends der globalen Wirtschaft und  
Gesellschaft

Angesichts der Megatrends sowohl des Erdsystems als 
auch der Wirtschaft und Gesellschaft wird deutlich, 
dass eine Transformation zur klimaverträglichen, nach-
haltigen und damit zukunftsfähigen Gesellschaft not-
wendig ist (Kap.  3). Ohne Umsteuerung würden die 
natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit gefähr-
det und die künftigen Entwicklungschancen der Gesell-
schaft deutlich eingeschränkt. Die Transformation läuft 
vor dem Hintergrund dynamischer Megatrends einer 
globalisierten Wirtschaft und Gesellschaft ab, was 
nicht zuletzt angesichts der globalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise evident geworden ist (Kasten 1.2-1). 

Insbesondere für die Dynamik der wirtschaftlich-
sozialen Entwicklung in den Entwicklungs- und Schwel-
lenländern hat die Transformation zentrale Relevanz 
(Kap. 1.2.1). Wenn die notwendigen Entwicklungsfort-

Tabelle 1.1-2
Interaktionen zwischen globalen Umweltveränderungen. Rot: in der Summe verstärkende Wirkung; grün: in der Summe 
abschwächende Wirkung; schwarz: neutrale, unbekannte oder differenziert zu betrachtende Wirkung.
Quelle: WBGU

Wirkung von

auf

Klimawandel Verlust 
biologischer 
Vielfalt

Wassermangel 
und Wasserver-
schmutzung

Boden-
degradation, 
Desertifikation

Schad- und 
Nährstoffe

Klimawandel CO2-Emissionen 
durch Verlust natür-
licher Ökosysteme 
(Speicher und 
Senken); 
Albedoveränderung

Verlust an CO2-
Speicher- und 
Senkenfunktion; 
Albedoerhöhung

Wirkung von 
 Aerosolen; 
FCKW; boden-
nahes Ozon; 
stratosphärisches 
Ozon

Verlust 
biologischer 
Vielfalt

Überforderung 
der Anpassung 
von Arten und 
Ökosystemen 
(z.  B. Korallen-
bleichen)

Degradation 
limnischer 
Öko systeme; 
Artenverlust

Degradation von 
Ökosystemen; 
Artenverlust

Anreicherung 
von Schadstoffen 
in natürlichen 
Ökosys temen; 
Eutrophierung; 
Artenverlust

Wassermangel 
und -ver-
schmutzung

Veränderung von 
Niederschlags-
mengen und 
-mustern

Veränderung lokaler 
Wasserbilanzen z.  B. 
durch Entwaldung; 
mehr Sedimentlast 
der Flüsse

Mehr Schadstoff- 
und Sediment-
belastung

Vergiftung von 
Wasserressour-
cen (z.  B. durch 
Quecksilber, 
Pestizide); Sedi-
mentbelastung

Boden-
degradation

Desertifikati-
on als Folge 
 verminderter 
Niederschläge in 
ariden Gebieten

Mehr Erosion 
durch Verlust der 
 Vegetationsdecke

Versalzung Bodenbelastung 
durch Schwer-
metalle und 
organische Stoffe

Schad- und 
Nährstoffe

Verminderte 
Filterung der Luft; 
verlangsamter 
Schadstoffabbau

Verlangsamter 
Schadstoff-
abbau

Mehr Staub durch 
Winderosion
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schritte zukunftsfähig gestaltet werden sollen, müssen 
sie ohne Kollision mit den planetarischen Leitplanken 
erzielt werden. Das ist insbesondere angesichts der 
dynamisch steigenden Treibhausgasemissionen in die-
sen Ländern eine große Herausforderung. 

Hilfreich wirkt der beobachtbare Trend zur Demo-
kratisierung, der zu einem breiten und freien Dis-
kurs führt und so die Bildung eines gesellschaftlichen 
Konsens über die notwendige Transformation fördert 
(Kap. 1.2.2). 

Schließlich stehen mit den anstehenden Umbrü-
chen des industriellen Metabolismus insbesondere drei 
Hauptpfeiler der heutigen Weltgesellschaft im Zent-
rum: 
1. Die Energiesysteme unter Einschluss des Verkehrs-

sektors, von denen die gesamte Wirtschaft abhängt 
und die derzeit wegen der hohen Entwicklungs-
dynamik der Schwellenländer vor einem neuen 
Wachstumsschub stehen (Kap.  1.2.3). Der Ener-
giesektor verursacht derzeit etwa zwei Drittel der 
Emissionen langlebiger Treibhausgase. 

2. Die urbanen Räume, die derzeit für drei Viertel der 
globalen Endenergienachfrage verantwortlich sind 
und deren Bevölkerung sich bis 2050 auf 6 Mrd. 
verdoppeln wird (Kap. 1.2.4). 

3. Die Landnutzungssysteme (der Land- und Forstwirt-
schaft einschließlich der Waldrodungen), aus denen 
derzeit knapp ein Viertel der globalen Treibhausgas-
emissionen stammen (Kap. 1.2.5). Die Landnutzung 
muss nicht nur die Ernährung für eine weiter wach-
sende und anspruchsvoller werdende Weltbevölke-
rung sichern, sondern auch Nachfragesteigerungen 
wegen der zunehmenden Nutzung von Bioenergie 
und biobasierten Rohstoffen decken.

1.2.1 
Entwicklung

Substanzielle Fortschritte
In den letzten 20 Jahren hat es substanzielle Fortschritte 
in vielen Bereichen menschlicher Entwicklung gegeben. 
Die meisten Menschen leben heute gesünder und länger, 
sind besser ausgebildet und haben verbesserte Möglich-
keiten, ihre Grundbedürfnisse zu  decken (UNDP, 2010). 
Ein Indikator dafür ist der Index für menschliche Ent-
wicklung, der die drei Dimensionen Gesundheit, Bil-
dung und Lebensstandard durch die Lebenserwartung 
bei der Geburt, durch die Alphabetisierungs- und Ein-
schulungsquote sowie durch ein gewichtetes Pro-Kopf-
Einkommen abbildet. Unter den Ländern mit den größ-
ten Entwicklungsfortschritten befinden sich nicht nur 
Wachstumsökonomien wie China, Indonesien und Süd-
korea, sondern auch arme Länder wie Nepal, Oman und 
Tunesien, wo große Fortschritte in den Nichteinkom-

mensbereichen menschlicher Entwicklung erzielt wur-
den (UNDP, 2010). Allerdings sind die Entwicklungs-
fortschritte der Länder sehr unterschiedlich. Während 
ein Viertel der Entwicklungsländer in den vergangenen 
40 Jahren nur geringe Verbesserungen erzielen konnte, 
hat ein weiteres Viertel große Entwicklungsfortschritte 
erzielen können (UNDP, 2010). Verbesserungen in der 
Gesundheitsversorgung werden derzeit aber vor allem 
dadurch zunichte gemacht, dass in 19 Ländern (davon 
neun in Afrika südlich der Sahara) insbesondere durch 
HIV-Infektionen und höhere Erwachsenenmortalität in 
Transformationsländern wieder eine Verschlechterung 
der Gesundheitslage eingetreten und die Lebenserwar-
tung gesunken ist. Gleichzeitig sind vielfach die sozio-
ökonomischen Disparitäten innerhalb und zwischen 
Staaten gewachsen. 

Neue Geographie weltweiten Wachstums
Die Mehrzahl der Menschen unter der Armutsgrenze 
lebt nicht mehr in den armen Entwicklungsländern. 
Diese zunächst überraschende Erkenntnis steht für die 
zunehmende Heterogenität in der Entwicklungsdyna-
mik von Ländern, die durch die klassische Einteilung 
in Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer nicht 
mehr hinreichend abgebildet wird. Der OECD-Bericht 
über die „Verlagerung des Wohlstands“ macht deut-
lich, welche globalen Strukturveränderungen in der 
letzten Dekade stattgefunden haben (OECD,  2010c). 
Diese neue „Welt der vier Geschwindigkeiten“ (James 
Wolfensohn) umfasst demnach wohlhabende, kon-
vergierende, langsam aufsteigende und arme Länder 
(Abb. 1.2-1; Maß: Einkommen und Pro-Kopf-Wachs-
tum im Vergleich zu den Industrieländern). Zwischen 
den 1990er Jahren, die noch als verlorenes Entwick-
lungsjahrzehnt galten, und den 2000er Jahren hat es 
erhebliche globale Entwicklungsfortschritte und Ver-
schiebungen im räumlichen Verteilungsmuster gege-
ben. Dabei ist eine „neue Geographie des weltweiten 
Wachstums“ (OECD,  2010c) zu erkennen: Während 
einige Länder weiterhin unter absoluter Armut leiden 
und keine Entwicklungsfortschritte in Sicht sind, gibt 
es Entwicklungsländer, die sich auf dem Weg zur Län-
dergruppe mit mittlerem Einkommen befinden; dar-
unter sind auch Staaten aus Afrika südlich der Sahara. 
Schließlich gibt es Länder, die wirtschaftlich aufho-
len und sich dem Wohlstandsniveau der reichen Län-
der annähern. Zwischen den 1990er und 2000er Jah-
ren hat sich die Zahl der Länder mit einem im Vergleich 
mit den OECD-Ländern doppelten Pro-Kopf-Wachstum 
von 12 auf 65 erhöht („konvergierend“). Die Zahl der 
armen Länder ist im gleichen Zeitraum von 55 auf 25 
gesunken. Eine Reihe von Ländern konnte jedoch nicht 
von dieser Wachstumsdynamik profitieren („arm“). 
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Kasten 1.2-1

Auswirkungen der globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise

Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die in den Jahren 2007 bis 
2009 zunächst die Finanzmärkte der USA, dann Europas und 
schließlich der Welt erfasste, hatte unmittelbare Auswirkun-
gen auf die Realwirtschaft und führte zur größten Rezession 
seit der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre. Anders 
als etwa in der regional begrenzten Asienkrise von 1997/98 
war die Stabilität des Weltfinanzsystems als Ganzes bedroht. 
Nur durch massive Liquiditätsausweitungen der Zentralban-
ken verbunden mit koordinierten Leitzinssenkungen sowie 
weitreichenden Staatsgarantien für notleidende Kredite 
konnte ein unmittelbarer Kollaps abgewendet werden. Zudem 
sorgten vor allem schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme 
in den großen Volkswirtschaften dafür, die Nachfrage zu sta-
bilisieren und einer Negativspirale von fallender Wirtschafts-
leistung und wachsender Arbeitslosigkeit vorzubeugen.

Das unmittelbare und entschlossene Eingreifen der Staa-
tengemeinschaft verdeutlicht, dass transformative Verände-
rungen bei hohem Handlungsdruck möglich sind. Trotz der 
vorläufigen Eindämmung der Krise steht die Welt jedoch vor 
erheblichen strukturellen Herausforderungen, um die Wei-
chen für ein nachhaltiges und stabiles Wirtschaftssystem zu 
stellen.

Dabei sollte die Krise auch als Chance für die Beschleu-
nigung einer nachhaltigen Entwicklung genutzt werden. So 
eröffnen die staatlichen Konjunkturprogramme die Möglich-
keit, Investitionsströme im Sinne eines „Green New Deal“ 
gezielt zu lenken, um nachhaltiges Wachstum – auch unter 
dem Schlagwort „green growth“ bekannt – zu fördern (Eden-
hofer und Stern, 2009). Zentrale Bereiche für Investitionen in 
die Zukunft betreffen beispielsweise die Umstellung des Ener-
giesystems auf kohlenstoffarme Technologien sowie die Stei-
gerung der Energieeffizienz auf der Nachfrageseite (Kap. 4). 
Gleichwohl können die aktiven staatlichen Maßnahmen zur 
Stützung der Konjunktur nicht dauerhaft aufrechterhalten 
werden. Die stark gestiegene Schuldenlast, insbesondere der 
USA, aber auch anderer OECD-Länder, begrenzt die Spielräu-
me für weitere staatliche Investitionen, so dass Konsumen-
ten und Unternehmen noch stärker in die Finanzierung des 
globalen Klimaschutzes eingebunden werden müssen. China 
scheint im Gegensatz gestärkt aus der Krise hervorgegangen 
zu sein und besitzt die finanziellen Ressourcen, um Wachstum 
gezielt auf Nachhaltigkeit auszurichten und einen Großteil 
des tradierten kohlenstoffintensiven Entwicklungspfads zu 
überspringen (leapfrogging). Dies eröffnet enorme Chancen 
für einen gestalteten Wandel, für den jedoch grundlegende 
Weichenstellungen erst noch erfolgen müssen.

Auf globaler Ebene hat der krisenbedingte Rückgang der 
Wirtschaftsleistung im Jahr 2009 lediglich für eine kleine 
Verschnaufpause beim Emissionswachstum gesorgt: So sind 
die weltweiten CO2-Emissionen mit 1,3  % weniger stark 
gesunken als ursprünglich erwartet und werden im Jahr 
2010 voraussichtlich wieder um über 3  % steigen (Friedling-
stein  et  al., 2010). Der durch den kurzfristigen Emissions-
rückgang gewonnene Spielraum beim globalen Klimaschutz 
droht durch zwei Effekte wieder zunichte gemacht zu werden: 
Einerseits befinden sich die großen Schwellenländer in einem 
raschen wirtschaftlichen Aufholprozess, der zurzeit noch 

weitgehend auf ein fossiles Energiesystem setzt. So wuchsen 
die CO2-Emissionen Chinas und Indiens 2009 trotz globaler 
Wirtschaftskrise um 8  % bzw. 6.2  % (Friedlingstein  et  al., 
2010), ohne dass eine Trendumkehr in Sicht wäre. Ande-
rerseits basiert die gegenwärtige wirtschaftliche Dynamik in 
vielen Entwicklungsländern vor allem auf einer Ausweitung 
der Ressourcenextraktion für den Export, gerade auch in 
aufstrebende Schwellenländer, was den Druck auf Ökosys-
teme weiter erhöht. Im Sinne einer Beschleunigung nachhal-
tiger Entwicklung hat die Wirtschaftskrise also keineswegs 
 katalytisch gewirkt.

In einer vorwärtsgerichteten Perspektive lassen sich aus 
der Krise weitreichende Schlussfolgerungen hinsichtlich der 
künftigen Ausgestaltung globaler Regelungsmechanismen 
ziehen. So stehen Tragweite und Dynamik der Globalisierung 
auf wirtschaftlichem Gebiet in einem deutlichen Missverhält-
nis zu den bestehenden Möglichkeiten für eine institutionel-
le Begleitung – und Steuerung – des Prozesses auf globaler 
Ebene. Der Ausbruch der globalen Finanz- und Wirtschafts-
krise zeigt nicht zuletzt, dass die bestehenden Strukturen mit 
vor allem nationalstaatlichen Regulierungsansätzen einen 
unzureichenden globalen Ordnungsrahmen zur Beherrschung 
systemischer Risiken darstellen. Die Entwicklung von leis-
tungsfähigen globalen Institutionen ist daher entscheidend, 
um den Prozess der Globalisierung zu gestalten und die 
Anfälligkeit des Systems für weitere Krisen zu mindern (UN, 
2009a).

Neben dem eklatanten Versagen bestehender Warn- und 
Steuerungsmechanismen zur Vermeidung globaler Krisen hat 
die Finanz- und Wirtschaftskrise vor allem den Grad welt-
weiter Vernetzung und Interdependenz aufgezeigt. So konnte 
ein ursprünglich auf den US-Immobilienmarkt beschränktes 
Problem durch weltumspannenden Handel mit unzureichend 
besicherten, verbrieften Immobiliendarlehen zunächst einen 
Schock auf den internationalen Finanzmärkten auslösen, der 
sich dann in der Realwirtschaft fortsetzte. Schwellen- und 
Entwicklungsländer sind ebenfalls von der Krise betroffen, 
da sie u.  a. eine geringere Nachfrage nach Exportgütern ver-
ursachte, mit negativen Auswirkungen auf Entwicklung und 
Beschäftigung. Mögliche Finanzierungsprobleme sind eben-
falls eine Konsequenz der Krise, da entwickelte Länder durch 
hohe Neuemissionen von Staatsanleihen Kapitalnehmer aus 
anderen Regionen verdrängen (World Bank, 2009a). Die 
erschwerte Finanzierungssituation zusammen mit zumindest 
kurzfristig geringeren Wachstumsraten birgt große Heraus-
forderungen für Entwicklungsländer und erschwert das Errei-
chen der Millenniumsentwicklungsziele (World Bank, 2010a). 
So haben sich insbesondere für die ärmsten Länder, die nicht 
von der wirtschaftlichen Dynamik in den Schwellenländern 
profitieren, die Entwicklungsmöglichkeiten verschlechtert. 
Auch könnten sich Kürzungen bei der Entwicklungshilfe sei-
tens der OECD-Länder hier besonders drastisch auswirken. So 
besteht das Risiko, dass die Weltfinanzkrise gerade im Bereich 
sozioökonomischer Entwicklung Teile der Welt zurückwirft. 
In den letzten Jahren erzielte wirtschaftliche Fortschritte, 
insbesondere in Afrika, drohen zunichte gemacht zu werden 
(Debiel et al., 2010).

Die hier nur skizzierten weit reichenden Rückkopplungs-
effekte zeigen, dass systemisches Denken und Handeln in 
einer Langfristperspektive die Grundvoraussetzungen für das 
Vermeiden künftiger ökonomischer, sozialer und ökologischer 
Krisen sind.
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Abbildung 1.2-1
Dynamik der Wohlstandsentwicklung der Staaten: Die „Welt der vier Geschwindigkeiten“; a) 1990er Jahre; b) 2000er 
Jahre. Zwischen den 1990er Jahren und dem letzten Jahrzehnt hat es erhebliche Wohlstandsfortschritte gegeben, die zu 
Verschiebungen im räumlichen Verteilungsmuster der nationalen Wachstumsraten und des Pro-Kopf-Einkommens geführt 
haben. Es lassen sich heute nach ihrer Wachstumsdynamik vier Ländergruppen unterscheiden: arme, diskontinuierlich 
wachsende, konvergierende und wohlhabende Länder. Während einige Länder weiterhin unter absoluter Armut leiden (rot) und 
keine Wohlstandsfortschritte in Sicht sind, gibt es Entwicklungsländer, die auf dem Weg zur Ländergruppe mit mittleren und 
hohen Pro-Kopf-Einkommen sind, allerdings diskontinuierliche Wachstumsraten aufweisen (orange; darunter auch Staaten aus 
Afrika südlich der Sahara). Schließlich gibt es Länder, die aufgrund kontinuierlich hoher Wachstumsraten sehr schnell aufholen 
und sich den Ländern mit mittleren und hohen Pro-Kopf-Einkommen annähern (hellblau). 
Quelle: OECD, 2010c
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Regionale Verschiebungen absoluter Armut
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Untersuchung 
des Institute for Development Studies, die zwischen 
Niedrigeinkommensländern, Ländern mit mittlerem 
Einkommen und fragilen bzw. von Konflikten betrof-
fenen Staaten unterscheidet (Sumner,  2010). Dem-
nach ist die Zahl der Niedrigeinkommensländer (nach 
 Klassifikation der Weltbank) nach einem Anstieg in den 
1990er Jahren zwischen 2000 und 2009 von 60 auf 39 
gesunken. Entsprechend nahm die Zahl der Länder mit 
mittlerem Einkommen stark zu (Sumner, 2010). Wäh-
rend im Jahr 1990 noch 1,81 Mrd. Menschen unter der 
Armutsgrenze von 1,25 US-$ am Tag lebten, waren es 
2005 nur noch 1,38 Mrd. Menschen (Chen und Raval-
lion, 2008). Aus dieser Dynamik hat sich folgende neue 
Struktur der globalen Verteilung absoluter Armut erge-
ben (Sumner, 2010):

 > Rund drei Viertel der von absoluter Armut betroffe-
nen Menschen, das sind fast 1 Mrd. Menschen oder 
die neue „unterste Milliarde“ (bottom billion), leben 
heute in Ländern mit mittlerem Einkommen (vor 
allem Indien, China, Nigeria, Indonesien, Pakistan, 
Südafrika). 

 > Nur noch rund ein Viertel der von absoluter Armut 
betroffenen Menschen, das sind rund 370 Mio. 
Menschen, leben in Niedrigeinkommensländern. 

Rund 300 Mio. der von absoluter Armut betroffenen 
Menschen leben in fragilen und von Krisen betroffenen 
Staaten; darunter sind Länder mit niedrigem und mitt-
lerem Einkommen. Auch wenn sich infolge der globa-
len Finanz- und Wirtschaftskrise die Zahl der von abso-
luter Armut betroffenen Menschen global wieder um 
65 Mio. Menschen (2009–2010) erhöht hat ( Ravallion 
und Chen, 2010) ist davon auszugehen, dass die beob-
achteten strukturellen und geographischen Verschie-
bungen hiervon weitgehend unberührt bleiben. Noch 
während die globale Finanz- und Wirtschaftskrise 
andauert, begeben sich viele Länder wieder auf einen 
Wachstumspfad (etwa Länder mittleren Einkommens in 
Lateinamerika).

Konsequenzen dieser Dynamik für den Klimaschutz
Dass künftig rund drei Viertel der von absoluter Armut 
betroffenen Menschen in Ländern mittleren Einkom-
mens leben und dass ein großer Teil der Entwicklungs-
länder wirtschaftlich wächst und damit Wohlfahrts-
fortschritte erlebt, sind zunächst sehr positive Trends. 
Das Problem besteht aus Sicht des Klimaschutzes darin, 
dass sich diese Länder auf einem auf der Nutzung fossi-
ler Energieträger basierenden Entwicklungspfad bewe-
gen. Ganz besonders gilt dies für die am schnellsten 
wachsenden Länder (China, Indien, Brasilien usw.). 

Viele Niedrigeinkommensländer (z.  B. in Afrika süd-
lich der Sahara) und Länder mit mittlerem Einkommen 

(z.  B. in Lateinamerika) verfolgen zudem ein ressour-
cenbasiertes Exportmodell (vor allem Agrarprodukte), 
wodurch das Problem der Degradation der natürlichen 
Umwelt (z.  B. Entwaldung, Bodendegradation, Wasser-
verknappung) in der Regel verschärft wird. 

Diese Wachstumstrends sind nicht nur aus der 
Umwelt- und Klimaperspektive nicht nachhaltig, sie 
werden auch die Erreichung der MDG erschweren oder 
verhindern. So stellen der Bericht über die menschli-
che Entwicklung 2010 und der Weltentwicklungsbe-
richt 2010 fest, dass die größte Bedrohung der Ent-
wicklungsfortschritte nicht nachhaltige Produktions- 
und Konsummuster sind und daher ein Übergang zu 
klimaverträglichen Entwicklungspfaden notwendig ist 
(UNDP, 2010; World Bank, 2010b). 

Insgesamt ist es für das Gelingen des globalen Kli-
maschutzes von zentraler Bedeutung, dass nicht nur die 
Emissionen in Industrieländern gesenkt werden, son-
dern dass auch in den Ländern mit niedrigem und mitt-
lerem Einkommen, die sich bereits heute oder absehbar 
auf einen Wachstumspfad begeben, möglichst frühzei-
tig umgesteuert wird von fossiler Energienutzung auf 
klima- und umweltverträgliche Entwicklungspfade. 
China und Indien sind hier an erster Stelle zu nennen.

1.2.2 
Demokratisierung

Insbesondere seit dem 20. Jahrhundert ist weltweit ein 
grundlegender Wandel politischer Systeme und gesell-
schaftlicher Ordnungen zu beobachten, der sich durch 
den Übergang von autoritären zu demokratischen Sys-
temen auszeichnet (Merkel, 2010). Von Samuel P. Hun-
tington ist dieser Wandel, bei dem es immer wieder 
auch zu Gegenbewegungen kam, in drei großen Demo-
kratisierungswellen beschrieben worden (Huntington, 
1991). Die erste Welle von 1828 bis 1926 erhielt ihre 
Auslösungsimpulse von der amerikanischen und fran-
zösischen Revolution. Zu Beginn der 1920er Jahre 
waren in rund 30 Ländern allgemeine, gleiche und freie 
Wahlen als Mindestvoraussetzung demokratischer Sys-
teme etabliert. Die zweite Welle dauerte von 1943 bis 
1962 und brachte die Demokratisierung der politi-
schen Nachkriegssysteme in Westdeutschland, Italien 
und Japan sowie in einigen Ländern Lateinamerikas. 
Die dritte Demokratisierungswelle ab Mitte der 1970er 
Jahre nahm mit der „Nelkenrevolution“ in Portugal 
ihren Ausgang und setzte sich Anfang der 1980er Jahre 
in Ländern Lateinamerikas fort, wo viele Militärregime 
von einem demokratischen Regimewechsel erfasst wur-
den. Es folgten weitere Länder Afrikas und Ostasiens. 
Eine „Vierte Welle“ führte zum Zusammenbruch der 
sozialistischen Systeme Osteuropas und dem früheren 
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Herrschaftsbereich der Sowjetunion von 1989–1991. 
Seitdem ist die Demokratisierung weltweit weiter vor-
angeschritten und scheint mit Beginn der „Jasminrevo-
lution“ in Tunesien im Jahr 2011 auch in der arabisch-
islamischen Welt Fuß zu fassen  (Freedom House, 2010; 
Leggewie, 2011). Der globale Demokratisierungstrend 
ist durch die von dem Politikwissenschaftler Ted Robert 
Gurr begründete quantitative Polity-Forschung bestä-
tigt worden (Gurr und Eckstein, 1975; Abb.  1.2-2). 
Wenn sich erweisen sollte, dass nur die Gewährung von 
Freiheiten Gesellschaften dauerhaft stabil macht, dann 
könnten in nächster Zukunft auch weitere autokrati-
sche Regime wie das der Volksrepublik China von einer 
Welle der (politisch-kulturell jeweils sehr verschieden 
ausgeprägten) Demokratisierung erfasst werden. Die 
Demokratie hätte sich dann als weltweites Ordnungs-
modell etabliert.

Prinzipien der Demokratie
Auch wenn sich global und historisch verschiedene For-
men herausgebildet haben, ist Kernelement der Demo-
kratie die Kongruenz von Herrschern und Beherrsch-
ten. Demokratie ist nach einem berühmten Diktum 
Abraham Lincolns „Herrschaft des Volkes durch das 

Volk und für das Volk“. Ihre wichtigste Errungenschaft 
ist somit die Legitimationsnotwendigkeit aller Herr-
schaftsakte, die in demokratischen Systemen durch die 
politische Gleichheit aller gewährleistet wird. Demokra-
tien vertrauen in die (politische) „Weisheit der Vielen“; 
deshalb funktioniert sie nach verschiedenen Varian-
ten der Mehrheitsregel, die jedoch auch Minderheiten 
effektiv und fair zu Wort kommen lässt und schützt. 
Außerdem sind demokratische politische Systeme ein-
gebettet in Gesetz und Rechtsstaatlichkeit und unter-
liegen einer Gewaltenkontrolle. Mit diesen Prinzipien 
verbunden sind effektive Entscheidungsvorzüge wie 
die Reversibilität von Entscheidungen und die effek-
tive Partizipation der „stakeholder“ in der Bürger-
schaft, die durch direkte und indirekte Einbeziehung in 
den Entscheidungsprozess und durch öffentliche Mehr-
ebenenkommunikation herbeigeführt wird. Die Ratio-
nalität und der komparative Vorzug von Demokratien 
bestehen also in der besseren Bündelung von Präfe-
renzen und Interessen, in der bestmöglichen Nutzung 
verteilter Intelligenz und in der höchsten „Input-Legi-
timation“ politischer Systeme. Kein demokratisches 
System hat dieses Optimum jeweils erreicht (Schmidt, 
2006). Auch gibt es viele „defekte Demokratien“ 
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Abbildung 1.2-2
Globaler Wandel der Regierungsformen 1946–2009. Im Rahmen des Polity-IV-Projektes wurde eine kombinierte 
Demokratie-Autokratie-Skala entwickelt, welche die institutionelle Herrschaftsform von Staaten erfasst und von +10 (= voll 
institutionalisierte Demokratie) bis -10 (= voll institutionalisierte Autokratie) reicht. Als Demokratien sind Staaten erfasst, 
die auf der Skala einen Wert von +6 und mehr erzielen; Autokratien sind Staaten mit -6 und weniger Punkten, alle Staaten 
dazwischen (also von -5 bis +5) sind Mischformen und werden als Anokratien bezeichnet. Die Abbildung zeigt für den 
Zeitraum von 1946 bis 2009 die Anzahl von Staaten (mit einer Bevölkerung von mehr als 500.000) mit einer demokratischen, 
autokratischen und anokratischen Herrschaftsform. Die gestrichelte Linie verweist auf den rasanten Demokratisierungsschub 
Anfang der 1990er Jahre, als sich die Zahl der Demokratien um über 50  % erhöht hat, von 48 im Jahr 1989 auf 77  im Jahr 
1994.
Quelle: Marshall und Cole, 2009
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 (Merkel et al., 2003), die weiterhin Elemente autokra-
tischer Herrschaftsformen aufweisen. Zudem zeigen die 
etablierten liberalen Demokratien in den letzten Jah-
ren zunehmende Krisentendenzen, wie sie beispiels-
weise in der These der „Postdemokratie“ beschrieben 
werden, die von einer inneren Aushöhlung – durch 
Rückgang der (Wahl-)beteiligung und Bedeutungsge-
winn demokratisch nicht legitimierter Gruppen – der 
formell fortbestehenden demokratischen Institutionen 
ausgeht (Crouch, 2004; Kap. 5.3.2). Ungeachtet dieser 
durchaus schwer wiegenden Probleme und Entwick-
lungen hält der skizzierte Generaltrend der Demokra-
tisierung über die westlichen Kernländer hinaus jedoch 
weltweit an. 

Demokratie als wichtige Voraussetzung für 
Transformation
In den letzten Jahren ist angesichts des Klimawandels 
oft die Frage gestellt worden, ob demokratische politi-
sche Systeme diese und andere planetarische Heraus-
forderungen überhaupt meistern – oder ob autokrati-
sche Systeme die große Transformation (Kap. 3) nicht 
besser von oben verordnen können. Der WBGU vertritt 
die Überzeugung (Kap. 5.3.2, 6; Kasten 5.3-1), dass es 
bei der großen Transformation um die Herstellung legi-
timer, gerechter, kreativer und dauerhafter Problem-
lösungen für ein nachhaltiges Leben geht. Dabei darf 
der Anspruch nicht aufgegeben werden, dass Bürgerin-
nen und Bürger aktiv an der Gestaltung und Ausrich-
tung einer klimaverträglichen Gesellschaftsvision mit-
wirken. Politische Mitsprache wird auch immer mehr 
eingefordert, wie die jüngsten Protestaktionen, z.  B. 
zum Bahnhofsprojekt „Stuttgart 21“ oder zur Atom-
kraft usw. belegen (Kap. 5.3.1.4, 5.4.1.3). Die Ziele des 
„guten Lebens“ müssen von den Bürgern in Einklang 
mit dem milieuübergreifenden Wertewandel weltweit 
und unter Einbeziehung der Wissenschaft diskutiert 
werden (Kap.  2, 8). Für den WBGU erlaubt nur eine 
demokratische Öffentlichkeit diese Debatten, welche 
die erforderlichen Selbstbeschränkungen und Chan-
cen auf ein besseres Leben für alle Menschen plausibel 
machen und auf deren Grundlage notwendige politi-
sche Entscheidungen getroffen werden können. Trans-
formation ist ein gesellschaftlicher Suchprozess und 
erfordert daher mehr und nicht weniger Demokratie 
(Kap. 5.3.2, 5.4.2). 

Diese Schlussfolgerung mag vor dem Hintergrund 
aktueller Debatten über die Leistungsfähigkeit demo-
kratischer Systeme verwunderlich scheinen. Richtig 
ist, dass die Demokratie ihre Zukunftsfähigkeit hin-
sichtlich der beschriebenen Herausforderungen und im 
Blick auf die anstehende große Transformation noch 
nicht unter Beweis gestellt hat (Kap. 5.3.2). Das bedeu-
tet aber nicht, die Demokratie als solche in Frage zu 

stellen, sondern ihre inhaltliche Weiterentwicklung und 
Modernisierung auch auf der Ebene globalen Regierens 
(Kap. 5.3.5.2) voranzutreiben. Die große Transforma-
tion ist deshalb nicht zuletzt ein Test für die Zukunfts-
fähigkeit der Demokratie (Leggewie und Welzer, 2009).

1.2.3 
Globale Energietrends: Nachfrage und  
Produktion

Energienachfrage
Energie ist eine wesentliche Voraussetzung für die 
menschliche Entwicklung. In Form von Licht, Wärme, 
mechanischer Kraft oder Elektrizität ist sie für die sozio-
ökonomischen Aktivitäten aller Gesellschaften essen-
ziell. Gleichzeitig verursacht die Energienutzung den 
größten Anteil anthropogener Treibhausgasemissionen 
(Kap. 1.1.1). Energienutzung ist derzeit sehr ungleich 
verteilt. Etwa die Hälfte des globalen Primärenergie-
verbrauchs erfolgt in OECD-Ländern, die nur knapp 
20  % der Bevölkerung umfassen, aber rund drei Viertel 
des globalen BIP erwirtschaften (Abb. 1.2-3). Gleich-
zeitig sind noch 2,8 Mrd. Menschen zum Kochen vor-
wiegend auf traditionelle Biomasse als primäre Energie-
quelle angewiesen und 1,4 Mrd. Menschen haben kei-
nen Zugang zu Elektrizität. Durch die in Kapitel 1.2.1 
beschriebenen raschen Entwicklungsfortschritte seit 
den 1990er Jahren sowie teilweise auch durch die 
zunehmende Marktintegration als Folge der Globalisie-
rung wächst die Energienachfrage besonders rasch in 
den Nicht-OECD-Ländern, in denen der Pro-Kopf-Ver-
brauch derzeit noch gering ist, während die Nachfrage 
in den OECD-Ländern gesättigt ist. Im Jahr 2009 hat 
beispielsweise China die USA als größten Energienach-
frager abgelöst (IEA, 2009b). 

Die IEA rechnet für den Fall, dass ausschließlich 
bestehende und bereits jetzt geplante energiepolitische 
Maßnahmen durchgeführt werden (Szenario der neuen 
energiepolitischen Rahmenbedingungen), mit einem 
Anstieg der globalen Primärenergienachfrage um 1,2  % 
jährlich, so dass im Jahr 2035 die Energienachfrage 
dann bereits 36  % höher läge als im Jahr 2008. Dabei 
gehen 93  % dieses erwarteten Anstiegs auf Nicht-
OECD-Länder zurück, getrieben durch das schnellere 
Wachstum der Wirtschaftsleistung, der Industriepro-
duktion, der Bevölkerung und der Urbanisierung in 
diesen Ländern (IEA, 2010c). Allein China ist für 36  % 
dieses erwarteten Anstiegs der Weltenergienachfrage 
bis 2035 verantwortlich, Indien für 18  %. Der Ener-
giebedarf der OECD-Länder steigt in diesem Szenario 
nur langsam, dennoch sind die USA 2035 noch immer 
der zweitgrößte Energieverbraucher nach China (IEA, 
2010c). Ein allgemein erwarteter Trend ist die relative 
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Zunahme des Stromanteils an der Endenergienachfrage.
Im Baseline-Szenario des Global Energy Assess-

ment (GEA, 2011) wird angenommen, dass sich die 
globale Primärenergienachfrage von ca. 470 EJ im Jahr 
2010 bis 2050 mehr als verdoppeln und dann bei etwa 
1.100 EJ pro Jahr liegen wird (Abb. 1.2-4).

Die Energieintensität der globalen Wirtschaft, d.  h. 
die eingesetzte Energiemenge bezogen auf das Brut-
toinlandsprodukt, ist in den letzten Jahrzehnten ste-
tig gefallen. Als verantwortliche Faktoren nennt die 
IEA Verbesserungen der Energieeffizienz, Wechsel der 
Energieträger sowie Strukturänderungen der Weltwirt-
schaft weg von energieintensiven Industrien. Auch hier 
bestehen deutliche Unterschiede zwischen den OECD 
und Nicht-OECD-Ländern (Abb. 1.2-3). Ohne die zwi-
schen 1980 und 2008 erzielten Verbesserungen der 

Energieintensität läge die globale Energienachfrage 
heute um 32  % höher (IEA, 2010c). 

Energieproduktion
Die globale Energieversorgung beruht heute ganz 
überwiegend auf der Nutzung fossiler Energieträger 
(Abb.  1.2-4). Deren Bedeutung stieg seit Beginn der 
Industrialisierung stetig bis in die 1970er Jahre, in denen 
ihr Anteil an der globalen Primärenergieversorgung ein 
Maximum von 87  % erreichte (Grübler, 2008a). Seit-
dem variiert er zwischen 84  % und 86  %. Die relative 
Bedeutung der einzelnen fossilen Energieträger änderte 
sich allerdings deutlich. Im Jahr 1925 dominierte Kohle 
die fossile Energieversorgung und trug 45  % zur globa-
len Energieversorgung bei. Anschließend fiel ihr Anteil 
bis in die 1970er Jahre zunächst auf etwa 25  %. Gleich-
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Abbildung 1.2-3
Trends wesentlicher Treiber anthropogenen Klimawandels. Angegeben sind die CO2-Emissionen aus der Nutzung fossiler 
Energieträger pro Kopf (a) und bezogen auf die Wirtschaftsleistung (b), die Primärenergienutzung pro Kopf (c) und bezogen 
auf die Wirtschaftsleistung (d) und die Wirtschaftsleistung pro Kopf (e), jeweils getrennt nach OECD und Nicht-OECD-Ländern 
sowie global. Zusätzlich sind die Anteile der OECD- bzw. Nicht-OECD-Ländern an der globalen Bevölkerung, dem globalen BIP, 
der globalen Primärenergienachfrage sowie den globalen CO2-Emissionen aus der Nutzung fossiler Energieträger angegeben (f). 
Quelle: WBGU basierend auf Daten von IEA (2010e, f) und World Bank (2011b)
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zeitig erreichte Erdöl, der seit Mitte der 1960er Jahre 
dominante fossile Energieträger, mit über 46  % der Pri-
märenergie einen Höchststand. In Folge der Ölpreis-
sprünge in den 1970er Jahren wurde die Ressourcen-
basis der Energieversorgung gezielt weiter diversifi-
ziert, u.  a. stieg der Anteil von Erdgas an der Primär-
energie seitdem von weniger als 16  % auf über 22  %. 
Seit den frühen 2000er Jahren hat die relative Bedeu-
tung von Kohle wieder deutlich zugenommen, ins-
besondere durch das rasche Wirtschaftswachstum in 
China und Indien. Insgesamt stieg dadurch die globale 
Bedeutung von Kohle als Primärenergie von rund 24  % 
im Jahr 2000 auf 28  % im Jahr 2008. 

Kernenergie wird seit den 1950er Jahren kommer-
ziell betrieben und ausgebaut, trägt aber erst seit den 
1970er Jahren in größerem Ausmaß zur Stromversor-
gung bei. Die meisten Anlagen wurden zwischen 1970 
und 1990 gebaut, einer Periode, in der die globale Kapa-
zität von etwa 50 auf rund 350 GWe erweitert wurde. 
Im Jahr 2008 wurden 2.731  TWh Strom bzw. 13  % 
der globalen Stromproduktion kerntechnisch bereitge-
stellt. Anfang der 1990er Jahre betrug der Beitrag von 
Kernkraft zur globalen Stromproduktion bereits 19  %, 
er ist also derzeit rückläufig. Noch ist nicht absehbar, 
wie stark sich die nach den Reaktorunfällen in Fuku-
shima in vielen Staaten neu entfachte Diskussion über 
die Risiken der Nuklearenergie auf deren globale Nut-
zung auswirken wird.

Erneuerbare Energieträger wurden seit Anbeginn 
der Zivilisation für eine Vielzahl von Zwecken genutzt 
und waren bis zu Beginn der industriellen Revolution 
die einzige Energiequelle. Dabei handelte es sich bei-

spielsweise um Brennholz zum Kochen, Heizen und zur 
Beleuchtung, Solarenergie zum Wärmen und Trock-
nen, Wasserkraft oder Windenergie zum Pumpen oder 
Bewässern. Die traditionellen Bioenergieträger sind 
noch heute in vielen Entwicklungsländern die primäre 
Energiequelle vieler Menschen, ihre Nutzung kann 
allerdings mit vielfältigen Gesundheits- und Umwel-
trisiken verbunden sein und ist keineswegs immer 
nachhaltig (WBGU, 2009a). So sind für das Sammeln 
von Feuerholz oftmals vorwiegend Frauen und Kinder 
zuständig, was sie in der Teilnahme an Bildungsmög-
lichkeiten oder anderen produktiven Tätigkeiten ein-
schränkt. Sie sind oftmals auch überproportional von 
den Atemwegserkrankungen durch Partikelbelastung 
aus ineffizienten Herd stellen betroffen.

Moderne erneuerbare Energien haben heute glo-
bal einen Anteil von 19  % an der Stromversorgung 
und einen Anteil von 10  % an der Wärmeerzeugung 
für Industrie und Gebäude (IEA, 2010c). Der Ausbau 
erneuerbarer Energien wird weltweit politisch unter-
stützt, so dass die IEA mit steigenden Anteilen rech-
net. Im IEA-Szenario der „neuen energiepolitischen 
Rahmenbedingungen“ erreicht ihr Anteil bis 2035 glo-
bal ein Drittel an der Stromversorgung sowie 16  % an 
der Wärmeerzeugung. Diese erwartete Ausweitung der 
Nutzung erneuerbarer Energien führt zwar zu einer 
relativen Dekarbonisierung der Energieerzeugung, die 
aber keinesfalls ausreicht, um die energiebedingten 
Treibhausgasemissionen zu senken. Vielmehr steigen in 
diesem Szenario die Emissionen bis 2035 kontinuier-
lich weiter. 

Abbildung 1.2-4
Entwicklung der globalen Primärenergienachfrage (business as usual) zwischen 1800 und 2050. Für den Zeitraum   
1800–2008 ist der reale Primärenergiebedarf, ab dem Jahr 2010 der Bedarf nach dem GEA-Baseline-Szenario gezeigt. Die 
Emissionen, die mit einem solchen Szenario verbunden wären, würden mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 99  % dazu 
führen, dass die 2  °C-Leitplanke überschritten wird. Der Temperaturanstieg würde etwa 5  °C betragen. Die hier dargestellte 
Entwicklung sollte daher unbedingt vermieden werden. Für den Klimaschutz muss gegenüber diesem Szenario sowohl die 
Primärenergienachfrage deutlich begrenzt als auch der Energiemix geändert werden (Kap. 4.6). 
Quelle: WBGU nach Daten von GEA, 2011

1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950

20
10

1975 2025 20502000
0

200

400

600

800

1.000

1.200
Andere Erneuerbare
Wasserkraft

Nuklearenergie
Gas

Öl

Kohle

Biomasse

Jahr

P
rim

är
en
er
gi
e 
[E
J/
Ja
hr
]



1 Welt im Wandel

58

Energiebedingte Emissionen
Die anthropogenen CO2-Emissionen (ohne Landnut-
zungsemissionen) stammen derzeit zu 95  % aus dem 
Energiesektor, die verbleibenden 5  % stammen aus 
industriellen Prozessen. Bei der Strom- und Wärme-
erzeugung werden 45  % dieser Emissionen verursacht, 
20  % gehen auf das Konto der Verkehrssysteme. Wei-
tere 20  % entstehen durch die Nutzung fossiler Ener-
gieträger bei Industrie und Bau (WRI-CAIT, 2011). Die 
Entwicklung der energiebedingten Emissionen läuft 
derzeit grundsätzlich in die falsche Richtung: Zwi-
schen 1990 und 2000 stiegen die globalen CO2-Emissi-
onen um 1,1  % pro Jahr, in den darauffolgenden sieben 
Jahren dann bereits um 3  % pro Jahr (IEA, 2010a). Als 
wichtige Faktoren dafür nennt die IEA die zunehmende 
Energienachfrage in kohlebasierten Ökonomien sowie 
die zunehmende Kohlenutzung als Reaktion auf stei-
gende Öl- und Gaspreise. Während die Emissionen aus 
der Kohlenutzung zwischen 1990 und 2000 um 0,6  % 
pro Jahr wuchsen, stieg diese Rate auf 4,8  % pro Jahr 
im Zeitraum 2000–2007 (IEA, 2010a). Kohle, deren 
Vorkommen wesentlich gleichmäßiger in der Welt ver-
teilt sind als etwa Erdöl, wird in den meisten Ländern 
(wie auch in Deutschland) auch aus Gründen der strate-
gischen Versorgungssicherheit gefördert und global mit 
Milliardenbeträgen subventioniert.

Energieinfrastruktur und Pfadabhängigkeiten
Besonders bedenklich ist, dass durch die lange Lebens-
dauer von Energieerzeugungsinfrastruktur die Investi-
tionen, die heute im Energiesektor getätigt werden, sich 
über Jahrzehnte auf den Energiemix auswirken werden, 
der seinerseits ein bestimmender Faktor der Emissio-
nen ist. Der Energiesektor ist damit auf frühzeitige und 
vorausschauende politische Weichenstellungen ange-
wiesen, da sonst Pfadabhängigkeiten drohen, die einen 
angemessenen Klimaschutz unmöglich machen. Auch 
wenn das Wachstum der Energienachfrage überwie-
gend in den Nicht-OECD-Ländern stattfinden wird und 
die Energienachfrage insgesamt in den OECD-Ländern 
nur wenig steigt, müssen auch in den OECD-Ländern 
erhebliche Investitionen in die Energieerzeugungsinfra-
struktur erfolgen, da alte Infrastruktur ersetzt wer-
den muss. Im IEA-Szenario der „neuen energiepoliti-
schen Rahmenbedingungen“ wird etwa davon ausge-
gangen, dass 35  % der globalen kumulierten Energiein-
vestitionen zwischen 2010 und 2035 in OECD-Ländern 
 getätigt werden, obwohl deren Energienachfrage im 
selben Zeitraum in diesem Szenario nur um 3  % wächst 
(IEA, 2010c). Es geht für den Klimaschutz also darum, 
die Investitionen in allen  Teilen der Welt in die rich-
tigen Bahnen zu lenken: Bestehende emissionsinten-
sive Energieinfrastruktur in den OECD-Ländern muss 
durch emissionsarme Energieerzeugungskapazitä-

ten ersetzt werden, während gleichzeitig die zuneh-
mende Energie nachfrage aus den Nicht-OECD-Ländern 
durch den Ausbau von Kapazitäten klimafreundlicher 
 Energieformen gedeckt werden muss. 

1.2.4 
Urbanisierung

Trends
Auch wenn urbane Siedlungen seit vielen tausend Jah-
ren existieren, war der städtische Bevölkerungsan-
teil durch Grenzen der landwirtschaftlichen Ertrags-
steigerungen über lange Zeit auf weniger als 5  % der 
Bevölkerung begrenzt. Gesellschaften in China, Indien 
sowie im mittleren Osten führten geschichtlich die 
Rang listen hoher Urbanisierungsraten an und noch 
1800 war Peking vermutlich die bevölkerungsreichste 
Stadt der Welt (Chandler, 1987; McNeill, 2002). Seit 
Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts wuchs die glo-
bale urbane Bevölkerung innerhalb von wenigen Gene-
rationen von etwa 165 Mio. Personen, das entsprach 
damals rund 10–15  % der Gesamtbevölkerung, um den 
Faktor 20 auf inzwischen rund 3,5 Mrd. an. Etwa die 
Hälfte der Weltbevölkerung lebt inzwischen in urba-
nen Räumen, wobei deren Abgrenzung von ländlichen 
Regionen nicht immer eindeutig möglich ist und in Sta-
tistiken vielerorts verschiedene Definitionen ange-
wendet werden. Der Urbanisierungsprozess setzt sich 
gegenwärtig mit großer Dynamik fort und die Bevöl-
kerung in städtischen Räumen wächst derzeit um mehr 
als 1 Mio. pro Woche. Die Zunahme der Landbevölke-
rung wird hingegen im globalen Durchschnitt voraus-
sichtlich bereits vor 2020 stagnieren und das dann ver-
bleibende Nettobevölkerungswachstum wird überwie-
gend in Städten stattfinden. Einen bedeutenden Anteil 
daran hat Migration. Bis 2050 wird sich die Stadtbe-
völkerung auf etwa 6,4 Mrd. Menschen nahezu ver-
doppeln, ihr globaler Anteil wird dann voraussicht-
lich bei 69  % liegen und die globale Bevölkerung 
wird bis dahin 9 Mrd. überschreiten (Kasten 1.2-2;  
UN DESA, 2009b). 

Bereits heute lebt der größte Anteil der gesamten 
städtischen Bevölkerung in Asien. Deren Zahl wird 
sich in den beiden nächsten Jahrzehnten verdoppeln, 
daher kommt asiatischen Städten im Transformations-
prozess eine Schlüsselrolle zu. Die höchsten relativen 
städtischen Zuwachsraten werden allerdings gegenwär-
tig in afrikanischen Ländern beobachtet, was auch in 
der vergleichsweise niedrigen Ausgangsbasis begründet 
ist. Afrika ist der am wenigsten urbanisierte Kontinent, 
was u.  a. auf die koloniale Vergangenheit und Wirt-
schaftsstrukturen zurückzuführen ist, die sich auf den 
extraktiven Sektor konzentrierten (UN-Habitat, 2010a; 
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Abb. 1.2-6, 1.2-7). 
Die Welt ist in den vergangenen Jahren in vielen 

Regionen rasch wohlhabender geworden: Im vergange-
nen Jahrzehnt hat sich die Zahl der Länder mit einem im 
Vergleich mit den OECD-Ländern doppelten Pro-Kopf-
Wachstum deutlich erhöht. Die Zahl der armen Länder 
ist im gleichen Zeitraum deutlich gesunken (Kap. 1.2.1).

Gegenwärtig liegen von den weltweit 21 Mega-
städten mit mehr als 10 Mio. Einwohnern fünf in den 
„entwickelten“ Weltregionen. In 15 Jahren werden es 
aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungsfortschritte 
29 Megastädte mit insgesamt etwa 470 Mio. Menschen 

sein, von denen dann 23 in den „weniger entwickel-
ten“ Weltregionen liegen. Der mit derzeit 1,8 Mrd. und 
2025 2,4 Mrd. bedeutendste (>50  %) Anteil der städ-
tischen Bevölkerung lebt allerdings in Siedlungen mit 
weniger als 500.000 Einwohnern. Die genaue Zahl die-
ser Siedlungen sowie deren Namen oder geographische 
Lage sind in offiziellen UN Statistiken nicht erfasst; 
hier besteht Forschungsbedarf. Weil diese Siedlungen 
infra strukturell noch weniger eingeschränkt sind als 
die Megastädte, können sie potenziell eine bedeutende 
Rolle in der kosteneffektiven Klimastabilisierung spie-
len. 

Kasten 1.2-2

Die globale Bevölkerungsentwicklung bis 2050

Die Weltbevölkerung wird von 6,8 Mrd. (2009) bis Mitte des 
Jahrhunderts auf 9 Mrd. Menschen ansteigen (mittleres Sze-
nario der UN DESA, 2009b; Abb. 1.2-5). Der Zuwachs fin-
det hauptsächlich in den Entwicklungsländern statt. In den 
49 am wenigsten entwickelten Ländern (LDC) wächst die 
Bevölkerung am stärksten. Die Hälfte des globalen Bevölke-
rungswachstums bis 2050 findet in neun Ländern statt: Indi-
en, Pakistan, Nigeria, Äthiopien, USA, DR Kongo, Tansania, 
China und Bangladesch. Dagegen stagniert in den reicheren 
Ländern insgesamt die Bevölkerungszahl (teilweise auch 
Schrumpfung). 

Die Weltbevölkerung altert, weil die Geburtenrate bis 
2050 auch in den Entwicklungsländern abnimmt und die 
Lebenserwartung steigt. In den 49 LDC wird dieser Prozess 

besonders rasch ablaufen. Es wird erwartet, dass dort die 
durchschnittliche Kinderzahl pro Frau von heute 4,39 auf 
2,42 sinkt; global sinkt dieser Wert von 2,56 auf 2,02. Parallel 
wird nach den Projektionen der UN global der Anteil der über 
60-jährigen am schnellsten wachsen (zunächst vor allem in 
den Industrie ländern, mit Verzögerung, dann aber besonders 
rasant auch in Entwicklungsländern). 

Die bestehenden globalen sozioökonomischen Disparitäten 
werden wesentliche Treiber von internationaler Migration 
bleiben: Im Zeitraum 2010–2050 wird es nach den Projektio-
nen der UN Nettozuwanderung in den USA (1,1 Mio.), Kana-
da (214.000), Großbritannien (174.000),  Spanien (170.000), 
Italien (159.000), Deutschland (110.000),  Aus tralien 
(100.000) und Frankreich (100.000) geben. Die größten 
Abwanderungsbewegungen werden in Mexiko (-334.000), 
China (-309.000), Indien (-253.000), Philippinen (-175.000), 
Pakistan (-161.000), Indonesien (-156.000) und Bangladesch 
(-148.000) erwartet. 

Abbildung 1.2-5
Weltbevölkerung 1950–2050. Unterschiedliche Projektionen und Varianten. 
Quelle: UN DESA, 2009b
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Die besondere Herausforderung für den Klima-
schutz besteht darin, dass die Verknüpfung von rasan-
ter Verstädterung und zunehmendem Wohlstand ohne 
Umlenkung in klimaverträgliche Bahnen eine erhebli-
che Verstärkungswirkung auf den Klimawandel entfal-
ten kann. Der positive Trend eines zunehmenden Wohl-
stands bedeutet auch mehr Energie- und Ressourcen-
verbrauch. Aus diesem Grund kommt es jetzt darauf 
an, den urbanen Verdichtungsprozess vor allem in den 
aufstrebenden Entwicklungs- und Schwellenländern 
klimaverträglich zu gestalten.

Die rasante Verstädterung findet vor allem in Län-
dern statt, die über nur unzureichende Kapazitäten 
für eine geregelte Städteplanung verfügen (UN-Habi-

tat,  2009; Abb.  1.2-6). Ein sichtbares Ergebnis sind 
die besonders in Städten der Entwicklungsländer stark 
wachsenden Elendsviertel (Slums). 62  % der Stadtbe-
wohner in Afrika südlich der Sahara leben in Elends-
vierteln, in Südasien sind es 43  % (UN-Habitat, 2009). 
Insgesamt leben nahezu 1  Mrd. Menschen oder fast 
jeder dritte Stadtbewohner in Elendssiedlungen. Diesen 
informellen Siedlungen fehlen häufig städtebauliche 
Grundstandards und jede Form von Rechtssicherheit 
für die Bewohner. Oft gibt es weder Stromversorgung 
noch einen Zugang zu sauberem Trinkwasser oder eine 
hygienische Müll- und Abwasserentsorgung. Slums lie-
gen häufig in Überflutungsgebieten oder an ungesi-
cherten Hängen, die durch Schlammlawinen bedroht 

Abbildung 1.2-6
Zahl der Stadtbewohner nach Kontinent: Entwicklung bis 2050. 
Quelle: UN DESA, 2010
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sind. Fehlende Zufahrtsstraßen verhindern vielerorts 
den effektiven Zugang für Feuerwehren oder Rettungs-
dienste im Katastrophenfall. Für die Bewohner sind sol-
che Siedlungen dennoch attraktiv, weil sie in oft relativ 
guter Erreichbarkeit der Märkte und Wirtschaftszent-
ren der Großstädte liegen und sie ihnen so den Zugang 
zu Einkommensmöglichkeiten erlauben. 

Nachhaltige Stadtentwicklung in den am wenigs-
ten entwickelten Ländern muss daher wesentlich an 
der Verbesserung der Lebensbedingungen der Stadtbe-
wohner ansetzen, sollte dabei aber von Anfang an mit 
Blick auf den Klimawandel Anpassungs- und Vermei-
dungsziele berücksichtigen (z.  B. Wasserversorgung, 
Zugang zu sauberen, umweltfreundlichen und siche-
ren Energiequellen zur Beleuchtung und zum Kochen, 
Anschluss an leistungsfähige öffentliche Transportsys-
teme, Alternativen zu Wellblechdächern für besseren 
Schutz gegen Hitze, Hochwasserschutz). 

Treiber und Betroffene des Klimawandels
Städte sind Zentren der Nachfrage und Standorte des 
produzierenden Gewerbes. Durch die damit verbun-
denen Emissionen sind sie wichtige Treiber des Klima-
wandels. Städte verbrauchen bereits etwa drei Vier-
tel der globalen Endenergie (GEA, 2011) und verursa-
chen möglicherweise einen höheren Anteil der ener-
giebezogenen anthropogenen Treibhausgasemissionen. 
Städte spielen daher eine Schlüsselrolle im Transfor-
mationsprozess und sind Laboratorien für innovative 
 klimafreundliche Entwicklungspfade (OECD, 2010c). 

Städte sind nicht nur Treiber des Klimawandels, sie 
sind auch davon betroffen: Siedlungen sind besonders 
in Küstenzonen konzentriert und daher zunehmend 
von den Folgen des gestiegenen Meeresspiegels betrof-

fen (Tab. 1.2-1; Abb. 1.2-8; Corfee-Morlot et al., 2009). 
Auch wenn Städte in Entwicklungsländern den Risiken 
eines ungebremsten Klimawandels besonders ausge-
setzt sind, zeigt die Flutkatastrophe von New Orleans 
im Jahr 2005, dass diese Gefahren keineswegs nur auf 
Entwicklungsländer begrenzt sind. Ein Szenario der 
OECD kommt zu dem Ergebnis, dass ein Anstieg des 
Meeresspiegels um 50 cm bis 2070 zu einer Verdrei-
fachung der durch Überflutungen gefährdeten Küsten-
bevölkerung führen würde. Gleichzeitig würde sich das 
Volumen der gefährdeten Sachwerte verzehnfachen. 
Ein Teil dieser wachsenden Risikoexposition (von 5  % 
des BIP 2008 auf 9  % des BIP im Jahr 2070) ist aller-
dings der Dynamik der raschen Urbanisierung selbst 
geschuldet. Durch Änderungen der Gletscher- und 
Niederschlagsmuster stehen Flussanrainerstädte durch 
zunehmende Flutrisiken oft vor ähnlichen Herausfor-
derungen. Gleichzeitig haben viele Städte während der 
Trockenzeit auch mit knapper werdenden Trinkwasser-
vorräten zu kämpfen. 

In vielen Ballungsgebieten bilden sich im Sommer 
Hitzeinseln aus, was die Auswirkungen von  Hitzewellen 
verstärkt. In Europa führte beispielsweise 2003 eine 
solche Sommeranomalie zu mehr als 40.000 zusätzli-
chen Todesfällen, vorwiegend bei kranken und älteren 
Personen (Robine et al., 2008). Die wachsende Nach-
frage nach energiehungrigen Klimaanlagen ist ein Bei-
spiel für sich verstärkende, potenziell fatale Kreisläufe 
von Anpassungshandlungen. In zahlreichen südeuro-
päischen Ländern hat sich dadurch z.  B. die Spitzen-
nachfrage nach Elektrizität inzwischen in die Sommer-
monate verlagert.

Tabelle 1.2-1
Konzentration der Städte in Küstenregionen. Gezeigt ist für verschiedene Einwohnerzahlen derjenige Anteil der Städte, der an 
der Küste liegt. Große Städte liegen besonders häufig in Küstenzonen.
Quelle: OECD, 2010d

 Einwohnerzahl

Region <100.000
[%]   

100.000–500.000
[%]

500.000–1 Mio.
[%]

1–5 Mio.
[%]

>5 Mio. 
[%]

Afrika  9 23  39  50 40

Asien 12 24  37  45 70

Europa 17 22  37  41 58

Lateinamerika 11 25  43  38 50

Australien und 
Neuseeland

44 77 100 100 –

Nordamerika  9 19  29  25 80

Kleine 
Inselstaaten

51 61  67 100 –

Welt 13 24  38  44 65
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Synergiepotenziale und Skaleneffekte nutzen
Wenn die rasch fortschreitende Urbanisierung unter 
dem Primat der Klimaverträglichkeit erfolgt, können 
damit erhebliche Entwicklungschancen verbunden sein, 
die genutzt werden sollten: Ein verbesserter Zugang zu 
Bildung, Gesundheitsversorgung und Einkommens-
möglichkeiten kann in urbanen Räumen wesentlich 

effizienter erreicht werden (World Bank, 2009b). Die 
große Zahl urbaner Haushalte und deren räumliche 
Dichte reduzieren die Kosten pro Einheit Wasser- und 
Stromversorgung. Auch auf Seiten des Ressourcenma-
nagements bieten Städte einzigartige Möglichkeiten, 
effiziente und integrierte urbane Systeme zu schaffen. 
Eine systematische sektorübergreifende Stadt- und 

Abbildung 1.2-8
Die 20 wichtigsten Hafenstädte: Von den Risiken des Klimawandels betroffene Sachwerte (a) und Menschen (b).
Quelle: Nicholls et al., 2008
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Regionalplanung sollte daher die Synergien zwischen 
klimafreundlicher Stadtentwicklung und anderen urba-
nen Entwicklungszielen nutzen (Corfee-Morlot et al., 
2009). 

Schlüsselrolle im Transformationsprozess
Städte haben eine Schlüsselrolle bei der Transformation 
zur klimaverträglichen Gesellschaft, da sie wesentliche 
CO2-Emittenten sind. Gleichzeitig sind Städte die Labo-
ratorien für klimaverträgliche Entwicklung. Mit Blick 
auf die Transformation zur klimaverträglichen Gesell-
schaft gibt es eine vierfache Herausforderung: erstens 
müssen bestehende ineffiziente urbane Infrastruktu-
ren transformiert (Industrieländer, Südamerika, beste-
hende Stadtstrukturen in Asien), zweitens müssen 
die derzeit in großer Geschwindigkeit neu entstehen-
den urbanen Räume (in Schwellenländern, insbeson-
dere in Asien) klimafreundlich gestaltet, drittens muss 
die Armut in den urbanen Verdichtungsräumen armer 
Entwicklungsländer (vor allem in Afrika und Südasien) 
überwunden (Slumsanierung, capacity building usw.) 
und viertens muss die Fähigkeit zur Anpassung an den 
unvermeidlichen Klimawandel gestärkt werden. Dabei 
gilt es besonders die Synergien zwischen klimapoliti-
schen Zielen und klassischen Zielen städtischer Ent-
wicklung zu nutzen. 

1.2.5	
Zunehmende Konkurrenz um Landnutzung: 
Ernährung, Bioenergie, Wälder

Knapp ein Viertel der globalen Nettoproduktion pflanz-
licher Biomasse wird bereits vom Menschen genutzt, 
vor allem für die Produkte aus Land- und Forstwirt-
schaft (Haberl et al., 2007; Abb. 1.2‑9). Dieser Anteil 
wird voraussichtlich weiter zunehmen, denn es wer-
den weiterhin natürliche Ökosysteme in Äcker oder 
Plantagen umgewandelt (wenn auch mit abnehmen-
der Geschwindigkeit) und die Intensität der Produk-
tion wird weiter gesteigert werden müssen. Ein Blick 
auf die derzeitigen Trends der Landnutzung zeigt, dass 
sich die Konflikte um nutzbares Land (und damit auch 
um Wasser; Kap. 1.1.2) voraussichtlich erheblich ver-
schärfen werden (Steinfeld et al., 2006; WBGU, 2009a; 
IAASTD, 2009). 

In den letzten Jahrzehnten hat die Zunahme der land-
wirtschaftlichen Produktion das Bevölkerungswachs-
tum überkompensiert (IAASTD, 2009). Dabei hat sich 
die landwirtschaftlich genutzte Fläche kaum vergrößert 
(von 1,4 auf 1,5 Mrd. ha, 1950–2005), vielmehr wur-
den drastische Produktivitätszuwächse erzielt, so dass 
heute pro ha genutzter Fläche im Schnitt deutlich mehr 
geerntet werden kann. Die Intensivierung der Land-

wirtschaft durch Anwendung von Kunstdünger, Pflan-
zenschutzmitteln, neuen Sorten, Mechanisierung und 
nicht zuletzt Bewässerung hat diese Steigerung mög-
lich gemacht (Grüne Revolution; Kap.  3.5.2). Daher 
handelt es sich bei gegenwärtigen Ernährungskrisen 
vor allem um ein Verteilungsproblem. Im Durchschnitt 
können genügend Nahrungsmittel für die Weltbevöl-
kerung produziert werden (WBGU, 2005; FAO und 
IFAD, 2008). Das könnte sich ändern, denn es werden 
bis 2050 nicht nur etwa 2,6 Mrd. Menschen hinzu-
kommen (FAO, 2009a; Kasten 1.2‑2), sondern mit dem 
Wachstum der einkommensstarken urbanen Schichten 
in Schwellen- und Entwicklungsländern Ernährungs-
stile bevorzugt, die mehr tierische Produkte enthalten 
und damit deutlich flächen- und emissionsintensiver 
sind (Kap. 4.3.4). Die erwartete Verknappung schlägt 
sich bereits in den Preisen nieder. Nach dem bisherigen 
Höhepunkt der Nahrungsmittelpreise im Jahr 2008, der 
nicht zuletzt wegen der Geschwindigkeit des Preisan-
stiegs zu krisenhaften Situationen in Entwicklungslän-
dern geführt hatte (WBGU, 2009a), haben die Preise 
Anfang 2011 einen neuen Höchststand erreicht (FAO, 
2011; Abb. 1.2‑10).

Gleichzeitig ist die einzige alternative Ressource für 
die Ernährung in einer tiefen Krise: Die Fischerei über-
nutzt regelmäßig Fischpopulationen, die Fangmengen 
stagnieren seit mehr als zehn Jahren, und mit Klima-
wandel, Versauerung und Meeresverschmutzung kom-
men neue Umweltwirkungen hinzu (WBGU, 2006; 
FAO, 2009b; UNEP, 2010b). Künftig wird es für die 
Fischerei immer schwieriger werden, die gegenwärtigen 
Fangmengen zu erzielen, da es kaum noch ungenutzte 
marine Regionen gibt (Swartz et al., 2010). 

Der weltweite Bedarf an Nahrungsmitteln wird deut-
lich ansteigen (IAASTD, 2009). Dieser steigende Bedarf 
wird noch mehr als in der Vergangenheit durch Intensi-
vierung der Produktion auf den bereits bewirtschafte-
ten Flächen stattfinden müssen, denn die ungebremste 
Umwandlung immer weiterer natürlicher Ökosysteme 
(insbesondere Primärwälder, Feuchtgebiete, Savannen 
usw.) ist aus Klimaschutz‑ und Naturschutzgründen 
keine nachhaltige Option (Kap.  4.1.7.1; van Vuuren, 
2009����������������������������������������������������; Godfrey et al., 2010; ���������������������������CBD, 2010b�����������������). Für die Erhal-
tung biologischer Vielfalt sind größere und besser ver-
netzte Schutzflächen notwendig, auch um die Anpas-
sung an den Klimawandel besser zu verkraften (MA, 
2005a; Turner et al., 2010). Die globale Entwaldung, 
die vornehmlich durch die Umwandlung tropischer 
Wälder in landwirtschaftliche Nutzfläche angetrie-
ben wird, ist mit 13 Mio.  ha pro Jahr in den letzten 
10 Jahren, gegenüber 16 Mio. pro Jahr in der vorher-
gehenden Dekade (1990–1999) zwar leicht gesunken, 
bleibt aber auf einem sehr hohen Niveau. Alleine 40  % 
des Regenwaldbestandes im Amazonas von heutigen 
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540 Mio.  ha könnten bis 2050 verloren gehen, was 
geschätzte 117 Gt CO2 freisetzen könnte (Soares–Filho 
et al., 2006; IPCC, 2007b). 

Nicht zuletzt verstärkt sich durch die Notwendigkeit 
des Klimaschutzes und die Dekarbonisierung der Ener-
giesysteme die Konkurrenz zwischen den Landnutzun-
gen. Eine große Rolle spielt hierbei vor allem die Nut-
zung von Bioenergie, deren Produktion sich in den letz-
ten 10 Jahren verdreifacht hat und weiter zunehmen 
wird (FAO, 2009a). Durch die daraus folgende neue 
Qualität der Kopplung von Energie- und Nahrungsmit-
telmärkten werden künftig politische Krisen im Ener-
giesektor stärker auf die Nahrungsmittelpreise durch-
schlagen (WBGU, 2009a; Abb. 1.2-10; Kasten 4.1-4). 
Schnell steigende Preise für landwirtschaftliche Pro-
dukte wären für die Nachfrager nach Bioenergie oder 
biobasierten Rohstoffen viel leichter zu verkraften als 
für die fast 1 Mrd. Menschen, die von Ernährungsun-
sicherheit betroffen sind (FAO, 2008). Selbst bei dem 
vom WBGU (2009a) empfohlenen moderaten Ausbau 
der Bioenergieproduktion auf 100 EJ pro Jahr müsste 
bis 2055 die landwirtschaftliche Produktivität um 
1,2–1,4  % pro Jahr steigen, vor allem in Afrika südlich 
der Sahara und im Nahen Osten (Lotze-Campen et al., 
2009). Zudem wird der Bedarf nach stofflicher Nutzung 
von Biomasse zunehmen, um die bislang vor allem auf 

Erdöl basierende Chemieproduktion zunehmend durch 
biologisch produzierte Materialien zu ersetzen (BMBF, 
2010b). 

Dieser Wettbewerb um knappe Flächen wird durch 
zunehmende Gefährdungen der Produktion weiter ver-
schärft. Weltweit werden fortschreitende Bodendegra-
dation (Kap. 1.1.3) sowie zunehmende Wasserknapp-
heit (Kap. 1.1.4; Rockström und Karlberg, 2010) beob-
achtet. Zudem werden je nach Ausprägung des Klima-
wandels in vielen Regionen negative Auswirkungen 
auf Landwirtschaft und Ernährungssicherheit erwartet; 
insbesondere dort, wo bereits heute Dürren, Überflu-
tungen und Armut verbreitet sind, z.  B. in Afrika süd-
lich der Sahara (Gregory et al., 2005; IPCC, 2007b). 
Im Zeitraum 2000–2009 scheint sich klimabedingt die 
Nettoprimärproduktion der Landökosysteme bereits 
leicht vermindert zu haben (Zhao und Running, 2010). 
Für die zweite Hälfte des Jahrhunderts werden schwer-
wiegende Klimawirkungen auf die globalen Ernteer-
träge erwartet (Fischer, 2009). Zusammengenommen 
deuten die Trends darauf hin, dass die Transformation 
der globalen Landnutzung eine zentrale Herausforde-
rung darstellt (Godfrey et al., 2010). 

Es wird eine erhebliche Zunahme der landwirtschaft-
lichen Produktion erforderlich sein. Die Schätzungen 
zur Ausweitung der globalen landwirtschaftlichen Pro-
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Abbildung 1.2-9
Karte der Nettoprimärproduktion (NPP), die vom Menschen genutzt oder beeinflusst wird (human appropriation of net primary 
production, HANPP), ohne Berücksichtigung anthropogen verursachter Feuer. 
Quelle: Haberl et al., 2007
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duktion reichen bis zu einer erforderlichen Steigerung 
um 50  % oder sogar 70  % bis 2050 (IAASTD, 2009; 
FAO, 2009a; Bruinsma, 2009). Dazu muss zunächst 
der laufende Trend umgekehrt werden, denn seit etwa 
drei Jahrzehnten sinkt die Wachstumsrate der Weltag-
rarproduktion (FAO, 2003). Dementsprechend wird in 
den nächsten Jahrzehnten mit weiter steigenden Prei-
sen für landwirtschaftliche Güter gerechnet (IAASTD, 
2009). Es ist zu hoffen, dass dadurch Anreize entste-
hen, vermehrt Investitionen in diesen Sektor zu len-
ken, die derzeit nahe dem historischen Tiefpunkt liegen 
(Halweil und Nierenberg, 2011). Zu den Produktions-
steigerungen muss eine bessere Nutzung der Agrarpro-
dukte hinzukommen (Godfrey et al., 2010). So wäre die 
Umstellung auf eine gesündere Ernährung in Indust-
rieländern und den schnell wachsenden Mittelschich-
ten in Entwicklungs- und Schwellenländern gleichzei-
tig eine Umstellung auf verringerten Konsum tierischer 
Produkte. Der damit einhergehende geringere Flächen-
bedarf für die Ernährung würde den Druck auf die 
Landnutzung deutlich verringern (Kap. 4.3.4; WBGU, 
2009a). 

Konkurrenzen um Landnutzung werden zunehmend 
zu einem zentralen Thema der Nachhaltigkeit und sind 
ein künftiges potenzielles Konfliktfeld (GO Science, 
2011; WBGU, 2009a, b). Es besteht Einigkeit über die 
Größe der Herausforderungen und über den erheb-
lichen Reform- und Entwicklungsbedarf. Dem steht 
gegenüber, dass es noch keinen breiten wissenschaft-
lichen oder politischen Konsens darüber gibt, welche 
Strategien für eine nachhaltige Gestaltung der globalen 
Landnutzung am besten geeignet sind. Dies betrifft vor 
allem die Frage nach geeigneten Techniken der Intensi-
vierung (z.  B. das Pro und Kontra zur grünen Gentech-

nik und zur intensiven Anwendung von Agrarchemie), 
nach der Definition und dem Stellenwert von Nach-
haltigkeit in der landwirtschaftlichen Produktion (z.  B. 
Berücksichtigung des Bodenschutzes oder der biologi-
schen Vielfalt, Zusammenhang mit ländlicher Armut  
und Gerechtigkeit) sowie nach den geeigneten Rah-
menbedingungen und Strukturen der Produktion in 
den höchst unterschiedlichen Regionen (Rolle der Sub-
ventionen, industrielle Großbetriebe versus kleinbäu-
erliche Wirtschaft). 

Als ein Symptom für die zunehmenden Landnut-
zungskonkurrenzen kann gewertet werden, dass in 
den letzten Jahren kapitalkräftige Investoren (z.  B. 
aus Saudi Arabien oder China) zunehmend versuchen, 
sich den Zugang zu fruchtbaren landwirtschaftlichen 
Flächen in erheblichen Größenordnungen (insgesamt 
mehrere Mio. ha) vor allem in Afrika zu sichern, um 
dort mittels industrieller landwirtschaftlicher Produk-
tion von Nahrungsmitteln oder Bioenergie und nach-
folgendem Export eigene nationale Defizite zu decken 
bzw. Gewinne zu erzielen (FAO et al., 2009; von Braun, 
2010). Grundsätzlich ist eine Zunahme von Direktin-
vestitionen in die Landwirtschaft von Entwicklungslän-
dern zu begrüßen, aber diese häufig plakativ als „land 
grabbing“ bezeichneten großskaligen Projekte kön-
nen, wenn sie intransparent und ohne Partizipation der 
Bevölkerung ablaufen sowie die lokalen Gegebenhei-
ten und Rechte nicht berücksichtigen, Landnutzungs-
konflikte anheizen und die ohnehin prekäre Lage vie-
ler afrikanischer Kleinbauern zusätzlich belasten (von 
Braun und Meinzen-Dick, 2009; BMZ, 2010). 
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Abbildung 1.2-10
Entwicklung der Nahrungsmittelpreise 1990–2011 (FAO Food Price Index, inflationsbereinigt). 
Quelle: FAO, 2011
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1.3
Folgerungen: Die Transformation zur  
Nachhaltigkeit

Die Menschheit lebt heute im Anthropozän, also dem 
Erdzeitalter, in dem die Einwirkungen menschlicher  
Aktivitäten auf die Umwelt eine mit natürlichen Einflüs-
sen vergleichbare Dimension erreicht haben ( Crutzen 
und Stoermer, 2000). Die Megatrends des Erdsystems 
(Kap. 1.1) sind deshalb so bedrohlich, weil sie erhebli-
che Auswirkungen auf Mensch und Gesellschaft haben. 
Ohne das Einhalten der planetarischen Leitplanken 
(Kasten 1-1) werden Ressourcen oder Leistungen des 
Erdsystems gefährdet, die für die Menschheit von gro-
ßer Bedeutung sind. So ist z.  B. bei ungebremster Fort-
setzung dieser Trends eine ernsthafte Beeinträchtigung 
der Welternährung absehbar (Kap.  1.2.5). Die Leit-
planken definieren den Rahmen innerhalb dessen Ent-
wicklung und Fortschritt auf nachhaltige Weise ablau-
fen können. Bei einigen Megatrends befindet sich die 
Menschheit auf einem Kollisionskurs mit den Leitplan-
ken (z.  B. Klimawandel: Kap. 1.1.1), bei anderen sind 
die Leitplanken sogar bereits überschritten (z.  B. bio-
logische Vielfalt: Kap. 1.1.2; Rockström et al., 2009b). 

Gleichzeitig führen die an sich sehr positiven Ent-
wicklungsfortschritte in vielen Entwicklungs- und 
Schwellenländern dazu, dass ressourcenintensive 
Lebensstile zunehmen (Kap. 1.2). Die Idee, allen Men-
schen einen Lebensstil zu ermöglichen, der dem heute 
in Industrieländern vorherrschenden, durch fossile 
Energieträger geprägten Lebensstil entspricht, ist nicht 
realisierbar. Um nicht nachhaltige Entwicklungspfade 
zu vermeiden, müssten von den Entwicklungs- und 
Schwellenländern technologische Entwicklungsstufen 
übersprungen werden. Die Industrieländer sollten daher 
voranschreiten, die bisherigen Entwicklungspfade ver-
lassen und zeigen, dass nachhaltige Wege beschritten 
werden können. Es gilt einen Lebensstil zu finden, der 
dem Leitbild einer nachhaltigen globalen Entwicklung 
entspricht. Gleichzeitig muss eine ebenfalls an den Kri-
terien globaler Nachhaltigkeit ausgerichtete nachho-
lende Entwicklung der ärmeren Länder einschließlich 
der bislang abgekoppelten „bottom  billion“ ermöglicht 
werden. 

Ein Umsteuern ist daher dringend geboten. Es muss 
eine Transformation zur Nachhaltigkeit stattfinden, da 
ansonsten die natürlichen Lebensgrundlagen der immer 
noch wachsenden Weltbevölkerung gefährdet und die 
künftigen Entwicklungschancen der Gesellschaften 
deutlich eingeschränkt werden (Kap. 3;  Raskin et al., 
2010). Angesichts des Ausmaßes, der Dynamik sowie 
der engen Interaktionen der Megatrends des Erdsys-
tems und der Megatrends der globalen Wirtschaft und 

Gesellschaft wird deutlich, dass die Transformation 
zur Nachhaltigkeit eine Große Transformation wer-
den muss. Hinsichtlich der Eingriffstiefe ist sie ver-
gleichbar mit den beiden fundamentalen Transforma-
tionen der Weltgeschichte: der Neolithischen Revolu-
tion, also der Erfindung und Verbreitung von Ackerbau 
und Viehzucht, sowie der Industriellen Revolution, die 
den Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft 
beschreibt. Sie muss zudem innerhalb der planetari-
schen Leitplanken verlaufen und innerhalb eines engen 
Zeitfensters mit großer Priorität vorangetrieben wer-
den.

Hohe Priorität für den Klimaschutz als 
Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung
Die Analyse der Megatrends zeigt, dass dem Klima-
wandel eine besondere Bedeutung zukommt. Er ver-
schärft bestehende Umweltkrisen, gleichzeitig wirken 
Umweltprobleme teils verschärfend auf den Klimawan-
del zurück, was sich verstärkende Wirkungsdynamiken 
auslösen kann (Kap. 1.1.6). Der anthropogene Klima-
wandel steht erst am Anfang seiner Entfaltung, und seine 
Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft werden 
in den kommenden Jahrzehnten zunehmen. Unterm 
Strich könnte ein ungebremster Klimawandel katas-
trophale negative Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Gesellschaft haben (Kap. 1.1.1; IPCC, 2007b). Die glo-
bale Temperaturerhöhung kann die Existenzgrundlage 
vieler Menschen insbesondere in den Entwicklungsre-
gionen gefährden, die Anfälligkeit für Armut und sozi-
ale Verelendung erhöhen und damit nicht zuletzt die 
menschliche Sicherheit bedrohen. Vor allem in schwa-
chen und fragilen Staaten mit leistungs schwachen Ins-
titutionen und Regierungssystemen dürfte durch den 
Klimawandel die Anpassungsfähigkeit an sich verän-
dernde Umweltbedingungen überstrapaziert werden, 
etwa in Folge von Extrem ereignissen wie Dürren, Über-
schwemmungen oder Ernte ausfällen. Es können neue 
Sicherheitsrisiken entstehen und zusätzliche Umwelt-
migration ausgelöst werden (WBGU, 2008). Der WBGU 
entscheidet sich aus folgenden Gründen dafür, in die-
sem Hauptgutachten den Schwerpunkt auf die Trans-
formation in eine klimaverträgliche Gesellschaft zu 
legen, die jedoch in den generellen Kontext nachhalti-
ger Entwicklung eingebettet sein muss.

 > Die Einhaltung der 2  °C-Leitplanke ist eine conditio 
sine qua non für nachhaltige Entwicklung. Wenn 
diese Leitplanke durchbrochen wird, können andere 
planetarische Grenzen ungleich schwieriger oder gar 
nicht mehr eingehalten werden (Kap. 1.1.6). Auch 
wichtige Entwicklungsziele und insbesondere die 
Armutsbekämpfung werden bei ungebremstem Kli-
mawandel nicht zu erreichen sein (WBGU, 2005; 
Kap. 1.2.1). Bei der Transformation zur Nachhaltig-
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keit kommt dem Klimaschutz also eine besondere 
Bedeutung zu: Klimaschutz allein kann zwar den 
Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen für die 
Menschheit nicht sichern, aber ohne wirksamen Kli-
maschutz entfallen absehbar essentielle Entwick-
lungsmöglichkeiten der Menschheit.

 > Beim Klimaschutz drängt die Zeit ganz besonders. 
Innerhalb der nächsten 10 Jahre muss die Trend-
wende der Treibhausgasemissionen erreicht werden, 
damit die 2  °C-Leitplanke noch eingehalten werden 
kann (Kap.  1.1.1; Kasten 1.1-1). Eine drastische 
Beschleunigung der bereits anlaufenden Dekarboni-
sierung der Energiesysteme, also die Verhinderung 
von CO2-Emissionen aus fossilen Quellen, ist erfor-
derlich (Kap. 4). 

 > Der Umfang der notwendigen Umgestaltung ist eine 
besonders große Herausforderung. Die Transforma-
tion zur Klimaverträglichkeit im Rahmen der nach-
haltigen Entwicklung betrifft drei Hauptpfeiler der 
heutigen Weltgesellschaft, an denen die Politik 
ansetzen sollte: Erstens, die Energiesysteme unter 
Einschluss des Verkehrssektors, von denen die 
gesamte Wirtschaft abhängt und die derzeit wegen 
der hohen Entwicklungsdynamik der Schwellenlän-
der vor einem neuen Wachstumsschub stehen. Der 
Energiesektor verursacht heute etwa zwei Drittel der 
Emissionen langlebiger Treibhausgase (Kap.  1.2.3). 
Zweitens, die urbanen Räume, die derzeit für drei 
Viertel der globalen Endenergienachfrage verant-
wortlich sind und deren Bevölkerung sich bis 2050 
auf 6 Mrd. verdoppeln wird (Kap. 1.2.4). Drittens, 
die Landnutzungssysteme (Land- und Forstwirt-
schaft einschließlich der Waldrodungen), aus denen 
heute knapp ein Viertel der globalen Treibhausgas-
emissionen stammen (Kap. 1.2.5). Die Landnutzung 
muss nicht nur die Ernährung für eine weiter wach-
sende und anspruchsvoller werdende Weltbevölke-
rung sichern, sondern auch Nachfragesteigerungen 
wegen der zunehmenden Nutzung von Bioenergie 
und biobasierten Rohstoffen decken. Diese Sektoren 
müssen weltweit grundlegend umstrukturiert wer-
den, um die 2  °C-Leitplanke nicht zu durchbrechen, 
ohne die Leistungsfähigkeit in den drei Transforma-
tionsfeldern Energiesysteme, urbane Räume und 
Landnutzungssysteme zu gefährden. 

Der anthropogene Klimawandel ist in den letzten Jah-
ren in der Mitte des gesellschaftlichen Diskurses ange-
kommen. Es gibt inzwischen einen globalen politischen 
Konsens darüber, dass eine rasch erfolgende Erder-
wärmung von mehr als 2  °C die Anpassungsfähigkeit 
unserer Gesellschaften überfordern würde (Kap. 1.1.1; 
UNFCCC, 2010). Die Transformation in Richtung kli-
maverträglicher Gesellschaft wird zwar weithin als 
große Menschheitsherausforderung bezeichnet, aber 

sie wird nur mit wenig Ambition angegangen. In den 
letzten Jahren sind nicht nur die absoluten Treibhaus-
gasemissionen immer weiter gestiegen, sondern auch 
die CO2-Intensität der Energieproduktion hat entgegen 
dem langfristigen Trend sogar wieder zugenommen. 
Ohne Umsteuerung wird das noch verbleibende globale 
CO2-Budget schnell aufgezehrt sein (Kasten  1.1-1). 
Klimaschutz und die daraus abgeleitete Notwendig-
keit zur Dekarbonisierung der Energiesysteme ist also 
zu einem unverzichtbaren Baustein nachhaltiger Ent-
wicklung geworden. Daher steht die „Transformation 
zur klimaverträglichen Gesellschaft“ im Zentrum die-
ses  Gutachtens. 

Klimaschutz ist zwar der dringendste Schritt auf 
dem Weg der Transformation zur Nachhaltigkeit, aber 
Lösungsstrategien sind auch für die anderen Umwelt- 
und Entwicklungsprobleme erforderlich, zum Teil 
bereits skizziert und in der internationalen Diskussion 
oder Umsetzung. Die Maßnahmen der verschiedenen 
Strategien müssen allerdings untereinander abgestimmt 
werden, da es erhebliche Überschneidungen mit und 
Nebenwirkungen auf andere Nachhaltigkeitsdimensio-
nen gibt (Kap. 1.1.6). Zum Teil ergeben sich Synergien: 
So ist z.  B. der Schutz der Primärwälder vor Rodung für 
den Klimaschutz, für die Erhaltung biologischer Vielfalt 
und für die Lebensqualität der lokalen oder indigenen 
Gemeinschaften vor Ort von Vorteil (WBGU, 2000a). 
Andere Maßnahmen haben negative Nebenwirkungen, 
wie etwa die Nutzung von Bioenergie, die zwar fossile 
Energieträger substituieren kann, aber gleichzeitig bei 
unvorsichtiger Anwendung erhebliche negative Effekte 
auf die Ernährungssicherung, den Erhalt biologischer 
Vielfalt und sogar auf den Klimaschutz haben kann 
(Kasten 4.1-4; WBGU, 2009a). 

Aus diesem Grund sollten alle Klimaschutzstrate-
gien und -maßnahmen auf Risiken und unerwünschte 
Nebenwirkungen für andere Dimensionen der Nach-
haltigkeit und Zukunftsverträglichkeit geprüft wer-
den, bevor sie großskalig in Anwendung gelangen. Die 
 extreme Vernetzung von Problem lagen und Lösungs-
wegen verlangt nach diesem „Nachhaltigkeitscheck“. 
Die Debatte um Zertifizierung von Bioenergie und 
Holzprodukten bietet Beispiele für entsprechende 
Lösungen. Der Nachhaltigkeitscheck sollte möglichst 
weit im Vorfeld strategischer Lösungsansätze mitge-
dacht und bereits in kleineren Pilotvorhaben vorge-
nommen werden. Als erste grobe Orientierung für 
ein solches  Prüfraster können die WBGU-Leitplanken 
( Kasten  1-1) in Bezug auf die Umweltdimensionen 
sowie die Millenniums entwicklungsziele in Bezug auf 
die Entwicklungsdimensionen herangezogen werden. 
Neben diesen Nachhaltigkeitsverträglichkeitsprüfun-
gen sollte auch ein Langzeit-Monitoring im Sinne eines 
Frühwarnsystems implementiert werden, das recht-
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zeitig auf bedenkliche Umweltveränderungen hinwei-
sen kann. Zivilgesellschaftliche Partizipation sollte 
möglichst frühzeitig im Prozess eine Rolle spielen, um 
eine bessere Einschätzung der Probleme vor Ort zu 
bekommen, was letztlich die Legitimation verbessern 
und Akzeptanz erleichtern kann. Die Vorgabe eines 
Nachhaltigkeits checks ist keineswegs unrealistisch, 
sondern vielmehr notwendig, um teure und zeitrau-
bende technologische Sackgassen zu vermeiden. 

Schlüsselfaktoren für die Transformation
Die für eine Transformation in eine klimafreundliche 
Gesellschaft zentralen Faktoren, die sich förderlich oder 
auch hemmend auf den Prozess auswirken, werden im 
Verlauf des Gutachtens identifiziert. Bereits in diesem 
Kapitel wurden einige der im Folgenden aufgelisteten 
Faktoren veranschaulicht, weitere werden in folgenden 
Kapiteln hergeleitet. Hemmend wirken sich aus: 

 > Enge Zeitfenster: Die Analyse in Kapitel 1 zeigt, dass 
die Transformation in einem engen Zeitfenster statt-
finden muss, wenn die planetarischen Leitplanken 
nicht verletzt werden sollen. Dies stellt für komplexe 
Gesellschaften, gerade im Kontext internationaler 
Verhandlungssysteme, eine erhebliche Herausforde-
rung dar (Kap. 5). 

 > Rasante Urbanisierung: Die Urbanisierungsschübe in 
den Entwicklungsregionen, die zu einem erhebli-
chen Teil auf fossil basierten Wohlstandssteigerun-
gen begründet sind, stellen eine weitere enorme 
Herausforderung, aber auch Chance für den Trans-
formationsprozess dar (Kap. 1.2.4, 5.4.5.2).

 > Pfadabhängigkeiten: Die Größe der globalen Ener-
giesysteme, gepaart mit der Langlebigkeit der ent-
sprechenden Infrastruktur bedingen die Trägheit 
von Veränderungsprozessen (Kap. 1.2.3, 4.2). Politi-
sche, institutionelle und ökonomische Pfadabhän-
gigkeiten, Interessenstrukturen sowie Vetospieler 
erschweren den Übergang zur nachhaltigen Gesell-
schaft (Kap. 5). Ein Beispiel dafür sind die weltwei-
ten Subventionen für fossile Energieträger im drei-
stelligen Milliardenbereich. 

 > Günstig verfügbare Kohlevorräte: Die Pfadabhängig-
keiten werden vertieft und die Transformation wird 
erschwert, weil vor allem der Brennstoff Kohle in 
vielen, derzeit dynamisch wachsenden Schwellen-
ländern günstig zur Verfügung steht (Kap. 4.1.2). 

 > Globale Kooperationsblockaden: Die Analyse zeigt 
ebenfalls, dass die bestehenden Instrumente der glo-
balen Politikgestaltung (global governance) und die 
Umsetzung der dort entwickelten Strategien und 
Empfehlungen nicht ausreichend sind, um die kom-
plexen globalen Umweltprobleme zu lösen (Kap. 1.1, 
5.4.4). Als Defizite lassen sich zum Teil Fragmentie-
rung bzw. mangelnde Kohärenz zwischen den ver-

schiedenen Abkommen und Institutionen anführen, 
aber vor allem mangelt es an der Durchsetzbarkeit 
der Vereinbarungen. Die Weltgemeinschaft ist nicht 
gut auf die Transformation vorbereitet; dies gilt auch 
für die drei zentralen Transformationsfelder Energie, 
Urbanisierung und Landnutzung. Die Weiterent-
wicklung des Umweltvölkerrechts und der interna-
tionalen Institutionen in Richtung einer integrierten 
Strategie des Umgangs mit globalen Umwelt- und 
Entwicklungsproblemen bleibt daher eine wichtige 
Herausforderung für die Zukunft (Kap. 5.4.4, 7.3.9, 
7.3.10).

Im weiteren Verlauf des Gutachtens wird es zum Einen 
darum gehen, wie diese hemmenden Faktoren über-
wunden werden können und zum Anderen, welche 
Faktoren sich identifizieren und verstärken lassen, die 
sich förderlich auf die Transformation auswirken. Für 
die Umsetzbarkeit des Umbaus in eine klimaverträgli-
che Gesellschaft sind folgende Faktoren von entschei-
dender Bedeutung:

 > Wertewandel zur Nachhaltigkeit: Zunächst stellt sich 
die Frage, ob die Bevölkerung einen derartig grund-
legenden Umbau der Infrastruktur überhaupt mit-
tragen möchte. Ist der Stellenwert des Schutzes der 
natürlichen Umwelt in den Werthaltungen der Men-
schen groß genug? Gibt es einen globalen, kulturü-
bergreifenden Konsens für die Transformation der 
gegenwärtigen Wirtschaftsweise in Richtung Nach-
haltigkeit und Klimaschutz? Für die Politik sind 
diese Fragen von vorrangiger Bedeutung, um Akzep-
tanz und Legitimation für den Transformationspro-
zess einschätzen zu können. Kapitel 2 stellt diese 
Fragen und zeigt, dass die globale Transformation 
der Werthaltungen bereits begonnen hat. Kapitel 6 
stellt die gesellschaftlichen Akteure der Transforma-
tion ins Zentrum und untersucht, wie sich auf Basis 
der veränderten Werthaltungen die Innovationen 
rascher ausbreiten können.

 > Technologie: Der wichtigste Ansatzpunkt für den 
Klimaschutz ist das Energiesystem. Daher stellt sich 
vor allem die Frage, ob die technischen und nachhal-
tigen Potenziale klimaverträglicher Energieträger 
ausreichen. Die Dekarbonisierungsstrategie der 
Energiesysteme darf dabei nicht mit der Überwin-
dung der Energiearmut im Konflikt stehen. Zudem 
ist zu fragen, ob für den Bereich Landnutzung, der 
ein weiterer wichtiger Emittent von Treibhausgasen 
ist, die Technologien für die Weichenstellung in 
Richtung Klimaschutz vorhanden sind. Diese Fragen 
der technischen Machbarkeit werden in Kapitel  4 
analysiert und beantwortet. 

 > Finanzierung: Eine weitere Frage für die Umsetzung 
der Transformation ist, ob sie auch wirtschaftlich 
geleistet werden kann und wie groß die finanziellen 
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Herausforderungen der Transformation sind. Bei 
dieser Rechnung sollte nicht nur der zusätzliche 
Investitionsbedarf betrachtet werden, sondern es 
sind auch die langfristigen Einsparungen bei der Ver-
wendung erneuerbarer Energien durch vermiedene 
Brennstoffkosten und die Vermeidung der immen-
sen Kosten eines gefährlichen Klimawandels gegen-
über zu stellen. Diesen Fragen widmet sich das 
 Kapitel 4.5 „Finanzierung der Transformation in eine 
klimafreundliche Gesellschaft“. 

 > Steuerungsinstrumente: Neben der technischen und 
wirtschaftlichen Machbarkeit stellt sich die Frage 
nach der gesellschaftlichen Umsetzbarkeit der Trans-
formation. Sind die politischen, ökonomischen und 
rechtlichen Steuerungsinstrumente vorhanden um 
die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die 
Dekarbonisierung der Energiesysteme gefördert 
wird? Sind Instrumente einsetzbar, um den Klima-
schutz auch in den beiden anderen Transformations-
feldern Urbanisierung und Landnutzung zu einer 
zentralen Richtschnur zu machen? In Kapitel 5 
„Gestaltung der Transformation“ werden diese Fra-
gen behandelt. 

Gegründet auf die Gesamtanalyse kommt der WBGU 
zu der Botschaft, dass die Transformation zu einer kli-
maverträglichen Weltgesellschaft nicht nur notwendig, 
sondern auch machbar ist. Sie hat in einigen Sektoren, 
Regionen und Ländern bereits begonnen.
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2.1
Werte und Wertewandel

Eine grundlegende und rasche Transformation von 
Wirtschaft und Gesellschaft im globalen Maßstab, wie 
sie die Krise des Erdsystems und der Weltgesellschaft 
erfordert, wäre gegen die Dispositionen und vorherr-
schenden Werthaltungen der Menschen weder durch-
setzbar noch wünschenswert. Der Grund für Letzte-
res: Wenn man etwa in gefährlichem Klimawandel oder 
Artensterben nicht nur unerwünschte Veränderungen 
der natürlichen Lebensgrundlagen sieht, sondern vor 
allem eine mögliche massive Einschränkung individuel-
ler Freiheitsspielräume und weltgesellschaftlicher Ent-
wicklungsoptionen, dann kann man keine Lösungen 
anstreben, die eben diese Spielräume und Optionen 
autoritär beschneiden (Leggewie, 2010). Für das Gelin-
gen einer Transformation in Richtung Nachhaltigkeit 
ist deswegen erstens eine ausreichende Verbreitung 
entsprechender Einstellungen und Präferenzen unab-
dingbare Voraussetzung (Raskin et al., 2002; Leisero-
witz et al., 2006). Eine effektive und zugleich demo-
kratisch legitime Umwelt- und Klimapolitik muss „die 
Menschen mitnehmen“, also den angestrebten Wan-
del für große Mehrheiten annehmbar machen (Akzep-
tanz), sich Zustimmung verschaffen (Legitimation) und 
ihnen Teilhabe ermöglichen (Partizipation). Diese sozi-
ale und politische Mobilisierung kann zweitens nicht 
(allein) auf Minimierungs- und Verzichtsziele setzen, 
die in der Regel Zukunftsängste und Verlustaversionen 
auslösen. Sie muss im Einklang stehen mit Vorstellun-
gen eines guten und gelungenen Lebens, die wiederum 
weit verbreitet und attraktiv sind. Transformations-
strategien zur Abwendung von Krisen des Erdsystems 
sollten (und können) die Verwirklichung von Zielen 
auf die Tagesordnung setzen, die Menschen weltweit 
in großer Zahl ohnehin anstreben, und Entscheidun-
gen unterstützen, die nach Abwägung aller Vor- und 
Nachteile „ohne Bedauern“ getroffen werden können 
(No-regret-Strategien). Im Folgenden argumentiert der 
WBGU, dass die notwendige Transformation zur klima-

verträglichen Gesellschaft, die Gegenstand dieses Gut-
achtens ist, in der Bevölkerung vieler Länder weltweit 
bereits ausgeprägten Einstellungen und Werthaltun-
gen ( Kasten 2.1-1) entspricht und daher im Sinne einer 
Steigerung der subjektiven Lebenszufriedenheit großer 
Bevölkerungskreise positiv bewertet werden kann.

Werte sind stets kulturell und sozial kontextgebun-
den und werden in pluralistischen Gesellschaften, vor 
dem Hintergrund praktischer Problemstellungen und 
Dilemmata, strittig „ausgehandelt“. Wertekonflikte sind 
ebenso normal wie Verteilungskonflikte und befördern, 
sofern sie friedlich ausgetragen und einvernehmlich 
gelöst werden, sozialen Wandel und kulturelle Inno-
vation (Dahrendorf, 1957). Jedes Nachdenken über 
Entwicklungsfortschritte und Transformationschancen 
heutiger Gesellschaften muss an empirisch vorfindba-
ren Werten und Einstellungen in der Weltgesellschaft 
ansetzen. Dabei tauchen viele Fragen auf, etwa: Was 
sind und wie stark unterscheiden sich Werthaltungen in 
reichen und armen Regionen der Welt? Wie entwickelt 
sich, wiederum regionalspezifisch, das Verhältnis zwi-
schen Zielsetzungen (zunehmenden) materiellen Wohl-
stands und postmateriellen Idealen der Selbstentfaltung 
und der Rücksichtnahme auf die natürliche Umwelt? 
Welcher Stellenwert wird dem Wachstum nationaler 
Volkswirtschaften und der Weltwirtschaft im Verhält-
nis zum Umwelt- und Klimaschutz beigemessen? 

Seit Beginn der Neuzeit haben sich auf individuelle 
Nutzenmaximierung ausgelegte Haltungen und Kalküle 
durchgesetzt. Mit dem Aufkommen der industriellen 
Massenproduktion wurde „gutes Leben“ zunehmend 
mit materiellem Wohlstand gleichgesetzt. Im Zuge der 
„Großen Transformation“ (Polanyi, 1944) hat sich eine 
weitgehende Entbettung der Ökonomie aus ihren sozi-
alen und lebensweltlichen Bezügen vollzogen. Diese 
funktionale Ausdifferenzierung des Wirtschaftssys-
tems hat ihm eine Autonomie verliehen, die bis dahin 
ungeahnte Produktivitätszuwächse ermöglicht hat; sie 
hat aber auch dazu geführt, dass die Gesellschafts-
ordnung insgesamt einer Ökonomisierung unterlag 
(Schimank, 2009). Davon kann man (erst) sprechen, 
wenn die Funktionsprinzipien der Wirtschaft über ihre 
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Systemgrenzen hinaus in sämtliche andere Teilsysteme 
(wie Politik, Kultur, Familie usw.) ausstrahlen und somit 
rationale Kosten-Nutzen-Kalküle zum handlungsprä-
genden Deutungsmuster der Gesellschaft insgesamt 
werden. Diese Ausrichtung der individuellen und kol-
lektiven Einstellungen und Präferenzen hat sich auf 
die Selbstbeschreibung und -beobachtung entwickelter 
Industriegesellschaften ebenso prägend ausgewirkt wie 
auf die Implementierung sozial-ökonomischer Moder-
nisierung in den meisten Entwicklungsgesellschaften 
des Südens. Mit dieser Generalisierung (bzw. Engfüh-
rung) sind Aspekte des „guten Lebens“ und einer nach-
haltigen Entwicklung zurückgedrängt worden. 

Doch zeichnet sich heute in zahlreichen Ländern in 
breiten Teilen der Gesellschaft ein Umdenken ab, wie 
hier nur ein Schlaglicht aus Deutschland belegen soll: 
Laut einer im Herbst 2010 veröffentlichten Umfrage 
des Emnid-Instituts im Auftrag der Bertelsmann-Stif-
tung werden wachstums- und kapitalismusskeptische 
Ansichten von großen Teilen der deutschen Bevölke-
rung geteilt: Nur noch ein Drittel der Bürger glaubt 
daran, dass das Wachstum automatisch auch ihre pri-
vate Lebensqualität steigern wird. Immaterielle Werte 
wie soziale Gerechtigkeit oder Umweltschutz werden 
für so wichtig erachtet, dass sie die Haltung der Deut-
schen zum Wirtschaftssystem beeinflussen; so halten 
88  % der Befragten das derzeitige System nicht für 
geeignet, den Schutz der Umwelt und den sorgsamen 
Umgang mit den Ressourcen sowie den sozialen Aus-
gleich in der Gesellschaft genügend zu berücksichti-
gen. Die Mehrheit wünscht eine „neue Wirtschaftsord-
nung“ und hat wenig Vertrauen in die Widerstandsfä-
higkeit und Krisenfestigkeit rein marktwirtschaftlicher 
Systeme. Vor allem jüngere Deutsche vertrauen nicht 

in die Selbstheilungskräfte des Marktes und reklamie-
ren die stärkere Vereinbarkeit von Wirtschaftswachs-
tum und Umweltschutz. Die Umfrage belegt, dass post-
materielles Denken in Deutschland nicht einer kleinen 
Schicht Wohlhabender und Gebildeter vorbehalten ist. 
Als Quellen persönlicher Lebensqualität gelten für den 
überwiegenden Teil der Befragten Gesundheit, soziale 
Beziehungen und Umweltbedingungen, die mit Abstand 
für wichtiger gehalten werden als „Geld und Besitz zu 
mehren“ (Abb. 2.1-1). Der Aussage „Wohlstand ist für 
mich weniger wichtig als Umweltschutz und der Abbau 
von Schulden“ stimmten 75  % der Befragten mit Hoch-
schulreife und 69  % der Befragten mit Hauptschulab-
schluss zu (Bertelsmann-Stiftung, 2010).

Die zunehmend skeptische Sichtweise auf Perfor-
manz und Externalitäten des gegenwärtigen Wirt-
schaftssystems beruht nicht zuletzt auf der Einsicht 
in die Schadensbilanz eines auf kurzfristigen Nutzen 
und Gewinn ausgelegten Wirtschaftens (Kap. 1.1), 
aber auch auf der Verbesserung der materiellen Ver-
sorgungslage in früher weniger begüterten Milieus, die 
Platz schafft für alternative, postmaterielle Wertorien-
tierungen und Lebensstile. Diese sind aus der ökologi-
schen (oder grünen) Nische herausgetreten und prägen 
– wie im Folgenden gezeigt wird – mittlerweile zuneh-
mend das Verständnis auch in wirtschaftlich weniger 
entwickelten Regionen. 

2 Werte im Wandel: Eine globale Transformation der Werthaltungen hat bereits begonnen

Kasten 2.1-1

Werte, Werthaltungen und Einstellungen

Weder in der Psychologie noch in der Soziologie oder den 
Politikwissenschaften werden die Begriffe „Werte“, „Wert-
haltungen“ und „Einstellungen“ einheitlich verwendet 
(Häcker und Stapf, 1994). Überwiegend wird davon ausge-
gangen, dass den Einstellungen Werte zugrunde liegen und 
die Einstellungen das Verhalten der Menschen beeinflussen, 
auch wenn die Forschung (Eckes und Six, 1994) von keinem 
besonders starken Zusammenhang zwischen Einstellungen 
und Verhalten ausgeht. In diesem Gutachten verwendet der 
WBGU diese Begriffe wie folgt: 
1. Werte und Werthaltungen: Nach Kluckhohn (1951) han-

delt es sich bei Werten um geteilte Auffassungen vom 
Wünschenswerten. Der Begriff der Werte bezieht sich 
also auf etwas soziokulturell Gewordenes, das unabhän-
gig von einzelnen Individuen existiert (gesellschaftliche 
oder kulturelle Werte). Im Unterschied dazu wird der 
Begriff der Werthaltungen vielfach verwendet, um die 

persönlichen Werte, die subjektiven Konzepte des Wün-
schens und Wertens, zu bezeichnen. Werthaltungen oder 
Wertorientierungen beschreiben also die relativ stabilen 
Präferenzen bzgl. verschiedener Werte bei einzelnen Per-
sonen (Häcker und Stapf, 1994).

2. Einstellungen: Im Gegensatz zu eher abstrakten Wer-
ten und Werthaltungen richten sich Einstellungen auf 
bestimmte Objekte, Personen(gruppen), Ideen und Ideo-
logien oder spezifische Situationen (Häcker und Stapf, 
1994). Einstellungen stellen Bewertungen und Hand-
lungstendenzen gegenüber Einstellungsobjekten von 
mittlerer zeitlicher Stabilität dar und stehen damit zwi-
schen Werthaltungen und den kurzfristigen Intentionen. 

3. Meinungen: Sie gelten als verbaler Ausdruck von Einstel-
lungen und Werten (Rokeach, 1968). Für die Messung 
von Einstellungen werden zur Sicherung der Reliabilität 
in der Regel mehrere Items, also sorgfältig ausgewählte 
Fragen und Aussagen, die als Indikatoren für bestimmte 
Einstellungen stehen, zur Bewertung des gleichen Ein-
stellungsobjektes abgefragt.
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2.2
Wertewandel und Umweltbewusstsein

2.2.1 
Die Theorie des Wertewandels: Eine Erklärung 
der Zunahme postmaterieller Werthaltungen seit 
dem zweiten Weltkrieg

Erklären lässt sich diese „stille Revolution“ (Inglehart, 
1977) – das allmähliche Vordringen von Werthaltun-
gen, die sich u.  a. an Umwelt- und Nachhaltigkeitsas-
pekten orientieren – mit einer Theorie des Wertewan-
dels (Inglehart, 1977, 1998), gemäß der vor allem nach 
dem zweiten Weltkrieg ein intergenerationelles Vor-
dringen postmaterieller Einstellungen feststellbar ist. 
In der von Inglehart zugrunde gelegten Dichotomie 
wird den materiellen Bedürfnissen neben der Deckung 
physiologischer Bedürfnisse, auch das Streben nach 
wirtschaftlicher Stabilität und Wachstum, Preisstabili-
tät wie nach „Ruhe und Ordnung“ in Staat und Gesell-
schaft zugeordnet – insgesamt also das Streben nach 
physischer Sicherheit (Inglehart, 1998). Zu den post-
materiellen Bedürfnissen zählen demgegenüber Berei-
che der Selbstverwirklichung, die im Ausleben geisti-
ger, schöpferischer und ästhetischer Bedürfnisse lie-
gen, ferner das Bedürfnis nach Mitwirkung in Staat und 
Gesellschaft sowie die Wertschätzung von Meinungs-
freiheit und Toleranz. Beide Wertesphären sind, wie die 
internationale Debatte über den Wertewandel ergeben 
hat, keine Gegensätze (Klages, 2001). Vielmehr sind sie 
auf einem Kontinuum und in Richtung einer Wertesyn-
these angeordnet. Der Wandel der Werte ist nämlich 
keine unabhängige Entwicklung. Er korreliert mit einem 
steigenden Einkommens- und Bildungsniveau der Post-
materialisten, denen es aufgrund ihrer materiellen Aus-

stattung und ihres Zeitbudgets möglich ist, freie Zeit 
mit Partnern, Familie und Freunden zu verbringen, sich 
der Muße und dem Genuss von Kunst und Kultur hin-
zugeben und sich in diesen Zusammenhängen als Per-
sonen anerkannt und wertgeschätzt zu fühlen. Konnte 
der postmaterielle Wertewandel in den Industriege-
sellschaften nach dem zweiten Weltkrieg zunächst nur 
hypothetisch formuliert werden, gelang es Inglehart et 
al. mit Hilfe der Daten des World Values Survey (WVS), 
die Theorie des Wertewandels empirisch zu fundieren 
(Inglehart, 2008; Kasten 2.2-1).

Inglehart et al. konstatieren für die vergangenen 25 
Jahre eine globale, besonders in wohlhabenden und 
„sicheren” Gesellschaften wirksame, Verschiebungen 
vom Zwang (constraint) – also dem Vorhandensein und 
der Betonung von normativen Axiomen oder Sach-
zwängen – hin zur effektiven Ausweitung von Wahl-
möglichkeiten, welche die individuelle Handlungsau-
tonomie befördern und mit entsprechenden (postma-
teriellen) Werthaltungen in Zusammenhang stehen 
(Inglehart, 2008; Inglehart et al., 2008). Interessant 
im Hinblick auf einen globalen Transformationsprozess 
ist, dass sich dieser Trend auf Basis der WVS-Daten 
nicht nur im „reichen Westen“ (Europas und Nord-
amerikas) beobachten lässt, sondern – wenn auch auf 
unterschiedlichem Niveau – in fünf unterschiedlichen 
Kulturräumen (konfuzianischer Kulturraum, protes-
tantisches und katholisches Europa, angelsächsische 
sowie hispanische Welt; Inglehart et al., 2003; Welzel, 
2006). Damit ist nicht gesagt, dass bestimmte materi-
elle Werte vollständig aus dem Wertebewusstsein der 
Menschen verschwinden bzw. bereits verschwunden 
sind und ebenso wenig, dass sie das konkrete Verhalten 
von Individuen und Gruppen nicht weiter bestimmen 
können; dargestellt wird vielmehr die Verschiebung auf 
einem Kontinuum.

Abbildung 2.1-1
Was den Bürgern für ihre Lebensqualität wichtig ist; Angaben zur Lebensqualität (in   %, Mehrfachnennungen möglich) aus der 
repräsentativen Telefonumfrage (N = 1.001) des Emnid-Instituts im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung in Deutschland.
Quelle: Bertelsmann-Stiftung, 2010
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Kasten 2.2-1

Ronald Inglehart und das World Values Survey

Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Ronald Ingle-
hart gilt in Bezug auf Publikations- und Zitationszahlen als 
einflussreichster Forscher auf dem Gebiet des Wertewandels 
(Rössel, 2006). Neben seinen theoretischen Arbeiten hat 
Inglehart auch die Erforschung des Wertewandels durch den 
World Values Survey (WVS), dessen Exekutivkommitee er 
vorsitzt, maßgeblich geprägt. Beim WVS handelt es sich um 
einen der umfangreichsten und empirisch validesten Daten-
sätze, der Rückschlüsse auf die weltweit vorzufindenden 
Einstellungen und Werthaltungen der Menschen ermöglicht. 
Das WVS ist eine fortlaufende empirische Untersuchung, die 
von einem internationalen Netzwerk von Forschungseinrich-
tungen und Forschenden durchgeführt wird und in der seit 
1981 in mittlerweile fünf Erhebungswellen weltweit mehr als 
330.000 Personen befragt worden sind; gegenwärtig läuft die 
6. Erhebungswelle. Aufbauend auf dem European Values Sur-
vey (EVS) startete die Untersuchung 1981 in 20 überwiegend 
westeuropäischen Staaten. In den vergangenen fast 30 Jah-
ren sind insgesamt in 97 Ländern aus allen Kulturkreisen und 
Weltregionen Daten erhoben worden, in denen insgesamt 
mehr als 88  % der Weltbevölkerung leben (Abb. 2.2-1). Ent-
sprechend umfangreich ist das Spektrum der untersuchten 
Länder: In langjährigen Demokratien sind ebenso Personen 
befragt worden wie in eher autoritär geprägten Gesellschaften 
des ehemaligen Ostblocks, in einigen der reichsten Nationen 
der Erde ebenso wie in Ländern, in denen das durchschnitt-

liche Jahreseinkommen bei weniger als 300 US-$ pro Person 
liegt (Inglehart, 2003). Damit ist der WVS einer der wenigen 
Datensätze, der die Mehrheit der Weltbevölkerung langfristig 
abdeckt und es erlaubt, Aussagen über Trends von Einstel-
lungen und Werthaltungen innerhalb der Weltgesellschaft zu 
treffen. 

Im Rahmen des WVS wird pro Land jeweils eine mög-
lichst repräsentative Stichprobe von 1.000–3.500 Personen 
im Alter von 18–85 Jahren in standardisierten Interviews 
persönlich befragt (Face-to-face-Interviews). Für die Erhe-
bung der Daten werden führende Sozialwissenschaftler des 
jeweiligen Landes als Kooperationspartner rekrutiert. So soll 
gewährleistet werden, dass nationale und kulturelle Beson-
derheiten der jeweiligen Untersuchungsländer berücksichtigt 
und die Fragebögen entsprechend modifiziert werden. Die 
Fragebögen werden dabei in jede Landessprache übersetzt, 
die von mindestens 15  % der Bevölkerung gesprochen wer-
den. Das WVS ist eine der wenigen Untersuchungen, die 
sowohl multinational als auch im Zeitverlauf Daten erhebt. 
Mit dem WVS wurde für das Feld des Wertewandels eine 
empirische Datengrundlage geschaffen, die als einzigartig gilt 
(Rössel, 2006).

Im WVS werden neben soziodemographischen Daten auch 
Einstellungen und Positionen zu einem breiten Spektrum von 
Themen erfasst. Dazu zählen u.  a. die Bereiche Arbeit, Familie, 
Politik und Gesellschaft oder Religion und Moral. Die WBGU-
Analyse beschränkt sich überwiegend auf die Darstellung von 
Ergebnissen aus dem Fragekomplex „Umwelt“.

Abbildung 2.2-1
Im World Values Survey erfasste Länder und Personen. 
Rot: 97 Länder, in denen bis zum Jahr 2007 Personen im Rahmen 
des WVS befragt worden sind.
Quelle: WVS, 2010

Welle Jahre Länder Bevöl kerung Befragte

1 1981–1984 20 4,7 Mrd.  25.000
2 1989–1993 42 5,3 Mrd.  61.000
3 1994–1998 52 5,7 Mrd.  75.000
4 1999–2004 67 6,1 Mrd.  96.000
5 2005–2008 57 6,7 Mrd. > 77.000
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2.2.2 
Einstellungen zur Umwelt und Nachhaltigkeit in 
verschiedenen Ländern und Weltregionen

Inglehart sieht das Aufkommen und Erstarken neuer 
sozialer Bewegungen – wie der Umwelt-, Friedens- 
oder Homosexuellenbewegung – als Ausdruck eines 
breiteren kulturellen Wertewandels (Inglehart, 2008). 
Ebenso wie die Wertschätzung von Toleranz ist die 
Sorge um die natürliche Umwelt Bestandteil eines post-
materiellen Einstellungsmusters, das mit der Ausbrei-
tung von Selbstentfaltungswerten korrespondiert. Die 
Geschichte der Umweltbewegung in den westlichen 
Industriestaaten hat gezeigt, dass neben einem Wer-
tewandel in Richtung postmaterieller Haltungen vor 
allem die direkte und wahrnehmbare Betroffenheit 
durch Umweltverschmutzung und -schäden die Entste-
hung eines Umweltbewusstseins fördert (Hünenmör-
der, 2004).

Unabhängig davon, worauf die jeweiligen Entwick-
lungen genau zurückzuführen sind, dokumentieren 
die Ergebnisse des WVS eindrücklich den Stellenwert, 
der Nachhaltigkeitsaspekten heute in der öffentlichen 
Meinung in zahlreichen Ländern der Welt zukommt. 
Umweltprobleme, darunter prominent der Klimawan-
del, zählen in der Bevölkerung mittlerweile zu den 
wichtigen politischen Themen – und dies nicht nur in 
den Ländern des vergleichsweise reichen Nordens, son-
dern auch in zahlreichen Entwicklungs- und Schwellen-
ländern. Die Ergebnisse der 5. Erhebungswelle des WVS 
(2005–2008) zeigen, dass trotz anhaltender öffentlich-
keitswirksamer Verharmlosungen durch sogenannte 
Klima skeptiker insgesamt 89,3  % der befragten Perso-
nen in 49 Ländern (N = 62.684) die globale Erderwär-
mung als ernstes oder sehr ernstes Problem erachten. 
Dieses sowie die nachfolgend präsentierten Ergebnisse 
basieren auf dem Datensatz des WVS (2009). Selbst in 
Ländern mit einer vergleichsweise großen klimaskep-
tischen Öffentlichkeit – wie den USA, Südafrika oder 
China – sieht die große Mehrheit der Befragten den Kli-
mawandel als ein ernstes oder sehr ernstes Problem an 
(Abb. 2.2-2).

Nicht nur den Klimawandel, sondern auch den Ver-
lust der Tier- und Pflanzenvielfalt sieht eine ähnliche 
große Anzahl von Befragten (90,9   %; N = 64.573) als 
ernst oder sehr ernst an. Obgleich materielle Werthal-
tungen, also die Bevorzugung physischer und sozioöko-
nomischer Sicherheit, in zahlreichen Ländern weiterhin 
wichtig sind – und sie entsprechend der Theorie des 
Wertewandels in den materiell weniger wohlhabenden 
und krisengeschüttelten Gesellschaften zumeist domi-
nieren (Inglehart, 2008) – finden verschiedene Fragei-
tems, die den Stellenwert von Umweltschutz zu erhe-
ben suchen, in fast allen in der Studie berücksichtig-
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Abbildung 2.2-2
Wie ernst ist der Klimawandel als globales Umweltproblem? 
Ergebnisse der 5. Erhebungswelle (2005–2008) des World 
Values Survey aus 49 Ländern (N = 62.684). Befragte hatten 
die Möglichkeit, mit „sehr ernst“, „ernst“, „nicht sehr ernst“, 
„überhaupt nicht ernst“ und „weiß nicht“ zu antworten. 
Zur Methode siehe Kasten 2.2-1.
Quelle: WVS, 2009 (eigene Berechnungen)
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ten Ländern hohe Zustimmungswerte. So spricht sich 
die Mehrheit der Befragten (54,6   %; N = 73.461) dafür 
aus, dass „dem Umweltschutz mehr Aufmerksam-
keit geschenkt werden sollte, auch wenn dadurch das 
Wirtschaftswachstum sinkt und Arbeitsplätze verloren 
gehen“. 

Die Aufschlüsselung der Daten nach Ländern zeigt, 
dass zwar insbesondere in den reichen OECD-Staaten 
(wie Norwegen, Kanada, Australien oder der Schweiz) 
Umweltschutz im Vergleich zu Wirtschaftsinteres-
sen der Vorrang gegeben wird, dass aber auch bei den 
Bevölkerungen einer ganzen Reihe von Entwicklungs- 
und Schwellenländern in Südamerika (wie Kolumbien, 
Argentinien oder Chile) und Asien (wie China oder 
Vietnam) diese Präferenz erkennbar wird (Abb. 2.2-3). 

Obgleich das gesellschaftliche Umweltbewusstsein 
zum Teil starken Schwankungen unterliegt und nicht 
losgelöst von den jeweiligen sozialen und ökonomi-
schen Kontexten betrachtet werden kann (Hünen-
mörder, 2004), zeigen die Zustimmungswerte im Zeit-
verlauf der 3. Erhebungswelle (1995–1998), 4. Erhe-
bungswelle (1999–2002) und 5. Erhebungswelle 
(2005–2008) des WVS, dass die Bevorzugung von 
Umweltschutz gegenüber Wirtschaftswachstum und 
der Schaffung von Arbeitsplätzen in den untersuch-
ten Ländern insgesamt relativ stabil ist. Die Ergebnisse 
der fünften WVS-Erhebungswelle (2005–2008) zei-
gen weiter, dass eine Mehrheit der Befragten (57,3  %;  
N = 68.123) bereit wäre, mehr Steuern zu zahlen, wenn 
die zusätzlichen Staatseinnahmen für Umweltschutz 
verwendet würden und dass eine Mehrheit der Befrag-
ten bereit ist, für den Schutz der natürlichen Umwelt 
grundsätzlich auch finanzielle Einbußen in Kauf zu 
nehmen: So wären 65,8   % der Befragten (N = 68.123) 
„bereit, auf einen Teil des eigenen Einkommens zu ver-
zichten, wenn das Geld zur Bekämpfung der Umwelt-
verschmutzung verwendet würde.“ 

Andere Untersuchungen liefern ähnliche Ergeb-
nisse wie das WVS. Ein Beispiel hierfür stellt die soge-
nannte Greendex-Studie dar, die durch das Meinungs-
forschungsinstitut GlobeScan in Auftrag von National 
Geographic durchgeführt wird (National Geographic 
Society, 2009a). Die Greendex-Studie ist methodisch 
weniger anspruchsvoll als das WVS. Sie erhebt kei-
nen Anspruch auf Repräsentativität, umfasst bislang 
lediglich 17 Länder, unter denen sich kein afrikani-
scher Staat befindet, und die Untersuchungsteilnehmer 
werden telefonisch befragt. Dennoch zeigen die Ergeb-
nisse, dass in den untersuchten Schwellenländern im 
Durchschnitt nicht nur ein nachhaltigerer Lebensstil 
vorherrscht, was auch durch das vergleichsweise gerin-
gere materielle Wohlstandsniveau und den geringeren 
Ressourcenverbrauch erklärbar ist, sondern in Län-
dern wie Südkorea, Mexiko und Brasilien, aber auch in 
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Abbildung 2.2-3
Was ist wichtiger: Umweltschutz oder Wirtschaftswachstum 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen? Ergebnisse der 
5. Erhebungswelle (2005–2008) des World Values Survey aus 
56 Ländern (N = 73.461). Zur Methode siehe Kasten 2.2-1.
Quelle: WVS, 2009 (eigene Berechnungen)
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Indien oder China die Sensibilität gegenüber Umwelt-
fragen stärker ausgeprägt ist als in einigen frühindus-
trialisierten OECD-Staaten (National Geographic Soci-
ety, 2009b). In Bezug auf den Klimawandel kommt die 
Studie des Danish Board of Technology (2009) „World 
Wide Views on Global Warming“ mit 4.000 Befragten 
aus insgesamt 38 Ländern zu analogen Ergebnissen wie 
das WVS: In allen Ländern und Weltregionen sieht eine 
große Mehrheit der Befragten in der globalen Erwär-
mung ein dringendes Problem und befürwortet ambi-
tionierte Maßnahmen zum Klimaschutz (Danish Board 
of Technology, 2009). 

In den vergangenen Jahren ist aber auch eine 
Reihe von Studien erschienen, die Vorbehalte gegen-
über klima- und umweltpolitischen Maßnahmen in der 
Bevölkerung messen. Die Befunde von Meinungsum-
fragungen unterliegen grundsätzlich „konjunkturellen 
Trends“ in der Medienberichterstattung. Aus der empi-
rischen Sozialforschung ist zusätzlich bekannt, dass das 
Antwortverhalten der Befragten stark vom genauen 
Wortlaut der Fragen abhängt, was die Aussagekraft 
eines Vergleichs von Studien, die mit unterschiedli-
chen Items operieren, stark einschränkt. In der jünge-
ren Vergangenheit wird in öffentlichen Debatten auf 
Meinungsumfragen in den USA und Europa verwie-
sen, die angeblich belegen, dass die Skepsis gegenüber 
den Ergebnissen der Klimawissenschaften bezüglich 
der menschlichen Ursachen der globalen Erwärmung 
zunehme und die Unterstützung für Klimaschutzmaß-
nahmen in der Bevölkerung zurück gehe (Eurobarome-
ter, 2009; Pew Research Center, 2009; BBC, 2010; Gal-
lup, 2010). Methodisch ist insbesondere bezüglich der 
BBC- und Gallup-Studien anzumerken, dass die in den 
Untersuchungen verwendeten Fragen uneindeutig for-
muliert sind und eher die Befragtenwahrnehmung der 
öffentlichen Debatten zu den Ursachen des Klimawan-
dels erhoben wird als die Meinung der Untersuchungs-
teilnehmer selbst (Krosnick, 2010). In der Berichter-
stattung und öffentlichen Diskussion der Untersuchun-
gen findet zudem kaum oder gar keine Beachtung, dass 
trotz eines Rückgangs der Zustimmungswerte zu einzel-
nen Frage-Items auch in diesen Erhebungen eine große 
Mehrheit der Befragten den Klimawandel weiterhin als 
ernstes bzw. sehr ernstes Problem ansieht und/oder 
auch politische Maßnahmen zum Klimaschutz befür-
wortet (Eurobarometer, 2009; Pew Research Center, 
2009; BBC, 2010). Aktuelle repräsentative Untersu-
chungen, in welchen die Frage-Items eindeutig formu-
liert sind, kommen zu dem Ergebnis, dass selbst in den 
USA Mehrheiten von mehr als 70  % der Befragten die 
globale Erwärmung als menschenverursacht ansehen 
und politische Maßnahmen zum Klimaschutz befür-
worten (Stanford University, 2010). Dies sind Zustim-
mungswerte und Trends, die sich in diesem Ausmaß 

kaum für ein anderes Politikfeld (wie Migration oder 
Wirtschafts- und Soziapolitik) finden lassen (Krosnick, 
2010). Selbst wenn eine nachhaltigkeitsorientierte 
Politik in zahlreichen Ländern Zustimmung findet, blei-
ben jedoch Bedenken und konfligierende Ziele in der 
Bevölkerung bestehen, denen die Umwelt- und Klima-
schutzpolitik gerecht werden muss (Kap. 2.4).

2.2.3 
Offenheit für Innovation und Einstellungen 
gegenüber neuen Technologien, Wissenschaft 
und erneuerbaren Energien

Für das Gelingen jedweder Transformation in klimaver-
trägliche und nachhaltige Gesellschaften sind die Ent-
wicklung neuer Technologien sowie die zeitnahe und 
breitflächige Diffusion technischer und sozialer Inno-
vationen von zentraler Bedeutung. Es ist zu erwarten, 
dass eine hohe Zustimmung zu postmateriellen Wer-
ten gerade dann unter Druck gerät, wenn Klima- und 
Umweltschutz nicht nur abstrakt postuliert, sondern in 
konkrete politische Vorhaben, etwa in Infrastruktur-
projekte umgesetzt werden. Die großflächige Einfüh-
rung erneuerbarer Energien und die Verbesserung der 
Energieeffizienz (Kap.  4.6) greift in die  Alltagspraxis 
zahlreicher Menschen in zentralen Lebensberei-
chen ein, wie zum Beispiel Wohnen oder Mobilität 
(Kap. 4.3.2, 4.3.3). Eine gewisse Offenheit gegenüber 
technischen Erfindungen und Anwendungen ist daher 
Voraussetzung für den Erfolg einer  Dekarbonisierung 
von Wirtschaft und Gesellschaft. Im WVS findet sich 
dazu eine Reihe von Items, die das Verhältnis der Men-
schen zu Technologie und Wissenschaft erheben. Die 
Ergebnisse der Untersuchung legen nahe, dass in vie-
len Ländern technologische Entwicklung und wissen-
schaftlicher Fortschritt überwiegend positiv gese-
hen werden. So gaben im Rahmen der 5. Erhebungs-
welle (2005–2008) 69  % der befragten Personen  
(N = 77.460) an, dass sie es als positiv erachten, wenn 
in der nahen Zukunft der Entwicklung neuer Techno-
logien ein größerer Stellenwert zukommt. Insgesamt 
77,5   % der Befragten (N = 62.718) erhoffen sich durch 
Wissenschaft und Technologie mehr Möglichkeiten für 
die nächste Generation. 

Andere Studien zeigen zudem, dass große Teile der 
Bevölkerung in verschiedenen Ländern und Weltregio-
nen insbesondere den Ausbau und die verstärkte Nut-
zung erneuerbarer Energien befürworten (vergleich-
bare Items zählen bislang nicht zum Fragekatalog des 
WVS). Die soziale Akzeptanz von erneuerbaren Ener-
gien (insbesondere von Solar- und Windenergie) liegt 
weit über dem Zustimmungsniveau für fossile und nuk-
leare Energieträger. Dies wird exemplarisch für die EU 
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mit Daten aus dem Eurobarometer in Abbildung 2.2-4 
deutlich.

Die Untersuchungen für den EU-Raum sagen auch, 
dass „nur“ oder „immerhin“ – je nach Standpunkt des 
Betrachters – 40   % der Europäer bereit wären, für 
Ener gie aus erneuerbaren Quellen mehr zu bezahlen, 
während 54   % dies ablehnen (Eurobarometer, 2006). 
Großen Zuspruch in der Bevölkerung erfahren erneuer-
bare Energien prinzipiell auch in den USA (Environics, 
2007; Leiserowitz et al., 2010). Für Entwicklungs- und 
Schwellenländern wie Indien ist ebenfalls eine große 
soziale Akzeptanz erneuerbarer Energiequellen doku-
mentiert (Iniyan et al., 2001). 

Trotz der Zustimmung, derer sich erneuerbare Ener-
gien in allgemeinen Umfragen erfreuen, haben Erfah-
rungen in der Praxis gezeigt, dass sich lokal – bei-
spielsweise bei der Installation von Windenergiean-
lagen – auch Protest formieren kann (Woods, 2003; 
Wüstenhagen et al., 2007). Solche Widerstände haben 
ihre Ursache z.  T. in Stör- und Stresseffekten bei den 
Anwohnern aufgrund von Geräuschen oder Lichtmar-
kierungen von Windenergieanlagen (BMU, 2010a). 
Andere Untersuchungen berichten auch über Ableh-
nungstendenzen in der Bevölkerung aus ästhetischen 
Gründen (Faiers und Neame, 2006; Sidiras und Koukios, 
2004) oder verweisen auf das sogenannte NIMBY-Phä-
nomen (Ecologic, 2007). NIMBY ist das englischspra-
chige Akronym für „Not In My Backyard“ und wird zur 
Bezeichnung des in verschiedenen Bereichen zu beob-
achtenden sozialen Phänomens verwendet, etwas im 
eigenen Wohn- und Lebensbereich abzulehnen, was 
generell befürwortet wird. 

Manche Studien (Jobert et al., 2007; Schweizer-
Ries, 2010) zeigen aber auch, dass bei Berücksichti-
gung verschiedener institutioneller und territorialer 
Faktoren sowie durch die Einbindung der Anwohner 
in Planungsprozesse vor Ort eine hohe soziale Akzep-
tanz von Windenergieprojekten oder für den Bau von 
Stromtrassen bei den Betroffenen erreicht werden 
kann. Dänemark, wo die Akzeptanz von Windenergie 
(wie generell erneuerbarer Energien) besonders hoch 
ist, zeichnet sich beispielsweise dadurch aus, dass Bür-
ger oder Bürgerkooperativen einen großen Anteil der 
installierten Windenergieanlagen besitzen und somit 
direkt von der Produktion von Windstrom profitieren 
(Tranaes, 2006). Auch Fallstudien aus England zeigen, 
dass finanzielle Beteiligung bzw. genossenschaftlicher 
Besitz die Akzeptanz von Erneuerbare-Energien-Pro-
jekten stark erhöhen (Ison, 2010). 

Als erstes Fazit bleibt festzuhalten, dass eine Viel-
zahl von Indizien nahelegen, dass in großen Teilen der 
Bevölkerung in den verschiedenen Weltregionen Wert-
haltungen vorliegen, die dem Schutz der natürlichen 
Umwelt sowie Nachhaltigkeitsaspekten einen zentra-
len Stellenwert einräumen. Ungeachtet seiner abso-
luten Stärke und konjunkturunabhängigen Persistenz 
ging dieser Wertewandel in vielen OECD- und Schwel-
lenländern mit der Gründung grüner Bewegungen und 
Parteien einher. Auf staatlicher und überstaatlicher 
Ebene sind in vielen Ländern Umweltressorts einge-
führt worden und Nachhaltigkeitsfragen wurden als 
Querschnittsaufgaben von Politik und Verwaltungen 
verankert. Politische und zivilgesellschaftliche Akteure 
haben eine breitere Legitimationsbasis für ökologische 

Abbildung 2.2-4
Akzeptanz verschiedener 
Energieträger in der 
Europäischen Union (EU 25; 
Angaben in   %). Befragte 
hatten die Möglichkeit, 
auf einer Skala von 1–7 (1 
= stark dagegen und 7 = 
stark dafür) ihre Haltung 
zum Ausdruck zu bringen. 
Dabei sind die Kodes 1–2 
als „dagegen“, 3–5 als 
„ausgeglichen“ und 6–7 als 
„dafür“ gewertet worden.
Quelle: Eurobarometer, 2007 
(eigene Übersetzung)
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Politiken bekommen. Eine rein auf wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit ausgerichtete Politik scheint hingegen 
deutlich an Attraktivität und Plausibilität verloren zu 
haben.

2.3
Die Indikatorendebatte als Ausdruck des  
Wertewandels 

Die aktuell wieder entfachte Debatte über Alternati-
ven zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Wohlfahrtsin-
dikator kann ebenfalls als Ausdruck des beschriebenen 
Wertewandels angesehen werden. Eine Diskussion, die 
zunächst innerhalb der „ökologischen Nischen“ der 
Gesellschaft geführt wurde, ist zu einem Anliegen von 
Regierungen und der EU-Kommission geworden: Seit 
dem Jahr 2007 sind verschiedene Initiativen zur Mes-
sung von nationaler Wohlfahrt und von sozialem Fort-
schritt von den Vereinten Nationen, der OECD (Istan-
bul World Forum „Measuring and Fostering the Pro-
gress of Societies“), der Europäischen Union (Beyond 
GDP) sowie von Eurostat und zuletzt vom französi-
schen Staatspräsidenten Sarkozy (Commission on the 
Measurement of Economic Performance and Social Pro-
gress) initiiert worden. Im November 2010 wurde auf-
grund eines gemeinsamen Antrags von CDU/CSU, SPD, 
FDP und Grünen auch im Deutschen Bundestag eine 
Enquête-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebens-
qualität – Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und 
gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Markt-
wirtschaft” eingerichtet, deren Initiatoren zum Aus-
druck brachten, dass man die Bewertung humaner Ent-
wicklung und subjektiver Lebenszufriedenheit von 
Wachstumsindikatoren entkoppeln müsse. 

Den parlamentarischen und Regierungsinitiativen 
ist gemeinsam, dass sie den Indikator BIP bzw. BIP pro 
Kopf als unangemessen erachten, um nationale Wohl-
fahrt, sozialen Fortschritt und Aspekte der nachhalti-
gen Entwicklung adäquat abzubilden (Kasten 2.3-1). 
Dabei ist die Debatte zu Alternativen zum Indikator BIP 
keineswegs neu. Seit den 1970er Jahren und der Studie 
des Club of Rome „Die Grenzen des Wachstums“ (Mea-
dows et al., 1972) wird sowohl in der Wissenschaft als 
auch in der Politik darüber diskutiert, wie man Wohl-
fahrt, menschliche Entwicklung, sozialen Fortschritt 
und natürliche Umweltveränderungen adäquat mes-
sen kann. Hintergrund hierzu bilden u.  a. mannigfal-
tige Debatten über Lebensqualität, Humanisierung 
der Arbeitswelt und Sozialindikatoren als Grundlagen 
wohlfahrtsstaatlicher Planung und Entwicklungszu-
sammenarbeit. Denjenigen, die das BIP pro Kopf als 
Wohlfahrtsindikator verwenden, war und ist zumeist 
klar, dass dieser Indikator bestenfalls eine sehr grobe 

Abschätzung der Wohlfahrtssituation in Ländern geben 
kann. Schließlich ist das BIP bzw. BIP pro Kopf aus-
schließlich ein Maß für auf Märkten und in monetären 
Größen abgewickelten wirtschaftlichen Aktivitäten. Bei 
der Berechnung des BIP werden nur Flussgrößen und 
keine Bestandsgrößen einbezogen, was keine Aussa-
gen über die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens zulässt. 
Ausgaben etwa für die Beseitigung von Umweltschä-
den führen zu einem höheren BIP pro Kopf, obgleich sie 
nur der Wiederherstellung des Status quo dienen. Güter 
und Dienstleistungen, die keine Marktpreise besitzen 
oder real getauscht werden, wie z.  B. Ökosystemleistun-
gen, Hausarbeit, ehrenamtliche Tätigkeiten oder Sub-
sistenzwirtschaft, werden im BIP nicht erfasst. Auch die 
Qualität des Bildungs- oder Gesundheitssystems wird 
im BIP pro Kopf nicht abgebildet, nur die entsprechen-
den Input-Kosten finden Eingang ins BIP. Außerdem 
erlaubt das BIP pro Kopf keine Aussage zur Einkom-
mensverteilung innerhalb einer Volkswirtschaft (Stig-
litz et al., 2009b), obwohl die Gleichheit oder Ungleich-
heit der Einkommensverteilung als wohlfahrtsrelevant 
anzusehen ist (Wilkinson und Willet, 2009). 

Das BIP pro Kopf ist also weder vorgesehen noch 
geeignet für die Messung von Wohlfahrt oder Nach-
haltigkeit (Nordhaus und Tobin, 1973; Stiglitz et al., 
2009b). Dies gilt erst recht für die Messung des sub-
jektiven Wohlergehens von Menschen: Die Steigerung 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Volks-
wirtschaft führt keineswegs automatisch zu einer Stei-
gerung des subjektiven Wohlergehens (subjective well-
being). Ein steigendes BIP pro Kopf führt nicht zwin-
gend zu individuellen Einkommenssteigerungen und 
steigende individuelle Einkommen erhöhen – zumin-
dest ab der Gewährleistung eines bestimmten materiel-
len Versorgungsniveaus – das subjektive Wohlbefinden 
nicht zusätzlich (Easterlin, 1974; Layard, 2005; Lei-
serowitz et al., 2006; Inglehart et al., 2008; Frey und 
Stutzer, 2009; Stiglitz et al., 2009a). Auch langfristig 
besteht offenbar kein eindeutig positiver Zusammen-
hang zwischen Einkommenssteigerungen und subjekti-
vem Glücksempfinden (Stiglitz et al., 2009a). Einzelne 
Untersuchungen zeigen allerdings, dass ein signifikan-
ter positiver Zusammenhang zwischen Realeinkommen 
und subjektivem Wohlbefinden existieren kann, und 
zwar sowohl für ärmere als auch für reichere Länder 
(Stevenson und Wolfers, 2008; Deaton, 2008; Eckers-
ley, 2009). Tendenziell ist ein höheres BIP gerade auch 
für diejenigen Bereiche förderlich, welche üblicher-
weise einen positiven Einfluss auf das individuelle 
Wohlbefinden ausüben, wie z.  B. Bildung, Gesundheit 
und Sicherheit. Weiter kann bei einem zunehmenden 
BIP die Arbeitslosigkeit tendenziell leichter reduziert 
werden. Nicht arbeitslos zu sein scheint einen stark 
positiven Einfluss auf das subjektive Wohlbefinden zu 
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haben (Clark und Oswald, 1994; Oswald, 1997).
Die aktuelle Indikatorendebatte zeigt einerseits, 

dass über das BIP pro Kopf hinausgehende Maße für 
Wohlfahrt und Nachhaltigkeit notwendig sind. Sie wer-
den von großen Teilen der Politik und der Zivilgesell-
schaft gewünscht. Eine wachsende Zahl von Politikern 
und Bürgern hinterfragt eine monokausale Ausrichtung 

politischer Entscheidungen am wirtschaftlichen Wachs-
tum (gemessen durch das BIP). Angesichts drängen-
der ökologischer, ökonomischer und sozialer Probleme 
ist eine Umorientierung zu „qualitativem“ Wachstum 
(orientiert an einem umfassenderen Wohlfahrts- bzw. 
Nachhaltigkeitskonzept) auch als Zielgröße der Politik 
überfällig (Kasten 2.3-1).

Kasten 2.3-1

Alternative Konzepte zur Wohlfahrts- und 
Nachhaltigkeitsmessung

Eine Vielzahl alternativer Indikatoren für die Wohlfahrts- und 
Nachhaltigkeitsmessung sind seit den 1970er Jahren entwi-
ckelt und erprobt worden (Tab. 2.3-1). Einige Konzepte wie 
z. B. der Genuine Progress Indicator (GPI) gehen dabei wei-
terhin vom BIP als Grundlage aus und modifizieren es, indem 
ökologische und soziale Einflussfaktoren auf die Wohlfahrt 
(z. B. Umweltdegradation, Freiwilligenarbeit) monetarisiert 
und hinzugerechnet bzw. abgezogen werden. 

Andere Ansätze nehmen das BIP nicht mehr als Aus-
gangspunkt, sondern fassen verschiedene monetäre und 
nicht-monetäre Faktoren in einem Index zusammen (zusam-
mengesetzte Indizes). Beispiele hierfür sind etwa der Human 
Development Index (HDI) des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen und der Index of Economic Wellbeing 
(IEWB). Der HDI etwa setzt sich aus Teilindikatoren für die 
Bereiche Gesundheit, Bildung und materieller Lebensstan-
dard zusammen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Ansät-
ze, welche explizit nicht nur die gegenwärtige Wohlfahrt mes-

sen, sondern die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens bewerten. 
Von diesen fokussieren einige allein auf ökologische Nachhal-
tigkeit, andere beziehen weitere Nachhaltigkeitsdimensionen 
mit ein. 

Ein weiterer Ansatz ist der vom Himalaya-Staat 
Bhutan konzipierte Index „Gross National Happiness“ 
( Brutto sozial glück). Dieses bemisst die Leistungsfähigkeit 
einer Gesellschaft nicht allein an den für BIP relevanten 
Größen. Vielmehr werden verschiedene andere Größen wie 
„psychisches Wohlbefinden“, „Gesundheit“, „gutes Regieren“ 
oder „biologische Vielfalt“ mit herangezogen (Adler, 2009). 
Bei der Nachhaltigkeitsmessung gibt es zudem Ansätze wie 
die umweltökonomische Gesamtrechnung, die als Modifika-
tion des BIP angesehen werden können. Die verschiedenen 
Nachhaltigkeitsaspekte werden hier separat vom BIP aus-
gewiesen. Auch der KfW-Nachhaltigkeitsindikator oder die 
Nachhaltigkeitsindikatoren der deutschen Bundesregierung 
gehören in diese Kategorie. Auf europäischer Ebene findet 
man entsprechend die Sustainable Development Indicators 
von Eurostat. 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über einige 
der vorgeschlagenen Konzepte und ordnet zu, welche Nach-
haltigkeitsdimensionen diese beinhalten.

Tabelle 2.3-1
Übersicht über Konzepte zur Wohlfahrts- und Nachhaltigkeitsmessung (* Index enthält subjektive Indikatoren).
Quelle: WBGU

Art des Messkonzepts Bezeichnung des Index/Indikators Ökono-
mische 
Dimension

Soziale  
Dimension

Ökologische 
Dimension

Erweiterungen des BIP: 
monetarisierte Indikatoren/Indizes

Measure of Economic Welfare x x x
Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) x x x
Genuine Progress Indicator (GPI) x x x
Full Cost of Goods and Services (FCGS) x x
National Welfare Index (NWI) x x x

Erweiterungen des BIP: Umwelt-
ökonomische Gesamtrechnung/
Satellitensysteme

Umweltökonomische Gesamtrechnung/ 
UN System of Environmental and Economic 
Accounting (SEEA)

x x

Nicht monetarisierte 
Indikatoren/Indizes

Ecological Footprint x
Living Planet Index x

Zusammengesetzte Indikatoren/
Indizes (Integration monetarisierter 
und nicht monetarisierter Größen)

Human Development Index (HDI) x x
Index of Economic Wellbeing x x x
Happy Planet Index* x x
KfW Nachhaltigkeitsindikator x x x
Sustainable Development Indicators (Eurostat) x x x
Index of Economic Freedom x x
Environmental Sustainability Index (ESI)/
Environmental Performance Index (EPI)

x x

Gross National Happiness* (Bhutan) x x x
Canadian Index of Wellbeing* (CIW)
Corruption Perception Index (CPI) x
National Accounts of Well-being* x
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Welche Indikatoren und Indizes anstelle bzw. in 
Ergänzung des BIP ausgewiesen werden sollten ist 
letztlich eine politische Frage. Denn neben Aspekten 
wie Datenverfügbarkeit und Datenqualität, hängt die 
Frage, welche Wohlfahrtsindikatoren von als Mess-
größe für erfolgreiche Politik herangezogen werden 
sollten, vor allem davon ab, auf welche wirtschaftli-
chen, ökologischen und sozialen Ziele die entsprechen-
den Politiken ausgerichtet sein sollen. Erst dann kann 
entschieden werden, mit welcher Art von Indikator 
(monetär oder nicht-monetär, objektiv oder subjektiv, 
d.  h. persönliche Einschätzungen von Individuen, Ein-
zelindikator, zusammengesetzter Indikator oder Indika-
torenset) diese am besten erfasst werden können und 
die jeweilige Zielerreichung gemessen werden kann. 
Zur Weiterentwicklung der statistischen Berichterstat-
tung hat die von Präsident Sarkozy eingesetzte Stiglitz-
Sen-Fitoussi-Kommission einige Vorschläge gemacht 
(Kasten 2.3-2).

2.4
Die Kluft zwischen Einstellungen und Verhalten 

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus der „BIP-
Skepsis“, der in Umfragen gemessenen Zustimmung 
zu Umwelt- und Nachhaltigkeitspositionen sowie den 
weltweit vorliegenden entsprechenden Werthaltun-
gen ziehen? Zunächst wird deutlich, dass eine Trans-
formation zu einer nachhaltigeren Gesellschaft offen-
sichtlich von nicht unerheblichen Teilen der Weltgesell-
schaft begrüßt würde. Es scheint einen relativ breiten, 
kulturübergreifenden Konsens zu geben, die vorherr-
schende Wirtschaftsweise in übergeordnete Ziele von 
Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz oder gene-
rell in Aspekte eines fürsorglicheren Umgangs mit Res-
sourcen einzubetten. Anders gesagt: Wer Nachhaltig-
keitsziele befürwortet, schwimmt nicht (mehr) gegen 
den Strom. Dieser Befund ist keine triviale Randno-
tiz für eine Untersuchung, die sich mit den Vorausset-
zungen und Möglichkeiten einer globalen Transforma-
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Kasten 2.3-2

Empfehlungen der Stiglitz-Sen-Fitoussi-
Kommission zur Weiterentwicklung der 
statistischen Berichterstattung

In ihrem Bericht identifiziert die Stiglitz-Sen-Fitoussi Kom-
mission (Commission on the Measurement of Economic 
Performance and Social Progress) acht Dimensionen der 
Lebensqualität: materieller Wohlstand, Gesundheit, Bildung, 
persönliche Aktivitäten/Erwerbsarbeit, politische Partizipa-
tion und Regierungsführung, soziale Beziehungen, Umwelt-
bedingungen und existenzielle (physische und ökonomische) 
Unsicherheit. Diese sollten in der Messung des sozialen Fort-
schritts berücksichtigt werden. Zusammengefasst lauten die 
weiteren wichtigsten Empfehlungen der Kommission gemäß 
Abschlussbericht vom September 2009 zudem wie folgt 
(Braakmann, 2009; Michaelis, 2009; Stiglitz et al., 2009b):

 > Für längerfristige und internationale Vergleiche sollte 
anstelle des Bruttoinlandsproduktes das Nettoinlandspro-
dukt, das Nettonationaleinkommen oder das verfügbare 
Einkommen herangezogen werden, da das Bruttoinlands-
produkt bzw. -nationaleinkommen noch Abschreibungen 
(Wertverluste) enthält und nicht den tatsächlichen Konsum 
und die realen Haushaltseinkommen widerspiegelt.

 > Zudem sollte die Messung generell von der aggregier-
ten Ebene auf die Ebene der Haushalte ausgeweitet wer-
den, da sich das aggregierte Nationaleinkommen teilweise 
stark vom durchschnittlichen realen Haushaltseinkommen 
unterscheidet.

 > Das verfügbare Einkommen und der Konsum sollten nach 
dem sogenannten Verbrauchskonzept angegeben wer-
den, das individualisierbare staatliche Leistungen (u.  a. Bil-
dungs- und Gesundheitsleistungen) einbezieht, welche den 
individuellen Konsum erhöhen.

 > Nicht nur quantitative Veränderungen in der Wirtschafts-
leistung, sondern auch qualitative Veränderungen  (u.  a. 
verbesserte Dienstleistungen, qualitativ hochwertigere 
Produkte) sollten bei der Erfassung der wirtschaftlichen 
Aktivität berücksichtigt werden. 

 > Die Teilhabe der gesellschaftlichen Gruppen am Wirt-
schaftswachstum ist sichtbar zu machen, indem Daten zur 
Einkommens- und Vermögensverteilung nach Haushalts-
gruppen veröffentlicht werden und Ungleichheiten zwi-
schen Gesellschaftsgruppen, Geschlechtern und Generati-
onen explizit erfasst werden.

 > Unentgeltliche Leistungen wie Heimarbeit, Subsistenzwirt-
schaft und Freiwilligenarbeit sollten in die Messung der 
Wohlfahrt einbezogen werden, ebenso der Wert von Frei-
zeit.

 > Die Messung von Nachhaltigkeit sollte separat zur Erfas-
sung gegenwärtiger Wohlfahrt stattfinden, da es sich um 
ein eigenständiges Konzept handelt; dazu soll ein multidi-
mensionales Indikatorenset (dashboard) definiert werden.

 > Zur Beurteilung von Nachhaltigkeit sollten Vermögen und 
Verbindlichkeiten gegenübergestellt werden sowie Natur-, 
Sozial- und Humankapital bilanziert werden, um Ände-
rungen der Bestände aufzuzeigen.

 > Zur Abbildung ökologischer Nachhaltigkeit sollten (nicht-
monetarisierte) physische Indikatoren hinzugezogen wer-
den.

 > Auch Indikatoren zum subjektiven Wohlergehen der 
Bewohner eines Landes sollten erhoben werden, darunter 
sowohl Indikatoren für materiellen Wohlstand als auch für 
immaterielle Aspekte der Lebensqualität. 

 > In diesem Zusammenhang sollten auch subjektive Indika-
toren wie Glück und Lebenszufriedenheit in den offiziellen 
Statistiken erhoben werden.

 > Die statistischen Ämter sollten die Weiterentwicklung 
zusammengesetzter Indizes ermöglichen, indem sie die ent-
sprechenden Daten und Methoden bereitstellen.
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tion beschäftigt. Er zeigt vielmehr, dass in Teilen der 
Bevölkerung das Ziel einer solchen Transformation 
erwünscht ist. Politische Optionen, die an postmateriel-
len Werthaltungen und Nachhaltigkeitsorientierungen 
anknüpfen, stehen nicht im Widerspruch zu den Mehr-
heiten reicher und sich industrialisierender Gesellschaf-
ten und sind auch in Schwellenländern, die noch stärker 
auf Anschluss, d.  h. auf Mehrung und Verbreitung des 
materiellen Wohlstands setzen, unter meinungsführen-
den Gruppen verbreitet.

Die Feststellung, dass weltweit viele Menschen eine 
ausgeprägte Sensibilität gegenüber Umweltfragen auf-
weisen und in Umfragen die Bereitschaft zeigen, für 
eine nachhaltigere Wirtschafts- und Lebensweise ein-
zutreten und technologische Neuerungen zu akzep-
tieren, bedeutet allerdings nicht, dass auch schon eine 
breite tatsächliche Abkehr von nicht nachhaltigen Prak-
tiken stattgefunden hätte und konkrete umweltpoliti-
sche Reformen wie etwa die Einführung oder Erhöhung 
von Ökosteuern oder die Einführung von Umweltstan-
dards von den Bürgern uneingeschränkte Zustimmung 
erfahren. Bei solchen Reformen müssen regelmäßig 
erhebliche politische Widerstände überwunden wer-
den (OECD, 2001; Thalmann, 2004) und es ist durch-
aus keine Seltenheit, dass sich Personen in Umfragen 
einerseits für ambitionierten Klimaschutz aussprechen 
und gleichzeitig höhere Preise für Strom und Kraftstoff 
aus fossilen Energieträgern ablehnen (Leiserowitz et al., 
2006). Was kann zu dieser Kluft zwischen Einstellun-
gen und Handlungen führen?

Einer der zentralen Gründe dafür, wieso Menschen 
nicht (immer) das tun, was ihnen – nach eigenen Anga-
ben – wichtig ist, liegt darin, dass Werthaltungen oft 
abstrakte Konzepte sind, die einem hypothetischen 
Bereich des Lebens zugerechnet werden. Entspre-
chende Umfragen werden daher nicht unter Einbezug 
aller tatsächlich erwartbarer Konsequenzen wahrge-
nommen und Fragen werden entsprechend hypothe-
tisch beantwortet. Generell haben soziologische und 
sozialpsychologische Forschungen gezeigt, dass die 
Wahrnehmung von Problemen nicht zwangsläufig zu 
„richtigem“, beispielsweise umweltgerechtem Han-
deln führt (Diekmann und Preisendörfer, 1991; Kuck-
artz, 2010), bzw. zwischen Einstellungen und Verhalten 
nur eine schwache Beziehung besteht (Eckes und Six, 
1994).

Hürden (barriers; Leiserowitz et al., 2006) für die 
Umsetzung von Werthaltungen in Verhalten bestehen 
sowohl auf der individuellen als auch auf der sozia-
len bzw. strukturellen Ebene. Eine tatsächliche Verhal-
tensänderung bedarf einer materiellen und kognitiven 
Grundlage. Auch muss ein passender sozioökonomi-
scher und gesetzlicher Rahmen gegeben sein. So schei-
tert häufig etwa die Absicht, den umweltfreundlichen 

öffentlichen Personennahverkehr für berufliche und 
private Zwecke zu nutzen an einer Status-quo-Orien-
tierung, aber auch an mangelnden Informationsgrund-
lagen, (vermeintlichen) Kostennachteilen (monetärer 
und nicht-monetärer Art) sowie an falschen fiskali-
schen Anreizen und fehlender Infrastruktur. Die unter 
Kapitel 2.2 vorgestellten relativ stabilen Trends zu einer 
eher hohen Sensibilität für Umweltfragen dürfen also 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass andere, mitunter 
zuwiderlaufende Werte und Rahmenbedingungen tat-
sächliche Entscheidungen mit beeinflussen. 

Aus der Wahlforschung ist bekannt, dass neben Per-
sönlichkeitsfaktoren – zu denen beispielsweise die in 
Sozialisationsprozessen erworbenen Einstellungen zäh-
len – auch strukturelle Determinanten (wie die Gesell-
schaftsstruktur, Milieuzugehörigkeit oder das politische 
System) und kurzfristig-situative Einflüsse (wie Kandi-
datensympathien, Sachfragen, der Verlauf des Wahl-
kampfs) für Wahlentscheidungen ausschlaggebend 
sind (Schultze, 2003; Broschek und Schultze, 2006). 
So unterschiedliche Bereiche wie die Diffusionsfor-
schung, ethnologische Studien und einschlägige Erfah-
rungen aus der Entwicklungszusammenarbeit zeigen, 
dass – jenseits rationaler Nutzenkalküle – der kultu-
rellen Praxis der Menschen eine herausragende Bedeu-
tung bei der tatsächlichen Einführung neuer Ideen, 
Technologien oder Verhaltensmuster zukommt (Rogers, 
2003). So kann die Einführung einfacher und schein-
bar plausibler Praktiken scheitern, wenn diese mit vor-
handenen kulturellen Werten oder Normen kollidieren 
(Rogers, 2003). Das jeweilige kulturelle Normengefüge 
entscheidet nicht nur darüber, ob neue soziale Alltags-
praktiken in einer bestimmten sozialen Gruppe über-
nommen werden, sondern auch darüber, wie die jewei-
lige Adoption erfolgt. 

Unterschiedliche Normen und Dispositionen finden 
sich nicht nur in verschiedenen Gesellschaften und kul-
turellen Zonen, sondern auch differenziert nach sozia-
len Milieus innerhalb von Gesellschaften. Untersuchun-
gen auf Basis der repräsentativen Lebensweltforschung 
des Sinus-Instituts (heute: Sinus Sociovision) zeigen, 
dass bestimmte Milieus der alltäglichen Lebensführung 
für Fragen der Nachhaltigkeit (bislang) kaum oder gar 
nicht zu gewinnen sind. Umgekehrt machen die Unter-
suchungen aber auch deutlich, dass die Potenziale für 
nachhaltiges Verhalten in den ökologisch affinen Mili-
eus erheblich sind und noch lange nicht ausgeschöpft 
werden (Kleinhückelkotten, 2006). Bemerkenswert ist 
in diesem Zusammenhang ferner, dass das Segment 
der ökologisch affinen Bürgerinnen und Bürger in den 
vergangenen Jahren eine erstaunliche Ausweitung 
erfahren hat (Wippermann, 2009). Barrieren, die es 
bestimmten Individuen oder Milieus erschweren, sich 
nachhaltig zu entscheiden, sind zudem vor allem in der 
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fehlenden Langfristorientierung, in der Verlust aversion 
sowie generell in Pfadabhängigkeiten zu sehen.

2.4.1 
Fehlende Langfristorientierung und  
Verlustaversion

Die Transformation von Gesellschaften in Richtung 
einer klimaverträglichen Wirtschaftsweise kann nur 
gelingen, wenn die beteiligten Akteure, insbesondere 
die Konsumenten und Konsumentinnen sowie Wähle-
rinnen und Wähler ihre Entscheidungen so treffen, dass 
auch Kosten und Nutzen künftiger Generationen ange-
messen berücksichtigt werden. Häufig sind solche lang-
fristig ausgerichteten Entscheidungen kurzfristig mit 
höheren Kosten verbunden als ausschließlich kurzfris-
tig ausgerichtete Entscheidungen. So werden etwa nach 
wie vor relativ wenige energieeffiziente Haushaltsge-
räte nachgefragt, da sie im Zeitpunkt der Anschaffung 
eher teuer sind. Auf mittlere und längere Sicht gleichen 
sie aber mit geringeren laufenden Kosten den höheren 
Kaufpreis mehr als aus. Ähnliches gilt für Investitio-
nen in Gebäudedämmung und die Umrüstung von Hei-
zungen, die Anschaffung von Automobilen und der-
gleichen. Bei all diesen Entscheidungen stehen in ihrer 
Höhe unsichere und daher schwer greifbare, erst in der 
Zukunft anfallende Nutzen relativ hohen Kosten zum 
Zeitpunkt der Anschaffung gegenüber. Die Tatsache, 
dass viele Individuen gerade in unsicheren Entschei-
dungssituationen durch Verlustaversion gekennzeich-
net sind (Kahneman und Tversky, 1979; Paech, 2005), 
verstärkt den Effekt, vor allem die kurzfristigen Effekte 
zu sehen. Bei der geschilderten Zeitstruktur des Anfalls 
von Kosten und Nutzen, bleiben dann kurzfristig teu-
rere, langfristig aber günstigere Optionen häufig „auf 
der Strecke“. 

Die Ursachen für die mangelnde Langfristorientie-
rung bzw. die Verlustaversion einzelner Entscheidungs-
träger sind vielfältig. Eine besonders wichtige Rolle 
spielen subjektive Faktoren wie mangelndes Wissen 
und Unsicherheit über den Handlungsdruck. Je höher 
die Unsicherheit ist, desto stärker werden die Ent-
scheidenden künftige Gewinne abdiskontieren, wes-
halb Langfristprojekte schwerer zu realisieren sind. Da 
typischerweise Verluste einen sehr stark negativen, 
Gewinne jedoch einen viel kleineren positiven Ein-
fluss auf den Nutzen von Individuen haben, werden 
Konsumenten versuchen, Handlungen zu unterlassen, 
bei denen ihnen (große) Verluste möglich erscheinen 
(Kahneman und Tversky, 1979). Je später die Nutzen 
einer Handlung auftreten und je früher die Kosten – die 
typische Verteilung der Kosten und Nutzen von Trans-
formationshandlungen über die Zeit hin –, desto größer 

wird die Verlustgefahr eingeschätzt und desto weniger 
ist damit zu rechnen, dass individuelle Akteure sich für 
solche Handlungsmöglichkeiten begeistern und einset-
zen werden. Kurzfristig orientiertes Handeln und das 
Vermeiden von Verlusten sind im übrigen um so stär-
ker verbreitet, je niedriger die verfügbaren Einkom-
men bzw. der Lebensstandard der Entscheidenden sind 
(Lorenzoni et al., 2007).

Will man diejenigen Barrieren für Verhaltensände-
rungen überwinden, die aus der fehlenden Langfrist-
orientierung sowie aus der Verlustaversion resultieren, 
besteht u.  a. die Möglichkeit, auf sogenannte „Nud-
ges“ zurückzugreifen. Nudges (sanfte Schubser), d.  h. 
Anstöße für erwünschte Verhaltensänderungen, stehen 
im Zentrum einer aktuellen internationalen Diskussion 
um Strategien des sogenannten „libertären Paternalis-
mus“ (Thaler und Sunstein, 2008). Zu den prominenten 
Beispielen solcher Nudges zählen Default-Optionen, 
welche aus einer paternalistischen Perspektive „gute“ 
Lösungen als Standards vorgeben, aber stets die Option 
beinhalten, eine Alternative zu wählen (opt out). Beim 
zeitlichen Auseinanderfallen von Kosten und Nutzen 
einer Handlung können Nudges für Individuen hilfreich 
sein, ihre Entscheidungen so zu treffen, dass sich ihr 
Nutzen langfristig optimiert (für Beispiele siehe Kas-
ten 5.2-5).

2.4.2 
Pfadabhängigkeiten

Für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft 
in Richtung Nachhaltigkeit stellt auch die Pfadabhän-
gigkeit von Politik, Wirtschaft und Technologien eine 
wichtige Hürde dar (Liebowitz und Marjolis, 1995; 
Pierson, 2004). Ein bestehendes Gefüge an Institutio-
nen (Normen, Verträge, Verhandlungs- und Entschei-
dungsmodi usw.), aber auch an Technologien und Infra-
strukturen, kann tiefgehende gesellschaftliche Verän-
derungen behindern. Bereits vorhandene Technologien, 
Infrastrukturen und soziokulturelle Muster können sol-
che Lock-in-Effekte erzeugen, welche das Verhalten 
und die Entwicklungspotenziale über mehrere Investi-
tionszyklen einschränken (Freeman, 1992). 

Im 20. Jahrhundert ist in den OECD-Staaten eine 
umfassende High-carbon-Infrastruktur aufgebaut wor-
den, die auf der massiven und selbstverstärkenden 
Anwendung fossiler Energieträger beruht. Durch ver-
schiedene ökonomische und soziale Institutionen sind 
spezifische Entwicklungspfade vorgegeben und damit 
Neuentwicklungen blockiert (Urry, 2010). Pfadabhän-
gige Prozesse und Entwicklungen führen in Politik und 
Wirtschaft häufig dazu, dass sich Fehler verfestigen 
und Lerneffekte ausbleiben. Individuelle und politische 
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Entscheidungsträger sowie die Öffentlichkeit orientie-
ren sich an Krisenbewältigungsroutinen, die für ver-
gangene Problemfälle entwickelt wurden. Das Verhar-
ren in alten Denk- und Handlungsmustern kann dazu 
führen, dass ein „objektiver“ Veränderungsdruck ledig-
lich zu einer Modifikation und nicht zur Transformation 
des Status quo führt, so dass die Ablösung des fossil-
nuklearen durch ein nachhaltiges Energiesystem weiter 
verschleppt wird.

2.5
Auf dem Weg zu einer gemeinsamen globalen 
Transformationsvision? 

Die in diesem Gutachten skizzierte Transformation 
ist darauf angewiesen, dass sie in breitem Umfang 
(und dies auch in Gesellschaften mit bisher geringe-
rem materiellem Entwicklungsniveau) zustimmungs-
fähig ist. Der WBGU hat anhand globaler Wertewan-
delstudien plausibel machen können, dass postmate-
rialistische Werthaltungen nicht nur in reicheren Län-
dern auf einen breiten und in den letzten Jahrzehnten 
wachsenden Konsens stoßen, wobei kein Automatis-
mus für die Umsetzung von solchen Wertepräferenzen 
und Handlungsdispositionen in entsprechendes Ver-
halten vorliegt und in der Regel eine weite Kluft zwi-
schen Bewusstsein und Handeln besteht. Wenn Men-
schen ihre Zustimmung zu politischen Normen und 
Zielen aber nicht allein oder vorrangig an tatsächlichen 
Handlungen ausrichten, sondern auch an mentalen Dis-
positionen und Projektionen, dann ist das Vorhanden-
sein einer hohen Zustimmungsfähigkeit zu Positionen 
stärkeren Umwelt- und Klimaschutzes nicht trivial. 
Die Begründung für die in diesem Gutachten skizzier-
ten transformativen Maßnahmen und Regelungen, die 
tief in Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten ein-
schneiden könnten, sind für politische und wirtschaft-
liche Entscheidende leichter, wenn sie nicht als bloße 
Verzichte dargestellt werden, sondern zumindest teil-
weise mit Präferenzen und Wünschen übereinstimmen, 
die in der Weltbevölkerung ohnehin ausgeprägt sind.

Mit der Verbreitung von Umweltbewusstsein und 
postmateriellen Haltungen in zahlreichen Ländern 
und Weltregionen ist eine wichtige Voraussetzung für 
eine Transformation zur Nachhaltigkeit gegeben. Per-
sonen und Einrichtungen, die im Einvernehmen mit 
einem Großteil ihrer Werte agieren, kommt dabei als 
sogenannte Change Agents oder Pioniere des Wandels 
(Kap. 6.2) großes strategisches Gewicht zu. Sie bezeu-
gen, dass eine Transformation zur Nachhaltigkeit mög-
lich ist und gesellschaftliche Spielräume für die Umset-
zung der entsprechenden Werte und Positionen in kon-
krete Handlungen existieren. Personen, die Nachhaltig-

keitsdispositionen teilen, bei denen aber in Bezug auf 
ihr konkretes Verhalten andere und konträre Kriterien 
ausschlaggebend sind, könnten so motiviert werden, 
sich für ein nachhaltiges Wirtschaften einzusetzen und 
eigene Verhaltensweisen und Konsummuster in dieser 
Richtung zu verändern. 

So wäre die Transformation nicht allein durch die 
„planetary boundaries“ begründbar, sondern auch mit 
den „open frontiers“ der menschlichen Existenz. Stän-
dig werden alternative Lebensentwürfe und unterneh-
merische Visionen neu entwickelt und beispielsweise 
als Leitbilder des „guten Lebens“ formuliert. Derartige 
Leitbilder scheinen eine solide Basis in den Alltagsprä-
ferenzen von Menschen zu haben (Graham, 2010). 

In allen Kulturen wurden und werden im Übrigen 
überzeugende, auf Universalisierung angelegte Aspekte 
und Dimensionen „guten Lebens“ und des Glücks dar-
gelegt, und zwar nicht als Durchschnittswerte subjek-
tiver menschlicher Präferenzen und Befindlichkeiten, 
sondern als bewertende Kategorien bestimmter lebens-
weltlicher Kontexte und Wahlsituationen. In der prak-
tischen, auf die Nikomachische Ethik des Aristoteles 
zurückgehenden Philosophie, war das Gute (Eu zén, „gut 
leben“) an sich und nicht im Bezug auf ein anderes Gut 
erstrebenswert – alle anderen Güter sollten im Bezug 
auf das Gute erstrebenswert sein. Auch in der heuti-
gen praktischen Philosophie, die sich nur noch partiell 
auf die antike Ethiklehre bezieht, ist gutes Leben kein 
Zustand, sondern eine Handlung, ein von Vernunft und 
Gefühl geleitetes Tätigsein. Es beruht nicht einzig oder 
vornehmlich auf einer großen Zahl materieller Güter, 
auf Annehmlichkeiten oder Genüssen, sondern auf der 
Erfüllung von Menschlichkeit in einem umfassenden, 
für Mitmenschen und Umwelt zuträglichen Sinn. Dazu 
gehört die Entfaltung des Selbst, d.  h. der einer Person 
gegebenen Möglichkeiten, ebenso wie der Gemein-
sinn, die Übernahme von Verantwortung für das allge-
meine Wohl sowie eine Reihe von Gerechtigkeitsprin-
zipien. „Gutes Leben“ ist in aller Regel von der Erfül-
lung bestimmter Grundbedürfnisse abhängig, auch vom 
Vorhandensein individueller Spielräume und Optionen, 
die durch materielle Standards abgesichert sein müs-
sen. Darüber hinaus spielen – transkulturell – immate-
rielle Faktoren beim „pursuit of happiness“ eine Rolle, 
wie die Anerkennung durch Andere, die Einbettung 
in Gemeinschaften und Netzwerke verschiedener, vor 
allem familiärer Art, aber auch die Erfüllung ästheti-
scher und hedonistischer Genüsse. Jede Transformati-
onsstrategie, die plausibel machen kann, dass vorge-
schlagene bzw. verordnete Veränderungen mit diesen 
immateriellen Zielsetzungen vereinbar sind, also die 
subjektive Lebenszufriedenheit nicht nur nicht trüben 
müssen, sondern sogar erhöhen können, ist Erfolg ver-
sprechender als eine Strategie, die allein aus äußeren 
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Zwängen Minderungen verordnet und damit Problem-
verdrängung und Verlustaversion auslöst.

Aus liberaler Sicht droht jeder Versuch, „gutes 
Leben“ (im Sinne von Aristoteles) normativ den jewei-
ligen individuellen Bedürfnissen entgegenzuhalten, 
in autoritäre Bevormundung abzurutschen. Moderne 
Gesellschaften verstehen sich als „multioptional“ 
(Gross, 2005), wobei sie die Bedürfnisbefriedigung der 
Individuen empirisch und normativ in den Vordergrund 
rücken. Grenzen individuellen Strebens nach Glück 
bestehen demnach lediglich in der Vermeidung kausal 
zurechenbarer Schädigungen Anderer. Umweltschäden 
der Vergangenheit können entsprechend dieser Argu-
mentation diskontiert und durch Wohlfahrtssteigerun-
gen der Zukunft kompensiert werden. Vor dem Hinter-
grund der in Kapitel 1 aufgezeigten Risiken des globalen 
Klimawandels, des Verlustes biologischer Vielfalt sowie 
der multiplen Krisen der Weltgesellschaft stellt sich 
jedoch zunehmend die Frage, ob eine solche Fokussie-
rung die individuellen Freiheiten heute und in Zukunft 
lebender Generationen tatsächlich noch schützt. Es 
mehren sich Stimmen, die nach der Entwicklung libe-
raler Grundrechte (18. Jahrhundert), politischer Parti-
zipationsrechte (19. Jahrhundert) und sozialer Rechte 
(20. Jahrhundert) die Rechtsentwicklung am Übergang 
zu einer neuen Rechtsform sehen: hin zu den ökologi-
schen Grundrechten (Marshall, 1992; Menke und Poll-
mann, 2007). Das Bewusstsein der Grenzen des Wachs-
tums leitet den Blick somit nicht allein auf natürliche 
Grenzen von Ressourcen, Belastungen, Emissionen 
usw., sondern auch auf die möglichen Folgen unbe-
grenzten Wachstums für die individuelle Freiheit künf-
tiger Generationen. Selbstbeschränkungen heute, etwa 
bei der Quantität und Herkunft von Konsumgütern und 
Dienstleistungen, sichern künftige Handlungschancen, 
die bei längerem Zuwarten mit hoher Wahrscheinlich-
keit nicht mehr gegeben sein werden. Bei genauerer 
Betrachtung ergibt sich also, dass heute auf den ers-
ten Blick als Verzicht wahrgenommene Beschränkun-
gen dazu führen können, dass diese künftig lebende 
Individuen und Gesellschaften entlasten, ohne heuti-
gen Generationen übermäßige Einschränkungen und 
Kosten aufzuerlegen.

Selbstbeschränkung zur Vermeidung von gefährli-
chem Klimawandel und anderer Schädigungen des Erd-
systems ist keine ideengeschichtliche Revolution. Men-
schen sind, wie derzeit die Beispiele des Rauchverbots 
und der Schuldenbremse zeigen, sehr wohl fähig, die 
Vehemenz ihrer spontanen Wünsche erster Ordnung 
(die kurzfristigen Präferenzen) durch Wünsche zweiter 
Ordnung (Wünsche, die sich auf Wünsche beziehen) zu 
zähmen (Frankfurt, 2001; Schaal und Ritzi, 2008) und 
dafür Kooperationen einzugehen (Tomasello, 2009). 
Damit legen sie eine vorsorgende Einstellung gegen-

über möglichen Vorlieben bzw. der Entwicklung dieser 
Vorlieben in der Zukunft an den Tag. Diese Problema-
tik verweist auf historische Transformationen, deren 
Strukturmuster im folgenden Kapitel herausgearbeitet 
werden. 
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Der WBGU begreift den anstehenden Wandel in Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft zur Bewältigung der 
in Kapitel 1 beschriebenen Herausforderungen als eine 
„Große Transformation“. Die zentralen Anforderun-
gen, die sich an diese umfassende Transformation stel-
len, ergeben sich aus den Grenzen des Erdsystems, die 
einen Umbau der nationalen Ökonomien und der Welt-
wirtschaft innerhalb diesƒer Grenzen erzwingen, um 
eine irreversible Schädigung der Weltökosysteme und 
deren Auswirkungen auf die Menschheit zu vermeiden. 

Produktion, Konsummuster und Lebensstile müs-
sen so verändert werden, dass Treibhausgasemissionen 
im Verlauf der kommenden Dekaden auf ein Minimum 
reduziert (Dekarbonisierung der Energiesysteme und 
Gestaltung klimaverträglicher Gesellschaften), essenti-
elle Ressourcenknappheiten (vor allem Land, Wasser, 
strategische mineralische Ressourcen) durch signifi-
kante Ressourceneffizienzsteigerungen minimiert und 
abrupte Veränderungen im Erdsystem (Kipppunkte) 
durch Wirtschafts- und Entwicklungsstrategien, welche 
die Leitplanken des Erdsystems (planetary  boundaries) 
berücksichtigen, vermieden werden können. 

Ein solcher Umbau wird ohne ein bisher unerreich-
tes Niveau an weltweiter Kooperation, die Weiterent-
wicklung der normativen Infrastrukturen innerhalb des 
internationalen Systems, neue Wohlfahrtskonzepte, 
Technologiesprünge, vielfältige institutionelle Inno-
vationen und veränderungsfähige Reformallianzen 
nicht gelingen. Der WBGU sieht in der Geschichte der 
Menschheit nur zwei große Transformationen, Verän-
derungsschübe oder Phasen der Zivilisation, die ver-
gleichbar wären mit der Großen Transformation, die 
nun stattfinden muss: die Neolithische Revolution, die 
den Übergang von der Jäger- und Sammlergesellschaft 
zur Agrargesellschaft darstellte (Winkler, 2009; Kas-
ten 3-1) sowie die Industrielle Revolution, die schon 
der ungarische Ökonom Karl Polanyi (1944) als „Great 
Transformation“ beschrieben hat (Kasten 3.2-1).

Eine umfassende Theorie zur Erfassung der Kom-
plexität großer Transformationen liegt bisher nicht vor. 
Ein Transformationskonzept ist jedoch notwendig, um 
diesen tiefgreifenden Wandel angemessen zu beschrei-

ben, analytisch zu durchdringen und eine Systematik 
zu entwickeln, die es erlaubt, die Prozesse und Dyna-
miken, Handlungsebenen, Treiber von Veränderungen 
und Akteurskonstellationen der Großen Transformation 
sichtbar zu machen. Nur so können tragfähige politi-
sche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Transforma-
tionsstrategien für den Übergang zu einer dekarboni-
sierten und ressourceneffizienten (Welt-)Wirtschaft 
und Gesellschaft entwickelt werden. 

Wie kann man eine große Transformation beschrei-
ben und wie ist sie beeinflussbar? Wichtig ist zunächst, 
dass die Große Transformation über Veränderungen 
mittlerer Reichweite hinausreicht (Kap. 3.5), die durch 
unterschiedliche Theorien thematisiert werden: 

Die Theorie der „langen Wellen wirtschaftlichen 
Wandels“ beschreibt „Kondratieff-Zyklen“, die durch 
Basisinnovationen angetrieben werden (Kondratieff, 
1926; Mensch, 1975; Freeman und Louçã, 2001; Perez, 
2002). Die Beobachtung ist in diesem Kontext, dass in 
einem Rhythmus von 40–60 Jahren zentrale Innova-
tionen zu gravierenden Veränderungen in der Wirt-
schaft führen und transformative Investitionsschübe 
auslösen (1780–1850 Dampfmaschine, mechanischer 
Webstuhl, Kohle, Eisen; 1840–1890 Eisenbahn, Stahl-
produktion, Agrartechniken; 1890–1940 Elektrizität, 
Chemie, Automobil, Massenproduktion; 1940–1990 
Elektrotechnik, Petrochemie, Computer, Flugzeug bzw. 
Raketen; 1990 ff. Informations- und Kommunikations-
technologien). Die Große Transformation, die in eine 
Weltwirtschaft und -gesellschaft führt, die innerhalb 
der Grenzen des Erdsystems Wohlstand, Stabilität und 
Demokratie sichern kann, ist offensichtlich ebenfalls 
auf Basisinnovationen angewiesen, die klimaverträg-
liches und ressourceneffizientes Wirtschaften ermög-
lichen. Aber sie geht noch über die Zeithorizonte der 
Kondratieff-Zyklen hinaus, indem sie auf die Ablösung 
der Epoche des bisherigen Industrialismus abzielt. Sie 
umfasst zudem gesellschaftliche, kulturelle und politi-
sche Veränderungsprozesse, die nicht nur technologi-
scher Natur oder technologisch determiniert sind. 

In der evolutorischen Ökonomik wird in Anlehnung 
an die Idee grundlegender Innovationen zwischen 

Die Große Transformation: 
Ein heuristisches Konzept 3
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inkrementellen und radikalen Innovationen sowie der 
Veränderung techno-ökonomischer Paradigmen unter-
schieden (Freeman, 1996). Aus diesen Ansätzen lässt 
sich viel für die Große Transformation lernen, denn 
der Übergang zu einer klimaverträglichen und ressour-
ceneffizienten Wirtschaft muss offensichtlich mit radi-
kalen Innovationen einhergehen, die breite Teile von 
Wirtschaft und Gesellschaft beeinflussen und zu einer 
Veränderung des „High-carbon-Paradigmas“ führen. 

Doch wie bei der Theorie der langen Wellen (Kondra-
tieff) gilt auch hier, dass die Innovationstheorien sich 
eher mit Veränderungen mittlerer zeitlicher Reichweite 
beschäftigen. 

Zudem geht die Komplexität der Großen Transfor-
mation weit über im Kern technologische Veränderun-
gen hinaus, mit denen sich ein Teil der evolutorischen 
Ökonomik beschäftigt. Die am schwierigsten zu indu-
zierenden Veränderungen der Großen Transformation 

Kasten 3-1

Die Neolithische Revolution

Die Neolithische Revolution bezeichnet das Aufkommen und 
die Ausbreitung sesshafter Gesellschaften während der Jung-
steinzeit. Nachdem die Menschheit zuvor ausschließlich in 
Jäger- und Sammlergemeinschaften gelebt hatte, erlernte sie 
zwischen 10.000 und 5.000 vor v. Chr. in verschiedenen Erd-
teilen unabhängig voneinander Vieh- und Ackerwirtschaft 
sowie die Möglichkeiten der Vorratshaltung. Dadurch wurden 
die Voraussetzungen zur Sesshaftigkeit geschaffen (Sieferle, 
2010; Abb. 3.2-1, 3.2-2).

Die grundlegenden Eigenschaften agrarischer Zivilisati-
onen ähneln sich weltweit sehr. Dies spricht für konvergente 
evolutionäre Entwicklungsprozesse, in denen zielgerichtete 
Steuerung keine große Rolle gespielt haben kann. Vielmehr 
lassen die systemischen Bedingungen landwirtschaftlicher 
Produktionsweisen, trotz aller erreichten sozio-technolo-
gischen Fortschritte, nur geringe Spielräume für Sonderent-
wicklungen und unterschiedliche Ausprägungen agrarischer 
Gesellschaften zu (Sieferle, 2010). Erlernte eine Gesellschaft 
die ersten Schritte des Ackerbaus, wie etwa die regelmäßige 
Ernte wilder Pflanzen, waren die nächsten Schritte, etwa das 
gezielte Aussäen, vorgezeichnet.

Obwohl es sich bei der Neolithischen Revolution um einen 
evolutionären Epochenwandel handelt, hat sie die zivilisato-
rischen Grundlagen der Menschheit und die Welt als Ganzes 
nachhaltig verändert. Aus ökonomischer Perspektive hat-
ten Sesshaftigkeit und Landwirtschaft vorher ungeahnten 
materiellen Wohlstand und Wirtschaftswachstum zur Folge. 
Besonders sichtbar wurde dies in der Entwicklung agrarischer 
Hochkulturen (Weisdorf, 2005).

Die Sesshaftigkeit, verbunden mit Ackerbau und Vor-
ratshaltung, ermöglichte gegenüber dem Status quo ante die 
Entstehung wesentlich komplexerer und ausdifferenzierte-
rer Gesellschaften. Wirtschaftshistoriker betonen, dass eine 
frühe Übernahme agrarischer Produktions- und Lebenswei-
sen zu solch fundamentalen Unterschieden im Bezug auf 
technologische Entwicklung und soziale Organisation geführt 
haben, dass sie bis heute zu einem bestimmten Grad die Wirt-
schaftsleistung von Staaten bestimmen. Darüber hinaus gibt 
es Indizien dafür, dass hierfür weniger die historische Dauer 
von agrarischer Produktion ausschlaggebend ist als vielmehr 
der jeweilige Entwicklungsgrad einer agrarischen Tradition 
und die daraus übernommenen technologischen und sozialen 
Fähigkeiten (Putterman, 2008).

Mit dem Wirtschaftswachstum landwirtschaftlicher Gesell-
schaften nimmt auch deren Energiebedarf sowie die Eingriffs-
tiefe in die natürliche Umwelt zu, da Agrargesellschaften ihre 
Umwelt wesentlich stärker und systematischer bearbeiten 

und transformieren als Jäger und Sammler (Haberl, 2006). 
Hauptenergiequelle der Agrargesellschaft ist die Biomasse, 
die stärker und kontrollierter in Anspruch genommen wird als 
zuvor (Abb. 3.2-1). Zudem wird ein wesentlich größerer Teil 
der Nettoprimärproduktion von Biomasse als Nahrung und 
Futter sowie Bau- und Feuerholz genutzt. Zwar entnehmen 
auch Jäger und Sammler Biomasse aus ihrer Umwelt, nutzen 
diese aber vergleichsweise unsystematisch, unmodifiziert und 
in geringeren Mengen. 

Warum jagen und sammeln durch Sesshaftigkeit und 
Landwirtschaft abgelöst wurden ist umstritten, da frühge-
schichtliches Wissen bruchstückhaft und spekulativ ist. Alle 
Erklärungsversuche gehen davon aus, dass die klimatischen 
Änderungen am Ende der Eiszeit eine entscheidende Rolle 
gespielt haben. Unklar ist allerdings, ob diese zu einer Ver-
schlechterung des Umweltzustands und damit verbundenen 
Ressourcenknappheiten oder umgekehrt zu einer Verbesse-
rung des Umweltzustands und einem Überangebot an Nah-
rungsmitteln geführt haben.

Im ersten Fall wäre, vereinfacht gesagt, mangelnde Beute 
der wichtigste Treiber für die Entwicklung der Landwirt-
schaft gewesen. Im zweiten Fall wäre es ein Überangebot 
an Beute, das die Sesshaftwerdung, die Domestizierung von 
Tieren und komplexere Organisationsgrade, wie etwa den 
systematischen Anbau wilder Gerste, überhaupt ermöglichte. 
Eine dritte Theorie vermutet, dass eine erste Erwärmung eine 
jagende Sesshaftigkeit ermöglichte und ein plötzlicher klima-
tischer Kälteeinbruch die sesshaften Jäger zur Landwirtschaft 
zwang. Ein vierter Ansatz sucht eine Erklärung nicht in der 
relativen Verbesserung oder Verschlechterung der Umwelt-
bedingungen durch klimatische Änderungen, sondern in der 
Verstetigung der Umweltbedingungen im Anschluss an das 
klimatisch volatile Pleistozän. Während Jäger und Sammler 
sich Klimaschwankungen flexibel anpassen konnten, ließ die 
Kontinuität der klimatischen Bedingungen auch relativ unfle-
xible, dabei aber langfristig produktivere Lebensformen wie 
den Ackerbau zu.

Unabhängig von den spezifischen Ursachen ermöglichten 
Sesshaftigkeit und Ackerbau eine historisch nicht gekannte 
Beschleunigung kultureller, sozialer, technologischer und 
wirtschaftlicher Entwicklung. So führte der Wegfall des 
Zwangs zur ständigen Anpassung an wechselnde klimatische 
Bedingungen zu neuen Anpassungszwängen und koevolutio-
nären Prozessen innerhalb der Landwirtschaft (z.  B. das Auf-
kommen von Parasiten) und Siedlungsgesellschaften (z.  B. 
den Konkurrenzdruck durch Feinde sowie soziale Schich-
tung). Dabei führte die Lösung eines Problems in der Regel zu 
unvorhergesehen neuen Problemen, die erneut Handlungs-
druck schafften und somit Innovation und Entwicklung för-
derten (Sieferle, 2010).
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sind jenseits der Technologien angesiedelt – etwa die 
Veränderung von Lebensstilen, eine globale Koope-
rationsrevolution, die Überwindung von Politikblo-
ckaden sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit 
generationenübergreifenden Langfristveränderungen 
(Kap.  5,  6). Technologien können helfen, diese Her-
ausforderungen eines umfassenden ökonomischen und 
gesellschaftlichen Wandels zu vereinfachen. Sie sind 
jedoch nicht der Schlüssel oder gar der einzige Schlüs-
sel zur Großen Transformation.

Auch die Transformationstheorien, die sich mit 
dem Übergang der sozialistischen Länder in Richtung 
Marktwirtschaft und Demokratie beschäftigen, erfas-
sen, wie die Innovationstheorien und die Theorie langer 
Wellen, einige wichtige Dimensionen der Großen Trans-
formation (Merkel, 2010). Immerhin geht es bei diesen 
Ansätzen darum, den weitreichenden Umbau von Öko-
nomien und Gesellschaft zu verstehen sowie entspre-
chende Transformationsstrategien zu entwickeln. Der 
entscheidende Unterschied zwischen diesen Transfor-
mationen und dem Übergang zu einer Weltwirtschaft in 
den Grenzen des Erdsystems besteht darin, dass sich die 
ehemals sozialistischen Länder im Übergang zur Markt-
wirtschaft an existierenden Leitbildern und Modellen 
westlicher Länder orientiert haben. 

Für die Große Transformation zur Nachhaltigkeit 
dagegen gibt es keine etablierten Vorbilder. Die Verbin-
dung von Wohlstand, Dekarbonisierung, radikaler Res-
sourceneffizienz und Demokratie ist eine historische 
Herausforderung, der sich alle Länder gleichermaßen 
stellen müssen und von der gerade die wohlhabenden 
Staaten – was ihre Treibhausgasemissionen und ihren 
Ressourcenverbrauch angeht – besonders weit entfernt 
sind. Es gibt derzeit weltweit kein einziges Modell-
land für klimaverträgliches Wirtschaften (Low-carbon-
Modellland), an dem sich Reformprozesse in anderen 
Ländern orientieren könnten. Zudem konzentrierten 
sich die Transformationstheorien zum Übergang von 
sozialistischen zu westlichen Gesellschaften auf natio-
nale Systeme, während die Große Transformation des 
21. Jahrhunderts sowohl Veränderungen in nationalen 
Gesellschaften als auch insbesondere Prozesse globalen 
Wandels umfassen muss. 

Existierende Transformationstheorien können durch-
aus Elemente und Strukturmerkmale zu einem heuristi-
schen Konzept zur Analyse der Großen Transformation 
beitragen, sind jedoch nicht darauf ausgelegt, den epo-
chalen Umbruch zu beschreiben, der aus Sicht des 
WBGU notwendig wäre, um Erdsystemstabilität, brei-
tenwirksamen Wohlstand und Demokratie langfristig zu 
sichern.

3.1
Zentrale Charakteristika der   Großen  
Transformation

Grin et al. (2010) leisten mit ihren Arbeiten zu „long 
term transformative change to sustainabilty“ wichtige 
Beiträge zu einem besseren Verständnis von Verän-
derungsprozessen, die der WBGU als Große Transfor-
mation bezeichnet. Der Ansatz von Grin et al. (2010) 
rekurriert auf oben skizzierte Transformationskon-
zepte und -theorien, insbesondere aus der evolutori-
schen Ökonomik und der Innovationsforschung, aber 
auch aus den Geschichtswissenschaften, und erweitert 
diese in Richtung eines umfassenderen Wandels zur 
nachhaltigen Entwicklung. Grin et al. (2010) sprechen 
von „transition“, wenn sie Prozesse umfassenden Wan-
dels analysieren und von „transformations“ als Phasen 
innerhalb der „transition“. In den Sozialwissenschaften 
werden die deutschen Begriffe „Transition“ und „Trans-
formation“ in der Regel synonym gebraucht, um weit-
reichende Prozesse gesellschaftlichen, wirtschaft lichen, 
kulturellen und politischen Wandels zu beschreiben 
(Nohlen, 2005). Der WBGU verwendet in dieser Stu-
die den Begriff der „Transformation“, nicht zuletzt in 
Anlehnung an Karl Polanyis (1944) „Great Transforma-
tion“, um umfassenden Wandel zu beschreiben.

Historische Phasen umfassenden wirtschaftlichen, 
technologischen, kulturellen und politischen Wandels, 
die nicht nur Nischen und Sektoren betreffen, sondern 
in denen Gesellschaften insgesamt transformiert wer-
den, können in Anlehnung an Giddens (1984), Bour-
dieu (1977) und Braudel (1958) als Prozesse verstan-
den werden, in denen „wechselnde Praktiken, struktu-
reller Wandel und exogene Tendenzen parallel zuein-
ander auftreten und gegebenenfalls interagieren, so 
dass nicht-inkrementelle Veränderungen in Praktiken 
und Strukturen entstehen“ (Grin et al., 2010). Dabei 
übernehmen die Autoren von dem Wirtschaftshisto-
riker Braudel (1958) die Erkenntnis, dass tiefgreifen-
der Wandel auf Veränderungsprozessen basiert, die 
unterschiedlichen Zeitlogiken und Geschwindigkeiten 
folgen. Geographische, geologische, aber auch sozi-
ale und mentale Strukturen verändern sich nur sehr 
langsam (structural history); ökonomische Strukturen, 
Akteurs- und Machtkonstellationen, die Verfügbar-
keit natürlicher Ressourcen können sich im Rhythmus 
von Jahren und wenigen Dekaden verändern (conjunc-
tural history); spezielle Momente und Ereignisse der 
Geschichte (der 11. September 2001, Beginn und Ende 
des II. Weltkrieges; Weltwirtschaftskrise 1929/30 bzw. 
2007–2009), können zu Kursänderungen, Schocks, 
lang anhaltenden Krisen oder auch Gelegenheitsfens-
tern (windows of opportunity) für Veränderung führen 
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(eventful  history). Große Transformationen sind also 
keine linearen Prozesse oder Ergebnisse intentionalen 
Handelns mächtiger Akteure, sondern Folge von inein-
ander greifenden Dynamiken, die sich auf unterschied-
lichen Zeitskalen abspielen, aber sich zu einer Richtung 
des Wandels verdichten (z.  B. im Umbruch von Agrarge-
sellschaften zu Industriegesellschaften,  Kasten  3.2-1, 
Abb. 3.2-1, 3.2-2). 

Zur Analyse von Interaktionen zwischen Teilsys-
temen greifen Grin et al. (2010) auf das Konzept der  
Koevolution zurück. „Wirtschaftliche, kulturelle, tech-
nologische, ökologische und institutionelle Subsysteme 
entwickeln sich unter wechselseitiger Beeinflussung 
auf vielfältige Weise weiter und können sich gegensei-
tig stärken, um gemeinsam einen Übergang (mit)zube-
stimmen. (...)... wir sprechen von Ko-Evolution, wenn 
die Interaktion der sozialen Subsysteme die Dynamik 
der einzelnen Subsysteme beeinflusst und zu einem 
irreversiblen Muster des Wandels führt.“ Auf dieser 
Grundlage arbeiten die Autoren ein Bündel allgemeiner 
Charakteristika großer Veränderungsprozesse heraus, 
um Komplexität zu reduzieren:

 > Große Veränderungsprozesse verlaufen koevolutio-
när, setzen eine Vielzahl von Veränderungen in 
unterschiedlichen sozio-technischen (Sub-)Syste-
men voraus und finden auf lokalen, nationalen und 
globalen Handlungsebenen statt.

 > Sie beinhalten sowohl die Entwicklung von 
(Nischen-)Innovationen als auch deren Selektion 
durch Nutzer und ihre gesellschaftliche Verankerung 
über Märkte, Regulierungen, Infrastrukturen und 
neue gesellschaftliche Leitbilder.

 > Sie werden von einer großen Zahl an Akteuren aus 
Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft 
und Konsumenten beeinflusst.

 > Sie sind letztendlich radikale Prozesse hinsichtlich 
ihrer Auswirkung und Reichweite, vollziehen sich 
jedoch unter Umständen langsam über mehrere 
Jahrzehnte.

Folgt man diesen Charakteristika, dann haben große 
Transformationen kein eindeutiges Zentrum, von dem 
sie ausgehen und sie sind schwer steuerbar. In der Tat 
waren die beiden bisherigen Zivilisationsschübe der 
Menschheit (Neolithische und Industrielle Revolution; 
Kasten 3-1, 3.2-1), die der WBGU als große Transfor-
mationen einstuft, keine gesteuerten Prozesse, son-
dern Ergebnisse evolutionären Wandels. Eine zentrale 
und historisch neue Herausforderung im großen Über-
gang zur klimaverträglichen und ressourceneffizienten 
Weltwirtschaft, in der die Grenzen des Erdsystems ein-
gehalten werden, besteht also darin, diesen komplexen 
Prozess zu gestalten (Messner, 1997). Der anstehende 
Wandel muss auf der Grundlage von Erkenntnissen und 
Einsichten aus der Wissenschaft bezüglich der Risiken 

einer Fortsetzung des fossilen und ressourceninten-
siven Entwicklungspfades angestoßen und politisch 
gestaltet werden, um den historischen Normalfall, näm-
lich eine Richtungsänderung infolge von Krisen und 
Schocks, zu vermeiden. Im Fall der Klima krise könnte 
der historische Normalfall zu irreversiblen und unab-
sehbaren Folgen für die Menschheit führen (WBGU, 
2009b). Die Klima- und Naturwissenschaften sind in 
der Lage, die zukünftigen Auswirkungen der globalen 
Erwärmung auf Wasserverfügbarkeit, Landdegrada-
tion oder auch den Meeresspiegelanstieg zu modellie-
ren. Insofern steht den Gesellschaften für Entscheidun-
gen in der Gegenwart nicht nur ein „Labor der Vergan-
genheit“ (die Geschichte), sondern auch ein „Labor der 
Zukunft“ zur Verfügung. Die Menschheit muss lernen 
„aus der Zukunft zu lernen“ (Kap. 8). 

Das Transformationskonzept von Grin et al. (2010), 
aber auch andere sozialwissenschaftliche Theorien 
gesellschaftlichen Wandels (Braudel,  1958; Mess-
ner, 1997; Mayntz, 2009; Fischer, 2010; Ostrom, 2010) 
verweisen allerdings darauf, dass selbst komplexe 
Transformationen nicht nur durch unüberschaubare 
Eigendynamiken von Prozessen und Strukturen im 
Sinne einer Koevolution als selbstgesteuerter Pro-
zess zustande kommen, sondern auch durch identifi-
zierbare Akteurskonstellationen beeinflusst werden. 
Akteurskonstellationen, die über ausreichend Macht, 
Ressourcen, Kreativität sowie Innovations- und 
Reformbereitschaft verfügen, um etablierte Blockade-
kräfte zu überwinden, können wirksame Treiber des 
Wandels sein oder eigendynamische Prozesse des Wan-
dels kanalisieren, bündeln und gestalten. Wie groß ihre 
Gestaltungsspielräume sind, ergibt sich aus der Gesamt-
konstellation, in der die Akteure handeln. Im Folgen-
den wird gezeigt, dass die Gestaltungschancen im der-
zeitigen Umbruch zu einer nachhaltigen Weltwirtschaft 
durchaus günstig ausfallen. 

Um Erfolg zu haben, müssen „Pioniere des Wandels“ 
in jedem Fall („jenseits“ ihrer Macht und ihres Reform-
willens) die Grenzen des etablierten Gesellschaftskon-
zeptes (in diesem Fall einer weitgehend auf der Nut-
zung fossiler Energieträger beruhende Wirtschafts-
weise oder high carbon economy) plausibel aufzeigen 
können und über (attraktive) Leitbilder (Narrative) ver-
fügen, an denen sich der gesellschaftliche Wandel aus-
richten kann. Diese Studie will einen Beitrag zu einem 
solchen Narrativ der Großen Transformation zur Nach-
haltigkeit leisten. 

Neuere Forschungsarbeiten der Verhaltensökonomie 
(Akerlof und Shiller, 2009), der evolutionären Anth-
ropologie (Dunbar, 2010), der politischen Ökonomie 
(Ostrom und Walker, 2003) oder auch des „Akteurs-
orientierten Institutionalismus“ (Mayntz, 2002) ver-
weisen übereinstimmend auf die herausragende 
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Bedeutung von breit geteilten Narrativen für die Hand-
lungsorientierung von Akteuren. Narrative reduzieren 
Komplexität, schaffen Orientierung für aktuelle und 
zukunftsorientierte Handlungsstrategien, sind Grund-
lage der Kooperation zwischen Akteuren und fördern 
Erwartungssicherheit. Das vorherrschende Narrativ der 
vergangenen zweihundert Jahre war über alle Wirt-
schaftssysteme hinweg ein Wohlstandsmodell, das auf 
der unbegrenzten Verfügbarkeit fossiler Energieträger 
und anderer Ressourcen basierte. Nun bedarf es einer 
neuen Geschichte zur Weiterentwicklung der mensch-
lichen Zivilisation sowie dessen, was unter „Moderni-
sierung“ und „Entwicklung“ verstanden wird. Das ist 
leichter gesagt als getan. Denn John Maynard Keynes 
(1883–1946) hat wohl richtig gelegen, als er vermu-
tete: „Die Schwierigkeit ist nicht, neue Ideen zu finden, 
sondern den alten zu entkommen“.

Ohne veränderte Narrative, Leitbilder oder Meta-
erzählungen, die die Zukunft von Wirtschaft und 
Gesellschaft neu beschreiben, kann es keine gestaltete 
Große Transformation geben. Hiermit sind zwei wich-
tige Elemente der Gestaltung des Übergangs zur nach-
haltigen Weltwirtschaft genannt (Pioniere des Wandels 
und Narrative), die später wieder aufgegriffen werden 
(Kap. 4, 5, 6). 

3.2
Die „Verwandlungen der Welt im 19. und 21.  
Jahrhundert“: Vier zentrale Arenen der  
Transformation

Der Historiker Osterhammel (2009) beschreibt in sei-
ner 1.500-seitigen Abhandlung über die „Verwand-
lung der Welt – Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts“ 
die große Transformation, die zur industriellen Gesell-
schaft geführt hat. Dabei betrachtet er einen Zeitraum 
von 1770 bis ins 20. Jahrhundert hinein. Statt von 
Transformation spricht er über die Phase des Umbruchs 
von den Agrar- zu den Industriegesellschaften, die er 
in den „fünf oder sechs Jahrzehnten um 1800 herum“ 
beobachtet und als „Schwellenjahrzehnte“, „Epochen-
wandel“, „Sattelzeit“ oder „Wendezeit“ bezeichnet 
(Osterhammel, 2009). Interessant ist, dass die Cha-
rakteristika des Epochenwandels hier ähnlich wie bei 
Grin et al. (2010) beschrieben werden. Auch Osterham-
mel kommt zu dem Ergebnis, dass große Epochenwech-
sel, die zur „Verwandlung der Welt“ führen, mehrere 
Dekaden andauern. In diesen Phasen der „Übergänge“ 
und „Zäsuren“ überlagern und verdichten sich ökono-
mische, kulturelle, soziale, aber auch ökologische Pro-
zesse unterschiedlicher Tempi (Braudel, 1958) zu trans-
formativen Dynamiken, beeinflusst durch eine Vielzahl 
von Akteursgruppen, die mit durchaus unterschiedli-

chen Intentionen letztlich eine spezifische Richtung des 
Wandels befördern (Osterhammel, 2009).

In der Geschichte gibt es also keine zeitlich eindeutig 
bestimmbaren Kipppunkte der Entwicklung, die einen 
Epochenwechsel einläuten. Historische Schübe und 
umfassende Transformationen ergeben sich vielmehr 
durch „Häufigkeitsverdichtungen von Veränderungen. 
Diese können kontinuierlich oder diskontinuierlich ver-
laufen, additiv oder kumulativ, reversibel oder irrever-
sibel, mit stetigem oder wechselndem Tempo“ (Oster-
hammel, 2009). Erst in der Ex post-Betrachtung wird 
deutlich, ob ein epochaler Wandel, in diesem Fall von 
der Epoche der Agrargesellschaften hin zur Epoche der 
Industriegesellschaften (Kasten 3.2-1), stattgefunden 
hat. 

Die Nichtlinearität weitreichender gesellschaftlicher 
Transformationen zeigt sich insbesondere im Wechsel-
spiel ideengeschichtlicher und realpolitischer Verände-
rungen. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass große 
Ideen und neue gesellschaftliche Leitbilder beacht-
liche Zeit brauchen, um sich in großen Veränderungen 
in den Gesellschaften niederzuschlagen. John Locke 
(1632–1704) stritt seit der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts für Erkenntnis und Vernunft. René  Descartes 
(1596–1650) begründete den französischen Rationa-
lismus, auf den Voltaire (1694–1778) und  Rousseau 
(1712–1778) aufbauten. Kant verfasste 1784 seinen 
berühmten Aufsatz „Was ist Aufklärung?“, in dem 
er den „Ausgang des Menschen aus seiner selbstver-
schuldeten Unmündigkeit“ einforderte. Während die 
Aufklärer für Freiheit, Vernunft und „das Wohl des 
Menschengeschlechts“ eintraten und demokratische 
Gesellschaften „vordachten“, waren ihre Gesellschaf-
ten noch durch eine hier eher katholisch und dort eher 
evangelisch geprägte Gegenaufklärung dominiert und 
damit weit von den neuen Idealen der Aufklärung ent-
fernt. Und auch die Aufklärer selbst blieben in Teilbe-
reichen ihres Denkens erstaunlich lange der Tradition 
der Unfreiheit verpflichtet. Nur eine Minderheit der 
 großen europäischen Aufklärer, zu der Adam Smith und 
Rousseau gehörten, protestierte gegen die von allen 
Kolonialmächten praktizierte Sklaverei und den trans-
atlantischen Sklavenhandel, der in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts seinen Höhepunkt erreichte. Zum 
„Menschengeschlecht“, für dessen Freiheit die Aufklä-
rer eintraten, zählte zunächst nur ein Teil der Mensch-
heit (Winkler, 2009; Kap. 3.5.1).

Osterhammels Rekonstruktion der Verwandlung der 
Welt im 19. Jahrhundert verdeutlich darüber hinaus, 
dass vier Arenen der Transformation von übergeord-
neter Bedeutung für den Epochenwandel zur Indust-
riegesellschaft waren. Diese Arenen der Transformation 
des letzten großen Epochenwandels sind auch für die 
Große Transformation im 21. Jahrhundert von zentra-
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ler Bedeutung. Der letzte große Zivilisationsschub zur 
Industriegesellschaft basierte auf der Überlagerung und 
Verdichtung von weitreichenden Veränderungsprozes-
sen in Bezug auf: 

 > die Energiebasis von Wirtschaft und Gesellschaft,
 > die Bedeutung von Zeit in Wirtschaft und Gesell-

schaft,
 > Kommunikations-, Wissens- und Logistikinfrastruk-

turen,
 > Machttransformation und gesellschaftlichen  Wandel. 

Eine Skizze der Erkenntnisse von Osterhammel zur Ver-
wandlung der Welt im 19. Jahrhundert hilft, die aktuel-
len Transformationsprozesse besser zu verstehen.

Die Energietransformation im 19. Jahrhundert als 
Grundlage der Industriellen Revolution
Jedes Wirtschaften erfordert Energiezufuhr. Fehlen-
der Zugang zu bezahlbarer Energie ist einer der gefähr-
lichsten Engpässe, die Gesellschaften durchleben kön-
nen. Die Industrialisierung war vor allem ein Wechsel 
des Energieregimes (Sieferle et al., 2006; Abb. 3.2-1). 
Bis Ende des 18. Jahrhunderts basierten die vorindust-
riellen Gesellschaften auf wenigen Energiequellen jen-
seits menschlicher Arbeitskraft. Wasser, Wind, Feuer-
holz, Torf und Arbeitstiere begrenzten die Leistungs- 
und Expansionsfähigkeit der Ökonomien (Abb. 3.2-1).
Es bestand stets die Sorge, dass die Verfügbarkeit von 

Abbildung 3.2-2
Entwicklung der 
Weltbevölkerung im 
Zuge der Übergänge 
von der Jäger- und 
Sammlergesellschaft 
zur Agrar- und zur 
Industriegesellschaft von 
etwa 1 Mio. Menschen bis 
zu mehreren Milliarden.
Quelle: Kates, 1996
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Abbildung 3.2-1
Zunahme des 
Energieeinsatzes in 
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der Neolithischen und 
Industriellen Revolution in 
Industrieländern (geschätzt).
TS = Tonnage als 
Trockensubstanz angegeben.
Quelle: nach 
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Energie nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt 
halten könnte. Die „Malthus-Debatte“, angestoßen 
durch dessen „Essay on the Principle of Population“ 
(Malthus, 1798), war ein Ausdruck dieser Befürch-
tungen und hat sich in das historische Gedächtnis gan-
zer Generationen eingeprägt (Abb. 3.2-2). 

Um 1780 waren alle Gesellschaften weltweit auf die 
Nutzung von Energie aus Biomasse angewiesen. Gut ein 
Jahrhundert später, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
zerfiel die Welt in die kleine Gruppe der industrialisier-
ten Länder, in denen der Ausbau von Infrastrukturen 
zur Nutzung fossiler Energieträger gelungen war, und 
der Mehrheit der Staaten, die weiterhin mit herkömm-
lichen Energiequellen auskommen musste. Der Wech-
sel des Energieregimes in den sich industrialisierenden 
Ländern erfolgte nicht abrupt. Das „Zeitalter der fossi-
len Brennstoffe“ (Osterhammel, 2009) begann um etwa 
1820. In dieser Phase beschleunigte sich zugleich das 
Wachstum der Einkommen pro Kopf, das zuvor lange 
stagniert hatte. Die Substitution menschlicher und tie-
rischer Muskelkraft sowie von Holz und Torf durch 
fossil gespeicherte Energie (Kohle) revolutionierte die 
Wirtschaft (Kasten 3.2-1). 

Die Kohle setzte Dampfmaschinen, Schiffe und 
Eisenbahnen in Bewegung und katapultierte die sich 
industrialisierenden Gesellschaften in ein Zeitalter der 
Vernetzung, der Beschleunigung und der nationalen 
Integration. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts lieferte 
die Kohle selbst in Europa nur einen kleinen, aber ste-
tig steigenden Anteil genutzter Energie. Die Geschichte 
des Erdöls begann 1859 mit ersten kommerziellen Erd-
ölbohrungen in Pennsylvania. Es dauerte etwa sieben 
Dekaden bis die mineralischen Kraftstoffe (Kohle und 
Öl) die Biomasse als Energieträger in der Weltwirtschaft 
an Bedeutung übertrafen, auch wenn die Mehrheit der 
Weltbevölkerung am Ende des 19. Jahrhunderts noch 
immer auf herkömmliche Energieträger angewiesen 
blieb. Japan stellt einen interessanten Fall nachholen-
der, lernender, kopierender und beschleunigter fossiler 
Entwicklung dar. Noch 1860 hatte Japan einen energie-
technischen Rückstand von vielen Dekaden gegenüber 
Großbritannien. Bis etwa 1900 war dieser Rückstand 
vollständig aufgeholt.

Die Durchsetzung des fossilen Energieregimes (ins-
besondere in Großbritannien, Deutschland und den 
USA) seit den 1880er Jahren ging mit einer zwei-
ten Generation industrieller Innovationen einher, die 
auf den neuen Energieträgern aufbauten: Elektrizi-
tät (Glühlampe, Elektromotoren, Kraftwerkstechnolo-
gien), Chemie und das Automobil. Die Energierevolu-
tion setzte also einen komplexen, eigenständigen Inno-
vationszyklus in Gang. Parallel dazu kam es zu anderen 
Innovationen, wie die Rundfunkübertragung (1895) 
und den Kinematographen (1895). 

Der Übergang in das „Jahrhundert der fossilen 
Energie“ war nicht nur ein Prozess ökonomisch-tech-
nischer Transformation. Energie wurde zu einem „kul-
turellen Leitmotiv“ (Osterhammel, 2009). Wissen-
schaft und Industrie rückten näher zusammen, das 
Zeitalter der industriellen Großforschung begann 
( Kasten  3.2-1,  3.6-1). In den Wissenschaftsorganisa-
tionen wurde die „Methode des Erfindens erfunden“ 
(Alfred North Whitehead; nach Osterhammel, 2009). 
Unternehmerisch erfolgreiche Erfinder wie Werner Sie-
mens, der 1866 das dynamoelektrische Prinzip ent-
deckte, und Thomas Alva Edison, der sich mit Strom-
erzeugung und -verteilung beschäftigte, prägten die 
Gründerzeit. Die fossilen Energieträger schufen ein 
neues Weltbild, denn sie befreiten den Menschen von 
den Elementar gewalt en, insbesondere in Gestalt des 
Feuers, sie entfesselten (über die Dampfmaschine) bis 
dahin nicht vorstellbare Kräfte und Wirkungsmöglich-
keiten, erhöhten die Produktivität menschlicher Arbeit 
in der entstehenden Industrie sowie in der Landwirt-
schaft und sie eröffneten (über die Eisenbahn) Pro-
zesse der Beschleunigung und der geographischen Ver-
netzung. 

Diese Veränderungen fanden auch in den Wirt-
schaftswissenschaften ihren Niederschlag. Karl Marx 
beschrieb Mitte des 19. Jahrhunderts den Industri-
alismus und Kapitalismus als neue Gesellschaftsfor-
mationen und John Stuart Mill fasste 1848 in  seinen 
 „Principles of Political Economy“ die vielfältigen 
Ansätze der klassischen Politischen Ökonomie in einer 
umfassenden Synthese zusammen, die Grundlage für 
die Analyse einer Wirtschaft wurde, in der die Indus-
trie die Landwirtschaft als Leitsektor ablöste. Auch 
in Kunst und Philosophie drückten sich diese Verän-
derungen aus. Um 1830 ging in Europa die Hochzeit 
des philosophischen Idealismus und der romantischen 
Strömungen in der deutschen, französischen und eng-
lischen Literatur zu Ende. In der europäischen Malerei 
begann der Übergang zum Realismus. 

Die fossile Transformation führte im Verlauf der 
ersten Dekaden des 19. Jahrhunderts in die Epoche 
des Industrialismus und veränderte die Kräfteverhält-
nisse in der Welt dramatisch. Bis in das 17. Jahrhun-
dert koexistierten und konkurrierten unterschiedliche 
Imperien, ohne dass sich klare Überlegenheitsstruktu-
ren herausbildeten. Die europäischen Kolonialmächte 
(wie Spanien, England, Niederlande), China, das Osma-
nische Reich und Indien bewegten sich in Gesellschaft, 
Wirtschaft und Wissenschaft auf Augenhöhe. Die fos-
sile Revolution rückte den Westen in das Zentrum der 
neu entstehenden industriellen Weltwirtschaft.
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Kasten 3.2-1

Die Industrielle Revolution

Die Industrielle Revolution ist ein komplexer Prozess des wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Umbaus vorindustrieller 
Gesellschaften, der sich zunächst auf der britischen Haupt-
insel vollzog (Osterhammel, 2009). Von England ausgehend 
fanden weitere Industrialisierungsprozesse im Verlauf des 
19. Jahrhunderts auf dem europäischen Kontinent (Belgien, 
Schweiz, Frankreich, Deutschland, Russland, Italien) sowie 
in Nordamerika und Japan statt. In China und Indien sowie 
in Argentinien, Chile, Brasilien und Mexiko wurden die not-
wendigen Voraussetzungen für eine Industrialisierung poli-
tisch nicht entwickelt (Osterhammel, 2009). Nach der Inter-
pretation Sieferles (2010) nahm die Industrielle Revolution 
ihren Ausgang in Großbritannien, weil Europa im Vergleich 
zu Asien eine weniger ausgereifte Agrargesellschaft war und 
die einzelnen europäischen Länder in starkem politischen 
Wettbewerb standen. Im Zuge der Industriellen Revolution 
und der Industrialisierung wurde je nach Ressourcenausstat-
tung des Landes das Energiesystem sowie die Energiequelle 
umgestellt.

Energie wurde zum zentralen Leitmotiv des 19. Jahrhun-
derts. In allen sich industrialisierenden Ländern wurden nach 
und nach Biomasse sowie tierische und menschliche Arbeits-
kraft durch fossile Energieträger in Kombination mit neuen 
Technologien (Dampfmaschine, Eisenbahn, Auto, Traktor) 
ersetzt. Zuerst kam in erster Linie Kohle, später auch Öl und 
Gas sowie Wasserkraft und Elektrizität zum Einsatz (Oster-
hammel, 2009; Sieferle, 2010). Weil an Stelle von Futter-
mitteln vermehrt Nahrungsmittel angebaut werden konnten 
und weniger Forst bewirtschaftet werden musste, wurden 
landwirtschaftliche Kapazitäten frei. Der Umbau der Wirt-
schaft und des Energiesystems war ein längerer evolutionärer 
Prozess, der mit dem Wandel vorhandener Institutionen und 
der Arbeitsorganisation einherging. Für die Ausbreitung der 
Industrialisierung waren zudem Kommunikation, Techno-
logietransfer, einschließlich nicht lizenzierter Imitation und 
Industriespionage und internationaler Handel bedeutsam.

Großbritannien verfügte im Gegensatz zu den Nachzüg-
lern in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts über besonde-
re Ausgangsbedingungen, die die Industrialisierung begüns-
tigten: einen vereinigten Staat sowie kohärente, zentralisierte 
Politik, inneren Frieden, kurze und preiswerte Transportwege 
sowie aufgrund der Kolonien reichlich verfügbare natürliche 
Ressourcen und ein großes Wirtschaftsgebiet. Erfahrung in 
der Feinmechanik und der Werkzeugmacherei, das Interesse 
an Innovationen sowie einer weit verbreiteten unternehme-
rischen Einstellung und einer liberaler Wirtschaftsordnung 
waren der Industriellen Revolution ebenfalls zuträglich (Mey-
erhoff und Petschow, 1996; Berg, 2008; Holst und Fischer, 
2008; Otto, 2008; Osterhammel, 2009; Sieferle, 2010).

Außerdem hatte es im Vorfeld der Industriellen Revolution 
einige Veränderungen in Großbritannien gegeben, die das Pri-
vateigentum stärkten – z.  B. die Einführung des Patentrech-
tes – sowie innovative Agrartechniken förderten und Arbeits-
kräfte freisetzten (Otto, 2008). Bereits im 18. Jahrhundert 
lag in Großbritannien das Wirtschaftswachstum über dem 
Bevölkerungswachstum, was zur Bildung einer Mittelschicht 
ebenso beitrug wie zu einer Binnennachfrage nach Gütern 
des gehobenen Bedarfs. Durch die später mechanisierte Mas-
senproduktion konnten diese Produkte preiswert produziert 
und verkauft werden (Osterhammel, 2009; Sieferle, 2010). 

Außerdem bildete sich eine Wissenselite heraus und es gab 
von Seiten der Vermögenden eine hohe Bereitschaft, Kapi-
tal für neue Ideen und Technologien zur Verfügung zu stellen 
(Sieferle, 2010). Mit der Industrialisierung entwickelten sich 
zudem Städte, die die Diffusion sozio-technischer Neuerun-
gen sowie Innovationsprozesse begünstigten. Gleichzeitig 
entstand das Bewusstsein, in einer neuen Epoche zu leben, 
was die Bereitschaft zu Innovationen und Experimenten 
zusätzlich förderte.

In Kontinentaleuropa (speziell Belgien, Schweiz, Frank-
reich, Deutschland, Russland), in Nordamerika und in Japan 
waren die englischen Voraussetzungen nicht oder nur ein-
geschränkt gegeben, wurden aber im 19. Jahrhundert durch 
eine starke Intervention der sich herausbildenden Staaten 
nach und nach geschaffen. Jedes Land ging damit seinen eige-
nen Entwicklungsweg. Gleichzeitig gab es in diesen Ländern 
einzelne Akteure wie Unternehmer, Wissenschaftler, Berater 
oder Politiker, die, von der Entwicklung Englands inspiriert, 
eine vergleichbare Industrialisierung und Wirtschaftsordnung 
anstrebten (Meyerhoff und Petschow, 1996; Bischoff, 2008; 
Osterhammel, 2009).

Deutschland hat beispielsweise nach der Reichsgründung 
1871 eine schnelle nachholende Industrialisierung durch 
staatliche Steuerung vollzogen (Kasten 3.2-2). Diese bein-
haltete die Schaffung neuer Institutionen, z.  B. technischer 
Hochschulen, und die Abschaffung anderer, z.  B. der Zünfte. 
So konnte Deutschland in der Schwerindustrie, dem Maschi-
nenbau und der Chemikalienproduktion England schnell 
überflügeln. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts trugen Länder 
wie Deutschland und die USA mit eigenen Erfindungen und 
eigenen Wegen der Arbeitsorganisation sowie ihren interna-
tionalen Handelsaktivitäten maßgeblich zur globalen Aus-
breitung der Industrialisierung bei (Osterhammel, 2009).

Die Industrielle Revolution und Verbreitung der Indus-
trialisierung ist auch deshalb so bedeutend, weil sie es der 
Menschheit erstmals ermöglichte, sich von der Energiebasis 
und Ressource Land zu emanzipieren und die Produktivität 
zu steigern (Sieferle, 2010). Die Industrialisierung schaffte 
die Voraussetzungen für langfristiges Wirtschaftswachstum, 
um das sowohl die Geschwindigkeit technologischen Wandels 
als auch die Konjunktur zyklisch schwanken (Osterhammel, 
2009). Notwendige Bedingungen waren eine rechtsstaatliche 
Ordnung, Landreformen, Investitionen in Humankapital, gut 
ausgebildete Arbeitskräfte, Zugang zu natürlichen Ressour-
cen, Investitionskapital und evolutionäre Offenheit, die sich 
in einem gemeinsamen Weltbild der neuen Wissenselite und 
dem sich herausbildenden Unternehmertum widerspiegelte 
(Osterhammel, 2009; Sieferle, 2010). Erstmalig gelang es, 
einen begonnenen Innovationsschub dauerhaft aufrecht zu 
erhalten.

Die Industrielle Revolution zeigt, dass Pionierprozesse 
politischer Rahmenbedingungen bedürfen. Zu den Pionier-
prozessen zählen Investitionen, innovative Akteure und ein 
gemeinsames Leit- oder Weltbild. Zu den geeigneten Rahmen-
bedingungen gehören eine liberale Wirtschaftsordnung sowie 
die institutionalisierte Zusammenarbeit von Staat, Unterneh-
men und Wissenschaft. Industrialisierung ist aber keinesfalls 
der einzige Weg zu wirtschaftlichem Wachstum. Länder wie 
etwa die Niederlande, Kanada, Australien oder Argentinien 
haben ihrerseits neue Technologien und Arbeitsorganisatio-
nen übernommen und sich ohne nennenswerte Industrialisie-
rung von Agrargesellschaften zu modernen Gewerbe- und 
Dienstleistungsgesellschaften entwickelt (Oster hammel, 
2009).
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Das neue Zeitregime des Industrialismus
Der Industrialismus ging einher mit und basierte auf 
einer Revolution der Bedeutung von „Zeit“ und ihrer 
Vereinheitlichung. Am Anfang des 19. Jahrhunderts 
fand man in keinem Land der Welt eine Synchronisie-
rung von Zeitsignalen über Stadtgrenzen hinweg. Am 
Ende des Jahrhunderts einigten sich 25 Staaten auf 
der Meridiankonferenz von 1884 in Washington auf 
die Weltzeit. Die „Zeitreform“ (Osterhammel, 2009) 
war die Grundlage für die Vereinheitlichung von Fahr-
plänen der Eisenbahn und der Schifffahrt, später des 
Flugverkehrs, des internationalen Handels, des Aus-
tausches zwischen Unternehmen. Im fossilen Zeital-
ter veränderte sich damit der Lebensrhythmus und die 
Zeitvorstellung der Menschen grundlegend. Durch die 
Elektrifizierung war der Tag nicht mehr durch den Auf- 
und Untergang der Sonne begrenzt. Durch die tech-
nische Möglichkeit der Gleichstellung von Uhren ent-
stand das Zeitalter der Fahrpläne, Zeittaktungen und 
der Beschleunigung von Arbeitsabläufen. Es klingt tri-
vial, die Beschleunigung von Abläufen und Mobilität 
als ein Charakteristikum der großen industriellen Trans-
formation zu benennen, aber „es ist schwer, den erfah-
rungsgeschichtlichen Einschnitt zu überschätzen, den 
es bedeutete, sich erstmals schneller und verlässlicher 
als ein Pferd bewegen zu können und zu Wasser von 
der Gunst des Windes unabhängig zu sein“ (Osterham-
mel, 2009). Im Zusammenspiel mit der Aufklärung und 
der Verbesserung der hygienischen Bedingungen, und 
damit der gesteigerten Lebenserwartung, gewannen 
die Gegenwart und die Zukunft für die Menschen an 
Bedeutung – der Industrialismus eröffnete also Zeitho-
rizonte. Die industrielle Moderne wurde zu einem Auf-
bruch in die Zukunft. 

Entstehung vernetzter Infrastrukturen
Die Vernetzungen geographischer Räume und die 
grundlegenden Infrastrukturen des industriellen Zeit-
alters entstanden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. 1883 entwarf Friedrich List ein Eisenbahnschie-
nennetz, was einen wagemutigen Blick in die Zukunft 
darstellte, denn vor 1850 konnte man in keinem Land 
der Erde von einem Eisenbahnnetz sprechen. Seit den 
1870er Jahren war es möglich, nördlich des Äquators 
mit dampfgetriebenen Verkehrsmitteln um die Welt zu 
reisen, ohne Pferde, Kamele, Träger oder eigene Mus-
kelkraft einsetzen zu müssen – auch wenn von den 
neuen Möglichkeiten nur wenige Menschen Gebrauch 
machen konnten, wie Jules Verne in seinen „80 Tagen 
um die Welt“ anschaulich erzählte (1872). 

Im dritten Quartal des 19. Jahrhunderts setzte auch 
die Verkabelung der Welt ein, die erstmals die Kom-
munikation über weite Strecken ermöglichte. Das Tele-
gramm war über viele Jahrzehnte das billigste „Lang-

streckenkommunikationsmedium“. Der Siegeszug des 
Telefons begann 1877/79 mit der Einrichtung von Ver-
mittlungszentralen in New York und Paris. Doch das 
Telefon erlaubte über Jahrzehnte zunächst nur lokale 
Kommunikation. Nach und nach wurden die privaten 
Haushalte und Unternehmen an die neuen vernetz-
ten Infrastrukturen angeschlossen: Wasser-, Gas- und 
Stromleitungen und -netzwerke entstanden. Diese 
In frastrukturen ermöglichten überhaupt erst suk-
zessive die Herausbildung der modernen Formen der 
Wirtschaft über vernetzte Städte, Handelswege und 
Wissenssysteme. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
war nur eine kleine Minderheit der Weltbevölkerung an 
diese technischen Systeme angeschlossen.

Parallel zu den technischen Infrastrukturen und 
der Vernetzung zwischen Menschen, Unternehmen, 
Städten und Wirtschaftsräumen, die das neue „Zeit-
verständnis“ um ein verändertes „Raumverständnis“ 
ergänzten, entwickelten sich Regelsysteme, Rechts-
räume und Bürokratien zur Stabilisierung dieser Inter-
aktionen. Die Epoche der Nationalstaaten ist eng an die 
Transformationen im Übergang zum Industrialismus 
gebunden. 

Machttransformation und gesellschaftlicher  
Wandel
Der Umbruch zur Industriegesellschaft veränderte auch 
die sozialen und politischen Strukturen der Gesell-
schaften. So unterschiedliche Autoren wie Adam Smith, 
Karl Marx, Karl Polanyi und Max Weber haben diese 
Dimensionen der Transformation beschrieben. Der 
Untergang der jahrhundertealten Institution des Adels, 
der noch im 18. Jahrhundert in den Gesellschaften 
Europas konkurrenzlos war, fiel in die Phase des Auf-
stiegs der Industriegesellschaften. Diese gesellschaftli-
chen Minderheiten, die ökonomische und gesellschaft-
liche Gewaltmittel in ihren Händen konzentrierten, ihre 
Privilegien als gottgegeben rechtfertigten, über guten 
Zugang zu den wirtschaftlichen Ressourcen der vor-
industriellen Gesellschaften (Arbeitskräfte und Land) 
verfügten und Hand- sowie körperliche Arbeit schmäh-
ten, waren nicht dazu in der Lage, die technischen und 
institutionellen sowie normativen Innovationen (z.  B. 
die Grundidee der Französischen Revolution von der 
Gleichheit der Menschen) im Übergang zur Industrie-
gesellschaft zu stoppen, zu verlangsamen oder gar in 
ihrem Sinne zu nutzen. Die Industrielle Revolution ver-
änderte auch die weltweiten Machtstrukturen, denn sie 
führte zum Siegeszug der westlichen Gesellschaften. 
Bis dahin standen sich einige „große Mächte“ (China, 
Indien, das Osmanische Reich, Spanien, England, Nie-
derlande) gegenüber, deren sozioökonomischer Ent-
wicklungsstand durchaus vergleichbar war. 
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Lehren für die Große Transformation zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts
Die Skizze der Übergänge und Zäsuren in und zwischen 
den vier Handlungsfeldern im Prozess der Verwandlung 
der Welt im 19. Jahrhundert stellt eine interessante 
Folie zur Beschreibung der Dynamiken der aktuellen 
Transformation dar. Erneut stehen die vier beschriebe-
nen Handlungsfelder im Zentrum des Umbruchs. Nur 
Richtung und Qualität des Wandels unterscheiden sich 
grundlegend:
1. Energiebasis: Im Zentrum der Transformation zur 

klimaverträglichen Gesellschaft steht der Aufbau 
einer im Wesentlichen erneuerbaren Energieinfra-
struktur und der Abschied vom „fossilen Zeitalter“ 
(Kap. 4). Wie schon im Übergang zur Industriege-
sellschaft wird dieser Prozess eine insgesamt verän-
derte Wirtschaftsstruktur hervorbringen. 

2. Die Veränderung des „Zeitregimes“: Im Übergang 
zur klimaverträglichen Wirtschaft müssen einer-
seits Prozesse ökonomischen, politischen und ins-
titutionellen Wandels enorm beschleunigt werden, 
um irreversible Schäden im Erdsystem und gefähr-
lichen Klimawandel noch abwenden zu können 
(Kap. 1, 4, 5). Doch die Beschleunigung des Wan-
dels in komplexen, hochgradig vernetzten, durch 
Gewaltenteilung und -kontrolle geprägten Gesell-
schaften, (checks and balances) in denen schwierige 
Interessengeflechte bestehen, ist keine Trivialität. 
Gleiches gilt für das internationale Verhandlungs-
system. Andererseits müssen Menschen, Unterneh-
men und politische Organisationen lernen, in sehr 
langfristiger Perspektive zu handeln, Verantwor-
tung zu übernehmen und präventive statt reaktive 
Problembearbeitung zu betreiben, weil Entschei-

Kasten 3.2-2

Treiber für die Beschleunigung der 
Transformation am Beispiel der deutschen 
Gründerzeit

Die in Kapitel 3.2 skizzierten vier großen Arenen der Trans-
formation – Energiebasis, Zeitverständnis, Infrastrukturen 
sowie gesellschaftlicher Wandel – erlauben eine systemati-
sche Analyse großer Transformationen, wie es am Beispiel 
der Industriellen Revolution verdeutlicht wurde. In diesen 
Bereichen müssen grundlegende Veränderungsprozesse 
angestoßen werden, um eine angemessene Beschleunigung 
und Reichweite des Transformationsprozesses zu erreichen. 
Wichtige Treiber für eine Beschleunigung der Transformation 
lassen sich am Beispiel der Gründerzeit in Deutschland zum 
Ende des 19. Jahrhunderts identifizieren, deren Zusammen-
spiel das Land zur damals dynamischsten Volkswirtschaft der 
Welt machte.

Der Schlüssel für diesen umfassenden Transformations-
prozess lag maßgeblich in der Verzahnung von Inventions-, 
Innovations- und Diffusionsprozessen, um positive Rück-
kopplungen zu ermöglichen und die Dynamik des Wand-
lungsprozesses zu erhöhen. Drei miteinander verbundene 
Faktoren waren von zentraler Bedeutung und ergaben zusam-
men ein „goldenes Dreieck“ für Innovationsprozesse: erstens, 
der Ausbau wissenschaftlich-technischer Kapazität innerhalb 
der Hochschulen und Forschungsinstitute in Verbindung mit 
der Ausbildung von Fachkräften; zweitens, die Emergenz 
von Wirtschaftszweigen von (über)morgen, beispielswei-
se erste Anwendungen für den damals neuen Energieträger 
Strom oder ein sich rasch entwickelnder Verkehrssektor sowie 
deren unternehmerische Erschließung durch Unternehmen 
wie beispielsweise AEG und Borsig; drittens, hohe Nettoin-
vestitionsquoten, die eine schnelle Diffusion von Innovati-
onen ermöglichten. So stieg die Nettoinvestitionsquote in 
Deutschland von rund 10  % im Jahr 1850 auf über 15  % auf 
dem Höhepunkt der Gründerzeit (Hoffmann, 1965) und lag 
damit mehr als dreimal so hoch wie heute (Kap.  4.5). Der 
Staat hatte hierbei eine zentrale Rolle (Abb.  3.2-3), indem 
er vor allem den Kapazitätsaufbau durch Gründung von For-

schungseinrichtungen unterstützte und andererseits günstige 
Rahmenbedingungen für Unternehmensgründer schuf, die 
eine rasche Erschließung von neuen Geschäftsfeldern ermög-
lichten (Kasten 3.2-1).

Dabei entfaltete sich der Transformationsprozess nicht 
ausschließlich auf dem Gebiet neuer technischer Lösungen, 
sondern entlang der vier Transformationsarenen auch im 
gesellschaftlichen Bereich. Hier war insbesondere der Auf-
schwung des Bürgertums prägend, das den Veränderungspro-
zess vorantrieb und auch auf kulturellem Gebiet neue Akzen-
te setzte. Für heutige Transformationsanforderungen zur 
Nachhaltigkeit bieten die Elemente des goldenen Dreiecks für 
Innovationsprozesse weiterhin wichtige Orientierungspunkte 
staatlichen Handelns. Jedoch muss den geänderten Rahmen-
bedingungen Rechnung getragen werden und weitere Fakto-
ren – insbesondere die internationale Dimension und die 
Legitimität der Entscheidungsfindung – müssen mit einbezo-
gen werden. Kapitel 7 nimmt diese Elemente auf und erwei-
tert das goldene Dreieck für Innovationsprozesse zur „Raute 
der Transformation“ (Abb. 7.1-3).

Abbildung 3.2-3
Elemente des transformativen Innovationsschubs der 
Gründerzeit in Deutschland.
Quelle: WBGU
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dungen, die heute gefällt werden (z.  B. Fortset-
zung des fossilen Entwicklungspfades) Implikatio-
nen für viele Jahrzehnte (z.  B. subregionale Wasser-
knappheiten), Jahrhunderte (z.  B. das Abschmelzen 
großer Eisschilde) oder gar Jahrtausende (z.  B. der 
Meeresspiegelanstieg) haben können. Die sozialen, 
ökonomischen und politischen Institutionen unse-
rer Gesellschaften und womöglich auch die kogni-
tiven und normativen Fähigkeiten der Menschen 
sind auf diese Herausforderungen bisher nicht ein-
gestellt. Wie im Übergang zur Industriegesellschaft 
stehen auch heute wieder tiefgreifende kulturelle 
Veränderungen an (Kap. 2, 6).

3. Neue Basisinfrastrukturen als Grundlage der Trans-
formation zur klimaverträglichen Gesellschaft: Im 
Zentrum der Transformation zur klimaverträglichen 
Gesellschaft steht, wie während der Industriellen 
Revolution, die Energieversorgung. Doch die Ana-
lyse der zentralen Handlungsfelder der Transforma-
tion in Richtung einer klimaverträglichen Gesell-
schaft (low-carbon society) verdeutlicht, dass drei 
wesentliche Basisinfrastrukturen der nationalen 
Wirtschaften und Gesellschaften sowie der Welt-
wirtschaft insgesamt auf das Zielsystem der Dekar-
bonisierung ausgerichtet werden müssen (Kap. 4). 
Neben dem Energiesystem gilt dies zum einen welt-
weit für urbane Räume, die signifikant zu den glo-
balen Treibhausgasemissionen beitragen und in 
den kommenden Dekaden stark wachsen werden, 
da sich die Anzahl der Menschen, die in Städten 
lebt, bis 2050 in etwa von 3 auf 6  Mrd. verdop-
peln wird (Kap.  1). Zum anderen kann die Große 
Transformation nur gelingen, wenn auch die Emis-
sionen, die aus tradierten Formen der Landnutzung 
entstehen (Entwaldung; Treibhausgasemissionen 
aus der Landwirtschaft), radikal reduziert werden. 
Ob eine klimaverträgliche Gesellschaft entstehen 
kann, entscheidet sich also vor allem in diesen drei 
Transformationsfeldern: Trendumkehr in den Ener-
giesystemen; klimaverträgliche Gestaltung der sich 
beschleunigenden Urbanisierung; klimaverträgliche 
Landnutzung (Kap. 4, 5, 6, 8). 

4. Gesellschaftlicher Wandel und Machttransformatio-
nen: Wie beim Übergang zur Industriegesellschaft 
gibt es auch beim Umbruch zur klimaverträgli-
chen Gesellschaft blockierende, ihre tradierten Pri-
vilegien und Rollen verteidigende Akteure, Trans-
formationsverlierer und Transformationsgewinner. 
Auf der Nutzung fossiler Energieträger basierende 
Industrien verlieren ihre Wettbewerbsvorteile, kli-
maverträgliche und ressourcenschonende Inno-
vationen schaffen neue Geschäftsfelder, die Hier-
archien zwischen Universitäten und Forschungs-
einrichtungen verändern sich, neue gesellschaft-

liche Leitbilder und Narrative setzen sich durch. 
Die Transformation geht einher mit einem umfas-
senden gesellschaftlichen Wandel, der durch Aus-
einandersetzungen zwischen dem alten und dem 
neuen Entwicklungsparadigma und damit korres-
pondierenden Interessendivergenzen gekennzeich-
net ist (Kap. 2, 6). Zudem verändern sich die glo-
balen Kräftekonstellationen. China, Indien, Brasi-
lien und andere aufsteigende Ökonomien werden 
zu neuen Zentren der Weltwirtschaft. Die westli-
chen Industriegesellschaften könnten den Umbruch 
zu einer klimaverträglichen Weltwirtschaft, selbst 
wenn sie ihn mit großer Anstrengung anstrebten, 
nicht mehr „im Alleingang“ bewerkstelligen. Nur 
wenn die neuen Mächte diesen neuen Entwick-
lungspfad mitgehen oder gar zu Treibern der Trans-
formation werden, ist die Entstehung einer kli-
maverträglichen globalen Ökonomie denkbar. Der 
gesellschaftliche Wandel betrifft weltweit nicht 
zuletzt das normative Rüstzeug der Gesellschaften. 
So wie die Aufklärung die Industrialisierung und die 
Demokratie vorbereitete und dann prägte, geht es 
nun um ein völlig neues Niveau globaler Koopera-
tion und Fragen internationaler Fairness, weil die 
Transformation in einem engen Zeitfenster interna-
tional gestaltet werden muss, sowie um ein neues 
Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Die Trans-
formation zur klimaverträglichen Gesellschaft ist 
also nicht nur ein ökonomischer und technologi-
scher Prozess, vielmehr bedarf es auch einer nor-
mativen Neu orientierung und kultureller Lernpro-
zesse in unseren Gesellschaften. 

Die Große Transformation ist gegenüber der „Verwand-
lung der Welt“ im 19. Jahrhundert durch drei zusätzli-
che Besonderheiten geprägt: 

Erstens war die Durchsetzung der Industriegesell-
schaft ein evolutionärer Prozess, für den es keinen 
Masterplan gab. Die Transformation zur nachhalti-
gen Gesellschaft muss demgegenüber unter Zeitdruck 
bewusst gestaltet werden, um eine Trendumkehr in 
Richtung einer klimaverträglichen und ressourcenef-
fizienten Gesellschaft zu schaffen. Ohne große und 
strategisch ausgerichtete Anstrengungen von Politik, 
gesellschaftlichen Akteuren und auch der Wirtschaft 
gibt es keine Nachhaltigkeitswende. Dies ist die erste 
große Transformation in der Menschheitsgeschichte, 
die bewusst politisch herbeigeführt werden muss. 

Zweitens muss die Große Transformation global 
stattfinden und Industrie-, Schwellen- und sogar arme 
Entwicklungsländer umfassen, weil ansonsten ein 
gefährlicher Klimawandel nicht mehr abzuwenden ist. 
Die Industrielle Revolution fand zunächst in nur weni-
gen Ländern statt und benötigte mehr als ein Jahrhun-
dert, um (ansatzweise) zu einem globalen Phänomen 
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zu werden. Nun gilt es, weltweit in kurzer Zeit die Wei-
chen in Richtung einer nachhaltigen Weltwirtschaft zu 
stellen, um Wohlstand, Stabilität und Sicherheit in den 
Grenzen des Erdsystems für möglichst viele Menschen 
zu ermöglichen. Dazu muss ein bisher nicht gekanntes 
Niveau internationaler Kooperation erreicht werden.

Drittens muss sich das Narrativ, das Leitbild gesell-
schaftlicher Entwicklung, radikal verändern. Es kann 
einerseits zwar an Kernideen der Aufklärung anknüp-
fen, wie die Aufforderung zu vernünftigem, verant-
wortlichem Handeln, das auch stets die Interessen 
anderer Menschen berücksichtigt. Andererseits müs-
sen nun die Grenzen des Erdsystems als Ausgangspunkt 
gesellschaftlicher Entwicklung und von Wohlstands-
steigerung akzeptiert werden (re-embedding), während 
das Hauptmotiv des Zeitalters der Industrialisierung 
darin bestand, sich von den Begrenzungen der Natur 
zu emanzipieren (dis-embedding). Dies ist kein Plädo-
yer für eine romantische Rückbesinnung auf die Natur 
und keine Absage an technologische Lösungen für die 
Zukunftsherausforderungen der Menschheit. Doch jed-
weder Entwicklungspfad kann nur in den Grenzen der 
globalen Ökosysteme stattfinden – ansonsten könnte 
die Erde im Laufe des 21. Jahrhunderts zu einem unwirt-
lichen und unsicheren Ort werden. Crutzen und Schwä-
gerl (2010) bringen diesen Paradigmenwechsel präg-
nant auf den Punkt: „Seit Jahrtausenden haben Men-
schen gegen die Supermacht, die wir „Natur“ nennen, 
rebelliert. Im 20. Jahrhundert aber haben neue Tech-
nologien, fossile Energieträger und eine schnell wach-
sende Bevölkerung zu einer „großen Beschleunigung“ 
unserer eigenen Fähigkeiten geführt. Wir übernehmen 
die Kontrolle über das Reich der Natur, vom Klima bis 
hin zur DNA, wenngleich auch unbeholfen (…) Heute 
leben wir in menschlichen Systemen, in die die natür-
lichen Ökosysteme eingebettet sind. Die für lange Zeit 
aufrechterhaltenen Barrieren zwischen Natur und Kul-
tur brechen zusammen… (…) Es heißt nicht mehr „wir 
gegen die Natur“. Stattdessen entscheiden wir heute, 
was die Natur ausmacht und was sie in Zukunft sein 
wird. (…) wir leben im Anthropozän, was das hohe 
Maß an Verantwortung der Menschheit als Verwalter 
der Erde hervorhebt. (…) Man stelle sich unsere Nach-
kommen im Jahr 2200 oder 2500 vor. Sie werden uns 
vielleicht mit Außerirdischen vergleichen, die die Erde 
so behandelten, als sei sie lediglich ein Zwischenstopp 
zum Auftanken gewesen. Oder, noch schlimmer, sie 
könnten uns als Barbaren bezeichnen, die ihr eigenes 
Zuhause ausplünderten. (…) Man bedenke: in diesem 
neuen Zeitalter sind wir die Natur.“

Folgt man diesem Kerngedanken von der Emergenz 
des Anthropozäns, dann müssen sich nicht nur Pro-
duktions- und Konsummuster verändern, sondern auch 
Anreizsysteme, Institutionen, normative Maximen und 

Wissenschaftsdisziplinen (allen voran die Wirtschafts-
wissenschaften).

Diese drei spezifischen Charakteristika der Großen 
Transformation deuten darauf hin, dass die Menschheit 
(wie bereits im Übergang zur Industriegesellschaft) vor 
einem Zivilisationsschub steht, wenn der Umbruch 
zur klimaverträglichen Gesellschaft gelingen soll: Sie 
muss die Fähigkeit zur Gestaltung und Ausrichtung des 
Umbruchs beweisen und kann dies nur auf der Grund-
lage sehr langfristigen Denkens und Handelns schaffen; 
sie muss die Epoche der Nationalstaaten hinter sich las-
sen und eine bisher unerreichte globale Kooperations-
kultur entwickeln; und sie muss ein zukunftsfähiges, 
legitimiertes Narrativ für Wohlstand, Sicherheit, Frei-
heit und Fairness in einer Weltgesellschaft von bald 
9  Mrd. Menschen erfinden, das die Begrenzungen der 
Ökosysteme akzeptiert. 

3.3
Phasen der Großen Transformation –  
Wo stehen wir? 

Grin et al. (2010) veranschaulichen mit einer einfa-
chen S-Kurve den Phasenverlauf einer Transforma-
tion (Abb.  3.3-1). Ihr Multiphasenkonzept hilft, das 
Grundmuster transformativen Wandels zu beschreiben. 
Der Transformationsverlauf ist durch die Geschwindig-
keit der Veränderungen, die Breite des Wandels (scale) 
und die Phasen des Transformationsprozesses determi-
niert. Übertragen auf den Übergang von einer auf der 
Nutzung fossiler Energieträger beruhenden zu einer 
klimaverträglichen Wirtschaftsweise (also von einer 
„high-carbon-“ zu einer „low-carbon economy“) ergibt 
sich folgendes Bild: Der Übergang von der Industrie-
gesellschaft zur klimaverträglichen Gesellschaft ist wie 
der Umbruch zur Industriegesellschaft zu Beginn des 
19. Jahrhunderts kein schneller Prozess, denn das etab-
lierte Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell ist zunächst 
stabil, durch Wohlstandserfolge legitimiert und daher 
veränderungsresistent. Doch seit den 1970er Jahren 
werden kritische, zunächst randständige Stimmen laut, 
die die Nachhaltigkeit des etablierten Modells hinter-
fragen (Meadows et al., 1972). Bevor also die beschleu-
nigte Übergangsphase (seit etwa Beginn des 21. Jahr-
hunderts) begann, deuteten sich viele Veränderungs-
dynamiken im Rahmen des alten Modells bereits an 
(Vorentwicklung: Umweltministerien entstehen in vie-
len Ländern, umweltorientierte Bewegungen formieren 
sich, Brundtlandbericht von 1987; Kap. 2). Aus dieser 
Sicht hat die Nachhaltigkeitstransformation bereits vor 
etwa vier Dekaden eingesetzt, mit zunächst inkremen-
tellen Veränderungen. 

Von der Beschleunigung der Übergangsphase (Start-
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phase) bis hin zu einem neuen gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Gleichgewicht, einer klimaverträgli-
chen und ressourceneffizienten Ökonomie, vergehen 
noch einmal etwa zwei Dekaden. Diese Phase ist nicht 
durch lineare Veränderungsprozesse gekennzeich-
net, sondern durch schwierige Umstrukturierungs-
prozesse, durch die Notwendigkeit beschleunigter und 
breitenwirksamer Reformen, um Pfadabhängigkeiten 
zu überwinden, durch chaotische und unsichere Ver-
änderungen sowie Dynamiken in unterschiedlichen 
Handlungsfeldern, die sowohl positive als auch nega-
tive Rückkopplungsschleifen auslösen können. Der 
steile Kurvenverlauf (Abb.  3.3-1) symbolisiert, dass 
der Umbruch gegen viele Blockademechanismen und 
Beharrungskräfte durchgesetzt werden muss. 

Die europäischen Ökonomien befinden sich heute 
mitten in diesem schwierigen Beschleunigungspro-
zess. Nun müssen in den nächsten 10 Jahren die rich-
tigen Weichenstellungen in Richtung Nachhaltig-
keit erfolgen. Vergleichbar ist diese Situation mit den 
 1830er –40er Jahren der Industrialisierung, in denen 
sich das neue Energiesystem langsam ausbreitete und 
Innovationen diesen Prozess begleiteten, aber die neue 
Dynamik erst Teilbereiche von Wirtschaft und Gesell-
schaft erfasst hatte (Kasten 3.2-1). Abbildung  3.3-1 
verdeutlicht auch, dass der Übergang zu einem neuen 
Gleichgewicht scheitern kann. Im Prozess der Beschleu-
nigung ist die Gefahr groß, in Lock-in-Muster bzw. 
Einschließungsmuster hineinzulaufen. Die Energie-
effizienz der Autos steigt, wird aber durch die noch 
schneller wachsende Zahl an Automobilen überkom-
pensiert (Rebound-Effekt; Kasten 4.3-1); die Staaten 
einigen sich auf die Reduzierung von Treibhausgasen 
und andere „grüne Reformen“, jedoch weit unter dem 
notwendigen Niveau, um gefährlichen Klimawandel 
zu vermeiden (Kap.  7.3.9.1); erneuerbare Energien 
gewinnen an Bedeutung, ergänzen aber nur die wei-

terhin dominanten fossilen Energieträger. Der Lock-in- 
bzw. Einschließungspfad führt in eine „3–4 °C-Welt“ 
(Abb. 7.1-2).

Europa und die Weltwirtschaft stehen derzeit an 
diesem kritischen Punkt. Vieles ist in Richtung klima-
verträglicher Entwicklung in Bewegung geraten, doch 
die Gefahr, dass die Dynamik aus Wandel und Behar-
rungskräften in Lock-in- bzw. Einschließungspfaden 
mündet, ist sehr groß. Denkbar ist sogar, dass es trotz 
der bereits lange andauernden Transformationstenden-
zen zur Nachhaltigkeit zu einem Rückschlag kommt. 
Beispielsweise könnten sich die USA dem Wandel zur 
Klimaverträglichkeit verweigern oder die meisten der 
bevölkerungsreichen und nun schnell wachsenden 
Schwellenländer (China, Indien, Südafrika, Indone-
sien), die über eigene Kohlevorräte verfügen, entschei-
den sich, diese weiter zu nutzen, so dass der Übergang 
zur klimaverträglichen Gesellschaft sehr schwierig wird. 
In den Kapiteln 4 bis 6 wird der beschriebene Transfor-
mationsverlauf empirisch genauer ausgeleuchtet, um in 
Kapitel 7 Empfehlungen für einen erfolgreichen Trans-
formationsprozess vorzustellen.

3.4
Die Handlungsebenen der Großen 
 Transformation – Warum der anstehende 
 Epochenwandel gestaltbar ist

Grin et al. (2010) schlagen einen Mehrebenen-Analy-
seansatz vor, der hilft, die Komplexitäten, Vielschich-
tigkeiten und die Ungleichzeitigkeiten im Transformati-
onsprozess (Koevolution) zu berücksichtigen und diese 
zugleich radikal zu vereinfachen. Die Autoren unter-
scheiden drei zunächst unabhängige, aber sich den-
noch wechselseitig beeinflussende Handlungsebenen 
(Megatrends, sozio-technische Regime, Nischen niveau; 
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Abbildung 3.3-1
Darstellung verschiedener 
Phasen (Vorentwicklung, 
Start, Beschleunigung) und 
möglicher Pfadverläufe 
(Stabilisierung, Lock-
in, Rückschlag) einer 
Transformation. Da ein 
Transformationsprozess 
komplex ist und 
verschiedenen Dynamiken 
unterliegt, lässt sich nicht 
genau vorhersagen, wie 
der Prozess verläuft. Das 
Multiphasenkonzept 
beschreibt ein Grundmuster 
transformativen Wandels.
Quelle: nach Grin et al., 
2010
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Abb. 3.4-1). Durch Veränderungen und Dynamiken in 
diesen Handlungsebenen entsteht der Möglichkeits-
raum für Transformationen. Dieser kann zu einem gege-
benen Zeitpunkt in einem Land (Region, Sektor) sehr 
groß oder auch sehr klein sein.

In der Mitte steht das etablierte sozio-technische 
Regime; in unserem Fall die auf der Nutzung fossiler 
Energieträger beruhende Weltwirtschaft (high-carbon 
economy). Diese bildet ein System bestehend aus Tech-
nologien, Politiken und Institutionen, Wirtschaftssek-
toren, Kultur und Wissenschaft. Solange dieses etab-
lierte System stabil, legitimiert und wirtschaftlich wie 
politisch attraktiv ist, sind Übergänge zu einer klima-
verträglichen Gesellschaft unwahrscheinlich. Auf der 
unteren Ebene bilden sich Nischen und Pioniere des 
Wandels: am  Klimaschutz orientierte Unternehmer, 
Wissenschaftler, Architekten, Mitglieder von Nichtre-
gierungsorganisationen (NRO), Journalisten oder Pio-
niere des Wandels in Ministerien und internationalen 
Organisationen (Kap. 6). Je randständiger und kleiner 
diese Pioniergruppen sind, desto unwahrscheinlicher 
ist eine Transformation zur klimaverträglichen Gesell-

schaft. Ohne diese Pioniere ist kein transformativer 
Wandel möglich. In Europa ist die Gruppe der „Klimapi-
oniere“ seit vier Dekaden angewachsen, sie hat bereits 
Wirkung jenseits der Nische entfaltet und damit begon-
nen, das etablierte Regime zu verändern. Sie sind nicht 
mehr nur Akteure am Rande des etablierten klima-
schädlichen Systems, sondern haben sich auch inner-
halb der etablierten Strukturen der Wirtschaft ausge-
breitet, ohne dass bereits der Kipppunkt zur System-
transformation erreicht worden wäre: Umweltorien-
tierte Wirtschaftssektoren sind ebenso entstanden wie 
das europäische Emissionshandelssystem oder Einspei-
severgütungen für erneuerbare Energien. Der Diskurs 
über klimaverträgliche Entwicklung ist kein Außensei-
terdiskurs mehr, er steht nahezu gleichberechtigt neben 
dem etablierten Wachstumskurs und verfügt mögli-
cherweise bereits über ein höheres Maß an normativer 
Legitimation als das klassische Wachstumsparadigma. 
Die Dynamik auf der Ebene der Pioniere des Wandels 
(Kap. 6) ist also groß, zugleich impliziert dies, dass das 
alte Entwicklungsmodell nicht mehr stabil und herme-
tisch ist, sondern sukzessive unter Anpassungsdruck 
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Abbildung 3.4-1
Mehrebenenmodell zur Analyse von Transformationsprozessen, am Beispiel der Substitution einer eingeführten Technologie 
durch eine neue. Es bestehen drei unabhängige, aber sich wechselseitig beeinflussende Handlungsebenen (Megatrends, sozio-
technisches Regime, Nischenniveau). Durch Veränderungen und Dynamiken in diesen Handlungsebenen und deren Interaktion 
entsteht der Möglichkeitsraum für Transformation.
Quelle: Grin et al., 2010
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gerät. Damit öffnet sich ein Gelegenheitsfenster, um 
durch Stärkung von Pionieren des Wandels den Ent-
wicklungspfad tatsächlich zu verändern. Dieser Prozess 
wird in den Kapiteln 2 (normative Neuorientierungen), 
4 (Innovationskerne für klimaverträgliche Entwick-
lung), 5 (politische und institutionelle Veränderungs-
prozesse) und 6 (Pioniere des Wandels) untersucht.

Neben den beiden skizzierten Handlungsebenen 
existieren Megatrends, die nur schwer zu beeinflussen 
sind, die aber den Transformationsprozess erschweren 
oder auch erleichtern können: technologische Eigen-
dynamiken und Erfindungen, weltweite Machtver-
schiebungen, Kriege oder Großunfälle (Tschernobyl, 
 Fukushima, Weltwirtschaftskrise). Die multipolaren 
Machtblockaden könnten als ein solcher Megatrend 
interpretiert werden, der internationale Kooperation 
(z.  B. die Durchsetzung eines wirksamen internationa-
len Klimaregimes) stark erschwert. Internet und andere 
Kommunikationstechnologien erlauben es demgegen-
über, so schnell wie nie in der Geschichte der Mensch-
heit Wissen weltweit verfügbar zu machen und interna-
tionale Lernprozesse zu organisieren. Dadurch könnte 
die Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft 
erleichtert werden. 

In Kapitel 1 wurden zentrale globale Trends identi-
fiziert, die eine Transformation zur klimaverträglichen 
Gesellschaft erschweren (dynamische Urbanisierungs-
prozesse; gute Verfügbarkeit fossiler Energieträger in 
schnell wachsenden und bevölkerungsstarken Schwel-
lenländern; multipolare Machtblockaden, die interna-
tionale Kooperation erschweren); in Kapitel 2 werden 
grundlegende normative Veränderungsprozesse erläu-
tert, die den Transformationsprozess eher begünstigen; 
in Kapitel 4 wird gezeigt, dass die technologischen Ent-
wicklungen einen Umbruch zur Nachhaltigkeit unter-
stützen. 

Von der Makroebene können zudem „Schocks“ aus-
gehen, die Richtung und Tempo des Transformations-
prozesses signifikant beeinflussen können. Der Reak-
torunfall von Fukushima im März 2011 und die damit 
einhergehende, zum Teil radikale Neubewertung der 
Risiken der Kernenergie veranschaulicht dies in dras-
tischer Weise. Für die Transformation können aber 
auch weniger dramatisch erscheinende Schocks weit-
reichende Wirkung entfalten. Sollten etwa die schnell 
wachsenden Schwellenländer in den kommenden Jah-
ren weitere Erdölvorkommen entdecken (wie kürzlich 
Brasilien), so könnte dieser „exogene Schock“ die Trans-
formation zur klimaverträglichen Gesellschaft deutlich 
erschweren. Sollten in den kommenden Jahren bereits 
signifikante Klimakrisen (etwa durch sich häufende 
Wetterextreme mit ungewöhnlich großer Zerstörungs-
kraft) auftreten, könnte dies wiederum die Transforma-
tion beschleunigen. Sollten durch technologische Inno-

vationen die Kosten für erneuerbare Energien deutlich 
sinken, würden klimaverträgliche Investitionsentschei-
dungen wahrscheinlicher. 

Das Mehrebenenmodell ist ein hilfreiches Analyse-
raster, um Transformationsprozesse strukturiert zu dis-
kutieren. Es kombiniert systemische Sichtweisen (Über-
gang vom „High-carbon-“ zum „Low-carbon-Regime“), 
die es erlauben Pfadabhängigkeiten zu berücksichtigen, 
mit quasi eigendynamischen Prozessen, die zwar gestal-
tet, aber nicht „verhindert“ werden können (Urbani-
sierung, Bevölkerungswachstum), sowie einer Akteurs-
perspektive, die es ermöglicht, Handlungsspielräume 
auszuleuchten (Pioniere des Wandels). Daraus lassen 
sich Hinweise für politische Transformationsstrategien 
gewinnen: Pioniere des Wandels in Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft sollten gestärkt werden; der Umbau 
hin zu klimaverträglichen Wirtschafts-, Innovations- 
und Gesellschaftspolitiken ist wichtig; Ansätze zur 
Gestaltung nur schwer zu beeinflussender Megatrends 
müssen entwickelt werden (Kap. 7).

Als Hypothese soll hier formuliert werden, dass vor 
dem Hintergrund der bisherigen Analyse eine Trans-
formation zur klimaverträglichen Gesellschaft zumin-
dest möglich erscheint. Die Pioniere des Wandels sind 
in vielen Gesellschaften und auch bereits in der Wirt-
schaft eine relevante Gruppe geworden (Kap. 6). Das 
etablierte, weitgehend auf der Nutzung fossiler Ener-
gieträger beruhende System wird bereits durch vielerlei 
Reformen in Richtung Nachhaltigkeit „geöffnet“. Posi-
tive wie negative Megatrends scheinen eine Transfor-
mation zur klimaverträglichen Gesellschaft zumindest 
nicht grundsätzlich unmöglich zu machen. In den fol-
genden Kapiteln werden diese Dynamiken empirisch 
genauer überprüft. 

3.5
Zeitgeschichtliche Lektionen: Transformationen 
mittlerer Reichweite

Die bisher vorgestellte Neolithische und die Industri-
elle Revolution waren die einzigen Transformations-
prozesse von wirklich globaler Reichweite. Sie waren 
zudem weitgehend ungesteuert. Im Folgenden werden 
sechs historische Transformationsprozesse von mittle-
rer Reichweite dargestellt und analysiert, die als weitge-
hend gesteuert gelten. Dies soll das Verständnis für die 
Bedingungen, Steuerungsoptionen und Akteurskons-
tellationen verbessern, die für die Große Transforma-
tion zur klimaverträglichen Gesellschaft notwendig 
sind. 

Zur besseren Unterscheidbarkeit ordnet der WBGU 
diese historischen Transformationsprozesse vier Typen 
zu. Die Abschaffung der Sklaverei und die europä-
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ische Integration sind Beispiele für den Typ „Vision“. 
Hier stand der visionäre Blick auf eine bessere und 
gerechtere bzw. friedlichere Zukunft im Vordergrund. 
Dem Typ „Krise“ wurden die Grüne Revolution und 
die Strukturanpassungsprogramme des Internationa-
len Währungsfonds und der Weltbank zugeordnet. In 
diesem Fall waren die Transformationsprozesse durch 
Krisenerfahrungen (Hunger- und Entwicklungskrise) 
motiviert. Die Abkommen zum Schutz der Ozonschicht 
zählen zum Typ „Wissen“. Das besondere hier war, dass 
während der Aushandlung des Montrealer Protokolls 
(1982–1987) noch kein gesicherter wissenschaftlicher 
Nachweis vorlag, dass Fluorchlorkohlenwasserstoffe 
die Ozonschicht zerstören. Die Staatengemeinschaft 
handelte aufgrund theoretischer Überlegungen über 
Wirkungszusammenhänge unter Heranziehung des 
Vorsorgeprinzips (Benedick, 1999). Die Informations-
technologie-Revolution (IT-Revolution) ist schließlich 
ein Beispiel für den Typ „Technik“. Hier ist das zent-
rale Element die massenhafte Verbreitung einer tech-
nischen Innovation, die als Schlüsseltechnologie weite 
Bereiche des täglichen Lebens verändert (multi purpose 
technology; Grin et al., 2010). 

3.5.1 
Abolitionismus (18./19. Jahrhundert):  
Typ „Vision“

Abolitionismus bezeichnet die gesellschaftliche Bewe-
gung zur Abschaffung der Sklaverei, die sich vom 18. 
bis zum frühen 20. Jahrhundert in mehreren Wel-
len weltweit ausbreitete. Getragen von ethischen und 
religiösen Motiven entspricht der aus dem Abolitio-
nismus resultierende inkrementelle Wandel von Wirt-
schaftssystemen und Gesellschaften dem Transforma-
tionstyp „Vision“. Da der Abolitionismus tatsächlich zu 
einer weltweiten Abschaffung systematischer Sklave-
rei führte, kann er zudem als Transformation universel-
ler Reichweite charakterisiert werden.

Über mehr als ein Jahrhundert entfaltete sich der 
Abolitionismus von seiner ursprünglich gesellschaftli-
chen Organisation gegen Ende des 18. Jahrhunderts bis 
zur weltweiten Ächtung und Abschaffung der Sklaverei 
im 20. Jahrhundert. Regional betrachtet vollzogen sich 
abolitionistische Transformationen mitunter durchaus 
zügiger. In England etwa erreichte die Abolitionismus-
Bewegung innerhalb von zwanzig Jahren die Beendi-
gung des Sklavenhandels und binnen weiterer zweiein-
halb Jahrzehnte schließlich das gesetzliche Verbot der 
Sklaverei und die Befreiung aller Sklaven im Hoheits-
gebiet der britischen Krone. Auf dem amerikanischen 
Kontinent breitete sich der Abolitionismus ab 1776 
zunächst graduell von Nordosten nach Süden aus und 

kam nach mehreren Schüben 1888 mit dem Verbot der 
Sklaverei in Brasilien zur Vollendung.

Die beispielhaften Erfolge sowie der universelle 
Anspruch des angelsächsischen Abolitionismus führ-
ten etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu seiner trans-
kontinentalen Ausbreitung. Bis zum ersten Drittel des 
20. Jahrhunderts kam es schließlich weltweit zu einer 
Abschaffung der Sklavensysteme, zumindest de jure. 
So besagt Artikel 4 der universellen Deklaration der 
Menschenrechte vom 10. Dezember 1948: „Niemand 
darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten wer-
den; Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren For-
men sind verboten“ (UNGA, 1948). Die nachfolgende 
Darstellung konzentriert sich exemplarisch auf die Trei-
ber, Hemmnisse und Wirkungsfaktoren des angelsäch-
sischen Abolitionismus.

Geographische und historische Einordnung
Organisierte abolitionistische Bestrebungen gingen 
zunächst von wenigen engagierten Individuen im Ver-
einigten Königreich und in den um die Unabhängig-
keit von der britischen Krone kämpfenden Vereinigten 
Staaten aus. Sie sind ebenso im historischen Kontext 
des emanzipatorischen Zeitgeistes und der damit eng 
verbundenen Begeisterung für die Ideale von Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit zu betrachten wie vor 
dem Hintergrund der kolonialen Expansionspolitik des 
17. und 18. Jahrhunderts und der daraus wie selbstver-
ständlich resultierenden öffentlichen Präsenz von Skla-
venhandel und Sklavenarbeit.

In England erwirkte u.  a. die 1787 in London gegrün-
dete Society for Effecting the Abolition of Slave Trade 
die formale Beendigung des Sklavenhandels im Jahre 
1807. 1834 kam es in Folge des Slavery Abolition Act 
von 1833 schließlich zur Befreiung aller Sklaven im 
britischen Kolonialreich. In den inzwischen unabhän-
gigen englischen Kolonien Nordamerikas, in denen die 
Sklaverei vor allem auf Baumwoll- und Tabakplantagen 
von herausragender wirtschaftlicher Bedeutung war, 
kam es ebenfalls zur Gründung erster abolitionistischer 
Vereinigungen, die sich speziell nach 1830 radikalisier-
ten und ihren Wirkungsbereich ausdehnten. Formal 
erreichten die nordamerikanischen Abolitionisten ihre 
Ziele 1865 mit dem Inkrafttreten des 13. Verfassungs-
zusatzes.

Zwischen 1776 und 1804 hatten alle Nordstaa-
ten der USA die schrittweise Freilassung der Sklaven 
zumindest eingeleitet. Die de jure Abschaffung der 
Sklaverei zog zwischen 1789 und 1830 nach. So inter-
pretierte das Oberste Gericht von Massachusetts schon 
1783 die Gleichheitsklausel der Verfassung von Massa-
chusetts als Sklavereiverbot, im Staat New York trat ein 
generelles Sklavereiverbot erst 1827 in Kraft (Adams, 
2009). Die schwindende Hoffnung auf ein vergleich-
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bar graduelles „Aussterben“ der Sklaverei im Süden 
der USA führte unterdessen zu einer Polarisierung und 
Radikalisierung sowohl der Gegner als auch der Befür-
worter der Sklaverei (Raeithel, 1995).

In den 1830er Jahren fanden radikale Forderun-
gen nach einer sofortigen Freilassung aller Sklaven 
in Großbritannien ebenso wie in den Nordstaaten 
Amerikas immer größere gesellschaftliche Resonanz 
(Finzsch et al., 1999; Drescher, 2009). Teile der 1823 
gegründeten Society for the Mitigation and Gradual 
Abolition of Slavery Throughout the British Dominions 
setzten sich nunmehr für die universelle Abschaffung 
der Sklaverei ein und untermauerten diesen Anspruch 
1839 mit der Neugründung der British and Foreign 
Anti-Slavery Society. Auf der von amerikanischen 
Abolitionisten initiierten und 1840 in London einberu-
fenen World Antislavery Convention fand eine der ers-
ten genuin transnationalen Bewegungen einen vorläu-
figen symbolischen Höhepunkt (Drescher, 2009).

Treiber und Innovationen
Treiber des öffentlichen Gesinnungswandels zur Ableh-
nung der Sklaverei waren vor allem ethische Erwä-
gungen und ihre transnationale Verbreitung, spe-
ziell im Einflussbereich des British Empire und des 
 Commonwealth. Betrieben wurde der zunächst rein 
zivilgesellschaftlich organisierte Abolitionismus als 
praktische Umsetzung christlich-humanitärer Forde-
rungen, „wobei mit Erfolg außerparlamentarische Akti-
onen großen Umfangs als Mittel der Politik eingesetzt 
wurden“ (Wende, 2001). Im zeitgenössischen England 
wurde die Frage der Abschaffung der Sklaverei vor 
allem als ein moralischer Imperativ und ihre erfolgrei-
che Umsetzung als besondere Zivilisationsleistung ver-
standen und auch als solche gefeiert (Drescher, 2009).

Der Erfolg der Abolitionisten repräsentierte zugleich 
einen partiellen Strukturwandel der englischen Politik, 
in dem eine kleine, aber einflussreiche Elite gebildeter 
und wohlhabender Männer mittels gezielter Informa-
tionskampagnen und geschickter Organisation wie-
derholt wegweisende Reformanstöße lieferte (Wende, 
2008). In ihren Anfängen erhielten die englischen Abo-
litionisten zudem Rückenwind von höchstrichterlicher 
Seite: 1772 urteilte der Lord Chief Justice, dass das 
Recht Englands den Rechtsstatus des „Sklaven“ nicht 
kenne. Der damit geschaffene Präzedenzfall wurde auf 
Jahrzehnte zu einem essenziellen Bezugspunkt des 
angelsächsischen Abolitionsimus (Adams, 2009; Dre-
scher, 2009).

In den USA verliefen die gesellschaftlichen Initiati-
ven zur Abschaffung der Sklaverei in den nördlichen 
Einzelstaaten mehr oder weniger synchron. Der ame-
rikanische Abolitionismus war dem britischen auch 
deshalb vergleichbar, weil sich die Protagonisten auf 

beiden Seiten des Atlantiks in einem engen Austausch 
befanden. Auch in Nordamerika avancierten zunächst 
auf der Grundlage christlicher Ethik und emanzipatori-
scher Prinzipien argumentierende Eliten zu Wegberei-
tern eines organisierten und sich sukzessive radikalisie-
renden Abolitionismus.

In den Südstaaten der heutigen USA, in denen ein 
starkes politökonomisches Interesse am Erhalt der Skla-
verei gegeben war, stieß die moralische Überzeugungs-
kraft der Abolitionisten mit den in England und den 
Nordstaaten bewährten gesellschaftspolitischen Mit-
teln allerdings an ihre Grenzen. Zum Ende des 18. Jahr-
hunderts lebten etwa 90  % der nordamerikanischen 
Sklaven in den Südstaaten. In Kombination mit neuen 
Methoden der Baumwollverarbeitung und der Ausdeh-
nung von Großplantagen war Sklavenarbeit hier der 
bestimmende wirtschaftliche Faktor und die Angst vor 
wirtschaftlichem Verlust größer als moralische Beden-
ken (Raeithel, 1995; Adams, 2009).

Zentrale Akteure und Faktoren
Bei der Organisation des Abolitionismus als breiten-
wirksame Bewegung kam Quäkern, Methodisten und 
Baptisten eine Pionierrolle zu. Sie lehnten die Sklave-
rei aus ethisch-religiösen Gründen ab und verfügten 
im England des ausgehenden 18. Jahrhunderts sowie 
in den puritanischen Gründungskolonien der späteren 
USA über beträchtlichen politischen Einfluss. Zudem 
wurden ihre Anliegen durch Bekenntnisse zur kapitalis-
tischen Marktwirtschaft flankiert, die den Wert freier 
Lohnarbeit und konkurrierender Individuen auf dem 
Arbeitsmarkt betonten (Adams, 2009).

Die Society for Effecting the Abolition of Slave Trade 
verstand es, die beruflichen Fähigkeiten ihrer Mitglie-
der in der Unternehmensführung, der Mobilisierung 
finanzieller Ressourcen und im Publikationswesen zu 
nutzen, um breite Bevölkerungsschichten anzuspre-
chen, zu informieren und neben philanthropischen 
Eliten auch die englische Arbeiterklasse erfolgreich zu 
mobilisieren (Drescher, 2009). Presseberichterstattung 
und Pamphlete, soziale Netzwerke sowie speziell das 
Erwirken von Petitionen im Parlament waren zentrale 
Instrumente, mit denen sie Befürworter des Status quo 
in die Defensive drängten. Amerikanische Abolitionis-
ten orientierten sich eng an diesen Beispielen und orga-
nisierten gezielt wechselseitige transatlantische Unter-
stützung (Drescher, 2009).

Im Zuge abolitionistischer Expansionsbestrebungen 
radikalisierte sich die amerikanische Bewegung in den 
1830er und 1840er Jahren zusehends. An der Ostküste 
entwickelte sich insbesondere die 1831 vom Herausge-
ber der Zeitschrift The Liberator, William Lloyd Garri-
son, gegründete New England Anti-Slavery Society (ab 
1833 American Anti-Slavery Society) zu einem maß-
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geblichen Akteur. Bis 1836 stieg die Zahl vergleichba-
rer, dezidiert abolitionistischer Gesellschaften auf über 
500 an (Raeithel, 1995). Durch engagierte Propaganda 
und charismatische öffentliche Redner vermochten sie 
ihr moralisch begründetes Anliegen ohne parlamentari-
sche Mehrheiten im Kontext der insgesamt komplexe-
ren verfassungsrechtlichen Konflikte zwischen Nord- 
und Südstaaten wirksam voranzutreiben (Raeithel, 
1995; Finzsch et al., 1999).

Zeitgleich nährten die gewaltsame Reaktion der 
Sklavenhalter, die Verklärung von abolitionistischen 
„Märtyrern“ und aufklärerische Schriften wie Garrisons 
„The Liberator“ und insbesondere der 1852 erschie-
nene populäre Roman „Uncle Tom’s Cabin“ (Beecher 
Stowe, 2001) einen öffentlichen Gesinnungswandel, 
der das Regime der Sklavereibefürworter zusehends 
unter Druck setzte (Raeithel, 1995; Finzsch et al., 
1999; Adams, 2009). Die Wirkung auf politische Wil-
lensbildung und Prozesse, einschließlich der noch jun-
gen amerikanischen Parteiendemokratie, wurde in den 
1850er Jahren schließlich unübersehbar: Die Wahl des 
Republikaners Abraham Lincoln zum US-Präsidenten 
war nicht zuletzt deshalb möglich geworden, weil die 
Polarisierung der Sklaverei im Vorfeld der Präsident-
schaftswahl zur Spaltung der bis dahin dominierenden 
Demokratischen Partei geführt hatte (Adams, 2009).

Wirkung und Barrieren
Bis weit ins 19. Jahrhundert war Sklaverei in vie-
len Gesellschaften fest in rechtlichen, institutionellen 
und ökonomischen Strukturen verwurzelt und zum 
Teil auch religiös sanktioniert. In traditionellen Skla-
vengesellschaften hingen gesellschaftlicher Status und 
die Erwirtschaftung von Wohlstand nahezu völlig von 
Sklavenbesitz und Sklavenarbeit ab. Entsprechend 
groß waren hier die Widerstände gegen abolitionisti-
sche Bestrebungen.

Die Zensur abolitionistischer Schriften, drakonische 
Repressionen gegen abolitionistische Umtriebe und die 
gewaltsame Niederschlagung der vereinzelten Sklaven-
aufstände trugen auch im Süden der USA dazu bei, das 
Regime der Sklavenhalter zu delegitimieren. Für sich 
genommen vermochten sie aber zunächst nicht, die 
Hegemonie der südstaatlichen Aristokraten ernsthaft 
zu destabilisieren. Die faktischen Machtverhältnisse 
auf den Plantagen und die dadurch bedingten Lebens-
umstände der Sklaven schlossen zudem einen systema-
tischen Widerstand „von unten“ effektiv aus (Raeithel, 
1995; Finzsch et al., 1999; Adams, 2009).

Der gesellschaftliche Diskurs, der die Sklaverei vor 
diesem politökonomischen Hintergrund opportunis-
tisch zu rechtfertigen suchte, speiste sich aus einer 
Gemengelage aus kulturhistorischen, religiösen, pater-
nalistischen und dezidiert rassistischen Argumenten 

sowie speziell im Kontext der USA aus der schlussend-
lich verfassungsrechtlichen Frage, ob der Bund den Ein-
zelstaaten das Verbot der Sklavenhaltung vorschreiben 
dürfe oder nicht (Adams, 2009). Die Abolition wurde 
dadurch zu einem bestimmenden Faktor des amerikani-
schen Sezessionskriegs, der die Abschaffung der Skla-
verei über die Verknüpfung der Frage nach dem Recht 
auf Sklavenhaltung mit dem allgemeinen Verfassungs-
konflikt zwischen „Unionisten“ und „Konföderierten“ 
ultimativ gewaltsam erzwang: Das endgültige Verbot 
der Sklaverei im Geltungsbereich der US-Verfassung 
war eine bundespolitische Entscheidung, die nur auf 
Grundlage des Gewaltmonopols des Staates landesweit 
durchgesetzt werden konnte.

Das Beispiel veranschaulicht somit zugleich das trans-
formative Potenzial einer ethisch-moralisch begründe-
ten „Vision“ und die Grenzen eines auf normativen Dis-
kursen basierenden gesellschaftlichen Wandels gegen-
über materiellen Interessen und Strukturen. Waren die 
Abolitionisten auch damit gescheitert, die Abschaffung 
der Sklaverei mit friedlichen Mitteln bundesweit durch-
zusetzen, so waren sie in einem transformativen Sinne 
doch dahingehend erfolgreich, dass sie „das Gewissen 
der Mehrheit schärften und möglicherweise die Opfer-
bereitschaft im Krieg gegen die Südstaaten stärkten“ 
(Adams, 2009). 

3.5.2 
Grüne Revolution (1960er Jahre): Typ „Krise“

Nach dem Transformationsverständnis des WBGU kann 
die Grüne Revolution dem Transformationstyp „Krise“ 
zugeordnet werden. Gegenstand der Transformation 
war das in den 1950er Jahren in den meisten Entwick-
lungsländern dominierende „sozio-technische System“ 
einer traditionellen Landwirtschaft mit niedrigen Erträ-
gen, das durch wiederholte Hungersnöte insbeson-
dere in Südasien unter Druck geriet. Die Grüne Revo-
lution war ein auf Forschungserfolgen sowie techno-
logischem Fortschritt beruhender und von westlichen 
Regierungen und kapitalkräftigen privaten Stiftungen 
seit Anfang der 1960er Jahre aktiv geförderter Trans-
formationsprozess landwirtschaftlicher Produktions-
systeme. Durch massive Forschungsförderung wurden 
in Forschungsinstituten Experimentierfelder für neue 
Methoden der landwirtschaftlichen Produktions- und 
Produktivitätssteigerung sowie für neue Züchtungs-
erfolge geschaffen, die sich schließlich als „Nischenre-
gime“ durch erste Feldversuche in Entwicklungsländern 
etablieren konnten und Vorbildcharakter entwickelten. 
Die Transformation war dabei besonders durch wissen-
schaftliche Akteure und einen hohen Grad politischer 
Steuerung gekennzeichnet.
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Typisch für die neuen Produktionsverfahren der 
Grünen Revolution waren der komplementäre und 
zeitlich genau abgestimmte Einsatz neu entwickel-
ter hochertragreicher Getreidesorten (High-Yielding 
 Varieties), verbesserter Bewässerungsmethoden, syn-
thetischen Stickstoffdüngers sowie von Pestiziden und 
Herbiziden (Komplementarität der Inputs). Damit ein-
her ging die Mechanisierung der Landwirtschaft (Trak-
toren, Mäh- und Dreschmaschinen, Pumpbewässerung 
mit Dieselmotoren). Die Verbreitung dieser neuen Pro-
duktionstechniken wurde durch Beratung (Agricultu-
ral Extension Services), Subventionierung von Produk-
tionsmitteln und Bereitstellung von Krediten bzw. Ein-
richtung von Landwirtschaftsbanken und zahlreichen 
Filialen intensiv gefördert.

Die „Rezepte“ der Grünen Revolution zur Steige-
rung der landwirtschaftlichen Erträge wurden in vie-
len Ländern Kernbestandteil der nationalen ländlichen 
Entwicklungsprogramme (Diffusion). Innerhalb weni-
ger Jahre wurden weite Teile der Landwirtschaft in die-
sen Ländern revolutioniert (vom Nischenregime zum 
etablierten Regime). Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
sich die Grüne Revolution vor den Konfliktlinien des 
Kalten Krieges entwickelte (Megatrends; Abb. 3.4-1): 
Aus Sicht der westlichen Industriestaaten galt es daher 
auch, einer politischen Vereinnahmung der von Nah-
rungsmittelknappheit und Hunger bedrohten Entwick-
lungsländer durch den konkurrierenden sozialistischen 
„Ostblock“ entgegen zu wirken.

Geographische und historische Einordnung
In Asien (zunächst Indien, Philippinen) und Latein-
amerika (zunächst Mexiko) hatte die Grüne Revolu-
tion eine erhebliche Steigerung der Flächenerträge bei 
Mais, Weizen und Reis bewirkt (Cleaver, 1972; Ruttan, 
1977; Chapman, 2002). Mexiko musste beispielsweise 
1946 noch die Hälfte seines Weizenbedarfs zukaufen 
und war infolge der Grünen Revolution schon 13 Jahre 
später unabhängig von Importen.

Indien wurde ab den 1960er Jahren zum Paradebei-
spiel für die Grüne Revolution. Das Land hatte in der 
Vergangenheit immer wieder unter großen Hungerka-
tastrophen zu leiden und stand 1961 wieder am Rand 
einer Nahrungskrise. Der Durchbruch kam ab 1961, als 
der damals in Mexiko forschende Norman Borlaug als 
Berater nach Indien eingeladen wurde. Die Ford Foun-
dation und die indische Regierung förderten in den Fol-
gejahren den Aufbau eines groß angelegten Programms 
zur Steigerung der Flächenerträge bei Weizen und Reis, 
vor allem im Punjab. Das Programm war in dieser Hin-
sicht sehr erfolgreich: Die Grüne Revolution konnte die 
Flächenerträge bei Getreide erheblich steigern, heute 
ist Indien sogar eines der wichtigsten Exportländer von 
Reis. Seit den 1980er Jahren ist die Grüne Revolution in 

Indien aber wegen der damit verbundenen sozialen und 
ökologischen Folgen zunehmend in die Kritik geraten, 
u.  a. wegen der Versalzung der Böden durch unsachge-
mäße Bewässerung, von Kontamination aufgrund nicht 
fachgerecht eingesetzter Pflanzengifte sowie der Ver-
stärkung sozialer und räumlicher Disparitäten (Oasa, 
1987; Bohle, 1989; Shiva, 1989, 1991; Conway und 
Barbier, 1990; Evenson und Gollin, 2003).

Treiber und Innovationen
In den 1950er und frühen 1960er Jahren wurde den 
Regierungen vieler Entwicklungsländer zunehmend 
klar, dass der steigende Nahrungsmittelbedarf durch 
das Bevölkerungswachstum absehbar zu Hungerkata-
strophen bzw. zu enormen und teuren Importabhän-
gigkeiten bei Nahrungsmitteln führen würde. Drasti-
sche Steigerungen der Agrarproduktion schienen daher 
dringend geboten. Die chronische Nahrungsmittel-
knappheit kann somit als Ausgangspunkt und Treiber 
der Grünen Revolution beschrieben werden.

Konkret ermöglicht wurde die Grüne Revolution 
schließlich durch revolutionäre Züchtungserfolge bei 
Mais, Weizen und Reis. Unterstützt von der Rockefeller 
Foundation wurde das 1963 formal gegründete, aber 
faktisch bereits seit den 1940er Jahren bestehende 
International Maize and Wheat Improvement Center 
(CIMMYT) in Mexiko zum weltweit führenden Insti-
tut für die Entwicklung hochertragreicher Sorten von 
Mais und Weizen (Wright, 1984). Parallel dazu wurde 
die Entwicklung hochertragreicher Reissorten durch 
das 1960 gegründete International Rice Research Ins-
titut (IRRI) auf den Philippinen vorangetrieben. Das 
Institut wurde mit Hilfe der Ford Foundation und der 
Rockefeller Foundation errichtet (Cleaver, 1972). Der 
als geistiger Vater der Grünen Revolution geltende Nor-
man Borlaug wurde für die bahnbrechende Bedeutung 
seiner Züchtungserfolge 1970 mit dem Friedensnobel-
preis geehrt.

Zentrale Akteure und Faktoren
Zentrale Akteure waren private US-amerikanische Stif-
tungen, welche die Forschungsbemühungen finanzier-
ten. Allerdings war die Forschungsförderung auch im 
Kontext des Kalten Krieges eine geopolitische Strate-
gie zur Stabilisierung von Ländern, die aus Sicht des 
Westens im Fall ausufernder Hungerkrisen „anfäl-
lig“ für sozialistische Regierungssysteme bzw. Importe 
aus dem sozialistischen Lager hätten werden können 
(Dowie, 2001). In Ländern wie Indien, Mexiko und den 
Philippinen wurde die technologische Lösung zudem 
als willkommene Alternative zur Agrarreformdebatte 
angesehen, die ihrerseits häufig mit sozialistischen Vor-
stellungen verknüpft wurde (Ross, 1998). Die Grüne 
Revolution hatte somit eine klare macht- und interes-
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senpolitische Komponente, die half, den Transformati-
onsprozess entscheidend voranzutreiben. 

Der primär von Regierungen in Industrie- und Ent-
wicklungsländern aktiv gesteuerte Transformationspro-
zess der Grünen Revolution wurde durch das Zusam-
menkommen mehrerer Faktoren, insbesondere einer 
gemeinsamen Zielsetzung und Strategie handlungs-
mächtiger Akteure, ermöglicht:

 > Forschungsförderung im großen Stil durch Grün-
dung internationaler Forschungszentren (Mexiko 
und den Philippinen) und so erreichte Durchbrüche 
in der Züchtungsforschung (Innovationen zum 
„richtigen Zeitpunkt“),

 > Handlungsdruck auf Regierungen in Entwicklungs-
ländern durch chronische Nahrungsmittelknappheit 
und die damit verbundenen Gefahren wiederholter 
Hungerkrisen und politischer Destabilisierung,

 > machtpolitische Interessen der USA im Kontext des 
Kalten Krieges, die mit Forschung und Beratung, 
aber auch mit umfassendem Technologietransfer 
(u.  a. Aufbau industrieller Kapazitäten für Dünger- 
und Saatgutproduktion, Pflanzenschutz und für den 
Bau landwirtschaftlicher Maschinen) und gleichzei-
tiger massiver finanzieller Förderung behilflich 
waren. Darüber hinaus waren große transnationale 
Stiftungen und andere Regierungen mit finanzieller 
Förderung behilflich,

 > Auflegung großer Transformationsprogramme für 
den ländlichen Raum, bei denen auf unterschiedli-
chen Ebenen (international, national, regional, lokal) 
komplementäre Maßnahmen durchgeführt wurden: 
Forschung, Finanzierung, Infrastruktur, Bereitstel-
lung von Betriebsmitteln und gezielte Wissensdiffu-
sion durch Aufbau von Beratungsnetzwerken (soge-
nannten Agricultural Extension Services).

Wirkung und Barrieren
Das Modell der Grünen Revolution erwies sich als geo-
graphisch nicht universell übertragbar und konnte bei-
spielsweise in Afrika nie Fuß fassen. Als Gründe wer-
den die mangelnden institutionellen und infrastruktu-
rellen Kapazitäten gesehen. Zudem beschränkten sich 
die Züchtungserfolge auf Nahrungspflanzen, die vor 
allem in Asien und Lateinamerika verbreitet sind und 
umfassten nicht afrikanische Grundnahrungsmittel wie 
Maniok oder Hirse.

Die Grüne Revolution hat zudem vielfach bereits 
bestehende sozioökonomische Disparitäten eher ver-
stärkt als abgebaut. Große Agrarbetriebe haben eher 
profitiert als kleinbäuerliche Produzenten und ver-
stärkten teilweise Landnutzungskonkurrenzen, etwa 
indem Bewässerung mit Hilfe von Dieselpumpen den 
Grundwasserspiegel so absinken ließ, dass benachbarte 
Betriebe ohne diese Technik unter Wassermangel zu 

 leiden hatten.
Neue Anstrengungen zur landwirtschaftlichen Pro-

duktionssteigerung werden seit einigen Jahren von der 
Bill & Melinda Gates Foundation unternommen (Gates 
Foundation, 2010). Sie sind aber vor allem wegen der 
Bedeutung, die gentechnisch modifizierten Pflanzen 
beigemessen wird, umstritten.

3.5.3 
Strukturanpassungsprogramme (1980er):  
Typ „Krise“

Die sogenannten Strukturanpassungsprogramme (SAP) 
wurden von der Weltbank und dem Internationalen 
Währungsfonds (IWF) ab Mitte der 1980er Jahre als 
Reaktion auf die Verschuldungskrise der Entwicklungs-
länder eingeführt, zunächst in Lateinamerika. Konkret 
gewährten die internationalen Finanzinstitutionen im 
Rahmen der SAP hochverschuldeten Entwicklungs-
ländern neue Kredite, die konditional an spezifische 
makro ökonomische Reformen geknüpft waren. Die 
derart eingeforderten Reformprogramme waren strikt 
an den wirtschaftsliberalen Prinzipien der Liberalisie-
rung, Deregulierung und Privatisierung ausgerichtet 
und umfassten konkrete wirtschafts- und finanzpoli-
tische Maßnahmen, wie die Privatisierung staatlicher 
Unternehmen, die Rationalisierung öffentlicher Ver-
waltung, die Beschränkung des inländischen Geldum-
laufs und die Liberalisierung des Außenwirtschaftsver-
kehrs. Erklärtes Ziel dieser Maßnahmen war es, durch 
eine stärkere Einbindung der Entwicklungsländer in 
den Weltmarkt deren Volkswirtschaften schnellstmög-
lich wieder zu stabilisieren. Als Versuch einer krisenbe-
dingten und von außen initiierten Transformation kön-
nen die SAP dem Transformationstyp „Krise“ zugeord-
net werden.

Der Transformationsprozess ist besonders gekenn-
zeichnet durch die zentrale Rolle der beiden großen 
internationalen Finanzinstitutionen Weltbank und IWF 
als Agenten der Gläubigerstaaten. Auf Grundlage ihrer 
Kreditmacht intervenierten sie mit detaillierten Vor-
schriften in nationale Wirtschafts- und Finanzpolitiken 
und versuchten so die grundlegende Neuausrichtung 
der Ökonomien verschuldeter Entwicklungsländer. 
Diese sollten weg vom gescheiterten Modell protekti-
onistisch-binnenmarktorientierter Industrialisierungs-
politik hin zu einem wirtschaftsliberalen Modell der 
Weltmarktintegration gesteuert werden. Die Auswir-
kungen der SAP blieben dabei nicht auf den ökono-
mischen Bereich beschränkt, sondern führten infolge 
der durch sie erzwungenen Sparmaßnahmen auch zu 
tiefgreifenden Veränderungen in der Sozialpolitik. In 
vielen Entwicklungsländern stieg als kurzfristige Folge 
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in den 1980er Jahren die Arbeitslosigkeit stark an und 
soziale Disparitäten verschärften sich insbesondere 
durch ein Schrumpfen der Mittelschicht (Nolte, 2000; 
Brock, 2003).

Im weltpolitischen Kontext sind die Strukturan-
passungsprogramme sowohl Ausdruck des Nord-Süd-
Konflikts als auch ein Ergebnis der für den Ost-West-
Konflikt charakteristischen Systemkonkurrenz. Einer-
seits dienten sie der Festigung der weltwirtschaftlichen 
Dominanz der westlichen Industrieländer im Nord-
Süd-Verhältnis, nachdem die Entwicklungsländer in 
den 1970er Jahren durch die Formierung der G77 und 
der OPEC ihren Forderungen nach einer neuen Welt-
wirtschaftsordnung ungekannten Nachdruck verleihen 
konnten. Andererseits waren die SAP instrumentell, 
um den Einflussbereich der westlichen Industrieländer 
auszudehnen bzw. zu konsolidieren: durch die Konditi-
onalität der SAP-Kredite waren auch sozialistisch ori-
entierte Regierungen in Entwicklungsländern gezwun-
gen, ihre Volkswirtschaften wirtschaftsliberalen Präfe-
renzen anzupassen.

Geographische und historische Einordnung
Mit den Strukturanpassungsprogrammen reagierten 
die führenden Industrienationen in den 1980er Jahren 
auf die sich zuspitzende Verschuldungskrise der Ent-
wicklungsländer, wie sie sich gegen Ende der 1970er 
Jahre abzeichnete. Allein in diesem Jahrzehnt hatte 
sich die Auslandsverschuldung der Entwicklungslän-
der versechsfacht (Brock, 2003). Geographisch zielten 
die SAP zunächst auf die fünfzehn Hauptschuldnerlän-
der der „Dritten Welt“, die sich vor allem in Lateiname-
rika als dem Herd der Krise, aber auch in Afrika süd-
lich der Sahara befanden (Siebold, 1995; Nolte, 2000). 
Schon bald wurden die SAP auch auf andere verschul-
dete Entwicklungsländer ausgeweitet, so dass zum 
Ende der 1980er Jahre rund vierzig Entwicklungslän-
der IWF- oder Weltbankkredite im Kontext von Struk-
turanpassungsmaßnahmen aufnahmen. Der regionale 
Schwerpunkt der SAP verlagerte sich dabei nach Afrika 
(Siebold, 1995).

Ursache der Verschuldungskrise war die von vie-
len Entwicklungsländern verfolgte Wirtschaftsstrate-
gie einer protektionistischen binnenmarktorientierten 
oder importsubstituierenden Industrialisierung, die vor 
allem mittels ausländischer Kredite finanziert wurde. 
Diese waren in Folge der Ölkrise von 1973 und dem 
daraus folgenden Devisenreichtum der ölexportieren-
den Länder auf dem internationalen Markt schnell 
und zu günstigen Konditionen verfügbar. Als sich zu 
Beginn der 1980er Jahre internationale Kredite in Folge 
der Hochzinspolitik der USA schlagartig verteuerten, 
gerieten viele Entwicklungsländer gegenüber öffentli-
chen und privaten Gläubigern zunehmend in Zahlungs-

schwierigkeiten. Diese Situation verschärfte sich durch 
einen zeitgleichen Verfall der Rohstoffpreise, welcher 
für die rohstoffexportierenden Entwicklungsländer 
einen drastischen Rückgang der Deviseneinnahmen 
bedeutete.

Im August 1982 schließlich erklärte die mexikani-
sche Regierung gegenüber dem Finanzministerium der 
USA als erste ihre Zahlungsunfähigkeit. Ihrem Beispiel 
folgten bald darauf Argentinien, Brasilien, Venezuela 
und die Philippinen (Brock, 2003). Weltbank und IWF 
wurden so zu den zentralen Akteuren des Schuldenma-
nagements der betroffenen Staaten. Bereits 1980 hatte 
die Weltbank das Instrument der Strukturanpassungs-
kredite geschaffen, der IWF legte 1986 eine Strukturan-
passungsfazilität und 1987 eine Erweiterte Strukturan-
passungsfazilität auf. Makroökonomische Strukturan-
passung entwickelte sich rasch zum entwicklungspoliti-
schen Paradigma der 1980er Jahre: Bis 1994 wurden an 
insgesamt 74 Entwicklungsländer Strukturanpassungs-
kredite vergeben, davon über die Hälfte nach Afrika 
(52  %) und gut ein Viertel nach Lateinamerika und in 
die Karibik (26  %; Siebold, 1995). Regionale Entwick-
lungsbanken und die Europäische Gemeinschaft folgten 
dem Beispiel der Bretton-Woods-Institutionen mit ähn-
lichen Kreditprogrammen.

Treiber und Innovationen
Intellektuelle Treiber der makroökonomischen Trans-
formationsprozesse, die durch Strukturanpassungs-
programme in Entwicklungsländern initiiert  wurden, 
waren die radikal marktorientierten Theorien der 
 Chicagoer Schule der Wirtschaftswissenschaften. Sie 
wurden im Verlauf der 1960er und 1970er Jahre zum 
vorherrschenden wirtschaftswissenschaftlichen Para-
digma, das zeitversetzt den Reaganismus und den That-
cherismus dominierte. Die aus der Verschuldungskrise 
resultierende Handlungsunfähigkeit vieler Entwick-
lungsländer bot schließlich die Gelegenheit, die theore-
tischen Lehren der Chicagoer Schule in die internatio-
nale Praxis zu transferieren.

Mit zunehmender Sättigung der Binnenmärkte 
war das Entwicklungsmodell der protektionistischen 
Industriepolitik vieler afrikanischer und lateinameri-
kanischer Entwicklungsländer geradezu zwangsläu-
fig in eine endogene strukturelle Krise geraten (Mess-
ner, 1993). Durch die externen Schocks, die der Ver-
fall der Rohstoffpreise und die schlagartige Verteu-
erung der Kredite auf dem internationalen Markt zu 
Beginn der 1980er Jahre bedeuteten, wurden bereits 
hochverschuldete Entwicklungsländer vollends über-
fordert. Ihre Zahlungsunfähigkeit führte zur Verweige-
rung neuer Kredite und somit in die Abwärtsspirale der 
Verschuldungskrise. Die auf radikale Marktreformen 
zielenden SAP wurden den überforderten Regierun-
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gen schließlich von außen als Rezept zur Krisenbewäl-
tigung verschrieben. Der Versuch, dadurch die Wirt-
schaftssysteme einer keineswegs homogenen Gruppe 
von Ländern nach einem einheitlichen Modell von 
außen zu kurieren, kann rückblickend und unabhängig 
von der Bewertung der konkreten Ergebnisse durch-
aus als ambitioniertes politisches Experiment bewertet 
werden.

Zentrale Akteure und Faktoren
Die zentralen Akteure der Strukturanpassungspoli-
tik der 1980er und 1990er Jahre waren – neben den 
betroffenen Entwicklungsländern selbst – die interna-
tionalen Finanzinstitutionen IWF und Weltbank. Als 
Agenten der internationalen Gläubigergemeinschaft 
wurden sie in den Entwicklungsländern zu „Präzepto-
ren der Politik“ (Wolff, 2005).

Die westlichen Gläubigerstaaten reagierten auf die 
Bankrotterklärung Mexikos und weiterer Entwick-
lungsländer zunächst mit dem Versuch, in Einzelver-
handlungen mit den jeweiligen Ländern Umschul-
dungsvereinbarungen vorzunehmen. Als sich jedoch 
immer deutlicher abzeichnete, dass es sich nicht um 
kurzfristige Liquiditätsengpässe einzelner Entwick-
lungsländer, sondern um eine strukturelle Krise ihrer 
Nationalökonomien handelte, wurde das internationale 
Krisenmanagement faktisch von Weltbank und IWF 
übernommen. Diese waren von ihren führenden Mit-
gliedstaaten mandatiert, mittels der SAP in hochver-
schuldeten Entwicklungsländern radikale Reformen im 
Sinne marktorientierter wirtschaftsliberaler Prinzipien 
durchzusetzen und agierten praktisch als „Konkursver-
walter“ der betroffenen Länder (Herr, 2001).

Dem US-Finanzministerium kam dabei aufgrund 
seiner hegemonialen Stellung in den Bretton-Woods-
Institutionen eine Schlüsselrolle zu, die von den euro-
päischen Verbündeten mitgetragen wurde und die in 
der retrospektiven Bezugnahme auf den „Washington 
 Consensus“ mitschwingt.

Wirkung und Barrieren
Die Strukturanpassungsprogramme standen von Beginn 
an wegen ihrer einseitigen Ausrichtung an makroöko-
nomischen Kriterien und der Vernachlässigung negati-
ver Auswirkungen für arme und sozial schwache Bevöl-
kerungsgruppen in der Kritik: Während schnelle wirt-
schaftliche Erfolge weitgehend ausblieben, wurden in 
vielen Ländern schwerwiegende soziale Folgen unüber-
sehbar. Die zumeist drastischen Kürzungen öffentlicher 
Ausgaben hatten vielerorts einen Anstieg der Arbeits-
losigkeit sowie einen Zusammenbruch der öffentli-
chen Gesundheitsversorgung und des Bildungswesens 
zu Folge. Die Senkung der Reallöhne im Rahmen der 
Inflationsbekämpfung traf insbesondere Angestellte 

und Arbeiter, vergrößerte somit die Einkommensschere 
zwischen arm und reich und führte vielfach zu sozia-
len Unruhen.

Wachsende internationale Kritik am „Washington 
Consensus“, seinen negativen sozialen  Auswirkungen 
und dem von der Weltbank letztlich selbst einge-
räumten Ausbleiben der gewünschten ökonomischen 
Effekte führten im Kontext der Wirtschaftskrisen in 
Asien und Argentinien in den 1990er Jahren zu einer 
Neuausrichtung der SAP. Unter dem Motto „Anpas-
sung mit menschlichem Gesicht“ sollten nun verstärkt 
die Bedürfnisse sozial schwacher Bevölkerungsschich-
ten berücksichtigt werden (Siebold, 1995; Tetzlaff, 
1996). Mit der Entstehung einer transnationalen Anti-
globalisierungsbewegung in den 1990er Jahren und der 
„Jubilee 2000“-Entschuldungsinitiative fand der Pro-
test gegen die Strukturanpassungspolitik auch in den 
Industrieländern zunehmenden öffentlichen Widerhall 
(Busby, 2010). 1999 wurden die Strukturanpassungs-
fazilitäten des IWF schließlich in die Poverty Reduction 
and Growth Facility (PRGF) umgewandelt, die Wirt-
schaftswachstum explizit in den Dienst der Armutsbe-
kämpfung stellt und die Kreditnehmer stärker an der 
Erarbeitung der Vergabebedingungen beteiligt (Thiele 
und Wiebelt, 2000; Wolff, 2005).

Eine im engen makroökonomischen Sinne nachhal-
tige Transformation der Weltwirtschaft entsprechend 
der ursprünglichen SAP blieb somit aus. Dennoch kann 
nicht pauschal von ihrem Scheitern gesprochen wer-
den. Speziell das Beispiel Lateinamerikas verdeutlicht, 
dass die konsequente Anwendung der SAP langfristig 
durchaus zur Schaffung stabilerer wirtschaftlicher Rah-
menbedingungen beitrug und die Inflationsrate deut-
lich sowie dauerhaft senkte. Die entwicklungspolitisch 
erhofften positiven Effekte für Wirtschaftswachstum 
und Armutsreduzierung blieben jedoch trotz des mäch-
tigen ökonomischen Hebels, den Weltbank und IWF 
ansetzen konnten, weitestgehend aus (Tetzlaff, 1996; 
Thiele und Wiebelt, 2000). Dies wurde um so deutli-
cher am Beispiel der asiatischen Tigerstaaten, die sich 
zwar an den Maßgaben makroökonomischer Stabili-
tät orientierten, aber in Fragen der Liberalisierung und 
Deregulierung sowie dem Rückzug des Staates aus der 
Kapitalallokation sehr zurückhaltend agierten (Wolff, 
2005).

Als zentrale Erkenntnis der Strukturanpassungspo-
litik der 1980er Jahre bleibt somit, dass politisch-insti-
tutionellen Rahmenbedingungen und weiche Faktoren 
wie Akzeptanz, Legitimität und Teilhabe eine sehr viel 
größere Bedeutung zukommt als von den Verfechtern 
radikaler Makroökonomie zunächst angenommen. Die 
Volkswirtschaften selbst der abhängigsten Entwick-
lungsländer konnten nicht mechanistisch von außen 
gesteuert werden, da Reformen auch unter existentiel-
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lem Druck nur unvollständig und zeitverzögert umge-
setzt wurden.

3.5.4 
Schutz der Ozonschicht (ab 1985):  
Typ „Wissen“

Als umfassende Reaktion auf ein globales Umwelt-
problem wurde das internationale Regime zum Schutz 
der Ozonschicht zur bislang größten Erfolgsgeschichte 
internationaler Umweltpolitik. Mit der wirksamen 
Regulierung der Produktion und Verwendung bestimm-
ter ozonschädigender Substanzen stellt die internatio-
nale Ozonpolitik eine auf wissenschaftlich begründeten 
Anfangsverdacht basierende Transformation dar. Sie 
konzentriert sich vor allem auf spezifische  Industrien 
und entspricht dem Transformationstyp „Wissen“. 

Geographische und historische Einordnung
Die beiden amerikanischen Naturwissenschaftler Sher-
wood Rowland und Mario Molina warnten 1974 vor 
einer Schädigung der stratosphärischen Ozonschicht 
durch Flurchlorkohlenwasserstoffe (FCKW). Das erst 
1973 eingerichtete Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen (UNEP) berief darauf hin eine Konferenz 
aus Wissenschaftlern und Staatenvertretern ein, die 
im März 1977 einen „Weltaktionsplan für die Ozon-
schicht“ verabschiedete, wonach das Ozonproblem 
weiter erforscht werden sollte.

Durch das von UNEP getragene „Coordinating Com-
mittee on the Ozone Layer“ wurde fortan unter Ein-
beziehung staatlicher und nichtstaatlicher Akteure der 
wissenschaftliche Austausch über die Auswirkung en 
unterschiedlicher chemischer Substanzen auf die Stra-
tosphäre intensiviert. Erst die Entdeckung des soge-
nannten „Ozonlochs“ durch den British Antarctic 
Survey 1985 führte jedoch zu einer breiten gesell-
schaftlichen Diskussion über die Risiken erhöhter UV-
Einstrahlung. Der Handlungsdruck auf die hauptver-
antwortlichen Industriestaaten wuchs beträchtlich. Mit 
der zügigen Etablierung eines völkerrechtlichen Rah-
mens durch das Wiener Übereinkommen zum Schutz 
der Ozonschicht von 1985 und das darauf aufbauende 
Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau 
der Ozonschicht führen (1987), konnte die Produktion 
und Verwendung ozonschädigender Substanzen bis 
heute weltweit nahezu vollständig eingestellt werden 
(Andersen und Sarma, 2002; Parson, 2003). Während 
des gesamten Verhandlungszeitraumes gab es keine 
belastbaren wissenschaftlichen Beweise für einen kau-
salen Zusammenhang zwischen der Verwendung von 
FCKW und dem Entstehen des Ozonlochs. Es gab 
lediglich Forschung, die einen Zusammenhang plau-

sibel scheinen ließ sowie Computersimulationen über 
die Effekte einer fehlenden Ozonschicht. Die Weltge-
meinschaft hat – erstmals global und erfolgreich – nach 
dem Vorsorgeprinzip gehandelt; der wissenschaftli-
che Nachweis für die Kausalität wurde später erbracht 
(Benedick, 1999). 

Das unter der Ägide des UNEP erarbeitete  Montrealer 
Protokoll wurde am 16. September 1987 unterzeichnet 
und trat am 1. Januar 1989 in Kraft. Es wurde zunächst 
nur von 11 Staaten ratifiziert, die jedoch zwei Drittel 
des für 1986 geschätzten weltweiten Verbrauchs der 
betroffenen Substanzen repräsentierten. Heute gilt das 
Protokoll für 196 Parteien, einschließlich der Europä-
ischen Union. Wegen seiner umfassenden Reichweite 
und der hohen Wirksamkeit (mittlerweile nahezu voll-
ständige Verbannung ozonschädigender Substanzen) 
gilt das multilaterale Regime zum Schutz der Ozon-
schicht gemeinhin als größte Erfolgsgeschichte multi-
lateraler Umweltpolitik.

Treiber und Innovationen
Auslöser und Treiber der internationalen Politik zum 
Schutz der Ozonschicht waren Wissenschaftler und 
Wissensvermittler wie das UNEP. Daneben sind institu-
tionelle Innovationen in der Ausgestaltung des Regimes 
bemerkenswert, die seine dynamische Weiterentwick-
lung in Reaktion auf neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse ermöglichten und die zudem eine umfassende 
Einbindung der Entwicklungsländer gewährleisteten.

Das 1988 in Kraft getretene Wiener Übereinkom-
men zum Schutz der Ozonschicht enthält in erster Linie 
institutionelle und organisatorische Regeln für die 
Aushandlung konkreter Politikmaßnahmen. Inhaltlich 
beschränkt sich die Konvention generalklauselartig auf 
das Ziel geeigneter Schutzmaßnahmen sowie die allge-
meine Verpflichtung zur internationalen Zusammenar-
beit. 

Konkreter wurde erst das im Anschluss ausgehan-
delte und 1989 in Kraft getretene Montrealer Proto-
koll. Es sieht neben konkreten Reduktionszielen für 
die Produktion und den Verbrauch ozonschädigender 
Substanzen Handelsbeschränkungen in Form eines 
Einfuhrverbotes der reglementierten Substanzen aus 
Nichtvertragsstaaten und eines Ausfuhrverbotes in 
solche Staaten vor. Zudem war es von vornherein als 
dynamisches Instrument angelegt und wurde auf den 
Vertragsstaatenkonferenzen in London (1990), Kopen-
hagen (1992), Montreal (1997) und Peking (1999) mit 
spezifischen Zusatzprotokollen fortentwickelt.

Indem die Vertragsstaaten die Liste der als „Ozon-
zerstörer“ identifizierten Substanzen ausweiteten und 
deren Produktion und Verbrauch sukzessive regulier-
ten, trugen sie in bis dahin ungekannter Weise dem 
Vorsorgeprinzip Rechnung. Dies wurde nicht zuletzt 
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durch ein Novum in der völkerrechtlichen Vertragspra-
xis ermöglicht: Wo kein Konsens über derartige Ände-
rungen möglich ist, genügt im Rahmen des  Montrealer 
Protokolls eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesen-
den und abstimmenden Vertragsparteien, sofern diese 
jeweils die Mehrheit der Entwicklungsländer und 
der Industrieländer repräsentierten. Derart gefasste 
Beschlüsse sind ohne die üblicherweise erforderliche 
Ratifizierung durch die einzelnen Vertragsstaaten für 
alle Vertragsparteien unmittelbar und unabhängig von 
ihrem eigenen Abstimmungsverhalten völkerrechtlich 
bindend.

Hinsichtlich der Einbeziehung der Entwicklungslän-
der, die gemäß dem Verursacherprinzip die Verantwor-
tung für die Ausdünnung der Ozonschicht zurecht bei 
den Industrieländern sahen, bewährten sich begrün-
dete Ausnahmeregelungen für Produktion und Ver-
brauch schwer ersetzbarer ozonschädigender Substan-
zen sowie die langfristige Finanzierung des notwendi-
gen Technologietransfers.

Zentrale Akteure und Faktoren
Für den Transformationserfolg der globalen Ozonpo-
litik, den vergleichsweise zügigen Aufbau problem-
lösungstauglicher Institutionen und die konsequente 
Umsetzung der politischen Vorgaben zeichnen vor 
allem drei Akteursgruppen verantwortlich: wissen-
schaftliche Experten, engagierte internationale Büro-
kraten und machtvolle Industriestaaten, die eine Füh-
rungsrolle in internationalen Verhandlungen übernah-
men. Wissenschaftlichen Einrichtungen, der Weltor-
ganisation für Meteorologie und der NASA kam nicht 
nur durch ihre Forschungsleistung, sondern auch durch 
ihre aktive Rolle bei der Schaffung eines Problembe-
wusstseins in der Öffentlichkeit und gegenüber poli-
tischen Entscheidungsträgern maßgebliche Bedeutung 
zu (Haas, 1992; Parson, 2003).

Daneben waren die internationalen Beamten des 
UNEP und speziell dessen Exekutivdirektor Mostafa 
Tolba (1973–1992) sowie der erste Generalsekretär des 
Montrealer Protokolls Madhava Sarma (1987–2000) 
zentral für die Priorisierung des Ozonthemas in der 
internationalen Umweltpolitik und den dynamischen 
Fortgang der internationalen Verhandlungen (Downie, 
1995). 

Von staatlicher Seite spielten sowohl in den inter-
nationalen Verhandlungen als auch bei der nationalen 
Umsetzung nach anfänglichem Zögern die USA und 
Großbritannien eine entscheidende Rolle, indem sie 
starke Führung demonstrierten und die übrigen Indus-
triestaaten auf einen verantwortungsvollen ozonpoli-
tischen Kurs brachten (Benedick, 1999; Grundmann, 
1999). Ein nicht zu unterschätzender Faktor bestand 
zudem in der Verfügbarkeit technischer Ersatzstoffe 

für FCKW und der damit verknüpften wirtschaftlichen 
Interessen ihrer Hersteller (Andersen und Sarma, 2002; 
Parson, 2003).

Wirkung und Barrieren
Inwieweit die unter der Wiener Konvention und dem 
Montrealer Protokoll vereinbarten Maßnahmen zur 
Rettung der stratosphärischen Ozonschicht ausreichen, 
wird sich aufgrund der Komplexität und der Trägheit 
der Atmosphärenphysik und -chemie erst in Zukunft 
erweisen. Der Wirkungsgrad hinsichtlich ihrer Umset-
zung und der damit verbundenen weltweiten Trans-
formation des Umgangs mit bestimmten Chemikalien 
ist jedoch radikal. Da diese spezifische Transforma-
tion jedoch nur einen kleinen und hoch spezialisierten 
Industriezweig erfasst, zuvorderst die Hersteller von 
Aerosolen und Kühlmitteln, bleibt die Aussagekraft 
begrenzt.

Politische Hemmnisse für die reibungslose Umset-
zung und weitere Fortentwicklung des Montrealer Pro-
tokolls ergeben sich vor allem aus Kontroversen über 
die Ausnahmereglungen für Produktion und Verbrauch 
schwer ersetzbarer ozonschädigender Substanzen, die 
typischerweise entlang klassischer Nord-Süd-Konflikt-
linien verlaufen, sowie durch neue Erkenntnisse und 
damit potenziell verbundene Zielkonflikte zwischen 
dem Schutz der Ozonschicht und der Treibhausgasbi-
lanz unterschiedlicher Chemikalienverbindungen.

3.5.5 
IT-Revolution und World Wide Web  
(1990er Jahre): Typ „Technik“

Das Internet ist die globale Vernetzung einer Vielzahl 
lokaler Rechnernetzwerke. Es bildet so die Infrastruktur 
für verschiedene Kommunikationsdienste wie Hyper-
text, das World Wide Web und Electronic Mail. Ihnen 
allen ist die Bereitstellung, Verwaltung und Übertra-
gung von Daten in bislang ungekannter Geschwindig-
keit eigen. Die Entwicklung des Internet ist eine fun-
damentale Transformation der Informations- und Tele-
kommunikationstechnik (IT), die mitunter als digi-
tale Revolution bezeichnet wird. In deren Folge wurde 
das bis dahin dominierende, auf analogen Technolo-
gien basierende Kommunikationsregime binnen weni-
ger Jahrzehnte weitgehend durch digitale Technolo-
gien und den sich daraus ergebenden Kommunika-
tions- und Handlungsmöglichkeiten ersetzt. Dabei gilt 
das Internet als Schlüsseltechnologie, die weite Berei-
che des täglichen Lebens verändert (general purpose 
technology), also eine Technologie, die in einer Viel-
zahl von Sektoren einer Volkswirtschaft Anwendung 
findet und dort durch Produktivitätssteigerungen zum 
Wirtschaftswachstum beiträgt (Kap. 3). Dies ermöglicht 
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zugleich die schnelle Verbreitung der Basistechnologie 
über den Nischenstatus hinaus. Die Internet-basierte 
IT-Revolution stellt somit eine Transformation des Typs 
„Technik“ dar. 

Die IT-Revolution ist zugleich Beispiel für eine Trans-
formation, bei der öffentliche Forschung die grundle-
genden technologischen Entwicklungen durchführte. 
Die weitere Verbreitung der Technologie und damit 
einhergehende inkrementelle Verbesserungen wurden 
„von unten“ durch unterschiedliche Akteure, vor allem 
aus der Forschung und dem Privatsektor, vorangetrie-
ben, dabei teilweise auch durch die Politik begleitet.

Ein besonderes Merkmal der IT-Revolution ist, 
dass sie sich unter jüngeren Generationen beson-
ders stark verbreitete und möglicherweise auch 
dadurch ein besonders hohes Beschleunigungs- und 
 Durch dringungspotenzial entwickeln konnte.

Geographische und historische Einordnung
Ursprünglich als Nischenkommunikationsinstrument 
für militärische und wissenschaftliche Zwecke entwi-
ckelt, nutzt inzwischen fast ein Drittel der Weltbevöl-
kerung das Internet. Seit Mitte der 1990er Jahre ist die 
Zahl von Internetnutzern rapide angestiegen. Im Jahr 
2009 wurden weltweit mehr als 1,7 Mrd. Internetnut-
zer gezählt (Internet World Stats, 2010). Das Internet 
wurde durch die steigende Verbreitung auch zuneh-
mend für die kommerzielle Nutzung interessant und 
die Entwicklung neuer Informations- und Kommunika-
tionstechnologien hat in den vergangenen Jahren fast 
alle Bereiche der Weltwirtschaft maßgeblich beein-
flusst. Inzwischen geht man davon aus, dass die welt-
weite Verbreitung des Internets auch die Globalisierung 
vorangetrieben hat. 

Dabei profitieren noch nicht alle Menschen vom 
Nutzen der IT-Revolution. Zwar sind selbst arme Ent-
wicklungsländer inzwischen global vernetzt, der 
Zugang zum Internet bleibt aber häufig urbanen Eli-
ten vorbehalten. Die Mehrheit der Menschen in armen 
Entwicklungsländern ist noch nicht Teil des World Wide 
Web (digital divide; Wittmann, 2006).

Möglicherweise hat das Ende des Kalten Krieges 
der ursprünglich im militärischen Kontext entwickel-
ten Internet-Technologie den Verbreitungsmöglichkei-
ten im zivilen Bereich entscheidend Vorschub geleis-
tet. Als gesichert gilt, dass die beschleunigte Globa-
lisierung seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert und 
die Verfügbarkeit neuer Informations- und Kommuni-
kationstechnologien direkt miteinander zusammen-
hängen. Ökonomische Globalisierungsprozesse erfor-
derten und beschleunigten einerseits die Verbreitung 
von Technologien zur Kommunikation über große Dis-
tanzen; andererseits erfuhr die Globalisierungsdynamik 
durch die Etablierung derartiger Technologien selbst 

auch einen weiteren Schub.

Treiber und Innovationen
Die notwendigen Schlüsseltechnologien in Form der 
dezentralen Vernetzung von Universitäten und For-
schungseinrichtungen für den Aufbau des Internets 
wurden zunächst in einer staatlichen Nische, und zwar 
im Rahmen militärischer bzw. wissenschaftlicher For-
schungsprojekte, entwickelt. Das Internet ging aus dem 
in den 1960er Jahren entwickelten sogenannten ARPA-
NET hervor, einem Projekt der Advanced Research Pro-
ject Agency (ARPA) des US-Verteidigungsministeriums 
(Abbate, 1999). Die Entwicklung des auf einem Hyper-
text-System basierenden World Wide Web, an dem 
maßgeblich die Europäische Organisation für Kernfor-
schung (CERN) beteiligt war, ermöglichte seit Anfang 
der 1990er auch die Nutzung durch „Laien“. 

Die technologischen und sozialen Voraussetzun-
gen für den Aufbau des Internets und die Nutzung des 
World Wide Web wurden insbesondere durch die Erfin-
dung des Mikrochips und dessen stetige Leistungsstei-
gerungen, die Automatisierung von Arbeitsprozes-
sen, die Etablierung des Computers als alltäglichem 
Gebrauchsgegenstand sowie den Aufbau lokaler Kom-
munikations- und Computernetzwerke geschaffen.

Die eigentliche Dynamik und globale Dimension 
bekam die Entwicklung aber mit der zunehmenden 
kommerziellen Nutzung, zunächst vor allem unter 
jüngeren Menschen. Der Bereich des „E-Commerce“ 
sowie der Internet- oder Onlinehandel verzeichneten in 
den vergangenen Jahren starke Wachstumsraten, und 
Internetdienstleister wie der Marktführer unter den 
Internetsuchmaschinen Google Inc. zählen mittlerweile 
zu den wertvollsten Marken der Welt (Milward Brown 
Optimor, 2009). Die zahlreichen öffentlichen und pri-
vaten Investitionen in die notwendige Infrastruktur 
wie Glasfaserkabel und Server wurden u.  a. aufgrund 
der großen Nachfrage getätigt. Private wie kommerzi-
elle Nutzer versprachen sich von der neuen Technologie 
Internet einen Mehrwert gegenüber etablierten Tech-
nologien.

Mit der Entwicklung und Verbreitung von Breit-
band-Internetzugängen, welche große Datenmengen 
transferieren können, werden neben etablierten digi-
talen Kommunikationstechniken wie E-Mail, Online-
Diskussionsforen oder Chats zunehmend auch Tele-
fondienste und Radio- oder Fernsehnutzung über das 
Internet geleistet. Zusammen mit verschiedenen Soft-
wareinnovationen ermöglicht dies die vermehrte Nut-
zung interaktiver Anwendungen, die in der vergange-
nen Dekade rasch Verbreitung fanden und unter dem 
Schlagwort „Web 2.0“ subsumiert werden. Dies stellt 
traditionelle Medien (Fernsehen, Radio und Printme-
dien) vor erhebliche Herausforderungen, die durch den 
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Trend zu mobilen Endgeräten noch verstärkt werden.

Wirkung und Barrieren
Technische Neuerungen im Bereich der Informations- 
und Kommunikationstechnologien haben in den ver-
gangenen Jahrzehnten zu radikalen Veränderungen in 
zahlreichen Arbeits- und Lebensbereichen aller moder-
nen Gesellschaften geführt. Sie belegen eindrück-
lich, dass in einem globalen Maßstab ein tiefgreifen-
der sozioökonomischer Wandel in einer relativ kurzen 
Zeitspanne möglich ist. Obgleich global noch immer ein 
sogenannter Digital Divide zwischen frühindustriali-
sierten OECD-Staaten und zahlreichen Entwicklungs- 
und Schwellenländern zu beobachten ist, sind ver-
schiedene IT-Technologien (speziell die Mobiltelefon-
nutzung) beeindruckende Beispiele für das Übersprin-
gen technologischer Entwicklungsstufen (Mehra et al., 
2004; Wittmann, 2006). 

Neben der wirtschaftlichen Bedeutung der IT-Tech-
nologien und speziell der kommerziellen Verbreitung 
mobiler Endgeräte sind auch deren potenzielle Bedeu-
tung als Partizipations- und Mobilisierungsinstrumente 
in politischen Prozessen nicht zu unterschätzen (Perl-
mutter, 2008). Beispiele hierfür sind die Wahlen und 
anschließenden Demonstrationen im Iran 2009 oder 
die aktuellen Demokratiebewegungen in den arabi-
schen Ländern. Die systematische Nutzung von „Twit-
ter“ durch den US-Präsidentschaftskandidaten Barack 
Obama im Wahlkampf 2008 galt als wichtiger Faktor 
bei der Mobilisierung junger Wählerinnen und Wäh-
ler, während etwa autoritäre Regime sich mit erhebli-
chen Schwierigkeiten konfrontiert sehen, die Verbrei-
tung und Nutzung neuer Medien zu kontrollieren. Den 
Bürgerinnen und Bürgern eröffnen sich dadurch alter-
native Möglichkeiten der Information, Partizipation, 
Organisation und Interessenvertretung (Yang, 2009).

Barrieren der Verbreitung des Internets sind zum 
einen entwicklungsbedingt. Insbesondere in Afrika ist 
die Verbreitung noch sehr gering, wobei die Zugangs-
möglichkeiten im ländlichen Raum noch deutlich gerin-
ger sind als in den Städten. Eine Barriere ist zum ande-
ren auch die Verhinderung freier Kommunikation aus 
politischen Gründen, wie etwa in China.

3.5.6 
Europäische Integration (seit den 1950er Jahren):  
Typ „Vision“

Die europäische Integration, deren konkreter Erfolg 
sich in der Europäischen Union manifestiert, wurde 
und wird maßgeblich von der Vision eines friedlichen 
und wirtschaftlich sowie politisch stabilen Europas 
angetrieben. Sie stellt eine umfassende Transformation 

dar, die dem Typ „Vision“ entspricht.
Grundlage der politischen Bemühungen um ein geei-

nigtes Europa waren die katastrophalen Erfahrungen 
von zwei Weltkriegen, der Aufstieg und Fall faschis-
tischer Regime in mehreren europäischen Staaten, die 
Integration und „Zähmung“ Deutschlands sowie die 
sich durch den Aufstieg der beiden Supermächte USA 
und Sowjetunion abzeichnende bipolare Weltordnung. 
Die europäische Integration und speziell der schritt-
weise Auf- und Ausbau genuin europäischer Instituti-
onen war von Anfang an ein stark „von oben“ gesteu-
erter Prozess, in dem sich etablierte nationalstaatliche 
Regierungen zunächst zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaften zusammenfanden. 

Dabei gab die Vision eines friedlich geeinten und 
prosperierenden Europas die Richtung der Transfor-
mation vor, ohne dass die konkrete Ausprägung supra-
nationaler europäischer Institutionen von vorneherein 
absehbar gewesen wäre (Haas, 1958; Pollack, 2003). 
Seither hat sich auf dem europäischen Kontinent in 
kaum mehr als fünfzig Jahren ein politisches, wirt-
schaftliches und rechtliches Projekt durchgesetzt, das 
inzwischen 27 Nationalstaaten einschließt. 

Geographische und historische Einordnung
Zunächst agierten die Regierungen weniger Grün-
derstaaten – Belgien, Deutschland, Frankreich, Ita-
lien, Luxemburg, Niederlande – als Pioniere der Inte-
gration. Auf Grundlage des Schuman-Plans vereinbar-
ten sie, ihre Kohle- und Stahlindustrie einer gemein-
samen Verwaltung zu unterstellen und nicht länger zu 
Kriegszwecken gegeneinander einzusetzen. Inspiriert 
vom Erfolg der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl (EGKS) weiteten die sechs Mitgliedstaaten 
ihre Zusammenarbeit auf weitere Wirtschaftsberei-
che aus. Im Vertrag von Rom begründen sie 1957 die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), welche 
die Freizügigkeit von Personen, Waren und Dienstleis-
tungen zum Ziel hat. 1973 traten zunächst Dänemark, 
Irland und das Vereinigte Königreich der Gemeinschaft 
bei, weitere Staaten schlossen sich sukzessive an: 1981 
(Griechenland), 1986 (Portugal, Spanien), 1995 (Finn-
land, Österreich, Schweden), 2004 (Estland, Lettland, 
Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn, Zypern) und 2007 (Bulgarien, 
Rumänien). 

Dass der Transformationsprozess der europäischen 
Integration keineswegs abgeschlossen ist, zeigt sich im 
Anpassungsbedarf und auch in der Anpassungsfähig-
keit der EU gegenüber neuen wirtschaftlichen, politi-
schen und sozialen Herausforderungen, der schrittwei-
sen Erweiterung der Kompetenzen ihrer Organe sowie 
der Erweiterung um neue Mitgliedstaaten (Weiler, 
1991; Beach, 2005; Chalmers et al., 2006).
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Treiber und Innovationen
Das zielstrebige und entschlossene Handeln der poli-
tischen Eliten war maßgeblich durch den nachhalti-
gen Schock zweier Weltkriege geprägt. Im Zuge des 
Ost-West-Systemkonflikts verstärkte sich der Wille 
zur europäischen Einigung zudem durch den Wunsch 
nach einem politischen und wirtschaftlichen Gegenge-
wicht zum von der Sowjetunion dominierten sozialisti-
schen Ostblock. Nach 1990 gewann die Positionierung 
Europas in einer globalisierten Welt rasch an Bedeu-
tung, was sich etwa in der Formulierung einer gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik, der Einführung 
des Euro als gemeinsamer europäischer Währung und 
nicht zuletzt der geographischen Ausdehnung des Staa-
tenbundes ausdrückt.

Es war die Absicht der Integrationspioniere, den 
im EGKS-Vertrag vorgesehenen Integrationsprozess 
schrittweise auf wirtschaftlichem Gebiet voranzu-
treiben. Der Entwicklung der heutigen Europäischen 
Union lag somit ein evolutionäres Modell einer inkre-
mentellen Integration ohne geschlossenes Gesamtkon-
zept zugrunde. Mit der Schaffung eines gemeinsamen 
Marktes, einer gemeinsamen Währung und vor allem 
der Übertragung begrenzter Hoheitsrechte seitens der 
Mitgliedstaaten an supranationale europäische Organe 
entstand eine dem existierenden Völkerrecht unbe-
kannte und weltweit einzigartige Institution. Mit dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurde das 
Integrationsprojekt am 1. Dezember 2009 auch formal 
zur EU.

Zentrale Akteure und Faktoren
Maßgebliche Akteure des europäischen Integrations-
prozesses waren seit jeher die Regierungen der Mit-
gliedstaaten. Exemplarisch hierfür stehen der dama-
lige französische Außenminister Robert Schuman und 
der nach ihm benannte Schuman-Plan. Er lieferte die 
Grundlage für die EGKS.

Mit zunehmender politischer Integration wur-
den aber auch die europäischen Institutionen selbst 
zu Faktoren fortgesetzter Integration (Beach, 2005). 
So entwickelte sich etwa der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) durch seine integrationsfreundliche Aus-
legung des Gemeinschaftsrechts, das als eigenständige 
Rechtsordnung Anwendungsvorrang vor nationalem 
Recht genießt, sowie wegen der vertraglich vorgesehe-
nen Rechtsschutzmöglichkeiten zu einem wegweisen-
den Akteur, der die Durchsetzung des Gemeinschafts-
rechts in den Mitgliedstaaten sicherstellt (Alter, 2001). 
Auch die Europäische Kommission entwickelte sich 
durch regen Gebrauch ihres Initiativrechts in europä-
ischen Gesetzgebungsverfahren zu einem „Motor der 
 Integration“.

Wirkung und Barrieren
Im Bedeutungszuwachs der europäischen Institutio-
nen zeigt sich die Delegation nationalstaatlicher Sou-
veränität als wesentlicher Wirkungsfaktor der Trans-
formation. Die Mitgliedstaaten der EU haben schritt-
weise ihre traditionellen Hoheitsrechte für verschie-
dene Bereiche an eine übergeordnete, supranationale 
Institution abgegeben, deren Autorität sie sich freiwil-
lig unterwerfen (Pollack, 2006). Es ist in diesem Kon-
text auch ein besonderes Kennzeichen dieser spezifi-
schen Transformation, dass die vertraglichen Grundla-
gen nicht nur das Verhältnis zwischen der EU und ihren 
Mitgliedstaaten, sondern auch der EU gegenüber den 
einzelnen Bürgerinnen und Bürgern regelt.

Als Hemmnisse der europäischen Integration kön-
nen das Scheitern zahlreicher Vorhaben zur Verge-
meinschaftung einzelner Politikfelder, die Schwerfällig-
keit des europäischen Institutionengefüges und seine 
komplexen Entscheidungs- und Abstimmungsverfah-
ren innerhalb und zwischen den europäischen Organen 
sowie die immer größere Zahl ihrer Mitgliedstaaten 
identifiziert werden.

Diese Hemmnisse konnten die Transformationsge-
schwindigkeit zum Teil erheblich verlangsamen, die 
Transformation an sich aber nicht aufhalten. Die zuneh-
mende wirtschaftliche Verflechtung der Mitgliedstaa-
ten und die mit einem funktionierenden gemeinsamen 
Markt verknüpften Interessen befördern die euro-
päische Integration. Dies zeigte sich zunächst in der 
 Sozialpolitik, da der Binnenmarkt auch das Vorhanden-
sein gleicher sozialer Standards erforderte. Nach und 
nach erfasste die europäische Integration auch Politik-
felder, die nach völker- und verfassungsrechtlichem 
Verständnis jeweils ureigene Bereiche staatlichen Han-
delns sind. Dies betrifft speziell die Überführung der 
Außen- und Sicherheitspolitik in Gemeinschaftsrecht 
sowie die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 
in Strafsachen.

3.6
Folgerungen aus der Analyse historischer  
Transformationen

Bei der Analyse historischer Transformationen mittlerer 
Reichweite konnten vier unterschiedliche Treiber iden-
tifiziert und als Typen herausgearbeitet werden. Beim 
Typ „Vision“ stand der visionäre Blick auf eine bessere 
und gerechtere bzw. friedlichere Zukunft (veränderte 
Wertvorstellungen) im Vordergrund. Beim Typ „Krise“ 
waren die Transformationsprozesse wesentlich durch 
Krisenerfahrungen (Hunger- und Entwicklungskrise) 
motiviert. Beim Typ „Wissen“ wurde der Transforma-
tionsprozess vor allem durch wissensbasierte Überle-
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gungen (Vorsorgeprinzip) und Forschungsergebnisse 
angetrieben. Beim Typ „Technik“ ist das zentrale Ele-
ment die massenhafte Verbreitung einer strukturverän-
dernden technischen Innovation. Mit Blick auf die zu 
bewältigende Große Transformation zur klimaverträgli-
chen Gesellschaft lassen sich aus der historischen Ana-
lyse folgende sechs Schlussfolgerungen ziehen:
1. Die hier untersuchten historischen Transformations-

prozesse lassen sich als kollektive Akte voraus-
schauender Pioniere des Wandels beschreiben, 
deren Ausgang prinzipiell nicht durch das Handeln 
eines Einzelnen oder kleiner Gruppen bestimmt 
werden kann, obwohl diese oft die „ersten Steine 
ins Rollen bringen“. Dabei spielt die Fähigkeit der 
Pioniere des Wandels, erfolgreich mit Politik bzw. 
der breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren, eine 
entscheidende Rolle. Um die Aktivitäten dieser Pio-
niere herum überlagern und verdichten sich ökono-
mische, kulturelle, soziale, aber auch ökologische 
Prozesse unterschiedlicher Zeitebenen zu transfor-
mativen Dynamiken. Ein Beispiel hierfür ist die Ent-
stehung der EU, die in den 1950er Jahren zunächst 
von sechs Ländern als Europäische Gemeinschaf-
ten gegründet wurde, um durch eine gezielte wirt-
schaftliche Verflechtung die Friedenssicherung zu 
fördern (Kohle und Stahl) und durch einen größe-
ren Markt das Wirtschaftswachstum zu beschleu-
nigen. Mit dem Vertrag von Maastricht gründe-
ten die EG-Mitgliedstaaten 1992 die Europäische 
Union. Die EU erhielt Zuständigkeiten über Wirt-
schaftsfragen hinaus. Nach und nach erhöhte sich 
die Zahl der Mitgliedstaaten auf heute 27 (2011). 
Zuletzt wurden im Vertrag von Lissabon die supra-
nationalen Kompetenzen der EU ausgebaut. Inner-
halb der EU bilden derzeit 17 Staaten die Europä-
ische Wirtschafts- und Währungsunion. Sie haben 
eine gemeinsame Währung, den Euro, eingeführt 
und damit ihre geldpolitische Kompetenz auf die 
Europäische Zentralbank übertragen.

2. Für die meisten der hier analysierten Transfor-
mationen gilt, dass sie ohne Akzeptanz und Unter-
stützung gesellschaftlicher Akteure nicht möglich 
gewesen wären. Das ist beispielsweise eine wesent-
liche Ursache für die wenig erfolgreichen Struk-
turanpassungsprogramme in Lateinamerika, wo 
diese als von außen „übergestülpt“ wahrgenommen 
wurden. Für die Transformation zur klimaverträgli-
chen Gesellschaft bedeutet dies, dass darauf geach-
tet werden muss, alle Staaten und ihre Bürger mit-
zunehmen. 

3. Der Staat spielt bei der Gestaltung des Prozesses 
eine entscheidende Rolle. Beim Schutz der Ozon-
schicht, die „von oben“ organisiert war, waren es 
die Warnungen der Wissenschaft, die den ent-

scheidenden Impuls gaben. Es war eine wissens-
basierte und dabei am Vorsorgeprinzip orientierte 
Transformation. Die Transformation zur klimaver-
träglichen Gesellschaft ist dem gleichen Typ zuzu-
ordnen: Auch hier geht es darum, „aus der Zukunft 
zu lernen“ und nach dem Vorsorgeprinzip zu han-
deln. Denn aufgrund der Modellierung zukünftiger 
Auswirkungen des Klimawandels steht ein „Labor 
der Zukunft“ für gesellschaftliche Entscheidungen 
zur Verfügung. Vor allem aber bedarf die Transfor-
mation zur klimaverträglichen Gesellschaft – und 
das ist der entscheidende Unterschied – Maßnah-
men in einer völlig neuen Größenordnung und Ein-
griffstiefe. Hierfür ist ein gestaltender Staat erfor-
derlich, da die gesamte ökonomische Ordnungs-
politik sowie die Anreizsysteme für Investitionen 
und Innovationen von einer auf fossilen Energie-
trägern basierenden Wirtschaft in Richtung einer 
 klimaverträglichen Ökonomie umgebaut werden 
müssen. Auch Krisenerfahrungen motivieren staat-
liches Handeln (EU-Integration, Strukturanpassung 
und Grüne Revolution). Das Beispiel Strukturan-
passung zeigt, wie schwierig es ist, trotz einer Krise 
und massiver finanzieller Unterstützung sowie des 
Drohpotenzials der Bretton-Woods–Organisatio-
nen einen Transformationsprozess „von außen“ 
anzustoßen. In Bezug auf die Transformation zur 
 klimaverträglichen Gesellschaft ist dieser Erfah-
rungshintergrund wichtig, weil viele Entwicklungs- 
und Schwellenländer die internationalen Verhand-
lungen zum Klimaschutz und den Diskurs zur 
 klimaverträglichen Modernisierung primär als einen 
von außen „aufoktroyierten“ Mechanismus verste-
hen, der ihr „Recht auf Entwicklung“ unterminiert. 
Die globale Transformation zur Klimaverträglichkeit 
wird daher ohne eine vertrauensbildende interna-
tionale Zusammenarbeit nicht zu erreichen sein.  
Transformationen sind meist offene Prozesse, bei 
denen das Ergebnis kollektiver Steuerung, trotz 
eines beschreibbaren Ziels, nicht sicher und nicht 
genau absehbar ist. Transformationen sind nicht 
direkt steuerbar, vielmehr kommt es darauf an, dem 
Transformationsprozess durch entsprechende Rah-
mensetzung eine Entfaltungsmöglichkeit in eine 
bestimmte Richtung zu eröffnen. Wie eine trans-
formative Welt am Ende dieses Möglichkeitskor-
ridors genau aussehen wird, kann nicht vorherbe-
stimmt werden. Es kommt heute vor allem darauf 
an, Impulse für die richtige Weichenstellung zu set-
zen. 

4. Transformationsprozesse laufen mit sehr unter-
schiedlicher Geschwindigkeit ab. Während die 
EU-Integration sich beispielsweise nunmehr über 
mehr als sechzig Jahre erstreckt und dabei nach 
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und nach institutionell verankert wurde, etablierte 
sich das World Wide Web in vergleichsweise rasen-
der Geschwindigkeit. Unabhängig davon dauert es 
in der Regel eine Dekade, bis sich die notwendigen 
Basisstrukturen einer Transformation so verfestigt 
haben, dass eine langfristige Dynamik entsteht. Die 
Etablierung der notwendigen Basisstrukturen setzt 
aber strategisches politisches Handeln voraus. Es 
liegt auch nahe anzunehmen, dass die Eingriffstiefe 
in bestehende manifeste Strukturen ein entschei-
dender Faktor für die Geschwindigkeit ist. Während 
im Falle der EU bestehende Strukturen eher sukzes-
sive weiterentwickelt werden, hat sich die IT-Revo-
lution unabhängig von bestehenden institutionellen 
Strukturen ohne große Widerstände entfalten kön-
nen. Für die Transformation zur klimaverträglichen 
Gesellschaft lässt sich der Schluss ziehen, dass die 
Veränderung von „in Beton gegossenen“ Strukturen 
der Energieerzeugung und -nutzung eine Eingriffs-
tiefe erfordern, die sehr zeitaufwändig ist.

5. Die hier vorgestellten historischen Transformati-
onsprozesse mittlerer Reichweite werden nur ver-
ständlich, wenn die jeweiligen zeithistorischen Ein-
bettungen (Megatrends; Abb.  3.4-1) und deren 
Dynamik mit berücksichtigt werden (z.  B. Kalter 
Krieg, Globalisierung, Nachkriegszeit). Der Histo-
riker Osterhammel beschreibt transformative Pro-
zesse als „Häufigkeitsverdichtungen von Verän-
derungen“, die kontinuierlich oder diskontinuier-
lich, additiv oder kumulativ, reversibel oder irre-
versibel, mit stetigem oder wechselndem Tempo 
verlaufen können (Osterhammel, 2009). Übertra-
gen auf die hier analysierten sechs Fälle lassen sich 
solche Dynamiken gut beobachten. Beispielsweise 
waren die IT-Revolution, die Abschaffung der Skla-
verei und die europäische Integration kontinuier-
liche, kumulative Prozesse, die aus heutiger Sicht 
irreversibel erscheinen. Typisch für die meisten der 
hier analysierten Prozesse ist zudem, dass sie durch 
eine Vielzahl von Akteursgruppen (mit durchaus 
unterschiedlichen Intentionen) beeinflusst und auf 
mehreren Handlungsebenen (lokal, regional, glo-
bal) gleichzeitig stattfanden. Ein Beispiel hierfür ist 
die Grüne Revolution, die von westlichen Regierun-
gen und kapitalkräftigen privaten Stiftungen seit 
Anfang der 1960er Jahre aktiv gefördert wurde. 
Einzelne Staaten führten landesweit Programme zur 
Verbreitung der Grünen Revolution durch, unter-
stützt durch internationale Geber. Die Verbreitung 
der neuen Produktionstechniken wurde strategisch 
durch Beratung, Subventionierung von Produkti-
onsmitteln und Bereitstellung von Krediten bzw. 
Einrichtung von Landwirtschaftsbanken und zahl-
reicher Filialen auf allen Ebenen intensiv geför-

dert. Pioniere des Wandels nahmen auf allen Ebe-
nen Schlüsselfunktionen ein.

6. Die erforderliche Dynamik für eine globale Trans-
formation zur klimaverträglichen Gesellschaft, das 
lässt sich aus den historischen Analysen lernen, 
kann nur durch eine Kombination von Maßnahmen 
auf unterschiedlichen Ebenen erzeugt werden. Die-
ser Transformationsprozess

 > muss ein wissensbasierter und auf einer gemein-
samen Vision beruhender Prozess sein, der vom 
Vorsorgeprinzip geleitet wird (Kap. 1, 2, 8),

 > muss sich stark auf Pioniere des Wandels stüt-
zen, die die erforderliche gesellschaftliche 
Akzeptanz erzeugen helfen und deren Aktivitä-
ten sich zu transformativen Dynamiken verdich-
ten (Kap. 2, 6),

 > muss durch einen gestaltenden Staat beschleu-
nigt werden, der entsprechende Freiräume 
schafft und aktiv fördert sowie die Rahmenbe-
dingungen der fossilen Wirtschaft (high  carbon 
economy) überwindet und eine klimaverträgli-
che Ordnung entwickelt (Kap. 5),

 > setzt zudem die Kooperation der internationalen 
Staatengemeinschaft sowie den Aufbau förder-
licher Global-Governance-Strukturen als uner-
lässliche Impulsgeber für die intendierte Trans-
formationsdynamik voraus (Kap. 5, 7).
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Nur etwa die Hälfte der Menschheit hat von der Indust-
rialisierung profitiert, die in den vergangenen  200 Jah-
ren große wissenschaftliche, technische und wirt-
schaftliche Fortschritte ermöglicht hat. Voraus setzung 
dieser Fortschritte war die Erschließung neuer Ener-
giequellen und Diversifizierung der Endnutzung sowie 
die Substitution tierischer und menschlicher Mus-
kelkraft durch mechanische Energie (Landes, 1969). 
In den vergangenen beiden Jahrhunderten wurden 
dazu, sowie zur Licht- und Wärmeerzeugung, überwie-
gend fossile Energieträger verwendet. Dadurch wur-
den insgesamt mehr als 1.300 Gt CO2 in die Atmo-
sphäre freigesetzt sowie Ökosystemgrenzen erreicht 
 (Rockström  et  al.,  2009a). 

Neben dem Energiesektor, der derzeit rund zwei 
Drittel der Emissionen langlebiger Treibhausgase ver-
ursacht, trägt die Landnutzung über CO2-Emissionen 
aus der nach wie vor stattfindenden Entwaldung sowie 
Emissionen von Methan (CH4) und dem wesentlich 
langlebigeren Lachgas (N2O) aus der Landwirtschaft 
etwa ein Viertel zu den globalen Treibhausgasemissi-
onen bei. Die landnutzungsbedingten Emissionen tre-
ten räumlich weit verteilt auf, fluktuieren stark und 
sind eng mit naturräumlichen Stoffkreisläufen (z.  B. 
Bodenbiologie) verbunden. Verbesserungen der Land-
nutzungspraktiken wie z.  B. ein Stopp der Entwaldung, 
eine Reduktion der Überdüngung von Ackerflächen 
oder besser gesteuerte Bewässerungsmethoden wür-
den deutliche Reduktionen dieser Emissionen ermög-
lichen. Die institutionelle Komplexität in den betref-
fenden Sektoren, die große Zahl an Akteuren sowie die 
weltweit noch rasch steigende Nachfrage nach Agrar-
produkten erweisen sich dabei allerdings als erschwe-
rende Begleitumstände (Kap. 4.3.4.1). 

Grundsätzliche Änderungen der technologischen 
Entwicklungspfade aller Länder sind notwendig, 
um der bisher ausgeschlossenen Bevölkerungshälfte 
 elementare Entwicklungsziele wie Zugang zu Nah-
rungsmitteln, sauberem Wasser, Gesundheitsversor-
gung oder Armutsbekämpfung zu ermöglichen, ohne 
dabei die planetarischen Leitplanken zu verletzen. 
Der WBGU ist überzeugt, dass diese Ziele vereinbar 

sind, wenn mit politischem Willen und Entschlossen-
heit gehandelt wird. Zentrale Elemente einer Transfor-
mation zu einer nachhaltigen und klimaverträglichen 
Gesellschaft sind die umfassende Dekarbonisierung des 
Energiesystems sowie erhebliche Verbesserungen der 
Energieeffizienz, insbesondere im Endnutzungsbereich.

Eine grundlegende Transformation der gegenwär-
tigen Energie- und Landnutzungssysteme geschieht 
keineswegs von selbst. Der WBGU hält jedoch die 
entschlossene Realisierung eines klimaverträglichen 
Entwicklungspfads für möglich. Diese ist mit großem 
Begleitnutzen verbunden, der bereits für sich allein 
genommen die erforderlichen Anstrengungen für die 
skizzierte Transformation rechtfertigt. Dazu gehören 
u.  a. die Ermöglichung wirtschaftlicher Entwicklung 
durch universellen Zugang zu sicheren und moder-
nen Energieträgern, Verbesserungen der langfristigen 
Versorgungssicherheit und eine Entschärfung inter-
nationaler Konflikte um Energieressourcen, positive 
Beschäftigungseffekte in strukturschwachen Räumen 
und die Reduktion zahlreicher negativer Umweltwir-
kungen der bestehenden Systeme (Kap. 4.1). Zum Auf-
bau der für die Transformation erforderlichen Tech-
nologie und Infrastruktur werden hohe Investitionen 
sowie die Entwicklung neuer Finanzierungskonzepte 
und Geschäftsmodelle für Energiedienstleistungen not-
wendig sein. In einer langfristigen Perspektive werden 
diese Anfangsinvestitionen jedoch mehr als kompen-
siert, u.  a. durch reduzierte Brennstoffkosten, geringere 
Sicherheitsausgaben, weniger Umweltschäden sowie 
vermiedene Anpassungs- und Folgekosten des Klima-
wandels (Kap. 4.5).

4.1
Ressourcen, Energiepotenziale und Emissionen

Der WBGU beginnt seine Analyse zur Machbarkeit der 
Transformation mit einer Übersicht von Elementen, die 
für ein transformiertes, klimaverträgliches Energie-, 
Wirtschafts- und Landnutzungssystem von beson-
derer Bedeutung sind. Neben den Potenzialen und 
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 Ressourcen der verschiedenen Energieträger werden 
technologische und andere Optionen der Emissionsver-
meidung sowie Möglichkeiten der Schaffung von CO2-
Senken betrachtet. 

4.1.1 
Energieträger

Die Transformation zu einer nachhaltigen und kli-
maverträglichen Gesellschaft erfordert eine tief grei-
fende Umstrukturierung des globalen Energiesystems. 
Der folgende Überblick der zur Verfügung stehen-
den Energiequellen und -träger zeigt, dass eine voll-
ständige Dekarbonisierung des Energiesystems durch-
aus möglich ist. Es ist aber nicht zu erwarten, dass eine 
solche Transformation allein durch Ressourcenknapp-
heit vorangetrieben werden könnte. Die noch immer 
in großen Mengen vorhandenen fossilen Energieträger 
könnten sich im Gegenteil als Hemmnis der Transfor-
mation erweisen, weil sie in Abwesenheit eines welt-
weit gültigen Kohlenstoffpreises nominell oft kosten-
günstig erscheinen und ihre Lagerstätten geographisch 
weit verbreitet sind. Langfristige Nutzungsdauern 
bestehender Infrastrukturen (z.  B. von Kohlekraftwer-
ken,  Transport infrastruktur, Gebäudebestand), Verhal-
tensnormen sowie etablierte sozioökonomische Inter-
essengruppen sorgen für Trägheit gegenüber raschen 
Veränderungen. Neben der Ressourcenausstattung 

und den technischen und nachhaltigen Potenzialen 
 (Kasten 4.1-1) werden in den folgenden Abschnitten 
weitere Eigenschaften der verschiedenen Energieträ-
ger diskutiert, die für die Transformation von Bedeu-
tung sind. Die dabei verwendete Methode zur Beschrei-
bung der Primärenergienachfrage wird in Kasten 4.1-2 
erläutert.

4.1.2 
Fossile Energieträger

4.1.2.1 
Emissionen und Eigenschaften 
Kohle ist von den fossilen Energieträgern der treibhaus-
gasintensivste. Ein Steinkohlekraftwerk emittiert etwa 
750–1.100 g CO2eq pro kWhe (kWhe = kWh erzeugter 
Strom), bei Braunkohle werden 850–1.200 g CO2 pro 
kWhe genannt (Wagner et al., 2007). Bezogen auf den 
Energiegehalt (unterer Heizwert) liegen die CO2-Emis-
sionen bei 94,6 g CO2 pro MJ für Steinkohle, sowie bei 
101 g CO2 pro MJ für Braunkohle (IPCC, 2006).

Kohlevorkommen sind geographisch weit verbreitet 
und, sofern es keinen CO2-Preis gibt, oft der kosten-
günstigste Energieträger. Im Fall von Preisanstiegen bei 
Öl und Gas nimmt der relative Kostenvorteil von Kohle 
weiter zu. Kohle wird daher von vielen Nationalstaa-
ten mit dem Argument der strategischen Versorgungs-
sicherheit bevorzugt und oft auch durch Subventionen 

Kasten 4.1-1

Reserven, Ressourcen, Potenziale

Bei der Betrachtung fossiler Energieträger wird in der Regel 
nach Reserven und Ressourcen unterschieden. Reserven sind 
bekannte Vorkommen, die mit großer Genauigkeit erfasst und 
heute aus technologischer und ökonomischer Sicht jederzeit 
abbaubar sind. Ressourcen beinhalten über die Reserven hin-
aus auch nachgewiesene oder mit gewisser Unsicherheit als 
vorhanden eingeschätzte Vorkommen, die mit heutiger Tech-
nologie und unter den heutigen ökonomischen Verhältnissen 
noch nicht förderbar sind, jedoch als zukünftig förderbar 
gelten. Darüber hinaus wird häufig zwischen konventionel-
len und unkonventionellen Reserven unterschieden: Letztere 
bezeichnen Funde, deren Förderung technisch aufwändig ist 
und erst zukünftig potenziell rentabel werden könnte. Reser-
ven, Ressourcen und andere geschätzte oder vermutete Vor-
kommen beschreiben jeweils eine begrenzte Gesamtmenge 
an gespeicherter Energie, sind also nur für nicht erneuerbare 
Energieträger sinnvoll definierbar. 

Bei erneuerbaren Energien ist nicht ihre Gesamtmenge, 
dafür aber die potenzielle Verfügbarkeit in einem bestimm-
ten Zeitintervall, ihr Potenzial, begrenzt. Das theoretische 
Potenzial bezeichnet dabei die physikalische Obergrenze 
der aus einer bestimmten Quelle zur Verfügung stehenden 

Energie – im Fall der Sonnenenergie also die gesamte auf die 
betrachtete Fläche einfallende solare Strahlung. Nur ein Teil 
dieses Energieflusses lässt sich allerdings technisch nutzbar 
machen. Dies wird beim technischen Potenzial berücksichtigt, 
das darüber hinaus Einschränkungen bezüglich der für die 
Energiegewinnung realistischerweise zur Verfügung stehen-
den Flächen enthält. Die bei der Flächenauswahl zugrunde 
gelegten Kriterien werden in der Literatur nicht einheitlich 
gehandhabt, zum Teil werden weitere technische, strukturelle 
und ökologische Restriktionen sowie gesetzliche Vorgaben 
berücksichtigt. Die Höhe des technischen Potenzials der ver-
schiedenen Energiequellen ist demnach kein scharf definier-
ter Wert, sondern von zahlreichen Randbedingungen und 
Annahmen abhängig.

Als wirtschaftliches Potenzial wird der unter den ökono-
mischen Rahmenbedingungen (zu einem bestimmten Zeit-
punkt) wirtschaftlich nutzbare Anteil des technischen Poten-
zials bezeichnet. 

Für den WBGU besonders relevant ist das nachhaltig 
 nutzbare Potenzial. Dieses berücksichtigt alle Dimensionen 
der Nachhaltigkeit. Hierzu müssen verschiedene ökologische 
und sozioökonomische Aspekte gegeneinander abgewogen 
und bewertet werden. Die Abgrenzung des nachhaltig nutz-
baren Potenzials ist unscharf, da einzelne Aspekte je nach 
Autor anders bewertet werden. 
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Kasten 4.1-2

Definitionen: Primärenergieäquivalente in der 
Energiestatistik

Als Primärenergie wird die natürlich vorkommende Energie-
form bezeichnet, bevor sie unter Verlusten in nutzbare Ener-
gie, z.  B. in Strom, umgewandelt wurde. Bei fossilen Ener-
gieträgern sowie Biomasse (die derzeit zusammen mehr als 
90  % der globalen Energiebereitstellung ausmachen), ist der 
Primärenergiegehalt durch deren Verbrennung und kalorime-
trische Verfahren direkt messbar. In der technischen Literatur 
werden normalerweise Heizwerte (untere Brennwerte) ver-
wendet. Bei vielen erneuerbaren Energieträgern (wie Wind 
oder Photovoltaik, bei denen direkt Strom erzeugt wird) 
sowie bei Kernenergie oder Geothermie ist dagegen nicht ein-
deutig definiert, welches Stadium der Umwandlung und wel-
che Energieform als Primärenergie gezählt werden soll. Ver-
schiedene Institutionen verwenden unterschiedliche Berech-
nungsmethoden, was die unmittelbare Vergleichbarkeit von 
Statistiken einschränkt (Macknick, 2009). Drei alternative 
Berechnungsmethoden werden gemeinhin verwendet: die 
Wirkungsgradmethode (Methode des physischen Energiege-
halts), die Substitutionsmethode sowie die Methode direkter 
Energieäquivalente.
1. Die Wirkungsgradmethode wird z.  B. von der OECD, der 

Internationalen Energieagentur (IEA) und Eurostat ver-
wendet. Sie basiert auf der Argumentation, dass als Pri-
märenergie die erste Energieform beschrieben werden 
sollte, für die unterschiedliche technische Verwendungen 
möglich sind. Für eine Kilowattstunde Strom aus einem 
Kohlekraftwerk wird daher z.  B. mehr als die doppelte 
Menge an Primärenergie in Form von Kohle gezählt, da 
die bei der Verbrennung freiwerdende Wärme potenziell 
auch anderweitig (z.  B. in Heizungsanlagen) genutzt wer-
den könnte. Im Fall von Strom aus Wasserkraft, Wind-
energie, Wellen- und Tidenenergie oder Photovoltaik 
wird hingegen der Energiegehalt der erzeugten Elektri-
zität als Primärenergieäquivalent gezählt. Im Fall von 
Kernenergie sowie geothermischer oder solarthermischer 
Stromerzeugung wird wiederum die Wärme als primäre 
Energieform gezählt. 

2. Die Substitutionsmethode wird in verschiedenen Vari-
anten von der US Energy Information Administration 
(EIA) und von BP verwendet. Sie basiert auf der Kon-
vention für alle Formen von Sekundärenergie (z.  B. Strom 

oder Wärme) die alternativ notwendige Menge fossiler 
Energieträger abzubilden, die nötig wäre, um die glei-
che Menge Sekundärenergie in konventionellen Kraft-
werken zu erzeugen. Die dabei hypothetisch verwende-
ten Wirkungsgrade können entweder statisch festgelegt 
sein (z.  B. einheitlich 38  %), sie können nationale Unter-
schiede der Technologie abbilden (und Unterschiede in 
der installierten fossilen Kraftwerkausstattung abbilden) 
oder bei Projektionen auch dynamisch in der Zeit gestal-
tet sein (z.  B. Konvergenz im technischen Standard bzw. 
Lernfortschritte annehmen). 

3. Die Methode direkter Energieäquivalente wird von der 
statistischen Kommission der Vereinten Nationen (UN, 
2008a), in zahlreichen IPCC-Berichten, dem Global 
Energy Assessment (GEA, 2011) sowie oft in der For-
schungsliteratur zu langfristigen Energieszenarien ver-
wendet. Sie beruht auf der Konvention, alle Elektrizi-
tät, die anders als durch Verbrennungsprozesse erzeugt 
wurde, einheitlich direkt als Primärenergie abzubilden. 
Sie ist also eine vereinheitlichte Variante der Wirkungs-
gradmethode. Diese Wahl der Darstellung ist vor allem in 
Szenarien sinnvoll, die eine fundamentale Umstrukturie-
rung des Energiesystems beschreiben und in denen nicht 
fossile Energiequellen eine große Bedeutung bekommen 
(Nakicenovic et al., 2000). Wesentliche Vorteile sind, 
dass alle Energiequellen, die nicht auf Verbrennungspro-
zessen beruhen, in vergleichbarer Weise dargestellt wer-
den. In der Wirkungsgradmethode wird z.  B. eine Einheit 
Strom, die geothermisch oder durch konzentrierte solare 
Wärme hergestellt wird, im Vergleich zu Photovoltaik bis 
zu 5-fach überhöht abgebildet (je nach thermischer Effi-
zienz), in der Methode direkter Energieäquivalente hin-
gegen mit dem gleichen Wert: Primärenergie und Sekun-
därenergie sind in diesen Fällen gleich groß. 

Tabelle 4.1-1 zeigt ein Beispiel für die Unterschiede, die sich 
für verschiedene Energieträger durch die drei beschriebe-
nen Methoden ergeben. In Szenarien, bei denen erneuer-
bare Energien eine große Bedeutung erhalten, erhöht sich 
die dargestellte Menge an Primärenergie im Zeitverlauf am 
deutlichsten bei Verwendung der Substitutionsmethode und 
am wenigsten bei Verwendung der Methode direkter Ener-
gieäquivalente. 

Soweit nicht anders gekennzeichnet, wurde in diesem 
Gutachten die Darstellungsmethode direkter Energieäquiva-
lente gewählt und Abbildungen der Primärenergieäquivalente 
entsprechend harmonisiert. 

Tabelle 4.1-1
Globaler Primärenergieverbrauch 2008 nach drei verschiedenen Berechnungsmethoden. Gezeigt sind jeweils die absoluten 
Beiträge der einzelnen Energieträger sowie ihre prozentualen Anteile an der globalen Primärenergieversorgung. 
Quelle: WBGU, auf Grundlage der Daten von IEA, 2010a

Wirkungsgradmethode Substitutionsmethode Direkte Energieäquivalente

Primärener -
gie nachfrage 
absolut 
[EJ]

Anteil an 
globaler 
Nachfrage
[  %]

Primärener-
gienachfrage 
absolut
[EJ]

Anteil an 
globaler 
Nachfrage
[  %]

Primärener-
gienachfrage 
absolut 
[EJ]

Anteil an 
 globaler 
Nachfrage 
[  %]

Fossile Energie 418  81 418  79 418  85

Kernenergie  30  6  26  5  10  2

Erneuerbare  66  13  84  16  64  13

Gesamt 514 100 528 100 492 100
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gefördert. Deutschland wie auch die USA erzeugen 
gegenwärtig etwa 48  % der Elektrizität aus Kohle. In 
Indien liegt der Anteil bei 68  %, und in China sogar bei 
81  %. Das Treibhausgaspotenzial aller Kohlereserven 
und -ressourcen allein übersteigt die aus Klimaschutz-
gründen noch maximal zu emittierende Menge an CO2 
von ca. 750 Gt aus fossilen Quellen (Kasten 1.1-1) etwa 
um den Faktor 58.

Erdöl hat, bezogen auf die gespeicherte Energie-
menge, einen geringeren Kohlenstoffgehalt als Kohle, 
seine Nutzung verursacht daher auch geringere spezi-
fische CO2-Emissionen (etwa 657–866 g CO2 pro kWhe 
für schwerölbasierte Stromversorgung; WEC, 2004). 
Bezogen auf den Energiegehalt (unterer Heizwert) lie-
gen die CO2-Emissionen bei 73,3 g CO2 pro MJ für Rohöl 
(IPCC, 2006). Öl ist der wichtigste Energieträger für den 
Mobilitätssektor. Seine Substitution durch emissions-
freie Alternativen gehört zu den schwierigsten Elemen-
ten einer umfassenden Transformation. 

Methan (Erdgas) verursacht, bezogen auf den Ener-
giegehalt, die geringsten CO2-Emissionen der fossilen 
Energieträger. Ein mit Erdgas betriebenes Gas- und 
Dampfkraftwerk (GuD) emittiert etwa 425 g CO2eq pro 
kWh erzeugtem Strom (WBGU, 2009a), die Bandbreite 
liegt bei 400-550 g CO2 pro kWhe (Wagner et al., 2007). 
CO2-Emissionen nach Energiegehalt (unterer Heizwert) 
liegen bei 56,1 g CO2 pro MJ für Erdgas (IPCC, 2006). 
Gaskraftwerke sind energieeffizienter als Kohlekraft-
werke und haben geringere Investitionskosten. Darüber 
hinaus sind sie schnell regelbar und daher kompatibel 
mit hohen Anteilen von fluktuierenden erneuerbaren 
Energiequellen wie Wind- und Solarenergie. Sie erzeu-
gen wenig Luftverschmutzung und können daher auch 
in Ballungsräumen eingesetzt werden, was die Möglich-
keit der Nutzung mit Kraft-Wärme-Kopplung eröffnet. 
Methan eignet sich auch hervorragend für den Betrieb 
kleiner dezentraler Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in 
Form von Blockheizkraftwerken. 

Methan ist in der langfristigen Evolution des glo-
balen Energiesystems als Schritt zur Dekarbonisierung 
des Energiesystems anzusehen (Nakicenovic, 1996; 
Grübler und Nakicenovic, 1996; Jepma und Nakice-
novic, 2006). Systeme zur Speicherung und Verteilung 
von Methan können potenziell angepasst werden um 
auch Mischgase mit höheren Anteilen von Wasserstoff 
(einem treibhausgasfreien Energieträger) aufzuneh-
men. Darüber hinaus können z.  B. auch konventionelle 
Verbrennungsmotoren mit Methan betrieben werden 
und so den technologischen Umstieg auf emissionsarme 
und von Öl unabhängige Transportsysteme erleichtern. 

4.1.2.2 
Potenziale
Tabelle 4.1-2 zeigt Schätzungen der Vorkommen und 
den heutigen Verbrauch fossiler Energieträger. Ein 
Rückgang des globalen Verbrauchs fossiler Energieträ-
gern aus Gründen der Ressourcenknappheit allein ist 
demnach nicht zwingend, auch wenn es, wie etwa in 
den vergangenen Jahren, zu deutlichen Preisfluktu-
ationen und zu regionalen oder strukturellen Versor-
gungsengpässen kommen kann. 

Allein die gegenwärtig bekannten Kohleressourcen 
und -reserven übertreffen die derzeit jährlich geför-
derte Menge möglicherweise um den Faktor 3.000. 
Vom Ressourcenpotenzial her könnte also die Nach-
frage auf dem gegenwärtigen Niveau viele hundert 
Jahre gedeckt werden. Kohle ist darüber hinaus global 
relativ gleichmäßig verteilt, auf jedem Kontinent befin-
den sich bedeutende Vorkommen. Bei den konventio-
nellen Öl- und Gasressourcen und -reserven liegt der 
Versorgungshorizont (reserve to production ratio) mit 
Werten von 40–50 Jahren zwar deutlich niedriger als 
bei Kohle, aber wenn Teile der Ressourcen oder der 
derzeit noch als „unkonventionell“ klassifizierten Vor-
kommen berücksichtigt werden, übersteigen die Res-
sourcenpotenziale die gegenwärtige Nutzungsrate auch 
hier um weit über hundert Jahre. Die Förderung fossi-
ler Energie und besonders unkonventioneller Vorkom-
men aus Ölsand und Ölschiefer ist allerdings häufig mit 
erheblichen Umweltbelastungen verbunden.

Im Bereich der Erdgasförderung wurden in den 
vergangenen Jahren neue Verfahren zur Marktreife 
gebracht, die es erlauben, vormals als „unkonven-
tionell“ beurteilte Gasvorkommen kostengünstig zu 
erschließen. Mit diesen Verfahren kann Gas aus klei-
nen und kompakten Vorkommen mit geringem Poren-
volumen sowie aus flachen Kohleflözen gefördert wer-
den, die global wesentlich häufiger und gleichmäßiger 
verteilt vorkommen als traditionelle Gasfelder. Die För-
derung von tight gas und Schiefergasen ist allerdings 
potenziell mit seismischen Aktivitäten sowie mit Belas-
tungen von Gewässern und Grundwasserkörpern ver-
bunden, etwa durch Bohrschlämme, Spülmittel oder 
die Anwendung hydraulischer Methoden zur Erhöhung 
der Permeabilität des Reservoirgesteins (hydraulic 
 fracturing). Ebenso wie Bohrungen in bisher noch kaum 
erschlossenen Tiefen erfordert sie daher besondere 
Regulierungen. Da bereits ein globales Verteilungsnetz 
für Flüssiggas mit Tankschiffen und Verladeterminals 
existiert ist zu erwarten, dass sich ein effektiver, durch 
Konkurrenz in der Preisbildung gekennzeichneter Gas-
markt entwickelt und sich Öl- und Gaspreise entkop-
peln. Der steigende Anteil von Flüssiggas (derzeit etwa 
10  % des gesamten Gasverbrauchs) erhöht die strate-
gische Versorgungssicherheit erheblich und verringert 
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die Gefahr von Lieferunterbrechungen, wie sie etwa bei 
internationalen Pipelinenetzen besteht. 

Weitere Gasvorkommen finden sich in Gashydra-
ten, einer festen, schneeartigen Aggregationsform von 
Methan, die unter hohem Druck und niedrigen Tempe-
raturen stabil ist und in der Tiefsee sowie unterirdisch 
im Permafrost vorkommt. Die Möglichkeit fortgesetzter 
Treibhausgasemissionen aus Methanhydraten als Folge 
der Erwärmung der arktischen Permafrostböden oder 
des relativ flachen sibirischen Kontinentalschelfs wird 
als ein möglicher nichtlinearer, disruptiver Erdsystem-
prozess diskutiert. Gleichzeitig wird auch die Nutzung 
dieses Energieträgers untersucht. Viele Staaten, darun-
ter die USA, Japan, Indien, China und Südkorea, haben 
Forschungsprogramme dazu aufgelegt. Schätzungen 
für globale Vorkommen variieren stark, liegen jedoch 
im Zettajoulebereich, z.  B.  70.000–700.000 EJ (Krey 
et al., 2009). Das Global Energy  Assessment beschreibt 
als theoretisches Potenzial  2.650–2.450.000 EJ 
(GEA, 2011), also möglicherweise mehr als das Tau-
sendfache des gegenwärtigen jährlichen Gesamt-
energieverbrauchs. Dort wird etwa ein Zehntel  
(1.200–245.600 EJ) als potenziell technisch förderbar 
eingestuft. In seinem Meeresgutachten hat der WBGU 
von einer anwendungsbezogenen Forschung zum Abbau 
von Methanhydraten abgeraten, da der Abbau erhebli-
che Risiken birgt und Methanhydrate keine nachhaltige 
Energiequelle darstellen (WBGU, 2006).

4.1.2.3 
Risiken und Rahmenbedingungen für die Nutzung
Fossile Energieträger verursachen über ihren gesam-
ten Lebenszyklus, von der Ressourcenextraktion bis 
zur Entsorgung, unterschiedlichste Umweltbelastun-
gen. Sie schädigen oft die Gesundheit der Bevölkerung, 

natürliche Ökosysteme, land- und forstwirtschaftli-
che Flächen und Erträge sowie Gebäude, Kulturgüter 
und technische Infrastruktur. Das Volumen an Mate-
rial, das im Rahmen des fossilen Energiesystems bewegt 
wird, ist gigantisch: Anfang des 20. Jahrhunderts wur-
den jährlich bereits 970 Mio. t fossiler Energieträger 
gefördert. Dieses Volumen stieg bis 2005 auf jährlich 
rund 11,8 Mrd. t an (Krausmann et al., 2009), wobei 
sich diese Mengen nur auf die direkte Ressourcenent-
nahme beziehen und die Abraumhalden, das mobili-
sierte Deckgestein oder die ausgelaugten Ölsande nicht 
einmal berücksichtigen.

Supertanker und Kohlefrachter bewegen gemeinsam 
mehr als die Hälfte des gesamten Seefrachtvolumens 
(UNCTAD, 2009). Damit verbundene Unfälle, bei denen 
Öl freigesetzt wird, haben z.  T. erhebliche Umweltfol-
gen, ebenso chronische Leckagen bei der Ölförderung, 
dem Transport in Pipelines und der Verarbeitung. 

Da zunächst die größten und leicht zugänglichen 
fossilen Ressourcendepots erschlossen wurden ist es 
inzwischen zunehmend erforderlich, in größeren Tie-
fen, offshore sowie in abgelegenen, teilweise eisbe-
deckten Gebieten nach Energieressourcen zu suchen. 
Auch werden zunehmend kleinere Vorkommen geför-
dert. Der dazu nötige Ressourceneinsatz sowie der 
„energetic return on investment“ nahm im Verlauf des 
20. Jahrhunderts deutlich ab (Cleveland et al., 1984). 

Das sicherlich größte Risiko der Nutzung fossiler 
Energieträger liegt jedoch in ihren klimawirksamen 
Emissionen. Tabelle 4.1-3 zeigt die CO2-Emissionen, die 
bei vollständiger Nutzung der in Tabelle 4.1-2 beschrie-
benen fossilen Energieressourcen, Reserven und Vor-
kommen entstünden. Dies wird mit dem noch zulässi-
gen CO2-Emissionsbudget verglichen, das eingehalten 
werden sollte, wenn eine Temperaturerhöhung von 

Tabelle 4.1-2
Globale Energievorkommen fossiler und nuklearer Quellen. Erhebliche Unsicherheit besteht in der Abschätzung von Reserven 
und Ressourcen. Bitte beachten: Die Tabelle wurde korrigiert und unterscheidet sich von der gedruckten Fassung.
Quelle: Die hier präsentierten repräsentativen Zahlen sind Schätzungen des WBGU basierend auf GEA, 2011

Historische 
Produktion bis 2008

Produktion im 
Jahr 2008

Reserven Ressourcen Weitere 
Vorkommen

[EJ] [EJ] [EJ] [EJ] [EJ]

Konventionelles Öl  6.500 170  6.350  4.967

Unkonventionelles Öl  500  23  3.800  34.000  47.000

Konventionelles Gas  3.400 118  6.000  8.041

Unkonventionelles Gas  160  12 42.500  56.500  490.000

Kohle  7.100 150 21.000 440.000

Gesamt: fossile Quellen 17.660 473 79.650 543.507  537.000

Konventionelles Uran  1.300  26  2.400  7.400

Unkonventionelles Uran  4.100 2.600.000
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mehr als 2  °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau 
vermieden werden soll (Kasten 1.1-1). 

Möglichkeiten, die fossilen Energieträger unter sehr 
viel geringeren Emissionen zu nutzen, ergeben sich 
durch die Abscheidung und Speicherung des Kohlen-
dioxids (Kap. 4.1.3).

4.1.3 
Abscheidung und Speicherung von  
Kohlendioxid 

Als technische Option, um Zeit für den Umbau zu 
emissionsfreien Energiequellen zu gewinnen und dabei 
zumindest Teile der großen Vorräte an fossilen Ener-
gieträgern nutzen zu können, werden Möglichkeiten 
der technischen Abtrennung von CO2 aus den Abga-
sen stationärer Anlagen diskutiert sowie Optionen zur 
anschließenden Lagerung von komprimiertem CO2 in 
geologischen Formationen (Carbon Dioxide  Capture 
and Storage, CCS). CCS ist eine notwendige Vermei-
dungsoption für Länder, die weiterhin fossile Ener-
gien einsetzen, wenn eine anthropogene Klimaerwär-
mung von mehr als 2  °C vermieden werden soll. Darü-
ber hinaus wird die Verbindung von Bioenergie mit CCS 
als Option diskutiert, der Atmosphäre langfristig wie-

der CO2 zu entziehen (Kasten 4.1-3).
Heutige verfügbare Technologien sind in der Lage, 

in einem Kraftwerk etwa 85–95  % des CO2 abzutren-
nen. Berücksichtigt man, dass der Energieaufwand zur 
Erzeugung einer bestimmten Menge Strom durch Ein-
satz der CCS-Technologie um 10–40  % steigt, kann also 
in Kraftwerken eine Nettoreduktion der CO2-Emissi-
onen durch CCS um 80–90  % erreicht werden (IPCC, 
2005). 

Das Einlagern von komprimiertem CO2 in geologi-
schen Reservoirs wie teilentleerten Gas- oder Ölfeldern, 
salinen Aquiferen oder in ungenutzten Kohleflözen 
wird in verschiedenen Projekten bereits durchgeführt. 
Im Jahr 2007 waren vier solcher Unternehmungen 
aktiv, wobei das älteste Projekt Sleipner (durchgeführt 
von der norwegischen Ölgesellschaft Statoil) seit 1997 
jährlich etwa 1 Mio. t CO2 in geologische Formationen 
unter dem Meeresgrund einlagert. Weitere Projekte 
sind Snøhvit (Norwegen), Weyburn (Kanada) und Sala 
(Algerien). Die jährlich eingelagerten CO2-Mengen in 
diesen Projekten sind aber weitaus geringer als jähr-
lich bei einem Kohlekraftwerk mit CCS anfallen wür-
den. Auch wenn die Komponenten erprobt sind, ist CCS 
als Gesamtsystem bei weitem noch keine ausgereifte 
Technologie und mit vielen Risiken behaftet. Die IEA 
 empfahl, im Jahr 2010 mindestens 20 großskalige CCS-

Tabelle 4.1-3
Potenzielle Emissionen als Folge der Nutzung der fossilen Reserven und Ressourcen. Dargestellt ist zudem deren Potenzial, 
die 2  °C-Leitplanke zu gefährden. Diese Gefährdung ist als Faktor ausgedrückt, mit dem die bei vollständiger Nutzung der 
jeweiligen Reserven und Ressourcen entstehenden CO2-Emissionen das bis 2050 zulässige Emissionsbudget von 750 Gt CO2 
aus fossilen Quellen (Kasten 1.1-1) überschreiten würden. Die Zahlen beziehen sich allein auf CO2, andere Treibhausgase 
sind nicht berücksichtigt. Sie basieren auf den Werten von Tabelle 4.1-2. Bitte beachten: Die Tabelle wurde korrigiert und 
unterscheidet sich von der gedruckten Fassung. Quelle: basierend auf Tabelle 4.1-2 und GEA, 2011

Historische 
Produktion 
bis 2008

Produktion 
im Jahr 
2008

Reserven Ressourcen Weitere 
Vorkom-
men

Summe: 
Reserven, 
Ressourcen 
und weitere 
Vorkommen

Faktor mit 
dem allein die-
se Emissionen 
das 2  °C-Emis-
sionsbudget 
überschreiten

[Gt CO2] [Gt CO2] [Gt CO2] [Gt CO2] [Gt CO2] [Gt CO2]

Konventionelles 
Öl

 505 13  493  386 –  879  1

Unkonventionelles 
Öl

 39  2  295  2.640  3.649  6.584  9

Konventionelles 
Gas

 192  7  339  455 –  794  1

Unkonventionelles 
Gas

 9  1 2.405  3.197 27.724 33.325  44

Kohle  666 14 1.970 41.277 – 43.247  58

Gesamt: Fossile 
Energieträger

 1.411 36 5.502 47.954 31.373 84.829 113
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Demonstrationsprojekte ins Leben zu rufen, um einen 
Einsatz der CCS-Technologie im Jahr 2020 möglich zu 
machen (IEA, 2008c).

Die CCS-Technologie erhöht Investitionen und lau-
fende Kosten fossiler Kraftwerke und setzt deren 
 Effizienz herab (Herzog, 2010). Die Kosten der 
Abscheidung werden derzeit auf 40–45 US-$ pro t 
CO2 in Kohlekraftwerken und 50–90 US-$ pro t CO2 
in Gaskraftwerken geschätzt (IEA, 2008c). Hinzu kom-
men die Kosten für Transport und Einlagerung, die orts-
spezifisch sind und von Herzog et al. (2010) auf eine 
Größenordnung von 5–15 US-$ pro t CO2 geschätzt 
werden. Weiterhin kommen potenzielle Kosten für die 
Haftung hinzu, die hier nicht berücksichtigt sind. In 
einem modernen Kohlekraftwerk erhöhen sich so die 
Stromkosten um ca. 4 US-$ct pro kWh (Herzog, 2010). 
Im IPCC-Sonderbericht zu CCS wird auf Basis der Tech-
nologie von 2002 eine Erhöhung der Stromkosten um 
1–5 US-$ct pro kWh genannt (IPCC, 2005). Auch für 
prozessbedingte CO2-Emissionen aus der Industrie wird 
CCS als Option diskutiert. Für die direkte Abscheidung 
von CO2 aus Produktionsprozessen besteht eine Anzahl 
technischer Möglichkeiten. Ihnen ist gemeinsam, dass 
sie energetische und ökonomische Zusatzkosten verur-
sachen und nur rentabel sind, wenn ein Preis bzw. eine 
Steuer auf Treibhausgasemissionen erhoben wird, wie 
es etwa in Norwegen bereits der Fall ist. Abgesehen von 
den vier oben erwähnten Projekten sind solche Anla-
gen bisher nur im Stadium und Maßstab von Pilotan-
lagen errichtet worden, darunter auch in Deutschland.

Ökonomische Vorteile ergeben sich in Anlagen, die 
durch Prozessintegration gleichzeitig verschiedene Pro-

dukte generieren, z.  B. gleichzeitig Flüssigkraftstoffe, 
Elektrizität, Wärme und CO2 zum Speichern produzie-
ren (GEA, 2011). Auch die Hybridisierung der Roh-
stoffbasis, z.  B. die Mischung von Biokraftstoffen mit 
fossilen Energieträgern, kann eine kosteneffektive Ver-
besserung von Prozessketten hinsichtlich der Treib-
hausgasbilanz ermöglichen. 

4.1.3.1 
Geologisches Speicherpotenzial 
Der IPCC schätzt das geologische Speicherpotenzial in 
Öl- und Gasfeldern (ohne Berücksichtigung der Frage, 
ob diese auch ökonomisch erschließbar wären) auf 
675–900 Gt CO2, in nicht abbaubaren Kohlefeldern 
auf 3–200 Gt CO2 und in tiefen salinen Aquiferen auf 
1.000 bis möglicherweise 10.000 Gt CO2 (IPCC, 2005). 
Zu berücksichtigen ist dabei, dass das Speicherpoten-
zial in den Öl- und Gasfeldern erst dann zur Verfügung 
steht, wenn die fossilen Energieträger gefördert wur-
den. Darüber hinaus kann bei der Anwendung von För-
dertechnologien, die die Permeabilität des Reservoirge-
steins erhöhen (fracturing), die Dichtigkeit der Speicher 
beeinträchtigt werden. Als gesamtes, in diesem Jahr-
hundert ökonomisch erschließbares Speicherpotenzial 
nennt der IPCC 200–2.000 Gt CO2.

4.1.3.2 
Risiken und Rahmenbedingungen
Von besonderer Bedeutung für den langfristigen Kli-
maschutz ist das Risiko eines schleichenden Entwei-
chens des gelagerten CO2. Würden in diesem Jahrhun-
dert tatsächlich 2.000 Gt CO2 eingelagert, würde bereits 

Kasten 4.1-3

Sequestrierung biologisch gebundenen 
Kohlenstoffs: „Negative Emissionen“

Pflanzen nehmen mit Hilfe der Photosynthese CO2 aus der 
Umgebungsluft auf und speichern den enthaltenen Kohlen-
stoff in Form von Biomasse. Durch eine langfristige Einlage-
rung dieses Kohlenstoffs kann daher eine CO2-Senke geschaf-
fen werden. Eine technische Möglichkeit dafür wäre die Nut-
zung von Bioenergie mit Abtrennung und Speicherung des 
entstehenden CO2 (CCS). In seinem Gutachten „Zukunftsfä-
hige Bioenergie und nachhaltige Landnutzung“ schätzt der 
WBGU (2009a), dass das nachhaltig verfügbare Bioenergie-
potenzial jährlich eine Abtrennung und Sequestrierung von 
1,8–3,5 Gt CO2 aus Biomasse erlauben könnte. Im Jahr 2009 
wurden allein bei der Nutzung fossiler Energieträger und in 
der Zementwirtschaft 31  Gt  CO2 emittiert, sowie 4 Gt CO2 
durch die Entwaldung in den Tropen (GCP, 2011). Setzt man 
dies als Maßstab, würde es jeweils 10–20 Jahre dauern, um 
durch die Sequestrierung von CO2 aus Biomasse die Emissio-
nen eines einzigen Jahres zu kompensieren. Der WBGU hält 

es für extrem schwierig, substanzielle negative Emissionen zu 
erreichen.

Eine andere Möglichkeit könnte die Sequestrierung bio-
gener Kohle sein. Wird diese Holzkohle (biochar) in den 
Boden eingebracht, würde erstens der enthaltene Kohlen-
stoff gespeichert und zweitens könnte der Klimaschutzeffekt 
verstärkt werden, indem durch verbesserte Bodeneigenschaf-
ten das Pflanzenwachstum angeregt wird. Die Verweildauer 
des Kohlenstoffs im Boden ist jedoch unklar und rechtfer-
tigt möglicherweise nicht, hier von negativen Emissionen 
zu sprechen. Die Forschung zu diesem Thema steht noch am 
Anfang, so dass auch keine Potenzialschätzungen vorliegen. 
Grundsätzlich ist jedoch auch diese Option durch die nach-
haltig verfügbare Menge an nutzbarer Biomasse beschränkt 
und steht damit in Konkurrenz zur Bioenergienutzung. Beide 
Optionen stehen daher weder unmittelbar zur Verfügung 
noch können sie die gegenwärtigen anthropogenen Emissi-
onen kompensieren. Es handelt sich daher um langfristige 
und langsam wirkende Möglichkeiten des Klimaschutzes, die 
erst an Bedeutung gewinnen können, wenn die anthropoge-
nen CO2-Emissionen auf einen Bruchteil der heutigen Werte 
gesunken sind.  
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eine Leckrate von 0,1  % pro Jahr (entsprechend einer 
Rückhaltezeit von 1.000 Jahren) zu jährlichen unkon-
trollierten Emissionen von 2 Gt CO2 führen und damit 
eine Stabilisierung der CO2-Konzentration in der Atmo-
sphäre gefährden. Der WBGU empfiehlt daher, nur sol-
che Speicher zu nutzen, bei denen sichergestellt werden 
kann, dass die Rückhaltezeit mindestens 10.000 Jahre 
beträgt (WBGU, 2006). Während der WBGU die direkte 
Einleitung von CO2 in das Meerwasser ablehnt, schätzt 
er die Einlagerung von CO2 in Speichern unter dem 
Meeresboden als risikoärmer ein als die Lagerung in 
Speichern an Land.

Bereits seit den 1970er Jahren wird neben anderen 
Chemikalien auch CO2 in Ölfelder injiziert, um sinken-
den Drücken entgegenzuwirken und so die Ölausbeute 
zu erhöhen (enhanced oil recovery, EOR). Das seit dem 
Jahr 2000 laufende Weyburn Projekt in Kanada ist das 
erste EOR-Projekt, bei dem eine anschließende lang-
fristige Speicherung des CO2 geplant ist (IPCC, 2005). 
Anfang 2011 wurden Vorwürfe laut, das injizierte CO2 
entweiche aus der Lagerstätte und habe bereits zu 
Schäden wie zum Tod von Tieren geführt (z.  B. Frank-
furter Rundschau, 24.1.2011), andere Gutachten zie-
hen dies jedoch in Zweifel (PTRC, 2011). Unbestrit-
ten ist jedoch, dass Leckagerisiken, die u.a. auch die 
Gefahr einer Degradation von Grundwasser bergen, ins-
besondere im Zusammenhang mit Bohrlöchern beste-
hen. Deren Abdichtung und langfristigem Monitoring 
kommt daher eine hohe Bedeutung zu (IPCC, 2005). 

Im Jahr 2008 lag nach Angaben der IEA noch in kei-
nem Staat ein umfassender, detaillierter Regelungsrah-
men für die CCS-Nutzung vor (IEA, 2008c). Die EU hat 
seitdem mit der Richtlinie über die geologische Spei-
cherung von Kohlendioxid (EU, 2009) für ihre Mit-
gliedstaaten einen umfassenden Regelungsrahmen 
für die CCS-Nutzung vorgelegt. Einige Mitgliedstaaten 
(Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Österreich, Rumänien, Spanien) 
haben die Vorgaben dieser Richtlinie bereits in nationa-
les Recht umgesetzt (Stand 10. März 2011). Die Umset-
zungsfrist endete im Juni 2011. 

Neben noch offenen wissenschaftlichen, techni-
schen und regulatorischen Fragestellungen ist ferner 
unklar, ob die Bevölkerung eine CO2-Speicherung in 
ihrer unmittelbaren Umgebung akzeptieren wird (IPCC, 
2005). 

4.1.4 
Nuklearenergie

4.1.4.1 
Emissionen und Eigenschaften
Im Vergleich zu Kohlekraftwerken sind die mit Kern-
kraft verbundenen Treibhausgasemissionen gering.  

Prozesskettenanalysen weisen auf Lebenszyklusemis-
sionen im Bereich von 16–66 g CO2eq pro kWhe hin, 
andere Literaturquellen zitieren eine Spannbreite von 
2–126 g CO2eq pro KWhe. Unterschiede ergeben sich 
u.  a. durch die Qualität und Konzentration des verwen-
deten Uranerzes sowie die Frage, ob angenommen wird, 
dass Kernbrennstoffe wiederaufgearbeitet werden 
(WEC, 2004; Lübbert, 2007; Lenzen, 2008;  Sovacool, 
2008; Kleiner, 2008; GEA, 2011). 

Ähnlich wie bei den meisten erneuerbaren Energien 
fällt bei Kernenergie ein Großteil der Kosten vorab an. 
Die Betriebskosten bestehender Anlagen sind relativ 
niedrig, die Planungs- und Baukosten erweisen sich im 
Gegensatz dazu oft als erheblich, auch weil Kosteneska-
lation und Verzögerungen bei Projekten weit verbrei-
tet sind (Grübler, 2010). Die erreichte Gesamtlaufzeit 
der Anlagen beeinflusst also deren Rentabilität, wobei 
diese allerdings nicht nur von technischen Faktoren, 
sondern auch von politischen Entscheidungen abhän-
gig ist.

Hohe Sicherheitsansprüche an Steuertechnik, Küh-
lung, Reaktordruckbehälter und Sicherheitsbehäl-
ter sowie an die gesamte Qualitätsüberwachung zie-
hen mittlere Installationskosten zwischen 2.500 und 
3.800  US-$ pro kWe nach sich, je nach Reaktortyp 
und Standort (GEA, 2011). Diese Preise sind overnight 
costs, berücksichtigen also nicht die Kosten der Finan-
zierung, die angesichts der langen Planungs- und Bau-
zeiten erheblich sind (Schneider et al., 2009). 

Im Jahr 2011 waren weltweit 442 Reaktoren mit 
einer Kapazität von rund 375 GWe in Betrieb (IAEA, 
2011). Davon stehen 46  % in Europa (inklusive Ost-
europa und Russland), 30  % in Nordamerika und 21  % 
im Fernen Osten (Japan und China). Auf Afrika, Latein-
amerika, den Mittleren Osten und Südasien entfallen 
nur etwa 3  % der globalen Reaktorleistung. Die USA, 
Frankreich und Japan produzierten gemeinsam rund 
57  % des Atomstroms im Jahr 2010. 

Kernreaktoren stellen weltweit 8  % der installierten 
Kapazität zur Stromerzeugung bereit und tragen rund 
13  % zur Stromerzeugung bei, da die Erzeugungskapa-
zität etwa 80  % der Zeit genutzt werden kann. Kern-
energie wird daher oft eingesetzt, um Grundlast in 
Stromnetzen bereitzustellen. 

4.1.4.2 
Potenziale
Die Rohstoffversorgung für Kernbrennstoffe kann 
über Jahrzehnte aus bekannten geologischen Lagern 
gewährleistet werden (Tab. 4.1-2), wobei die Explora-
tionstätigkeit in letzter Zeit deutlich zunahm und wei-
tere Funde erwartet werden können. Neben der Gewin-
nung von Uran durch den Bergbau bestehen verschie-
dene Möglichkeiten Sekundärquellen zu nutzen, wie   
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Lagerbestände, Spaltmaterial aus Kernwaffen oder die 
Wiederaufarbeitung von Abfällen. Derzeit wird insbe-
sondere durch die Nutzung von abgereicherten Uran 
aus Kernwaffen deutlich mehr Uran in Kraftwerken 
verbraucht als neu gefördert. Die IEA sieht durch-
aus Möglichkeiten, die weltweite Nuklearkapazität bis 
2050 zu verdreifachen. Indien versucht einen von Uran 
unabhängigen Reaktortyp auf der Basis von Thorium 
zu entwickeln, weil es deutlich größere Vorräte davon 
im Land besitzt.

Zur Beurteilung der Ressourcensicherheit ist auch 
entscheidend, ob verbrauchte Brennelemente wieder-
aufgearbeitet werden, das darin enthaltene Plutonium 
abgespalten oder eventuell sogar hochangereicher-
ter Brennstoff in Brutreaktoren vermehrt wird. Unter 
ökonomischen Gesichtspunkten bestehen derzeit keine 
Anreize dazu. Die meisten Anlagen werden daher mit 
einmalig verwendetem Brennstoff betrieben. Dennoch 
verfolgen einige Länder die Technologie zur Produk-
tion von Mischoxidbrennelementen (Plutonium bzw. 
Uran, MOX), die das Potenzial haben, die Ressourcen-
grundlage deutlich zu erweitern. Die Verwendung ist 
allerdings mit erheblichen Zusatzrisiken und wesent-
lich aufwändigeren Rückbauarbeiten verbunden. 
MOX-Brennelemente werden vorwiegend in England 
und Frankreich sowie in geringerem Ausmaß in Japan, 
Russland und Indien hergestellt, auch China verfolgt 
ein Programm dazu. In 30 Reaktoren in Europa wer-
den MOX-Brennelemente verwendet, darunter auch in 
Reaktoren in Deutschland, Belgien und der Schweiz. 
Die Technologie von Brutreaktoren zur Plutoniumpro-
duktion ist auf wenige Länder begrenzt, wobei alle bis 
auf Japan de facto Atomwaffenstaaten sind, darunter 
die USA, Russland, Frankreich und Japan. Indien ver-
folgt diesen Weg, um potenziell einen autarken Brenn-
stoffkreislauf unterhalten zu können und auch China 
ist bestrebt, die Brütertechnologie einzusetzen. 

4.1.4.3 
Risiken und Rahmenbedingungen für die Nutzung
Die zentralen Ereignisse für die Entwicklung der Kern-
energie, die den weiteren Ausbau der Technologie seit 
Anfang der 1990er Jahre in den meisten Ländern deut-
lich bremste, waren die katastrophalen Unfälle von 
Tschernobyl in der Sowjetunion (1986), und Three Mile 
Island in den USA (1979). Die nukleare Katastrophe 
von Fukushima in Japan (März 2011) hat die Debatte 
um die Beherrschbarkeit dieser Technologie und Sicher-
heitsstandards weltweit neu entfacht. Im Zentrum der 
Diskussion stehen die Risiken schwerster Schadens-
fälle, die ungeklärte Endlagerungsproblematik, das 
Risiko unkontrollierter Proliferation und auch daraus 
resultierende hohe Kosten. 

Deutschland – wie auch eine Reihe anderer Länder 

– verfolgt bereits seit Jahren wegen sinkender öffentli-
cher Akzeptanz eine Strategie des Nuklearausstiegs, die 
nach dem Desaster in Japan beschleunigt wurde. Die 
deutsche Bundesregierung hat aufgrund der nuklearen 
Katastrophe von Fukushima ein dreimonatiges Morato-
rium für den Betrieb von sieben Kernkraftwerken älte-
rer Bauart erlassen. Österreich hat bereits seit 1978 die 
Nutzung der Kernenergie gesetzlich verboten. Andere 
Länder betrachten Kernenergie als unverzichtbaren Teil 
ihrer strategischen Energieversorgung und auch ihres 
Klimaschutzplans. In vielen Schwellen- und Entwick-
lungsländern sind Nuklearprogramme darüber hinaus 
nationale Prestigeobjekte. Ob dies nach den Ereignissen 
in Fukushima auch in Zukunft so sein wird bleibt abzu-
warten. In China, wo derzeit 27 neue Reaktoren im Bau 
sind, wurde nach den Ereignissen von Fukushima ein 
zeitlich nicht näher spezifiziertes Moratorium für den 
Bau neuer bzw. im Bau befindlicher Kernkraftwerke 
beschlossen. Die Reaktortechnologie ist inzwischen 
weitgehend von Leichtwasserreaktoren dominiert, auf 
die etwa 89  % der installierten Kapazität entfällt. Da 
diese mit niedrig angereichertem Uran betrieben wer-
den können, weist diese Technologie vergleichsweise 
geringere Proliferationsrisiken auf. 

Weltweit gibt es bislang kein langfristiges Endlager 
für hochradioaktive Abfälle; zahlreiche Anlagen und 
unterschiedliche technologische Ansätze befinden sich 
im Aufbau. Der Großteil des anfallenden verbrauchten 
Brennmaterials wird in Zwischenlagern akkumuliert.

Kosteneskalationen, Zeitverzögerungen der Pro-
jekte, mangelnde Akzeptanz durch die Bevölkerung 
sowie das Vorhandensein alternativer Möglichkeiten 
lassen eine „nukleare Renaissance“ in vielen Indust-
riestaaten unwahrscheinlich werden. Wegen der unge-
klärten Risiken (die sich über den gesamten Lebens-
zyklus vom Bergbau bis zur ungeklärten Endlagerung 
von Abfällen erstrecken, insbesondere auch des Risi-
kos schwerster Schadensfälle) und Kosten, die mit 
Nukleartechnologien verbunden sind, sowie wegen der 
assoziierten Proliferations- und Sicherheitsrisiken und 
der oben beschriebenen Pfadabhängigkeiten lehnt der 
WBGU eine auf Nukleartechnologie basierte Klima-
schutzstrategie ab (WBGU, 2003).

4.1.5 
Erneuerbare Energien

4.1.5.1 
Emissionen und Eigenschaften 
Die Nutzung erneuerbarer Energien zur Stromgewin-
nung ist in der Regel mit erheblich niedrigeren Treib-
hausgasemissionen verbunden als die Nutzung fos-
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siler Energieträger. Sehr niedrige spezifische Lebens-
zyklusemissionen von rund 25 g CO2eq pro kWhe Strom 
(WBGU, 2009a; 6,8–68 g CO2 pro kWhe) verursacht 
dabei Windenergie, gefolgt von Solarenergie mit etwa 
75 g CO2eq pro kWhe.(12,5–360 g CO2 pro kWhe). Auch 
Wasserkraft kann mit sehr niedrigen Emissionen um die 
25 g CO2eq pro kWhe (WBGU, 2009a;  3,5–120 g CO2 pro 
kWhe) verbunden sein, wobei dies allerdings standor-
tabhängig ist. In Einzelfällen können bei flachen Stau-
seen in produktiven tropischen Regionen Methanemis-
sionen zu höheren Emissionen aus Wasserkraftnutzung 
führen. Es wurden allerdings auch Reservoirs unter-
sucht, die als Kohlenstoffsenke wirken. Insbesondere 
sollte aber auf umfangreiche Begleitnutzen von Was-
serkraft verwiesen werden: 75  % aller Staudämme wer-
den primär zur landwirtschaftlichen Bewässerung, für 
den Hochwasserschutz oder zur städtischen Wasser-
versorgung gebaut (IPCC, 2007c). Darüber hinaus kann 
Wasserkraft oft flexible Regelenergie bereitstellen. 

Ein gemischtes Bild ergibt sich bei der Treibhaus-
gasbilanz der Bioenergie, die je nach Rohstoffbasis, 
geographischer Lage, Prozessverfahren und Endpro-
dukt sehr unterschiedlich ausfallen kann. Einzelne 
Nutzungspfade der Bioenergie können durchaus mit 
höheren Emissionen verbunden sein als die Nut-
zung fossiler Energieträger (WBGU, 2009a). Treib-
hausgasemissionen von Geothermie sind standor-
tabhängig und in der Literatur werden Werte von   
20–120 g CO2 pro kWhe genannt (Sullivan et al., 2010). 
In großen Tiefen gelegene Wasserschichten können zum 
Teil erhebliche Mengen an gelöstem CO2 und toxische 
Elemente enthalten, was allerdings durch eine Rück-
führung der Flüssigkeit oder die Wärmeübertragung in 
Sekundärkreisläufe gelöst werden kann.

Erneuerbare Quellen mit Ausnahme von  Geothermie 
sind durch relativ geringe räumliche Energiedich-
ten charakterisiert. Daher werden relativ große Flä-
chen nötig sein, um bedeutende Anteile der Energie-
versorgung aus erneuerbaren Quellen zu decken. Dies 
kann teilweise durch multifunktionale Flächennutzung 
gelöst werden, etwa durch Windenergienutzung auf 
landwirtschaftlichen Flächen. 

In der Regel sind kapitalintensive Konversionstech-
nologien notwendig, um erneuerbare Energiequellen 
nutzbar zu machen. Auch kann das Projektrisiko wie 
etwa im Fall großer Wasserkraftwerke bedeutend sein. 
Daher können erneuerbare Energien in heutigen Markt-
modellen ökonomisch wenig attraktiv wirken, wenn 
etwa Vergleiche mit anderen Energieträgern unter der 
Anwendung hoher Diskontraten erfolgen und so die 
zukünftigen Kosten fossiler Optionen marginalisiert 
werden. Derzeit liegen die Gestehungskosten erneuer-
barer Energien oft noch über jenen, die für fossile Ener-
gieträger ermittelt werden. Da viele der Technologien 

relativ neu sind wird erwartet, dass durch technologi-
sche Lernfortschritte Kosten deutlich reduziert werden 
können. Gute Standorte von Wasserkraft, Wind- und 
Biomasse haben bereits Kostenparität zu fossilen Quel-
len erreicht. 

Erneuerbare Energien können insbesondere in 
Niedrigeinkommensländern den Zugang zu sauberen, 
sicheren und einfach verwendbaren Energieformen 
ermöglichen und dadurch erheblich zum Erreichen der 
 Millenniumsentwicklungsziele beitragen. Wenn die 
Energieträger auf internationale Märkte gebracht wer-
den können (Elektrizität aus Wasserkraft, Flüssigtreib-
stoffe) können sie die Handelsbilanz von Exportländern 
deutlich verbessern. Erneuerbare Energien stellen auch 
in Industrieländern einen Beitrag zur wirtschaftlichen 
Entwicklung und Wertschöpfung in ländlichen und 
strukturschwachen Räumen dar. Sie verlängern Wert-
schöpfungsketten in rurale Räume (wo sie Gewebesteu-
ern generieren und Arbeitsplätze schaffen) und redu-
zieren so regionale Einkommensungleichheiten (DENA, 
2010).

Die verschiedenen erneuerbaren Quellen haben 
unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf ihre Ein-
bindung in das Energiesystem. Die Fluktuationen der 
Energieverfügbarkeit bei einigen der ökonomisch 
attraktiven und technisch relativ weit entwickelten 
erneuerbaren Quellen wie Wind- und Solarenergie sind 
erheblich. Zur Systemintegration größerer Anteile fluk-
tuierender Energiequellen ist ein Umbau der Energiein-
frastruktur erforderlich (Kap. 4.4.2). Kostenimplikatio-
nen dieses Umbaus sind bisher noch wenig analysiert. 
Regionale Studien wie die des SRU (2010) weisen in 
diesem Zusammenhang auf große Einsparpotenziale 
hin, wenn der internationale Handel mit netzgebun-
denen Energieträgern verstärkt wird. Bioenergie und 
Wasserkraft sind für die Systemintegration besonders 
relevante erneuerbare Energien, die auch zum Aus-
gleich fluktuierender Einspeisung eingesetzt werden 
können. Pumpspeicher stellen derzeit die kostengüns-
tigste Speicherform für Elektrizität dar, ihr Potenzial ist 
allerdings standortabhängig. 

4.1.5.2 
Potenziale
Nicht nur die theoretischen Potenziale, sondern auch 
die technischen und nachhaltig nutzbaren Potenziale 
erneuerbarer Energien übersteigen die derzeitige glo-
bale Energienachfrage bei weitem – diese lag im Jahr 
2008 bei 492 EJ Primär- und 345 EJ Endenergie. Eine 
Übersicht über Abschätzungen des technischen Poten-
zials erneuerbarer Energien aus verschiedenen Litera-
turquellen findet sich in Tabelle 4.1-4. Allein die tech-
nischen Potenziale der Solarenergie übersteigen den 
aktuellen Gesamtverbrauch um mehr als eine Größen-
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ordnung; in einigen Literaturquellen gilt dies auch für 
die Geothermie. Damit ist die theoretische Möglichkeit 
einer globalen Vollversorgung mit erneuerbaren Ener-
gien gegeben. 

Ausschlaggebend für eine Bewertung der Rolle 
erneuerbarer Energien in einem nachhaltigen transfor-
mierten Energiesystem der Zukunft ist aus Sicht des 
WBGU aber nicht das technische, sondern das nach-
haltig nutzbare Potenzial (Kasten  4.1-1). Der WBGU 
hat im Jahr 2003 hierzu eine umfassende Analyse vor-
gelegt. Seither haben sich technologische und andere 
Parameter weiterentwickelt, so dass in einigen Teilen 
hier eine Aktualisierung und Neubewertung erfolgen 
muss. Tabelle 4.1-4 zeigt die aktuellen Abschätzungen 
des WBGU zum nachhaltig nutzbaren Potenzial ver-
schiedener erneuerbarer Energien.

Die Abschätzungen des technischen Potenzials vari-
ieren je nach Autor teilweise erheblich. Besonders 
große Spannbreiten gibt es bei der Geothermie. Auch in 
den Potenzialabschätzungen für Wind- und Solarener-
gie bestehen große Unterschiede, die aber zum Teil auf 
technologische Weiterentwicklungen zurückzuführen 
sind. Im Fall der Windenergie wurden etwa Fortschritte 
in der Masthöhe und Rotorfläche der Anlagen und 
damit der Leistungsfähigkeit je Anlage erreicht. Außer-
dem können Offshore-Anlagen, z.  B. in Form schwim-
mender Strukturen, inzwischen in größeren Wasser-
tiefen als die früher oft angenommenen 40 m gebaut 
werden, so dass die technischen Potenziale im Vergleich 
zu früheren Studien (IAEA, 2000; WBGU, 2003) nach 
oben korrigiert wurden. Bei der Solarenergie wurden 
erhebliche Fortschritte erreicht, z.  B. in der Konversi-
onseffizienz von amorphem Silizium und Dünnfilm-
technologien. Neue Erfahrungen wurden mit Anlagen 
gesammelt, die mit Hilfe von konzentrierenden solar-
thermischen Verfahren Elektrizität erzeugen. 

Zur Ermittlung der nachhaltig nutzbaren Potenziale 
wurden für die verschiedenen Quellen entsprechende 

Restriktionen berücksichtigt. 
Bei der Biomassenutzung sollte vor allem die Kon-

kurrenz zur Nahrungsmittelproduktion ausgeschlossen 
und die Biodiversität erhalten bleiben (WBGU, 2009a). 
Auch Anwendungen mit geringer Klimaschutzwirkung, 
wie sie bei bestimmten Pfaden der Biokraftstoffnut-
zung auftreten, wurden ausgeschlossen. Bei der geo-
thermalen Energie muss zwischen thermischer und 
elektrischer Nutzung unterschieden werden. Für die 
elektrische Energieerzeugung kommen nur Standorte 
mit sehr hoher Bereitstellungstemperatur in Frage, 
während die mit Abstand größten Potenziale bei der 
Niedertemperatur-Wärmenutzung gesehen werden. Die 
Wasserkraftnutzung stellt zwar eine etablierte Techno-
logie dar, jedoch wird der weitere Ausbau der Wasser-
kraftnutzung u.  a. durch die Umweltauswirkungen in 
Bezug auf die biologische Vielfalt, die Versandung gro-
ßer Stauseen, die Sedimentdynamik, die Methanemis-
sionen überschwemmter Gebiete und die Änderung des 
Grundwasserspiegels begrenzt. 

Auch für die Solar- und Windenergienutzung exis-
tieren Einschränkungen für das nachhaltige Potenzial. 
Beispiele sind die Konkurrenz zur Nahrungsmittelpro-
duktion beim Flächenverbrauch bei Solaranlagen oder 
Lärmemissionen bei der Windenergienutzung.

Technische Biomassepotenziale werden im Ver-
gleich zu früheren Studien aufgrund von Nutzungs-
konkurrenzen inzwischen deutlich kritischer gesehen 
 (Kasten 4.1-4) und werden in neueren Studien nied-
riger als etwa im World Energy Assessment (IAEA, 
2000) angesetzt. Vom WBGU (2003) wurde das jähr-
liche nachhaltige Potenzial von Biomasse auf 100 EJ 
für moderne Quellen und 5 EJ in traditioneller Nut-
zung beziffert. Der WBGU (2009a) schätzte das jähr-
liche nachhaltige Bioenergiepotenzial auf 30–120 EJ 
aus Energiepflanzen sowie zusätzlich etwa 50 EJ aus 
Abfall- und Reststoffen. 

Tabelle 4.1-4
Erneuerbare Energien: Theoretische, technische und ökonomische Potenziale. Die Abschätzungen der nachhaltigen Potenziale 
stammen vom WBGU. Zum Vergleich: Der globale Primärenergieverbrauch lag 2008 bei 492 EJ.
Quellen: WBGU, 2003, 2009a; IEA, 2010a; GEA, 2011

Theoretisches  
Potenzial

Technisches  
Potenzial

Nachhaltig  
nutzbares Potenzial

Produktion 2008

[EJ/Jahr] [EJ/Jahr] [EJ/Jahr] [EJ]

Biomasse  2.400  800  100 50,3

Geothermie  41.700.000  720  22  0,4

Wasserkraft  504.000  160  12 11,6

Solarenergie  3.900.000  280.000  10.000  0,5

Windenergie  110.000  1.700  >1.000  0,8

Gesamt: erneuerbare 
 Energien

 46.000.000  283.500  >11.000 64
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4.1.5.3 
Risiken und Rahmenbedingungen für die Nutzung
Die Nutzung erneuerbarer Energien kann mit Umwelt-
folgen oder unerwünschten sozialen Effekten verbun-
den sein. Beispielsweise können große Wasserkraftpro-
jekte Umsiedlung der lokalen Bevölkerung erfordern 
und wertvolle Habitate zerstören. Auch große Bio-
masseprojekte können direkt zur Habitatszerstörung 
sowie zur Übernutzung von Böden und zur Wasserver-
knappung beitragen oder sich durch indirekte Effekte 
wie induzierte Landnutzungsänderungen in anderen 
Weltregionen oder steigende Lebensmittelpreise nega-
tiv auswirken (Kasten  4.1-4). Im Fall der Windener-
gie werden oft der Landschaftsschutz, Vogelschutz und 
eine akustische Belastung der Anwohner als Argumente 
gegen den Ausbau angeführt. In Deutschland erfolgt 
z.  B. der Ausbau von Offshore-Anlagen entsprechend 
in großen Wassertiefen und außerhalb der Sichtweite 
der Küste sowie unter Einhaltung von Vogelschutzge-
bieten, was Zusatzkosten verursacht.

Auch erneuerbare Quellen können übernutzt wer-
den: Biomassepotenziale können durch Erosion und 
Humusverlust, Bodenversalzung oder Nährstoffver-
armung reduziert werden. Das Wasserkraftpotenzial 
von Stauseen kann drastisch sinken, wenn diese mit 
Sediment verfüllt werden. Auch geothermische Quel-
len können langfristig durch Abkühlung ihr Potenzial 
verlieren. Bei Wind- oder Solarenergie sind diese Risi-
ken deutlich geringer, allerdings können hier mögli-
cherweise durch Klimawandel Veränderungen der Res-
sourcenpotenziale erfolgen. Änderungen der Nieder-
schlagsmuster und Schmelzwasserflüsse aus Gletschern 
etwa können Wasserkraft- und Biomassepotenziale 
erheblich beeinträchtigen. 

Eine zeitlich beschränkte Förderung des Ausbaus 
erneuerbarer Energien, die der WBGU entschieden 
befürwortet, muss daher begleitet sein durch einen 
Rechtsrahmen, der die Nachhaltigkeit der  Nutzung 
erneuerbarer Energien gewährleistet. Dies gilt in 
besonderem Maße für die Bioenergienutzung (WBGU, 
2009a). 

4.1.6 
Eine Vision als Gedankenexperiment: Die globale 
Vollversorgung mit erneuerbaren Energien

Die nachhaltigen Potenziale erneuerbarer Energien rei-
chen grundsätzlich aus, um die Welt mit Energie zu ver-
sorgen (Kap. 4.1.5). Das folgende Gedankenexperiment 
zeigt, dass bei einem energischen Ausbau erneuerba-
rer Energien aus technologischer Sicht bereits Mitte des 
Jahrhunderts genügend erneuerbare Energien erschlos-
sen sein könnten, um die globale Energienachfrage zu 
decken. Hemmnisse wie etwa ökonomische Laufzeiten 
der bestehenden Infrastruktur oder Vorabkosten wur-
den dabei bewusst ausgeblendet. Diese Vision ist durch 
ein schnelles Auslaufen der fossilen Stromerzeugung, 
den Ersatz von Erdöl im Verkehr durch Elektromobili-
tät und regenerative Kraftstoffe sowie den Ersatz fossi-
ler Brennstoffe für Wärme und Kälte durch elektrische 
Wärmepumpen, Solarthermie und Kraft-Wärme-Kopp-
lung charakterisiert. 

Sollen bereits Mitte des Jahrhunderts genügend 
erneuerbare Energien für eine Vollversorgung zur 
Verfügung stehen, muss die Endenergieintensität der 
Wirtschaft deutlich fallen. Für die Vision wird ange-
nommen, dass durch Effizienzmaßnahmen der glo-
bale Wärme- und Kältebedarf um 1  % pro Jahr gesenkt 

Kasten 4.1-4

Risiken eines ungesteuerten Bioenergieausbaus

Bioenergie kann entweder aus Rest- und Abfallstoffen 
gewonnen werden oder aus eigens angebauten Energiepflan-
zen. Es ist letztere Variante, die besondere Risiken nach sich 
zieht, da sie mit mehr und intensiverer Landnutzung verbun-
den ist. Bioenergienutzung steht somit in direkter Konkur-
renz zur Ernährungssicherheit, dem Naturschutz und dem 
Klimaschutz. Um den Nahrungsbedarf einer wachsenden 
Weltbevölkerung zu decken, muss die globale Nahrungsmit-
telproduktion erheblich gesteigert werden und konkurriert 
damit mit dem Anbau von Energiepflanzen (Kap. 1.2.5). 
Diese Konkurrenz um Flächen kann sich etwa in höheren 
Lebens mittelpreisen niederschlagen. Der Anbau von Energie-
pflanzen kann direkt zur weiteren Umwandlung naturnaher 
Flächen in Ackerland führen oder aber den bereits bestehen-
den Anbau von Nahrungsmitteln verdrängen, der dann auf 
neue Flächen ausweichen muss. Die Umwandlung naturnaher 

Flächen verstärkt u.  a. den Verlust biologischer Vielfalt und 
setzt in der Regel Treibhausgase frei. Ob der Anbau von Ener-
giepflanzen Klimaschutz oder Klimaschaden bedeutet, hängt 
deshalb wesentlich vom genutzten Land ab. Bei der Umwand-
lung von Wäldern oder Feuchtgebieten für Bioenergie werden 
oft mehr Treibhausgase freigesetzt als durch die Nutzung der 
Bioenergie über etliche Jahre hinaus einspart werden kann. 
Für die Erzeugung von Stickstoffdünger, Mechanisierung der 
Produktion, Schädlingsbekämpfung und Transport der Erträ-
ge zur Weiterverarbeitung sind teilweise erhebliche Mengen 
an Treibstoffen und andere Energievorleistungen nötig. Die 
einfache Gleichung, dass Bioenergie in der Gesamtsumme 
keine CO2-Emissionen verursacht, weil bei der Verbrennung 
nur so viel CO2 abgegeben wird wie vorher durch die Pflanzen 
aufgenommen wurde, ist also nicht zutreffend. Eine nachhal-
tige Bioenergienutzung ist daher nur möglich, wenn die Poli-
tik national und international Rahmenbedingungen setzt, die 
die Klimaschutzwirkung und Nachhaltigkeit der Bioenergie-
nutzung gewährleisten. Der WBGU hat im Jahr 2009 hierzu 
umfassende Empfehlungen gegeben (WBGU, 2009a). 
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und das Wachstum der Energienachfrage für den Ver-
kehr sowie das globale Wachstum der Stromnachfrage 
auf 1  % pro Jahr begrenzt werden können. Dies kann 
durch eine Reihe von Maßnahmen erreicht werden. 
Diese umfassen die Einführung von Elektromobili-
tät (der konventionelle Verbrennungsmotor hat einen 
Wirkungsgrad von lediglich 20–25  %, der Elektroan-
trieb hingegen 70–80  %), eine verstärkte Wärmedäm-
mung von Gebäuden, den Einsatz von Wärmepumpen 
sowie die Durchführung von Effizienzmaßnahmen in 
der Industrie. Insgesamt wird die Endenergienachfrage 
durch diese Effizienzmaßnahmen soweit begrenzt, dass 
der fiktive jährliche Primärenergiebedarf nach der Sub-
stitutionsmethode (Kasten 4.1-2) bis 2050 auf maxi-
mal 700 EJ ansteigt. Die nach der Methode der direkten 
Energieäquivalente bestimmte Primärenergienachfrage 
sinkt, bedingt durch die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien, die keine Abwärmeverluste verursachen, dagegen 
sogar (Abb. 4.1-1). 

Bei den in Abbildung 4.1-1 skizzierten Ausbau-
pfaden wurden für die Windenergie und Photovol-
taik historische jährliche Wachstumsraten zunächst 
fortgeschrieben und bei Erreichen größerer Anteile an 
der Gesamterzeugung reduziert. Für die anderen Tech-
nologien, für die teilweise keine historischen Wachs-
tumsraten bekannt waren oder bei denen es sich um 
noch nicht am Markt etablierte Technologien handelt 
(erneuerbares Gas wie z.  B. Wasserstoff oder Methan 
und Elektromobilität), wurden zukünftige Wachstums-
raten nach eigenen Annahmen definiert. Die Biomasse 

wird auf ein nachhaltiges Potenzial von 150 EJ pro Jahr 
(WBGU, 2009a) begrenzt und wird 2050 ausschließ-
lich mit Kraft-Wärme-Kopplung genutzt. Traditionelle 
Biomassenutzung in Entwicklungsländern sollte zu die-
sem Zeitpunkt vollständig durch moderne Technologien 
abgelöst sein. Die Wasserkraft wird nur geringfügig 
ausgebaut, da ihr nachhaltiges Potenzial begrenzt ist. 

Der schwierigste Sektor in der Umstellung auf erneu-
erbare Energien ist der Verkehrsektor. Auf flüssige Bio-
kraftstoffe wird in diesem Szenario verzichtet, da die 
Bioenergie im Stromsektor einen größeren Beitrag zum 
Klimaschutz leisten kann (WBGU, 2009a), stattdessen 
erfolgt eine rasche Einführung von Elektromobilität, 
von Gasmobilität (Wasserstoff, Methan in Erdgasfahr-
zeugen mit Verbrennungsmotor) und ergänzend von 
Brennstoffzellenfahrzeugen. Für spezielle Verkehrsseg-
mente (Langstrecken, Flug, Schiff usw.) wird eine aus-
schließliche Nutzung von Wind- und Solarkraftstoffen 
angenommen. Im Jahr 2050 werden so 70  % des Ener-
giebedarfs im Verkehr elektrisch gedeckt sowie 30  % 
durch erneuerbare Wind- und Solarkraftstoffe (Was-
serstoff, Methan oder andere Kraftstoffe aus regene-
rativem H2 und CO2). 

4.1.7 
Emissionen aus der Landnutzung

An dieser Stelle sollen nur zwei Sektoren der Landnut-
zung herausgegriffen werden: Wälder und Landwirt-
schaft. Das in diesem Zusammenhang wichtige Thema 
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Abbildung 4.1-1
Vision zur globalen regenerativen Energieversorgung bis 2050: Dargestellt ist eine Aufschlüsselung des globalen 
Primärenergiebedarfs bis 2050 nach der Methode der direkten Energieäquivalente. Basis für das Szenario sind fortgeschriebene 
aktuelle Ausbauraten erneuerbarer Energien. Weiterhin wird den erneuerbaren Energien Priorität im Energiesystem eingeräumt, 
so dass die Nutzung bestehender konventioneller Energieträger verdrängt wird. Hierbei bleiben die Ökonomie bestehender 
Infrastrukturen und die Verfügbarkeit von Schlüsselwerkstoffen unbeachtet. Die gestrichelte Linie zeigt die Entwicklung der 
globalen Primärenergienachfrage ohne Transformation nach dem GEA-Baseline-Szenario (Abb. 1.2-4). 
Quelle: WBGU
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Bioenergie wurde ausführlich im WBGU-Gutachten 
„Zukunftsfähige Bioenergie und nachhaltige Landnut-
zung“ (WBGU, 2009a) sowie in Kapitel 4.1.5 und im 
Kasten 4.1-4 behandelt. 

Etwa zwei Drittel der globalen Emissionen langle-
biger Treibhausgase (THG) bzw. 78  % der CO2-Emissi-
onen entstehen bei der Energieerzeugung, d.  h. durch 
die Nutzung fossiler Energieträger. Der überwiegende 
Rest der Treibhausgasemissionen resultiert aus direkten 
Emissionen der Landwirtschaft und aus Landnutzungs-
änderungen. 

Bei der Zuordnung von Emissionen aus der ter-
restrischen Biosphäre zu Sektoren oder Bedürfnisfel-
dern muss darauf geachtet werden, dass Doppelzäh-
lungen vermieden werden. So sind beispielsweise die 
CO2-Emissionen aus Entwaldung von großer Bedeu-
tung, sie machen knapp ein Achtel der gesamten glo-
balen Emissionen aus und werden dem Sektor Land-
nutzungsänderungen und Forstwirtschaft zugeschrie-
ben, während die Treibhausgasemissionen aus der Pro-
duktion von Agrargütern, etwa das Ausgasen von N2O 
aus den Böden, dem Sektor Landwirtschaft zugeordnet 
werden (IPCC, 1996). 

Bei der Analyse von Emissionen aus Bedürfnisfel-
dern müssen die Emissionen des gesamten Lebenszyk-
lus betrachtet werden. Bei Ernährung (Kap. 4.3.4) sind 
dies die direkten Emissionen aus der Landwirtschaft, 
aber auch die Emissionen aus dem weiteren Lebens-
zyklus der Produkte (Transport, Verarbeitung, Lage-
rung usw.). Hinzu kommen die assoziierten indirekten 
Emissionen etwa aus Waldrodungen, die vorgenommen 
werden, um später auf diesen Flächen Nahrungsmittel 
oder Biomasse für energetische oder stoffliche Nutzung 
zu erzeugen. 

Diese indirekten Emissionen aus Landnutzungs-
änderungen spielen eine besonders große Rolle bei 
der Produktion von Agrargütern (WBGU, 2009a). Bei 
der Umwandlung von Wäldern und Feuchtgebieten in 
Äcker oder Weiden werden sofort und in den Folge-
jahren erhebliche Mengen an Treibhausgasen freige-
setzt, die in der Biomasse sowie in den Böden gespei-
chert waren (u.  a. durch Bodenerosion; Kap.  1.1.3). 
Für das Jahrzehnt 2000–2009 werden die Treibhaus-
gasemissionen aus Landnutzungsänderungen im Mit-
tel auf 4,0  Gt  CO2 pro Jahr geschätzt, mit abneh-
mender  Tendenz, so dass ihr Anteil an den globalen 
 CO2-Emissionen von ca. 20  % in den 1990er Jahren auf 
ca. 11,5  % im Jahr 2009 gesunken ist, vor allem wegen 
verminderter Entwaldung in den Tropen (Friedlingstein 
et al., 2010; GCP, 2011). Knapp zwei Drittel der globalen 
CO2-Emissionen aus Landnutzungsänderungen stamm-
ten 2005 aus Brasilien und Indonesien (WRI-CAIT, 
2011). Zudem wird durch Rodung bzw. Trockenlegung 
natürlicher oder naturnaher Ökosysteme in der Regel 

aus einer THG-Senke eine THG-Quelle, so dass auch in 
den Folgejahren zusätzliche Emissionen hinzukommen. 
Insgesamt ist die Quantifizierung der Emissionen aus 
Landnutzungsänderungen mit größeren Unsicherhei-
ten behaftet als die Emissionen aus dem Energiesektor 
(Herzog, 2009). 

4.1.7.1 
Wälder und Klimaschutz
Über 4 Mrd. ha Waldfläche bedecken etwa 31  % der 
globalen Landfläche (FAO, 2010a). Der aktuelle Wald-
zustandsbericht der FAO verdeutlicht, dass sich die glo-
bale Waldfläche weiter verringert. Die globale Entwal-
dungsrate, die vornehmlich durch die Umwandlung 
von tropischen Wäldern in landwirtschaftliche Nutz-
fläche sowie zerstörerische Waldnutzung vorangetrie-
ben wird, bleibt mit 13 Mio. ha pro Jahr in den letz-
ten 10 Jahren auf einem sehr hohen Niveau. Großflä-
chige Anpflanzungen in China, Indien und Vietnam 
haben vorübergehend dazu geführt, dass sich der glo-
bale  Nettowaldverlust in den letzten 10 Jahren auf ins-
gesamt 5,2 Mio. ha pro Jahr reduziert hat.

Die Wälder gehören zu den größten Kohlenstoff-
speichern der Erde und speichern bis zu 650 Gt  C 
(2.380 Gt CO2). Davon sind ca. 44  % in der Biomasse 
gebunden, 11  % in Totholz und Streu, sowie ca. 45  % 
im Boden (FAO, 2010a). Entwaldung und zerstörerische 
Waldnutzung stellen daher eine der größten CO2-Quel-
len weltweit dar. Aktuell wird die Abnahme im globa-
len Kohlenstoffspeicher Wald auf 0,5 Gt C (1,8 Gt CO2) 
pro Jahr im Zeitraum 2000–2010 geschätzt, was sich 
insgesamt für die Dekade auf 5 Gt C (18 Gt CO2) sum-
miert (FAO, 2010a). Allerdings könnten die Emissionen 
aus Entwaldung weitaus höher sein, da die vorhande-
nen Datensätze sowohl bezüglich der regionalen Vertei-
lung als auch in der Gesamtsumme voneinander abwei-
chen und nicht konsistent sind. Das Global Carbon 
Projekt schätzt die Emissionen, die alleine durch die 
fortschreitende Entwaldung und zerstörerische Wald-
nutzung durch den Menschen verursacht werden, auf 
2,6–4,0 Gt CO2 für die Jahre 2000–2009 (GCP, 2010). 

Trends und Minderungspotenziale
Es ist davon auszugehen, dass die Ausweitung der 
Nahrungsmittel- und Bioenergieproduktion die Ent-
waldungsrate und die Emissionen weiter steigern wer-
den. Insbesondere steigt die Zahl der Palmöl- und 
Sojaplantagen sehr schnell an. Die Trockenlegung 
und Rodung bewaldeter Moorböden in Südostasien 
setzt alleine geschätzte 632 Mt CO2 pro Jahr frei, mit 
einem möglichen Anstieg zwischen 2015–2035 auf 
ein Emissionsmaximum von ungefähr 823 Mt pro Jahr 
( Hooijer et al., 2006). Weltweit werden die durch Tro-
ckenlegung und Brände von Moorböden entstehen-
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den Emissionen auf über 2 Gt CO2 pro Jahr geschätzt 
( Joosten, 2010). Die zunehmenden negativen Auswir-
kungen des Klimawandels, wie etwa Dürreperioden, 
Wald- und Torfbrände, Starkregen und Fluten, zusätz-
lich zur Entwaldung und Zerstörung der Moore, bleiben 
noch abzuwarten. Die Anreize für Wald- und Moor-
schutz sowie eine nachhaltige und multifunktionale 
Waldbewirtschaftung sollten daher weltweit eine grö-
ßere Bedeutung erlangen, um zielgerichtet CO2 zu bin-
den und zu speichern. Aufforstungsprogramme sind an 
den Standort anzupassen und müssen vorher auf ihre 
THG-Bilanz untersucht werden, da sie nicht zwangs-
läufig zu einer nennenswerten Senkenbildung führen. 
Großskalige Aufforstung kann negative ökologische 
und sozioökonomische Auswirkungen haben. 

Eine weitere Möglichkeit des Klimaschutzes im 
Waldbereich ist die Erhöhung der Kohlenstoffspeicher 
in bestehenden Wäldern durch verbesserte Manage-
menttechniken, etwa eine Verlängerung von Ernte-
zyklen oder eine Verringerung von Störungen, z.  B. 
durch besseren Schutz vor Waldbränden (vor allem 
in subtropischen Breiten) oder durch Verminderung 
von Bodenverdichtung durch schwere Maschinen (vor 
allem in temperaten und borealen Breiten). Entschei-
dend ist zudem die Entwicklung eines effektiven Regi-
mes zur Vermeidung von Emissionen aus Entwaldung 
und zerstörerischer Waldnutzung in den tropischen 
Waldländern in Verbindung mit Waldschutz, nachhal-
tiger Waldbewirtschaftung und einer sensiblen Auf-
forstung (REDD-plus) im Rahmen der Klimarahmen-
konvention (UNFCCC; Kap. 7.3.7.2). Die verschiedenen 
Nachhaltigkeits- und Entwicklungsdimensionen müs-
sen dabei berücksichtigt werden, wie etwa die Erhal-
tung der natürlichen Wälder und der biologischen Viel-
falt sowie die Partizipation und die Rechte der lokalen 
sowie  indigenen Bevölkerung. Weitere Potenziale für 
die Kohlenstoffsequestrierung und die indirekte Min-
derung von Emissionen ergeben sich in der Ausweitung 
und Umsetzung von unterstützenden Politiken zur 
Agroforstwirtschaft (ICRAF, 2010). 

4.1.7.2 
Landwirtschaft und Klimaschutz

Direkte Emissionen aus der landwirtschaftlichen 
Produktion
Die Landwirtschaft trug laut (IPCC, 2007c) im Jahr 
2005 mit 5,1–6,1 Gt CO2eq pro Jahr ca. 10–12  % zu den 
weltweiten anthropogenen THG-Emissionen bei, laut 
WRI-CAIT (2011) sind es sogar 16  %. Insgesamt liegt 
der THG-Fußabdruck allein des Bedürfnisfelds Ernäh-
rung in derselben Größenordnung wie beim Bedürf-
nisfeld Mobilität (Abb. 4.3-1; Kap. 4.3.4;  Fritsche und 
Eberle, 2007). Die CO2-Emissionen aus der Landwirt-

schaft fallen dabei kaum ins Gewicht, sondern Lachgas 
(N2O) und Methan (CH4) sind zu etwa gleichen Teilen 
dafür verantwortlich. Lachgas ist ein Treibhausgas mit 
114 Jahren Lebensdauer in der Atmosphäre. Es entsteht 
als Abbauprodukt nach Stickstoffdüngung und trägt 
mit etwa 2,8 Gt CO2eq pro Jahr zu den  anthropogenen 
Emissionen bei. 84  % der globalen  N2O-Emissionen 
stammen aus der Landwirtschaft (Smith et al., 2008). 
Methan hat mit nur 12 Jahren eine deutlich geringere 
atmosphärische Lebensdauer und entsteht vor allem im 
Verdauungsapparat von wiederkäuendem Vieh sowie 
bei dem Anbau von Nassreis, insgesamt stammen etwa 
3,3 Gt CO2eq pro Jahr. 52  % der globalen CH4-Emissio-
nen aus der Landwirtschaft (Smith et al., 2008). 

Die direkten landwirtschaftlichen Emissionen von 
CH4 und N2O entstehen zu fast drei Vierteln in Ent-
wicklungsländern (Smith et al., 2007; Thorpe, 2009). 
Dort sind Steigerungen zu beobachten, die mit der Aus-
weitung und Intensivierung der Landwirtschaft sowie 
der Zunahme der Viehwirtschaft zusammenhängen, 
während in Industrieländern die landwirtschaftlichen 
THG-Emissionen stagnieren (Smith et al., 2007). 

Trends und Minderungspotenziale
In Zukunft wird mit weiter steigenden landwirtschaft-
lichen THG-Emissionen gerechnet, die vor allem durch 
die Bevölkerungsentwicklung und veränderte Ernäh-
rungsgewohnheiten verursacht werden (Kap.  1.2.5;  
IPCC, 2007c; Popp et al., 2010). Allerdings ist der künf-
tige Verlauf der Emissionen höchst unsicher; die Schät-
zungen reichen von 6,7 bis 10,2 Gt CO2eq pro Jahr im 
Jahr 2020 (Strengers et al., 2004; US-EPA, 2006). Das 
technische THG-Minderungspotenzial in der Landwirt-
schaft bis 2030 wird zwischen 5,0 und 6,0 Gt CO2eq pro 
Jahr geschätzt (Caldeira et al., 2004; Smith et al., 2008). 
Je nach CO2-Preis liegt das ökonomische Potenzial jähr-
lich zwischen 1,5–1,6 Gt CO2eq (<20 US-$ pro t CO2eq) 
und 4,0–4,3 Gt CO2eq (<100 US-$ pro t CO2eq; Smith et 
al., 2008). Grob geschätzt wäre also die Hälfte der direk-
ten landwirtschaftlichen Emissionen vermeidbar. 89  % 
dieses Minderungspotenzials beruhen auf vermehrter 
C-Aufnahme der Böden durch verbessertes Manage-
ment von Acker- und Weideland (Kap. 4.3.4.1). Etwa 
70  % des Potenzials liegt in Entwicklungsländern, etwa 
20  % in OECD-Ländern und 10  % in Transitionsländern 
(IPCC, 2007c). Diese technischen Potenziale sind aller-
dings nicht so groß wie die Minderungen, die durch 
veränderte Ernährungsgewohnheiten erzielt werden 
können (Kap. 4.3.4.2). 
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4.2
Einsichten aus Energiemodellen und  
Klimaschutzszenarios

Die Literatur umfasst inzwischen mehrere Hundert 
komplexer globaler Szenarien, die langfristige Zukunft-
strends des Energiesystems und damit verbundene 
Treibhausgasemissionen beschreiben. Bisher sind aller-
dings nur wenige transformative Szenarien darunter, 
die mit dem ambitionierten Ziel erstellt wurden, eine 
globale Temperaturerhöhung von mehr als 2  °C zu ver-
meiden (IPCC, 2007c; Meinshausen et al., 2009). Viele 
Modelle gehen von einer starken Trägheit der Energie-
systeme aus und lassen deshalb nur relativ langsame, 
inkrementelle Abweichungen von einem projizierten 
Business-as-usual-Pfad zu. Beispielsweise wird in der 
Regel davon ausgegangen, dass ein Umbau nur im Rah-
men der Investitionszyklen stattfinden kann, d.  h. eine 
Infrastruktur wird so lange beibehalten, wie die öko-
nomische Lebensdauer es erlaubt bzw. die konven-
tionelle Planungslogik es erfordert, z.  B. mindestens 
40 Jahre für ein Kohlekraftwerk. Andere sind anhand 
einer Backcasting-Strategie geschrieben, gehen also 
von einer in der Zukunft vorgegebenen Zielkonfigura-
tion aus und beschreiben aus dieser Perspektive erfor-
derliche Änderungsschritte, um diesen Richtungspunkt 
zu erreichen. Die dafür erforderlichen Veränderungs-
raten, etwa der Kohlenstoffintensität der Wirtschaft 
oder der Energieeffizienzverbesserung, können unter 
Umständen weit höher sein als jene, die aus histori-
schen technischen Lernprozessen bekannt sind. Der-
artige Pfade sind daher auch spekulativer und z.  T. an 
optimistische Annahmen in Bezug auf technische Lern-
fortschritte oder derzeit noch nicht entwickelte Tech-
nologien gebunden. 

Im vorliegenden Kapitel analysiert der WBGU eine 
Anzahl transformativer Szenarien aus der Literatur. Ziel 
der Analyse ist nicht, aus den gegebenen Szenarien das 
aus Sicht des WBGU „beste“ herauszufiltern und des-
sen Befolgung durch die Weltgemeinschaft zu empfeh-
len. Vielmehr geht es zunächst darum, ein Gesamtbild 
zu zeichnen. Die Szenarien zeigen eine Vielfalt transfor-
mativer Elemente, aus deren Kombination sich durch-
aus viele unterschiedliche Möglichkeiten ableiten las-
sen, wie das Energiesystem in Richtung einer nachhal-
tigen und klimaverträglichen Wirtschaftsweise verän-
dert werden kann. Die Frage, ob eine Transformation 
möglich ist, die eine Einhaltung der 2  °C-Leitplanke 
erlaubt, ist damit zumindest in der Modellwelt eindeu-
tig mit ja beantwortet. Und nicht nur das: Die Analy-
sen legen nahe, dass auch eine solche Transformation, 
die einem erheblichen Zeitdruck unterliegt, noch einen 
großen politischen Gestaltungsspielraum lässt. Die 

genaue Bedeutung einzelner Technologien ergibt sich 
nicht zwangsläufig, sondern lässt Optionen zu. 

4.2.1 
Dynamiken der Primärtreiber

Demografische Trends und Wirtschaftswachstum sind 
primäre Treiber der Ressourcennachfrage und im Zeit-
alter der fossilen Energienutzung auch von THG-Emis-
sionen (Abb. 4.2-1, 4.2-2, 4.2-3). Seit Anfang des 
19.  Jahrhunderts stieg die globale Bevölkerungszahl 
etwa um den Faktor 7 auf gegenwärtig knapp 7 Mrd. 
Die durchschnittliche Wachstumsrate betrug 0,9  % pro 
Jahr und die höchsten Wachstumsraten wurden dabei 
mit mehr als 2  % pro Jahr zwischen 1965 und 1970 
verzeichnet. Seit 2000 ist das jährliche Bevölkerungs-
wachstum auf etwa 1,2  % zurückgegangen und die Pro-
gnose der UN Population Division erwartet einen Rück-
gang auf 0,34  % bis 2050, wobei die Weltbevölkerung 
dann rund 9,2 Mrd. betragen wird (UN DESA, 2009b; 
Kasten 1.2-2). 

Das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im 
langjährigen Durchschnitt von 1800 bis 2008 um 
2,2  % pro Jahr, insgesamt um den Faktor 95, auf etwa 
51.000  Mrd.  US-$ (in internationalen Kaufkraftpa-
ritäten; Maddisson, 2010). Dieses Wachstum hat im 
Gegensatz zum Bevölkerungswachstum in den jüngs-
ten Jahren deutlich zugelegt. Zwischen 1990 und 2008 
verdoppelte sich das globale BIP etwa und die durch-
schnittliche Wachstumsrate zwischen 2000 und 2008 
lag bei 4,2  % pro Jahr (Maddisson, 2010). Ein Sonder-
bericht des IPCC im Jahre 2000 beschäftigte sich mit 
der Fortschreibung dieser Dynamiken und der Sensi-
tivität von Emissionstrajektorien auf Variationen in 
Primärtreibern (Nakicenovic et al., 2000). Seit den 
1970er Jahren wird systematisch die Beziehung zwi-
schen Primärtreibern und Umweltverbrauch  diskutiert 
 (Kasten 4.2-1).

Der globale Primärenergieverbrauch stieg seit 1800 
um den Faktor 24 (durchschnittlich 1,5  % pro Jahr) 
und der Endenergieverbrauch um den Faktor 17 (1,4  % 
pro Jahr). Beide Größen wuchsen also rascher als der 
Bevölkerungsanstieg, aber deutlich langsamer als die 
Wirtschaftsleistung. Im Zeitraum 2000–2008, Jahren 
des raschen Wachstums vor allem in Asien, stieg die 
Primärenergienachfrage mit 2,6  % pro Jahr, die End-
energienachfrage mit rund 2,2  % pro Jahr. Grund für 
die Diskrepanz dieser Kenngrößen ist die rasch fort-
schreitende Nachfrage nach höherwertigen Energieträ-
gern wie Elektrizität und Erdölprodukten, deren Her-
stellung Umwandlungsverluste mit sich bringt.

Die CO2-Emissionen beliefen sich im Jahr 1850 noch 
auf etwa 2 Gt pro Jahr, wobei Emissionen aus Land-
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Abbildung 4.2-1
Globale Trends von Primärtreibern und Emissionen 1800–2008. In der Einsatzgraphik ist der Zeitraum 1950–2010 vergrößert 
dargestellt. Um die Trends vergleichbar zu machen, ist jeweils ein Index dargestellt, für den die Daten so skaliert wurden, dass 
der Wert im Jahr 1971 genau 1 beträgt. Datenquellen für den Vergleich der historischen Langzeittrends bis 2008 sind Grübler, 
2008b; Houghton, 2008; Schneider et al., 2009; IEA, 2009a; Boden et al., 2010, aktualisiert mit Daten aus Friedlingstein et al., 
2010. Die zukünftigen Trends 2008–2050 sind als Spannbreite (Maximal- und Minimalwerte) der in Kapitel 4.2.3 vorgestellten 
Szenarios abgebildet. 
Quelle: WBGU, auf Grundlage der genannten Datenquellen
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Abbildung 4.2-2
Globaler Energieverbrauch und CO2-Emissionen pro Wertschöpfungseinheit. Um die Trends vergleichbar zu machen ist jeweils 
ein Index dargestellt, bei dem die Daten so skaliert wurden, dass der Wert im Jahr 1971 genau 1 beträgt. Die zukünftigen Trends 
2008–2050 sind als Spannbreite (Maximal- und Minimalwerte) der in Kapitel 4.2.3 vorgestellten Szenarios abgebildet. 
Quelle: WBGU, auf Grundlage der in Abbildung 4.2-1 genannten Datenquellen
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nutzungsänderungen etwa das Zehnfache der Emissi-
onen aus der Nutzung fossiler Energieträger ausmach-
ten (Houghton, 2008). Um 1910 waren beide Aktivitä-
ten etwa gleichbedeutend und die jährlichen Emissio-
nen lagen bei 6,5 Gt CO2. Um 1970 lagen die jährlichen 
 CO2-Emissionen insgesamt bei 20 Gt, davon rund drei 
Viertel aus fossilen Quellen. Seit 1990 sind CO2-Emis-
sionen aus Landnutzungsänderungen rückläufig. Die 
gesamten CO2-Emissionen umfassten im Jahr 2008 
etwa 35 Gt, etwa ein Zehntel davon geht nach wie vor 
auf Landnutzungsänderungen zurück (Friedlingstein 
et al., 2010). 

Einige der komplexeren Integrated-assessment-
Modelle wie IMAGE oder MESSAGE berücksichtigen 
neben CO2 auch explizit andere Treibhausgase wie z.  B. 
CH4 und N2O aus der Landwirtschaft sowie Treibhaus-
gase aus Industrieprozessen; in vielen anderen Model-
len werden sie nicht modelliert.

Die Energieintensität der globalen Wertschöpfung 
sank über die vergangenen 208 Jahre etwa um den 
Faktor 4 für Primärenergie und Faktor 5 für Endener-
gie. Die fossile CO2-Intensität der Wertschöpfung stieg 
bis in die erste Dekade des 20. Jahrhunderts auf glo-
baler Ebene und ging seit etwa 1970 deutlich zurück. 
Die gesamte CO2-Intensität (inklusive Landnutzungs-
änderungen) sank seit 1850 etwa um den Faktor 3. 
Seit 2000 sinken Primär- und Endenergieintensität im 

Mittel um 1,5  % bzw. 1,9  % jährlich, CO2-Intensität aus 
fossilen Quellen bzw. gesamt CO2-Intensität (inklusive 
Landnutzungsänderungen) sinken um 1,2  % bzw. 2,3  % 
jährlich (eigene Rechnung auf Basis der Quellen von 
Abb. 4.2-1).

Die Wertschöpfung pro Kopf stieg seit 1800 etwa 
um den Faktor 14, durchschnittlich um 1,3  % pro Jahr. 
In der Zeit seit 1990 lag dieser Wert bei durchschnitt-
lich 2,9  %. 

Der Endenergieverbrauch pro Kopf von 2008 ent-
spricht etwa dem 2,5-fachen Wert von 1800 und der 
Primärenergieverbrauch stieg um den Faktor 3,5. Der 
Primärenergieverbrauch pro Kopf blieb zwischen 1970 
und 2000 etwa konstant, seit 2000 wächst er allerdings 
wieder um durchschnittlich 1,4  % pro Jahr.

Die gesamten CO2-Emissionen pro Kopf erreichten 
in den frühen 1970er Jahren Höchstwerte von rund 
5,5 t pro Kopf. Seitdem wuchsen Emissionen zunächst 
ähnlich schnell wie die Bevölkerung, wodurch globale 
Pro-Kopf-Emissionen etwa konstant blieben. Emis-
sionen von CO2 aus Landnutzungsänderungen waren 
seit 1990 allerdings deutlich rückläufig, ein Trend der 
zunächst die weiterhin steigenden CO2-Emissionen aus 
fossilen Energiequellen überkompensierte. Zwischen 
2000 und 2008 stiegen die Emissionen aus fossilen 
Quellen allerdings pro Kopf etwa um 1,7  % pro Jahr, die 
Gesamtemissionen (inklusive CO2 aus Landnutzungs-

Abbildung 4.2-3
Jährlicher globaler Energieverbrauch und CO2-Emissionen pro Kopf. In der Einsatzgraphik ist der Zeitraum 1950–2010 
vergrößert dargestellt. Um die Trends vergleichbar zu machen, ist jeweils ein Index dargestellt, bei dem die Daten so skaliert 
wurden, dass der Wert im Jahr 1971 genau 1 beträgt. Die zukünftigen Trends 2008–2050 sind als Spannbreite (Maximal- und 
Minimalwerte) der in Kapitel 4.2.3 vorgestellten Szenarios abgebildet. 
Quelle: WBGU, auf Grundlage der in Abbildung 4.2-1 genannten Datenquellen
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Kasten 4.2-1

Wirtschaftswachstum und Transformation

Wirtschaftswachstum kann die Transformation in eine klima-
verträgliche Gesellschaft einerseits begünstigen, andererseits 
behindern (Kasten 5.2-1). Zumindest in der Vergangenheit 
waren zunehmender Wohlstand der Weltgesellschaft und ein 
erhöhter Ausstoß von CO2-Emissionen stark korreliert (Rau-
pach et al., 2007; Edenhofer et al., 2009a). Seit langer Zeit 
wird im Kontext des Umweltschutzes eine Debatte um die 
Möglichkeit oder Unmöglichkeit eines unbegrenzten Wachs-
tums sowie um die Vereinbarkeit von Klimaschutz bzw. nach-
haltigem Ressourcenverbrauch mit Wirtschaftswachstum 
geführt  (Georgescu-Roegen, 1971; Kasten 5.2-1). Dabei ist 
bis heute völlig offen, ob die im Zuge der Transformation 
geforderte globale Reduktion der CO2-Emissionen bei einer 
wachsenden Weltwirtschaft und steigenden Bevölkerungs-
zahlen, wie sie bis mindestens 2050 prognostiziert werden, 
möglich ist. Dazu müsste eine absolute Entkopplung öko-
nomischer Aktivität von CO2-Emissionen erreicht werden, 
wobei aus heutiger Sicht unklar ist, ob dies machbar ist. 

Gemäß der sogenannten Kaya-Identität (Ehrlich und Hold-
ren, 1971; Nakicenovic et al., 2000) gibt es vier Hauptein-
flussgrößen auf die CO2-Emissionen einer Volkswirtschaft: 
die Bevölkerungszahl, die Höhe des Wohlstands (BIP pro 
Kopf), die Energieintensität des BIP (Energieverbrauch pro 
Einheit BIP) und die CO2-Intensität der Energieerzeugung 
(CO2-Emissionen pro Einheit erzeugte Energie). Diese Ein-
flussgrößen stehen in multiplikativem Zusammenhang:

CO2-Emissionen = Bevölkerung x (BIP/ Bevölkerungszahl)  x 
(Energieverbrauch/BIP) x (CO2-Emissionen/erzeugte Energie)

Das globale Bevölkerungswachstum verlangsamte sich 
seit den Spitzenwerten in den 1970er Jahren auf derzeit 
etwa 1  % pro Jahr (Maddison, 2010). Die UN Population 
Division rechnet in ihrer mittleren Prognose damit, dass bis 
zum Zeitraum 2045–2050 die jährliche Wachstumsrate auf 
etwa 0,34  % zurückgeht (UN DESA, 2009b). Das globale 
Wirtschaftswachstum (gemessen in Kaufkraftparitäten) lag 
im langfristigen Durchschnitt zwischen 1800 und 2008 bei 
etwa 2,2  % und zwischen 2000 und 2008 bei durchschnittlich 
4,2  % (Maddisson, 2010). 

Eine absolute Entkopplung wäre erreicht, wenn bei stei-
gender Bevölkerungszahl und fortwährendem Wirtschafts-
wachstum die CO2-Emissionen konstant blieben oder sogar 
absinken würden. Dazu sind eine Reduktion der Energiein-
tensität des BIP (Energieverbrauch/BIP) sowie der CO2-
Intensität der Energieerzeugung (CO2-Emissionen/Energie-
verbrauch) notwendig. Zwischen 1980 und 2008 verringerte 
sich die Energieintensität der Produktion global um ca. 32  %, 
was im Durchschnitt der letzten 30 Jahre einer jährlichen 
Reduktion um etwa 1,1  % entspricht (van Vuuren et al., 2010; 
IEA, 2010c). Die CO2-Intensität der Energieerzeugung verrin-
gerte sich global zwischen 1971 und 2005 um etwa 0,1  % 
(US-EIA, 2010; van Vuuren et al., 2010). 

Die bisher erfolgten Verringerungen in der Energieintensi-
tät des BIP sowie in der CO2-Intensität der Energieerzeugung 

reichten also noch nicht aus, um eine absolute Entkopplung 
zu erreichen. Dementsprechend nahmen die globalen CO2-
Emissionen in den vergangenen Jahren global kontinuierlich 
zu. Insgesamt stiegen die globalen Emissionen zwischen 1990 
und 1999 um etwa 1  % jährlich und zwischen 2000 und 2005 
um etwas mehr als 3  % jährlich (Raupach et al., 2007). Die 
Fortsetzung dieses Emissionstrends wird auch für die kom-
menden Jahre erwartet, sobald die Weltwirtschaft nach der 
Finanz- und Wirtschaftskrise wieder auf ihren Wachstums-
pfad zurückgefunden hat (Friedlingstein et al., 2010). 

Ist absolute Entkopplung möglich? Ergebnisse aus der 
Dekompositionsanalyse
In den vergangenen Jahren hat das Wirtschaftswachstum die 
Effizienzgewinne aus technischen Innovationen in der Ener-
gieerzeugung und Produktion überkompensiert. Zu diesem 
Ergebnis kommen auch verschiedene Studien, die mit Hilfe 
der Dekompositionsanalysen die zeitliche Entwicklung der 
CO2-Emissionen aus der Entwicklung seiner Einflussfaktoren 
über die Zeit erklären (z.  B. Hamilton und Turton, 2002).

Dies bedeutet jedoch nicht, dass dies auch in Zukunft so 
sein muss. Edenhofer et al. (2009a) vergleichen verschiedene 
Integrated-assessment-Modelle (REMIND-R, IMACLIM-R, 
WITCH) um zu untersuchen, ob eine Dekarbonisierung der 
Weltwirtschaft mit einer Stabilisierung der atmosphäri-
schen CO2-Konzentration bei 450 ppm kompatibel ist. In 
ihrer Dekompositionsanalyse kommen sie zu dem Ergebnis, 
dass bei einer Transformation der Energiesysteme mit dem 
Ziel der Stabilisierung der CO2-Konzentration bei 450 ppm 
technologische Innovationen (d.  h. Verbesserung der Ener-
gieeffizienz sowie eine Dekarbonisierung der Energieerzeu-
gung) den durch Wirtschaftswachstum bedingten Emissi-
onsanstieg überkompensieren können. Dadurch könnte bei 
durchschnittlichen langfristigen Wachstumsraten des BIP in 
Höhe von global ca. 2,1–2,4  % pro Jahr im Zeitraum bis 2100 
zumindest in den Modellen ein Rückgang der CO2-Emissionen 
ab etwa 2020 oder 2025 erreicht werden (Edenhofer et al., 
2009a; Jakob et al., 2009).

Ähnliche Berechnungen werden von Edenhofer et al. 
(2010) auch mit den Modellen MERGE, POLES, TIMER und 
E3MG durchgeführt. Auch in diesem Modellvergleich wer-
den BIP-Wachstumsraten im Bereich von jährlich 3  % bis 
Mitte des Jahrhunderts zugrundegelegt (Edenhofer et al., 
2010; van Vuuren et al., 2010). Die Modellrechnungen von 
Edenhofer  et  al. (2009a, 2010) zeigen insgesamt, dass bei 
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten im Bereich 
von 3  % bis Mitte des Jahrhunderts bzw. von 2  % bis 2100 
eine Dekarbonisierung auf Basis technischer Innovationen 
theoretisch möglich, wenn auch herausfordernd ist. Dafür ist 
eine Vervielfachung der Maßnahmen zur Dekarbonisierung 
sowie zur Erhöhung der Energieeffizienz weltweit erforder-
lich. Nach Schätzungen der IEA müsste die Verringerung der 
CO2-Intensität der Wirtschaft insgesamt (t CO2 pro BIP) für 
eine Stabilisierung bei 450 ppm CO2eq verglichen mit dem 
Zeitraum 1990–2008 im Zeitraum 2008–2020 mit der dop-
pelten Änderungsrate und im Zeitraum zwischen 2020 und 
2035 mit der vierfachen Änderungsrate vonstatten gehen 
(IEA, 2010c). 
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änderungen) stiegen um 0,6  % pro Jahr (Friedlingstein 
et al., 2010).

4.2.2 
Klimaschutz in Modellen 

Klimaschutz kann in Modellen und Szenarien unter-
schiedlich repräsentiert werden. Es lassen sich zunächst 
grob drei einander ergänzende Strategien zur Vermei-
dung von CO2-Emissionen kategorisieren.
1. Effizienzsteigerungen in der Art und Weise, wie 

Energie bereitgestellt und verbraucht wird, stel-
len das zunächst größte und in der Regel kosten-
günstigste Einsparpotenzial für Treibhausgasemissi-
onen dar, nicht zuletzt weil dabei zukünftige Ener-
giekosten eingespart werden. In den vergangenen 
200 Jahren wuchs die Wirtschaft durchweg schnel-
ler als die Energienachfrage (Abb. 4.2-2), die Ener-
gieintensität der globalen Wirtschaftsleistung nahm 
also durchgehend ab. Neben Änderungen der Wirt-
schaftsstruktur und zunehmender Bedeutung des 
tertiären Sektors sind dabei technische Verbesserun-
gen der energetischen Effizienz wirksam. Besonders 
relevant sind dabei Verbesserungen der Endnut-
zungseffizienz, da sie Multiplikatoreffekte auf den 
Primärenergiebedarf erzielen. Eine Einheit Strom, 
die eingespart wird, ersetzt drei Einheiten Primär-
energie und deren Emissionen, solange die Energie-
erzeugung auf fossiler Basis erfolgt. Verbesserun-
gen der Endnutzungseffizienz werden aber dadurch 
erschwert, dass sie oft dezentral nahe am Verbrau-
cher erfolgen müssen. Sie betreffen dadurch viele 
Akteure, Institutionen und Technologien, potenziell 
auch Normen und Verhaltensmuster. Im Gegensatz 
dazu zeichnet sich die Angebotsseite des Energie-
systems (z.  B. die Stromerzeugung) durch ein hohes 
Maß an Zentralisierung aus. Technische Änderun-
gen sind dort leichter zu implementieren.

2. Die Dekarbonisierung der Energiebereitstellung ist 
ein genereller Trend in der technischen Evolution 
von Energiesystemen und schritt in den vergange-
nen 150 Jahren mit einer Geschwindigkeit von etwa 
0,3  % pro Jahr voran (Nakicenovic, 1996). Energie-
bedingte Treibhausgasemissionen stiegen im lang-
jährigen Durchschnitt langsamer als der Energie-
verbrauch (Abb. 4.2-1). Dieser Prozess wird durch 
die Substitution kohlenstoffreicher Energieträ-
ger mit relativ niedriger Energiedichte wie Bio-
masse und Kohle durch weniger kohlenstoffhaltige 
Energieträger mit höherer Energiedichte (wie Öl, 
Gas) und nahezu treibhausgasfreie Energieformen 
 (Nuklearenergie, erneuerbare Quellen) hervorgeru-
fen. Der generelle Trend auf der Nachfrageseite hin 

zu netzgebundenen Energieträgern (Strom, Gas), 
die für den Konsumenten sicherer und bequemer zu 
verwenden sind, unterstützt diese Dynamik. Für die 
Beschleunigung dieses Prozesses besteht eine Viel-
zahl technischer Optionen, inklusive des Ausbaus 
treibhausgasarmer Energien (erneuerbare Quellen, 
Nuklearenergie) sowie der technischen Abschei-
dung und Speicherung von Kohlendioxid (CCS). Es 
war in den Jahren seit 2000 allerdings eine „Rekar-
bonisierung“ des globalen Energiesystems zu beob-
achten, die vom Langzeittrend abwich. Diese wurde 
vor allem durch den rapiden Ausbau von Kohle-
kraftwerken zur Stromerzeugung in China verur-
sacht. 

3. Eine Vielzahl von Maßnahmen kann die Aufnahme 
und Speicherung von Kohlenstoff in Böden im Rah-
men land- und forstwirtschaftlicher Nutzung ver-
stärken und Trends der Bodenerosion und des 
Humusverlusts revidieren (Kap. 7.3.7). Dazu gehö-
ren Initiativen zum Stopp der Entwaldung und zum 
Schutz von Waldflächen vor Bränden. Solche Maß-
nahmen haben über den Klimaschutz hinaus eine 
Vielzahl von sozialen und ökosystemaren Begleit-
nutzen, erfordern aber neben Infrastrukturinves-
titionen, z.  B. in Bewässerungssysteme und Nähr-
stoffversorgung, an vielen Stellen institutionelle 
Strukturveränderungen, z.  B. Landreformen. Fried-
lingstein et al. (2010) berichten von Fortschritten in 
der Eindämmung landnutzungsbedingter CO2-Emis-
sionen in der jüngsten Vergangenheit: Nach ihren 
Untersuchungen sanken diese von über 5 Gt im Jahr 
2000 auf derzeit rund 3,2 Gt. 

Die im folgenden Abschnitt vorgestellten Szenarien 
können anhand der oben präsentierten Kernparame-
ter (z.  B. Änderungsraten der Treibhausgasintensität 
des Energiesystems, Energieintensität des BIP, BIP und 
Energieverbrauch pro Kopf usw.) sowie anhand von 
Unterschieden in der Kombination der hier vorgestell-
ten Maßnahmen verglichen werden. Für den Klima-
schutz sind letztendlich nicht allein die CO2-Emissionen 
ausschlaggebend – auch die Emissionen anderer Treib-
hausgase spielen eine Rolle. Diese werden allerdings 
nicht in allen der hier vorgestellten Szenarien explizit 
mit berechnet. 

4.2.3 
Szenarios

Im Folgenden werden 14 Szenarios und Modellergeb-
nisse vorgestellt, die alternativ mögliche Pfade einer 
Transformation in Richtung eines klimaverträglichen 
Energiesystems zeigen. Die Szenarien bestehen jeweils 
aus Kombinationen von plausiblen Maßnahmen, die 
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zukünftige Emissionstrends bestimmen. Die dazu ver-
wendeten Modelle unterscheiden sich deutlich in ihrer 
Komplexität und reichen von einfachen Tabellenkalku-
lationen zu vollen Integrated-assessment-Modellen die 
in hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung die Kopp-
lung von Ökonomie, Energiesystem und Umweltpro-
zessen abbilden. Nachfolgend werden die berücksich-
tigten Modelle und Szenarios vorgestellt.

Anhand des MESSAGE-Modells wurden für das Glo-
bal Energy Assessment (GEA, 2011) Szenarios berech-
net, die neben dem Ziel der Klimastabilisierung zahl-
reiche Begleitnutzen transformativer Änderungen der 
Energiesysteme untersuchen. Neben der Herausfor-
derung, universellen Zugang zu Energiedienstleistun-
gen zu schaffen, werden z.  B. auch Implikationen auf 
Versorgungssicherheit und Luftverschmutzung ana-
lysiert. Diese Anforderungen gleichzeitig zu erfüllen 
ist ein normatives Ziel der Szenarien. Drei Szenarios 
wurden für das Global Energy Assessment erstellt, die 
durch Sub szenarios mit Technologievarianten ergänzt 
werden (die Nummerierung der Modelle in den folgen-
den Absätzen entspricht der Abfolge der Szenarien in 
 Abbildung 4.2-2 von links nach rechts): GEA- Efficiency 
(1) ist eine Szenariengruppe, die auf die maximale Nut-
zung von Energieeffizienz, insbesondere auf der Nach-
frageseite, eingeht. Die Szenariengruppe mit dem Titel 
GEA-Mix (2) beschreibt einen mittleren Weg mit einer 
ausgewogenen Kombination von Technologieelemen-
ten. Es liegt damit zwischen den beiden Extremposi-
tionen der Szenariogruppen GEA-Efficiency (1) und 
GEA-Supply (3). GEA-Supply betont Möglichkeiten der 
Technologieentwicklungen auf der Angebotsseite des 
Energiesystems sowie Fortschritte in Transporttechno-
logien und anderen Wachstumssektoren (Riahi et al., 
2010). 

In Vorbereitung des für 2014 geplanten 5. Sach-
standsberichts des IPCC werden derzeit repräsentative 
Konzentrationspfade alternativer Entwicklungstrends 
(Representative Concentration Pathways, RCP) erar-
beitet (IIASA, 2009). Das anspruchsvollste dort ver-
wendete Szenario wurde mit Hilfe des IMAGE-Modells 
erstellt und zielt auf eine Klimastabilisierung unter 
3 W pro m² (van Vuuren et al., 2007). Es trägt den Titel 
IMAGE 3PD (4) (peak and decline), und beschreibt einen 
Pfad, bei dem die Treibhausgaskonzentration im Jahr 
2040 ein Maximum erreicht und anschließend wieder 
fällt – dabei wird eine maximale anthropogene Strah-
lungswirkung von 3 W pro m² erreicht, die im  weiteren 
Verlauf des 21. Jahrhunderts auf  2,6–2,8  W  pro m² 
zurückgeht.

Das REMIND-Modell (5) wurde in dem von WWF 
und der Allianz Versicherung geförderten Projekt 
RECIPE (Report on Energy and Climate Policy in 
Europe) verwendet (Edenhofer et al., 2009a). 

Im Rahmen des EU-Projektes mit dem Titel ADAM 
(Adaptation and Mitigation Strategies) wurden u.  a. 
Modellergebnisse verglichen, die von verschiede-
nen europäischen Forschergruppen mit den Modellen 
REMIND (6), MERGE ETL (7) und POLES (9) durchge-
führt wurden (Edenhofer et al., 2010). 

Für den IEA-Bericht „Energy Technology Perspecti-
ves 2008“ wurde mit Hilfe des Markal-Modells das Sze-
nario ETP blue (8) erstellt.

Gemeinsam mit dem World Energy Council wurden 
am IIASA Szenarios mit dem Titel „Global Energy Per-
spectives“ unter Verwendung des MESSAGE-Modells 
berechnet (Nakicenovic et al., 1998). Ein Szenario mit 
dem Titel C1 (10) wird hier vorgestellt. 

Im Energiesystemmodell MESAP wurden von DLR 
im Auftrag von Greenpeace und dem European Rene-
wable Energy Council Szenarios mit dem Titel „Energy 
[R]evolution“ durchgeführt. Die erste dieser Studien 
wurde im Jahr 2007 veröffentlicht, sie wurde im Jahr 
2008 aktualisiert (EREC und Greenpeace, 2008) (11) 
sowie im Jahr 2010 erneut aktualisiert (12) und in die-
sem Jahr noch durch eine weitere, ehrgeizigere Szena-
riovariante mit dem Titel „Advanced Energy [R]evolu-
tion“ (13) ergänzt (EREC und Greenpeace, 2010). 

Das Szenario mit dem Titel „WBGU“ (14) diskutiert 
die Vision, bis 2050 eine Vollversorgung mit erneuer-
baren Energieträgern zu erreichen. Es basiert auf Ext-
rapolationen gegenwärtiger Ausbauraten dieser Ener-
giequellen. Die dazu getroffenen Annahmen wurden 
bereits in Kap. 4.1.5 im Detail diskutiert.

Weitere Details zu den Szenarios sind in der 
Tabelle  4.2-1 aufgeführt. Eine Gegenüberstellung des 
jeweiligen Primär- bzw. Endenergiebedarfs in den 
Szenarios ist, aufgeschlüsselt nach Energieträgern 
bzw. Energieformen, in Abbildung  4.2-4 und Abbil-
dung 4.2-5 zu sehen. Zum Vergleich wird auch die his-
torische Entwicklung des Energieverbrauchs von 1800 
bis 2008 dargestellt, sowie von 2010 bis 2050 der Ent-
wicklungspfad „GEA Efficiency“. Abbildung 4.2-6 zeigt 
jeweils die relativen Beiträge der einzelnen Energie-
quellen und Endnutzungsformen. In allen Darstellun-
gen wird Primärenergie in Direktäquivalenten beschrie-
ben (Kap. 4.1).

4.2.4 
Szenariovergleich

Die Szenarien des GEA (2011), die mit den Model-
len MESSAGE und IMAGE erarbeitet wurden, teilen 
mit 375–481 EJ Endenergie im Jahr 2050 eine aggres-
sive Begrenzung der Nachfragesteigerung. Im Fall von 
GEA-Efficiency liegt die Endenergienachfrage 2050 
kaum über der gegenwärtigen Nachfrage von 352 EJ im 
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Tabelle 4.2-1
Vergleich transformativer Energieszenarios bezüglich kumulativen CO2-Emissionen bis 2050 und der Wahrscheinlichkeit 
2  °C zu überschreiten. Die mit * markierten Szenarios bilden nur Teile der anthropogenen CO2-Emissionen ab. Nicht-CO2-
Treibhausgase und landnutzungsbezogene Emissionen fehlen in diesen Szenarios. Emissionen aus dem internationalen Flug- 
und Schiffsverkehr, fugitive Emissionen und prozessbedingte Emissionen aus dem industriellen Sektor fehlen in einigen der 
markierten Szenarios. Um die fehlenden Anteile mit zu berücksichtigen (was zur Ermittlung der Wahrscheinlichkeit, 2  °C zu 
überschreiten, notwendig ist) wurden Korrekturfaktoren verwendet, ausgehend von den relativen Beiträgen dieser Aktivitäten 
im Jahr 2005. Die Wahrscheinlichkeiten, 2  °C zu überschreiten, wurden mithilfe des „2  °C check tool“ aus dem ergänzenden 
Online-Material zu der Veröffentlichung von Meinshausen et al. (2009) berechnet. 
§ Kohlenstoffpreise in US-$ pro t CO2eq.
Quelle: WBGU auf Basis der in Abb. 4.2-4 aufgeführten Datenquellen.

Nr. Modell,  
Szenario Name

Kumula-
tive CO2- 
Emissionen 
aus fossilen
Quellen
2000–2049

[Gt CO2]

Wahr-
schein-
lichkeit 
2  °C zu 
über-
schreiten, 
ohne CCS

[%]

CCS bis 
2050

[Gt CO2]

Davon 
Bio-CCS

[Gt CO2]

Wahr-
schein-
lichkeit 
2  °C zu 
über-
schreiten, 
mit CCS

[%]

Durch-
schnittliche 
Wachstums-
rate erneuer-
barer 
Energien 
2010–2050 

[%/Jahr]

CO2-Preise 

[US-$/t CO2]

2030 2050

(1) MESSAGE, GEA 
Efficiency

1.496 56  192  4,6 40 3 23 60§

(2) MESSAGE, GEA 
Mix

1.391 47  92  4,6 40 3,5 67 177§

(3) MESSAGE, GEA 
Supply

1.444 52  259  4,6 34 3,5 53 140§

(4) IMAGE, RCP 
3 PD

1.434 51  164 102 33 3 86 165

(5) REMIND, 
RECIPE

1.455 51  77  35 43 4,4 22 92

(6) REMIND, Adam 1.229 36  172  92 24 4,5 49 75

(7) MERGE, ETL 
Adam

1.345 43  83  33 36 2,1 14 45

(8) MARKAL, ETP 
Blue

? ?  59 3,6

(9) POLES, Adam 1.144 42  310  32 16 3,2 35 135

(10) MESSAGE, 
WEC C1

1.138* 53 2

(11) MESAP, Energy 
[R]evolution 
2008

? ? 3,7 30 50

(12) MESAP, Energy 
[R]evolution 
2010

1.107* 50 3,5 30 50

(13) MESAP, Advan-
ced Energy 
[R]evolution 
2010

 970* 38 4,1 30 50

(14) WBGU 1.017* 41 4,8
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Abbildung 4.2-4
Globaler Primärenergiebedarf in transformativen Szenarien, aufgeschlüsselt nach Energieträgern. Für den Zeitraum 1800 
bis 2008 ist der reale Primärenergiebedarf gezeigt, für die Jahre 2010 bis 2050 Ergebnisse aus dem Szenario MESSAGE 
GEA-Efficiency. Auf der rechten Seite ist eine Übersicht über die weiteren betrachteten Szenarien zu sehen: Gezeigt ist jeweils 
der Energiemix für das Jahr 2050, der sich aus dem jeweiligen Szenario ergibt. Wichtige Eigenschaften der Szenarien sind in 
Tabelle 4.2-1 zusammengestellt.
Quelle: WBGU, auf Basis der Daten von Nakicenovic, 1998; EREC und Greenpeace, 2008, 2010; IEA, 2008b; 
Edenhofer et al., 2009a, 2010; IIASA, 2009; GEA, 2011
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Abbildung 4.2-5
Globale Endenergienachfrage in transformativen Szenarien, aufgeschlüsselt nach Energieformen. Für den Zeitraum 1800 
bis 2008 ist die reale Endenergienachfrage gezeigt, der Zeitverlauf 2010 bis 2050 stammt aus dem Szenario MESSAGE 
GEA-Efficiency; Auf der rechten Seite ist eine Übersicht über die weiteren betrachteten Szenarien zu sehen: Gezeigt ist jeweils 
die Endenergienachfrage und ihre Zusammensetzung für das Jahr 2050, die sich aus dem jeweiligen Szenario ergibt. 
Quelle: WBGU, auf Basis der in Abbildung 4.2-4 aufgeführten Daten
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Abbildung 4.2-6
Relative Zusammensetzung von Primär- (oben) und Endenergie (unten) in der Gegenwart (2008) und im Jahr 2050, basierend 
auf verschiedenen transformativen Szenarien (Tab. 4.2-1; Abb. 4.2-4, 4.2-5).
Quelle: WBGU, auf Basis der in Abbildung 4.2-4 aufgeführten Daten
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Jahr 2008. Die Komposition der Energieträger unter-
scheidet sich allerdings deutlich: 33–41  % der Endener-
gie wird in Form von Strom nachgefragt, das ist mehr 
als doppelt so viel wie im Jahr 2008 (17  %). Der relative 
Anteil an festen Energieträgern reduziert sich etwa um 
die Hälfte (von gegenwärtig 23  % auf 12–14  %). Auch 
die Bedeutung von Flüssigtreibstoffen, die gegenwärtig 
mit 42  % die Endenergie dominieren, sinkt auf 23–37  %, 
am deutlichsten im Szenario GEA-Supply. Die Katego-
rie „andere Energieformen“ umfasst u.  a. direkte Wär-
menutzung wie solare Heizungssysteme sowie Block- 
und Fernheizungen (z.  B. mit Kraft-Wärme-Kopplung). 
Diese Technologien vervielfachen ihren Beitrag zur 
Endenergie in allen GEA Szenarien von derzeit 11 EJ 
(3  %) auf 17–65 EJ (4–13  %) im Jahr 2050.

Auch auf der Angebotseite treten deutliche Verschie-
bungen auf: Der Beitrag von Kohle und Öl zur Primär-
energie wird etwa auf die Hälfte reduziert, Biomasse 
und Wasserkraft verdoppeln etwa ihre Beiträge und die 
Kategorie „andere erneuerbare Energien“ (hauptsäch-
lich Wind und Solarenergie) wächst in diesen Szenarien 
in den kommenden 40 Jahren etwa um den Faktor 100. 
Im Szenario GEA-Efficiency kann Klimaschutz auch bei 
einem gleichzeitigen Ausstieg aus der Kernenergienut-
zung erreicht werden. Die Beiträge fossiler Energieträ-
ger werden von derzeit 85  % auf 63–52  % reduziert 
und der Gesamtbeitrag aller erneuerbaren Energien 
steigt mit 3–3,5  % pro Jahr von derzeit 13  % (64 EJ) 
auf 205–257 EJ, entsprechend 37–43  % der Primär-
energie. 92–259 Gt CO2 werden in den GEA-Szenarien 
durch CCS gespeichert.

Das Szenario IMAGE RCP 3PD übertrifft die GEA-
Szenarien in der Begrenzung des Endenergiewachs-
tums: Mit 361 EJ liegt die Endenergienachfrage nur 
9 EJ über dem Verbrauch von 2008. Im Gegensatz zu 
den GEA-Szenarien steigt in diesem Modell die Bedeu-
tung von Energiegasen deutlich an. Diese stellen der-
zeit (2008) etwa gleich viel Endenergie zur Verfügung 
wie Elektrizität (rund 16  %). Im IMAGE PCP 3PD steigt 
deren Bedeutung auf 30  % bis 2050, der Anteil von 
Strom geht hingegen auf etwa 12  % zurück. Feste und 
flüssige Energieträger verlieren auch hier an Bedeutung 
bei der Endenergie, allerdings weniger drastisch als bei 
den GEA-Szenarien.

Bei der Primärenergie betreffen bedeutende Ver-
schiebungen im IMAGE RCP 3 PD den raschen Anstieg 
von Bioenergie: Bis 2050 steigt deren Beitrag um mehr 
als den Faktor 3 auf etwa 160 EJ, der Beitrag von Kohle 
sinkt von 28  % auf 10  % der Primärenergie und auch 
der Beitrag von Ölprodukten halbiert sich etwa. Andere 
erneuerbare Energien und Wasserkraft werden in die-
sem Modell nur vergleichsweise wenig ausgebaut. Auf-
fällig hoch sind bei diesem Modell die Verluste zwi-
schen Primär- und Endenergie: Nur rund 52  % der Pri-

märenergie werden als Endenergie nutzbar. Gegenwär-
tig betragen die Verluste auf globaler Ebene 29  % und 
sinken in der Mehrzahl der Szenarien. Mit 102 Gt CO2, 
die in Form von Bio-CCS gespeichert werden, dominiert 
in diesem Modell die Verwendung dieses Mechanismus 
zur Klimastabilisierung.

Zwei Versionen des Modells REMIND wurden hier 
betrachtet. Die Ergebnisse aus dem RECIPE Projekt, 
sowie die Ergebnisse aus dem EU Projekt ADAM wei-
sen mit 717 EJ bzw. 696 EJ den höchsten Primärener-
gieverbrauch der Szenarien auf (145  % des Verbrauchs 
von 2008). Der angenommene Ausbau der Bioenergie 
übertrifft mit 190 bzw. 200 EJ die Werte des IMAGE-
Modells und den gegenwärtigen Verbrauch etwa um 
den Faktor 4. Das Modell teilt mit IMAGE die Eigen-
schaft großer Umwandlungsverluste zwischen Primär- 
und Endenergie: Nur 62–65  % der Primärenergie wer-
den in Endenergie umgesetzt. Dazu tragen insbeson-
dere die relativ hohen Verluste in der Verarbeitung von 
Biomasse in hochwertige Energieträger und die Verluste 
bei der Kohleverstromung (auch mit CCS) bei. Auf Sei-
ten der Endenergienutzung teilen die Ergebnisse von 
REMIND viele Eigenschaften mit den GEA-Szenarien: 
Auch hier wird Elektrizität mit 38  % der Endener-
gie zum dominanten Energieträger, feste Energieträ-
ger werden hingegen um den Faktor  4 auf lediglich 
6  % des Endenergieverbrauchs reduziert. Auch in die-
sen Szenarien steigt der Beitrag der Kategorie „andere 
Energieformen“ (vorwiegend direkte Wärmenutzung) 
mit 51–77 EJ auf das 5- bis 7-fache des Verbrauchs 
im Jahr 2008. Die Wachstumsraten der erneuerbaren 
Energien liegen mit 4,5-4,8  % jährlich am oberen Rand 
dieses Modellvergleichs, die Gesamtmenge an CCS mit 
77–172 Gt CO2 im Mittelfeld. REMIND Adam liegt mit 
92 Gt CO2 als Bio-CCS allerdings auf Rang 2 für diesen 
Mechanismus.

Das Szenario MERGE-ETL ADAM weist mit 535 EJ 
die höchste Steigerung der Endenergienachfrage auf 
(+52  % gegenüber 2008). Mit dann 39  % flüssigen 
Energieträgern verringert sich deren Anteil nur gering-
fügig. Auch hier werden Elektrizität und Energiegase 
deutlich ausgebaut und der Anteil fester Energieträ-
ger etwa auf die Hälfte von 2008 reduziert. Auf der 
Primärenergieseite weist MERGE ETL gemeinsam mit 
GEA-Supply mit je rund 50 EJ Nuklearenergie einen der 
höchsten Werte in diesem Szenariovergleich auf (7–8  % 
der Primärenergie im Jahr 2050).

Das von der IEA im Rahmen der Energy Technology 
Perspectives 2008 publizierte Szenario Markal ETP 
Blue ist auf der Nachfrageseite durch Steigerungen der 
Stromnachfrage auf 30  % der Endenergie charakteri-
siert. Auf Seiten der Primärenergie wird sowohl Kern-
energie als auch Biomasse etwa um den Faktor 3 (auf 
30 EJ bzw. 150 EJ) gesteigert. 
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Poles ADAM weist mit 44  % sehr hohe Anteile an 
Elektrizität an der Endenergie aus, und auch eine Stei-
gerung der Kernenergie auf über 35 EJ Primärenergie. 
Mit über 310 Gt CO2, die als CCS gespeichert werden, 
nutzt dieses Szenario diesen Mechanismus am stärks-
ten unter den hier verglichenen Modellen. Es schafft 
es so, die Wahrscheinlichkeit, 2  °C zu überschreiten auf 
lediglich 16  % zu reduzieren.

Das MESSAGE WEC C1 ist ein frühes ambitioniertes 
Klimaschutzmodell und durch hohe Anteile an Gas in 
Primär- und Endenergie bestimmt. Die Wachstumsra-
ten erneuerbarer Energieträger liegen hier mit 2  % pro 
Jahr niedrig im Vergleich zu den anderen Szenarien.

Die verbleibenden vier Szenarien MESAP Energy  
[R]evolution 2008, 2010 und Advanced Energy [R]evo-
lution 2010 sowie das WBGU-Szenario sind die ambi-
tioniertesten Szenarien in diesem Vergleich. In allen ist 
der Primärenergieverbrauch 2050 geringer als in der 
Gegenwart, auch wenn die Endenergienachfrage leicht 
gesteigert werden kann. Dies ist möglich, weil alle vier 
Szenarien noch stärker als in den REMIND Szenarien 
auf einen massiven Ausbau der erneuerbaren Strom-
erzeugung durch Wind und Photovoltaik setzen (Stei-
gerungsraten der erneuerbaren Energien zwischen  3,7 
und 4,8  % pro Jahr). Insbesondere im Szenario Advan-
ced Energy [R]evolution 2010 steigt auch die Nutzung 
von Geothermie. In den MESAP-Szenarien liegen die 
Steigerungsfaktoren im Zeitraum 2008–2050 für Pri-
märenergieproduktion aus diesen Quellen zwischen 
Faktor 165 und 228, im Szenario WBGU bei Faktor 
284. In allen vier Szenarien dominiert Elektrizität mit 
29–65  % die Endenergienachfrage. Im Szenario WBGU 
wird die Elektrizitätsproduktion insgesamt bis 2050 mit 
dem Faktor 4,2 gesteigert. In allen vier Szenarien wird 
sowohl eine globale Ausstiegstrategie aus Kerntechno-
logien verfolgt, als auch auf CCS verzichtet. 

4.2.5 
Diskussion

Alle hier ausgewählten Szenarios weisen eine deutliche 
Begrenzung der Endenergienachfrage auf, nur eines 
erwartet mehr als 500 EJ Endenergieverbrauch im Jahr 
2050, einige bleiben unter 350 EJ und stabilisieren 
also etwa den aktuellen Verbrauch. Übereinstimmung 
besteht auch in der deutlichen Transformation der End-
energieform mit einem massiven Zuwachs netzgebunde-
ner Energien, d.  h. ein deutliches Wachstum von Strom 
und Gas als Endenergie. Die erforderlichen Kohlen-
stoffpreise liegen zwischen 14 und 86 US-$ pro t CO2 
im Jahr 2030 und 45–165 US-$ pro t CO2 im Jahr 2050.

Ausnahmslos alle Szenarios zeigen ambitionierte 
Ausbauraten erneuerbarer Energien, die meisten 

Szenarios mit durchschnittlichen Wachstumsraten 
von mehr als 3  % oder sogar 4  % pro Jahr über den 
 40-Jahreszeitraum von 2010 bis 2050. In vier der 
14  verglichenen Szenarien können so bis 2050 mehr 
als 300  EJ Primärenergie pro Jahr aus erneuerbaren 
Quellen bereitgestellt werden. Dies reicht jedoch nur 
in jenen Szenarios mit deutlich reduzierter Endenergie-
nachfrage aus, um hohe prozentuale Anteile erneuer-
barer Energien an der Primärenergie zu erreichen. In 
jenen Szenarios, in denen das Wachstum der Endener-
gienachfrage ambitioniert kontrolliert wurde, entste-
hen Handlungsoptionen auf der Angebotsseite, die es 
erlauben, auf Kernenergie zu verzichten und den Ver-
brauch fossiler Energien mit CCS gering zu halten.

Technologievarianten innerhalb einzelner Szenarios 
(Knock-out- oder Second-best-world-Varianten), wie 
sie in Integrated-assessment-Modellen z.  B. mit MES-
SAGE bei den GEA-Szenarien oder im REMIND-Modell 
(Edenhofer et al., 2009a; Leimbach et al., 2010) durch-
geführt wurden, weisen auf erhebliche Zusatzkosten 
der Klimastabilisierung hin, wenn das Technologieport-
folio deutlich eingeschränkt wird, etwa z.  B. gleichzeitig 
das Biomassepotenzial begrenzt ist, CCS nur stark ein-
geschränkt zur Verfügung steht, Kernenergie abgebaut 
wird und keine technischen Lernfortschritte bei Wind 
und Solartechnologien erfolgen. Die in den Modellen 
ermittelten Konsumverluste durch Klimastabilisierung 
steigen dann von 1  % auf bis zu 4,2  % des BIP und es 
ist fraglich, ob die in den Modellen angenommene Sub-
stitution von Energie durch Kapital in der Realität lös-
bar ist. Nur wenige der betrachteten Szenarien blei-
ben deutlich innerhalb des 2  °C- Emissionsbudgets von 
weniger als 750 Gt CO2 im Zeitraum 2010 bis 2050 aus 
fossilen Quellen (Kasten 1.1-1) und erreichen mehr als 
66  % Wahrscheinlichkeit, den globalen Temperaturan-
stieg auf 2  °C zu begrenzen. Der WBGU schätzt die im 
Zeitraum 2000–2010 bereits erfolgten Emissionen auf 
314 Gt CO2. Die in der ersten Spalte von Tabelle 4.2-1 
aufgeführten kumulierten CO2-Emissionen abzüglich 
314 Gt CO2 geben also einen Richtwert für die kumu-
lierten Emissionen der Szenarien für den Zeitraum 
2010–2050. Nach dieser Überschlagsrechnung würden 
also nur MESAP Advanced Revolution und WBGU das 
Budget von 750 Gt CO2 einhalten. 

Das 2  °C-Ziel ist in der Regel über das ganze 21. Jahr-
hundert definiert und einige der Integrated-assessment-
Modelle, z.  B. (4), verfolgen sogenannte Overshoot-Tra-
jektorien, die ein anfängliches Überschießen des siche-
ren Emissionsbudgets erlauben, das aber später durch 
ausgeprägte negative Emissionen in der zweiten Hälfte 
des 21. Jahrhunderts kompensiert wird. Unter dieser 
Voraussetzung sind dann insgesamt wieder höhere 
Wahrscheinlichkeiten möglich als bis 2050 erkennbar, 
um die globale Temperaturerhöhung mit großer Wahr-
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scheinlichkeit unter 2  °C zu halten. 
Nicht alle der in Tabelle 4.2-1 angeführten Modelle 

konnten Emissionen aus der Landnutzung sowie Emis-
sionen anderer Treibhausgase als CO2 mit betrachten. 
Die Bewertung der Klimaverträglichkeit der Szenarien 
(10), (11), (12), (13) und (14) fußt in jenen Fällen (die 
in Spalte 2 von Tabelle 4.2.-1 mit * markiert sind) über-
wiegend auf der Analyse der CO2-Emissionen aus fos-
silen Energieträgern - andere Emissionen wurden auf-
grund ihrer relativen Beiträge im Jahr 2005 abgeschätzt 
(Tab. 4.2-1). Die vorliegende Metaanalyse von Klima-
schutz- und Energieszenarien lässt aus Sicht des WBGU 
den Schluss zu, dass eine vollständige Dekarbonisie-
rung der Energiesysteme möglich und erreichbar ist, 
um eine Einhaltung der 2  °C-Leitplanke mit etwa 50  % 
Wahrscheinlichkeit zu erlauben. Dafür muss allerdings 
der Umbau der Energiesysteme deutlich beschleunigt 
werden. Ein Umbau, der lediglich inkrementelle Abwei-
chungen von einem scheinbar festgelegten BAU-Pfad 
erlaubt, wird keine Transformation erzeugen. 

Ob und wie die Transformation erfolgreich sein kann 
wird jedoch keinesfalls innerhalb der Energiesysteme 
allein entschieden. Zahlreiche Faktoren, die in den 
gegenwärtigen Modellen nicht abgebildet werden kön-
nen, bestimmen ihre Umsetzbarkeit. So wird etwa die 
Entwicklung der globalen Energienachfrage einen gro-
ßen Einfluss darauf haben, wie viele Freiheiten beim 
Umbau der Energiesysteme möglich sind: Je besser es 
gelingt, den Anstieg der globalen Energienachfrage in 
den nächsten Jahrzehnten in Grenzen zu halten, desto 
eher kann auf riskante Technologien wie Nuklearenergie 
und CCS verzichtet werden. Ohnehin erstrebenswerte 
oder notwendige Veränderungen in vielen Lebensberei-
chen können genutzt werden, um Effizienz potenziale 
und Einsparmöglichkeiten zu erschließen. Ein Beispiel 
dafür ist die fortschreitende Urbanisierung: Ihre Ausge-
staltung wird einer der bestimmenden Faktoren für die 
Anforderungen an das Energiesystem der Zukunft sein.  

4.3
Implikation auf Bedürfnisfelder

Im Folgenden sollen die Implikationen betrachtet wer-
den, die eine Transformation in Richtung Nachhaltig-
keit und Klimaschutz für die verschiedenen Nachfra-
gesektoren bzw. Konsumfelder hat. Skizziert wird, wie 
sich heutige Konsumpraktiken und Verhalten verän-
dern müssen, um sowohl die Leitplanken einzuhal-
ten (Kap. 1.1) als auch der gesamten Weltbevölkerung 
Zugang zu den mit Wohlstand verbundenen Dienstleis-
tungen zu schaffen (Kap.  1.2.4), die auf Energienut-
zung basieren. Dabei geht es einerseits um die direkte 
und indirekte Energienachfrage, die aus den Sekto-

ren erwächst. Die Begrenzung der globalen Endener-
gienachfrage bei wachsenden Energiedienstleistun-
gen (besonders in Entwicklungsländern) ist eine wich-
tige Voraussetzung, um den Umbau der Energiesysteme 
zu ermöglichen und die 2  °C-Leitplanke einzuhalten 
(Kap. 4.2). Darüber hinaus geht es um die Begrenzung 
von Treibhausgasemissionen, die über die energiebe-
dingten Emissionen hinaus direkt oder indirekt durch 
die verschiedenen Konsumfelder verursacht werden. 

Noch immer hat ein großer Teil der Weltbevöl-
kerung keinen Zugang zu modernen Energieformen 
und damit zu Dienstleistungen in den hier definierten 
Bedürfnisfeldern. 1,5–2,5 Mrd. Menschen haben kei-
nen oder unzureichenden Zugang zu Elektrizität und 
etwa 3  Mrd. benutzen noch immer traditionelle Bio-
masse zum Kochen und teilweise auch zum Heizen, 
was gravierende wirtschaftliche, soziale und gesund-
heitliche Folgen hat (IEA et al., 2010b). Vielfach fehlt 
auch der Zugang zu ausreichend mechanischer Ener-
gie für Transport und Landwirtschaft. Während diese 
Zahlen ohne gezielte Maßnahmen sogar leicht steigen 
könnten, ist die Schaffung von universalem Zugang zu 
einem Mindestmaß an moderner Energie trotz Bevöl-
kerungswachstum in den betroffenen Regionen bis 
zum Jahr 2030 erreichbar (IEA et al., 2010b; AGECC, 
2010; GEA, 2011). Die Transformation der Energiesys-
teme in entwickelten Ländern und die Schaffung des 
Zugangs zu modernen Energiedienstleistungen in Län-
dern, in denen dieser noch nicht universell gegeben 
ist, können dabei Synergien erzeugen, die zur gleich-
zeitigen Bewältigung dieser beiden Transformationen 
genutzt werden sollten (AGECC, 2010). Werden in Län-
dern mit universellem Zugang zu Elektrizität effizien-
tere Technologien, wie beispielsweise LED-Beleuch-
tung, zur Senkung des Stromverbrauchs entwickelt und 
kommerzialisiert, so verbessert dies die Möglichkeiten 
des Zugangs zu elektrischer Beleuchtung in ländlichen 
Gebieten, da der geringere Strombedarf trotz höherer 
Kapitalkosten leichter gedeckt werden kann. Dies gilt 
besonders für dezentrale Inselsysteme. Zwar sind nicht 
alle Technologien direkt übertragbar, aber neue Techno-
logien, wie z.  B. smart grids, lassen sich zum größten Teil 
auch vorteilhaft in dezentralen Netzen zur ländlichen 
Elektrifizierung nutzen. Zudem wird mit der Bereit-
stellung nachhaltiger Energieversorgung die Anschaf-
fung CO2-intensiver Technologien wie Dieselgenerato-
ren verhindert, womit Pfadabhängigkeiten in Bezug auf 
steigende Kosten und Treibhausgasemissionen vermie-
den werden (Casillas und Kammen, 2010). 

Im Folgenden wird zuerst kurz erläutert, mit wel-
cher Methodik den verschiedenen Konsumaktivitäten 
die gesamten, direkten wie indirekten, Umweltwir-
kungen wie z.  B. Emissionen zugeordnet werden kön-
nen. Danach werden für vier zentrale Bedürfnisfelder 
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die wissenschaftlichen Befunde zu aktuellen Emissio-
nen und kurz- bis mittelfristigen Reduktionspotenzia-
len dargestellt. Dies wird jeweils um die Diskussion von 
einigen beispielhaften transformativen Änderungen 
in den Bereichen ergänzt. Diese sollen mögliche und 
denkbare Veränderungen zeigen, die eine zukünftige 
Ausweitung des Konsums ohne Beeinträchtigung der 
natürlichen Lebensgrundlagen ermöglichen.

Lebenszyklusanalysen zur Zuordnung von 
Emissionen
Die Daten der direkten Emissionen aus den Sektoren 
sind relativ gut bekannt, u.  a. da sie von den Staaten 
regelmäßig an die UNFCCC berichtet werden. Ungleich 
schwieriger, und auch methodisch herausfordernder, ist 
die kausale Zuordnung von Umweltauswirkungen wie 
z.  B. Emissionen oder Wasserverbrauch zu Konsumfel-
dern anhand von Prozessketten- und Lebenszyklus-
analysen. Hertwich und Peters (2009) analysierten den 
sogenannten Treibhausgasfußabdruck, d.  h. die direk-
ten und indirekten Emissionen, für acht Konsumkate-
gorien und 87 Länder bzw. Regionen für das Jahr 2001 
(Abb.  4.3-1). Dabei wurden die Treibhausgasemissi-
onen aus der Nutzung fossiler Energieträger, Prozess-
emissionen sowie Methan- und Lachgasemissionen aus 
der Landwirtschaft berücksichtigt. CO2-Emissionen aus 
Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forst-
wirtschaft (LULUCF) sind in dieser Analyse nicht ent-
halten. Die durch Vorleistungs ketten anfallenden Emis-
sionen werden dabei anteilig den Komponenten der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage zugeordnet (Haus-
haltskonsum, Konsum öffentlicher Haushalte, Inves-
titionen, Nettohandel), so dass auch räumliche Verla-
gerungen von Umweltdruck durch Handel abgebildet 
werden. Wenn etwa ein Land Rohstoffe und Industrie-
güter importiert, werden in dieser Darstellung die mit 
der Produktion verbundenen Emissionen dem Endver-
braucher im Empfängerland zugeordnet. Die Autoren 
kommen zu dem Schluss, dass 72  % der Gesamtemissio-
nen in Verbindung mit dem Konsum der privaten Haus-
halte standen (household  consumption), 10  % mit dem 
Konsum des Staates (government  consumption) und 
18  % in Verbindung mit Investitionen.

Die Ernährung zeichnet sich in dieser Analyse als das 
für die Gesamtemissionen relevanteste Konsumfeld ab, 
gefolgt von dem Betrieb und Erhalt des Wohnraums und 
der Mobilität. Betrachtet man nur CO2-Emissionen, hat 
die Ernährung dagegen einen kleineren Einfluss, hier 
dominieren Wohnen und Mobilität. Allerdings ist zu 
berücksichtigen, dass in dieser Analyse die CO2-Emissi-
onen aus Landnutzung und Landnutzungsänderungen 
(d.  h. auch aus der Entwaldung) nicht enthalten sind. 
Da aber gerade die Ernährung über die Landwirtschaft 
aber zu einem der Treiber von Landnutzungsänderun-

gen gehört (Kap. 4.3.4), ist die tatsächliche Bedeutung 
des Konsumfelds Ernährung für den Klimawandel grö-
ßer als hier dargestellt. 

Eine konsumbasierte Betrachtungsweise der Emissi-
onen macht auch deutlich, dass der Einfluss, den Kon-
sumenten über ihre Konsumentscheidungen auf den 
Klimaschutz ausüben, sich nicht auf das eigene Land 
beschränkt. Davis und Caldeira (2010) zeigen, dass 
23  % der globalen CO2-Emissionen aus fossilen Ener-
gieträgern (6,2 Gt CO2) im Jahr 2004 im Zusammen-
hang mit international gehandelten Gütern entstanden. 
Dabei handelte es sich überwiegend um Exporte von 
China und anderen Schwellenländern in Industrielän-
der. Die so netto „importierten“ Emissionen beliefen 
sich in Deutschland auf 2,8 t CO2 pro Kopf. Bei dieser 
Betrachtungsweise erhöht sich also die von Deutsch-
land zu verantwortende Pro-Kopf-Emission im Jahr 
2004 von 10,7 t CO2 auf 13,5 t CO2.

4.3.1 
Nachhaltige Produktion und nachhaltiger  
Konsum: Emissionsminderung und  
Kreislaufwirtschaft

4.3.1.1 
Direkte und indirekte Emissionsminderung
Die Produktion von Industriegütern erzeugte im Jahr 
2004 Emissionen in Höhe von 12 Gt CO2eq, wobei der 
größte Teil davon (9,9  Gt  CO2eq) direkt und indirekt 
durch Energienutzung verursacht wurde. Allein auf 
die energieintensiven Industrien (Eisen- und Stahl-
industrie, Metalle, chemische Industrie, Zement, Glas) 
entfielen dabei ca. 85  % (IPCC, 2007c). Da die Nach-
frage nach Produkten der energieintensiven Industrien 
durch das hohe Konsumniveau der entwickelten Län-
der, durch das Anwachsen der Weltbevölkerung und 
die rasche wirtschaftliche Entwicklung in Schwellen-
ländern auch in den kommenden Jahrzehnten zuneh-
men wird, ist eine deutliche Senkung der spezifischen 
Emissionen bei Produktionsprozessen nötig. Mit-
tel- und langfristig ist die Umstellung auf eine Kreis-
laufwirtschaft notwendig. Diese ermöglicht neben der 
Reduktion des Rohstoffbedarfs und der Rohstoffinten-
sität prinzipiell auch Reduktionen des Energiebedarfs 
und der Treibhausgasemissionen. Die schrittweise Aus-
weitung des Recyclinganteils insbesondere von Metal-
len trägt heute schon zu Energiebedarfsminderungen 
bei (IPCC, 2007c). Kurz- bis mittelfristig werden die 
absoluten Stoffflüsse aber noch zunehmen, so dass wei-
tere Rohstoffe gefördert und auch bei der traditionel-
len Rohstoffverwendung große Emissionsminderungen 
erreicht werden müssen. Es gibt weiterhin große Poten-
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ziale für Effizienzverbesserungen: Allein die universale 
Umstellung der Produktion auf die besten verfügbaren 
Effizienztechnologien könnte zur Reduktion der Emis-
sionen um 12–26  % führen (IEA, 2010a). Einen erheb-
lichen Beitrag kann auch die Nutzung erneuerbarer 
Energien leisten. Angesichts der beschränkten nachhal-
tigen Potenziale (WBGU, 2009a) und der anderen Nut-
zungsoptionen für Biomasse muss sorgsam abgewogen 
werden, in welchem Umfang Biomasse zur Erzeugung 
von Prozesswärme in der Industrie verwendet werden 
sollte. Bevorzugt sollte daher die Nutzung von Elektri-
zität aus erneuerbaren Quellen verstärkt und die Ener-
gieeffizienz erhöht werden, z.  B. durch die Nutzung von 
Abwärme. Insbesondere für die direkten, nicht ener-
giebezogenen Prozessemissionen, die 2007 insgesamt 
1,4 Gt CO2 betrugen (WRI-CAIT, 2011), sollte zudem 
CCS als Vermeidungsstrategie zur Anwendungsreife 
gebracht werden. Die Verfügbarkeit dieser Technolo-
gie könnte im Jahr 2050 die direkten Emissionen der 
Industrie (einschließlich der energiebezogenen Emis-
sionen) um insgesamt 1,7–2,5 Gt CO2 verringern (IEA, 
2010a). 

Berücksichtigung von Lebenszykluseinflüssen
Auch wenn eine deutliche Minderung der spezifischen 
Emissionen der Industrieproduktion schnellstmöglich 
erreicht werden sollte, sind bei der Umstellung der heu-
tigen Produktionsformen verschiedene Faktoren aus-

gewogen zu berücksichtigen. So darf die Optimierung 
eines Umwelteinflusses, wie z.  B. des Energieverbrauchs 
oder der Treibhausgasemissionen, nicht zur Vernach-
lässigung anderer Aspekte wie z.  B. des Wasserver-
brauchs, der Toxizität, des Ressourcenverbrauchs oder 
sozialer Auswirkungen führen. Dabei sollte der gesamte 
Lebenszyklus beachtet werden, also alle Auswirkungen 
der Herstellung, des Transports sowie der Nutzung und 
Entsorgung der Produkte. Nur eine umfassende Analyse 
der Lebenszyklusauswirkungen kann als Grundlage für 
fundierte Technologieentscheidungen verwendet wer-
den. Damit dies umfassend geschehen kann, sollte die 
Datenbasis zu Produktions- und Nutzungsprozessen 
von Gütern verbessert werden. Die Erhebung relevan-
ter Informationen zum Ressourcen aufwand (Förderung 
und Nutzung) und zu Umwelteinflüssen von Produkti-
onsprozessen sollte harmonisiert und eine feinere regi-
onale und sektorale Aufgliederung der Daten erreicht 
werden. Dies ermöglicht bei Anlage von einheitlichen 
Datenbanken die vergleichende Bewertung verschiede-
ner Produkte und Produktionsformen.

4.3.1.2 
Umstellung auf Kreislaufwirtschaft 
Natürliche Ökosysteme sind durch funktionelle 
Geschlossenheit und Integration von Stoffkreisläu-
fen gekennzeichnet: Abfallprodukte einer Organis-
mengruppe werden in der Regel von anderen Lebens-

Abbildung 4.3-1
Treibhausgasfußabdruck verschiedener Konsumfelder im Jahr 2001. 
Quelle: Hertwich und Peters, 2009
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formen als Ressource und Rohstoffbasis verwendet. 
Durch vorausschauendes Design ist es möglich, auch 
industrielle Produktionsprozesse so zu organisieren, 
dass Nebenprodukte und Abwärme aus einem Prozess 
sowie die Altprodukte nach ihrem Gebrauch für weitere 
 Produktionsverfahren als Grundlage dienen (Braun-
gart und McDonough, 2002). So entsteht ein Kreis-
lauf von Materialflüssen, so dass sowohl die Einbrin-
gung neuer Rohstoffe als auch die Beseitigung nicht 
mehr verwendbarer Reststoffe auf ein Minimum redu-
ziert werden können. Die noch notwendige Aufbrin-
gung von Energie für die verschiedenen Prozesse sollte 
dabei möglichst effizient und aus erneuerbaren Ener-
gien erfolgen, ist aber im Allgemeinen geringer als bei 
Verwendung von Rohmaterialien. Bei Herstellung von 
Aluminium aus wiederverwertetem Material wird bei-
spielsweise nur 5  % der Energie benötigt, die zur Her-
stellung der gleichen Menge Rohaluminium aus Bau-
xit aufgewendet werden muss. Auch für viele andere 
Metalle und Papier verringert sich der Energiebedarf 
durch Recycling beträchtlich (IPCC, 2007c). 

Die zügige Übernahme dieses Design prinzips für alle 
Produktions- und Konsumprozesse ist Voraussetzung 
für eine weitere Ausweitung der industriellen Produk-
tion unter Einhaltung der Leitplanken (Kap. 1.1). Pio-
niere hierfür sind beispielsweise „öko-industrielle Clus-
ter“ wie die Stadt Kalundborg in Dänemark, die zeigt, 
wie gute Integration unterschiedlicher Industriezweige, 
kommunaler Infrastruktur und landwirtschaftlicher 
Nutzergruppen unter der Maxime der Abfallvermei-
dung und Verbesserung der Ressourceneffizienz funk-
tionieren kann (Jacobsen, 2006). 

Die Optimierung der Ressourcennutzung darf nicht 
auf die Produktionsphase begrenzt sein, auch wenn mit 
diesem Lebenszyklusabschnitt oft maßgebliche Emis-
sionen verbunden sind. Auch die eigentliche Nutzung 
ist oftmals, etwa bei langlebigen Konsumprodukten wie 
Haushaltsgeräten, Elektronik, Fahrzeugen, mit erhebli-
chen Betriebskosten in Form von Energie und anderen 
Ressourcen verbunden. Am Ende des Lebenszyklus – 
für den Verbraucher oft der einzige Punkt, an dem er 
mit der Ressourcendimension seines Konsums konfron-
tiert wird – stellt sich die Frage der Entsorgung, wenn 
das Produkt nicht weiter genutzt werden kann. Gutes 
Design ermöglicht es, durch Reparaturen den Lebens-
zyklus von Produkten zu verlängern, zumindest Teile 
direkt weiterzuverwerten und, falls das nicht möglich 
ist, die Materialien gefahrlos zu recyceln. Insbeson-
dere Elektronik produkte enthalten oft Schwermetalle 
und andere Giftstoffe, die für Menschen und die Natur 
Gefahren darstellen, oder größere Mengen seltener 
Erden und Edelmetalle, die aus Gründen des Ressour-
censchutzes nicht verschwendet werden sollten.  

Die Ausweitung von Recyclingsystemen als Teil der 

erweiterten Produzenten- und Konsumentenverant-
wortung ist in den meisten OECD-Ländern zentrales Ziel 
der Umweltpolitik und Bestandteil von Strategien zu 
„green growth“ und „green jobs“ (OECD, 2009b). Aber 
auch zahlreiche Schwellenländer wie China und Korea 
legen ambitionierte Pläne und Gesetzesvorschriften mit 
dem Ziel der Schaffung einer Kreislaufwirtschaft vor 
(z.  B. Circular Economy Law of the People’s Republic 
of China). Die Umstellung auf neue Geschäftsmodelle, 
die dem Produzenten Anreize zu recyclingfreundli-
chem Design geben, könnte allerdings noch effektiver 
zur Ausweitung der Recyclingquote beitragen als poli-
tische Verpflichtungen. Ein solches Geschäftsmodell 
wäre z.  B. eine Spezialisierung auf die Wiederaufberei-
tung von Produktionsabfällen und Produktkomponen-
ten. So startete beispielsweise Toyota mit den Unter-
nehmen Toyota Chemical Engineering, Sumitomo Metal 
Mining und Primearth EV Energy (PEVE) ein neues 
Geschäftsmodell zur Wiederaufbereitung gebrauchter 
Nickel-Metallhydridbatterien von Hybridautos, wobei 
der Nickelanteil extrahiert und für die Produktion 
neuer Hybridbatterien benutzt werden kann (Toyota 
Motor Corporation, 2010). Ähnliche Geschäftsmodelle 
wären im gesamten Recyclingbereich denkbar und bei 
steigenden Energie- und Ressourcenpreisen langfristig 
wettbewerbsfähig.

Im Allgemeinen sind Recyclingsysteme allerdings 
transport- und energieaufwändig, was ihrer sinnvol-
len Dimensionierung Grenzen setzt. Urbane Räume 
als Zentren von Produktionsstätten und Konsumen-
ten sind besonders geeignete Orte zur funktionellen 
 Integration von Materialflüssen. Hier können die Prin-
zipien der Kreislaufwirtschaft daher mit geringerem 
Aufwand demonstriert und optimiert werden.

Effizienzgewinne durch neue Konsummodelle und 
technologische Trends
Eine Reihe übergreifender technologischer Trends und 
neuer Konsummodelle kann mittelfristig maßgeb-
lich zur Verbesserung der Ressourceneffizienz beitra-
gen. Durch eine gezielte Verstärkung dieser Trends, die 
transformative Durchbrüche (Kap. 3) wahrscheinlicher 
macht, kann damit auch ein Beitrag zur Ressourcen-
schonung erbracht werden.

 > Nutzungs- statt Besitzrechte: In vielen Feldern zeich-
net sich eine nachlassende Bedeutung des Besitzes 
von Gegenständen ab (z.  B. des Autos als Statussym-
bol), wobei gleichzeitig anstelle des Verkaufs das 
Anbieten von Nutzungsrechten und Dienstleistun-
gen als Geschäftsmodell in den Mittelpunkt rückt. 
Durch Car Sharing, aber auch durch Leasing von 
Autokomponenten (z.  B. Akkumulatoren von 
Elektro autos) und Elektronikgeräten verringert sich 
dabei der gesamte Stoffbedarf und gleichzeitig wird 
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der Aufbau von Strukturen der Kreislaufwirtschaft 
erleichtert.

 > Dematerialisierung: Diese beschreibt auf abstrakter 
Ebene den Trend zu einem geringeren Ressourcen-
durchsatz pro Wertschöpfungseinheit. Dies wird 
durch wirtschaftlichen Strukturwandel und die 
Umwandlung von Industrie- zu Dienstleistungsge-
sellschaften (Tertiärisierung) erreicht, aber auch 
durch die langfristige Substitution von Materialien, 
z.  B. Kohlefaser statt Stahl im Fahrzeugbau oder Gas-
beton statt Ziegel im Wohnungsbau. Ein anderes 
Beispiel ist Precision Farming, bei dem Geo-
informations systeme und GPS zum Dosieren von 
Düngemitteln eingesetzt werden, so dass Dünger 
gespart und die Gewässerbelastung reduziert wer-
den kann.

 > Industrielle Nutzung nachwachsender Rohstoffe: Der 
Ersatz von Erdölprodukten durch biogene Stoffe als 
Industriegrundstoffe, wie als Teil der Forschungs-
strategie BioÖkonomie (BMBF, 2010b; Kap. 8.1.4.2) 
vorgesehen, verringert den Ressourcendruck und 
die Importabhängigkeit für Länder ohne eigene Erd-
ölvorkommen. Da sich biogene Stoffe bei Beachtung 
der Nachhaltigkeitskriterien der Landwirtschaft in 
einem geschlossenen Stoffkreislauf befinden, trägt 
dieser gleichzeitig zum Strukturwandel in Richtung 
Kreislaufwirtschaft bei. Allerdings wird dies voraus-
sichtlich die Flächennutzungskonkurrenz verschär-
fen (Kap.  1.2.5). Nach Schätzungen des WBGU 
(2009a) könnte bei einem halb so hohen Pro-Kopf-
Verbrauch wie derzeit in Deutschland für eine Welt-
bevölkerung von etwa 9 Mrd. Menschen der Flä-
chenbedarf für biobasierte Produkte (Textilien, che-
mische Produkte, Kunststoffe, Bitumen und 
Schmierstoffe) zusammen bei rund 10  % der Welt-
agrarfläche liegen.

 > Green chemistry: Dieser Begriff beschreibt einen 
Trend, in Anwendungen der technischen Chemie 
zunehmend natürliche biologische Prozesse zu simu-
lieren. So enthalten z.  B. Wasch- und Reinigungsmit-
tel synthetisch erzeugte Enzyme (Biokatalysatoren), 
die bereits bei wesentlich niedrigeren Temperaturen 
als herkömmliche Waschlauge effektiv reinigen kön-
nen. Auch die Herstellungsprozesse können dabei 
inzwischen oft unter Atmosphärendruck durchge-
führt werden und entstehende Abwässer sind biolo-
gisch wesentlich besser abbaubar. Der Energieauf-
wand des gesamten Lebenszyklus und die Gewässer-
belastung werden so deutlich verringert.

 > Nanotechnologie: Die drastische Reduktion der 
Größe von Partikeln und Objekten führt oft zu völlig 
neuen Eigenschaften: Ihre Oberfläche ist im Verhält-
nis zum Volumen drastisch erhöht, ein Bruchteil der 
in konventionellen Prozessen nötigen Materie kann 

ähnliche katalytische Wirkungen erzielen. Auch für 
die Beschichtung von Oberflächen, Korrosions-
schutz oder Halbleiterelektronik und Photovoltaik 
kann diese Technologie große Fortschritte bringen, 
da die Materialien in vielen Fällen extrem hohe spe-
zifische elektrische oder Wärmeleitfähigkeit oder 
auch Stabilität aufweisen, was den Ressourcenauf-
wand stark reduzieren kann.

4.3.2 
Gebäude, Wohnen und Raumordnung

Energieeffiziente Gebäude
Im Jahr 2004 betrugen die global durch den Gebäu-
desektor verursachten Emissionen 8,6 Gt CO2 sowie 
2  Gt  CO2eq an Emissionen anderer Gase, davon drei 
 Viertel FCKW und HFC (IPCC, 2007c). Etwa zwei Drit-
tel der CO2-Emissionen entstanden dabei nicht in den 
Gebäuden selbst, sondern in den Kraftwerken, die 
Elektrizität und Wärme zur Nutzung in den Gebäu-
den erzeugten. Die Transformation des Gebäudesek-
tors muss also die Emissionen minimieren, die das kom-
plexe Gesamtsystem Gebäude verursacht. Dies lässt 
sich durch eine Verknüpfung von Verminderung des 
Energiebedarfs, der Nutzung kohlenstoffarmer oder 
erneuerbarer Energieträger und der Reduktion der 
Nicht-CO2-Emissionen erreichen. Die Dekarbonisie-
rung der Energiebereitstellung führt dazu, dass Maß-
nahmen zur Minderung des Energiebedarfs geringere 
Wirkung haben als bei Nutzung konventioneller Ener-
gieträger. Trotzdem ist die Verknüpfung beider Stra-
tegien notwendig, um die Emissionen zu minimieren. 
Dies hat zudem den Vorteil, dass Verzögerungen der 
technischen Innovation bei der einen Strategie durch 
beschleunigten Fortschritt in der anderen ausgeglichen 
werden können, was zur Robustheit des Transformati-
onspfads beiträgt.

Da Raumtemperierung und Warmwassererzeugung 
global für zwei Drittel der Energienachfrage in Gebäu-
den verantwortlich sind (IEA, 2008c), hat die bessere 
Dämmung neuer Gebäude und die energetische Sanie-
rung des Gebäudebestands (Kasten  4.3-1) gerade in 
höheren und in äquatorialen Breiten die höchste Pri-
orität und verspricht hohe Einsparpotenziale bei häu-
fig negativen Kosten (IEA, 2010a). Gerade bei einem 
dekarbonisierten Stromsektor kann durch den Einsatz 
von Wärmepumpen und der Kraft-Wärme-Kopplung 
die restliche benötigte Wärme effizient und emissions-
arm bereitgestellt werden. Zudem kann bei Einsatz von 
Wärmespeichern und intelligenten Netzen vorrangig 
Strom bei Angebotsspitzen verwendet werden, so dass 
beide Wärmeerzeugungstechnologien zum Stromnetz-
management beitragen. Zusätzlich können erneuerbare 



4 Technische und wirtschaftliche Machbarkeit

148

Quellen wie Solar- und Geothermie sowie Biomasse 
zur Wärmebereitstellung in Gebäuden und Nahwärme-
netzen eingesetzt werden. Diese Maßnahmen gemein-
sam ermöglichen im BLUE Map Szenario der IEA eine 
Reduktion der direkt in Gebäuden eingesetzten fossilen 
Brennstoffe von 44 EJ im Jahr 2007 auf nur noch 25 EJ 
im Jahr 2050 (IEA, 2010a). 

Auch wenn der Energieverbrauch durch Beleuch-
tung und andere elektrische Geräte in Haushalten und 
im Dienstleistungssektor den kleineren Teil des Ener-
giebedarfs der Gebäude ausmacht, sollten zusätz-
lich zur Dekarbonisierung des Stromangebots auch 
die Effizienz steigerungspotenziale bei diesen Geräten 
ausgenutzt werden. Da ihre Nutzung sich durch neue 
Gerätetypen und den Trend zu mehr und größeren 
Geräten immer weiter ausdehnt, können nur so abso-
lute Reduktionen der Treibhausgasemissionen aus die-
sem Nutzungsbereich erreicht werden. Effizienzsteige-
rungen durch Beleuchtung mit LED-basierten Lampen 
 (Kasten 4.3-1), durch neue, sparsamere Kühlgeräte und 
verbesserte Computer und Mediengeräte sowie durch 
die Eliminierung von Stand-by-Verlusten aller Geräte 
können zu großen Stromeinsparungen der Haushalte 

führen. Allerdings muss damit gerechnet werden, dass 
die effektiven Stromeinsparungen aus diesen Effizienz-
verbesserungen aufgrund von Verhaltensänderungen 
der Konsumenten geringer ausfallen als rein rechne-
risch zu erwarten wäre. Üblicherweise verleiten Ener-
giekostenersparnisse aus Effizienzverbesserungen bei 
Energiedienstleistungen die Konsumenten eher zu einer 
Ausweitung der Nachfrage nach diesen Energiedienst-
leistungen (z.  B. Betrieb elektrischer Geräte). Auf diese 
Weise wird ein Teil der Ersparnisse durch Mehrkonsum 
wieder kompensiert (Rebound-Effekt;  Kasten 4.3-2). 

Insgesamt wird der globale Stromverbrauch der 
Gebäude aufgrund der zunehmenden Nutzung von 
Wärmepumpen und Klimaanlagen auch mit diesen 
Maßnahmen zunehmen, so etwa im BLUE Map-Sze-
nario der IEA von etwa 8.800 TWh im Jahr 2007 auf 
knapp 15.000  TWh 2050. Insgesamt erreicht dieses 
Szenario durch die gleichzeitige Dekarbonisierung des 
Stromangebots sowie Maßnahmen im Wärme- bzw.
Kälte-Bereich eine Reduktion der CO2-Emissionen von 
Gebäuden auf 2,6 Gt CO2 im Jahr 2050, und somit eine 
Reduktion um knapp 70  % gegenüber 2007. 

Kasten 4.3-1

Gebäudetechnik für den Klimaschutz

Der Energieverbrauch für Heizung und Klimatisierung von 
bestehenden Gebäuden kann durch bessere Dämmung dras-
tisch (um 80–90  %) gesenkt werden. Neue Gebäude können 
so konstruiert werden, dass sie nahezu keine Heizung oder 
Kühlung benötigen, die Energie für Heizung oder Kühlung 
vor Ort erzeugen oder durch die Integration von Photo voltaik 
sogar Nettoenergieproduzenten sind. Es sollen hier einige 
moderne Technologien vorgestellt werden, die sich zum Teil 
noch in der Erprobungsphase befinden, aber aussichtsreiche 
Kandidaten zur Erzielung von großen Energieeinsparungen 
sind.

Vakuumwärmedämmung, Vakuumverglasung
Vakuum ermöglicht eine sehr gute Wärmedämmung auf engs-
tem Raum. Zur Vakuumdämmung von Fassaden werden Plat-
ten aus mikroporöser Kieselsäure in gas- und wasserdampf-
dichte Folie verpackt. Die Vakuumisolationspaneele haben 
schon bei grobem Vakuum von 1–10 mbar eine extrem gerin-
ge Wärmeleitfähigkeit. Ihre Dämmwirkung ist fünf bis zehn 
Mal höher als die von konventionellen Dämmsystemen, sie 
sind daher bei gleicher Dämmwirkung wesentlich Platz spa-
render als andere Dämmstoffe. Vakuumverglasungen könn-
ten eine kostengünstige Alternative zu den mit teuren Edelga-
sen gefüllten gängigen Wärmeschutzverglasungen bieten. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie fördert 
die Weiterentwicklung und den Test der Vakuumdämmung im 
Rahmen des Förderschwerpunkts „Energieoptimiertes Bauen 
– Vakuumisolation im Bauwesen“. Vakuumdämmung eignet 
sich nicht nur für Fassaden und Fenster, sondern ebenso für 
Dächer und Böden.

Transparente Wärmedämmung
Bei der konventionellen Wärmedämmung wird in der Regel 
der Wärmestrom von innen nach außen verringert, bei der 
transparenten Wärmedämmung werden zusätzlich solare 
Wärmegewinne ins Haus transportiert. Normale Dämmstof-
fe reflektieren das Sonnenlicht, bevor es auf das Mauerwerk 
trifft. Transparente Wärmedämmstoffe lassen das Sonnen-
licht weiter zum Mauerwerk vor, wo große Teile durch eine 
Absorptionsschicht eingefangen werden und so die solare 
Wärme ins Hausinnere dringen kann. 

Insbesondere bei Altbausanierungen kann die transpa-
rente Wärmedämmung sinnvoll sein. Jedoch kann bei nicht 
ausreichender Verschattung im Sommer eine Überhitzung 
des Hauses auftreten. In Zukunft werden jedoch elektrisch 
schaltbare Schichten (z.  B. Mikrospiegel) eine Überhitzung 
sicher vermeiden, indem sie nur den zur Heizung benötig-
ten Anteil der Solarstrahlung passieren lassen und den Rest 
reflektieren. 

Beleuchtung 
Für die Beleuchtung von Gebäuden sollten LED zur bedarfsge-
rechten Flächenbeleuchtung eingesetzt werden. Auch in der 
Straßenbeleuchtung kann durch Austausch der heute übli-
chen Natriumdampflampen durch LED viel Energie gespart 
werden, u.  a. deswegen, weil diese Flächen gezielt ausleuch-
ten können und nicht Energie durch Ausleuchten in alle 
Raumwinkel verschwenden. LED besitzen schon heute Wir-
kungsgrade, die teilweise bereits über denen von sogenann-
ten Energiesparlampen (CFL) liegen. Eine weitere Steigerung 
des Wirkungsgrads von LED ist mit Sicherheit zu erwarten.

Für Displays und flächige Beleuchtung von Räumen kön-
nen organische Leuchtdioden eingesetzt werden.
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Der Gebäudesektor in Deutschland
In Deutschland wird der Strombedarf der Gebäude pri-
vater Haushalte und des Sektors „Gewerbe, Handel und 
Dienstleistungen“ bis 2050 abnehmen, wie auch das 
Referenzszenario der Energiestudie für die Bundesre-
gierung ermittelte (EWI et al., 2010). Im Gegensatz zum 
globalen Durchschnitt ist die Ausstattung der Haushalte 
mit vielen Elektrogeräten schon so weit fortgeschrit-
ten, dass die Effizienzsteigerungen die Ausweitung der 
Nutzung überkompensieren. Trotzdem sollten mit aller 
Anstrengung weitere Einsparungen betrieben werden, 
erstens um Strommengen für anderweitige Anwendun-
gen freizumachen und gleichzeitig die Stromversorgung 
möglichst vollständig mit den in Deutschland begrenz-
ten erneuerbaren Potenzialen abdecken zu können und 
zweitens, weil die Entwicklung effizienter Gerätetech-
nologien deren globale Nutzung unterstützt. 

In Industrieländern wie Deutschland ist die lange 
Nutzungsdauer des Gebäudebestands ein großes 
Hemmnis bei der Umsetzung des skizzierten Umbaus 
im Wärmebereich. Da in Industrieländern drei von vier 
heute stehenden Gebäuden auch in 40 Jahren noch 
in Betrieb sein werden (IEA, 2010a), ist ein Großteil 

der Einsparpotenziale nur durch aktive Unterstützung 
von energetischen Sanierungsarbeiten zu realisieren. 
Hierfür müssen insbesondere die Investitionshemm-
nisse bei Mietwohnraum und Geschäftsräumen (Mie-
ter-Vermieter-Dilemma, allgemein principal agent bar-
rier genannt) beseitigt werden, was durch eine Kom-
bination von mietrechtlichen Regelungen, finanziellen 
Anreizen, Informationskampagnen und Standardset-
zungen geschehen kann (IEA, 2007).

Transformation von Gebäudesektor und 
Raumordnung
Insgesamt weist der Gebäudesektor durch die vorhan-
dene Gebäudeinfrastruktur hohe Pfadabhängigkei-
ten auf. Hier ist daher eine transformative Umstellung 
der Verbrauchsmuster besonders schwierig zu errei-
chen. Zudem ist die Besitzstruktur des Gebäudebe-
stands stark fragmentiert: Zur Erreichung signifikanter 
Änderungen müssen daher viele Akteure handeln. Zur 
Umsetzung der optimalen Dekarbonisierungsstrategien 
ist in bestimmten Fällen (z.  B. Nahwärmenetz, fußgän-
gerfreundliche Raumordnung) zudem ein Konsens der 
verschiedenen Akteure nötig. Wirtschaftlich bewirkt 

Kasten 4.3-2

Rebound-Effekt

Unter Rebound-Effekt versteht man in Zusammenhang mit 
dem Energieverbrauch die Zunahme des Energiekonsums 
infolge einer die Effizienz steigernden technischen Innova-
tion. Ein Rebound-Effekt kann dadurch zustande kommen, 
dass infolge einer technischen Innovation der Konsum einer 
Energiedienstleistung (z.  B. Fahren eines Kfz, Nutzung eines 
Haushaltsgerätes) aufgrund des niedrigeren Energiever-
brauchs geringere Kosten verursacht als vor der technischen 
Innovation. Die Kosteneinsparung gibt dem Konsumenten 
einen Anreiz, den Konsum der Dienstleistung künftig zu erhö-
hen oder zu intensivieren (z.  B. Fahren längerer Strecken mit 
energieeffizienteren Kfz, häufigere und längere Benutzung 
eines energieeffizienteren Haushaltsgerätes). Auf Unterneh-
mensebene gilt analog, dass bei Verbesserung der Energieeffi-
zienz des Produktionsprozesses ein Anreiz besteht, aufgrund 
der Kosteneinsparung die Produktion auszuweiten. Diese 
direkten Effekte werden „direkter Rebound“ genannt. 

Ebenso besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Kon-
sum der jeweiligen Energiedienstleistung trotz der Kosten-
einsparung konstant gehalten wird, dafür jedoch eine andere 
Energiedienstleistung infolge der Einsparung stärker nachge-
fragt wird (z.  B. wenn die Ersparnis durch ein effizienteres Kfz 
in häufigere Flugreisen investiert wird). Alternativ kann es 
aufgrund der durch die Energieeinsparung zunächst gesun-
kenen Energienachfrage zu einem Absinken der Energiepreise 
kommen, was wiederum andere Konsumenten zu stärkerem 
Energiekonsum anregt. In diesen Fällen ist von „indirek-
tem Rebound“ die Rede. Direkter und indirekter Rebound 
zusammen ergeben den gesamtwirtschaftlichen Rebound   
(Sorrell, 2007). 

Die Höhe der Rebound-Effekte ist schwer abzuschätzen 
und hängt von den gemessenen Preiselastizitäten für Ener-
gie für verschiedene Konsumgüter ab. Der direkte Rebound 
liegt für die Heizung von Wohnräumen und die Nutzung 
privater Pkw in Industrieländern schätzungsweise zwischen 
10  % und 30  % und variiert mit dem Anteil der Energiekosten 
an den Betriebskosten eines Gerätes (diese sind z.  B. relativ 
hoch beim Kfz oder beim Heizen, eher niedrig beim Haus-
haltsgerät). Infolge des indirekten Rebound-Effektes dürf-
te der gesamtwirtschaftliche Rebound in Industrieländern 
etwas höher als 10–30  %, wohl aber unter 100  % liegen. In 
Entwicklungsländern dagegen kann der Rebound-Effekt auf-
grund der ungesättigten Energienachfrage sogar Werte über 
100  % erreichen, was als „Backfiring“ bezeichnet wird (Sor-
rell, 2007; Herring, 2008). 

Zusätzlich zum Kostenargument können auch noch 
Erkenntnisse aus der sozialpsychologischen Forschung den 
Rebound-Effekt erklären. So führen nach Thalers Theorie 
des „Mental Accounting“ (Thaler, 1985, 1999) Konsumen-
ten üblicherweise mentale Konten, in denen sie den Konsum 
verschiedener Kategorien verbuchen (z.  B. Ausgaben für Nah-
rung, Kleidung, Reisen usw.). Eine verbesserte Energieeffi-
zienz eines Produktes kann in der Wahrnehmung des Kon-
sumenten dazu führen, dass auf dem „mentalen Konto für 
verursachte Umweltbelastungen“ neues Guthaben verfügbar 
wird, welches für zusätzlichen umweltbelastenden Konsum 
„ausgegeben“ werden kann.

Durch den gesamtwirtschaftlichen Rebound-Effekt wird 
die Umwelt- bzw. Klimawirkung von verbesserter Energieef-
fizienz geschmälert bzw. im schlechtesten Fall zunichte 
gemacht. Eine Möglichkeit, den Rebound-Effekt zu verrin-
gern, ist die sukzessive Erhöhung des Energie- bzw. Kohlen-
stoffpreises.
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die Fragmentierung der Zuständigkeiten, dass viele 
zunächst kosteneffiziente Sanierungsmaßnahmen auf-
grund der hohen Transaktionskosten bei der Planung 
der Sanierung unwirtschaftlich werden. 

Auch im Gebäudebereich kann daher die Verände-
rung von Geschäftsmodellen einen wichtigen Beitrag 
zur Umsetzung der Transformation leisten. Das Modell 
der Energy Service Companies (ESCO) bzw. des 
 Energie-Contractings sind Beispiele hierfür. ESCO über-
nehmen für den Kunden als Vertragspartner die Pla-
nung und Durchführung sowie Vorfinanzierung von 
Energieeffizienzmaßnahmen, wobei die Rückflüsse aus 
den Investitionen in Form von Energiekostenersparnis-
sen an die ESCO gehen. ESCO sind entsprechend oft in 
Form eines Treuhandfonds organisiert. Dadurch können 
neben der Besitzfragmentierung und der damit verbun-
denen Transaktionskosten noch zwei weitere Barrieren 
von Effizienzinvestitionen überwunden werden: feh-
lende Kenntnisse über Effizienztechnologien und die 
resultierenden Einsparungen sowie fehlende Anfangs-
(Upfront-)Finanzierungsmöglichkeiten. In Deutsch land 
leisten die regionalen Energieagenturen sowie das Kom-
petenzzentrum Contracting der DENA Informations- 
und Beratungsdienstleistungen zum Energiespar- 
Contracting.

Energie-Contracting spielt jedoch nicht nur für 
einmalige Effizienzinvestitionen eine Rolle, sondern 
kommt auch für die effiziente laufende Bereitstellung 
von Energiedienstleistungen zum Einsatz. So bietet in 
Deutschland der Stromanbieter Lichtblick in Koope-
ration mit Volkswagen seinen Kunden die Installation 
kleiner Blockheizkraftwerke im eigenen Keller an, die 
von Lichtblick betrieben und gewartet werden. Den 
Kunden entstehen – neben einer einmaligen Zahlung 
für die Installation und einer monatlichen Grundge-
bühr – nur die laufenden Kosten des Wärmeverbrauchs, 
während sie für den Standplatz im eigenen Keller eine 
monatliche Miete und für den ins Netz eingespeisten 
Strom einen jährlichen Rabatt auf die Wärmelieferun-
gen erhalten (Lichtblick, 2010).

Noch größer sind die Pfadabhängigkeiten bei der 
Raumordnung, da die zeitliche Nutzungsdauer der 
jeweiligen Infrastrukturen noch um einiges größer ist 
als bei den für die Gebäude und deren Energienutzung 
relevanten Investitionsgütern (Abb.  4.3-2). Da die 
Raumordnung und die Infrastruktur aber einen großen 
Einfluss auf die Transportsysteme haben (Kap. 4.3.3), 
müssen stark wachsende Städte eine Raumordnung 
umsetzen, die mit nachhaltigen Mobilitätssystemen 
kompatibel ist. Für bestehende Stadtstrukturen müssen 
dagegen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 
eine Transformation der Raumnutzung bei weitgehen-
der Erhaltung der großen baulichen Strukturen ermög-
lichen. Beispiele dafür könnten Sanierungen innerstäd-

tischer Bezirke zu gemischten Wohn- und Arbeitsvier-
teln oder die Schaffung von Radwegesystemen, aus-
schließlicher Busspuren und autofreier Wohn- und 
Innenstadtbereiche sein.

4.3.3 
Mobilität und Kommunikation

Im Jahr 2007 stammten 20  % der globalen energiebe-
zogenen CO2-Emissionen direkt aus dem Transportsek-
tor, überwiegend aus dem Straßenverkehr (WRI-CAIT, 
2011). Gleichzeitig wird die Nachfrage nach Transport-
dienstleistungen mit anhaltendem starken Wirtschafts-
wachstum in Schwellen- und Entwicklungsländern wei-
ter anwachsen. Ein nachhaltiges Szenario sollte daher 
auch einen zumindest teilweise dekarbonisierten Trans-
portsektor enthalten sowie die Substitution von Mobi-
lität durch Kommunikation. Wichtige Kernelemente 
eines zukünftigen nachhaltigen Transportsystems soll-
ten daher schon heute entwickelt und die Investitionen 
in nachhaltige Verkehrssysteme gelenkt werden. Das 
Ziel der Emissionsreduktion erfordert insbesondere, 
dass die Verwendung fossiler Energieträger, die im Jahr 
2008 etwa 94  % der 96 EJ Primärenergie für Transport 
bereitstellten (IEA, 2008c), stark reduziert wird. 

In Szenarien wie denen aus Kapitel 4.2, bei denen 
ein bestimmtes CO2-Minderungsziel für die gesamte 
Wirtschaft vorgegeben ist, sinken die Emissionen im 
Verkehrssektor unterproportional, da Emissionsreduk-
tionen in anderen Sektoren kostengünstiger zu errei-
chen sind. Daher stellen fossile Treibstoffe auch in 
ambitionierten Studien im Jahr 2050 noch mehr als 
die Hälfte der Endenergie im Verkehrssektor bereit. So 
sinkt im Szenario Advanced Energy [R]evolution (EREC 
und Greenpeace, 2010) der Anteil fossiler Treibstoffe 
auf 91  % im Jahr 2020 und auf 57  % im Jahr 2050; die 
IEA kommt in ihrem Blue-Map/Shifts-Szenario des 
ETP 2010 (IEA, 2010a) auf einen Anteil von 55  % im 
Jahr 2050. Wichtige Elemente eines solchen graduel-
len Umbaus des Energiesystems in Richtung Nachhal-
tigkeit, die bei der Erstellung dieser Szenarien berück-
sichtigt werden, sind:

 > Vermeidung von unnötigem und ungewolltem Ver-
kehr: Die Reduktion des Verkehrsaufkommens ist 
die effektivste und zugleich günstigste Maßnahme 
zur Verringerung negativer Umwelteinflüsse wie 
Energie- und Flächenverbrauch sowie Lärm und 
Treibhausgasemissionen. Sowohl bei Güter- als auch 
bei Personenverkehr gibt es Spielräume zur Ver-
kehrsvermeidung, insbesondere dort, wo Verkehr als 
Last empfunden wird oder nur durch verzerrte 
Anreizstrukturen ökonomisch sinnvoll ist. Dazu 
können eine integrierte Raumplanung, die Mischnut-
zung priorisiert (Kap.  4.3.2), und der Ausbau von 
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Möglichkeiten für Telekonferenzen, Arbeiten von zu 
Hause aus und weitere Ferndienstleistungen beitra-
gen. Den Kommunikationstechnologien kommt 
zudem die Rolle zu, durch Verkehrsführung Fahrt-
strecken zu reduzieren und Staus zu vermeiden. Da 
in den nächsten Dekaden nicht nur die Dekarboni-
sierung des jetzt bestehenden Verkehrsaufkommens 
erreicht werden soll, sondern gleichzeitig auch viele 
Menschen verbesserten Zugang zu Mobilitätsdienst-
leistungen erhalten sollen, ist ein bedachter Res-
sourceneinsatz unabdingbar. Die Substitution von 
individuellem durch öffentlichen Verkehr ist ein 
wichtiger Bestandteil diese Strategie.

 > Wechsel auf effizientere Fortbewegungsmittel: Bei 
Kurzstrecken werden insbesondere die Möglichkei-
ten nichtmotorisierter Fortbewegungsarten, also zu 
Fuß gehen und Fahrrad fahren, gefördert, zumal dies 
auch starke positive Auswirkungen auf die Gesund-
heit hat (Woodcock et al., 2009). Öffentlicher Nah-
verkehr lässt sich durch den Einsatz moderner Kom-
munikationstechnologien attraktiver als Ergänzung 
des Gehens und Radfahrens anbieten und wird ver-
stärkt genutzt. Für Langstrecken im Personen- und 
Güterverkehr hat die Verlagerung eines Teils des Ver-
kehrs auf die Schiene großes Potenzial zur Effizienz-
steigerung. Damit dieses ausgeschöpft wird, ist der 
Ausbau des Angebots auf der Schiene, von Schnell-
bahnstrecken und insbesondere von Strecken für 
Güterverkehr, notwendig. Die Verschiebung des Per-
sonen- und Gütertransports von der Straße (und 
vom Luftverkehr) auf die Schiene ist eine besonders 
effektive Maßnahme zur Reduktion von CO2-Emis-
sionen, da der Schienenverkehr effizienter ist als der 
Auto- bzw. Luftverkehr. Zusätzlich werden mit der 
Dekarbonisierung des Stromsektors auch die aus 

dem Strombedarf der Bahn  resultierenden 
 CO2-Emissionen weiter gesenkt.

 > Effizienzsteigerungen aller Fortbewegungsmittel: Die 
Erhöhung der Umwandlungseffizienz beim Antrieb, 
entweder durch Verbesserung der Technologie oder 
den Wechsel zu effizienteren Antriebstechnologien 
wie dem Elektromotor, die Reduktion des Energie-
bedarfs und der teilweise Wechsel auf weniger koh-
lenstoffintensive Treibstoffe reduziert die spezifi-
schen Emissionen aller Fortbewegungsmittel. Mobi-
lität muss deshalb zunehmend auf elektrischer Basis 
erfolgen und wird damit um den Faktor zwei bis drei 
effizienter als unsere heutigen Kraftfahrzeuge. 
Hierzu zählen rein elektrisch betriebene Fahrzeuge 
auf Batteriebasis mit und ohne Reichweitenverlän-
gerer (range extender), wobei letzterer sowohl aus 
kleinen Verbrennungsmotoren als auch aus Brenn-
stoffzellen in Kombination mit Methan oder Wasser-
stoff bestehen kann. Im städtischen Güterverkehr 
werden ebenfalls Hybridtechnologien eingesetzt. 
Pkw, Bahn und Bus beziehen ihre Energie über 
Oberleitungen, Akkumulatoren oder Brennstoffzel-
len. Die Akkumulatoren werden durch bidirektio-
nale Ladegeräte an Ladestationen geladen. Zusätz-
lich können durch kontaktloses Laden beim Fahren 
(induktive Übertragung) die Speicherbatterien nach-
geladen werden. Für den Güter- und Langstrecken-
verkehr sowie für Flugzeuge und Schiffe werden 
erneuerbare Kraftstoffe (Methan oder Wasserstoff) 
aus den Überschüssen der Stromproduktion aus 
Windenergie, Solarenergie und Wasserkraft herge-
stellt. Zudem sind Treibstoffe aus Biomasse, die 
weitgehenden Nachhaltigkeitsanforderungen genü-
gen, denkbar. 

 > Förderung neuer Geschäftsmodelle und Infrastruktur 
im Bereich Mobilität: Mit Hilfe neuer Geschäftsmo-

Abbildung 4.3-2
Die wirtschaftliche Lebensdauer verschiedener energierelevanter Investitionen.
Quelle: IEA, 2002
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delle (wie z.  B. Car Sharing, multimodaler Transport) 
und entsprechender Infrastruktur sollte nachhaltige 
Mobilität in den Alltag der Nutzer integriert werden. 
Hierfür ist es notwendig die Rahmenbedingungen zu 
optimieren (z.  B. Infrastruktur für Car Sharing), so 
dass die neuen Angebote bezüglich Flexibilität, Kos-
ten und Informationsaufwand auch wirklich für alle 
Nutzer hinreichend attraktiv sind und sich problem-
los in die gewohnten Tagesabläufe integrieren lassen. 
In diesem Zusammenhang sind Lösungen aus dem 
Bereich der Informations- und Kommunikations-
technologie von hoher Bedeutung, da sie die Flexibi-
lität und Nutzerfreundlichkeit öffentlicher und 
gemeinschaftlich genutzter Verkehrsmittel bedeu-
tend erhöhen können. Mit Hilfe von IT-Lösungen 
könnte z.  B. die Routenplanung unter Einbeziehung 
verschiedener Transportarten (Elektromobilität, 
öffentliche Verkehrsmittel) integriert erfolgen. In 
einem Pilotprojekt in Singapur testet beispielsweise 
die Bosch-Gruppe derzeit eine softwarebasierte 
Diensteplattform (eMobility Solution), mit deren 
Hilfe Fahrer von Elektroautos u.  a. ihre Route unter 
Berücksichtigung der Positionierung von Ladestati-
onen sowie dem Einbezug öffentlicher Verkehrsmit-
tel optimieren können (Bosch, 2010). 

 Auf diese Weise könnten Car-Sharing-Modelle 
künftig hohe Bedeutung erzielen. In der Schweiz 
hat sich bereits heute ein landesweites Car-Sharing-
System für Privat- und Firmenkunden etabliert, das 
direkt mit ÖPNV- und Bahnangeboten kombiniert 
werden kann (Mobility, 2010). Auch das Car-Sha-
ring-Angebot der Deutschen Bahn kann direkt mit 
Bahnreisen gebucht werden und ermöglicht Flexibi-
lität am Zielort (DB, 2010). Solche Systeme könnten 
im Zusammenhang mit der Einführung der Elektro-
mobilität gerade in Städten von großer Bedeutung 
sein. Sie können einerseits die Abhängigkeit vom 
eigenen Pkw zunehmend reduzieren und anderer-
seits die Einführung einer energieeffizienten Pkw-
Flotte sowie von Elektromobilität erleichtern.

Anders als in anderen Sektoren reichen heute verfüg-
bare oder in der Entwicklung fortgeschrittene Techno-
logien nicht für eine vollständige Dekarbonisierung des 
Transportsektors in den oben genannten Szenarien aus, 
die vergleichsweise ambitionierte Entwicklungen dar-
stellen. Während der Schienenverkehr und der motori-
sierte Individualverkehr mittelfristig durch Elektrifizie-
rung weitgehend zu dekarbonisieren sind, stehen für 
den Güterverkehr auf der Straße und den Flug- sowie 
Schiffsverkehr noch keine nachhaltigen Lösungen in 
der Phase der Markteinführung. Es ist durchaus mög-
lich, auch Schiffe und Flugzeuge mit Methan oder Was-
serstoff zu betreiben. Das jährliche nachhaltige Bio-
massepotenzial von 80–170 EJ Primärenergie (WBGU, 

2009a) reicht voraussichtlich nicht aus, den zukünftig 
zu erwartenden Endenergiebedarf dieser Verkehrssek-
toren, der im Jahr 2050 knapp 100 EJ betragen wird 
(IEA, 2010a; WBCSD, 2004), vollständig abzudecken. 
Solange auch diese noch von fossilen Energieträgern, 
insbesondere Kohle abhängen, hält der WBGU die Nut-
zung von Biomasse in der Strom- und Wärmeversor-
gung zudem für den klimapolitisch wirksameren Weg 
(WBGU, 2009a). Daher erscheint es zweifelhaft, ob 
Biomasse eine nachhaltige Energieversorgung für diese 
Verkehrssektoren bieten kann. 

Allerdings zeigen diese Szenarien lediglich mögli-
che Entwicklungen auf, die nach heutiger Einschätzung 
plausibel sind, was letztlich bedeutet, dass sie das Ver-
halten der Konsumenten und den technischen Wandel 
weitgehend fortschreiben. Wesentlich tiefgreifendere 
Transformationen sind aber durchaus denkbar. Der Per-
sonenverkehr wird von direkten Kundenentscheidun-
gen bestimmt, welche nicht auf rein wirtschaftlichen 
Erwägungen basieren und sich somit auch ohne techni-
schen Wandel verändern können. Da die Geschwindig-
keit der technischen Entwicklung auch davon abhängt, 
wie sehr eine Technologie nachgefragt wird, können 
sich gegenseitig verstärkende Dynamiken entwickeln, 
die zu völlig neuartigen Mobilitätssystemen führen 
können. Entscheidend wird dabei sein, dass geeignete 
Geschäftsmodelle entwickelt werden, die die Vorteile 
technischer Neuerungen für innovative Mobilitätspro-
dukte nutzen, so dass sie den Kunden einen Mehrwert 
zum bisherigen System bieten ( Kasten 4.3-3). Welche 
Innovationen sich durchsetzen werden, ist kaum vor-
hersagbar; technisch denkbar sind viele Alternativen. 
 So könnten Magnetschwebebahnen oder mit Wasser-
stoff betriebene Flugzeuge den Langstreckenperso-
nenverkehr übernehmen. Stark ausgebaute öffentli-
che Verkehrsnetze in Städten, aber auch multimodale 
Systeme, bei denen je nach Bedarf und ohne Aufwand 
zwischen wenigen, aber schnellen öffentlichen Bah-
nen und Bussen, Fahrrädern mit und ohne Elektromo-
tor sowie Elektroautos gewechselt werden kann, bieten 
Visionen für lebenswerte Städte. 

Auch angesichts der vielen lokalen Probleme ist 
wahrscheinlich, dass sich weltweit die urbanen Mobi-
litätssysteme in den nächsten 40 Jahren stark verän-
dern werden. Die Einhaltung der Leitplanken (Kap. 1.1) 
macht zudem aus Sicht des WBGU einen tief greifen-
den Wandel notwendig. Durch die lange Lebenszeit der 
Verkehrsinfrastruktur und die soziale Verankerung des 
vorherrschenden, auf privaten Pkw basierenden Sys-
tems bestehen allerdings hohe Pfadabhängigkeiten, so 
dass zu seiner Transformation große Anstrengungen 
notwendig sind.

Für eine Stabilisierung der Treibhausgaskonzentra-
tion auf sehr niedrigen Werten (400 ppm CO2eq) dürfte 
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zum Ende des Jahrhunderts eine vollständige Dekar-
bonisierung des Transportsektors erforderlich wer-
den (van Vuuren et al., 2010). Daher ist es von großer 
Bedeutung, diejenigen Technologien und Geschäftsmo-
delle, die nachhaltige und CO2-freie Mobilität ermög-
lichen, schnell zu entwickeln und einzusetzen. Die 
Demonstration dieser Konzepte gerade in den tech-
nisch hoch entwickelten und schnell wachsenden Regi-
onen der Erde kann sofort beginnen und als Vorbild für 
das Überspringen technologischer Entwicklungsstufen 
(leapfrogging) in sich schnell entwickelnder Regionen 
fördern. Auch wenn das letztlich erfolgreiche Modell 
noch nicht vorhersehbar ist, ist es entscheidend, jetzt 
die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Innova-
tionen in den Markt vordringen können.

4.3.4 
Ernährung

Die direkten Emissionen aus der Landwirtschaft betru-
gen im Jahr 2005 etwa 14  % der weltweiten anthro-
pogenen Treibhausgasemissionen (WRI-CAIT, 2011; 
Kap.  4.1.7). In Zukunft wird mit weiter steigenden 
landwirtschaftlichen Emissionen gerechnet (IPCC, 
2007c). Um ein Gesamtbild des Bedürfnisfelds Ernäh-
rung zu erhalten, müssen allerdings die vollständigen 
THG-Emissionen bis „zum Teller“ berücksichtigt wer-
den (Produktion, Verarbeitung, Zubereitung, Lagerung, 
Transport, Verderben und Wegwerfen von Lebensmit-
teln in den Haushalten usw.). Zu den direkten Emis-
sionen aus dem Sektor Landwirtschaft kommen auch 
die indirekten Emissionen, z.  B. die CO2-Emissionen aus 
der Umwandlung von Wäldern und Feuchtgebieten in 
Äcker oder Weiden (Landnutzungsänderungen). 

Die Lebensmittelproduktion (einschließlich Dis-
tribution und Handel) trägt nahezu die Hälfte zu den 
Lebenszyklusemissionen der Ernährung bei (Fritsche 
und Eberle, 2007). Im Gegensatz zu den direkten Emis-
sionen bestehen die indirekten vor allem aus CO2. Etwa 
die Hälfte der Emissionen entsteht erst nach der land-
wirtschaftlichen Produktion, z.  B. bei Lagerung und 
Zubereitung. Der Gütertransport macht nur etwa 3  % 
aus, wobei der Lebensmitteltransport mit dem Flugzeug 
deutlich ins Gewicht fällt (Wiegmann et al., 2005). Die 
Emissionen, die durch ungenutzte Nahrungsmittel ent-
standen sind, durch Verluste nach der Ernte, durch Ver-
derben aufgrund falscher Lagerung oder durch Weg-
werfen in den Haushalten, sollten nicht vernachlässigt 
werden. Von der im Jahr 1990 global erzielten durch-
schnittlichen Ernte von 4.600 kcal pro Person und Tag 
(einschließlich Tierfutter) wurden letztlich nur 2.000 
kcal vom Konsumenten verzehrt (Smil, 2000; Nelle-
mann et al., 2009). Insgesamt ist der THG-Fußabdruck 
des Bedürfnisfelds Ernährung etwas größer als der des 
Bedürfnisfelds Mobilität (Abb. 4.3-1). 

4.3.4.1 
Klimaverträgliches Management in der 
Landwirtschaft 
Grob geschätzt wäre bis 2030 etwa die Hälfte der direk-
ten Emissionen der landwirtschaftlichen Produktion 
vermeidbar (Caldeira et al., 2004; Smith et al., 2008), 
wobei etwa 70  % des Potenzials in Entwicklungslän-
dern, etwa 20  % in OECD-Ländern und 10  % in Tran-
sitionsländern liegt (IPCC, 2007c). Die wichtigsten 
Maßnahmen dazu sind verbessertes Management von 
Acker- und Weideland sowie von organischen Böden 
(Kap. 4.1.7.2). 

Seit dem Beginn der Landwirtschaft sind etwa   40–90 

Kasten 4.3-3

Neue Geschäftsmodelle für eine 
klimaverträgliche Gesellschaft

Nach dem Transitionmanagementansatz von Grin et al. (2010) 
bedarf es des Zusammenspiels aller in einer Gesellschaft vor-
handenen Akteure sowie Nischen, Experimentierräumen und 
Pionieren, um eine Systemtransformation ins Rollen zu brin-
gen (Kap. 3). Von ganz besonderer Bedeutung sind Pioniere, 
die in Marktnischen und Experimentierräumen alternative 
Geschäftsmodelle entwickeln und erproben. Unternehmen 
als wichtige Akteure innerhalb eines sozialen Systems kön-
nen mit Hilfe des Transitionmanagementansatzes einerseits 
ihr eigenes Geschäftsmodell neu ausrichten und dadurch 
andererseits das bestehende soziale System entscheidend 
verändern (Loorbach et al., 2010). Innovative Produkte und 
Dienstleistungen bieten Alternativen zu bestehenden Kon-
summustern und Praktiken und können übliche Handlungs- 

und Denkweisen im gesamten gesellschaftlichen System 
durchbrechen. Sie sind deshalb ein wichtiger Teil der Trans-
formation in eine klimaverträgliche Gesellschaft. 

Solche unternehmerischen Transformationen werden 
insbesondere dann stattfinden, wenn auch auf Meso- und 
Metaebene transformative Veränderungen, etwa durch 
veränderte Regulierung, stattfinden. Regierungen können 
unternehmerische Transformationen aber auch durch neue 
Kriterien in der staatlichen Beschaffungspolitik (Kap.  5.2) 
und finanzielle Unterstützung beim Aufbau neuer Geschäfts-
modelle (Kap. 4.5) fördern. Ein öffentlicher Dialog über Wege 
in eine klimaverträgliche Gesellschaft kann in Unternehmen 
die Sensitivität für Umweltfragen erhöhen und in den Fir-
men Prozesse einer Neuausrichtung der Geschäftsstrategie 
in Gang setzen. Nach Loorbach et al. (2010) entwickeln sich 
neue Geschäftsmodelle insbesondere dann erfolgreich, wenn 
sie zunächst parallel zum Kerngeschäft eines Unternehmens 
erprobt werden, bis sie als eigenständige Geschäftsmodelle 
tragfähig sind. 
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Mrd. t Kohlenstoff (entsprechend  150–330 Gt CO2) aus 
den Böden verloren gegangen (Caldeira et al., 2004). 
Diesen Prozess umzukehren und die Böden durch ver-
änderte landwirtschaftliche Praktiken zur Sequestrie-
rung von Kohlenstoff zu nutzen, ist mit 89  % des 
gesamten technischen Minderungspotenzials die viel-
versprechendste Option für Klimaschutz im Sektor 
Landwirtschaft (Lal, 2004; IPCC, 2007c). Angesichts 
des durch Degradation (z.  B. Erosion) bereits verlorenen 
gegangenen Bodenkohlenstoffs ist dies in Zukunft von 
besonderer Bedeutung (WBGU, 1994). Es geht dabei 
z.  B. um Verzicht auf Umpflügen (Lal et al., 2004), die 
Erhaltung oder Restauration von Hecken gegen Wind-
erosion, die Vermeidung der Drainage organischer 
Böden (Moore usw.) sowie um die Restauration degra-
dierten Lands z.  B. durch angepasste Bodenbearbeitung 
und Anbausysteme, verbessertes Nährstoff- und Was-
sermanagement sowie energie extensive Bewässerung 
(Smith et  al., 2008). Das übrige technische Minde-
rungspotenzial bezieht sich auf CH4 (9  %) und N2O 
(2  %; IPCC, 2007c). Viele dieser bereits einsatzbereiten 
Managementverbesserungen bringen zusätzliche Nut-
zen, weil sie die Produktion steigern und die Anpassung 
an den Klimawandel erleichtern (Smith et  al., 2008; 
FAO, 2009c). Da aber diese Optionen in der Regel keine 
kurzfristigen Kostenvorteile für die Agrarbetriebe mit 
sich bringen, sind zusätzliche Anreize über Preise oder 
Politik notwendig ( Schneider und Smith, 2009). Die 
Kosten für die Einführung dieser Maßnahmen sind je 
nach Region und nach Wahl der Option sehr unter-
schiedlich und liegen auf der Projektebene häufig im 
Bereich von  200–300 US-$ pro ha (FAO, 2009c). 

Diesem großen Potenzial steht gegenüber, dass es 
seit 1990 kaum Fortschritte bei der Minderung land-
wirtschaftlicher Emissionen gegeben hat. Generell ist 
die Durchsetzungsfähigkeit von Regulierungen in vie-
len Bereichen der Land- und Forstwirtschaft und in 
vielen Regionen eher schwierig, so dass die Effektivi-
tät ordnungsrechtlicher Ansätze begrenzt ist. Ein sinn-
voller Ansatzpunkt sind daher zusätzliche Anreize über 
Preise oder Politik (z.  B. Abbau umweltschädigender 
Subventionen, Anreize und Zahlungen für Ökosystem-
leistungen; Kap. 7.3.7) für den Klimaschutz (Schneider 
und Smith, 2009; Eger et al., 1996; Kap. 5.2). 

4.3.4.2 
Ernährungsgewohnheiten und THG-Emissionen
Die technischen Emissionsminderungspotenziale durch 
klimafreundliches Management in der Landwirtschaft 
sind allerdings nicht so groß wie die Minderungen, die 
durch veränderte Ernährungsgewohnheiten erzielt wer-
den können (Popp et al., 2010). Der Grund ist, dass die 
Lebenszyklusemissionen tierischer Lebensmittel (wie 
Fleisch, Milchprodukte, Eier) bei gleichem Gewicht bis 

zu zehnmal höher sind als die pflanzlicher Lebensmit-
tel. Diese Werte sind allerdings je nach Produkt und in 
verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich. So verur-
sacht z.  B. die Rinderproduktion im Sahel nur rund halb 
so viel THG-Emissionen wie in den USA (Subak, 1999). 

Die Viehwirtschaft ist der größte Einflussfaktor der 
weltweiten anthropogenen Landnutzung. Insgesamt 
werden global etwa 70  % der landwirtschaftlichen Flä-
chen für die Viehwirtschaft genutzt (als Weideland 
oder zur Futterproduktion), die nur 15  % der globa-
len Kalorienversorgung bereitstellen (Steinfeld et al., 
2006; PBL, 2009b). Entsprechend groß ist mit 18  % 
der gesamte, also direkte wie indirekte, Beitrag der 
Viehwirtschaft zu anthropogenen Treibhausgasemis-
sionen (Steinfeld et al., 2006). Zusätzlich zu den Kli-
mawirkungen ist die Viehwirtschaft ein großer Treiber 
des  Biodiversitätsverlusts, der Übernutzung und Ver-
schmutzung von Wasserressourcen, des Nährstoffein-
trags in die Umwelt sowie nicht zuletzt auch der Verbrei-
tung infektiöser Krankheiten (z.  B. Vogelgrippe, BSE). 
Wegen der deutlich geringeren Flächenintensität hätte 
der Wandel hin zu gesünderer Ernährung mit weniger 
tierischen Produkten daher eine sehr große Hebelwir-
kung nicht nur für die Emissionen, sondern auch für die 
Erhaltung biologischer Vielfalt (PBL, 2010). Ein beson-
ders großen Unterschied für die Umweltverträglichkeit 
von Ernährungsgewohnheiten macht der Konsum von 
Rindfleisch (Marlow  et  al., 2009).  Andererseits ver-
schafft dieser Sektor ca. 1,3 Mrd. Menschen Beschäfti-
gung und Einkommen und ist gerade in Entwicklungs-
ländern häufig die einzig praktikable Option, um durch 
Beweidung aus marginalem Land Erträge zu erwirt-
schaften.

Gemäß des Anteils tierischer Produkte in der Ernäh-
rung ist der ökologische Fußabdruck der Ernährungs-
weise in Nordamerika und Europa heute etwa doppelt 
so groß wie in Afrika oder Asien (White, 2000). Die-
ses Verhältnis ändert sich derzeit rapide, z.  B. hat sich 
in den letzten 50 Jahren der Pro-Kopf-Verbrauch von 
Fleisch in den Entwicklungsländern mehr als verdrei-
facht (FAO, 2010b). Es wird mit einer Fortsetzung die-
ses Trends gerechnet, so dass sich die Fleischproduktion 
bis 2050 verdoppeln könnte (Steinfeld et al., 2006). 
Dies hängt nicht nur mit dem Bevölkerungswachstum, 
sondern vor allem mit den veränderten Ernährungsge-
wohnheiten zusammen, die weltweit mit zunehmen-
dem Wohlstand zu beobachten sind. In Entwicklungs- 
und Schwellenländern verbreitet sich eine fett- und 
proteinreichere Ernährung mit mehr tierischen Lebens-
mitteln, vor allem in Lateinamerika und Ostasien (von 
Koerber et al., 2008). So hat sich in China in den letz-
ten drei Jahrzehnten der Fleischkonsum verfünffacht 
(FAO, 2006). Der Milchsektor trägt etwa 4  % zu den 
anthropogenen THG-Emissionen bei, wobei CH4 etwa 
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die Hälfte ausmacht  (FAO, 2010c). 
Diese Trends können je nach Ausprägung zu erheb-

lichen zusätzlichen THG-Emissionen führen (Keyzer et 
al., 2005; Popp et al., 2010). Umgekehrt könnten glo-
bale THG-Emissionen aus der Landwirtschaft im Jahr 
2055 sogar niedriger sein als 1995, wenn eine Umstel-
lung auf geringere Anteile tierischer Produkte in der 
Ernährung erfolgte. In Kombination mit den techni-
schen Minderungspotenzialen ergäbe sich im Jahr 2055 
sogar eine Minderung der landwirtschaftlichen Emis-
sionen auf etwa 2,5 Gt  CO2eq pro Jahr, was in etwa 
einer Halbierung der heutigen landwirtschaftlichen 
THG-Emissionen entspräche (Popp et al., 2010). Das 
Potenzial für die Klimaschutzwirkung eines verringer-
ten Fleischkonsums ist also erheblich. 

Auch aus gesundheitlicher Sicht enthält die in 
Industrieländern vorherrschende Ernährungsweise zu 
viele tierische Produkte. Stehfest et al. (2009) kommen 
zu dem Schluss, dass eine Verringerung des Fleischkon-
sums auf ein Maß, das aus gesundheitlicher Sicht emp-
fehlenswert ist, die Minderungskosten für das Erreichen 
der Stabilisierung bei 450 ppm um die Hälfte senken 
würde. Es würden erhebliche Landflächen frei, die für 
andere Zwecke zur Verfügung stünden. Eine entspre-
chende Änderung der Ernährungsgewohnheiten hätte 
demnach einen doppelten Nutzen: für die menschli-
che Gesundheit und für die Umwelt  (McMichael et al., 
2007; Tukker et al., 2009). 

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Verluste im 
Haushalt durch Verderben und Wegwerfen von Lebens-
mitteln, von denen fast zwei Drittel vermeidbar wären. 
So könnten nicht nur Emissionen, sondern auch Kosten 
gespart werden (WRAP, 2009). 

Die Botschaft lautet also: Eine gesunde Ernährungs-
weise ist auch klimafreundlich. Der heutige durch-
schnittliche Anteil tierischer Produkte an der Ernäh-
rung in Industrieländern und den wachsenden einkom-
mensstarken Schichten in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern ist größer, als es für eine gesunde Ernährung 
angemessen wäre. Dabei ist eine Umstellung auf eine 
vollständig vegetarische oder sogar vegane Lebens-
weise keineswegs notwendig. Schon die vorgeschla-
gene Umstellung auf generell weniger Fleisch und ins-
besondere weniger Rindfleisch hätte einen erhebli-
chen Klimaschutzeffekt (PBL, 2009a). Als Handlungs-
ansätze bieten sich u.  a. verbesserte Kommunikation 
und staatliche Rahmensetzung an (Brand et al., 2007; 
Kap. 7.3.7.4). 

4.4
Exemplarischer transformativer Pfad des WBGU 
am Beispiel der EU-27 

Im Folgenden diskutiert der WBGU Transformations-
szenarien für Deutschland und Europa, die eine weit-
gehend bis vollständig auf erneuerbaren Energien 
basierende Energieversorgung im Jahr 2050 erreichen. 
Hierzu werden bestehende Studien betrachtet (EREC 
und Greenpeace, 2009, 2010; Sterner, 2009; SRU, 
2010; Klaus et al., 2010; BMU, 2010c; Roadmap 2050, 
2011). Wie im Kapitel 4.1 gezeigt, sind die technischen 
Potenziale der erneuerbaren Energien hierfür ausrei-
chend. Es soll im Folgenden die technische Machbar-
keit eines auf Energieeffizienz und erneuerbaren Ener-
gien basierenden Energiesystems unterstrichen wer-
den. Die Umsetzung dieser Szenarien ist von den politi-
schen und ökonomischen Weichenstellungen abhängig. 
Ziel dieses Kapitels ist es, Kernelemente einer Dekar-
bonisierung des Energiesystems darzustellen und Mög-
lichkeiten für die Integration von konventioneller und 
regenerativer Energiewirtschaft aufzuzeigen.

Während für die technische Umsetzung einer glo-
balen, vollständig auf erneuerbaren Energien beru-
henden Energieversorgung bisher nur wenige detail-
lierte Forschungsarbeiten vorliegen (z.  B. Teske et al., 
2008), wurden zeitlich hochauflösende Untersuchun-
gen der Vollversorgung Europas bzw. des Stromverbun-
des Europa/Nordafrika oder Deutschland/Norwegen 
bereits durchgeführt (Roadmap 2050, 2011; Czisch, 
2005). Czisch (2005) zeigte, dass bei einer optimier-
ten Auswahl der Standorte für Wind- und Solarener-
gie, Bioenergie sowie Laufwasserkraft über das Szena-
riogebiet schon zu den damaligen Kosten der erneuer-
baren Energieträger die durchschnittlichen Kosten für 
Stromerzeugung und -transport über ein transnationa-
les Netz im Bereich von 5–6 €ct pro kWh liegen und 
sich damit im Bereich der Kosten für konventionellen 
Strom  bewegen.

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU, 
2010) hat in einer detaillierten Analyse gezeigt, dass 
unter strengen Anforderungen des Naturschutzes und 
unter Vermeidung anderer Nutzungskonflikte das 
Potenzial der erneuerbaren Energien zur Stromerzeu-
gung in Deutschland und Europa ausreicht, um in jeder 
Stunde eine vollständige regenerative Stromversorgung 
in Deutschland zu bezahlbaren Kosten zu ermöglichen. 
Hierbei spielen der europäische Netzausbau und die 
Anbindung der Nachbarländer die entscheidende Rolle. 

Alle Szenarien verbindet, dass sie sowohl  ressourcen- 
als auch politikgetrieben sind. 
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4.4.1 
Eine regenerative Energieversorgung in Europa 

Im Szenario Energy [R]evolution 2010 (EREC und 
Greenpeace, 2010) werden zwei exemplarische Pfade 
aufgezeigt, nach denen Europa bis 2050 seine Klima-
schutzziele erfüllen kann. Das Basisszenario erfüllt das 
aktuelle Mindestziel hinsichtlich einer Reduktion der 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80  % gegenüber 
1990 bzw. eine Reduktion der CO2-Emissionen um ca. 
85  %. Das ambitioniertere Advanced-Szenario erreicht 
sogar eine Reduktion um 95  % durch eine nahezu voll-
ständig regenerative Energieversorgung und durch 
stark intensivierte Energieeinsparungen. In beiden Pfa-
den wird dadurch die Versorgungssicherheit Europas 
gegenüber heute deutlich erhöht und die energetische 
Wertschöpfungskette auf Europa fokussiert. 

Die demografischen, strukturellen und ökonomi-
schen Eckdaten, welche die Volkswirtschaft und damit 
auch die Energienachfrage charakterisieren, entspre-
chen in dieser Untersuchung weitgehend denjenigen, 
die auch den Szenarien des IEA World Energy Outlooks 
zugrunde liegen. 

Bis 2050 zeigen sich beträchtliche strukturelle Ver-
änderungen. Die heute noch hohen Umwandlungsver-
luste werden durch den Ausbau der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien und den damit verbunde-
nen starken Rückgang von Kondensationskraftwerken 
deutlich reduziert. Deren Anteil sinkt von derzeit 76  % 
(fossil und nuklear) auf 57  % bis 2020 und auf 32  % 
bis 2030. Im Jahr 2050 sind nur noch flexible Gas-
kraftwerke (einschließlich gasgespeister Kraft-Wärme-
Kopplung) zur Bereitstellung gesicherter Leistung von 
Bedeutung. Die noch verbleibenden fossil gefeuerten 
Kraftwerke (Kohle und Gas) werden in Kraft-Wärme-
Kopplung eingesetzt. Der Hauptbeitrag wird von erneu-
erbaren Energien erbracht. Zudem werden der Verkehr 
weitgehend auf Elektromobilität umgestellt und große 
Energieeinsparmaßnahmen im Wärmebereich durchge-
führt. 

Diese Entwicklungen führen zu einem deutlichen 
Rückgang des Primärenergieeinsatzes, der im Refe-
renz-Szenario um 3  % gegenüber heute auf 76 EJ im 
Jahr 2050 steigt, während er in den Energy-[R]evolu-
tion-Szenarien durch den breiten Einsatz erneuerbarer 
Energien gedeckt werden kann und deutlich geringer 
ausfällt: Nach der Wirkungsgradmethode sinkt er im 
Advanced-Szenario bis 2020 auf 87  % des Niveaus von 
2007 und bis 2050 auf 62  % des Ausgangswerts.

Der gleiche Versorgungsgrad bei geringerem 
 Primärenergiebedarf resultiert daraus, dass sowohl 
Wind- und Solarenergie als auch Wasserkraft Abwärme 
vermeiden und eine deutliche Intensivierung von 
 Energieeinsparungen in allen Sektoren zugrunde gelegt 

wird (Abb. 4.4-1).
Die energiebedingten Treibhausgasemissionen wer-

den in diesem Szenario bis 2050 um 95  % gegenüber 
1990 reduziert. Allein in der Strom- und Dampferzeu-
gung können durch Energieeinsparungen und dem wei-
teren Ausbau erneuerbarer Energien 1,4 Gt CO2 pro Jahr 
eingespart werden. Mittelfristig ist die CO2-Reduktion 
im Wärmesektor von großer Bedeutung und langfristig 
die regenerative Stromerzeugung. 

Die Transformation der europäischen Energieversor-
gung ist anfangs nicht ohne hohe Investitionen mög-
lich, die sich jedoch langfristig als Kosteneinsparungen 
erweisen. Die Mehrkosten belaufen sich im Advanced-
Szenario auf 82 Mrd. € für 2020 und 73 Mrd. € für 
2030, wobei diese Kosten im Vergleich zu den heutigen 
Ausgaben für Energieimporte von ca. 350 Mrd. € im 
Rahmen bleiben. Langfristig führen diese Investitionen 
in die Energiewende durch vermiedene Energieimporte 
und einer höheren Rohstoffunabhängigkeit zu großen 
Einsparungen, die sich europaweit auf 85 Mrd. € im 
Jahr 2050 belaufen.

Keimzellen für die Transformation sind Städte: 
Eine Vielzahl europäischer Städte hat es sich zum Ziel 
gesetzt, eine regenerative Vollversorgung zu realisie-
ren. Damit werden Leuchtturmprojekte geschaffen, 
die in Zeiten zunehmender Urbanisierung wegweisend 
sind, um den Prozess der Verstädterung nachhaltig zu 
gestalten.

Die Stromversorgung in Europa nach dem Szenario 
Energy [R]evolution 2010
Der Stromsektor ist die tragende Säule in der Trans-
formation der Energiesysteme. Die Dekarbonisierung 
gestaltet sich in diesem Sektor leichter als im Wärme- 
und Verkehrsbereich. Aber auch Wärmeanwendun-
gen und Mobilität können über regenerativen Strom 
effizienter, klimafreundlicher und teilweise auch kos-
tengünstiger ermöglicht werden. Aus diesen Gründen 
wird regenerativer Strom langfristig zur Primärenergie, 
wodurch der Gesamtstrombedarf trotz Energieeinspa-
rungen bis 2050 nicht abnimmt.

Der regenerative Anteil steigt im Advanced-Szenario 
von 16  % (2007) auf 43  % (2020), 68  % (2030) sowie 
97  % (2050) mit einer Kapazität von dann ca. 1.500 
GW. Das Wachstum kommt überwiegend aus Wind- 
und Solarenergie. Das nachhaltige Biomassepotenzial 
ist etwa um 2030 ausgeschöpft. Ab 2030 spielt in die-
sem Szenario auch der Import von Strom aus erneu-
erbaren Energien (Wind, solarthermische Kraftwerke) 
eine zunehmende Rolle (Abb. 4.4-2).

Dieses Szenario mit einem sehr hohen Ausbau 
erneuerbarer Energien wird auch dann nicht obsolet, 
wenn sich einige Länder dazu entscheiden, die Kern-
energie weiter als Teil ihres Strommix zu führen. Die 
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Abbildung 4.4-1
Primärenergieverbrauch in der EU-27 für Strom nach dem Energy [R]evolution Advanced Scenario 2010 von EREC und 
Greenpeace (2010) für den Zeitraum 1970–2050. Tragende Säulen sind Windenergie, Solarenergie und Biomasse. Große 
Primärenergieeinsparungen ergeben sich aus der Vermeidung von Abwärme durch die direkte Stromerzeugung aus Wind, Solar 
und Wasserkraft. Die Bruttostromerzeugung steigt dabei bis 2050 weiter moderat an (rote Linie; Abb. 4.4-2). Datengrundlage 
der historischen Daten bis einschließlich 2008 sind die Energiebilanzen der internationalen Energieagentur (IEA, 2010d). 
Quelle: WBGU, nach den genannten Datenquellen
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Abbildung 4.4-2
Bruttostromerzeugung in der EU-27 nach dem Energy [R]evolution Advanced Scenario 2010 (EREC und Greenpeace, 2010) 
für den Zeitraum 1970–2050. Der Anteil erneuerbarer Energien wird sukzessive ausgebaut und auf einen Anteil von 86  % 
im Jahr 2050 gesteigert. Die größten Anteile haben Wind, Solar und Wasserkraft. Stromtransport, Energiespeicher und 
Energiemanagement gleichen Schwankungen auf Erzeugungs- und Verbrauchsseite aus. Der steigende Strombedarf zwischen 
2030 und 2050 resultiert aus einer gestiegenen Nachfrage nach Strom für Wärme (Wärmepumpen) und den Verkehr 
(Elektromobilität). Datengrundlage der historischen Daten bis einschließlich 2008 sind die Energiebilanzen der internationalen 
Energieagentur (IEA, 2010d). 
Quelle: WBGU, nach den genannten Datenquellen
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konventionellen Kraftwerke müssen bei zunehmendem 
Ausbau erneuerbarer Energien immer häufiger in einen 
Teillastbetrieb gehen. Dieser ineffiziente und unwirt-
schaftliche Anlagenbetrieb, der bei fossilen Kraftwer-
ken zu Mehremissionen führt und potenziell technische 
Komplikationen hervorruft, kann durch den Bau von 
Speichern und den europäischen Netzausbau vermie-
den werden. 

Die Wärmeversorgung in Europa angelehnt an das 
Szenario Energy [R]evolution 2010
Der Anteil regenerativer Quellen an der Wärmeversor-
gung steigt europaweit von heute 13  % bis 2020 auf 
27  % und bis 2050 auf 95  % am Endenergieverbrauch. 
Fossile Energie wird schrittweise durch effizientere 
Technologien ersetzt. 

Die Reduktion des Wärmebedarfs wird erreicht 
durch Energieeinsparung mit Hilfe verbesserter Wär-
medämmung sowie verbesserter Wärmerückgewin-
nung bei der Lüftung. Beide Maßnahmen verringern 
bei Neubauten den Wärmebedarf drastisch. Im Bestand 
ist die Umsetzung dieser Maßnahmen an die Renovie-
rungsrate gebunden, die im Vergleich zur historischen 
Rate beschleunigt wird.

Der verbleibende Wärmebedarf und auch die Pro-
zesswärme werden durch eine Kombination aus elek-
trischen Wärmepumpen, der Kraft-Wärme-Kopplung, 
Solarthermie und erneuerbaren Gasen wie Wasserstoff 
oder Methangas gedeckt (Abb.  4.4-3). Wärmepum-
pen und die Kraft-Wärme-Kopplung eignen sich gut 
zum Ausgleich von Fluktuationen im Stromnetz: Wäh-
rend die Wärmepumpe bei Stromüberschuss in Betrieb 
genommen werden kann, hilft die Kraft-Wärme- 
Kopplung, Defizite bei der Stromerzeugung auszuglei-
chen. In beiden Fällen erlaubt die thermische Masse 
der Gebäude bzw. eine geeignete Dimensionierung von 
Wärmespeichern eine Entkopplung von Strom- und 
Wärmefluss. 

Abweichend zum Advanced-Szenario wird in der 
hier gezeigten Variante Biomasse verstärkt im Wärme-
sektor eingesetzt, da dort der Nutzungsgrad und die 
Effizienz der Anwendung doppelt so hoch sind wie im 
Verkehrssektor. Biomasse wie z.  B. Holz ersetzt in Hei-
zungen direkt 1:1 fossiles Öl, während Biomasse zur 
Kraftstoffproduktion unter hohen Verlusten z.  T. mehr-
fach umgewandelt werden muss, um für die Mobilität 
verwendet werden zu können. Daher können mit der 
ohnehin begrenzten Bioenergie im Wärmebereich deut-
lich höhere CO2-Einsparungen erreicht werden (WBGU, 
2009a). Das dadurch frei gewordene Erdöl aus Heizun-
gen wird als Kraftstoff für die Mobilität genutzt.

Regenerative Mobilität in Europa angelehnt an das 
Szenario Energy [R]evolution 2010
Im Verkehrssektor ist die Abhängigkeit von fossilen 
Ressourcen noch am deutlichsten ausgeprägt und ent-
sprechend gestaltet sich die Transformation als Her-
ausforderung (Abb. 4.4-4). Wegen der beträchtlichen 
Wachstumsraten des Güterverkehrs dämpft die Effi-
zienzsteigerung bei Verbrennungsmotoren nur den 
 Verbrauchszuwachs. 

Die eigentlichen Effizienzgewinne resultieren aus der 
regenerativen Elektromobilität, die einen um den Fak-
tor drei bis vier höheren Wirkungsgrad besitzt als fos-
sile Verbrennungsmotoren. Die Herausforderung bei der 
breiten Einführung elektrischer Fahrzeuge liegt in der 
Technologieentwicklung, der Kostenreduktion, nach-
haltigen Rohstoffzyklen und der technischen Reife.

Das nachhaltige Potenzial von Biokraftstoffen wird 
für spezielle Verkehrssegmente (Langstrecken, Flug, 
Schiff, Gütertransport), die auf chemische Energieträger 
mit hoher Energiedichte angewiesen sind, voll ausge-
schöpft. Erneuerbare Gase (Wasserstoff, Methan) spie-
len eine wichtige Rolle, um die begrenzten Potenziale 
von Biokraftstoffen zu ergänzen. Die Einführung von 
Wind- und Solarkraftstoffen vermeidet einerseits Nut-
zungskonkurrenzen, welche bei Biokraftstoffen auftre-
ten und überwindet andererseits die Begrenzungen bei 
deren Verfügbarkeit.

Durch die zügige Einführung von Elektromobilität, 
den begrenzten Einsatz von nachhaltigen Biokraftstof-
fen und die Einführung von Wind- und Solarkraftstof-
fen können im Jahr 2050 ca. 90  % der Mobilität mit 
erneuerbaren Energien ermöglicht werden. Die ver-
bleibenden 10  % werden weiter aus Erdöl gespeist, 
welches durch seine Verdrängung durch Biomasse in 
 Wärmeanwendungen frei wird.

Übertragbarkeit der Ergebnisse für Europa auf 
andere Weltregionen
Europa besitzt den Vorteil einer gut ausgebauten Netz-
infrastruktur und einer hohen Technologieverbreitung. 
Analog ließen sich diese Ergebnisse in Nordamerika und 
einigen asiatischen Ballungsräumen umsetzen. Für glo-
bal differenzierte Betrachtungen eignen sich DLR Stu-
dien (z.  B. EREC und Greenpeace, 2010), welche auch 
als Grundlage für den Sonderbericht zu erneuerbaren 
Energien des IPCC dienen.

4.4.2 
Die Vernetzung der Energiesysteme als 
 Kernelement der Transformation 

Um erneuerbare Energien in die bestehenden Energie-
versorgungsstrukturen zu integrieren ist eine sektoren-
übergreifende Vernetzung notwendig. Der Ausbau der 
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Energienetze für Strom und Gas, ihre Kopplung unter-
einander und eine intelligente Verbindung mit dem IT-
Netz sind unverzichtbar. 

Dynamische Simulationen zur Integration 
erneuerbarer Energien in die Stromversorgung
Für die Analyse der regenerativen Versorgung mit 
hohen Anteilen an Windenergie und Photovoltaik müs-
sen die zeitlichen Fluktuationen der Einspeisung auf-
grund meteorologischer Schwankungen adäquat abge-
bildet werden, da diese den Einsatz von kompensieren-
den Maßnahmen wie Speicher oder Erzeugungs- und 
Lastmanagement erfordern, die technisch und ökono-
misch mit zu betrachten sind. 

Diese Problematik soll exemplarisch für Deutschland 
anhand der Studie von Klaus et al. (2010) dargestellt 
werden, in der eine Vollversorgung Deutschlands mit 
erneuerbaren Energien im Jahr 2050 realisiert wird. 
Die Studie zeigt, dass durch den ambitionierten Ausbau 
der nationalen erneuerbaren Energien, die Einführung 
von Elektromobilität im Verkehr, eine Verbesserung 
der Gebäudedämmung auf Niedrigenergiestandard, die 
Substitution konventioneller Heizungen durch elektri-
sche Wärmepumpen sowie den Einsatz von Großspei-
chern (Pumpspeicher und Gasnetz) zum Ausgleich von 
Ungleichgewichten zwischen Erzeugung und Verbrauch 
eine komplette Dekarbonisierung des Energiesektors 
bis 2050 technisch und nachhaltig prinzipiell möglich 
ist. Für die bessere Übereinstimmung von Erzeugung 
und Verbrauch kann das Lastmanagement mit elekt-

rischen Wärmepumpen, Klimatisierung und Elektro-
mobilität einen wichtigen Beitrag leisten: Zu Zeiten, in 
denen die Erzeugung den aktuellen Verbrauch über-
steigt, werden die Batterien der ans Netz angeschlos-
senen Elektrofahrzeuge geladen, die thermischen Spei-
cher der auf Wärmepumpen basierenden Heizsysteme 
aufgeheizt oder die Klimaanlagen angeschaltet und 
damit der aktuelle Verbrauch erhöht, um die Zwischen-
speicherung der elektrischen Energie in elektrischen 
Speichern zu vermeiden. 

Abbildung 4.4-5 zeigt die in Klaus et al. (2010) simu-
lierte Einspeisung für die Monate Dezember und 
August. Während in den Sommermonaten durch die 
Kombination von Wind- und Solarenergie nur kurzzei-
tige Differenzen zwischen Erzeugung und Verbrauch im 
Bereich weniger Stunden auftreten, zeigt die Simulation 
im Dezember eine zweiwöchige Periode mit deutlichen 
Defiziten in der Energieversorgung, die für ein zuverläs-
siges Energiesystem ausgeglichen werden  müssen. 

Ausbau der Energienetze
Der Ausbau und die Kopplung der Netze ermögli-
chen einen europaweiten Energietransport. Die Strom-
netze sind in großem Umfang national sowie interna-
tional auszubauen (DENA, 2010). Die Gasnetze kön-
nen bereits heute als Super-Grid bezeichnet werden, 
da sie über hohe Übertragungsleistungen und gut aus-
gebaute Speicherkapazitäten von allein in Deutschland 
etwa 220 TWhth verfügen. Ein starkes transeuropäi-
sches Hochleistungstransportnetz für Strom und Gas ist 
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Abbildung 4.4-3
Endenergieverbrauch des Wärmesektors in der EU-27 angelehnt an das Energy [R]evolution Advanced Scenario 2010 für den 
Zeitraum 2007–2050 mit verstärktem Einsatz von Biomasse und verringertem Einsatz von Erdöl bis 2050. Energieeinspar-
maßnahmen und die Einführung von Wärmepumpen, Solarthermie, Kraft-Wärme-Kopplung, Biomasse und erneuerbaren Gasen 
(Wasserstoff, Methan) ermöglichen eine rein regenerative Wärmebereitstellung bis 2050.
Quelle: WBGU, angelehnt an EREC und Greenpeace, 2010
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Voraussetzung, um einerseits den Energietransport aus 
Wind- und Solarkraftwerken von Standorten mit hohen 
Erträgen in die Verbrauchszentren zu ermöglichen, und 
andererseits für einen großflächigen Ausgleich der lokal 
auftretenden Erzeugungsschwankungen zu sorgen. Auf 
diese Weise können große Offshore-Windkapazitäten 
und Solarstrom aus dem Mittelmeerraum in die euro-
päische Energieversorgung eingebunden werden und 
vorhandene Speichermöglichkeiten im  Gasnetz bzw. 
 Speicherwasserkraft in Skandinavien, in den Pyrenäen 
und in den Alpen erschlossen werden. 

Einbindung von Speichern sowie Kopplung von 
Strom-, Gas- und Wärmenetzen
Mit zunehmenden Anteilen von Wind- und Solarener-
gie steigt der Speicherbedarf. Dabei ist zwischen Kurz- 
und Langzeitspeichern zu unterscheiden. Zum Aus-
gleich von Leistungsschwankungen im Stundenbe-
reich lassen sich Pumpspeicherkraftwerke mit hohen 
Wirkungsgraden einsetzen. Ein weiterer Ausbau die-
ser bewährten Technik stößt vor allem aufgrund von 
Akzeptanzproblemen zumindest in Deutschland an 
Grenzen. Attraktiv wäre jedoch, die immense Spei-
cherkapazität vor allem der norwegischen Speicher-
kraftwerke zu nutzen. Allerdings sind dafür leistungs-
fähige  Transportleitungen zwischen Kerneuropa und 
Norwegen zu errichten. Die derzeit geplante Verbin-
dung zwischen Deutschland und Norwegen mit einer 
Übertragungskapazität von 1,4 GW für ca. 1,5 Mrd. € 

kann dabei nur ein erster Schritt sein (NorGer, 2011). 
Eine weitere Verbesserung der Speicherkapazität kann 
durch den Umbau der heute in Norwegen existieren-
den Speicherwasserkraftwerke in Pumpspeicherwerke 
erreicht werden, wobei ökologische Aspekte wie die 
Vermischung von Salz- und Süßwasser zu beachten 
sind. Vor dem Hintergrund dieser sehr großen Spei-
cherpotenziale (ca. 80 TWhel) erscheint der Bau von 
Druckluftspeicherkraftwerken mit wesentlich gerin-
geren Wirkungsgraden und höheren Kosten als zweit-
rangig (SRU, 2010).

Auch elektrische Batterien eignen sich prinzipiell 
für die Stabilisierung von Stromnetzen. Die heute und 
auf absehbare Zeit zu erwartenden Kosten für Batte-
riespeicher erlauben jedoch keinen konkurrenzfähigen 
Einsatz. Eine Ausnahme bildet der Speicher für Elekt-
rofahrzeuge, vor allem beim optimierten Lademanage-
ment. Eine regelmäßige Rückspeisung in das Stromnetz 
ist allerdings auch mit Batterien in Elektrofahrzeugen 
unwirtschaftlich, kann aber bei kritischen Zuständen 
attraktiv werden, in denen sich lukrative Erlöse für die 
Einspeisung für die Netzunterstützung erzielen lassen. 

Mit Ausnahme der norwegischen Pumpspeicher 
ist eine Langzeitspeicherung zur Überbrückung z.  B. 
einer Windflaute von 1–2 Wochen jedoch mit kei-
nem der oben beschriebenen Speichertypen möglich 
(Abb. 4.4-5). Diese Lücken können zunächst mit Hilfe 
von sogenannten Backup-Kraftwerken geschlossen 
werden, etwa mit schnell reagierenden Gasturbinen-

Abbildung 4.4-4
Endenergieverbrauch im Verkehrssektor in der EU-27 angelehnt an das Energy [R]evolution Advanced Scenario 2010 für den 
Zeitraum 1970–2050 mit Biomasse als Brückentechnologie und Nutzung von Erdöl, welches im Wärmesektor frei wird bis 
2050 (EREC und Greenpeace, 2010). Durch die Einführung der effizienten Elektromobilität kann der Endenergieverbrauch des 
Verkehrs deutlich gesenkt werden. Erneuerbare Gase (Methan, Wasserstoff) ergänzen Biokraftstoffe im Langstreckensegment. 
Datengrundlage der historischen Daten bis einschließlich 2008 sind die Energiebilanzen der internationalen Energieagentur 
(IEA, 2010d). 
Quelle: WBGU, nach den genannten Datenquellen
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Abbildung 4.4-5
Simulierte Einspeisung aus erneuerbaren Energien (farbige Flächen) nach dem UBA-Szenario projiziert auf 2050 über 
einen Monat in Relation zur Basislast (gestrichelte rote Linie) und der sich mit gesteuertem Einsatz von Elektromobilität, 
Klimatisierung und Wärmepumpen (durchgezogene rote Linie) ergebenden Gesamtlast. Ein Sommer- und ein Wintermonat  
(a: August, b: Dezember) sind exemplarisch mit den meteorologischen Daten des Jahres 2007 dargestellt. Extreme 
Schwankungen in der Stromversorgung werden sowohl von Wind- als auch Solarenergie verursacht, die mit den drei Maß-
nahmen Netzausbau, Erzeugungs- und Lastmanagement und Speicher ausgeglichen werden können. Trotz idealen Netzausbaus 
und idealen Lastmanagements treten regelmäßig Versorgungslücken von ein bis zwei Wochen auf, die nur durch die Anbindung 
der großen skandinavischen Speicherkapazitäten oder die Kopplung von Strom- und Gasnetz geschlossen werden können.
Quelle: Klaus et al., 2010
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kraftwerken, aber auch mit virtuellen Kraftwerken, 
die aus vielen dezentralen Kraft-Wärme-Kopplungsan-
lagen bestehen welche mit Hilfe von smart grids syn-
chron gesteuert werden. 

Mit abnehmenden Anteilen fossiler Energieträ-
ger kann Erdgas zunächst durch Biogas ergänzt wer-
den. Für eine vollständige Substitution ist jedoch die 
Erzeugung von erneuerbarem Methan aus Wind- und 
Solarstrom erforderlich. Für die Rückverstromung eig-
nen sich dafür die ohnehin benötigten gasbetriebenen 
Backup-Kraftwerke und dezentralen Blockheizkraft-
werken. Insgesamt ergibt sich aus dieser Kombination 
ein Langzeitspeicher, der regenerativen Strom zunächst 
in erdgasgleiches Methan konvertiert, diesen Energie-
träger mit Hilfe der bestehenden Erdgasinfrastruktur 
speichert und den Strom mit Hilfe der Backup-Kraft-
werke bedarfsgerecht bereitstellt. Die Kapazität von 
Gasspeichern kann Lücken in der Stromversorgung von 
bis zu zwei Monaten schließen.

Auf diese Weise kann das Strom- mit dem Gasnetz 
sinnvoll verbunden werden. Diese Kopplung erlaubt 
eine Stabilisierung der elektrischen Netze durch Nut-
zung der um mehrere Größenordnungen höheren Spei-
cherkapazität von Gasnetzen ( Sterner, 2009). Der Auf-
bau von Nahwärmenetzen und deren Verbindung mit 
den Strom- bzw. Gasnetz ergibt eine weitere Synergie: 
Die Verstromung des gespeicherten Methans kann in 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit hohen Gesamt-
wirkungsgraden erfolgen und damit auch einen Teil der 
Wärmeversorgung abdecken (Nast, 2007). 

Verbindung von Strom- und IT-Netzen:  
Erzeugungs- und Lastmanagement
Als Grundvoraussetzung für eine effiziente Gestaltung 
der Energiedienstleistungen sollten alle Energienetze 
(Strom, Gas, Wärme) informationstechnisch mitein-
ander vernetzt werden (smart grids). Der Einsatz von 
Erzeugungs- und Lastmanagement hilft, die Fluktuati-
onen in der Stromversorgung zu glätten: erstens durch 
den bedarfsgerecht gesteuerten Einsatz von Elekt-
romobilen, Kühlanlagen, Wärmepumpen und ande-
ren Verbrauchern in Haushalt, Gewerbe und Industrie 
sowie zweitens über den nach dem elektrischen Bedarf 
gesteuerten Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung. Große 
Potenziale des Lastmanagements werden im Bereich 
der Industrieproduktion, im Handel und im privaten 
Haushaltsbereich gesehen (Stadler, 2006). 

Das Erdgasnetz als multifunktionales Netz für 
Energietransport und Speicherung 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Form kleiner dezen-
traler Blockheizkraftwerke oder auch größerer Gas- 
und Dampfkraftwerke werden schon heute überwie-
gend mit Erdgas betrieben, was auch für die Zukunft 

eine ausgezeichnete Basis für die Vernetzung unter-
schiedlichster Energieträger bildet. Das heute exis-
tierende Erdgasnetz kann mehrere Aufgaben für ein 
vernetztes Energiesystem übernehmen  (Abb.  4.4-6). 
Biogas kann durch Abtrennung von CO2 in Methan 
umgewandelt werden, das in bestehende Erdgasnetze 
eingespeist so allen typischen Erdgasverbrauchern wie 
der Kraft-Wärme-Kopplung, Gaskraftwerken, Gasau-
tos oder auch konventionellen Heizgeräten zugeführt 
werden kann. Auch Synthesegas aus Biomasseverga-
sungsanlagen kann unter Abtrennung von CO2 zu rei-
nem Methan synthetisiert und eingespeist werden. Mit 
vergleichbaren Verfahren lässt sich auch Kohle über die 
Kohlevergasung unter Abtrennung von CO2 in Methan 
konvertieren (US-DoE, 2006).

Eine neue Option stellt die Herstellung von Methan 
aus den Überschüssen der Stromproduktion dar. Dabei 
wird zunächst Wasserstoff über Elektrolyse produ-
ziert. Dieser Wasserstoff wird in einem anschließenden 
Konversionsprozess unter Reaktion mit CO2 in reines 
Methan umgewandelt und lässt sich dann ebenfalls 
in bestehende Erdgasnetze einspeisen (Specht  et  al., 
2010). Dieser Pfad kann die Langzeitspeicherung 
bereitstellen, die benötigt wird, um die jahreszeitlich 
unterschiedlich anfallenden Überschüsse der Wind- 
und Solarstromproduktion in die ein bis zwei Wochen 
andauernden Lasttäler zu verschieben. Dabei kann eine 
weitere wichtige Eigenschaft des bestehenden Erdgas-
netzes genutzt werden, nämlich die Speichermöglich-
keit in existierenden Erdgasspeichern mit einer Kapa-
zität von 220 TWhth, die den Bedarf für den Ausgleich 
der Stromproduktion um ein Vielfaches übersteigen 
(Sterner et al., 2010; Klaus et al., 2010). 

Eine weitere attraktive Möglichkeit der Methansyn-
these aus Wasserstoff und CO2 ergibt sich aus der Tat-
sache, dass dadurch dezentral anfallende CO2-Ströme, 
z.  B. aus Biogasanlagen, aber auch der Zement- und 
Kalkherstellung, zunächst eingesammelt werden kön-
nen und nach der Konversion zu Methan über das 
bestehende Erdgasnetz großen zentralen Anlagen wie 
z.  B. Gas-und-Dampfkraftwerken zur Sequestrierung 
zugefügt werden können.

Diese Strategie erlaubt ebenfalls den Einsatz von 
Kohle in Verbindung mit CO2-Sequestrierung und bil-
det so ganz allgemein ein Sammelsystem für dezentral 
anfallendes CO2. Für den Ausgleich der bei Wind- und 
Solarkraftwerken entstehenden Leistungsschwankun-
gen lässt sich damit eine Entkopplung von der Verfüg-
barkeit der Biomasse erzielen und die Konkurrenz zur 
Nahrungsmittelproduktion stark reduzieren. Die Ver-
wendung der Erdgasinfrastruktur erlaubt weiterhin 
den Ferntransport dieses Energieträgers aus Biomasse, 
Kohle und Strom über bestehende Erdgas-Flüssiggas-
terminals und die Einbeziehung unkonventioneller Erd-
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gasvorkommen (Schiefergas). 
Schließlich lassen sich über die Fischer-Tropsch-

Synthese flüssige Energieträger für den Einsatz im Ver-
kehr oder auch Rohstoffe für die Kunststoffindustrie 
herstellen. Das Erdgasnetz stellt auch für die Über-
gangsphase in ein nachhaltiges Energiesystem eine ide-
ale Basis dar: So lassen sich schon heute erdgasbasierte 
Kraftwerke zum Ausgleich der Leistungsschwankungen 
im elektrischen Netz zügig ausbauen während auf der 
Erzeugungsseite das Erdgas sukzessive durch bioge-
nes Methan oder auch Methan aus Stromüberschüssen 
ergänzt und später vollständig ersetzt werden kann. 

4.5
Finanzierung der Transformation in eine 
 klimaverträgliche Gesellschaft

4.5.1 
Investitionsbedarf für die Transformation der 
globalen Energiesysteme

Der für die Transformation in eine nachhaltige und 
klimaverträgliche Gesellschaft erforderliche globale 
Umbau der Energiesysteme einschließlich der Anpas-
sungen in den einzelnen Bedürfnisfeldern (Kap. 4.3) ist 
im Vergleich zu einer Fortschreibung des business as 

usual (BAU) mit erheblichen Zusatzinvestitionen ver-
bunden. Diese Investitionen müssen vor allem in die 
Bereiche Forschung und Entwicklung neuer Technolo-
gien (insbesondere Energietechnologien) sowie Techno-
logiediffusion fließen, aber auch in den Ausbau erneu-
erbarer Energien, in energieeffizientere Produktions-
technologien, in den Umbau der Kommunikations- und 
Verkehrssysteme sowie in Verbesserungen der Endnut-
zungseffizienz (u.  a. in den Bereichen Mobilität, Woh-
nen, Kommunikation). 

Wichtige Voraussetzungen für die Transforma-
tion sind außerdem verstärkte Infrastrukturinves-
titionen: So werden neben neuen Verkehrs- und 
Transport infrastrukturen insbesondere zusätzliche 
 Über tragungsnetze und Speicher benötigt, um die Ein-
bindung hoher Anteile erneuerbarer Energien in den 
Energiemix zu ermöglichen.

Bereits heute ist der Energiesektor einer der größ-
ten und wichtigsten Wirtschaftssektoren der Welt, mit 
jährlichen Investitionen von mindestens 1–2  % des glo-
balen Bruttoinlandsprodukts. Die globalen Energiein-
vestitionen betragen momentan etwa 740 Mrd. US-$. 
210 Mrd. US-$ werden jährlich in Stromgewinnung 
investiert, 170 Mrd. US-$ in Transmission und Distri-
bution, 130 Mrd. US-$ in industrielle Nutzung, sowie 
weitere 3.800 Mrd. US-$ allein im Transportsektor 
(IEA, 2010a). Die Investitionen im Gebäudebereich 
sowie für zahlreiche kleinere Industrien sind darin nicht 

Abbildung 4.4-6
Mögliche Kopplung der Energienetze am Beispiel von Methan. Das bestehende Erdgasnetz wird als zentrales Element für 
den Transport und die Speicherung konventioneller und erneuerbarer Energien verwendet. Diese Struktur ermöglicht ein 
CO2-Recycling bzw. die dezentrale Sammlung von CO2 über das Erdgasnetz samt CO2-Einlagerung nach der Anwendung 
in Kraftwerken. In Kombination mit Biomasse ergibt sich dadurch die Möglichkeit, negative Emissionen in Form einer 
Kohlenstoffsenke umzusetzen. Erneuerbare Energie aus Wind, Solar und Wasserkraft kann in Form von Methan in Gasspeichern 
zwischengelagert werden und zusammen mit Biomasse und (in der Übergangszeit) Kohle allen Energiesektoren zugeführt 
werden – auch dem Verkehr in optional verflüssigter Form über eine Fischer-Tropsch-Synthese (FT-Konversion).
Quelle: WBGU
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vollständig enthalten, da sie nur schwer abzugrenzen 
sind (IEA, 2010a). 

4.5.1.1 
Vergleich von Schätzungen zum Investitionsbedarf
Verschiedene Studien kommen zu dem Ergebnis, dass 
sich der globale zusätzliche Investitionsbedarf für eine 
Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft 
(im Vergleich zum BAU) im jährlichen Durchschnitt in 
einer Größenordnung von mindestens 200 Mrd. bis zu 
etwa 1.000 Mrd. US-$ bezogen auf den Zeitraum bis 
2030 sowie deutlich über 1.000 Mrd. US-$ jährlich 
bezogen auf den Zeitraum zwischen 2030 und 2050 
bewegt (UNFCCC, 2008; McKinsey, 2009; IEA, 2010a; 
 Edenhofer et al., 2009a; Project Catalyst, 2010; AGECC, 
2010; World Bank, 2010b; GEA, 2011). Die verschie-
denen Schätzungen sind in Tabelle 4.5-1 zusammenge-
fasst. 

Am unteren Ende der Spanne für den globalen 
Investitionsbedarf liegen die Schätzungen des Sekre-
tariats der UNFCCC (2008), das den jährlichen zusätz-
lichen Investitionsbedarf im Jahr 2030 zur Reduktion 
der globalen Treibhausgasemissionen um 25  % gegen-
über dem Niveau des Jahres 2000 auf etwas mehr 
als 200  Mrd.  US-$ beziffert, wovon etwa die Hälfte 
in Entwicklungsländern investiert werden müssten. 
Dabei wurde bereits ein Rückgang der Investitionen 
im Bereich fossiler Energieerzeugung gegengerechnet. 
Im Gegensatz zu den nachfolgenden Studien handelt 
es sich bei den Schätzungen des UNFCCC-Sekretariats 
nur um die Investitionskosten für die Umsetzung eines 
Technologiemix aus bereits heute existierenden Tech-
nologien, während alle anderen Studien auch die Ent-
wicklungskosten verschiedener (heute noch nicht ent-
wickelter) Technologien mit berücksichtigen (UNFCCC, 
2008).

McKinsey (2009) rechnet etwa mit Anfangsin-
vestitionen (upfront investments) zum Umbau der glo-
balen Energie- und Landnutzungssysteme in Höhe von 
ca. 660–720 Mrd. US-$ (530 Mrd. €) im Jahr 2020 
bzw. bis zu ca. 1.100 Mrd. US-$ (810 Mrd. €) im Jahr 
2030, wobei in diesen Hochrechnungen anders als in 
den anderen Studien auch der Bereich Landnutzung 
inbegriffen ist. Auch die Schätzungen von McKinsey 
sind im Sinne zusätzlicher Investitionen im Vergleich 
zum BAU-Szenario zu sehen. Diese zusätzlichen Inves-
titionen entsprechen 5–6  % der Investitionen im BAU- 
Szenario (McKinsey, 2009). 

Die Internationale Energieagentur (IEA) geht davon 
aus, dass die durchschnittlichen jährlichen Zusatzin-
vestitionen für eine Emissionsreduktion von 50  % im 
Vergleich zu 2005 (Blue Map-Szenario) in der Größen-
ordnung von 1.150 Mrd. US-$ bis 2050 liegen, wovon 
der größte Anteil (mehr als 50  %) in den Umbau der 

Verkehrssysteme (insbesondere in neue Fahrzeugtech-
nologien) fließen müsste. In diesen Schätzungen ent-
halten sind auch private (nachfrageseitige) Investitio-
nen in neue, emissionsarme Fahrzeuge und langlebige 
Konsumgüter, Gebäudeeffizienz sowie energieeffizi-
ente Industrieanlagen (IEA, 2010a). Die IEA kommt zu 
dem Ergebnis, dass der Großteil der Investitionen nach 
2030 anfallen wird. Im Jahr 2030 dürften die erforder-
lichen Investitionen bei etwa 750 Mrd. US-$ liegen und 
zwischen 2030 und 2050 auf 1.600 Mrd. US-$ jähr-
lich anwachsen. Damit liegen die Investitionen im Blue 
Map-Szenario zwischen 2015 und 2030 um 8,6  % und 
zwischen 2030 und 2050 um 16  % über den Investi-
tionen im Basisszenario. Diese zusätzlichen Investiti-
onen werden jedoch laut IEA vollständig durch Ein-
sparungen bei den fossilen Brennstoffen aufgewogen. 
So dürfte der Gegenwartswert der Nettoeinsparungen, 
d.  h. der Einsparungen bei den fossilen Brennstoffen 
über den Zeitraum 2010–2050 abzüglich der zusätzli-
chen Investitionen in diesem Zeitraum, auch bei einem 
(vergleichsweise hohen) Diskontsatz von 10  % noch bei 
8.000 Mrd. US-$ liegen (IEA, 2010a).

Etwas geringer fallen die Investitionen aus, die 
gemäß der RECIPE-Studie (Edenhofer et al., 2009a) für 
die Energietransformation notwendig sind. Sie werden 
auf ca. 480–600 Mrd. US-$ jährlich bis 2030 geschätzt. 
In diesen Schätzungen sind jedoch im Gegensatz zu den 
Zahlen von McKinsey und der Internationalen Energie-
agentur keine nachfrageseitigen Investitionen (etwa in 
neue Fahrzeuge und Gebäudedämmung) enthalten. Der 
Großteil der Investitionen muss auch nach den Ergeb-
nissen aus RECIPE vor Mitte des Jahrhunderts erfol-
gen. Bis Mitte des Jahrhunderts müssten die zusätzli-
chen Investitionen auf bis zu 1.200 Mrd. US-$ pro Jahr 
ansteigen.

Das Global Energy Assessment (GEA) geht von jähr-
lichen angebotsseitigen Investitionen in Höhe von 
 1.700–2.100 Mrd. US-$ aus und legt damit die höchs-
ten Werte vor. Hierbei handelt es sich jedoch nicht wie 
bei den anderen Studien nur um die zusätzlichen Inves-
titionen, sondern um die notwendigen Gesamtinvesti-
tionen. Die im Rahmen des GEA erstellten Szenarien 
sind zudem nicht allein auf das Ziel der Klimastabili-
sierung begrenzt. Sie umfassen auch das Erreichen der 
Millenniums entwicklungsziele und die Überwindung 
anderer negativer Umwelteffekte des aktuellen Ener-
giesystems. Die gegenwärtigen angebotsseitigen Inves-
titionen von 740 Mrd. US-$ jährlich müssten dem-
nach auf jährlich 1.600–2.100 Mrd. US-$ (entspre-
chend 65.000–85.000 Mrd. US-$ kumulativ zwischen 
2010 und 2050) ansteigen. Bedeutende Anteile daran 
haben die Investitionen in erneuerbare Energien, die 
von gegenwärtig 162 Mrd. US-$ pro Jahr (UNEP-
SEFI und BNEF, 2010) auf bis zu 590 Mrd. US-$ jähr-
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Tabelle 4.5-1
Übersicht über verschiedene Schätzungen zu den jährlichen Anfangs-(Upfront-)Investitionskosten einer Dekarbonisierung der 
weltweiten Energiesysteme.
Quelle: WBGU 

Studie Höhe der geschätzten 
Investitionen

Region, auf 
die sich die 
Schätzung 
bezieht

Bereiche, auf 
die sich die 
Schätzung 
bezieht

Annahmen zu 
Emissionspfaden bzw. 
Berechnungsgrundlagen

UNFCCC (2008): Investment 
and Financial Flows to Address 
Climate Change – An Update

200–210 Mrd. US-$ jährlich 
(zusätzlich) im Jahr 2030, 
davon etwa die Hälfte in 
Entwicklungsländern

Welt Energiesysteme 
und Landnutzung 
(Land- und Forst-
wirtschaft)

Reduktion um 25  % unter die 
Emissionen von 2000 

McKinsey (2009): Pathways to 
a Low-Carbon Economy

530 Mrd. € jährlich 
 (zusätzlich) im Jahr 2020 
 ~660 Mrd. US-$;
810 Mrd. € jährlich 
 (zusätzlich) im Jahr 2030 
~1.000 Mrd. US-$

Welt Energiesysteme 
und Landnutzung 
(Land- und Forst-
wirtschaft)

Stabilisierung bei 450 ppm 
CO2eq;
reine Investitionskosten, ohne 
Programm- und Transaktions-
kosten;
keine Berücksichtigung von 
Rebound
Zusätzlichkeit: im Vergleich zum 
BAU

IEA (2010a): Energy  Technology 
Perspectives 2010

Durchschnittlich 1.150 Mrd. 
US-$ jährlich (zusätzlich) 
bis 2050 (insgesamt 46.000 
Mrd. US-$ bis 2050)

Welt Energiesysteme 
allgemein (inklu-
sive Endnutzung 
in den Bereichen 
Industrie, Ge-
bäude, Transport)

Stabilisierung bei 450–490 ppm 
CO2eq;
enthält auch Lern- und Ent-
wicklungskosten für neue 
Technologien;
Zusätzlichkeit: im Vergleich zum 
Basisszenario

Edenhofer et al. (2009a): 
RECIPE

480–600 Mrd. jährlich bis 
2030; 1.200 Mrd. US-$ im 
Jahr 2050 zusätzlich zur 
Baseline (bei Rückgang der 
Investitionen in fossile Ener-
gieerzeugung von 300–500 
Mrd. US-$)

Welt Energiesysteme 
(ohne nach-
frageseitige 
Investitionen)

Stabilisierung bei 410–450 ppm 
CO2eq

GEA (2011): Global Energy 
Assessment

Gesamtinvestitionen: 
1.700–2.100 Mrd. US-$ 
 jährlich (insgesamt), 
 entsprechend 65.000–
85.000  Mrd. US-$ kumulativ 
zwischen 2010 und 2050 
(insgesamt);
Gesamt investitionen für 
erneuerbare Energien: 
150 –590 Mrd. US-$ 
 (insgesamt);
Investitionen in Trans-
mission und Speicher-
technologie: bis zu 
300–520 Mrd. US-$ bis 2050 
(insgesamt) 

Welt Energiesystem 
allgemein 
in klusive End-
nutzung

Klimastabilisierung unter 2  °C;
Universeller Zugang und 
Beendigung von Energiearmut 
bis 2030; 
Verbesserung der Energie-
sicherheit; 
Deutliche Reduktion der 
Luftverschmutzung und anderer 
Emissionen

Project Catalyst (2010): From 
Climate Finance to Financing 
Green Growth

290 Mrd. US-$ jährlich 
(insgesamt) ab 2020

Entwicklungs-
länder

Energiesystem 
allgemein

Einhaltung der 2  °C-Leitplanke 
(Stabilisierung bei 450 ppm 
CO2eq)

World Bank (2010b): World 
Development Report 2010

264–563 Mrd. US-$ jährlich 
(insgesamt) bis 2030

Entwicklungs-
länder

Vermeidungs-
maßnahmen 
allgemein

Stabilisierung bei 450 ppm 
CO2eq (Werte basieren auf 
Arbeiten von McKinsey, 2009; 
IIASA, 2009; IEA, 2008c und 
Knopf et al., 2010)

AGECCC (2010): Energy for a 
Sustainable Future

Durchschnittlich 
 35–40 Mrd. US-$ jährlich bis 
2030 (insgesamt)

Entwicklungs-
länder

Überwindung der 
Energiearmut

Ziel: Bewältigung von Energie-
armut

GEA (2011): Global Energy 
Assessment

Etwa 7–38 Mrd. US-$ 
 jährlich bis 2030 
 (insgesamt)

Entwicklungs-
länder

Überwindung der 
Energiearmut

Ziel: Zugang zu Elektrizität und 
sauberen Energieträgern zum 
Kochen
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lich erhöht werden müssten sowie Investitionen in 
Hochspannungsnetze und Speichertechnologie, die 
von gegenwärtig 190 Mrd.  US-$ jährlich auf bis zu 
 300–520 Mrd. US-$ im Jahr 2050 ansteigen müssten 
(GEA, 2011). 

Aufteilung des globalen Investitionsbedarfs auf 
Bereiche und Regionen
Die Aufteilung der Investitionen auf die verschiedenen 
Bereiche stellt sich in allen Schätzungen sehr ähnlich 
dar. Etwa die Hälfte der gesamten Investitionen muss 
in den Verkehrssektor fließen. An zweiter Stelle folgt 
der Gebäudesektor. So müssten nach Schätzungen der 
UNFCCC etwa 44  % der Investitionen weltweit in den 
Verkehrssektor fließen, weitere 25  % in den Gebäude-
sektor, etwa 20  % in Forschung und Entwicklung, je ca. 
18  % in Industrie und Landwirtschaft und 11  % in die 
Forstwirtschaft (UNFCCC, 2008). Nach der  Schätzung 
von McKinsey müssten ebenfalls über die Hälfte der 
Investitionen im Verkehrs- und Gebäudesektor für 
energieeffiziente Gebäude und Fahrzeuge getätigt wer-
den (McKinsey, 2009; Abb.  4.5-1). Etwa 16  % bzw. 
18  % der zusätzlichen Gesamtinvestitionen müssen für 
die Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energien, 
 Nuklearenergie sowie für CCS ausgegeben werden. 
Regional fallen die größten Investitionen in Nordame-
rika, Westeuropa und China an (Abb. 4.5-1; McKinsey, 
2009). Nach Schätzung der IEA entfallen sogar 50  % 
der insgesamt notwendigen Investitionen auf China, die 
USA und die EU (IEA, 2010c).

Auch in der Analyse der IEA dominieren die Inves-
titionen im Verkehrssektor, an zweiter Stelle kommen 
Investitionen im Gebäudesektor, gefolgt von Investiti-
onen im Energiesektor (IEA, 2010a; Abb. 4.5-2).

Bezüglich der Investitionskostenschätzungen aus 
Tabelle 4.5-1 muss berücksichtigt werden, dass diese 
aufgrund unterschiedlicher methodischer Herange-
hensweisen und unterschiedlicher Annahmen (z.  B. 
bezüglich Energiemix und Stabilisierungspfad) nicht 
direkt vergleichbar sind. Die angegebenen Werte sind 
daher als grobe Anhaltspunkte zu verstehen. Präzisere 
und verlässlichere Schätzungen über die notwendigen 
zusätzlichen Anfangsinvestitionen in verschiedenen 
Bereichen und Bedürfnisfeldern, für verschiedene Län-
der und Regionen sowie für verschiedene Dekarboni-
sierungspfade sollten im Rahmen von Forschungsvor-
haben zur Dekarbonisierung der Energiesysteme vor-
genommen werden, um auf diese Weise eine solide 
Grundlage für politische Entscheidungen schaffen zu 
können (Kap. 8). 

Auch wenn es sich bei den Werten in Tabelle 4.5-1 nur 
um Schätzungen handelt, kann dennoch die Schlussfol-
gerung gezogen werden, dass sich die weltweit erfor-
derlichen zusätzlichen Investitionen über die nächsten 

zwei Dekaden im Bereich mehrerer hundert Mrd. US-$ 
bewegen werden und gegen Mitte des Jahrhunderts 
Werte bis über 1.000 Mrd. US-$ jährlich erreichen kön-
nen. Zwei Bereiche, die offensichtlich besonders hohe 
Investitionen erfordern, sind der Verkehrssektor und 
der Gebäudesektor. Während ein Großteil des Investiti-
onsbedarfs bis 2015 bei den Gebäuden liegt, verlagert 
er sich danach in den Verkehrssektor (McKinsey, 2009; 
IEA, 2010a; Mehling et al., 2010; Abb. 4.5-1). 
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Abbildung 4.5-1
Zusätzliche jährliche globale Investitionen nach Bereichen 
(a) sowie Ländern bzw. Regionen (b) während der 
angegebenen Zeitperioden (links: 2011–2015; rechts: 
2026–2030) in Mrd. €. Die Analyse bezieht sich auf einen 
Emissionspfad, der eine Stabilisierung der atmosphärischen 
Treibhausgaskonzentration bei 450 ppm CO2eq zulässt. 
Quelle: McKinsey, 2009
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Der Anstieg des Investitionsbedarfs über die Zeit 
spiegelt die weltweit immer höher werdenden Redukti-
onserfordernisse für Emissionen wider. Besonders hohe 
jährliche Investitionsflüsse können ab dem Jahr 2030 
erwartet werden, wenn viele der Low-carbon-Techno-
logien Marktreife erlangt haben und zwischenzeitlich 
die Nachfrage nach Konsumgütern und Energie in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern stark angestiegen ist 
(IEA, 2010a; McKinsey, 2009; Mehling et al., 2010). 
Die Internationale Energieagentur schätzt, dass allein 
für den Ausbau der erneuerbaren Energien für das Ziel 
einer Stabilisierung bei 450 ppm CO2eq zwischen 2010 
und 2035 jährlich in etwa 316 Mrd. US-$ notwendig 
wären, wobei ein Großteil davon in Windenergie und 
Wasserkraft fließen müsste (IEA, 2010c). Insgesamt 
müssten nach Schätzungen der IEA die gesamten Inves-
titionen in klimaverträgliche Technologien bis 2030 
etwa verfünffacht und bis 2050 verzehnfacht werden 
(IEA, 2010a), was die Größe der bevorstehenden Her-
ausforderung verdeutlicht. 

Schätzungen zum Investitionsbedarf im 
exemplarischen transformativen Pfad des WBGU
Der exemplarische transformative Pfad des WBGU 
mit nahezu 100  % Elektrizität aus erneuerbaren Ener-
gien in Europa ist ein Teilausschnitt der globalen Ener-
gietransformation (Kap. 4.4). Allein für den Netzaus-
bau bei einer Verbindung der Stromnetze Europas und 
Nordafrikas zur großskaligen Nutzung von Solarener-
gie müsste man mit jährlichen Investitionskosten rech-
nen, die im Jahr 2020 noch bei etwa 47 Mrd. € jähr-
lich liegen und bis zum Jahr 2050 auf 395 Mrd. € jähr-
lich ansteigen könnten (DLR, 2006). Weiter müssten 
zusätzliche Kapazitäten zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien in Europa installiert werden. 

Die Autoren des Szenarios „Energy [R]evolution 
– Towards a Fully Renewable Energy Supply in the 

EU 27”, das in etwa mit dem WBGU-Szenario vergleich-
bar ist, kommen zu dem Ergebnis, dass zum Erreichen 
einer Versorgung Europas mit nahezu 100  % erneu-
erbaren Energien bis zum Jahr 2050 europaweit im 
Durchschnitt Investitionen im Energiesektor in Höhe 
von 87 Mrd. € jährlich notwendig wären (EREC und 
Greenpeace, 2010). Diese Zahlen sind insgesamt zu 
verstehen und nicht zusätzlich zum Referenzszenario. 
Der Investitionsbedarf liegt damit etwa 90  % über dem 
des Referenzszenarios, in dem jährlich ca. 45 Mrd. € 
im Energiesektor zu investieren sind. Dem stehen Ein-
sparungen bei fossilen Brennstoffen in Höhe von jähr-
lich durchschnittlich 62 Mrd. € bis 2050 gegenüber. 
Kumuliert bis zum Jahr 2050 erforderte die Umsetzung 
des Szenarios Advanced Energy [R]evolution Investi-
tionen in Höhe von 3.800 Mrd. €, mit gleichzeitig zu 
erwartenden kumulierten Einsparungen bei den fossi-
len Brennstoffen in Höhe von 2.600 Mrd. € (EREC und 
 Greenpeace, 2010).

Absinken der Investitionskosten für erneuerbare 
Energien aufgrund von Lernkurveneffekten
Die Investitionskosten für erneuerbare Energien sin-
ken aufgrund von Lernkurveneffekten pro erzeugter 
kWh mit zunehmender Installation von neuen Anlagen 
 ( Neij et al., 2003). Schon bei einem Anteil von 10–30  % 
am Weltstrombedarf werden die erneuerbaren Ener-
gien im Hinblick auf ihre Gestehungskosten im Allge-
meinen mit konventioneller Elektrizitätserzeugung ver-
gleichbar und damit wettbewerbsfähig (Abb. 4.5-3). 

In Abbildung 4.5-3 werden die Kostenreduktionspo-
tenziale für vier Technologien zur Stromerzeugung mit 
erneuerbaren Energien im Vergleich zu den Kostenbe-
reichen konventioneller Stromerzeugung mit Hilfe von 
Kohle- und Gaskraftwerken ( 3–5 €ct pro kWh) aufge-
zeigt. Für fossile Kraftwerke mit CCS werden Zusatz-
kosten von 3 €ct pro kWh angesetzt (IPCC, 2005). Die 

Abbildung 4.5-2
Aufteilung der zusätzlichen 
globalen Investitionskosten 
auf verschiedene Bereiche, 
jeweils kumuliert über 
den genannten Zeitraum 
in US-$. Die Analyse 
bezieht sich auf einen 
Emissionspfad, der 
eine Stabilisierung 
der atmosphärischen 
Treibhausgaskonzentration 
bei 450–490 ppm CO2eq 
zulässt.
Quelle: IEA, 2010a
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Bandbreiten der Stromerzeugungskosten aus der Pho-
tovoltaik und der Windenergie ergeben sich aus der 
Standortabhängigkeit, der solaren Einstrahlung bzw. 
der Windgeschwindigkeit. Bei solarthermischen Kraft-
werken ist die Bandbreite geringer, da sie wegen der 
Verwendung von Konzentratoren nur in Breitengraden 
mit einem hohen Direktstrahlungsanteil sinnvoll einge-
setzt werden können. Die große Bandbreite der Strom-
erzeugungskosten aus Biomasse ergibt sich aus den 
unterschiedlichen Bioenergietechnologien. 

Für die Berechnung der zu erwartenden Strompro-
duktionskosten wurden sogenannte Lernkurven ver-
wendet. Diese werden sowohl für die Photovoltaik als 
auch für die Windenergie seit über 20 Jahren ermit-
telt und folgen bisher einem sehr stabilen Trend: Bei 
einer Verdopplung der global installierten kumulierten 
Erzeugungskapazität reduzieren sich die Stromkosten 
bei der Photovoltaik um 20  % und bei der Windenergie 
um 10  % (Staffhorst, 2006). Für solarthermische Kraft-
werke existieren bislang noch zu wenige Erfahrun-
gen für die Ermittlung eines stabilen Trends. Deshalb 
wurde, wie bei der Windenergie, eine Lernrate von nur 
10  % angesetzt. Für die Stromerzeugung aus Biomasse 
gibt es einen breiten Mix aus Fermentierungs-, Ver-
gasungs- und Verbrennungstechnologien. Wegen der 
vergleichsweise konventionellen Technologien wurde 
hier eine Lernrate von nur 5  % angesetzt. Das Band der 
Stromerzeugung aus Biomasse ist begrenzt auf maximal 
15.000 TWh pro Jahr bzw. 54 EJ pro Jahr (Abb. 4.5-3), 
der Grenze für das nachhaltige Potenzial (bei einem 

Wirkungsgrad der Verstromung von ca. 50  %). Dabei 
muss berücksichtigt werden, dass die Stromerzeu-
gungskosten für konventionelle fossile Kraftwerke in 
dieser Darstellung konstant gehalten werden. Einerseits 
existieren auch dort Lernfortschritte, andererseits kann 
jedoch von steigenden Brennstoffkosten und zusätzlich 
von steigenden Kosten für Emissionsrechte ausgegan-
gen werden, welche die Lernfortschritte vermutlich 
mehr als kompensieren.

Schätzungen zum Investitionsbedarf in 
Entwicklungsländern
Der Investitionsbedarf für die Energietransformation in 
Entwicklungsländern ergibt sich anteilig am globalen 
Investitionsbedarf und wird bis 2030 in verschiedenen 
Studien auf Werte zwischen etwa 100 und 563 Mrd. 
US-$ jährlich geschätzt (Tab.  4.5-1). Gemäß UNFCCC 
(2008) sind etwa die Hälfte der geschätzten global 
zusätzlich notwendigen 200 Mrd. US-$ in Entwick-
lungsländern zu investieren, wobei hier der Rückgang 
von Investitionen in fossile Energieerzeugung bereits 
gegengerechnet ist. Nach der Analyse von Project 
 Catalyst werden in Entwicklungsländern ab dem Jahr 
2020 insgesamt bis zu 290 Mrd. US-$ jährlich benötigt, 
um die Investitionen in eine klimaverträgliche Wirt-
schaft, die mit der 2  °C-Leitplanke kompatibel ist, zu 
finanzieren. Über die Hälfte davon (155 Mrd. US-$) 
müssten in neue Anlagen zur Energieerzeugung inves-
tiert werden, weitere 123 Mrd. US-$ würden für Ener-
gieeffizienzinvestitionen benötigt, während in Land- 

Abbildung 4.5-3
Weltweites Entwicklungspotenzial der Kosten für Strom aus erneuerbaren Energien. 
Quelle: WBGU, eigene Darstellung
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und Forstwirtschaft nur geringe Investitionen zu finan-
zieren seien (Project Catalyst, 2010). Die Weltbank 
geht jedoch davon aus, dass für eine Stabilisierung bei 
450 ppm CO2eq in Entwicklungsländern zwischen 2010 
und 2030 insgesamt Investitionen in Höhe von bis zu 
264–563 Mrd. US-$ jährlich getätigt werden müssen 
(World Bank, 2010b). Diese Schätzung umfasst jedoch 
Vermeidungsmaßnahmen in allen Sektoren, nicht nur 
in der Energieerzeugung und -nutzung, und liegt des-
halb über den Schätzungen von Project Catalyst. 

Weiter werden Finanztransfers für den REDD-plus-
Mechanismus zur Vermeidung von Entwaldung in Ent-
wicklungsländern benötigt (Kap. 7.3.7.2). Für eine Hal-
bierung der weltweiten Entwaldung sind dies 
ca. 20–33 Mrd. US-$ jährlich (Stern, 2008; Strassburg 
et al., 2008; Project Catalyst, 2010). 

Investitionsbedarf für die Verringerung der 
Energiearmut
Zur Verringerung der Energiearmut in Entwicklungs-
ländern sind dagegen „nur“ Beträge im zweistelligen 
Milliardenbereich notwendig. Der Energie- und Klima-
Beirat des UN-Generalsekretärs ermittelt etwa, dass in 
Entwicklungsländern Investitionen in Höhe von durch-
schnittlich 35–40 Mrd. US-$ pro Jahr bis 2030 not-
wendig sind, um das Energiesystem auf eine klima-
verträgliche Basis zu stellen und gleichzeitig den uni-
versellen Zugang zu Energiedienstleistungen bis 2030 
weltweit zu erreichen (AGECC, 2010). Dies würde 
die grundlegende Anbindung aller Haushalte an die 
Energieversorgung ermöglichen (AGECC, 2010; IEA, 
2010c). Die Schätzungen gehen zurück auf Zahlen der 
IEA (35 Mrd. US-$ jährlich für den Zugang zu Elektri-
zität; IEA, 2009b) sowie UNDP (2–3 Mrd. US-$ jährlich 
für den Zugang zu modernen Brennstoffen; UNDP und 
ESMAP, 2005). Auf ähnliche Werte kommt das Global 
Energy Assessment (2011), das die nötigen Investiti-
onen für die Schaffung eines universellen Zugangs zu 
Energie auf 7–38 Mrd. US-$ jährlich bis 2030  beziffert. 
Etwa 50  % davon werden für den Netzausbau, der Rest 
für saubere Herdstellen und Energieträger zum Kochen 
benötigt (GEA, 2011). Diese Investitionsschätzungen 
sind jeweils absolut gemeint – nicht zusätzlich zum 
business as usual. Dabei muss auch berücksichtigt wer-
den, dass die Verringerung der Energiearmut nicht los-
gelöst von der Transformation in eine klimaverträgliche 
Gesellschaft gesehen werden kann. Dementsprechend 
überschneiden sich die Investitionserfordernisse und 
dürfen nicht additiv verstanden werden.

4.5.1.2 
Kosten der Transformation der Energiesysteme
Der Investitionsbedarf für die Transformation zur kli-
maverträglichen Gesellschaft ist nicht mit deren Kosten 
gleichzusetzen. Zur Ermittlung der Kosten müssen die 
resultierenden Einsparungen (geringerer Energiever-
brauch, geringere Ausgaben für fossile Energieträger) 
gegengerechnet werden. Wie bereits erwähnt werden 
nach den Schätzungen der IEA (2010a) und McKinsey 
(2009) die zusätzlichen Investitionen entweder voll-
ständig oder nahezu vollständig durch Einsparungen 
bei den fossilen Brennstoffen kompensiert. Weiterhin 
müssten bei einer gesamtwirtschaftlichen Kostenbe-
trachtung auch Auswirkungen auf das globale Bruttoin-
landsprodukt berücksichtigt werden, welche sich durch 
die strukturellen Änderungen im Energie- und Pro-
duktionssektor ergeben. Diese gesamtwirtschaftliche 
Betrachtung kann mit Hilfe von gekoppelten Klima-
Ökonomie-Modellen (Integrated-assessment–Modelle; 
Kap. 4.2) erfolgen. Diese ermitteln die Entwicklung des 
globalen Bruttoinlandsproduktes mit und ohne Klima-
politik. Die Differenz zwischen beiden Entwicklungen 
zu jedem Zeitpunkt, abdiskontiert auf ein Basisjahr, 
spiegelt die Kosten der Vermeidungspolitik wider.

Vergleich verschiedener Kostenschätzungen
Ein Vergleich verschiedener Integrated-Assessment-
Modelle kommt zu dem Ergebnis, dass die aggregier-
ten gesamtwirtschaftlichen Kosten einer ambitionier-
ten Dekarbonisierungsstrategie (Stabilisierung der 
CO2-Konzentration bei 410 ppm CO2eq) bis zum Jahr 
2100 in Gegenwartswerten (d.  h. abdiskontiert auf das 
Basisjahr 2005, unter Annahme einer Diskontrate von 
3  %) im Bereich von 0,7–4  % des globalen BIP liegen 
dürften (Edenhofer et al., 2009a). Eine etwas weniger 
ambitionierte Stabilisierung bei 450 ppm CO2eq würde 
in Gegenwartswerten sogar nur Einbußen in Höhe von 
0,1  % bis maximal 1,4  % des globalen BIP bedeuten, 
wieder über den Zeitraum bis 2100 gerechnet (Eden-
hofer et al., 2009a). Die Höhe der Kosten hängt dabei 
stark von den Modellannahmen zur Technologieent-
wicklung ab. Unter der Annahme endogenen technolo-
gischen Wandels kommen die Modelle tendenziell auf 
niedrigere Kosten (Edenhofer et al., 2009a;  Fisher et al., 
2007). In dem Modellvergleich im ADAM-Projekt wur-
den die maximalen Wohlstandeinbußen auf 0,8  % des 
globalen BIP bis zum Jahr 2100 bei Stabilisierung bei 
550 ppm CO2eq bzw. 2,5  % des globalen BIP bis zum 
Jahr 2100 bei Stabilisierung bei 400 ppm CO2eq ermit-
telt. Auch hier wurde eine Diskontrate von 3  % ange-
nommen (Edenhofer et al., 2010).

Ein Modellvergleich im Rahmen des 4. Sachstands-
berichts des IPCC lässt für eine Stabilisierung bei 
 445–535 ppm CO2eq auf maximale Wohlstandseinbu-
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ßen in Höhe von 3  % des globalen BIP bis zum Jahr 
2030 und von 5,5  % des globalen BIP bis zum Jahr 
2050 schließen (Fisher et al., 2007). Dies entspricht 
einer Reduktion des jährlichen globalen BIP-Wachs-
tums von maximal 0,12  %. 

Damit liegt die Bandbreite der Kostenschätzungen 
für die Dekarbonisierung je nach Modellannahmen, 
Zeithorizont und Stabilisierungsszenario im Bereich 
von 0,7 bis maximal 5,5  % des globalen Bruttoinlands-
produkts in Gegenwartswerten, über einen Zeitraum 
von mehreren Jahren. Dem stehen die hohen Kos-
ten eines ungebremsten Klimawandels gegenüber, die 
gemäß Stern (2006) bis zu 20  % des globalen Bruttoin-
landsproduktes ausmachen könnten.

Kosten einer verspäteten Transformation
Ein Aufschieben der Transformation wird die Kosten 
weiter erhöhen, da dadurch noch drastischere Reduk-
tionsmaßnahmen in kürzerer Zeit erforderlich wären, 
um die 2  °C-Leitplanke einzuhalten. Edenhofer et al., 
(2009a) gehen davon aus, dass allein ein Verschie-
ben von ambitionierter globaler Klimapolitik (Stabi-
lisierung bei 450 ppm CO2) um weitere 10 Jahre die 
Kosten der Emissionsreduktionen um mehr als 46  % 
ansteigen ließe. Die aktuellen Szenarien der IEA deu-
ten gar auf eine Verdopplung der Kosten der Transfor-
mation im Jahr 2035 hin, sollten in der kommenden 
Dekade nur die Reduktionsangebote der Länder nach 
den UN-Klimaverhandlungen in Kopenhagen umge-
setzt werden. Diese würden eine dramatische Verschär-
fung des Transformationstempos nach 2020 erfordern, 
um ein mit der 2  °C-Leitplanke kompatibles CO2-Emis-
sionsbudget (Kasten  1.1-1) einzuhalten. Dieses Ziel 
könnte nur durch eine beschleunigte Innovationstä-
tigkeit in allen Transformationsbereichen erreicht wer-
den. Bei einem verspäteten Umsteuern müssten zudem 
ökonomisch nicht rationale Entscheidungen getroffen 
werden, wie beispielsweise das Abschalten von fossi-
len Kraftwerken vor Ablauf ihrer Amortisationszeit. 
Unter Berücksichtigung solcher Umstände sowie auf-
grund höherer Prognosen für das Wirtschaftswachs-
tum bis 2035 sind dadurch die von der IEA geschätzten 
Kosten der Transformation der Energiesysteme im Ver-
gleich zu den Schätzungen von 2009 (vor den Verhand-
lungen in Kopenhagen) um 1.000 Mrd. US-$ angestie-
gen (IEA, 2010c). 

Zusatznutzen der Transformation
Die Transformation der Energiesysteme ist allerdings 
nicht nur mit Kosten verbunden, sondern bietet auch 
zusätzliche Vorteile, die über eine Vermeidung des 
gefährlichen Klimawandels hinausgehen. Solche wei-
tergehenden Vorteile sind in den Integrated-assess-
ment-Modellen nicht berücksichtigt. So bringt die Ein-

haltung der 2  °C-Leitplanke auch verbesserte Luftqua-
lität, verringerte Gesundheitskosen und generell ver-
ringerte Umweltschäden aus Schadstoffemissionen 
mit sich. Diese Vorteile würden sich insbesondere in 
Entwicklungs- und Schwellenländern manifestieren. 
Schätzungsweise könnten in einem 450 ppm-Szenario 
die Kosten für Luftreinhaltung global um 23  % redu-
ziert werden. Weit mehr als 750 Mio. Lebensjahre (life-
years) könnten dadurch vor allem in China und Indien 
gerettet werden. Auch die Kosten für die Anpassun-
gen an den Klimawandel würden bei einer frühzeitigen 
Transformation deutlich gesenkt (IEA, 2010c). Weiter 
sind Zusatznutzen aus einer erhöhten Energiesicher-
heit und einer geringeren Abhängigkeit von Treibstoff-
importen zu berücksichtigen (GEA, 2011).

Schließlich ist auch zu erwarten, dass eine Auswei-
tung der Investitionen im Bereich nachhaltiger und kli-
maverträglicher Technologien und Infrastrukturen die 
Schaffung neuer Geschäftsfelder und dadurch neue 
Arbeitsplätze mit sich bringt. Dies könnte in globaler 
Perspektive einen Beitrag zu weiterem wirtschaftlichen 
Wachstum und zur Armutsreduktion leisten (UNEP, 
2011; Jaeger et al., 2011).

4.5.1.3 
Bisher getätigte Investitionen, Investitionslücken 
und Investitionsbarrieren

Bisher getätigte Investitionen in klimaverträgliche 
Energietechnologien
Im Vergleich zum geschätzten jährlichen Investiti-
onsbedarf für erneuerbare Energien von mindes-
tens  150–300  Mrd. US-$ jährlich wurden im Jahr 

Abbildung 4.5-4
Globale Investitionen in klimaverträgliche Energien in den 
Jahren 2004–2009 in Mrd. US-$.
Quelle: UNEP-SEFI und BNEF, 2010
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2008 weltweit ca. 173 Mrd. US-$ und im Jahr 2009 
ca. 162 Mrd. US-$ neu in klimaverträgliche Energien 
investiert (UNEP-SEFI und BNEF, 2010; Abb. 4.5-4). 

Die Zahlen in Abbildung 4.5-4 umfassen Ausgaben 
für Forschung und Entwicklung (F&E) sowie für die 
Installation von Anlagen zur klimaverträglichen Ener-
gieerzeugung, ohne Gegenrechnung von Einsparungen. 
Ein wesentlicher Anteil der Investitionen im Jahr 2009 
floss in Windenergie (56  %), gefolgt von Solarenergie 
(20  %) und Bioenergie (15  %). Weitere Anteile entfie-
len auf Geothermie, kleine Wasserkraftwerke und wei-
tere klimaverträgliche Technologien. Die meisten dieser 
Investitionen erfolgten in Europa sowie Asien und Oze-
anien, insbesondere in China (UNEP-SEFI und BNEF, 
2010). Dabei kann nicht genau festgestellt werden, ob 
sie zusätzlich zu den Business-as-usual-Investitionen 
erfolgten. Die positive Entwicklung der Investitionen 
in erneuerbare Energien in Europa ist zu einem Groß-
teil auf die Förderung durch Einspeisetarife zurückzu-
führen (UNECE, 2010). Derzeit werden Einspeiseta-
rife weltweit in über 50 Ländern und mindestens 25 
Bundesstaaten oder Provinzen eingesetzt (BNEF, 2010; 
REN21, 2010). 

Investitionslücken
Dennoch werden die global erforderlichen Größenord-
nungen der benötigten zusätzlichen Investitionen in 
den Umbau der Energiesysteme (mindestens 200 Mrd. 
US-$ jährlich) derzeit insgesamt nicht oder höchstens 
knapp erreicht. Ein Bericht der IEA kommt zu dem 
Ergebnis, dass allein im Bereich der Forschung und Ent-
wicklung hohe Investitionslücken bestehen. So fehlen 
jährlich 40–90 Mrd. US-$, die in F&E in den Bereichen 
neuer Fahrzeugtechnologien, Bioenergie, CCS, Energie-
effizienz, effiziente Kohlenutzung, intelligente Netze 
sowie Wind- und Solarenergie investiert werden müss-
ten (IEA, 2010a). Die staatliche Förderung von F&E im 
Energiesektor ging allerdings in den IEA-Mitgliedslän-
dern seit dem Jahr 1979 kontinuierlich zurück, und dies 
obwohl die staatlichen Ausgaben für F&E allgemein in 
der letzten Dekade angestiegen sind (IEA, 2010a). Die 
gegenwärtigen Prioritäten in Ausgaben für F&E schei-
nen nicht auf die Herausforderung der Klimastabilisie-
rung ausgerichtet zu sein (Grübler und Riahi, 2010). 

Im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise gingen 
die Investitionen in erneuerbare Energien und Ener-
gieeffizienz stark zurück (UNEP-SEFI, 2009b; IEA, 
2010b). Um die ambitionierten Stabilisierungsziele 
einzuhalten, muss daher künftig ein Vielfaches der 
vor der Wirtschafts– und Finanzkrise erfolgten Inves-
titionen in den Umbau der Energiesysteme fließen. 
Eine besondere Herausforderung liegt darin, die nöti-
gen Mittel für Investitionen in Endnutzungseffizienz 
rasch zu generieren (IEA, 2008b). Gerade der Bereich 

der Energieeffizienz ist derzeit stark unterfinanziert 
(IEA, 2010b). Neue Finanzierungs- und Geschäftsmo-
delle können hier entscheidend gegenwirken (Kap. 4.3; 
 Kasten 4.3-3; Kap. 4.5.2.2).

Investitionsbarrieren
Ein wichtiger Grund für die Unterfinanzierung von 
Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien und 
der Energieeffizienz ist in einigen spezifischen Inves-
titionsbarrieren zu suchen. So wurden weltweit noch 
keine langfristigen und verbindlichen Politikziele zur 
Dekarbonisierung der Energiesysteme festgelegt, wes-
halb Investoren einer hohen Unsicherheit bezüglich 
künftiger klima- und energiepolitischer Entwicklun-
gen und daraus resultierender Marktpotenziale gegen-
überstehen (Holmes und Mabey, 2010; Mehling et al., 
2010). Zwar haben einzelne Länder Politikziele festge-
legt, allerdings meist nur bis zum Jahr 2020, während 
die Investitionshorizonte für größere Projekte wie etwa 
Kraftwerke weitaus länger (teilweise bis zu 40 Jahre) 
sind. Da derzeit in den meisten OECD-Ländern ein 
neuer Investitionszyklus im Bereich der Elektrizitäts-
erzeugung beginnt, werden in den kommenden Jahren 
die technologischen Weichen für die nächsten 40–50 
Jahre gestellt. Die Gefahr von Lock-in-Effekten ist des-
halb sehr groß (IEA, 2010a).

Zudem ist in vielen Fällen die Technologieentwick-
lung im Bereich der erneuerbaren Energien und der 
Effizienztechnologien noch im Anfangsstadium, so dass 
Risiken bezüglich künftiger Rückflüsse aus den Inves-
titionen bestehen (Holmes und Mabey, 2010). In Bezug 
auf Effizienztechnologien besteht außerdem häufig 
eine Informationslücke bei Anwendern und Konsu-
menten, die dazu führt, dass gewinnbringende Inves-
titionen nicht durchgeführt werden. Dies hat u.  a. zur 
Folge, dass viele kleine, in der Masse aber bedeutende 
Effizienzpotenziale (z.  B. in privaten Haushalten) nicht 
ausgeschöpft werden (Ohndorf et al., 2010). Im Bereich 
der Gebäudeeffizienz stellen zusätzlich die ungünstigen 
Anreizstrukturen für Gebäudebesitzer und Mieter bei 
Mietobjekten ein nicht unerhebliches Investitionshin-
dernis dar (IEA, 2008b; Kap. 4.3.2, 5.2).

In Entwicklungsländern mangelt es außerdem häufig 
an den Grundvoraussetzungen für größere Investitio-
nen in klimaverträgliche Technologien und erneuerbare 
Energien. In diesen Ländern muss zunächst ein regula-
tives Umfeld geschaffen werden, welches Investitionen 
anregt, z.  B. mit Hilfe von Marktanreizprogrammen. 
Über eine Förderung erneuerbarer Energien mit Ein-
speisevergütungen, Effizienzstandards für Fahrzeuge 
oder eine Kraftstoffsteuer können wichtige Anreize 
für Investitionen in klimaverträgliche Technologien 
gesetzt werden. Zudem müssen für investitionswillige 
Unternehmen Anlaufstellen geschaffen werden, z.  B. in 
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Form von Investitionsfördereinrichtungen und Bera-
tungsstellen für CO2-Vermeidungsprojekte (UNCTAD, 
2010b). Dabei benötigen viele Länder finanzielle und 
technische Unterstützung der internationalen Gemein-
schaft. Für diese Zwecke sollten Ressourcen aus den 
bi- und multilateralen Vermeidungsfonds reserviert 
werden.

4.5.2 
Finanzierung der Transformation

Die Finanzierung der Transformation kann aufgrund 
ihres erforderlichen Umfangs nur im Zusammenspiel 
von Staaten, privaten Unternehmen und Investoren 
sowie der internationalen Finanzierungsorganisatio-
nen (u.  a. Weltbank, IWF) und Entwicklungsbanken 
erfolgen. Ein Großteil der Finanzierung muss über pri-
vate Unternehmen oder institutionelle Investoren (u.  a. 
Investmentfonds, Pensionskassen, Versicherungen) 
geschehen, da die Investitionen in ihrer Größenord-
nung staatliche Budgets überschreiten. Dabei besteht 
bei vielen Low-carbon-Investitionen das Problem, dass 
sie mit relativ hohen Anfangsinvestitionen (upfront 
investments) verbunden sind, während eher kleine 
jährliche Rückflüsse über einen vergleichsweise lan-
gen Zeitraum verteilt sind. Deshalb zeichnen sich diese 
Investitionen üblicherweise durch eine längere Amorti-
sationsdauer und geringere Renditen als Alternativin-
vestitionen aus. Hinzu kommt, dass in den vergange-
nen Jahren gerade auf den Kapitalmärkten die Rendi-
teerwartungen unrealistisch hoch waren, was nachhal-
tige Anlageninvestitionen weiter benachteiligte.

Der Staat, die internationalen Finanzierungsorgani-
sationen und die Entwicklungsbanken können durch 
langfristige und verbindliche Politikziele und öko-
nomische und regulatorische Maßnahmen (u.  a. CO2-
Bepreisung, Effizienzstandards, technologiespezifische 
Förderungen) Anreize für private Investitionen setzen 
(Kap. 5.2) und diese durch die Vergabe von günstigen 
Krediten oder Kreditgarantien erleichtern sowie gleich-
zeitig rentabler machen (Leverage-Effekt). Die Finan-
zierung von Infrastrukturinvestitionen und großskali-
gen Projekten, wie z.  B. dem Ausbau der Energieüber-
tragungsnetze, bedarf jedoch in erster Linie der Mittel-
bereitstellung durch Staaten, nationale und regionale 
Investitionsbanken sowie Entwicklungsbanken, da sol-
che Projekte häufig den Charakter eines öffentlichen 
Gutes besitzen, mit hohen Risiken verbunden sind und 
enormen Kapitaleinsatz erfordern (Helm, 2010). Um 
genügend Finanzmittel bereitstellen zu können, müs-
sen neue Finanzierungsquellen auf staatlicher Ebene 
erschlossen werden. Entwicklungs- und Schwellenlän-
der sollten durch Finanztransfers in der Transforma-
tion ihrer Ökonomien unterstützt werden (Kap. 7.3.9). 

Schließlich können neue Geschäftsmodelle dabei hel-
fen, die Belastung von Haushalten und Unternehmen 
aufgrund hoher Anfangsinvestitionen zu reduzieren.

4.5.2.1 
Neue Finanzierungsquellen auf staatlicher Ebene
Staaten können zur Finanzierung der Transformation 
einerseits auf nationale Steuereinnahmen zurückgrei-
fen. Insbesondere Erlöse aus einer CO2-Bepreisung, 
sei es in Form von Besteuerung oder Emissionshan-
del, könnten zusätzliche Staatseinnahmen generieren. 
Ebenso sind die Erlöse aus dem Abbau fossiler Ener-
giesubventionen und von Agrarsubventionen, aus einer 
internationalen Besteuerung des internationalen Luft- 
und Schiffverkehrs sowie von internationalen Finanz-
markttransaktionen mögliche neue Finanzierungsquel-
len. Andererseits haben Staaten die Möglichkeit zur 
Fremdfinanzierung, etwa durch Kreditaufnahme bei 
den Nationalbanken oder den internationalen Finan-
zierungsorganisationen. Dabei richtet sich das Angebot 
der internationalen Finanzierungsorganisationen aller-
dings überwiegend an Regierungen und Finanzinstitute 
in Entwicklungsländern. Für Entwicklungsländer sind 
zusätzlich die Finanztransfers im Rahmen der UNFCCC 
eine wichtige Finanzierungsquelle für die Transforma-
tion.

Staatliche Einnahmen aus der Bepreisung von CO2

Eine Bepreisung von CO2, entweder in Form einer CO2-
Steuer oder eines Zertifikatehandels, kann auf nationa-
ler Ebene zur Generierung erheblicher finanzieller Mit-
tel führen (Kap. 5.2). Die High-level Advisory Group on 
Climate Change Financing (AGF) schätzt beispielsweise, 
dass die Einführung von Mechanismen zur Bepreisung 
von CO2 in den Industrieländern bei einem Preis von 
20–25 US-$ pro t CO2eq ab dem Jahr 2020 jährliche 
Einnahmen in Höhe von insgesamt 300 Mrd.  US-$ 
generieren könnte (AGF, 2010). Diese könnten teils zur 
Finanzierung der Transformation in den Industrielän-
dern, teils für Finanztransfers an Entwicklungsländer 
verwendet werden. 

Je nachdem, wie hoch die Besteuerung von CO2 
ausfällt oder wie knapp die Menge an Emissionszer-
tifikaten in einem Emissionshandelssystem bemessen 
wird, variieren die möglichen Einnahmen sehr stark. 
Der WBGU geht davon aus, dass in Europa und den 
OECD-Ländern im Jahr 2020 ein CO2-Preis mindestens 
bei 40–50 US-$ pro t CO2 und im Jahr 2050 mindes-
tens bei  110–130  US-$ pro t  CO2 liegen müsste, um 
eine transformative Wirkung im Sinne der Einhal-
tung der 2  °C-Grenze auszuüben. In diesem Falle dürf-
ten die jährlichen Einnahmen deutlich über den von 
der AGF geschätzten 300 Mrd. US-$ liegen. Dies wird 
auch durch Hochrechnungen der IEA plausibel. Die IEA 
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geht davon aus, dass in einem Emissionshandelssystem 
zwischen allen OECD- und EU-Ländern, das lediglich 
die Einhaltung der in Kopenhagen vorgelegten wenig 
anspruchsvollen Reduktionsangebote zum Ziel hat, bei 
Vollauktionierung der Zertifikate im Jahr 2020 bereits 
Erlöse in Höhe von 250 Mrd. US-$ erzielt würden (IEA, 
2010c). 

Eine CO2-Steuer müsste über die Zeit ansteigen 
und die Zertifikatsmenge müsste in einem Emissions-
handelssystem verknappt werden, um die gewünschte 
Lenkungswirkung zur Einhaltung der 2  °C-Leitplanke 
zu entfalten. Es ist daher anzunehmen, dass die Ein-
nahmen aus der CO2-Bepreisung über mehrere Jahr-
zehnte, etwa bis 2030/2040, weiter gesteigert werden 
könnten. Gegen Mitte des Jahrhunderts ist jedoch mit 
einem Rückgang der Erlöse zu rechnen, da bis dahin die 
Emissionen stark gesunken sein müssten, so dass sich 
die Steuerbasis bzw. die Zertifikatsmenge stark redu-
zieren würde. Erlöse aus der Bepreisung von CO2, sei 
es aus einer Besteuerung oder aus der Auktionierung 
von Emissionszertifikaten, würden aus Sicht des WBGU 
über einen längeren Zeitraum eine verlässliche Einnah-
mequelle zur Klimafinanzierung bilden und gleichzeitig 
die notwendige Lenkungswirkung für künftige Inves-
titionen sowie Konsum- und Produktionsentscheidun-
gen entfalten (Kap. 5.2). 

Abbau fossiler Energiesubventionen sowie 
Agrarsubventionen
Eine weitere mögliche Finanzierungsquelle ist der 
Abbau fossiler Energiesubventionen, welche derzeit 
vor allem in Nicht-OECD-Ländern immer noch weit ver-
breitet sind. Dies betrifft beispielsweise Russland, Iran, 
China, Saudi-Arabien, Indien, Indonesien und die Ukra-
ine (UNEP, 2008). Nach Schätzungen der IEA betrugen 
die weltweiten Konsumsubventionen für fossile Ener-
gien im Jahr 2008 557 Mrd. US-$ und im Jahr 2009 
312  Mrd. US-$. Zwei Drittel davon waren Subventi-
onen für Erdöl und Erdgas, während Kohlesubventi-
onen nur einen vergleichsweise geringen Betrag von 
6  Mrd.  US-$ umfassten. Andere Erhebungen gehen 
davon aus, dass die gesamten Energiesubventionen 
sowohl auf Produzenten- als auch auf Konsumenten-
seite bis zu 700 Mrd.  US-$ jährlich ausmachen (GSI, 
2009). Würden die Subventionen für fossile Energie-
träger bis 2020 komplett abgebaut, sänke die Energie-
nachfrage nach Schätzungen der IEA global um etwa 
5–6  %, was zu einer Reduktion der CO2-Emissionen um 
etwa 6–7  % im Vergleich zum Status quo führen würde 
(IEA et al., 2010a; IEA, 2010c). 

In jedem Fall übersteigen die Subventionen für fos-
sile Energieträger bei weitem die derzeitige finanzielle 
Förderung erneuerbarer Energien, die im Jahr 2009 bei 
57 Mrd. US-$ lag (IEA, 2010c). Die allein durch den 

Abbau der Subventionen für fossile Energieträger in 
den Industrieländern innerhalb der G20 frei werdenden 

öffentlichen Gelder werden auf etwa 8–10 Mrd. US-$ 
jährlich geschätzt (AGF, 2010) und könnten ebenfalls 
zur Finanzierung der notwendigen Transfers in Ent-
wicklungsländer genutzt werden. In den Nicht-OECD-
Ländern könnten die frei werdenden Gelder für den 
Aufbau einer Strominfrastruktur und den Zugang zu 
Energie auf Basis erneuerbarer Energien, insbeson-
dere im ländlichen Raum, eingesetzt werden (IEA et al., 
2010a). 

Besteuerung des internationalen Verkehrs und 
internationaler Finanzmarkttransaktionen
Eine Besteuerung des internationalen Luft- und Schiffs-
verkehrs, oder alternativ die Einführung eines interna-
tionalen Emissionshandelssystems für diese Sektoren,  
kann zusätzliche Einnahmen für Investitionen in die 
Transformation generieren. Durch eine Bepreisung der 
Emissionen aus dem internationalen Luft- und Schiffs-
verkehr würde auch der negativen Klimawirkung dieser 
Emissionen Rechnung getragen. Würden weltweit bis 
zu 50  % der Einnahmen aus einer Besteuerung für die 
Transformation bereitgestellt, könnte dies nach Schät-
zungen der AGF insgesamt zu Finanzflüssen in Höhe 
von etwa 10 Mrd. US-$ jährlich führen (AGF, 2010). 

Ein ebenso großer Betrag könnte nach Schätzung 
der AGF im Falle der Einführung einer Steuer auf inter-
nationale Finanzmarkttransaktionen von 0,001  % bis 
maximal 0,01  % erzielt werden (AGF, 2010). Die Wir-
kung einer Finanzmarkttransaktionssteuer auf die 
internationalen Finanzmärkte ist jedoch unklar. Es 
könnte zu erheblichen Umsteuerungen von Finanz-
flüssen kommen, die die Steuerbasis stark verringern 
würden (Campbell und Froot, 1993; Honohan und 
Yoder, 2010). Der Steuersatz sollte deshalb im Falle 
der Einführung einer Finanzmarkttransaktionssteuer 
sehr niedrig angesetzt werden, wie dies etwa auch im 
Berechnungsbespiel der AGF der Fall ist. 

Mittelgenerierung im Rahmen der UNFCCC sowie 
der Entwicklungszusammenarbeit
Neben Zuschüssen und Krediten von internationa-
len Finanzierungsorganisationen sind die im Rahmen 
der UNFCCC vereinbarten Transferzahlungen sowie 
die internationale Entwicklungszusammenarbeit wich-
tige Finanzierungsquellen für viele Entwicklungslän-
der. Dazu kommen weitere bilaterale und multilaterale 
Fonds, welche Mittel für Vermeidungsprojekte in Ent-
wicklungsländern zur Verfügung stellen. 

Bisher gibt es im Rahmen der UNFCCC nur einen 
Finanzierungsmechanismus zur Förderung von Ver-
meidungsprojekten, die „Climate Change Focal Area“ 
des  Trust Fund der Global Environment Facility (GEF). 
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Die weiteren Fonds unter dem Dach der  UNFCCC 
(Adaptation Fund, Special Climate Change Fund, Least 
 Developed Countries Fund) haben ihren Fokus auf 
Anpassungsfinanzierung. Als neuer und möglicher-
weise künftig wichtigster multilateraler Finanzierungs-
mechanismus wurde von der UNFCCC 2010 in Cancún 
die Einrichtung des sogenannten Green Climate Fund 
beschlossen (Kasten 4.5-1). 

Bereits bei den Klimaverhandlungen in Kopenha-
gen im Jahr 2009 wurde angekündigt, dass zwischen 
2010 und 2012 neue und zusätzliche Mittel in Höhe 
von bis zu 30 Mrd. US-$ für Minderung und Anpas-
sung in Entwicklungsländern bereitgestellt werden sol-
len (fast-start finance). Ab 2020 sollen 100 Mrd. US-$ 
jährlich für Minderungs- und Anpassungsmaßnahmen 
fließen und zwar aus vielfältigen Quellen (öffentlich, 
privat, bi- und multilateral, einschließlich neuer Finan-
zierungsinstrumente). Ein Teil dieser Mittel soll über 
den neu einzurichtenden Green Climate Fund verteilt 
werden. Vor allem die Finanzierung von Anpassungs-
maßnahmen soll über den Fonds erfolgen. 

Angesichts der für Vermeidung und Anpassung in 
den Entwicklungsländern erforderlichen Mittel, welche 
für Vermeidung im dreistelligen Milliardenbereich (etwa 
300 Mrd. US-$ ab dem Jahr 2020; Project Catalyst, 
2010; World Bank, 2010c) und für Anpassung im zwei-
stelligen Milliardenbereich (etwa 10–100  Mrd.  US-$; 
Project Catalyst, 2010; World Bank, 2010c) vermutet 
werden, muss eine angemessene Gewichtung der ver-
schiedenen Bereiche (Anpassung, Vermeidung, Tech-
nologietransfer, Kapazitätsaufbau) bei der Aufteilung 
der Mittel stattfinden. Aus Sicht des WBGU sollte der 
Anteil an den zugesprochenen 100 Mrd. US-$, der 
für Vermeidungsprojekte bzw. -maßnahmen verwen-
det werden soll, bei etwa 60–70  % der Mittel liegen. 
Dies ist unabhängig davon zu sehen, ob diese Mittel 
über den Green Climate Fund fließen oder über andere 
Kanäle. 

Zu entscheiden ist auch die Frage, ob die Mittel des 
Green Climate Fund in Form von nicht rückzahlbaren 

Transferzahlungen oder als Kredite und Kreditgaran-
tien vergeben werden sollen. Obschon Kredite und 
Kreditgarantien häufig bereits eine erhebliche Hebel-
wirkung entfalten können (World Bank, 2010c; Neu-
hoff et al., 2010), sprechen Gerechtigkeitsüberlegun-
gen dafür, einen Großteil der zugesprochenen Mittel als 
echte Transferzahlungen zu definieren. Dies kann u.  a. 
mit den hohen kumulierten Emissionen der Industrie-
länder in der Vergangenheit begründet werden (WBGU, 
2009a).

Allerdings werden die vorgesehenen 100 Mrd. US-$ 
jährlich ab 2020 zur Finanzierung der Transformation 
in den Entwicklungsregionen der Welt nicht ausrei-
chen. Die notwendigen Investitionen für die Transfor-
mation in Entwicklungs- und Schwellenländern dürften 
ab dem Jahr 2020 noch weiter ansteigen (Kap. 4.5.1). 
Deshalb sollten zusätzlich zur Einrichtung des Green 
Climate Fund auch die Ausstattungen der bestehenden 
bi- und multilateralen Fonds für Vermeidungsprojekte 
in Entwicklungsländern erhöht werden. Dies betrifft 
beispielsweise die Carbon Partnership Facility der Welt-
bank sowie die beiden Fonds unter dem Dach des Cli-
mate Investment Funds (Clean Technology Fund, Stra-
tegic Climate Fund; World Bank, 2010c). 

Insgesamt umfassen die Fonds der Weltbank für Ver-
meidung und Anpassung momentan etwa 9,5 Mrd. US-$ 
für die Jahre 2008–2012 (IEA, 2010a). Neben den mul-
tilateralen Fonds gibt es auch einige bilaterale Initiati-
ven, beispielsweise die mit 10 Mrd. US-$ ausgestattete 
Cool Earth Partnership (Japan), die mit 564 Mio. US-$ 
ausgestattete International Climate Initiative (Deutsch-
land) oder die Global Climate Change Alliance (GCCA) 
der Europäischen Union (76 Mio. US-$; World Bank, 
2010b). Die in den einzelnen Fonds enthaltenen, 
meist über mehrere Jahre zu verteilenden Millionen-
beträge reichen jedoch noch lange nicht an das erfor-
derliche Investitionsvolumen im Milliardenrang heran 
und müssten folglich weiter aufgestockt werden. Nach 
Schätzungen der Weltbank belaufen sich die derzeiti-
gen Transfers im Zusammenhang mit dem Klimawandel 

Kasten 4.5-1

Der UNFCCC Green Climate Fund

Ein Ergebnis der 16. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarah-
menkonvention in Cancún ist die Einrichtung des sogenann-
ten Green Climate Fund, der Entwicklungsländern Mittel für 
Vermeidung, Anpassung, Kapazitätsaufbau und Technologie-
transfer zur Verfügung stellen soll (Art. 102–112 der Cancún 
Agreements). Das 24-köpfige Leitungsgremium des Fonds 
soll zu gleichen Teilen von Entwicklungs- und Industrie-
ländern besetzt werden, und der Fond zunächst bei der Welt-
bank angesiedelt sein. Der Umfang und die Finanzierungs-

quellen des Fonds sind jedoch noch nicht festgelegt. Die 
Annex-I-Länder verpflichteten sich für den Zeitraum 
 2010–2012 eine Summe von 30 Mrd. US-$ für Fast Start-
Finanzierung bereitzustellen und wollen für die langfristige 
Finanzierung bis 2020 die Mobilisierung von 100 US-$ jähr-
lich erreicht haben. Ein signifikanter Anteil der für Anpassung 
vorgesehenen Gelder soll nach den Beschlüssen von Cancún 
durch den neu eingerichteten Fonds fließen. Die genaue 
Struktur und Operationsweise des Fonds ist noch unklar. Zur 
Operationalisierung des Fonds wurde ein Transitional 
 Committee vorgeschlagen, das sich aus 15 Vertretern aus 
Industrieländern und 25 Vertretern aus Entwicklungsländern 
zusammensetzen soll (UNFCCC, 2010; Müller, 2011).
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insgesamt (d.  h. unter Berücksichtigung aller Finanz-
flüsse im Bereich Vermeidung und Anpassung sowie 
Technologietransfer und Kapazitätsaufbau) auf etwa 
10 Mrd. US-$ jährlich (World Bank, 2010c), d.  h. noch 
weit unter den angekündigten 100 Mrd. US-$ ab 2020. 

Im Rahmen der UNFCCC entwickelt sich derzeit – 
unabhängig vom Kioto-Protokoll – zudem ein weiterer 
möglicher Finanzierungsmechanismus. Die Entwick-
lungsländer verpflichten sich, national angemessene 
Minderungsanstrengungen (Nationally Appropriate 
Mitigation Actions, NAMAs) zu implementieren, die 
von den Industrieländern finanziell und durch Techno-
logietransfer unterstützt werden sollen. Derzeit ist noch 
unklar, inwieweit es sich hier um projektbasierte Vor-
haben handeln wird, und ob und in welchem Umfang 
die fördernden Industrieländer die dadurch erreichten 
Minderungen ihren eigenen Minderungsanstrengungen 
zurechnen können. Eine Option wäre, die Zahlungen 
aus dem Green Climate Fund an die geplanten Minde-
rungsmaßnahmen (NAMAs) zu knüpfen (Kap. 7.3.9). 
Auf diese Weise könnten auch sektorale und eher stra-
tegische Vermeidungsmaßnahmen wie z.  B. der Ausbau 
der Netzinfrastruktur oder Einspeisevergütungen, die in 
ein Gesamtkonzept zur Emissionsreduktion eingebettet 
sind, finanziert werden. Die Zusätzlichkeit der Mittel 
in Abgrenzung zu den Mitteln der Entwicklungszusam-
menarbeit ist dabei sicherzustellen (Kasten 4.5-2).

Finanzierung über den Kohlenstoffmarkt
Eine bedeutende Finanzierungsquelle für CO2-Vermei-
dungsprojekte in Entwicklungsländern war bisher der 
Clean Development Mechanism (CDM; World Bank, 
2010b). Er umfasste allein im Jahr 2008 ein Trans-
aktionsvolumen (Primärtransaktionen) in Höhe von 
6,5 Mrd. US-$ (IEA, 2010a). 

In Cancún wurde die Weiterführung des CDM im 
Rahmen des Kioto-Protokolls beschlossen – allerdings 
ist dessen Zukunft selbst derzeit noch unklar. Somit 
bleibt auch die Rolle des internationalen Kohlenstoff-
marktes für Entwicklungsländer in seiner derzeitigen 
Form unsicher. Sollte es nicht gelingen, eine zweite 
Verpflichtungsperiode des Kioto-Protokolls zu verein-
baren, die direkt an die erste Verpflichtungsperiode 
anschließt, ist ein Einbruch der Nachfrage nach Min-
derungszertifikaten aus dem CDM zu erwarten. Auf-
rechterhalten werden würde allenfalls die Nachfrage 
aus anderen CO2-Handelssystemen wie etwa dem EU 
ETS oder aus dem freiwilligen Markt. 

Auch zeigte sich in der Vergangenheit, dass der 
CDM viele der ursprünglich in ihn gesetzten Erwar-
tungen in seiner derzeitigen Ausgestaltung nicht erfül-
len konnte. So kommen verschiedene Studien zu dem 
Ergebnis, dass die Zusätzlichkeit der Emissionsredukti-
onen in vielen Fällen nicht gegeben ist. Gemäß Schät-

zungen von Michaelowa und Purohit (2007) und Wara 
und Victor (2008) könnte der Anteil der registrierten 
CDM-Projekte, die das Kriterium der Zusätzlichkeit 
nicht erfüllen, bei einem Fünftel oder sogar bei zwei 
Dritteln liegen. Dies käme einer Ausweitung der Emissi-
onsbegrenzungen der EU-ETS-Teilnehmerländer gleich. 
Vasa und Neuhoff (2011) ermitteln, dass die Verletzung 
des Zusätzlichkeitskriteriums von einem Fünftel bis zu 
zwei Dritteln der registrierten Projekte in der Handels-
periode 2008 bis 2009 einer Ausweitung der Emissio-
nen des EU ETS von 30–106 Mio. t CO2eq entsprochen 
hätte.

Weiter hat sich die Erwartung nicht erfüllt, dass 
über den CDM Beiträge zu einer nachhaltigen Entwick-
lung gewährleistet sowie ein signifikanter Technologie-
transfer ausgelöst werden können. Ebenso haben sich 
unerwünschte Anreize zur Ausweitung klimaschäd-
licher Aktivitäten entwickelt, insbesondere im Falle 
von CDM-Projekten zur Reduktion von Industriegasen 
(z.  B. HFC-23-Projekte; Vasa und Neuhoff, 2011). Wei-
ter besteht die Gefahr, dass der CDM insbesondere den 
großen Schwellenländern Anreize bietet, auf eigene 
Klimaschutzpolitiken zu verzichten, um die geforderte 
Zusätzlichkeit von Projekten nicht zu gefährden. Aus 
diesem Grund gibt es Überlegungen, den CDM auf die 
am wenigsten entwickelten Länder (LDC) zu beschrän-
ken, die momentan kaum vom CDM profitieren, da sie 
nur eine sehr geringe Zahl von CDM-Projekten beher-
bergen (UNEP-Risoe, 2011). 

Aus Sicht des WBGU wäre es sinnvoll, den CDM 
künftig auf LDC zu beschränken und dadurch den 
Entwicklungsaspekt des CDM zu stärken. Würde der 
Mechanismus zudem auf sektorale Maßnahmen erwei-
tert – ähnlich zum programmbasierten CDM – könnte 
so beispielsweise die gebündelte Finanzierung vie-
ler kleiner und weit gestreuter Effizienzpotenziale in 
Kleinstunternehmen und Haushalten ermöglicht wer-
den (Figueres, 2008; Ohndorf et al., 2010). Ein pro-
grammbasierter oder sektoraler CDM könnte auch zur 
Verringerung der Energiearmut einen entscheiden-
den Beitrag leisten, indem damit z.  B. mit Biomasse 
betriebene Herde oder Kleinanlagen zur solaren Was-
sererwärmung in privaten Haushalten finanziert wer-
den. Durch einige Anpassungen der Regulierung des 
programmatischen CDM könnte dieses Potenzial in 
Zukunft noch besser ausgeschöpft werden (Figueres, 
2008). Die Weiterführung des CDM nur in LDC müsste 
allerdings mit deutlich ambitionierteren Reduktionszie-
len der Annex-I-Länder sowie Reformen bei der Anre-
chenbarkeit von Emissionsgutschriften (CER; z.  B. aus 
HFC-23-Projekten) einhergehen, wie dies von Seiten 
der EU bereits geplant ist.
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4.5.2.2 
Unterstützung und Mobilisierung privater  
Investitionen
Neben dem Staat müssen auch private Unternehmen 
und Investoren einen Großteil der Investitionen für die 
Transformation übernehmen. Dies kann einerseits aus 
Eigenkapital in Form von Gewinnen aus Unternehmen-
stätigkeit oder Kapitalanlagen erfolgen. Ebenso stehen 
privaten Investoren verschiedene Optionen der Fremd-
finanzierung zur Verfügung, wie z.  B. Mittel von Risiko-
kapitalgebern (venture capital), Beteiligungsfinanzie-
rung (private equity), Kapital institutioneller Investoren 
(z.  B. Infrastruktur-, Pensionsfonds) sowie Schuldenfi-
nanzierung über private Finanzinstitute (Mezzanine/
Senior Debt; Abb. 4.5-5). Während Schuldenfinanzie-

rung über private Finanzinstitute leichter zugänglich 
ist, wenn eine innovative Technologie bereits erprobt 
ist, muss gerade in den Anfangsphasen (insbesondere 
Demonstrationsphase) aufgrund von hohen Unsicher-
heiten bezüglich künftiger Rückflüsse aus der Investi-
tion stärker auf Risikokapital und Beteiligungsfinanzie-
rung zurückgegriffen werden (UNEP-SEFI, 2009a).

Private Investoren sind oft auf staatliche Unter-
stützung ihrer Investitionstätigkeit angewiesen. Häu-
fig bestehen nämlich Investitionsbarrieren in der Größe 
von Projekten oder in den Marktrisiken bei Einführung 
neuer Technologien. Diese können durch öffentliche 
Finanzierungsmechanismen (u.  a. zinsgünstige Kredit-
vergabe, Kreditgarantien oder technologiespezifische 
Subventionen) überwunden werden.

Kasten 4.5-2

Das Spannungsverhältnis zwischen Klima- und 
Entwicklungsfinanzierung

Aktivitäten zur Emissionsminderung und zur Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels in Entwicklungsländern wurden 
seit 1992 vor allem aus Entwicklungshaushalten finanziert. 
Der Finanzierungsbeitrag der UNFCCC-Fonds im Rahmen der 
Global Environmental Facility (GEF) war wesentlich geringer. 
Der Schwerpunkt lag dabei stets auf dem Klimaschutz. Das 
Verhältnis zwischen Klima- und Entwicklungsfinanzierung ist 
einerseits durch Überlappungen und Synergien gekennzeich-
net: Investitionen in Entwicklung können sowohl dem Klima-
schutz dienen als auch der Resilienz gegenüber Klimafolgen. 
Andererseits besteht die Sorge, dass die Prioritätensetzung 
auf den Aufbau klimaverträglicher Infrastrukturen zu Lasten 
der Armutsbekämpfung gehen kann. 

Bei wachsenden Entwicklungsbudgets wäre das Risiko 
gering, dass unter dem Druck der Klimaverhandlungen Inves-
titionen in Emissionsminderung und Anpassung eine höhe-
re Priorität haben als Investitionen in andere Bereiche, die 
für die Armutsminderung relevant sind (aid diversion). Da 
die öffentlichen Haushalte der meisten Geber aber unter der 
Finanz- bzw. Eurokrise und dem verlangsamten Wirtschafts-
wachstum leiden, erscheint politisch kaum durchsetzbar, dass 
Entwicklungsbudgets unter Ausschluss der Klimafinanzie-
rung wachsen oder stabil bleiben. In der EU wird mittelfris-
tig von abnehmenden Budgets für die Entwicklungszusam-
menarbeit ausgegangen: Der BMZ-Haushalt, der etwa 70  % 
der deutschen öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit  
(ODA) abbildet, wird von 6 Mrd. € 2010 auf 5,6 Mrd. € 2013 
schrumpfen (EU COM, 2010d). 

Zum Risiko der aid diversion trägt bei, dass es keine aner-
kannte Definition von Zusätzlichkeit gibt. Die Klimarahmen-
konvention schließt ODA als Finanzierungsquelle nicht aus. 
Aber die Zielsetzungen von ODA und Klimafinanzierung 
sind nicht vollkommen deckungsgleich: ODA soll nach der 
OECD-Definition vor allem dazu beitragen, Entwicklung und 
Wohlfahrt in Entwicklungsländern zu fördern, während Kli-
mafinanzierung globalen und lokalen Nutzen erbringt. Wer-
den Entwicklungsländer bei der Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels unterstützt, kann dies direkte positive Effekte 
auf die lokale Wohlfahrt haben, während die Verringerung 

ihrer Treibhausgasemissionen vor allem von globalem Nutzen 
ist und indirekt den lokalen Anpassungsbedarf verringert. In 
der OECD zählen alle Geberländer die Fast-start-Finanzierung 
zur ODA, verfügen aber über keine gemeinsame Definition 
von Zusätzlichkeit (Brown et al., 2010). Deutschland defi-
niert alle Ausgaben als zusätzlich, die über dem 2009 bereits 
erreichten Niveau liegen. Das bedeutet, dass dieser Plafond 
erhalten bleibt und die Klimafinanzierung insgesamt wachsen 
wird, wenn auch im Rahmen eines schrumpfenden Gesamt-
haushalts. 

Schließlich wird die Unsicherheit über geleistete Zah-
lungen dadurch erhöht, dass transparente Verfahren und 
gemeinsame Kriterien der Geber für die Berichterstattung 
über Klimafinanzierung fehlen. Die Verfahren des Entwick-
lungshilfeausschusses der OECD (DAC) zur Messung bilate-
raler Klimafinanzierung sind nicht zufriedenstellend. Zwei 
unabhängige empirische Studien haben festgestellt, dass die 
Geber systematisch dazu neigen, ungenau zu berichten. Nur 
25  % der Maßnahmen, die von den Gebern als für den Kli-
maschutz relevant angegeben wurden, konnten wirklich als 
solche klassifiziert werden (Roberts et al., 2008;  Michaelowa 
und Michaelowa, 2010). Das Verfahren des DAC (die soge-
nannten Rio-Marker) beruht darauf, dass die Geber nach 
eigenen Kriterien festlegen, welche Maßnahmen einen 
wesentlichen oder signifikanten Beitrag zum Klimaschutz 
erbringen. Eine Vergleichbarkeit ist damit nicht gewährleis-
tet, und die Angaben werden auch nicht nachträglich um 
veränderte oder abgebrochene Maßnahmen bereinigt. Ein 
Rio-Marker für Klimaschutzmaßnahmen wurde 1998 verein-
bart, einer für Anpassung erst Ende 2009. Vereinbarungen 
über Definitionen und Verfahren für die Berichterstattung 
sind damit zentral für weitere Verhandlungen über öffentli-
che Klimafinanzierung.

Mittelfristig werden diese Fragen jedoch an Bedeutung 
verlieren. Die Folgen des Klimawandels und die mit ihnen 
verbundenen Investitionsrisiken werden nämlich mit der Zeit 
als normale Parameter in die Projektplanung eingehen. Und 
auch die verstärkte Ausrichtung auf klimaverträgliche Infra-
strukturen wird in den Mainstream der Entwicklungspolitik 
rücken. Wichtig sind diese strategischen Fragen jedoch in der 
Übergangszeit, in der die Weichen für diese große Transfor-
mation gestellt werden müssen. Für eine strategische Redefi-
nition von politischen Zielen sind Unklarheiten über Ziele, 
Instrumente und Finanzierung nicht hilfreich.
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Dabei sind je nach Phase in der Technologieentwick-
lung (F&E, Demonstrationsphase, Entwicklungsphase, 
Diffusionsphase, Markteinführung) unterschiedliche 
Formen staatlicher Unterstützung privater Investitio-
nen sinnvoll (UNEP-SEFI, 2008). In Abbildung 4.5-5 
sind die Finanzierungsangebote privater Finanzinstitute 
und Kapitalgeber (Commercial Financing Mechanisms) 
sowie die Finanzierungsangebote staatlicher Institutio-
nen (Public Finance Mechanisms) illustriert. Hier wird 
auch graphisch deutlich, dass staatliche Finanzierung 
insbesondere von der Forschungs- bis zur Diffusions-
phase notwendig ist.

Staatliche Unterstützung von Investitionen und 
Stärkung des Risikokapitalmarkts
Während in der F&E-Phase eine direkte staatliche Unter-
stützung von Forschungsprojekten sinnvoll erscheint, 
können in den anderen Phasen der Finanzierung Kre-
dite und Kreditgarantien große Wirkung entfalten. Eine 
besonders große Finanzierungslücke (valley of death) 
im Projektzyklus besteht meist in der Demonstrations- 
und Anwendungsphase. In diesen Phasen befindet sich 
die Innovation bereits auf dem Weg zur Kommerziali-

sierung. Jedoch ist eine Weiterentwicklung häufig mit 
hohen Kosten verbunden und die technologischen Risi-
ken sind aufgrund geringer Erfahrungswerte nach wie 
vor bedeutsam (UNEP-SEFI, 2008; IEA, 2010a). Hier 
könnten staatliche Zuschüsse, zinsgünstige Kredite und 
Kreditgarantien helfen, Mittel von privaten Risikokapi-
talgebern zu akquirieren, die ohne die staatliche Unter-
stützung nicht vergeben würden. Zusätzliche Finanz-
mittel können auch dadurch erschlossen werden, dass 
staatliches und privates Risikokapital in Fonds gebün-
delt wird, wie es beispielsweise im UK Carbon Trust 
Venture Capital Fund oder im California Clean Energy 
Fund der Fall ist (BASE und SEFI, 2006). Staatliche Mit-
tel dienen in diesem Fall zur Erhöhung der Attraktivität 
einer Beteiligung privater Risikokapitalgebern.

In der Diffusionsphase kann ebenfalls durch Kredit-
vergabe zu günstigen Konditionen und durch Kreditga-
rantien der Zugang zu privatem Finanzkapital verbes-
sert werden, so dass damit die weitere Kommerzialisie-
rung erleichtert wird (UNEP-SEFI, 2008; Abb. 4.5-5). 
Allerdings ist der Zugang zu Finanzierung für die Kom-
merzialisierung nur eine notwendige, nicht jedoch eine 
hinreichende Bedingung. Entscheidend ist auch die 
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Nachfrageseite. Um eine entsprechende Marktnach-
frage zu erzeugen, kann der Staat schließlich die Markt-
einführung einer technischen Innovation durch Infor-
mationspolitik, politische Rahmensetzung und Anreiz-
systeme unterstützen (Kap. 5.2). 

Verbesserung des allgemeinen Investitionsklimas
Hinsichtlich der allgemeinen Investitionsdynamik 
bestehen in vielen OECD-Ländern und insbesondere 
in Deutschland Defizite. So lag die Nettoinvestitions-
quote, also der Anteil der Nettoinvestitionen (d.  h. der 
Bruttoinvestitionen abzüglich der Abschreibungen) am 
Nettoinlandsprodukt, in Deutschland zwischen 1995 
und 2008 im Durchschnitt bei nur 5,3  % und damit 
deutlich unter dem europäischen und OECD-Durch-
schnitt (Abb. 4.5-6; Sinn, 2010; SVR, 2008, 2010). 

Die Investitionsdynamik war im Zeitraum 1995 bis 
2008 sowohl bei staatlichen als auch bei unternehmeri-
schen Investitionen gering. So befanden sich insbeson-
dere die Nettoinvestitionen des Staates auf niedrigem 
Niveau und nahmen seit dem Jahr 2003 sogar negative 
Werte an (SVR, 2010; Priewe und Rietzler, 2010). Der 
Anteil der Nettoinvestitionen an den Unternehmens-
gewinnen fiel ab dem Jahr 2001 stark ab und verharrt 
seitdem auf niedrigem Niveau (Priewe und Rietzler, 
2010). Die niedrigen Nettoinvestitionsquoten gingen 
dabei mit steigenden Unternehmensgewinnen im sel-
ben Zeitraum einher (Abb. 4.5-7; Priewe und Rietzler, 
2010). 

Die niedrigen Nettoinvestitionen können einerseits 
durch die konjunkturelle Entwicklung erklärt werden: 
Die unternehmerische Investitionsquote hatte sich 
zwischen 2005 und 2008 im Zuge der wirtschaftlichen 
Erholung merklich erhöht (Abb.  4.5-7; SVR, 2010), 
brach dann aber im Jahr 2009 infolge der schlechten 
weltwirtschaftlichen Entwicklung wieder ein. Unab-
hängig von der Konjunkturentwicklung kann das lang-
fristig niedrige Niveau der Investitionstätigkeit ande-
rerseits u.  a. damit erklärt werden, dass Deutschland 
wie viele andere Industrieländer in den vergangenen 
Jahrzehnten einen Strukturwandel weg von investiti-
onsintensiver Industrie hin zu mehr Dienstleistungsun-
ternehmen erlebt habt. Eine der weiteren Ursachen für 
die geringe Investitionsdynamik in Deutschland ist in 
der Einführung des Euro zu suchen, dessen Ankündi-
gung bereits Ende der 1990er Jahre zu einer Anglei-
chung der Zinsen in den Euroländern führte und so 
einen Investitionsboom in ehemaligen Hochzinsländern 
auslöste, während aus dem ehemaligen Niedrigzinsland 
Deutschland eher Kapital ins Ausland abfloss (Sinn, 
2010; Priewe und Rietzler, 2010). Mit der zunehmen-
den Öffnung der Güter- und Faktormärkte im Zuge der 
Globalisierung und der europäischen Integration rich-
ten sich die Investitionsentscheidungen der Unter-

nehmen generell verstärkt auch nach den Gewinner-
zielungsmöglichkeiten im Ausland, wo häufig höhere 
Renditen zu erzielen sind als im Inland, was wiederum 
die Renditeanforderungen an Investitionen im Inland 
prägt (Hinze und Kirchesch, 1999). Dieser Trend dürfte 
durch die Deregulierung der Kapitalmärkte verstärkt 
worden sein. 

Der strukturellen Investitionsschwäche in Deutsch-
land müsste vor allem durch eine veränderte Geld- 
und Steuerpolitik begegnet werden (SVR, 2009, 2010; 
Priewe und Rietzler, 2010). Mit Hinblick auf die Trans-
formation könnten beispielsweise Sonderabschreibun-
gen oder Investitionsfreibeträge bei Körperschaft-, 
Gewerbe- und Einkommensteuern, Investitionszulagen 
sowie staatliche Finanzierungsangebote zu günstigen 
Konditionen gezielt Anreize für transformative Inves-
titionen schaffen. Gleichzeitig würden nicht-transfor-
mative Kapitalanlagen unattraktiver gemacht (Jaeger 
et al., 2009). Eine steuerliche Bevorzugung nachhal-
tiger Finanzanlagen könnte ein weiterer Baustein in 
einem transformationsförderlichen Steuerkonzept sein. 
Um das grundsätzlich verfügbare Kapital insbeson-
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dere in transformative Investitionsprojekte zu leiten, 
sind jedoch vor allem langfristige und stabile Rahmen-
bedingungen zur Erhöhung der Renditen transforma-
tiver Projekte und zur Steigerung der Erwartungssi-
cherheit der Unternehmen unerlässlich. Die Unsicher-
heit über den künftigen energie- und klimapolitischen 
Kurs der Regierung stellt nach wie vor eine bedeutende 
Investitionsbarriere dar. Langfristige und stabile Rah-
menbedingungen sollten insbesondere einen Preis für 
CO2, den Abbau von Subventionen für fossile Ener-
gieträger, technologiespezifische Förderungen sowie 
 Effizienzstandards umfassen (Kap. 7.3). 

Schaffung nationaler Green Investment Banks
Eine weitere Möglichkeit der staatlichen Unterstützung 
privater Investitionen ist die Bereitstellung von staatli-
chen Mitteln über nationale Green Investment Banks. 
Hier könnten Einlagen von Seiten des Staates und pri-
vater Investoren gebündelt werden, um damit private 
Investitionen in transformativen Bereichen durch zins-
günstige Kredite und Kreditgarantien zu unterstüt-
zen. Beispielhaft ist hierfür die geplante Green Invest-

ment Bank in Großbritannien, welche mit 2 Mrd.  £ 
 (ca.  2,3  Mrd. €) zur Finanzierung von Projekten im 
Bereich der erneuerbaren Energien in Großbritannien 
ausgestattet werden soll (Green Investment Bank Com-
mission, 2010). Auch die deutsche Bundesregierung 
hat mit der KfW Entwicklungsbank im Jahr 2010 einen 
revolvierenden Klimaschutzfonds für Entwicklungs-
länder ins Leben gerufen (KfW, 2010). Aus dem Fonds 
werden Projekte von kleinen und mittleren Unterneh-
men und Privathaushalten in Entwicklungsländern im 
Bereich erneuerbarer Energien und Energieeffizienz 
gefördert. Weiterhin finanziert der Fonds begleitende 
Beratungsleistungen (KfW, 2010). 

Die Bündelung bestehender Fonds und „Fördertöpfe“ 
– sowohl für die Finanzierung nationaler als auch inter-
nationaler Transformationsprojekte – unter dem Dach 
einer solchen Green Investment Bank könnte die erfor-
derliche Größenordnung an Mitteln generieren, die für 
die Transformation benötigt werden. Nationale und 
überregionale Investitionsbanken (wie z.  B. die Euro-
päische Investitionsbank oder die regionalen Entwick-
lungsbanken) müssten insbesondere eine bedeutende 
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Rolle bei der Finanzierung von Infrastrukturinvestitio-
nen übernehmen. Dabei wäre es wichtig, die Kriterien 
zur Vergabe nachhaltig und transparent zu gestalten. 

Einbindung institutioneller Investoren und  
Ausgabe von Klimabonds
Zur Generierung von Einlagen in die Fonds der Green 
Investment Banks könnten insbesondere institutionelle 
Investoren wie Pensionskassen und Versicherer einge-
bunden werden. Sie könnten einen erheblichen Beitrag 
zur Finanzierung der Transformation zu einer klimaver-
träglichen Gesellschaft leisten, da sie über entsprechen-
des Kapital und einen langfristigen Anlagehorizont ver-
fügen. Ihre Einlagen in den Fonds könnten mit einer 
festen Verzinsung vergütet werden. Mit Hilfe solcher 
Fonds würde institutionellen Investoren eine Möglich-
keit zur risikoarmen Kapitalanlage mit stetiger Verzin-
sung geboten, die gleichzeitig Investitionen in eine kli-
maverträgliche Zukunft ermöglicht (Caldecott, 2010). 

Eine Möglichkeit zur Generierung zusätzlicher Mittel 
für die Green Investment Banks wäre die Ausgabe von 
Bonds speziell für Klima- und Energieprojekte (z.  B. 
Klimaanleihen der EU, der Weltbank und der USA). 
Dafür gibt es bereits einige erfolgreiche Vorbilder. So 
brachte die Europäische Investitionsbank (EIB) im Jahr 
2007 ihre erste Klimaanleihe auf den Kapitalmarkt 
(EIB, 2007). Das Papier mit fünf Jahren Laufzeit dient 
in zweifacher Hinsicht dem Klimaschutz: Sowohl hin-
sichtlich der Mittelverwendung, aber auch in Bezug auf 
die Rendite. So kommt der Ausgabeerlös der Anleihe 
in Höhe von 600 Mio. € ausschließlich Projekten aus 
dem Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizi-
enz zugute. Zudem orientiert sich die Rendite an dem 
Index „FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40“, 
der 40 europäische Großkonzerne enthält, die anhand 
von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt sind.

Im Jahr 2009 lancierte die EIB zusammen mit der 
schwedischen Swedbank weitere Climate Awareness 
Bonds, d.  h. Kapitalmarktpapiere in schwedischen Kro-
nen, deren Erlöse ebenfalls in EIB-Projekte im Bereich 
erneuerbarer Energien und Energieeffizienz fließen 
(EIB, 2009). Weitere Klimaanleihen werden derzeit bei-
spielsweise von der Weltbank und der US-Regierung 
(Clean Renewable Energy Bonds) ausgegeben (World 
Bank, 2011a; US-DoE, 2011). 

Unterstützung durch Entwicklungsbanken und 
internationale Finanzierungsorganisationen 
In Entwicklungsländern und insbesondere in den am 
wenigsten entwickelten Ländern sind die Finanzmärkte 
nicht ausreichend entwickelt, so dass häufig nicht genü-
gend Liquidität zur Finanzierung größerer Projekte ver-
fügbar ist und wegen niedriger Kreditwürdigkeit auch 
vom Markt kein Fremdkapital bereitgestellt wird. Des-

halb kommt den internationalen Finanzierungsorgani-
sationen (IMF, Weltbank) in diesen Ländern eine große 
Bedeutung zu. Über verschiedene Finanzierungsme-
chanismen der Institutionen (u.  a. Kreditprogramme, 
Kreditgarantien) können private Finanzintermediäre in 
diesen Ländern in die Lage versetzt werden, selbst Kre-
dite an Projekte zu vergeben, die sie sonst aufgrund 
hoher Risiken (z.  B. politische Risiken, Währungsrisi-
ken, technologische Risiken) nicht vergeben hätten. 
Öffentliche Gelder (Zuschüsse, subventionierte Kre-
dite, Kreditgarantien) werden meist über Entwick-
lungsbanken an private Finanzinstitute weitergeleitet 
und von diesen wiederum für die Projektfinanzierung 
eingesetzt, wobei häufig weitere Mittel von institutio-
nellen Investoren angeworben werden können. Damit 
entfalten die öffentlichen Mittel eine Katalysatorwir-
kung (UNEP-SEFI, 2008). 

Finanzierung muss in Entwicklungsländern außer-
dem durch technische und personelle Zusammenar-
beit ergänzt werden, da häufig wenig Erfahrung bei 
der Projektentwicklung und Durchführung besteht. 
Deshalb sollten Finanzierungszusagen mit Beratungs-
leistungen gekoppelt werden. Insbesondere bei 
Energie effizienzinvestitionen wird häufig von priva-
ten Finanz intermediären das Risiko mangels Expertise 
zu hoch eingeschätzt. Finanzierung über Development 
Finance  Institutions (DFI) sowie Intermediäre wie z.  B. 
Energy Service Companies (ESCO), welche über die 
nötigen technischen Kenntnisse verfügen, sind daher 
zielführend (Taylor et al., 2008; Ohndorf et al., 2010).

Es wird davon ausgegangen, dass die Hebelwirkung 
staatlicher Mittel je nach Finanzierungsmechanismus 
bei 3:1 bis 15:1 liegt. Dementsprechend könnten bei 
einer Bereitstellung von 10 Mrd. US-$ öffentlicher Gel-
der private Investitionen von etwa 50–150 Mrd. US-$ 
ermöglicht werden (UNEP-SEFI, 2008). Dabei variieren 
die empirisch beobachteten Hebel von 1:1 für das GEF 
Small Grants Program über 3,6:1 für die Forest Part-
nership Facility und die Carbon Partnership Facility der 
Weltbank, 6,3:1 für den GEF Trust Fund (climate focal 
area), 8,3:1 für den Clean Technology Fund bis zu 15:1 
für die IFC Partial Credit Guarantee für Energieeffizienz 
(Norad, 2010; World Bank, 2010c). Die Hebelwirkung 
steigt generell mit zunehmendem Risiko des staatlichen 
Kapitaleinsatzes und damit in dem Maße, wie die staat-
lichen Mittel das Risiko für private Investoren reduzie-
ren (Neuhoff et al., 2010).

Mikrofinanzierung zur Überwindung der 
Energiearmut
Für die Transformation der Energiesysteme in Entwick-
lungsländern und gerade in ländlichen Regionen kommt 
auch der Mikrofinanzierung eine bedeutende Rolle zu. 
Durch Mikrofinanzierungsangebote kann die Energie-
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armut mit Hilfe erneuerbarer Energien überwunden 
werden. Bereits seit über 25 Jahren ist das Instrument 
der Mikrofinanzierung in Entwicklungsländern einge-
führt. Der Grundgedanke des Instruments ist es, armen 
Bevölkerungsschichten Zugang zu Kapital zu ermög-
lichen, die aufgrund mangelnder Sicherheiten keinen 
Zugang zu regulären Finanzmärkten und Banken haben 
(Terberger, 2002; Rosenberg, 2010). Die gewährleiste-
ten Kleinstkredite werden in der Regel für unterneh-
merische Investitionen verwendet und unter sozialer 
Kontrolle aus den erwirtschafteten Gewinnen zurück-
gezahlt. Im Laufe der Jahre ist das Finanzierungsmodell 
auch auf Konsumkredite, Sparen und Versicherungen 
ausgedehnt worden (Bunse et al., 2007). 

Gleichzeitig hat sich in Entwicklungsländern unab-
hängig von Energienetzen ein Mikroenergiesys-
tem, insbesondere im ländlichen Raum entwickelt 
( MicroEnergy International, 2008). Hierzu zählen 
neben der traditionellen Biomasseverwendung, auf-
ladbare Autobatterien, Kerosin und Dieselgenerato-
ren. Dem Unternehmen Grameen Shakti, einem Toch-
terunternehmen der Grameen Bank in Bagladesch, ist 
durch eine Kombination von Mikrofinanzierung und 
erneuerbaren Energien für Mikroenergiesysteme die 
 Substitution der bisherigen fossilen Energienutzung 
gelungen. Das Unternehmen bietet kleine Solaranla-
gen für private Häuser an, deren Kauf auf Basis von 
Ratenzahlungen über zwei bis drei Jahre finanziert 
wird. Zusätzlich hat sich das Unternehmen auf die 
technische Beratung und Wartung dieser Solaranlagen 
spezialisiert, so dass mit dem Kauf auch ein Service-
paket (Beratung, Installation, Wartung) genutzt wird. 
Die Raten entsprechen dem monatlichen Preis alterna-
tiver Energiequellen wie z.  B. Diesel oder Kerosin. Nach 
Tilgung des Konsumkredits kann der Haushalt Gewinn 
erwirtschaften und seine bisherigen Energieausgaben 
für andere Zwecke verwenden (MicroEnergy Interna-
tional, 2008; Kamal, 2010; UNEP, 2011). 

Das Modell der Mikrofinanzierung findet auch im 
Geschäftsumfeld Anwendung, z.  B. um mit Hilfe von 
Solarenergie Geschäftsräume zu beleuchten oder neue 
Energiedienstleistungen wie Telefon, Internet oder das 
Aufladen von Batterien anzubieten (Mohiuddin, 2006; 
US-AID, 2009). Größere Projekte der Elektrifizierung 
des ländlichen Raums wären Kleinwasserkraftwerke 
oder Biogasanlagen, die kapitalintensiver sind und den 
Zusammenschluss einer Dorfgemeinschaft erfordern 
(WI, 2006; Bunse et al., 2007). Auch solche Projekte 
können über Mikrofinanzinstitutionen finanziert wer-
den (Mohiuddin, 2006).

Eine wichtige Voraussetzung für die Transformation 
in Entwicklungsregionen ist, dass Mikrofinanzinstituti-
onen die Elektrifizierung des ländlichen Raums als Ziel 
berücksichtigen und Beratungskapazitäten für erneu-

erbare Energien aufbauen (Mohiuddin, 2006; Bunse 
et al., 2007). Zusätzlich ist es hilfreich, wenn natio-
nale Regierungen Programme zur Diffusion erneuer-
barer Energien auflegen und Informationskampagnen 
starten. Durch Mikrofinanzierung wird es möglich, rei-
chere Dörfer und Dorfbewohner, die jetzt schon Ener-
giedienstleistungen in Anspruch nehmen, mit erneuer-
baren Energien zu versorgen, die nicht netzgebunden 
sein müssen.

4.5.2.3 
Neue Geschäftsmodelle zur Verringerung von 
Investitionsbarrieren
Die Belastungen aus hohen Anfangsinvestitionen 
(upfront investments) können für einzelne Investo-
ren – egal ob in Entwicklungs- oder Industrieländern – 
dadurch reduziert werden, dass die Investitionsbeträge 
„auf mehrere Schultern verteilt“ werden. Dies kann 
etwa dadurch erreicht werden, dass klassische Käu-
fer-Verkäufer-Modelle in neue Geschäftsmodelle mit 
neuen Finanzierungs- und Eigentümerstrukturen über-
führt werden, die Investitionsbarrieren reduzieren und 
Anreizstrukturen verändern. 

Mieten, Leasing und Gemeinschaftsnutzung
Entsprechende Modelle zeichnen sich beispielsweise 
dadurch aus, dass den Kunden in verschiedenen Berei-
chen (u.  a. Mobilität, Wohnen, Produktion, Konsum) 
kombinierte Sach- und Dienstleistungspakete anstelle 
von reinen Sachleistungen angeboten werden. Die 
Eigentumsrechte an den Gütern verbleiben beim Anbie-
ter, der sich für eine effiziente Ressourcennutzung und 
Rückführung der Güter in den  Recyclingkreislauf ein-
setzt. Bereits etabliert haben sich Konzepte wie das 
Car Sharing im Bereich Mobilität und das Energie-Con-
tracting durch sogenannte Energy Service Companies 
(ESCO) im Bereich der Energiebereitstellung und Ener-
gieeffizienz (Kap. 4.3.2). Hier bleibt das Eigentum an 
Sachwerten (z.  B. Auto, Heizungsanlage) beim Anbieter 
und die zur Bedürfnisdeckung notwendigen Sachgü-
ter werden von den Nutzern nur gemietet bzw. geleast 
oder es findet eine Gemeinschaftsnutzung mit anderen 
Kunden statt. Kosten entstehen für Kunden vor allem 
für die tatsächlich genutzte Mobilitäts- oder Energie-
dienstleistung, nicht jedoch für ein größeres Bündel an 
künftigen potenziellen Nutzungen. 

Auf diese Weise werden mehrere Investitionsbarri-
eren gleichzeitig reduziert. So entstehen für die Nut-
zer von Mobilitäts- oder Energiedienstleistungen keine 
Anfangsinvestitionskosten und das Investitionsrisiko 
verbleibt vollständig beim Anbieter, welcher in der 
Regel besser als einzelne Haushalte oder Individuen in 
der Lage ist, solche Risiken zu tragen. Informations- und 
Transaktionskosten bei den Nutzern werden minimiert, 
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da der Anbieter über das notwendige Wissen verfügt 
und meist auch die Instandhaltungs- und Reparatur-
dienstleistungen sowie die Rückführung der Sachgüter 
in den Recyclingkreislauf übernimmt. Da Vertragsge-
genstand nicht der Verkauf von Sachgütern, sondern 
die Erfüllung von Mobilitäts-, Energie- oder ähnlichen 
Bedürfnissen ist, zahlen sich Rohstoff- und Energieef-
fizienz bei der Leistungserbringung für die Anbieter im 
Übrigen direkt aus. 

Derartige Dienstleistungen bzw. integrierte Pro-
dukt-Service-Systeme sollten im Zuge der Transfor-
mation verstärkt bekannt gemacht und gefördert wer-
den, beispielsweise auch durch steuerliche Begünsti-
gung. Für die breite Nutzung solcher ergebnis- statt 
konsum gutorientierten Geschäftsmodelle bei poten-
ziellen Nutzern ist sowohl bei Privatkunden als auch 
in der Geschäftswelt ein grundlegender Wertewan-
del notwendig (u.  a. in Bezug auf den Statuswert von 
 Konsumgütern). 

Genossenschaftliche Finanzierungsmodelle
Ein weiteres wichtiges Geschäfts- und Finanzierungs-
modell für die Transformation ist die genossenschaft-
liche Finanzierung. Bereits Anfang des 20. Jahrhun-
derts wurden Genossenschaften für die Elektrifizie-
rung des ländlichen Raums gegründet (Holstenkamp 
und Ulbrich, 2010). Die Genossenschaft ist eine Gesell-
schaft, die dem Erwerb oder der Wirtschaft ihrer Mit-
glieder durch den gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb 
dient. In Genossenschaften sind die Mitglieder gleich-
berechtigt und die Selbstverwaltung ist unabhängig 
von der Höhe der Kapitalbeteiligung, d.  h. jedes Mit-
glied hat eine Stimme. Genossenschaften sind in der 
Regel Wertegemeinschaften, die nicht gewinnorientiert 
arbeiten, sondern sich als Selbsthilfeorganisation ihrer 
Mitglieder verstehen. Genossenschaften als solidari-
sches Unternehmen sind weltweit verbreitet und wer-
den von der International Co-operative Alliance (ICA) 
vertreten (UN, 2009b). 

In Deutschland haben sich in den letzten Jahren ver-
stärkt Energiegenossenschaften für erneuerbare Ener-
gien gegründet. Meist handelt es sich dabei um Photo-
voltaikanlagen (Holstenkamp und Ulbrich, 2010), die 
z.  B. auf öffentlichen Gebäuden wie Schulen installiert 
werden. Die Finanzierung erfolgt über Eigenkapital und 
Fremdkapital, zu dem die Genossenschaft eher Zugang 
hat als Privatpersonen. In vielen Fällen beteiligen sich 
auch Genossenschaftsbanken an den Energiegenossen-
schaften. Über die Einspeisevergütung nach dem EEG 
können sich solche gemeinschaftlichen Investitionen in 
erneuerbare Energien refinanzieren (Holstenkamp und 
Ulbrich, 2010).

Energiegenossenschaften stellen dadurch auch ein 
Modell für Entwicklungsländer für die Elektrifizierung 

des ländlichen Raums mit Hilfe erneuerbarer Energien 
dar. 

4.5.3 
Zwischenfazit

Die Höhe der notwendigen Investitionen ist zumin-
dest in ihrer Größenordnung bekannt und eine beacht-
liche Höhe an Investitionen im Bereich der erneuerba-
ren Energien und der Energieeffizienz wurde bereits 
erreicht. Die weitere Mobilisierung von finanziellen 
Mitteln für die Transformation der Energiesysteme 
setzt jedoch voraus, dass sich die Rahmenbedingungen 
für private Investoren für Investitionen in klimaver-
trägliche Technologien deutlich verbessern. Dies erfor-
dert insbesondere ein klares Bekenntnis der Regierun-
gen zum Umbau des Energiesystems sowie die Umset-
zung dieses Bekenntnisses in konkrete Rahmenbedin-
gungen, die privaten Geldgebern Investitionssicherheit 
verschaffen (Kap. 5).

4.6
Folgerungen: Zentrale Elemente und 
 Rahmenbedingungen der Transformation

Die vorangehende Analyse zeigt, dass eine Transfor-
mation in Richtung einer klimaverträglichen Weltwirt-
schaft technisch möglich und wirtschaftlich zu leis-
ten ist. Das zentrale Element der Transformation ist 
eine globale Energiewende, diese muss allerdings glo-
bal stattfindende Entwicklungsdynamiken mitberück-
sichtigen. Rund 3 Mrd. Menschen sind noch immer 
von einer existenziellen Grundversorgung mit moder-
nen Energiedienstleistungen ausgeschlossen, vor allem 
in den Bereichen Kochen, Heizen und Beleuchtung. 
Gleichzeitig beruht die weltweite Energieversorgung 
noch zu über 80  % auf umwelt- und klimaschädlichen 
fossilen Energieträgern. Die Herausforderung besteht 
darin, den bisher ausgeschlossenen Menschen Zugang 
zu sauberen und sicheren Energiedienstleistungen zu 
gewährleisten und gleichzeitig CO2-Emissionen aus der 
Nutzung fossiler Energieträger rasch und drastisch zu 
reduzieren. 

Die langfristigen volkswirtschaftlichen Kosten einer 
globalen Dekarbonisierung der Energiesysteme lie-
gen bei wenigen Prozent des globalen Bruttoinlands-
produkts (BIP). Für den Erfolg der Transformation ist 
eine stark beschleunigte Senkung der CO2-Intensität 
der globalen Wirtschaftsleistung unverzichtbar. Um bei 
einem Wirtschaftswachstum von 2–3  % einen Emissi-
onspfad einzuschlagen, bei dem bis 2050 nicht mehr als 
750 Mrd. t CO2 aus fossilen Quellen emittiert werden, 
müsste die CO2-Intensität der globalen Wirtschaftsleis-
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tung in den nächsten Jahren mindestens doppelt so 
schnell sinken wie in der Vergangenheit. 

Das Technologieportfolio für eine derart ambitio-
nierte Dekarbonisierung der Energiesysteme unter-
scheidet sich in den Analysen erheblich, es gibt kei-
neswegs nur eine einzige Möglichkeit der Transforma-
tion der Energiesysteme in Richtung Klimaschutz. Der 
konkrete Energiepfad wird, abhängig von politischen, 
technologischen und kulturellen Umständen und Prä-
ferenzen bzw. den geographischen Besonderheiten, 
zwischen Staaten und Regionen unterschiedlich ver-
laufen. Insbesondere die Nutzung von Kernenergie und 
die Bedeutung von CCS (Carbon Dioxide Capture and 
 Storage) werden weltweit und innerhalb der EU kontro-
vers diskutiert. Das Ausmaß der Nutzung dieser Tech-
nologien könnte sich regional und national, vor allem 
durch politische Entscheidungen, sehr unterschiedlich 
entwickeln. 

Der WBGU rät von einem Ausbau der Kernenergie-
nutzung grundsätzlich ab, vor allem aufgrund des Risi-
kos schwerster Schadensfälle, der ungeklärten Endla-
gerungsproblematik, des Risikos unkontrollierter Pro-
liferation und auch der daraus resultierenden hohen 
Kosten. CCS ist eine notwendige Vermeidungsoption 
für Länder, die weiterhin fossile Energien einsetzen, 
wenn die Klimaschutzleitplanke von 2  °C eingehalten 
werden soll. CCS könnte zudem später eine Rolle spie-
len, um der Atmosphäre aktiv CO2 zu entziehen. Auch 
wenn der WBGU einen Pfad ablehnt, der primär auf 
eine Ausweitung von CCS baut, empfiehlt er eine ver-
stärkte Forschung und Untersuchung der Risiken. Auch 
sollte Deutschland sich an der Erarbeitung von Stan-
dards beteiligen. Der WBGU konzentriert sich in sei-
nen Empfehlungen jedoch auf Entwicklungspfade, die 
Kernenergie und CCS nur eine geringe Rolle zumessen. 
Vielmehr empfiehlt er eine Strategie, die primär auf den 
beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien setzt, 
mit dem perspektivischen Ziel einer Vollversorgung mit 
erneuerbaren Energien. Eine wichtige Eigenschaft der 
Transformation der Energiesysteme ist aus Sicht des 
WBGU der weitgehende Umstieg auf netzgebundene 
Energieträger am Endenergiemix. Strom und Gas sollten 
sich als dominierende Endenergieformen durchsetzen. 
Voraussetzung für das Gelingen der Transformation 
ist daher der Ausbau transkontinentaler Energieinfra-
strukturen (Super-Grids, Gaspipelines und -terminals) 
und intelligenter Netze.

Der rasche Ausbau erneuerbarer Energien eröffnet 
Möglichkeiten Klimaschutzziele zu erreichen, ohne 
der Gesellschaft hohe Risiken in Form der ungelös-
ten Endlagerproblematik oder des Proliferationsrisi-
kos von Nuklearmaterial aufzuerlegen. Allerdings ist 
insbesondere die Ausweitung von Bioenergie auch mit 
erheblichen Risiken für verschiedene Dimensionen 

der Nachhaltigkeit verbunden (Kasten  4.1-4). Durch 
den internationalen Handel mit Agrargütern entstehen 
unübersichtliche Wirkungsketten, die z.  B. Entwaldung 
vorantreiben und zu steigenden Lebensmittelpreisen 
führen. Nur die Schaffung eines internationalen Rege-
lungsrahmens kann die Nachhaltigkeit bei der Nutzung 
von Bioenergie gewährleisten (WBGU, 2009a). Bevor 
ein solcher nicht etabliert ist, sollte der Ausbau der Bio-
energie daher nur sehr vorsichtig vorangetrieben wer-
den. 

Die Analyse zeigt weiterhin, dass die globale 
End energie nachfrage bis 2050 nicht auf mehr als 
 400–500 EJ pro Jahr steigen sollte, wenn die Transfor-
mation gelingen soll; die globale Endenergienachfrage 
liegt derzeit bei ca. 350 EJ pro Jahr. Ohne zusätzliche 
politische Maßnahmen könnte sich die Endenergie-
nachfrage mehr als verdoppeln. Die Begrenzung der 
Endenergienachfrage ist daher insbesondere in Indus-
trieländern eine große Herausforderung und entspre-
chende Strategien sind von hoher Bedeutung. Dies 
ist ein wesentlicher Grund für die Einschätzung des 
WBGU, dass alle Bedürfnisfelder (Kap. 4.5) der Men-
schen von der Transformation berührt werden. Da sich 
die CO2-Emissionen in der Atmosphäre akkumulieren, 
verschafft eine geringere Energienachfrage im gegen-
wärtigen, emissionsintensiven Energiesystem größere 
Spielräume bei den zukünftig erforderlichen Emissions-
minderungsraten. Eine stärkere Begrenzung der Ener-
gienachfrage erlaubt so automatisch auch eine größere 
Freiheit in Bezug auf die Auswahl von Technologien der 
Energieerzeugung. 

Aufgrund der nachholenden Entwicklung, der rasch 
fortschreitenden Urbanisierung und des Bevölkerungs-
wachstums findet der überwiegende Teil der Nachfra-
gesteigerung derzeit in den Entwicklungs- und Schwel-
lenländern statt (IEA, 2010a). Es geht bei der Trans-
formation also nicht nur darum, bestehende Energie-
systeme zu transformieren, sondern auch darum, die 
ohnehin notwendigen Investitionen in den Ausbau der 
Energieinfrastruktur von vornherein in nachhaltige 
Bahnen zu lenken. 

Im Kostenvergleich der Energieerzeugung erschei-
nen viele klimaverträgliche Technologien noch im 
Nachteil. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die 
negativen Externalitäten aus der fossilen und nuklea-
ren Energieerzeugung nicht als Kosten in Erscheinung 
treten. Um die Transformation und den Umstieg auf 
emissionsarme Energiesysteme zu befördern, müssen 
daher von Seiten der Politik die Klima- und Umwelt-
wirkungen der Energieerzeugung für den Markt sicht-
bar gemacht werden, etwa in Form eines CO2-Preises 
oder in einer Begrenzung der zulässigen Emissionen 
unter Einführung handelbarer Emissionszertifikate. 
Nur wenn die Nutzung klimaschädlicher Technologien 
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wirtschaftlich unattraktiv ist kann die Transformation 
gelingen. Gleichzeitig befinden sich viele zukunftsfä-
hige Technologien noch in einem Stadium, das hohe 
Kostenreduktionen durch Lerneffekte erwarten lässt. 
Erneuerbare Energien sind darüber hinaus (ähnlich wie 
Kernenergie) mit vergleichsweise hohen Anfangskos-
ten verbunden, die sich erst über einen längeren Zeit-
raum amortisieren. Der WBGU hält aus diesen Gründen 
eine technologiespezifische Förderung erneuerbarer 
Energien für einen begrenzten Zeitraum für wichtig, um 
die Transformation zu ermöglichen. Auch in Schwellen- 
und Entwicklungsländern sind die hier genannten Ins-
trumente zur Steuerung der Transformation von hoher 
Bedeutung. Dies impliziert jedoch noch nicht, dass die 
Kosten der Transformation von diesen Ländern allein 
getragen werden müssten; hier sind vielmehr eine ver-
stärkte internationale Kooperation und damit einher-
gehende Unterstützungsleistungen der Industrieländer 
von gegenseitigem Interesse. 

Neben der Dekarbonisierung ist das zweite Ziel eines 
Umbaus der Energiesysteme, die Energiearmut zu über-
winden und allen Menschen bis 2030 Zugang zu moder-
ner, sauberer und sicherer Energie in Form von Elekt-
rizität oder gasförmigen Energieträgern zu verschaffen 
(WBGU, 2003). Entwicklungs- und Schwellenländer 
brauchen hierfür vor allem Unterstützung beim Über-
springen technologischer Entwicklungsstufen, sowohl 
für die Beseitigung der Energiearmut als auch gene-
rell für den Aufbau nachhaltiger Energieinfrastruktur. 
Gelingt dies nicht, drohen Pfadabhängigkeiten in emis-
sionsintensive fossil basierte Energiesysteme, die über 
Jahrzehnte nur schwer und kostenintensiv zu überwin-
den wären. Zudem ist der Zugang zu Energiedienst-
leistungen eine Voraussetzung, um die meisten der 
 Millenniumsentwicklungsziele erreichen zu können. 
Die globale Begrenzung der Endenergienachfrage hält 
der WBGU für vereinbar mit dem Ziel der Überwindung 
der Energiearmut. Wenn weltweit Effizienzpotenziale 
genutzt werden und die bestehende Fokussierung auf 
die zur Verfügung stehende Energiemenge durch das 
Ziel abgelöst wird, bestimmte Energiedienstleistungen 
zur Verfügung zu stellen, kann die Energienachfrage in 
Regionen mit derzeit hoher Energienutzung ohne Kom-
fortverlust sinken und so steigende Energienachfrage in 
derzeit energiearmen Regionen kompensieren.

Ein Entwicklungspfad, wie er vom WBGU skiz-
ziert wird, ist mit den gegenwärtig vorherrschenden 
Finanzierungsmustern von Energieinfrastruktur kaum 
zu erreichen. Etwa besteht für gegenwärtige Energie-
anbieter kein inhärenter Anreiz, Verbesserungen der 
Energieeffizienz anzustreben. Ihr Umsatz wächst mit 
steigendem Energieverbrauch. Neue Ansätze, wie etwa 
Energiedienstleistungsgesellschaften (ESCO), machen 
im Gegensatz dazu das Erschließen von Effizienzpoten-

zialen zu zentralen Elementen ihres Geschäftsmodells. 
Ähnliche Anreize zur Ausnutzung von Effizienzpoten-
zialen bieten Geschäftsmodelle wie das Car Sharing, 
bei denen anstelle des Verkaufs eines Konsum- oder 
Gebrauchsgutes eine Energiedienstleistung angeboten 
wird. 

Weitere wichtige Ansätze zur Förderung privater 
Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienz sind Finanzierungsmechanismen, die die Investi-
tionsrisiken absenken und die Rendite transformativer 
Investitionen erhöhen. Dazu gehören beispielsweise 
staatliche Kreditprogramme mit besonders langen 
Laufzeiten und geringen Zinssätzen sowie staatliche 
Kreditgarantien – gebündelt in sogenannten nationa-
len Green Investment Banks, die Schaffung von Risiko- 
und Beteiligungskapitalfonds unter staatlicher Betei-
ligung und die Förderung von genossenschaftlichen 
Finanzierungsmodellen sowie Mikrofinanzierung.

Städte als Zentren der Energienachfrage sind Brenn-
punkte, an denen die Teilaspekte der Transformation 
effektiv zusammenwirken müssen. Sie sind die Orte 
der Innovation und Investition in neue Infrastruktur 
und (gemeinsam mit dem privaten Sektor) und wer-
den zunehmend zu eigenen Akteuren im Rahmen der 
Multi-level Governance (Corfee-Morlot et al., 2009), 
die durch ihre Größe eigene Skalen- und Agglomera-
tionseffekte erzielen können. Durch räumliche Integra-
tion urbaner Funktionen lässt sich der Verkehr reduzie-
ren und gleichzeitig hohe Lebensqualität für Bewohner 
erreichen. Auch die Integration der Energieinfrastruk-
tur (Kraft-Wärme-Kopplung, Heiz- und Kühlsysteme, 
intelligente Netze,  Elektromobilität usw.) kann erheb-
lich von der räumlichen Dichte profitieren.

Etwa ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemis-
sionen stammen aus direkten Emissionen der Land-
wirtschaft sowie aus Landnutzungsänderungen. Diese 
Emissionen lassen sich zwar erheblich mindern, aber 
die Landnutzungssysteme können zumindest in die-
sem Jahrhundert nicht emissionsfrei werden, schon 
allein wegen des aus der Stickstoffdüngung resultie-
renden Lachgases. Da ohne einen wesentlichen Beitrag 
der Landnutzung die Klimastabilisierung nicht gelin-
gen kann, sollten alle verfügbaren Minderungsoptio-
nen genutzt werden. Die Emissionsminderung sollte zu 
einem weiteren Kernbestandteil neuer Strategien eines 
globalen, integrierten Landnutzungsmanagements 
werden. Die wichtigsten Ansatzpunkte dafür sind der 
Stopp der Entwaldung und der Übergang zur nachhalti-
gen Waldwirtschaft sowie die Förderung von klimaver-
träglicher Landwirtschaft und Ernährung. 
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5.1
Einleitung: Neue Problemlagen, neue  
Staatlichkeit!

Im Gegensatz zu den in Kapitel 3 beschriebenen Zivi-
lisationssprüngen kann die anstehende Transformation 
kaum gradualistisch und sukzessiv vonstatten gehen. 
Sie muss vielmehr binnen kürzester Zeit aktiv und 
weltweit synchron vorangetrieben werden. Die Trans-
formation zur klimaverträglichen Gesellschaft muss 
 Industrie-, Schwellen- und ebenso arme und ärmste 
Entwicklungsländer umfassen, wenn man gefährlichen 
Klimawandel und den Verlust natürlicher Lebensgrund-
lagen noch abwenden will. Dazu muss ein neues Niveau 
von Staatlichkeit und ein in der bisherigen Staatenord-
nung nicht gekanntes Niveau internationaler Koopera-
tion erreicht werden. 

Haben wir in Kapitel 4 die technische und öko-
nomische Machbarkeit der Transformation zu einer 
 klimaverträglichen Gesellschaft dargelegt, beleuchtet 
der WBGU in diesem Kapitel die Möglichkeiten und 
Grenzen politischer Gestaltung. In den betrachteten 
Transformationsfeldern Energie, Urbanisierung und 
Landnutzung stellt sich die globale Herausforderung 
für politische Gestaltung unterschiedlich dar:
1. Für den Umbau des Energiesystems ist die Verfüg-

barkeit des relativ preiswerten, aber CO2-intensiv-
sten fossilen Energieträgers Kohle ein großes 
Hemmnis (Kap. 4.1.2). Da Kohle in vielen Ländern 
vorkommt, ist sie der heimische Energieträger Num-
mer eins. Länder mit den größten Kohlevorkommen 
sind die USA, Russland, China, Australien, Indien 
und Indonesien (IEA, 2010c; Heinberg und Fridley, 
2010). Fortgesetzte intensive Nutzung der Kohle 
rund um den Globus konterkariert jede Politik zum 
Umbau der Energiesysteme. 

2. Schon heute leben 50  % der Weltbevölkerung in 
Städten und es zeichnet sich ein dynamischer, 
ungesteuerter Verstädterungsprozess, insbeson-
dere in den Schwellen- und Entwicklungsländern 
ab. Derzeit werden weltweit drei Viertel der End-

energie in Städten nachgefragt und der gleiche 
Anteil der Treibhausgasemissionen dort verursacht 
(Kap. 1.2.4). Städte sind daher entscheidende Orte 
der Transformation (Kap. 4). Wird die Urbanisie-
rung weltweit nicht viel stärker als bisher aus der 
Perspektive der Transformation gestaltet, können 
vor allem städtische Wachstumsprozesse Blocka-
den auf dem Weg in eine klimaverträgliche Gesell-
schaft bilden. 

3. Die Nachfrage nach Forst- und Agrargütern sowie 
die Bedeutung von Ökosystemleistungen werden 
zukünftig erheblich ansteigen. Gleichzeitig ver-
ringern Klimawandel und Bodendegradation die 
Anbauflächen bzw. Produktivität. Somit werden 
Landnutzungskonkurrenzen  zunehmend zu einem 
globalen Konfliktfeld (Kap. 1.2.5; WBGU, 2008, 
2009a). Es besteht weitgehend Einigkeit über die 
Größe der Herausforderungen und den Reform- 
sowie Entwicklungsbedarf. Dem steht als Hemm-
nis gegenüber, dass es noch keinen breiten wissen-
schaftlichen oder politischen Konsens darüber gibt, 
welche Strategien für eine nachhaltige Gestaltung 
der globalen Landnutzung am besten geeignet sind. 

Woran mangelt es also exemplarisch in diesen drei 
Hauptproblemfeldern? Die Größenordnung und 
Geschwindigkeit der eingeleiteten Transformationspro-
zesse sind weit davon entfernt, den skizzierten Heraus-
forderungen gerecht zu werden. Ein „langsames Bohren 
dicker Bretter“ (Max Weber) ist in der Klimapolitik kein 
gangbarer Weg, wenn die globale Erwärmung noch bei 
maximal 2  °C gestoppt werden soll. Es muss also darum 
gehen, die Politikprozesse auf nationaler, europäischer 
und globaler Ebene erheblich zu beschleunigen und 
aktiv voranzutreiben. 

Man muss freilich die Illusion vermeiden, ein Regi-
mewechsel von globaler Reichweite könne rein techno-
kratisch gestaltet und effektiv von oben gesteuert wer-
den. Transformationen der beschriebenen Art sind in 
einzelnen Aspekten, aber nicht insgesamt direkt steu-
erbar (Kap. 3). Aktive politische Steuerung ist auch 
nicht zwingend eine Garantie für erfolgreiche Transfor-
mation. Vielmehr kommt es darauf an, dem ablaufen-
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den Transformationsprozess durch entsprechende Rah-
mensetzung eine bestimmte Richtung zu geben und 
die entscheidenden Weichen für den Strukturwandel 
zu stellen (Kap. 3). Die Transformation zur klimaver-
träglichen Gesellschaft ist ein komplexer Prozess, der 
durch Unsicherheit gekennzeichnet bleiben wird. Wir 
kennen die Schadensanzeigen und Schadenserwar-
tungen, aber niemand kann wissen, wie eine klima-
verträgliche Ordnung im Einzelnen aussehen wird und 
vor allem, wie politisch in einer Weise verfahren wer-
den kann, die sich als effizient und im globalen Maß-
stab als legitim erweisen wird. Wer die Transformation 
gestalten will, betreibt Politik in der „Mehrebenenar-
chitektur“ der Global Governance, da die anstehenden 
Veränderungen sämtliche politische Handlungsebenen 
betreffen, von der lokalen über die nationale bis zur 
globalen Ebene, und eine Vielzahl staatlicher, zivilge-
sellschaftlicher und privatwirtschaftlicher Akteure mit 
unterschiedlichen Interessen, Überzeugungen und Res-
sourcen daran beteiligt ist (Messner, 1998). Hier geht 
es gleichermaßen um die Neuordnung der Märkte und 
die Umgestaltung institutioneller Ordnungen wie um 
„harte“ technologische Innovationen und „weichen“ 
soziokulturellen Mentalitätswandel. Ein solcher Trans-
formationsprozess wird schließlich gegen zahlreiche 
Blockademechanismen und Beharrungskräfte durch-
gesetzt werden müssen. Politische Gestaltung in Rich-
tung klimaverträgliche Gesellschaft ist daher ein höchst 
anspruchsvolles, langfristiges und übergreifendes Ziel. 

In den folgenden Unterkapiteln beleuchtet der WBGU 
die Möglichkeiten und Grenzen politischer Gestaltung, 
identifiziert Hindernisse für den Transformationspro-
zess und zeigt Lösungswege auf. Kapitel  5 konzen-
triert sich dabei auf staatliche subnationale, nationale 
und internationale Maßnahmen und Akteure, während 
Kapitel 6 vor allem zivilgesellschaftliche Akteure wie 
Unternehmen, Konsumenten und Bürger im Blick hat. 
In Kapitel 5 werden zunächst die strukturellen Fakto-
ren, die den Wandel behindern, diskutiert und dann 
gefragt, wie politische Blockaden in demokratischen 
Systemen und auf internationaler Ebene mit einer ver-
besserten Staatlichkeit überwunden werden können. 
Außerdem werden Notwendigkeiten und Probleme der 
Beschleunigung politischer Verfahren vor dem Hin-
tergrund fehlender Langfristorientierung erörtert und 
die Legitimationsgrundlagen einer Politik der globalen 
Transformation diskutiert. Schließlich werden in dem 
Kapitel die derzeitigen Governance-Strukturen in den 
drei Transformationsfeldern bewertet. Vornehmlich 
geht der WBGU hier also auf die veränderte Rolle des 
Staates im Transformationsprozess ein; die Herkulesauf-
gabe der globalen Transformation erfordert neue nor-
mative Grundlagen, verbesserte Instrumente und unge-
wöhnliche Lösungswege auf allen Governance-Ebenen. 

5.2
Politische Instrumente zur Steuerung der  
Transformation

Bei der Steuerung der Transformation geht es darum, 
verschiedene Formen des Marktversagens (z.  B. posi-
tive und negative externe Effekte, öffentliche Güter, 
Informationsasymmetrien, Markteintrittsbarrieren und 
natürliche Monopole) zu korrigieren. Der WBGU geht 
davon aus, dass das politische Instrumentarium zur 
Behebung des vorliegenden Marktversagens und zur 
Steuerung der Transformation grundsätzlich bekannt 
und verfügbar ist, denn die in den hier betrachte-
ten Transformationsfeldern Energie, Urbanisierung 
und Landnutzung notwendigen politischen Instru-
mente, wie Ge- und Verbote, Steuern, Zertifikatehan-
del, Marktregulierungen oder Raum- und Stadtpla-
nung werden auch in anderen Transformationsstudien 
 empfohlen. 

Für eine transformative Wirkung auf der Produk-
tions- und Konsumseite ist der gleichzeitige Einsatz 
verschiedener Instrumente im Rahmen eines Policy-
Mix notwendig, so dass systemische und grundlegende 
Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft angesto-
ßen werden. Der WBGU empfiehlt, die Transformati-
onspolitik so auszugestalten, dass systemische Struk-
turveränderungen eingeleitet und Pfadabhängigkeiten 
vermieden sowie bestehende hinderliche Strukturen 
aufgebrochen werden. Dies erfordert, heute langfris-
tige Weichenstellungen im globalen Maßstab zu ergrei-
fen und eine breite Legitimation für diese Vorhaben zu 
erreichen (Kap. 3.4, 5.4). Da ein erheblicher Zeitdruck 
für die Transformation besteht, sollte der Policy-Mix 
Instrumente beinhalten, die schnell eingeführt wer-
den und binnen kurzer Zeit Wirkung entfalten kön-
nen. Gleichzeitig bedarf es politischer Instrumente, die 
Anreize für mittel- bis langfristige transformative Ver-
änderungen geben sowie soziale und technologische 
Innovationen begünstigen.

In diesem Kapitel werden zunächst Handlungs-
empfehlungen aus ausgewählten Transformationsstu-
dien mit jeweils unterschiedlichem Fokus vorgestellt, 
um zu zeigen, dass das politische Instrumentarium für 
eine Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft 
grundsätzlich bekannt ist. Anschließend wird daraus 
ein Policy-Mix abgeleitet, dessen Elemente der WBGU 
für die Transformationsfelder Energie, Urbanisierung 
und Landnutzung für notwendig und angemessen hält.
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5.2.1 
Handlungsempfehlungen aus ausgewählten 
Transformationsstudien

Verschiedene Studien zur Transformation von Wirt-
schaft und Gesellschaft hin zu einer klimaverträglichen 
Wirtschafts- und Lebensweise enthalten Empfehlun-
gen, wie der in den Kapiteln 3 und 4 skizzierte Trans-
formationsprozess eingeleitet und unterstützt werden 
kann. Die hier berücksichtigten Transformationsstudien 
lassen sich grob in vier Gruppen unterteilen: So gibt es 
viele Studien zum Umbau der Energiesysteme mit dem 
primären Ziel der Dekarbonisierung der Wirtschaft, die 
eine pragmatische und eher funktionalistische Sicht-
weise auf die damit verbundenen Steuerungsprozesse 
aufweisen (Gruppe 1). Andere Studien stellen die Ver-
einbarkeit von Wirtschaftswachstum und Dekarboni-
sierung (green growth) in den Vordergrund und beto-
nen die potenziellen Gewinne aus einer Transformation 
(Gruppe 2; Kasten 5.2-1). Im Gegensatz dazu gehen 
wieder andere Studien davon aus, dass eine Transforma-
tion nur mit einem neuen Wirtschafts- und Wachstum-
sparadigma zu bewältigen ist, weshalb Anregungen für 
eine Neuausrichtung des vorherrschenden Wirtschafts-
systems gegeben werden (Gruppe 3;  Kasten 5.2-1). Der 
vierte Typus beschäftigt sich vor allem mit der politi-
schen Steuerung der Transformation unter Einbezie-
hung aller gesellschaftlichen Gruppen (Gruppe 4).

Studien der Gruppe 1 zur Dekarbonisierung der 
Wirtschaft sehen im Umbau des Energiesystems einen 
zentralen Hebel zur Erreichung signifikanter Emissi-
onsminderungen (WBGU, 2003; Stern, 2008; Jochem 
et al., 2008; McKinsey, 2009; UKERC, 2009; Ziesing, 
2009; Edenhofer et al., 2009a; Knopf et al., 2010; GMF 
und Ecologic, 2010). Sie fokussieren auf politische 
Maßnahmen in den Bereichen Klima-, Energie- und 
Innovationspolitik. Die meisten dieser Studien emp-
fehlen marktbasierte Instrumente wie Steuern, Sub-
ventionen, Einspeisevergütungen oder Emissionshan-
del zur Beschleunigung der Entwicklung und Verbrei-
tung emissionsarmer Technologien. Außerdem werden 
Effizienzstandards in der Industrie, bei Gebäuden und 
Fahrzeugen genannt. Zusätzlich sollte die Technologie-
förderung sowohl die direkte Unterstützung von For-
schung und Entwicklung (F&E) als auch eine gezielte 
Investitionsförderung umfassen. Für die internationale 
Verbreitung des Energiesystemumbaus wird in diesen 
Studien die Notwendigkeit eines verstärkten Technolo-
gie- und Finanztransfers in Entwicklungs- und Schwel-
lenländer betont.

Studien der Gruppe 2 zu „grünem“ Wirtschafts-
wachstum (green growth) empfehlen einen ähnlichen 
Policy-Mix mit Anreizinstrumenten und Geboten wie 
die Studien der Gruppe 1 (UN DESA, 2009a; PBL, 

2009a; UNEP, 2009; UNCTAD, 2010a; OECD, 2010a). 
Allerdings berücksichtigen diese Studien zusätzliche 
Problemlagen wie die Weltfinanzmarkt- und Weltwirt-
schaftskrise (2007–2009) oder die Energie- und Ernäh-
rungskrise des Jahres 2008. Dementsprechend stam-
men die empfohlenen Maßnahmen aus einem breiten 
Portfolio an Politikbereichen. Neben Klima- und Ener-
giepolitik umfassen sie auch Wirtschafts-, Handels-, 
Arbeitsmarkt-, Sozial- und Entwicklungspolitik sowie 
Landwirtschaftspolitik in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern. In diesen Studien wird meist ein Struktur-
wandel beschrieben, der im Zuge der Dekarbonisierung 
der Energiesysteme neue Arbeitsplätze schafft, neue 
Sektoren erstarken lässt und soziale Ungleichheiten 
verringert. Unter der Prämisse eines weiteren Wachs-
tums der Weltwirtschaft sollen Ressourcenverbrauch 
und CO2-Emissionen durch Effizienzverbesserungen 
in Produktion und Konsum vom Wirtschaftswachstum 
abgekoppelt werden. 

Dem stehen die Studien der Gruppe 3 gegenüber, 
die von einem nicht auflösbaren Konflikt zwischen 
Wirtschaftswachstum und Dekarbonisierung ausgehen 
(Adler und Schachtschneider, 2010; Brot für die Welt 
et al., 2008; Jackson, 2009; NEF, 2009; Raskin et al., 
2002; Rosen et al., 2010; Ulvila und Pasanen, 2009). 
Diese Studien sprechen sich für den Übergang zu einer 
neuen Wirtschaftsweise aus, welche sich innerhalb 
klarer ökologischer Grenzen bewegt und auf soziale 
Gerechtigkeit und Umweltverträglichkeit ausgerichtet 
ist. Empfohlen wird vor allem staatliche Informations- 
und Kommunikationspolitik, die einen Wertewandel zu 
mehr Genügsamkeit, Solidarität, stärkerer Umweltsen-
sibilität und mehr gesellschaftlicher Partizipation ein-
leitet (Kap. 2,  6). Steuerung durch staatliche Politik 
muss nach Ansicht der Autoren durch Partizipation und 
gesellschaftliche Debatten legitimiert werden. Staatli-
che Steuerung sollte soziale Umverteilung, Demokra-
tisierung von Entscheidungsprozessen, Abkehr von 
der bestehenden Konsumkultur sowie die Einführung 
neuer Wohlfahrtsmaße und Narrative „guten Lebens“ 
umfassen. Die unterschiedlichen Empfehlungen der 
Studien der Gruppen 2 und 3 bezüglich der Transforma-
tion zu einer klimaverträglichen Wirtschaft und Gesell-
schaft haben ihre Wurzeln in der seit langem kont-
rovers geführten wissenschaftlichen und politischen 
Debatte, ob unbegrenztes Wirtschaftswachstum inner-
halb der Leitplanken möglich sei und bei der Lösung 
sozialer sowie ökologischer Probleme unabdingbar ist 
(Kasten 5.2-1).

Schließlich werden in der Gruppe  4, repräsentiert 
durch eine gemeinsame Studie von Atomium Culture 
und der Universität Lund, wichtige Faktoren der politi-
schen und gesellschaftlichen Steuerung des Übergangs 
zu einer klimaverträglichen Gesellschaft aufgezeigt. 
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Kasten 5.2-1

Die Wachstumsdebatte

Seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 
2007–2009 wurde im politischen und öffentlichen Dis-
kurs die Wachstumsdebatte (Kap. 2; Studien der Gruppe 2 
und 3) neu entfacht. Fokus der Debatte ist das wirtschaft-
liche Wachstum einer Volkswirtschaft gemessen durch das 
Brutto inlandsprodukt (BIP). Die Politik hat seit dem zweiten 
Weltkrieg, als die Industrieländer hohe Wachstumsraten auf-
wiesen, ihre Wirtschaftspolitik auf das Ziel eines wachsenden 
BIP ausgerichtet. Neben einer generellen Wohlstandssteige-
rung werden mit einer wachsenden Wirtschaft ausreichend 
Arbeitsplätze, eine gerechte Verteilung von Wohlstand, sta-
bile Sozialversicherungssysteme und technischer Fortschritt 
in Verbindung gebracht (Seidl und Zahrnt, 2010). 

Die erste Wachstumsdebatte
Die erste Wachstumsdebatte wurde 1972 durch die Studie 
von Meadows et al. „The Limits to Growth“ angestoßen. Im 
Mittelpunkt stand die begrenzte Verfügbarkeit natürlicher, 
nicht nachwachsender Ressourcen. Aus ökologischer Sicht 
wurden damals die herkömmlichen ökonomischen Model-
le kritisiert, die nur die Produktionsfaktoren Kapital und 
Arbeit berücksichtigten. Die verwendeten ökonomischen 
Makromodelle betrachteten weder natürliche Ressourcen als 
Input im Produktionsprozess noch Emissionen oder Abfälle 
als Output (Daly, 1996; Irmen, 2011). Insofern gab es in den 
Modellen keine ökologischen Grenzen des volkswirtschaft-
lichen Wachstums. Doch selbst wenn natürliche Ressourcen 
als Produktionsfaktor in den herkömmlichen Makromodellen 
berücksichtigt wurden, konnte das Wachstum in den Model-
len aufrecht erhalten werden, da die Produktionsfaktoren 
gegeneinander substituiert werden konnten und technischer 
Fortschritt exogen erfolgte (Daly, 1996; Irmen, 2011).

Von verschiedenen Vertretern der ökologischen Ökono-
mie wurde diese Art der Modellierung immer wieder kritisiert 
und es wurden alternative Modelle entwickelt. Ausgehend 
von naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, insbeson-
dere der Thermodynamik, wurde darauf verwiesen, dass das 
ökonomische System als Teilsystem des Erdsystems dessen 
Gesetzmäßigkeiten unterliegt und deshalb nicht unendlich 
wachsen kann (Georgescu-Roegen, 1971; Kasten 1-2). Bei-
spielhaft steht dafür die „Steady-state-Ökonomie“ von Daly 
(1974; Czech und Daly, 2009). Nach diesem Ansatz sollen 
der Material- und Energiefluss bzw. Durchsatz (throughput) 
einer Ökonomie im Einklang mit dem natürlichen System ste-
hen, wobei die Ressourcen nicht übernutzt werden sollen. 
Unter den Annahmen einer konstante Bevölkerung, eines 
konstanten Kapitalstocks und eines gleich groß bleibenden 
Durchsatzes (Energie, Materie) kann theoretisch ein steady 
state erreicht werden (Daly, 1974; Czech und Daly, 2009). 
Eine Steady-state-Ökonomie kann im Sinne einer nachhalti-
gen Entwicklung qualitativ, jedoch nicht quantitativ wachsen 
(Daly, 1996).

Hirsch (1977) war zu dieser Zeit der erste Wissenschaftler, 
der auch auf soziale Grenzen des Wirtschaftswachstums hin-
wies. Seine Erkenntnisse werden in der neuen Wachstumsde-
batte wieder aufgegriffen.

Binswanger hat früh ökologische Grenzen des Wirtschaf-
tens anerkannt und sich gefragt, ob es in Geldökonomien 
einen „Wachstumszwang“ gibt. Nach Binswanger (2006) 
ergibt sich aus dem System der Geld- und Kreditschöpfung 

durch die Privatbanken, die sich bei den Zentralbanken ver-
schulden können, sowie durch das vorherrschende System 
von Kapitalgesellschaften ein „Wachstumszwang“. Die Kapi-
talgesellschaften müssen Gewinne erwirtschaften, um Kredi-
te inklusive der Zinsen zurückzuzahlen sowie Dividenden an 
die Investoren auszuschütten. In seinem Modell fallen Inves-
tition, Produktion und Verkauf zeitlich auseinander, so dass 
eine Vorfinanzierung von Investitionen notwendig wird. Falls 
der Wachstumsprozess nicht fortgesetzt werden kann, kommt 
es zu einem kumulativen Schrumpfungsprozess. Aus seinem 
Modell leitet Binswanger eine maximale globale Wachstums-
rate von 1,8  % ab, bei der die Geldökonomie nicht schrumpft, 
sondern moderat wächst. Irmen (2011) kritisiert das Modell 
und kommt zu der Schlussfolgerung, dass die geldtheore-
tische Perspektive kein zwingendes Argument für einen 
Wachstumszwang in Marktwirtschaften liefert. Ein funktio-
nierendes Kreditwesen ist keine hinreichende Bedingung für 
Wirtschaftswachstum. Auch Tichy (2009) weist darauf hin, 
dass Wachstum für kapitalistische Systeme keine Notwendig-
keit sei. Victor (2008) hat ein Wachstumssimulationsmodell 
für Kanada entwickelt, in dem er zeigt, dass Kanadas Wohl-
stand auch bei einer moderat oder nicht wachsenden Wirt-
schaft erhalten bleibt und steigen kann.

Die neue Wachstumsdebatte
In der aktuellen Wachstumsdebatte werden kritische Argu-
mente und alternative Ideen von Natur-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlern eingebracht, die die Idee des „qualita-
tiven“ Wachstums oder „grünen“ Wachstums in Frage stellen 
(Adler und Schachtschneider, 2010; Seidl und Zahrnt, 2010; 
Martinez-Alier et al., 2010; Studien der Gruppe 3). Die sozi-
ale Bewegung „Décroissance“ aus Frankreich, die inzwischen 
auch in anderen europäischen Ländern Anhänger findet, 
stellt Wirtschaftswachstum und insbesondere die politische 
Fixierung darauf grundsätzlich in Frage (Latouche, 2010; 
Martinez-Alier et al., 2010). Vertreter dieser Bewegung sind 
der Meinung, dass sich die politischen Versprechen des Wirt-
schaftswachstums, wie mehr Wohlstand und Gerechtigkeit 
in den letzten Jahren nicht erfüllt haben. Bislang existiert 
jedoch noch kein Alternativmodell des Wirtschaftens.

Andere Wachstumskritiker gehen davon aus, dass mit 
weiterem Wirtschaftswachstum und der damit verbundenen 
steigenden Nachfrage nach Konsumgütern und Dienstleis-
tungen der globale Energie- und Ressourcenverbrauch selbst 
bei Effizienzverbesserungen weiter steigen wird und nicht 
auf ein nachhaltiges Maß reduziert werden kann (Jackson, 
2009). Dies gilt insbesondere dann, wenn nicht nur CO2-
Emissionen betrachtet werden, sondern endliche natürliche 
Ressourcen im Allgemeinen. Eine Abkopplung der ökono-
mischen Aktivitäten vom natürlichen Ressourcenverbrauch 
erfordert nicht nur technische Effizienz, sondern auch ver-
besserte  Recyclingsysteme und verändertes Konsumverhal-
ten. Einige Studien (Jackson, 2009; Simms et al., 2010; Adler 
und Schachtschneider, 2010) gehen deshalb davon aus, dass 
eine absolute Abkopplung des Wirtschaftswachstums vom 
Ressourcenverbrauch nicht möglich ist und auch in Zukunft 
nicht möglich sein wird. Dafür wird vor allem der Rebound-
Effekt verantwortlich gemacht (Kasten 4.3-1). 

Die Modell- und Szenarienanalyse in Kapitel 4 hat 
gezeigt, dass eine Dekarbonisierung mit positivem, wenn-
gleich moderatem, Wirtschaftswachstum zu vereinbaren ist 
( Kasten  4.2-1). Allerdings müsste nach Jacksons Berech-
nungen die Kohlenstoffintensität der Wirtschaft im globalen 
Durchschnitt jährlich um 7  % sinken, um die CO2-Konzentra-
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tion in der Atmosphäre auf 450 ppm zu beschränken. Nach 
seinen Angaben verbesserte sich die globale Kohlenstoffin-
tensität im Durchschnitt seit 1990 jährlich jedoch nur um 
ca. 0,7  %. Das würde bedeuten, dass künftig eine Verzehn-
fachung der Effizienzsteigerungen erzielt werden müsste, 
um die 2  °C-Leitplanke einhalten zu können (Jackson, 2009). 
Allerdings geben andere Autoren den durchschnittlichen 
Rückgang der Kohlenstoffintensität während der letzten 
Jahre mit 1,2–1,3  % an (Kap. 4.2.1; Canadell et al., 2007; IEA, 
2010c), so dass eine Verfünffachung bisheriger Minderungs-
raten notwendig würde.

Diese Zahlen müssen jedoch mit Vorsicht interpretiert 
werden: Um die 2  °C –Leitplanke einzuhalten, ist es nicht not-
wendig oder sinnvoll, dass die Kohlenstoffintensität der Wirt-
schaft über einen längeren Zeitraum mit einer konstanten, auf 
das Vorjahr bezogenen prozentualen Rate sinkt, wie dies aus 
Jackson (2009) gefolgert werden könnte. Dies würde sogar 
zu sehr unrealistischen Emissionspfaden mit anfangs sehr 
hohen absoluten Minderungsraten führen. Um etwa den in 
Kasten 1.1-1 gezeigten Emissionspfaden zu folgen, bei denen 
in den nächsten Jahren ein Emissionspeak erreicht wird und 
bis 2050 nicht mehr als 750 Gt CO2 emittiert werden, wäre 
bei einem Wirtschaftswachstum von 2–3  % ein etwa linearer 
Rückgang der CO2-Intensität notwendig. Dieser müsste um 
die 3–4  % jährlich bezogen auf die Gegenwart betragen. Die 
durchschnittliche Minderungsrate der vergangenen 45 Jahre 
von ca. 1,2  % (Canadell et al., 2007) müsste in den  nächsten 
Jahren also mehr als verdoppelt werden.

Mit einer vergleichbaren Herangehensweise kommt die 
Internationale Energieagentur (IEA) ebenfalls zu dem Ergeb-
nis, dass eine Verdopplung der durchschnittlichen Minde-
rungsrate der Jahre 1990–2008 im Zeitraum 2008–2020 bzw. 
eine Vervierfachung dieser Rate im Zeitraum 2020–2035 aus-
reichen würde, um einen 450-ppm-Pfad erreichen zu können. 

Was bedeutet eine Wirtschaft ohne Wachstum?
Grundsätzlich ist eine Marktwirtschaft ohne Wachstum oder 
mit nur geringfügigem Wachstum vorstellbar, bliebe aus sozi-
aler Sicht jedoch nicht ohne problematische Auswirkungen, 
die eine entsprechende flankierende Politik erfordern (Tichy, 
2009; Victor, 2008). Viele Ökonomen weisen darauf hin, dass 
selbst bei Stagnation des Bevölkerungswachstums ohne Wirt-
schaftswachstum Umverteilung nicht mehr aus dem Zuwachs 
an materiellem Wohlstand erfolgen könne, sondern aus der 
bestehenden Substanz entnommen werden müsse. Dies würde 
Verteilungskonflikte und in jedem Fall Verlierer dieser Vertei-
lungskonflikte mit sich bringen. Ein Strukturwandel wie die 
Transformation zu einer klimaverträglichen Gesellschaft wäre 
zudem in einer Wirtschaft ohne Wachstum deutlich schwerer 
zu bewerkstelligen, da in den schrumpfenden Sektoren neben 
absolutem Lohnverzicht auch strukturelle Arbeitslosigkeit 
entstünde. Insgesamt bestehen in einer Wirtschaft ohne 
Wachstum geringere Leistungs-, Investitions- und Innovati-
onsanreize (Schneider, 1991; Tichy, 2009). 

Wird theoretisch eine Wirtschaft ohne BIP-Wachstum 
angestrebt, müssten Investitionen auf reine Ersatzinvestitio-
nen reduziert und Gewinne auf ein Minimum zurückgefahren 
werden, mit welchem gerade die Ersatzinvestitionen getätigt 
werden könnten. Infolgedessen würde die Produktionskapa-
zität auf einem bestimmten Niveau stagnieren. Die Konsum-
nachfrage würde sich an diese stagnierende Produktionska-
pazität anpassen. Bei gegebenen Produktionskapazitäten und 
steigender Weltbevölkerung würde der globale Pro-Kopf-

Konsum sinken und das globale BIP müsste umverteilt wer-
den. Voraussetzung hierfür wären ein Kulturwandel hin zu 
Nachfrageverzicht, die Verkürzung der Lebensarbeitszeit in 
den Industrieländern bei gleichzeitig steigender Eigenleistung 
sowie die Akzeptanz einer verstärkten nationalen und inter-
nationalen Umverteilung (Tichy, 2009). 

Die genannten Veränderungen, die mit einer Wirtschaft 
ohne Wachstum einhergehen würden, sind nicht unerheb-
lich und bedürften der breiten Zustimmung der Bevölkerung. 
Momentan ist schwer vorstellbar, dass in einer globalisier-
ten Welt eine Verlangsamung des Wachstums oder gar der 
Verzicht auf Wachstum ohne weiteres von einem einzelnen 
Staat „beschlossen“ werden könnte. Dies würde für ein Land 
bedeuten, sich größtenteils aus dem internationalen Wettbe-
werb sowie aus den internationalen Finanz- und Gütermärk-
ten zurückzuziehen. Aus ethischen Gründen kann insbeson-
dere von den Entwicklungs- und Schwellenländern derzeit 
eine Verlangsamung oder ein Verzicht auf Wachstum nicht 
gefordert werden. Dies wäre widersprüchlich zum entwick-
lungspolitischen Ziel der Armutsbekämpfung wie es etwa in 
den Millenniumentwicklungszielen (MDG; Kap. 1.2) veran-
kert ist. Eine Verlangsamung des Wachstums wäre also grund-
sätzlich nur für industrialisierte Länder vorstellbar. Dabei 
muss jedoch berücksichtigt werden, dass eine Verlangsamung 
des Wachstums in den Industrieländern aufgrund der vielfäl-
tigen Handelsverflechtungen auch deutliche Auswirkungen 
auf die Wirtschaftstätigkeit in Entwicklungsländern hätte, 
wie es zuletzt im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise des 
Jahres 2008 offenbar wurde (ODI, 2008). 

Wirtschaftswachstum und die Transformation zu einer 
klimaverträglichen Gesellschaft
Für die globale Transformation des Energiesystems, der 
Urbanisierung und der Landnutzungssysteme wird Kapital 
in Milliardenhöhe benötigt (Kap. 4.5). Wirtschaftswachstum 
kann damit die nötigen finanziellen Ressourcen und Anrei-
ze liefern, um mit Hilfe von technischen Innovationen den 
CO2-Ausstoß und die Ressourcennutzung zu reduzieren. So 
könnten beispielsweise dringend notwendige Investitionen 
in technische Innovationen (Energie- und Effizienztechno-
logien, Recyclingsysteme usw.) leichter finanziert werden. 
Weiterhin könnten durch die Transformation in bestimmten 
Branchen (z.  B. fossile Energien) freigesetzte Arbeitskräfte 
leichter in andere, neu entstehende Arbeitsplätze in anderen 
Branchen vermittelt werden. Eine Kompensation der mög-
lichen Verlierer der Dekarbonisierung könnte leichter aus 
zusätzlichen Staatseinnahmen (z.  B. aus Steuern, Emissions-
handel) erfolgen.

Wenn es gelingt, die Güter und Dienstleistungen innerhalb 
einer Volkswirtschaft mit geringem Energie- und Ressourcen-
verbrauch bereit zu stellen, muss Wirtschaftswachstum nicht 
grundsätzlich in Konflikt mit einer Dekarbonisierung stehen. 
So kann mit einem geeigneten Ordnungsrahmen die 
gewünschte Abkopplung des Ressourcen- und Energiever-
brauchs vom Wirtschaftswachstum forciert werden. Heute 
beobachtbare Konsummuster müssten zu einer erhöhten 
Nachfrage nach weniger ressourcen- und energieintensiven 
Gütern umgelenkt werden. Gewinnorientierte Unternehmen 
wären gezwungen, ihre Produktionsweise den neuen Markt-
gegebenheiten anzupassen. Ob auf diesem Wege eine 
Abkopplung erreicht werden kann, kann auf Basis bisheriger 
Erkenntnisse nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden. 
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Dabei werden die Bedeutung von Information und 
Kommunikation zwischen Regierung und Bürgern, der 
Einbeziehung aller Akteure in Veränderungsprozesse 
(Multi-Level/Multi-Actor Governance), einer ressort-
übergreifenden, systemorientierten Herangehensweise 
sowie von Innovationen und Lernprozessen hervorge-
hoben (Atomium Culture und Lund University, 2009).

Die empfohlenen Handlungsoptionen variieren je 
nach inhaltlichen Schwerpunkten der Transformations-
studien. Studien der Gruppen 3 und 4 fokussieren vor 
allem auf die politischen und gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen, die für eine Transformation zur kli-
maverträglichen Gesellschaft ausschlaggebend sind. 
Hierauf wird in Kapitel 5.4 und insbesondere in Kapi-
tel 6 näher eingegangen. Studien der Gruppen 1 und 
2 setzen dagegen auf politische Instrumente wie z.  B. 
die Bepreisung von CO2 sowie weitere Maßnahmen zur 
Umsetzung und Beschleunigung einer Transformation. 
Aus Sicht des WBGU sind sowohl der Einsatz politi-
scher Steuerungsinstrumente als auch die Schaffung 
neuer politischer und gesellschaftlicher Rahmenbedin-
gungen für die Transformation unabdingbar. Im Folgen-
den wird zunächst der vom WBGU empfohlene Mix an 
Steuerungsinstrumenten vorgestellt, um verschiedene 
Formen von Marktversagen zu beheben und die Trans-
formation zu beschleunigen.

5.2.2 
CO2-Bepreisung als notwendige politische 
Maßnahme für die Transformation 

Wie in den Studien der Gruppen 1 und 2 dargelegt, ist 
die Bepreisung von CO2 eine notwendige Vorausset-
zung für die Transformation zu einer klimaverträgli-
chen, nachhaltigen Gesellschaft (Kap. 5.2.1). Durch die 
Einführung eines Preises für negative externe Effekte 
wie CO2-Emissionen werden deren gesellschaftliche 
Kosten internalisiert und damit Verhaltensänderun-
gen bei den Marktakteuren hervorgerufen. Grundsätz-
lich kann ein CO2-Preis über eine CO2-Steuer oder eine 
Emissionsmengenbegrenzung mit Handel von Emis-
sionszertifikaten (cap and trade) eingeführt werden 
(Kasten 5.2-2). Beides sind marktbasierte Instrumente 
und sie können im Vergleich zu ordnungsrechtlichen 
Instrumenten die angestrebten Emissionsminderungen 
kosteneffizienter erreichen. 

Durch eine Bepreisung von CO2 können Produk-
tions-, Konsum- und Investitionsentscheidungen sys-
tematisch in Richtung Klimaverträglichkeit gelenkt 
und die Dekarbonisierung der Energiesysteme sowie 
eine klimaverträgliche Urbanisierung und Landnut-
zung beschleunigt werden. Zum einen erhöht eine 
 CO2-Bepreisung auf der Angebotsseite die Anreize für 

den Ausbau erneuerbarer Energien und die Nutzung 
emissionsarmer Produktionstechnologien. Ein entspre-
chend hoher CO2-Preis ist darüber hinaus Vorausset-
zung für die Rentabilität vieler Investitionen in emis-
sionsarme Technologien (Garz et al., 2009; Kap. 4.5). 
Er beschleunigt beispielsweise die Substitution fossiler 
durch erneuerbare Energieträger, was in einer dynami-
schen Perspektive im Rahmen des Ausbaus erneuerba-
rer Energien, auch im Zuge der Urbanisierung, zu Lern-
effekten und Kostensenkungen führt. 

Zum anderen werden dadurch Veränderungen 
auf der Nachfrageseite bewirkt. So führt ein hoher 
 CO2-Preis zum Anstieg der Energie- und Produktpreise, 
so dass der Energiekonsum und der Konsum CO2-inten-
siv produzierter Güter reduziert werden. Dadurch wird 
die verstärkte Nutzung von (Energie-)Effizienzpotenzi-
alen angeregt (Fischer und Newell, 2008). Je höher der 
CO2-Preis, desto stärker ist der Anreiz für Energieeffi-
zienzinvestitionen und andere Maßnahmen zur Reduk-
tion des Energiekonsums. Ein langfristig ausgerichte-
tes CO2-Preissignal verschafft Investoren und Konsu-
menten außerdem Planungssicherheit und verhindert 
 Lock-in-Effekte bei langfristigen Investitions- und 
Konsumentscheidungen. Je mehr Länder sich für eine 
Bepreisung von CO2 entscheiden, desto umfassender 
und effizienter kann diese Maßnahme wirken. Für eine 
hohe Wirksamkeit der CO2-Bepreisung sollten außer-
dem die in vielen Ländern noch existierenden Subven-
tionen für fossile Energieträger schnellstmöglich aus-
laufen (Kap. 4.5). 

Die Emissionen aus Landnutzung und Landnut-
zungsänderungen sollten getrennt von den Emissionen 
aus fossilen Quellen behandelt werden. Die mit der ter-
restrischen Biosphäre verbundene CO2-Dynamik unter-
scheidet sich in vielen grundlegenden Aspekten – etwa 
Messbarkeit, Reversibilität, langfristige Kontrollierbar-
keit, zwischenjährliche Schwankungen – erheblich von 
den CO2-Flüssen in Verbindung mit der industriellen 
Nutzung von Kohle, Erdöl oder Erdgas (WBGU, 2009b). 
Es ist daher angemessen, für diesen Sektor spezielle 
Instrumente und Maßnahmen auszugestalten und nicht 
mit Lösungen für fossile Quellen zu verknüpfen.

In Abwägung der Vor- und Nachteile von Preis- und 
Mengenlösungen spricht sich der WBGU für eine Men-
genlösung aus, d.  h. eine Mengenbegrenzung der Emis-
sionen aus fossilen Quellen bei gleichzeitiger Handel-
barkeit von Emissionsrechten. Dabei ist die Schaffung 
eines möglichst globalen CO2-Zertifikatehandels auf 
Unternehmensebene zu empfehlen, um ein breit wir-
kendes, einheitliches Preissignal für die Transformation 
zu erzeugen. Der WBGU schlägt vor, sich in drei Schrit-
ten auf einen globalen CO2-Zertifikatehandel zuzube-
wegen: durch eine Weiterentwicklung des europäischen 
Emissionshandels, Verknüpfung (linking) von existie-
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renden nationalen Emissionshandelssystemen sowie 
staatenübergreifende Vereinbarungen zu Emissionsbe-
schränkungen in Hochemissionsländern (Kap. 7.3.2). In 
denjenigen Ländern, in denen die erforderlichen Ver-
waltungsstrukturen und Institutionen, wie Rechtssi-
cherheit, nicht gegeben sind, kann sich eine nationale 
CO2-Besteuerung als das geeignetere Instrument erwei-
sen (Goldblatt, 2010; OECD, 2009a).

Letztlich kann ein CO2-Zertifikatehandel nur mit 
einer sehr strikten Mengenbegrenzung einen ausrei-
chend hohen CO2-Preis sowie langfristige Erwartungs-
sicherheit garantieren und somit eine transformative 
Wirkung entfalten. Wo dies nicht gegeben ist, stellt eine 
CO2-Besteuerung in entsprechender Höhe ein alternati-
ves Instrument für eine effektive transformative Steu-
erung dar. Zur Orientierung geht der WBGU davon aus, 
dass ein CO2-Preis in Europa und den OECD-Ländern im 
Jahr 2020 mindestens bei 40–50  US-$ pro  t CO2 und 
im Jahr 2050 mindestens bei 110–130 US-$ pro t CO2 
liegen müsste, um die 2  °C-Leitplanke einzuhalten 
(Kap.  4.2,  7.3.9; IEA, 2010c). In Entwicklungs- und 
Schwellenländern müsste der CO2-Preis für eine Stabi-
lisierung bei 450 ppm CO2eq gemäß Schätzungen der 
IEA bis 2030 ca. 60 US-$ pro t CO2 und Mitte des Jahr-
hunderts mindestens 100 US-$ pro t CO2 erreichen. 
Dies lässt sich aus Modellrechnungen der IEA (2010c) 
sowie aus den Szenarien in Kap. 4.2.4 schließen, dürfte 

jedoch allenfalls eine untere Grenze der notwendigen 
Höhe markieren. 

Eine international unkoordinierte CO2-Bepreisung 
birgt die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung im inter-
nationalen Handel und über eine Verlagerung der Pro-
duktion die Gefahr des Carbon Leakage  (Kasten 5.2-3). 
Beide Probleme sind im Zusammenhang der Weiterent-
wicklung des europäischen Emissionshandels inten-
siv diskutiert worden. Eine Lösung für die genannten 
Probleme können Grenzausgleichsmaßnahmen (z.  B. 
Grenzausgleichsteuern auf Importgüter) sein. Solche 
Maßnahmen sollen das Freifahrerverhalten einzelner 
Staaten verringern, Wettbewerbsverzerrungen durch 
höhere Kosten infolge der CO2-Bepreisung reduzie-
ren und die Anreize für kooperatives Verhalten erhö-
hen (Edenhofer et al., 2009a, b; Kasten 5.2-3). Gren-
zausgleichsmaßnahmen sind jedoch nur eingeschränkt 
wirksam und haben ein hohes Potenzial, Handelskon-
flikte auszulösen. Sie stellen daher höchstens eine 
Begleitmaßnahme, nicht jedoch ein eigenständiges Ins-
trument innerhalb eines Policy-Mix zur Transformation 
dar. Bestenfalls sollten sehr moderate Grenzausgleichs-
abgaben zur Verringerung der Wettbewerbsnachteile 
energieintensiver Unternehmen eingeführt werden 
(Kap. 7.3.2). 

Kasten 5.2-2

CO2-Steuer versus CO2-Zertifikatehandel 

Grundsätzlich können externe Effekte, die zu Marktversa-
gen führen, mit einer Preislösung (Steuern, Subventionen) 
oder Mengenlösung (Zertifikate) internalisiert werden. Für 
eine ausführliche Diskussion zur Wahl zwischen Preis- oder 
Mengenlösungen siehe Weitzman (1974). Bei vollständiger 
Kenntnis der Schäden durch Emissionen einerseits sowie der 
Kosten für Emissionsvermeidung andererseits sind eine CO2-
Steuer und ein CO2-Zertifikatehandel im theoretischen Modell 
äquivalent. Statisch lässt sich eine wohlfahrtsmaximierende 
zulässige Emissionsmenge beziehungsweise ein Preis, der zu 
dieser Menge führt, identifizieren. Jedoch ist im Klimabereich 
aufgrund bestehender Unsicherheiten eine genaue Abschät-
zung der Schadenskosten und der Vermeidungskosten weder 
statisch noch dynamisch zu leisten. 

Die Preislösung – in Form von Emissions- bzw.  CO2-Steuern 
– gibt Unternehmen und Verbrauchern Gewissheit über die 
Kosten, die beispielsweise für eine Tonne CO2-Emissionen 
anfallen. Allerdings kann die gewünschte Emissionsminde-
rung nur in einem Trial-and-error-Prozess unter Anpassung 
der CO2-Steuer erreicht werden. Mit anderen Worten, die 
ökologische Zielgenauigkeit ist mit diesem Instrument nicht 
ohne weiteres gegeben. Dies gilt selbst bei eher hohen Steuer-
sätzen (Sinn, 2008; Edenhofer und Kalkuhl, 2009). Daher ist 
von einer Mengensteuerung eine höhere Effektivität in Bezug 
auf das Ziel der Emissionsminderung zu erwarten.

Folgt man dem in Kapitel 1 skizzierten Leitplankenkon-
zept, welches einen noch akzeptablen Rahmen für menschli-
che Eingriffe in die Natur definiert, erscheint eine Mengen-
begrenzung im Sinne eines globalen CO2-Budgets als die sinn-
vollere Strategie (Kasten 1.1-1; WBGU 2009b). Als Nachteil 
kann sich erweisen, dass die Preisentwicklung für Emissions-
zertifikate nicht vorhersehbar ist, so dass für die Marktakteu-
re schwer kalkulierbare Kosten entstehen könnten. 

Als globales Instrument ist der CO2-Zertifikatehandel im 
Vergleich zu einer Steuerlösung vorteilhaft, weil „nur“ ein 
Marktplatz für den Handel eingerichtet werden muss und 
keine globale Steuerbehörde, die die Steuer einnimmt und 
wieder rückverteilt. Ein weiterer politischer Vorteil des Emis-
sionshandels ist die Möglichkeit, Emissionsrechte auf Basis 
eines politisch verhandelten Verteilungsschlüssels aufzuteilen 
(WBGU, 2009b). So kann etwa das in der Klimarahmenkon-
vention von 1992 verankerte Prinzip der „gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten“ konkret umgesetzt 
werden – unter Beibehaltung der Vorteile klarer 
 Emissionsbegrenzungen bei gleichzeitiger Kosteneffizienz. 
Über handelbare Eigentumsrechte am insgesamt zur Verfü-
gung stehenden Emissionsbudget könnten Finanztransfers 
aus Sicht des WBGU auf diese Weise sehr viel zuverlässiger 
generiert werden (WBGU, 2009b). Diese ergäben sich indi-
rekt: Unter Beibehaltung der Vorteile eines einheitlichen 
Kohlendioxidpreises in allen beteiligten Ländern könnten 
Auktionserlöse der Zertifikate an die Staaten proportional zu 
ihrem Anteil am globalen Emissionsbudget fließen.
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Kasten 5.2-3

Wettbewerbsverzerrungen, Carbon Leakage und 
Grenzausgleichsmaßnahmen

Wettbewerb und Carbon Leakage
Solange kein globaler CO2-Preis existiert und nicht alle Län-
der klimapolitische Maßnahmen eingeführt haben, kann 
unilaterale Klimaschutzpolitik eines Landes Wettbewerbs-
nachteile für international tätige Unternehmen in diesem 
Land zur Folge haben. Dies betrifft insbesondere Unterneh-
men aus Sektoren, die energieintensiv sind und in starkem 
internationalem Wettbewerb stehen, wie z.  B. die Produkti-
on von Zement, Kalk, Düngemittel/Stickstoff, Eisen/Stahl, 
Aluminium, Papier und Chemie. Dadurch kann das Problem 
des  Carbon Leakage auftreten, welches drei verschiedene 
Aspekte umfasst: Erstens bezieht es sich auf mögliche Stand-
ortverlagerungen von Unternehmen, denen aufgrund der Kli-
mapolitik ein Wettbewerbsnachteil in Form höherer Produk-
tionskosten erwächst. Durch die Standortverlagerung in ein 
Land ohne Klimapolitik bleiben die globalen CO2-Emissionen 
jedoch unverändert hoch. Zweitens kann es zu einer Subs-
titution von Produkten aus Ländern mit Klimapolitik durch 
Produkte aus Ländern ohne Klimapolitik kommen, welche mit 
ineffizienteren Produktionstechnologien hergestellt werden 
und dadurch zu einem Anstieg der globalen CO2-Emissionen 
führen. Drittens kann ein Anstieg der globalen CO2-Emissio-
nen eintreten, wenn im Zuge der Klimapolitik in Industrielän-
dern die Nachfrage nach fossilen Energieträgern zurückgeht 
und folglich die Weltmarktpreise für fossile Energieträger sin-
ken, so dass die Nachfrage nach fossiler Energie in Ländern 
ohne Klimapolitik zunimmt. Dieser Effekt ist auch bekannt 
als „grünes Paradoxon“ (Sinn, 2008; Edenhofer und Kalkuhl, 
2009). Mit der Verlagerung von energieintensiven Unter-
nehmen in das nicht regulierte Ausland gehen außerdem ein 
Verlust an Arbeitsplätzen sowie der Rückgang von Gewinnen 
und Steuererträgen einher, wodurch ein bedeutender Nega-
tivanreiz zur Umsetzung nationaler Klimaschutzmaßnahmen 
entsteht (Babiker und Rutherford, 2005).

Grenzausgleichsmaßnahmen
Soll die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Produkti-
onsunternehmen erhalten und Carbon Leakage verhindert 
werden, ist die Einführung von Grenzausgleichsmaßnahmen 
(border adjustment measures) eine mögliche Option (WTO 
und UNEP, 2009; Dröge et al., 2009). Diese wurden bereits im 
Rahmen des GATT in den 1960er Jahren diskutiert. Es lassen 
sich direkte und indirekte Ausgleichsmaßnahmen unterschei-
den. Indirekte Maßnahmen beinhalten im Zusammenhang mit 
der Einführung eines Emissionshandelssystems beispielsweise 
die kostenlose Zuteilung von Emissionsrechten an energiein-
tensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb 
stehen. Als zusätzlicher Anreiz zur Investition in energieef-
fizientere Technologien können den Unternehmen außerdem 
Subventionen in Form zinsgünstiger Kredite angeboten wer-
den (Dröge et al., 2009). Direkte Maßnahmen wären beispiels-
weise eine Importsteuer auf CO2-intensive Güter, ein Zwang 
zum Kauf von CO2-Zertifikaten beim Import von Waren ent-
sprechend der bei ihrer Produktion entstandenen CO2-Emis-
sionen, eine entsprechende Subventionierung exportierter 
Waren oder die Einführung von über internationale Verträge 
abgesicherten Technologiestandards in der Produktion (Dröge 
et al., 2009). Bei der Besteuerung von Importen kann sich die 
Höhe der Zahlungen nach den tatsächlich entstandenen CO2-

Emissionen bei der Produktion der Güter richten oder aber 
an einem fixen Wert orientieren, z.  B. CO2-Emissionen eines 
Produktes bei bester verfügbarer Technologie (best available 
technology, BAT) oder CO2-Emissionen eines vergleichbaren 
Produkts aus dem Inland (Ismer und Neuhoff, 2007; Fischer 
und Fox, 2009). Dabei ergeben sich auch technische Proble-
me, da für alle Produkte und alle Länder die CO2-Intensität der 
Produktion unter Berücksichtigung aller Vorprodukte ermit-
telt werden muss. 

Berechnungen mit allgemeinen Gleichgewichtsmodellen 
zeigen, dass das Problem des Carbon Leakage generell als eher 
gering einzustufen ist, während die Wettbewerbsnachteile für 
bestimmte energieintensive Industrien beträchtlich ausfallen 
können (Burniaux et al., 2010). Verschiedene Autoren kom-
men zu dem Ergebnis, dass eine Einführung von Grenzaus-
gleichsteuern (border tax adjustment, BTA) das Problem von 
Carbon Leakage nur wenig verringern würde. Andererseits 
könnte die Einführung von BTA die verringerte Wettbewerbs-
fähigkeit energieintensiver Unternehmen wesentlich verbes-
sern (Babiker und Rutherford, 2005; Ismer und Neuhoff, 
2007; Fischer und Fox, 2009; Mattoo et al., 2009; WTO und 
UNEP, 2009; Böhringer et al., 2010). Sie sind aber auch bezüg-
lich ihrer Kompatibilität mit WTO-Recht unterschiedlich zu 
beurteilen (Dröge et al., 2009; WTO und UNEP, 2009). Ebenso 
ist unklar, ob sie Anreize zur Kooperation für bisher in der 
Klimapolitik nicht kooperationswillige Länder setzen könnten. 

Grenzausgleichsmaßnahmen und WTO-Recht
Die Frage der Vereinbarkeit von Grenzausgleichssteuern mit 
WTO-Recht ist in der rechtswissenschaftlichen Literatur 
höchst umstritten (WBGU, 2003) und muss bis zu einer ein-
schlägigen Entscheidung der WTO-Streitschlichtungsorgane 
als nicht abschließend geklärt gelten. Gleichwohl sprechen 
gute Argumente für die Vereinbarkeit mit WTO-Recht, sofern 
bei der Ausgestaltung der Grenzausgleichssteuer die von den 
WTO-Streitschlichtungsorganen in anderen Fällen formulier-
ten Anforderungen beachtet werden (UBA, 2008): Die ziel-
führende Gestaltung einer Abgabe für den Import von Waren, 
die unter schwächeren Umweltstandards hergestellt wurden, 
verstößt grundsätzlich nicht gegen das Gebot der Nichtdiskri-
minierung des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 
(GATT). Insbesondere liegt kein Verstoß gegen den Grundsatz 
der Inländergleichbehandlung (Art. III:2 GATT) vor, wenn die 
Grenzausgleichsabgabe für importierte Produkte nicht höher 
ist als die durch die höheren Umweltstandards erzeugten Kos-
ten für gleichartige inländische Produkte (Ruddigkeit, 2009). 
Die Produktionskosten inländischer Produkte sollten daher so 
bemessen sein, dass sie keine Diskriminierung hervorrufen. Es 
bietet sich an, auf jene Kosten abzustellen, die durch Verwen-
dung bester verfügbarer Technik verursacht werden. Sollte 
dennoch bei der Erhebung der Abgabe ein Verstoß gegen das 
Nichtdiskriminierungsgebot vorliegen, so ist er nach Art. XX 
lit. b und g GATT gerechtfertigt: Hiernach können Maßnah-
men zum Schutz des Klimas als globalem Umweltgut (Epiney, 
2000; Ismer und Neuhoff, 2007) getroffen werden, wenn es 
keine milderen Mittel gibt und der Kooperationspflicht des 
Art. XX GATT zumindest durch internationale Klimaschutz-
verhandlungen genüge getan ist (UBA, 2008). Gegen die 
Erstattung klimaschutzbedingter Mehrkosten beim Export 
inländischer Produkte (sogenannter Exportausgleich) beste-
hen keine WTO-rechtlichen Bedenken; es ist lediglich die 
Notifizierungspflicht des Art. XVI:1 GATT zu berücksichtigen.
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Subventionen für fossile Energieträger auslaufen 
lassen
Die Einführung eines CO2-Preises sollte vom Auslaufen 
aller Subventionen für fossile Energieträger begleitet 
werden, da diese deren Wettbewerbsfähigkeit künst-
lich erhalten und die Wirkung des CO2-Preissignals 
verwässern (Kap. 4.5). Darunter fallen alle direkten 
Zahlungen, Steuernachlässe, fixe Preise, Importfinan-
zierungen oder auch die staatliche Übernahme von 
Risiken der fossilen Energienutzung. Ein Großteil der 
Subventionen für fossile Energieträger wird derzeit in 
Nicht-OECD-Ländern, u.  a. in China, Indien, Saudi-Ara-
bien, Indonesien, Russland, Ägypten und Iran, geleis-
tet. Das Auslaufen lassen bzw. eine Reform dieser Sub-
ventionen wurde auf dem Treffen der G20-Staaten im 
September 2009 in Pittsburgh beschlossen. Dabei sei 
darauf zu achten, arme Bevölkerungsgruppen nicht zu 
benachteiligen (IEA et al., 2010a; Kap. 4.5).

5.2.3 
Policy-Mix einer Transformationspolitik

Die CO2-Bepreisung dient dazu, dass die Marktak-
teure die gesellschaftlichen Kosten der CO2-Emissio-
nen in ihren Entscheidungen berücksichtigen. Sie ist 
aber nicht hinreichend für Verhaltensänderungen der 
Marktakteure in den Transformationsfeldern Energie, 
Urbanisierung und Landnutzung. Denn auf den rele-
vanten Märkten in diesen Transformationsfeldern tre-
ten verschiedene Formen des Marktversagens auf, wie 
z.  B. positive und negative externe Effekte, Informati-
onsasymmetrien, Markteintrittsbarrieren, natürliche 
Monopole und das Angebot öffentlicher Güter. In die-
sen Fällen ist staatliches Handeln mit materiellen und 
immateriellen Mitteln gefragt; dazu zählen Gesetze 
(Ge- und Verbote, Planung), Geld (monetäre Anreiz-
instrumente) und „gute Worte“ (Informationen, Selbst-
verpflichtungen mit Regulierungsandrohung). Diese 
politischen Instrumente wirken als direkte oder indi-
rekte Steuerungsimpulse auf die Marktakteure und 
koordinieren Verhaltensänderungen (Kap. 5.4). 

Für eine transformative Wirkung auf der Produk-
tions- und Konsumseite ist der gleichzeitige Einsatz 
verschiedener Instrumente im Rahmen eines Policy-
Mix für die drei Transformationsfelder notwendig, so 
dass systemische Veränderungen angestoßen werden. 
Die Ausgestaltung einer Transformationspolitik erfor-
dert, dass sie sowohl schnell als auch langfristig wir-
kende Strukturveränderungen einleitet, Pfadabhängig-
keiten vermeidet und bestehende hinderliche Kurzfris-
torientierungen aufbricht.

Beispielsweise zeigt McKinsey (2009) anhand 
 seiner Treibhausgasvermeidungskostenkurve, welche 

 politischen Instrumente eingesetzt werden müssen, um 
bestehende Marktunvollkommenheiten zu beheben 
und gleichzeitig die bestehenden Vermeidungskosten-
potenziale auszuschöpfen (Abb. 5.2-1). 

Im ersten Drittel der Kostenkurve, das Vermeidungs-
maßnahmen umfasst, bei deren Umsetzung Gewinne 
entstehen können, kann die Marktentwicklung und 
die Nachfrage nach bekannten Technologien, Techni-
ken und Landmanagementmethoden durch ordnungs-
politische Instrumente, wie Standards oder Gebote 
befördert werden. Meist handelt es sich um Effizi-
enzmaßnahmen, die aufgrund fehlender Information, 
Bequemlichkeit, fehlender Langfristorientierung oder 
Verlustaversion der Akteure unterbleiben. Für die 
Investitionen im ansteigenden Bereich der Kosten-
kurve sind jedoch verschiedenartige politische Instru-
mente notwendig, um langfristig einen internationalen 
Regulierungs rahmen zu entwickeln, der die Einführung 
heute noch nicht ausgereifter Technologien, Techni-
ken und Management methoden ermöglicht. Dies wird 
gerade bei den derzeit teuren Vermeidungsmaßnah-
men relevant. Hier sollte mit Hilfe von Anreizinstru-
menten und unterstützender Technologiepolitik über 
Lernkurven effekte die Markteinführung der Technolo-
gien und Weiterentwicklung der technischen Lösungen 
beschleunigt werden (McKinsey, 2009). Im Bereich der 
Landnutzung ist es wichtig, international die notwendi-
gen politischen und institutionellen Kapazitäten für ein 
nachhaltiges Landmanagement aufzubauen und dieses 
Ziel in die internationale Zusammenarbeit zu integrie-
ren, denn in vielen Ländern ist die Politik der Landnut-
zung zu fragmentiert (Kap. 1, 5.4).

Die Vermeidungskostenkurve in Abbildung  5.2-1 
macht deutlich, dass kurzfristig durch eine Kombi-
nation aus Ordnungsrecht, Anreizinstrumenten und 
informatorischen Instrumenten neue Technologien in 
den Bereichen langlebige Konsumgüter, im Gebäude-
sektor und Verkehrssektor nachgefragt werden können 
und die Transformation zu mehr Energieeffizienz einge-
leitet werden kann. 

Für systemische und langfristige Veränderungen 
in den Transformationsfeldern Energie, Urbanisierung 
und Landnutzung ist eine Kombination der politischen 
Instrumente notwendig, die auch international zu sta-
bilen Rahmenbedingungen mit transformativer Wir-
kung beitragen. Der WBGU empfiehlt dabei nicht nur 
auf Technologien zu fokussieren, sondern auch Verhal-
tensänderungen und soziale Innovationen zu fördern.

In der Regel ist nicht nur ein Politikinstrument, son-
dern ein Portfolio an Maßnahmen (Policy-Mix) ein-
zusetzen, wenn man unterschiedliche Marktunvoll-
kommenheiten ausgleichen und Barrieren überwinden 
will (Gupta und Tirpak, 2007; Edenhofer et al., 2009a; 
McKinsey, 2009; Knopf et al., 2010; Matthes, 2010; 
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OECD, 2009a, 2010a). Dabei sollten sich die Maßnah-
men gegenseitig unterstützen und nicht in ihrer Wir-
kung behindern. Der Policy-Mix ist auf allen politi-
schen Ebenen von der Kommune über die Bundeslän-
der sowie auf nationaler und supranationaler Ebene 
einsetzbar. Nationale Steuerungsmaßnahmen sollten 
von internationalen Vereinbarungen flankiert werden, 
damit sich die transformative Wirkung global entfalten 
kann. Die Laufzeit der Maßnahmen im Policy-Mix kann 
dabei sehr unterschiedlich sein, da einige Instrumente, 
wie zum Beispiel technologiespezifische Förderungen, 
nur vorübergehend eingesetzt werden sollten. Der 
Policy-Mix der Transformationspolitik sollte sich vor 
allem auf folgende drei Bereiche konzentrieren: Erstens 
sollte er die Entwicklung neuer Märkte für Innovatio-
nen unterstützen, zweitens sollte er die Entscheidun-
gen der Marktakteure in Richtung Klimaverträglichkeit 
lenken und drittens sollte er das Angebot öffentlicher 
Güter, wie Infrastrukturen und Ökosystemleistungen 
zum Ziel haben.

Die Tabelle 5.2-1 zu politischen Instrumenten in den 
drei genannten Bereichen (Innovationen; Investitions-, 
Produktions-, und Konsumentscheidungen; Angebot 
öffentlicher Güter) veranschaulicht den Vorschlag für 
einen Policy-Mix, den der WBGU für sinnvoll hält. Die-
ser Policy-Mix ist in erster Linie auf Industrieländer 

zugeschnitten, die bereits über die notwendigen politi-
schen und institutionellen Kapazitäten zur Einführung 
und Durchsetzung verfügen (OECD, 2010a). Doch auch 
in Entwicklungsländern muss zeitgleich eine Transfor-
mationspolitik eingeleitet werden, die durch Kapazi-
tätsaufbau und internationale Kooperation, Technolo-
gietransfer sowie Finanzierung zu unterstützen ist. Im 
Vergleich zu Industrieländern sind in Entwicklungslän-
dern neben Ansätzen zur CO2-Bepreisung staatliche 
Regulierung (beispielsweise in Form von Effizienzstan-
dards für Gebäude, Fahrzeuge und Geräte), Subventi-
onierung erneuerbarer Energien, Finanzierungshilfen 
und Informationspolitik besonders erfolgversprechend 
(UNCTAD, 2010a; UNEP, 2009).

5.2.3.1 
Innovationsförderung
Zur Förderung von Innovationen ist es hilfreich, wenn 
auf nationaler Ebene eine Innovationsstrategie entwi-
ckelt wird, die alle Subsysteme eines nationalen Inno-
vationssystems auf die Problemlösung ausrichtet. Dies 
umfasst in diesem Fall den Umbau des Energiesystems 
sowie die Steuerung von Urbanisierung und Landnut-
zungssystemen in Richtung Klimaverträglichkeit. In ein 
solches Innovationssystem sollten die Bereiche Bildung 
und Forschung, Kapitalmärkte, der rechtliche Rahmen, 
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Abbildung 5.2-1
Vorschläge für staatliche Maßnahmen in vier Bereichen (Energieeffizienz, Strom und Industrie, Landwirtschaft, 
Schlüsseltechnologien) entsprechend der Treibhausgasvermeidungskostenkurve zur kosteneffizienten Reduktion von  
CO2-Emissionen.
Quelle: McKinsey, 2009
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Tabelle 5.2-1
Beispielhafter Policy-Mix für die Transformation zu einer klimaverträglichen Gesellschaft.
Quelle: WBGU

Ordnungsrechtliche 
Instrumente

Anreizinstrumente Staat als Investor Informatorische 
Instrumente

Innovations-
förderung

 > Technologie- und 
 Effizienzstandards 
(z.  B. für Fahrzeuge, 
Gebäude, langlebige 
Konsumgüter)

 > Produktions standards
 > Nachhaltigkeits-

standards in der 
 Landnutzung

 > Staatliche 
 Beschaffungspolitik

 > Regulierung der 
 Kapitalmärkte

 > Verbote (z.  B. 
bestimmter Land-
nutzungen oder  
 Produkte, etwa 
F-Gase)

 > Gebote (z.  B. Quoten 
für Bioenergie)

 > Stadt-, Raum-, 
 Infrastrukturplanung

 > Patentrecht 

 > CO2-Steuer
 > CO2-Zertifikate
 > Staatliche Förde-

rung von 
 Forschung und 
Entwicklung 

 > Staatliche 
 Beteiligung an 
 Risikokapital

 > Staatliche Bereit-
stellung günstiger 
Kredite und 
 Übernahme von 
Kreditgarantien

 > Steuerliche Inno-
vationsanreize

 > Förderung neuer 
Geschäftsmodelle 
als Experimente 
(z.  B. Energie- 
Contracting)

 > Wettbewerbliche 
Förderung von 
Experimenten

 > Staatliche 
 Bereitstellung der 
 Infrastruktur

 > Staatliche  
Demonstrations-
projekte

 > Auslobung von 
Wettbewerben und 
Preisen (Jugend 
forscht, klima-
verträgliche Stadt, 
Innovationspreise)

 > Selbstverpflich-
tungen mit Regulie-
rungsandrohung

Investitions-, 
Produktions- 
und 
Konsumenten-
entscheidungen

 > Technologie- und 
 Effizienzstandards

 > Produktions standards
 > Nachhaltigkeits-

standards (Biomasse, 
Land- und Forstwirt-
schaft)

 > Emissionsgrenzwerte
 > Nudging („libertärer 

Paternalismus“)
 > Staatliche 

 Beschaffungs politik
 > Gebote (Quoten für 

Bioenergie, 
 Bioprodukte)

 > Marktregulierung 
(Energiegesetz, 
 Mietgesetz)

 > Stadt-, Raum- und 
Infrastrukturplanung

 > CO2-Steuer
 > CO2-Zertifikate
 > Technologiespezi-

fische Förderung 
zur Markteinfüh-
rung (z.  B. Einspei-
setarife)

 > Förderung neuer 
Geschäftsmodelle

 > Steuerliche Inves-
titionsanreize

 > Abbau verzerren-
der Subventionen 
(fossile Energie-
träger, Agrarsub-
ventionen)

 > Zahlungen für 
Ökosystem-
leistungen

 > Straßenbenut-
zungsgebühren

 > Tarifgestaltung 
beim öffentlichen 
Personennahver-
kehr

 > Staatliche Bereit-
stellung der 
 Infrastruktur

 > Public-Private- 
Partnership

 > Informations-
kampagnen (zu 
Energieeffizienz, 
Ernährung, neuen 
Formen von 
 Wohnen und 
 Mobilität)

 > Kennzeichnung  
bzw.Labelling  
(Bio produkte,  
CO2-Fuß abdruck, 
Nachhaltigkeit)

 > Selbstverpflich-
tungen mit 
Regulierungs-
androhung

Angebot 
öffentlicher 
Güter

 > Stadt-, Raum- und 
Infrastrukturplanung

 > Zertifizierung
 > Marktregulierung
 > Verbote

 > Zahlungen für 
Ökosystem-
leistungen

 > Staatliche Bereit-
stellung der 
 Infrastruktur

 > Informations-
kampagnen,  
Kennzeichnung  
bzw. Labelling

 > Freiwillige  
Zertifizierung

 > Selbstverpflich-
tungen mit Regulie-
rungsandrohung
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Unternehmensstrukturen sowie die gesamte Wirt-
schaftsstruktur integriert werden (OECD, 2010b). 

Zudem kann staatliche Förderung von Forschung 
und Entwicklung durch Subventionen oder Steuernach-
lässe für Unternehmen Anreize setzen, mehr Innovati-
onen zu entwickeln. Staatlich finanzierte Kooperatio-
nen zwischen Wissenschaft und Industrie sowie inter-
nationale Forschungs- und Technologiekooperationen 
können dafür sorgen, dass sich neue, klimaverträgliche 
Technologien international möglichst schnell verbreiten 
und zur Anwendung kommen.

Auch eine vorübergehende direkte staatliche Unter-
stützung privater Investitionen ist notwendig, um 
Innovationen zu beschleunigen. In Abhängigkeit von 
der Phase der Technologieentwicklung (Forschung, 
Demonstrationsphase, Entwicklungsphase, Marktein-
führung, Diffusionsphase) sind unterschiedliche For-
men staatlicher Unterstützung privater Investitionen 
sinnvoll (UNEP-SEFI, 2008). In der Forschungsphase 
ist eine direkte staatliche Unterstützung von For-
schungsprojekten wichtig. Ebenso ist die Förderung 
von Public-Private-Partnerships in der angewandten 
Forschung und Entwicklung von Bedeutung. In der 
Demonstrations- und Entwicklungsphase besteht häu-
fig die größte Finanzierungslücke (valley of death), da 
sich in diesen Phasen die Erfindung bereits auf dem 
Weg zur Kommerzialisierung befindet, jedoch häufig 
(z.  B. aufgrund geringer Stückzahlen) eine Weiterent-
wicklung mit zu hohen Kosten verbunden ist und auf-
grund geringer Erfahrungswerte zu hohe technologi-
sche Risiken bestehen (UNEP-SEFI, 2008; IEA, 2010a; 
Abb.  4.5-5). Hier könnten staatliche Zuschüsse und 
Garantien helfen, Mittel von privaten Risikokapitalge-
bern zu akquirieren, die ohne die staatliche Unterstüt-
zung nicht gegeben worden wären. Zusätzlich sollte der 
Staat ein Umfeld schaffen, das für Risikokapitalgeber 
attraktiv ist. Eine Möglichkeit besteht darin, staatliches 
und privates Risikokapital in Venture-capital-Fonds zu 
kombinieren, wie es beispielsweise im UK Carbon Trust 
Venture Capital Fund oder im California Clean Energy 
Fund gemacht wird (Kap. 4.5; BASE und SEFI, 2006). 
Staatliche Demonstrationsprojekte oder staatliche 
Bereitstellung von Infrastruktur können ebenfalls hel-
fen, die Risiken für private Investoren in der Entwick-
lungsphase zu reduzieren. In der Diffusionsphase kann 
ebenfalls durch Kreditvergabe zu günstigen Konditio-
nen und durch Kreditgarantien der Zugang zu privatem 
Finanzkapital verbessert und damit die weitere Kom-
merzialisierung erleichtert werden (Kap. 4.5). 

Neben der Bepreisung von CO2-Emissionen geben 
auch ordnungsrechtliche Instrumente wie dynami-
sche technische Standards im Verkehrssektor, Gebäu-
desektor oder für langlebige Konsumgüter Anreize, 
in Forschung und Entwicklung zu investieren. Hierzu 

zählen auch politische Vorgaben des Systemumbaus, 
beispielsweise die Einführung von Elektromobilität, 
die neue Lösungen entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette Individualverkehr erfordern und so Anreize 
für Forschungsausgaben der Unternehmen setzen. Die 
Einführung von Nachhaltigkeitsstandards in der Land-
wirtschaft wird Anreize für Forschungs- und Entwick-
lungsausgaben in diesem Sektor setzen. Dies gilt nicht 
nur für technologische Innovationen, sondern auch für 
soziale Innovationen wie neue Geschäftsmodelle, z.  B. 
Energie-Contracting (Kap. 4.3, 4.5). 

5.2.3.2 
Investitions-, Produktions- und 
Konsumentscheidungen
Um Verhaltensänderungen der Marktakteure zu erzie-
len, ist ebenfalls ein Policy-Mix notwendig. Bestandteil 
sollten auch hier verschiedene Finanzierungsangebote 
sein. Der Umbau der Energiesysteme, der städtischen 
Infrastruktur sowie der Landnutzungssysteme ist regel-
mäßig mit hohen Anfangsinvestitionen verbunden, die 
erst langfristig Rückflüsse generieren. Solche Investi-
tionen benötigen daher oft eine langfristige und zins-
günstige Finanzierung, die jedoch von kommerziellen 
Finanzinstituten nicht immer gewährt wird (Kap. 4.5). 
Hier kann der Staat mit Hilfe von zinsgünstigen Kredi-
ten oder Kreditgarantien private Investitionen unter-
stützen.

Auch Energieeffizienzinvestitionen in Gebäude, Hei-
zungsanlagen, Produktionstechnologien, welche meist 
ebenfalls durch hohe Anfangsinvestitionen mit lang-
fristigen kontinuierlichen Rückflüssen gekennzeich-
net sind, können durch die staatliche Bereitstellung 
zinsgünstiger Kredite und durch staatliche Zuschüsse 
beschleunigt werden. Daneben eignen sich auch ord-
nungsrechtliche Instrumente, wie Effizienzstandards 
für Konsumgüter, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge 
oder ganze Produktionsprozesse. 

Im Bereich der Landnutzung können Mindeststan-
dards und Zertifizierungen dafür sorgen, dass klima-
verträgliche Managementprozesse in der Land- und 
Forstwirtschaft oder in der Bereitstellung von Bioener-
gie zum Einsatz kommen. So könnten die Mindeststan-
dards für Bioenergie der Europäischen Union beispiels-
weise auf alle Biomasseerzeugnisse ausgedehnt werden 
(WBGU, 2009a). 

Schließlich können eine an Effizienz orientierte oder 
eine auf CO2-arme Produkte ausgerichtete staatliche 
Beschaffungspolitik sowie gezielte Informationspolitik 
(Kampagnen, Informationsveranstaltungen) Technolo-
gieentwicklung und Effizienzinvestitionen schnell und 
großflächig voranbringen und Verhaltensänderungen 
auf der Konsumentenseite begünstigen. 

Die kommerzielle Attraktivität von Investitionen in 



Politische Instrumente zur Steuerung der Transformation   5.2

197

klimaverträgliche Technologien sollte zusätzlich durch 
ein langfristig stabiles regulatorisches Umfeld sicherge-
stellt werden. Neben der Einführung eines CO2-Preis-
signals erhöhen technologiespezifische Förderungen 
die Renditen der Investitionen in klimaverträgliche 
Technologien und minimieren deren Risiken (Kas-
ten 5.2-4). Um insbesondere Investitionen in erneuer-
bare Energien attraktiv zu machen, hat sich in der Ver-
gangenheit eine gezielte Förderung erneuerbarer Ener-
gien zur Markteinführung in Form einer Einspeisever-
gütung (feed-in tariff, FiT) als sehr effektiv erwiesen 
(Kasten 5.2-4). 

Regulierungen des Marktzugangs, der Preise, der 
Qualität, natürlicher Monopole oder der Kontrahie-
rungszwang bei der Daseinsvorsorge lenken die Ent-
scheidungen der Marktakteure. Beispielsweise hat das 
Erneuerbare Energiengesetz (EEG) mit dem Abnah-
mezwang für erneuerbare Energien den großskaligen 
Marktzugang erst ermöglicht. Mit der Liberalisierung 
der Energiemärkte sind die Produktion, der Handel und 
die Verteilung an den Endkunden heute dem Wettbe-
werb freigegeben. Allerdings unterliegen die leitungs-
gebundenen Netze im Elektrizitäts- und Gasmarkt wei-
terhin der Regulierung. 

Bislang unterliegen die Netzbetreiber beispiels-
weise in Deutschland der Anreizregulierung, um über 
eine Erlösobergrenze für die Dauer einer Regulierungs-
periode Anreize zur kosteneffizienten Produktion zu 
setzen. Somit erhalten effiziente Unternehmen eine 
höhere Kapitalverzinsung. Damit werden die Netzent-
gelte für die Durchleitung niedrig gehalten. Allerdings 
besteht bei der Anreizregulierung die Gefahr, dass die 
Netzbetreiber nicht genügend Anreize für den Netzaus-
bau und die Qualitätssicherung der Netze haben. Des-
halb gibt es zusätzlich die Verpflichtung, Ersatz- und 
Erweiterungsinvestitionspläne zu erstellen und die 
dazu gehörigen Investitionsbudgets von der Regulie-
rungsbehörde genehmigen zu lassen (Monopolkom-
mission, 2009).

Aufgrund mangelnder Investitionen gibt es Über-
legungen das Regulierungsdesign zu verändern 
(von Hirschhausen et al., 2010; Helm, 2009). Neben 
betriebswirtschaftlichen Effizienzaspekten sollten auch 
langfristige Ziele zum Aufbau einer nachhaltigen Infra-
struktur als Regulierungsziel berücksichtigt werden. 
Zu einer kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals 
als Anreiz für Netzinvestitionen könnten dann auch 
wettbewerbliche Ausschreibungen von Netzbaumaß-
nahmen treten. Über das Marktdesign kann der Staat 
Anreize für den systemischen Umbau der Transforma-
tionsfelder setzen.

Verhaltensänderungen bei Konsumentinnen und 
Konsumenten, z.  B. beim Einkauf von Lebensmit-
teln oder auch von Holzprodukten, z.  B. Möbeln, kön-

nen weiter durch Informationsmaßnahmen, wie Pro-
duktkennzeichnung (Labelling), Produktstandards 
und gezielte Kommunikationspolitik (u.  a. Informa-
tionskampagnen) unterstützt werden. Dies betrifft 
den Bereich energieeffizienter Geräte, aber auch den 
Bereich Ernährung. Beispielsweise können CO2-Pro-
duktkennzeichnungen an Lebensmitteln oder Kampa-
gnen zu fleischarmer Ernährung sowie zum Kauf regi-
onaler und saisonaler Produkte Verhaltensänderungen 
bewirken. Im Bereich der Mobilität können beispiels-
weise Kampagnen für neue Dienstleistungen wie Car 
Sharing klimaverträgliche Verhaltensweisen fördern 
(Kap. 4.3). 

Konsumentenentscheidungen können außerdem 
durch die Vorgabe von sogenannten „Default“-Opti-
onen (Vorgabeoptionen) in Richtung Nachhaltigkeit 
gelenkt werden. Will man diejenigen Barrieren für Ver-
haltensänderungen überwinden, die nicht aus Mangel 
an Umweltpräferenzen, sondern aus fehlender Lang-
fristorientierung, Verlustaversion oder Bequemlich-
keit resultieren (Kap. 2.4), besteht u.  a. die Möglich-
keit, sogenannte „Nudges“ (sanfte Schubser) zu geben. 
Dies wird auch als Strategie des sogenannten „libertä-
ren Paternalismus“ bezeichnet (Thaler und Sunstein, 
2008). Zu den prominenten Beispielen solcher sanf-
ten Schubser zählen Vorgabeoptionen (Default-Optio-
nen), die auch von einem Großteil der Konsumenten bei 
bewusster Abwägung aller Argumente bevorzugt wür-
den, aber aufgrund der eben genannten Barrieren sowie 
mangels Information nicht gewählt werden. Zugleich 
wird stets die Option offen gehalten, eine andere Alter-
native zu wählen (opt-out). Beim zeitlichen Auseinan-
derfallen von Kosten und Nutzen einer Handlung kön-
nen sanfte Schubser für Individuen hilfreich sein, ihre 
Entscheidungen so zu treffen, dass sie ihren Nutzen 
langfristig optimieren (Kasten 5.2-5).

5.2.3.3 
Angebot öffentlicher Güter
Für öffentliche Güter wie Ökosystemleistungen oder 
technische und soziale Infrastrukturen, die für eine kli-
maverträgliche Wirtschaft wichtig sind, bieten sich ver-
schiedene politische Instrumente an. 

In allen Transformationsfeldern (Energie, Urbanisie-
rung, Landnutzung) besteht das Problem, wie langfris-
tig räumlichen Anforderungen auf unterschiedlichen 
Ebenen (Kommune, Bundesland bzw. -staat, National-
staat, länderübergreifend) entsprochen werden kann. 
Die notwendigen Infrastrukturveränderungen und eine 
klimaverträgliche Landnutzung erfordern es, unter-
schiedliche Interessen (Mobilität, Versorgung, wirt-
schaftliche Entwicklung, Bevölkerungsentwicklung, 
Naturschutz) zu koordinieren, Konflikte auszugleichen 
sowie Vorsorge für Raumfunktion und Raumnutzung 
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zu treffen. Hoheitliche Planung ermöglicht als Koor-
dinationsinstrument eine zukunftsgerichtete, gestal-
tende Steuerung dieser staatlichen Aufgabenbereiche. 
Sie dient der Einbettung und Abstimmung einzelner 
Projekte in ein Gesamtkonzept. Im Zusammenhang mit 
der Transformation zu einer klimaverträglichen Gesell-
schaft betrifft Planung vor allem die Bereiche Umwelt-, 
Raum- und Stadtplanung sowie Infrastrukturplanung. 
So sind beispielsweise für die Planung einer nachhal-
tigen Landnutzung regionale Wertschöpfungsketten 

sowie das integrierte Management von Flächen, Ener-
gie- und Stoffströmen von großer Bedeutung. Eine 
weitere spezifische Herausforderung ist die Planung 
von Infrastruktur, wie neue überregionale Elektrizi-
tätsübertragungsnetze (z.  B. Super Grid; Kap. 4). Dabei 
muss die Planung von Infrastruktur und Landnutzung 
zunehmend überregional geschehen, beispielsweise 
auf EU-Ebene (Kap. 5.4.3). Länderübergreifende Pla-
nungsprozesse müssen deshalb in der EU gestärkt wer-
den (EEAC, 2009). Bei Infrastrukturinvestitionen ist 

Kasten 5.2-4

Einspeisevergütungen für erneuerbare Energien 

Einspeisevergütungen (feed-in-tariffs, FiT) verschaffen 
Investoren langfristige Planungssicherheit und reduzieren 
dadurch Investitionsbarrieren. Zudem ermöglichen technolo-
giespezifische Einspeisevergütungen die parallele Förderung 
verschiedener erneuerbarer Energien, wodurch vielfältige 
Optionen zur künftigen Energiebereitstellung eröffnet wer-
den. In diesen Punkten zeigen sich Einspeisevergütungen 
einer Förderung über Quoten und handelbare Zertifikate für 
erneuerbare Energien überlegen (Neuhoff, 2005; Lesser und 
Su, 2008). In der Vergangenheit erfolgte der Ausbau in Län-
dern mit Einspeisevergütungen tendenziell schneller als in 
Ländern mit Quotenförderung (IEA, 2008a). Deutschland gilt 
aufgrund der frühzeitigen Einführung von Einspeisevergü-
tungen gemeinhin als Musterbeispiel für einen beschleunig-
ten Ausbau erneuerbarer Energien (Sijm, 2002; Ragwitz et al., 
2007; Rickerson et al., 2007; IEA, 2008a; Fulton et al., 2009).

Einspeisevergütungen werden üblicherweise differen-
ziert nach den unterschiedlichen Energietechnologien über 
einen festgelegten Zeitraum von ca. 15–25 Jahren ausbe-
zahlt, wobei sie über die gesamte Laufzeit idealerweise einer 
Degression unterliegen. Dadurch bieten sie Investoren ausrei-
chende Planungssicherheit und langfristig sichere Rückflüsse 
aus ihrer Investition (Fulton et al., 2009). Gleichzeitig besteht 
durch die Degression aber auch ein Anreiz für technologische 
Innovationen. Die Senkung der Gestehungskosten wird auf-
grund von Lerneffekten begünstigt (IEA, 2008a; Klein et al., 
2008; Lehmann, 2009; Fulton et al., 2009).

Damit Einspeisevergütungen ihre Wirkung entfalten und 
dennoch kostengünstig sind, sind verschiedene Aspekte bei 
ihrer Ausgestaltung zu beachten. So sollten die Höhe der 
gezahlten Vergütungen bzw. Prämien und die Zahlungszeit-
räume technologiespezifisch festgelegt werden. Wie bereits 
erwähnt, sollte die Vergütungshöhe im Lauf der Zeit einer 
Degression unterliegen, die sich ändernde Marktbedingun-
gen (u.  a. Gestehungskosten, CO2-Preis) berücksichtigt, wie 
das beim deutschen EEG schon der Fall ist. Aufgrund der dort 
gewonnenen Erfahrung mit den unterschiedlichen Markt-
dynamiken, sollte die Degression der Einspeisevergütungen 
jedoch nicht an eine Jahreszahl, sondern an die kumulative 
installierte Leistung der jeweiligen Technologie gekoppelt 
werden. So können Anreize zu Kostensenkungen verstärkt 
und die Wirtschaftlichkeit erneuerbarer Energien schnel-
ler erreicht werden. Um gleichzeitig Investoren ausreichend 
Planungssicherheit zu geben, sollten die im Jahr der Inves-
tition geltenden Vergütungen über einen fixen Zeitraum von 

10–25 Jahren garantiert werden. Vergütungen bzw. Prämien 
sollten als Förderinstrumente für Neuanlagen nur so lange 
eingesetzt werden, bis die Technologien Wettbewerbsfähig-
keit erlangt haben. 

Momentan sind Einspeisevergütungen in über 50 Ländern 
und 25 Bundesstaaten bzw. Provinzen eingeführt (REN21, 
2010). Darunter sind viele Entwicklungs- und Schwellenlän-
der, wie China, Südafrika, Thailand, Indonesien, die Philip-
pinen, Uganda, Kenia, Tansania, Argentinien, Ecuador und 
Nicaragua. Durch den Einsatz entsprechender Technologien 
können Einspeisetarife auch bei dezentralen, kleinen lokalen 
Inselnetzen eingesetzt werden und sind deshalb auch gerade 
für die Überwindung der Energiearmut in Entwicklungslän-
dern von Bedeutung (Moner-Girona, 2008). 

Eine weltweite Verbreitung von Einspeisevergütungen 
würde den Ausbau erneuerbarer Energien stark beschleuni-
gen. Deutschland sollte zur weiteren Verbreitung von Einspei-
severgütungssystemen eine globale politische Initiative star-
ten und einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch zwi-
schen Ländern mit Einspeisevergütungssystemen fördern, so 
dass die Effektivität und Effizienz der Systeme gesteigert 
werden kann (Kap. 7.3.4). Für die am wenigsten entwickelten 
Länder müssten sowohl Mittel für die Einspeisevergütung 
selbst als auch Mittel für den Kapazitätsaufbau bereitgestellt 
werden. Schätzungen zufolge könnte eine flächendeckende 
Förderung erneuerbarer Energien in Entwicklungsländern 
(inklusive der BASIC-Staaten) über Einspeisevergütungen 
graduell ansteigende Finanztransfers von bis zu  250–270 
Mrd. US-$ jährlich in den Jahren zwischen  2025–2030 
 (Förderhöhepunkt) erfordern. Davor und danach würden die 
erforderlichen Transfers geringer ausfallen, sich aber immer 
noch im Bereich mehrerer Mrd. US-$ jährlich bewegen 
(DeMartino und Le Blanc, 2010). Zumindest die Zahlungen 
während des Förderhöhepunkts liegen weit über den Beträ-
gen, die momentan in Form von Krediten in diese Bereiche 
fließen und übersteigen auch bei Weitem die in  den 
 Cancún-Agreements avisierten jährlichen Finanztransfers der 
Annex-I-Länder von 100 Mrd. US-$ jährlich ab 2020. Zum 
Vergleich: Jährliche Investitionen in saubere Energie-
technologien weltweit lagen 2009 im Bereich von rund 
162  Mrd.  US-$, wovon etwa ein Drittel auf Entwicklungs- 
und Schwellenländer entfielen (UNEP-SEFI und BNEF, 2010). 
Wie ein Finanzierungsmechanismus für die weltweite Ver-
breitung von Einspeisevergütungen gestaltet werden könnte, 
wurde beispielsweise mit dem Konzeptpapier „GET FiT“ der 
Deutsche Bank Climate  Investment Research vorgelegt 
 (Fulton et al., 2010). Dies könnte die Grundlage für eine poli-
tische Initiative zur Unterstützung von Einspeisevergütungen 
in Entwicklungsländern bilden. 
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das Planungsrecht unverzichtbar, um zügige Geneh-
migungen für private Investitionen zu erhalten und so 
einen hinreichenden Anreiz zu setzen (Matthes, 2010). 

Auch die Bereitstellung von Umweltgütern kann 
staatlich gesteuert werden. Eine nachhaltige landwirt-
schaftliche oder forstwirtschaftliche Produktion för-
dert die Erhaltung regionaler und globaler öffentlicher 
Umweltgüter (z.  B. Luftreinhaltung, Klima-, Wasser- 
und Bodenschutz). Ökosysteme können auf Grundlage 
der Versorgungsleistungen (Produktion von Nahrungs- 
und Futtermittel, Biomasse, Trinkwasser, genetische 
Ressourcen), der natürlichen Regulierungsleistungen 
(Luftreinhaltung, Klima-, Wasser- und Bodenschutz) 
und der kulturellen Leistungen (ästhetische Werte, 
Erholung und Tourismus, soziale Netzwerke) ökono-
misch bewertet und mit einem Preissignal versehen 
werden. So können Honorierungssysteme in Form 
von Zahlungen für Ökosystemleistungen ( payments 
for environmental services, PES) die Transformation 
in eine klimaverträgliche Landnutzung beschleunigen. 
Dabei werden Landwirte oder Forstwirte für die Bereit-
stellung bestimmter Ökosystemleistungen, wie Kohlen-
stoffsequestrierung, Regulierung des Wasserkreislaufs, 
Bodenbildung oder Primärproduktion bezahlt, um so 
ökonomische Anreize für deren langfristige Bereitstel-
lung zu setzen (Wunder, 2005). Daher sollte die Sub-
ventionierung der Landwirtschaft in der EU umgebaut 
und in ein System der Finanzierung für die Erbringung 
von Ökosystemleistungen überführt werden (SRU, 

2008). Inzwischen entstehen weltweit Initiativen nach 
diesem Prinzip, in denen auch private Nutznießer der 
Dienstleistungen direkte und freiwillige Zahlungen leis-
ten. Dies sind z.  B. Wasserkraftwerke, die auf die Regu-
lierung des Wasserkreislaufes in ihrem Einzugsgebiet 
angewiesen sind. 

5.2.4 
Fazit

Das politische Instrumentarium für die Gestaltung 
der Transformation liegt bereits weitgehend vor. Der 
Policy-Mix sollte eine Bepreisung von CO2 sowie wei-
tere politische Maßnahmen zur Überwindung von 
Marktunvollkommenheiten und Transformationsbarri-
eren in den drei Transformationsfeldern umfassen. Der 
Policy-Mix muss Innovationen fördern, Investitions-, 
Produktions- und Konsumentscheidungen lenken und 
das Angebot öffentlicher Güter sicherstellen. Aufgrund 
des Zeitdrucks bei der Transformation kommt es dar-
auf an, dass die verschiedenen politischen Instrumente 
gebündelt und rasch ein- sowie umgesetzt werden, 
so dass die Transformation simultan in allen Märkten 
und Transformationsfeldern angestoßen werden kann. 
Dabei sollte durch die Berücksichtigung langfristiger 
Ziele Planungssicherheit für die Marktakteure geschaf-
fen werden.

Kasten 5.2-5

„Nudges“: Grüner Strom als Vorgabeoption 

Ein Beispiel dafür, wie „nudging“ (sanft schubsen) im Rah-
men der Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft 
zum Tragen kommen kann, ist das Angebot von Ökostrom als 
Vorgabeoption (Default-Option), das beispielsweise die Elek-
trizitätswerke der Stadt Zürich (EWZ) eingeführt haben. Im 
Zuge einer Tarifumstellung im Oktober 2006 führten die EWZ 
ein Mixprodukt aus ökologisch zertifiziertem Strom aus Was-
serkraft sowie einem geringen Anteil zertifizierten Ökostroms 
aus Wind- oder Bioenergie als Standardstromprodukt neu ein. 
Dieses neue Standardprodukt genügte Nachhaltigkeitskriteri-
en stärker als das bisherige billigere Standardprodukt. Wei-
terhin wurden verschiedene höherwertige Ökostromprodukte 
(Wasser, Solar) sowie eine ökologisch weniger wertvolle Opti-
on mit Elektrizität aus Atomkraft, Müllverbrennungsanlagen 
und nicht zertifizierter Wasserkraft angeboten. Der neue 
Ökostrommix wurde automatisch geliefert. Wollten die Kun-
den eines der anderen Produkte beziehen, mussten sie dies 
schriftlich erklären. Dies führte dazu, dass nach der Tarifum-
stellung etwa drei Viertel der Privatkunden den Ökostrom-
mix als Standardprodukt bezogen und nur etwa 20  % sich 
bewusst für die Option mit Atomstrom entschieden. Weitere 
3  % der Kunden wählten bewusst ein ökologisch höherwer-

tiges Stromprodukt. Unter Hinzurechnung der gestiegenen 
Nachfrage nach Ökostrom durch Geschäftskunden erhöhte 
sich insgesamt der bei den EWZ nachgefragte Anteil an zerti-
fiziertem Ökostrom von 40 auf 60  % (EWZ, 2007). 

Der Erfolg solcher Projekte basiert einerseits auf der fak-
tisch geringen Bereitschaft von Stromkunden zum freiwilli-
gen und selbst initiierten Wechsel ihres Stromanbieters bzw. 
Stromprodukts. Dies wird mit zeitaufwändigen Prozessen, 
erklärungsbedürftigen Produkten, intransparenten Preismo-
dellen sowie langfristigen Vertragsverhältnissen begründet 
(Kosakova, 2005; Burkhalter et al., 2009). Andererseits gibt 
es Anhaltspunkte dafür, dass sich zumindest die Stromkun-
den in der Schweiz ein ökologisch hochwertigeres Strompro-
dukt bereits vor der Tarifänderung wünschten und das neue 
Standardprodukt ihren Präferenzen mehr entsprach als das 
alte Stromprodukt aus konventioneller Wasserkraft, Atom-
strom und Strom aus Müllverbrennungsanlagen (Burkhal-
ter et al., 2009). Fest steht, dass bei Angeboten von Vorgabe-
Varianten grundsätzlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit 
zur Beibehaltung der Vorgabe besteht. Eine Ursache hierfür 
ist der reduzierte Aufwand, den ein Nichtentscheiden mit sich 
bringt. Zudem haben die Entscheidenden gerade bei erklä-
rungsbedürftigen, komplexen Produkten das Gefühl, dass 
gewisse Voreinstellungen bereits eine Empfehlung enthalten, 
welche Option die beste Wahl für sie darstellt (Thaler und 
Sunstein, 2008; Dinner et al., 2009).



5 Gestaltung der Transformation

200

5.3
Hindernisse und Blockaden für die  
Transformation: It’s politics, stupid!

Obgleich Krisentendenzen des Erdsystems und die End-
lichkeit der natürlichen Ressourcen seit mehr als 40 Jah-
ren bekannt und auf internationalen Konferenzen erör-
tert werden (Meadows et al., 1972; UN-Umweltkonfe-
renz in Stockholm 1972; UN-Konferenz über Umwelt 
und Entwicklung 1992 usw.) und zahlreiche Maßnah-
men zur Implementierung einer nachhaltigeren Wirt-
schafts- und Lebensweise ergriffen worden sind, zeiti-
gen diese Bemühungen bislang nur begrenzte Erfolge. 
In zentralen Problemfeldern (Klimawandel, Verlust 
 biologischer Vielfalt, Desertifikation) muss man sogar 
eine Verschärfung der Situation feststellen (Kap. 1.1). 
Vor diesem Hintergrund hat zuletzt das Thema Verän-
derungsresistenz (change resistance) in der Nachhal-
tigkeits- und Transitionsforschung Beachtung gefun-
den (Harich, 2010; Kastenhofer und Rammel, 2005). 
Dass sich die durchaus vorhandene und über die Jahr-
zehnte gestiegene Transformationsbereitschaft von 
Menschen in der OECD-Welt ebenso wie in Schwel-
len- und Entwicklungsländern (Kap. 2) nicht automa-
tisch in eine Nachhaltigkeitstransformation umgesetzt 
hat, liegt vor allem daran, dass ihnen wirkungsmächtige 
gesellschaftliche Kräfte und Widerstände sowie institu-
tionelle Hemmnisse entgegenstehen, die veränderungs-
willige Akteure abschrecken, frustrieren und ins Leere 
laufen lassen. Der WBGU identifiziert diese Blockaden 
vor allem im Politics-Bereich, d.  h. auf der Ebene der 
politischen Auseinandersetzung, Interessenvermittlung 
und Implementierung.

5.3.1 
Politikblockaden im Mehrebenensystem

Die Transformation zu einer klimaverträglichen Gesell-
schaft ist eine globale Aufgabe, bei der Nationalstaaten 
nach wie vor eine zentrale Rolle spielen. Politik ist in 
demokratisch verfassten Rechtsstaaten auf einen kol-
lektiven Willen gestützt, der wesentlich auf nationa-
ler Vergesellschaftung beruht, aber einer transnationa-
len Perspektive bedarf. Das Völkerrecht, insbesondere 
das Völkervertragsrecht, verfügt (noch) nicht über die 
notwendigen wirksamen Regelungs- und Sanktionsme-
chanismen. Die Gestaltungsspielräume für eine effek-
tive Transformationspolitik sind daher zu einem großen 
Teil auf nationaler Ebene zu suchen und auszuloten 
(Giddens, 2009; Ostrom, 2009), aber auch auf subna-
tionaler und supranationaler Ebene sowie in außer- 
und parastaatlichen transnationalen Netzwerken (z.  B. 

 großer Städte und Nichtregierungsorganisationen; 
Leibfried et al., 2010). 

Der WBGU hat auf dieser politischen Ebene vor 
allem vier Faktoren erkannt, die den Problemhori-
zont staatlicher Akteure im Mehrebenensystem ver-
dunkeln und ihre Problemlösungskapazität verringern: 
den enormen Zeitdruck, unter dem vor allem der Kli-
mawandel den bewährten Modus inkrementeller und 
dilatorischer Politik des „Durchwurschtelns“ und „Auf-
die-lange-Bank-Schiebens“ gestellt hat (Kap. 5.3.1.1), 
bestehende Pfadabhängigkeiten und die Vetomacht 
von Interessenkartellen aus dem High-carbon-Regime 
(Kap. 5.3.1.2), die Unangemessenheit einer koopera-
tiv-moderierenden Staatsorganisation für die neuen 
 Problemlagen (Kap. 5.3.1.3) und ein Repräsentations-
defizit (Kap. 5.3.1.4). Aus den eindeutigen Stärken 
moderner Staatlichkeit – Zeitgewinn durch Kompro-
missbildung, Einbindung gut organisierter Interessen 
in den politischen Entscheidungsprozess (Neokorpora-
tismus) und deren wohlmeinende Austarierung durch 
einen moderierenden Staat – sind Schwächen gewor-
den, die die Zukunftsfähigkeit nachindustrieller Gesell-
schaften gefährden.

5.3.1.1 
Kurzfristorientierung und verzögernde Politik
Eine Politik der Transformation verlangt eine langfristig 
ausgerichtete Politik, die über mehrere Jahre bzw. Jahr-
zehnte angelegt ist und somit den Turnus von Regie-
rungswechseln und politischen Meinungsumschwün-
gen überspannt (Giddens, 2009; Nullmeier und Dietz, 
2010). Politik in Demokratien orientiert sich dem-
gegenüber selbstverständlich an kurzen Wahlperio-
den und aktuellen Zwängen des politischen Machter-
halts (Weber, 1992; Downs, 1968). Ähnliches gilt für 
die Wirtschaftseliten, insbesondere unter den Bedin-
gungen der Finanzmarktökonomie (Windolf, 2005). 
Auch sie vernachlässigen längerfristige Entwicklungen, 
weil sie sich an Quartalsbilanzen, Jahresabschlüssen 
oder Börsenkursen orientieren. Diese zum Teil  extreme 
Kurzfristorientierung begünstigt die Konzentration 
auf schnell wirksame und massenmedial vermittel-
bare Maßnahmen, sie benachteiligt aber jene Themen, 
deren kurz- und langfristige Auswirkungen berücksich-
tigt werden müssen (Sprinz, 2009; Hovi et al., 2009). 
Die sozialen, ökonomischen und politischen Institutio-
nen unserer Gesellschaften sind auf diese Herausforde-
rungen bisher nicht eingestellt. Hier gilt es Lösungen zu 
finden, die eine zukunftsgerichtete Steuerung erleich-
tern und institutionelle Kontinuität schaffen.

Der „shortermism“ (Giddens) der politischen Auf-
merksamkeit ist gepaart mit dilatorischen (verzögern-
den) Methoden der Dissensbearbeitung und Kom-
promissfindung in politischen Verhandlungsarenen: 
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Schwer lösbare Probleme werden gerne „auf die lange 
Bank“ geschoben. Darunter fallen genau die großen 
Reformagenden westlicher Demokratien wie demogra-
fischer Wandel, Kostenexplosion im Gesundheitswesen 
oder Massenarbeitslosigkeit und Staatsverschuldung. 
Auch die Bearbeitung des Klimawandels gehört dazu. 
Viele schädliche Auswirkungen der Erderwärmung 
werden sich erst in der Zukunft bemerkbar machen; 
das politische System begünstigt insoweit eine zögerli-
che Auseinandersetzung mit derartigen Gefahrenlagen. 

Diese Art der Politik war und ist nicht per se ein 
Übel. Zeitgewinn ist für die Bewahrung von Stabilität 
oftmals erforderlich, und das Ringen darum reagiert 
angemessen auf Kontingenzen und Risiken moderner 
Gesellschaften (Günther, 2006). Die Kombination aus 
ökologischer und fiskalischer Krise stellt die Positiv-
effekte einer „Politik des Durchwurschtelns“ jedoch 
zunehmend in Frage. Der Umgang mit Unsicherheit 
und die Entschärfung von Konflikten durch Zeitspiel 
stoßen an ihre Grenzen, wo sich (fern geglaubte) Risi-
ken in (heutige und nahe liegende) basale Gefahren 
zurückverwandeln. Die schwierige Konsequenz aus 
dieser neuen Situation ist einerseits „Entschleunigung“, 
indem der Politikbetrieb sich ein Stück weit von der 
medial getriebenen Kurzatmigkeit befreit, anderseits 
„Beschleunigung“, indem aus der klaren Vorgabe, dass 
bestimmte Ziele der Klimastabilisierung oder verän-
derter Landnutzung in Abständen von fünf, zehn oder 
zwanzig Jahren nicht verfehlt werden dürfen, realis-
tischere Zeitpläne für die aktuelle Entscheidungslage 
gefunden werden müssen. Hinderlich sind dabei der 
retardierende Einfluss von Vetogruppen und eine inef-
fektive Verwaltungsorganisation.

5.3.1.2 
Gegenkräfte und Widerstände: Lobby- und 
Interessengruppen
Neben den institutionellen Faktoren, die die Chan-
cen des politischen Wandels bestimmen, spielen inte-
ressen- und ideologiegeleitete Differenzen eine zent-
rale Rolle. Die Transformation zur klimaverträglichen 
Gesellschaft ist nur machbar, wenn es gelingt, gesell-
schaftliche und politische Mehrheiten dafür zu gewin-
nen. Nur so können auf gesetzgeberischer Ebene und 
in der Zivilgesellschaft die Veränderungen angesto-
ßen und weiterentwickelt werden, die die Basis für die 
Transformation bilden. Dies verlangt nach einer sehr 
breiten und weit übermehrheitlichen Koalition. Wie zu 
erwarten gehören diejenigen Gruppen zu den stärks-
ten Blockierern von Transformationsprozessen, die 
durch den angestrebten Wandel materielle oder Status-
verluste zu erwarten haben (Kap. 2.4.1). Die förder-
liche Bedeutung von Interessenverbänden in libera-
len Demokratien ist unbestritten; ohne die Mitwirkung 

dieser intermediären Organe, die zwischen Partikular-
interessen und Staat vermitteln, ist das für Gesetzge-
bungs- und Verwaltungsakte in komplexen Gesell-
schaften erforderliche Sachwissen nicht zu bekom-
men; des Weiteren werden staatliche Maßnahmen über 
 Interessenverbände besser gesellschaftlich vermittelbar 
und der Staat entlastet (von Alemann, 1989).

Unglücklicherweise verfügen neokorporatistische 
Machtarrangements, die aus der Hochzeit der Industri-
alisierung stammen, heute jedoch über eine besonders 
hohe Verbändemacht und informelle Einflussmöglich-
keiten. Verbände aus dem Wirtschaftsbereich verfügen 
über eine weit höhere Konfliktfähigkeit als Gruppen 
in sozial-ökologischen Querschnittsbereichen, die all-
gemeine und verallgemeinerbare Interessen vertreten. 
Hinzu kommt die Intransparenz des Zusammenspiels 
von Ministerial- bzw. Kommunalbürokratie mit Verbän-
den, die sich zum Teil zu regelrechten „Private-Interes-
sen-Regierungen“ ausgeweitet (Streeck und Schmitter, 
1985) und zur übermäßigen Einflussnahme von Lob-
byisten auf Gesetzesvorhaben geführt haben (Maras, 
2009). Gleichzeitig ist in den meisten OECD-Staaten die 
schwindende Bereitschaft von Arbeitgebern wie Arbeit-
nehmern zu beobachten, Mitglied in den Interessen-
verbänden von Kapital und Arbeit zu werden. Crouch 
hat in seiner Analyse „Postdemokratie“ die wachsende 
direkte politische Einflussnahme der Unternehmen als 
„treibende Kraft“ der Krise der Demokratien in Europa 
und den USA ausgemacht (Crouch, 2004). Charakte-
ristisch für den postdemokratischen Zustand sei, dass 
Politik generell zunehmend nach dem liberalen Modell 
der Lobbyarbeit und Interessenvertretung funktionie-
ren. Aus demokratietheoretischer Perspektive sei diese 
Entwicklung problematisch, da die Ressourcen, die den 
einzelnen Gruppen zur Verfügung stehen, um ihre Inte-
ressen wahrzunehmen, sich massiv unterscheiden. Ers-
tens können Lobbygruppen effektiv damit drohen, dass 
eine Branche, der hohe „Systemrelevanz“ zugemessen 
wird, Verluste macht und eventuell abwandert. Solange 
der ökonomische Erfolg einen der wichtigsten Para-
meter bei der Bewertung der politischen Leistungsbi-
lanz einer Regierung darstellt, ist dieses Argument bei 
Politikern äußerst wirkungsvoll (Crouch, 2004). Zwei-
tens können Wirtschaftsvertreter für ihre Lobbyarbeit 
enorme Geldsummen aufbringen. 

In den vom WBGU behandelten Problemfeldern 
nachhaltiger Entwicklung ist nun der Einfluss der Lob-
byverbände der Öl- und Kohleproduzenten oder ener-
gieintensiven Industrie und der Automobilindustrie 
deutlich größer als der zivilgesellschaftlicher Organi-
sationen oder der „grünen Industrie“ (Streeck, 1994; 
Brunnengräber, 2009). Sichtbar wurde dies exempla-
risch an der in Deutschland und anderen Ländern ein-
geführten „Abwrackpämie“ (2008), wo die Interessen 
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der Automobilindustrie – meist in einer Allianz von 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen – bes-
ser organisierbar und schlagkräftiger waren als „allge-
meine“ Umweltinteressen, die für eine Verknüpfung 
der Prämie mit Umweltauflagen gesprochen hätten.

Transformationsblockierer und Lobbys, die aus kurz- 
und mittelfristigen Interessen Dekarbonisierungsstra-
tegien entgegenstehen, können in verschiedenen Bran-
chen und gesellschaftlichen Bereichen beobachtet wer-
den. So bedeutet für die Öl-, Gas-, und Kohleindustrie 
sowie für Energiekonzerne mit einem großen Bestand 
an Kohlekraftwerken die zeitnahe Abkehr von fossi-
len Energieträgern massive Gewinneinbußen. Entspre-
chend engagierten sich Lobbyverbände der Ölindustrie 
in den USA und Europa in der Vergangenheit beson-
ders intensiv und anhaltend gegen eine politische Bear-
beitung der Klimaproblematik – sogar soweit, dass sie 
in Kampagnen und mit „Gegengutachten“ die wissen-
schaftlichen Belege einer anthroprogenen Erwärmung 
der Erde in Frage stellten (Brunnengräber, 2009; Levy 
und Egan, 2003). Ohne ein internationales Regelwerk 
zum Klimaschutz fürchten energieintensive Indus-
trie- und Produktionszweige (z.  B. Zement-, Stahl-, 
Glas- und Papierindustrie) Wettbewerbsnachteile im 
Weltmarkt (Kasten 5.2-3). Vertreter der Automobilin-
dustrie, vor allem die Hersteller großer Pkw-Modelle 
mit hohem Kraftstoffverbrauch, wirkten in der Vergan-
genheit ebenfalls wiederholt auf politische Entschei-
dungsträger ein, um beispielsweise die Richtwerte für 
den CO2-Ausstoß von Pkw zu ihren Gunsten zu verän-
dern (Brunnengräber, 2009). Einige politische Forma-
tionen (z.  B. Teile der Republikanischen Partei in den 
USA) lehnen Klimaschutzmaßnahmen auch aus ideo-
logischen Gründen (wie die grundsätzliche Ablehnung 
von Eingriffen in die Wirtschaft) ab. Nicht zuletzt fin-
den sich auch in der wachsenden „globalen Konsumen-
tenklasse“ (Worldwatch Institute, 2004; Brot für die 
Welt et al., 2008) Personengruppen, die eine Umorien-
tierung ablehnen, da ein klimafreundlicherer Lebensstil 
für sie Verzicht bedeutet oder als solcher wahrgenom-
men wird (Urry, 2010; Ulvila und Pasanen, 2009). Auch 
sozial benachteiligte Gruppen könnten durch Preisstei-
gerungen zu potenziellen Gegnern der Transformation 
werden. 

Funktionsfähige Regelwerke und Institutionen sind 
strukturelle Voraussetzungen für eine Umsetzung der 
Politik der Transformation. Hier ist in globaler Per-
spektive vor allem Korruption, d.  h. der Missbrauch 
anvertrauter Macht zum privaten Vorteil (Transpa-
rency International, 2005), ein starkes Hindernis und 
stellt eine weitere, nicht legitime Einflussmöglichkeit 
von Lobbygruppen oder Vetospielern dar (von Ale-
mann, 2005). Das Ausmaß der Korruption ist gerade 
in den Bereichen beträchtlich, die der WBGU als zen-

trale Transformationsfelder ausmacht: den Bausek-
tor (Städtebau), den Energiesektor und die Landnut-
zung (hier insbesondere Forstwirtschaft und Landwirt-
schaft; Transparency International, 2005, 2008, 2011; 
Kenny, 2007). Dabei ist Korruption nicht nur ein Über-
gangsphänomen sich modernisierender Gesellschaften 
und deshalb besonders virulent in schwachen Staaten 
oder Entwicklungs- und Schwellenländern (Gianna-
kopoulus und Tänzler, 2009).  Korruptive Verflechtun-
gen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik finden sich 
vielfach auch in demokratischen Systemen der OECD-
Länder, denn „Korruption hat in reichen Staaten häufig 
Erscheinungsformen, die in gleichem Maße ‚weiter ent-
wickelt’ sind, wie diese Staaten selbst“ (Piepenbrink, 
2009).

Wichtiger noch als subjektive Einstellungen und 
Präferenzen wirtschaftlicher Eliten, die im Blick auf die 
Vorteile eines „grünen Entwicklungspfades“ korrigier-
bar sind und schon korrigiert werden, sind Routinen 
und Pfadabhängigkeiten in Politik und Wirtschaft. Frü-
her entstandene und bewährte Prozeduren und Pfade 
der Problemlösung werden blind fortgeführt, auch 
wenn sie nicht länger problemadäquat sind und sich die 
Kontexte der Problemfälle verändert haben. Der Grund 
für diese Beharrungskraft von Akteuren und dem insti-
tutionellen Konservatismus liegt in der Annahme, dass 
der Pfadwechsel ungewisse und eventuell teure Risi-
ken birgt und man die Wirkung eines Pfadwechsels nur 
schwer einschätzen kann (Pierson, 2000; Lehmbruch, 
2002, 2003). Verwaltungen in politischen Bürokratien 
und Wirtschaftsunternehmen setzen spontan auf Ver-
trautes und die Nutzenerwartungen vom alten Pfad; 
andererseits sind die Enttäuschung solcher Erwartun-
gen, eine höhere Risikobereitschaft und die „schöpferi-
sche Zerstörung“ (Joseph Schumpeter) übliche Aspekte 
unternehmerischer Entscheidungen und des Gene-
rationswandels. Verwaltungen sind, anders als es ein 
bequemes Vorurteil will, lernende Institutionen. Doch 
die Starrheit von Verwaltungsroutinen wird begüns-
tigt durch inadäquate Problemwahrnehmungen und 
 Ressortzuschnitte.

5.3.1.3 
Institutionelle Fragmentierung sowie mangelnde 
Kohärenz und Koordination
Generell wird die Möglichkeit, ein Politikfeld umzu-
gestalten, nach einer weit verbreiteten Theorie von 
 Tsebelis (2002) an der Policy-Stabilität gemessen. Poli-
tische Innovationen sind demnach zum Scheitern ver-
urteilt, wenn ihnen Akteure widersprechen, deren 
Zustimmung verfassungsmäßig oder realpolitisch 
unabdingbar ist. Je mehr kollektive oder eigenständige 
Vetospieler auftreten und je homogener und kompe-
titiver sie agieren, desto unwahrscheinlicher wird die 
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Veränderung des Status quo. Politische Systeme kön-
nen entsprechend danach unterschieden werden, wie 
viele Vetospieler sie aufweisen. Die Politikverflechtung 
und -fragmentierung zwischen verschiedenen Ebenen, 
in Bund und Länder, Nationalstaaten und EU führt 
daher zusätzlich zu horizontalen und vertikalen Selbst-
blockaden im Staatsapparat. 

Zur institutionellen Fragmentierung kommt das 
Problem der mangelnden Kohärenz und Koordination 
(Scharpf, 1993; Mayntz, 1997; Blanke et al., 2002). 
Eine wirkungsvolle Strategie der Transformation ver-
langt nach einer neuen „Politik aus einem Guss“. In 
einer nachvollziehbaren, aber sachlich problematischen 
Art der Konfliktvermeidung bzw. Lösung verfährt die 
moderne Politik aber eher nach der Maxime des „allen 
Wohl und niemandem Weh“. Indem alle Interessen 
mehr oder weniger bedient werden, führt dies bei-
spielsweise dazu, dass Deutschland massiv den Ausbau 
erneuerbarer Energien vorantreibt und daneben wei-
terhin fossile und konventionelle Energieträger fördert. 
Dadurch wird der Ausbau der erneuerbaren Energien 
erschwert und das politische Ziel einer echten Energie-
wende verwässert. 

Eine weitere Blockade ergibt sich daraus, dass Poli-
tiken einzelner Ressorts mangelhaft abgestimmt sind. 
Transformationspolitik kann natürlich nicht Aufgabe 
eines einzelnen Ressorts sein, sondern muss in allen 
Regierungszweigen systematisch berücksichtigt wer-
den (Giddens, 2009). Mittlerweile sind zwar viele staat-
liche Stellen mit Klimaschutz und Dekarbonisierung 
beauftragt, aber es mangelt an einer funktionierenden 
Koordination und der gebührenden starken Veranke-
rung im Regierungsapparat.

Klimaschutz, die Erhaltung von Biodiversität und 
nachhaltige Raumplanung sind thematisch in den Ver-
waltungen besser repräsentiert und höher gewichtet 
als in der Ursprungsphase der Umweltpolitik. Beste-
hen geblieben ist aber die institutionelle Randstän-
digkeit dieser Ressorts im Verhältnis zu Politikberei-
chen, die den historischen Kernproblemen von Indus-
trie- und Wohlfahrtsgesellschaften gewidmet sind und 
in staatlichen und kommunalen Verwaltungen ent-
sprechende Kernressorts, Budgetanteile und Reputa-
tion für sich in Anspruch nehmen. Zentral sind in den 
meisten OECD-Staaten und vielen Schwellenländern 
die Finanz-, Infra struktur- und Sozialressorts, die sich 
um die Entwicklung industrieller Infrastrukturen der 
„Arbeitsgesellschaften“ kümmern und dabei auftre-
tende soziale Probleme (wie Massenarbeitslosigkeit, 
demografischer Wandel usw.) durch Verteilungs- und 
Kompensationsmaßnahmen bearbeiten. Umweltpoli-
tik wird im Verhältnis dazu meist so situiert, dass sie 
in industriellen Arbeitsprozessen und Dienstleistungen 
externalisierte Schäden nachsorgend oder präventiv in 

den Blick nimmt und im Rahmen zu halten versucht. 
Klimaschutz, Naturschutz und Raumplanung können 
in diesem Ressortzuschnitt kaum das Gewicht erlangen, 
das sie auch im Blick auf die postindustrielle Zukunfts-
gestaltung einer nachhaltigen Wirtschaft nach Auffas-
sung des WBGU haben sollten. 

5.3.1.4 
Repräsentationsdefizit und mangelnde Akzeptanz
Ein von Bürgern empfundenes Defizit an Beteiligung – 
unabhängig davon, ob dieses rechtlich besteht – kann 
ein weiteres wesentliches Hindernis bei der Umsetzung 
der Transformation sein und zu mangelnder Akzep-
tanz führen. Es zeigt sich ein wachsendes Repräsenta-
tionsdefizit politischer Systeme, die nicht in der Lage 
sind, umwelt- und klimapolitisch motivierte Ansprü-
che und Erwartungen wachsender Wählerschichten 
zu erkennen, zu bündeln und programmatisch umzu-
setzen. Gleichzeitig steigt die Bereitschaft der Bevöl-
kerung „von unten“ und vornehmlich außerparlamen-
tarisch tätig zu werden. Stimmungslagen zugunsten 
einer nachhaltigen Umwelt- und Klimapolitik – wie sie 
u.  a. durch die Daten des World Values Survey (2010) 
dokumentiert werden (Kap. 2) – bleiben daher häufig 
im „vorpolitischen“ Raum. Was fehlt ist demnach die 
adäquate Bündelung und Vertretung auf der parlamen-
tarischen Ebene und weitere Möglichkeiten, das Enga-
gement der Bürgerinnen und Bürger produktiv einzu-
bringen (Kap. 5.4).

Generell gilt Partizipation (als Modus von „Input-
Legitimation“) als normative Grundlage und prakti-
sche Voraussetzung demokratischer Gemeinwesen, 
die dafür wiederum die strukturellen Voraussetzungen 
bereitstellen müssen. In diesem Wechselspiel hängt die 
Qualität demokratischer Politik sehr davon ab, ob Bür-
gerinnen und Bürger die Chance haben, sich Gehör zu 
verschaffen, ob sie sich ernst genommen oder bevor-
mundet fühlen, ob sie Misstrauen in ihre Aktivität ver-
spüren oder Vertrauen in ihre Repräsentanten setzen 
können. Soziales Kapital und politisches Handeln in 
der Lebenswelt und rechtlich-institutionelle Garantien 
bürgerschaftlicher Autonomie hängen eng miteinander 
zusammen. Nur wenn sie in einer Balance stehen, kann 
eine enge legalistische Auslegung des Bürgerstatus und 
seine Überdehnung im Aktivismus vermieden werden 
(Seubert, 2009).

Zusammenfassend herrscht in den meisten Staa-
ten eine in Anbetracht der ökologischen Problem-
lagen überholte Verwaltungskultur (administrative 
culture) vor, die zu wenig integriert, nicht offen und 
übersichtlich genug ist, der es an Innovationsfähig-
keit und Langfristigkeit mangelt und die stattdessen 
auf Ad-hoc-Lösungen und abgeschottete oder stark 
formalisierte Verhandlungsarrangements setzt (Jann, 
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1983). Kurzfristige Politikorientierung und ein Spie-
len auf Zeit herrschen vor, wo ebenso rasche wie nach-
haltige Entscheidungen notwendig wären. Das Primat 
strukturkonservativer Interessen bleibt bestehen, wo 
eine weit vorausschauende und proaktive Politik für 
die Sicherung der Lebensbedingungen und -grundla-
gen künftiger Generationen nötig wäre. Notwendig ist 
eine politisch-administrative Struktur im Modus des 
„Futur zwei“ – die heute fragt, was Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft im Jahr 2011 werden getan haben 
müssen, um im Jahr 2020 oder 2050 Ziele erreichen 
zu können, die im Grunde konsensfähig sind. Partiku-
larinteressen dominieren systematisch Interessen des 
so verstandenen globalen Gemeinwohls. Diese in der 
Geschichte moderner Staaten durchgängige Tendenz, 
die aber periodisch immer wieder unterbrochen wurde, 
spitzt sich nun aufgrund von „Naturgefahren“, wie dem 
Klimawandel und dem Verlust von Biodiversität zu.

5.3.2 
Mehr Demokratie wagen! 

Die Staaten der Welt befinden sich in unterschiedlichen 
Stadien der Entwicklung und verfügen über unter-
schiedliche politisch-institutionelle und sozioökono-
mische Handlungsfähigkeiten, um die Transformation 
zu bewältigen. Für den WBGU bildet der demokrati-
sche Rechtsstaat den Referenzrahmen für die Beurtei-
lung der Transformation. Weit über die Reduktion von 
Treibhausgasen hinaus geht es bei der Großen Transfor-
mation um die Herstellung legitimer, gerechter, kreati-
ver und dauerhafter Problemlösungen. Hier stellt der 
demokratische Prozess genau die Institutionen zur Ver-
fügung, die für eine nachhaltige Transformation not-
wendig sind. 

Da dies in der aktuellen Debatte häufig bestritten 
wird und autokratische Regime gelegentlich für bes-
ser geeignet gehalten werden, zum Beispiel großflä-
chige Energieeffizienz- und Infrastrukturprogramme 
aufzulegen und durchzusetzen, müssen die strukturel-
len Elemente und Vorteile der demokratischen Herr-
schafts- und Lebensform ganz knapp in Erinnerung 
gerufen werden: Kernelement der Demokratie ist die 
Kongruenz von Herrschern und Beherrschten – Demo-
kratie ist nach einem berühmten Diktum Abraham Lin-
colns „Herrschaft des Volkes durch das Volk und für 
das Volk“. Ihre wichtigste Errungenschaft ist somit 
die Legitimationsnotwendigkeit aller Herrschaftsakte, 
die in demokratischen Systemen durch die politische 
Gleichheit aller (Inklusion) gewährleistet wird. Demo-
kratien verfolgen seit 2500 Jahren ein Vertrauen in die 
(politische) „Weisheit der Vielen“. Deshalb funktionie-
ren sie nach verschiedenen Varianten der Mehrheitsre-
gel, die jedoch nicht als „Tyrannei der Mehrheit“ aus-

gelegt werden darf, sondern Minderheiten effektiv und 
fair zu Wort kommen lassen, beteiligen und schützen 
muss. Außerdem sind demokratische politische Sys-
teme eingebettet in Gesetz und Rechtsstaatlichkeit; 
grundlegende Verfassungsnormen sind der Revidierung 
durch Mehrheitsentschluss explizit entzogen. 

Mit diesen Prinzipien verbunden sind effektive 
Entscheidungsvorzüge wie die Reversibilität von 
Entscheidungen und die effektive Partizipation der 
 „stakeholder“ in der Bürgerschaft, die durch direkte 
und indirekte Einbeziehung in den Entscheidungspro-
zess und durch öffentliche Mehrebenenkommunikation 
herbeigeführt wird. Die Rationalität und der kompara-
tive Vorzug und Vorteil von Demokratien besteht also 
in der besseren Bündelung von Präferenzen und Inte-
ressen, in der bestmöglichen Nutzung verteilter Intel-
ligenz und in der höchsten „Input-Legitimation“ poli-
tischer Systeme. Gemeint ist damit, dass Bürger nicht 
Leistungen eines obrigkeitsförmigen Staates entge-
gennehmen, sondern an ihrer Gestaltung und Ausrich-
tung souverän mitwirken. Insofern reagieren moderne 
Demokratien auf die generelle Entkopplung moderner 
Gesellschaften von Hierarchien und die nachweislichen 
moralischen Effekte öffentlicher Diskussion und Deli-
beration; beides sorgt für eine relativ starke Orientie-
rung jedes Einzelnen am (fiktiven) Gemeinwohl bei 
gleichzeitiger Chance, individuelle Interessen zu verfol-
gen und durchzusetzen.

Es liegt auf der Hand, dass kein demokratisches Sys-
tem dieses Optimum jeweils erreicht hat, und die These 
einer „postdemokratischen“ Entwicklung liberaler Sys-
teme mit langer demokratischer Tradition wird in der 
sozialwissenschaftlichen Literatur breit diskutiert 
(Crouch, 2004; Jörke, 2010). Problematisch sind hier 
vor allem drei Faktoren: (1) die wachsende soziale 
Ungleichheit vieler entwickelter Gesellschaften, die 
sich negativ auf Partizipationsmöglichkeiten und 
-bereitschaft auswirkt, (2) die Entmutigung bürger-
schaftlicher Aktivität durch Setzungen der globalen 
Ökonomie, die mit Anreizen individuellen Wettbewerbs 
die zivile Kultur der Kooperation, Verantwortung und 
Solidarität unterminiert, und (3) die empirische Ver-
kopplung wohlfahrtsstaatlicher Systeme mit dem Para-
digma wirtschaftlichen Wachstums, das mit unange-
messenem Ressourcenverbrauch die natürlichen 
Grundlagen demokratischer Gesellschaften aushöhlt 
(Kap. 2.3;  Kasten 5.2-1). Ungeachtet solcher durchaus 
schwer wiegenden Krisentendenzen hält der in Kapitel 
1.2.2  skizzierte Generaltrend der Demokratisierung 
über die westlichen Kernländer hinaus jedoch weltweit 
an. Die Demokratie hätte sich dann als weltweites Ord-
nungsmodell etabliert und sie müsste ihre Leistungsfä-
higkeit im Blick auf die anstehende Große Transforma-
tion erweisen.
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Leistungsfähigkeit von Demokratien
Derzeit hat die Demokratie diese Zukunftsfähigkeit 
noch keineswegs unter Beweis gestellt (Kasten 5.3-1). 
Zeitdruck und Komplexität der Transformation wer-
fen deshalb die Frage nach der Funktionsfähigkeit und 
Tauglichkeit demokratischer Systeme auf. Die Qualität 
und Leistungsfähigkeit von Demokratien wird üblicher-
weise gemessen an ihrem Input, also an der effektiven 
Beteiligung der Bürger sowie die Bereitschaft der Poli-
tik, auf die Interessen und Wünsche der Bürger einzu-
gehen, und an ihrem Output, d.  h. der politischen Leis-
tungsfähigkeit in Gestalt effektiven und effizienten 
Handelns der Exekutive (Brusis, 2008). Die Maßnah-
men einer Politik der Transformation setzen temporal 
wie räumlich die Normalform demokratischen Regie-
rens unter Druck. Demokratische Verfahren benötigen 
in der Regel Zeit, da sie vielfältige Interessen berück-
sichtigen; zudem sind sie normalerweise an der kurz-
fristigen Erreichung von Politikzielen orientiert, so 
dass die Bearbeitung und Lösung von Langfristpro-
blemen erschwert wird (Kap. 5.3.1.1). Langsamkeit 
ist allerdings keine inhärente Eigenschaft demokra-
tischer Systeme und Institutionen. Wie der Umgang 
mit der Finanz- und Wirtschaftskrise im Herbst 2008 
zeigt, sind Demokratien durchaus in der Lage, schnell 
auf finanzielle und wirtschaftliche Krisensituationen zu 
reagieren und weitreichende Reformentscheidungen zu 
treffen. Unter dem Druck der Finanz- und Wirtschafts-
krise wurden in kürzester Zeit milliardenschwere 
 Bankenrettungsschirme und Konjunkturpakete verab-
schiedet (Meyer-Ohlendorf et al., 2009). Das deutsche 
Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG) und die Ein-
richtung eines Fonds in Höhe von 480 Mrd. € wurden 
in einem Eilverfahren innerhalb einer Woche von Bun-
destag und Bundesrat beschlossen sowie vom Bundes-
präsidenten unterschrieben (BMF, 2008). Sind die not-
wendigen gesetzgeberischen Koalitionen vorhanden, 
sind weit reichende Reformentscheidungen in demo-
kratischen Systemen auch sehr kurzfristig möglich. 

Im Bereich der Transformationspolitik zeichnen 
sich trotz des Wissens um die gravierenden Folgen 
der Erderwärmung solche übergreifenden Koalitio-
nen und raschen Entscheidungsprozesse nicht ab. Dies 
nährt die erwähnte Demokratieskepsis und den Glau-
ben an eine vermeintlich höhere Effizienz autokrati-
scher oder expertokratischer Systeme (Shearman und 
Smith, 2007; Friedman, 2009; Pötter, 2010; Siller, 
2010): Wenn auf langwierige parlamentarische Ver-
fahren und individuelle Rechte keine Rücksicht mehr 
genommen werden muss, so heißt es, kann dies staat-
liches Handeln erheblich beschleunigen. Deshalb sind 
außergewöhnliche Rechtsbefugnisse wie z.  B. Not-
standsgesetze zur Bewältigung existenzieller Krisen 
auch in Demokratien verbreitet (Nullmeier und Dietz, 

2010). Sie stellen eine regulierte und zeitlich begrenzte 
Kompetenzerweiterung der Exekutive dar. Auch die 
Politik des „New Deal“ unter US-Präsident Roosevelt 
bediente sich in ihrer Anfangsphase in den 1930er Jah-
ren einer beispiellosen Ausdehnung der Kompetenzen 
der Bundesregierung gegenüber den Einzelstaaten und 
in neuen Politikfeldern, um die staatliche Handlungs-
fähigkeit auszuweiten (Adams, 2008). Der Einsatz des 
Notstandsrechts oder anderweitiger dirigistischer Maß-
nahmen zur beschleunigten Umsteuerung kann jedoch 
kaum demokratische Legitimation beanspruchen. Die 
Anerkennung und Umsetzung der planetarischen Leit-
planken zur Erhaltung der Lebensgrundlagen im poli-
tisch-wirtschaftlichen System kann daher nicht über 
autoritäre Ordnungspolitik erfolgen, sondern muss sich 
langfristig auf breite öffentliche Zustimmung stützen 
(Kap.  5.4.1.2). Der öffentliche Anschein einer nicht 
legitimierten Politik kann im Gegenteil den Erfolgsaus-
sichten einer transformativen Politik enorm schaden 
(Nullmeier und Dietz, 2010; Leggewie, 2010). 

Hingegen ist die Problemlösungsfähigkeit autori-
tärer Systeme bzw. Verfahren im Rahmen der erfor-
derlichen Transformation keineswegs empirisch gesi-
chert (Kasten 5.3-1). Die Große Transformation kann 
nur gelingen, wenn die Systeme innovative Lösungen 
hervorbringen und sich möglichst viele Akteure aus 
allen gesellschaftlichen Bereichen an ihr beteiligen. 
Sie ist auf aktive, interessierte und verantwortungsbe-
wusste Bürger angewiesen. Nur eine offene, demokra-
tische Gesellschaft ist in der Lage, die Art von Kreati-
vität und Innovation zu entwickeln, die die Transfor-
mation erfordert. Es geht also nicht darum ob, sondern 
wie die Transformation demokratisch gelöst wird. Die 
Hauptprobleme liegen im Zeitdruck und im grenzüber-
schreitenden Charakter der Großen Transformation. Da 
demokratische Verfahren unweigerlich Zeit konsumie-
ren, muss unverzüglich mit der politischen Umsteue-
rung begonnen werden.

Für die Transformation zu einer nachhaltigen Gesell-
schaft mangelt es nicht an politischer Programmatik 
(policies, Politikfelder), die Probleme liegen im poli-
tischen Prozess (politics, politischer Wettbewerb und 
Machtkampf). Es geht nun darum, diese Blockaden, die 
den Wandel behindern, in nationalen Systemen und auf 
globaler Ebene zu überwinden, politische Verfahren zu 
beschleunigen und auf eine langfristige Perspektive 
auszurichten und gleichzeitig die Legitimationsbasis 
der Entscheidungen zu erhöhen  (Leggewie, 2010). Die 
Große Transformation ist deshalb nicht zuletzt ein Test 
für die Zukunftsfähigkeit der Demokratie.
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5.3.3 
Die Transformation in Schwellenländern –  
Wohlstand und Politiktrends in China, Brasilien 
und Indien 

Die Analyse der institutionellen und politischen Vor-
aussetzungen einer Transformation zur Klimaverträg-
lichkeit zeigt die hohen Anforderungen, die der Umbau 
an Gesellschaften stellt. Die bisherigen Überlegungen 
konzentrierten sich vor allem auf Transformationspo-
tenziale und -blockaden in westlichen Industriegesell-
schaften und Demokratien. Damit die globale Transfor-
mation gelingt, müssen aber vor allem auch die Schwel-
lenländer zu Akteuren des klimaverträglichen Umbaus 
werden. Eine detaillierte Policy-Analyse zu den Trans-
formationsdynamiken in Schwellenländern kann hier 
nicht erfolgen, aber kurze Skizzen der entsprechen-
den Entwicklungen in China, Brasilien und Indien illus-
trieren die sehr unterschiedlichen Grundmuster sozio-
ökonomischen Wandels in typischen Schwellenländern. 
Wollen Deutschland und Europa Anstöße zu einer kli-
maverträglichen Transformation in diesen Ländern 
geben oder bereits existierende Reformtendenzen ver-
stärken, müssten sie dabei den sehr unterschiedlichen 
Ausgangs- und Rahmenbedingungen Rechnung tragen.

5.3.3.1 
China
Das Wirtschaftswachstum und die Energienachfrage 
steigen in China ungeachtet der Weltwirtschaftskrise 
der vergangenen Jahre weiter stark an. Gut 70  % des 
Energieangebotes werden dabei gegenwärtig durch 
Kohlekraftwerke abgedeckt. Aufgrund der rasant stei-
genden Energienachfrage investiert die Regierung 
zugleich massiv in den Ausbau der Nuklearenergie und 
der erneuerbaren Energien. Die institutionelle Leis-
tungsfähigkeit des Landes ist für ein autoritär regier-
tes Land hoch und hat sich in den Wachstumsregionen 
an der Ostküste des Landes stetig verbessert. Sie sind 
etwa vergleichbar den Governance-Kapazitäten Süd-
koreas oder Taiwans in den 1980er Jahren und stehen 
somit in deutlichem Gegensatz zu der institutionellen 
Sklerose, die derzeit in den Autokratien Nordafrikas zu 
beobachten ist.

Die hohe Investitionsdynamik und die Struktur der 
Investitionen zeigen, dass nationale wie internationale 
Investoren bereit sind, langfristige Vorhaben in China 
zu realisieren (Winters und Shahid, 2007; Kaplinsky 
und Messner, 2008). Diese Bereitschaft würde ver-
mutlich auch anhalten, wenn die Weichen zukünftig in 
Richtung Dekarbonisierung ausgerichtet würden. Für 
die Chancen einer Transformation zur Klimaverträg-
lichkeit sind zunächst die Eigeninteressen der Regie-
rung und deren politischer Wille zu „grünen Refor-

men“ ausschlaggebend. Hier ist festzustellen, dass es 
entsprechend der schieren Größe der fossil basierten 
Energiewirtschaft – ähnlich wie in vielen OECD-Län-
dern – starke Interessengruppen gibt, die für eine Fort-
setzung des etablierten Entwicklungspfades streiten. Es 
gibt aber auch eine Reihe von Gründen, die dafür spre-
chen, dass China zu einem Treiber klimaverträglicher 
Entwicklung wird: So vertreten Teile der chinesischen 
Regierung und der Wirtschaft die Ansicht, dass China 
die Chance hat, den technologischen Wandel zur Klima-
verträglichkeit und Nachhaltigkeit besser und schnel-
ler zu bewerkstelligen als westliche Industrieländer und 
sich entsprechende Wettbewerbsvorteile erschließen 
könnte. Die signifikanten Folgen des Klimawandels für 
China werden in den Diskussionen über die zukünftigen 
Entwicklungsstrategien des Landes mittlerweile syste-
matisch berücksichtigt. Außenpolitische Vordenker an 
chinesischen Universitäten und in den Ministerien hal-
ten eine mögliche Vorreiterrolle Chinas im Bereich „grü-
ner Entwicklung“ für ein zentrales Element zur Steige-
rung der außenpolitischen Reputation der werdenden 
Supermacht, die aufgrund ihrer Demokratie- und Men-
schenrechtsdefizite international weiterhin nur über 
begrenzte Strahlkraft verfügt (Gu et  al.,2008; Wang, 
2009). Aus der Verbindung zwischen diesen Argu-
mentationssträngen könnte eine Transformationsdy-
namik entstehen, die im Anfang 2011 veröffentlichten 
12. Fünfjahresplan der Regierung zumindest in Umris-
sen sichtbar wird (Chinese Government, 2011).

Ob eine solche Transformation auf die Unterstützung 
der Zivilgesellschaft treffen könnte oder von ihr gar for-
ciert wird, ist schwer zu beurteilen. Klassische Umwelt-
themen (z.  B. Luft- und Wasserverschmutzung) sowie 
die Sorge um die Nahrungsmittelsicherheit (Belastung 
durch chemischen Dünger, verunreinigtes Trinkwasser) 
spielen in den öffentlichen Debatten und Medien eine 
wichtige Rolle. Zugleich steht für viele Chinesen der 
soziale Aufstieg ganz oben auf der persönlichen Agenda, 
so dass ein „grüner Umbau“ als Verlangsamung ökono-
mischen Fortschritts wahrgenommen werden könnte 
(Heberer und Senz, 2007). Doch es gibt keine verlässli-
chen Daten, die seriös Auskunft über die tatsächlichen 
Ansichten der chinesischen Bevölkerung geben könn-
ten. Ohnehin ist die fragile Akzeptanz und Legitimation 
der chinesischen Regierung die Achillesferse der chine-
sischen Entwicklung: Die Tatsache, dass die Regierung 
Anfang 2011 die demokratischen Bewegungen in Nord-
afrika, aber auch die Dramatik des Nuklearunfalls in 
Fukushima in den Medien unterdrückte, dokumentiert 
die Unfähigkeit zur Austragung öffentlicher Zukunfts-
diskussionen in „sensiblen Feldern“.

Wie lange die dynamische wirtschaftliche Entwick-
lung Chinas ohne durchgreifende politische Reformen 
funktioniert, ist schwer zu sagen. Es gibt seit der Indus-
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triellen Revolution keine relevanten historischen Bei-
spiele für wirtschaftlich auf Dauer erfolgreiche Auto-
kratien. Modernisierungsautokratien müssen sich ab 
einem bestimmten Entwicklungsniveau, das viele Auto-
ren bei einem Durchschnittseinkommen um die 
5.000 US-$ pro Kopf für erreicht halten, entweder poli-
tisch liberalisieren, um weiterhin wirtschaftlich erfolg-
reich zu sein (wie Taiwan, Südkorea, Chile, einige ehe-
malige sozialistische Länder in den 1990er Jahren), oder 
sie landen auf mittlere Sicht in Stagnationsfallen (wie 
die ehemalige Sowjetunion, Russland, Ägypten, Tune-
sien; Sen, 1999; Faust, 2006; Reinert, 2007). Die chine-
sische Regierung hat schon heute Probleme, zentral-
staatliche Entscheidungen in den Regionen und Kom-
munen durchzusetzen (Heberer und Senz, 2007).

Damit steht die chinesische Regierung vor der Her-
ausforderung, die weitere Armutsbekämpfung und 
Steigerung wirtschaftlicher Wohlfahrt mit einer Trans-
formation zur Nachhaltigkeit sowie einer sukzessiven 
politischen Öffnung zu verbinden. Für Fortschritte in 
Richtung Klimaverträglichkeit spricht, dass diese Her-
ausforderung in den chinesischen Diskussionen der 
vergangenen Jahre von einem Umwelt- zu einem Wirt-
schafts- und Innovationsthema umkodiert wurden 

 (CCICED, 2009). Hierin besteht der relevante Ansatz-
punkt für Klimapartnerschaften mit dem asiatischen 
Riesenreich.

5.3.3.2 
Brasilien
In Brasilien stellt sich die Ausgangssituation völlig 
anders dar. Die politische Legitimation und Akzep-
tanz der Regierung in der Bevölkerung ist in den ver-
gangen zwei Dekaden permanent gestiegen. Dazu bei-
getragen haben eine umfassende Modernisierung der 
öffentlichen Institutionen, Demokratisierungsfort-
schritte sowie sozioökonomische Verbesserungen, die 
auch in den sozial schwachen Schichten angekommen 
sind (Schirm, 2007). Zugleich kann Brasilien bereits 
heute etwa 40  % seines Energiebedarfes aus erneuerba-
ren Quellen speisen, vor allem aus Wasserkraft. Darü-
ber hinaus hat die brasilianische Wirtschaft, unterstützt 
durch die Politik, eine leistungsstarke Ethanolwirt-
schaft aufgebaut. Die Ausgangsbedingungen stünden 
also nicht schlecht, Brasilien zu einer klimaverträgli-
chen Pionierökonomie weiterzuentwickeln. Zum einen 
sind die naturräumlichen Bedingungen für die Nutzung 
erneuerbarer Energien sehr gut, zum anderen zeigt die 

Kasten 5.3-1

Umweltperformanz von demokratischen und 
autokratischen Regimen

Die ökologische Problemlösungsfähigkeit von Demokratien 
steht angesichts aktueller ökologischer Krisen und weiter-
reichender Katastrophenszenarien in der Diskussion. Teils 
offen, teils verdeckt wird autokratischen Regimen eine grö-
ßere Leistungsfähigkeit zugesprochen, den Umwelt- und 
Klimawandel zu begrenzen und seine Folgen zu bewältigen 
(Meadows et al., 1972). Während lange Zeit davon ausgegan-
gen wurde, dass die Ausgestaltung politischer Institutionen 
und Prozesse eine untergeordnete Rolle für die Lösung von 
Umweltproblemen spielt – bzw. sie als weniger wichtig als 
ökonomische Faktoren wie Technologie, Bevölkerungswachs-
tum, geographische Lage usw. erachtet wurden – haben nach 
1989/90 Forscher verstärkt die Umweltperformanz sowie 
die ökologische Problemlösungsfähigkeit demokratischer und 
autokratischer Regime untersucht. 

Die verschiedenen Untersuchungen kommen bislang zu 
keinem eindeutigen Befund. Payne (1995) legt dar, dass ein 
demokratischer Regimetyp sich positiv auf den Zustand der 
Umwelt auswirkt, da Demokratien in der Regel eine höhere 
Responsivität gegenüber Umweltbelangen aufwiesen, ihre 
Bürger freien Zugang zu Informationen über Umweltpro-
bleme besäßen und demokratische Systeme generell eine 
höhere Anpassungsfähigkeit zeigten. Auch andere Studien 
(wie  Gleditsch und Sverdrup, 2002; Li und Reuveny, 2006) 
weisen eine positive Relation zwischen Demokratie und 
Umweltperformanz empirisch nach und haben gezeigt, dass, 
bezogen auf das wirtschaftliche Entwicklungsniveau, Demo-
kratien über einen geringeren Ausstoß an CO2 verfügen als 

autokratische Regime. Zahran et al. (2007) sowie Bättig und 
Bernauer (2009) haben zudem gezeigt, dass Demokratien 
eher bereit sind, in Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes 
international zu kooperieren. Und auch beim Climate Change 
Performance Index (CCPI), der die Klimaschutzperformanz 
von Staaten misst, sind in den Jahren 2009 und 2010 auf 
den ersten 10 Plätzen ausschließlich Demokratien zu finden 
 (Germanwatch und  Climate Action Network Europe, 2008, 
2009).

Midlarsky (1998) hat hingegen argumentiert, dass ein 
demokratisches Regierungssystem sich negativ auf die ökolo-
gische Problemlösungskapazität einer Gesellschaft auswirkt, 
da es in Demokratien, die stärker Konsens und Kompromisse 
anstreben, schwieriger sei, egoistische Interessengruppen zu 
überwinden, die wirksamen Umweltschutz blockieren, und 
grundsätzlich den Vertretern von Umweltinteressen eine 
Übermacht von rein an Profit orientierten Lobbyverbän-
den gegenüberstünde. Midlarsky (1998) hat anhand einer 
Stichprobe von 98 Ländern in Bezug auf drei Indikatoren zur 
Bemessung der Umweltperformanz (darunter CO2-Ausstoß 
und Entwaldung) eine signifikante negative Beziehung zwi-
schen Demokratie und Umweltschutz empirisch nachgewie-
sen.

Ist die Forschung bezüglich eines positiven Effekts von 
Demokratie auf die ökologische Leistungsbilanz auch unein-
deutig, bleibt dennoch festzuhalten, dass es bislang keinerlei 
empirische Evidenz für die Annahme gibt, die Umweltperfor-
manz von Autokratien sei besser als die von Demokratien 
(Saretzki, 2007). Bislang gibt es vor allem keine empirisch 
abgesicherten Argumente dafür, außerhalb des Bereichs der 
Demokratie nach politischen Systemen Ausschau zu halten, 
die eine bessere Umweltperformanz versprechen. 
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internationale Gemeinschaft eine signifikante Bereit-
schaft, Brasilien dabei zu unterstützen, den Amazonas-
regenwald zu schützen: 70  % der Treibhausgasemissi-
onen des Landes entstehen durch Entwaldung.

Allerdings orientiert sich die brasilianische Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft derzeit noch mehrheitlich 
an tradierten Modernisierungsvorstellungen der indus-
triellen Epoche. Der Diskurs zur Klimaverträglichkeit 
ist weniger stark ausgeprägt als in China (Stuenkel, 
2010). Hinzukommen große Ölfunde an den Küsten 
Brasiliens, die wirtschaftliche Begehrlichkeiten auslö-
sen und mit denen die Hoffnung verbunden wird, die 
Rolle Brasiliens in der Weltwirtschaft weiter zu stär-
ken. Brasilien ist also ein „Potenzialland für Klimaver-
träglichkeit“: Einerseits verfügt es über ausgezeich-
nete naturräumliche Voraussetzungen und günstige 
politische Ausgangsbedingungen für eine post-fossile 
Wende (Demokratie, institutionelle Handlungskapazi-
täten, hohe Legitimation der Regierung); andererseits 
scheint der gesellschaftliche Wandel eine solche Trans-
formation bisher nicht zu befördern. Vermutlich wäre 
der wichtigste Treiber einer solchen Entwicklung daher 
eine Wende zur Nachhaltigkeit in wichtigen Zentren 
der Weltwirtschaft, etwa in Europa und China. Damit 
entstünden Anreize, die grüne Transformation als wirt-
schaftliche Chance zu sehen und damit Signale zu set-
zen, die bisher in der brasilianischen Gesellschaft nicht 
mehrheitsfähig zu sein scheinen.

5.3.3.3 
Indien
Die indische Regierung hat bis vor wenigen Jahren 
grundsätzlich argumentiert, dass der klimaverträgli-
che Umbau der Wirtschaft eine Herausforderung und 
eine Verpflichtung für die OECD-Länder sei, nicht 
jedoch für Entwicklungsländer. Dieser Diskurs hat sich 
zuletzt verändert. Die Regierung hat in jüngster Ver-
gangenheit Energieeffizienzprogramme aufgelegt und 
das Thema der Kontrolle von Emissionssteigerungen 
auf die politische Agenda gesetzt (ADB, 2009). Im Jahr 
2009 lag das Durchschnittseinkommen (Nettoinlands-
produkt pro Kopf) Indiens mit 1.180 US-$ deutlich 
unter dem Einkommen Brasiliens mit 8.040 US-$ und 
Chinas mit 3.650 US-$, so dass das zentrale Thema der 
politischen Auseinandersetzung in Indien absehbar die 
Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und 
die Reduzierung der noch immer großen Armut ist und 
bleibt (World Bank, 2011a). Es ist daher unwahrschein-
lich, dass von Indien ein starker Impuls zur klimaver-
träglichen Transformation der Weltwirtschaft ausgeht. 
Doch falls relevante Volkswirtschaften demonstrieren, 
dass Klimaverträglichkeit, Wettbewerbsfähigkeit und 
Armutsreduzierung kombiniert werden können, wären 
die Bedingungen, aus deren Erfahrungen zu lernen, in 

Indien besonders günstig. Die Pro-Kopf-Emissionen 
von CO2 aus fossilen Quellen lagen in Indien trotz des 
hohen Wirtschaftswachstums der vergangenen zwei 
Dekaden im Jahr 2007 nur bei etwa 1,3 t (China 5,1 t; 
 Brasilien 2,0 t; WRI-CAIT, 2011). Damit sind die fossi-
len Pfadabhängigkeiten, die in den OECD-Ländern, aber 
auch in China die Transformation erschweren, deutlich 
geringer. Zudem hat Indien im Gegensatz zu China noch 
die Chance, seinen Modernisierungsprozess ohne einen 
langen fossilen Umweg zu gestalten und frühzeitig auf 
einen klimaverträglichen Entwicklungspfad zu setzen.

5.3.4 
Supranationale Erweiterung und globale  
Entgrenzung 

Neben dem beschränkten Zeithorizont, den sich demo-
kratische Politik üblicherweise gibt, liegt das Problem 
auch in der globalen Entgrenzung und den Demokra-
tiemängeln supra-, trans-, und internationaler Regu-
lierung. Regierungen treffen ihre Entscheidungen mit 
dem Blick auf Interessen und Erwartungen der heimi-
schen, nationalen Klientel und Wählerschaft. Und der 
Blick auf deren unmittelbare Interessen vernachlässigt 
erneut die Konsequenzen heutiger Entscheidungen für 
die nächsten Generationen. Auch hier stößt die Demo-
kratie auf strukturelle Defizite. Seit längerem schon 
werden diese „Grenzen der Mehrheitsdemokratie“ 
(Offe und Guggenberger, 1984) thematisiert, wonach 
Mehrheiten nicht guten Gewissens tief greifende und 
irreversible Entscheidungen fällen dürfen, die nicht nur 
künftigen Generationen möglicherweise ihre Hand-
lungsfreiheit nehmen, sondern auch Bevölkerungen 
außerhalb ihrer Grenzen massiv betreffen. Räumlich 
wie temporal ist die demokratiepolitisch unhaltbare 
Kluft zwischen Entscheidungsberechtigten und Ent-
scheidungsbetroffenen (bzw. Autoren und Adressaten 
von Gesetzgebung und Rechtsprechung) gewachsen. 

Dies gilt in besonderem Maße für Politikbereiche, 
die den Klimaschutz und andere Grenzen des Erdsys-
tems betreffen, denn über demokratische Mitbestim-
mung werden auch Überlebensmöglichkeiten verteilt 
(Möllers, 2010). Ein CO2-intensiver Lebensstil in west-
lichen Industriegesellschaften schädigt die Interessen 
der Menschen, die von den Folgen des Klimawandels 
existenziell bedroht werden und bislang überwiegend in 
Entwicklungs- und Schwellenländern leben. Die Trans-
formation kann deshalb nur gelingen, wenn sich frei-
heitliche Gesellschaften in der in Kapitel 2.5 erörterten 
Weise selbst beschränken und bei ihren Entscheidun-
gen stärker als gewohnt die räumlichen Auswirkungen 
und zeitlichen Folgen mit bedenken. Insofern ist jede 
Politik anachronistisch, die globale Agenden lediglich 



Hindernisse und Blockaden für die Transformation: It’s politics, stupid!   5.3

209

nationalstaatlich zu bewältigen sucht. Globalisiert sind 
nämlich nicht nur die Finanzmärkte und der Aktionsra-
dius transnationaler Unternehmen, auch viele Umwelt-
probleme besitzen ein planetarisches Ausmaß. 

In Ermangelung einer Weltregierung (oder gar eines 
Weltstaates) muss globale Politik also supra- und 
transnationale Ansätze befördern, die unterhalb die-
ser Ebene regionale Formate der Risikoerkennung und 
Problemlösung bieten. Modellhaft ist diesbezüglich die 
EU, ein zwischen Staatenbund und Bundesstaat ange-
siedeltes Gemeinwesen sui generis mit 27 Mitgliedstaa-
ten (Landfried, 2002; Jachtenfuchs und Kohler-Koch, 
2003; Lepsius, 2000). Wie in  Kapitel  3.5.6 beschrie-
ben gilt sie als Beispiel für und Ergebnis einer Transfor-
mation. Als supranationaler Staatenverbund bietet sie 
den Mitgliedstaaten – und auch faktisch inkludierten 
Nicht-Mitgliedern wie der Schweiz, Anrainern wie Nor-
wegen oder Beitrittskandidaten wie Kroatien und der 
Türkei – die Chance grenzüberschreitender Problem-
lösungen in der Energie-, Umwelt- und Klimapolitik, 
sowohl durch die Anwendung supranationalen Rechts 
in „vergemeinschafteten“ Politikbereichen als auch 
durch  intergouvernementale Kooperation in gemeinsa-
men Belangen. Interessanterweise sind die klassischen 
Politikfelder der sozialen Sicherung weniger verge-
meinschaftet als Strukturpolitiken wie die Agrar- und 
Umweltpolitik, und damit weitgehend Sache der Mit-
gliedstaaten. Die EU zeigt damit die historisch einzig-
artige Aufhebung der anachronistisch gewordenen 
 nationalen Souveränität in einer supranationalen Poli-
tikverflechtung und in der Konvergenz zu einer trans-
nationalen europäischen Gesellschaft, die zugleich ihre 
lokalen Eigenheiten und Traditionen bewahren kann. 
Beide Tendenzen werden konterkariert durch dysfunk-
tionale Effekte der Politikverflechtung (Scharpf, 1985) 
und Tendenzen zur (symbolischen wie faktischen) 
 Renationalisierung.

Hindernisse einer gemeinsamen europäischen 
Energiepolitik
Die EU nimmt potenziell eine gewichtige Rolle in der 
Großen Transformation ein, denn beispielsweise der 
Ausbau der Energieinfrastruktur im Sinne der Ver-
knüpfung neuer Stromquellen in Nord- und Südeu-
ropa mit den Energiespeichern und den (Haupt-)Ver-
brauchszentren erfordert für eine kostengünstige und 
effektive Umsetzung ein EU-weites Vorgehen (EU 
COM, 2010e). Neben den schon beschriebenen Blocka-
den (Kap. 5.3.1) ergeben sich aus dem institutionellen 
Gefüge und dem Verhältnis zwischen Mitgliedstaaten 
und der EU weitere Hindernisse für die Wahrnehmung 
dieser transformativen Aufgaben durch die EU. Grund-
sätzlich verfügt sie mit Verordnungen und Richtlinien 
über die angemessenen Handlungsformen, um in den 

Mitgliedstaaten transformative Maßnahmen zu initi-
ieren, die einem gemeinsamen EU-weiten Ziel dienen. 
Dabei ist die Richtlinie aus der Sicht der Mitgliedstaa-
ten das mildere Mittel, werden mit ihr doch nur Ziele 
verbindlich vorgegeben. Die zur Zielerreichung erfor-
derlichen Mittel, einschließlich der Ausgestaltung des 
Verwaltungsverfahrens, können von den Mitgliedstaa-
ten selbst gewählt werden. Die Verordnung hingegen 
gilt mit allen ihren Bestimmungen unmittelbar in den 
Mitgliedstaaten (Art. 288 AEUV). 

Liegen hiermit grundsätzlich Handlungsformen für 
eine supranationale Infrastrukturpolitik vor, erweist 
es sich jedoch als hinderlich, dass die EU wegen des 
Grundsatzes der begrenzten Einzelermächtigung 
(Art. 7 AEUV) als supranationale Institution von diesen 
Mitteln nur Gebrauch machen kann, wenn sie in dem 
entsprechenden Bereich über eine Handlungsermächti-
gung bzw. Kompetenz verfügt. In den drei Transforma-
tionsfeldern Energie, Urbanisierung und Landnutzung 
ist dies nicht der Fall. Hinsichtlich der Energiesysteme 
fehlt es der EU an den Kompetenzen, die Errichtung 
eines umfassenden, grenzüberschreitenden Energie-
netzes zu regeln und den rechtlichen Rahmen für einen 
Energiemix festzulegen, der in eine klimaverträgliche 
Zukunft ohne Kernenergie in den Mitgliedstaaten führt 
(Kap. 4). Zwar verfügt die EU seit Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon über eine (ausdrückliche) ener-
giepolitische Kompetenz und in deren Rahmen auch 
über die Möglichkeit, die Interkonnektion der Energie-
netze zu fördern (Art. 194 Abs. 1  lit. d AEUV). Dar-
auf gestützt hat die EU jedoch nur die Befugnis, eigene 
Projekte zu initiieren und die Mitgliedstaaten allgemein 
hinsichtlich der Durchführung („Ob“) zu verpflich-
ten. Hinsichtlich der Art und Weise der Durchführung 
(„Wie“), beispielsweise bezüglich der konkreten Tras-
senführung, kann sie wegen der fehlenden Planungs-
kompetenz nicht handeln. Diese Befugnis verbleibt 
somit bei den Mitgliedstaaten. Für den EU-weiten Aus-
bau der Energienetze gehört jedoch nicht nur das „Ob“, 
sondern auch das „Wie“ zur Sicherstellung der effekti-
ven Interkonnektion der Netze. 

Darüber hinaus enthält die neu eingefügte energie-
politische Kompetenz in Art. 194 AEUV auch nicht die 
Befugnis, den rechtlichen Rahmen für den Energiemix 
in den Mitgliedstaaten festzulegen. Vielmehr nimmt 
Art.  194 Abs.  2 UAbs.  2 AEUV ausdrücklich Maß-
nahmen aus dem Kompetenzbereich heraus, die das 
Recht eines Mitgliedstaats berühren, die Bedingungen 
für die Nutzung seiner Energieressourcen, seine Wahl 
zwischen verschiedenen Energiequellen und die allge-
meine Struktur seiner Energieversorgung zu bestim-
men. Damit wurde eine klare Kompetenzgrenze gezo-
gen (Calliess, 2010); die Bestimmung des Energiemix 
bleibt somit alleiniger Gegenstand mitgliedstaatlicher 
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Hoheitsgewalt. Die fehlende energiepolitische Kompe-
tenz der EU für die Bestimmung des Energiemix ist auf 
den mangelnden politischen Willen der Mitgliedstaaten 
zurückzuführen, diesen Bereich auf die supranationale 
Ebene zu übertragen und damit dem Einfluss der ande-
ren Mitgliedstaaten zu eröffnen (Fischer, 2009).

Schließlich kann die EU auf der Grundlage der 
umweltpolitischen Kompetenz ebenfalls nur begrenzt 
Vorgaben für den nationalen Energiemix machen, denn 
diese Kompetenz dient vorrangig Maßnahmen zum 
Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesund-
heit sowie zum umsichtigen Umgang mit den natürli-
chen Ressourcen (Art. 191 Abs. 1 AEUV). Dies schließt 
auch die ökologisch motivierte Förderung erneuerba-
rer Energieträger ein, weshalb auf der umweltpoliti-
schen Kompetenz die Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
(2009/28/EG) erlassen wurde. Diese legt den durch 
die Mitgliedstaaten bis zum Jahr 2020 zu erreichenden 
Anteil der erneuerbaren Energieträger beim Bruttoend-
energieverbrauch und im Verkehrssektor fest und regelt 
somit jedenfalls teilweise den Energiemix in Bezug auf 
diese Energieträger. Aber selbst bei einer solchen öko-
logisch motivierten Beeinflussung des Energiemix kann 
die EU nur unter erschwerten Voraussetzungen von 
ihrer umweltpolitischen Kompetenz Gebrauch machen. 
Auf diese Kompetenzgrundlage gestützte Maßnahmen, 
die die Energiequellen und die allgemeine Struktur 
der Energieversorgung eines Mitgliedstaates erheblich 
berühren, bedürfen einer einstimmigen Entscheidung 
der Mitgliedstaaten und sind damit dem nationalen 
Veto vorbehalten (Art. 192 Abs. 2 lit. c AEUV). Damit 
besteht nach der energiepolitischen Kompetenz keiner-
lei Befugnis, den rechtlichen Rahmen für den Energie-
mix festzulegen, und nach der umweltpolitischen Kom-
petenz nur die von allen Mitgliedstaaten befürwortete 
ökologische Beeinflussung des Energiemix. 

Die Kompetenz der EU zur Festlegung des rechtli-
chen Rahmens für den Energiemix kann auch nicht im 
Wege der Auslegung der Verträge erzielt werden. Denn 
für die EU als supranationale Organisation gilt nach wie 
vor das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. 
Hiernach verfügt die EU nur über die auf vertragli-
chem Weg konkret übertragenen Kompetenzen, die 
sie mangels einer sogenannten Kompetenz-Kompetenz 
auch nicht ohne vertragliche Ermächtigung selbständig 
erweitern kann. 

5.3.5 
Globales Regieren in einer multipolaren Welt

Wie das physikalische Klimasystem vollzieht auch das 
weltpolitische Koordinatensystem gegenwärtig einen 
tief greifenden Wandel. Es befindet sich im Übergang 

von einer US-dominierten unipolaren Weltordnung in 
eine multipolare Weltordnung, die absehbar insbeson-
dere durch den relativen Bedeutungszuwachs Chinas 
und Indiens geprägt sein wird (Messner, 2006; Zakaria, 
2008). Daneben ist zu erwarten, dass weitere aufstre-
bende Regionalmächte wie Brasilien oder Südafrika 
zukünftig ebenfalls eine gewichtigere Rolle in der Welt 
spielen als in den vergangenen Jahrzehnten, wohinge-
gen das relative Gewicht der etablierten „Westmächte“ 
abnehmen wird (Khanna, 2008; Flemes, 2010; Kappel, 
2011). Angesichts des Aufstiegs großer Schwellenlän-
der und des Bedeutungszuwachses neuer Politikforen 
wie der G20 kann schon heute kaum mehr uneinge-
schränkt von einer westlich dominierten Weltordnung 
die Rede sein (Cooper und Antkiewicz, 2008; Nuscheler 
und Messner, 2009; Kumar und Messner, 2010).

Damit einhergehend sind substanzielle Interessen-
konflikte zu erwarten, deren friedliche Bewältigung 
neben der Bewahrung bzw. Bereitstellung globaler 
öffentlicher Güter eine weitere Herkulesaufgabe für 
globales Regieren sein wird (Bauer, 2009). Nationale 
Ansprüche und internationale Verteilungsfragen im 
Kontext von „peak oil“, „peak soil“ oder atmosphäri-
scher Verschmutzungsrechte sind dafür exemplarisch. 
Die multipolare Konstellation ist dabei weit weniger 
übersichtlich als es die bipolare Welt des Kalten Krieges 
war. Hinzu kommt die historisch unterfütterte Erkennt-
nis, dass Machtverschiebungen im internationalen Sys-
tem in aller Regel turbulent und häufig gewaltsam ver-
laufen (Kennedy, 1988; Kupchan et al., 2001; Münkler, 
2005). Der Trend zur Multipolarität droht dadurch zu 
einem grundsätzlichen Hindernis für eine transformati-
onsfreundliche globale Politik zu werden. In jedem Fall 
wird er die Rahmenbedingungen zukünftiger Global 
Governance maßgeblich mitbestimmen (WBGU, 2008; 
Kap. 4). Vor dem Hintergrund politikwissenschaftlicher 
Theorien der internationalen Beziehungen erscheinen 
dabei vier alternative weltpolitische Ordnungsmuster 
als besonders plausible Szenarien:
1. Eine multipolar strukturierte Weltordnung, in deren 

Rahmen sich ein geopolitischer Machtwettbewerb 
zwischen den Polen eines „kalten Friedens“ und 
eines „heißen Konflikts“ bewegt,

2. ein spannungsreicher, womöglich gewaltsamer 
Übergang zu einer neuen unipolaren Hegemonial-
ordnung, z.  B. unter Führerschaft Chinas,

3. eine weitgehend friedlich-kooperative Weiterent-
wicklung einer multilateralen Ordnung auf Grund-
lage des Völkerrechts und der Vereinten Nationen 
mit den bekannten Defiziten und Grenzen hinsicht-
lich globaler Problemlösungsfähigkeit und Hand-
lungsmacht,

4. eine fortschreitende Erosion weltpolitischer Ord-
nung in Folge gehäufter politischer Katastrophen 
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(policy disasters) und globalen Politikversagens.
Offen bleibt demnach, wie sich ein normativ wün-
schenswertes und im Sinne der Transformation zu einer 
klimaverträglichen Weltgesellschaft wirkendes Ord-
nungsmuster manifestieren könnte, das ein zugleich 
friedliches, legitimes und nicht zuletzt wirksames glo-
bales Regieren ermöglicht.

5.3.5.1 
Veränderte Rahmenbedingungen durch 
Multipolarität
In der sich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts 
ausbildenden wissenschaftlichen Debatte um Glo-
bal Governance wurde die wachsende Bedeutung Chi-
nas und Indiens zunächst nicht erkannt oder weitge-
hend ausgeblendet (Messner, 2006). Sofern China und 
Indien tatsächlich zu den neben den USA wesentlichen 
Machtpolen des internationalen Systems aufsteigen, 
werden sie aber dessen weitere institutionelle Ausge-
staltung und Organisation maßgeblich mitbestimmen 
(Kasten 5.3-2). Gerade aus europäischer Sicht stellt 
sich daher die Frage, inwieweit die Protagonisten der 
Weltpolitik zu einem funktionstüchtigen Multilatera-
lismus beitragen oder globale Steuerungsbemühungen 
eher behindern werden (Bauer, 2009; Nuscheler und 
Messner, 2009).

Beharren etwa die USA auf einer Verteidigung des 
Status quo und verfolgen China, Indien oder Brasilien 
demgegenüber eine dezidiert unilaterale Außenpolitik, 
so würde dies absehbar zu einer überholt geglaubten 
Politik des Mächtegleichgewichts (Balance-of-Power-
Politik) führen, die wesentliche Kapazitäten und Res-
sourcen binden und globales Regieren entsprechend 
erschweren würde (Messner, 2006). Die multipolare 
Konstellation betont in diesem Sinne das klassische 
„Sicherheitsdilemma“ der internationalen Politik (Herz, 
1950): Relative Verschiebungen der Machtpotenziale 
in einem anarchischen, internationalen System können 
demnach eine Eigendynamik auslösen, die kooperati-
ves Verhalten unterminiert und unkooperatives oder 
sogar aggressives Verhalten gegenüber weniger mäch-
tigen Staaten rational erscheinen lässt.

Den Erfordernissen wirksam steuernder Governance 
auf globaler Ebene würde eine solche Handlungslogik 
zuwider laufen und das Transformationsziel einer kli-
maverträglichen Weltgesellschaft untergraben. Welche 
Antworten die Staatenwelt vor diesem Hintergrund auf 
kollektive Handlungsprobleme findet, wird deshalb 
zeigen, ob die gegebenen Interessenkonflikte zurück in 
eine „Welt der großen Mächte“ führen oder in eine Welt 
als Netzwerk zwischenstaatlicher Kooperation, in der 
sich „Inseln globalen Regierens“ zu einem strukturbil-
denden Ordnungsmuster globaler Governance verdich-
ten können (Kohler-Koch, 1993; Messner et al., 2003).

In jedem Fall ist die gegenwärtige multilaterale Archi-
tektur einem starken Anpassungsdruck ausgesetzt. Um 
im Sinne einer globalen Transformation wirken zu kön-
nen, muss sie sowohl an den Erfordernissen der plane-
tarischen Leitplanken (Kasten 1-1) ausgerichtet wer-
den und zum anderen den Machtverschiebungen im 
internationalen System Rechnung tragen. Das daraus 
erwachsende Spannungsfeld lässt sich schematisch 
entlang der Achsen der internationalen Machtverschie-
bung (kooperativ/konfliktiv) und des globalen Klima-
wandels (moderat/radikal) verorten (Abb. 5.3-1).

Unabhängig davon, wie sich neue globale Ordnungs- 
und Kooperationsmuster in diesem Koordinatensystem 
austarieren, werden sie inhärenter Bestandteil einer 
Welt im Wandel sein. Der plötzliche Stellenwert der G20 
im Zuge der globalen Finanzkrise scheint dies getreu 
dem Prinzip „form follows function“ zu veranschauli-
chen. Durch die internationale Gipfeldiplomatie der G8, 
G8+5 und G20 wird aber gleichzeitig immer deutlicher 
erkennbar, dass sich nicht nur das traditionell schwie-
rige Verhältnis zwischen Industrie- und Entwicklungs-
ländern sowie zwischen etablierten und aufstrebenden 
Mächten, sondern maßgeblich auch die Süd-Süd-Bezie-
hungen verändern: Neben den Industrieländern gera-
ten auch aufstrebende Ökonomien wie China, Indien, 
Brasilien und Südafrika gegenüber kleinen und beson-
ders armen Entwicklungsländern zunehmend in Erklä-
rungsnot (Bauer, 2009; Conzelmann und Faust, 2009).

Wie aber eine dauerhaft funktionsfähige Anpas-
sung des internationalen Systems aussehen kann, die 
sowohl den Herausforderungen einer politisch gestalte-
ten globalen Transformation als auch einer multipolaren 
Weltordnung gerecht zu werden vermag, ist offen. Die 
grundlegenden strukturellen Probleme globalen Regie-
rens werden weder durch eine Abkehr vom schwerfälli-
gen Business-as-usual-Multilateralismus der Vereinten 
Nationen noch durch eine mit Hoffnungen überfrach-
tete Konzentration auf die G20 als exklusivem Zug-
pferd globaler Problemlösungskompetenz verschwin-
den. Für sich alleine genommen können weder die Ver-
einten Nationen noch die G20 eine zufriedenstellende 
Global Governance gewährleisten: Der unzureichen-
den Handlungsmacht der Vereinten Nationen steht die 
begrenzte Legitimität der G20 Gipfelstruktur gegenüber 
(Bauer et al., 2011). Die Entstehung der G20 wiede-
rum ist Ausdruck der begrenzten Handlungsmacht und 
der geschwundenen Legitimität der überkommenen G8. 
Staatenwelt und Weltgesellschaft sehen sich somit in 
dem Maße mit einem Kooperationsparadoxon konfron-
tiert, in dem das gestiegene globale Problembewusst-
sein und die mangelnde globale Handlungsfähigkeit 
auseinander klaffen.
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5.3.5.2 
Strukturprobleme und Demokratiedefizite 
globalen Regierens und internationaler 
Organisationen
Während sich Weltmärkte und Weltgesellschaft im Zeit-
alter der Globalisierung speziell nach dem Ende des Ost-
West-Konflikts rapide verändert haben, konnten Norm- 
und Regelsetzungen im Sinne globaler politischer Steu-
erung nur sektoral und sehr begrenzt Schritt halten. 
Zugleich sind neue Akteure auf das Spielfeld transnati-
onaler Politik getreten, die die Handlungskonstellatio-
nen globalen Regierens verändern  (Keohane und Nye, 
2000; Pattberg, 2007; Reinalda, 2011). Die strukturel-
len Grundprobleme des internationalen Systems und 
der multipolaren Staatenwelt bleiben davon unberührt: 
namentlich das Fehlen eines globalen Souveräns und 
eines globalen Gewaltmonopols. Darin begründet sich 
u.  a., dass sich sowohl politische als auch wissenschaft-
liche Akteure über die Jahrzehnte zusehends von ide-
alistischen Konzeptionen eines Weltstaats oder einer 
Weltregierung distanzierten und sukzessive durch kon-
zeptionelle wie normative Diskurse zu Global Gover-
nance ersetzten (Rosenau und Czempiel, 1992; Dingw-
erth und Pattberg, 2006; Weiss, 2009).

Ungeachtet des akademischen Paradigmenwechsels 
bleibt das grundsätzliche, delegationsbedingte Demo-
kratiedefizit der vielfältigen internationalen Organisa-
tionen bestehen, die den klassischen Lokus zwischen-

staatlicher Kooperation und globalen Regierens ver-
körpern (Karns und Mingst, 2004; Neyer und Beyer, 
2004). Dieses Demokratiedefizit, das aus der Delega-
tion nationalstaatlicher Souveränität an internationale 
Regierungsorganisationen erwächst, drückt sich kon-
kret aus in der wachsenden Gestaltungsmacht inter-
nationaler Bürokratien, dem relativen Bedeutungs-
verlust  nationaler Parlamente und Entscheidungsgre-
mien sowie dem intergouvernementalen, d.  h. der von 
 exekutiven Akteuren dominierte Charakter zwischen-
staatlicher Verhandlungen (Neyer und Beyer, 2004; 
Barnett und Finnemore, 2005; Hawkins et al., 2006). 
Hinsichtlich der fortschreitenden Verrechtlichung 
internationaler Politikprozesse wächst zudem inter-
nationalen Gerichtshöfen eine besondere Rolle zu, da 
Staaten hier mitunter ohne rationale Notwendigkeit 
Souveränität an supranationale Akteure zu delegieren 
scheinen (Alter, 2006; Zangl und Zürn, 2004).

Die Frage nach der Legitimität globalen Regierens 
und der Handlungsmacht internationaler Organisatio-
nen kreist dabei maßgeblich um die Gewichtung von 
Souveränitätstransfer und Technokratisierung, bzw. 
der Balance von partizipativer „Input-Legitimität“ 
gegenüber einer auf Effizienz und Wirksamkeit grün-
denden „Output-Legitimität“ (Scharpf, 1999). Diese 
Balance kann sich auf lokaler, nationaler oder zwi-
schenstaatlicher Handlungsebene, zwischen privaten 
und öffentlichen Räumen sowie zwischen demokrati-

Kasten 5.3-2

Sino-amerikanische Beziehungen als Parameter 
zukünftiger Weltpolitik

Das mit allen Insignien hoher zwischenstaatlicher Diploma-
tie ausgestatte Gipfeltreffen des amerikanischen Präsidenten 
Barak Obama mit dem chinesischen Präsidenten Hu Jintao im 
 Januar 2011 demonstrierte der gesamten Weltöffentlichkeit 
das beiderseitig gestiegene Bewusstsein dafür, die Geschicke 
der Welt nicht ohne Berücksichtigung der jeweils anderen 
Nation bestimmen zu können. Offen bleiben die Fragen, ob 
daraus eher rivalisierende oder partnerschaftliche bilaterale 
Beziehungen erwachsen werden und welche Implikationen 
dies für den Rest der Welt haben wird. Ein neuer „kalter 
Krieg“ oder gar eine „heiße Eskalation“ der Interessenkon-
flikte zwischen der alten und der neuen Supermacht ist eben-
so vorstellbar wie ein „kalter Friede“ oder ein kontinuierlicher 
Ausbau konstruktiver bilateraler Beziehungen zum Wohle 
aller (Abb. 5.3-1).

Einerseits droht sich die Furcht in den USA vor einem 
erstarkenden China und vor dem Verlust des alleinigen Welt-
machtstatus sowie ein betont selbstbewusst Stärke demonst-
rierender chinesischer Nationalismus wechselseitig hochzu-
schaukeln. Dies würde die Rivalität beider Staaten akzentu-
ieren und eine konfliktiv „realpolitische“ Außenpolitik wahr-
scheinlicher machen, die etwa in der Taiwan-Frage oder im 
Zuge der Ausbeutung knapper Rohstoffvorkommen durchaus 

eskalieren könnte. Andererseits legen nicht nur die Erforder-
nisse globaler Problembewältigung, sondern auch die engen 
handels-, finanz- und wirtschaftspolitischen Verflechtungen 
beider Staaten im Kontext einer globalisierten Weltwirtschaft 
ein Mehr an Kommunikation und Kooperation nahe. So sind 
z.  B. stabile Handels- und Finanzbeziehungen essenziell für 
die Entwicklungsperspektiven beider Volkswirtschaften. Dies 
spräche für die inkrementelle Institutionalisierung konstruk-
tiver zwischenstaatlicher Beziehungen.

Ignoranz, Vorurteile und Misstrauen befördern den ersten 
Weg; Austausch, Transparenz und Vertrauensbildung erleich-
tern den zweiten. Sollten die Entscheidungsträger in den USA 
und in China sich für konfliktive Handlungsstrategien ent-
scheiden, sinken entsprechend die Chancen für eine konst-
ruktive Neuordnung des globalen Multilateralismus. Es liegt 
schon deshalb im Eigeninteresse der übrigen Nationen, beide 
Großmächte darin zu unterstützen, den Weg vertrauensvoller 
Kooperation zu gehen. Europa könnte dabei im Konzert der 
Weltpolitik eine konstruktive Rolle als Mediator spielen: Es 
verfügt traditionell über enge Beziehungen zu den USA, hat 
gegenüber China vergleichsweise weniger zu verlieren und ist 
als weltwirtschaftlich zentraler Markt sowohl für die amerika-
nische als auch die chinesische Volkswirtschaft von vitalem 
Interesse. Die Überwindung der deutsch-französischen „Erb-
feindschaft“ nach dem zweiten Weltkrieg oder die Entschär-
fung des Kalten Krieges durch vertrauensbildende Maßnah-
men halten hierfür wichtige Lehren bereit. 
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schen und autoritären Akteuren erheblich unterschei-
den. Im internationalen Raum sind aber Legitimations-
ketten per se komplexer als auf lokaler oder nationaler 
Ebene (Nullmeier und Dietz, 2010). Zwischenstaatliche 
Interaktionen werden zwar durch das Völkerrechtsprin-
zip der Staatssouveränität formal legitimiert, zugleich 
aber angesichts einer schleichenden Politisierung und 
der quasi-supranationalen Einflussnahme internatio-
naler Organisationen nachvollziehbar in Frage gestellt 
(Barnett und Finnemore, 2004; Keohane, 2006; 
Zürn et al., 2007).

Die Öffnung internationaler Organisationen für 
nichtstaatliche Akteure und die Herstellung größe-
rer Transparenz vermögen das daraus resultierende 
strukturelle Demokratiedefizit nur bedingt auszuglei-
chen (Dingwerth, 2007; Müller, 2008; Gupta, 2010). 
Zudem geht eben dieses Bemühen um eine verbes-
serte Input-Legitimität häufig zu Lasten der Effizienz 
und Wirksamkeit internationaler Prozesse. Im Ergeb-
nis wird dann häufig die Output-Legitimität untergra-
ben. In Ermangelung einer demokratisch legitimierten 
Weltregierung oder eines kosmopolitischen Weltstaats 
ist dieses Dilemma schlechterdings nicht aufzuheben. 
Als Subjekte globalen Regierens bleiben angesichts des 
gegebenen internationalen Systems und seiner trans-
nationalen Steuerungserfordernisse Nationalstaaten 

absehbar die zentralen Akteure. Damit einhergehend 
verbleiben auch die internationalen Regierungsorgani-
sationen, speziell im Rahmen der Vereinten Nationen 
und aller inhärenten Autonomiebestrebungen ihrer 
mitunter einflussreichen Bürokratien zum Trotz, Aus-
druck kollektiver nationalstaatlicher Politik und Grund-
lage zukünftiger Global Governance (Messner, 1998; 
Hawkins et al., 2006; Weiss und Daws, 2007; Biermann 
und Siebenhüner, 2009).

So bildet das von den UN repräsentierte multila-
terale System auch im siebten Jahrzehnt nach seiner 
Gründung und entgegen aller institutioneller Mängel 
den weltpolitischen Handlungsrahmen in dem die für 
eine globale Transformation zu einer klimaverträgli-
chen Weltgesellschaft erforderlichen Weichenstellun-
gen erfolgen müssen. Die internationale Klimapolitik, 
die internationale Umweltpolitik und die internationale 
Entwicklungszusammenarbeit erfahren durch Akteure 
wie die G20 und transnationale Netzwerke oder stra-
tegische „subglobale“ Allianzen handlungsmächtiger 
Staaten wichtige Impulse, ihre konkrete Ausgestaltung 
und Umsetzung bleibt indes Gegenstand der nur in 
den Vereinten Nationen universal organisierten Staa-
tenwelt. Ihre Wirksamkeit zu erhöhen bedarf es neben 
drängender institutioneller Reformen und einer verbes-
serten Finanzierungsbasis vor allem einer den empiri-

Radikaler
Klimawandel:

4–6 °C

Moderater
Klimawandel:

2 °C

Konfliktive Machtverschiebung
„kalter Frieden“/„Konflikte“

Klimaverträgliche Weltwirtschaft
anstelle einer konfrontativen
Weltordnung

– Interessenausgleich, regelbasierte
  Zusammenarbeit in einer 
  multipolaren Ordnung
– Klimaverträgliche Weltwirtschaft

Kooperative global governance:

Konfrontative Weltordnung,
Machtpolitik
turbulente Weltwirtschaft,
Klimakrise

Friedliche Machtverschiebung
„warmer Frieden“

– Klimainduzierte Destabilisierung
   des internationalen Systems ab 2030/50;
   das Erdsystem verändert sich

– Management der Machtverschiebung
   absorbiert Handlungsressourcen der 
   internationalen Politik
   (Handel, Sicherheit, Finanzen)

Friedliche Machtverschiebung
aber gescheiterte Klimapolitik 

Abbildung 5.3-1
Szenarien weltpolitischer Zukünfte im Kontext internationaler Machtverschiebungen und globalen Klimawandels. Die 
multilaterale Architektur ist einem starken Anpassungsdruck ausgesetzt. Das lässt sich schematisch entlang der Achsen der 
internationalen Machtverschiebung (kooperativ/konfliktiv) und des globalen Klimawandels (moderat/radikal) zeigen.
Quelle: Messner, 2009
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schen Realitäten des 21. Jahrhunderts angemessenen 
gleichberechtigten Teilhabe der Entwicklungs- und 
Schwellenländer in der von den Siegermächten des 
zweiten Weltkriegs dominierten (und ursprünglich von 
nur 51 Staaten gegründeten) Weltorganisation (Bauer 
et al., 2011). Wie die Vielzahl mehr oder weniger klein-
teiliger Reformanstrengungen im UN-System illustriert, 
scheint aber das internationale System unter diesen 
Umständen geradezu unreformierbar (Malloch-Brown, 
2008).

Diese Bestandsaufnahme der strukturellen Prob-
leme globalen Regierens stellt sich weniger pessimis-
tisch dar, wenn man sie in der „longue durée“ des zivi-
lisatorischen Prozesses betrachtet. Verglichen mit der 
Zeit des Völkerbunds oder der Gründung der Vereinten 
Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Institu-
tionalisierung internationaler Zusammenarbeit und die 
damit einhergehende Einhegung klassischer Machtpo-
litik zweifellos weit fortgeschritten (Kennedy, 2006; 
Müller, 2008). Der heutige Stellenwert internationaler 
Organisationen beruht ungeachtet all ihrer funktiona-
len Defizite auf einer grundsätzlichen Einsicht in ihren 
Mehrwert und der daraus abgeleiteten Bereitschaft zur 
Delegation, wenn nicht zum Transfer nationalstaatli-
cher Souveränität, wie sie noch in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts kaum vorstellbar war. Die Evolution 
der Europäischen Union oder die quasi-supranationale 
Rolle internationaler Gerichtshöfe wie etwa des Inter-
nationalen Seegerichtshofs oder des Internationalen 
Strafgerichtshofs wären gleichsam undenkbar ohne die 
langfristig angelegte Verregelung und Verrechtlichung 
der unterschiedlichsten Politikfelder, vom Universali-
tätsanspruch der Allgemeinen Menschenrechte ganz zu 
schweigen.

Auch die Staatstheoretiker und Philosophen des 17. 
und 18. Jahrhunderts waren mit ihren Ideen zur Natio-
nenbildung, zu Gewaltenteilung, demokratischer Herr-
schaft oder einem Völkervertragsrecht den politischen 
Realitäten und vermeintlichen Machbarkeiten des feu-
dalen Zeitalters weit voraus (Kap. 3). Für den histori-
schen Übergang von Feudalsystemen unterschiedlichen 
Typs zu demokratischeren Gesellschaftsformationen 
war es jedoch essenziell, auf die intellektuellen Vorar-
beiten der Aufklärung aufbauen zu können (Kap. 3). So 
gelten etwa Immanuel Kants Überlegungen zum „Ewi-
gen Frieden“ und einer Weltbürgergesellschaft heute 
als wichtige Grundlagen des modernen Völkerrechts 
und internationaler Organisation (Rochester, 1986; 
Delbrück, 1998). Das Schlüsselproblem der angesichts 
des globalen Wandels abzusehenden weltpolitischen 
Erfordernisse liegt somit weniger in deren utopischem 
Charakter als in der Trägheit zivilisatorischer Prozesse, 
bzw. der Schwierigkeit, gesellschaftlichen Wandel zu 
steuern und zu beschleunigen (Sommer, 2011).

5.3.5.3 
Zwischenfazit
Das keineswegs neue Kernproblem von Global Gover-
nance besteht darin, dass die Notwendigkeit globalen 
Regierens zur wirksamen Bearbeitung genuin globaler 
Probleme in der internationalen Politik inzwischen zwar 
weitgehend anerkannt ist, die strukturellen Grundlagen 
und die aus diesen resultierenden Handlungsanreize 
zwischenstaatlicher Zusammenarbeit einem effektiven 
globalen Regieren aber weiterhin im Wege stehen. Vie-
les spricht daher dafür, dass das etablierte Grundmuster 
internationaler Politik – das Zusammenspiel der Natio-
nalstaaten auf Grundlage souveräner nationaler Inte-
ressen, die entweder in langwierigen Verhandlungen 
auf kleinstem gemeinsamen Nenner ausbalanciert oder 
von den handlungsmächtigsten Akteuren gemäß ihrer 
Präferenzen durchgesetzt werden – ungeeignet ist, die 
Probleme einer Weltgesellschaft von bald 9 Mrd. Men-
schen zu lösen, die durch ein nie gekanntes Niveau glo-
baler Interdependenz und vielfältige globale Systemri-
siken (einschließlich der hier skizzierten planetarischen 
Leitplanken; Kap. 1.1) charakterisiert ist.

Das Streben nach wirksamer und legitimer globaler 
Steuerung bleibt angesichts dessen alternativlos: Die 
Welt braucht zwingend ein höheres Maß an interna-
tionaler Kooperation, wenn eine dauerhaft klima- und 
umweltverträgliche globale Entwicklung ermöglicht 
werden sollen.

Erstens ist aus einer funktionalistischen Perspek-
tive heraus nicht ersichtlich, wie die interdependenten 
Menschheitsprobleme des 21. Jahrhunderts, die durch 
die Inkongruenz zwischen grenzüberschreitenden Pro-
blemkonstellationen, wie insbesondere des Klimawan-
dels einerseits und den geographisch begrenzten Reich-
weiten der Nationalstaaten andererseits, charakterisiert 
sind, überhaupt wirksam bearbeitet werden könnten 
ohne tradierte Souveränitätskonzepte zu Gunsten einer 
Verdichtung internationaler Zusammenarbeit und glo-
baler Ordnungspolitiken zu überwinden.

Zweitens droht im Umkehrschluss ein Mangel an 
internationaler Kooperation in dem Maße eine kontra-
produktive Konfliktdynamik anzutreiben, wie unbear-
beitete Probleme zu Verteilungskonflikten und Schuld-
zuweisungen hinsichtlich der Ursachen und Wirkungen 
von Umweltschäden und des Klimawandels führen.

Drittens ist internationale Kooperation dahingehend 
rational, dass sie die Kosten der Problemlösung senkt, 
bzw. Nicht-Kooperation die Kosten unnötig in die Höhe 
treibt. Dies gilt in besonderem Maße für die Zusam-
menarbeit bezüglich des Auf- und Umbaus der vom 
WBGU identifizierten Transformationsfelder (Energie, 
Urbanisierung, Landnutzung; Kap. 5.4.5).

Viertens bedarf es internationaler Kooperation um 
politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Lernef-
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fekte zu mobilisieren und daraus resultierende Skalen-
effekte für die globale Transformation nutzen zu kön-
nen. Nationale und unilaterale Handlungsansätze blei-
ben zwangsläufig hinter den Potenzialen zurück, die 
durch grenzüberschreitende und transregionale Lern-
prozesse ermöglicht werden.

Fünftens ist ein kooperativer internationaler Geist 
eine der elementarsten Voraussetzungen für die Aus-
bildung einer globalen „Wir-Identität“, ohne die eine 
dauerhaft erfolgreiche globale Transformation schlech-
terdings nicht vorstellbar erscheint.

Obwohl weltweit unübersehbar globales Problembe-
wusstsein heranwächst, schwanken aber die nationa-
len Entscheidungsträger weiterhin zwischen hilflosem 
Inkrementalismus (siehe Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen), symbolträchtigen Weltmanagement-
Großereignissen begrenzter Reichweite und Wirkung 
(siehe G20), blankem Fatalismus (wonach alle über 
das etablierte internationale System hinausgehende 
Ideen utopische Weltregierungsphantasien seien) und 
Rückfällen in klassische nationalstaatliche Macht- und 
Interessenpolitik. Dem hierin zum Ausdruck kommen-
den Kooperationsparadoxon steht die Staatenwelt bald 
siebzig Jahre nach Gründung der Vereinten Nationen 
angesichts der als drängend erkannten globalen Her-
ausforderungen ebenso hilf- wie ratlos gegenüber. 
Ohne die Überwindung dieses Kooperationsparadoxons 
wird eine gestaltete Transformation im Sinne einer kli-
maverträglichen Weltgesellschaft schlechterdings nicht 
gelingen können. Es bedarf dazu weltweit eines Ent-
wicklungsschubs zu mehr globaler Kooperationsbereit-
schaft und Koordinationsfähigkeit, der in seiner Reich-
weite vergleichbar wäre mit der Ablösung der Feudalge-
sellschaften durch demokratisch verfasste Rechtsstaa-
ten im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts (Kap. 3.2). 
Die Staatenwelt des noch jungen 21. Jahrhunderts wird 
deshalb eine tiefe historische Zäsur kooperativ gestal-
ten oder als Weltgesellschaft an den Erfordernissen der 
Transformation scheitern. 

5.4 
Neue Staatlichkeit im Mehrebenensystem

Die großen Herausforderungen des Transformations-
prozesses in politischer Hinsicht sind die Beschleuni-
gung der politisch-administrativen Prozeduren und 
Abläufe, die bessere Umsetzung von Langfristorien-
tierungen, die entschiedene Überwindung von Pfad-
abhängigkeiten, die Aktivierung und Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft sowie eine historisch beispiellose Aus-
weitung internationaler Kooperation. Im nachfolgen-
den Kapitel werden Lösungsansätze entwickelt, die die 

in Kapitel 5.3 aufgezeigten Hemmnisse und Blockaden 
überwinden sollen. 

5.4.1 
Gestaltender Staat mit erweiterten  
Partizipationsmöglichkeiten 

5.4.1.1 
Das Leitbild des gestaltenden Staates mit 
erweiterter Partizipation 
Dem Staat kommt eine bedeutende Rolle im Transfor-
mationsprozess zu. Damit Wirtschaft, Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft ihre Ressourcen und Potenziale 
einsetzen und Maßnahmen wie den Auf- und Umbau 
der Energieversorgung, die Neugestaltung städtischer 
Räume und die Veränderung der Landnutzung (Kap. 4) 
entwickeln, umsetzen und anwenden können, müssen 
Legislative, Exekutive und Judikative den hierfür erfor-
derlichen Ordnungsrahmen schaffen bzw. ausfüllen und 
nicht nur rhetorisch-symbolisch die Entwicklung von 
Innovationen ins Zentrum rücken. Nach Auffassung 
des WBGU müssen Staatsapparate heute generell wie-
der eine aktivere Rolle einnehmen. Vor allem seit den 
1970er Jahren hat sich eine liberal-libertäre Philoso-
phie weitgehender Entstaatlichung und  Deregulierung 
durchgesetzt, die auf bestimmte bürokratische Aus-
wüchse und steigende Staatsquoten reagierte.  Parallel 
dazu haben sich die fiskalischen Interventionsres-
sourcen vieler OECD-Staaten verringert, ohne dass die 
Staatsquoten im Durchschnitt gesunken sind. In den 
Schwellenländern sind zugleich durch den wirtschaftli-
chen Erfolg Regelungs- und Steuerungskapazitäten des 
Staates gewachsen, während in vielen Entwicklungs-
ländern Staatlichkeit weitgehend oder völlig geschei-
tert und stellenweise ganz zusammengebrochen ist. 
Staatsapparate wurden in diesen gegenläufigen Ent-
wicklungen als kraftlos und übermächtig zugleich, als 
Kolosse auf tönernen Füßen empfunden. 

Die globale Wirtschafts- und Finanzkrise 
 (2007–2009) hat das Scheitern deregulierter Markt-
mechanismen nachdrücklich demonstriert. Gerade 
auch mit Blick auf die Umweltqualität zeigen sich 
die Nachteile deregulierter Marktmechanismen: Das 
Unvermögen von Unternehmen auf freien Märkten, 
die langfristigen Dimensionen ihrer Geschäftsmodelle 
und Technologieanwendungen im Blick zu behalten, 
macht umweltpolitische Regulierungen durch den Staat 
unumgänglich (Winter, 2010). Dabei muss man vor jeg-
licher Planungsillusion warnen. Der Staat kennt selbst 
nicht die besten Optionen, vielmehr muss er die in 
Unternehmen, in der Zivilgesellschaft und im politisch-
administrativen System liegenden Potenziale aktivieren 
und sich dabei auch nicht länger – wie für pluralisti-



5 Gestaltung der Transformation

216

sche Verhandlungsdemokratien typisch – auf eine rein 
moderierende und nachsorgende Rolle beschränken. 
Ohne also die Risiken einer interventionistischen Poli-
tik zu unterschätzen und ohne einer neuerlichen Steu-
erungsillusion anzuhängen, regt der WBGU eine Wei-
terentwicklung des moderierenden zum „gestaltenden“ 
Staat an, der selbst eine proaktive Transformationspo-
litik betreibt. Dieses „Mehr“ an Staatlichkeit muss in 
einer Art neuem Gesellschaftsvertrag (Kap. 7.2) durch 
ein „Mehr“ an bürgerschaftlichem Engagement aus-
balanciert werden. Kern dieses (fiktiven) Vertrags ist, 
dass er staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure im 
Blick auf Gemeinwohlziele und globale Kollektivgüter 
in ökologischer Zukunftsverantwortung mit Rechten 
und Pflichten versieht.

Historische Leitbilder des Staates
Die Chancen und Formen eines in dieser Weise gestal-
tenden Staates mit erweiterten Partizipationsmöglich-
keiten können aus der wechselvollen Geschichte der 
modernen Staatsintervention hergeleitet werden. Der 
(europäische) Staat ist ein „Handlungssubjekt mit eige-
nem Willen“ (Koselleck, 1990), der die Herrschaftsor-
ganisation moderner Gesellschaften übernimmt. In ihm 
haben sich arbeitsteilig und voneinander getrennt die 
öffentlich-politischen Institutionen von Regierung, 
Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung, wie 
wir sie heute kennen, verbunden. Zu diesem Zweck 
wurde dem Staat gegenüber privaten Akteuren das 
Gewaltmonopol und politischen Entscheidungen kol-
lektiv verbindliche Geltung zugesprochen. Zur Vermei-
dung von Willkür und Machtmissbrauch sind Hand-
lungen des Staates Recht und Verfassung unterworfen. 
Staaten agieren gegenüber Dritten und untereinander 
mit materiellen und immateriellen Mitteln; dazu zählen 
Gesetz (Ge- und Verbote), Geld (monetäre positive und 
negative Anreize) und „gute Worte“ (Überzeugung, 
auch Befehl, Abschreckung). Diese Instrumente wir-
ken als direkte oder indirekte Steuerungsimpulse auf 
die Umwelt und die Rechtsverhältnisse in Wirtschaft, 
Familien, Religionsgemeinschaften usw. ein. 

Die Interventionskapazitäten des modernen Staates 
sind je nach politisch-kultureller Tradition, wirtschaft-
licher Kapazität und Modernisierungsgrad der Gesell-
schaft ganz unterschiedlich definiert und ausgestat-
tet. Im liberalen Modell des Minimalstaats sollen sich 
staatliche Aufgaben auf die Sicherung des äußeren und 
inneren Friedens, die Bereitstellung einer basalen tech-
nisch-ökonomischen Infrastruktur und die Elementar-
bildung beschränken, während in sozialistischen Sys-
temen der Staat eine in alle, auch private und intime 
Bereiche hineinwirkende Kommando- und Kontroll-
funktion hatte. Dazwischen lagen unzählige Varianten 
der Staatsintervention vor allem sozialpolitischer Natur, 

die durch sozialdemokratische ebenso wie konservative 
Kräfte eingefordert und implementiert worden waren. 

In den reichen industriellen Arbeitsgesellschaften, 
zum Teil auch in Schwellenländern steht Wohlfahrts-
staatlichkeit im Mittelpunkt. Bis in die 1970er Jahre 
hinein war es Konsens, dem Sozialstaat die Möglichkeit 
kollektiven Handelns für Gemeingüter zu übertragen, 
über die Einzelne nicht per se hinreichend verfügen, 
darunter der Zugang zu umfassender Gesundheitsvor-
sorge, Bildung und Kultur, öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Schutz vor Arbeitslosigkeit und Altersarmut. Auch wo 
die Expansion von Staatsaufgaben und Staatsausgaben 
durch eine „neoliberale“ Gegenbewegung seit den 1970 
Jahren in Frage gestellt wurde, blieben Staatsquote und 
Schuldenaufnahme vor allem zur Gewährleistung des 
Krisenmanagements in der Regel auf hohem Niveau. 
Seit den 1970er Jahren nahm die Abwendung von 
Krisenfolgen einen weit größeren Anteil der Staats-
intervention ein als die konsequente und nachhaltige 
Aktivierung gesellschaftlicher Selbstorganisation. Das 
Konzept des „aktivierenden Staates“ (enabling state), 
das vor allem in der sozialpolitischen Debatte Großbri-
tanniens und Deutschlands diskutiert worden ist, kann 
insofern eher als Abschied vom klassischen Interventi-
onsstaat gesehen werden (Giddens, 2009). Der aktivie-
rende Staat kombiniert Förderung benachteiligter Per-
sonengruppen mit der Forderung nach mehr Eigenver-
antwortlichkeit und Selbsthilfe. 

Ein derartiges Staatshandeln ist weder im Leitbild 
des liberalen Rechtsstaats enthalten, der primär auf 
die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
gerichtet ist, noch in jenem des wohlfahrtsorientier-
ten Erfüllungsstaats, der zuvörderst die Wohlfahrts-
steigerung der Bevölkerung lenkt. Aber auch das neue 
Leitbild des Gewährleistungs- bzw. Regulierungsstaa-
tes, als solche sich die EU-Mitgliedstaaten, insbeson-
dere Deutschland, teilweise begreifen, erfasst die akti-
vierende und gestaltende Funktion des Staates nicht. 
Vielmehr ist dieses Leitbild Ausdruck des staatlichen 
Rückzugs auf die Sicherstellung des Funktionierens der 
Märkte im Bereich der Daseinsvorsorge (beispielsweise 
die Versorgung mit Wasser und Energie, die Bereitstel-
lung von Telekommunikationsnetzen und des öffentli-
chen Personennahverkehrs). Über Jahrzehnte gehörte 
die Daseinsvorsorge zu den klassischen Staatsaufga-
ben und wurde von ihm selbst erfüllt; er hatte insofern 
als alleiniger Infrastruktur- und Dienstanbieter eine 
Monopolstellung. Im Zuge der Schaffung eines EU-wei-
ten Binnenmarkts und der hierfür erforderlichen Libe-
ralisierung der Netzwirtschaften wurde diese Monopol-
stellung aufgebrochen und der Bereich der Daseinsvor-
sorge für private Anbieter geöffnet (Hoffmann-Riem, 
1999b). Dem Gewährleistungsstaat verbleibt insofern 
lediglich die Pflicht, durch die Schaffung entsprechen-
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der Regelungen darauf hinzuwirken, dass die öffent-
lichen Aufgaben der Daseinsvorsorge von Privaten 
gemeinwohlorientiert wahrgenommen werden (Schoch, 
2008). Der gestaltende und aktivierende Staat, wie der 
WBGU ihn als notwendig für die Transformation erach-
tet, ist somit in den gängigen Leitbildern nicht hinrei-
chend beschrieben und bedarf einer Konkretisierung.

5.4.1.2 
Aufgaben des gestaltenden und aktivierenden 
Staates
Der WBGU ist der Auffassung, dass es eines gestalten-
den und zugleich aktivierenden Staatshandelns vor 
allem in den Bereichen der Klima-, Umwelt- und Ener-
giepolitik bedarf und dass diese Politikfelder ins Zen-
trum einer neu verstandenen Wohlfahrtsstaatlichkeit 
rücken sollten. Zur Erfüllung der gestaltenden Rolle 
sollten sich die Nationalstaaten inner- und zwischen-
staatlich klare klima- und energiepolitische Ziele set-
zen. Sie sollten eine klimaverträgliche Makroordnung 
schaffen, ein effektives rechtliches Instrumentarium 
und einen passenden Policy-Mix zwischen privaten, 
halbstaatlichen und öffentlichen Akteuren etablieren 
(Kap. 5.2), Transparenz gewährleisten und nicht zuletzt 
auf verschiedenen Ebenen geeignete Experimentier- 
und Spielräume schaffen (Kasten 5.4-1; Kap. 3, 6), die 
es ermöglichen, wissenschaftliche Erkenntnisse und 
technologische Innovationen, die für eine Umsetzung 
der Transformation erforderlich sind, fortlaufend zu 
berücksichtigen und in die sozialen Lebenswelten ein-
zubauen. Nationalstaaten sollten – im Rahmen ihrer 
Kompetenzen – im Mehrebenensystem auf die völker-
rechtliche Regelung der für die Transformation erfor-
derlichen Maßnahmen hinwirken. Ferner bedarf es 
einer wiederkehrenden Evaluation der bereits getä-
tigten Schritte hin zu einer Transformation, u.  a. durch 
partizipative Forschung (Kap. 8). 

In Erfüllung der gestaltenden Rolle muss der Staat 
die für die Transformation erforderlichen Innovatio-
nen fördern, die für diesen Prozess wichtigen Akteure 
mobilisieren und Hemmnisse beseitigen (Jänicke und 
Lindemann, 2009; Kap. 5.2). Zentraler Baustein eines 
solchen gestaltenden, innovationsoffenen Staates ist 
u.  a. die innovationsfördernde Regulierung, so dass 
im Hinblick auf die drei Staatsgewalten zuvörderst 
das Handeln des Gesetzgebers erforderlich ist (Eifert, 
2009). Hierzu könnte exemplarisch der deutsche Ver-
fassungsgesetzgeber den Klimaschutz als Staatsziel in 
das Grundgesetz aufnehmen und zugleich statuieren, 
dass dieses Ziel insbesondere durch innovationsför-
dernde Regulierung erreicht und durch entsprechende 
Klagerechte gestützt werden soll. Darüber hinaus ist der 
einfache Gesetzgeber gefragt, auch in Erfüllung dieser 
Staatszielbestimmung, eine rechtliche Infrastruktur zur 

Förderung der Entstehung und Verbreitung von Inno-
vationen zu schaffen. Hierzu gehört ein Instrumen-
tenmix, der den gesamten Innovationszyklus erfasst 
(Kap.  4.5.2, 5.2.3.1). Dabei bedeutet das durch die 
innovationsfördernde Regulierung ausgelöste „Mehr“ 
an Staat nicht automatisch weniger Markt oder weni-
ger Privatinitiative. Im Gegenteil: Staatliches Handeln 
soll darauf ausgerichtet sein, die Marktkräfte und das 
Engagement der Zivilgesellschaft im Dienste der Trans-
formation zu nutzen und zu stärken. 

Zugleich sollte der innovationsoffene, gestaltende 
Gesetzgeber (rechtliche) Hindernisse oder Hemmnisse 
beseitigen, die der Umsetzung von Innovationen ent-
gegenstehen. Hierzu gehört beispielsweise der große 
Zeitaufwand zwischen Planung und Umsetzung inno-
vativer Vorhaben. Die erforderliche Beschleunigung 
von Genehmigungs- und Infrastrukturzulassungs-
verfahren darf jedoch nicht zum Verzicht auf Öffent-
lichkeitsbeteiligung führen (Kap. 5.4.1.3). Empirische 
Untersuchungen haben nachgewiesen, dass dieser 
spezielle Verfahrensschritt gerade nicht zu der ver-
muteten erheblichen Verzögerung des Genehmigungs-
verfahrens führt (Zschiesche und Rosenbaum, 2005). 
Vielmehr kann eine effektive und möglichst frühzei-
tige Öffentlichkeitsbeteiligung, also eine Beteiligung 
zu einem Zeitpunkt, zu dem noch alle Optionen offen 
sind (Art. 6 Abs. 4 Aarhus-Konvention), den Entschei-
dungsprozess und das -ergebnis sogar verbessern (von 
Danwitz, 2004). Die Öffentlichkeitsbeteiligung ist daher 
Ausdruck des Kommunikationsprozesses in einem akti-
vierenden Staat, indem der Bürger zur Durchsetzung 
des Rechts mobilisiert wird (Masing, 1997).

Auch ein innovationsoffener, gestaltender Staat 
darf Innovationen also nicht um jeden Preis voran-
treiben. Bei der Innovationsförderung bestehen die 
 verfassungsrechtlichen Bindungen des Staates fort, 
insbesondere die Grundrechte, verfassungsrechtliche 
Verfahrensrechte sowie die Staatszielbestimmung, den 
Umweltschutz zu berücksichtigen. Dies kann als Inno-
vationsverantwortung des Staates bezeichnet werden 
(Hoffmann-Riem 1999a; Eifert, 2009), die freilich 
durch eine „Zukunftsverantwortung“ ausbalanciert 
werden muss. 

5.4.1.3 
Legitimation durch Partizipation
Wie in der Fachdiskussion seit langem gefordert, rät 
der WBGU „den Staat wieder einzubringen“ (Skopcol, 
1982). Doch kann eine Stärkung des Staates in seiner 
aktivierenden Funktion nur Legitimität für sich bean-
spruchen, wenn die Bürgerschaft an den zu treffenden 
Entscheidungen beteiligt wird und Politikergebnisse 
nicht lediglich ex post „absegnen“ bzw. akzeptieren 
soll. Die Transformation zur klimaverträglichen Gesell-
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schaft setzt somit neben mehr ökologischer Gesamt-
verantwortung für jede Einzelne und jeden Einzelnen 
auch eine neue Kultur der Teilhabe voraus. Die demo-
kratische Legitimation staatlicher Steuerung und Pla-
nung ist seit Ende der 1960er Jahre Gegenstand poli-
tikwissenschaftlicher Debatten (Offe, 1972). Als legi-
tim können politische Entscheidungen in repräsentati-
ven Demokratien erstens durch den Input bürgerlicher 
Beteiligung, der sich nicht in Wahlen und Abstimmun-
gen (bzw. Mitgliedschaften in Parteien) erschöpft, son-
dern diverse außerparlamentarische Formate von der 
Unterschriftenliste bis zu Demonstrationen umfasst 
(Barnes und Kaase, 1979; Verba et al., 1995), und 
zweitens durch den Output, also die Performanz und 
 Qualität einer auf dieser Grundlage getroffenen Ent-
scheidung gelten (Scharpf, 1999). 

Die Normalform demokratischer Partizipation in Eli-
ten- und Verhandlungsdemokratien ist die nachträgli-
che Evaluation von Regierungshandeln, die sich in der 
Zuteilung (oder Verweigerung) politischen Vorschuss-
kredits für die nächste Legislaturperiode niederschlägt. 
Offenbar ist dieser Mechanismus heute gestört, der 
direkte Partizipation eher latent hält; es mangelt an spe-
zifischem Vertrauen in die Effektivität von Regierungs-
handeln in besonderen Gesetzgebungsmaterien ebenso 
wie an Glaubwürdigkeit des politisch-administrativen 
Systems und seines Personals im Allgemeinen. Die klas-
sischen Instrumente demokratischer Beteiligung und 
Kontrolle werden von einer Mehrheit der Bevölkerung 
in so gut wie allen OECD-Ländern im Verlauf der letzten 
drei Jahrzehnte signifikant weniger wahrgenommen. 
Damit wird ein zentraler Mechanismus der Anerken-
nung von Herrschaft durch die Beherrschten angetas-
tet. Gesunken ist in etablierten Demokratien in Europa 
und Nordamerika nicht allein das Ansehen der (partei-)
politischen Eliten, auch die generelle Zustimmung zum 
demokratischen Prozess und System schwindet allmäh-
lich und droht zu erodieren.

Als jüngstes Lehrstück mangelnder Legitimität 
staatlicher Entscheidungen (trotz der Legalität von Vor-
haben und Verfahren) kann in Deutschland die inten-
sive, weit über den Ort des Geschehens ausstrahlende 
Auseinandersetzung um den Bahnhofsumbau in der 
baden-württembergischen Landeshauptstadt Stutt-
gart (Projekt  Stuttgart 21) im Jahr 2010 herangezogen 
werden (Kasten 5.4-2). Sie offenbart, dass parlamen-
tarische Politik bei (großen) Infrastrukturprojekten 
augenscheinlich keine hinreichende Glaubwürdigkeit 
mehr aufbringt, um auch völlig regulär und mit gro-
ßer parlamentarischer Mehrheit beschlossene Baumaß-
nahmen tatsächlich verwirklichen zu können. Mit dem 
sichtbaren Beginn des Umbaus eskalierte der seit Jah-
ren artikulierte außerparlamentarische Protest. Paral-
lel dazu aktualisierte sich der jahrelange Widerstand 

gegen Atommülltransporte ins Zwischenlager Gorle-
ben. Zusammen genommen verdichtete sich ein von 
Sprechern der politischen Entscheidungseliten bestä-
tigter Eindruck einer weitreichenden Legitimations-
krise in der so apostrophierten „Dagegen-Republik“ 
(Bartsch et al., 2010). 

Meinungsumfragen und Studien zur „Politikver-
drossenheit“ fügen sich nicht zum Bild einer generel-
len Legitimationskrise, indizieren aber eine wachsende 
Enttäuschung über die Leistungs- und Steuerungsfä-
higkeit demokratischer Systeme. Zu den Bedenken, die 
durch ungelöste Probleme des Arbeitsmarktes (struk-
turelle Massenarbeitslosigkeit seit Mitte der 1970er 
Jahre bei wachsendem Fachkräftemangel), des demo-
grafischen Wandels (explodierende Gesundheitskosten, 
unsichere Altersversorgung) und die Folgen der Volati-
lität der Finanzmärkte (bei sich verschärfender Fiskal-
krise des Steuerstaates) ausgelöst worden sind, treten 
nun verstärkt Risiken, die der anthropogene Klimawan-
del und andere Umweltbelastungen hervorrufen. 

Die kolossale Herausforderung für die Modernisie-
rung repräsentativer Demokratien besteht nun darin, 
zur Gewinnung von zusätzlicher Legitimation mehr 
formale Beteiligungschancen zu institutionalisieren, 
diese zugleich aber an einen inhaltlichen Wertekonsens 
nachhaltiger Politik zu binden, damit „mehr Partizipa-
tion“ im Ergebnis nicht zu „weniger Nachhaltigkeit“ 
führt. Gäbe es nämlich nur einen allgemeinen Affekt 
gegen jede Form von „Großtechnologie“ und würden 
auch Infrastrukturvorhaben zur ausdrücklichen Siche-
rung einer nachhaltigen Zukunft ausschließlich an 
dem Grad der Belästigung gemessen, den sie in loka-
len Kontexten mit sich bringen, verfehlte (legaler wie 
im Prinzip legitimer) politischer Protest die normativen 
Grundlagen des Nachhaltigkeitspostulats und der öko-
logischen Verantwortungsethik.

Die Auflösung dieses Dilemmas kommt einer Qua-
dratur des Kreises gleich; sie muss aber die zentrale 
Aufgabe einer Selbstmodernisierung demokratischer 
und zivilgesellschaftlicher Akteure sein. Um Wirksam-
keit zu erreichen, können diese Akteure keinesfalls 
auf intermediäre Organisationen wie politische Par-
teien und Verbände verzichten, die in Massendemokra-
tien politische Interessen bündeln (Aggregation), sie 
programmatisch zuspitzen und auseinander driftende 
Gruppen integrieren. In diesem sogenannten vorpoliti-
schen Raum müssen sich nämlich die Standpunkte her-
ausbilden und weiterentwickeln, die zur Herausbildung 
eines Konsens führen können. Deswegen sollte dem 
Ansehens- und Bedeutungsverlust von „intermediä-
ren Organisationen“ wie Parteien, Verbänden und Bür-
gerinitiativen entgegengewirkt werden, haben sie doch 
eine wesentliche Vermittlungs- und Bündelungsfunk-
tion im Spannungsfeld zwischen staatlichen Instituti-
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onen und der Gesellschaft. Vor allem Parteien haben 
bisher, neben der Funktion der Interessenartikulation, 
die Bündelung politischer Interessen (Aggregation) 
sowie die Integration verschiedener sozialer Gruppen 
übernommen (Schultze, 2010). Und nicht zuletzt sind 
es Parteiprogramme, in denen über die tagespolitische 
Aktualität hinaus für einen längeren Zeitraum in einem 
umfassenden Sinne Visionen des Zusammenlebens ent-
wickelt werden. Damit haben sie in der Vergangenheit 
wesentlich zur Meinungs- und Willensbildung beige-
tragen.

Mit der wachsenden Entfremdung zum Betrieb der 
Berufs- und Parteipolitik ist die Bereitschaft der Bevöl-
kerung gewachsen, „von unten“ selbst tätig zu werden 
(Kap.  6). Was fehlt ist eine „Verbürgerschaftlichung“ 
(citizenation; Tully, 2009) dieses Engagements, d.  h. 
die adäquate Bündelung und Vertretung auf der par-
lamentarischen Ebene oder in alternativen Arenen, 
damit dieses Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
produktiv eingebracht werden kann. Eine zukunfts-
fähige Demokratie muss daher neben der Beschleuni-
gung ihrer Prozeduren vor allem ihre Legitimationsba-
sis erweitern. Weil die Bindungskraft und das Anse-
hen der Parteien wie der Interessengruppen unter dem 
Druck gesellschaftlicher Individualisierung und indi-
vidueller Nutzenkalküle in den letzten drei Jahrzehn-
ten stark nachgelassen haben, müssen flexiblere Netz-
werke und punktuelle Allianzen an ihre Seite treten, die 
das Unabhängigkeitsverlangen der Individuen respek-
tieren und die Eigeninitiativen von Pionieren des Wan-
dels befördern und ihnen zugleich Stabilität und Kon-
tinuität verleihen (Kasten 5.4-1; Kap.  6). Interessan-
terweise müssen intermediäre Organisationen dabei, 
ähnlich wie der aktivierende Staat, responsiver und 
entschiedener zugleich auftreten. Nachdem Parteien 
das Agenda Setting weitgehend an die (elektronischen) 
Medien abgegeben haben (bzw. mit diesen teilen) und 
sie programmatische Orientierungsfunktionen kaum 
noch übernehmen, können sie sich auf Service- und 
Koordinationsfunktionen konzentrieren und zugleich 
durch programmatische Klarheit wieder an Reputation 
gewinnen. Parteien könnten damit wesentliche Akteure 
der „Triangulation“ zwischen den Aktivbürgern in der 
Zivilgesellschaft (Kap. 6), dem gestaltenden Staat und 
den Wirtschaftsakteuren werden. Dabei müssen Par-
teien und Verbände, die heute weit weniger als früher 
als Akteure mit Gemeinwohlorientierung aufgefasst 
werden, bescheiden auftreten und den Eindruck ver-
meiden, bürgerschaftliches Engagement vereinnahmen 
und kanalisieren zu wollen.

Der gestaltende Staat mit erweiterten Partizipations-
möglichkeiten im Mehrebenensystem globaler Koope-
ration vermittelt also zwei Aspekte, die häufig getrennt 
oder konträr gedacht werden: die Stärkung des Staa-

tes, der aktiv Prioritäten setzt und diese (etwa mit 
Bonus-Malus-Lösungen) deutlich macht, und anderer-
seits verbesserte Mitsprache-, Mitbestimmungs- und 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bür-
ger. Oft wird der starke (Öko-)Staat als Autonomiebe-
schränkung der „Menschen auf der Straße“ gesehen, 
während zugleich die Einmischung eben dieser Bevöl-
kerung („Wutbürger“) als Störung der politisch-admi-
nistrativen Rationalität und Routinen beargwöhnt 
wird. Voraussetzung einer erfolgreichen Transforma-
tionspolitik ist aber die simultane Stärkung des Staa-
tes und der Bürgerschaft (citizen empowerment) unter 
dem Dach nachhaltiger Politikziele. Der gestaltende 
Staat steht also fest in der Tradition der liberalen und 
rechtsstaatlichen Demokratie, entwickelt diese aber im 
Sinne der Zukunftsfähigkeit demokratischer Gemein-
wesen und freier Bürgergesellschaften weiter. Während 
Klimaschutzmaßnahmen oftmals als Einschränkung 
und Verzichtszumutung aufgefasst werden, stehen die 
im Folgenden dargelegten Aspekte einer gestaltenden 
Staatlichkeit unter der ausdrücklichen Zielsetzung, 
Freiheitsspielräume und Handlungsoptionen auch 
künftiger Generationen zu bewahren und zu erweitern.

Eine erfolgreiche Transformationspolitik sollte auf 
vier miteinander zusammenhängenden Ebenen verfolgt 
werden: (1) verfassungsrechtlich durch eine entspre-
chende Staatszielbestimmung Klimaschutz, (2) mate-
riell-rechtlich durch Festlegung von Klimaschutzzie-
len in einem Klimaschutzgesetz, (3) prozedural durch 
erweiterte Informations-, Beteiligungs- und Rechts-
schutzmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger sowie 
Nichtregierungsorganisationen und (4) institutionell 
durch ein klimapolitisches Mainstreaming der Staatsor-
ganisation. Sämtliche nachfolgend erörterten Maßnah-
men sind Ausdruck und Konkretisierung des Staatsziels 
Klimaschutz, das Legislative, Exekutive und Judikative 
zum Handeln verpflichtet. 

5.4.2 
Gestaltungsmöglichkeiten auf der nationalen 
Ebene

5.4.2.1 
Klimapolitische Selbstbindung des Staates durch 
Verfassung und Gesetz 
Die generelle klimapolitische Verantwortung des Staa-
tes und seine Rolle als gestaltender und aktivierender 
Transformationsstaat muss rechtlich verankert werden. 
Um die umfassende Bindung des Staates zu verdeutli-
chen, sollte dies sowohl auf verfassungsrechtlicher als 
auch auf einfachgesetzlicher Ebene erfolgen.
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Kasten 5.4-1

Experimente: Förderung und Beschleunigung 
transformativer Innovationen

Voraussetzung der Transformation sind soziale und technolo-
gische Innovationen. Innovationen basieren auch auf Expe-
rimenten, die beispielsweise lokal begrenzte Suchprozesse 
sind, bei denen innovative, klimaverträgliche Technologien, 
Verhaltensweisen, Prozesse und Organisationsformen für 
verschiedene Teilbereiche der Großen Transformation entwi-
ckelt und erprobt werden. Erfolgreiche Innovationen bieten 
klimaverträgliche Alternativen und können allein durch ihre 
Existenz das etablierte High-carbon-Regime in Frage stellen 
(Kap. 3). Zur Unterstützung von Innovationen sollte Politik 
Räume für Experimente schaffen, Erfolg versprechende Inno-
vationen zu Nischen verdichten und ihre rasche Verbreitung 
jenseits dieser Nischen unterstützen. Experimentierräume 
sollten zeitlich befristet vor dem Selektionsdruck der Märkte 
und konventionellen Förderevaluationen geschützt sein, um 
sich erfolgreich entwickeln zu können (van den Bosch und 
Rotmans, 2008). 

Politische und rechtliche Steuerung von Experimenten
Zur erfolgreichen Entwicklung und Umsetzung von Experi-
menten sollten im ersten Schritt bestimmte Handlungsfelder 
und damit verbundende Teilprobleme der Transformation zu 
einer klimaverträglichen Gesellschaft ausgewählt werden. Um 
staatliche Fehlentscheidungen zu minimieren und sich von 
vornherein die Unterstützung zentraler Akteure zu sichern, 
sollte die Auswahl gemeinsam mit den relevanten Stakehol-
dern geschehen. In den Niederlanden hat die Regierung im 
Jahr 2001 beispielsweise „Transitionsplattformen“ gegründet, 
innerhalb derer Vertreter von Unternehmen, Regierung und 
NRO sowie Wissenschaftler nicht nur Politiken, Innovations-
hindernisse sowie Demonstrationsprojekte diskutiert, son-
dern auch die Entwicklung von Experimenten und möglichen 
Wegen zu ihrer Verbreitung beschlossen haben (Rotmans et 
al., 2001). 

Als zweiter Schritt sollten Ziele und Visionen entwi-
ckelt, mögliche Wege zu den Zielen aufgezeigt und konkrete 
 Experimentierräume skizziert werden. Dann können Experi-
mente umgesetzt werden. Je nach ausgewähltem Handlungs-
feld (Energiesystem, Urbanisierung, Landnutzung) könnte es 
Experimente zu neuen Technologien, innovativen Produkti-
onsprozessen, neuem Wohnen und Leben oder Geschäfts-
modellen geben. Die Politik setzt dabei einen Rahmen und 
relevante Akteure entwickeln Alternativen (Kap. 8). Die bri-
tische Stiftung für Wissenschaft, Technologie und Kunst hat 
beispielsweise Experimente in Form spezieller Innovationszo-
nen vorgeschlagen. Gemeint ist damit, dass Politik für eine 
bestimmte geographische Einheit, wie einen Stadtteil, eine 
Gemeinde, einen Kraftwerksverbund oder einen Firmenpark, 
bestimmte Freiräume durch innovative politische Rahmen-
bedingungen schafft, finanziell großzügig fördert und im 
Gegenzug ein anspruchsvolles Treibhausgasreduktionsziel 
als Ergebnis fordert bzw. weitere Förderung davon abhängig 
macht (Willis et al., 2007). 

Existierende Experimente, die auf Initiative von Unter-
nehmen oder der Zivilgesellschaft entstanden sind, sollten 
bei geprüfter Relevanz ebenso gefördert werden wie völlig 
neue Ideen (Kap. 6). Grundsätzlich gilt, dass Politik einen 
Rahmen setzen, Fördermittel bereit stellen, Dialoge ansto-
ßen, Prozesse moderieren und Ergebnisse dokumentieren 

sollte. So können Experimente politisch begleitet und Lern-
prozesse unterstützt werden. Lernziele sind u.  a., inwieweit 
Experimente tatsächlich zur Transformation beitragen und 
unter welchen Bedingungen sich die im Experiment erprobte 
Lösung wiederholen und verbreiten lässt. Für Innovationen 
stellen sich Fragen nach Kosten, Märkten sowie den sozialen, 
infrastrukturellen, rechtlichen und kulturellen Voraussetzun-
gen für eine weitere Diffusion. Lernprozesse können durch 
den Dialog zwischen Beteiligten, die Einrichtung von Netz-
werken und Begleitforschung unterstützt werden (Kap.  8). 
Zeichnen sich Fortschritte bei Alternativen ab, können über 
die Verdichtung zu Nischen Lernprozesse verstärkt und die 
Chance auf eine weitere Verbreitung der Innovation erhöht 
werden. Zur Nischenbildung ist die Wiederholung von Expe-
rimenten in verschiedenen Kontexten, die Verbindung von 
Experimenten mit verschiedenen Problemlagen (national und 
international) und die Integration sowie breite Kommunikati-
on der gemachten Erfahrungen notwendig. 

Über die Bildung von Nischen können Innovationen auch 
ihre soziale Relevanz erhöhen (Kap. 3, 6). Das bedeutet, dass 
die Alternativen über die Schaffung größerer Öffentlichkeit, 
Anreize zur Verbands- und Vereinsgründung, sowie Aus-
weitung der Förderung an politischer und wirtschaftlicher 
Bedeutung gewinnen. Andererseits bedeutet dies auch, dass 
sich Innovationen stärker an die Erfordernisse jenseits der 
Nische anpassen müssen, beispielsweise über Kostenreduk-
tionen oder Anpassungen an die Präferenzen einer breiteren 
Nachfrage. Die Förderung von einer Reihe von Varianten 
erlaubt, die beste Lösung auswählen zu können. 

In rechtlicher Hinsicht können auf unterschiedliche Weise 
Anreize für Innovationen geschaffen werden, die teilweise 
auch als Experimentierräume verstanden werden können. 
Hierzu gehören:

 > Die Herabsetzung oder Nichtgeltung der gesetzlichen 
Zulassungsvoraussetzungen für Forschungsvorhaben. So 
bedürfen beispielsweise Anlagen, die der Forschung, Ent-
wicklung oder Erprobung neuer Produkte oder Verfahren 
dienen, keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung.

 > Die Schaffung sogenannter Forschungsgesetze, die zeit-
lich befristet sind und ebenfalls Forschungsvorhaben unter 
erleichterten Voraussetzungen zulassen. Ein solches Gesetz 
wurde beispielsweise für die CCS-Technologie befürwortet 
(Hellriegel, 2008).

 > Die dynamische Ausgestaltung technischer Standards: 
Dies erfolgt in der Regel durch die Verwendung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe in sogenannten Technikklauseln, 
wie beispielsweise der „Stand der Technik“. Diese unbe-
stimmten Rechtsbegriffe werden dann in der Regel durch 
Verweisung auf Rechtsverordnungen und Verwaltungs-
vorschriften oder auf außerrechtliche Normen ausgefüllt, 
die von privatrechtlich verfassten Organisationen erar-
beitet wurden. Hinsichtlich beider Verweisungsmethoden 
existieren rechtsstaatliche Bedenken: So stellt sich bezüg-
lich der von privaten Organisationen, wie beispielsweise 
dem Deutschen Institut für Technische Normung (DIN), 
geschaffenen Normen die Frage der demokratisch legiti-
mierten Rechtssetzungsmacht. Die Verweisung auf staat-
lich gesetzte Vorschriften stellt sich vor dem rechtsstaatli-
chen Bestimmtheitsgebot als problematisch dar, wenn nicht 
im Sinne einer statischen Verweisung auf eine bestimmte 
technische Norm, sondern auf die jeweils geltende neueste 
Fassung der technischen Norm (sogenannte dynamische 
Verweisung) verwiesen wird (Erbguth und Schlacke, 2009). 
Diese rechtsstaatlichen Defizite können jedoch durch eine 
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Schutzverstärkung durch ein Staatsziel 
„Klimaschutz“
Verfassungsrechtlich kann die klimapolitische Verant-
wortung des Staates durch eine explizite Erwähnung 
im Grundgesetz hervorgehoben und der Klimaschutz 
dadurch gestärkt werden. Denkbar ist die Aufnahme 
eines Staatsziels „Klimaschutz“ als Ergänzung von 
Art. 20a GG. Zwar benennt das dort formulierte Staats-
ziel „Umweltschutz“ die natürlichen Lebensgrundla-
gen als Schutzgut und erfasst damit bereits auch das 
Klima (Groß, 2009; Maunz und Dürig, 2010); gleich-
wohl würde die explizite Benennung des Klimaschut-
zes in Art. 20a GG dessen besondere Bedeutung und 
Verpflichtung des Staates hervorheben. Ein derartiges 
Staatsziel trägt dem Charakter des Klimas als Gemein-
schaftsgut bzw. als überindividuellem Schutzgut Rech-
nung. Demgegenüber ist die verfassungsrechtliche Ver-
ankerung des Klimaschutzes als Grundrecht nicht rat-
sam, weil Grundrechte primär subjektive Abwehrrechte 
sind. Sie dienen damit dem Schutz der individuellen 
Sphäre, können aber keinen überindividuellen Schutz 
gewähren (Maunz und Dürig, 2010), wie er jedoch im 
Fall des Klimaschutzes erforderlich ist. 

Staatszielbestimmungen geben Grundsätze und 
Richtlinien für das staatliche Handeln vor. Sie enthal-
ten eine Wertentscheidung, die in den Entscheidungen 
der staatlichen Organe aktualisiert und konkretisiert 
werden muss (Maunz und Dürig, 2010). Daher wür-
den durch eine Staatszielbestimmung „Klimaschutz“ 
der Staat und seine Organe zu einer aktiven und sach-
gerechten Klimaschutzpolitik verpflichtet, wobei ihnen 
jedoch ein breiter Entscheidungsspielraum verbliebe. 
Ein konkretes staatliches Handeln kann daher auf der 
Grundlage der Staatszielbestimmung nicht verlangt 
werden. Vielmehr ist zunächst und zuvörderst der 
Gesetzgeber zur wirkungsvollen Umsetzung der Staats-

zielbestimmung angehalten; hierzu muss er den Kli-
maschutz bei seinen Entscheidungen berücksichtigen 
(sogenannte Berücksichtigungspflicht; Groß, 2009). 
Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung neh-
men die verfassungsrechtliche Verantwortung für 
den Umweltschutz wahr, indem sie die vorhandenen, 
vom Gesetzgeber als Konkretisierung des Staatsziels 
geschaffenen Regelungen klimafreundlich auslegen. 
Sie könnten so insbesondere Beurteilungs- und Ermes-
sensspielräume für die Durchsetzung klimafreundlicher 
Lösungen nutzen (Groß, 2009). 

Einführung eines Klimaschutzgesetzes
Das Staatsziel Klimaschutz sollte auf einfachgesetzli-
cher Ebene durch ein Klimaschutzgesetz konkretisiert 
werden. Das Kernelement des Klimaschutzgesetzes ist 
die Festlegung rechtsverbindlicher Klimaschutzziele. 
Daneben sollten begleitende Ziele für den Anteil der 
erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch, 
Energieverbrauchsminderungsziele und Energieeffizi-
enzsteigerungsraten festgelegt werden (UBA, 2011). 
Weiterhin sollte das Klimaschutzgesetz eine Verpflich-
tung zum Erhalt terrestrischer Kohlenstoffspeicher ent-
halten sowie Maßnahmen zur Senkung der Treibhaus-
gasemissionen aus der Landwirtschaft regeln. Auch die 
Minderung von Emissionen klimaschädlicher Industrie-
gase sollte festgelegt werden.

Als Orientierung für die quantitative Ausgestaltung 
der Verpflichtungen im Klimaschutzgesetz könnte der 
vom WBGU vorgeschlagene Budgetansatz (WBGU, 
2009b) herangezogen werden (Kap. 7.3.9). Zu tren-
nen ist dabei zwischen der aus internationalen Gerech-
tigkeitsüberlegungen insgesamt von Deutschland zu 
erbringenden Leistung und der national durchzuführen-
den Emissionsminderung. Deutschland sollte in einem 
Klimaschutzgesetz die vollständige Dekarbonisierung 

Stärkung der Informationspflichten gegenüber den Bür-
gern und der Informationsrechte der Bürger selbst sowie 
der Öffentlichkeitsbeteiligung und des Rechtsschutzes aus-
geglichen werden.

Haben sich die Innovationen in der Experimentierphase als 
prinzipielle Lösungsmöglichkeiten für das zugrunde liegen-
de Problem erwiesen, sollte Politik in vielen Fällen auch ihre 
weitere Verbreitung unterstützen (scaling up; Kap. 3). Weite-
re politische Maßnahmen sind notwendig, da Nischeninnova-
tionen trotz durchlaufener Entwicklungsprozesse innerhalb 
der Nische unter Umständen immer noch nicht kompatibel 
mit den Strukturen und der Nachfrage des etablierten sozio-
technischen Regimes sind (Kap. 3). 

Viele Innovationen setzen sich nicht durch, weil sie 
nicht zu etablierten politischen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen passen (Kap. 4). Sie erfordern Änderun-
gen in etablierten Sichtweisen, Denkmustern und Routinen 
(Kap.  2,  3,  6). Dies betrifft zum Beispiel alternative Ver-

kehrsmittel im Vergleich zum schnellen, großen mit fossilen 
Kraftstoffen betriebenen Autos mit Statussymbolfunktion 
(Kap. 4). Um auch in diesen Bereichen Änderungen voran zu 
treiben, kann Politik zentrale, handlungsmächtige Akteure in 
die Diskussion zu den Ergebnissen der Experimente einbin-
den und breite gesellschaftliche Debatten anstoßen. Ziel ist 
es, über die Diskussion von „Narrativen“ die Interpretations-
rahmen etablierter Akteure zu verändern, politische wie 
gesellschaftliche Mehrheiten zu erhalten und auf die Vorteile 
einer größeren Verbreitung der Innovationen aufmerksam zu 
machen. 

Die weitere Verbreitung kann durch die Förderung trans-
formationsfreundlicher Akteure und die Schaffung transfor-
mationsfreundlicher Rahmenbedingungen unterstützt wer-
den (Kap. 5.2, 6). Dazu gehören risikofreudige Investoren, 
innovative Unternehmen, kulturelle Normen und Werte, ein 
rechtlicher Rahmen sowie wissenschaftliche und technologi-
sche Kapazitäten (Kap. 2, 4.5, 5.4, 8). 
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seiner Energiesysteme bis 2050 verbindlich festlegen. 
Dies würde einer Reduktion des in Deutschland emit-
tierten CO2 aus fossilen Energiequellen um 100  % ent-
sprechen. Flexibilität kann durch Emissionshandelssys-
teme genutzt werden, wobei der WBGU von Gutschrif-
ten aus Offset-Systemen wie dem CDM abrät (Kap. 4.5, 
5.2, 7.3.8, 7.3.9). Mit der genannten Minderung würde 
Deutschland jedoch das aus dem WBGU-Budget ansatz 
ableitbare CO2-Budget überschreiten. Da sich aber aus 
Sicht des WBGU die Regierung an allgemeinen Gerech-
tigkeitsüberlegungen orientieren sollte, wären ergän-
zend verlässliche Zahlungen im Rahmen der interna-
tionalen Klimafinanzierung zu leisten, um die Entwick-
lungsländer bei der Transformation zu unterstützen, 
und diese auch gesetzlich festzulegen (Kap. 4.5, 7.3.9). 

Da ein solches Klimaschutzgesetz nur die allgemeine 
Verpflichtung aller staatlichen Organe zur Ergreifung 
von Klimaschutzmaßnahmen enthält, sind weiterge-
hende gesetzliche Regelungen zur Festlegung kon-
kreter Maßnahmen für die Erreichung der jeweiligen 
Zwischenziele erforderlich. Zusätzlich sollte im Kli-
maschutzgesetz eine regelmäßige Berichtspflicht über 
die Einhaltung der Zwischenziele eingeführt werden, 
so dass die Einhaltung des Fahrplans transparent und 
überprüfbar ist. Ferner muss das Klimaschutzgesetz 
(Sanktions-)Mechanismen vorsehen, die eine Zielver-
fehlung vermeiden und gegebenenfalls Abhilfe schaf-
fen. Die letztgenannten Aspekte betreffend könnte 
das britische Klimaschutzgesetz (2008;  Climate Change 
Act, CCA) als Modell für ein deutsches Klimaschutzge-
setz dienen: Dieses enthält über die bereits genannten 
lang- und mittelfristigen Klimaschutzziele (sogenann-
tes carbon budget) hinausgehend mit dem Klimaschutz-
ausschuss (Committee on Climate Change) eine wich-
tige Institution für den Klimaschutz. Dieser Ausschuss 
spielt nicht nur bei der Bestimmung der Klimaschutz-
ziele eine wichtige Rolle; er veröffentlicht darüber hin-
aus jährliche Fortschrittsberichte mit einer Einschät-
zung der Einhaltung der Klimaschutzziele, zu denen 
die Regierung Stellung beziehen muss. Insofern ist der 
britische Klimaschutzausschuss gegenüber der Regie-
rung ein neutrales Kontrollorgan. Für den Fall der Ziel-
verfehlung sieht das Gesetz vor, dass der zuständige 
Minister dem Parlament die Gründe hierfür mitteilen 
und Vorschläge für einen Ausgleich der Emissionsüber-
schreitung in der folgenden Periode unterbreiten muss.

5.4.2.2 
Verbesserte Informations-, Beteiligungs- und 
Rechtsschutzmöglichkeiten 
Ein Transformationsprozess ist zum Scheitern verur-
teilt, wenn die Politik Entscheidungen trifft und die 
Bürger im Nachhinein veranlasst, entsprechende Maß-
nahmen zu akzeptieren. Erfolgreicher als Versuche, am 

Ende „auch noch“ Akzeptanz zu beschaffen, sind sol-
che Politiken, die auf die aktive und frühzeitige Berat-
schlagung mit und Teilhabe von „Betroffenen“ setzen 
und die für politisch-administrative Maßnahmen auf 
diese Weise Legitimation beschaffen: 

Erweiterte Partizipationsmöglichkeiten im 
Verwaltungsverfahren
Die Umsetzung großer Infrastrukturprojekte, z.  B. der 
Ausbau der Hochspannungsnetze, könnten – auch 
wenn die rechtliche Umsetzung problemlos scheint – 
an mangelnder Teilhabe und Akzeptanz der Bevölke-
rung scheitern. Zentrales Instrument für die Förderung 
von Teilhabe und Akzeptanz behördlicher Entschei-
dungen bei der Infrastrukturplanung ist die Öffent-
lichkeitsbeteiligung, wie in der zweiten Säule der Aar-
hus-Konvention festgelegt. Sie macht das Verwaltungs- 
und Planungsverfahren transparenter und trägt zu des-
sen demokratischer Ausgestaltung bei (Fisahn, 2004; 
Schlacke et al., 2010). Voraussetzung hierfür ist jedoch, 
dass die Öffentlichkeitsbeteiligung frühzeitig erfolgt. 
Denn nur wenn alle Optionen noch offen sind, hat 
der Bürger eine reale Chance, mit seinen Argumenten 
auf die Verwaltungsentscheidung Einfluss zu nehmen 
(Fisahn, 2004). Eine solche frühzeitige Öffentlichkeits-
beteiligung kann den Entscheidungsprozess effektivie-
ren, indem untaugliche Vorhaben schneller als solche 
erkannt und kostspielige Konflikte vermieden werden 
können. Nicht zuletzt kann durch die Nutzung des spe-
zifischen Sachverstands beteiligter Umweltschutzver-
bände die Qualität der Entscheidung insgesamt verbes-
sert werden (von Danwitz, 2004). Ein derartig vorver-
lagerter Rechtsschutz kann Rechtsbeeinträchtigungen 
von vornherein vermeiden und damit zu einer Entlas-
tung der Gerichte beitragen (von Danwitz, 2004).

Die bestehenden Verfahren, z.  B. Planungs- und 
Verwaltungsverfahren, werden in Deutschland die-
sen Anforderungen bisher kaum gerecht (Walk, 2008; 
SRU, 2010). Beispielsweise findet die Öffentlichkeits-
beteiligung zu einem Zeitpunkt statt, zu dem eine 
Abstimmung zwischen Behörden und Trägern öffent-
licher Belange bereits stattgefunden hat und Alterna-
tiven nicht mehr offen stehen. Auch ist fraglich, ob die 
rechtlich vorgeschriebene und die tatsächliche Art der 
Bekanntmachung eines Vorhabens die Bevölkerung 
dazu motivieren, sich aktiv am Entscheidungsverfahren 
zu beteiligen. Oftmals fehlt es auch – teilweise bedingt 
durch die Beschleunigungsgesetzgebung der letzten 
Jahre – an der Pflicht zur Durchführung einer Erör-
terung von Pro und Contra der Vorhaben. Die Mängel 
des bestehenden Verfahrens wurden z.  B. ausführlich 
im Schlichterspruch des CDU-Politikers Heiner Geißler 
im November 2010 zum umstrittenen Bahnhofsprojekt 
„Stuttgart  21“ beschrieben (Kasten 5.4-2). Es ist die 
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Aufgabe des gestaltenden und aktivierenden Staates, 
Strukturen für eine effektive Beteiligung zu schaffen 
und einen „konstruktiven Kommunikationsprozess“ zu 
organisieren, so wie es auch die Aarhus-Konvention 
erfordert. 

Die Voraussetzungen für erfolgreiche Partizipation 
von Bürgern und Betroffenen in Entscheidungspro-
zessen, besonders bei Großprojekten, sind: (1) Eine 
möglichst frühzeitige, umfassende und kontinuierli-
che Öffentlichkeits- und Betroffenenbeteiligung, ein-
schließlich der gleichberechtigten Prüfung von Alter-
nativentwürfen; (2) Eine größtmögliche Transparenz im 
Verfahren, z.  B. durch verstärkte Nutzung von Radio- 
und Fernsehübertragungen, neuer Medien oder zusätz-
licher Informationstermine bzw. -plattformen; (3) Die 
Einschaltung unabhängiger Personen in Konfliktfällen. 
Behörden müssen Gestaltungsspielräume zur Streit-
schlichtung eröffnet werden. 

Ein wichtiger Partizipationsmotor ist auch die finan-
zielle Beteiligung. Die Zustimmung, z.  B. zu Wind-
kraftanlagen, steigt, wenn Projekte kooperativ und 
genossenschaftlich organisiert sind, d.  h. wenn Bürger 
an der Planung und an den Gewinnen beteiligt sind 
(Kap.   4.5). Im Einzelfall können Kompensationszah-
lungen für unvermeidbare Belastungen Akzeptanz 
schaffen. Durch die finanzielle Beteiligung entsteht ein 
„win-win“ in Form des Genusses reeller Vorteile („jeder 
muss Transformationsgewinnler sein“; Kap. 2.4).

Die Ausweitung von Verbandsrechtsbehelfen 
Unter Verbandsrechtsbehelf wird ein Rechtsbehelf, z.  B. 
eine Klage eines behördlich anerkannten Verbandes, 
verstanden, der ohne Verletzung eigener Rechte erho-
ben werden kann (überindividueller Verbandsrechts-
behelf; Schlacke, 2008). In Deutschland besteht diese 
Möglichkeit nur in wenigen Bereichen des öffentlichen 
Rechts und des Zivilrechts; doch gerade im Bereich des 
Umwelt-, insbesondere des Naturschutzrechts hat der 
Gesetzgeber Verbände ermächtigt, Rechte zum Schutz 
der Allgemeinheit oder des Einzelnen wahrzunehmen 
und gerichtlich durchzusetzen. Gegen die Genehmi-
gung umweltgefährdender Industrieanlagen können in 
Deutschland grundsätzlich nur individuelle Betroffene 
(wie etwa Nachbarn) Klage erheben, nicht aber Inte-
ressenverbände, die sich als Sachwalter der Umwelt 
begreifen. Das Verbandsklagerecht, früher Länder-
sache, ist seit dem Jahr 2002 im Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) verbindlich geregelt. Für Umwelt-
schutzverbände, die sich beim Umweltbundesamt 
(UBA) oder den zuständigen Landesbehörden registrie-
ren müssen, besteht die Möglichkeit, gegen Behörden-
entscheidungen Rechtsmittel einzulegen, sprich u.  a. 
eine Klage vor dem Verwaltungsgericht zu erheben. Mit 
dem Ende 2006 in Kraft getretenen Umwelt-Rechtsbe-

helfsgesetz wurden die Möglichkeiten der Umweltver-
bände zur Verbandsklage ausgeweitet (Schlacke, 2007). 
Sie haben nun auch die Möglichkeit, gerichtlich gegen 
bestimmte umweltrechtliche Zulassungsentscheidun-
gen für Industrieanlagen und Infrastrukturmaßnahmen 
vorzugehen, etwa wenn eine Umweltverträglichkeits-
prüfung ausgeblieben ist. Damit wird die EU-Richtlinie 
2003/35/EG umgesetzt, die ihrerseits der Umsetzung 
der Aarhus-Konvention diente (UN/ECE-Übereinkom-
men über den Zugang zu Informationen, die Öffentlich-
keitsbeteiligung an Entscheidungen und den Zugang 
zu Gerichten in Umweltangelegenheiten). Nach dem 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz können die klageberech-
tigten Verbände inhaltlich einer gerichtlichen Über-
prüfung allerdings nur das zuführen, was bislang auch 
ein individuell-subjektiv Betroffener geltend machen 
kann. Nicht umfasst sind dabei z.  B. Aspekte des Kli-
maschutzes, auch nicht bei einem beabsichtigten Vor-
haben, wie dem Bau eines neuen Kohlekraftwerkes. 
Dies wird zunehmend kritisiert (Genth, 2008), da die 
Aarhus-Konvention und damit auch die sie umsetzende 
EU-Richtlinie ursprünglich zum Ziel hatte, die Bür-
ger und ihre Vereinigungen zu mobilisieren, sich ver-
stärkt für den Umweltschutz einzusetzen, um so den 
Vollzugsdefiziten gerade in diesem Bereich entgegen-
zuwirken. Eine Ausweitung des Verbandsklagerechts in 
diese Richtung könnte bewirken, dass Klimaschutz als 
Staatsziel von den zuständigen Behörden auch tatsäch-
lich respektiert wird.

Die Einsetzung von Ombudsleuten
Der Einsatz von mit Beschwerde- und Kontrollrechten 
ausgestatteten Ombudsleuten kann die vorhandenen 
Informations-, Beteiligungs- und Kontrollrechte von 
Verbänden und der Öffentlichkeit sachgerecht ergänzen 
und verbessern. Rechtsschutz in einem weiten Sinne 
umfasst – neben den gerichtlichen Klagebefugnissen 
– auch außergerichtliche, alternative Streitbeilegungs-
verfahren, die ebenfalls der Durchsetzung überindivi-
dueller Interessen wie etwa Klimaschutz und zugleich 
der Kontrolle staatlicher Organe dienen können. Neben 
Mediationsverfahren im öffentlich-rechtlichen Bereich, 
insbesondere im Umweltbereich (Hellriegel, 2002; Sün-
derhauf, 1997), sowie dem Petitionsverfahren zählt 
hierzu die auf schwedische Ursprünge zurückgehende 
Institution des Ombudsmanns ( Schomerus, 1989). Seit 
dem Vertrag von Maastricht verfügt auch die Euro-
päische Union über einen Ombudsmann, den Bürger-
beauftragten (Art. 24 UAbs. 3 i.V.m. Art. 228 AEUV; 
Magliveras, 1995; Cadeddu, 2004). Die Institution des 
Ombudsmanns bezweckt in erster Linie eine außerge-
richtliche Streitschlichtung in Verwaltungsrechtsver-
hältnissen, ergänzt mithin die Verwaltungsgerichtsbar-
keit und dient der Wahrung der Rechtsordnung.
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Eine gesellschaftliche Diskursinitiative zur  
Großen Transformation 
Die Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft 
ist nur machbar, wenn es gelingt, auf breiter Front und 
aus der Mitte der Gesellschaft starke gesellschaftliche 
und politische Kräfte dafür zu gewinnen. Nur so kön-
nen auf gesetzgeberischer Ebene oder in der Zivilgesell-
schaft die Veränderungen angestoßen und weiterent-
wickelt werden, die die Basis für die Transformation bil-
den. Dies verlangt nach einer weit übermehrheitlichen 
Koalition, möglicherweise einer neuen „sozialen Bewe-
gung“ (Nullmeier und Dietz, 2009). Wenn hinreichende 
Unterstützung aus den als zentral angesehenen gesell-
schaftlichen Schichten erfolgt, ist nach Giddens (2009) 
Klimapolitik insofern „entpolitisiert“, als sie nicht ent-

lang gängiger Muster von Links und Rechts polarisiert 
wird; andererseits werden oft als bloße Naturgefahren 
verstandene Entwicklungen wie der Verlust biologi-
scher Vielfalt und Klimawandel damit Gegenstand einer 
eminent politischen Debatte.

Ein Verständnis der Notwendigkeit einer tiefgreifen-
den Transformation zur Wahrung der Zukunftschancen 
und einer fairen globalen Lastenverteilung sollte sich 
in allen Teilen der Gesellschaft ausformen. Es sollte 
eine gesellschaftliche Grundstimmung befördert wer-
den, die das Thema ernst nimmt und ein Nichthandeln 
oder „weiter so wie bisher“ immer weniger akzepta-
bel macht. Je stärker eine Diskurshegemonie des Deu-
tungsmusters „Transformation zur klimaverträglichen 
Gesellschaft ist notwendig und machbar, Transforma-

Kasten 5.4-2

Neue Formen unmittelbarer Demokratie: 
Einsichten aus der Schlichtung von „Stuttgart 21“

In Stuttgart wurde im Jahr 2010 mit dem lange geplanten 
Umbau des Hauptbahnhofs von einem Kopf- zu einem unter-
irdischen Durchgangsbahnhof begonnen („Stuttgart 21“). 
Der Widerstand gegen dieses Großprojekt hatte sich nach 
Baubeginn zu einem Massenprotest entwickelt, an dem sich 
auch das städtische Bürgertum beteiligte. Um diesen gesell-
schaftlichen Konflikt zu deeskalieren, wurden im Herbst 
2010 öffentliche Schlichtungsgespräche durchgeführt. Diese 
Schlichtung war nach Aussage des Schlichters und ehemaligen 
Bundesministers Heiner Geißler ein „Demokratie experiment“ 
das zeigt, wie neue Formen unmittelbarer Demokratie künftig 
in Deutschland ausgestaltet werden können ( Geißler, 2010). 
In seinem Schlichterspruch vom November 2010 hat Geißler 
wesentliche Elemente neuer Formen unmittelbarer Demokra-
tie skizziert, die im Folgenden dargestellt werden.

Transparenz und Einbindung von Anfang an
Zu Beginn der Planung von Großprojekten sollte es ein bür-
gerdemokratisches Verfahren geben, bei dem auch die Dis-
kussion über Alternativen zugelassen ist. Dabei gilt es, die 
Gleichberechtigung zwischen Kritikern und Befürworten 
eines Projektes sicherzustellen, etwa durch öffentliche Finan-
zierung von Gutachten und Stellungnahmen auch der Gegner. 
Von elementarer Bedeutung ist, dass nicht etwa nur Teilas-
pekte im Rahmen politischer Stellungnahmen an die Öffent-
lichkeit gebracht werden, sondern die „Herleitung aller Argu-
mente“ und die „technische Gesamterzählung“ für alle Betei-
ligten offengelegt werden. Durch die umfassende öffentliche 
Darstellung des inneren Zusammenhangs von Großprojekten 
– gegebenenfalls unter Einbeziehung der Medien vor einem 
Millionenpublikum – kann Transparenz hergestellt und dem 
wachsenden Misstrauen der Bürgerschaft gegenüber Politik 
und Wirtschaft entgegen gewirkt werden („moderne Aufklä-
rung“; Geißler, 2010).

Planfeststellungsverfahren sind aus Sicht Heiner Geißlers 
die „bürokratischste Form der Demokratie“; die Bürger könn-
ten nur Einspruch gegen den vorgelegten Plan erheben. „Das 
können Sie auch in einer Diktatur so machen“, sagte Geißler 

in der Süddeutschen Zeitung (SZ, 2010) weiter. Die Öffent-
lichkeit muss zwar heute schon nach §3 des Baugesetzbuches 
über Pläne und Alternativen frühzeitig informiert werden. 
„Diese Bestimmung steht jedoch auf dem Papier, wird nicht 
eingehalten oder zu eng ausgelegt“. Notwendig sei, dass die 
Alternativen offiziell ermöglicht und geprüft werden“ (Geiß-
ler,  2010). „Das völlig veraltete Baurecht muss renoviert 
werden, es muss vor allem beschleunigt werden“ (Die Welt 
Online, 2010).

Verstärkung der unmittelbaren Demokratie
Entscheidungsprozesse in repräsentativen Demokratien kön-
nen unter den Bedingungen der Mediendemokratie, wo Zehn-
tausende im Internet per Mausklick erreicht und mobilisiert 
werden, nicht mehr funktionieren wie im 20. Jahrhundert; 
„Die Zeit der Basta-Politik ist vorbei“ ( Geißler, 2010). Auch 
Parlamentsbeschlüsse würden mittlerweile hinterfragt, vor 
allem wenn es Jahre dauere, bis sie realisiert würden. Solche 
Beschlüsse müssten in dieser Zeit immer wieder begründet 
und erläutert werden. Außerdem seien die Fristen zwischen 
Planung und Realisierung viel zu lang.

Geißler plädiert für eine „Verstärkung der unmittelbaren 
Demokratie“. Zwar könne das Schweizer Modell nicht auf 
Deutschland übertragen werden, aber man solle „das Betei-
ligungsverfahren der Schweiz übernehmen, zumindest für 
Großprojekte“. Dazu schlägt er vor, die Durchführung von 
Großprojekten in drei partizipative Planungssegmente aufzu-
teilen. In der ersten Phase sollte das Ziel formuliert werden 
(z.  B. Bau eines Basistunnels durch den Gotthard), dann soll-
te darüber abgestimmt werden. In der zweiten Phase sollten 
dann die Pläne entwickelt werden, gegebenenfalls auch mit 
Alternativen. Dann sollte wieder abgestimmt werden. In der 
dritten Phase erfolgt die Realisierung, die mit begleitender 
Begründung und Information erfolgen sollte. 

„So lange solche Beteiligungsverfahren im Bund und den 
Ländern nicht möglich sind, bietet sich das Stuttgarter Modell 
als Prototyp an, als institutionalisierte Bürgerbeteiligung auf 
Augenhöhe“, so Geißler weiter. Nach Abschluss aller demo-
kratischen und gerichtlichen Verfahren sollte eine Schlich-
tung die Ausnahme  bleiben. Neue Formen der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung könnten eine Eskalation wie in Stuttgart 
künftig vermeiden helfen. 
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tion erhält unseren Wohlstand“ ausgeprägt ist, desto 
eher können potenzielle gesellschaftliche Widerstände 
und mächtige Vetospieler im politischen Raum über-
wunden und politische sowie wirtschaftliche Eliten 
vom Handeln überzeugt werden (Nullmeier und Dietz, 
2009; Hajer, 1995). Nur mit Hilfe dieses deliberativen 
Diskurses können die notwendigen Weichenstellungen 
vorgenommen werden.

Diesen breiten gesellschaftlichen Dialog zu initiie-
ren sollte Aufgabe der Politik sein. Auf die Rolle staat-
licher Institutionen bei der Förderung des öffentlichen 
Bewusstseins bzgl. des Klimawandels verweist auch 
Art 6. der Klimarahmenkonvention (Walk, 2008). Auf 
unterschiedlichsten Ebenen (global, national, regional, 
lokal) und mit unterschiedlichen Mitteln (Konferenzen, 
Kampagnen, Bildungsangeboten usw.) sollten die The-
men Klimawandel, Lebensstile, Dekarbonisierung und 
Transformation in der Öffentlichkeit präsentiert und 
diskutiert werden. Durch diesen Prozess unter brei-
ter Beteiligung aller maßgeblichen Akteure aus Poli-
tik, Wissenschaft, Wirtschaft, Verbänden, Medien usw. 
kann die Möglichkeit geschaffen werden, die wissen-
schaftliche und gesellschaftliche Debatte in allen Facet-
ten, Sichtweisen und Einschätzungen zu führen und 
kooperativ Lösungsmöglichkeiten bzw. -korridore zu 
erarbeiten. Um eine bloß symbolische oder durch Par-
teienstreit verwässerte Befassung mit den Themen der 
Nachhaltigkeit zu vermeiden, sollte in Deutschland eine 
im Wesentlichen über digitale Informations- und Kom-
munikationsmedien laufende und sorgfältig moderierte 
Debatte unter der Schirmherrschaft (und aktiven Betei-
ligung) des Bundespräsidenten stattfinden.

Deliberative Beteiligungsverfahren
Peter Dienel (1978, 2002), James S. Fishkin (1991, 
1995, 2009) und eine Reihe weiterer Sozialwissen-
schaftler haben Experimente und Pilotprojekte durch-
geführt, die sie als „Planungszellen“ oder „Delibera-
tive Opinion Polls“ bezeichnet haben. Einen Gesamt-
überblick geben Buchstein (2009, 2010) und Buchstein 
und Hein (2009). Sie folgen demselben Grundmuster: 
Zuerst wird aus einer Region (oder aus einem Land) 
eine repräsentative Gruppe an Bürgern eingeladen, 
sich gegen eine Aufwandsentschädigung über mehrere 
Tage zu treffen, um gemeinsam zu einem bestimmten, 
gerade aktuellen politischen Thema zu beraten, sich 
über unterschiedliche Optionen sachkundig zu machen 
und daraus eine Entscheidungsempfehlung zu erarbei-
ten. Pilotprojekte bezogen sich bisher auf familienpo-
litische Fragen (USA), die Steuerpolitik (England), die 
Einführung des Euro (Dänemark), die Abschaffung der 
Monarchie (Australien) oder die Verteilung von zusätz-
lichen Steuereinnahmen auf lokaler Ebene (China). Die 
Bezeichnung „Deliberative Opinion Poll“ ist als Kon-

trastformel zur klassischen Meinungsumfrage (poll) 
gewählt worden. 

Bei klassischen Meinungsumfragen werden zumeist 
uninformierte Bürger über Fragen, die sie in der Regel 
bis dato nicht interessierten, mit festgelegten Antwort-
optionen konfrontiert und das aus ihren Reaktionen 
gebildete Umfrageergebnis wird von den fragenden 
Sozialwissenschaftlern als Ausdruck des „authenti-
schen Bürgerwillens“ präsentiert. Derlei Umfragebe-
funde sind keine echten politischen Willensäußerun-
gen, sie stellen lediglich sozialwissenschaftliche Arte-
fakte dar und sollten, anders als in der umfragegläu-
bigen politischen Alltagspraxis, als „pseudo-opinions 
in the echo-chamber“ keine Bedeutung für politische 
Entscheidungen haben. 

Dem Vorschlag von mehr Mitwirkungsmöglichkeiten 
für einfache Bürger wird oft entgegengehalten, diese 
seien schlecht informiert, ließen sich leicht manipulieren 
und würden in zugespitzten Situationen auch massive 
Grundrechtsverletzungen mehrheitlich befürworten. 
Demgegenüber wollen die Initiatoren des  Deliberative 
Opinion Poll den politischen Willen ermitteln, den Bür-
ger haben, nachdem sie sich gründlich informierten und 
über die zur Entscheidung stehende Frage nachdenken 
konnten. In der Praxis ist damit zweierlei verlangt: Zum 
einen eine sozialstatistisch repräsentative Auswahl die-
ser Bürger (hierin unterscheidet sich der Deliberative 
Opinion Poll in keiner Hinsicht von der konventionel-
len Meinungsumfrage) und zum anderen eine Beschaf-
fenheit von deliberativen Prozessen, die tatsächlich zu 
Informations- und Reflexionsgewinnen führt. 

Das Erfordernis der sozialstatistischen Repräsentati-
vität wird direkt durch den Rückgriff auf Auslosungs-
systeme erfüllt. In den bisherigen Projekten werden 
potenzielle Teilnehmer mit Hilfe von computergesteu-
erten Zufallsgeneratoren telefonisch kontaktiert und 
eingeladen. Das zweite Erfordernis der Bereitstellung 
einer möglichst konstruktiven Deliberationssituation 
wird durch eine intensive inhaltliche Vorbereitung und 
durch die diskursive Choreographie der Zusammentref-
fen erfüllt. Auch dabei kommt das Los wieder zum Zug. 
Die von Fishkin und seinem Team auf nationaler Ebene 
durchgeführten Pilotprojekte versammeln 300 bis 500 
Teilnehmer für ein langes Wochenende an einem fes-
ten Ort. Die Teilnehmerzahl soll groß genug sein, um 
eine gewisse statistische Repräsentativität zu erhalten, 
aber klein genug, um diskursive Prozesse in Kleingrup-
pen und in Plena mit der Unterstützung professioneller 
Moderatoren organisieren zu können. Die bisherigen 
Erfahrungen zeigen, dass sich die mit dem Losverfah-
ren intendierte sozialstatistische Repräsentativität der 
Beteiligten recht gut realisieren ließ. Die Zahlen vari-
ieren zwar zwischen einzelnen Projekten, insgesamt 
lagen die sozialstatistischen Verteilungen aber noch 
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über denen konventioneller Meinungsumfragen, bevor 
diese dann nachträglich „korrigiert“ werden. Auch 
wenn die zusammengekommenen Gruppen den sozial-
statistischen Querschnitt nicht exakt erlangten, verfüg-
ten sie doch über einen deutlich höheren Grad an sozi-
aler Heterogenität als alle Institutionen des regulären 
politischen Betriebes.

Ein robuster Befund aus den bislang abgehaltenen 
„Deliberative Opinion Polls“ ist, dass sich im Zuge der 
Beratungen auf der Aggregatdatenebene deutliche Ver-
änderungen der Meinungen bei den Beteiligten erge-
ben haben. Bei den individuellen Änderungen handelt 
es sich um einen Prozess von „political learning“ mit 
kognitiv ausgereiften neuen Positionen. Sie basieren 
auf mehr Faktenwissen, sind logisch schlüssiger, tra-
gen der Komplexität der Problemstellung Rechnung 
und sind auch bezüglich der eigenen Wertefundamente 
konsistent. Dies ist ein Befund, der für die Frage der 
Eignung eines „House of Lots“, einer Art deliberativen 
Zukunftskammer (Kap. 5.4.2.4), für die Empfehlung, 
Beratung oder auch Entscheidung klimapolitischer Fra-
gen von positiver Bedeutung ist.

5.4.2.3 
Klimapolitisches Mainstreaming in Regierung und 
Parlament
Die Transformation zu einer klimaverträglichen Gesell-
schaft erfordert Engagement und Beteiligung vie-
ler Akteure (Staat, Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft 
usw.). Die Bundesregierung als staatlicher Akteur hat 
die Möglichkeit, durch institutionelle Reformen die 
Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass Transfor-
mationsbelange mit hoher Priorität in Regierung und 
Parlament verankert werden. Dekarbonisierung müsste 
dafür „gemainstreamt“ werden. Unter „Mainstrea-
ming“ wird ein Organisationsprinzip verstanden, das 
auf die Berücksichtigung eines bestimmten Aspekts 
bei allen Entscheidungen – im Hinblick auf Produkte, 
Außendarstellungen, Personal und Organisation usw. – 
zielt. Analog zur Geschlechterpolitik wäre eine Art kli-
mapolitisches Mainstreaming denkbar, d.  h. eine Politik 
der Dekarbonisierung quer durch alle Ressorts und bei 
allen Gesetzesvorhaben.

Obligatorische Klimaverträglichkeitsprüfung
Durch eine Klimaverträglichkeitsprüfung kann sicher-
gestellt werden, dass zu beschließende Maßnahmen die 
Erreichbarkeit der Klimaschutzziele nicht gefährden. 
In Österreich ist die Einführung einer solchen Klima-
verträglichkeitsprüfung bereits geplant um festzustel-
len, ob einzelne Regelungsvorhaben im Hinblick auf 
die Erreichung der Klimaschutzziele relevant sind. Es 
ist jeweils die klimafreundlichere Alternative zur Errei-
chung des Regelungsziels auszuwählen. Derartige Prü-

fungen der Gesetzesfolgen sind grundsätzlich auch in 
Deutschland kein Neuland mehr. So besteht seit eini-
gen Jahren die Pflicht, eine Bürokratiekostenabschät-
zung eines jeden Gesetzentwurfs durchzuführen, bevor 
er in den Bundestag eingebracht wird. Im Rahmen der 
seit Mai 2009 durchzuführenden sogenannten Nach-
haltigkeitsprüfung werden die von der Bundesregie-
rung eingebrachten Gesetzentwürfe und Verordnun-
gen jeweils von unabhängigen Beiräten hinsichtlich 
der Kosten der darin begründeten Informationspflich-
ten für Unternehmen (= Bürokratiekosten) bzw. auf die 
Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrate-
gie geprüft. Diese Vorgehensweise hat allerdings den 
Nachteil, dass nachträglich zum Entwurf eingebrachte 
Änderungsanträge von der Prüfung unberührt bleiben. 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Kli-
maverträglichkeitsprüfung hinsichtlich ihres Anwen-
dungsbereichs von der Nachhaltigkeitsprüfung abge-
grenzt wird, um Doppelprüfungen zu vermeiden: Der 
Klimaschutz ist zwar Teil der nachhaltigen Entwicklung 
und Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Aller-
dings umfasst die Nachhaltigkeitsprüfung zahlreiche 
weitere Aspekte der Generationengerechtigkeit, wie 
beispielsweise den sozialen und demografischen Wan-
del und die Ressourcennutzung im Allgemeinen. Sie ist 
damit kein Instrument, mit dem im oben beschriebenen 
Sinn allein die Klimaverträglichkeit von Gesetzen und 
Verordnungen bestimmt wird.

Neben der Klimaverträglichkeitsprüfung von Geset-
zesvorhaben existiert für einzelne Vorhaben mit der 
Umweltverträglichkeitsprüfung und für Pläne und Pro-
gramme mit der strategischen Umweltprüfung bereits 
eine Überprüfung deren klimarelevanter Auswirkun-
gen. Dabei sind jedoch Doppelprüfungen zwischen der 
Klimaverträglichkeitsprüfung von Gesetzgebungsvor-
haben und Verordnungen einerseits und der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung von Vorhaben sowie der stra-
tegischen Umweltprüfung für Pläne und Programme 
andererseits zu vermeiden. Dies kann über Abschich-
tung erreicht werden. Das bedeutet, dass alle Aspekte, 
die auf der vorangegangenen Stufe ausreichend geprüft 
wurden, auf nachfolgender Ebene keiner erneuten Prü-
fung mehr bedürfen.

Stärkung der Exekutive und Legislative für die 
Transformation 
Damit in Deutschland die ressortübergreifende Befas-
sung mit dem Thema Transformation zur klimaverträg-
lichen Gesellschaft sichergestellt und Politiken zwi-
schen den  Ressorts besser abgestimmt werden, sollten 
die Dekarbonisierung der Energiesysteme, Möglichkei-
ten zur Minderung der Treibhausgasemissionen aus der 
Landnutzung sowie klimaverträgliche Urbanisierung 
zu Leitthemen im Staatssekretärsausschuss für nach-
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haltige Entwicklung im Bundeskanzleramt werden. 
Zudem sollte die Rolle dieses Staatssekretärsausschus-
ses als eigenständiges Gremium gestärkt werden. Alle 
Bundesministerien sollten Strategien für die klimaver-
trägliche Transformation entwickeln.  Dadurch soll die 
 klimapolitische Verantwortung des Staates in der Ver-
waltungsorganisation und im Verwaltungsverfahren 
systematisch festgesetzt werden. 

Mit Blick auf die Stärkung des Themas Transforma-
tion in der deutschen Außenpolitik könnte die Schaf-
fung der Funktion eines Staatsministers im Auswärti-
gen Amt zielführend sein, der für globale Nachhaltig-
keitsfragen, Dekarbonisierung und Rohstoffdiplomatie 
zuständig ist. 

Klimaschutz, die Erhaltung von Biodiversität und 
nachhaltige Raumplanung sind heute thematisch in den 
Verwaltungen besser repräsentiert und höher gewich-
tet als in der Ursprungsphase der Umweltpolitik. Aller-
dings können die Themen im momentanen Ressortzu-
schnitt kaum das Gewicht erlangen, das sie auch im 
Blick auf die postindustrielle Zukunftsgestaltung einer 
nachhaltigen Wirtschaft nach Auffassung des WBGU 
haben sollten. Langfristig sollte daher ein partieller 
Umbau des derzeitigen Ressortzuschnitts, etwa durch 
Bildung eines Umwelt-, Klima- und Energieministeri-
ums, geprüft werden.

Eine weitere Form des klimapolitischen Mainstrea-
ming der Exekutive kann darin bestehen, das Wissen 
um die globalen Zusammenhänge von Politik zu erhö-
hen. Ein Mittel zum Zweck „globaler Aufklärung“ kann 
die „Internationalisierung“ der ministeriellen Ressorts 
sein, etwa indem Referate in Ministerien zukünftig zu 
10–15  % mit Personal aus anderen OECD-Nationen 
sowie Entwicklungs- und Schwellenländern besetzt 
werden und dort wiederum der Aufbau ausreichen-
der Kapazitäten unterstützt bzw. intensiviert wird. Auf 
diese Weise können nationale Interessen und Sichtwei-
sen von vornherein besser mit internationalen Perspek-
tiven und Diskursen abgestimmt, wechselseitige Lern-
prozesse beschleunigt und multilaterales Vertrauen 
generiert werden. Als konkreter Schritt in diese Rich-
tung böten sich beispielsweise Austauschprogramme 

für Fachreferenten an, vergleichbar den einschlägigen 
DAAD-Programmen im Bereich der Wissenschaft. 

Zusätzlich zur bestehenden administrativen Geset-
zesfolgenprüfung für Nachhaltigkeit sollten Möglich-
keiten zur Stärkung der Rolle des Parlaments geprüft 
werden. Durch eine Aufwertung des Parlamentarischen 
Beirats für nachhaltige Entwicklung (Kasten 5.4-3) zu 
einem eigenen Ausschuss im Bundestag kann dessen 
Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit im Parlament 
verbessert und die klimapolitische Rolle des Parlaments 
gestärkt werden. Nachfolgend wird die Aufnahme von 
„Zukunftsquoren“ bzw. Zukunftskammern zur bes-
seren Repräsentation der Bürgerschaft erörtert und 
begründet.

5.4.2.4 
Zur besseren Repräsentation von 
Zukunftsinteressen: Wahlrechtsreform und 
Loskammern
Eine offene, unter demokratietheoretischen wie verfas-
sungspolitischen Gesichtspunkten aufzurollende Frage 
ist, ob in einem gestaltenden Staat mit erweiterter Par-
tizipation durch die Aufnahme von „Zukunftsquoren“ 
die Repräsentation der Bürgerschaft verändert wer-
den darf und soll. Darunter kann man alle Instrumente 
zusammenfassen, die vermutete Interessenlagen künf-
tiger Generationen (unterstellt: an mehr Nachhaltigkeit 
heutiger Politik) in konsultativen Gremien oder zusätz-
lichen Kammern im laufenden Entscheidungsprozess 
antizipieren und ihnen eine (virtuelle oder vikarische) 
Stimme geben sollen.

Das tangiert die Grundidee der Repräsentativität, 
die seit dem europäischen Mittelalter eine Kernfrage 
politisch-administrativer Ordnungen darstellt: Wie 
lässt sich jenseits einer zahlenmäßig und in ihrem Pro-
blemanfall überschaubaren Polis oder Stadtgemeinde 
eine Gesamtheit von Personen (das Volk) gerecht und 
angemessen durch eine Versammlung vertreten, deren 
Mitglieder ernannt, ausgelost oder vorzugsweise in all-
gemeinen, gleichen und fairen Verfahren gewählt wor-
den sind? 

Kasten 5.4-3

Parlamentarische Begleitung der 
Transformation

Zu den wichtigen „Anwaltsaufgaben“ des Parlamentarischen 
Beirats für nachhaltige Entwicklung des Deutschen Bundesta-
ges gehört die Bewertung der Nachhaltigkeitsprüfung im par-
lamentarischen Gesetzgebungsverfahren. Der Parlamentari-
sche Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich am  21.  Januar 

2010 konstituiert, nachdem der Bundestag am 17. Dezember 
2009 seine Einsetzung beschlossen hatte (BT-Drucksa-
che 17/245). Der Beirat hat 22 Mitglieder: neun von CDU/
CSU, fünf von der SPD, je drei von der FDP und der Linken 
sowie zwei Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen. Vorsit-
zender ist Andreas Jung (CDU/CSU), Stellvertreterin Gabriele 
Lösekrug-Möller (SPD). Der Beirat soll die nationale Nachhal-
tigkeitsstrategie der Bundesregierung und die europäische 
Nachhaltigkeitsstrategie parlamentarisch begleiten und Emp-
fehlungen abgeben.
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Im heutigen Standardtypus repräsentativer Demo-
kratien gibt es auf diese Frage eine große Variations-
breite von Antworten, die sich dem Ideal annähern, es 
aber nie erreichen – Repräsentation ist „nicht unbe-
dingt echt“ (Sartori, 1992) und „under any system 
… biased“ (de Grazia, 1951). Verzerrungen liegen vor 
allem im fehlenden sozialstrukturellen Querschnitt 
der politischen Eliten, sie resultieren aus Wahlverfah-
ren oder liegen in der fehlenden Balance zwischen der 
Autonomie der Volksvertreter, die das Mandat ihrer 
Wähler treuhänderisch wahrnehmen und frei ausle-
gen dürfen, und der durch Wahl vorgenommenen Dele-
gation des Volkswillens. Hinzu kommen Aspekte, wie 
die Fraktionsdisziplin in parlamentarischen Kammern, 
durch häufige Wiederwahl entstandene „Erbhöfe der 
Macht“ und dergleichen.

Von besonderer Bedeutung ist im Blick auf die in 
diesem Gutachten skizzierten Zukunftsinteressen eine 
„Surrogatrepräsentation“ (Mansbridge, 2003). Gemeint 
ist damit die Vertretung von Wählerschaften, die räum-
lich wie zeitlich außerhalb der üblichen Wahlkreise von 
Repräsentanten angesiedelt sind. Dies betrifft Men-
schen, die nicht dem jeweiligen Nationalstaat ange-
hören, aber von dessen Tun und Lassen betroffen sind 
sowie derzeit noch nicht wahlberechtigte oder noch 
gar nicht geborene Wähler, deren Lebensbedingungen 
jedoch durch aktuell getroffene oder nicht getroffene 
Entscheidungen beeinflusst sein werden  (Kap. 5.3).

Wie vor allem letztere, als „Zukunftsinteressen“ 
umschriebene Willensbekundungen antizipiert werden 
können, versuchen vor allem zwei politische Experi-
mente zu ergründen: 
1. die direkte oder indirekte Repräsentation von Kin-

dern und Jugendlichen in Wahlverfahren,
2. Loskammern (House of Lots).

Kinderwahlrecht, Familienwahlrecht und 
stellvertretendes Elternwahlrecht
Um tatsächliche wie unterstellte Präferenzen von Kin-
dern und Jugendlichen stärker in den politischen Pro-
zess einzubinden, bzw. parlamentarisch zu repräsen-
tieren, werden drei Reformoptionen diskutiert: (1) Die 
Einführung des originären Kinderwahlrechts (also eine 
Reduzierung des Wahlalters bzw., in der radikalsten 
Fassung, ein Wahlrecht von Geburt an), (2) die Einfüh-
rung eines originären Elternwahlrechts (auch Familien-
wahlrechts) und (3) die Einführung eines stellvertre-
tenden (vikarischen) Elternwahlrechts, wonach Eltern 
das Wahlrecht der Kinder treuhänderisch ausüben, bis 
diese das Wahlalter erreicht haben  (Grözinger, 1993; 
Goerres und Tiemann, 2009). Das stellvertretende 
Elternwahlrecht wird auch als eine Form der Ausgestal-
tung des Kinderwahlrechts bzw. als Kompromiss zwi-
schen originärem Kinder- und Elternwahlrecht dis-

kutiert und dominiert die aktuelle deutsche Debatte 
(Goerres und Tiemann, 2009). Unterstellt wird dabei, 
dass Eltern die Interessen ihrer Kinder an nachhaltigen 
Politiken bei der Vergabe ihrer treuhänderisch verwal-
teten Wählerstimmen beachten (Steffani, 1999).

Die Einführung eines stellvertretenden Elternwahl-
rechts wird in Deutschland von einem heterogenen 
gesellschaftlichen und politischen Spektrum unter-
stützt, zu dem prominente Befürworter wie Rainer 
Eppelmann, Olaf Henkel, Roman Herzog, Paul Kirch-
hof, Kardinal Karl Lehmann, Werner Schulz, Wolfgang 
Thierse und Antje Vollmer zählen (Westle, 2006). In 
den vergangenen Jahren hat sich auch der Deutsche 
Bundestag wiederholt mit fraktionsübergreifenden 
Anträgen beschäftigt, in denen die Einführung des 
Kinderwahlrechts gefordert wird (Deutscher Bundes-
tag, 2003, 2008; Drucksache 15/1544 und 16/9868). 
Die „Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen“ 
(SRzG) fordert ein Wahlrecht durch Eintragung, wonach 
jeder Staatsbürger unabhängig vom Alter wahlberech-
tigt sein soll, sobald er einen entsprechenden Willen bei 
der zuständigen Stelle kundtut (SRzG, 2009).

Die Eingriffstiefe dieses Vorschlags in die Verfas-
sungsordnung und das Wahlrecht wird unterschiedlich 
beurteilt. Sowohl die Einführung eines Kinderwahl-
rechts als auch die Einführung eines stellvertretenden 
Elternwahlrechts machten eine Änderung des Grund-
gesetzes sowie verschiedener Länderverfassungen not-
wendig. Nach Art. 38 Abs. 2 des Grundgesetzes (GG) 
ist in Deutschland wahlberechtigt „wer das achtzehnte 
Lebensjahr vollendet hat.“ Die Einführung eines stell-
vertretenden Elternwahlrechts widerspräche den in 
Art.  38 Abs. 1 GG und den Landesverfassungen ver-
ankerten Grundsätzen der Gleichheit und Unmittelbar-
keit von Wahlen. Das Bundesverfassungsgericht hat 
mit dem Argument, dass die Festlegung eines Wahl-
alters „historisch erhärtet“ sei (BVerGE 36, 139, 141) 
und der Feststellung, dass das Demokratieprinzip und 
das Prinzip der Allgemeinheit der Wahl durch die Ein-
führung eines Mindestalters nicht verletzt ist (BVerGE 
42, 312, 340) bei Verfassungsbeschwerden bzgl. der 
Wahlteilnahme von Minderjährigen bislang stets nega-
tiv entschieden. Während z.  B. Schreiber (2006) argu-
mentiert, eine Grundgesetzänderung verstoße gegen 
das Demokratieprinzip und die „Ewigkeitsgarantie“ des 
Grundgesetzes (Art. 79, Abs. 3 GG), halten etwa die 
früheren Richter am Bundesverfassungsgericht Roman 
Herzog und Paul Kirchhof die Einführung eines Famili-
enwahlrechts unter Einhaltung der hierfür vorgesehe-
nen formellen Anforderungen des Grundgesetzes ver-
fassungsrechtlich für möglich (Deutscher Familienver-
band, 2003). 

Neben staats- und verfassungsrechtlichen Einwän-
den gibt es schwer wiegende empirische Argumente 
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gegen die behaupteten bzw. angestrebten politisch-
materiellen Konsequenzen der Einführung eines stell-
vertretenden Elternwahlrechts. So kann bislang nur als 
hypothetisch gelten, dass Eltern ihre Wahlentscheidun-
gen auch wirklich so treffen, dass sie stärker Zukunfts-
interessen berücksichtigen, die in konkreten Entschei-
dungsalternativen im Übrigen ein hohes Maß an Unge-
wissheit und Ambivalenz aufweisen. 

Kritiker wenden vor allem ein, dass das vikarische 
Elternwahlrecht dazu benutzt werden könnte, nicht 
langfristige, nachhaltige Politiken zu befördern, son-
dern eigene kurzfristige Interessen effektiv durchzu-
setzen (Beispiel: eine deutliche Erhöhung des Kinder- 
und Elterngeldes durch die Aufnahme von Staatsschul-
den). Ebenso kann die Annahme, dass Nichteltern bzw. 
ältere Wähler sich bei ihrer Wahlentscheidung weniger 
an altruistischen Interessen orientieren, soziologisch als 
höchst fragwürdig gelten (Szydlik, 2000). Weiter zei-
gen empirisch fundierte Simulationen, dass sich trotz 
einiger systematischer Unterschiede im Wahlverhal-
ten von Eltern und Nichteltern bei einer Einführung 
eines stellvertretenden Elternwahlrechts bei den Bun-
destagswahlen 1994 bis 2005 die Gesamtergebnisse 
nur geringfügig unterschieden hätten (Goerres und 
 Tiemann, 2009).

Eine Variante des vikarischen Kinderwahlrechts ist 
die Absenkung des Eintritts der generellen Wahlbe-
rechtigung oder eine Übereinkunft über das Eintreten 
von thematisch speziellen „Mündigkeiten“ (in Analo-
gie der Religionsmündigkeit im 14. Lebensjahr). In nor-
mativer Hinsicht ist die jetzige Regel aus zwei Grün-
den problematisch. Zum einen ist es schwierig, über-
zeugende Gründe für eine ganz bestimmte und keine 
andere Altersgrenze anzuführen. Wie unterschiedlich 
dies gesehen werden kann, verdeutlicht schon der 
Trend einer säkularen Senkung des Wahlalters seit dem 
19. Jahrhundert. In Frankreich lag das Wahlalter 1814 
bei 30 Jahren, im 19. Jahrhundert in Deutschland zwi-
schen 30 und 23 Jahren, die Zulassung zur Kommunal-
wahl liegt in einigen Bundesländern heute bei 16 Jah-
ren und für die nächste Zukunft fordern Wissenschaft-
ler eine weitere Senkung auf 14 Jahre (Hurrelmann, 
1997). Plausibel ist eine Altersregelung letztlich nur, 
wenn man von einer bestimmten Minimalqualifikation 
zur Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte ausgeht 
und diese an einem vom Alter abhängigen Reifungs- 
und Bildungsprozess festmacht. Und hier stellt sich in 
der Tat die Frage, ob eine Absenkung des Alters bei 
genereller oder partieller Mitentscheidung von Jugend-
lichen gerade im Bereich der Nachhaltigkeitspolitik die 
Parameter und Qualität der Entscheidungen nicht ver-
bessern könnte.

Loskammern (House of Lots)
Deliberative Politik meint, dass zum einen die Erkennt-
nisse der Wissensgesellschaft durch Konsultations-
mechanismen zugänglicher gemacht werden und 
zum anderen Bürger und Bürgerinnen als Mitwir-
kende an Zukunftsentscheidungen in die Verantwor-
tung und ernst genommen werden. In diesem Sinne 
kann man deliberative Zukunftskammern konzipie-
ren, die auf eine in der Demokratiegeschichte bereits 
alte, in der repräsentativen Demokratie aber eher rand-
ständige Idee zurückgreift. Diese Zukunftskammer ist 
eine  Institution, die nach dem Zufallsverfahren zusam-
mengesetzt ist und politische Anregungs-, Beratungs-, 
oder Entscheidungskompetenzen übertragen bekommt 
(Buchstein, 2009, 2010; Hein und Buchstein, 2009). 
Bereits in der Antike praktiziert, wurde der Ansatz 
vom US-amerikanischen Politikwissenschaftler und 
führenden Demokratietheoretiker Robert A. Dahl wie-
derbelebt. Nach positiven Erfahrungen mit dem Ende 
der 1960er Jahre in den USA neu eingeführten Lot-
teriesystem für US-amerikanische Geschworenenge-
richte schlug er vor, das „democratic device of the lot“ 
auszubauen; ausgeloste und finanziell entschädigte 
„advisory councils” (Dahl, 1970) sollten wichtigen 
politischen Ämtern in modernen Demokratien von den 
Bürgermeisterämtern großer Städte über den US-Kon-
gress bis zum Weißen Haus beigeordnet werden. Diese 
Gremien sollten sich im Abstand von mehreren Wochen 
treffen, um mit den jeweils verantwortlichen Berufs-
politikern die ihnen wichtigen Themen zu diskutieren 
und sie mit ihren Problemwahrnehmungen, Fragen und 
Ratschlägen zu konfrontieren. Diese Gremien sollten 
konsultativen Charakter haben und das repräsentative 
System durch „Verbesserung der Entfaltungsbedingun-
gen einer im Kern deliberativen politischen (Alltags-) 
Praxis“ ergänzen (Schmalz-Bruns, 1995). 

Dahl hat diese Idee zum „Minipopulus“ weiterent-
wickelt (Dahl, 1987, 1992). Ein solcher setzt sich aus 
etwa eintausend Bürgern eines Landes zusammen, die 
nach dem Zufallsverfahren per Computer ermittelt wur-
den. Ihre Aufgabe ist es, über eine bestimmte Frage, 
für die sie vom Parlament (oder einer anderen zustän-
digen Institution) eingesetzt worden sind, innerhalb 
eines längeren Zeitraums zu beraten und verschiedene 
Entscheidungsoptionen zu entwickeln. Die Mitglieder 
können sich von Angesicht zu Angesicht treffen, aber 
auch elektronisch miteinander kommunizieren. Denk-
bar ist ein Netzwerk mehrerer Minipopuli, die gleich-
zeitig zu verschiedenen Themen und auf unterschied-
lichen staatlichen Ebenen debattieren. Am Ende des 
Beratungsprozesses soll eine „Policy-Empfehlung“ für 
die Legislative stehen.

Der Vorzug solcher Konsultativgremien für das poli-
tische System als Ganzes soll darin bestehen, dass sie 
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Berufspolitiker mit aufgeklärten Bürgervoten konfron-
tieren. Damit ist die Hoffnung verbunden, die legitima-
torische Kette zwischen Bürgern und Berufspolitikern 
zu stärken und so Politik(er)verdrossenheit entgegen-
zuwirken. Wenn auch die bundesdeutschen Erfahrun-
gen mit partizipativ und deliberativ ausgelegten Tech-
nikfolgenabschätzungen aus den 1990er Jahren nicht 
ermutigend ausgefallen sind, lässt sich dies in erster 
Linie genau darauf zurückführen, dass sie eben keine 
entscheidungs-, sondern ausschließlich empfehlungs-
orientierte Verfahren waren und die Adressaten – vor-
wiegend Behörden – die Empfehlungen nur zögerlich 
aufgegriffen haben. Offensichtlich entsteht unter den 
Mitgliedern deliberativer Körperschaften ein manifes-
tes Motivationsproblem, wenn der Entscheidungsbezug 
der gesamten Veranstaltung gering bleibt oder nicht 
ohne Weiteres für die Teilnehmer zu erkennen ist.

Angesichts dessen ist es interessant zu wissen, 
was geschieht, wenn ausgeloste Gremien auf Augen-
höhe mit den anderen politischen Akteuren in den 
Machtkreislauf moderner Demokratien gebracht wer-
den. Doch fehlen praktische Erfahrungen mit per Los 
ermittelten Gremien, die ein verbindliches politisches 
Gewicht haben, bislang weitgehend. Denn in einem 
wesentlichen Punkt unterscheiden sich all diese Bei-
spiele aus der Politik von den klassischen Geschwore-
nengerichten aus der Justiz: Selbst dann, wenn sie von 
Parlamentsausschüssen oder anderen Instanzen ein-
gefordert werden, gelangen sie zu keinem Votum, das 
einer Entscheidung mit verbindlichen Folgen gleich-
käme. Sie geben lediglich Empfehlungen für gewählte 
Amts- und Mandatsträger ab und fungieren gleichsam 
als Methode, mit der politische Eliten den aufgeklärten 
Bürgerwillen zu erfahren suchen. Die bisherigen Pro-
jekte bewegen sich bestenfalls in einer Art Grauzone 
zwischen einem direkten Einwirken auf politische Ent-
scheidungen und den indirekten Resonanzen, die über 
die Vermittlung der Öffentlichkeit in den politischen 
Prozess eingespeist werden. 

Seit den 1990er Jahren wurden insbesondere 
in einigen europäischen Ländern neue Formen der 
 Politikberatung, wie z.  B. „Konsensuskonferenzen“ 
oder „Szenario workshops“ durch repräsentativ zusam-
mengesetzte Bürgergruppen erprobt. Auswertungen 
haben ergeben, dass die  Empfehlungen der dänischen 
Konsensuskonferenzen die dortigen Policy-Entschei-
dungen ganz wesentlich beeinflussten. Außerhalb 
Dänemarks haben vergleichbare Modelle hingegen 
keine großen praktischen Wirkungen entfalten kön-
nen; vielmehr wurden die Empfehlungen von den poli-
tischen Akteuren nach Belieben als Unterstützung ihrer 
eigenen Position hervorgehoben und im gegenteiligen 
Fall ignoriert. Die stärkere Bedeutung im dänischen Fall 
erklärt sich mit dem quasioffiziellen Status der Konsen-

suskonferenzen durch ihre Anbindung an das Wissen-
schafts- und  Technologieministerium.

Die bisherigen Vorhaben und Projekte mit zufalls-
generierten Gremien bedürfen somit weiteren Revisio-
nen, um zu einer Erfolg versprechenden Reformoption 
werden zu können. Notwendig ist vor allem eine klare 
Festlegung verbindlicher Kompetenzzuschreibungen 
im Rahmen des politischen Systems moderner Demo-
kratien. Die Gefahr, dass die Einberufung zufallsgene-
rierter Räte ansonsten zu einem Instrument wird, bei 
dem sich eine Regierung oder die Opposition je nach 
politischer Großwetterlage und Bedarf nur mit zusätz-
licher Legitimation für ihre parlamentarische Politik 
versorgen will, wäre andernfalls fast unausweichlich. 
Notwendig ist auch eine klare Definition der Konstitu-
tionsbedingungen und des sektoralen Arbeitsbereiches 
von Losgremien, weil sich Beratungsmaterien ansons-
ten in so viele Fragenaspekte zerlegen lassen, bis sich 
parallel tagende Räte gegenseitig blockieren. Bei regio-
nal oder thematisch fokussierten Räten tritt als weitere 
Notwendigkeit hinzu, den Kreis der Grundgesamtheit 
für die Zufallsauswahl zu definieren. Auf Fragen wie 
die zuletzt gestellten lassen sich keine generellen Aus-
künfte geben, sondern sie lassen sich nur im Hinblick 
auf konkrete Reformvorschläge sinnvoll beantworten. 

Die Einrichtung eines „House of Lots“ als institutio-
nelle Antwort auf die Probleme der Politikprogrammie-
rung im Bereich der Klimapolitik gehört zu einem Vor-
haben aus dem Bereich der „democratic innovations“ 
(Smith, 2009). Mit Blick auf die besondere Eignung 
oder Nichteignung eines „House of Lots“, einer Los-
kammer, als einer neu zu schaffenden politischen Insti-
tution, die in politische Entscheidungen einer zukünf-
tigen Klimapolitik einbezogen werden könnte, lassen 
sich nach dem bisherigen Stand der Dinge folgende 
Thesen aufstellen: 

 > Beratungen in einer Loskammer sind prinzipiell gut 
geeignet für Themen mit hoher intergenerativer 
Relevanz, da die bisherigen Forschungen nicht nur 
erhebliche kognitive Veränderungen auf Seiten der 
Teilnehmer attestieren, sondern auch einen gewis-
sen „Universalismuszwang“ der angeführten Argu-
mente, da die zufällig zusammen gelosten Akteure 
geringere strategische Anreize haben, rein interes-
senorientiert zu argumentieren, als politische 
Akteure, die fest in politische Netzwerke eingebun-
den sind. Die empirische Forschung der vergangenen 
Jahre zeigt: ausgeloste Repräsentanten (LotReps) 
weisen eine hohe Gemeinwohlorientierung auf (was 
zwar nicht alle Probleme löst, aber doch einige 
 Probleme vom Tisch nimmt). 

 > Ein „House of Lots“ sollte streng getrennt werden 
von gewählten Körperschaften, da Akteure aus 
gewählten Institutionen anderen Handlungslogiken 
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folgen (müssen) als ausgeloste Repräsentanten. Als 
Minderheit in einer Wahlkammer würden diese auch 
leicht in parteipolitische Zuordnungen und Zwänge 
geraten.

 > Die Weiterentwicklungsmöglichkeit für zufallsgene-
rierte Räte gegenüber den bisherigen Modellprojek-
ten läuft letztlich auf eine Entscheidung zwischen 
zwei Optionen hinaus: Entweder man bleibt auf den 
neu eingefahrenen Gleisen und betreibt die geschil-
derten Experimente und Projekte mit ihrem häufig 
unverbindlichen Status weiter. Man unterstützt 
dann lobenswerte demokratiepädagogische Vorha-
ben, die eher Ornamente an den Routinen des poli-
tischen Systems bleiben, von denen sich ihre Teil-
nehmer wenig tatsächliche Einflussnahme erwarten 
und damit die beschriebenen Motivationsprobleme 
heraufbeschwören. Alternativ dazu steht die Stär-
kung einer zufallsgenerierten Kammer als einer 
neuen politischen Institution mit begrenzten, aber 
realen politischen Einflussmöglichkeiten. Am Ende 
eines in diese Richtung zielenden reformpolitischen 
Weges stünde der Einbau eines „House of Lots“ in 
das bestehende institutionelle Arrangement mit 
einem klar zugewiesenen und verbindlichen Kompe-
tenzprofil. Dies kann von der obligatorischen Stel-
lungnahme über eine Moratoriumskompetenz bis 
hin zu gewissen Vetofunktionen reichen und müsste 
– je nach Ebene (kommunal, Land, Bund, EU, 
 weltweit) – wohlüberlegt ausgestaltet werden. 

5.4.3 
Die Gestaltungsmöglichkeiten der EU

Der EU kommt als supranationale Institution eine für 
die Transformation entscheidende (Vorreiter-)Rolle 
zu: Sie kann einerseits in ihren Mitgliedstaaten durch 
ambitionierte rechtliche und politische Vorgaben Maß-
nahmen initiieren, die die Transformation begünstigen. 
Andererseits kann die EU durch die Kooperation mit 
Drittstaaten fortschrittliche Entwicklungen über das 
Gebiet der Mitgliedstaaten hinaus ausweiten. 

5.4.3.1 
Handlungsmöglichkeiten gegenüber den 
Mitgliedstaaten

Stärkung des Klimaschutzes in den EU-Verträgen
Zur Sicherstellung der umfassenden Berücksichtigung 
des Klimaschutzes bei der Festlegung und Durchfüh-
rung sämtlicher Unionspolitiken und -maßnahmen ist 
zunächst eine entsprechende Verankerung dieses Zie-
les im europarechtlichen Primärrecht, also dem Vertrag 
über die EU (EUV) und dem Vertrag über die Arbeits-

weise der EU (AEUV), erforderlich, denn Klimaschutz 
findet sich lediglich als eines von mehreren Zielen der 
Umweltpolitik der EU in Art. 191 Abs. 1 Nr. 4 AEUV. Die 
bereits in Art. 6 AEUV existierende Querschnittsklau-
sel, die zur allgemeinen Berücksichtigung des Umwelt-
schutzes im Sinne von Art. 191 AEUV bei sämtlichen 
Unionsmaßnahmen auffordert, verpflichtet zwar indi-
rekt, aber nicht explizit auch zu Klimaschutz (Calliess 
und Ruffert, 2007; Schwarze, 2009) und sollte neben 
Art. 3 EUV im Sinner einer Schutzverstärkung ergänzt 
werden.

EU-klimapolitisches Mainstreaming: Institutionelle 
Verankerung der Transformation
Als Ausfluss der symbolisch-verfassungsrechtli-
chen Verankerung des Klimaschutzes auf der unions-
rechtlichen Ebene sind die Belange des Klimaschut-
zes und daraus resultierend der Transformation zusätz-
lich bei der institutionellen Ausgestaltung zu berück-
sichtigen. Auch auf der unionsrechtlichen Ebene 
ist daher parallel zu den Gestaltungsmöglichkeiten 
auf nationaler Ebene (Kap. 5.4.2.3) ein klimapoliti-
sches Mainstreaming einzuführen, wodurch sicherge-
stellt wird, dass Klimaschutz- und Transformations-
belange mit hoher Priorität und quer durch alle Res-
sorts und bei allen Gesetzgebungsvorhaben verankert 
werden. In der General direktion Energie deutet sich 
ein solches  klimapolitisches Mainstreaming gerichtet 
auf eine transformative Energiepolitik bereits an: Auf 
der Grundlage der Strategie „Europa 2020“ (EU COM, 
2010f) entwickelt die Generaldirektion eine europäi-
sche Energiepolitik, die insbesondere auf die Förderung 
nachhaltiger Energieproduktion, nachhaltigen Energie-
transport und -verbrauch sowie fortschrittlicher Ener-
giedienstleistungen abzielt (EU COM, 2011e). Hier-
durch werden technologische Innovationen im Energie-
bereich ermöglicht und die Einhaltung der Energie- und 
 Klimaziele, insbesondere im Bereich der Energieeffi-
zienz und der erneuerbaren Energien, sichergestellt. 
Gleichwohl erfordert eine erfolgreiche Umsetzung des 
Ziels Klimaschutz auf der Unionsebene eine stärkere 
und alle Organisationseinheiten umfassende Verpflich-
tung zu transformativer Politik im Sinne eines klimapo-
litischen  Mainstreamings.

Gemeinsame Energiepolitik als Chance für Europa 
Ein Kernelement der Transformation ist die Dekarboni-
sierung des Energiesystems. Noch nehmen die fossilen 
Energieträger und die Atomenergie im Energiemix der 
EU-Mitgliedstaaten eine dominierende Stellung ein. Die 
EU trägt mit knapp 15  % zu den weltweiten CO2-Emis-
sionen bei (ohne Landnutzungsänderungen). Außer-
dem besteht eine hohe Importabhängigkeit  fossiler 
Energieträger, insbesondere bei Öl und Gas. Als wich-
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tiges Element der Transformation kann die Erschlie-
ßung des nachhaltigen Potenzials erneuerbarer Ener-
gien bis Mitte des Jahrhunderts die selbst proklamierte 
Führungsposition in Sachen Energie- und Klimapolitik 
glaubwürdig untermauern (Kap. 4). 

Der Aufbau eines zukünftigen funktionierenden 
gemeinsamen Energiebinnenmarktes kann eine ähn-
lich starke Integrationswirkung entfalten wie die euro-
päische Währungsunion und so die Identifikation der 
Bürger mit Europa vertiefen. Der EU fehlt derzeit ein 
neues Projekt, das seine Bürger überzeugt, motiviert 
und begeistert. Es herrscht eher Euroskepsis und par-
tiell Europaverdrossenheit vor. Europa könnte, wenn 
es eine gemeinsame energiepolitische Vision entwirft 
und umsetzt, den Weg in ein neues Zeitalter der Ener-
gieversorgung weisen und wie kein zweiter Akteur die 
Machbarkeit einer kontinentweiten nachhaltigen Ener-
gieversorgung weltweit demonstrieren.

Die Gestaltung des gemeinsamen Energiebinnen-
marktes sollte nach Auffassung des WBGU folgende 
Elemente beinhalten: die Regulierung des Netzzugangs, 
Zielvorgaben für die Reduzierung des Ausstoßes von 
Kohlendioxid, den Ausbau der Netze und der Spei-
chermöglichkeiten sowie die diesbezügliche außenpo-
litische Kompetenz der EU zum Abschluss von Über-
einkommen mit Drittstaaten. Momentan stellt die EU 
wichtige Weichen für die Weiterentwicklung des euro-
päischen Energiemarktes, insbesondere für den Ausbau 
der Energieinfrastruktur und für die Regulierung des 
Netzzugangs. Mit ihren Mitteilungen zu den Energiein-
frastrukturprioritäten (EU COM, 2010e), zu einer Stra-
tegie „Energie 2020“ für wettbewerbsfähige, nachhal-
tige und sichere Energie (EU COM, 2010f), der Road-
map zu einer wettbewerbsfähigen, klimaverträglichen 
Wirtschaft bis 2050 (EU COM, 2011a) und dem Ener-
gieeffizienzplan 2011 (EU COM, 2011b) hat die EU-
Kommission wichtige Schritte in die Richtung einer 
Dekarbonisierung der Energieversorgung vorgeschla-
gen. Allerdings bleiben die Zielvorstellungen in der 
Roadmap 2050 weit hinter den Möglichkeiten des Aus-
baus erneuerbarer Energien zurück, und die Atomkraft 
nimmt auch zukünftig eine dominierende Stellung ein. 
Hier können, wie in Kapitel 4 gezeigt, ehrgeizigere Ziele 
für den Energiemix, ohne die Risiken der Atomkraft 
in Kauf nehmen zu müssen, verfolgt werden. Auf der 
Basis dieser politischen Vorschläge sollten dann rechts-
verbindliche Maßnahmen getroffen werden, um den 
Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. 

Ausweitung der EU-Kompetenzen 
Das transformative Tätigwerden der EU im Bereich der 
Energiepolitik erfordert die Schaffung entsprechender 
Kompetenzen. Aufgrund des Grundsatzes der begrenz-

ten Einzelermächtigung, Art. 7 AEUV, darf die EU als 
supranationale Institution nur insofern tätig werden, 
als ihr die Mitgliedstaaten Hoheitsrechte übertragen 
haben. Da sie nach Art. 191 AEUV zum Umweltschutz 
tätig werden kann und dabei auch Ziele des Klimaschut-
zes verwirklichen soll, verfügt sie bereits über ein Kom-
petenzbündel. Die Umsetzung der Großen Transforma-
tion erfordert jedoch weitergehende Kompetenzen, 
über die die EU derzeit noch nicht verfügt. Dies betrifft 
auch und insbesondere den Bereich der Energiepoli-
tik, der nunmehr ausdrücklich zu den EU-Kompeten-
zen gehört (Art. 194 AEUV). Diese Kompetenz umfasst 
aber beispielsweise nicht die Festlegung des rechtlichen 
Rahmens für den Energiemix der Mitgliedstaaten, der 
die Entscheidung der Mitgliedstaaten bei der Wahl ihrer 
Energieträger umfassend, also nicht nur für die erneu-
erbaren Energieträger, steuert. Ebenso nicht enthal-
ten ist die Kompetenz zur Verpflichtung der Mitglied-
staaten, Energienetze zu errichten und mit Drittstaaten 
Netzausbauvorhaben durchzusetzen (Kahl, 2009; Cal-
liess, 2010; Nettesheim, 2010).

Auf der Grundlage dieser neu zu schaffenden Kom-
petenzen kann die EU anschließend auf sekundär-
rechtlicher Ebene von den Mitgliedstaaten zu treffende 
Maßnahmen des Klimaschutzes und der Energiepolitik 
regeln. Hierzu könnte sie eine Klimaschutz- und Ener-
gierichtlinie erlassen: Dies hätte in prozeduraler Hin-
sicht den Vorteil, dass den Mitgliedstaaten ein eigener 
Entscheidungsspielraum verbliebe, weil Richtlinien nur 
hinsichtlich des zu erreichenden Zieles verbindlich sind, 
hinsichtlich der zur Zielerreichung erforderlichen Mittel 
jedoch Gestaltungsspielraum lassen (Art. 288 AEUV). 
Inhaltlich könnte eine solche Richtlinie Vorgaben für 
die Energiestrategie sowie den Ausbau der Stromver-
sorgungs- und -verteilungsnetze enthalten.

Trotz der bestehenden Kompetenzlage hat die EU-
Kommission verschiedene Vorschläge für eine wettbe-
werbsfähige, nachhaltige und sichere Energiepolitik 
unterbreitet. Hierbei handelt es sich jedoch vorerst nur 
um politische Vorschläge, die noch nicht in Recht gegos-
sen und damit auch noch nicht verbindlich sind. 

Ausbau erneuerbarer Energien durch die EU 
forcieren
Momentan bestehen de facto 27 verschiedene Ener-
giemixe und 27 unterschiedliche Importabhängig-
keitsstrukturen in der EU. Angesichts der unterschied-
lichen geographischen und wirtschaftlichen Fakto-
ren für die Produktion und Speicherung erneuerbarer 
Energien, z.  B. günstige Wind- oder Sonnenstandorte 
oder landwirtschaftliche Flächen für die Erzeugung von 
 Bioenergie, sind die Voraussetzungen für den Ausbau 
in den EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. 
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Eine langfristige Umstellung der europäischen Ener-
gieversorgung hin zu erneuerbaren Energien lässt sich 
jedoch kaum im nationalen Rahmen realisieren. Die EU 
sollte weiter Anreize setzen und Ziele vorgeben, damit 
erneuerbare Energien gefördert und ausgebaut werden 
sowie schrittweise aus der Nutzung fossiler Energieträ-
ger ausgestiegen wird. Dafür muss der EU die Möglich-
keit eingeräumt werden, den Mitgliedstaaten den recht-
lichen Rahmen für den Energiemix vorzugeben. Mit der 
bestehenden Umweltkompetenz kann die EU zwar öko-
logisch motiviert die Förderung der erneuerbaren Ener-
gien regeln; allerdings enthält weder diese noch die seit 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ausdrücklich 
geltende Energiekompetenz (Art. 194 AEUV) das Recht 
der EU, den rechtlichen Rahmen für den Energiemix 
unionsweit festzulegen. Dieser Bereich ist noch allei-
niger Gegenstand mitgliedstaatlicher Hoheitsgewalt. 
Insofern ist eine Kompetenzerweiterung erforderlich. 

Darüber hinaus greifen die vorhandenen EU-
Ansätze zur Förderung erneuerbarer Energien 
 (Erneuerbare-Energien-Richtlinie) zu kurz: Statt einer 
Beschränkung auf (Gesamt-)Zielfestlegungen bis zum 
Jahr 2020 bedarf es einer ambitionierten Zielfestlegung 
bis 2050. Es sollten Zwischenziele verankert werden, 
die angesichts neuer wissenschaftlicher und technolo-
gischer Erkenntnisse einer Überprüfung unterliegen. 

Die Nichteinhaltung dieser Ziele sollte sanktionier-
bar sein. In Betracht kommt insoweit nicht nur das Ver-
tragsverletzungsverfahren durch die Kommission, son-
dern die Eröffnung von – bislang EU-vertraglich nicht 
vorgesehenen – Verbandsklagen vor dem Europäi-
schen Gerichtshof. Darüber hinaus sollten die Anreize 
so gesetzt werden, dass Investitionen dort erfolgen, 
wo sie aufgrund der vorhandenen geographischen 
Bedingungen wirtschaftlich sind. Dafür empfiehlt der 
WBGU, eine einheitliche EU-Einspeisevergütung ein-
zuführen (Kasten 5.4-4). Zur Steigerung der Wirksam-
keit dieser finanziellen Förderung erneuerbarer Ener-
gieträger sollte die Subventionierung fossiler und nuk-
learer Energieerzeugung eingestellt werden. Zudem 
bildet die Weiterentwicklung der europäischen Klima-
schutzziele einen wichtigen Orientierungsrahmen für 
die  Dynamik des Ausbaus der erneuerbaren Energien. 
Schließlich sollten bindende Energieeffizienzziele flan-
kierend ausgebaut werden, wozu die EU bereits jetzt 
nach Art. 194 Abs. 1 AEUV berechtigt ist. 

Errichtung kontinentweiter Energienetze
Der kosteneffiziente Ausbau erneuerbarer Ener-
gien erfordert eine kontinentweite Vernetzung von 
 Produktion, Verbrauch und Speicherung. Dafür ist der 
Aus- und Umbau einer grenzüberschreitenden Infra-
struktur notwendig. In Europa sollte ein transkonti-
nentales Hochleistungsnetz für elektrische Energie 

geschaffen werden, das den innereuropäischen Strom-
austausch ermöglicht. Das Netz soll darüber hinaus 
an Europa angrenzende Länder mit einbeziehen, die 
Energie produzieren oder speichern, z.  B. Verbindun-
gen zu den Speicherkraftwerkskapazitäten Norwe-
gens, zu Offshore-Windfarmen oder zu solarthermi-
schen Anlagen in Afrika. Neben dem Ausgleich regi-
onaler und zeitlicher Schwankungen des Energiean-
gebots trägt dies zur Effizienz und zur Verbesserung 
der strategischen Versorgungssicherheit bei, denn es 
erlaubt ressourcengünstige Standorte optimiert zu nut-
zen und etwaige Importausfälle zu kompensieren. Eine 
solche Arbeitsteilung wäre kostengünstiger als jeweils 
national staatliche Dekarbonisierungsstrategien mit 
Selbstversorgungsanspruch. 

Das Dritte Energiebinnenmarktpaket nimmt – 
anders als die früheren EU-Liberalisierungsschritte 
– die Problematik der Netzplanung in den Blick und 
schafft einen neuen rechtlichen Rahmen für die grenz-
überschreitende Organisation des Netzbetriebs. Unter 
anderem werden Netzbetreiber verpflichtet, 10-Jah-
res-Netzentwicklungspläne für die EU sowie regional 
zu erstellen. Eine Pflicht zum Ausbau der Versorgungs-
netze sowie materielle Kriterien oder prozedurale Vor-
gaben bestehen nicht. Um die Errichtung neuer Netze 
in kurzer Zeit sowie die Förderung der Einspeisung von 
Strom aus erneuerbaren Quellen zu gewährleisten, ist 
eine zeitnahe Fortschreibung der diesbezüglichen EU-
Rechtsakte (z.  B. Stromverordnung) im Sinne einer 
Verpflichtung nicht nur zur Netzplanung, sondern zur 
Netzerrichtung und zum Netzausbau verbunden mit 
dem materiellen Ziel der Förderung erneuerbarer Ener-
gien erforderlich. Prozedural bedarf es einer frühzei-
tigen Einbeziehung und Beteiligung der Unionsbürge-
rinnen und -bürger am EU-weiten Planungsprozess. 
Eine Beteiligung lediglich an der Planung einzelner 
 Netzabschnitte setzt zu spät an und verstellt den Blick 
auf die Gesamtplanung.

Allerdings verfügt die EU in kompetenzrechtlicher 
Hinsicht noch nicht über die Befugnisse, um den Netz-
ausbau verstärkt voranzutreiben: Seit Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon verfügt die EU im Rahmen ihrer 
energiepolitischen Kompetenz auch über die Möglich-
keit, die Interkonnektion der Energienetze zu fördern 
(Art. 194 Abs. 1 lit. d AEUV). Mangels einer Beschrän-
kung dieser Befugnis kann die EU hierauf gestützt 
eigene Projekte initiieren und die Mitgliedstaaten auch 
hinsichtlich des „Ob“ der Durchführung verpflichten. 
Allein hinsichtlich der Art und Weise der Durchfüh-
rung („Wie“), beispielsweise bezüglich der konkreten 
Trassenführung, kann sie wegen der fehlenden Pla-
nungskompetenz nicht handeln. Diese Befugnis ver-
bleibt somit bei den Mitgliedstaaten. Da der EU-weite 
Ausbau der Energienetze eine umfassende Verpflich-
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tung der Mitgliedstaaten erfordert, sollte auch diese 
Kompetenz der EU erweitert werden. Hierdurch würde 
zugleich nach der AETR-Rechtsprechung des EuGH die 
ebenfalls erforderliche Kompetenz der EU geschaffen, 
den Netzausbau über die EU-Grenzen hinweg mit Dritt-
staaten voranzutreiben. 

Trotz dieser Kompetenzlage hat die EU-Kommission 
bereits ein Konzept für ein integriertes europäisches 
Energienetz vorgelegt, in dem die Ermittlung von Ener-
gieinfrastrukturprioritäten sowie Maßnahmen zu deren 
zeitnaher Umsetzung vorgeschlagen werden (EU COM, 
2010e). Dies ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Zur 
wirkungsvollen Umsetzung bedarf es jedoch noch der 
Rechtsverbindlichkeit.

Der Ausbau der Netze erfordert erhebliche Investiti-
onen, vor allem in Regionen, die keine privaten Inves-
toren finden. Es bedarf daher in diesen Regionen einer 
öffentlichen Unterstützung. Dafür sollten auch auf 
europäischer Ebene entsprechende Mittel bereitgestellt 
werden. Außerdem bedarf es staatlicher Investitions-
anreize (z.  B. durch günstige Kreditangebote) und mög-
licherweise rechtlicher Verpflichtungen zum Ausbau 
der Netze, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist. 

EU-weiter Netzzugang 
Eine kontinentweite nachhaltige Energieversorgung 
setzt die Schaffung eines funktionierenden europäi-
schen Energiebinnenmarktes voraus. Der WBGU befür-
wortet die unionsrechtliche Liberalisierung der mit-

Kasten 5.4-4

Europaweite Harmonisierung der Förderung 
erneuerbarer Energien

Der Vorschlag einer Harmonisierung der Fördersysteme für 
erneuerbare Energien innerhalb Europas wurde in den ver-
gangenen Jahren immer wieder diskutiert, bisher jedoch nicht 
eingeführt (SRU, 2011). Eine Harmonisierung könnte sowohl 
mit einheitlichen Einspeisevergütungen (feed-in-tariffs), 
mit einem Quotensystem (renewable portfolio standards) 
und handelbaren Zertifkaten (renewable/green energy 
 certificates) sowie mit wettbewerbsorientierten Ausschrei-
bungen (competitive tendering) umgesetzt werden, wobei 
die Wahl des Fördersystems Auswirkungen auf die Ausbau-
raten der verschiedenen erneuerbaren Energien-Technologi-
en hätte (Kasten 5.2-4; IEA, 2008a). Ein einheitliches EU-
Fördersystem für erneuerbare Energien würde dazu führen, 
dass die Erzeugung der erneuerbaren Energien an den jeweils 
günstigsten Standorten innerhalb der EU geschehen würde. 
Aufgrund der unterschiedlichen geographischen Standortbe-
dingungen und Potenziale für erneuerbare Energien könnten 
theoretisch auf diese Weise bei der Förderung Effizienzpo-
tenziale innerhalb der EU erschlossen werden. 

Der Vorschlag einer Harmonisierung der europäischen 
Fördersysteme wurde zuletzt in der Energiestrategie „Energie 
2020“ der EU-Kommission vom November 2010 (EU COM, 
2010f) aufgegriffen. Auch der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen (SRU) diskutiert in seinem jüngsten Gutachten 
die Vollharmonisierung der EU-Fördersysteme (SRU, 2011). 
In diesem Gutachten werden die prinzipiell vorhandenen Effi-
zienzvorteile einer europaweiten Harmonisierung der Förder-
systeme den realen Nachteilen gegenüber gestellt. Im Falle 
einer Entscheidung für europaweit einheitliche Einspeisever-
gütungen besteht ein Zielkonflikt zwischen der Ausnutzung 
der Kosteneinsparpotenziale, d.  h. der Fokussierung auf die 
optimalen Standorte mit entsprechend niedrigen Fördersät-
zen, und einer Förderung, die auch in Ländern mit weniger 
günstigen Standorten zu Investitionen führt. Letzteres würde 
jedoch höhere Einspeisevergütungen erfordern, was wieder-
um – bei einheitlichen Sätzen – zu Mitnahmeeffekten in den 
Gunstregionen führen kann. Ferner kann sich während des 
Übergangs von nationalen Systemen zu einem europäischen 

Fördersystem eine Periode der Investitionsunsicherheit ein-
stellen. Außerdem wird im Gutachten auf mögliche Akzep-
tanzprobleme einer auf wenige Standorte konzentrierten 
Förderung erneuerbarer Energien seitens Politik und Gesell-
schaft hingewiesen. Schließlich empfiehlt der SRU, aufgrund 
der noch nicht vorhandenen Netz- und Speicherinfrastruktur 
frühestens ab dem Jahr 2020 über ein europaweit einheitli-
ches Förderinstrumentarium nachzudenken (SRU, 2011). 

Der WBGU teilt die Bedenken hinsichtlich der derzeit 
bestehenden technischen, politischen und gesellschaftlichen 
Barrieren für die Harmonisierung des geeigneten Förderins-
truments Einspeisevergütung, regt jedoch an, das Ziel einer 
europaweiten Einspeisevergütung ab dem Jahr 2020 bewusst 
anzustreben und die europäische Energiepolitik bis 2020 
entsprechend auszurichten (Kap. 7.3.4). Zwingende Voraus-
setzung für eine einheitliche Einspeisevergütung ist der ver-
stärkte Ausbau der Netze und Übertragungskapazitäten zwi-
schen den EU-Mitgliedstaaten sowie die Bereitstellung neuer 
Infrastrukturen für den Umgang mit Fluktuation (u.  a. Spei-
cherkapazitäten, Lastmanagementsysteme). Eine sofortige 
europaweit einheitliche Einspeisevergütung würde absehbar 
in einigen Regionen, insbesondere in Deutschland, den Aus-
bau erneuerbarer Energien bremsen, ohne dass ausreichend 
erneuerbarer Strom importiert werden kann. Ein Ausweichen 
auf weniger nachhaltige Energieformen wäre ohne entspre-
chende Infrastruktur wahrscheinlich. Auch die Bedingung 
eines europäischen Binnenmarktes für Elektrizität mit freiem 
Netzzugang müsste gegeben sein.

Sind diese Voraussetzungen einmal gegeben, betrifft eine 
weitere Überlegung die Einbeziehung Nordafrikas in ein Sys-
tem einheitlicher europäischer Einspeisevergütungen. Die aus 
rechtlicher Sicht erforderliche (Außen-)Kompetenz der EU 
zur verbindlichen Einbeziehung Nordafrikas in ein europäi-
sches Einspeisetarifsystem liegt bereits vor. Aus der (Binnen-)
Kompetenz zur ökologisch motivierten Förderung der erneu-
erbaren Energien, Art. 191 AEUV, folgt auch die entsprechen-
de – allerdings ungeschriebene – Berechtigung im Außenver-
hältnis, also gegenüber Drittstaaten, verbindlich für die Mit-
gliedstaaten zu handeln (sogenannte AETR-Rechtsprechung 
des EuGH, Rs. 22/70, Urteil v. 31.3.1971, Slg. 1971, S. 263). 
Doch auch dafür wäre der weitere Netzausbau in Form eines 
transkontinentalen Stromnetzes notwendig, der vermutlich 
nicht vor 2030 realisiert werden wird. 
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gliedstaatlichen Energiemärkte, die durch das Modell 
des regulierten Netzzugangs, das notwendig die Ein-
richtung einer entsprechenden Regulierungsbehörde 
voraussetzt, gekennzeichnet ist. 

Die Liberalisierung des unionsweiten Energiemark-
tes gilt es zu stabilisieren und weiter voranzutreiben. 
Hierbei sollten im Sinne einer Dekarbonisierung die 
rechtlichen Rahmenbedingungen so gewählt werden, 
dass externalisierte Kosten (z.  B. durch Treibhausgas-
emissionen) internalisiert werden (Kap. 5.2). Im Sinne 
des Verursacherprinzips sind diese Kosten von den 
Energieversorgungsunternehmen zu tragen, um eine 
Stützung bestehender klimaschädlicher Strukturen 
durch eine fortschreitende Liberalisierung zu verhin-
dern (Kap. 5.2). Insoweit sollte die EU zur Verwirkli-
chung eines klimaverträglichen Energiebinnenmarktes 
die vorhandenen Kompetenzen nutzen und entspre-
chende Rahmenregelungen treffen. 

Der europäische Energiebinnenmarkt ist mangels 
einer hinreichenden Umsetzung der im dritten Ener-
giebinnenmarktpaket vorgesehenen Maßnahmen zur 
Entflechtung, zum uneingeschränkten Netzzugang und 
dem grenzüberschreitenden Handel noch nicht voll-
ständig liberalisiert. Er wird weiterhin von den bekann-
ten Energieversorgungsunternehmen dominiert. Um 
neuen Akteuren Chancen auf dem Energiemarkt zu 
eröffnen und die vorhandenen rechtlichen und tat-
sächlichen Barrieren für den Zugang zum europäi-
schen Energienetz zu beseitigen, sollte die Umsetzung 
der bereits weitreichenden Entflechtungsvorschriften 
des dritten Energiebinnenmarktpakets durch die Mit-
gliedstaaten sichergestellt werden. Darüber hinaus ist 
es – auch für einen EU-weit koordinierten Ausbau der 
Energienetze – erforderlich, die durch das dritte Ener-
giebinnenmarktpaket gegründete Europäische Energie-
agentur (ACER) sowie die Europäischen Verbünde der 
Übertragungsnetzbetreiber für Strom (ENTSO-E) und 
der Fernleitungsnetzbetreiber für Gas (ENTSO-G) zu 
stärken. 

5.4.3.2 
Internationale Handlungsmöglichkeiten der EU

EU-Außenkompetenz ausweiten
Die Förderung erneuerbarer Energien, die Errichtung 
und der Ausbau der Netzinfrastruktur sowie die Dekar-
bonisierung des EU-weiten Energiesystems bis 2050 
setzen voraus, dass die an Europa angrenzenden Staa-
ten einbezogen werden. Insoweit erscheint es aus Sicht 
des WBGU erforderlich, dass die EU von ihren beste-
henden Außenkompetenzen zum Abschluss entspre-
chender völkerrechtlicher Vereinbarungen Gebrauch 
macht und noch nicht bestehende Außenkompetenzen 
geschaffen werden. Nach ständiger Rechtsprechung 

des EuGH, die nunmehr in Art. 216 AEUV festgeschrie-
ben ist, hat die EU neben den ausdrücklichen Außen-
kompetenzen auch implizite Vertragsschließungskom-
petenzen, die parallel zu den Innenkompetenzen ver-
laufen. Da die EU nach Art. 191 f., 194 AEUV über die 
Innenkompetenz zur Förderung der erneuerbaren Ener-
gien und nach Art. 194 AEUV über jene zur Errichtung 
und zum Ausbau der Netzinfrastruktur verfügt, hat sie 
auch entsprechende Außenkompetenzen. Die EU-weite 
Dekarbonisierung des Energiesystems setzt jedoch eine 
Kompetenz zur EU-weiten Festlegung einer Energie-
strategie (insbesondere für Wahl der Energieträger und 
Ausbau grenzüberschreitender Netze) voraus. Hierfür 
verfügt die EU nicht über die erforderliche Innenkom-
petenz. Der Abschluss hierauf gerichteter völkerrecht-
licher Verträge setzt daher die Schaffung einer entspre-
chenden Innenkompetenz voraus.

Kooperation mit Anrainern fördern
Die Dekarbonisierung des EU-weiten Energiesystems 
bis 2050 kann kosteneffizienter erreicht werden, wenn 
Europa Kooperationen mit angrenzenden Staaten ein-
geht. Kernelement wäre die Initiierung von breiten-
wirksamen Energiepartnerschaften der EU mit Nord-
afrika (analog zu den Partnerschaften der EU mit gro-
ßen Schwellenländern), um die dortigen Standortvor-
teile für erneuerbare Energien (Wind- und Solarenergie) 
zu nutzen (WBGU, 2009b, 2010). Europäisch-afrikani-
sche Energiepartnerschaften sollten erstens Beiträge 
zur europäischen Energieversorgung leisten und zwei-
tens dazu beitragen, nachhaltige Energieversorgungs-
strukturen in Afrika zu schaffen und die Energiearmut 
wirkungsvoll zu bekämpfen (Kap.  7.3.5). Ein solches 
Zukunftsprojekt könnte zugleich die Zusammenarbeit 
zwischen Europa und Afrika auf eine völlig neue, auf 
gemeinsamen Interessen beruhende Grundlage stellen. 
Entwicklungs-, Energie- und Stabilitätspolitik würden 
gebündelt. Eine afrikanisch-europäische Energiealli-
anz könnte ein zentraler Baustein im Übergang zu einer 
klimaverträglichen Weltwirtschaft sein. Damit würden 
sich für Afrika ganz neue, langfristige Entwicklungs-
chancen eröffnen. Insgesamt sollte die EU-Entwick-
lungspolitik das Zielsystem der Armutsbekämpfung 
(Millenniumentwicklungsziele) konsequent mit Strate-
gien der Dekarbonisierung verbinden. Die europäische 
Entwicklungspolitik sollte mit einem solchen Strategie-
wechsel eine Pionierrolle einnehmen, nicht zuletzt um 
damit auf internationaler Bühne an Glaubwürdigkeit zu 
gewinnen (Kap. 7.3.9, 7.3.10).
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5.4.4 
Global Governance durch internationale  
Kooperation

Obwohl viele für die Transformation zu einer klima-
verträglichen Welt elementare Handlungsfelder, wie 
der Umbau der Energiesysteme oder Fragen der Städ-
teplanung und der Landnutzung, vordergründig vor 
allem lokaler und nationaler Antworten bedürfen, ist 
eine erfolgreiche Transformation ohne genuin globales 
Handeln kaum vorstellbar. Ein hohes Niveau an inter-
nationaler Kooperation und globaler Gestaltung wird 
dadurch zu einer wichtigen Erfolgsbedingung der vom 
WBGU propagierten Transformation. Ohne eine enge 
Abstimmung und Koordination der internationalen 
Politik in den für die Transformation unverzichtbaren 
Politikfeldern wird die erforderliche Trendumkehr der 
globalen Entwicklungsdynamik nicht möglich sein.

Die komplexen Herausforderungen des Klimawan-
dels, der eng gewordenen planetarische Leitplanken 
des fossilen Zeitalters und der multipolaren Neuord-
nung der Staatenwelt scheinen jedoch mit den etab-
lierten Mitteln multilateraler Politik praktisch kaum zu 
bewältigen zu sein. Angesichts des Schneckentempos 
der Welthandelsrunde, der Stagnation der internatio-
nalen Klimaverhandlungen oder der neuartigen Aktivi-
täten der G20 wird vielerorts eine Krise des Multilate-
ralismus beklagt, wenn nicht gleich sein Ende postuliert 
wird (Kap. 5.3.5). Gleichzeitig bleibt transnationale 
Zusammenarbeit zur Bearbeitung globaler Probleme 
unabdingbar, weswegen nicht zuletzt der WBGU bereits 
eine „internationale Kooperationsrevolution“ gefordert 
hat (WBGU, 2009b, 2010). So sollten etwa, um nur ein 
konkretes Beispiel zu nennen, im Kontext der Klima-
rahmenkonvention UNFCCC am Mehrheitsprinzip aus-
gerichtete Entscheidungsprozesse ermöglicht werden, 
um lähmende Konsensfindung auf dem Niveau kleins-
ter Nenner zu überwinden (WBGU, 2010).

Eine transformative Kooperationsrevolution im 
Sinne wirksamer und legitimer Global Governance 
muss dabei breiter angelegt sein und tiefer greifen als 
nur das etablierte Konsensprinzip multilateraler Aus-
handlungsprozesse zu überwinden. Das International 
Human Dimensions Programme on Global Environ-
mental Change postuliert einen Bedarf nach „Earth 
System Governance“, die gebräuchliche Global-Gover-
nance-Vorstellungen weiterentwickelt und unter dezi-
dierter Berücksichtigung des globalen Umweltwandels 
 transzendiert  (Biermann, 2007, 2008). Dessen unge-
achtet bleibt im gegebenen internationalen System 
schwer vorstellbar, dass ein dazu erforderliches Maß an 
universaler Kooperation außerhalb des etablierten Ins-
titutionengefüges des Völkerrechts und der Vereinten 
Nationen erreicht werden kann (Kap. 5.3.5).

Daraus folgt nicht, dass die Vereinten Nationen zu 
einer globalen Superregierung ausgestaltet werden sol-
len, die der Welt souveräner Nationalstaaten hierar-
chisch übergeordnet wäre. Als multilaterale Handlungs-
plattform, die internationale Organisationen und trans-
nationale zivilgesellschaftliche wie privatwirtschaftli-
che Akteure vernetzt, die Komplexität weltpolitischer 
und regionaler Prozesse auf globaler Ebene reduziert 
und so die Rahmenbedingungen für zwischenstaatliche 
Kooperation verbessert, bleiben sie jedoch unverzicht-
bar. Daraus erwächst nicht automatisch eine integrierte 
multilaterale Weltordnung, aber es existiert ein Funda-
ment, auf dem die Weltgesellschaft den Anspruch glo-
balen Regierens legitim verfolgen kann.

In diesem Rahmen sind auch eine Reihe zum Teil 
widersprüchlicher Mythen über das Wesen des Mul-
tilateralismus zu entkräften, die einer Kooperations-
revolution bislang im Wege stehen. So wird Multilate-
ralismus im Vergleich zu unilateraler Außenpolitik und 
bilateraler Zusammenarbeit, häufig als „weicher“ Weg 
beschrieben, zu dem sich Staaten nur in guten Zeiten 
und angesichts „leichter“ Koordinations- und Koope-
rationsprobleme bekennen. Nicht erst der Klimawan-
del zeigt jedoch, dass die bereits in den 1970er Jah-
ren festgestellten globalen Interdependenzen real sind 
und die Abgrenzung zwischen „high politics“ und 
„low politics“ zunehmend artifiziell erscheinen lassen 
(Held et  al.,  1999; Keohane und Nye, 2001; WBGU, 
2008). Ein weiterer Mythos besteht darin anzuneh-
men, dass Multilateralismus „Leadership“ in der Bear-
beitung globaler Probleme quasi ersetzen könne, weil 
der Problemdruck dabei auf vielen Schultern verteilt 
werde. Diese verkürzte Sicht internationaler Koope-
ration verkennt, dass multilaterale Politik vor allem 
dann Wirksamkeit entfaltet, wenn es unter den koope-
rierenden Partnern einen oder mehrere handlungs-
mächtige Anführer gibt, die sich ernsthaft der Lösung 
des betreffenden Problems verschrieben haben (Lake, 
1993; Underdal, 1998; Brzezinski, 2004; Lindenthal, 
2009). Ein dritter Mythos, der häufig gegen das Ein-
gehen multilateraler Verpflichtungen ins Feld geführt 
wird, ist die Befürchtung, zu viel Souveränität aufzuge-
ben und dadurch der Entstehung entscheidungsmäch-
tiger supranationaler Bürokratien ohne demokratische 
Legitimation Vorschub zu leisten – „institutional Fran-
kensteins terrorizing the global countryside“ (Hawkins 
et al., 2006). Dem steht aller Autonomiebestrebungen 
und rational-legaler Autorität internationaler Organisa-
tionen zum Trotz ultimativ die nationale Souveränität 
ihrer Mitgliedstaaten entgegen, deren Interessenkon-
flikte in der Praxis eher moderiert als übergangen wer-
den (Barnett und Finnemore, 2004; Vaubel, 2006; Bier-
mann und Siebenhüner, 2009).
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Mehr noch als der Entkräftung solcher kooperati-
onshemmender Mythen bedarf es einer fortgesetzten 
Aufklärung über die globalen Systemrisiken, denen 
sich die Weltgesellschaft angesichts der ökologischen, 
technologischen und sozioökonomischen Megatrends 
ausgesetzt sieht (Kap. 1; Beck, 2007; Messner et al., 
2009). Zwar ist das grundsätzliche Problembewusstsein 
speziell für die ökologischen Risiken seit den Anfängen 
der „grünen Bewegung“ in den 1970er Jahren welt-
weit kontinuierlich gestiegen und durch den klima-
politischen Diskurs der vergangenen Jahre verstärkt 
worden (Kap. 2; Sommer, 2011). Das Bewusstsein, 
mit der heute manifesten Verschränkung von techno-
logisch-ökonomischem Wandel womöglich an einer 
ähnlichen Zivilisationsschwelle zu stehen wie zu Zei-
ten der Industriellen Revolution und die daraus resul-
tierenden Erfordernisse politischer Transformation ist 
aber noch keineswegs erreicht (Kap. 3). Die Parallelität 
rasanter technischer und gesellschaftlicher Innovatio-
nen in transformationsfreundlichen Nischen und eines 
konventionellen, dem fossilen Zeitalter und einer Logik 
beständigen Wachstums verschriebenen Gesellschaft 
zeugt davon (Kap. 3). Es ist anzunehmen, dass die 
Übersetzung der „world of possibilities“ in eine „world 
of necessity“ auch daran hakt (Ostrom, 2003).

Dies soll nicht suggerieren, dass die globale Trans-
formation eine vor allem technokratische Herausfor-
derung darstellt, deren Umsetzung allein durch macht-
politische und finanzielle Kraftanstrengungen erreicht 
werden könnte (Messner, 2011). Sie ist im Gegenteil 
eine zutiefst gesellschaftliche Herausforderung. Diese 
erfordert von politischen wie wirtschaftlichen Ent-
scheidungsträgern langfristig orientiertes Handeln auf 
der Grundlage wissenschaftlich fundierter Erkennt-
nisse, d.  h. nicht erst in Reaktion auf bereits einge-
tretene Ereignisse wie die globale Finanzmarktkrise 
von 2007 bis 2009 oder den japanischen Super-GAU 
in Fukushima von 2011. Dies impliziert tief greifende 
soziale Innovationen, die an den vorherrschenden 
„mental maps“ in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
ansetzen (Leggewie und Welzer, 2009; Messner, 2011). 
Eine internationale Politik, die an der Transformation 
und insbesondere der Vermeidung eines ungebremsten 
Klimawandels scheitert, würde ohnehin zu einem radi-
kalen Wandel der Weltwirtschaft und mit ihr der Welt-
politik führen – die Weltgesellschaft ist also ohnehin 
mit globalen Umwälzungen konfrontiert (WBGU, 2008; 
Leggewie und Welzer, 2009;  Messner und Rahmstorf, 
2009).

Halten die Protagonisten der Weltpolitik dennoch 
primär an einer machtvollen Durchsetzung unilateraler 
Interessen fest, wird die globale Transformation insge-
samt scheitern und nicht nur ein ungebremst fortschrei-
tender Klimawandel eine vertrauensvolle internatio-

nale Zusammenarbeit weiter erschweren (Abb. 5.3-1). 
Eine dann wahrscheinlicher werdende sicherheitspoli-
tische Vereinnahmung globalen Umweltwandels würde 
an den zugrunde liegenden Problemen vorbeiführen. 
Umgekehrt könnte eine umfassende und glaubwür-
dige internationale Politik der Dekarbonisierung nicht 
zuletzt im Sinne vertrauensbildender Maßnahmen zwi-
schen den großen Mächten wirken und in den kom-
menden Jahren und Jahrzehnten zu einem wesentli-
chen Pfeiler eines runderneuerten Multilateralismus 
werden (Bauer, 2009). Die Dekarbonisierung der Welt 
würde praktisch zur Abrüstungspolitik der Zukunft 
(Abb. 5.3-1).

Um entgegen der widrigen weltpolitischen Umstände 
Fortschritte in Richtung einer globalen Kooperations-
revolution zu erreichen, sind nach Ansicht des WBGU 
vier Ansatzpunkte zentral: die Überwindung des sich 
abzeichnenden Machtvakuums in den internationa-
len Beziehungen (Kap. 5.4.4.1), die Setzung trans-
formationsfreundlicher Prioritäten auf höchster poli-
tischer Ebene (Kap. 5.4.4.2), die Annäherung an das 
übergeordnete Ziel globaler Gerechtigkeit durch Schaf-
fung von Glaubwürdigkeit, speziell seitens der reichen 
Industrieländer (Kap. 5.4.4.3) und eine Runderneue-
rung des institutionellen Rahmens multilateraler Poli-
tikprozesse (Kap. 5.4.4.4).

5.4.4.1 
Internationales Machtvakuum managen
Das mit dem Trend zur multipolaren Neuordnung der 
Weltpolitik einhergehende internationale Machtva-
kuum und die davon ausgehenden Handlungsblocka-
den zwischenstaatlicher Kooperation müssen über-
wunden werden (Kap. 5.3.5). Geopolitische  Allianzen 
gepaart mit starker politischer Führerschaft kön-
nen hierbei den Weg weisen, um sich in Richtung 
des weltpolitischen Quadranten kooperativer Global 
 Governance in einer dekarbonisierten Weltwirtschaft 
zu bewegen (Abb. 5.3-1).

Nach Auffassung des WBGU bietet sich dazu eine 
strategische Geopolitik an, die sich z.  B. dezidiert der 
Klimapolitik als wegweisendem Vehikel zur Ver-
trauensbildung zwischen den Weltmächten und zur 
 konstruktiven Bearbeitung globaler Interdependenz 
bedient (WBGU 2009b, 2010; Bauer, 2009; Messner, 
2010). Subglobale Allianzen, die im Sinne privilegier-
ter geopolitischer Partnerschaften wirkungsmächtigen 
Pioniergeist in einschlägigen Politikbereichen – etwa 
der Waldpolitik oder dem Emissionshandel – beweisen, 
könnten zu selbstbewussten Motoren eines anspruchs-
vollen kooperativen Multilateralismus werden. Getreu 
dem Vorbild der sechs Kernländer der Europäischen 
Gemeinschaften könnten solche Allianzen sukzessive 
ausgeweitet werden (Messner, 2010; WBGU, 2010).
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Eine derartige Herangehensweise böte insbesondere 
ambitionierten und kooperationswilligen Staaten jen-
seits der sich wechselseitig blockierenden G2 (China, 
USA) die Möglichkeit, sich an die Spitze eines transfor-
mativen Innovationswettlaufs zu setzen. Wie aktuelle 
Forschungsarbeiten über Gemeinschaftsgüter (com-
mon pool resources) als Gegenstand internationaler 
Regimekomplexe am Beispiel der Klimapolitik zeigen, 
lassen sich für kooperierende Staaten auf internationa-
ler Ebene daraus zumindest vier potenziell vorteilhafte 
Situationen herstellen (Keohane und Victor, 2010): (1) 
„First Mover Advantage“ Situation, (2) Situation des 
Begleitnutzens aus Gemeinschaftsgütern (Common 
Pool Resources Co-benefits Situation), (3) Situation 
des Nutzens aus Clubgütern (Common Pool Resour-
ces Benefits Exclusion Situation), und (4) Situation der 
Reziprozität in Kleingruppen (Small-group Reciprocity 
Situation). Dabei bieten sich je nach Anreizstruktur 
unterschiedliche Strategien an, um bestimmte Koope-
rationssituationen und Handlungsallianzen herzustel-
len (Bauer und Sommer, 2011).

Da die Weltgesellschaft angesichts des gebotenen 
Transformationsdrucks nicht tatenlos abwarten kann, 
bis die USA und China sich in einer multipolaren Welt-
ordnung „zusammengerauft“ haben, sollte die Europä-
ische Union gemeinsam mit Schlüsselländern, wie Bra-
silien, Indien, Indonesien, Malaysia, Ägypten oder Süd-
korea, die Gelegenheit zur Ausgestaltung ambitionier-
ter Transformationsallianzen ergreifen. Wie der WBGU 
bereits im Kontext der internationalen Klimapolitik 
dargelegt hat, bieten sich hierzu u.  a. die Themenfelder 
der Entwaldung bzw. deren Vermeidung, die Moderni-
sierung transformationsrelevanter systemischer Infra-
strukturen in den Sektoren Energie und Mobilität sowie 
die Ausweitung des europäischen Emissionshandels-
system an (WBGU, 2010).

5.4.4.2 
Transformative Prioritätensetzung
Die mit den oben beschriebenen Blockaden einherge-
hende Trägheit multilateraler Verhandlungsprozesse 
muss im Sinne einer Beschleunigung globaler Ent-
scheidungsprozesse überwunden werden. Die Krisen-
reaktionsfähigkeit der Staatengemeinschaft in Folge 
der Weltfinanzkrise von 2008 und die in diesem Kon-
text von der G20 ausgehenden Impulse sind Signale, 
die hier vorsichtigen Optimismus zulassen (Berens-
mann et al., 2011). Der Handlungsdruck, den die öko-
logischen wie sozioökonomischen Megatrends (Kap. 1) 
erzeugen, muss kurzfristig in politische Entscheidun-
gen übersetzt und mit konkreten Strategien für deren 
langfristige Umsetzung versehen werden. Mit klaren 
politischen Zielvorgaben, einem expliziten Zeitrahmen, 
entsprechenden Innovationsanstrengungen und Prio-

ritätensetzungen wäre dies möglich (Messner, 2010). 
Dies setzt gleichwohl voraus, die eigenen Prioritäten 
ernst zu nehmen und nicht durch Zaghaftigkeit ange-
sichts vermeintlicher Wettbewerbsnachteile oder ande-
rer kurzfristig orientierter Bedenken zu konterkarieren.

In der „Palais-Royal-Initiative“ haben sich zuletzt 
eminente Persönlichkeiten der internationalen Finanz- 
und Wirtschaftspolitik deutlich für eine derartige Pri-
oritätensetzung seitens der Staats- und Regierungs-
chefs ausgesprochen und eindringlich die Notwen-
digkeit angemahnt, das „globale Interesse“ mit einer 
eigenen autoritativen Stimme jenseits parochialer Nati-
onalinteressen auszustatten (Camdessus et al., 2011; 
Köhler, 2011). Wenn diese konkrete Initiative auch auf 
Fragen der internationalen Finanz- und Währungspo-
litik begrenzt ist, so lässt sich die zugrunde liegende, 
von globalen Systemrisiken her argumentierende Logik 
doch für globale öffentliche Güter verallgemeinern: 
Diese bedürfen dringend legitimer und effektiver Ent-
scheidungsstrukturen, in deren Rahmen Advokaten des 
„globalen Interesses“ Prioritäten internationalen Han-
delns identifizieren (Messner, et al., 2009; Camdessus, 
et al., 2011).

5.4.4.3 
Glaubwürdig Gerechtigkeit anstreben
Sowohl die kooperative Überwindung des interna-
tionalen Machtvakuums als auch eine transforma-
tive  Prioritätensetzung werden sich erheblich leichter 
verwirklichen lassen, wenn speziell die Industrielän-
der als bisherige Hauptverbraucher der planetarischen 
Ressourcen glaubwürdig ihrer Bringschuld gegenüber 
den Entwicklungsländern nachkommen und einen fai-
ren Lastenausgleich im Sinne nachhaltiger Entwick-
lung ermöglichen (Kap. 7.3.9). In einer Welt extremer 
Ungleichheit ist die Verteilung von Gütern ein zentra-
ler Aspekt von Gerechtigkeit, entsprechend ist die Ver-
teilung globaler Güter ein integraler Bestandteil des 
internationalen Diskurses um die Herstellung globaler 
Gerechtigkeit (Parks und Roberts, 2006; Roberts und 
Parks, 2007; Müller, 2008).

Im Kontext der internationalen Klimapolitik hat der 
WBGU (2009b) einen eigenen Vorschlag entwickelt, 
um politischen Pragmatismus und globale Gerechtigkeit 
über den Handel mit Emissionsrechten zusammen zu 
führen. Ausgehend von einem globalen Emissionsbud-
get können durch eine Pro-Kopf-Aufteilung nationale 
Emissionsbudgets zugeteilt werden (Kasten 1.1-1). 
Staaten mit hohen Treibhausgasemissionen könnten 
demnach die ihnen verbleibenden nationalen Emissi-
onsbudgets durch den Zukauf von Emissionsrechten 
erweitern, während Staaten mit niedrigen Emissio-
nen durch den Verkauf Finanzmittel und Technologien 
für eine klimaverträgliche Entwicklung erhielten. Der 
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Vorschlag belohnt Treibhausgaseffizienz und den Auf-
bau klimaverträglicher Energie- und Infrastrukturen 
in Entwicklungsländern (WBGU, 2009b). Der WBGU 
sieht hierin eine große Chance zur grundlegenden Neu-
gestaltung der Kooperationsbeziehungen zwischen 
Industrie- und Entwicklungsländern, zumal hinsichtlich 
der globalen Transformation zur Nachhaltigkeit lang-
fristig auch Schwellen- und Entwicklungsländer ihre 
Wirtschaftssysteme dekarbonisieren müssen (WBGU, 
2009b). Die in Cancún vereinbarte gemeinsame Vision 
der Staaten enthält stattdessen das Prinzip gleichen 
Zugangs zu nachhaltiger Entwicklung (equitable access 
to  sustainable development; UNFCCC, 2010).

Neben dem weiterführenden Anspruch eine sol-
che Vision zeitnah in konkrete Taten zu übersetzen, ist 
die Erfüllung bereits geleisteter Zusagen – speziell sei-
tens der Industrieländer etwa im Rahmen des Kioto-
Protokolls oder der CBD – unbedingte Voraussetzung 
zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Glaubwür-
digkeit. Der mit erheblichem Ressourcenverbrauch 
einhergehende Aufstieg großer Schwellenländer wie 
China, Indien oder Brasilien verlangt dabei einerseits 
nach einer fortgesetzten Differenzierung der Ver-
teilungsdiskussion im Sinne der „gemeinsamen aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten“, die über eine 
unterkomplexe Nord-Süd-Dichotomie hinausreichen 
muss (Bauer und Richerzhagen, 2007). Andererseits ist 
die grundsätzliche Bringschuld der Industrie- gegen-
über den Entwicklungsländern im Kontext globalen 
Umweltwandels und globaler Gerechtigkeit nicht seriös 
in Frage zu stellen.

Das Prinzip einer glaubwürdigen Lastenteilung wäre 
entsprechend auch auf andere Politikfelder zu über-
tragen und sollte, um tatsächlich glaubwürdig zu sein, 
durch eine entsprechende Großzügigkeit im Transfer 
von Finanzmitteln oder Technologien flankiert werden 
(Kap.  7.3). Die Durchbrüche bei den lange verfahre-
nen multilateralen Verhandlungen zu Klima und Biodi-
versität im Jahr 2010 haben demonstriert, dass hierin 
durchaus ein Schlüssel zum Erfolg liegt. 

5.4.4.4 
Institutionelle Rahmenbedingungen 
internationaler Kooperation verbessern
Um die Voraussetzung internationaler Kooperation im 
Sinne globalen Regierens nachhaltig zu verbessern, 
erscheinen erhebliche institutionelle Veränderungen 
unabdingbar. Soll zukünftiges globales Regieren im 
Sinne einer Transformation zur nachhaltigen Weltge-
sellschaft wirken können, wird die Staatenwelt dabei 
die planetarischen Leitplanken sektorübergreifend als 
langfristigen Parameter multilateraler Zusammenarbeit 
ernst nehmen und konsequent berücksichtigen  müssen.

All ihrer institutionellen Defizite zum Trotz bieten 
die Vereinten Nationen dafür weiterhin einen grund-
sätzlich geeigneten Handlungsrahmen, da das Streben 
nach einer globalen Transformation zumindest mittel-
fristig alle Staaten einschließen muss. Exklusive Alter-
nativmodelle wie etwa die G20 stoßen unvermeidlich 
an Machbarkeitsgrenzen. Die wesentlichen Parame-
ter globalen Umweltwandels können potenziell von 
jedem beliebigen Land in Richtung der planetarischen 
Leitplanken verschoben werden, wohingegen keine 
Großmacht dies eigenmächtig verhindern kann (Bauer, 
2009). Das uneingeschränkte Nutzen atmosphärischen 
Raumes durch den Ausstoß von Treibhausgasen ist hier 
nur das prominenteste, aber nicht das einzige Beispiel 
(Kap. 1). Exklusivität wäre langfristig im gleichen Sinne 
selbstschädigend wie gezielte Kooperationsverweige-
rung – etwa in Fragen der Entwaldung. 

Es bleibt abzuwarten, inwieweit die gegenwärtige 
Gemengelage etablierter und neuartiger multilateraler 
Prozesse und Strukturen im Sinne globaler Konsens-
bildung katalytisch wirken kann – etwa wenn Vorla-
gen der G20 oder transnationaler Akteursnetzwerke 
die Entscheidungsfindung innerhalb von  UN-Gremien 
beschleunigen und mit unkonventionellen Ideen 
befruchten würden. Gegenteilig könnten jedoch auch 
durch die Ausbildung paralleler Strukturen eher Trans-
aktionskosten erhöht, Konkurrenzdenken gefördert 
und einer institutionellen Fragmentierung Vorschub 
geleistet werden, was den globalen Politikzielen zuwi-
der läuft. Dabei muss klar sein, dass angesichts der 
Realitäten fragmentierter Regimekomplexe Koordina-
tion kein Selbstzweck sein darf, mit dem sich vielfach 
beschworene „Synergien“ oder höhere Wirksamkeit 
qua Organigramm erzwingen ließen (Oberthür und Geh-
ring, 2005; Biermann et al., 2009; Keohane und  Victor, 
2010; Zelli et al., 2010). Von einer Transformations-
logik her betrachtet ist vielmehr entscheidend, dass die 
einzelnen Elemente komplexer Steuerungsregime nicht 
kooperationshemmend wirken und sich idealiter im 
Sinne „polyzentrischer“ Steuerung wechselseitig ver-
stärken können (Ostrom, 2010).

Speziell der weitere Fortgang der internationalen 
Klimapolitik hat hier das Potenzial, gleichermaßen zum 
Testfeld als auch zum Gradmesser für die Weltpolitik 
der kommenden Jahre und Jahrzehnte zu werden. Die 
Ausgangsthese von der Multipolarität der Welt ist hier 
längst Wirklichkeit: Eine Eindämmung der globalen 
Erwärmung auf ein gerade noch beherrschbares Maß ist 
ohne Mitwirken der USA und der EU, Chinas und Indi-
ens unmöglich. Viele weitere Staaten – wie insbeson-
dere die waldreichen Entwicklungsländer Lateiname-
rikas, Zentralafrikas und Südasiens – könnten durch 
Kooperationsverweigerung ihrerseits die 2  °C-Leit-
planke gefährden. Eher früher als später müssen selbst 
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arme Entwicklungsländer auf einen kohlenstoffarmen 
Entwicklungspfad einlenken (Bauer, 2009; WBGU, 
2009b).

Auch die Analysen des Beratungsunternehmens 
McKinsey (2009) zeigen, dass ein 2  °C-Szenario realis-
tisch nur auf dem Wege globaler Kooperation zu errei-
chen ist: Von den in der Abbildung 5.4-1 zusammen-
gefassten klimapolitischen Szenarien sind nur „Grüne 
Welt“ (1) und „Globales Handeln“ (2) geeignet, einen 
gefährlichen Klimawandel noch aufzuhalten – beide 
unterscheiden sich zwar in der Gewichtung der Maß-
nahmen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, 
erfordern aber jeweils universelle Beteiligung.

In der internationalen Umweltpolitik ist ein aufwän-
diger, auf institutionelle Reformen zielender multila-
teraler Konsultationsprozess bereits in vollem Gange. 
Dessen Ausgangspunkt ist die in wiederkehrenden 
Absichtserklärungen der Mitgliedstaaten verbriefte 
Erkenntnis, dass die Handlungsfähigkeit der Vereinten 
Nationen einer Lösung der evidenten regionalen und 
globalen Umweltprobleme nicht entspricht, wobei der 
aktuelle Prozess eng an frühere Diskussionen über das 
ob und wie einer stärkeren globalen Umwelt-Gover-
nance (International Environmental Governance) 
anknüpft (WBGU, 2000b; Bauer und Biermann, 2005).

Zwar stellen das 2002 vom UNEP-Verwaltungsrat 
beschlossenen Cartagena-Paket und der 2005 verab-
schiedete Bali-Strategieplan wichtige Fortschritte dar 
und bieten zudem einen Maßstab für die Ernsthaf-
tigkeit laufender Reformanstrengungen (Bauer, 2008; 
Simon, 2010). Gleichwohl repräsentieren sie den für 
die Vereinten Nationen charakteristischen Inkrementa-
lismus. Dieser erscheint ungeeignet, die tiefgreifenden 
institutionellen und prozeduralen Anpassungen der 
internationalen Umweltarchitektur herbeizuführen, die 
den internationalen umweltpolitischen Akteuren im 
komplexen Interessengeflecht der Weltpolitik tatsäch-
lich stärkeres Gewicht verleihen könnten.

Dabei gilt seit dem Globalen Umweltministerforum 
2010 als weitgehend konsensfähig, dass die Vereinten 
Nationen im Bereich der Umweltpolitik stärker als bisher 
mit einer Stimme sprechen müssen, dass diese Stimme 
über politisches Gewicht und glaubwürdige fachliche 
Autorität verfügen muss, dass die Tätigkeiten der Ver-
einten Nationen an der Schnittstelle von Umwelt und 
Entwicklung besser aufeinander abgestimmt werden 
müssen und dass mehr finanzielle Mittel für umwelt-
politische Ziele bereit gestellt werden sollen (Beisheim 
und Simon, 2010; IEG, 2010; IISD, 2010).

Zudem akzeptieren die Industrieländer in diesem 
Zusammenhang grundsätzlich, dass mehr für den Auf-
bau umweltpolitischer Kapazitäten in Entwicklungs-
ländern getan werden muss, wenn international ver-
einbarte Maßnahmen auf nationaler und lokaler Ebene 

wirksam umgesetzt werden sollen. Neben zusätzli-
chen finanziellen und technischen Kapazitäten erfor-
dert dies vor allem ein Instrumentarium, das es erlaubt, 
die stark fragmentierte Architektur der internationalen 
Umweltpolitik sowohl in sich als auch gegenüber ande-
ren Politikfeldern sinnvoll zu koordinieren. Eine Stoß-
richtung verbesserter Koordination sollte die gezielte 
Verschlankung des „multilateralen Wanderzirkus“ sein 
(Munoz et al., 2009). Angesichts unzähliger Vertrags-
staatenkonferenzen und der mit ihnen einhergehen-
den Vorbereitungs- und Arbeitsgruppentreffen werden 
viele Entwicklungsländer nicht nur personell überlas-
tet, sondern dadurch in konkreten Verhandlungssitua-
tionen de facto auch benachteiligt.

Eine entsprechende Reform der internationalen 
Umweltpolitik sollte darauf zielen, das UN-Umweltpro-
gramm (UNEP) durch eine neu zu gründende Umwelt-
sonderorganisation mit weit reichenden Befugnissen zu 
ersetzen oder das UNEP selbst zu transformieren und 
zu einer etwa der Weltgesundheitsorganisation ver-
gleichbaren zentralen Weltorganisation auszubauen 
und aufzuwerten (Kap. 7.3.10; Biermann, 2005). Ent-
sprechende Initiativen sind in der Vergangenheit regel-
mäßig im Sande verlaufen, haben aber zuletzt nicht 
nur an politischer Aufmerksamkeit, sondern auch an 
Ernsthaftigkeit in der inhaltlichen Auseinandersetzung 
sowie an Unterstützung durch zentrale Akteure wie 
insbesondere die EU oder Brasilien gewonnen (Simon, 
2010). Dies drückt sich nicht zuletzt in der besonderen 
Betonung der entwicklungspolitischen Dimension einer 
etwaigen umweltpolitischen Institutionenreform aus.

Gerade an den Schnittstellen der internationalen 
Umwelt- und Entwicklungspolitik werden die Knack-
punkte einer möglichen Organisationsreform deutlich. 
Diese lägen zum einen in der Neuordnung der Ver-
hältnisse zwischen einer relevanten Umweltsonder-
organisation und bestehender, jeweils völkerrechtlich 
auf einem eigenen Fundament stehender umweltpo-
litischer Institutionen, wie insbesondere der Globa-
len Umweltfazilität (GEF), der vielfältigen multilate-
ralen Umweltvertragsregime mit ihren jeweils eigenen 
Vetragsstaatenkonferenzen und Bürokratien oder der 
vom 1992er Rio-Gipfel geschaffenen Kommission für 
Nachhaltige Entwicklung (CSD). Zum anderen müsste 
auch das Verhältnis einer neuen Weltorganisation und 
den sowohl normativ als auch operativ konkurrieren-
den internationalen Akteuren so austariert werden, 
dass nicht bloß alter Wein in neue Schläuche gefüllt 
wird. Die strukturellen Probleme, mit denen sich etwa 
das UNEP seit jeher konfrontiert sieht, sind durch for-
male Aufwertung alleine nicht zu überwinden (Najam, 
2005). Damit die Schaffung einer Umweltsonderorga-
nisation sich also nicht in symbolischem Aktionismus 
erschöpft und tatsächlich mehr politisches Gewicht und 
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Legitimation aufbringen kann als das schwache UNEP, 
ist ein breiter Konsens der internationalen Staatenge-
meinschaft unabdingbar (Simon, 2010).

Ähnliches lässt sich auch für die Reformdiskussio-
nen im Kontext der United Nations Development Group 
sagen, die ebenfalls in kleinteiligem Inkrementalismus 
verharren (Weinlich, 2011). Die Ausweitung effizi-
enter und ergebnisorientierter Management-Ansätze 
kombiniert mit UN-weit harmonisierten Abläufen im 
Sinne der Initiative „Delivering As One“ bieten hier 
zwar interessante Ansatzpunkte, bleiben aber hinter 
den Ansprüchen globalen Regierens zurück. Vielmehr 
scheinen viele Geberländer die Vereinten Nationen nur 
mehr als Dienstleister multilateraler Entwicklungszu-
sammenarbeit zu betrachten (Weinlich, 2011).

Mit der für das Jahr 2012 einberufenen UN-Konfe-
renz über nachhaltige Entwicklung (UNCSD, Rio+20-
Konferenz) bietet sich den Vereinten Nationen aktuell 
eine herausragende Gelegenheit den typischen Refor-
minkrementalismus zu Gunsten einschneidender insti-
tutioneller Reformen zu überwinden. Die vorab von der 
Staatenwelt einvernehmlich beschlossene thematische 
Fokussierung der Konferenz auf die beiden Schwer-
punkte „Green Economy in the Context of Sustainable 
Development and Poverty Eradication“ und „Institutio-

nal Framework for Sustainable Development“ legt nicht 
zuletzt den Anspruch einer besseren programmatischen 
wie operativen Verzahnung der umwelt- und entwick-
lungspolitischen Aktivitäten der Vereinten Nationen 
nahe (Kap. 7.3.10). Gelänge dies, könnte die Konferenz 
zu einem wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer 
umfassenden kooperativen Global-Governance-Archi-
tektur werden, ohne die eine weltweite Transformation 
zur Nachhaltigkeit nicht gelingen kann.

5.4.5 
Gestaltungsmöglichkeiten in den drei  
Transformationsfeldern

Für die Transformation in den betrachteten Transfor-
mationsfeldern Energie, Urbanisierung und Landnut-
zung ist eine Gestaltung des Prozesses im Mehrebe-
nensystem notwendig. Bisher erfolgt die politische 
Gestaltung bestenfalls auf der nationalen und loka-
len Ebene. Was fehlt, ist die notwendige politische 
Aufmerksamkeit auf internationaler Ebene. Dabei ist 
zwischen den OECD-Ländern und Nicht-OECD-Län-
dern zu unterscheiden. Für alle drei Transformati-
onsfelder ist erkennbar, dass sowohl die notwendi-
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Abbildung 5.4-1
Integrierte Umsetzungsszenarien 2010-2030. Nur die Szenarien „Grüne Welt“ und „Globales Handeln“ würden aufgrund 
drastischer Maßnahmen von Industrie- und Entwicklungsländern Emissionspfade erreichen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
die Einhaltung der 2  °C Leitplanke ermöglichen.
Quelle: McKinsey, 2009
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gen Technologien und Techniken als auch die politi-
schen  Instrumente bekannt sind, es aber für die iden-
tifizierten drei grundlegenden Infrastrukturen der 
 klimaverträglichen Weltwirtschaft eines internationa-
len Abstimmungsprozesses bedarf. Bisher existieren 
keine  Global-Governance-Mechanismen für den Auf-
bau und Umbau dieser grundlegenden Infrastrukturen, 
um bis 2020 den Kurswechsel zu einer klimaverträgli-
chen Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen. Interna-
tionale Kooperation und Koordination ist notwendig, 
um in den drei Transformationsfeldern Ziele zu verein-
baren, Regelbindung zu erzeugen und Freifahrerverhal-
ten zu vermeiden. Über eine internationale Zusammen-
arbeit können in Entwicklungs- und Schwellenländern 
positive Anreize gesetzt werden, so dass auch sie in der 
Lage sind, eine Transformationspolitik umzusetzen.

5.4.5.1 
Transformative Governance der Energiewende 
Der Zugang zu sicherer, sauberer und bezahlbarer Ener-
gie für alle Menschen weltweit und eine gleichzeitige 
Dekarbonisierung sind die zentralen Herausforderun-
gen für das globale Energiesystem des 21. Jahrhun-
derts. Noch beruht die weltweite Energienutzung zu 
über 80  % auf umwelt- und klimaschädlichen fossilen 
Energieträgern. Rund 3 Mrd. Menschen haben keinen 
Zugang zu einer existenziellen Grundversorgung mit 
modernen Energiedienstleistungen. Um bestehende 
Energiesysteme umzubauen und die zunehmende 
Energiennachfrage in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern zu bedienen, müssen technologische Entwick-
lungspfade grundsätzlich verändert werden. Unbedingt 
notwendig sind eine starke Erhöhung der Energieeffi-
zienz sowie ein erheblicher Ausbau erneuerbarer Ener-
gien (Kap. 4).

Der Umbau des Energiesystems in Richtung Klima-
verträglichkeit hat weltweit an Bedeutung gewonnen. 
Lange Zeit galten Versorgungssicherheit und niedrige 
Preise (Wirtschaftlichkeit) als oberste Ziele der Ener-
giepolitik. Dies hat sich vor dem Hintergrund schwin-
dender Ölressourcen (peak oil) und im Kontext des glo-
balen Klimadiskurses verändert (Prugh et al., 2005; 
Homer-Dixon, 2009; Sterner, 2010). Mittlerweile wird 
weltweit der Klimaschutz als eine der größten energie-
politischen Herausforderungen wahrgenommen (Scrace 
und MacKerron, 2009).

Trotzdem bestehen weiterhin große Hindernisse 
auf dem Weg der Transformation. Die noch in gro-
ßen Mengen vorhandenen fossilen Energieträger, wie 
z.  B. die preiswerte Kohle, lassen alternative Energie-
pfade relativ teuer erscheinen. Hohe Investitionser-
fordernisse behindern den Aufbau einer nachhaltigen 
Energie infrastruktur, insbesondere in Schwellen- und 
Entwicklungsländern. Solange Kohlendioxid keinen 

ausreichend hohen Preis hat bestehen wenig Anreize, 
in vergleichweise teure emissonsfreie Technologien zu 
investieren (Kap.  5.2). Milliardenschwere Subventi-
onen und über Jahrzehnte etablierte Interessen stüt-
zen zudem das auf fossilen Energien basierende System 
(Kap. 4.5, 5.3.1.2). Die Anreizsysteme dahingehend zu 
verändern, ein klimaverträgliches, nachhaltiges Ener-
giesystem etablieren zu können, wird dadurch zu einer 
der wichtigsten Governance-Aufgaben für die Transfor-
mation.

Wie in Kapitel 4 gezeigt, reichen die nachhaltigen 
Potenziale erneuerbarer Energien grundsätzlich aus, 
um die Welt mit Energie zu versorgen. Aus technologi-
scher Sicht könnten bei einem radikalen Ausbau erneu-
erbarer Energien bereits Mitte des Jahrhunderts genü-
gend erneuerbare Energiequellen erschlossen sein, um 
die globale Energienachfrage zu decken. Eine weitge-
hende Dekarbonisierung der Energiesysteme ist mit 
verschiedenen Technologiemixen möglich und in einem 
Zeitraum erreichbar, der eine Einhaltung der 2  °C-Leit-
planke mit etwa 50  %-iger Wahrscheinlichkeit erlaubt. 
Einer radikalen Energiewende steht daher aus techni-
scher Sicht wenig entgegen. 

Wie in Kapitel 5.2 gezeigt, ist auch das politische 
Instrumentarium zur Umsetzung und Beschleunigung 
bekannt. Der CO2-Emissionszertifikatehandel ist in 
der EU bereits etabliert und kann ausgeweitet werden. 
Weltweit haben bereits mehr als 50  Länder Einspei-
severgütungen für erneuerbare Energien eingeführt, 
darunter auch viele Entwicklungs- und Schwellenlän-
der (Kasten 5.2-4). Weitere Instrumente wie beispiels-
weise Ge- und Verbote, Steuern, Zertifikate, Planung 
und Marktregulierungen zur Einleitung und Beschleu-
nigung eines Transformationsprozesses sind bekannt, 
vorhanden und erprobt. Der schnelle und gleichzeitige 
Einsatz verschiedener Instrumente kann die systemi-
schen und grundlegenden Veränderungen in Wirtschaft 
und Gesellschaft in Richtung Transformation anstoßen. 

Energie-Governance im globalisierten 
Mehrebenensystem
Governance des Energiesystems erfolgt im globalisier-
ten Mehrebenensystem unter Mitwirkung vieler priva-
ter Akteure, vom individuellen Energiekonsumenten 
bis zum mächtigen Energieunternehmen, und in Wech-
selwirkung mit komplexen Marktdynamiken und geo-
politischen Interessen (Scrace und MacKerron, 2009). 
Ob und wie die Transformation erfolgreich sein kann 
wird deshalb keinesfalls im Rahmen der Energiepo-
litik allein entschieden. In der Vergangenheit wurde 
Energiepolitik vor allem als nationalstaatliche Auf-
gabe wahrgenommen, nicht zuletzt wegen der strate-
gischen Bedeutung des Energiesektors. Die Liberalisie-
rung des Energiesektors, die wirtschaftlichen und tech-
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nischen Verflechtungen der Staaten untereinander, 
grenzüberschreitende Folgen der Energienutzung und 
nicht zuletzt die Klima- und Entwicklungsfrage führten 
zu einer starken Internationalisierung der Energiepoli-
tik (WBGU, 2003). 

Der Nationalstaat bleibt jedoch eine zentrale politi-
sche Handlungsebene (Reiche, 2005; Giddens, 2009). 
Nationale Politiken zum Ausbau erneuerbarer Energien 
und zur Dekarbonisierung werden mit unterschiedli-
cher Gewichtung in verschiedenen Ländern verfolgt. 
So betreiben auch einige Schwellenländer, z.  B. China 
und Südafrika einen ehrgeizigen Ausbau erneuerba-
rer Energien (REN21, 2010; IEA, 2010c). Von eini-
gen Ländern abgesehen, wie z.  B. Staaten mit hohem 
Wasserkraftpotenzial, ist der Anteil nachhaltiger Ener-
gieformen am Energiemix aber insgesamt immer noch 
sehr gering. Nach wie vor dominieren fossile Portfo-
lios. Während in den Industrieländern grundsätzlich die 
finanziellen und technischen Mittel zur Transformation 
vorhanden wären, benötigen die meisten Entwick-
lungs- und Schwellenländer finanzielle und technische 
Unterstützung, um ihre Energiesysteme nachhaltig auf-
bauen bzw. modernisieren zu können (Kap. 4.5). Der-
artige internationale Kooperation ist auch notwendig, 
um den internationalen Klimaschutz kosteneffizient zu 
bewerkstelligen (IEA, 2010c; World Bank, 2010b).

Regionale Ansätze als Brücke zwischen nationalen 
und globalen Lösungen können die Durchsetzung der 
globalen Transformation erleichtern und erfolgreiche 
Lösungen auch für weitere Staaten(gruppen) anbieten. 
Die EU könnte solch ein Modell regionaler Zusammen-
arbeit hin zur Schaffung eines nachhaltigen europäi-
schen Energiemarktes darstellen, wenn sie es schafft, 
nationale Interessen zugunsten einer ambitionierten 
gemeinsamen Klima- und Energiestrategie zurückzu-
stellen (Kap. 5.4.3).

Governance-Defizit auf globaler Ebene
Klimaschutz sowie Auf- und Umbau der Energiesys-
teme können nur auf Basis effektiver Kooperation 
erfolgreich vorangebracht werden (Kap. 7.3.9). Gerade 
im Energiesektor zeigt sich jedoch ein eklatantes 
Governance-Defizit auf globaler Ebene. Vorraussetzun-
gen einer effektiven globalen Energiepolitik zur Trans-
formation sind nicht vorhanden, es mangelt an recht-
lichen und institutionellen Grundlagen (WBGU, 2003; 
Steiner et al., 2006; Scrace und MacKerron, 2009). Im 
Gegensatz zur internationalen Klimapolitik, wo sich 
mittlerweile ein zentrales Regime mit Regeln und Inst-
rumenten (z.  B. CDM) herausgebildet hat, sind die glo-
balen Institutionen der Energiepolitik stark zersplittert. 
Zahlreiche UN-Organisationen, multilaterale Finanzie-
rungsinstitutionen und weitere Prozesse, Mechanismen 
und Vertragswerke sind direkt oder indirekt mit dem 

Thema Energie beschäftigt, ohne dass Energiepolitik 
ein Arbeitschwerpunkt der UN oder einer vergleichbar 
umfassenden internationalen Organisation wäre. Mit 
der Kommission für nachhaltige Entwicklung (CSD) und 
deren Energiezyklus (2006/2007) oder UN-Energy als 
Koordinierungsinstanz für Energie innerhalb des UN-
Systems konnten bislang nur schwache energiepoliti-
sche Akzente gesetzt werden, die hinter einer syste-
matischen Institutionalisierung weit zurück bleiben 
(UN-Energy, 2010). Eine Ausnahme bildet dabei die 
Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) als ener-
giebezogene Institution innerhalb des Systems der Ver-
einten Nationen, mit dem Mandat der Förderung der 
friedlichen Nutzung der Atomenergie. 

Auch wurde die Verbindung von Energiepoli-
tik und entwicklungspolitischen Zielen auf globaler 
Ebene lange vernachlässigt. Mit der 2009 eingerich-
teten Advisory Group on Energy and Climate Change 
(AGECC) hat inzwischen eine hochrangige UN-Exper-
tenkommission die Verbindung zwischen Dekarboni-
sierung und dem zu schaffenden Zugang zu Energie-
dienstleistungen in Entwicklungsländern thematisiert 
(AGECC, 2010). Die Empfehlungen der Kommission 
und eine institutionelle Aufwertung von UN-Energie 
können dazu beitragen, nachhaltige Energiepolitik im 
UN-System zu stärken und das Thema global hochran-
giger zu positionieren. Insgesamt ist eine systematische 
Verknüpfung der Klima-, Energie- und Entwicklungs-
agenda dringend erforderlich (UNDP, 2007; Bauer, 
2008; WBGU, 2009a).

Mit der International Energy Agency (IEA) gibt es 
eine einflussreiche internationale Energieinstitution. 
Deren Mitgliedschaft, Rolle und energiepolitische Ziel-
setzung in Richtung einer nachhaltigen Energiepoli-
tik waren jedoch bisher begrenzt. Als OECD-Institu-
tion wird sie als Interessensorganisation der Indust-
riestaaten wahrgenommen – ähnlich wie die OPEC als 
 Interessensvertretung Erdöl exportierender Länder. Für 
viele Entwicklungs- und Schwellenländer ist sie somit 
ein eher schwieriger Partner. Über die Jahre hat die 
Organisation jedoch an Relevanz und Glaubwürdigkeit 
in globalen energiepolitischen Fragen und zum Thema 
Dekarbonisierung gewonnen und sich langsam auch in 
Richtung Nicht-OECD-Länder geöffnet (Lesage et al., 
2010). So wurde 2009 die „Low Carbon Energy Tech-
nology Global Platform“ gegründet, die die globale 
Zusammenarbeit zur Entwicklung klimaverträglicher 
Technologien stärken soll. Dieser Veränderungs- und 
Öffnungsprozess sollte aus Sicht des WBGU weiterver-
folgt und intensiviert werden. 

Die gewachsene Bedeutung erneuerbarer Energien 
spiegelt sich in der Ausweitung internationaler Initiati-
ven innerhalb des UN-Kontextes, im Rahmen von Kon-
ferenzen (z.  B. die Renewables-Reihe), Netzwerkbildung 
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(z.  B. REN21) usw. wider (Oberthür und Gehring, 2005; 
Sterner, 2010). Mit der Internationalen Organisation für 
Erneuerbare Energien (IRENA) wurde 2009 eine neue 
internationale Organisation mit der Aufgabe gegrün-
det, Industrie- und Entwicklungsländer bei der Einfüh-
rung erneuerbarer Energien zu beraten und zu unter-
stützen. Von den bisher 149 Signaturstaaten (inklu-
sive  der EU) haben mittlerweile 65 den Gründungs-
vertrag ratifiziert (Stand März 2011). Allerdings fehlen 
für die globale Energienachfrage so zentrale Länder wie 
China oder Brasilien. IRENA kann, wenn die Schwierig-
keiten der Gründungsphase überwunden sind, zukünf-
tig eine wichtige Aufgabe als Interessensvertretung zur 
Verbreitung erneuerbarer Energieformen und entspre-
chender Industrien erfüllen (Kap. 7.3.9). Vor allem für 
Entwicklungsländer könnte IRENA die wichtige Rolle 
eines „transition coach“ (Najam, 2010) einnehmen. Die 
Organisation ist aufgrund ihres momentan begrenzten 
Mandats jedoch kaum in der Lage, eine globale Trans-
formation der Energiesysteme voranzutreiben. Dafür 
müsste eine Organisation die Gesamtheit der Energie-
systeme und klimaverträglicher Energieoptionen inklu-
sive Fragen der Energieeffizienz auf der Nachfrageseite 
und systemischer Lösungen in den Reformprozess ein-
beziehen. Schrittweise könnte IRENA aber in Richtung 
einer, vom WBGU in seinem Gutachten 2003 angereg-
ten, Internationalen Agentur für nachhaltige Energie 
entwickelt werden (WBGU, 2003). 

Wichtige Rolle subglobaler Allianzen
In der heutigen multipolaren globalen Energie- und 
Klima-Governance spielen vermehrt subglobale Alli-
anzen eine führende Rolle (Lesage et al., 2009, 2010; 
Kap. 5.4.4). In der jüngsten Vergangenheit hat insbe-
sondere die (erweiterte) G8 begonnen, sich auf inhalt-
licher Ebene intensiv mit dem Thema Energie und 
Klima zu beschäftigen. Unter britischer Präsidentschaft 
wurde 2005 in Gleneagles und 2006 unter russischer 
Präsidentschaft ein globaler Energiediskurs angesto-
ßen, der seitdem, auch im Rahmen des Dialogprozess 
zwischen G8 und G5 (Heiligendamm-Prozess), weiter-
geführt wird (Lesage et al., 2009, 2010). Zum wich-
tigen Wegbereiter für die internationale Anerkennung 
des 2  °C-Ziels wurde dann auch der Gipfel von Heili-
gendamm 2007 (WBGU, 2007b), was schließlich 2009 
in L’Aquila durch die führenden Wirtschaftsmächte 
(Major Economies Forum on Energy and Climate, zu 
dem auch die G8 gehört) zur Bestätigung des 2  °C-Ziels 
führte (WBGU, 2009b). Im Umfeld der G8 wurde 2005 
die Global Bioenergy Partnership (GBEP) zur Förde-
rung der Bioenergienutzung gegründet. 2008 folgte 
die International Partnership for Energy Efficiency 
Cooperation (IPEEC), die trotz institutioneller Anbin-
dung an die IEA offen für Nicht-OECD-Länder ist. Eine 

Reform fossiler Subventionen wurde ebenfalls 2009 
von den G20-Staaten in Pittsburg beschlossen  (IEA 
et al., 2010a; Kap. 4.5).

Die IEA hat als, neben der Weltbank, bevorzugter 
Partner der G8 in Energiefragen eine politische Aufwer-
tung erfahren. Für eine Stärkung der Vereinten Natio-
nen in Energiefragen, die Förderung erneuerbarer Ener-
gien oder eine Ausweitung des Energiediskurses hin zu 
Fragen von Suffizienz und Lebensstilen hat sich die G8 
bisher nicht stark gemacht (Lesage et al., 2010). Im 
Rahmen der G8, G8+5 und G20 wurden jedoch durch-
aus Fortschritte im Bereich der globalen Energie-Gover-
nance gemacht. Aufgrund ihres wirtschaftlichen und 
weltpolitischen Gewichts sowie ihrer Relevanz für den 
globalen Klimaschutz (die G20 ist für ca. 80  % des glo-
balen Treibhausgasausstoßes  verantwort lich), kommt 
dieser Allianz auch weiterhin eine wichtige Rolle als 
Motor einer nachhaltigen Klima- und Energiepolitik zu 
(Lesage et al., 2010; Lindenthal, 2010). 

5.4.5.2 
Transformative Governance der Urbanisierung
In ökonomisch schnell wachsenden Ländern, insbe-
sondere in Asien, ist derzeit ein dynamischer Urbani-
sierungstrend zu beobachten (Kap.  1), bei dem nicht 
nachhaltige Infrastrukturinvestitionen getätigt werden, 
die zu Lock-in-Effekten führen und die Transformation 
zu einer klimaverträglichen Gesellschaft unterlaufen 
können. Häufig ist dieser Urbanisierungstrend markt-
getrieben durch Boden- und Immobilienspekulationen 
und findet selten gesteuert statt (UNEP, 2011). Viel-
fach basiert die Energieversorgung auf fossilen Energie-
trägern und dem Individualverkehr wird Vorrang einge-
räumt, obwohl alternative Technologien und beispiels-
weise eine klimaverträgliche Organisation der Mobilität 
bekannt sind. Begegnen lässt sich diesen Fehlentwick-
lungen nur durch unterschiedliche bekannte politische 
Maßnahmen, vor allem auf der kommunalen Ebene 
(Kap.  5.2). Zusätzlich müssen in vielen OECD-Län-
dern, aber auch in Lateinamerika, Städte klimaverträg-
lich umgebaut werden, was eine integrierte, gesteuerte 
Stadtentwicklung erfordert.

Die UN definieren urbane Steuerung als die Summe 
aller möglichen Maßnahmen öffentlicher und privater 
Akteure zur Planung und Verwaltung der öffentlichen 
Angelegenheiten einer Stadt (UN-Habitat, 2002). Ein 
Hauptinstrument ist die Stadtplanung, die in Indust-
rie-, Schwellen- und Entwicklungsländern unterschied-
lich gut entwickelt ist. Dabei hat die Stadtplanung, die 
traditionell einen Ansatz „von oben“ verfolgte, ver-
stärkt partizipative Ansätze aufgegriffen (UN-Habi-
tat, 2009). Viele Städte, besonders in der industriali-
sierten Welt, verfügen über Management- und Pla-
nungssysteme zur Gestaltung der Urbanisierung. Diese 
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müssen reorganisiert werden, um städtische Energie- 
und Materialflüsse zu reduzieren und weitere Urbani-
sierung mit Blick auf die notwendige Transformation zu 
gestalten. Auch in zahlreichen Transitions- und Schwel-
lenländern sind urbane Planungssysteme entwickelt. 
Augenscheinlichstes Beispiel ist China, wo momen-
tan zahlreiche neue Städte und Stadtviertel staatlich 
geplant werden, der Aspekt der Klimaverträglichkeit 
aber noch eine untergeordnete Rolle spielt. Gleichzei-
tig hat die chinesische Regierung die Bedeutung des 
Themas erkannt und zahlreiche Programme und Pro-
jekte zur klimafreundlichen Urbanisierung begonnen 
(UN-Habitat, 2010b). 

In vielen Entwicklungsländern sind Planungssys-
teme nur sehr schwach ausgebildet. In diesen Ländern 
müssen Planungskapazitäten zunächst aufgebaut und 
der Aspekt der Transformation von Anfang an berück-
sichtigt werden. In den Planungsprozessen gilt es Pfad-
abhängigkeiten und Lock-in-Effekte zu vermeiden, die 
eine klimaverträgliche Entwicklung der Städte über 
Jahrzehnte hinweg blockieren würden. Dies gilt ins-
besondere für Infrastrukturinvestitionen in den Berei-
chen Energieerzeugung und -verteilung, Abfallentsor-
gung und Mobilität. In einer Reihe von Städten in Ent-
wicklungsländern sind Klimaschutzmaßnahmen, oft 
eingebettet in den Kontext nachhaltiger Entwicklung, 
bereits Thema bei städtischen Planungsmaßnahmen 
(UN-Habitat, 2009). Von einer Verankerung des Kli-
maschutzes in allen kommunalen Sektoren (Mainstrea-
ming) ist die überwiegende Anzahl der Städte allerdings 
noch weiter entfernt als Städte in Industrieländern. 

Die Herausforderungen sind in Entwicklungslän-
dern anders gelagert, da vielen urbanen Verwaltun-
gen die finanziellen, personellen und institutionellen 
Voraussetzungen auf allen Regierungsebenen feh-
len, um Urbanisierung überhaupt erfolgreich zu steu-
ern. Die stärkere Integration von Klimaschutz müsste 
somit zeitgleich zum Aufbau institutioneller Kapazitä-
ten erfolgen. Urbanisierung in Entwicklungsländern ist 
geprägt durch zunehmende Migration vom Land in die 
Stadt (Afrika hat die weltweit höchste Verstädterungs-
rate), ein hohes Bevölkerungswachstum bei hohem 
Anteil an Jugendlichen und jungen Erwachsenen, eine 
Konzentration des Städtewachstums in peri-urbanen 
Räumen (an der Grenze kommunaler Planungshoheit), 
eine hohe Bedeutung der urbanen informellen Wirt-
schaftssektoren, explodierende Bodenpreise sowie 
große soziale Ungleichheit, Ausgrenzung und schnelles 
Wachstum von Elendsvierteln (Slums, Favelas, Bidon-
villes). Hinzu kommt ein Mangel an ausgebildeten 
Stadtplanern sowie eine kaum handlungsfähige und 
wenig organisierte Zivilgesellschaft, die bei Planungen 
oft wichtig ist. Hinsichtlich des Klimaschutzes fehlt es 
zusätzlich an Ausbildungskapazitäten, thematisch ver-

sierten Verwaltungskapazitäten, Klimaschutzstrategien 
sowie deren Umsetzung (UN-Habitat, 2009). 

Planung als zentrales Instrument
Zwei Arten von Planung sind auf städtischer Ebene für 
den Klimaschutz relevant: Erstens die Erstellung von 
Klimaschutzkonzepten und -strategien sowie die Nut-
zung des Instruments Stadtplanung zur übergeordne-
ten Steuerung (Masterplan; UN-Habitat,  2009). Über 
die Stadtplanung ergeben sich Möglichkeiten zum Kli-
maschutz durch kompakte Siedlungsstrukturen, Aus-
wahl von Siedlungsstandorten, Auflagen zur Baukör-
pererstellung und energetisch vorteilhafte Bauwei-
sen sowie Verkehrsvermeidung (EU COM,  2010a). Es 
können städtebauliche Leitbilder einer klimaverträgli-
chen Stadt entwickelt werden, beispielsweise die kom-
pakte Stadt mit kurzen Wegen zwischen Wohnen, 
Arbeiten und Freizeit, so dass innerstädtische Mobili-
tät weitgehend über öffentliche Verkehrsmittel erfol-
gen kann (BMVBS,  2010a). Bei der Leitbildentwick-
lung sind Partizipation und Kommunikation zu berück-
sichtigen (Kap.  5.4.1, 5.4.2, 6), um über diesen Weg 
Akzeptanz und Überzeugung, insbesondere bei priva-
ten Akteuren und städtischen Bewohnern, zu gewähr-
leisten (UN-Habitat,  2009). Integrierte Klimaschutz-
maßnahmen im Rahmen der Stadtplanung setzen auch 
eine Kooperation zwischen Städten und umliegen-
den Gemeinden auf regionaler Ebene voraus. In vie-
len Ländern ist die interkommunale Kooperation aber 
noch sehr schwach ausgeprägt. Oft fehlt der Verfah-
rensrahmen für Kooperation und die Interessen von 
einzelnen Kommunen sind gegenläufig. In Deutsch-
land hat die Region bzw. der Landkreis eine schwache 
Stellung gegenüber der Kommune. In Ländern mit ent-
sprechender Gesetzgebung findet interkommunale Pla-
nung aber statt (etwa Dänemark; BMVBS,  2009a, b; 
EU COM, 2010a).

In Deutschland ist im Rahmen der Bauleitpla-
nung das Schutzgut Klima über die Umweltprüfung 
bereits berücksichtigt. Auch kommt dem Klimaschutz 
im Bauplanungsrecht eine größere Bedeutung zu 
(BMVBS, 2010a; BMVBS und Difu, 2010). Hier können 
zukünftig die Einführung klimaverträglicher Stadtent-
wicklung, klimagerechte Verbesserung des Gebäudebe-
standes oder klimaverträgliche Flächennutzung veran-
kert werden. Darüber hinaus ist speziell in Deutschland 
das Bauordnungsrecht ein wichtiges städtebaurechtli-
ches Instrument, welches konkrete Vorgaben für ein-
zelne Bauvorhaben enthält. 

Einbettung klimaverträglicher Stadtentwicklung in 
nationale und europäische Klimaschutzpolitik
Prinzipiell gilt in Europa, dass die Durchführung lokaler 
Klimaschutzmaßnahmen rechtlich in nationales Recht 
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oder innerhalb der EU in supranationales Recht ein-
gebettet ist. Damit werden solche Maßnahmen einer-
seits begrenzt, andererseits aber auch unterstützt (Cor-
fee-Morlot et al., 2009). In vielen Fällen lassen sich 
große Emissionsreduktionen, die nationalstaatlich 
oder auf EU-Ebene beschlossen wurden, nur durch die 
Implementierung in Städten und durch die kommu-
nale Verwaltung erreichen. Außerdem ist es für Kom-
munen hilfreich, wenn es eine nationale Klimaschutz-
politik mit festgelegten Emissionsminderungszielen 
gibt, an denen sie sich orientieren können. Eine nati-
onale Klimaschutzpolitik sieht häufig auch die finan-
zielle Unterstützung für kommunale klimaverträgliche 
Stadtentwicklungsziele vor oder schafft Experimentier-
räume für verschiedene Strategien zu einer klimaver-
träglichen Stadt, durch die andere Städte lernen kön-
nen (Kap. 3, 6, Kasten 5.4-1). 

In städtischen Planungsprozessen scheinen bislang 
allerdings weder Klimaschutz noch die dafür notwen-
digen integrierten Planungsprozesse in ausreichender 
Breite etabliert zu sein (Alber und Kern, 2008). Klima-
schutzaktivitäten beschränken sich in erster Linie auf 
Mitgliedschaft in Städtenetzwerken, die Verabschie-
dung von Zielen sowie die Durchführung von Demons-
trationsprojekten und Informationskampagnen. 

Werden integrierte Planungsprozesse in der Bun-
desrepublik Deutschland durchgeführt, beziehen sie 
sich selten auf Klimaschutz und sind in der Regel an 
bundesweite Fördermaßnahmen gekoppelt. Für andere 
europäische Städte deuten sich trotz verschiedener 
rechtlicher Ausgangsbedingungen ähnliche Zustände 
an (BMVBS, 2009a, b). Grundsätzlich sollten nationale 
und internationale Akteure berücksichtigen, dass ein 
Großteil der Klimaschutzmaßnahmen auf kommunaler 
Ebene realisiert werden muss, sich aber nicht allein mit 
kommunalen Kapazitäten verwirklichen lässt. 

Urbaner Klimaschutz in der Praxis
Das Thema Klimaschutz in Städten nimmt welt-
weit an Bedeutung zu, was u.  a. in zahlreichen Städ-
tepartnerschaften, kommunalen Projekten, städti-
schen  Klimaschutzzielen und Städtenetzwerken zum 
Ausdruck kommt. Es gibt weltweit zahlreiche Städte, 
die sich auf bestimmte Klimaschutzziele verpflichtet 
haben, etwa dem Ziel einer generellen Senkung der 
Treibhausgasemissionen (Hamburg, Kitakyushu), der 
Reduktion des Pro-Kopf-Treibhausgasausstoßes, dem 
Ziel der Kohlenstoffneutralität (Austin, Vancouver), 
dem Ziel der ausschließlichen Nutzung nicht-fossiler 
Treibstoffe (Växjö, Stockholm) oder dem generellen 
Ziel nachhaltiger Entwicklung (Freiburg i.  Br., Dubai; 
IEA und OECD, 2009).

Neben allgemeinen Klimazielen haben sich viele 
Städte auch sektorale Ziele zur Förderung erneuerba-

rer Energien gesetzt. So etwa das Ziel, einen bestimm-
ten Anteil erneuerbaren Stroms zu erreichen  (Adelaide, 
Taipeh) oder das Ziel, einen bestimmten Anteil der 
Heizwärme oder Kühlung auf erneuerbarer Basis zu 
erzeugen (Peking, Tokio). Andere sektorale Ziele sind 
beispielsweise die Erhöhung des Anteils von Biotreib-
stoffen im Verkehrssektor (Betim, Stockholm) oder 
elektrischer Fahrzeuge (Oslo). Solche energetischen 
Ziele werden auch für öffentliche Gebäude entwickelt 
(etwa Regierungsgebäude: Leicester, Toronto; IEA und 
OECD, 2009).

Weitere Steuerungsmechanismen
Der Aufgabenbereich von Städten und Gemeinden 
(Kommunen) umfasst in der Regel die Selbstverwal-
tung sowie den Vollzug staatlicher Auftragsangelegen-
heiten. Die Selbstverwaltung lässt sich generell in ver-
pflichtete und freiwillige Angelegenheiten untertei-
len, wobei Kommunen nur den allgemeinen Gesetzen 
unterworfen sind. 

Mit Bezug auf den Transformationsprozess zur kli-
maverträglichen Gesellschaft gibt es auf der Ebene der 
Städte neben einer klimaverträglichen Stadtplanung 
konkrete Handlungsfelder: (1) Energiemanagement 
und energieeffiziente Investitionen, (2) Investitionen in 
regenerative Energiequellen und Kraft-Wärme-Kopp-
lung, (3) umweltverträgliche Verkehrsentwicklung, 
(4)  klimaverträglicher Gebäudebestand, (5) interkom-
munale Zusammenarbeit, umweltfreundliche Beschaf-
fung sowie Abfallvermeidung, (6) Öffentlichkeitsarbeit 
und Beratung. 

Für diese Handlungsfelder können vier verschiedene 
Steuerungsmodi herangezogen werden (IEA und OECD, 
2009): (1) Steuerung durch Führung (governing by 
 leadership): indem Städte oder Kommunen sich frei-
willig Klimaschutzziele setzen und Klimaschutzstrate-
gien entwickeln; (2) Selbststeuerung (self-governance): 
eine Kommune entschließt sich, öffentliche Gebäude 
mit Strom aus erneuerbaren Energien zu versorgen, sie 
schließt freiwillige Vereinbarungen mit privaten Unter-
nehmen für klimaverträgliche Investitionsprojekte 
ab; (3) Steuerung durch Förderung von Handlungs-
möglichkeiten (governance through enabling): Förde-
rung klimaverträglicher Technologien durch öffentliche 
Beschaffung, z.  B. im Verkehrsbereich, Unterstützung 
privater Akteure, Wiederbelebung Lokaler-Agenda-
21-Prozesse; (4) Steuerung durch Unterstützung 
(governing through provision): hierzu zählen finanzi-
elle Anreizsysteme auf kommunaler Ebene, wie Steu-
ererleichterungen bei klimaverträglichen Investitio-
nen oder innerstädtische Parkgebühren zur Verkehrs-
lenkung; (4)  Steuerung durch Autorität (governing 
through authority): Klassische Ge- und Verbote sowie 
Regulierungen (Tab. 5.2-1). 
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Klimaverträgliche Stadtentwicklung und globaler 
Diskurs
Der globale Trend der Urbanisierung wird auch interna-
tional zunehmend debattiert. So wird das Bewusstsein 
für die Bedeutung einer global nachhaltigen Entwick-
lung gefördert. Wichtige Grundlagen und Orientierun-
gen für Konzeptions- und Planungsprozesse werden 
einerseits durch die internationale Debatte im Rahmen 
der Vereinten Nationen (UN-Habitat, Weltsiedlungs-
konferenz Habitat II 1996) und einschlägiger Berufs-
verbände (etwa der International Society of City and 
Regional Planer) geschaffen; andererseits im Rahmen 
des Sustainable Buildings Network, ein von der G8 und 
Schwellenländern unterstütztes Netzwerk zum nach-
haltigen Bauen und durch die Erstellung von globalen 
Sachstandsberichten zum Thema Urbanisierung (etwa 
„Cities and Climate Change“; OECD, 2010d). Insgesamt 
hat das Thema Urbanisierung aber noch nicht den Stel-
lenwert in der internationalen Klima- und Transfor-
mationsdebatte, der seiner Bedeutung für den Klima-
schutz gerecht würde. Das Urbanisierungsthema muss 
daher im Global-Governance-System dringend aufge-
wertet werden. Hier sollten Anstrengungen unternom-
men werden, das UN-Habitat-Programm in einer Son-
derorganisation für nachhaltige Urbanisierung aufge-
hen zu lassen. Zudem sollten durch die Schaffung einer 
„World Commission on Climate Friendly Urban Plan-
ning“ Grundlagen für eine klimaverträgliche Gestal-
tung der weltweiten Urbanisierungsprozesse geschaf-
fen werden. Gleichzeitig sollten international Städte 
und Kommunen in Netzwerken und Partnerschaften 
in einen Informationsaustausch treten, um von einan-
der zu lernen und spezifische Lösungen zu entwickeln 
(Kap. 7.3.6).

5.4.5.3 
Transformative Governance der Landnutzung
Die Transformation zu einer klimaverträglichen Gesell-
schaft erfordert auch eine starke Veränderung der 
Landnutzung und Landnutzungssysteme, da knapp 
ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen 
aus direkten Emissionen der Landwirtschaft sowie aus 
Landnutzungsänderungen, insbesondere aus der Ent-
waldung in den Tropen stammen (Kap. 4.1.7). Gleich-
zeitig können die Landnutzungssysteme weder techno-
logisch noch durch Verhaltensänderungen völlig emis-
sionsfrei werden. Hinzu kommt, dass das Ziel einer 
klimaverträglichen Gesellschaft in diesem Transforma-
tionsfeld von anderen politischen Zielen – wie insbe-
sondere Ernährungssicherung, ländliche Entwicklung, 
Erhaltung vom Biodiversität und Ökosystemleistungen 
– überlagert wird, so dass eine reine Klimaschutzpolitik 
zu kurz greift (WBGU, 2009a). 

Bislang wird die Landnutzung international von 

den verschiedenen sektoralen Märkten (Forst-, Agrar-, 
Energie- und Rohstoffmärkte) und nationalen Poli-
tiken getrieben (WBGU, 2009a; UNEP, 2011). Kon-
kurrenzen bestehen – national und global betrachtet 
– zwischen den verschiedenen Nutzungen, wie Wäl-
dern, Landwirtschaft, Urbanisierung, Bergbau, Infra-
strukturen (z.  B. Energie, Verkehr) und Naturschutz 
(EEA, 2010b). Innerhalb des Waldbereiches existie-
ren Nutzungs konkurrenzen zwischen Entwaldung von 
Primärwäldern für die landwirtschaftliche Produk-
tion oder Forstplantagen sowie Bergbau bzw. Explora-
tion von Rohstoffen, Holzverwertung und dem Erhalt 
von Ökosystemleistungen. Innerhalb der Landwirt-
schaft konkurrieren der Anbau von Nahrungsmitteln, 
 Futtermitteln, energetisch nutzbaren Pflanzen, stoff-
lich verwertbaren Pflanzen und Weideland miteinan-
der. Darüber hinaus werden die Nutzungskonkurrenzen 
innerhalb des Agrarsektors durch eine steigende Welt-
bevölkerung, zunehmenden Wohlstand und damit ver-
bundenen Änderungen der Ernährungsgewohnheiten 
sowie Lebensstilen und der Umstellung der Energie-
basis beeinflusst. Die skizzierten Nutzungskonkurren-
zen werden sich durch Auswirkungen des Klimawan-
dels verschärfen, wenn es global und lokal zu einer 
Reduzierung der nutzbaren Landfläche sowie der Pro-
duktivität der Agrarfläche kommt (Kap. 1.2.5).

Die skizzierten Nutzungskonkurrenzen können sich 
zukünftig auch im Zuge der Transformation zu einer kli-
maverträglichen Gesellschaft weiter verschärfen. Wenn 
beispielsweise punktuelle, fossile Energiequellen durch 
erneuerbare Energien ersetzt werden, dann steigt bei 
den bekannten Technologien der Flächenbedarf der 
Energieerzeugung für Bioenergie, Photovoltaik, Wind-
kraft und die dazugehörige Infrastruktur wie Netze 
und Speicher. Auch wenn gleichzeitig die Entwaldung 
gestoppt und Aufforstung an bestimmten Standorten 
gefördert wird sowie die landwirtschaftliche Produk-
tion klimaverträglich umgestaltet wird, können Nut-
zungskonflikte auftreten (WBGU, 2009a; UNEP, 2011).

Aktuelle Trends
Die Komplexität dieses Transformationsfeldes und sei-
ner vielschichtigen Zielkonflikte wird bislang weder 
auf der nationalen noch der europäischen oder globa-
len Ebene angemessen adressiert. Dies ist sowohl der 
Fragmentierung der unterschiedlichen Politikbereiche 
Klima, Land- und Forstwirtschaft, internationale Ent-
wicklungszusammenarbeit, Energie oder Umwelt auf 
nationaler und europäischer Ebene geschuldet als auch 
der institutionellen Fragmentierung auf internationa-
ler Ebene, wo u.  a. FAO, UNEP, Weltbank, UNFCCC, 
CBD und UNCCD mit Landnutzungsfragen betraut sind 
(UNEP, 2011). Zudem wird die wachsende globale Her-
ausforderung nachhaltiger Landnutzung in den von die-
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sen Institutionen organisierten internationalen Gover-
nance-Prozessen bislang nur in Ansätzen thematisiert. 
Schon deshalb ist eine verstärkte Kooperation in Fragen 
der globalen Landnutzung im Überschneidungsbereich 
der einschlägigen Organisationen und speziell der drei 
Rio-Konventionen nötig (Kap. 1, 7.3). 

In den beiden großen Landnutzungsbereichen 
Wald- und Landwirtschaft ist das Thema Klimaschutz 
und Transformation der Landnutzungssysteme auf der 
internationalen Agenda unterschiedlich ausgeprägt. Für 
den Klimaschutz gibt es sowohl auf der nationalen wie 
auch auf der internationalen Ebene Instrumente und 
Mechanismen zur Einleitung und Unterstützung der 
Transformation im Waldbereich. Die Hauptprobleme 
liegen oft in fehlenden politischen und institutionel-
len Kapazitäten sowie der mangelnden Durchsetzung 
einer nachhaltigen Waldpolitik (IUFRO, 2010). In dem 
Bereich Landwirtschaft wird das Thema klimaverträgli-
che Transformation erst allmählich aufgegriffen (UNEP, 
2011; GO  Science, 2011).

Im Prinzip sind für die einzelnen Bereiche der Land-
nutzung sowohl die Technologien und Techniken als 
auch die politischen Instrumente für eine Transforma-
tion zur klimaverträglichen Landnutzung bekannt. Es 
mangelt aber an der Umsetzung, weil sich neben den 
Governance-Strukturen auch die politischen Prioritä-
ten in den Industrie- und Entwicklungsländern erheb-
lich unterscheiden. Der Anteil der Agrar- und Forst-
wirtschaft am Bruttoinlandsprodukt liegt in den Ent-
wicklungsländern bei 25  % und mehr, wohingegen 
er in den Industrieländern inzwischen bei 1  % liegt 
 (UNEP, 2011). 

Governance für Nutzungskonkurrenzen
Zur Einhegung von Landnutzungskonkurrenzen und 
politischen Zielkonflikten ist in den meisten Industrie-
ländern das Instrument der nationalen Raum- und Flä-
chennutzungsplanung entwickelt worden (Kap.  5.2). 
Raumplanung zielt auf die Koordination von politi-
schen Maßnahmen und wirtschaftlichen Aktionen, 
die in einem bestimmten Gebiet Land nutzen sowie 
die räumliche Entwicklung oder Funktion beeinflussen 
(sogenannte raumbedeutsame Maßnahmen). Hierzu 
wird ein Plan erstellt, der die unterschiedlichen Nut-
zungen des Raumes berücksichtigt und aufeinander 
abstimmt, mögliche Konflikte ausgleicht und zukünf-
tige Nutzungen absichert, so dass u.  a. eine Berücksich-
tigung alternativer Standorte und Nutzungen möglich 
wird (Koch und Hendler, 2009). 

Der Vorteil der Raumplanung gegenüber der Zulas-
sung einzelner Vorhaben besteht darin, einen Gesamt-
raum mit allen seinen Funktionen und Nutzungen zu 
berücksichtigen, so dass auch langfristige räumliche 
Entwicklungsziele verankert und deren Umsetzung 

vorbereitet werden können. Raumplanung kann somit 
die Entwicklung und Sicherung eines Gesamtraumes 
bereits vor der Planung und Durchführung konkre-
ter Vorhaben gewährleisten und somit frühzeitig eine 
nachhaltige Landnutzung sicherstellen. So könnten Kli-
maschutzziele eines Klimaschutzgesetzes zugleich als 
Ziele der Raumordnung fungieren und wären damit ein 
Belang, der auf planerischer Ebene zu berücksichtigen 
ist (Gesetzentwurf der Landesregierung, Klimaschutz-
gesetz Nordrhein-Westfalen vom 22.2.2011, und Ent-
wurf eines Ersten Gesetzes zur Umsetzung des Klima-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 22.2.2011). 
Raumrelevante Maßnahmen, wie etwa Kohlekraft-
werke, die diesen Klimaschutzzielen zuwiderliefen, 
wären nicht genehmigungsfähig. 

Darüber hinaus wird der Raumplanung beschei-
nigt, dass sie bei einer verstärkten Einbeziehung von 
Klimaschutzbelangen sowie der Berücksichtigung 
von Risiken, die durch die Klimaänderung verursacht 
werden, als ein Instrument zur Bewältigung von Kli-
mafolgen, zur Vermeidung und Dämpfung von Kli-
maänderungen und zur Festlegung kostenwirksamer 
Anpassungsmaßnahmen geeignet ist (EU COM, 2008d; 
Haber et al., 2010). So könnte die Raumplanung auch 
Maßnahmen zur Sicherung der Kohlenstoffspei-
cher und -senken sowie zur klimafreundlichen Sied-
lungsentwicklung sowie Anpassungsmaßnahmen zum 
 Katastrophenschutz umfassen (Haber et al., 2010). 
Eine Berücksichtigungspflicht bezüglich untergeordne-
ter Raumordnungspläne verhindert eine einseitig von 
einer Ebene gesteuerte Raumplanung, weil die unter-
schiedlichen Planungsebenen miteinander koordiniert 
werden müssen. In Deutschland etwa ergibt sich diese 
Berücksichtigungspflicht aus dem sogenannten Gegen-
stromprinzip (§1 Abs. 3 Raumordnungsgesetz), das als 
traditioneller Bestandteil des Raumordnungsrechts die 
wechselseitigen Beziehungen der räumlichen Planung 
für den Gesamtraum und der räumlichen Planung für 
die Teilräume regelt (Spannowsky et al., 2010).

Auch international wird das Instrument Raumpla-
nung für die systemische und zielgerichtete Verknüp-
fung der Maßnahmen aus den verschiedenen Sekto-
ren (Waldwirtschaft, Landwirtschaft, Energie usw.) zur 
Steuerung der nachhaltigen Landnutzung zunehmend 
diskutiert. Ziele sind ein effizienteres und nachhalti-
ges Landnutzungsmanagement durch eine Harmonisie-
rung der verschiedenen Nutzungsansprüche, aber auch 
durch eine vielschichtige Nutzung zum Erhalt multip-
ler Leistungen (Green et al., 2005). Deshalb wiederholt 
der WBGU seine Empfehlung, eine „Globale Kommis-
sion für nachhaltige Landnutzung“ einzurichten, um 
die wichtigsten Herausforderungen des Themenkom-
plexes globale Landnutzung zu identifizieren. Sie sollte 
den Stand des Wissens zusammentragen und Grundla-
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gen, Mechanismen und Leitlinien zum globalen Land-
management erarbeiten. Sie sollte zudem prüfen, wie 
das Instrument Raumplanung für Entwicklungsländer 
weiter zu entwickeln und wie es auf europäischer und 
globaler Ebene zum Landnutzungsmanagement ein-
setzbar wäre (WBGU, 2009a; Kap. 7.3.7). 

Transformative Governance im Waldbereich
Im Sektor Waldwirtschaft besteht Einigung über die 
Notwendigkeit des Stopps der Emissionen aus Ent-
waldung und zerstörerischer Waldnutzung. Der stra-
tegische Aufbau und der Erhalt von Wäldern als Koh-
lenstoffspeicher und -senken stehen dabei im Vorder-
grund. Die Handlungsfelder für den transformativen 
Governance-Prozess gehen aber über den engen Fokus 
klimaverträglicher Waldnutzung hinaus. Sie umfassen: 
(1) Schutz der letzten Primärwälder; (2) Stopp der Ent-
waldung und zerstörerischen Waldnutzung; (3) Förde-
rung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung; (4) Auf-
forstung an bestimmten Standorten; (5)  Schutz von 
Mooren und Feuchtgebieten; (6) Agroforstwirtschaft; 
(7) Zertifizierung von Waldwirtschaft und -produkten; 
(8) intelligente Holznutzung. 

Zur Umsetzung entsprechender politischer Maßnah-
men in diesen Handlungsfeldern fehlen oft die nötigen 
Governance-Kapazitäten, Investitionsmittel und Tech-
nologien, insbesondere in den tropischen Waldländern. 
Die bestehenden nationalen Anreizstrukturen müssen 
so umgebaut werden, dass Anreize für Waldschutz und 
eine nachhaltige und multifunktionale Waldbewirt-
schaftung entstehen. Dazu gehören sowohl der Abbau 
verzerrender Subventionen und Exportförderstrategien 
für Holz und andere Agrarprodukte als auch die Bezah-
lung von Ökosystemleistungen, forstliche Standards 
und Zertifizierung sowie Landreformen, um über Eigen-
tumsrechte Anreize zur nachhaltigen Bewirtschaftung 
zu setzen. Die Ausweisung und  Kontrolle von Natur-
schutzgebieten sowie die Zertifizierung von Holzpro-
dukten spielen auch eine bedeutende Rolle. Eine sol-
che Politik muss eingebettet sein in die  Politiken ande-
rer Landnutzungen, insbesondere der Landwirtschaft 
(UNEP, 2011).

Das Konzept der Zahlungen für Ökosystemleistun-
gen (payments for environmental services) besteht in 
Geldleistungen, die an Bereitsteller von bestimmten 
Ökosystemleistungen wie Kohlenstoffsequestrierung, 
Regulierung des Wasserkreislaufs, Bodenbildung oder 
Primärproduktion gezahlt werden, um so ökonomische 
Anreize für deren langfristige Bereitstellung zu setzen 
(Kap. 5.2.3; Wunder, 2005). Nach diesem Prinzip funk-
tioniert beispielsweise das PSA-Programm (Pagos por 
Servicios Ambientales) in Costa Rica, welches Land-
besitzer für die Bereitstellung von forstlichen Ökosys-
temleistungen vergütet. Das Besondere an diesem Sys-

tem ist, dass auch private Nutznießer der Dienstleis-
tungen direkte und freiwillige Zahlungen leisten. Dies 
sind z.  B. Wasserkraftwerke, die auf die Regulierung des 
Wasserkreislaufes in ihrem Einzugsgebiet angewiesen 
sind. Damit geht das System über eine rein staatliche 
Subventionierung der Bereitstellung von Ökosystem-
leistungen hinaus. Sowohl das Millennium Ecosystem 
Assessment als auch die TEEB-Studie nutzen das Kon-
zept der Zahlungen für Ökosystemleistungen, um den 
Wert von Ökosystemen für den Menschen abzuschät-
zen und Preissignale zu entwickeln, damit langfristig 
Anreize für eine nachhaltige Entwicklung gesetzt wer-
den können (MA, 2005a, b, c; TEBB, 2010).

Für den Waldbereich wird auf internationaler Ebene 
im Rahmen der UNFCCC-Verhandlungen die Entwick-
lung und Einführung eines Instruments zum Wald-
schutz in Entwicklungsländern (REDD-plus) voran-
getrieben. Konkret sollen Politiken und Anreize zur 
Reduktion von Emissionen aus Entwaldung und zer-
störerischer Waldnutzung geschaffen werden. Dabei 
werden auch die Handlungsfelder Wald erhalt, nach-
haltige Waldbewirtschaftung und strategischer Aufbau 
der Kohlenstoffvorräte in Wäldern sowie Aufforstung 
an bestimmten Standorten einbezogen. 

Zusätzlich müssen weitere Nachhaltigkeits- und 
Entwicklungsdimensionen berücksichtigt werden, wie 
die Erhaltung natürlicher Wälder, die biologische Viel-
falt sowie die Partizipation und Rechte der lokalen und 
indigenen Bevölkerung. Entscheidend ist die Entwick-
lung eines langfristigen internationalen Finanzierungs-
mechanismus unter der UNFCCC für die verschiede-
nen politischen Maßnahmen (Kap. 7.3.7). In der Zwi-
schenzeit sind alle Vertragsländer aufgerufen, laufende 
Anstrengungen zur Vermeidung der CO2-Emissionen zu 
stärken und vorbereitende Maßnahmen für ein zukünf-
tiges REDD-plus-Regime zu treffen oder mit zu finan-
zieren, beispielsweise in der Erfassung von Daten, dem 
Aufbau von Monitoring-Systemen, der Durchführung 
von Pilotprojekten und der Erarbeitung von sozialen 
und ökologischen Mindeststandards. 

Transformative Governance in der Landwirtschaft
Das Thema Klimaschutz in der Landwirtschaft nimmt 
weltweit an Bedeutung zu, was u.  a. in Diskussio-
nen unter der UNFCCC, FAO, UNEP und innerhalb der 
EU sowie Prozessen wie dem IAASTD zum Ausdruck 
kommt (EU COM, 2007c; IAASTD, 2009; UNEP, 2011). 
Die globale Landwirtschaft muss den absehbaren, 
erheblich ansteigenden Bedarf an Nahrungsmitteln, 
Bioenergie und stofflich genutzter Biomasse auf nach-
haltige Weise decken und gleichzeitig die Treibhausgas-
emissionen deutlich senken, ohne durch Rodung von 
Wäldern neues Land nutzen zu können. Für die Lösung 
dieser globalen Herausforderung gibt es allerdings noch 
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keinen breiten wissenschaftlichen oder politischen 
Konsens darüber, welche Strategien am besten geeig-
net sind (Kap. 7.3.7). 

Etwa die Hälfte der globalen Treibhausgasemissi-
onen aus der Landwirtschaft können durch verbesserte 
Kohlenstoffsequestierung in den Böden sowie Minde-
rung der CH4- und N2O-Emissionen aus der Landwirt-
schaft vermieden werden. Die Techniken und Techno-
logien auf der Produktionsseite sowie die notwendigen 
Verhaltensänderungen auf der Konsumentenseite sind 
bekannt, aber bisher noch nicht politischer Konsens. 

Die bestehenden Anreizstrukturen über den inter-
nationalen Handel von Agrarprodukten, die Subventi-
onierung von Exportprodukten oder die Subventionie-
rung der Landwirtschaft in den Industrieländern muss 
schnell umgebaut werden, so dass Anreizstrukturen für 
eine nachhaltige, klimaverträgliche Landwirtschaft ent-
stehen können (SRU, 2008). Dazu zählen auch Land-
reformen in Entwicklungsländern, um über Eigentums-
rechte Anreize zur nachhaltigen Bewirtschaftung wie 
zu Investitionen in neue Agrartechniken und -techno-
logien zu setzen (UNEP, 2011). Insbesondere in den 
Entwicklungsländern muss eine ländlich agrarische Inf-
rastruktur aufgebaut und der Marktzugang gefördert 
werden (UNEP, 2011; GO  Science, 2011). Unterstützt 
werden können diese Investitionen durch die interna-
tionale Zusammenarbeit in den Organisationen FAO, 
IFAD und der Weltbank sowie bilateral, wobei die Ini-
tiative von Deutschland oder der EU ausgehen sollte.

Die Ausweitung der Bioenergie im Zuge der Trans-
formation ist mit erheblichen Risiken für verschiedene 
Dimensionen der Nachhaltigkeit verbunden (WBGU, 
2009a; Kasten 4.1-4). Um die direkten und indirek-
ten Wirkungen der Bioenergie innerhalb der Landnut-
zungskonkurrenzen zu steuern, ist die Schaffung eines 
internationalen Regulierungsrahmens für eine nachhal-
tige Nutzung der Bioenergie eine notwendige Bedin-
gung. Dieser Regulierungsrahmen sollte Mindeststan-
dards für die nachhaltige Bioenergieproduktion und 
eine internationale Bioenergiestrategie umfassen.

Wie im Waldbereich ist es auch in der Landwirt-
schaft sinnvoll, Ökosystemleistungen wie auch Klima-
schutzmaßnahmen direkt zu entgelten (Kap. 5.2.3). So 
sollte die bestehende Agrarsubventionierung innerhalb 
der EU auf eine Finanzierung von Ökosystemleistungen 
umgestellt werden (SRU, 2008; Kap. 7.3.7). Gleichzei-
tig ist der Abschluss der Doha-Runde im Rahmen der 
WTO-Verhandlungen zur Liberalisierung des Weltag-
rarhandels zu forcieren. Die Industrieländer müssten 
dann sowohl Importbarrieren für Agrarprodukte sowie 
ihre eigenen Exportsubventionen abbauen (SRU, 2008; 
WBGU, 2009a). 

Zur Veränderung der Nachfrageseite ist es wichtig 
eine klimaverträgliche Ernährungsweise zu fördern. Mit 

steigendem weltweiten Wohlstand erhöht sich auch die 
Nachfrage nach tierischen Produkten, und dies ist in 
zweierlei Hinsicht kontraproduktiv: Die Ausweitung 
der Tierhaltung verschärft zum Einen die Nutzungs-
konkurrenzen im Agrarsektor und sorgt zum Anderen 
für einen Anstieg der klimaschädlichen Gase. Gleichzei-
tig ist unter dem Primat der gesunden Ernährung flei-
scharm zu essen sinnvoll (Kap. 7.3.7). Produktkenn-
zeichnung, Informationskampagnen und öffentliche 
Beschaffung können hier wichtige Impulse für Verhal-
tensänderungen erzeugen (Kap. 5.2.3). Zusätzlich kann 
die Besteuerung der Emissionsintensität von Lebens-
mitteln einen Anreiz für Verhaltensänderungen bieten 
(Kap. 7.3.7).

Internationale Kooperation
Den Herausforderungen im Transformationsfeld Land-
nutzung ist in erster Linie durch lokale, regionale und 
nationale Politiken zu begegnen. Da dieses Transforma-
tionsfeld vor allem auch in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung 
verknüpft ist, ist eine internationale Koordination und 
Kooperation notwendig, um die notwendigen Gover-
nance-Strukturen zu entwickeln und zu finanzieren 
(Kap. 7.3.7, 7.3.10). Neben der Einrichtung einer „Glo-
balen Kommission zur nachhaltigen Landnutzung“ soll-
ten die einschlägigen internationalen Organisationen 
wie insbesondere die FAO entsprechend mandatiert 
werden. So sollte z.  B. die FAO ein geeignetes Instru-
mentarium entwickeln, um nationale und globale Land-
nutzungspfade klimaverträglich auszurichten. Flankie-
rend sollten zudem die landnutzungsrelevanten Ent-
scheidungsprozesse speziell der drei Rio-Konvention 
UNFCCC, CBD und UNCCD besser verzahnt und auch 
das UNEP gestärkt werden, um den Ansatz einer nach-
haltigen und integrierten Landnutzung im Rahmen 
der Vereinten Nationen systematisch voranzutreiben 
(Kap. 7.3.10).

5.4.5.4 
Global Governance für Infrastrukturentwicklung
Klimaverträgliche Entwicklungsprozesse müssen 
weltweit in einer Vielzahl von Wirtschaftssektoren 
beschleunigt werden. Dabei sind drei grundlegende 
Infrastrukturen zentral (Kap. 7.1.1): Energiesysteme, 
 Urbanisierung und Landnutzungssysteme. Die Einhal-
tung der 2  °C-Leitplanke ist nur möglich, wenn bis 2020 
in diesen drei Basisstrukturen der globalen Ökonomie 
die Weichen in eine klimaverträgliche Richtung gestellt 
werden (Kap. 7.3.10). 

Dies ist eine völlig neue Herausforderung für die 
internationale Gemeinschaft. Die Entwicklung von 
In frastruktursystemen in den drei Transformationsfel-
dern Energie, Urbanisierung und Landnutzung wird 
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bisher nahezu ausschließlich als Aufgabe der nationalen 
Politik verstanden, die nur im Fall der Entwicklungslän-
der durch die internationale Entwicklungspolitik unter-
stützt wird. Entsprechend existieren nur unzureichende 
Global-Governance-Mechanismen zur weltweiten Aus-
richtung dieser Infrastrukturen, die zur Beschleunigung 
des klimaverträglichen Umbaus genutzt werden könn-
ten. Da die Einhaltung der 2  °C-Leitplanke nur ein enges 
Zeitfenster für die Transformation lässt, es also um die 
Beschleunigung des Wandels geht, und gleichzeitig 
der Umbau weltweit stattfinden muss, damit das not-
wendige Volumen der Reduzierung von Treibhausgas-
emissionen überhaupt erreicht werden kann (WBGU, 
2009b), sind globale Abstimmungsprozesse und Koor-
dinationsmechanismen zwingend. 

Ähnlich wie in der Eurokrise des Jahres 2010 deut-
lich wurde, dass eine Gemeinschaftswährung eine eng 
aufeinander abgestimmte Wirtschaftspolitik der EU-
Mitgliedstaaten, also Mechanismen wechselseitiger 
Abstimmung, Kontrolle und Regelbindung, benötigt 
(„Wirtschaftsregierung“), um Trittbrettfahrerverhalten 
der Nationalstaaten zu vermeiden, dürfte auch eine 
rasche Dekarbonisierung der zentralen Infrastrukturen 
der Weltwirtschaft nicht ohne internationale Abstim-
mungsprozesse gelingen. Es spricht nichts dafür, dass 
sich aus der Summe unkoordinierter Transformations-
anstrengungen der Nationalstaaten in den drei Hand-
lungsfeldern das zur Vermeidung gefährlichen Klima-
wandels notwendige Dekarbonisierungsniveau gleich-
sam automatisch ergibt. Dies in kein Plädoyer für eine 
globale Infrastrukturplanung. Vielmehr wird die kon-
krete Infrastrukturentwicklung auch zukünftig in den 
Nationalstaaten (oder regionalen Räumen wie der EU) 
stattfinden, aber dies muss innerhalb eines Leitplan-
kensystems geschehen, das mit der 2  °C-Leitplanke ver-
einbar ist. In allen drei Transformationsfeldern geht es 
darum: 

 > Globale Transformationsziele festzulegen, 
 > überprüfbare nationale und internationale Transfor-

mationsfahrpläne zu entwickeln, 
 > Indikatoren zu definieren, auf deren Grundlage 

 Entwicklungsfortschritte überprüft werden können; 
 > Berichts- und Überwachungsverfahren zu etablieren 

und 
 > positive Anreize zur Zielerreichung (z.  B. Technolo-

gietransfer) zu schaffen. 
Derartige Global-Governance-Mechanismen können 
nur von leistungsfähigen internationalen Organisatio-
nen umgesetzt werden. Beispielsweise ist die WTO eine 
starke internationale Organisation zum Schutz und zur 
Weiterentwicklung der Welthandelsordnung. Der Inter-
nationale Währungsfond soll nach den Erfahrungen der 
aktuellen Weltfinanzkrise (2007–2009) zum Zentrum 
des Risikomanagements der Weltfinanzmärkte ausge-

baut werden. In den drei Transformationsfeldern man-
gelt es an solchen starken Organisationen. 

Im Transformationsfeld Energie gibt es keine legi-
timierte und international wirkungsvolle Weltenergie-
organisation, die zum Motor einer klimaverträglichen 
Transformation werden könnte. Die IEA ist eine Orga-
nisation der OECD-Länder, die verstärkt am Ziel der 
nachhaltigen Energieversorgung ausgerichtet und für 
Entwicklungs- und Schwellenländer geöffnet werden 
müsste. IRENA ist eine noch im Aufbau befindliche 
Organisation, die zur Verbreitung regenerativer Ener-
gien beitragen soll und in dieser Rolle gestärkt werden 
müsste, wenn sie einen wirksamen Transformationsbei-
trag leisten soll. UN-Energy verfügt im Gefüge der Ver-
einten Nationen nur über begrenzte Handlungskapazi-
täten. Die Global-Governance-Kapazitäten im Bereich 
Energie sind also fragmentiert und bisher nicht dazu in 
der Lage, Motor des weltweiten Umbaus der Energie-
systeme zu werden (Kap. 7.3.9). 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Landnutzung. 
In den nächsten Jahren müssen die Produktion von 
Nahrungs- und Futtermitteln sowie von Biomasse für 
Energie und Industrie deutlich gesteigert und zugleich 
die Emissionen aus der Landnutzung (Landwirtschaft, 
Entwaldung) gesenkt werden. Hierfür fehlt es ebenfalls 
an den notwendigen Global-Governance-Strukturen. 
Zwar leistet die FAO wichtige Grundlagenarbeit zu den 
Möglichkeiten der Steigerung der globalen Agrarpro-
duktion; auch leistet sie mit ihrer Datenbereitstellung 
unersetzliche Beiträge zur Analyse der Trends globaler 
Landnutzung, aber die Aktivitäten und das Aufgaben-
spektrum der Organisation reichen nicht aus, um die 
weltweite Transformation in Richtung einer klimaver-
träglichen, nachhaltigen Landnutzung signifikant zu 
forcieren. Eine ähnliche Situation zeigt sich im interna-
tionalen Waldschutz: Bemühungen zum Wälderschutz 
gibt es in der CBD und der UNFCCC, aber auch hier sind 
bislang keine durchschlagenden Erfolge erkennbar. Der 
WBGU sieht daher auch in diesem globalen Politikfeld 
dringenden institutionellen Verbesserungsbedarf, bei-
spielsweise – wie bereits früher vom WBGU (2009a) 
empfohlen – durch die Schaffung einer „Globalen Kom-
mission für nachhaltige Landnutzung“ (Kap. 7.3.7.1). 
Sie sollte neue Strategien zur klimaverträglichen, nach-
haltigen Landnutzung erarbeiten. Auf einem solchen 
Bericht der Globalen Kommission zur nachhaltigen 
Landnutzung aufbauend, sollte schließlich die FAO ein 
geeignetes Instrumentarium entwickeln, um nationale 
und globale Landnutzungspfade klimaverträglich aus-
zurichten. 

Im Vergleich sind die institutionellen Kapazitäten im 
Transformationsfeld Urbanisierung noch viel schlech-
ter entwickelt. Zwar gibt es das UN-Habitat-Programm; 
seine Sichtbarkeit und Bedeutung in der internationa-
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len Politik sind jedoch sehr gering. Urbanisierung wird 
bei UN-Habitat zudem im Wesentlichen aus der (wei-
terhin relevanten) Perspektive betrachtet, wie Slumbil-
dungen infolge von Landfluchtbewegungen bearbei-
tet werden können. Die enorme Herausforderung, die 
der Urbanisierungsschub der kommenden Dekaden für 
klimaverträgliche Entwicklung impliziert, wird dem-
gegenüber bisher kaum thematisiert. Das Urbanisie-
rungsthema muss daher im Global-Governance-System 
dringend aufgewertet werden. Hier sollten Anstren-
gungen unternommen werden, das angesichts des Pro-
blemdrucks nicht angemessen aufgestellte UN-Habi-
tat-Programm in einer Sonderorganisation aufgehen zu 
lassen (Kap. 7.3.6). Der WBGU schlägt daher die Grün-
dung einer ambitioniert mandatierten Sonderorganisa-
tion für Nachhaltige Urbanisierung vor. Ist das kurzfris-
tig nicht möglich, sollte zunächst versucht werden UN-
Habitat in seiner normensetzenden Rolle zu stärken 
und stärker auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz aus-
zurichten. Auch im Transformationsfeld Urbanisierung 
sollten durch die Schaffung einer „World Commission 
on Climate Friendly Urban Planning“ Grundlagen für 
eine klimaverträgliche Gestaltung der weltweiten Urba-
nisierungsprozesse geschaffen werden (Kap. 7.3.6). 

Beide Kommissionen (Landnutzung und Urbani-
sierung) könnten etwa durch die Rio+20-Konferenz 
 eingesetzt und mandatiert werden und sollten dann 
bis 2015 umfassende, der Komplexität ihres jeweiligen 
Transformationsfelds angemessene Berichte vorlegen 
(Kap. 7.3.10). 

5.5
Fazit

In diesem Kapitel wurde deutlich, dass der notwendige 
Transformationsprozess hin zu einer klimaverträglichen 
Gesellschaft eine immense politische Herausforderung 
darstellt. Zwar sind die einzelnen politischen Instru-
mente zum systemischen Umbau von Wirtschaft und 
Gesellschaft bekannt und teilweise erprobt. Hier sieht 
der WBGU vor allem in der Bepreisung von CO2, dem 
Abbau von Subventionen fossiler Energieträger und 
der weltweiten Verbreitung von Einspeisevergütungen 
zentrale Elemente einer Transformationspolitik. Aber 
wie in der Analyse gezeigt, behindern politische, insti-
tutionelle und ökonomische Pfadabhängigkeiten, Inter-
essenstrukturen und Vetospieler den Übergang zu einer 
nachhaltigen Politik. Es mangelt daher nicht primär an 
Instrumenten, Konzepten und Ideen; die Transforma-
tion wird im politischen Prozess selbst ausgebremst. 
Die zentrale Frage lautet also: Wie können vor dem Hin-
tergrund Interessen geleiteter und teilweise durch das 
demokratische Verfahren selbst begründete  Blockaden 

die schwierigen Reformen angestoßen werden? 
Der WBGU kommt zu dem Schluss, dass der Schlüs-

sel zur Transformation in einer neuen Form der Staat-
lichkeit besteht. Zentrales Element ist der aktivierende 
und gestaltende Staat, der aktiv Prioritäten setzt, 
gleichzeitig seinen Bürgerinnen und Bürgern erweiterte 
Partizipationsmöglichkeiten bietet und der Wirtschaft 
Handlungsoptionen für nachhaltiges Wirtschaften 
eröffnet. Die neuen Problemlagen verlangen nach einer 
anderen Politik, die über mehr politische Selbstbindung 
in Form von starken Regeln die Herausforderung der 
Transformation annimmt und einen neuen Ordnungs-
rahmen schafft, innerhalb dessen sich Gesellschaft 
und Wirtschaft orientieren können und müssen. Diese 
Regeln umfassen ein Staatsziel Klimaschutz, ein star-
kes, auf lange Sicht angelegtes Klimaschutzgesetz und 
ein klimapolitisches Mainstreaming der Staatsorganisa-
tion; sie unterstreichen die Glaubwürdigkeit politischer 
Absichten, legen die (Interpretations-)Spielräume des 
Handelns fest, verringern den Einfluss von Partikula-
rinteressen, schaffen langfristige Planungshorizonte 
und beschleunigen so den Prozess der Transformation.

Die gesteigerte staatliche Handlungsfähigkeit ist 
untrennbar mit einer aktiven Bürgerschaft verbunden. 
Die Zivilgesellschaft muss Mitgestalter des Transfor-
mationsprozesses sein, denn sie setzt die Transforma-
tion in Bewegung und verleiht ihr die nötige Legitima-
tion (Kap. 6). Über verbesserte Informations, -Betei-
ligungs- und Rechtsschutzmöglichkeiten, wie z.  B. die 
Kennzeichnung von Produkten, reformierte Genehmi-
gungsverfahren, eine erweiterte Verbandsklage, das 
Einsetzen von Ombudsleuten, eine Ausweitung delibe-
rativer Verfahren bis hin zu einer die Legislative ergän-
zende Zukunftskammer soll ein offener und partizipa-
tiver Transformationsprozess (für Bürger und Bürger-
Konsumenten – citizen consumer) erreicht werden. 
Der WBGU kommt daher zu dem Ergebnis, dass es für 
die Transformation eher mehr als weniger Demokratie 
bedarf.

Nationaler – teilweise auch subnationaler – Staat-
lichkeit kommt in der Ausgestaltung einer Transfor-
mationspolitik, bei der Neugestaltung der (Energie)
Märkte, der Förderung neuer Technologien und dem 
Umbau der Städte weiterhin eine zentrale Rolle zu. Das 
Kapitel zeigt aber auch, dass globale Problemlagen eine 
globale Politik und somit supra- und transnationale 
Problemlösungen verlangen. Die EU – als Brücke zwi-
schen nationalen und globalen Lösungen – bietet hier-
für ein Modell, das weiter entwickelt werden sollte. Die 
EU oder ähnliche regionale Verbünde können jedoch 
nicht das Maß an globaler Kooperation und Koordina-
tion ersetzen, das für eine globale Transformation not-
wendig ist. Hier zeigt die Analyse, dass gerade auf der 
Ebene der globalen Politikgestaltung weiterhin große 
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Defizite bestehen, die dringend bearbeitet werden müs-
sen. Dies gilt insbesondere für die zentralen Transfor-
mationsfelder Energie, Urbanisierung und Landnut-
zung. Hier geht es darum, diesen Politikfeldern global 
deutlich mehr Gewicht zu verleihen, neue Institutio-
nen für die globale Infrastrukturentwicklung zu schaf-
fen sowie einen der neuen multipolaren Welt Rech-
nung tragenden Multilateralismus zu entwickeln, um 
so auf der Ebene subglobaler Pionierallianzen bis hin 
zur gesamten Staatengemeinschaft transformative Poli-
tiken zu entwickeln und durchzusetzen. 
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6.1
Vom Wissen zum Handeln? – Vom Handeln zum 
Wissen! 

Man erzielt – bei Weltklimakonferenzen wie bei priva-
ten Tischgesprächen – relativ schnell Konsens über die 
Notwendigkeit „etwas zu tun“, um gefährlichen Klima-
wandel, den Verlust von Biodiversität oder den Zusam-
menbruch der Weltfinanzwirtschaft zu verhindern. 
„Wir“ wissen recht genau was zu tun wäre; „man“ ist 
teilweise auch bereit, gewohnte Lebensstile aufzuge-
ben. „Wir“ verfügen über effiziente Technologien und 
„wir“ haben weltweite Deklarationen der Vermeidung 
gefährlichen Klimawandels und der Erhaltung biologi-
scher Vielfalt in internationalen Vertragswerken und 
supranationalen, nationalen und regionalen Politiken 
verabschiedet. Und dennoch werden „wir“, wenn wir 
dabei stehen bleiben, scheitern. Die Ratlosigkeit ent-
steht auf dem Weg vom Wissen zum Handeln, wo sich 
Pfadabhängigkeiten, Innovationsblockaden und ins-
titutionelle Routinen (Kap.  2.4) vor die gewonnenen 
Einsichten stellen und Handlungsimpulse lähmen.

Die Transformation zur klimaverträglichen Gesell-
schaft gehört auf den ersten Blick zu jenen Herkules-
aufgaben, die nach menschlichem Maß als unlösbar 
gelten: zu große Ziele können in zu knapper Zeit von 
zu wenigen Akteuren nicht erreicht werden. Solche 
Wahrnehmungen und Rahmenbedingungen globaler 
Probleme führen häufig zu Resignation und Apathie. 
Es kommt also darauf an, konkrete Ziele und Zwischen-
ziele zur Lösung dieser globalen Probleme zu setzen, 
die Umsetzung dieser Ziele angemessen und arbeits-
teilig zu operationalisieren, Prioritäten zu setzen und 
realistische Zeitpläne aufzustellen. Dem Zeitdruck zur 
Vermeidung gefährlicher Klimaänderungen (Kap.  1) 
muss durch Priorisierung und Beschleunigung begeg-
net werden. Dafür müssen die vorhandenen mentalen 
„Bereitschaften“ (Kap.  2) – durch den gestaltenden 
Staat (Kap.  5.4.1) – aktiviert, thematisch aufgeladen 
und durch Vernetzung von Akteuren umgesetzt wer-
den. Eine historische Rekapitulation großer Umbrüche 

(Kap. 3) lehrt, dass es immer wieder historische Situ-
ationen gegeben hat, in denen Einzelne oder kleine 
Gruppen sich gegen den „grässlichen Fatalismus der 
Geschichte“ (Georg Büchner) aufgelehnt und als Pio-
niere des Wandels scheinbar Unmögliches bewirkt 
haben. Die Geschichte der bürgerlichen Aufklärung 
und Revolutionen zeugt davon ebenso wie der Befrei-
ungskampf der Kolonien, symbolisiert im gewaltlosen 
Widerstand eines Mahatma Gandhi und Nelson Man-
dela, und die samtene Revolution in den Ländern Ost-
mitteleuropas und der DDR, angestoßen durch Men-
schen wie Lech Walesa und Bärbel Bohley, aber auch 
Willy Brandt und Michail Gorbatschow.

Das angesprochene diffuse „wir“ ist damit konkreter 
zu fassen und zu lokalen und überlokalen Handlungs-
einheiten zu formen, die Handlungsvorschläge effektiv 
kommunizieren und in wirksamen Identitätsstrukturen 
(„Wir-Gefühlen“) verankern können. Was global wie 
lokal weitgehend fehlt, ist das Bewusstsein der Selbst-
wirksamkeit und die Wahrnehmung der Stärke solcher 
Akteure, die sich an der Transformation längst bewusst 
oder unbewusst beteiligen. Regierungs- und Nichtre-
gierungsorganisationen müssen nicht nur ihre Steue-
rungsfähigkeit stärken (Kap. 5); sie müssen vor allem 
Strukturen und Netzwerke schaffen, die eine rasche 
und dauerhafte Mobilisierung von Akteuren ermögli-
chen, die sich für die Ziele der Transformation einset-
zen. 

In Kapitel  3 wurden anhand historischer Beispiele 
die strukturellen Voraussetzungen für die Umsetzung 
solcher Dispositionen erläutert. Im folgenden Kapitel 
geht es darum, wie und durch welche Akteure ein sol-
cher – schwer prognostizierbarer und schwer planba-
rer – Prozess angeregt, gestaltet und unterstützt wer-
den kann. Der Weg vom Wissen zum erforderlichen 
Handeln kann aus Sicht des WBGU nicht allein durch 
Erkenntnistransfer gelingen, er hat auch partizipative 
Dimensionen und Rückkopplungen. Wissen ist nichts 
ohne Wissende, und Wissen verbreitet sich nur durch 
Handelnde: Ein Transformationsprozess ist zum Schei-
tern verurteilt, wenn „Experten“ auf die Selbstevidenz 
der Vernünftigkeit ihrer am grünen Tisch erarbeiteten 
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Vorschläge setzen und „Laien“ durch Informations-
kampagnen und Anreizsysteme veranlassen (wollen), 
entsprechende Maßnahmen im Nachhinein zu akzep-
tieren. Erfolgreicher als Versuche politisch-administ-
rativer Institutionen im Bereich von Klimaschutz und 
-anpassung am Ende eines Prozesses „auch noch“ 
Akzeptanz zu beschaffen, dürften nach den Erkennt-
nissen der Partizipations- und Innovationsforschung 
solche Politiken und sozialen Mobilisierungen sein, die 
auf die frühzeitige Beratschlagung (Deliberation) mit 
und die aktive Teilhabe von Betroffenen setzen und für 
politisch-administrative Maßnahmen auf diese Weise 
Legitimation beschaffen (Walk, 2007; Schaal und Ritzi, 
2009; Kristof, 2010). Technologische Innovationen und 
politisch-rechtliche Steuerung müssen auf eine mobi-
lisierte Bürgerschaft treffen, um die volle Problemlö-
sungsfähigkeit entfalten zu können; dies gilt in „nor-
malen Zeiten“, aber umso mehr in zugespitzten Kri-
senlagen und unter dem Zeitdruck, den die Krise des 
Erdsystems erzeugt hat. Dies ist die Herausforderung 
demokratischer Politik im 21. Jahrhundert (Leggewie, 
2010).

Beispiele für rapide kulturelle und soziale Innova-
tionen, darunter veränderte Lebensstile, Werthaltun-
gen und Wissenspräferenzen, finden sich allenthalben. 
Dazu zählen die Ausbreitung von Zisterzienserklös-
tern im 12.  Jahrhundert (Grübler, 1997) ebenso wie 
die erstaunlichen Quantitäten und Qualitäten bürger-
schaftlichen Engagements am Ende des 20. Jahrhun-
derts (Evers und Zimmer, 2010). Darauf wird im Fol-
genden noch genauer eingegangen. Diese und wei-
tere Beispiele zeigen, dass individuelle wie kollektive 
Innovationsprozesse oftmals weniger durch kognitive 
Wissensbestände ausgelöst werden als durch lebens-
weltlich motivierte Veränderungs- und Reformbedürf-
nisse, die explorativ und experimentell vermittelt bzw. 
umgesetzt werden (Epstein, 1994). Die Bewegung vom 
experimentell-explorativen Handeln zu kognitiven Ein-
sichten lässt sich exemplarisch an der weltweiten Frau-
enbewegung nach 1945 demonstrieren. Deren Agenda 
wurde (im Unterschied zur älteren Frauenbewegung im 
19. und frühen 20. Jahrhundert) durch kleine, über-
schaubare Gruppen in sozialen Nischen unkonventio-
neller Rede- und Verhaltensweisen „erprobt“ und vor-
geführt und dann erst in breiterem Umfang politisch 
organisiert. Im Ergebnis haben diese Explorationen 
und Experimente zu einer veränderten kollektiven Pra-
xis innerhalb moderner Gesellschaften geführt, die von 
Gleichstellungsgesetzen über den geschlechtsneutralen 
Sprachgebrauch bis hin zur Integration von Frauen in 
klassischen Männerdomänen wie dem Militär, großen 
Unternehmen und politischen Spitzenpositionen reicht.

Gleiches gilt für die Umweltbewegung, die über 
dezentrale Bürgerinitiativen und Demonstrationen das 

Gesicht der Bundesrepublik, Westeuropas und ande-
rer OECD-Länder im Blick auf Umweltbewusstsein und 
Umweltpolitik nachhaltig verändert und geprägt hat. 
Neben der schockartigen Einsicht in die Bedrohung des 
„blauen Planeten“ war die lebensweltliche Erfahrbarkeit 
von Umweltschäden vor Ort (wie die Verschmutzung 
von Flüssen) ein starker Treiber von Veränderungsim-
pulsen, wobei auch abstraktere und großräumige Dar-
stellungen von Problemlagen, wie der „Grenzen des 
Wachstums“ (Meadows et al., 1972), mittelbar Verän-
derungsimpulse auszulösen vermochten und Wissens-
regime wie diese einen wichtigen Beitrag zur Konkre-
tisierung des ökologischen „Unbehagens“ leisten konn-
ten (Hünenmörder, 2004).

Zur Implementierung eines komplexen und modu-
laren Maßnahmenpakets, das den Herausforderungen 
der (Re-)Stabilisierung unseres Erdsystems gerecht 
wird, bedarf es der Infragestellung bestehender Regel-
werke, Routinen und Leitbilder, also der „Landkar-
ten in unseren Köpfen“ (Wilke, 1998). Aus der Orga-
nisationstheorie ist bekannt, dass Akteure auf neue 
Herausforderungen und Unsicherheit für gewöhnlich 
zunächst mit Abwehr und einer Bestärkung der eta-
blierten Handlungsorientierungen reagieren oder mit 
selektiver Wahrnehmung, also einer Aufnahme nur 
derjenigen neuen Anforderungen, die an etablierte 
Wissens-, Deutungs- und Regelsysteme anschlussfähig 
sind. Komplexe Lernprozesse und umfassende Innova-
tionen werden zumeist nicht durch die Qualität der Kri-
sendiagnosen und Ursachenanalysen initiiert, sondern 
erst mit der Etablierung überzeugender neuer Orientie-
rungsangebote und Handlungskonzepte (Wiesenthal, 
1995) und durch die Öffnung experimenteller Platt-
formen, auf denen Bekanntes zu Neuem neu arrangiert 
werden kann (Johnson, 2010).

6.2
Das Konzept der Change Agents – Pioniere des 
Wandels: Definition, Typologie und Rollen

Die Ergebnisse aus der Transitionsforschung (Grin et 
al., 2010) legen nahe, dass individuellen Akteuren bei 
der Veränderung gesellschaftlicher (Sub-)Systeme eine 
größere Rolle zukommt als ihnen lange Zeit – in wel-
cher das Forschungsinteresse zumeist auf die Grenzen 
des Handelns und systemische Emergenzeffekte gerich-
tet war – zugestanden worden ist. So zeigt die Ana-
lyse historischer Beispiele (Kap. 3), dass sozialer Wan-
del nicht nur von neuen Technologien und Leitsektoren 
der Wirtschaft, sondern vor allem von aufstrebenden 
sozialen Klassen, die die Veränderungen von Insti-
tutionen und Mentalitäten vorantrieben, geprägt ist. 
Identifizierbare Akteurskonstellationen treten als Trei-
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ber des Wandels in Erscheinung, die über ausreichend 
Macht, Ressourcen, Kreativität sowie Innovations- und 
Reformbereitschaft verfügen, um etablierte Blockade-
kräfte zu überwinden. Die Geschwindigkeit einer Trans-
formation (oder ob sie überhaupt gelingen kann) hängt 
wesentlich davon ab, dass beteiligte Akteure existie-
rende Gelegenheitsstrukturen zu nutzen wissen. 

Die Untersuchung gegenwärtiger und historischer 
Transitions- bzw. Transformationsprozesse macht aber 
auch deutlich, dass Akteure nicht nur von sich öffnen-
den Gelegenheitsfenstern profitieren können, sondern 
sie häufig selbst auch aktiv daran beteiligt sind, diese 
aufzustoßen (Grin et al., 2010). Strategische Gruppen 
und Allianzen fungieren dabei als Rollenmodelle und 
Trendsetter; so verschaffen sie isolierten Innovations-
impulsen eine „kulturelle Hegemonie“. Aus der Dif-
fusions- und Transitionsforschung ist bekannt, dass 
„Change Agents“ – so werden hier strategische Akteure 
definiert, die als (z.  T. unerkannte) Pioniere beim sozi-
alen Wandel vorangehen und ein Bewusstsein seiner 
Chancen verbreiten – bei der Einführung neuer Tech-
nologien und Ideen eine zentrale Bedeutung zukommt 
(Rogers, 2003; Grin et al., 2010; Kristof, 2010). Die 
Rolle von „Change Agents“ bei der Initiierung und 
Gestaltung von Veränderungsprozessen ist in ver-
schiedenen Disziplinen der Diffusions- und Innovati-
onsforschung untersucht worden (darunter Betriebs-
wirtschaftslehre, Soziologie und Psychologie). Die die-
sem Ansatz zugrunde liegende Idee lässt sich wie folgt 
zusammenfassen: „Change Agents haben eine überzeu-
gende Veränderungsidee und eine erste Idee für deren 
Umsetzung. Sie vernetzen sich und gewinnen wich-
tige Mitstreiter. So schaffen sie es, die kritische Masse 
für die Veränderung zu gewinnen. Danach entwickeln 
sie die Idee in Schritten gemeinsam weiter. Die Verän-
derung von Routinen, der Rahmenbedingungen, die 
Bildung neuer Institutionen, ein Paradigmenwechsel 
schließen den Prozess ab.“ (Kristof, 2010).

„Change Agents“, im Folgenden als Pioniere des 
Wandels bezeichnet, setzen sich für bestimmte Ver-
änderungen ein und treiben diese aktiv voran. Meis-
tens handelt es sich dabei zunächst um einzelne Per-
sonen und kleine Gruppen (Kristof, 2010). Sie verbre-
ten Innovationen, indem sie eine Politik des „Weiter-

so-wie-bisher“ hinterfragen, eine alternative Praxis 
schaffen und somit etablierte Weltbilder und Pfade in 
Frage stellen, Einstellungs- und Verhaltensmuster her-
ausfordern sowie bei neuen Gleichgesinnten (followers, 
early adopters) eine dauerhafte Motivation zum selbst 
tragenden Wandel schaffen. Langfristorientierung und 
die Überwindung von Verlust- und Risikoaversionen 
sind hierbei typisch. Pioniere des Wandels bewirken 
demnach nicht nur punktuell, also in ihrem eigenen 
Erfahrungsbereich Veränderungen, sondern stoßen 
vergleichsweise großflächige Transformationsprozesse 
dezentral und „von unten“ an. Sie finden Nachahmer 
und animieren andere zur Veränderung ihrer Verhal-
tenspraxis. 

Schematisch kann man einer Blockadesituation, die 
von einer Politik des „Weiter-so-wie-bisher“ beherrscht 
ist, somit ein Innovationsszenario gegenüberstellen 
(Tab.  6.2-1). Auf der Ebene individueller Interessen 
würden anstelle von Vetospielern Pioniere des Wandels 
im eben beschriebenen Sinne agieren. Auf der Ebene 
von Einstellungen und Dispositionen würde keine Ver-
lustaversion, sondern Aufbruchstimmung herrschen. 
Auf einer übergeordneten symbolischen oder Rah-
mungsebene wären Kulturen der Innovation anstelle 
von Kulturbarrieren tonangebend. 

Im Folgenden werden Pioniere des Wandels identifi-
ziert, nicht nur einzelne Personen, sondern auch Orga-
nisationen und Gruppen, welche die in diesem Gut-
achten skizzierte Transformation tragen und befördern 
können. Hierzu werden in Fallbeispielen und Synthe-
sen vor allem solche Pioniere des Wandels behandelt, 
die Veränderungsprozesse vorantreiben und laufende 
sozio-technologische Veränderungen, Gesetzgebung 
und Marktgeschehen als Konsumenten, Unternehmer 
und Investoren, als Bürger, Verwaltungspersonal und 
Politiker untermauern und gestalten. Aussagen, die 
man dazu machen kann, sind notwendigerweise vor-
läufig und tentativ. Sie können Erkenntnisse aus der 
Diffusions- und Transitionsforschung heranziehen. 
Basierend auf Studien aus dem Veränderungsmanage-
ment (change management) bzw. der Organisationsent-
wicklung (Reiß, 1997; Hauschildt, 1997; Bach, 2000) 
hat Kristof (2010) ein „Promotorenmodell“ entwickelt, 
das Rollen, Kompetenzen und Hauptaufgaben von 

Tabelle 6.2-1
Innovationsdynamik und -diffusion auf drei Ebenen. 
Quelle: WBGU

Soziale Ebene Weiter-so-wie-bisher Innovation Analyseebene

Mikro Vetospieler Pioniere des Wandels Interessen

Meso Verlustaversionen Aufbruchstimmung Emotionen, Dispositionen

Makro Kulturbarrieren Innovationskulturen Symbolebene, Rahmen
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 Pionieren des Wandels zusammenfasst (Tab. 6.2-2).
Angelehnt an die Diffusionsforschung, in der ein 

Innovations- und Produktionszyklus unterschieden 
wird, lassen sich hier verschiedene Funktionen aus-
differenzieren und Typen von Pionieren des Wandels 
analytisch unterscheiden (Abb.  6.2-1). Im Innovati-
onszyklus handeln Pioniere des Wandels, indem sie 
offene Fragen und Herausforderungen benennen und 
auf die Tagesordnung setzen, indem sie als Katalysato-
ren Problemlösungen erleichtern, indem sie als Medi-
atoren zwischen Konfliktgruppen vermitteln oder in 
Gruppen blockierte Entscheidungsprozesse freisetzen, 
indem sie disparaten Innovationsbedarf zusammen-
fassen oder indem sie zur Problemlösung notwendige 
institutionelle Innovationen „von unten“ oder als Ent-
scheidungseliten „von oben“ auf den Weg bringen. Im 
Produktionszyklus betätigen sich Pioniere des Wan-
dels als Erfinder, Investoren, Unternehmer, Entwickler 
oder Verteiler neuer Konzepte, Produkte und Dienst-
leistungen, aber auch als „aufgeklärte Konsumenten“, 
indem sie neue Produkte nachfragen und zirkulieren 
lassen. Dabei handelt es sich zunächst um eine analy-
tische Unterscheidung. Pioniere des Wandels können 
selbstverständlich auch verschiedene dieser Funktio-
nen gleichzeitig ausfüllen.

Angesichts der zu bewältigenden Herausforderun-
gen (Kap. 1) muss man die Bedeutung von Akteuren 
und Akteurskonstellationen als politischen Kern des 
„Könnensbewusstseins“ (Meier, 1978) in einem repu-
blikanischen Gemeinwesen hervorheben: „Was den 
Menschen zu einem politischen Wesen macht, ist seine 
Fähigkeit zu handeln; sie befähigt ihn, sich mit seines-
gleichen zusammenzutun, gemeinsame Sache mit ihnen 
zu machen, sich Ziele zu setzen und Unternehmungen 
zuzuwenden, die ihm nie in den Sinn hätten kommen 
können, wäre ihm nicht diese Gabe zuteil geworden: 

etwas Neues zu beginnen“ (Arendt und Uellenberg, 
1970). 

Für Genese und Wirksamkeit von Pionieren des 
Wandels, dies zeigt die Analyse verschiedener Bei-
spiele, sind in der Regel vier Elemente entscheidend: 
Eine gewisse soziale Außenseiterstellung, die Verbin-
dung mehrerer Wissensbereiche, die Integration in 
ein förderliches Netzwerk und günstige Gelegenheits-
strukturen der jeweiligen Zeit. Exemplarisch kann man 
dies am historischen Beispiel des Leonardo da Vinci 
 ( 1452–1519) verdeutlichen, der als Maler und Bild-
hauer, Erfinder, Architekt und Ingenieur, Naturphilo-
soph und Schriftsteller immense Wirkung im Europa 
der Renaissance entfalten konnte. Als Erklärung kann 
man weder Leonardo da Vincis Genie anführen noch 
behaupten, er sei als Renaissancemensch ein „Kind sei-
ner Zeit“ gewesen. In ihm verbinden sich die vier für 

Tabelle 6.2-2
Das Promotorenmodell: Erfolgssteigernde Rollen für die Pioniere des Wandels. 
Quelle: nach Kristof, 2010

Promotorenrolle Kompetenzen Hauptaufgabe

Fachpromotoren Fachkompetenz und 
 objekt spezifisches Fachwissen

Initiierung, Identifikation von 
 Alternativen, Problemlösung, 
 Implementierung

Prozesspromotoren Kombination von Fach- und 
 Führungskompetenz

Problemdefinition, Prozessgestaltung, 
Kommunikation

Machtpromotoren Führungskompetenz,  hierarchisches 
Potenzial, Verfügung über 
 (materielle) Ressourcen

Initiierung von Veränderungs-
prozessen und Förderung ihres Erfolgs

Beziehungspromotoren Beziehungskompetenz, Netzwerk-
kenntnis, Interaktionspotenzial, 
Konfliktmanagement

Unterstützung der Prozesspromotoren 
in Interaktionsprozessen

Abbildung 6.2-1
Typologie von Pionieren des Wandels. 
Quelle: WBGU
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Pioniere des Wandels typischen Elemente: Die aus sozi-
aler Marginalität gewachsene Persönlichkeit, der auf 
Wandel und Innovation angelegte Zeitgeist, eine inter-
disziplinäre Wissensorganisation und günstige politi-
sche Gelegenheitsstrukturen. Als uneheliches Kind und 
Homosexueller musste Leonardo da Vinci um Aner-
kennung ringen und war zum kirchenfernen Häreti-
ker prädestiniert. In den Stadtrepubliken von Mailand 
und Florenz, später durch den Vatikan und den fran-
zösischen Hof, wurde Leonardo da Vinci gefördert, 
ohne seine intellektuelle Autonomie aufzugeben. In 
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, als der Buch-
druck die Rezeption und Verbreitung der Entdeckun-
gen der Wissenschaft und Weltreisenden beschleunigte 
und die Autorität der Kirche schwand, entstand eine 
Bereitschaft zum aktiv gesteuerten Wandel. Diese Gele-
genheitsstrukturen (Leonardo da Vinci betonte häufig 
die Rolle des fruchtbaren, transitorischen Augenblicks) 
wurden gespiegelt und prozessiert in der zugleich gene-
ralistischen und assoziativen Denkweise Leonardo da 
Vincis, der als „apparatore“ zugleich eine gute Perfor-
manz in der höfischen Gesellschaft seiner Zeit hatte. 
Leonardo da Vinci begriff die Malerei als „Spiegel des 
Universums“; ihn interessierten die Gesetzmäßigkeiten 
der göttlichen Natur, die er in assoziativen Verknüp-
fungen und diversen literarischen Formen zu erfassen 
suchte. Künstlerische, wissenschaftliche und techni-
sche Arbeiten fügten sich zu einem Universalprogramm 
und setzten zahlreiche Erfindungen frei. 

In den italienischen Stadtrepubliken kam Innovation 
weniger durch individuelle Genies und eine rasche Ori-
entierung auf (Markt-)Anwendung zustande als durch 
die assoziative und experimentelle Verknüpfung „guter 
Ideen“ im dichten und zugleich flexiblen Resonanzraum 
der seinerzeit am stärksten urbanisierten Region Euro-
pas (und der Welt), die einen dramatischen Anstieg 
der Innovationsrate ermöglichte (Johnson, 2010). Eine 
ähnliche Innovationsgeschwindigkeit wurde im Rah-
men der Industriellen Revolution erreicht, in deren Ver-
lauf es nicht zuletzt um die Verbesserung der Ernäh-
rungssituation der Menschen ging, die aus dem Agrar-
sektor in die industrielle Fertigung und vom Land in die 
Stadt wechselten. 

Ein prominentes Beispiel für einen Pionier des Wan-
dels in dieser Zeit ist der 1803 in Darmstadt geborene 
Chemiker Justus Liebig. Er gilt als Begründer der Orga-
nischen Chemie, der Agrikulturchemie und der Ernäh-
rungsphysiologie und damit als eine der großen Wis-
senschaftlerpersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts 
(Leggewie, 2003). Mit seiner Verknüpfung von Lehre, 
Grundlagenforschung, angewandter Forschung und 
Produktentwicklung trug er in verschiedenen Rollen 
zum Übergang in die Industriegesellschaft bei. Liebig 
arbeitete vor allem an der Verbesserung der landwirt-

schaftlichen Produktivität, nicht zuletzt weil er 1816 
im „Jahr ohne Sommer“ selbst eine verheerende Hun-
gersnot erlebt hatte. Das praktische Ergebnis seiner 
Forschung war das „Super phosphat“, das heute noch 
der weltweit meist verwendete Phosphatdünger ist. 
Durch diesen Dünger konnten die Ernte und die Nah-
rungsversorgung in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts erheblich gesteigert werden. Die Ernährung 
der Bevölkerung in modernen Industriegesellschaften 
wäre ohne Kenntnis der agrikulturchemischen Grund-
aussagen Liebigs nicht möglich gewesen. Liebig fasste 
seine Forschung in den beiden Büchern „Die organische 
Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physio-
logie“ (kurz: „Agriculturchemie“) und „Die Thierchemie 
oder die organische Chemie in ihrer Anwendung auf 
Physiologie und Pathologie“ zusammen, welche beide 
großes Aufsehen inner- und außerhalb der Wissen-
schaft erregten und in zahlreiche Sprachen übersetzt 
wurden (Liebig, 1840, 1842). Liebig war zudem unter-
nehmerisch tätig und Mitbegründer der Bayerischen 
Aktiengesellschaft für chemische und landwirtschaft-
lich-chemische Fabrikate (BAG), welche unter anderem 
Namen noch heute existiert.

Die sozialwissenschaftliche Forschung bietet Hin-
weise darauf, dass tiefgreifender sozialer und kultu-
reller Wandel häufig mit Generationswechseln einher-
geht (Mannheim, 1964; Bude, 1987; Leggewie, 1995; 
Jureit, 2006; Inglehart, 2008). Bei solchen Umbrüchen 
vollzieht sich gewissermaßen auf der gesellschaftlichen 
Makroebene das, was aus Markt- und Diffusionsfor-
schung hinreichend dokumentiert ist: Jüngere Gruppen 
zeigen eine größere Offenheit gegenüber Innovationen 
und zählen überdurchschnittlich häufig zu den frühen 
Übernehmern (early adopters) neuer Technologien. 
Zugleich zeigt die historische Forschung, dass kogni-
tive und emotionale Diskrepanzen zwischen Alters-
kohorten, die sich zum Teil als Generationenkonflikte 
ausdrücken, soziale Bewegungen mobilisieren können 
(Elias, 1994).

Eine wichtige Frage ist, ob Akteure über ausreichend 
strategische Kompetenz verfügen bzw. in der Lage 
sind, sich mit anderen Pionieren des Wandels zusam-
menzuschließen, um Transformationsprozesse zu initi-
ieren oder zu beschleunigen (Grin et al., 2010). Dies 
bedeutet, dass man sich nicht auf die Rolle technischer 
Experten, politisch-administrativer Entscheidungse-
liten, Manager, Unternehmer usw. beschränken darf, 
sondern auch andere Schlüsselgruppen, wie Konsu-
menten, kleinere kommunale Initiativen und informelle 
Netzwerke, genauer in den Blick nehmen muss. Pio-
niere des Wandels können demnach Individuen sein, 
die auf der Mikroebene als Leitfiguren und Rollen-
modelle Reputation und Vertrauen gewinnen und auf 
der Mesoebene als überschaubare Gruppen (z.  B. Lern- 
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und Arbeitsgemeinschaften, Vereinsmitglieder, Inter-
essengruppen, Berufsverbände, ehrenamtliche Teams) 
zusammenwirken. Schließlich kommen Großorgani-
sationen wie Unternehmen, politisch-administrative 
Einheiten von der lokalen bis zur supra- und transna-
tionalen Ebene sowie weitere Zusammenschlüsse (u.  a. 
bestimmter Berufsgruppen oder Mäzene) in Betracht. 
Entscheidendes Kriterium ist neben ihrer innovativen 
Kapazität und der Gemeinwohlorientierung die Fähig-
keit, „Neues“ zu kommunizieren und in den jeweiligen 
Kommunikationsräumen Identität und das Bewusstsein 
von Wirkungsmächtigkeit zu schaffen. Diese Kommu-
nikationsräume erstrecken sich von der direkten inter-
personalen Kommunikation bis zu grenzüberschreiten-
den Plattformen virtueller Kommunikation in sozialen 
und wissenschaftlichen Netzwerken. Aus dem Verän-
derungsmanagement (change management) sowie der 
Organisationsentwicklung ist zusätzlich bekannt, dass 
sogenannte weiche Faktoren wie soziales Verhalten 
und die Qualifikation, Prozesse gut gestalten zu kön-
nen, zentral für den Erfolg von Veränderungsprozessen 
sind (Kristof, 2010).

Bereits in der evolutorische Ökonomik wird auf 
die Bedeutung von „Nischenmärkten“ für die wirt-
schaftliche Entwicklung hingewiesen (Saviotti, 1996; 
Levinthal, 1998; Frenken et al., 1999). Auch die Tran-
sitionsforschung (Grin et al., 2010) geht davon aus, das 
Transformationsprozesse zumeist in Nischen begin-
nen, wo sie zunächst kleinräumig und nahezu unsicht-
bar sind. Diese Marginalität (Park, 1928) mag zu einer 
erheblichen (Selbst-)Unterschätzung ihrer Wirksamkeit 
geführt haben, doch die entscheidende Frage ist, wie 
anfangs für „verrückt“ erklärte, isolierte, häufig von 
Minderheiten und vermeintlichen Außenseitern initi-
ierte Innovationsimpulse im Erfolgsfall kulturelle Hege-
monie erringen. Dabei spielt es eine Rolle, dass Pioniere 
des Wandels heute typischerweise in lokalen und über-
regionalen Initiativen, Nichtregierungsorganisationen 
usw. Rollenmodelle ausbilden, Einstellungs- und Ver-
haltensmuster in Aktionsmuster verwandeln und bei 
anderen Motivation zu schaffen vermögen. 

Beispiele hierfür sind die „ansteckende“ Prolife-
ration der Ideen von Perestrojka und der „samtenen 
Revolution“ in Ostmitteleuropa seit Mitte der 1980er 
Jahre. Sie haben zur größten politischen und kultu-
rellen Revolution der jüngeren Vergangenheit und zur 
Öffnung des scheinbar unaufhebbaren Eisernen Vor-
hangs geführt. Sie waren dabei stets auf die Performanz 
einzelner Gruppen von Pionieren des Wandels und cha-
rismatischer Persönlichkeiten angewiesen.

Im Zusammenhang mit der wachsenden Bedeu-
tung, die strategischem und/oder nachhaltigem Kon-
sum zukommt, wird auch über den Einfluss kleinerer 
kommunaler Bewegungen (sogenannte Graswurzel-

initiativen) diskutiert. Solche Initiativen existieren in 
verschiedenen Formen loser Zusammenschlüsse über 
gemeinnützige Vereine bis hin zu „sozialen Unterneh-
men“. Der Vorteil von lokalen Akteuren ist, dass sie auf 
kontextgebundenes Wissen zurückgreifen können und 
verstehen, was unter den jeweiligen lokalen Besonder-
heiten funktioniert und was nicht. Dies entspricht der 
vielfach belegten Erkenntnis, dass „von oben“ initiierte 
Veränderungsprozesse gerade deswegen häufig schei-
tern, weil sie das lokale Wissen unberücksichtigt lassen. 
Seine Berücksichtigung ist aber die Voraussetzung, um 
in einer spezifischen kulturellen und sozialen Umge-
bung erfolgreich zu sein (Scott, 1998).

6.3
Wo und wie Pioniere des Wandels bereits heute 
die Transformation gestalten

6.3.1 
Pioniere des Wandels in unterschiedlichen 
 Ebenen und sozialen Bereichen

Die bisher beschriebenen Pioniere des Wandels sollen 
nun durch Akteure aus einschlägigen Bedürfnisfeldern 
der Klima- und Nachhaltigkeitspolitik ergänzt werden. 
Hierbei werden die Beispiele im Auge behalten, da es 
auch Karrieren von Pionieren des Wandels gibt, die 
mehrere Transformationsbereiche durchlaufen, etwa 
von der Friedensstiftung, Integration oder Entwick-
lungszusammenarbeit in ökologische Felder. Ein Bei-
spiel dafür ist das Islamische Forum Penzberg in Ober-
bayern, das zunächst durch seine einladende, offene 
Architektur als Musterbeispiel von Integration in einer 
multireligiösen Gemeinde galt, mit der Installation 
einer Solaranlage am Minarett aber auch eine ökologi-
sche Vorreiterrolle im Bereich von Sakralbauten über-
nommen hat (Merkur-Online, 08.07.2009). Ebenso 
werden Beispiele für Pioniere des Wandels angespro-
chen, die in „Metabereichen“ der (welt-)gesellschaftli-
chen Lebenswelt für ein höheres Maß an Konvivialität 
(Illich, 1975), also für ein höheres Maß an Lebensge-
rechtigkeit des technischen Fortschritts, tätig und aus 
dieser Perspektive für Nachhaltigkeitsaspekte aufge-
schlossen sind und mobilisierbar sein können. Beispiel-
haft sind hier Bewegungen, die ein „entschleunigtes“ 
Zeitmanagement anregen (Slowfood: Entschleunigung 
durch langsames und genussvolles Essen; Kap. 6.3.2.4) 
und „freiwillige Einfachheit“ (voluntary simplicity) 
propagieren (Küstenmacher und Seiwert, 2004). Auch 
Impulse für die Erhaltung und Förderung kultureller 
Vielfalt (etwa von Generationen und Religionen) sowie 
soziales Unternehmertum (social entrepreneurship) in 
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den Bereichen Bildung, Entwicklung und Armutsbe-
kämpfung und Menschenrechtsschutz zählen dazu.

Pioniere des Wandels finden sich auf allen sozialen 
Ebenen und in verschiedenen Tätigkeitsfeldern: Bei-
spielsweise bei thematisch fokussierten Umwelt- und 
Bürgerinitiativen und sozialen Protestbewegungen, in 
Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen (unter 
ihnen die Kirchen und Stiftungen), in der Wissenschaft 
sowie unter Ingenieuren, Stadtplanern und Architekten. 
Pioniere des Wandels finden sich auch in Berufsverbän-
den, die ihre Mitglieder zur Ablegung von (im übertra-
genen Sinne) „hippokratischen Eiden“ veranlassen, von 
der Entwicklungszusammenarbeit über die Altenpflege 
bis zu anderen Aspekten ehrenamtlicher und privat-
wirtschaftlicher Betätigung. Bei den vom WBGU im 
Folgenden exemplarisch herausgestellten Pionieren des 
Wandels handelt es sich nach der oben vorgestellten 
Klassifikation um Einzelpersonen, Gruppen, Organisa-
tionen und Netzwerke privater und öffentlicher Art, die 
nachhaltige Initiativen in den in Kapitel 4 behandelten 
Bedürfnisfeldern entwickelt haben. Der WBGU nimmt 
im folgenden Kapitel also eine monothematische Eng-
führung vor und beschränkt sich auf solche Initiativen, 
die in den Bereichen Energieversorgung, Mobilität, 
Stadtentwicklung sowie Landnutzung (Landwirtschaft, 
Ernährung und Waldschutz) tätig sind. Es handelt sich 
dabei um aus einer Fülle von nationalen und internati-
onalen Beispielen herausgegriffene Initiativen, die hier 
weder ein besonderes Gütesiegel erhalten noch, vor 
allem im Fall privatwirtschaftlicher Einrichtungen, aus-
drücklich empfohlen werden sollen. Beispiele für Pio-
niere des Wandels werden in den folgenden Abschnit-
ten steckbriefartig vorgestellt. Bei den Feldern Energie-
versorgung und Mobilität sind sogenannte Bifurkatio-
nen eingebaut worden. Darunter sind Weggabelungen 
in dynamischen Systemen zu verstehen, die auf der 
einen Seite den bisher beschrittenen Wachstumspfad 
auf der Grundlage energetisch effizienterer und erneu-
erbarer Technologien fortsetzen, also etwa den bisher 
auf Verbrennungsmotoren beruhenden Individualver-
kehr auf der Grundlage von Elektromobilität fortfüh-
ren, und auf der anderen Seite alternative Mobilitäts-
pfade beschreiten, darunter etwa die Vermeidung von 
Individualverkehr. Diese Darstellung dient heuristi-
schen Zwecken; in der Lebenswirklichkeit wird man es 
in der Regel eher mit gemischten individuellen Strate-
gien und hybriden Kollektivlösungen zu tun haben. In 
Einzelfällen erfolgt auch ein Rückgriff auf historische 
Pioniere des Wandels, die bereits in der Vergangenheit 
einen entscheidenden Beitrag zur angestrebten Trans-
formation leisteten.

In den Bereichen Urbanisierung und Landnutzung 
werden diese „Steckbriefe“ in ein Narrativ eingebaut, 
das dem oben vorgestellten Innovations- bzw. Pro-

duktionszyklus entspricht (Kap.  6.2). Damit sollen 
Geschichten erzählt werden (Nünning und Nünning, 
2002; Fuchs, 2009; Thier, 2010), die von einer frühen, 
anfangs meist marginalen Innovationsidee über erste 
Konkretisierungen und Vergemeinschaftungen (Weber, 
1984) bis zur generellen Habitualisierung (Bourdieu, 
1987; Elias, 1987; Veblen, 2007) reichen. Nicht alle 
„Rollen“ aus dem Innovations- und Produktionszyk-
lus sind in den jeweiligen Narrativen zu den Bereichen 
„Stadtentwicklung“ und „Landnutzung“ besetzt; in 
Abbildung 6.3-1 werden aber die konkreten Beispiele 
noch einmal als Synopse zusammengeführt.

6.3.2 
Beispiele für erfolgreiche lokale Klima- und 
 Nachhaltigkeitsinitiativen (Angebotsseite)

6.3.2.1 
Energieversorgung 
Die „Stromrebellen“ aus Schönau im Schwarzwald bil-
den den auf den ersten Blick unwahrscheinlichen Fall 
einer ursprünglich privaten und kleinräumigen Initi-
ative von Stromproduzenten, die vor der Liberalisie-
rung des Strommarktes 1998 begann, mit den Mitteln 
der Wind- und Solarenergie, später der Kraft-Wärme-
Kopplung und der Biomasse, selbst Energie zu pro-
duzieren. Die Kundenzahl hat sich innerhalb der letz-
ten Jahre vervielfacht und inzwischen versorgen die 
 Elektrizitätswerke Schönau (EWS) über 100.000 Pri-
vatkunden, Betriebe und Industrieunternehmen im 
ganzen Bundesgebiet mit Strom. Sie zählen damit zu 
den größten ökologischen Stromanbietern in Deutsch-
land. Die EWS investieren ihre Gewinne in den Aus-
bau einer nachhaltigen Energieversorgung und fördern 
darüber hinaus mit Hilfe eines Anteils an ihrem Strom-
preis, dem „Sonnen-Cent“, auf Antrag kleine Strom-
erzeugungsanlagen – also etwa Kraft-Wärme-Heizun-
gen oder Biogasanlagen. Auf diese Weise konnten bis 
heute mehr als 3.000 kleine Ökokraftwerke installiert 
werden. Allein durch diese direkt geförderten Kraft-
werke werden jährlich mehr als 10.000 t CO2 einge-
spart. Aus einer kleinen lokalen Initiative nur einiger 
weniger Personen entwickelte sich binnen kurzer Zeit 
eine sozial, wirtschaftlich und energiepolitisch beein-
druckende Dynamik, die immer mehr Akteure einbezog 
und einen Veränderungsimpuls mit wachsender Reich-
weite erzeugte (Leggewie und Welzer, 2009).

Ganz ähnlich operiert die Solarcomplex AG in  Singen, 
die sich zum Ziel gesetzt hat, die Energieversorgung 
im Bodenseeraum bis zum Jahr 2030 vollständig auf 
erneuerbare Energien umzustellen. Die Solarcomplex 
AG wurde erst im Jahr 2000 von etwa 20 Bürgerin-
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nen und Bürgern gegründet und begann 2001 mit der 
 Installierung einiger Solaranlagen. Inzwischen hat die 
AG über 1.000 Gesellschafter sowie einen prominen-
ten Beirat, dem Klima- und Energieforscher angehören, 
und betreibt einen umfangreichen Kraftwerkspark. 

Die Staudinger Gesamtschule in Freiburg i.  Br. 
begann 1999 damit, das Schulgebäude energetisch zu 
sanieren. Die dafür notwendigen Mittel wurden über 
ein „Contracting-Verfahren“ eingeworben: Externe 
Kapitalgeber finanzieren die Möglichkeit, über gestei-
gerte Energieeffizienz jene Kosten einzusparen, die in 
den Folgejahren dann die Mittel liefern, das eingesetzte 
Kapital zu verzinsen und an die Investoren zurück zu 
zahlen. Dieses Verfahren hat nicht nur zahlreiche 
Nachahmer gefunden und zur Ausbreitung der sozio-
technologischen Innovation des „Energy-Contracting“ 
geführt, sondern auch zu anderen Rollenmodellen und 
Bildungskonzepten im Schulalltag (Leggewie und Wel-
zer, 2009). 

Solche Veränderungsinitiativen bewirken, dass die 
Akteure es (1) nach dem Erfolg ihrer Maßnahmen 
nicht auf der Einstiegsebene belassen, sondern umge-
hend weitere Felder suchen, auf die sich die gemach-
ten Erfahrungen ausweiten lassen. Die konkrete Erfah-
rung einer Veränderbarkeit der Lebenswelt weckt oder 
verstärkt das Motiv, diese Lebenswelt weiter zu ver-
ändern. Zugleich wirken (2) Erfahrungen „eigener Wir-
kungsmächtigkeit“ (Bandura, 1977) modellbildend und 
liefern Beispiele zur Nachahmung, mithin zur Ausbrei-
tung der Wandlungsimpulse. Dies gelingt (3) dadurch, 
dass die Kommunikationsdichte bestehender Arbeits-, 
Lern- und Freizeitgemeinschaften genutzt wird und 
deren Normalkommunikation (über Arbeiten, Lernen 
und Freizeitgestaltung) episodisch für Gemeinwohl-
ziele „aufgeladen“ wird. Damit wachsen (4) lockere 
Netzwerke mit kollektiver Identität, die nach innen 
gemeinsame Gewohnheiten ausbilden („bei uns wird 
das so gemacht“) und nach außen Distinktionsgewinne 
schafft („wir machen so etwas nicht (mehr)“).

Die hier beschriebenen Initiativen von Pionieren 
des Wandels zum Auf- und Ausbau einer klimafreund-
lichen Energieversorgung wurden in der Regel erst 
ermöglicht bzw. befördert durch die Veränderung der 
regulatorischen Rahmensetzung, die anschaulich die 
Rolle des gestaltenden Staates (Kap. 5) im Transforma-
tionsprozess verdeutlicht. Das 1991 in Deutschland in 
Kraft getretene Stromeinspeisegesetz (StrEG) öffnete 
den Strommarkt für private Erzeuger regenerativen 
Stroms. Nach dem StrEG waren Energieversorger ver-
pflichtet, den in ihren Versorgungsgebieten erzeugten 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen abzunehmen 
und mit mindestens 90  % des Durchschnittserlöses aus 
dem Stromverkauf zu vergüten. Strom aus erneuerba-
ren Energiequellen, der zuvor als unwirtschaftlich galt 

(wie Strom aus Windkraftanlagen), wurde damit ren-
tabel. Dabei wurden die öffentlichen Haushalte nicht 
belastet, sondern die durch das Gesetz entstehenden 
Kosten hatten die Elektrizitätsversorger und ihre Kun-
den zu tragen (Ohlhorst, 2009). Eine Besonderheit des 
StrEG bestand darin, dass es in einer alle Fraktionen 
umfassenden Koalition direkt aus dem Parlament initi-
iert wurde. Eine kleine Gruppe von Abgeordneten, von 
denen viele Mitglieder des Bundestagsausschusses für 
Forschung und Technologie waren, gelang es – mit tat-
kräftiger Unterstützung des neu gegründeten Bundes-
verbandes erneuerbarer Energien –, die Vorteile erneu-
erbarer Energien auf der politischen Agenda zu plat-
zieren. Dazu zählte der forschungspolitische Sprecher 
der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, 
Wolfgang Daniels, der durch die Initiative den Atom-
ausstieg voranbringen wollte, der Abgeordnete Mat-
thias Engelsberger (CDU/CSU-Fraktion), selbst Betrei-
ber eines Wasserkraftwerkes, sowie die beiden nord-
deutschen Abgeordneten Erich Maaß und Harry Peter 
Carstensen (ebenfalls CDU/CSU-Fraktion), die aus 
Wahlkreisen stammten, in denen Windkraftanlagen 
getestet wurden (Ohlhorst, 2009). In verschiedenen 
Gruppenanträgen wurden sie von rund 80 Abgeord-
neten aus allen im Bundestag vertretenen Fraktionen 
unterstützt. Das Gesetz wurde am 7. Dezember 1990 
mit einer großen Mehrheit im Bundestag verabschiedet 
(Ohlhorst, 2009). 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aus dem 
Jahr 2000 entwickelte das StrEG weiter. Anstatt sich 
am durchschnittlichen Strompreis zu orientieren gab es 
langfristige Festpreise für die Einspeisung von Strom 
aus erneuerbaren Energien vor und differenzierte die 
Vergütung nach Sparte. Ein fester Vergütungssatz 
wurde nunmehr nicht nur für den Geltungszeitraum des 
Gesetzes, sondern auf 20 Jahre garantiert. Das Gesetz 
setzte damit starke Anreize in erneuerbare Energien 
zu investieren. Die Energieversorgungsunternehmen 
wurden verpflichtet, den regenerativ erzeugten Strom 
abzunehmen. Für die Betreiber von Windenergie und 
Photovoltaikanlagen entstand so eine hohe Investi-
tions- und Planungssicherheit.

Beispiele für eine lokal initiierte Energiewende 
finden sich natürlich nicht nur in Deutschland: 1997 
schrieb das dänische Energieministerium einen Wettbe-
werb aus, um eine Testregion auszuwählen, in der das 
Potenzial erneuerbarer Energien erprobt werden sollte. 
Ziel war es, die Testregion mittels frei verfügbarer Tech-
niken und ohne staatliche Sonderhilfen binnen 10 Jah-
ren CO2-neutral zu gestalten. Die Insel Samsö gewann 
den Wettbewerb, nachdem ein Ingenieur vom Fest-
land die Insel bei dem Wettbewerb angemeldet hatte. 
Er hatte den Strom- und Ölverbrauch der Insel analy-
siert und geprüft, wieviel Biomasse pro Jahr auf der 
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Insel wächst, wie stark der Wind weht und wie lange 
die Sonne scheint. Der Erfolg des Projektes war keines-
wegs vorhersehbar, weil es sich bei der Insel um eine 
arme, ländlich geprägte Region handelte, deren Bewoh-
ner relativ wenig Interesse am Klimaschutz hatten. Es 
wurde ein Verein zur Umsetzung des Projektes gegrün-
det, dessen Sprecher Sören Hermansen vom Time Maga-
zine 2008 zum „Helden der Umwelt“ ernannt wurde. Er 
gewann 450 der insgesamt 4.000 Inselbewohner dafür, 
sich an dem Projekt zu beteiligen. Das Klimaprojekt 
sieht vor, dass die Inselbewohner durch (erhebliche) 
Eigeninvestitionen Windräder und mit Stroh betrie-
bene Heizkraftwerke finanzieren. Es wurden zehn Off-
shore- und elf Onshore-Windkraftanlagen, drei zen-
trale Stroh-Fernwärmekraftwerke (nur mit Inselstroh 
betrieben) und ein Solar/Holz-Fernwärmekraftwerk 
errichtet. Da diese Anlagen nicht Großkonzernen, son-
dern den Inselbewohnern gehören und neue Beschäf-
tigungs- sowie Investitionsmöglichkeiten entstehen, 
verbleiben Einkommen und Gewinne auf Samsö. Her-
mansen gab als Erfolgsgeheimnis aus: „Man darf nichts 
von oben nach unten machen. Alles muss den Leuten 
gehören, es muss ihr Projekt werden.“ Vor dem Klima-
projekt brachten Schiffe Heizöl auf die Insel, der Strom 
kam per Kabel. Der CO2-Ausstoß lag bei elf Tonnen pro 
Kopf und Jahr. Bereits nach acht Jahren überstieg die 
Energieproduktion den lokalen Verbrauch, so dass die 
Insel mittlerweile zum Energieexporteur geworden ist. 
Allein der Autoverkehr auf der Insel produziert noch 
CO2 und die Fähre zum Festland benötigt täglich 9.000 
Liter Diesel. Rechnerisch ist Samsös Energieproduk-
tion aber CO2-frei, weil die Stromexporte die Ölimporte 
übersteigen. Geplant ist die Kopplung von Elektroautos 
mit der Stromerzeugung durch die Windräder, so dass 
die Batterien sich aufladen, wenn der Wind weht und 
bei Flaute Strom abgeben.

Der Mitgründer der indischen Photovoltaikfirma 
Selco India, Harish Hande, ist ein Beispiel für einen 
unternehmerisch tätigen Pionier des Wandels. Selco 
India verkauft kleine Photovoltaikanlagen für Haus-
halte in den ländlichen Gebieten Indiens. Das Unterneh-
men zeichnet sich dadurch aus, dass es seine Produkte 
ohne die Subventionen des Photovoltaikprogramms 
der indischen Regierung verkauft und zusätzlich War-
tungsdienstleistungen anbietet. Die Unabhängigkeit 
von den Subventionen der indischen Regierung wird 
möglich, weil Hande den Verkauf der Solaranlagen mit 
der Möglichkeit zur Finanzierung des Kaufs über Mik-
rokredite koppelt. Bis jetzt hat Selco über 85.000 Haus-
halte in Indien mit auf Photovoltaikstrom basierenden 
Lichtquellen versorgt. Hande hat sein Geschäftsmodell 
als erster in Indien eingeführt und erfolgreich behaup-
tet. Sein Konzept wird mittlerweile von verschiedenen 
multilateralen Organisationen finanziell unterstützt 

(UNEP, GEF) und hat eine Reihe von Nachahmern in 
Indien gefunden, die allerdings weniger erfolgreich 
waren als er. Die Firma Selco hat gezeigt, dass die Elek-
trifizierung des ländlichen Raums nicht notwendiger-
weise über direkte staatliche Subvention und staatliche 
Programme erfolgen muss. Diese Initiative hat weltweit 
die Diskussion über die verschiedenen Ansätze zur 
ländlichen Entwicklung in Gang gebracht. Hande ist für 
seine Tätigkeit mehrfach ausgezeichnet worden, u.  a. als 
Social Entrepreneur of the Year 2007 von der indischen 
Nand & Jeet Khemka Foundation.

Beim Projekt „Desertec“ (Solarstrom aus der Sahara) 
handelt es sich um ein internationales Vorhaben, das 
einen zentralen Baustein zur Umstellung der Energie-
versorgung in Europa auf erneuerbare Energieträger 
darstellen kann. Die Idee von Desertec besteht darin, 
in Gebieten mit besonders hoher Sonneneinstrahlung 
in wenig besiedelten Wüstenregionen solarthermi-
sche Kraftwerke mit geringem Ressourcenverbrauch 
und hohem Wirkungsgrad zu bauen und den daraus 
gewonnenen Strom an den jeweiligen Standorten für 
Entwicklung und Modernisierung zu nutzen sowie 
Überschüsse auszuführen. Durch Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragung sollen nur geringe Übertra-
gungsverluste entstehen. Konkretisiert wird die Idee 
in einer Kooperation der südlichen und nördlichen 
Anrainer des Mittelmeeres, wobei der Solarstrom im 
europäischen Super Smart Grid mit Strom aus anderen 
erneuerbaren Energiequellen kombiniert werden kann. 
In den zumeist wenig entwickelten Erzeugerländern 
Nordafrikas, aber auch in Afrika südlich der Sahara 
kann das Projekt Arbeitsplätze schaffen und Einkom-
men generieren sowie langfristig die Möglichkeit einer 
CO2-freien Meerwasserentsalzung und eine Verbesse-
rung der industriellen und verkehrstechnischen Infra-
struktur bieten. Erdacht wurde das Konzept von rund 
60 Privatpersonen, die zum Teil dem Umkreis des Club 
of Rome entstammten und 2003 die Trans-Mediterra-
nean Renewable Energy Cooperation gründeten. 2008 
wurde daraus die Desertec Foundation, 2009 wurde 
die Desertec Industrial Initiative (DII GmbH) gegrün-
det, ein Konsortium von Industrie- und Dienstleis-
tungsunternehmen, das unterdessen Machbarkeits-
studien veranlasst hat. Zu den Gründungsmitgliedern 
der DII GmbH zählen außer der Münchener Rück die 
Deutsche Bank, Siemens, ABB, E.ON, RWE, Abengoa 
Solar, Cevital, HSH Nordbank, M+W Zander Holding, 
MAN Solar Millennium und Schott Solar. Funktionie-
rende Pilotanlagen stehen in Spanien und weitere sind 
in Marokko, Algerien und Ägypten geplant. Obgleich 
das Projekt z.  T. auch erhebliche Kritik auf sich zog, 
beispielsweise dass die Versorgungsunsicherheit im 
Fall einer möglichen Kartellbildung oder aufgrund sich 
ändernder politischer Konstellationen in den Mahgreb-
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Staaten bedroht sei, und privatwirtschaftliche Pioniere 
des Wandels mitunter eine ambivalente Rolle in Trans-
formationsprozessen einnehmen (Kasten 6.3-1), wäre 
die Realisierung ohne Frage ein zentraler Baustein auf 
dem Weg zur Vollversorgung Europas (und gegebenen-
falls auch in Teilen Afrikas) mit erneuerbaren Energien.

6.3.2.2 
Mobilität
Der Aufbau eines nachhaltigen und klimafreundlichen 
Verkehrs- und Mobilitätssystems kann aus Sicht des 
WBGU auf verschiedenen Wegen erfolgen, bei denen 
einzelnen Elementen – wie der Forcierung der Elektro-
mobilität oder dem Ausbau des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) – eine unterschiedliche Bedeu-
tung zukommen kann (Kap. 6.3.1). Zudem müssen sich 
Konzepte für nachhaltige Mobilität an bestehenden 
Infrastrukturen und Gewohnheiten vor Ort orientieren, 
die sich in unterschiedlichen Ländern und Regionen 
zum Teil stark unterscheiden. In den verschiedensten 
Mobilitätsbereichen bzw. bei unterschiedlichen Trans-
portmitteln und -typen arbeiten aber heute bereits Pio-
niere des Wandels am Ziel klimaverträglicher, nachhal-
tiger Entwicklung. 

Bereits im 19. Jahrhundert wurden die Grundla-
gen für die Entwicklung der Elektromobilität gelegt. So 
entdeckte im Jahr 1821 der englische Physiker Michael 
Faraday (1791–1867) die elektromagnetische Rotation 
und damit ein Verfahren, elektrische Energie in mecha-

nische Energie umzuwandeln. Auf der Internationalen 
Elektrizitätsausstellung 1881 in Paris stellte der franzö-
sische Ingenieur Gustave Trouvé das erste fahrtaugliche 
Elektromobil vor. In den Folgejahren erlebten Elektro-
autos eine große Blütezeit, da sie im Hinblick auf ihren 
Wirkungsgrad Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren 
überlegen waren. Im Jahr 1900 präsentierte Ferdinand 
Porsche auf der Weltausstellung in Paris ein Elekt-
romobil und zur selben Zeit waren in den USA 38  % 
der Automobile Elektrowagen (im Vergleich zu 40  % 
Dampfwagen und 22  % Benzinwagen). In New York 
belief sich der Anteil von Elektroautos an den Automo-
bilen sogar auf 50  %. Im Jahr 1912 bauten weltweit 20 
Hersteller 33.842 Elektroautos (Möser, 2002). 

Mit der Erfindung elektrischer Anlasser für Ver-
brennungsmotoren und aufgrund der Verfügbarkeit 
billigen Öls setzten sich verbrennungsmotorbetriebene 
Kraftfahrzeuge gegenüber ihrer elektrischen Konkur-
renz jedoch schrittweise durch. Ihr zentraler Vorteil 
gegenüber den Elektromobilen mit ihren schweren 
Akkus und langen Ladezeiten bestand darin, auch für 
den Gebrauch auf langen Strecken geeignet zu sein. 
Seit den 1940er Jahren fanden Elektroautos daher nur 
noch in Nischen des Transportsektors Verwendung. 
Sogenannte Golfbuggys waren die ersten für den Ver-
braucher auf Massenbasis hergestellten Elektrofahr-
zeuge. Seit den 1990er Jahren erleben Elektrofahr-
zeuge eine Renaissance. Auslöser hierfür waren neben 
dem wachsenden Umweltbewusstsein in der Bevölke-

Kasten 6.3-1

Privatwirtschaftliche Pioniere des Wandels: 
Unternehmen und Investoren

Akteuren aus der Privatwirtschaft – insbesondere Herstellern 
umweltfreundlicher Technologien – kommt bei der Transfor-
mation zur klimaverträglichen Gesellschaft eine Schlüsselrolle 
zu. Privatwirtschaftliche Pioniere des Wandels fördern und 
entwickeln betriebstechnische Innovationen, um mit bes-
seren und neuen Produkten Marktanteile zu erhöhen und 
Gewinne zu erzielen. Dabei erfüllt dieser Typus von Pionieren 
des Wandels verschiedene Funktionen: 

 > Forschung und Entwicklung sowie Wissensgenerierung,
 > Bereitstellung finanzieller und personeller Ressourcen,
 > Initiierung selbsttragender Prozesse am Markt,
 > Scharnierfunktion zwischen Forschung und Anwendung 

(Diffusion),
 > Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung durch 

Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR).
Als Pioniere des Wandels können Akteure aus verschiedenen 
Bereichen der Privatwirtschaft fungieren: In Unternehmen 
der verschiedensten Branchen finden sich Ingenieure und 
Techniker (insbesondere aus den Bereichen erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz und Elektromobilität), die für die 
Entwicklung neuer Technologien eine zentrale Rolle spielen. 

Die Versicherungswirtschaft hat sich – nicht zuletzt weil sie 
aus der Erderwärmung zunehmende finanzielle Belastungen 
erwartet – ebenfalls früh im Bereich des Klimaschutzes enga-
giert (Brunnengräber, 2009). Rückversicherer wie Swiss Re 
verbreiten Wissen über den Klimawandel und seine Folgen 
sowie den notwendigen Klimaschutz und treten als Investo-
ren beim Aufbau eines erneuerbaren Energiesystems in 
Erscheinung: So ist die Münchener Rück eine der treibenden 
Kräfte innerhalb von Desertec. Im Rahmen der UNEP Finan-
cial Institutions Initiative engagieren sich Banken, Versicherer 
und Investmentfirmen. Auch Beratungsfirmen wie McKinsey 
fördern den Bewusstseinswandel im privatwirtschaftlichen 
Sektor und erarbeiten Lösungsvorschläge für die Ausrichtung 
einzelner Firmen und Unternehmen auf Klimaverträglichkeit 
(McKinsey, 2010). Metastudien (Rogers, 2003) haben aber 
auch gezeigt, dass privatwirtschaftlichen Pionieren des Wan-
dels aufgrund ihrer Orientierung an Gewinninteressen per se 
nicht die gleiche Glaubwürdigkeit zugesprochen wird wie 
anderen Akteuren. Aus der Vermischung privatwirtschaftli-
cher und gemeinwohlorientierter Interessen können sich kog-
nitive Diskrepanzen und Dissonanzen ergeben. Gleichwohl 
können privatwirtschaftliche Akteure zu den Pionieren des 
Wandels gerechnet werden, wenn sich in der Verfolgung ihrer 
Interessen eine Gemeinwohlorientierung erkennen lässt und 
sich dabei hinreichend materielle Effekte für eine nachhaltige 
Wirtschaftsweise ergeben. 
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rung die Ölkrise und stark fluktuierende Ölpreise auf-
grund von Spannungen und Konflikten im Mittleren 
Osten. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch 
Fortschritte in der Speichertechnologie. Seither neh-
men die Forschungsanstrengungen auf dem Gebiet der 
Elektromobilität wieder stark zu. Besonders engagieren 
sich hierbei neben Wissenschaftlern eine ganze Reihe 
von Automobilherstellern. Allein in den Jahren 2009 
und 2010 sind in verschiedenen Ländern mehr als zehn 
verschiedene Modelle von unterschiedlichen Herstel-
lern auf den Markt gekommen. Der serienmäßig gefer-
tigte Roadster der kalifornischen Firma „Tesla Motors“ 
zählt aktuell zu den technisch am weitesten entwickel-
ten Modellen: Der Roadster verfügt über eine Reich-
weite von ca. 320 km und die Aufladezeit des Akkus ist 
mit 3,5 Stunden vergleichsweise gering. 

Trotz dieser Erfolge und der großen Medienaufmerk-
samkeit für das Thema ist der Markt für Elektroautos 
gegenwärtig noch sehr klein. In Deutschland waren von 
den 3,8 Mio. neu zugelassenen Pkw im Jahr 2009 nur 
162 Elektroautos. Insgesamt sind 1.588 solcher Fahr-
zeuge in Deutschland für den Straßenverkehr zuge-
lassen (KBA, 2010). Daher ist es wichtig, dass dieser 
Wandel durch die Politik aktiv begleitet und finanziell 
unterstützt wird: Für den Zeitraum von 2005 bis 2013 
stellt die deutsche Bundesregierung dafür insgesamt 
700  Mio.  € zur Verfügung. Der „Nationale Entwick-
lungsplan Elektro mobilität“ der Bundesregierung sieht 
vor, bis zum Jahr 2020 eine Million Elektrofahrzeuge 
auf die Straße zu bringen. Dazu werden Forschung und 
Entwicklung gefördert (Energiespeicher, Fahrzeugtech-
nik und Netzintegration), Rahmenbedingungen verbes-
sert (Ausbildung entsprechenden Fachpersonals) sowie 
die Markteinführung unterstützt. 

Die gemeinsame Nutzung von Kraftfahrzeugen 
(Car Sharing), zählt neben der Elektromobilität zu 
den Schlüsselelementen zukünftiger Mobilitätskon-
zepte. Die Deutsche Bahn baut aktuell ein Konzept 
aus, das beide Elemente integriert. So sollen bis 2011 
10  % ihrer Leihwagen elektrisch betrieben werden. Die 
vergleichsweise geringe Reichweite von Elektromobi-
len stellt im Konzept der Bahn kein Problem dar, da 
die Fahrzeuge nur zur Verlängerung von Reisen in Bal-
lungsräumen dienen sollen. Längere Strecken sollen die 
Kunden mit dem Zug zurücklegen. Gestützt wird der 
Trend durch den rückläufigen Besitz von Autos bei jun-
gen Großstädtern und die wachsende Bereitschaft, die 
Pkw-Nutzung aus Klimaschutzgründen einzuschrän-
ken (Albert et al., 2010). Gegenwärtig ist die Kurzmiete 
von Autos in Deutschland noch ein Nischenmarkt mit 
weniger als 170.000 Nutzern (Financial Times Deutsch-
land, 17.08.2010). Nach Analysen der Beratungsfirma 
Frost und Sullivan dürfte sich die Zahl der Nutzer von 
Car Sharing bis 2016 aber auf fast 1,1 Mio. versieben-

fachen. Bei stärkerer politischer Unterstützung rechnet 
die Beratungsfirma sogar mit einem Zuwachs an Nutzern 
auf 2,1 Mio. in den nächsten fünf Jahren. Für Europa 
geht die Unternehmensberatung davon aus, dass sich 
bis 2016 5,5 Mio. Nutzer rund 77.000 Fahrzeuge teilen 
werden (Frost & Sullivan, 2010). In Europa besonders 
engagiert ist Frankreich; dort unterstützt die Regierung 
unter Berufung auf den Erfolg der Pariser Car-Sharing-
Initiative Autolib den Ausbau von Car Sharing und setzt 
dabei insbesondere auf die Einbeziehung von Elektro-
autos. Aktuell bieten auch bereits über 270 deutsche 
Städte die Möglichkeit des Car Sharing an. Der Kon-
zern Daimler erprobt beispielsweise unter dem Namen 
Car2Go zurzeit ein Car-Sharing-Modell in Ulm: In der 
Stadt stehen an zahlreichen Orten Fahrzeuge der Marke 
Smart für registrierte Nutzer zur Verfügung. Von den 
170.000 Einwohnern Ulms sind bereits knapp 20.000 
registriert (Financial Times Deutschland, 17.8.2010). 
Die Bahn ist auch in anderen Ländern (Schweiz, Nieder-
lande) als großer Car-Sharing-Anbieter aktiv. Zudem 
vermietet sie unter der Marke Call a Bike insgesamt 
6.000 Fahrräder in Deutschland. Im Jahr 2010 ist das 
Car- und Bike-Sharing-Angebot der Deutschen Bahn 
in der Kategorie „Nachhaltige Mobilitätskonzepte“ mit 
dem bayerischen Staatspreis für Elektromobilität aus-
gezeichnet worden.

Neben der Entwicklung integrierter Verkehrskon-
zepte unter Einbeziehung von Elektromobilität kommt 
dem ÖPNV ein zentraler Stellenwert für die Entwick-
lung nachhaltiger Mobilitätskonzepte zu, insbesondere 
im Bereich der städtischen Mobilität. Gelänge es, den 
Anteil des ÖPNV in Deutschland bis zum Jahr 2020 
zulasten der Automobilität zu verdoppeln, ließen sich 
nach den Berechnungen des Umweltbundesamtes jähr-
lich 2,5 Mio. t CO2 einsparen (UBA, 2010). Dies kann 
nur gelingen, wenn der ÖPNV für breite Teile der Bevöl-
kerung attraktiver wird. Dazu müssten die Fahrten-
frequenz erhöht, die Fahrpreise reduziert sowie eine 
sichere und saubere Infrastruktur bereitgestellt wer-
den. Als besonders erfolgreich können die Bemühun-
gen der belgischen Stadt Hasselt gelten, die auf Initi-
ative ihres Bürgermeisters Steve Stevaert bereits 1996 
einen gebührenfreien öffentlichen Nahverkehr ein-
führte (van Goeverden et al., 2006). Dazu wurde das 
lokale Bussystem stark ausgebaut, Einkaufsstraßen für 
den Verkehr gesperrt, Parkplätze abgeschafft sowie 
Parkgebühren eingeführt bzw. erhöht. Seither hat sich 
die Zahl der ÖPNV-Nutzer in Hasselt mehr als ver-
zehnfacht (von etwas mehr als 300.000 im Jahr 1996 
auf mehr als 4 Mio. 2006). Zudem wird über positive 
Effekte auf das weitere Stadtleben (wie eine Belebung 
der lokalen Wirtschaft) berichtet. Das Projekt in  Hasselt 
wurde unter Verkehrs- und Stadtplanern bekannt und 
fand Nachahmer bei einer heute immer noch kleinen, 
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aber weltweit wachsenden Anzahl von Städten, die 
ÖPNV zum Nulltarif anbieten (z.  B. Aubagne, Frank-
reich; Hawaii, USA; Lübben und Templin, Deutschland; 
Manises, Spanien; Vero Beach, USA). 

In Deutschland ist die Hälfte aller Pkw-Fahrten 
kürzer als fünf Kilometer. Im Jahr 2005 wurden hier-
durch über 14 Mio. t CO2 emittiert. Nach Berechnun-
gen des Umweltbundesamtes ließen sich im Jahr 2020 
5,8 Mio. t CO2 einsparen, wenn bis dahin die Hälfte die-
ser Strecken mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurück gelegt 
würden (UBA, 2010). Städte, Universitäten und Nicht-
regierungsorganisationen haben in den vergangenen 
Jahren damit begonnen, kostenfreie Fahrradwartungs-
dienste anzubieten bzw. zu fördern, um so zur Fahr-
radnutzung zu animieren und die Verkehrssicherheit 
für Fahrradfahrer zu erhöhen. So führt der Allgemeine 
Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) seit einigen Jahren an 
verschiedenen Standorten in Berlin einen sogenannten 
Herbstcheck durch. Größere Mängel werden aufgelis-
tet und Informationen über Werkstätten und Repara-
tur weitergegeben. Die Aktion wurde von der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Verkehrslenkung 
Berlin unterstützt (ADFC, 2010). Neben dieser prakti-
schen Maßnahme zur Förderung des Fahrradverkehrs 
besteht die Hauptfunktion des ADFC darin, sich für die 
Belange von Fahrradfahrern bei Politik und Verwal-
tung einzusetzen und sich für eine Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Fahrradmobilität in Deutsch-
land zu engagieren. In Städten wie San Fransisco und 
Wien können Fahrradfahrer in sogenannten „Bikekit-
chen“ Fahrräder unentgeltlich reparieren. Dabei han-
delt es sich um Selbsthilfewerkstätten, die Werkzeug 
und Materialien zur Verfügung stellen und bei den 
Reparaturen Hilfestellungen leisten. Die Bikekitchen in 
Wien zeichnet zudem aus, dass sie mit ihrem Angebot 
insbesondere Migrantinnen und Migranten sowie sozial 
benachteiligte Gruppen anspricht und ihre Serviceleis-
tung auch mit einem politischen Engagement (wie der 
Förderung der Fahrradkultur) verbindet. 

Während sich für Kurzstrecken relativ einfach kli-
mafreundliche Alternativen finden lassen, steht für 
den Flugverkehr aktuell noch kein technischer Ersatz 
bereit. Der internationale Luftverkehrsverband IATA, 
der 230 Airlines und 93  % des internationalen Flugver-
kehrs repräsentiert, hat sich dennoch das ambitionierte 
Ziel gesetzt, ab 2020 CO2-neutral zu wachsen und trotz 
starken Zuwachses die Emissionen bis 2050 auf die 
Hälfte des Wertes von 2005 zu reduzieren (Tagesspie-
gel, 30.11.2010). Für die Realisierung dieses Vorhabens 
spielen Biokraftstoffe eine zentrale Rolle. Als weltweit 
erste Fluggesellschaft testet die Deutsche Lufthansa 
den Einsatz klimafreundlicher Biokraftstoffe bei einem 
Langzeitversuch im regulären Liniendienst auf der Stre-
cke Hamburg-Frankfurt. Der Test beginnt im April 2011 

und soll über sechs Monate laufen, um mögliche Aus-
wirkungen auf das Triebwerk zu prüfen. Die Universität 
Hamburg-Harburg und die TU München begleiten das 
Projekt. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt geht davon aus, dass bei der Verbrennung deut-
lich weniger Rußpartikel gebildet werden. Zudem ist 
Biokraftstoff leichter als Kerosin. Mit diesem Projekt 
können bis zu 1.500 t CO2 gespart werden.

Hauptproblem für den vollständigen Ersatz von fos-
silen Brennstoffen durch nachwachsende Biokraftstoffe 
bleibt die Beschaffung ausreichender Mengen. Auch 
wenn der Treibstoff aus Pflanzen gewonnen wird, die 
sich nicht als Nahrung eignen, besteht die Gefahr, dass 
eine Konkurrenz um Anbauflächen entsteht (WBGU, 
2009a). Als mögliche Alternative für den interkonti-
nentalen Flugverkehr wird die Anwendung der Mag-
netschwebetechnik in einem Vakuumtunnel disku-
tiert. Durch das Herauspumpen von Luft ließe sich der 
Luftwiderstand reduzieren und ein Fahrzeug, das sich 
in einem solchen Tunnel bewegt, könnte bei gleichem 
Energieaufwand höhere Geschwindigkeiten erzielen. 
Bereits in den 1970er Jahren entwickelte der Ingenieur 
Robert F. Salter von der Rand Cooperation ein Trans-
portkonzept für Hochgeschwindigkeitsbahnen in Vaku-
umtunneln, sogenannte Vactrains. Aktuell läuft unter 
dem Namen „Swissmetro“ ein Projekt, das den Ein-
satz von Magnetschwebebahnen im Vakuumtunnel für 
den Verkehr zwischen Schweizer Städten vorsieht. Die 
Fahrzeit für eine zirka 100 km lange Strecke von Bern 
nach Zürich ließe sich auf 12 Minuten reduzieren. Seit 
2004 laufen an der école Polytechnique Fédérale de 
Lausanne und bei der Stiftung Numexia mehrere Test-
phasen zu dem Projekt. Zusätzlich wird nach Industrie-
partnern zur Bildung eines Konsortiums gesucht, wel-
ches das Transportsystem Swissmetro ausarbeitet und 
eine erste Probestrecke realisiert.

Die hier genannten Fallbeispiele aus dem Mobilitäts-
sektor decken bewusst eine breite Spannbreite von Pio-
nieren des Wandels ab: Von international operierenden 
und am Gewinn orientierten Konzernen wie der Deut-
schen Bahn über Kommunen wie Hasselt bis zu lokal 
und aktionsorientierten Vereinen wie Bikekitchen. Die 
Auswahl hätte auch anders ausfallen können und die 
Aufzählung ließe sich leicht fortsetzen, da insbeson-
dere im Mobilitätsbereich eine Vielzahl und Vielfalt von 
Akteuren an der Etablierung klimafreundlicher und 
nachhaltiger Mobilitätsformen arbeitet. Angebote wie 
die des Netzwerks EMBARQ, das im Auftrag des World 
Resources Institute Informationen zu nachhaltigen 
Transportsystemen anbietet, sind hier zur  Orien tierung 
von zentraler Bedeutung.
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6.3.2.3 
Stadtentwicklung: Pioniere des Wandels für eine 
nachhaltige Urbanisierung
Entsprechend der beschriebenen Typologie (Kap. 6.2) 
können Pioniere des Wandels im Transformationspro-
zess verschiedene Funktionen einnehmen. Am Beispiel 
des Feldes Urbanisierung bzw. nachhaltigem Bauen und 
Wohnen lässt sich dies exemplarisch veranschaulichen. 
Auch hier ist zu beobachten, dass einzelne Pioniere 
verschiedene der analytisch getrennten Rollen gleich-
zeitig ausfüllen können.

Die Vision der nachhaltigen Stadt wurde im 20. 
Jahrhundert maßgeblich durch den Architekten, Desig-
ner, Konstrukteur, Entwickler und Schriftsteller Buck-
minster Fuller (1895–1983) geprägt. Aus einer wohl-
habenden Händlerfamilie stammend begann er 1912 
in Harvard zu studieren, flog von der Universität und 
wurde Marinesoldat und eine „verkrachte Existenz“. 
1927 kam es zu einer biografischen Wende: Fuller 
wollte experimentell herausfinden, was eine einzelne 
Person dazu beitragen kann, die Welt zum allgemeinen 
Nutzen zu verändern und dokumentierte diesen Selbst-
erfahrungsprozess 50 Jahre lang in einem Tagebuch. 
Fuller interessierten globale und kosmische Sichtweisen 
(„Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde“) und 
die „Integralfunktion des Menschen im Universum“. 
Fuller war nicht nur Pionier bei der Formulierung der 
Idee einer nachhaltigen Urbanisierung, er betätigte sich 
auch als Erfinder und Entwickler: Um den „kosmischen 
Bankrott“ abzuwenden wollte er Instrumente und 
Techniken nachhaltiger Entwicklung bereitstellen. Als 
Architekt wurde er bekannt durch neuartige Gebäude-
konzepte, die unter dem Namen Dymaxion (Dymaxion-
Globus) patentiert und vermarktet wurden. Markenzei-
chen Fullers waren die Domes genannten geodätischen 
Kuppeln; die bekannteste ist die „Biosphère“, der Aus-
stellungspavillon der Vereinigten Staaten auf der Welt-
ausstellung 1967 in Montreal. Die Konstruktion der 
Domes basiert auf einer Weiterentwicklung einfacher 
geometrischer Grundkörper (Tetraeder als 3-Simplex, 
Oktaeder und dichteste Kugelpackungen), die extrem 
stabil sind und mit geringem Materialaufwand herge-
stellt werden können. Fuller inspiriert mit seinen Arbei-
ten Architekten, Stadtplaner und Künstler bis heute.

Heute arbeitet weltweit eine Vielzahl von Ingenieu-
ren und Architekten an der Entwicklung von Techno-
logien und Materialien für nachhaltiges Bauen bzw. an 
nachhaltiger Stadtentwicklung. Ein Beispiel ist das Plus-
Energie-Haus, das im Rahmen der Forschungsinitiative 
„Zukunft Bau“ des deutschen Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) von Stu-
denten und dem Ingenieur Manfred Hegger von der 
Technischen Universität Darmstadt in Zusammenarbeit 
mit dem US-amerikanischen Programm Solar Decathlon 

entwickelt wurde. Ein Plus-Energie-Haus erzeugt mehr 
Energie als es für Heizen und Kühlen verbraucht. Die 
Überschüsse werden zum Beispiel für Haushaltsgeräte 
oder ein Elektroauto genutzt oder ins Stromnetz einge-
speist. Das Haus verbindet die Eckpfeiler nachhaltigen 
Bauens und Wohnens wie Energie- und Materialeffizi-
enz (durch Verwendung erneuerbarer Baumaterialien, 
Recycling usw.) mit Wohnkomfort und ästhetischer 
Formgebung. Im Rahmen einer Wanderausstellung 
durch deutsche Großstädte zwischen 2009 bis 2011 
wird der deutschen Öffentlichkeit ein prototypisches 
Plus-Energie-Haus vorgestellt, um beispielhaft über 
Aspekte des energiesparenden und nachhaltigen Bau-
ens zu informieren. Dieses Haus entstand im Rahmen 
der Forschungsinitiative „Zukunft Bau“.

Transformative Veränderungen, die von Visionären 
wie Buckminster Fuller und Pionieringenieuren wie 
Manfred Hegger und seinem Team angestoßen wurden, 
erlangen durch Initiativen wie dem Klima-Manifest 
„Vernunft für die Welt“ eine Breitenwirkung. Dieses 
„Manifest der Architekten, Ingenieure und Stadtplaner 
für eine zukunftsfähige Architektur und Ingenieurbau-
kunst“ wurde im Jahr 2009 formuliert (DAI, 2009). In 
der Präambel des Manifestes heißt es: „Mit nachhaltiger 
Architektur und Ingenieurbaukunst können und wollen 
wir einen entscheidenden Baustein zum notwendigen 
Wandel in der Nutzung unserer natürlichen Ressourcen 
liefern“. Das Klima-Manifest, über dessen Umsetzung 
regelmäßig öffentlich berichtet werden soll, ist eine der 
umfassendsten Selbstverpflichtungen, die eine Berufs-
gruppe vorgenommen und politischen Entscheidungs-
trägern angetragen hat. Architekten, Landschaftsplaner 
und Bauingenieure machen deutlich, dass sie nicht nur 
einzelne Bauwerke entwerfen und schaffen, sondern 
die energetische Ausstattung jedes Wohnhauses, jedes 
Bürogebäudes und jeder Fabrikhalle darüber entschei-
det, wieviel Treibhausgase emittiert werden. Auch die 
Lage von Gebäuden ist entscheidend dafür, wie mobil 
Menschen und Güter sein müssen oder ob Mobilitäts-
bedarf reduziert werden kann. Zudem macht Bauschutt 
rund zwei Drittel aller Abfälle aus. Wenn also ein großer 
Teil des Klimaproblems durch Architektur und Städte-
bau verursacht wird, so das Manifest, wird ein guter 
Teil auf diesem Feld zu lösen sein. Dem Paradigmen-
wechsel folgen praktische Verbesserungen bei Belich-
tung und Verschattung, Kühlung, Beheizung und Däm-
mung, bei Baumaterialien, Raumaufteilung und vielem 
anderem mehr. Nachhaltigkeit des Bauens fließt in die 
Aus- und Fortbildung ein, Stararchitekten werden Rol-
lenmodelle grünen Bauens in aller Welt. Gesetze und 
Zertifizierungen tun ein Übriges, um energieeffiziente 
und klimafreundliche Architektur aus der Ökonische 
herauszuholen und sie, so die Hoffnung des Manifests, 
„Mainstream“ werden zu lassen.
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Für die Realisierung von Prinzipien und Vorhaben, 
wie sie im Klima-Manifest formuliert werden, bedarf 
es Unternehmen wie dem bayerischen Traditionsbe-
trieb Baufritz, der CO2-neutrale Häuser aus biologi-
schen Baustoffen errichtet. Damit zeigt die Baufirma, 
wie nachhaltiges Bauen bereits heute möglich ist und 
trägt zur Veränderung der gesellschaftlichen Praxis bei. 
Baufritz fertigte im Jahr 2009 ca. 200 Ein-, Zwei- und 
Mehrfamilienhäuser, die nach eigenen Angaben mehr 
als 10.000 t CO2 binden, aber auch ganze Siedlungen, 
Kindergärten, Schulen, Hotelanlagen, Feriendörfer und 
Gewerbebauten. Als Vorreiter hilft das Unternehmen, 
die Transformation praktisch umzusetzen und demons-
triert Machbarkeit. Im Jahr 2009 wurde Baufritz mit 
dem deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. 

Der erste klimaneutrale Supermarkt wurde von der 
Tengelmann-Gruppe errichtet. Er gilt als Leuchtturm im 
deutschen Lebensmitteleinzelhandel, der deutlich zeigt, 
dass man ein modernes Supermarktkonzept mit 50  % 
weniger Energie und ganz ohne CO2-Emissionen betrei-
ben kann. Für dieses Pilotprojekt wurde ein Energieef-
fizienzkonzept entwickelt, das viele Einzelmaßnahmen 
umfasst und wofür teilweise eigene Neuentwicklungen 
erdacht werden mussten. Einige davon sind bereits seit 
Jahren auf dem Markt, andere dagegen wurden eigens 
für dieses Pilotprojekt entwickelt oder optimiert. 

Pilotprojekte ganz anderen Ausmaßes sind der 
(Neu-)Bau CO2-neutraler Städte, die auf dem Reiß-
brett geplant werden, wie dies bei Masdar City oder 
den chinesischen Städten Dongtan und Linglang der 
Fall ist. Zur Realisierung solcher Initiativen bedarf es 
potenter Investoren. Die Umsetzung ermöglicht die 
Entwicklung, Erprobung und Verbreitung von Nach-
haltigkeitslösungen bei der Stadtentwicklung und in 
den Bereichen Bauen, Wohnen und Mobilität. Bauherr 
von Masdar City ist das Emirat Abu Dhabi, welches mit 
dem Projekt für die Zeit nach Erschöpfung der lokalen 
Erdöl- und Ergasvorräte vorsorgen möchte. Die Bau-
arbeiten an Masdar City, das auch Sitz der Internatio-
nalen Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA) 
sein wird, begannen bereits im Jahr 2008, die Fertig-
stellung ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Das ara-
bische Wort „Masdar“ bedeutet „Ausgangspunkt“, 
„Quelle“ und wird auch für „Energiequelle“ verwendet. 
Auf einer Fläche von sechs Quadratkilometern sollen 
etwa 40.000 Einwohner und rund 1.500 Firmen und 
Institute aus Ökologie- und Nachhaltigkeitsbranchen 
angesiedelt werden. Die „CO2-neutrale Wissenschafts-
stadt“ Masdar soll vollständig durch erneuerbare Ener-
gien versorgt werden: Neben solarthermischen Kraft-
werken sollen Windkraftanlagen zum Einsatz kommen 
und Pumpen die kühle Luft aus tieferen Erdschichten in 
die Häuser befördern. Die Wasserversorgung soll durch 
solarbetriebene Entsalzungsanlagen gesichert werden. 

Für den Transport in Masdar City sind lediglich Elektro-
mobile vorgesehen und durch konsequentes Recycling 
soll die Stadt zudem nahezu abfallfrei werden. 

Im Ruhrgebiet haben sich in der Initiative „Innova-
tionCity Ruhr“ (ICR) mehr als 60 führende, überwie-
gend traditionelle und energieintensive Großunter-
nehmen zusammen geschlossen, um als Investoren in 
erneuerbare Energie und Energieeinspartechnik das 
Ruhrgebiet als ökologische Modellregion der Zukunft 
zu ent wickeln. Unter dem Motto „Blauer Himmel, 
grüne Stadt“ soll ein ganzes Stadtquartier mit über 
50.000 Einwohnern beispielhaft zur Niedrigenergie-
stadt um ge baut werden. Bis 2020 sollen im Pilotge-
biet die CO2-Emissionen gegenüber 2010 um die Hälfte 
sinken. Dafür muss der Gebäudebestand nahezu kom-
plett saniert werden. Neubauten mit Passiv- und Plu-
senergiestandard müssen entstehen. Innovative Tech-
nologien wie Wärmepumpen und Solaranlagen müssen 
Anwendung finden und neuartige Verkehrssysteme wie 
Elektroautos und -busse für umweltfreundliche Mobili-
tät und eine Verbesserung der städtischen Lebensqua-
lität müssen bereit stehen. 2010 wurde der Wettbe-
werb um die Klimastadt der Zukunft ausgeschrieben. 
Aus 16 Bewerbern, von denen fünf Städte (Bochum, 
Bottrop, Essen, Mülheim an der Ruhr und Gelsenkir-
chen/Herten) die Endrunde erreichten, setzte sich die 
Stadt Bottrop durch, die mit einem Konzept für den 
energetischen Stadtumbau und breite Bürgermobilisie-
rung überzeugte. Da andere Städte ähnliche Konzepte 
entwickelt hatten und diese mit begrenzten Mitteln 
eigenständig vorantreiben wollen, ist zu erwarten, dass 
das Ruhrgebiet ein Modell für Klimaschutz und für die 
Energiewende in ganz Deutschland und Europa werden 
kann. InnovationCity Ruhr versteht sich als „Leucht-
turmprojekt und zugleich als Impulsgeber“, um auch 
in anderen Ruhrgebietskommunen energieeffiziente 
Unternehmungen zu generieren. Das Projekt ist bisher 
unterfinanziert und in der breiten Öffentlichkeit kaum 
diskutiert, also eher ein Versprechen als ein Masterplan, 
gleichwohl ist es von seiner Bedeutung nicht zu unter-
schätzen: Denn es macht einen gewaltigen Unterschied, 
ob man auch das Ruhrgebiet in seiner faktischen wie 
symbolischen Qualität als klassischer Industriestandort 
in den Blick nimmt oder sich ein nationales und europä-
isches Energiewendekonzept nur auf „grüne“ Pioniere 
wie Tübingen oder Freiburg stützt. Was das Projekt im 
Vergleich zu anderen Klima- und Nachhaltigkeitsiniti-
ativen so einschlägig macht, ist die Umsetzung in einer 
seit Jahrhunderten von der Kohleförderung lebenden 
Region mit weiterhin vorhandener Industriesubstanz 
sowie dem auf Automobilität basierenden Verkehrssys-
tem. Eine Transformation in Richtung Nachhaltigkeit 
in einer überschaubaren Universitätsstadt mit hohem 
Fahrradfahreranteil oder auf dem Reißbrett mit aus-
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reichend Investitionskapital (wie bei Masdar City) ist 
nicht nur vergleichsweise einfach, sondern kann auch 
kaum als Modell für andere Industrieregionen dienen. 
InnovationCity Ruhr stellt auch ein echtes Reindustri-
alisierungskonzept dar, das auf eine ziemlich radikale 
und für Lebens- wie Arbeits- und Produktionsstile 
konsequenzreiche Transformation in Richtung auf eine 
nachhaltige Metropolenökonomie und -gesellschaft 
setzt (Engel et al., 2011).

Für das Gelingen der Transformation in eine kli-
mafreundliche Gesellschaft reichen Pilotprojekte und 
erfolgreiche Einzelbeispiele nicht aus. Darüber hinaus 
ist erforderlich, dass eine nachhaltige soziale Praxis 
mittelfristig institutionell verankert wird. Die Universi-
tätsstadt Marburg ist hierbei mit gutem Beispiel voran 
gegangen: Die Stadt hatte im Jahr 2008 eine soge-
nannte Solarsatzung erlassen, die Bauherren verpflich-
tete, bei der Errichtung, Erweiterung oder Änderung 
beheizter Gebäude solarthermische Anlagen zu errich-
ten und zu betreiben. Zweck dieser Satzung war es, im 
Interesse des Wohls der Allgemeinheit die natürlichen 
Lebensgrundlagen, insbesondere das Klima und die 
Ressourcen, durch örtlich ansetzende und örtlich wir-
kende Maßnahmen für die effiziente Verwendung von 
Energie, insbesondere im Wege der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie, zu schützen. Damit war die Marbur-
ger Solarsatzung deutschlandweit einzigartig. Gleich-
wohl erklärte das Verwaltungsgericht Gießen diese Sat-
zung 2010 für unwirksam, weil einerseits der Vorrang 
bundesgesetzlicher Normen im Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz für Neubauten nicht berücksichtigt wor-
den sei, so dass keine Kompetenz zur Regelung einer 
Solarpflicht bestand. Andererseits wurde die kon-
krete Ausgestaltung einzelner Regelungen bemängelt, 
wie das Fehlen schonender Übergangszeiten sowie die 
Nichtberücksichtigung des verfassungsrechtlichen Ver-
trauens- und Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bei der 
Einbeziehung einiger Gebäude. Im Grundsatz würdigte 
das Verwaltungsgericht jedoch die großen Bemühun-
gen der Stadt Marburg, einen Beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten. Indem das Verwaltungsgericht zusätzlich 
betonte, dass Gemeinden nach der hessischen Landes-
bauordnung auch zum Erlass entsprechender Solarsat-
zungen grundsätzlich ermächtigt sind, ist davon auszu-
gehen, dass eine Satzung, die die oben genannten Kri-
tikpunkte berücksichtigt zulässig wäre. 

Bürgermeister und Verwaltungschefs von Städ-
ten aus allen Teilen der Welt haben sich in verschie-
denen Netzwerken zusammengeschlossen, um sich 
gemeinsam für die Minderung von Treibhausgasen 
und eine nachhaltige Urbanisierung einzusetzen. Mehr 
als 50 Mitglieder zählt aktuell der sogenannte World 
 Mayors Council on Climate Change, der 2005, kurz 
nach Inkrafttreten des Kioto-Protokolls, vom Bürger-

meister der japanischen Stadt Kioto, Yorikane Masu-
moto, gegründet wurde. Ziel des Netzwerkes ist es, die 
internationale Zusammenarbeit von Städten im Bereich 
Klimaschutz zu verbessern und sich auf verschiedenen 
Politikebenen für ambitionierte Klimaschutzziele ein-
zusetzen. Neben der politischen Advocacy-Arbeit, wie 
z.  B. auf internationalen Klimakonferenzen, stellen die 
Mitglieder auch Klima- und Nachhaltigkeitsinitiativen 
einer breiten Öffentlichkeit vor. Ebenfalls im Jahr 2005 
ist die C40 Cities – Climate Leadership Group ins Leben 
gerufen worden, die seit 2006 durch die Stiftung des 
ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, der Clinton Cli-
mate Initiative (CCI), finanziell unterstützt wird. Die CCI 
unterstützt C40-Städte finanziell bei Projekten, die auf 
die Reduzierung des Energieverbrauchs und von Treib-
hausgasemissionen zielen. Für Bereiche der Stadtent-
wicklung wie Gebäude, Beleuchtung, Abfall, Transport 
usw. werden Best-Practice-Beispiele ausführlich doku-
mentiert und ausgetauscht. Thematisch breiter aus-
gerichtet und auch zahlenmäßig größer ist das ICLEI 
– Local Governments for Sustainability-Netzwerk, 
das weltweit mehr als 1.200 Stadt- und Gemeindever-
waltungen in mehr als 70 Ländern umfasst und damit 
mehr als eine halbe Milliarde Menschen repräsentiert. 
Allgemeines Ziel von ICLEI ist es, Städte und Gemein-
den bei der Implementierung von Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen zu unterstützen. Dazu bietet das Netzwerk die 
Beratung in technischen Fragen sowie Schulungen an 
und steht als Informationsdienstleister zur Verfügung. 
Getragen von diesen drei Netzwerken – dem World 
Mayors Council on Climate Change, den C40-Städten 
sowie ICLEI – ist im Dezember 2007 auf der UNFCCC-
Vertragsstaatenkonferenz das „World Mayors and Local 
Governments Climate Protection Agreement“ ver-
einbart worden. In dem Abkommen, das mittlerweile 
mehr als 100 Unterzeichner zählt, verpflichten sich die 
Städte u.  a. dazu, ihre Treibhausgasemissionen umge-
hend und maßgeblich zu mindern, die jährliche Treib-
hausgasminderung zu messen und darüber Bericht zu 
erstatten sowie kontinuierlich an der weiteren Minde-
rung der Treibhausgasemissionen zu arbeiten. Ziel ist 
es, bis 2050 eine Minderung der weltweiten Treibhaus-
gasemissionen um 60  % bzw. 80  % gegenüber den Wer-
ten von 1990 zu erzielen.

6.3.2.4 
Landnutzung: Pioniere des Wandels in den 
Bereichen Ernährung, Landwirtschaft sowie 
 Waldschutz

Landwirtschaft und Ernährung
Die Beratungsgruppe der internationalen Agrarfor-
schung (Consultative Group on International Agricul-
tural Research, CGIAR) war einer der entscheidenden 
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Akteure, die zum Gelingen der Grünen Revolution bei-
trugen, also zu der außergewöhnlichen Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktivität in den Entwick-
lungsländern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts (Kap.  3.5.2). Das International Rice Research 
 Institute (IRRI) in Manila war das erste von 15 „Future 
Harvest Centers“, die zusammen das 1971 gegründete 
CGIAR-Netzwerk bilden. Es steht hier als Pionier des 
Wandels stellvertretend für alle 15 Institute der CGIAR, 
die sich u.  a. mit Mais bzw. Weizen (International Maize 
and Wheat Improvement Center,  CIMMYT, Mexico), 
Kartoffeln (International Potato Center, CIP, Peru) 
oder um tropische Landwirtschaft (International Cen-
ter for Tropical Agriculture, CIAT, Kolumbien) beschäf-
tigen. Das IRRI hat im Bereich Züchtung neuer Reissor-
ten zentrale Beiträge geleistet. Die Entwicklung einer 
besonders widerstandsfähigen kurzstämmigen Reis-
sorte (IR-8) zu Beginn der 1960er Jahre wird heute als 
Beginn der Grünen Revolution (Kap. 3.5.2) im Reisan-
bau verstanden und gilt als Grundlage für den asiati-
schen Wirtschaftsboom. Die neuen und widerstandfä-
higeren Reissorten führten zur Steigerung der Erträge 
und ließen die Preise sinken. All das hatte allerdings 
auch Kehrseiten, z.  B. große Umweltprobleme (WBGU, 
1997: „Grüne-Revolutions-Syndrom“). Während das 
IRRI also als Erfinder und Entwickler im Rahmen der 
Grünen Revolution in Erscheinung trat, hätte es seine 
Arbeit ohne die Unterstützung durch weitere Pioniere 
des Wandels in der Funktion von Investoren nicht auf-
nehmen können: Gegründet wurde das IRRI im Jahr 
1960 durch die Ford- und Rockefeller Foundation in 
Kooperation mit der philippinischen Regierung. Heute 
arbeitet das Institut an der Verbesserung der Ausbil-
dung von Reisbauern und entwickelt neue nachhal-
tige Anbaumethoden, die mit einem geringstmöglichen 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Wasser oder Dün-
gemitteln auskommen und gleichzeitig einen maxima-
len Ertrag erbringen sollen. 

Trotz der unbestreitbaren Erfolge waren die indus-
trielle Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion 
im 20. Jahrhundert von Kritik und Gegenbewegun-
gen begleitet, die in den neuen Herstellungsmethoden 
Naturschutz-, Qualitäts- und Gesundheitsaspekte nicht 
ausreichend berücksichtigt sahen. Während diese Ent-
wicklung jedoch über viele Jahre auf gesellschaftliche 
Randbereiche – wie die Lebensreformbewegung der 
1920er Jahre oder die ökologisch-alternativen Mili-
eus in den 1960er und 1970er Jahren des 20. Jahr-
hunderts – beschränkt blieb, haben nachhaltige For-
men der Lebensmittelerzeugung und des ökologischen 
Landbaus seit den 1990er Jahren in fast allen Regio-
nen der Welt eine rasante Ausweitung erfahren (Willer 
et al., 2008). Die internationale Slow-Food-Bewegung 
steht exemplarisch für eine gesellschaftliche Strömung, 

die ökologischen und traditionellen Anbauweisen, aber 
auch dem Genuss wieder zu einem gesteigerten Stellen-
wert verhelfen möchte. Ziel von Slow Food („langsames 
Essen“) ist es, regionale Speisen sowie die traditionel-
len Prozesse der Herstellung zu bewahren. Der Grün-
der und internationale Vorsitzende Carlo Petrini defi-
nierte die Grundbegriffe der „Neuen Gastronomie“ als 
Maßstab: buono, pulito e giusto – gut, sauber und fair 
(Petrini, 2007). Die Vorgängerorganisation von Slow 
Food, Arcigola, wurde 1986 von Carlo Petrini in Italien 
gegründet. Petrini wurde 1949 in Bra geboren, das bis 
heute Hauptsitz von Slow Food ist. Nach dem Studium 
der Soziologie in Trient engagierte sich Petrini in der 
Politik und war zwischenzeitlich gewählter Stadtrat von 
Bra. Zusätzlich schrieb er in italienischen Zeitschriften 
über Essen und Trinken und war an der Gründung der 
Zeitschrift „Gambero Rosso“ beteiligt, die zunächst 
eine Monatsbeilage der Tageszeitung „Il Manifesto“ 
war. Später wurde er Kolumnist der drittgrößten italie-
nischen Tageszeitung „La Stampa“. Ein Schlüsselerleb-
nis, das Petrini nach eigenen Angaben zur Gründung 
von Arcigola motivierte, war ein Ausflug mit Freunden 
nach Montalcino in der Toskana, bei dem der Reise-
gruppe eine ungenießbare Suppe serviert wurde, und 
es statt des für die Region bekannten Brunello di Mon-
talcino einen dünnen Landwein gab. Auf der Rück-
fahrt verfasste Petrini unter dem Beifall der Mitreisen-
den eine Erklärung zum „Menschenrecht auf Genuss“ 
(Slow Food International, 1989). Im zeitlichen Zusam-
menhang mit der Gründung von Slow Food steht auch 
der Methanolskandal 1985/86, bei dem mehrere Men-
schen an mit Methanol verschnittenem italienischen 
Wein starben, sowie die steigenden Zahlen von Fast-
food-Restaurants und Nahrungsmittelketten Mitte der 
1980er Jahre. Seit 1991/92 existiert Slow Food auch in 
Deutschland. Die Slow-Food-Bewegung umfasst heute 
mehr als 100.000 Mitglieder in über 132 Ländern. Sie 
will den lokalen Nahrungsmittelhandel stärken, Lob-
byarbeit für ökologische Landwirtschaft leisten sowie 
das Bewusstsein für qualitativ hochwertige Nah-
rung fördern. Zudem baut die Organisation unter dem 
Namen „Arche des Geschmacks“ Samenbanken auf, die 
dazu beitragen sollen, die natürliche Artenvielfalt zu 
bewahren. Jedes Mitglied zahlt 5  € pro Jahr an eine 
Stiftung für Biodiversität. Alle zwei Jahre veranstal-
tet Slow Food in Lingotto, dem ehemaligen Fiatwerk in 
Turin, den „Salone del Gusto“, eine internationale Fach-
messe für regionale und ökologische Lebensmittel. Seit 
2004 findet zeitgleich das Treffen „Terra Madre“ von 
Landwirten, Produzenten, Köchen und Wissenschaft-
lern aus aller Welt statt. 

Neben der unmittelbaren Ausbreitung der Slow-
Food-Bewegung in vielen Ländern hat das Bedürfnis 
nach ökologisch verträglichen und zugleich qualita-
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tiv hochwertigeren Lebensmitteln vielerorts auch zu 
analogen sozialen Innovationen geführt. So gibt es in 
Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre in nahezu allen 
größeren Städten beispielsweise das Angebot, sich eine 
sogenannte Grüne Kiste mit Lebensmitteln aus öko-
logischem Landbau nach Hause oder an den Arbeits-
platz liefern zu lassen. Im städtischen Raum zahlreicher 
westlicher Industriestaaten gewinnt seit einigen Jahren 
auch das sogenanntes Urban Gardening an Popularität. 
Seinen Ursprung hat diese Bewegung im New York der 
1970er Jahre: In sogenannten Community Gardens, bei 
denen es sich häufig um ehemalige Brachflächen han-
delte, wurden Kräuter und andere Nutzpflanzen ange-
baut, die von den Urhebern bzw. Bedürftigen geerntet 
wurden. 

Aber nicht nur beim Bewusstseinswandel bzw. der 
Themensetzung für eine ökologisch verträglichere und 
gesündere Ernährung haben Pioniere des Wandels 
bereits heute bis in den „Mainstream“ hinein gesell-
schaftliche Praxis verändert. Bemerkenswert ist auch 
die Erfolgsgeschichte des alkoholfreien Erfrischungsge-
tränks Bionade, das 1995 von der Privatbrauerei Peter 
in Ostheim vor der Rhön erfunden wurde. Bei Bio-
nade handelt es sich um eine Limonade, die aus kon-
trolliert-biologisch angebauten Rohstoffen hergestellt 
wird. Mit der Aufnahme in das Sortiment eines Ham-
burger Getränkegroßhändlers 1997 avancierte Bionade 
zunächst zum Szenegetränk in Gaststätten und Knei-
pen. Von dort aus zog die Verbreitung der Limonade 
immer weitere Kreise: Mittlerweile gehört Bionade 
nicht nur zum Regelsortiment von Bioläden, sondern 
auch der meisten Supermärkte, und sie steht in den 
Speisewagen der Deutschen Bahn sowie bei McCafé, 
einem Tochterunternehmen von McDonald’s, auf der 
Getränkekarte. Seit 2007 ist Bionade auch in verschie-
denen europäischen Ländern sowie neuerdings auch in 
den USA erhältlich. Der Erfolg des ökologischen Erfri-
schungsgetränks hat zur Einführung einer Vielzahl 
von Nachahmerprodukten unterschiedlicher Hersteller 
geführt.

Neben der Entwicklung ökologischer Lebensmit-
tel kommt technischen Innovationen bei der Etablie-
rung nachhaltiger Ernährungsgewohnheiten eine große 
Bedeutung zu. Ein prägnantes Beispiel hierfür ist die 
Erfindung des FCKW-freien Kühlschranks. In Kühl-
schränke wurden lange Zeit Flourchlorkohlenwas-
serstoffe (FCKW) als Kältemittel eingesetzt, die stark 
ozon abbauend wirken. Darüber hinaus wurden die in 
der Isolierung verwendeten Schaumstoffe ebenfalls mit 
FCKW aufgeblasen. Der erste moderne FCKW-freie 
Kühlschrank der Welt wurde 1992 durch das sächsi-
sche Unternehmen „dkk Scharfenstein“ (später unter 
dem Namen „Foron“) produziert. Angeregt wurde die 
Entwicklung von Greenpeace und dem Hygiene-Insti-

tut Dortmund unter der Leitung von Harry Rosin. Der 
erste FCKW-freie Kühlschrank dieser Art wurde durch 
die Lare GmbH als Laborgerät für das Hygiene-Institut 
Dortmund umgebaut. Die Hersteller von Kühlschrän-
ken hatten zu dieser Zeit kein Interesse daran, diese 
Technik einzuführen. Seit dem Jahr 2000 sind Haus-
halts- und Gewerbekühlgeräte mit alternativen Kälte-
mitteln, die weder die Ozonschicht weiter schädigen 
noch den Treibhauseffekt verstärken, mehr und mehr 
auf dem Markt vertreten. Der elektrische Kühlschrank 
ist auch ein Beispiel dafür, wie technische Innovationen 
selbst gesellschaftlichen Wandel evozieren können. Vor 
der Erfindung von Kühl- und Gefrierschränken war es 
Menschen nur stark eingeschränkt und unter Anwen-
dung relativ aufwändiger Konservierungstechniken 
möglich, Lebensmittel über einen längeren Zeitraum zu 
lagern. Mit der Erfindung und massenhaften Ausbrei-
tung elektrischer Kühl- und Gefriergeräte hat sich dies 
radikal geändert und zur Entwicklung von Tiefkühlkost 
– industriell gefertigter, tiefgefrorener Lebensmittel – 
geführt, die durch Verpackung, Kühlung und Trans-
port eine deutlich negativere Umweltbilanz aufweist 
als frische Lebensmittel. Durch die Verwendung von 
Kühltechnik entsteht insbesondere ein hoher Energie-
bedarf. Seit dem Jahr 1998 werden zur Unterstützung 
der Kaufentscheidung in Europa der Energieverbrauch 
von Elektrogeräten durch ein Energieverkaufsetikett 
(umgangssprachlich „Energielabel“) gekennzeichnet. 
Für besonders stromsparende Kühl- und Gefrierge-
räte wurden 2003 die Kennzeichen A+ und A++ ein-
geführt, die jeweils noch besser als die Energieeffizi-
enzklasse A sind und für einen sehr niedrigen Energie-
verbrauch stehen. Die meisten der heute angebotenen 
Haushaltsgeräte sind nach den ursprünglich definier-
ten Effizienzklassen bereits der Kategorie A oder bes-
ser zuzurechnen. Deshalb verabschiedete im Mai 2010 
das europäische Parlament mit der Richtlinie 2010/30/
EU eine ab 2011 geltende Neuregelung der Energieeffi-
zienzklassen für Haushaltgeräte, welche zusätzlich die 
Klasse A+++ einführt. Dieses Beispiel zeigt, wie wich-
tig es ist, dass Pioniere den gesellschaftlichen Wandel 
institutionell begleiten und absichern. Seit einigen Jah-
ren sind in verschiedenen europäischen Ländern Pro-
jekte gestartet worden, um den sogenannten CO2-Fuß-
abdruck verschiedener Produkte (also die CO2-Äquiva-
lente, die über den gesamten Lebensweg eines Produk-
tes von der Ressourcengewinnung bis zur Entsorgung 
entstehen) zu berechnen. Beispielsweise engagiert 
sich auf diesem Gebiet die britische Supermarktkette 
Tesco sowie die Schweizer Handelskette Migros oder in 
Frankreich die Kette Casino; auch diverse schwedische 
Lebensmittelanbieter haben als Pioniere des Wandels 
im Jahr 2009 damit begonnen, Lebensmittel nach ihrer 
CO2-Belastung zu kennzeichnen, um so die Verbraucher 
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über die Auswirkungen ihres Konsums auf das Klima zu 
informieren.

Waldschutz
Die Wälder bedecken etwa ein Drittel der Erdoberflä-
che und sichern durch eine Vielzahl an Ökosystem-
leistungen das Überleben der menschlichen Gesell-
schaften. Die Wälder gehören zudem zu den größten 
Kohlenstoffspeichern der Erde und speichern bis zu 
650 Gigatonnen (Gt) CO2, wovon alleine 286 Gt CO2 in 
der Biomasse vorliegen. Die globale Waldfläche verrin-
gert sich seit 10 Jahren um etwa 13 Mio. ha pro Jahr, 
was in etwa dem Vierfachen der Fläche Belgiens ent-
spricht. Vornehmlich wird die Entwaldungsrate durch 
die Umwandlung von tropischen Wäldern in landwirt-
schaftliche Nutzfläche sowie zerstörerische Waldnut-
zung bestimmt. Aktuell wird die Abnahme im globa-
len Kohlenstoffspeicher Wald auf ca. 0,5 Gt C pro Jahr 
in den Jahren  2000–2010 geschätzt, was sich insge-
samt für die Dekade auf 5 Gt C summiert (FAO, 2010a). 
Es ist daher zwingend erforderlich die Entwaldung zu 
stoppen und eine nachhaltige Waldwirtschaft zu betrei-
ben, damit mehr CO2 gebunden und gespeichert wer-
den kann, um so einen gefährlichen Klimawandel zu 
vermeiden. 

Als wesentlicher Schöpfer des forstlichen Nachhaltig-
keitsbegriffs gilt Hans Carl von Carlowitz  (1645–1714). 
Als Sohn eines kursächsischen Oberforstmeisters stu-
dierte er Rechts- und Staatswissenschaften. Sein Inte-
resse an naturwissenschaftlichen und bergbaukundli-
chen Studien ließ ihn schließlich zum Oberberghaupt-
mann am kursächsischen Hof in Freiberg aufsteigen. 
Hier war er u.  a. auch für die Forstwirtschaft zustän-
dig, vor allem als Zulieferer für den Bergbau. Mit einer 
starken Übernutzung der Wälder konfrontiert, schrieb 
er das erste geschlossene Werk zur Forstwirtschaft, die 
„Sylvicultura oeconomica“ (1713). Hier fasste er das im 
Dreißigjährigen Krieg weitestgehend verloren gegan-
gene forstliche Wissen und eigene Erfahrungen zusam-
men. Zwar steht die zuverlässige Holzlieferung, d.  h. die 
Wirtschaftlichkeit, noch klar im Vordergrund; Carlowitz 
erkannte aber bereits auch die ethischen und ästheti-
schen Werte des Waldes an. Auch die Ökologie des Wal-
des und die Verantwortung für ein langlebiges Ökosys-
tem, dessen Lebenszyklen oft den Horizont eines ein-
zelnen Menschenlebens überschreiten, spiegeln sich in 
seiner Arbeit wider. Somit gilt von Carlowitz als einer 
der Wegbereiter für das Prinzip der Nachhaltigkeit in 
der Waldwirtschaft. 

Inzwischen wurde der forstliche Nachhaltigkeits-
begriff weiterentwickelt und von vielen Pionieren des 
Wandels in vielen Initiativen weltweit umgesetzt. So 
steht beispielhaft die Förderung einer umweltfreund-
lichen, sozialförderlichen und ökonomisch tragfähi-

gen Bewirtschaftung von Wäldern im Mittelpunkt der 
Arbeit des Forest Stewardship Council (FSC). Als unab-
hängige, gemeinnützige Nichtregierungsorganisation 
wurde der FSC 1993 als ein Ergebnis der UN-Konfe-
renz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 
gegründet. Der FSC zertifiziert Holz- oder Papierpro-
dukte, die aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft 
stammen. Zudem wird darauf geachtet, dass die Pro-
dukte nicht auf ihrem Weg zum Konsumenten über die 
gesamte Verarbeitungs- und Handelskette mit nicht 
zertifiziertem Holz oder Papier vermischt werden. Pro-
dukte mit einem FSC-Label tragen mit dazu bei, die Nut-
zung der Wälder gemäß den sozialen, ökonomischen 
und ökologischen Bedürfnissen heutiger und zukünf-
tiger Generationen zu gewährleisten und den Verbrau-
cher darüber zu informieren. Gleich in verschiedenen 
Funktionen betätigte sich auch die Kenianerin Wan-
gari Maathai als Pionierin des Wandels. Sie gründete 
im Jahr 1977 die Graswurzelorganisation Green Belt 
Movement, welche das Ziel verfolgt, die Entwaldung 
und Bodenerosion zu stoppen. Die promovierte Biolo-
gin schaffte es mit ihrem einzigartigen Aufforstungs-
projekt, viele verschiedene Menschen zu motivieren 
und zusammenzubringen. Inzwischen wurden über 
40 Mio. Bäume in ganz Afrika gepflanzt. Darüber hin-
aus stärkt das Projekt die Rechte der Frauen und för-
dert Demokratie sowie das Selbstbewusstsein ganzer 
Gemeinden. Inzwischen ist die Organisation in 13 afri-
kanischen Ländern aktiv und plant die Pflanzung von 
einer Milliarde Bäumen weltweit. Bereits 1984 erhielt 
Wangari Maathai den Alternativen Nobelpreis für ihre 
Arbeit im Green Belt Movement. Genau 20 Jahre später 
wurde ihr als erster afrikanischer Frau der Friedensno-
belpreis für ihren Einsatz für „nachhaltige Entwicklung, 
Frieden und Demokratie“ verliehen.

In Abbildung 6.3-1 werden die hier angeführten 
Pioniere des Wandels aus den Bereichen „Stadtent-
wicklung“ und „Landnutzung“ (Ernährung, Landwirt-
schaft und Waldschutz) geordnet nach ihrer jeweiligen 
Rolle im Innovations- und Produktionszyklus noch ein-
mal zusammengefasst. 

6.3.3 
Rolle der Verbraucher (Nachfrageseite)

Klima- und Umweltschutz erfordern entschlossenes 
nationalstaatliches und supranationales Handeln, kom-
men aber letztlich nur zum Erfolg, wenn die Bevölke-
rungen der Hauptverursacherländer sich selbst als his-
torische und aktuelle Verantwortliche begreifen und an 
Veränderungen teilhaben oder diese sogar initiieren. 
In der Forschung zum nachhaltigen Konsum bzw. zur 
Rolle der Konsumenten lassen sich gegenwärtig grob 
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drei Richtungen unterscheiden: 
1. Die sozial-ökologische Forschung und jüngst insbe-

sondere die Verhaltensökonomik (Thaler und Sun-
stein, 2008; Reisch und Oehler, 2009) weisen auf 
psychologische sowie strukturelle Barrieren nach-
haltigen Konsums sowie situative Einflüsse von 
Kaufentscheidungen hin und diskutieren verschie-
dene ordnungspolitische bzw. marktbasierte Maß-
nahmen sowie die „intelligente“ Gestaltung von 
Wahloptionen (Nudging oder „Schubsen“; Kap. 3, 
5), um nachhaltiges Kaufverhalten zu befördern. 

2. Vertreter einer sogenannten Postwachstums-
ökonomie gehen davon aus, dass Konsum, zumin-
dest auf dem aktuellen Niveau in Industrieländern, 
an sich nicht nachhaltig sein kann, da die abso-
lute Entkopplung von Wirtschaftsleistung und Res-
sourcenverbrauch von CO2-Emissionen nicht mög-
lich sei. Daher sei eine Mäßigung bzw. Verzicht und 
Reduktion des Konsums die eigentliche Nachhaltig-
keitsleistung (Jackson, 2009; Paech, 2009a, b). 

3. Eine weitere Strömung in der Literatur (Lamla und 
Neckel, 2006; Baringhorst et al., 2007) stellt die 
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Abbildung 6.3-1
Pioniere des Wandels: 
Synopse der Fallbeispiele 
aus den Bereichen 
„Stadtentwicklung“ 
und „Landnutzung“ 
(Ernährung, Landwirtschaft 
und Waldschutz). Die 
Zuordnungen in der 
Abbildung werden in den 
Kapiteln 6.3.2.3 und 6.3.2.4 
erläutert.
Quelle: WBGU
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Potenziale zur Politisierung des Konsums unter Ein-
bindung von Verbraucherverbänden heraus. Beson-
dere Bedeutung wird in diesem Zusammenhang der 
wachsenden Gruppe sogenannter „strategischer 
Konsumenten“ zugesprochen, die nicht nur ökolo-
gisch bzw. klimabewusst einkaufen, sich ernähren 
und fortbewegen, bauen und heizen, sondern durch 
ihr Verhalten auch Konsummuster in Frage stellen 
und sie unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ver-
ändern (Lamla und Neckel, 2006). 

Tatsächlich ist festzustellen, dass sich seit einigen Jah-
ren eine wachsende Anzahl von Verbrauchern für die 
sozialen und ökologischen Herstellungsbedingungen 
der von ihnen konsumierten Produkte interessiert. 
Ökologisch hergestellte oder fair gehandelte Produkte 
verzeichnen starke Wachstumsraten. Insbesondere in 
den sogenannten gesellschaftlichen Leitmilieus ist eine 
wachsende Bereitschaft zu erkennen, auch bei höheren 
Preisen ökologische Produkte zu kaufen. Innerhalb der 
sogenannten Sinus-Milieus (der Name orientiert sich 
am Urheber, der Sinus-Sociovision GmbH) liegen bei 
den meisten Fragen zu umweltschonendem Einkaufs-
verhalten – wie die Bevorzugung energieeffizienter 
und langlebiger Geräte, der Kauf regionaler Produkte 
und die Berücksichtigung des Umweltzeichens „Blauer 
Engel“ – die Milieus der Oberschicht und oberen Mit-
telschicht deutlich über dem deutschen Bevölkerungs-
durchschnitt (Wipperman et al., 2009).

Auch nach Herstellerangaben ist der europäische 
Markt für Bioprodukte in den vergangenen Jahren 
mehrfach im zweistelligen Bereich gewachsen und der 
Umsatz lag im Jahr 2009 bei fast 18 Mrd. € (BÖLW, 
2010). Davon entfallen rund 5,8 Mrd. € Jahresum-
satz auf Deutschland; im Jahr 2000 waren es noch 
2,1 Mrd. €. Ähnlich dynamisch wuchs in den vergan-
genen Jahren der Markt für fair gehandelte Produkte 
(Krier, 2008). Das Marktpotenzial der sogenannten 
LOHAS, womit die Konsumentengruppe gemeint ist, 
die einen „Lifestyle of Health and Sustainability“ ver-
folgt, wurde von der Marktforschung für das Jahr 2004 
allein in Deutschland auf über 200 Mrd. US-$ geschätzt 
(Kreeb et al., 2008). 

Diese Veränderung des Konsumverhaltens vollzieht 
sich vor allem auf der Grundlage eines Wandels kul-
tureller Normen (Kap. 2), infolgedessen Nachhaltigkeit 
zunehmend zum neuen Leitbild einer zukunftsfähigen 
Gesellschaft wird. Der Konsum von Gütern ist nicht 
mehr nur durch reine Nutzenerwägungen bestimmt, 
sondern auch durch einen „moralischen Mehrwert“, 
der in der Summe einzelner Konsumentscheidungen 
einen nachhaltigen Wandel anstoßen kann. Doch über 
diesen reinen Ergebnisnutzen durch die Mitwirkung an 
einem breiteren bürgergesellschaftlichen Projekt hin-
aus kommt ein zusätzlicher Prozessnutzen hinzu: das 

(Selbst-)Bewusstsein, etwas Nützliches und Gutes für 
die Um- und Nachwelt zu tun und dafür von anderen 
anerkannt zu werden (Frey und Stutzer, 2002). Dann 
bekommt die individuelle „rationale Wahl“ einen Aspekt 
kollektiver Identität und Intervention. Solche moralisch 
bedingten Metapräferenzen können so stark sein, dass 
sie sich gegenüber Kostenaspekten durchsetzen: „Wer 
fair gehandelten Kaffee oder kompostierbare T-Shirts 
kauft, erwirbt zugleich ein Stück ethischer Qualität, 
die nicht in der Nutzenfunktion der Produkte aufgeht, 
sondern dazu beiträgt, Waren und Dienstleistungen auf 
ihren gesellschaftlichen Wert zu befragen.“ (Heidbrink 
und Schmidt, 2009). Als Resultat dieser Entwicklung 
wächst der Druck auf Unternehmen und Produzenten: 
Protestaktionen und öffentlichkeitswirksame Aktio-
nen wie die Kampagne für saubere Kleidung, welche 
soziale Missstände bei Zulieferbetrieben in Lateiname-
rika und Asien thematisiert, haben in den vergangenen 
Jahren dazu geführt, dass sich eine wachsende Anzahl 
von Herstellern mit der Einhaltung sozialer und ökolo-
gischer Standards bei den Zulieferern auseinandersetzt. 
Ein Wertewandel bei den Konsumenten hat zur Folge, 
dass sich auch die Produzenten mit den gesellschaftli-
chen Folgen ihrer Geschäftsstrategien auseinander set-
zen müssen. So stellen Güter und Dienstleistungen, „die 
über einen moralischen Mehrwert verfügen“ (Heid-
brink und Schmidt, 2009), einen wichtigen Marktfak-
tor dar und eine wachsende Anzahl von Unternehmen 
hat in den vergangenen Jahren begonnen, ihre Produk-
tion und Angebote entsprechend zu modifizieren (Cen-
trum für Corporate Citizenship, 2007). Als „virtuelle 
Heimat“ des nachhaltigen und strategischen Konsums 
kann in Deutschland die Internetplattform „Utopia“ 
gelten, die nach eigenen Angaben im Moment mehr als 
2  Mio. Nutzer jährlich sowie 70.000 registrierte Mit-
glieder zählt (Langer, 2011). Auf Utopia.de finden sich 
Hinweise zum klimafreundlichen Konsum, es werden 
Produkte vorgestellt und bewertet, oder in Beiträgen 
und Blogs wird über klimapolitische Themen berich-
tet. Zudem haben die Nutzer die Möglichkeit, sich zu 
vernetzen und auszutauschen. Eine Stiftung zeichnet 
jährlich Vorbilder, Ideen, Produkte, Unternehmen und 
Organisationen, aber auch „Verhinderer“ aus. Auf inter-
nationaler Ebene nimmt das Good Magazine eine ähnli-
che Funktion ein. Das Magazin, das im Jahr 2006 in den 
USA gegründet wurde und über eine Auflage von ca. 
25.000 Exemplaren verfügt, berichtet vierteljährlich 
über einzelne Akteure und Unternehmen, die sich in 
den Bereichen Umwelt, Stadtplanung, Ernährung oder 
Gesundheit für Verbesserungen einsetzen. 

Gleichwohl stehen der wachsenden Bereitschaft von 
Verbrauchern zum nachhaltigen Konsum Widerstände 
und Barrieren entgegen: neben fehlenden materiellen 
Voraussetzungen bestimmter Konsumenten sind dies 
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vor allem kognitive und motivationale Gründe. Viele 
Verbraucher fühlen sich durch die Flut an Angebo-
ten und Kennzeichnungen überlastet. Sie greifen des-
halb zu herkömmlichen, bekannten Produkten, obwohl 
nachhaltige Alternativen zur Verfügung stünden. Para-
doxerweise kommt hinzu, dass trotz dieser Kenn-
zeichnungsflut oftmals die entscheidenden Informati-
onen für eine bewusste Wahl fehlen: Ist es beispiels-
weise besser, über den Winter eingelagerte Äpfel aus 
dem eigenen Umland oder frische Äpfel aus entfernten 
Regionen zu kaufen (Heidbrink und Schmidt, 2009)? 
Zudem sind Marketing und Werbung von Unterneh-
men mitunter durch eine Irreführung der Konsumen-
ten gekennzeichnet: Produkten, deren Produktions- 
bzw. Ver- oder Gebrauchsbedingungen alles andere als 
nachhaltig sind, wird teilweise ein grünes Image verlie-
hen, um diese für ökologisch orientierte Verbraucher-
gruppen attraktiv zu machen (sogenanntes Greenwa-
shing). Die Unsicherheit der Verbraucher aufgrund ver-
wirrender, fehlender oder irreführender Informationen 
kann ein zusätzliches Hemmnis für nachhaltigen Kon-
sum darstellen. 

Dies zeigt allerdings, wo der Gesetzgeber und Behör-
den Möglichkeiten haben, zur Stärkung von Konsu-
menten beizutragen und so die Bereitschaft zum nach-
haltigen Konsum weiter zu fördern bzw. dafür zu sor-
gen, dass sich die vorhandenen Dispositionen, die sich 
in Umfragen zur Umwelteinstellung der Bevölkerung 
zeigen (Kap.  2; Kuckartz et al., 2008), auch tatsäch-
lich in einen umwelt- und sozialverträglichen Kon-
sumstil umsetzen. Entscheidungen von Konsumenten 
– die heutzutage sogar zu sogenannten Prosumenten, 
d.  h. gleichzeitig Konsumenten und Produzenten, wer-
den (z.  B. die Einspeisung privat generierter Energie 
ins öffentliche Stromnetz) – werden zwar in bestimm-
ter Hinsicht das Marktangebot beeinflussen können; 
dies ist allein aber nicht ausreichend, um anspruchs-
volle Programme des Klimaschutzes zu realisieren. Die 
abstrakte Gegenüberstellung von Märkten, Staat oder 
„drittem Sektor“ (Dienstleistungssektor) als jeweiligen 
Haupt- oder Monopolakteuren sozialen und politischen 
Wandels ist überholt. Vielmehr muss ein Möglichkeits-
raum geschaffen werden, der Marktanreize und staat-
liche Steuerung über Ge- und Verbote mit dem im 
„dritten Sektor“ generierten Sozialkapital verbindet. 
Bürger sind nicht nur Bürger, die über Wahlentschei-
dungen Mehrheiten verändern und Konsumenten sind 
nicht nur Konsumenten, die über Kaufentscheidun-
gen Einfluss nehmen. In der Figur des Citizen Consu-
mer wachsen vielmehr beide Akteursidentitäten von 
„voice“ (Hirschman) und „choice“ (LeGrand) fallweise 
zusammen. Private Konsumenten werden in vielen bis 
dato öffentlichen Räumen längst als Ko-Produzenten 
(etwa von Gesundheit durch Vorsorge oder durch die 

Auswahl ärztlicher Leistungen sowie von Sicherheit 
durch öffentliche Wachsamkeit) adressiert und wir-
ken als Auftraggeber (etwa bei Pflegediensten) und 
als Mitglieder von Privathaushalten (etwa bei Inter-
netnutzung) indirekt an politischen Entscheidungen 
mit. Ähnlich hybride Konstellationen kann man sich 
beim Konsum von Energiedienstleistungen vorstellen, 
wenn deren Bereitstellung durch gesetzliche Maßnah-
men noch transparenter und marktförmiger gestaltet 
wird. Die Möglichkeiten des Verbraucherschutzes und 
der Mitwirkung von Bürgern und Verbrauchern bei der 
Bereitstellung öffentlicher Dienste (etwa bei der Strom-
versorgung, Wasserwirtschaft und im Bahnverkehr) 
wurden in den vergangenen Jahren daher auch zuneh-
mend diskutiert (Lell, 2010). 

Nicht zuletzt ist aus der soziologischen Forschung 
bekannt, dass die Zuschreibung von Verantwortung 
einen handlungsstrukturierenden Einfluss ausübt (Ger-
hards et al., 2007). Für das hier behandelte Problem-
feld bedeutet dies, dass Konsumenten Nachhaltigkeits-
aspekte auch weniger in ihre Kaufentscheidungen mit 
einfließen lassen, wenn die Verantwortung der Konsu-
menten von den „Machern der öffentlichen Meinung“ 
klein geredet wird. Umgekehrt kann die Betonung der 
Konsumentenverantwortung den nachhaltigen Kon-
sum fördern.

6.3.4 
Nichtregierungsorganisationen als Pioniere der 
internationalen Politik

Zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen 
sowie Nichtregierungsorganisationen (NRO) gestal-
ten insbesondere in den Feldern Umweltschutz und 
Menschenrechte seit mehr als drei Jahrzehnten nati-
onale und internationale Politikprozesse aktiv mit. Für 
den Bereich des Umwelt- und Naturschutzes erklärt 
sich dies nicht zuletzt dadurch, dass die Bearbeitung 
zahlreicher Umweltprobleme einen internationalen 
Zuschnitt erfordert und damit jenseits der direkten 
politischen Einflusssphäre von Staaten liegt (Najam, 
2005). Die besondere Bedeutung und Legitimität zivil-
gesellschaftlicher Organisationen gründet weniger auf 
ihrer Repräsentativität – welche spezialisierte Interes-
sengruppen naturgemäß nur begrenzt für sich bean-
spruchen können – sondern auf der durch sie gene-
rierten Expertise und ihrer Fähigkeit, in einem politi-
schen Experimentierfeld neue (Lösungs-)Konzepte zu 
entwickeln. Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen 
operieren so als Politikpioniere (policy entrepeneurs) 
und füllen auf globaler Ebene – zumindest partiell – ein 
politisches Vakuum, das angesichts des Fehlens einer 
„Weltregierung“ existiert (Banuri und Najam, 2002). 
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Zivilgesellschaftliche Organisationen waren in den ver-
gangenen Jahren von zentraler Bedeutung als Themen-
setzer und Informationsdienstleister für internationale 
Verhandlungen, bei der Mobilisierung der öffentlichen 
Meinung sowie der Implementierung und Überprüfung 
(Monitoring) vereinbarter Maßnahmen. Im Bereich der 
multilateralen Umweltvereinbarungen waren sie u.  a. 
an der Erstellung zahlreicher Konventionen in zent-
raler Rolle beteiligt (wie der Aarhus Konvention, dem 
 Washingtoner Artenschutzabkommen, der Biodiversi-
tätskonvention oder der Desertifikationskonvention). 
Organisationen und Initiativen aus der Zivilgesell-
schaft können folgende Schlüsselfunktionen einneh-
men (Muñoz und Najam, 2010):
1. Organisationen wie das World Resources Institute 

oder die International Union on the Conservation 
of Nature fungieren als anerkannte Wissens- und 
Informationsdienstleister (knowledge provider) 
und wirken über die Bereitstellung aktueller Daten 
an der Bearbeitung globaler Umweltprobleme mit. 
Der vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
veröffentlichte Bericht Global Environmental Out-
look ist ein Beispiel für die formalisierte Zusam-
menarbeit zwischen internationalen und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen in diesem Bereich.

2. Durch Kampagnen, Bildungs-, Aufklärungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit hatten NRO in der Vergangen-
heit wiederholt Einfluss auf die Entstehung inter-
nationaler Verträge. So hatte die International Cam-
paign to Ban Landmines, die im Jahr 1997 für ihr 
Engagement den Friedensnobelpreis erhielt, einen 
herausragenden Einfluss auf die Entstehung der 
Ottawa-Konvention zum Verbot von Landminen 
sowie die Unterzeichnung und Ratifizierung der 
Konvention durch zahlreiche Staaten.

3. Nichtregierungsorganisation spielen – insbeson-
dere in Entwicklungs- und Schwellenländern, wo 
entsprechende staatliche Kapazitäten fehlen oder 
nur mangelhaft vorhanden sind – bei der Imple-
mentierung von Umwelt- und Entwicklungsmaß-
nahmen eine zentrale Rolle. Beispielsweise organi-
sieren die nicht staatlichen „Civic Exnoras“-Grup-
pen in Chennai (Indien) die Abfallversorgung für 
mehr als eine halbe Million Menschen. Auch bei 
der Implementierung und dem Monitoring der im 
Rahmen der Agenda 21 beschlossenen Maßnah-
men haben sich zivilgesellschaftliche Akteure einen 
Namen gemacht.

Die Einflussnahme auf Politikprozesse kann dabei in 
verschiedenen Rollen erfolgen (Muñoz und Najam, 
2010): Als Fürsprecher für bestimmte Anliegen betrei-
ben NRO und andere zivilgesellschaftliche Akteure 
Lobbyarbeit gegen konträre Interessengruppen (z.  B. 
gegen die  Rüstungsindustrie im Fall der Landminen-

kampagne). Dies kann über breit angelegte Medien-
kampagnen erfolgen wie über die gezielte Verbrei-
tung von Informationen (z.  B. Briefing der Verhand-
lungsführer). Als Kontrollinstanzen überprüfen sie, 
inwiefern Ankündigungen und beschlossene Maßnah-
men von Regierungen auch tatsächlich umgesetzt wer-
den (Monitoring). Zivilgesellschaftliche Organisationen 
haben zudem eine lange Geschichte als Innovatoren 
und Pioniere von Politikansätzen. So haben Maßnah-
men zur Gleichstellung von Frauen (etwa Veranke-
rung von Gleichstellungsanforderungen in allen Poli-
tikbereichen) ausgehend von feministischen Initiati-
ven und Netzwerken über die Vereinten Nationen Ein-
gang in die Gesetzgebung und Verordnungspraxis von 
mehr als 100 Staaten gefunden (True und Mintrom, 
2001). Nicht zuletzt fungieren NRO als Dienstleister für 
Regierungen, Verwaltungen und Firmen. Dies umfasst 
die Bereitstellung von Expertise ebenso wie materielle 
Ressourcen in den verschiedenen Phasen von Politik-
prozessen (Themensetzung, Politikentwicklung, Imple-
mentierung). Insbesondere die Rolle zivilgesellschaft-
licher Akteure und von Nichtregierungsorganisationen 
bei der Implementierung vereinbarter Maßnahmen ist 
hierbei hervorzuheben. Denn auch internationale Ver-
träge – wie ein globales Klimaschutzabkommen – müs-
sen letztendlich national und lokal umgesetzt werden. 
Dabei spielen zivilgesellschaftliche Organisationen eine 
unverzichtbare Rolle: Bereits in der Phase der Bera-
tungen können sie dafür Sorge tragen, dass die Stim-
men lokaler Gruppierungen Gehör finden und so keine 
Bestimmungen beschlossen werden, welche deren Inte-
ressen fundamental verletzten. In der Implementie-
rungsphase tragen sie wiederum wesentlich dazu bei, 
das notwendige Wissen vor Ort zu verbreiten und so 
die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung 
zu schaffen (Muñoz und Najam, 2010). Eine große 
Stärke zivilgesellschaftlicher Organisationen liegt darin, 
dass sie eine Vielzahl regionaler und kultureller Pers-
pektiven sowie lokaler Erfahrungen mit in die Verhand-
lungs- und Politikprozesse einbringen und so frühzeitig 
ein Bewusstsein für die Komplexität und das Ausmaß 
der jeweiligen Herausforderungen schaffen. In den Ver-
handlungen zum Schutz der Böden in Trockengebieten 
im Rahmen der Desertifikationskonvention (UNCCD) 
haben NRO bereits institutionalisierte Beteiligungs-
rechte, in dem sie etwa im Rahmen der Vertragsstaa-
tenkonferenzen gemeinsame Plenarsitzungen mit den 
Staatenvertretern durchführen können. Einige Delega-
tionen der UNCCD, insbesondere aus den Industrielän-
dern, nehmen NRO offiziell als Berater in die Regie-
rungsdelegationen auf. Auch bei anderen Konventio-
nen – wie der CBD oder der UNFCCC – gibt es ähn-
liche Beteiligungsmöglichkeiten. In den letzten Jahren 
gab es aber auch Abkapselungstendenzen gegenüber 
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zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, die im Zuge des 
Erstarkens globalisierungskritischer Bewegungen im 
Rahmen internationaler Gipfel deutlich geworden sind 
(Najam, 2005). Die Diversität der zivilgesellschaftli-
chen Akteure mit ihren z.  T. als schrill empfundenen 
Positionen und Lösungsvorschlägen sollte seitens der 
Politik und Verhandlungsführer aus den oben genann-
ten Gründen aber nicht als Störfaktor gesehen, sondern 
explizit als Ressource anerkannt werden. Daher könnte 
über weitere Wege und Möglichkeiten nachgedacht 
werden, zivilgesellschaftliche Organisationen formal 
stärker in die Verhandlungsprozesse mit einzubeziehen 
und sie nicht nur in Form von Nebenveranstaltungen 
(side events) an wichtigen internationalen Verhandlun-
gen zu Fragen des Klimaschutzes und der nachhaltigen 
Entwicklung teilhaben zu lassen. Im Zusammenwirken 
der Befürworter eines globalen „Green New Deal“ bzw. 
einer globalen Transformation in eine klimaverträgli-
che Gesellschaft aus verschiedenen gesellschaftlichen 
Bereichen kann eine neue, positive Kultur der Teilhabe 
entstehen, die sich auf allen Ebenen politischer Beteili-
gung artikuliert: Bei Wahlen und der Mitgliedschaft in 
Vereinen, Verbänden und Parteien über die Mitwirkung 
in NRO bis hin zu außerparlamentarischen Kampag-
nen und Aktionen für Klimaschutz, Energiewende und 
Nachhaltigkeit. Nicht zuletzt können zivilgesellschaft-
liche Initiativen, politische Bewegungen und NRO – wie 
insbesondere die Umweltbewegung zeigt – so auf staat-
liche und überstaatliche Institutionen rückwirken und 
weitere Transformationsprozesse initiieren.

6.4
Konklusion: Pioniere des Wandels fördern und 
vervielfachen, um eine rasche Transformation zu 
erreichen

In diesem Kapitel wurde anhand von Beispielen aus 
ausgewählten Feldern der Nachhaltigkeitspolitik eine 
Reihe von Pionieren des Wandels behandelt, die den 
Status quo des „High Carbon-Regimes“ an entschei-
denden Stellen praktisch in Zweifel ziehen und sek-
toral oder übergreifend beachtliche Veränderungen in 
Gang gesetzt haben. Wie kann sich aus insularen Ein-
zelakteuren eine „kritische Masse“ bilden, die sekto-
renübergreifend und mit dem notwendigen Nachdruck 
Hebel der Transformation ansetzen und entscheidende 
Weichen stellen können? Und wie sollen Einzelakteure 
ein Gemeinsamkeitsgefühl kollektiver Selbstwirksam-
keit erreichen und zu einer breiten sozialen Bewegung 
zusammenfließen? Oder anders gefragt: Wie kann 
es zur sich selbst verstärkenden Koevolution in ver-
schiedenen gesellschaftlichen Subsystemen (Grin et 
al., 2010) bzw. den entscheidenden „Häufigkeitsver-

dichtungen von Veränderungen“ (Osterhammel, 2009; 
Kap.  3) kommen, welche erforderlich sind, damit die 
anstehenden und sich bereits vollziehenden Wand-
lungsprozesse sich zu der „großen Transformation“ ver-
dichten, welche notwendig ist, um das Erdsystem und 
insbesondere das Klimasystem zu stabilisieren? 

Abbildung 6.4-1 zeigt den Weg von Pionieren 
des Wandels aus dem oftmals marginalen Milieu der 
Außenseiter und „Querdenker“, aus den sogenann-
ten Nischen, in denen die Visionen einer alternativen 
Entwicklung geboren werden, über die Stufen sozialer 
Kommunikation (Agenda Setting, Widerspruch, Mei-
nungsführerecho, Massenmedialisierung) in breitere 
Innovationsnetzwerke und den sozialen und politi-
schen „Mainstream“, bis zur Habitualisierung anfangs 
marginaler Einstellungsmuster und Verhaltensweisen.

Die Erfolgsaussichten einer „Transformation von 
unten“ steigen, wenn es auf breiter Front durch Pio-
niere des Wandels gelingt, in ihren jeweiligen Promoto-
renrollen (Tab. 6.2-2) klimaverträgliche Lebenspraxen 
im Alltagsleben plausibel, ja selbstevident zu machen 
und sie als Standardoption zu verankern. In der Syn-
opse von Umfragen und Studien zum Wertewandel 
(Kap.  2), zum politischen Bewusstsein, zum bürger-
schaftlichen Engagement und zur Attraktivität gemein-
nütziger intermediärer Organisationen (Vereine, auch 
Parteien) zeigen sich grob drei (unterschiedlich große) 
Segmente in der Bevölkerung reicher Industrieländer 
(wie Deutschland), die als Pioniere, Advokaten und 
Partner einer inklusiven Transformationsstrategie in 
Frage kommen:

 > ein breites Potenzial von Menschen, die laut reprä-
sentativen Umfragen grundsätzlich zu klimaverträg-
lichen Veränderungen des eigenen Lebensstils bereit 
sind, dazu aber (noch) keine oder wenig praktische 
Schritte eingeleitet haben (Latenz),

 > ein schmales Segment überzeugter und aktiver Bür-
ger, die dieses Ziel in ihrer täglichen Praxis mehr 
oder weniger konsequent und systematisch umset-
zen (Aktivismus),

 > ein mittleres Segment von Menschen, die sich mehr 
oder weniger aktiv bürgerschaftlich und ehrenamt-
lich in anderen Lebensbereichen betätigen (Sport 
und Freizeit, humanitäre und technische Hilfswerke, 
Kultur und Kunst, Erziehung und Altenpflege, 
betriebliche Aktivitäten und Freiwilligendienste 
usw.), ebenso in informellen Bereichen der Selbst- 
und Nachbarschaftshilfe und dort – zumeist in kriti-
schen biografischen Passagen (Familiengründung, 
Einschulung und Eigenständigkeit der Kinder, Über-
gänge von Eltern in Ruhestand, Pflege usw.) – Ziel-
setzungen „guten Lebens“ in Verantwortung für 
andere erörtern (bzw. deren Mangel verspüren). 

Die Hypothese (und gegebenenfalls die konkrete Auf-
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gabe) eines breiten bürgergesellschaftlichen Engage-
ments mit der Dimension „Klimaverträglichkeit und 
Nachhaltigkeit“ ist demnach 
1. die latente Bereitschaft zum Handeln durch prag-

matische (möglichst nicht moralisierende) Vorgaben 
zu aktualisieren, 

2. das Vorgehen der Aktivisten in Form von Hand-
lungsmustern und Standard optionen breiter zu 
kommunizieren und dabei 

3. Nachhaltigkeitsziele für das breitere bürgerschaftli-
che Engagement plausibel zu machen. 

Dies kann umso besser gelingen, wenn die bekann-
ten Kernarenen bürgerschaftlichen Engagements (wie 
 soziale Sicherung, Bildung, Natur- und Verbraucher-
schutz, Kulturleben, Sport, religiöses Leben usw.) 
Aspekte der Nachhaltigkeit aufnehmen, so dass damit 
keine „weiteren (zeitraubenden) Ziele“ neben den 
jeweils bevorzugten Aktivitäten vorgegeben werden, 
sondern zentrale Anliegen der Daseinsvorsorge (und 
der subjektiven Lebenszufriedenheit) tangiert sind und 
damit die Ebenen zivilen Engagements synergetisch in 
der Bildung kollektiver Identität (community building) 
zusammentreffen. Für die Verbreiterung der Transfor-
mationsagenda ist das unabdinglich, ebenso für die 
Selbstwirksamkeit der Akteure (Bandura, 1977).

Anschlussfähig und in diesem Sinne „habituell“ 
wird Nachhaltigkeitsengagement in realen und virtu-
ellen Kommunikationsgemeinschaften, die zunächst 
thematisch wenig Bezüge zur Klima- und Nachhaltig-
keitspolitik aufweisen mögen, wo deren Erfordernisse 

und Modalitäten aber konkret vermittelt und in sozia-
len Lebenswelten fundiert werden können. Dazu zäh-
len, wie bereits angedeutet, Sportvereine und ehren-
amtliche Gruppen, Schulklassen und Lehrerkollegien, 
Selbständige und Ruheständler sowie Internet-Gemein-
schaften der Social Media, Arbeitsteams und Berufs-
vereinigungen. Solche vermeintlich unpolitischen 
Akteure wirken im Kleinen und bringen an vielen Stel-
len inkrementelle Reformen voran. Überwiegend bezie-
hen sich ihre Aktivitäten nicht auf ökologische Themen 
im engeren Sinne, sondern eher auf die Verbesserung 
von Arbeitsorganisation, Erziehungspraxis, Altenpflege 
und dergleichen. Es handelt sich um Nachbarschafts-
hilfe in Alltags- und Notsituationen, an denen mögliche 
Ziele guten Lebens aufscheinen (oder dessen Abwesen-
heit deutlich machen). 

Entscheidend ist die Artikulations- und Organi-
sationsfähigkeit der Pioniere des Wandels. Üblicher-
weise sind sie nicht in größeren Verbänden und auf 
längere Zeiträume organisiert; doch haben sie politi-
sche Interessen jenseits der medial inszenierten „Poli-
tiker-Politik“, die ständig „thematisiert“ und Forderun-
gen erhebt, aber in der öffentlichen Wahrnehmung zu 
wenig unternimmt und voranbringt. Ökologische Poli-
tik, die um mehr als mediale Präsenz und demoskopi-
sche Zustimmung bemüht ist, muss diese Pioniere des 
Wandels in den spontanen gesellschaftlichen Netzwer-
ken ausfindig machen, ihnen auf Augenhöhe begegnen 
und sie als respektierte Netzwerkpartner gewinnen. 

Die exemplarisch skizzierten Betätigungsfelder 
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Abbildung 6.4-1
Phasen der gesellschaftlichen Verbreitung von Ideen und Verhalten und die Rollen von Pionieren des Wandels im 
Transformationsprozess. 
Quelle: WBGU
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nachhaltiger Politik können Themen auch dieser Netz-
werke werden, in der Regel wohl über trivial wirkende 
Anlässe: 

 > Die Renovierung eines Schulgebäudes aus einem 
Konjunkturprogramm und die damit zu verbindende 
energetische Sanierung kann mehr als eine (lästige) 
Baumaßnahme sein, wenn Lehrerkollegien, Schul-
klassen und Elternpflegschaften sie zum Anlass wei-
terführender pädagogischer Überlegungen machen.

 > Kindertagesstätten und Schulen im Ganztagsmodus 
führen Speisepläne ein, die nicht nur preiswert und 
bekömmlich sind, sondern systematisch Aspekte 
gesunder Ernährung, fairen Handels und klimaver-
träglichen Konsums integrieren und dies „nebenbei“ 
zu einem Gegenstand von Schulkommunikation und 
Unterricht machen.

 > Dezentrale Arbeitsgemeinschaften, die sich regelmä-
ßig zu Besprechungen treffen und dazu große Ent-
fernungen mit der Bahn oder mit dem Pkw zurück-
legen müssen, stellen ihren Austausch auf geeignete 
Telekommunikationsmittel um; diese Anstöße kön-
nen wiederum Anlass für die generelle Umstellung 
der Politik und Logistik von Unternehmen, Behör-
den, Forschungs- und Kultureinrichtungen werden.

Nicht zuletzt ist hier die Verknüpfung von ökologi-
schem Engagement mit üblicherweise arbeitsbezoge-
nen Formen der Mitwirkung möglich, etwa im Rahmen 
freiwilliger Tätigkeit von Unternehmen und Behörden 
neben der regulären Erwerbsarbeit, oder indem Arbeits-
lose stärker in Form von Bürgerarbeit angemessen in 
ökologische Aktivitäten einbezogen werden. Generell 
besteht die Aufgabe einer Mobilisierung freiwilligen 
und ehrenamtlichen, aber auch bezahlten Engagements 
für Nachhaltigkeit, dieses mit neuen Gegebenheiten zu 
arrangieren (Evers und Zimmer, 2010): 

 > mit einer in vieler Hinsicht (Arbeitszeiten, Zeitver-
träge, Projekte, Berufswechsel) entstandardisierten 
Arbeitswelt,

 > mit den ebenfalls in Umwälzung befindlichen For-
men eines freiwilligen sozialen Jahres,

 > mit dem Einbau „passender“ Engagementphasen in 
Erwerbsbiographien und Lebensgeschichten.

Es gibt unterdessen zahlreiche Unternehmen, die nach-
haltige Produktion, Volunteering und sozial-progres-
sive Aktivitäten bündeln und zum Geschäftsmodell 
erhoben haben. Ein solches Pionierunternehmen ist 
Patagonia Inc. mit Sitz in Ventura (Kalifornien), das hier 
noch einmal resümierend hervorgehoben werden soll, 
weil es viele Aspekte dieses Kapitels bündelt. 

Patagonia ist Hersteller von Freizeit(sport)beklei-
dung und wurde 1972 von dem Bergsteiger Yvon Choui-
nard gegründet. Das Unternehmen stellt überwiegend 
wiederverwendbare Stoffe her, darunter organisch 
angebaute Baumwolle. Es spendet regelmäßig 1  % sei-

nes Umsatzes bzw. 10  % seines Gewinnes an Umwelt-
vereinigungen und ist Mitbegründer der „Alliance 1  % 
for the Planet“, in welcher zahlreiche Unternehmen das 
nämliche Ziel verfolgen. Einigen Verkaufs- und Ser-
vicezentren sind Silber- bzw. Gold-LEED-Zertifikate 
(Zertifikat für Energie- und Umweltdesign in den USA) 
für ökologisches Bauen verliehen worden. Belegschaft 
und Kunden können aktiv an dieser Umweltorientie-
rung partizipieren. Mitarbeiter können seit 1993 einen 
bezahlten Urlaub nehmen, den sie für die ehrenamtli-
che Tätigkeit in einer Umweltorganisation verwenden. 
Kunden können auf der interaktiven Webseite Foot-
print Chronicles den gesamten Kreislauf eines Patago-
nia-Produkts von der Herstellung bis zum Recycling 
nachvollziehen und werden um Verbesserungsvor-
schläge gebeten. Hier ist ein Produzenten-Konsumen-
tennetzwerk im Entstehen, in dem ein Unternehmen 
direkt auf Nachhaltigkeitsziele seiner Kunden reagie-
ren kann. 

Die skizzierte Selbstorganisation der Pioniere des 
Wandels ist dringend angewiesen auf die Bündelung 
und Vertretung ihrer Vorschläge auf der politisch-par-
lamentarischen Ebene, um auch auf dieser Ebene ein 
Gefühl der Selbstwirksamkeit zu erreichen. Der Gesetz-
geber sollte diese Dynamik nutzen und die vielfältigen 
Ansätze „von unten“ in ein übergreifendes Innovati-
onsszenario einbauen, in dem wohl begründete Gebote 
und Verbote, sinnvolle Marktanreize und alternative 
Technik die Erwartungen und Hoffnungen der Bür-
gerinnen und Bürger stützen (Kap. 5.4, 7.3.1). Wenn 
transformative Technologien vorhanden sind und ihre 
Finanzierung möglich scheint, wenn zugleich ein brei-
ter gesellschaftlicher Konsens besteht, dass sich vieles 
ändern muss, dann fällt der Blick unweigerlich auf die 
Defizite der politischen Eliten, mit wachsender Protest-
bereitschaft und drängendem Reformbedarf umzuge-
hen.

Die herkömmliche Willensbildung und Interessens-
aggregation von Parteien und Verbänden beruhen auf 
zahlender Mitgliedschaft, privater bzw. staatlicher Par-
teienfinanzierung und massenmedialer Kommunika-
tion. Auch Kommunalpolitik ist in der Regel in dieser 
Weise strukturiert und klientelorientiert. Für die Stär-
kung der Bürgergesellschaft hat die Berufspolitik bisher 
zu wenig Sinn und Gespür. Beispiele sind die Massen-
demonstrationen gegen „Stuttgart 21“ und der Ham-
burger Volksentscheid zur Schulpolitik im Jahr 2010. 
Auch der mögliche Widerstand gegen Windparks und 
Stromtrassen demonstriert, welche Integrationsauf-
gaben Parteien und Verbände haben, um den Keimen 
und Knoten nachhaltiger Lebenspraxis, wie man sie 
beispielsweise gerade in Schul- und Verkehrsprojekten 
antrifft, einen Entfaltungsraum und ein Experimen-
tierfeld zu bieten (Kap. 3). Eine Formalisierung dieser 
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informellen Netzwerke, die eher selten auf zahlende 
permanente Mitgliedschaft hinausläuft und damit dem 
punktuellen und episodischen Partizipationsverhalten 
in heutigen Demokratien entspricht, würde gewähr-
leisten, dass ein aktivierender politischer Raum für den 
gestaltenden Staat entsteht (Kap.  5.4, 7.3.1), in dem 
die unterschiedlichen Funktionsweisen und Zeitregime 
des politischen Machterwerbs, der wissenschaftlichen 
Wahrheitssuche, der technischen Innovations- und 
Anwendungszyklen sowie der Wirtschafts- und Unter-
nehmenszyklen besser synchronisierbar und im Blick 
auf übergeordnete Normen koordinierbar werden. 
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7.1
Herausforderung Transformation zur 
 Klimaverträglichkeit

Eine Transformation von Wirtschaft und Gesell-
schaft zur Klimaverträglichkeit ist nach Ansicht des 
WBGU dringend notwendig, um die sich verschär-
fende Umwelt- und Entwicklungskrise zu überwinden 
und die Lebensgrundlagen und Zukunftschancen der 
Menschheit zu erhalten. Die Vermeidung des anthro-
pogenen Klimawandels ist in den letzten Jahren in der 
Mitte des gesellschaftlichen Diskurses angekommen. Es 
gibt einen globalen politischen Konsens darüber, dass 
die Erderwärmung auf höchstens 2  °C gegenüber dem 
vorindustriellen Niveau begrenzt werden muss, wenn 
gefährliche, irreversible und kaum beherrschbare Risi-
ken für Natur und Gesellschaft vermieden werden sol-
len (Kap.  1.1.1; WBGU, 2009b). Dafür ist eine dras-
tische Reduktion der Treibhausgasemissionen unver-
zichtbar. Die im Zeitraum 2011–2050 kumulierten 
CO2-Emissionen aus fossilen Quellen dürfen 750 Gt CO2 
nicht überschreiten (Kasten 1.1-1). Dieses globale CO2-
Budget wäre bereits in rund 25 Jahren erschöpft, wenn 
die Emissionen auf dem aktuellen Niveau eingefro-
ren würden. Es ist also ein schnelles, transformatives 
Gegensteuern notwendig. Die Dekarbonisierung der 
Energiesysteme (Kap. 4.6; Kasten 7.3-1) ist das Kern-
stück der Transformation. Ohne eine Umsteuerung der 
rasanten Urbanisierung auf klimaverträgliche Entwick-
lungspfade (Kap. 7.3.6) kann die Transformation nicht 
gelingen. Auch die Minderung der Treibhausgasemissi-
onen aus der Landnutzung einschließlich eines Stopp 
der Entwaldung (Kap. 7.3.7) ist unverzichtbar. 

Bereits seit geraumer Zeit befindet sich das auf 
 fossilen Energieträgern beruhende ökonomische 
 System international im Umbruch. Dieser Strukturwan-
del wird vom WBGU als Beginn einer „Großen Trans-
formation“ zur nachhaltigen Gesellschaft verstanden 
(Kap. 3). Das Ausmaß des vor uns liegenden Übergangs 
ist kaum zu überschätzen und wird zu Recht als große 
Menschheitsherausforderung bezeichnet. Er ist hin-

sichtlich der Eingriffstiefe vergleichbar mit den beiden 
fundamentalen Transformationen der Weltgeschichte: 
der Neolithischen Revolution, also der Erfindung und 
Verbreitung von Ackerbau und Viehzucht, sowie der 
Industriellen Revolution, die den Übergang von der 
Agrar- zur Industriegesellschaft beschreibt. Anders als 
diese beiden historischen Übergänge muss die Trans-
formation zur klimaverträglichen Gesellschaft inner-
halb der planetarischen Leitplanken der Nachhaltigkeit 
 (Kasten 1-1) und wesentlich schneller verlaufen. Sie ist 
zudem keineswegs ein Automatismus, sondern muss 
aus Einsicht, Umsicht und Voraussicht vorangetrieben 
werden, wenn sie in dem engen Zeitfenster gelingen 
soll, das zur Verfügung steht. Dies ist historisch ein-
zigartig, denn die großen Transformationen der Vergan-
genheit waren Ergebnisse allmählichen evolutionären 
Wandels. Langzeitstudien zeigen, dass sich immer mehr 
Menschen weltweit einen solchen Wandel in Rich-
tung Zukunftsfähigkeit wünschen (Kap.  2). Überdies 
verdeutlicht das atomare Desaster in Fukushima, dass 
schnelle Wege in eine klimaverträgliche Zukunft ohne 
Kernenergie beschritten werden sollten.

Das Ziel ist formuliert und der Zeitdruck hoch, aber 
aufgrund unzureichender nationaler und internationa-
ler politischer Anstrengungen ist die große Herausfor-
derung dieser Transformation ungelöst. Die Weichen-
stellungen dafür müssen im Verlauf dieses Jahrzehnts 
gelingen, damit bis 2050 die Treibhausgasemissionen 
weltweit auf ein Minimum reduziert und gefährliche 
Klimaänderungen noch vermieden werden können. 
Der Zeitfaktor ist also von herausragender Bedeutung: 
Je später gehandelt wird und je größer die kumulier-
ten Treibhausgasemissionen werden, desto schwieriger 
wird es, gefährliche Klimaänderungen zu vermeiden. 

Es ist jetzt eine vordringliche politische Aufgabe, die 
Blockade einer solchen Transformation zu beenden und 
den Übergang zu beschleunigen. Dies erfordert nach 
Ansicht des WBGU die Schaffung eines nachhaltigen 
Ordnungsrahmens, der dafür sorgt, dass Wohlstand, 
Demokratie und Sicherheit mit Blick auf die natürli-
chen Grenzen des Erdsystems gestaltet werden. Insbe-
sondere müssen Entwicklungspfade beschritten wer-

Handlungsempfehlungen 7
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den, die mit der 2  °C-Klimaschutzleitplanke kompatibel 
sind, auf die sich die Weltgemeinschaft 2010 in Cancún 
verständigt hat. 

Die anstehenden Veränderungen reichen über tech-
nologische und technokratische Reformen weit hinaus: 
Die Gesellschaften müssen auf eine neue „Geschäfts-
grundlage“ gestellt werden. Es geht um einen neuen 
Gesellschaftsvertrag für eine klimaverträgliche und 
nachhaltige Weltwirtschaftsordnung (Kap.  7.2). Des-
sen zentrale Idee ist, dass Individuen und die Zivilge-
sellschaften, die Staaten und die Staatengemeinschaft 
sowie die Wirtschaft und die Wissenschaft kollektive 
Verantwortung für die Vermeidung gefährlichen Kli-
mawandels und für die Abwendung anderer Gefähr-
dungen der Menschheit als Teil des Erdsystems über-
nehmen. Der Gesellschaftsvertrag kombiniert eine Kul-
tur der Achtsamkeit (aus ökologischer Verantwortung) 
mit einer Kultur der Teilhabe (als demokratische Ver-
antwortung) sowie mit einer Kultur der Verpflichtung 
gegenüber zukünftigen Generationen (Zukunftsver-
antwortung). Ein zentrales Element in einem solchen 
Gesellschaftsvertrag ist der gestaltende Staat (Kap. 5), 
der für die Transformation aktiv Prioritäten setzt, 
gleichzeitig erweiterte Partizipationsmöglichkeiten für 
seine Bürger bietet und der Wirtschaft Handlungsopti-
onen für Nachhaltigkeit eröffnet (Kap. 7.3.1). 

Indem der WBGU die technische und wirtschaftli-
che Machbarkeit der Transformation aufzeigt, Pioniere 
des Wandels nennt, Blockademechanismen identifi-
ziert sowie politische und institutionelle Ansätze zu 
deren Überwindung entwickelt, veranschaulicht er die 
„Bedingungen der Möglichkeit“ (Immanuel Kant) des 
Übergangs zu Klimaverträglichkeit und Nachhaltigkeit. 
Damit möchte der WBGU der Politik, aber auch der 
Wirtschaft und den gesellschaftlichen Akteuren Mut 
machen, den Wandel zu wagen.

7.1.1 
Die Transformationsstrategie des WBGU

Die Suche nach tragfähigen Strategien für den Über-
gang zu einer klimaverträglichen Wirtschaft hat in 
Unternehmen, Politik, Wissenschaft und Gesell-
schaft stark an Bedeutung gewonnen. Aus einem 
Nischenthema ist in kurzer Zeit in Deutschland und 
Europa, aber auch in vielen anderen Ländern welt-
weit ein zentrales Zukunftsthema geworden. Pioniere, 
die klimaverträgliche Entwicklungspfade voranbringen, 
gibt es in allen Bereichen der Gesellschaft. Viele Unter-
nehmen erkennen, dass in einer prosperierenden Welt 
mit bald 9 Mrd. Menschen der nächste globale Innova-
tionszyklus ressourcenschonend und klimaverträglich 
sein muss. Langfristige Investitionen, insbesondere in 

erneuerbare Energiequellen sowie in Energie- und Res-
sourceneffizienz, dienen nicht nur dem Atmosphären-
schutz, sie reduzieren auch die vielfältigen Abhängig-
keiten von Importen fossiler Brennstoffe und entschei-
den zugleich über die Innovationszentren der Zukunft 
und die Neuordnung der weltwirtschaftlichen Hierar-
chien. Der Umbau eröffnet innovationsstarken Gesell-
schaften auch in Europa neue Perspektiven.

Diese Vorreiter sind keine Außenseiter mehr wie 
noch die Protagonisten, die auf dem Erdgipfel in Rio de 
Janeiro im Jahr 1992 für nachhaltige Entwicklung strit-
ten. Die Pioniere klimaverträglicher Entwicklung oder 
„grünen“ Wachstums vertreten heute in vielen Ländern 
mehrheitsfähige Positionen. Die deutsche Bundesregie-
rung, Europa, Südkorea, China, Indonesien, Indien und 
einige Bundesstaaten der USA bemühen sich darum, 
die Wohlstandssteigerung von den Treibhausgasemissi-
onen zu entkoppeln und haben dafür Strategien, Leit-
bilder für grünes Wachstum oder Umbaupläne für ihre 
Energiesektoren vorgelegt. 

In den letzten Jahren haben sich zudem weltweit 
viele emissionsarme Technologien dynamisch entwi-
ckelt. Die erneuerbaren Energien sind zu einem wichti-
gen Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktor geworden. 
Viele Städte weltweit setzen bereits klimaverträgliche 
Zukunftskonzepte in die Praxis um, in großen Unter-
nehmen sind aus kleinen Abteilungen für Gesell-
schaftsverantwortung (Corporate Social Responsibi-
lity) vielfach „Innovationszentren für zukunftsfähige 
Märkte“ geworden, und in der Wissenschaft sind For-
schungsverbünde entstanden, die sich mit der Trans-
formation zur klimaverträglichen Gesellschaft beschäf-
tigen. Die Transformation zu einer klimaverträglichen 
Gesellschaft findet also bereits statt und die Richtung 
der Veränderungen scheint zu stimmen. Vielleicht wird 
man in zwanzig Jahren aufgrund der „Häufigkeitsver-
dichtungen“ (Osterhammel, 2009) klimaverträglicher 
Innovationen das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 
als die entscheidende Umbruchphase zur klimaverträg-
lichen Wirtschaft bezeichnen – wenn jetzt die richtigen 
Weichen gestellt werden, um diesen Prozess zu kanali-
sieren (Kap. 3).

Nicht zuletzt die enttäuschenden Ergebnisse der Kli-
maverhandlungen in Kopenhagen 2009 verdeutlichen 
aber, dass viele Regierungen trotz klimaverträglicher 
Suchprozesse in ihren Ländern noch nicht bereit sind, 
völkerrechtlich verbindliche Weichenstellungen in 
Richtung einer nachhaltigen Weltwirtschaft vorzuneh-
men. Solange das nicht der Fall ist, müssen Pioniere des 
Wandels in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ange-
sichts der nationalen und internationalen Pfadabhän-
gigkeiten, die in 250 Jahren fossil basierter Industrie-
geschichte entstanden sind, die Reformanstrengungen 
mit großem Kraftaufwand durchsetzen – dem berühm-
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ten Sisyphos gleich, der seinen Felsblock einen steilen 
Hang hinaufrollen musste. Im Ergebnis steigt – trotz 
des nahezu weltweiten Siegeszuges klimaverträglicher 
Reformansätze – seit Anfang dieser Dekade die Treib-
hausgasintensität der globalen Stromproduktion sogar 
wieder an. Eine Transformationsstrategie muss die posi-
tiven Reformdynamiken aufnehmen und multiplizieren 
sowie die zentralen Blockaden abbauen (Abb. 7.1-1). 
Der steile Reformberg muss abgeflacht werden, damit 
die Transformation eine Dynamik erreicht, die es 
erlaubt, gefährlichen Klimawandel zu vermeiden. 

Dennoch ist die Gefahr groß, dass die Dynamik aus 
Wandel und Beharrungskräften in Sackgassen mündet 
(Abb.  7.1-2); die Transformation zur klimaverträgli-
chen Gesellschaft kann auch scheitern. Beispielsweise 
könnte die steigende Energieeffizienz von Fahrzeugen 
durch ihre schneller wachsende Zahl überkompensiert 
werden (Rebound-Effekt; Kasten 4.3-2). Staaten könn-
ten sich auf die Minderung ihres Treibhausgasausstoßes 
einigen, jedoch weit unter dem notwendigen Ambiti-
onsniveau. Erneuerbare Energien könnten an Bedeu-
tung gewinnen, aber die weiterhin dominanten fossilen 
Energieträger nur ergänzen statt sie zu ersetzen. Der-
art halbherzig und verlangsamt umgesetzt könnte die 
Transformation in eine „3–4  °C-Welt“ führen, mit kaum 
beherrschbaren Folgen für Natur und Gesellschaft. Es 
kommt jetzt darauf an, die Weichen so zu stellen, dass 
dies unwahrscheinlich wird.

7.1.1.1 
Förderliche und hemmende Faktoren
Positiv ist zu vermerken, dass bereits viele bedeutende 
Handlungsoptionen für nachhaltigen Fortschritt exis-
tieren (Abb. 7.1-1). Entsprechende Technologien sind 
schon in Anwendung oder werden entwickelt (Kap. 4). 
Dank moderner Kommunikationstechnologien und 
weltweiter Wissensnetzwerke können sich klimaver-
trägliche Innovations- und Lernprozesse rasch ver-
breiten, auch in Ländern, wo dies politisch unterdrückt 
wird. Die politischen und ökonomischen Steuerungs-
instrumente sind ebenfalls bekannt und könnten, ent-
sprechenden öffentlichen Willen zur Gestaltung der 
Rahmenbedingungen vorausgesetzt, rasch auf die 
Dekarbonisierung zugeschnitten werden (Kap. 5.2). 

Die finanziellen Herausforderungen der Transfor-
mation sind signifikant, aber beherrschbar (Kap. 4.5). 
Der globale zusätzliche Investitionsbedarf für eine 
Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft im 
Vergleich zum „Weiter so“ dürfte sich bis 2030 etwa 
in einer Größenordnung von 200 bis etwa 1.000 Mrd. 
US-$ pro Jahr bewegen, im Zeitraum 2030–2050 noch 
deutlich darüber. Diesen Investitionen stehen zeitver-
setzt finanzielle Einsparungen in ähnlicher Größenord-
nung sowie die Vermeidung der immensen Kosten eines 

gefährlichen Klimawandels gegenüber. Mit innovativen 
Geschäftsmodellen und Finanzierungskonzepten lassen 
sich diese Aufgaben sehr wohl lösen. 

Nicht zuletzt stimmt den WBGU optimistisch, dass in 
wachsenden Teilen der Weltbevölkerung Werthaltun-
gen entstehen oder an Bedeutung gewinnen, die dem 
Schutz der natürlichen Umwelt einen zentralen Stellen-
wert einräumen (Kap. 2). Es gibt einen relativ breiten, 
kulturübergreifenden Konsens, die vorherrschende 
Wirtschaftsweise zu transformieren und in den nach-
haltigen Umgang mit der Umwelt einzubetten. Politi-
sche Optionen, die an postmateriellen Werthaltungen 
und Nachhaltigkeitsorientierungen anknüpfen, stehen 
somit nicht im Widerspruch zu den Mehrheiten indus-
trialisierter Gesellschaften und sind auch in Schwel-
lenländern, die auf nachholende Entwicklung setzen, 
unter Meinungsführern verbreitet. Dies erleichtert der 
Politik, den angestrebten Wandel für große Mehrheiten 
annehmbar zu machen (Akzeptanz), sich Zustimmung 
zu verschaffen (Legitimation) und den Menschen Teil-
habe zu ermöglichen (Partizipation). Sie kann bei Ent-
scheidungen zugunsten des Klimaschutzes deutlich 
mehr Courage zeigen: In der Bevölkerung ist die Bereit-
schaft dafür bereits viel größer als weithin vermutet.

Dieser positiven Entwicklung stehen allerdings Fak-
toren entgegen, die eine Transformation hemmen. Poli-
tische, institutionelle und ökonomische Pfadabhängig-
keiten, Interessenstrukturen sowie Vetospieler erschwe-
ren den Übergang zur nachhaltigen Gesellschaft. Ein 
Beispiel dafür sind weltweite Subventionen für fossile 
Energieträger. Nach verschiedenen Schätzungen lagen 
die weltweiten Konsumsubventionen für fossile Ener-
gien in den vergangenen Jahren in der Größenordnung 
von 300 bis mehr als 500 Mrd. US-$ (Kap. 4.5). Doch es 
geht nicht nur um viel Geld und die damit verbundenen 
Interessen der etablierten emissionsintensiven Sekto-
ren der Wirtschaft. Das Wirtschaftsmodell der vergan-
genen 250 Jahre mit seinen Regelwerken, Forschungs-
landschaften, Ausbildungssystemen, gesellschaftlichen 
Leitbildern sowie Außen-, Sicherheits-, Entwicklungs-, 
Verkehrs-, Wirtschafts- und Innovationspolitiken war 
nahezu alternativlos auf die Nutzung fossiler Energie-
träger zugeschnitten. Dieses komplexe System muss 
nun grundlegend umgebaut und auf die Dekarbonisie-
rung der Energiesysteme sowie radikale Energieeffizi-
enzsteigerungen ausgerichtet werden. John Maynard 
Keynes hat eine wesentliche Herausforderung solcher 
Systemveränderungen prägnant beschrieben: Es ist 
nicht so schwer, neue Konzepte und Strategien zu ent-
wickeln, viel schwerer ist es, die alten Routinen und 
Leitbilder zu vergessen.

Die Transformation muss zudem innerhalb eines 
engen Zeitfensters stattfinden, was für komplexe 
Gesellschaften, gerade im Kontext internationaler Ver-
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handlungssysteme, eine erhebliche Herausforderung 
darstellt. Zugleich müssen unsere Gesellschaften bereit 
sein, vorausschauend auf Grundlage der Erkenntnisse 
der Wissenschaft zu handeln. Dafür müssen in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft Langfristorientierungen 
tief verankert werden.

Die Urbanisierungsschübe in den Entwicklungsregi-
onen, die zu einem erheblichen Teil auf fossil basierten 
Wohlstandssteigerungen gründen, stellen eine weitere 
enorme Herausforderung, aber auch Chance für den 
Transformationsprozess dar. Insbesondere in den rasant 
wachsenden Schwellenländern muss der Übergang zu 
klimaverträglichen  Städten in sehr kurzer Zeit stattfin-
den. Dies stellt einerseits hohe Anforderungen an die 
Transformations- und Lernkapazitäten dieser Länder. 
Andererseits herrscht dort zumeist noch das Grundver-
ständnis vor, dass die Erderwärmung primär von den 
OECD-Ländern verursacht wurde bzw. wird und ver-
meintlich kostspielige Klimaschutzinvestitionen daher 
vor allem in den alten Industriegesellschaften statt-
finden müssten. Diese Sichtweise ist noch nicht durch 
eine Einigung über eine globale Lastenteilung aufgelöst 
worden. Erschwert wird die Situation dadurch, dass vor 
allem der Brennstoff Kohle in vielen Schwellenländern 

günstig zur Verfügung steht. 
Die WBGU-Analyse zeigt zudem, dass die heute 

bestehenden Institutionen für die globale Politikgestal-
tung (Global Governance) nicht gut auf die Transforma-
tion vorbereitet sind. Dies gilt insbesondere für die drei 
zentralen Transformationsfelder Energie, Urbanisierung 
und Landnutzung. Zudem gibt es derzeit keine durch-
setzungsstarken Klimapionierallianzen, die den Auf-
bau postfossiler transnationaler Ordnungsstrukturen 
beschleunigen könnten.

Insgesamt lautet die Botschaft des WBGU jedoch, 
dass die Transformation zu einer klimaverträglichen 
Weltgesellschaft notwendig und machbar ist. Sie hat 
in einigen Sektoren, Regionen und Ländern bereits 
begonnen. Jetzt müssen wir vor allem aufhören, die 
Transformation zu verhindern und statt dessen Initia-
tiven zu ihrer Beschleunigung voranbringen. 

7.1.1.2 
Klimaschutz in drei zentralen 
Transformationsfeldern
Der Übergang zur Klimaverträglichkeit im Rahmen der 
nachhaltigen Entwicklung betrifft vor allem die folgen-
den drei Hauptpfeiler der heutigen Weltgesellschaft, 

Abbildung 7.1-1
Topographie der Transformation: Um vom Status quo zu einer klimaverträglichen Weltgesellschaft (vollständige 
Dekarbonisierung) zu gelangen, sind zunächst Hürden zu überwinden, die als ein Anstieg der gesellschaftlichen Kosten 
dargestellt sind. Dieser Anstieg wird derzeit durch Blockaden (rot) verstärkt: Die gesellschaftlichen Kosten des derzeitigen 
Zustands stellen sich geringer dar als angemessen, etwa durch Fehlanreize wie Subventionen fossiler Energieträger oder 
nicht einberechnete Umweltkosten. Gleichzeitig erscheinen die erforderlichen gesellschaftlichen Kosten des Umbaus höher 
als sie tatsächlich sind: Zwar erfordern verschiedene blockierende Faktoren hohe Anstrengungen, etwa die kostenintensive 
Überwindung von Pfadabhängigkeiten. Dem stehen jedoch begünstigende Faktoren (grün) gegenüber: Viele Technologien für 
die Transformation sind bereits vorhanden und ihr Einsatz ist finanzierbar. Mit Hilfe der begünstigenden Faktoren können die 
Hürden abgesenkt und so der Weg für die Transformation geebnet werden. Sind die entscheidenden Hürden einmal genommen, 
ist eine große Eigendynamik in Richtung Klimaverträglichkeit zu erwarten.
Quelle: WBGU
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an denen die Politik zur Transformation ansetzen sollte 
(Kap.  5.4.5): Erstens, die Energiesysteme unter Ein-
schluss des Verkehrssektors, von denen die gesamte 
Wirtschaft abhängt und die derzeit wegen der hohen 
Entwicklungsdynamik der Schwellenländer vor einem 
neuen Wachstumsschub stehen. Der Energiesektor ver-
ursacht derzeit etwa zwei Drittel der Emissionen lang-
lebiger Treibhausgase. Zweitens, die urbanen Räume, 
die derzeit für drei Viertel der globalen Endenergie-
nachfrage verantwortlich sind und deren Bevölkerung 
sich bis 2050 auf 6 Mrd. verdoppeln wird. Drittens, die 
Landnutzungssysteme (der Land- und Forstwirtschaft 
einschließlich der Waldrodungen), aus denen derzeit 
knapp ein Viertel der globalen Treibhausgasemissi-
onen stammen. Die Landwirtschaft muss nicht nur die 
Ernährung für eine weiter wachsende und anspruchs-
voller werdende Weltbevölkerung sichern, sondern 
auch Nachfragesteigerungen wegen der zunehmenden 
Nutzung von Bioenergie und biobasierten Rohstoffen 
decken. 

Auf allen drei Feldern ist die Welt noch weit von 
einer klaren Weichenstellung in Richtung Nachhaltig-
keit entfernt. Die von der Mehrzahl der Regierungen 
im Rahmen der internationalen Klimaverhandlungen 
bisher angekündigten Emissionsminderungen reichen 
bei weitem nicht aus, um die 2  °C-Leitplanke einzu-
halten. Dennoch sollte die einsetzende Dynamik der 
Transformation nicht unterschätzt werden. Die seit den 

1970er  Jahren geführten Diskussionen um die Gren-
zen des Wachstums und die Suche nach klimaverträg-
lichen Entwicklungspfaden sind nunmehr in der Mitte 
der Gesellschaften angekommen. Damit eröffnen sich 
Möglichkeiten, die bereits in vielen Ländern existie-
renden klimaverträglichen Experimente, Branchen, 
Nischen und Effizienzinseln zu vergrößern und den 
Übergang von einer fossilen zu einer klimaverträgli-
chen Wirtschaftsweise zu beschleunigen. Maßnahmen, 
die jeweils für sich als wenig ambitioniert erscheinen, 
können in einer solchen dynamischen Situation des 
Umbruchs in der Summe große Wirkung entfalten und 
Kipppunkte der Entwicklung auslösen. Dennoch ist die 
Wende zur Klimaverträglichkeit in allen drei Transfor-
mationsfeldern eine große Herausforderung.

Transformationsfeld Energie
Das Transformationsfeld Energie ist deshalb so bedeu-
tend, weil sich die Welt nach wie vor auf einem „fossi-
len Wachstumspfad“ mit stark steigenden CO2-Emissio-
nen befindet. Soll die 2  °C-Leitplanke eingehalten wer-
den, muss die Trendumkehr der globalen Emissions-
entwicklung aber spätestens 2020 erfolgen, denn 
ansonsten wären die Gesellschaften mit den später not-
wendigen drastischen Emissionsminderungen überfor-
dert. Notwendig ist eine globale Energiewende, die glo-
bale Entwicklungsdynamiken mit berücksichtigt. Die 
weltweite Energieversorgung beruht noch zu über 80  % 
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Abbildung 7.1-2
Zeitliche Dynamik und Handlungsebenen der Transformation. Ziel der Transformation ist der Übergang in eine klimaverträgliche 
Gesellschaft. Kernstück der Transformation ist die Dekarbonisierung der Energiesysteme. Links: Der gestaltende Staat und 
die Pioniere des Wandels sind die zentralen Akteure. Bei den Pionieren des Wandels geht es darum, die Nische zu verlassen 
und ihre Breitenwirksamkeit durch gesellschaftliche Routinierung zu erhöhen. Rechts: Für die Transformation müssen die 
entscheidenden Weichen innerhalb der nächsten zehn Jahre gestellt werden, damit der Umbau in den nächsten 30 Jahren 
gelingen kann. Der nachhaltige Pfad (grün) schafft rechtzeitig den Übergang von der fossilen zur klimaverträglichen 
Gesellschaft. Durch eine Überkompensation von Dekarbonisierungsfortschritten (z.  B. durch Rebound-Effekte) können 
Klimaschutzmaßnahmen wirkungslos werden, so dass die Transformation scheitert (gelb). Werden nur schwache Anstrengungen 
unternommen, drohen Pfadabhängigkeiten (Lock-in-Effekt), die zu einer globalen Klimakrise führen (rot). 
Quelle: WBGU modifziert nach Grin et al., 2010
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auf umwelt- und klimaschädlichen fossilen Energie-
trägern, während rund 3 Mrd. Menschen noch immer 
von einer existenziellen Grundversorgung mit moder-
nen Energiedienstleistungen ausgeschlossen sind. Die 
Herausforderung besteht darin, diesen Menschen rasch 
Zugang zu modernen Energiedienstleistungen zu ver-
schaffen und gleichzeitig die CO2-Emissionen aus der 
Nutzung fossiler Energieträger weltweit stark zu redu-
zieren. Dies kann nur gelingen, wenn die Energieeffi-
zienz drastisch erhöht wird und Lebensstiländerungen 
angestoßen werden, so dass die Energienachfrage ins-
gesamt begrenzt wird. Die notwendige Dekarbonisie-
rung der Energiesysteme bedeutet einen hohen Hand-
lungsdruck nicht nur in Industrieländern, sondern auch 
in dynamisch wachsenden Schwellen- und Entwick-
lungsländern. Auch arme Entwicklungsländer müssen 
mittelfristig auf einen emissionsarmen Entwicklungs-
pfad einschwenken. Das Zeitalter des auf der Nutzung 
fossiler Energieträger basierenden Wirtschaftswachs-
tums muss beendet werden. Im Zentrum jeder Dekar-
bonisierungsstrategie muss der massive Ausbau der 
erneuerbaren Energien und der dafür erforderlichen 
Infrastruktur stehen. 

Nach Einschätzung des Beirats ist anspruchsvoller 
globaler Klimaschutz auch ohne Kernenergie möglich. 
In einer Reihe von Ländern ist derzeit ein Ausbau der 
Kernenergie geplant. Davon rät der WBGU dringend ab, 
insbesondere wegen der Risiken schwerster Schadens-
fälle, der ungeklärten Endlagerungsproblematik und 
dem Risiko unkontrollierter Proliferation. Bestehende 
Kapazitäten sollten so rasch wie möglich durch nach-
haltige Energietechnologien ersetzt und bei erkenn-
baren Sicherheitsmängeln umgehend stillgelegt wer-
den. Der Ausstieg aus der Kernenergie darf aus Sicht 
des Beirats aber nicht durch den Wiedereinstieg oder 
die Verstärkung von Energieerzeugung aus Braun- und 
Steinkohle kompensiert werden. 

Transformationsfeld Urbanisierung
Das Transformationsfeld Urbanisierung ist von großer 
Relevanz, weil der Urbanisierungsprozess ein bedeuten-
der Treiber der Energienachfrage ist. Die Expansion der 
Städte schafft neue langlebige Infrastrukturen, welche 
die Energienachfrage über lange Zeiträume beeinflus-
sen werden. Schon heute lebt etwa die Hälfte der Welt-
bevölkerung in Städten. In Asien wird sich die urbane 
Bevölkerung in den kommenden zwei Jahrzehnten auf 
rund 3 Mrd. Menschen verdoppeln. Im Jahr 2050 wer-
den voraussichtlich so viele Menschen in Städten woh-
nen wie heute insgesamt auf der Erde leben. Der statt-
findende Urbanisierungsschub muss also bei hoher 
Geschwindigkeit in eine klimaverträgliche Stadtent-
wicklung umgelenkt werden – und das in einer Situ-
ation, in der es weltweit keine einzige bereits funkti-

onstüchtige klimaverträgliche Modellstadt gibt, von der 
gelernt werden könnte. Auch der Umbau bestehender 
Stadtstrukturen ist von hoher Bedeutung, benötigt viel 
Zeit und muss daher entschlossen angegangen werden. 

Transformationsfeld Landnutzung
Im Transformationsfeld Landnutzung ist die Umwand-
lung natürlicher Ökosysteme (Wälder, Grasland, Feucht-
gebiete) in landwirtschaftlich genutzte Flächen eine 
der wichtigsten Quellen für Treibhausgasemissionen. 
Daher muss der Stopp von Waldrodung und Waldde-
gradation so schnell wie möglich erreicht werden. Der-
zeit verringert sich die Waldfläche weltweit um jährlich 
etwa 13 Mio. ha. Um den Nahrungsbedarf einer wach-
senden Weltbevölkerung zu decken, muss laut Pro-
jektion der UN-Welternährungsorganisation (FAO) die 
globale Nahrungsmittelproduktion bis 2050 um bis zu 
70  % gesteigert werden. Für die Landwirtschaft besteht 
die Herausforderung darin, die stark wachsende Nach-
frage nach Agrargütern auf nachhaltige Weise, also 
auch unter Einschluss des Schutzes biologischer Viel-
falt, zu decken und gleichzeitig auf der gesamten Wert-
schöpfungskette vom Acker bis zum Konsumenten die 
Emissionen zu mindern. Eine besondere Herausforde-
rung stellen dabei die sich verändernden Ernährungs-
gewohnheiten in vielen Regionen der Welt zugunsten 
tierischer Produkte dar.

7.1.1.3 
Strategische Perspektiven
Angesichts der Herausforderungen in den drei Trans-
formationsfeldern Energie, Urbanisierung und Land-
nutzung wird deutlich, dass die Transformation zur 
 klimaverträglichen Gesellschaft einen Paradigmen-
wechsel von der fossilen zur postfossilen Gesellschaft 
bedeutet. Historische Erfahrungen und steuerungs-
theoretische Überlegungen zeigen aber, dass diese zu 
gestaltende Transformation extrem schwierig umsetz-
bar ist, weil erhebliche institutionelle wie wirtschaft-
liche Widerstände gegen strukturelle Veränderungen 
dieser Größenordnung zu erwarten sind. Die größte 
Herausforderung ist die Überwindung politischer, ins-
titutioneller und ökonomischer Pfadabhängigkeiten, 
welche die emissionsintensiven Entwicklungspfade 
derzeit noch auszeichnen. Es können berechtigte Zwei-
fel aufkommen, ob ein solcher weltweiter Prozess poli-
tisch durchsetzbar sein wird. Für die Transformation 
könnte das bekannte Bonmot des ehemaligen US-Prä-
sidenten Bill Clinton abgewandelt werden: „It’s politics, 
stupid!“. Dennoch steht fest: In Anbetracht der dro-
henden Wirkungen eines ungebremsten Klimawandels 
gibt es keine Alternative. Angesichts dieser Lage sieht 
der WBGU zwei sehr unterschiedliche erfolgverspre-
chende politische Strategien, um die Transformation zu 
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 befördern:
1. Polyzentrische Strategie: Die laufenden Umbaube-

mühungen in den verschiedenen Sektoren und auf 
den verschiedenen Ebenen werden gebündelt und 
deutlich verstärkt. Diese Strategie ist nach Über-
zeugung des WBGU in absehbarer Zeit und mit 
vorhandenen Mitteln umsetzbar und mithin rea-
listisch. Maßnahmen, die jeweils für sich geringe 
transformative Wirkung entfalten, können durch 
kluge Mischung und geschickte Kombination deut-
lich größere Effekte erzielen als die einfache Sum-
mierung erwarten lässt, und sie können unerwar-
tete Dynamiken erzeugen. Insgesamt kann ein 
gesellschaftlicher Kipppunkt erreicht werden, jen-
seits dessen die Widerstände gegen die Transforma-
tion deutlich abnehmen, der notwendige politische 
Wille wächst und es zu einer erheblichen Beschleu-
nigung kommt. 

2. Fokussierte Strategie: Hier geht es um eine Konzen-
tration auf wenige große Weichenstellungen, die 
eine hohe transformative Wirkung ausüben kön-
nen, aber gegenwärtig vielen Akteuren noch unrea-
listisch erscheinen, weil sie gegen machtvolle Behar-
rungskräfte durchgesetzt werden müssten. Einige 
dieser großen Weichenstellungen sind jedoch erfor-
derlich, um die notwendige Größenordnung und 
Beschleunigung der Transformation zu einer klima-
verträglichen Wirtschaft und Gesellschaft zu errei-
chen. 

Die polyzentrische und die fokussierte Transformations-
strategie zielen beide auf eine Große Transformation ab 
und unterscheiden sich somit von der inkrementellen 
Politik des kurzfristigen Krisenmanagements und der 
stets aufschiebenden Kompromissfindung.

Der WBGU plädiert in diesem Gutachten für eine 
intelligente Verbindung beider Strategien: Er gibt Emp-
fehlungen für die Verstärkung der laufenden Klima-
schutzbemühungen in den drei zentralen Transforma-
tionsfeldern Energie, Urbanisierung und Landnutzung 
und identifiziert „Maßnahmen bzw. Maßnahmenbündel 
mit großer transformativer Hebelwirkung“ (Kap. 7.3). 
Je mehr kleinskalige Maßnahmen greifen und je mehr 
Pioniere des Wandels aktiv werden, sich vernetzen 
und beginnen, Veränderungen auf den unterschied-
lichen Ebenen im Sinne der Transformation anzusto-
ßen, desto eher werden Entscheidungsträger ermutigt, 
auch vermeintlich unpopuläre, große Weichenstellun-
gen anzupacken (Kap. 6). In einem derart dynamischen 
gesellschaftlichen Umfeld können Maßnahmen, die 
heute noch als unrealistisch gelten, morgen durchaus 
umsetzbar sein. Der WBGU stuft deshalb seine Emp-
fehlungen nach ihrem Ambitionsniveau, also nach ihrer 
transformativen Wirkung und politischen Machbarkeit 
ein (Kap. 7.1.4). Dies eröffnet die Möglichkeit, explizit 

auch große Weichenstellungen zu empfehlen, die aus 
heutiger Sicht noch unrealistisch erscheinen mögen, 
perspektivisch jedoch unerlässlich sein dürften. 

Auf diesem Weg ist in einigen Ländern bzw. Regio-
nen die Transformation zur klimaverträglichen Gesell-
schaft schon vorangeschritten. Das neue Narrativ oder 
Leitbild ist bereits stark verankert, in vielen Sekto-
ren von Wirtschaft und Gesellschaft werden Pioniere 
des Wandels zunehmend zu Meinungsführern und 
beschleunigen die Umgestaltung der dominierenden, 
auf der Nutzung fossiler Energieträger beruhenden 
Wirtschaftsweise. 

Aus historischen Analysen lässt sich lernen, dass 
„Häufigkeitsverdichtungen von Veränderungen“ 
(Osterhammel, 2009) historische Schübe und umfas-
sende Transformationen anstoßen können (Kap. 3). 
Die gesellschaftliche Dynamik für die Transformation 
in Richtung Klimaschutz muss also durch eine Kombi-
nation von Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen 
erzeugt werden: 

 > Sie ist wissensbasiert, beruht auf einer gemeinsamen 
Vision und ist vom Vorsorgeprinzip geleitet.

 > Sie stützt sich stark auf Pioniere des Wandels, wel-
che die Optionen für die Überwindung einer auf der 
Nutzung fossiler Ressourcen beruhenden Ökonomie 
testen und vorantreiben und so neue Leitbilder bzw. 
Visionen entwickeln helfen, an denen sich der 
gesellschaftliche Wandel orientieren kann. Die Pio-
niere agieren zunächst als Nischenakteure, können 
dann aber zunehmend Wirkungskraft entfalten und 
die Transformation entscheidend befördern 
(Abb. 7.1-2). 

 > Sie erfordert einen gestaltenden Staat, der dem 
Transformationsprozess durch entsprechende Rah-
mensetzung Entfaltungsmöglichkeiten in eine 
bestimmte Richtung eröffnet, die Weichen für den 
Strukturwandel stellt und die Implementierung kli-
maverträglicher Innovationen absichert. Der gestal-
tende Staat schafft den Pionieren des Wandels Frei-
räume und fördert sie aktiv (Kap. 5.4). 

 > Sie setzt zudem auf die Kooperation der internatio-
nalen Staatengemeinschaft sowie auf den Aufbau 
von Strukturen für globale Politikgestaltung (Global 
Governance) als unerlässliche Impulsgeber für die 
intendierte Transformationsdynamik.

7.1.2 
Leitbild des WBGU für die Transformation zur 
 klimaverträglichen Gesellschaft 

Eine derart fundamentale Transformation, die erheb-
liche Veränderungen der Wirtschaftsweise, der sozia-
len Strukturen, der politischen Handlungsparameter 
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und der Lebensstile beinhaltet, benötigt einen norma-
tiven und methodischen Orientierungsrahmen: Wie soll 
eine solche Gesellschaft aussehen, auf welchem Wege 
kann man sie erreichen? Der WBGU hat ein Leitbild für 
die Transformation entwickelt, das als Grundlage einer 
gesellschaftlichen Debatte dienen soll. Es hat eine dop-
pelte Funktion: Erstens soll es die Zielvorstellung einer 
klimaverträglichen Gesellschaft sowie die Charakteris-
tika einer solchen Gesellschaft verdeutlichen. Zweitens 
soll es die Richtung skizzieren, wie die Transformation 
diese Zielvorstellung erreichen kann. Es umfasst fol-
gende Punkte: 

Kontext Nachhaltigkeit
Im Zeitalter des Anthropozäns (Crutzen und Stoermer, 
2000; Kap.  1) muss der Mensch die Verantwortung 
nicht nur für die Entwicklung der Gesellschaft überneh-
men, sondern auch dafür, dass die natürlichen Lebens-
grundlagen der Menschheit erhalten bleiben. Die Iden-
tifikation planetarischer Leitplanken macht deutlich, 
dass die bisherige, mit zunehmendem Ressourcen-
verbrauch und steigenden Treibhausgasemissionen 
einhergehende Wirtschaftsweise nicht nachhaltig ist. 
Das  Anthropozän erfordert neue, langfristige Ent-
wicklungsstrategien, begleitet von einem Bewusstsein 
für die globalen Konsequenzen lokaler Entscheidun-
gen und Handlungen. Dieses neue Narrativ macht eine 
Abkehr vom bisherigen Leitbild gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Entwicklung notwendig. 

In diesem Kontext beschreibt das hier skizzierte 
Leitbild des WBGU für die Transformation zur klima-
verträglichen Gesellschaft nur einen Teil des Übergangs 
in eine nachhaltige Welt, der jenseits der Vermeidung 
von Treibhausgasemissionen auch grundlegende öko-
logische, soziale und ökonomische Entwicklungsziele 
bzw. Leitplanken beinhaltet (Kasten 1-1). Dem Klima-
schutz kommt allerdings eine besondere Bedeutung zu, 
denn er ist eine conditio sine qua non für nachhaltige 
Entwicklung. Klimaschutz allein kann zwar den Erhalt 
der natürlichen Lebensgrundlagen für die Menschheit 
nicht sichern, aber ohne wirksamen Klimaschutz ent-
fallen absehbar essenzielle Entwicklungsmöglichkeiten 
der Menschheit.

Ziel der Transformation
Ziel der in diesem Gutachten behandelten Transfor-
mation ist eine klimaverträgliche Gesellschaft und 
Weltwirtschaft. Der globale Temperaturanstieg soll 
auf weniger als 2  °C gegenüber dem vorindustriel-
len Niveau begrenzt werden (Kap.  1.1.1). Die kumu-
lativen CO2-Emissionen bis 2050 werden weitge-
hend bestimmen, ob die 2  °C-Grenze eingehalten wer-
den kann. Dazu sollten ab sofort bis 2050 global nicht 
mehr als 750 Mrd. t CO2 aus fossilen Quellen emittiert 

werden, mit nur geringen Emissionen danach (Kasten 
1.1-1; WBGU, 2009b). Damit dieses globale CO2-Bud-
get nicht überschritten wird, müssen die Energiesys-
teme bis Mitte des Jahrhunderts dekarbonisiert, d.  h. 
weitgehend emissionsfrei werden (Kasten 7.3-1). Par-
allel dazu müssen die Entwaldung gestoppt und die 
Emissionen anderer Treibhausgase aus Landnutzung 
(Kap. 7.3.7) und anderen Quellen so weit wie möglich 
gesenkt werden. 

Jenseits allgemeiner Präferenzen und des konkre-
ten Klimaziels lässt sich keine genaue Beschreibung 
eines angestrebten Endzustandes angeben. Zielsetzung 
und Richtung einer weltgesellschaftlichen Entwicklung 
können sich jedoch an global etablierten und weithin 
konsensfähigen Normen (Menschenrechte, UN-Kon-
ventionen) ausrichten. Breite Anerkennung findet 
vor allem der Imperativ, dass mit aktuellen Handlun-
gen keine irreparablen Schäden für kommende Gene-
rationen hinterlassen werden sollen, ihnen also nicht 
schlechtere, sondern nach Möglichkeit bessere Bedin-
gungen zu bieten sind. Die globale Perspektive gebie-
tet ferner, dass bei allen Unterschieden und kulturellen 
Optionen die Entwicklungschancen für Menschen auf 
dem Globus nicht zu weit auseinander klaffen. Aus dem 
in der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) festgelegten 
Prinzip der „gemeinsamen aber unterschiedlichen Ver-
antwortlichkeiten“ ergibt sich, dass Entwicklungs- und 
Schwellenländern mehr Spielraum bei der Klimapolitik 
zugestanden wird als Industrieländern. Allerdings ist 
jeder Handlungsraum vielfältig gestaltbar; jede Gesell-
schaft sollte – abhängig von den spezifischen Bedin-
gungen der einzelnen Länder – einen eigenen Transfor-
mationspfad entwickeln und beschreiten. 

Sofortiges Handeln notwendig 
Um gefährliche Klimaänderungen zu verhindern, müs-
sen die Weichenstellungen der Transformation zu einer 
klimaverträglichen Gesellschaft in den nächsten zehn 
Jahren erfolgen. Bis Mitte des Jahrhunderts muss die 
Dekarbonisierung der Weltwirtschaft weitgehend abge-
schlossen sein. Die globale Trendwende der Treibhaus-
gasemissionen sollte noch in diesem Jahrzehnt erreicht 
werden. 

Internationale Kooperation ausweiten
Klimawandel ist ein globales Problem, daher muss Kli-
maschutz immer auch eine zwischenstaatliche Kompo-
nente haben. Um die für den Klimaschutz notwendi-
gen Langfristorientierungen in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft zu erreichen, müssen die Rahmenbedin-
gungen entsprechend gesetzt werden. Hierfür ist eine 
deutlich anspruchsvollere internationale Kooperation 
unverzichtbar (Kap. 7.3.9). Dies betrifft zunächst die 
UNFCCC, bei der alle Ländergruppen große Zugeständ-
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nisse werden machen müssen. Darüber hinaus ist die 
Entwicklung einer klimaverträglichen Weltwirtschaft 
nur möglich, wenn auch andere Felder der internatio-
nalen Politik auf dieses Ziel ausgerichtet werden. Dies 
gilt u.  a. für die Energie-, Agrar-, Forschungs- und die 
Entwicklungspolitik (Kap. 7.3.10). 

Entfaltungsräume für klimaverträgliche Entwicklung 
schaffen
Der Staat muss zur Förderung einer klimaverträglichen 
Transformation ordnend die Voraussetzungen schaffen 
und dem Suchprozess in Richtung Klimaverträglichkeit 
einen Entfaltungsraum bieten (Kap. 5.4). Das auf fos-
siler Energienutzung basierende Wirtschaftssystem ist 
bereits im Umbruch und das globale Finanz- und Wirt-
schaftssystem befindet sich in einer kritischen Phase. 
Dies verbessert die Chancen eines schnellen Übergangs 
zu einer klimaverträglichen Wirtschaftsweise. Während 
die Industrieländer einen Strukturwandel durchlaufen 
werden, brauchen Entwicklungs- und Schwellenlän-
der gezielte Unterstützung beim Überspringen bisheri-
ger technologischer Entwicklungsstufen (leapfrogging), 
so dass sie sich von vornherein auf einen anderen Ent-
wicklungspfad begeben können. Lebensstiländerun-
gen, insbesondere in Industrie- und Schwellenländern, 
sind Teil dieser Neuorientierung.

Pioniere des Wandels auf unterschiedlichsten 
Ebenen mobilisieren
Das Ziel der Transformation erfordert die Beteiligung 
aller gesellschaftlichen Akteure in Staat und Verwal-
tung, Politik, Unternehmen, Zivilgesellschaft sowie der 
Konsumenten (Kap. 6). Dies sollte auf allen  Ebenen 
geschehen, auf der lokalen, nationalen bis hin zur inter-
nationalen Ebene. Eine besondere Rolle nehmen hier-
bei Pioniere des Wandels ein. Sie sollten politisch unter-
stützt werden, damit soziale Bewegungen ihre Nischen 
verlassen und Breitenwirkung entfalten können. 

7.1.3 
Kriterien für die Wirksamkeit transformativer 
Maßnahmen 

Maßnahmen mit großer transformativer Wirkung 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie vielen der folgen-
den Kriterien entsprechen:
1. Größenordnung: Das Ausmaß der Strukturverän-

derungen ist entscheidend. Klimaverträgliche Ver-
änderungsprozesse sind in nahezu allen Sektoren 
der Wirtschaft notwendig. Dabei geht es darum, die 
notwendige Größenordnung der Veränderungen in 
verschiedenen Bereichen zu erreichen. 

2. Beschleunigung: Das Zeitfenster für Weichenstel-
lungen zur Vermeidung gefährlichen Klimawandels 
ist eng. Die Weichenstellungen hin zu einer klima-
verträglichen Welt müssen im Verlauf dieses Jahr-
zehnts erfolgen, wenn gefährlicher Klimawandel 
noch vermieden werden soll. Es müssen also Maß-
nahmenbündel identifiziert werden, um die laufen-
den Reformdynamiken erheblich zu beschleunigen. 

3. Langfristige Weichenstellungen einleiten um Pfad-
abhängigkeiten zu vermeiden: Der großskalige und 
tiefgreifende Umbau von Infrastrukturen in Ener-
gie-, Mobilitäts- und Landnutzungssystemen erfor-
dert langfristige Visionen, Zielsysteme und „Fahr-
pläne“ in Richtung 2050 und darüber hinaus um 
Erwartungssicherheit zu schaffen, klimaverträgli-
che Systemwechsel gegen bestehende Pfadabhän-
gigkeiten durchzusetzen und neue Pfadabhängig-
keiten zu vermeiden.

4. Systemreformen einleiten: Die Maßnahmenbündel 
müssen berücksichtigen, dass in zentralen Berei-
chen der klimaverträglichen Transformation syn-
chrone Reformen zwischen vernetzten Systemen 
notwendig sind. Klimaverträgliche Strategien zur 
Gestaltung des weltweiten Urbanisierungsschu-
bes erfordern u.  a. verzahnte Maßnahmen in den 
Bereichen Architektur, Raumplanung, Energie und 
Mobilität. Bei der nachhaltigen Landnutzung geht 
es nicht nur um den Schutz der Wälder, sondern 
auch um eine klimaverträgliche Landwirtschaft und 
um parallele Investitionen in ländliche Entwicklung, 
Ernährungssicherung und die Verbesserung lokaler 
Governance-Strukturen.

5. Globale Reichweite des Transformationsprozesses: 
Selbst eine radikale Reduktion der Emissionen in den 
OECD-Ländern könnte einen gefährlichen Klima-
wandel nicht vermeiden. Weil der Transformations-
prozess zu einer klimaverträglichen Weltwirtschaft 
nur durch beschleunigte und  vertiefte interna-
tionale Kooperation möglich ist, müssen entspre-
chende „große Reformhebel“ nicht nur in der Kli-
mapolitik entwickelt und bewegt werden, sondern 
u.  a. auch in der Außen-, Energie-, Wissenschafts-, 
Innovations- und Entwicklungspolitik.

6. Menschen überzeugen, aktivieren, mitnehmen 
 (Legitimation und politische Machbarkeit): Der 
klima verträgliche Umbau der Industriegesellschaf-
ten berührt die Lebens- und Konsumgewohnheiten 
vieler Menschen. Legitimation und Rückenwind für 
die Transformation kann also nur geschaffen wer-
den, wenn die Menschen von der Sinnhaftigkeit 
dieser Reformprozesse überzeugt sind. Zugleich 
sind gerade zivilgesellschaftliche Organisationen 
wichtige Motoren klimaverträglicher Veränderun-
gen. Maßnahmenbündel des klimaverträglichen 
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Wandels müssen demnach nicht nur umgesetzt 
werden, um technologische Durchbrüche zu errei-
chen und große Investitionsvolumina in Bewegung 
zu setzen, sondern auch, um ein Veränderungsklima 
in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu schaffen.

7. Potenzial zur Überwindung von Blockaden und 
 Pfad abhängigkeiten: Manche Entscheidungen kön-
nen bestimmte Entwicklungen über Jahrzehnte fest-
legen. Wenn beispielsweise große Teile des Kraft-
werksparks eines Landes erneuert oder neu gebaut 
werden, ist für die kommenden Jahrzehnte der 
Energiemix zementiert. Ähnliches gilt für den Bau 
von Städten, denn Stadtstrukturen sind von hoher 
Persistenz und lassen sich nur langsam ändern. Es 
kommt also darauf an, strategische Weichenstel-
lungen, z.  B. in der Energie- oder Infrastrukturpo-
litik, so zu beeinflussen, dass Pfadabhängigkeiten 
vermieden und potenzielle Blockaden überwunden 
werden.

7.1.4 
Zehn Maßnahmenbündel mit großer 
 strategischer Hebelwirkung: Überblick

Größenordnung und Geschwindigkeit klimaverträg-
lichen Wandels sind bisher bei weitem nicht ausrei-
chend, wenn ein gefährlicher Klimawandel vermieden 
werden soll. Der Kipppunkt hin zu einer klimaverträg-
lichen Weltwirtschaft ist noch längst nicht erreicht. 
Der WBGU skizziert daher im folgenden zehn „Maß-
nahmenbündel mit großer transformativer Hebelwir-
kung“, um die Transformation zu beschleunigen und in 
die Breite zu tragen. Darunter versteht der WBGU Maß-
nahmen, bei denen mit relativ wenig Kraftaufwand 
eine hohe transformative Wirkung erzielt werden kann. 

Die skizzierten Empfehlungen mit großer strate-
gischer Hebelwirkung unterscheiden sich teilweise 
deutlich in ihrer Reichweite, ihrer zeitlichen Wirkung 
und ihrem Akteursbezug. Die Analyse in Kapitel 3 hat 
gezeigt, dass die Streuung von Steuerungsaktivitäten, 
verteilt auf sehr unterschiedliche Ebenen und Akteure 
sowie die Gleichzeitigkeit und synergistische Verstär-
kungswirkung einzelner Entwicklungen (multi-level, 
multi-action, Koevolution; Kap.  3) in der Vergangen-
heit eine wichtige Voraussetzung für Transformations-
prozesse war. Die folgenden zehn Bündel sind aus Sicht 
des WBGU von entscheidender Bedeutung, um eine 
Transformation zur Nachhaltigkeit im globalen Maß-
stab mit angemessener Zeitlichkeit zu bewerkstelligen 
(Kap. 7.3):
1. Den gestaltenden Staat mit erweiterten Partizi-

pationsmöglichkeiten ausbauen,
2. CO2-Bepreisung global voranbringen,

3. Handlungsfeld Energie: Europäisierung der Ener-
giepolitik ausweiten und vertiefen,

4. Handlungsfeld Energie: Ausbau erneuerbarer Ener-
gien durch Einspeisevergütungen international 
beschleunigen,

5. Handlungsfeld Energie: Nachhaltige Energiedienst-
leistungen in Entwicklungs- und Schwellenländern 
fördern,

6. Handlungsfeld Urbanisierung: Rasante Urbanisie-
rung nachhaltig gestalten,

7. Handlungsfeld Landnutzung: Klimaverträgliche 
Landnutzung voranbringen,

8. Investitionen in eine klimaverträgliche Zukunft 
unterstützen und beschleunigen,

9. internationale Klima- und Energiepolitik stärken,
10. internationale Kooperationsrevolution anstreben.

Die Raute der Transformation
Der Schlüssel für eine erfolgreiche Transformation zur 
klimaverträglichen Gesellschaft liegt in der Verzahnung 
von Inventions-, Innovations- und Diffusionsprozessen 
sowie deren Beschleunigung, um dem Transformations-
druck angemessen zu begegnen. Dabei geht es nicht 
ausschließlich um neue technische Lösungen, sondern 
insbesondere auch um gesellschaftliche und politische 
Innovationen.

Die Analyse der Gründerzeit in Deutschland zeigt 
drei verknüpfte Faktoren von zentraler Bedeutung, 
die zusammen ein „goldenes Dreieck“ für Innovations-
prozesse ergaben (Kasten 3.6-1; Abb.  3.6-1): (1) der 
Ausbau wissenschaftlich-technischer Kapazität inner-
halb der Hochschulen und Forschungsinstitute in Ver-
bindung mit der Ausbildung von Fachkräften, (2) die 
Emergenz von Wirtschaftszweigen der Zukunft und (3) 
hohe Nettoinvestitionsquoten, die eine schnelle Diffu-
sion von Innovationen ermöglichten. Die Politik stand 
im Zentrum, indem sie die Gründung von Forschungs-
einrichtungen unterstützte und günstige Rahmenbe-
dingungen für wirtschaftliche Entwicklung schuf. 

Für die Transformation zur klimaverträglichen 
Gesellschaft sind diese drei Elemente auch heute von 
entscheidender Bedeutung. Allerdings muss das Bild 
erweitert werden, um zur Veranschaulichung der Trans-
formation zu dienen: Aus dem „goldenen  Dreieck“ wird 
eine Raute (Abb. 7.1-3). Der WBGU sieht den neuen 
Gesellschaftsvertrag (Kap.  7.2) als Fundament der 
Transformation, der somit auch in das Zentrum der 
Raute rückt. Er beinhaltet das gesellschaftliche Ver-
ständnis der Notwendigkeit und damit Legitimität und 
Akzeptanz der Transformation. Die Schaffung erweiter-
ter Möglichkeiten der Partizipation von Pionieren des 
Wandels (Kap.  5, 6) ist eine Voraussetzung, um ins-
besondere die Diffusion neuer Technologien, sozialer 
Innovationen und politischer Neuerungen innerhalb 
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demokratischer Gesellschaften zu fördern. 
Darüber hinaus muss das Bild um einen weiteren 

Pfeiler ergänzt werden: den gestaltenden Staat mit 
erweiterten Partizipationsmöglichkeiten (Kap.  5.4.1). 
Voraussetzung einer erfolgreichen Transformations-
politik ist die simultane Stärkung des Staates (durch 
aktive Prioritätensetzung) und der Bürgerschaft (durch 
verbesserte Partizipation) unter dem Dach nachhaltiger 
Politik ziele (Kap. 7.3.1). 

Der Staat sollte sicherstellen, dass die Rahmenbe-
dingungen zur Förderung der Transformation stim-
men. Noch dominieren in Deutschland, Europa und 
auch weltweit Ordnungspolitiken, die auf der Nutzung 
fossiler Energieträger beruhen. Sie stehen zwar unter 
Anpassungsdruck, wurden aber noch nicht grundle-
gend durch einen klimaverträglichen Ordnungsrahmen 
und entsprechende Anreizsysteme ersetzt (Kap.  5). 
Dies bedeutet allerdings keineswegs, dass der Staat 
der alleinige dominierende Akteur im Transformati-
onsprozess sein sollte. Vielmehr vertritt der WBGU die 
Sichtweise, dass Pioniere des Wandels auf allen gesell-
schaftlichen Ebenen vorhanden sind und aktiviert wer-
den sollten bzw. entsprechende Entfaltungs- und Frei-
räume brauchen. Der Staat sollte künftig für die Trans-
formation seine moderierende Rolle erweitern. Ohne 
eine gestaltende und aktivierende Rolle des Staates ist 
auch die Wirkung der Pioniere begrenzt. Das gilt für 
alle  Ebenen staatlichen Handelns: kommunal, national, 

auf der Ebene von Staatenbünden wie der EU und nicht 
zuletzt in der internationalen Kooperation, wie etwa im 
Rahmen der Vereinten Nationen. 

Neu ist auch der weltumspannende Aspekt der 
Staatlichkeit. Eine eng nationalstaatliche Sicht- und 
Handlungsweise kann nur eine unzulängliche Antwort 
auf globale Umweltprobleme und die klimaverträgli-
che Transformation liefern, bei deren Lösung es mehr 
denn je auf internationale Kooperation ankommt. Als 
unverzichtbare Voraussetzung für die Transformation 
ist eine historisch beispiellose Ausweitung der inter-
nationalen Kooperation notwendig, die nicht nur die 
Klimapolitik im Rahmen der UNFCCC und die Energie-
politik, sondern das gesamte Spektrum der Nachhaltig-
keitspolitik umfassen sollte. Da die Global Governance 
alle drei Transformationsbereiche umspannt, werden 
die entsprechenden Empfehlungen zur internationa-
len Kooperation am Ende des Kapitels abgehandelt 
(Kap. 7.3.9, 7.3.10).

Für die Neuausrichtung von Investitionen ist die 
wichtigste staatlich vorzugebende Rahmensetzung ein 
angemessener CO2-Preis (Kap. 7.3.2). Dies ist eine zen-
trale staatliche Weichenstellung für die Transformation, 
die auf diese Weise relativ schnell umgesetzt und „glo-
balisiert“ werden kann. Solange Treibhausgasemissi-
onen in vielen Sektoren und Ländern noch keinen Preis 
haben und weltweit weiterhin Subventionen im drei-
stelligen Milliardenbereich für treibhausgasintensive 
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Abbildung 7.1-3
Die Raute der Transformation. Die Abbildung ist eine Erweiterung des „goldenen Dreiecks“ (Abb. 3.2-3), das den 
Innovationsschub in der Gründerzeit veranschaulicht. Für die Transformation kommen zwei Elemente hinzu: der gestaltende 
Staat und der neue Gesellschaftsvertrag (Kap. 7.2), der den gestaltenden Staat mit erweiterter Teilhabe der Bürgerinnen und 
Bürger ausbalanciert.
Quelle: WBGU
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Wirtschaftssektoren ausgegeben werden, finden all die 
skizzierten Innovationen gleichsam mit angezogener 
Handbremse statt. Eine Transformation zur Klimaver-
träglichkeit, die auf Marktkräfte setzt, muss die Preis-
verzerrungen zugunsten fossiler Industrien beseitigen, 
weil so Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz direkt 
miteinander verbunden werden. Durch die Einführung 
eines CO2-Preises kann die Dekarbonisierung der Wirt-
schaft daher erheblich erleichtert und beschleunigt 
werden.

Gemäß der Logik der Raute ordnen sich auch die 
anderen Maßnahmenbündel mit großer strategischer 
Hebelwirkung. Es folgen die Wirtschaftszweige der 
Zukunft, die nicht zuletzt dadurch bestimmt werden, 
dass einige entscheidende Sektoren von Wirtschaft 
und Gesellschaft im Verlauf der Transformation grund-
legend umgebaut werden müssen. Das Energiesystem, 
die Urbanisierung und die Landnutzung hält der WBGU 
für zentrale Transformationsfelder zur klimaverträgli-
chen Gesellschaft (Kap. 7.1.1.2). Neue Rahmenbedin-
gungen und der CO2-Preis geben die Orientierung vor, 
die für diese entscheidenden drei Transformationsfel-
der die notwendige Neuausrichtung erleichtert. Hier 
zeigt der WBGU, wie innovative Maßnahmen mit Pilot-
charakter Systemwirkung entfalten können. 

Im Transformationsfeld Energie (Kasten 7.3-1) plä-
diert der WBGU für eine beschleunigte Harmonisie-
rung der Energiepolitiken in den EU-Staaten, nicht 
zuletzt um demonstrieren zu können, dass die Trans-
formation umsetzbar ist (Kap.  7.3.3). Eine EU-weit 
einheitliche, ambitionierte Einspeisevergütung würde 
den Aufbau einer klimaverträglichen europäischen 
Energieerzeugung beschleunigen und wäre der kosten-
günstigste Weg für ein dekarbonisiertes Energiesys-
tem mit möglichst hohen Anteilen erneuerbarer Ener-
gien. Sie ist allerdings frühestens binnen einer Dekade 
sinnvoll, weil zuvor die notwendige Netzinfrastruktur 
geschaffen werden muss. Darüber hinaus spricht sich 
der WBGU für eine globale politische Initiative zur För-
derung von Einspeisevergütungen in Entwicklungslän-
dern aus (Kap. 7.3.4). Mit Blick auf Länder mit einer 
künftig zu erwartenden großen Wachstumsdynamik 
ist die Sicherung des Zugangs zu nachhaltigen Ener-
giedienstleistungen im ländlichen Raum von Entwick-
lungs- und Schwellenländern eine Maßnahme mit gro-
ßer transformativer Hebelwirkung (Kap. 7.3.5). 

Die rasche Entwicklung der Städte in Schwellenlän-
dern, insbesondere in Asien, ist ein besonders relevan-
ter Megatrend für die Transformation. Im Transforma-
tionsfeld Urbanisierung empfiehlt der WBGU daher ein 
ganzes Maßnahmenbündel zur Förderung nachhaltiger 
Urbanisierung (Kap. 7.3.6). Dieses Handlungsfeld hat 
naturgemäß eine große zeitliche Trägheit, da Stadt-
strukturen vielfach persistenter Natur sind und nur 

langsam verändert werden können. 
Im Transformationsfeld Landnutzung können z.  B. 

beim Schutz der Wälder rasche Erfolge erzielt werden, 
wenn die angestrebten Vereinbarungen zu REDD-plus 
konsequent umgesetzt werden. Andere Veränderungen 
sind nur mit einer langfristigen Perspektive erreichbar, 
das betrifft vor allem die Förderung klimaverträglicher 
Ernährungsgewohnheiten, aber auch die Emissionsmin-
derung in der weltweiten Landwirtschaft (Kap. 7.3.7). 

Auf der rechten Seite der Raute findet sich die hohe 
Investitionsquote als entscheidender Anschubfaktor für 
die Transformation in eine klimaverträgliche Gesell-
schaft. Zwar ist weltweit genügend Kapital verfügbar, 
um die notwendigen Investitionen für die Transfor-
mation in Richtung klimaverträglicher Gesellschaft zu 
finanzieren. Die Herausforderung besteht aber darin, 
durch geeignete Anreizsetzung dieses Kapital für lang-
fristige Investitionen in Richtung Nachhaltigkeit nutz-
bar zu machen. Auf der Basis neuer Geschäftsmodelle 
wird es erheblich einfacher, das vorhandene Kapital für 
die Transformation zu mobilisieren (Kap. 7.3.8).

Schließlich bildet die Entwicklung der wissenschaft-
lichen und technischen Kapazität die Basis der Raute, 
die in Kapitel 8 behandelt wird. 

Drei Ambitionsniveaus
Die einzelnen Empfehlungen unterscheiden sich nach 
ihrem Ambitionsniveau, das als niedrig, mittel oder 
hoch bewertet wird. Das Ambitionsniveau wird hier 
überwiegend im Sinne der transformativen Wirkung 
begriffen, aber auch im Sinne der politischen Umsetz-
barkeit. Zwischen diesen beiden Kategorien bestehen 
Zusammenhänge, die in den einzelnen Empfehlungen 
benannt werden. Eine im Sinne der Transformation sehr 
wirksame Maßnahme kann diese Wirkung möglicher-
weise nicht entfalten, wenn sie politisch nicht umsetz-
bar ist. Eine Einschätzung der realpolitischen Umsetz-
barkeit ist allerdings immer dynamischen Veränderun-
gen unterworfen. Manche Maßnahmen des höchs-
ten Ambitionsniveaus mögen zwar aus heutiger Sicht 
als unrealistisch erscheinen. Erfahrungen aus der Ver-
gangenheit zeigen aber, dass unter sich ändernden 
Umständen, etwa im Verlauf der Transformation, sehr 
schnell politischer Wille für Maßnahmen erzeugt wer-
den kann, die bis dahin als unrealistisch und politisch 
nicht durchsetzbar galten. 

Beispiele für solche politische „Kipppunkte“ sind das 
dreimonatige Moratorium für die ältesten deutschen 
Kernkraftwerke und die Beschleunigung des Atomaus-
stiegs durch die deutsche Bundesregierung (2011) oder 
die parteiübergreifende Debatte in Deutschland zur 
Einführung einer Transaktionssteuer auf Finanzmärk-
ten (2009/10). Vor diesem Hintergrund plädiert der 
WBGU dafür, auch aus heutiger Sicht (scheinbar) wenig 
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realistische Empfehlungen des höchsten Ambitionsni-
veaus bei allen politischen Entscheidungen zu erwägen 
und nicht von vorne herein auszuschließen. 

Selbst die Einschätzung der Transformationswir-
kung ist nicht statisch. Empfehlungen mit niedriger 
Transformationswirkung erscheinen zunächst als wenig 
attraktive, weil kaum wirksame Maßnahmen, dennoch 
können sich manche dieser Maßnahmen als wichtige 
Türöffner erweisen und damit eine unerwartet große 
 Breitenwirkung erreichen. 

7.2
Ein neuer globaler Gesellschaftsvertrag

Die in Kapitel 3 als „Geschäftsgrundlage“ der Indus-
triellen Revolution beschriebene Konstellation kann 
man auch als Interaktion von Unternehmern, Ingenieu-
ren und Bankiers mit einer aufgeschlossen-fortschritt-
lichen Verwaltung und einem selbstbewussten Bürger-
tum beschreiben. Zusammen streiften sie feudale Fes-
seln und religiöse Dogmen ab und sicherten in einem 
ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag die „lose Kopp-
lung“ der dadurch autonom gewordenen Teilsysteme 
von Staat/Politik, Wirtschaft/Technik und bürgerlicher 
Gesellschaft zum wechselseitigen Nutzen. Die Idee des 
Gesellschaftsvertrags ist aus dem Naturrecht der frü-
hen Moderne (namentlich von Thomas Hobbes 1651, 
John Locke 1690, Jean-Jacques Rousseau 1762 und 
Immanuel Kant 1797) entwickelt worden. Sie fragt, wie 
eine (gedachte) vertraglich begründete Übereinkunft 
zwischen Regierenden und Regierten die Ordnung 
des Zusammenlebens der Menschen in einem Staats- 
und Gesellschaftsverband garantieren kann. Mit die-
ser Denkfigur sollte ein anarchischer Naturzustand, 
der in seiner extremen Form auf einen (Bürger-)Krieg 
aller gegen alle hinauslief, vermieden werden. Zeitge-
schichtlicher Hintergrund waren die Religionskonflikte 
und Territorialkonflikte in der Herausbildung der euro-
päischen Staatenordnung. 

Die Konstruktion war folgende: Freie und glei-
che Individuen treten gegenüber einer Regierung ihre 
Rechte ab, und eben dieser Verzicht legt dem Staat 
Verpflichtungen zum Schutz seiner Bürger auf, die 
diese wiederum in Form von Obligationen (zum Bei-
spiel Steuern, Wehrdienst, gemeinnützige Arbeit usw.) 
beantworten. Der Staat baut damit sein Gewaltmonopol 
auf, das die Bürgerschaft mit ihren elementaren Grund-
rechten auf Unversehrtheit und individueller Entfal-
tung und mit ihrer Eigentumsordnung schützt. Dafür 
muss die Bürgerschaft dem Staat die notwendigen Res-
sourcen zur Verfügung stellen, über deren Verwendung 
wiederum in der Entwicklung parlamentarischer Kon-
trollrechte gewählte Repräsentanten der Bürgerschaft 

wachten.
Analog zu Rechtsgeschäften verleiht diese viel-

schichtige Übereinkunft zu gegenseitigem Nutzen der 
Herrschaftsorganisation insofern Legitimität, als sie 
idealerweise die Zustimmung aller Betroffenen findet. 
Die Figur des Vertrags zielt nicht auf die Beschreibung 
oder Festlegung wirklicher Abläufe ab, sie ist aber eine 
wirksame Norm zur Begründung des modernen Staa-
tes, der nicht mehr durch Gott (oder die Natur) gestif-
tet ist, sondern durch souveräne Menschen, die – nur 
scheinbar paradox – aus freien Stücken auf natürliche 
Freiheiten und die Verwirklichung egoistischer Bedürf-
nisse verzichten. 

In der klassischen Naturrechtslehre unterscheidet 
sich die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags – die 
Bestimmung der notwendigen Rechte und Pflichten 
der Bürger sowie der Aufbau des Staates – bei seinen 
Autoren stark. Während Hobbes den Staat als einen mit 
absoluter Macht ausgestatteten „Leviathan“ beschrie-
ben hat, begründet Locke, warum die Macht der 
Staatsgewalt eingeschränkt sein sollte. Grundlage hier-
für sind unterschiedliche anthropologische Annahmen 
der jeweiligen Vertragstheoretiker über den Zustand 
des Menschen im sogenannten Naturzustand. Hobbes 
ging davon aus, dass den Menschen Wettstreben, Miss-
trauen und Ruhmsucht auszeichnen und dies im Natur-
zustand tendenziell zu einem „Krieg aller gegen alle“ 
führe, in dem „der Mensch dem Menschen ein Wolf 
ist“. Locke dagegen sah den Menschen als vernunft-
bestimmt und aus eigener Erkenntnis grundsätzlich 
zum friedlichen Miteinander fähig. Analog hierzu ori-
entieren sich auch die hier angestellten Überlegungen 
zur Reformulierung des Gesellschaftsvertrags an einem 
konkreten Menschenbild und der Frage, ob man den 
Menschen zutraut, als vernunftbegabte Wesen die sich 
aus der Krise des Erdsystems ergebenden Konsequen-
zen zu ziehen.

Gesellschaft, Politik und Wirtschaft haben sich 
erheblich weiter entwickelt und ausdifferenziert. Eine 
Neuauflage des Gesellschaftsvertrages steht damit im 
Wesentlichen vor vier Herausforderungen: 
1. Der nationale Territorialstaat kann aufgrund der 

fortschreitenden wirtschaftlichen und kulturellen 
Globalisierung nicht länger als alleinige Grundlage 
des Vertragsverhältnisses angenommen werden; 
seine Bewohner müssen globale Risiken und Natur-
gefahren sowie die legitimen Interessen Dritter, 
nämlich anderer Mitglieder der Weltgesellschaft, 
verantwortlich einbeziehen. 

2. Die herkömmliche Vertragslehre ging von der 
 Fiktion völliger Gleichheit aller Gesellschaftsmit-
glieder aus; angesichts der ungleichen Verteilung 
von Ressourcen und Fähigkeiten in der heutigen 
Weltgesellschaft müssen Ungleichheiten global 
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gerecht ausgeglichen werden.
3. Die natürliche Umwelt muss stärker in die Re- 

Konstruktion des Gesellschaftsvertrags einbezogen 
werden. 

4. Der Vertrag muss zwei wichtige neue Akteure in 
Rechnung stellen: die selbstorganisierte Zivilgesell-
schaft und die wissenschaftliche Expertengemein-
schaft.

Die Große Transformation, die immense Innovationen 
und Investitionen erforderlich macht, wird auf erheb-
liche Beharrungskräfte in den Gesellschaften treffen. 
Insofern erscheint es auf den ersten Blick unrealis-
tisch, dass die Bürgerinnen und Bürger einzelner Staa-
ten – gerade auch im Blick auf global erforderliche Soli-
daritäten – Innovationserwartungen an sie freiwillig 
akzeptieren und mittragen sollen. Zwei Beispiele aus 
der jüngeren Vergangenheit zeigen aber, unter welchen 
Bedingungen Beharrungskräfte gelockert und aufgelöst 
worden sind: 
1. In der seit den 1970er Jahren beschleunigten Glo-

balisierung ist Gesellschaften eine erhebliche Flexi-
bilität und Mobilität abverlangt worden, die sie teils 
freiwillig, im Blick auf konkrete Nutzenerwartun-
gen, teils gezwungenermaßen, als Ausfluss „alter-
nativloser“ Sachzwänge und unter Inkaufnahme 
sinkender Lebenszufriedenheit, erbracht haben. 

2. Wohlfahrtsstaatlichen Arrangements liegt ein 
 (fiktiver und teilweise selbstreferenzieller) Genera-
tionenvertrag zugrunde, der die unmittelbare Kon-
sumtion von Ressourcen im Blick auf das Wohler-
gehen Älterer unterlässt bzw. aufschiebt – das sind 
andere (die Senioren von heute) und man selbst (als 
Senior von morgen). 

Ein neuer Gesellschaftsvertrag (im Sinne eines von 
Kant hergeleiteten und weiterentwickelten Kosmo-
politismus) ist anders gelagert: Man stimmt Innovati-
onserwartungen zu, die normativ an das Nachhaltig-
keitspostulat gebunden sind, und gibt für die daraus zu 
erwartenden Vorteile und für entsprechende Mitwir-
kungsrechte spontane Beharrungswünsche auf. Wie in 
Kapitel 5 erläutert, ist der Garant dieses (wiederum fik-
tiven) Vertrages ein starker, gestaltender und aktivie-
render Staat, der für die Zustimmung zu Nachhaltig-
keitszielen die Bürgerschaft an den zu treffenden Ent-
scheidungen beteiligt und diese nicht lediglich ex post 
„absegnen“ lässt. Damit wird eine Kultur der Achtsam-
keit (aus ökologischer Verantwortung) mit einer Kultur 
der Teilhabe (als demokratische Verantwortung) sowie 
mit einer Kultur der Verpflichtung gegenüber zukünf-
tigen Generationen (Zukunftsverantwortung) verbun-
den. Von der Bürgergesellschaft wird nicht allein eine 
oberflächliche oder resignierte Akzeptanz nachgefragt, 
sondern sie wird als Mitgestalterin für das Gelingen des 
Transformationsprozesses anerkannt und in Bewegung 

gesetzt, die dazu – wie in der republikanisch-liberalen 
Variante des originären Gesellschaftsvertrags – „aus 
freien Stücken“ kommt. Die Idee des starken Staates ist 
also unlösbar verbunden mit der Anerkennung der seit 
dem 19. Jahrhundert gewachsenen Zivilgesellschaft, 
der innovativen Kräfte der Wirtschaft und der innova-
tionsbereiten und proaktiven Kräfte bei den politischen 
und Verwaltungseliten, heute jeweils stets auch in der 
globalen Arena. 

Die Aarhus-Konvention als Modellfall für 
partizipative Demokratie
Ein gutes Beispiel für die Operationalisierung und 
Umsetzung der prozeduralen Seite dieser Idee ist die 
pionier- und modellhafte Aarhus-Konvention, dem 
Übereinkommen der Wirtschaftskommission für Europa 
über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeits-
beteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang 
zu Gerichten in die Umwelt betreffenden Angelegen-
heiten (Kap. 5.4.2.2). In der Konvention spiegelt sich 
auch ein neuartiges Konzept partizipativer Demokratie 
wider: Die Bürger und die Öffentlichkeit sollen für den 
Umweltschutz sensibilisiert und in die Lage versetzt 
werden, Druck auf die nationalen Verwaltungen für 
einen besseren Vollzug der Umweltgesetze auszuüben. 
Durch Zugang zu Informationen, Öffentlichkeitsbetei-
ligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu 
den Gerichten sollen sie zur Anwendung und Durch-
setzung des Umweltrechts und auch zur Demokratisie-
rung – insbesondere in den ehemaligen Ostblockstaa-
ten – beitragen. Die deutsche Umsetzung kann insbe-
sondere für den Zugang von Umweltverbänden zu den 
Gerichten noch verbessert werden (Kap. 7.3.1.2). Dar-
über hinaus ist die Aarhus-Konvention insgesamt Aus-
druck eines den Kommunikationsprozess aktivierenden 
Staates, denn sie ist auf eine „Mobilisierung des Bür-
gers für die Durchsetzung des Rechts“ (Masing, 1997) 
und damit auf eine „verstärkte Rolle der Öffentlichkeit 
in der praktischen Durchsetzung des Umweltrechts“ 
(von Danwitz, 2004) ausgerichtet.

Dialog zwischen Wissenschaft und Politik 
verbindlicher strukturieren
Zur selbstorganisierten Zivilgesellschaft gehört die wis-
senschaftliche Expertengemeinschaft. Die Berücksich-
tigung wissenschaftlichen Sachverstandes ist unver-
zichtbarer Bestandteil modernen Regierungshandelns 
und in einer komplexer werdenden Welt von wach-
sender Bedeutung. Dies gilt besonders für die Trans-
formation zur klimaverträglichen Gesellschaft, weil 
sie in hohem Maß durch Handeln unter Unsicherheit 
gekennzeichnet ist. Wissenschaftliche Politikberatung 
leistet vor allem dann wichtige Beiträge zur Politikge-
staltung, wenn sie komplexe Sachverhalte umfassend 
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aufarbeitet, Lösungsmöglichkeiten integriert darstellt 
und Ergebnisse wirksam kommuniziert. Für eine funk-
tionierende Kommunikation zwischen Politik und Wis-
senschaft tragen beide Seiten Verantwortung. Die Wis-
senschaft hat eine gesellschaftliche Bringschuld und 
sollte ihre Erkenntnisse allgemeinverständlich aufbe-
reiten, um sie in der gesellschaftlichen Breite nutzbar zu 
machen. Die Politik sollte den Rat der Wissenschaft bei 
den zu treffenden Entscheidungen ernsthaft bedenken. 
Vor diesem Hintergrund sollte der Dialog zwischen Wis-
senschaft und Politik besser strukturiert und verbind-
licher gestaltet werden. Generell ist eine systematische 
wissenschaftliche Begleitung transformativer Politik-
gestaltung erforderlich. Die notwendigen Anforderun-
gen dafür sind mehr Verbindlichkeit bei der Rezeption 
wissenschaftlicher Politikberatung sowie ein struktu-
rierteres Zusammenspiel von Wissenschaft, Politik und 
Verwaltung (Kap. 5.4.2.1). 

7.3
Zehn Maßnahmenbündel mit großer 
 strategischer Hebelwirkung

7.3.1 
Bündel 1: Den gestaltenden Staat mit  erweiterten 
Partizipationsmöglichkeiten ausbauen

Zentrales Element in einem Gesellschaftsvertrag für die 
Transformation ist der gestaltende Staat mit erweiterter 
Partizipation im Mehrebenensystem globaler Koope-
ration. Er vermittelt zwei Aspekte, die häufig getrennt 
oder konträr gedacht werden: einerseits die Stär-
kung des Staates, der aktiv Prioritäten setzt und diese 
(etwa mit Bonus-Malus-Lösungen) deutlich macht und 
implementiert, und andererseits verbesserte Mitspra-
che-, Mitbestimmungs- und Mitwirkungsmöglichkei-
ten der Bürgerinnen und Bürger. Oft wird der starke 
(Öko-)Staat als Autonomiebeschränkung der „Men-
schen auf der Straße“ gedacht, während zugleich die 
Einmischung eben dieser Bevölkerung („Wutbürger“) 
als Störung der politisch-administrativen Rationalität 
und Routinen beargwöhnt wird. Voraussetzung einer 
erfolgreichen Transformationspolitik ist aber die simul-
tane Stärkung des Staates und der Bürgerschaft unter 
dem Dach nachhaltiger Politikziele. 

Der gestaltende Staat steht fest in der Tradition der 
liberalen und rechtsstaatlichen Demokratie, entwickelt 
diese aber im Sinne der Zukunftsfähigkeit demokrati-
scher Gemeinwesen und freier Bürgergesellschaften 
weiter und berücksichtigt die Grenzen, innerhalb derer 
sich Wirtschaft und Gesellschaft auf einem endlichen 
Planeten entfalten können. Während Klimaschutz oft 
als Freiheitseinschränkung und Verzichtszumutung 

aufgefasst wird, steht gestaltende und aktivierende 
Staatlichkeit unter der ausdrücklichen Zielsetzung, 
Freiheitsspielräume und Handlungsoptionen auch 
künftiger Generationen zu bewahren und nach Mög-
lichkeit zu erweitern.

Der WBGU empfiehlt, diese Ziele auf vier 
 miteinander zusammenhängenden Ebenen zu verfol-
gen: verfassungs rechtlich durch eine entsprechende 
Staatszielbestimmung Klimaschutz, materiell-rechtlich 
durch Festlegung von Klimaschutzzielen in einem Kli-
maschutzgesetz, prozedural durch erweiterte Informa-
tions-, Beteiligungs- und Rechtsschutzmöglichkeiten 
der Bürger und Nichtregierungsorganisationen und 
institutionell durch ein klimapolitisches Mainstrea-
ming der Staatsorganisation. Die nachfolgend erörter-
ten Maßnahmen sind Ausdruck und Konkretisierung 
des Staatsziels Klimaschutz, das Legislative, Exekutive 
und Judikative zum Handeln verpflichtet. Das Ambiti-
onsniveau und somit die transformative Wirkung dieser 
Elemente steigt durch Kombination und entsprechende 
inhaltliche Ausgestaltung. 

7.3.1.1 
Klimapolitische Verantwortung des Staates 
 stärken
Die generelle klimapolitische Verantwortung des Staa-
tes und seine gestaltende und aktivierende Rolle für die 
Transformation sollte rechtlich verankert werden. Der 
WBGU empfiehlt, die umfassende Selbstbindung des 
Staates sowohl auf verfassungsrechtlicher als auch auf 
einfachgesetzlicher Ebene zu verdeutlichen. 

Einführung eines Staatsziels Klimaschutz
Die klimapolitische Verantwortung des Staates sollte 
verfassungsrechtlich durch eine explizite Erwähnung 
hervorgehoben und gestärkt werden. Der WBGU emp-
fiehlt die Aufnahme eines Staatsziels „Klimaschutz“ 
in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. 
Denkbar wäre eine Ergänzung von Art. 20a GG. Ein 
derartiges Staatsziel „Klimaschutz“ trägt dem Charak-
ter des Klimas als Gemeinschaftsgut bzw. als überin-
dividuellem Schutzgut Rechnung. Der Staat und seine 
Organe würden verpflichtet, den Klimaschutz bei 
Gestaltungs- und Abwägungsspielräume eröffnenden, 
klima relevanten Entscheidungen zu berücksichtigen. 
Als impliziter Maßstab dient ein derartiges Staatsziel 
auch der  Kontrolltätigkeit der Gerichte. 

Einführung eines Klimaschutzgesetzes 
Dieses Staatsziel sollte auf einfachgesetzlicher Ebene 
durch ein Klimaschutzgesetz, das Leit- bzw. Grenz-
werte oder Emissionsreduktionsverpflichtungen ent-
hält, konkretisiert werden. Als zentrale Maßnahme 
schlägt der WBGU ein Klimaschutzgesetz mit ambitio-
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nierten  Minderungszielen bis 2050 vor. Daneben soll-
ten begleitende Ziele für den Anteil der erneuerbaren 
Energien am Primärenergieverbrauch sowie Energie-
verbrauchsminderungsziele und Energieeffizienzstei-
gerungsraten festgelegt werden. Als Orientierung für 
die quantitative Ausgestaltung von Verpflichtungen im 
Klimaschutzgesetz könnte der vom WBGU vorgeschla-
gene Budgetansatz (WBGU, 2009b) herangezogen wer-
den. Danach sollte Deutschland die vollständige Dekar-
bonisierung seiner Energiesysteme bis 2050 verbind-
lich festlegen. Dies entspricht einer Reduktion des in 
Deutschland emittierten CO2 aus fossilen Energiequel-
len um 100  % bis 2050. Flexibilität bei der Erreichung 
der Zwischenziele im Rahmen von Emissionshandels-
systemen mit stringenten Obergrenzen sollte dabei 
erhalten werden; von einer Anrechnung von Minde-
rungen, die in Ländern ohne Emissionsobergrenzen 
erbracht werden (CDM), rät der WBGU jedoch ab. Mit 
der genannten Minderung (100  % bis 2050) würde 
Deutschland sein aus dem WBGU-Budget ansatz ableit-
bares  CO2-Budget überschreiten. Daher sollte Deutsch-
land ergänzend Zahlungen im Rahmen der internatio-
nalen Klimafinanzierung leisten (Kap.  7.3.10.1) und 
diese auch gesetzlich festlegen. Da ein solches Gesetz 
nur die allgemeine Verpflichtung zu Klimaschutzmaß-
nahmen enthält, sind weitergehende gesetzliche Rege-
lungen zur Festlegung konkreter Maßnahmen zum 
Erreichen der jeweiligen Zwischenziele und Mecha-
nismen für den Fall von Zielverfehlungen erforderlich. 
Wissenschaftliche Beratungs- und Kontrollfunktion 
könnte ein Klimaschutzausschuss nach dem Vorbild des 
britischen Committee on Climate Change übernehmen. 

7.3.1.2 
Informations-, Beteiligungs- und 
 Rechtsschutzmöglichkeiten erweitern
Eine Stärkung des Staates in seiner aktivierenden Funk-
tion kann nur Legitimität beanspruchen, wenn die Bür-
gerschaft an den zu treffenden Entscheidungen betei-
ligt wird. Erweiterte Informations-, Beteiligungs- und 
Rechtsschutzmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bür-
ger sowie Nichtregierungsorganisationen bilden somit 
das Pendant zum gestaltenden Staat. Die Öffentlichkeit 
sollte über die für den Klimaschutz und für die Ener-
giewende wesentlichen Vorhaben zu einem Zeitpunkt, 
in dem noch alle Optionen offen sind, informiert und 
aktiv in den Planungs- und Zulassungsprozess einbe-
zogen werden. Rechtsbehelfe in Form überindividueller 
Verbandsklagen zugunsten von behördlich anerkann-
ten Nichtregierungsorganisationen sollten, zusätzlich 
zu den bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten, zur 
gerichtlichen Überprüfung der getroffenen Entschei-
dungen eröffnet werden. Die Einsetzung von Ombuds-
leuten mit Beschwerde- und Kontrollrechten sowie ite-

rative entscheidungsnahe Deliberationsverfahren unter 
geeigneter Einbeziehung wissenschaftlichen Sachver-
stands und Laienexpertise komplettieren nach Ansicht 
des WBGU das prozedurale System klimaschutzrele-
vanter Entscheidungen durch die Verwaltung und den 
Gesetzgeber. 

Reform des Planungs- und Genehmigungsverfahrens 
Für den WBGU ist eine zentrale Aufgabe des gestal-
tenden und aktivierenden Staates, Strukturen für eine 
effektive Beteiligung zu schaffen und einen „konstruk-
tiven Kommunikationsprozess“ zu organisieren, so wie 
es auch die Aarhus-Konvention erfordert. Diese ver-
pflichtet die Vertragsstaaten, die Bürgerschaft über 
umweltrelevante Vorhaben zu informieren und den 
Bürgerinnen und Bürgern Informations-, Beteiligungs- 
und Rechtsschutzmöglichkeiten zu eröffnen. Voraus-
setzungen für erfolgreiche Partizipation von Bürgern 
und Betroffenen in Entscheidungsprozessen besonders 
bei Großprojekten sind: 
1. die möglichst frühzeitige, umfassende und konti-

nuierliche Öffentlichkeits- und Betroffenenbeteili-
gung, einschließlich der gleichberechtigten Prüfung 
von Alternativentwürfen, 

2. die größtmögliche Transparenz im Verfahren, z.  B. 
durch verstärkte Nutzung von Radio- und Fern-
sehübertragungen, neue Medien oder zusätzliche 
Informationstermine bzw. -plattformen sowie 

3. die Einschaltung unabhängiger Personen in 
 Konfliktfällen. Behörden müssen Gestaltungsspiel-
räume zur Streitschlichtung eröffnet werden. Eine 
Schlichtung sollte jedoch die Ausnahme bleiben.

Verbandsrechtsbehelfe ausweiten
Unter Verbandsrechtsbehelf wird ein Rechtsbehelf, 
z.  B. eine Klage eines behördlich anerkannten Verban-
des, verstanden, der ohne Verletzung eigener Rechte 
erhoben werden kann (überindividueller Verbands-
rechtsbehelf). In Deutschland bedarf es aufgrund des 
Individualrechtsschutzsystems einer expliziten Einfüh-
rung eines Verbandsrechtsbehelfs durch den Gesetz-
geber. Verbandsrechtsbehelfe finden sich neben dem 
Zivilrecht vor allem im Umwelt- und Naturschutz-
recht. Der naturschutzrechtliche Verbandsrechtsbe-
helf ermächtigt zur Geltendmachung von Vorschrif-
ten, die einen Naturschutzbezug aufweisen. Mit dem 
Ende 2006 in Kraft getretenen Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetz wurden die Möglichkeiten der Umweltverbände 
weiter ausgeweitet, mittels Verbandsklage Rechtsver-
letzungen geltend zu machen. Das Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetz setzt die EU-Richtlinie 2003/35/EG um, 
die ihrerseits der Umsetzung der Aarhus-Konvention 
diente. Verbände können mit dem Umwelt-Rechtsbe-
helf allerdings keine Aspekte des Klimaschutzes als 
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verletzt rügen, auch nicht bei einem Vorhaben wie 
z.  B. dem Bau eines neuen Kohlekraftwerks. Allerdings 
ist europarechtswidrig, dass die Geltendmachung von 
Verstößen gegen klimaschützende Vorschriften vom 
deutschen Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz ausgeschlos-
sen werden soll. Es ist zu erwarten, dass der Europä-
ische Gerichtshof diese europarechtswidrige Umset-
zung demnächst in einem bereits anhängigen Verfah-
ren feststellen wird. Die Rügefähigkeit von Verstößen 
gegen klimaschützende Vorschriften durch Verbands-
rechtsbehelfe könnte bewirken, dass Klimaschutz als 
Staatsziel von den zuständigen Behörden auch tatsäch-
lich respektiert wird.

Ombudsleute einsetzen 
Rechtsschutz in einem weiten Sinne umfasst – neben 
den gerichtlichen Klagebefugnissen – auch außerge-
richtliche, alternative Kontrollmöglichkeiten, die eben-
falls der Durchsetzung überindividueller Interessen, 
wie etwa Klimaschutz, und zugleich der Überprüfung 
klimaschutzrelevanter Aktivitäten staatlicher Organe 
dienen können. Neben Mediationsverfahren und Peti-
tionsrecht (Art. 24 UAbs. 2 in Verbindung mit Art. 227 
AEUV) zählt hierzu die auf skandinavische Ursprünge 
zurückgehende Institution von Ombudsleuten. Seit 
dem Vertrag von Maastricht verfügt auch die Euro-
päische Union über Ombudsleute: die Bürgerbeauf-
tragten (Art. 24 UAbs. 3 in Verbindung mit Art. 228 
AEUV). Die Institution der Ombudsleute bezweckt in 
erster Linie eine außergerichtliche Streitschlichtung 
in Verwaltungsrechtsverhältnissen und eine Kontrolle 
der Staats- bzw. EU-Organe. Die Kontrollrechte der 
Ombudsleute ergänzen die Gerichtsbarkeit und die-
nen der Wahrung der Rechtsordnung. Der Einsatz von 
Ombudsleuten, die mit Beschwerde- und Kontrollrech-
ten ausgestattet sind, kann so die vorhandenen Infor-
mations-, Beteiligungs- und Kontrollrechte von Ver-
bänden und der Öffentlichkeit sachgerecht ergänzen 
und verbessern. 

Deliberative Diskurse und Verfahren unter 
Einbeziehung der Öffentlichkeit und Wissenschaft 
initiieren
Ein Verständnis der Notwendigkeit und Machbarkeit 
einer tiefgreifenden Transformation sollte sich in allen 
Teilen der Gesellschaft ausformen. Es sollte eine gesell-
schaftliche Grundstimmung gefördert werden, die The-
men nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens ernst 
nimmt und ein „Weiter-so-wie-bisher“ immer weni-
ger akzeptabel macht. Nur mit Hilfe einer deliberati-
ven Politik, in der die Argumente und Perspektiven von 
Bürgerinnen und Bürgern, darunter auch der Wissen-
schaft, beratend einbezogen werden, können die not-
wendigen Weichenstellungen vorgenommen werden. 

Einen derartigen breiten gesellschaftlichen Dialog zu 
initiieren sollte Aufgabe der Politik sein. Die Themen 
Klimawandel, Dekarbonisierung der Energiesysteme, 
Lebensstile und Transformation sollten in der Öffent-
lichkeit in Richtung auf konkrete Transformationssze-
narien erörtert und diskutiert werden. Um eine bloß 
symbolische oder durch oberflächlichen Parteienstreit 
verwässerte Befassung mit den Themen der Nachhal-
tigkeit zu vermeiden, sollte eine im Wesentlichen über 
digitale Informations- und Kommunikationsmedien 
laufende und sorgfältig moderierte Debatte unter der 
Schirmherrschaft (und aktiven Beteiligung) des Bun-
despräsidenten und der genannten Ombudsleute sowie 
der weiter unten erläuterten Zukunftskammern statt-
finden. 

7.3.1.3 
Klimapolitisches Mainstreaming 
institutionalisieren
Die Bundesregierung hat als staatlicher Akteur die 
Möglichkeit, durch institutionelle Reformen die Rah-
menbedingungen so zu verbessern, dass Transformati-
onsbelange mit hoher Priorität in Regierung und Par-
lament verankert werden. Die Verwaltungen auf Bun-
des-, Landes- sowie kommunaler Ebene sollten ein kli-
mapolitisches Mainstreaming durchlaufen. Dies sollte 
nach Auffassung des WBGU folgende Elemente bein-
halten:

Obligatorische Klimaverträglichkeitsprüfung 
einführen
In Deutschland sollte eine umfassende, obligatorische 
Klimaverträglichkeitsprüfung für Gesetzesvorhaben 
institutionalisiert werden. Sie soll feststellen, ob ein-
zelne Regelungsvorhaben Relevanz im Hinblick auf die 
Erreichung der Klimaschutzziele haben. Dabei wäre 
jeweils die klimafreundlichere Alternative zur Errei-
chung des Regelungsziels auszuwählen. Derartige Prü-
fungen der Gesetzesfolgen sind grundsätzlich auch in 
Deutschland kein Neuland mehr. So besteht seit eini-
gen Jahren die Pflicht, eine Bürokratiekostenabschät-
zung durchzuführen. Seit Mai 2009 ist zudem die soge-
nannte Nachhaltigkeitsprüfung durchzuführen. Es ist 
dabei zu berücksichtigen, dass die Klimaverträglich-
keitsprüfung hinsichtlich ihres Anwendungsbereichs 
von der Nachhaltigkeitsprüfung und der Umweltver-
träglichkeitsprüfung von Vorhaben sowie von der stra-
tegischen Umweltprüfung für Pläne und Programme 
abgegrenzt wird, um Doppelprüfungen zu vermeiden. 
Dies kann über Abschichtung erreicht werden, das 
heißt, alle Aspekte, die auf der vorangegangenen Stufe 
ausreichend geprüft wurden, bedürfen auf der nachfol-
genden Ebene keiner erneuten Prüfung.
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Empfehlungen für die Exekutive
Damit die ressortübergreifende Befassung mit der 
Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft 
sichergestellt ist und Politiken zwischen den Ressorts 
besser abgestimmt werden, sollten die Dekarbonisie-
rung der Energiesysteme, Möglichkeiten zur Minde-
rung der Treibhausgasemissionen aus der Landnutzung 
sowie klimaverträgliche Urbanisierung zu Leitthemen 
im Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwick-
lung im Bundeskanzleramt werden. Zudem sollte die 
Rolle dieses Staatssekretärsausschusses als eigenstän-
diges Gremium gestärkt werden.

Mit Blick auf die Stärkung des Themas Transfor-
mation in der deutschen Außenpolitik empfiehlt der 
WBGU die Schaffung der Funktion eines Staatsminis-
ters im Auswärtigen Amt, der für globale Nachhaltig-
keitsfragen, Dekarbonisierung der Energiesysteme und 
Rohstoffdiplomatie zuständig ist.

Klimaschutz, Naturschutz und nachhaltige Raum-
planung sind heute thematisch in den Verwaltungen 
besser repräsentiert und höher gewichtet als in der 
Frühphase der Umweltpolitik. Bestehen geblieben ist 
aber die institutionelle Randständigkeit der bislang 
zuständigen Ressorts im Verhältnis zu Politikbereichen, 
die den historischen Kernproblemen von Industrie- 
und Wohlfahrtsgesellschaften gewidmet sind, z.  B. die 
Finanz-, Infrastruktur- und Sozialressorts. Nach Auf-
fassung des WBGU können Klimaschutz, Naturschutz 
und Raumplanung im gegebenen Ressortzuschnitt 
kaum das Gewicht erlangen, das sie für die post fossile 
Zukunftsgestaltung einer nachhaltigen Wirtschaft 
haben sollten. Langfristig könnte daher ein partieller 
Umbau des derzeitigen Ressortzuschnitts, etwa durch 
Bildung eines Umwelt-, Klima- und Energieministeri-
ums, geprüft werden.

Mittel zum Zweck „globaler Aufklärung“ und kon-
krete Empfehlung an die Bundesregierung ist die Inter-
nationalisierung der ministeriellen Ressorts, etwa 
dadurch, dass Referate in Ministerien zukünftig zu 
10–15  % mit Personal aus anderen OECD-Nationen 
sowie Entwicklungs- und Schwellenländern besetzt 
werden. Deutsches Personal könnte wiederum im Aus-
tausch gerade in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern den Aufbau ausreichender Kapazitäten unter-
stützen. Auf diese Weise können nationale Interessen 
und Sichtweisen von vornherein besser mit internatio-
nalen Perspektiven und Diskursen abgestimmt, wech-
selseitige Lernprozesse beschleunigt und multilatera-
les Vertrauen generiert werden. Als konkreter Schritt 
in diese Richtung böten sich z.  B. Austauschprogramme 
für Fachreferenten an, vergleichbar den einschlägigen 
DAAD-Programmen im Bereich der Wissenschaft.

Empfehlungen für die Legislative
Zusätzlich zur Klimaverträglichkeitsprüfung empfiehlt 
der WBGU, Möglichkeiten zur Stärkung der Rolle des 
Parlaments zu prüfen. So könnte etwa durch eine Auf-
wertung des Parlamentarischen Beirats für nachhal-
tige Entwicklung zu einem eigenen Ausschuss im Deut-
schen Bundestag dessen Handlungs- und Durchset-
zungsfähigkeit verbessert werden.

Sowohl in zeitlicher als auch in räumlicher Hinsicht 
geraten nationale Politiken an ihre Grenzen. In der 
Diskussion ist daher, wie die (vermuteten) Interessen 
künftiger Generationen bei gegenwärtigen Wahlen und 
Abstimmungen berücksichtigt und wie Personen außer-
halb der nationalen Staatsverbände im Sinne transnati-
onaler Demokratie einbezogen werden könnten. Das in 
die Diskussion gebrachte indirekte „Kinderwahlrecht“ 
(durch stellvertretende Stimmabgabe von Eltern) wirft 
große verfassungsrechtliche und praktische Probleme 
auf. Um Zukunftsinteressen institutionell zu verankern 
empfiehlt der WBGU deshalb zu erproben, das parla-
mentarische Gesetzgebungsverfahren um eine delibe-
rative „Zukunftskammer“ zu erweitern, die in den rele-
vanten Politikagenden gehört werden muss und gege-
benenfalls ein aufschiebendes Veto einlegen kann. Um 
dabei interessens- und parteipolitische Verzerrungen 
zu vermeiden, sollte die Zusammensetzung dieser Kam-
mer durch Losverfahren ermittelt werden.

7.3.1.4 
Den gestaltenden Staat im Mehrebenensystem 
globaler Kooperation stärken
Staatlichkeit übersteigt gerade im Klima-, Energie- und 
Umweltbereich nationale Grenzen und Souveränitä-
ten; auch hier sollten supra- und transnational insti-
tutionelle Neuerungen stattfinden. Ein ausbaufähiges 
Vorbild ist nach Auffassung des WBGU das Institutio-
nengeflecht der Europäischen Union, die nicht zuletzt 
über eine gemeinsame bürgernahe Klima-, Umwelt- 
und Energiepolitik Impulse für die Vertiefung der Inte-
gration erhielte (Kap.  7.3.3). Auf der internationalen 
Ebene müssten für die Transformation zentrale Are-
nen globalen Regierens für Energie, Urbanisierung und 
Landnutzung aufgebaut werden (Kap. 7.3.10). Modell-
haft für die Aktivierung der Weltgesellschaft ist die bis-
her auf Europa beschränkte Aarhus-Konvention.

Schwellenländer als gestaltende Staaten stärken
Damit die globale Transformation gelingt, müssen vor 
allem auch die Schwellenländer Akteure eines klimaver-
träglichen Umbaus werden. Wollen Deutschland und 
Europa Anstöße zu einer klimaverträglichen Transfor-
mation in Schwellenländern geben oder bestehende 
Reformtendenzen verstärken, müssen sie den unter-
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schiedlichen Ausgangsbedingungen Rechnung tragen 
(Kap. 5.3.3). 

China beispielsweise könnte zu einem Treiber klima-
verträglicher Entwicklung werden. Dafür spricht, dass 
die Herausforderungen des Klimawandels in der chi-
nesischen Diskussion in den vergangenen Jahren von 
einem Umwelt- zu einem Wirtschafts- und Innovati-
onsthema umkodiert wurden. Dies ist auch im neuen, 
2011 veröffentlichten Fünfjahresplan der Regierung 
in Ansätzen erkennbar. China besitzt schon heute die 
weltweit größten Kapazitäten zur Herstellung von 
Solarmodulen und hat ambitionierte Ausbauziele für 
erneuerbare Energien. Teile der chinesischen Elite 
sehen Chancen in einer „grünen“ Entwicklung sowohl 
für die nationale Wohlfahrt als auch für die außenpoli-
tische Reputation. Ansatzpunkte für Transformations-
allianzen mit China bestehen vor diesem Hintergrund 
in möglichst breitenwirksamen Innovations- und Tech-
nologiepartnerschaften, insbesondere in den Transfor-
mationsfeldern Energie und Urbanisierung, in denen 
Deutschland und Europa aus chinesischer Perspektive 
über hohe technologische Kompetenz verfügen. 

Auch Brasilien hat das Potenzial, sich zu einer 
 klimaverträglichen Pionierökonomie weiterzuent-
wickeln, insbesondere weil die naturräumlichen und 
die politischen Ausgangsbedingungen (Demokratie, 
i nstitutionelle Handlungskapazitäten, hohe Legiti-
mation der Regierung) für die Nutzung erneuerbarer 
Energien günstig sind und eine globale Bereitschaft 
besteht, den Regenwald zu schützen. Dem steht eine 
in traditionellen Modernisierungsvorstellungen verhaf-
tete Mehrheitsgesellschaft gegenüber. Brasilien sollte 
als ein wichtiger strategischer Partner für nachhaltige 
Entwicklung gewonnen werden, denn das Land ver-
fügt neben seinen Wäldern und landwirtschaftlichen 
Ressourcen über erhebliche technische Erfahrungen im 
Bereich erneuerbarer Energien. Klimapartnerschaften 
mit Brasilien sollten daher primär auf Kooperationen 
im Energie- und Transportbereich sowie im Waldschutz 
setzen.

Allianzen für klimaverträgliches Wachstum sollten 
auch mit Indien geknüpft werden. Das Land hat – im 
Gegensatz zu China – noch die Chance, seinen Moder-
nisierungsprozess ohne einen „fossilen Umweg“ zu 
gestalten und frühzeitig auf einen klimaverträglichen 
Entwicklungspfad zu setzen. In Indien steht die öffent-
liche Debatte zur klimaverträglichen Entwicklung im 
Schatten der Diskussion um wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit und Armutsreduzierung, auch wenn die 
Regierung die Themen Energieeffizienz und Emissions-
kontrolle auf die Agenda gesetzt hat. Hier kommt es vor 
allem darauf an, über Modellallianzen, z.  B. im Bereich 
der erneuerbaren Energien und des Infrastrukturaus-
baus, zu demonstrieren, wie Armutsbekämpfung und 

Wirtschaftswachstum kombiniert werden können. 
Insgesamt gilt: Nur wer zeigen kann, dass Klima-

schutz, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum erfolg-
reich verbunden werden können, wird als Kooperati-
onspartner interessant und schafft eine glaubwürdige 
Basis für die Zusammenarbeit. Die Transformation in 
Richtung klimaverträgliche Wirtschaft muss daher vor 
allem auch in den hochentwickelten Ökonomien konse-
quent vorangetrieben werden.

7.3.2 
Bündel 2: CO2-Bepreisung global voranbringen 

Nach Auffassung des WBGU ist die Bepreisung von CO2 
die wichtigste politische Maßnahme für die Dekarboni-
sierung der Energiesysteme und notwendiger Bestand-
teil eines regulatorischen Rahmens für die Transfor-
mation zu einer klimaverträglichen Gesellschaft. Ein 
CO2-Preissignal kann grundsätzlich durch die Einfüh-
rung einer CO2-Steuer (Preissteuerung) oder eines 
Emissionshandelssystems (Mengensteuerung) gesetzt 
werden (Kap.  5.2.2). Sofern die institutionellen Vor-
aussetzungen dafür gegeben sind, hält der WBGU 
Emissionshandelssysteme für das grundsätzlich erfolg-
versprechendere Konzept zur CO2-Bepreisung, um 
eine zielgenaue Begrenzung der Emissionen zu errei-
chen. Dabei kann ein Emissionshandel nur mit einer 
sehr strikten Mengenbegrenzung einen ausreichend 
hohen CO2-Preis sowie langfristige Erwartungssicher-
heit garantieren und somit eine transformative Wir-
kung entfalten. Wo die notwendigen institutionel-
len Möglichkeiten nicht gegeben sind, stellt eine CO2-
Besteuerung in entsprechender Höhe ein alternatives 
Instrument für eine effektive transformative Steue-
rung dar. Als Richtwert müsste ein CO2-Preis aus heu-
tiger Sicht in OECD-Ländern im Jahr 2020 mindestens 
bei 40–50 US-$ pro t CO2 liegen, um eine transforma-
tive Wirkung im Sinne der Einhaltung der 2  °C-Leit-
planke auszuüben (Schätzungen auf Basis von Modell-
rechnungen der IEA sowie der Szenarien aus den Kapi-
teln 4.2.4 und 5.2.2). Für eine hohe Wirksamkeit der 
CO2-Bepreisung sollten außerdem die in vielen Ländern 
noch existierenden Subventionen für fossile Energie-
träger schnellstmöglich abgebaut werden.

Ziel deutscher und europäischer Bemühungen sollte 
der Aufbau eines globalen Emissionshandels auf Unter-
nehmensebene sein, um die Umwelt- und Effizienzvor-
teile dieses Instruments voll ausschöpfen zu können. 
Allerdings scheint ein umfassendes und verpflichten-
des Klimaschutzabkommen, in dem ein globaler Emis-
sionshandel auf Unternehmensebene etabliert werden 
könnte, auch nach der Vertragsstaatenkonferenz von 
Cancún kurz- bis mittelfristig nicht realisierbar. Noch 
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immer blockieren kurzfristige nationale Interessen zeit-
nahe und wirksame weltweite Klimaschutzvereinba-
rungen. 

Als Brückenschlag zur Schaffung eines globalen 
Kohlenstoffmarktes sieht der WBGU verschiedene 
Wege mit unterschiedlich starker Transformationswir-
kung. Ein erster Schritt ist die Weiterentwicklung und 
Stärkung des europäischen Emissionshandelssystems, 
begleitet von Bemühungen um ein Bekenntnis aller 
wichtigen Emittenten zur Bepreisung von CO2. Wei-
ter könnten subglobale Emissionshandelssysteme bei 
geeigneter Ausgestaltung die Bereitschaft von Staaten 
erhöhen, Beiträge zur globalen Emissionsbegrenzung 
zu leisten. Schließlich können gemeinsame Emissions-
beschränkungen aller Hochemissionsländer den Weg 
für einen globalen Kohlenstoffmarkt ebnen. Dabei 
gilt: Je stärker die Transformationswirkung der hier 
beschriebenen Wege und je mehr Länder in ein Sys-
tem zur CO2-Bepreisung eingebunden sind, desto höher 
sind auch die Anforderungen an staatliches Handeln. 

7.3.2.1 
Niedriges Ambitionsniveau: Europäisches 
 Emissionshandelssystem weiterentwickeln und  
G20-Vereinbarung zu CO2-Bepreisung treffen 
Supranationale Emissionshandelssysteme wie das 
Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU 
ETS) sind wichtige Schritte auf dem Weg zu umfassen-
den CO2-Begrenzungen. Das Europäische Emissions-
handelssystem sollte fortgeführt und weiterentwickelt 
werden. Insbesondere sollte das EU  ETS administra-
tiv vereinfacht und so an ein zukunftsfähiges globa-
les Emissionshandelssystem auf Unternehmensebene 
anschlussfähig gemacht werden. Wichtig sind außer-
dem ambitioniertere Emissionsobergrenzen. Die eher 
moderaten Emissionsbeschränkungen vergangener 
Handelsperioden führten zu einem relativ schwachen 
und volatilen CO2-Preissignal, welches viele für die 
Transformation erforderlichen Investitionen und Ände-
rungen auf der Nachfrageseite nicht ausreichend unter-
stützt hat. Das EU-weite Ziel zur Emissionsreduktion 
sollte auf mindestens 30  % für das Jahr 2020 gegen-
über 1990 erhöht (WBGU, 2010) und die Emissionsbe-
grenzung des EU ETS entsprechend angepasst werden. 
Zudem ist eine Nachsteuerung der Zertifikatsmenge 
bei der Auktionierung bzw. während der Handelsperio-
den zu erwägen. So könnte etwa die bei Auktionen zur 
Verfügung stehende Zertifikatsmenge zusätzlich ver-
knappt werden, um damit einen zu niedrigen Preis auf 
dem Kohlenstoffmarkt zu verhindern. Im Übrigen sollte 
die CO2-Bepreisung innerhalb der EU auf alle fossilen 
CO2-Quellen erweitert werden. Dies könnte durch eine 
Verlagerung des Emissionshandels auf die erste Han-
delsstufe (upstream), d.  h. auf Produktion bzw. Import 

fossiler Energieträger, geschehen oder durch die ergän-
zende Einführung von CO2-Steuern für bisher nicht 
erfasste diffuse Emissionsquellen (z.  B. beim Verkehr), 
die schwer in das Emissionshandelssystem in seiner jet-
zigen Struktur zu integrieren sind.

In der hier beschriebenen Form könnte das EU ETS 
signifikante Transformationsimpulse innerhalb der 
Europäischen Union entfalten und den Umbauprozess 
hin zu einem klimaschonenden, ressourceneffizienten 
Wirtschaftssystem beschleunigen. Zugleich wäre die 
EU ein Modell und damit Vorbild für andere Länder 
oder Ländergruppen, sich in Richtung einer klimaver-
träglichen Gesellschaft zu bewegen. Da die Umsetzung 
der genannten Maßnahmen in der Verantwortung der 
einzelnen Mitgliedstaaten liegt, entstehen keine wei-
tergehenden Kooperationsanforderungen auf interna-
tionaler Ebene. Dies ist für eine wirksame Implemen-
tierung vorteilhaft. 

Eine Erhöhung der eigenen Reduktionsziele inner-
halb eines weiterentwickelten Emissionshandelssys-
tems sieht der WBGU als Mindestvoraussetzung dafür, 
dass die EU ihre Glaubwürdigkeit in der internationalen 
Klimapolitik wiedererlangt und zu einem aktiven Akteur 
der globalen Transformation zu einer klimafreundlichen 
Gesellschaft wird. Dies kann jedoch nur ein Baustein 
ihres Engagements sein und muss durch weitere bi- und 
multilaterale Vereinbarungen und Beiträge seitens der 
EU ergänzt werden. So sollten sich Deutschland und 
die EU dafür einsetzen, dass möglichst viele Länder 
Politiken einführen, die zu einem ausreichend hohen 
CO2-Preis führen. Ein gemeinsames Bekenntnis aller 
G20-Staaten zur Notwendigkeit der Einführung von 
CO2-Preisen in ihren Ländern könnte ein erster Schritt 
sein. Ein solches Bekenntnis wäre wichtig, um die 
Glaubwürdigkeit der Staaten zu erhöhen, ihre im Rah-
men der UNFCCC abgegebenen unilateralen Angebote 
zur Emissionsminderung auch umzusetzen. Für Unter-
nehmen und Investoren wäre dies ein Signal, dass die 
G20-Staaten gewillt sind, bindende Rahmenbedingun-
gen für eine Dekarbonisierung ihrer Energiesysteme zu 
schaffen. 

7.3.2.2 
Mittleres Ambitionsniveau: Verknüpfung von 
Emissionshandelssystemen anstreben 
Parallel zur innereuropäischen Weiterentwicklung des 
EU ETS und einem Bekenntnis aller Hochemissionslän-
der zur Einführung von CO2-Bepreisung sollten kon-
krete Anknüpfungspunkte zur Kooperation mit ande-
ren Ländern im Rahmen der Einführung und Ausgestal-
tung einer CO2-Bepreisung gesucht werden. 

Eine Möglichkeit dazu bietet das Verknüpfen 
 (linking) bestehender Emissionshandelssysteme, wel-
ches in verschiedenen Abstufungen bis hin zur Defini-
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tion einer gemeinsamen, staatenübergreifenden Emis-
sionsobergrenze geschehen kann. Die Verknüpfung 
nationaler Emissionshandelssysteme kann dazu bei-
tragen, die gesetzten Minderungsziele effizienter zu 
erreichen, da mehr kostengünstige Minderungsoptio-
nen ausgeschöpft werden können. Außerdem kommt 
man dem Ziel eines umfassenden Kohlenstoffmarktes 
auf diese Weise näher. Wichtiger noch dürfte das poli-
tische Signal einer Verknüpfung bestehender Emissi-
onshandelssysteme für die internationale Klimapolitik 
sein. Je mehr Länder daran beteiligt sind, desto größer 
sind die Chancen, dass sich andere Länder ebenfalls am 
Emissionshandel beteiligen, nicht zuletzt deshalb, weil 
sie mehr Vertrauen in eine kooperative Lösung haben. 
Daher sollte die EU Kooperationsmöglichkeiten im 
Sinne der Verknüpfung bestehender Emissionshandels-
systeme engagiert verfolgen. Dabei könnten moderate 
Grenzausgleichsmaßnahmen helfen, die für Unterneh-
men in Pionierländern entstehenden Wettbewerbsver-
zerrungen zu reduzieren und die Anreize für Trittbrett-
fahrer zu senken.

Allerdings hat das Scheitern eines nationalen Kli-
maschutzgesetzes in den USA die Bemühungen um 
einen verknüpften transatlantischen Kohlenstoffmarkt 
um Jahre zurückgeworfen. Demgegenüber hat China 
angekündigt, CO2-Bepreisung und Emissionshandel 
im Rahmen des 12. Fünfjahresplans zunächst regional 
begrenzt testen zu wollen. Eine aktive Partnerschaft 
Deutschlands und der EU mit China für den Aufbau 
eines entsprechenden Systems, insbesondere auch mit 
Bezug auf Erfahrungen bei der Einführung des euro-
päischen Emissionshandels und dessen struktureller 
Weiterentwicklung, würde eine mögliche spätere Ver-
knüpfung mit dem EU ETS erleichtern. Perspektivisch 
könnten diese Schritte den Weg für ein geographisch 
noch umfassenderes System unter Einbindung weiterer 
Partner ebnen.

In eine ähnliche Richtung zielen sektorale Ansätze 
im Emissionshandel. So könnten Länder, die bisher 
keine nationalen Emissionsobergrenzen eingeführt 
haben, zunächst sektoral oder abgestuft an einem 
erweiterten europäischen Emissionshandel beteiligt 
werden (WBGU, 2010). Neben absoluten Obergren-
zen sind anfänglich auch relative Ziele (d.  h. Effizienz-
ziele) eine Option, um wenigstens ein Mindestmaß an 
Lenkungswirkung zu erzielen und die Strukturen für 
spätere anspruchsvollere Begrenzungen mit absolu-
ter Deckelung zu schaffen. Mit Blick auf die aus der 
2  °C-Leitplanke abgeleiteten Anforderungen für globale 
Emissionsreduktionen sollten bei sektoralen Ansätzen 
künftige Möglichkeiten für sukzessiv stärkere Redukti-
onsverpflichtungen von Anfang an mitgedacht werden. 

Komplementär zu einem geographisch erweiterten 
Emissionshandel ist die Einführung von CO2-Steuern in 

den Ländern sinnvoll, deren mangelnde institutionelle 
Kapazitäten den Einsatz von Emissionshandelsmecha-
nismen zunächst in Frage stellen. Die Dekarbonisie-
rungsanstrengungen dieser Länder sollten übergangs-
weise durch Finanztransfers, beispielsweise im Rahmen 
anderer Instrumente der internationalen Klimapoli-
tik (Kap.  7.3.8, 7.3.9), begleitet werden. Die Finanz-
transfers sollten an die Ausarbeitung von Strategien 
zur klimaverträglichen Entwicklung bzw. Fahrpläne 
geknüpft sein, die von Schwellen- und Entwicklungs-
ländern selbst erarbeitet werden sollten. Deutschland 
sollte sich dafür einsetzen, dass das Thema CO2-Beprei-
sung als Rahmenbedingung in die klimaverträglichen 
Entwicklungsstrategien und -fahrpläne dieser Länder 
aufgenommen wird. Von der UN sollte, etwa im Rah-
men der UN-Konferenz über Nachhaltige Entwicklung 
2012 (UNCSD, auch Rio+20-Konferenz genannt), Bera-
tung und Kapazitätsaufbau zur Umsetzung der Strate-
gien geleistet werden. Darüber hinaus sollten Finanz-
transfers für Maßnahmen zur Vermeidung (mitigation) 
im Rahmen der UNFCCC an Schwellenländer, die noch 
keine CO2-Bepreisung eingeführt haben, an die Bedin-
gung der Vorlage einer ausgearbeiteten Strategie für 
eine ambitionierte CO2-Bepreisung geknüpft werden.

7.3.2.3 
Hohes Ambitionsniveau: Einen möglichst  
globalen Emissionshandel mit gemeinsamen  
Emissionsgrenzen etablieren
Möglichst parallel zu den beschriebenen Aktivitä-
ten sollte eine rasche und umfassende Einbindung der 
Hochemissionsländer weltweit angegangen werden. 
Diese Einbindung würde das Erreichen signifikanter 
globaler Emissionsminderungen sicherstellen. Im Rah-
men einer gemeinsamen ambitionierten Obergrenze für 
die beteiligten Volkswirtschaften würde dies ein star-
kes, breit wirkendes Preissignal erzeugen. Auf diesem 
Weg wären die notwendige Beschleunigung der Trans-
formation und ein wichtiger Schritt in Richtung eines 
globalen Kohlenstoffmarktes zu erreichen. Diese poli-
tisch anspruchsvolle Strategie erscheint geboten, will 
man den Scheitelpunkt der globalen Emissionen noch 
in dieser Dekade erreichen und die Chancen auf ein 
Einhalten der 2  °C-Leitplanke mit einer akzeptablen 
Wahrscheinlichkeit wahren. Hierfür bräuchte es aller-
dings einen politischen Kraftakt, der deutlich über die 
bisherigen Ansätze zur Kooperation auf dem Gebiet des 
Emissionshandels hinausgeht. 

Die EU sollte daher in naher Zukunft umfangrei-
che staatenübergreifende Emissionsbeschränkungen 
anstreben. Angesichts des starken Emissionswachs-
tums insbesondere in großen Schwellen- und Ent-
wicklungsländern sollten neben den großen Emitten-
ten in den Industrieländern auch diese Länder in eine 
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solche staatenübergreifende Deckelung (Cap) frühzei-
tig einbezogen werden. Dazu könnten beispielsweise 
mit den BASIC-Ländern und mit kooperationswilligen 
Akteuren unter den Industriestaaten Verhandlungen 
über die Aufteilung von Emissionsrechten bei gleich-
zeitiger Einführung leistungsfähiger Handelsmecha-
nismen innerhalb dieser Koalition geführt werden. Die 
Ausdehnung von Emissionsbeschränkungen auch auf 
Entwicklungs- und Schwellenländer wird allerdings 
nur gelingen, wenn die Allokation auf ein gerechtes 
Fundament gestellt wird und die entsprechenden Ver-
einbarungen auch mit Technologietransfers verknüpft 
sind. Der Budgetansatz des WBGU (2009b) liefert im 
globalen Maßstab einen Kompass für die Bestimmung 
der unter Umweltgesichtspunkten noch zulässigen 
Emissionsmengen und sieht eine Gleichverteilung der 
Emissionsrechte auf Pro-Kopf-Basis vor. Diese Prinzi-
pien sind auch für eine Umsetzungsstrategie im Rah-
men eines subglobalen Emissionshandelssystems auf 
Unternehmensebene relevant: Eine gemeinsame Emis-
sionsgrenze einer Pionierkoalition sollte mit Blick auf 
die global noch zulässige Emissionsmenge und dem sich 
daraus ergebenden Transformationsdruck bestimmt 
werden. Eine faire Lastenteilung bei den Dekarboni-
sierungsanstrengungen kann dadurch gewährleistet 
werden, dass die Auktionserlöse eines gemeinsamen 
Emissionshandelssystems auf Unternehmensebene auf 
Pro-Kopf-Basis an die beteiligten Staaten fließen. Für 
die Umsetzung eines solchen integrierten Systems soll-
ten innerhalb der Koalition Strukturen geschaffen wer-
den, die als Prototyp einer künftigen Weltklimabank 
(WBGU, 2009b) dienen können.

Eine solche Vorgehensweise ist zu empfehlen, 
um trotz der derzeitigen Blockadeposition wichtiger 
Akteure bei den internationalen Verhandlungen, allen 
voran den USA, insbesondere die großen Schwellenlän-
der enger einzubinden. In diesen schnell wachsenden 
Volkswirtschaften sollten unbedingt Pfadabhängigkei-
ten vermieden werden, die durch Fortschreibung eines 
kohlenstoffintensiven Entwicklungspfads die globa-
len Emissionen auf Jahrzehnte zu hoch ausfallen las-
sen würden und signifikante Emissionsrückgänge in 
weite Ferne rücken ließen. Außerdem wäre bei späte-
rem Handeln mit deutlich höheren Kosten der globa-
len Dekarbonisierung der Energiesysteme zu rechnen 
(Kap. 4.5.1).

Zusätzliche Emissionsminderungen, die durch die 
Bildung einer Pionierkoalition zu erreichen wären, 
bestimmen sich durch die Anzahl der Partner und die 
Festlegung der gemeinsamen Emissionsobergrenze. 
Eine Partnerschaft der Europäischen Union etwa mit 
Japan, China, Indien und Brasilien würde sich zur-
zeit auf rund die Hälfte der globalen CO2-Emissionen 
beziehen (geschätzt auf Basis von WRI-CAIT, 2011, 

ohne Landnutzungsänderungen). Könnten zusätz-
lich auch die USA, Russland, Kanada und Australien 
in eine staatenübergreifende Deckelung eingebunden 
werden, wären dadurch etwa drei Viertel der globalen 
Emissionen des Jahres 2007 abgedeckt. Eine absolute 
Emissionsbegrenzung, die einen nennenswerten Rück-
gang der Emissionen der Koalition oder zumindest das 
Erreichen des Scheitelpunktes der Emissionen in die-
ser Dekade sicherstellte, hätte auch global gesehen die 
gewünschte Signalwirkung, da die bevölkerungsreichs-
ten und am schnellsten wachsenden Schwellenländer in 
das System eingebunden wären.

Eine große Transformationswirkung kann nur durch 
ein sehr hohes Maß an internationaler Kooperation 
erzielt werden. Eine globale Bepreisung von CO2-
Emissionen herbeizuführen erfordert letztlich eine 
Art „Kooperationsrevolution“ und macht strategisches 
Handeln weit über Europa hinaus notwendig. Ohne 
eine weltweite CO2-Bepreisung sind jedoch signifikante 
Emissionsminderungen und der notwendige Struktur-
wandel auf Dauer nicht zu erreichen.

7.3.3 
Bündel 3: Europäisierung der Energiepolitik  
ausweiten und vertiefen

7.3.3.1 
Gemeinsame Energiepolitik als Chance für Europa 
Angesichts der Herausforderungen des Klimawandels, 
einer zunehmenden Abhängigkeit vom Import fossiler 
Energieträger sowie steigenden Energiepreisen ist die 
Energiewende in der EU dringend erforderlich. Ziel der 
Europäisierung der Energiepolitik sollte die Dekarbo-
nisierung der europäischen Energiesysteme bis Mitte 
des Jahrhunderts sein. Dafür empfiehlt der WBGU eine 
konsequente Förderung erneuerbarer Energien, den 
koordinierten, raschen Ausbau der Netzinfrastruktur 
inklusive Speicher und Netzzugang, eine konsequente 
EU-Energieaußen- und -Entwicklungspolitik zur Ein-
bindung Nordafrikas sowie (primär) verfassungsrecht-
liche und institutionelle Änderungen für die umfas-
sende Berücksichtigung von Klimaschutz- und Trans-
formationsbelangen in der EU-Politik.

Eine gemeinsame europäische Energiepolitik hätte 
eine enorme Symbolwirkung und würde die politische 
Kraft Europas zum gemeinsamen Handeln in zentralen 
Zukunftsfeldern unterstreichen, die Wettbewerbsfä-
higkeit der Union stärken und Ausstrahlungskraft auf 
die Weltwirtschaft entfalten. Der EU fehlt derzeit ein 
neues Projekt, das seine Bürger überzeugt, motiviert 
und begeistert. Heute können energie- und industrie-
politische Initiativen im Bereich erneuerbarer Energien 
Impulse für die Vertiefung der Europäischen Union 
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setzen, ähnlich wie die Europäische Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl (Montanunion) auf Grundlage fossi-
ler Energien politische Identität begründet hat. Eine 
gemeinsame europäische Energiepolitik könnte den 
Weg in ein neues Zeitalter der Energieversorgung wei-
sen und die Machbarkeit einer kontinentweiten nach-
haltigen Energieversorgung weltweit demonstrieren. 
Momentan werden wichtige Weichen für die Weiter-
entwicklung des europäischen Energiemarktes und ins-
besondere für die Regulierung des Netzzugangs gestellt 
(Entwurf des vierten Energiebinnenmarktpakets). Es 
gilt, diese Entwicklungen in Richtung einer Dekarboni-
sierung der Energieversorgung auf Basis erneuerbarer 
Energien voranzutreiben. 

7.3.3.2 
Niedriges Ambitionsniveau: Stärkung der 
Zielsetzung Klimaschutz und Fortschreibung 
bestehender energiepolitischer Maßnahmen
Mit den bestehenden energiepolitischen Ansätzen hat 
die EU bereits den Grundstein für die Dekarbonisierung 
des europäischen Energiesystems gelegt. Die Klima-
schutzziele des EU-Klima- und -Energiepakets bilden 
einen wichtigen Orientierungsrahmen für die Dynamik 
des Ausbaus erneuerbarer Energien und die Steigerung 

der Energieeffizienz. Insbesondere die 2009 einge-
führte Erneuerbare-Energien-Richtlinie versucht, mit 
bis zum Jahr 2020 festgelegten Zielen für den Anteil 
erneuerbarer Energien im Endenergieverbrauch und 
im Verkehrssektor, den Ausbau erneuerbarer Energie-
träger zu beschleunigen und den schrittweisen Aus-
stieg aus der Nutzung fossiler Energieträger zu ermög-
lichen. Allerdings greifen diese vorhandenen mode-
raten Ansätze zur Förderung erneuerbarer Energien 
innerhalb der EU und die einzelnen Förderprogramme 
der Mitgliedstaaten noch zu kurz. Die EU sollte daher 
durch die Fortschreibung der bereits bestehenden ener-
giepolitischen Maßnahmen weiter Anreize setzen und 
Ziele vorgeben: Über die (Gesamt-)Zielfestlegungen 
der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie bis zum Jahr 
2020 hinaus bedarf es weiterer ambitionierter Ziel-
festlegungen bis 2050.  Klimaschutzziele müssen wei-
ter entwickelt und verpflichtende Energieeffizienzziele 
vereinbart werden. Mittelfristige Ziele erlauben eine 
Überprüfung der Ausbauziele und gegebenenfalls ihre 
Anpassung an neue wissenschaftliche und technologi-
sche Erkenntnisse. Flankiert werden sollten diese mate-
riellen Vorgaben prozedural durch Kontrollmöglichkei-
ten wie etwa einer zu etablierenden  europäischen Ver-
bandsklage.

Kasten 7.3-1

Transformation der Energienutzung I: 
Dekarbonisierung der Energiesysteme

Der zentrale Ansatzpunkt für die Transformation zur klimaver-
träglichen Gesellschaft ist die Reduktion der CO2-Emissionen 
aus der Nutzung fossiler Energieträger. Verschiedene Analy-
sen zeigen, dass eine globale Dekarbonisierung der Energie-
systeme technisch und wirtschaftlich möglich ist (Kap. 4). 
Die langfristigen volkswirtschaftlichen Kosten einer solchen 
Transformation liegen bei wenigen Prozent des globalen BIP. 
Für den Erfolg der Transformation ist eine stark beschleunigte 
Senkung der CO2-Intensität der globalen Wirtschaftsleistung 
unbedingt notwendig. Um bei einem Wirtschaftswachstum 
von 2–3  % einen Emissionspfad einzuschlagen, bei dem bis 
2050 nicht mehr als 750 Mrd. t CO2 aus fossilen Quellen emit-
tiert werden, müsste die CO2-Intensität der globalen Wirt-
schaftsleistung in den nächsten Jahren mindestens doppelt 
so schnell sinken wie in der Vergangenheit. 

Das Technologieportfolio für die Dekarbonisierung der 
Energiesysteme unterscheidet sich in den Analysen erheb-
lich, es gibt also nicht nur eine einzige Möglichkeit der Trans-
formation der Energiesysteme in Richtung Klimaschutz. Der 
konkrete Energiepfad wird, abhängig von politischen, tech-
nologischen und kulturellen Umständen und Präferenzen 
sowie den geographischen Besonderheiten, zwischen Staa-
ten und Regionen unterschiedlich verlaufen. Insbesondere 
die  Nutzung von Kernenergie und die Bedeutung von CCS 
 (Carbon Dioxide Capture and Storage) könnten sich regional 

und national vor allem durch politische Entscheidungen sehr 
unterschiedlich entwickeln. Der WBGU rät von der Kernener-
gienutzung ab, insbesondere wegen des Risikos schwerster 
Schadensfälle, der ungeklärten Endlagerungsproblematik und 
dem Risiko unkontrollierter Proliferation. CCS ist eine not-
wendige Vermeidungsoption für Länder, die weiterhin fossile 
Energien einsetzen wollen, wenn die Klimaschutzleitplanke 
von 2  °C eingehalten werden soll. CCS in Verbindung mit 
Bioenergienutzung könnte zudem später eine Rolle spielen, 
um der Atmosphäre aktiv CO2 zu entziehen. Der WBGU kon-
zentriert sich in seinen Empfehlungen jedoch auf Entwick-
lungspfade, die diesen beiden Technologien nur eine geringe 
Rolle zumessen. Vielmehr empfiehlt er eine Strategie, die pri-
mär auf den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien 
setzt, mit dem perspektivischen Ziel einer Vollversorgung mit 
erneuerbaren Energien. 

Ein Blick auf transformative Szenarien (Kap. 4) legt aus 
Sicht des WBGU nahe, dass die globale Endenergienachfra-
ge bis 2050 auf nicht mehr als 400–500 EJ pro Jahr stei-
gen sollte, wenn die Transformation gelingen soll. Die globale 
Endenergienachfrage liegt derzeit bei ca. 350 EJ pro Jahr. 
Ohne politische Richtungsänderung könnte sich die End-
energienachfrage mehr als verdoppeln. Die Begrenzung der 
Endenergienachfrage ist daher insbesondere in Industrielän-
dern sowie in den schnell wachsenden Schwellenländern eine 
große Herausforderung und entsprechende Strategien sind 
von hoher Bedeutung. 

Neben der Dekarbonisierung ist das zweite Ziel eines 
Umbaus der Energiesysteme, die Energiearmut zu überwin-
den (Kasten 7.3-2). 



7 Handlungsempfehlungen

304

In vielen Mitgliedstaaten wirkt sich auch die existie-
rende finanzielle Förderung erneuerbarer Energieträ-
ger beschleunigend auf deren Ausbau aus. Momentan 
findet eine Abstimmung der nationalen Förder systeme 
innerhalb Europas jedoch noch nicht statt. Eine staa-
tenübergreifende Kooperation bei der Förderung 
erneuerbarer Energien innerhalb der Europäischen 
Union wäre zwar gemäß der Erneuerbaren-Energien-
Richtlinie im Sinne der Zielflexibilität möglich, nicht 
aber verpflichtend. Die Kooperation könnte demnach 
in Form von gegenseitiger statistischer Anrechnung, 
gemeinsamen Projekten (auch mit Nicht-EU-Ländern) 
bis hin zu staatenübergreifenden Fördermechanis-
men erfolgen. Letzteres würde zu einer Angleichung 
der Fördersätze führen. Diese Optionen wurden bis-
her aufgrund hoher Transaktionskosten und Unsicher-
heit über die nationale Zielerreichung nicht genutzt. 
Eine Abstimmung der Fördersysteme und -sätze würde 
jedoch die Kosten der Förderung europaweit reduzie-
ren und wäre ein wichtiger Schritt hin zu einer unions-
rechtlichen Vollharmonisierung der Förderung, wie sie 
aus Sicht des WBGU mittelfristig angestrebt werden 
sollte (Kap. 7.3.4). Daher sollten die in der Erneuerba-
ren-Energien-Richtlinie bereits vorgesehenen Förder-
maßnahmen umgesetzt werden.

Verfassungsrechtliche und institutionelle Ände-
rungen auf der EU-Ebene können die Fortschreibung 
energiepolitischer Maßnahmen begünstigen. Der Kli-
maschutz ist bereits eines von mehreren Zielen der 
EU-Umweltpolitik und muss in allen Politikbereichen 
als Teil des Umweltschutzes berücksichtigt werden. 
Zur stärkeren Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 
allen politischen Maßnahmen in der EU ist jedoch eine 
explizite Nennung im Zielekatalog des Art. 3 Vertrag 
über die Europäische Union (EUV) sowie in der Quer-
schnittsklausel des Art. 11 Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV) erforderlich. 
Durch diese symbolisch-verfassungsrechtliche Ver-
ankerung wird die Fortschreibung der energiepoliti-
schen Maßnahmen eingefordert. Zugleich erfordert 
die umfassende Berücksichtigung von Belangen des 
Klimaschutzes auch eine entsprechende institutionelle 
Verankerung. Durch die Einführung eines klimapoli-
tischen  Mainstreamings kann sichergestellt werden, 
dass  Klimaschutz- und Transformationsbelange mit 
hoher Priorität, quer durch alle Ressorts und bei allen 
Gesetzgebungsvorhaben berücksichtigt werden. In der 
Generaldirektion Energie deutet sich ein solches klima-
politisches Mainstreaming gerichtet auf eine transfor-
mative Energiepolitik bereits an. Die von ihr auf der 
Grundlage der „Strategie Europa 2020“ bzw. der Mit-
teilung „Energie 2020“ entwickelte Energiepolitik zielt 
auf die Bereitstellung technologischer Innovationen 
im Energiebereich sowie die Einhaltung der Energie- 

und  Klimaziele. Gleichwohl erfordert eine erfolgreiche 
Umsetzung des Ziels Klimaschutz auf der Unionsebene 
eine stärkere und alle Organisationseinheiten umfas-
sende Verpflichtung zu transformativer Politik im Sinne 
eines klimapolitischen Mainstreamings.

7.3.3.3 
Mittleres Ambitionsniveau: Verwirklichung des 
Energiebinnenmarktes
Ein wichtiger, wenn auch nicht der letzte Schritt zur 
Dekarbonisierung der europäischen Energiesysteme 
ist die Verwirklichung des einheitlichen europäischen 
Energiebinnenmarktes. Nur in einem funktionieren-
den europäischen Energiebinnenmarkt kann eine kon-
tinentweite nachhaltige Energieversorgung gewährleis-
tet werden: Der freie Zugang zu den Netzen und die 
Errichtung grenzüberschreitender Netze sind erforder-
lich, um erneuerbare Energien effizient in das beste-
hende Netz einzubeziehen und die Versorgungssicher-
heit zu garantieren. Das dritte Energiebinnenmarkt-
paket der EU aus dem Jahr 2009 bildet die Grundlage 
für die grenzüberschreitende Organisation des Netzbe-
triebs sowie die Marktintegration, so dass die Grund-
lagen für einen funktionierenden Energiebinnenmarkt 
bereits gelegt sind. Allerdings wurden diese Maßnah-
men noch nicht vollständig und nicht in allen Mit-
gliedstaaten umgesetzt. Insbesondere sollte durch die 
Schaffung unabhängiger Netzbetreiber der freie Netz-
zugang gesichert werden. Nur so kann sich ein gemein-
samer europäischer Strommarkt mit einheitlichen Prei-
sen entwickeln. Insoweit schlägt der WBGU vor, dass 
sich die Bundesregierung für die Verwirklichung eines 
klimaverträglichen Energiebinnenmarktes durch die 
EU einsetzt, denn diese kann auf der Grundlage ihrer 
vorhandenen Kompetenzen die Durchführung der im 
Energiebinnenmarktpaket vorgesehenen Maßnahmen 
sicherstellen und so die Verwirklichung des Energie-
binnenmarktes vorantreiben. 

7.3.3.4 
Hohes Ambitionsniveau: Europaweite 
 unionsbasierte Energiestrategie
Am effektivsten würde die Dekarbonisierung der euro-
päischen Energiesysteme erreicht werden, wenn der 
EU die Kompetenz zur Festlegung einer europäischen 
Energiestrategie eingeräumt würde. Hierdurch wäre die 
EU zur Etablierung einer europaweiten unionsbasier-
ten Energiepolitik berechtigt, die die Wahl der jewei-
ligen Energieträger und den Aus- und Umbau grenz-
überschreitender Infrastruktur umfasst. Unter anderem 
mit Hilfe der Kompetenz, den rechtlichen Rahmen für 
den europäischen Energiemix festzulegen, der die Ent-
scheidung der Mitgliedstaaten bei der Wahl der Ener-
gieträger steuert, könnte die EU ihre kontinentweiten 
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erneuerbaren Energiepotenziale bündeln. So könnte sie 
angesichts der unterschiedlichen geographischen und 
wirtschaftlichen Faktoren für die Produktion und Spei-
cherung von erneuerbaren Energien deren kosteneffi-
zienten Ausbau enorm vorantreiben: Windenergie von 
der Nord- und Ostsee, Biomasse aus Osteuropa, Son-
nenenergie aus Südeuropa und Systemwissen zum 
Ausbau transeuropäischer Netze aus Deutschland und 
anderen technologiestarken Ländern. Da die EU auf der 
bestehenden Kompetenzgrundlage (Umwelt- und Ener-
giepolitik, Art. 191 und 194 AEUV) nicht zur Festle-
gung des rechtlichen Rahmens für den europäischen 
Energiemix berechtigt ist, sollte ihr eine entsprechende 
Gesetzgebungskompetenz eingeräumt werden.

Das Funktionieren einer solchen gemeinsamen 
Energiepolitik erfordert eine kontinentweite Vernet-
zung von Produktion, Verbrauch und Speicherung. Sie 
setzt daher voraus, dass ein gemeinsamer barrierefreier 
Energiebinnenmarkt existiert und die Energienetze 
europaweit ausgebaut werden. Die EU sollte daher den 
koordinierten Netzausbau regeln: In Europa sollte ein 
transkontinentales Hochleistungsnetz für elektrische 
Energie geschaffen werden, das den innereuropäischen 
Stromaustausch ermöglicht. Das Netz soll darüber hin-
aus an Europa angrenzende Länder einbeziehen, die 
Energie produzieren oder speichern, z.  B. Verbindun-
gen zu den Speicherkraftwerken Norwegens, zu Off-
shore-Windfarmen oder in einem weiteren Schritt zu 
solarthermischen Anlagen in Afrika. Neben dem Aus-
gleich regionaler Schwankungen des Energieangebots 
trägt das Netz zu Effizienz und Verbesserung der stra-
tegischen Versorgungssicherheit bei. Die Umsetzung 
erfordert eine gemeinsame Planung des Energieinfra-
strukturausbaus einschließlich der Sicherstellung der 
hierfür erforderlichen Investitionen. Das Dritte Ener-
giebinnenmarktpaket schafft zwar einen neuen recht-
lichen Rahmen für die grenzüberschreitende Organi-
sation des Netzbetriebs. Eine Pflicht zum Ausbau der 
Versorgungsnetze besteht hiernach jedoch nicht, inso-
fern sollte die EU entsprechende neue Rechtsakte zum 
Netzausbau und zur Netzerrichtung erlassen. Insbe-
sondere ist ein unionsweiter Bedarfsplan erforderlich, 
der ähnlich wie die deutsche Verkehrswegeplanung den 
Bedarf an Erweiterung und Ausbau von Stromnetzen 
und Speichern festlegt. 

Prozedural ist eine Arbeitsteilung zwischen EU 
und Mitgliedstaaten zu empfehlen: Die EU schafft die 
Grundlage für eine europaweite unionsbasierte Ener-
giestrategie, indem sie den rechtlichen Rahmen für den 
Energiemix und den Um- und Ausbau für Infrastruk-
turvorhaben vorgibt. Die konkrete rechtliche Ausge-
staltung und auch die Durchführung der Planungs- 
und Zulassungsverfahren für die Infrastrukturvorha-
ben sollte den Mitgliedstaaten obliegen. Sie haben eine 

frühzeitige Einbeziehung und Beteiligung der Unions-
bürgerinnen und -bürger an den EU-weiten Planungs-
prozessen zu gewährleisten. Diese neuen Maßnah-
men zum Netzausbau bedürfen einer Erweiterung der 
EU-Kompetenzen im Rahmen des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

Darüber hinaus erfordert der Ausbau der Netze 
erhebliche Investitionen, vor allem in Regionen, die 
keine privaten Investoren finden. Es bedarf daher in 
diesen Regionen einer öffentlichen Unterstützung. 
Dafür sollten auch auf europäischer Ebene entspre-
chende Mittel bereitgestellt werden. Außerdem bedarf 
es staatlicher Investitionsanreize (z.  B. durch günstige 
Kreditangebote) und möglicherweise rechtlicher Ver-
pflichtungen zum Ausbau der Netze, soweit dies wirt-
schaftlich vertretbar ist. 

Schließlich empfiehlt der WBGU, mittelfristig auch 
die internationale Kooperation über die Grenzen der 
Europäischen Union hinaus auszuweiten. Insoweit 
scheint es erforderlich, dass die EU die entsprechende 
Außenkompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher 
Vereinbarungen erhält. Die Dekarbonisierung des EU-
weiten Energiesystems bis 2050 kann kostengünsti-
ger erreicht werden, wenn Europa Kooperationen mit 
angrenzenden Staaten eingeht. Kernelement wäre die 
Initiierung von breitenwirksamen Energiepartner-
schaften der EU mit Nordafrika (analog zu den Part-
nerschaften der EU mit großen Schwellenländern), um 
die dortigen Standortvorteile für erneuerbare Energien 
(Wind und Sonnenenergie) zu nutzen. Europäisch-
afrikanische Energiepartnerschaften sollten einerseits 
Beiträge zur europäischen Energieversorgung leisten 
und andererseits dabei helfen, nachhaltige Energie-
versorgungsstrukturen in Afrika zu schaffen und die 
Energiearmut wirkungsvoll zu bekämpfen. Ein solches 
Zukunftsprojekt könnte zugleich die Zusammenarbeit 
zwischen Europa und Afrika auf eine völlig neue, auf 
gemeinsamen Interessen beruhende Grundlage stellen. 
 Entwicklungs-, Energie- und Stabilitätspolitik würden 
 gebündelt. 

7.3.4 
Bündel 4: Ausbau erneuerbarer Energien 
durch Einspeisevergütungen international 
 beschleunigen 

Solange ein globaler CO2-Preis oder nationale und regi-
onale Ansätze zur Bepreisung von CO2 (Kap.  7.3.2) 
noch nicht umgesetzt sind oder keine ausreichende 
Höhe und Verlässlichkeit erreicht haben und solange 
die erneuerbaren Energien ihre Lernkurven noch nicht 
weit genug durchschritten haben, besteht für Investo-
ren in den meisten Ländern ein zu geringer Marktan-
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reiz zum beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien 
(Kasten. 5.2-4). Doch nur durch die Installation neuer 
Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quel-
len können Kostensenkungen durch Lerneffekte erzielt 
werden, so dass der weitere Ausbau der erneuerba-
ren Energien schneller und kostengünstiger als bisher 
erreicht werden kann. Die gezielte Förderung erneu-
erbarer Energien ist deshalb eine wichtige ergänzende 
Komponente innerhalb eines Maßnahmenkatalogs zur 
Transformation. Nur auf der Basis des raschen und ver-
stärkten Einsatzes erneuerbarer Energien kann die für 
den Emissionsrückgang erforderliche Transformations-
geschwindigkeit erreicht werden. Auf diese Weise kön-
nen außerdem die drohenden Pfadabhängigkeiten fos-
siler Energietechnologien begrenzt werden.

Einspeisevergütungen (Feed-in Tariffs, FiT) haben 
sich bisher als die effektivsten und – insbesondere im 
Anfangsstadium der Technologiediffusion – gleichzeitig 
auch effizientesten Instrumente zur Förderung erneu-
erbarer Energien erwiesen. Sie verschaffen Investoren 
langfristige Planungssicherheit und reduzieren dadurch 
Investitionsbarrieren (Kap. 7.3.8). Zudem ermöglichen 
technologiespezifische Einspeisevergütungen die par-
allele Förderung verschiedener erneuerbarer Energien, 
wodurch vielfältige Optionen zur künftigen Energiebe-
reitstellung eröffnet werden. Die höhere Investitions-
sicherheit sowie die Möglichkeit der technologiespezi-
fischen Förderung sind für den WBGU die wichtigsten 
Argumente für Einspeisevergütungen im Vergleich zu 
einer Förderung durch Quoten bzw. handelbare Zertifi-
kate für erneuerbare Energien (Kasten 5.2-4). 

Der WBGU empfiehlt daher der Bundesregierung, 
sich sowohl auf Ebene der Europäischen Union als 
auch im globalen Rahmen für die weitere Verbreitung 
des Instruments der Einspeisevergütungen einzuset-
zen. Die wichtigste begleitende Maßnahme, die erst 
die Voraussetzungen für einen so beschleunigten Aus-
bau erneuerbarer Energien schafft, ist der Infrastruk-
turausbau, allen voran die Schaffung leistungsfähiger 
Übertragungsnetze und Speicher. Gleichzeitig sollte 
dies mit einem politischen Prozess zum Auslaufen von 
Subventionen für fossile Energieträger verbunden sein, 
da derzeit die staatlichen Ausgaben für die Förderung 
fossiler Energieträger global um mehr als ein Fünffa-
ches höher sind als die entsprechenden Ausgaben für 
die Förderung erneuerbarer Energieträger. Dieses Ver-
hältnis sollte nun rasch umgekehrt werden.

7.3.4.1 
Einspeisevergütungen in Europa: Effizienzgewinne 
durch schrittweise Harmonisierung der 
Fördersysteme ausschöpfen

Niedriges Ambitionsniveau: 
Einspeisevergütungssysteme innerhalb Europas 
besser aufeinander abstimmen
Bisher existieren Einspeisevergütungen bzw. -prä-
mien in 21 Mitgliedstaaten der EU. Die Bundesregie-
rung sollte sich dafür einsetzen, dass das Instrument 
der Einspeisevergütung in weiteren EU-Mitgliedstaa-
ten Anwendung findet und die existierenden Förder-
systeme stärker aufeinander abgestimmt werden. Dazu 
sollte in der EU eine verbindliche Übereinkunft zur Ein-
führung von Einspeisevergütungen in allen Mitglied-
staaten und zur schrittweisen Angleichung der natio-
nalen Einspeisetarife, den koordinierten, raschen Aus-
bau der Netzinfrastruktur sowie den Aufbau von Spei-
cherkapazitäten angestrebt werden. Eine verbesserte 
Abstimmung würde die Gefahr der Überförderung 
bestimmter Technologien an weniger günstigen Stand-
orten reduzieren und könnte stattdessen deren För-
derung in den für die Energieerzeugung geeignetsten 
Regionen anderer Länder weiter beschleunigen.

Momentan findet eine solche Abstimmung der nati-
onalen Fördersysteme für erneuerbare Energien inner-
halb Europas nicht statt. Eine staatenübergreifende 
Kooperation bei der Förderung erneuerbarer Energien 
wäre zwar gemäß der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie 
aus dem Jahr 2009 im Sinne der Zielflexibilität möglich, 
wurde jedoch bisher nicht genutzt (Kap.  7.3.3). Eine 
stärkere Abstimmung der Fördersysteme und -sätze 
würde die Kosten der Förderung europaweit reduzie-
ren und wäre ein wichtiger Schritt hin zu einer unions-
rechtlichen Vollharmonisierung der Förderung, wie sie 
aus Sicht des WBGU mittelfristig angestrebt werden 
sollte. Diese Umsetzung lässt sich jedoch nicht unmit-
telbar realisieren, da die Transportkapazitäten der elek-
trischen Netze durch die europäischen Mitgliedsländer 
noch bei weitem nicht ausreichen (Kap.  7.3.3). Nach 
der Installation dieser Netze ist jedoch eine Harmoni-
sierung der Einspeisevergütungen anzustreben. 

Mittleres Ambitionsniveau: Einheitliches 
europäisches Fördersystem vorantreiben
Eine EU-weit einheitliche Einspeisevergütung würde 
die Effizienz der Förderung erneuerbarer Energien prin-
zipiell erhöhen. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen könnte dann an den vorteilhaftesten Stand-
orten zu den geringsten Kosten erfolgen. Der WBGU 
geht davon aus, dass eine EU-weite Einspeisevergütung 
sowohl die Transformation der Energieerzeugung in 
Richtung Klimaverträglichkeit entscheidend beschleu-
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nigt als auch für das Erreichen einer nahezu vollständi-
gen Versorgung Europas mit erneuerbaren Energien bis 
2050 (Kap. 4.4) die insgesamt effizienteste Option ist. 

Der WBGU regt deshalb an, das Ziel einer europa-
weiten Einspeisevergütung ab dem Jahr 2020 bewusst 
anzustreben und die europäische Energiepolitik bis 
2020 entsprechend auszurichten (Kap.  5.4.3, 7.3.3). 
Zwingende Voraussetzung für eine einheitliche Einspei-
severgütung ist der verstärkte Ausbau der Netze und 
Übertragungskapazitäten zwischen den EU-Mitglied-
staaten sowie die Bereitstellung neuer Infrastruktu-
ren für den Umgang mit Fluktuation (Kap. 7.3.3). Eine 
sofortige europaweit einheitliche Einspeisevergütung 
würde absehbar in einigen Regionen, insbesondere in 
Deutschland, den Ausbau erneuerbarer Energien brem-
sen, ohne dass ausreichend erneuerbarer Strom impor-
tiert werden kann. Ein Ausweichen auf weniger nach-
haltige Energieformen wäre ohne entsprechende Infra-
struktur wahrscheinlich. 

Ein rascher grenzüberschreitender Infrastruktur-
ausbau bedarf einer Harmonisierung der Planungsvor-
schriften in den EU-Mitgliedstaaten und der Koordinie-
rung der Planungsverfahren im Energiebereich, etwa 
durch einen unionsweiten Bedarfsplan. Dies erfordert 
die Übertragung entsprechender Rechtsetzungskompe-
tenzen auf die EU seitens der Mitgliedstaaten. Weiter 
sollte durch die Schaffung unabhängiger Netzbetrei-
ber der freie Netzzugang gesichert werden. Gleichzeitig 
müssten die rechtlichen Voraussetzungen für einen EU-
weiten Stromabsatz gegeben sein (Kap. 7.3.3). 

Die Schaffung dieser Voraussetzungen kann aus Sicht 
des WBGU binnen einer Dekade gelingen. Während die-
ser Zeit sollten die nationalen Fördersätze schrittweise 
und unter Berücksichtigung der Fortschritte beim Netz-
ausbau soweit angenähert werden, dass beim Übergang 
zum EU-Fördersystem keine unverhältnismäßigen Brü-
che in den Fördersätzen für bestimmte Technologien 
entstehen. Um eine Periode der Investitionsunsicher-
heit zu vermeiden, bedarf es einer den Bestandsschutz 
vorhandener Anlagen berücksichtigenden Übergangs-
phase – so wie momentan in Deutschland: Bis zu einem 
bestimmten Stichtag gebaute Anlagen sollten noch den 
nationalen Regelungen unterliegen, welche  parallel 
während einer Übergangszeit weiterlaufen könnten. 
Das Ziel einer harmonisierten Einspeisevergütung darf 
aus Sicht des WBGU außerdem nicht als Argument her-
angezogen werden, die nationalen Einspeisevergütun-
gen zu beschneiden, bevor die Voraussetzungen für 
eine effektive und effiziente unionsweite Lösung gege-
ben sind. 

Eine weitere wichtige Komponente in einem EU-
weiten System müsste die bevorzugte Netzeinspei-
sung für erneuerbare Energien sein. Zudem wäre zu 
prüfen, wie ein Ausgleich zwischen der Förderung der 

günstigsten Potenziale bei gleichzeitiger Netzstabili-
sierung erreicht werden kann. Bei behutsamer Wahl 
von europaweit harmonisierten Einspeisetarifen und 
deren dynamischer Anpassung an die Fortschritte bei 
der Kostendegression einzelner Technologien kann die 
Gefahr einer Überförderung in Gunstregionen aus Sicht 
des WBGU minimiert werden. Im Falle einer dynami-
schen Anpassung der Förderhöhe für Neuanlagen wür-
den die Gunststandorte zunächst bevorzugt, während 
weniger geeignete Regionen erst folgen würden, sobald 
sich deren wirtschaftliche Nutzung durch Fortschritte 
bei der Kostendegression ergibt. Die Vergütungshöhe 
sollte im Lauf der Zeit einer Degression unterliegen, die 
sich ändernde Marktbedingungen (u.  a. Gestehungskos-
ten, CO2-Preis) berücksichtigt, wie das beim deutschen 
EEG schon der Fall ist. Aufgrund der dort gewonnenen 
Erfahrung mit den unterschiedlichen Marktdynamiken 
sollte die Degression der Einspeisevergütungen jedoch 
nicht an eine Jahreszahl, sondern an die kumulative 
installierte Leistung der jeweiligen Technologie gekop-
pelt werden. So können Anreize zu Kostensenkungen 
verstärkt und die Wirtschaftlichkeit erneuerbarer Ener-
gien schneller erhöht werden.

Die europaweite Einspeisevergütung sollte den opti-
mierten Zubau von erneuerbaren Energien und deren 
weitere Kostensenkungen als Ziel haben. Diesen über-
geordneten Zielen sind aus Sicht des WBGU nationale 
Ausbaustrategien und damit verbundene industrie-
politische Interessen unterzuordnen. Der WBGU geht 
davon aus, dass die verschiedenen Technologien (Solar-
thermie, Photovoltaik, Windkraft, Bioenergie) im All-
gemeinen ab dem Erreichen einer weltweiten Kapazität 
von 5.000 TWh pro Jahr auch ohne Förderung wettbe-
werbsfähig sein werden, so dass das EU-Fördersystem 
für Windenergie schon etwa 2025 und für die Solar-
energienutzung bis etwa Mitte des Jahrhunderts aus-
laufen könnte. 

Hohes Ambitionsniveau: Einbezug Nordafrikas in 
ein europäisches Fördersystem prüfen
Um die Transformationswirkung eines einheitlichen 
europäischen Strommarktes mit harmonisierten Ein-
speisevergütungen weiter zu erhöhen, sollten früh-
zeitig Optionen geprüft werden, inwieweit Nordaf-
rika in ein System europäischer Einspeisetarife ein-
gebunden werden könnte. Die aus rechtlicher Sicht 
erforderliche (Außen-)Kompetenz der EU zur verbind-
lichen Einbeziehung Nordafrikas in ein europäisches 
Einspeise-Tarifsystem liegt bereits vor (Kap.  5.4.3). 
Durch die geographische Lage Nordafrikas könn-
ten weitere Potenziale erschlossen werden, insbeson-
dere im Bereich der Wind- und Solarenergie. Gleichzei-
tig könnte so auch die Energiewende in den Maghreb-
Staaten unterstützt und in einem weiteren Schritt die 
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Stromversorgung im gesamten afrikanischen Kontinent 
ausgebaut werden (Kap.  7.3.3). Voraussetzung dafür 
wäre jedoch ein transkontinentales Hochleistungsnetz, 
das allerdings voraussichtlich nicht vor 2030 realisiert 
werden wird. Um auch die 500 Mio. Menschen südlich 
der Sahara zu versorgen, die derzeit keinen Zugang zu 
Strom haben, ist zusätzlich der Aufbau eines transafri-
kanischen  Netzes notwendig. 

7.3.4.2 
Weltweite Verbreitung von Einspeisevergütungen: 
Wissensaustausch, Finanztransfer und Länderpart-
nerschaften initiieren

Niedriges Ambitionsniveau: Wissensaustausch und 
Kapazitätsaufbau für effiziente Fördersysteme durch 
die International Feed-in Cooperation
Deutschland sollte als Vorreiter im Bereich der Einspei-
severgütungen mit den gewonnenen Erfahrungen den 
Wissenstransfer zur optimalen Ausgestaltung von Sys-
temen für Einspeisevergütungen (FiT-Systeme) ver-
stärken. Zusammen mit Spanien und Slowenien hat 
die deutsche Bundesregierung bereits im Jahr 2005 die 
„International Feed-in Cooperation“ (IFIC) gegründet, 
die den Wissensaustausch zwischen Ländern mit und 
ohne Einspeisevergütungssystemen und dadurch die 
weltweite Verbreitung von Best  Practices bei der Nut-
zung von Einspeisevergütungen zum Ziel hat. In regel-
mäßig stattfindenden Workshops werden Erfahrungen 
und Verbesserungsvorschläge diskutiert. Außerdem 
bringt die IFIC ihre Expertise in die politischen Diskus-
sionen zur Förderung erneuerbarer Energien, insbeson-
dere auf EU-Ebene, ein. 

Die Bundesregierung sollte ihr Engagement im Rah-
men dieser Kooperation finanziell und personell wei-
ter ausbauen und dadurch helfen, das Wissen und die 
Fähigkeiten zur Einführung von effizienten Einspeise-
vergütungen in interessierten Ländern, auch über die 
Grenzen Europas hinaus, aufzubauen. Auch der regel-
mäßige Erfahrungsaustausch zwischen Ländern mit 
Einspeisevergütungen sollte im Rahmen der IFIC fort-
geführt und verstärkt werden, um die Effektivität und 
Effizienz bestehender nationaler Systeme zu steigern. 
Die International Feed-in Cooperation könnte so zu 
einem Wissenszentrum für effiziente Einspeisevergü-
tungen werden, dessen Expertise international nachge-
fragt würde.

Mittleres Ambitionsniveau: Einspeisevergütungen in 
Entwicklungsländern auf den Weg bringen
Der weltweite Ausbau erneuerbarer Energien könnte 
weiter beschleunigt werden, wenn Einspeisevergütun-
gen in möglichst vielen Ländern, insbesondere in den 
bevölkerungsreichen und klimapolitisch bedeutsamen 

BASIC-Staaten sowie in den OECD-Ländern, die nicht 
EU-Mitgliedstaaten sind, etabliert bzw. weiter ausge-
baut würden. Die OECD-Länder sowie Indien und China 
werden bis Mitte des Jahrhunderts voraussichtlich 
etwa 70  % der weltweiten Stromnachfrage abdecken, 
weshalb in diesen Ländern eine rasche Umstellung 
auf erneuerbare Energien erforderlich ist. Viele Län-
der haben bereits für einzelne Regionen oder Techno-
logien Einspeisevergütungen eingesetzt, welche jedoch 
weiterentwickelt werden müssten, um den Ausbau der 
erneuerbaren Energien global zu beschleunigen. 

Die Bundesregierung sollte deshalb über den Wis-
senstransfer hinaus eine Initiative zur globalen Ver-
breitung von Einspeisevergütungen anstoßen. Der 
Startschuss für diese globale Initiative könnte im Rah-
men der Rio+20-Konferenz fallen. Denkbar wäre eine 
Absichtserklärung der teilnehmenden Staaten, Ein-
speisevergütungen in ihren Ländern einzuführen bzw. 
bestehende Systeme für Einspeisevergütungen zu ver-
bessern. Dies sollte verbunden sein mit einem Bekennt-
nis zum Auslaufen von Subventionen für fossile Ener-
gieträger.

Damit es nicht beim Lippenbekenntnis bleibt, sollte 
eine Absichtserklärung bereits weitergehende Initiati-
ven beinhalten, die die konkrete Umsetzung der Pläne 
zur Einführung von Einspeisevergütungen betreffen. 
Dabei müsste auf die unterschiedlichen Voraussetzun-
gen zur Einführung von Einspeisevergütungen in ver-
schiedenen Ländern eingegangen werden. Denn durch 
den Einsatz entsprechender Technologien können Ein-
speisetarife auch bei dezentralen, kleinen lokalen Insel-
netzen eingesetzt werden und sind deshalb auch gerade 
für die Überwindung der Energiearmut in Entwick-
lungsländern von Bedeutung. 

Während Einspeisevergütungen in Industrieländern 
von den Endverbrauchern über die Elektrizitätspreise 
getragen werden, ist ein Großteil der Konsumenten in 
Entwicklungsländern dazu nicht in der Lage. Staatli-
che oder andere Zuschüsse für die Einspeisung erneu-
erbarer Energien müssen daher sichergestellt werden, 
ebenso wie Mittel für den Kapazitätsaufbau (Wissen-
stransfer, Ausbildung). 

Einerseits sollten im Rahmen der vorgeschlagenen 
Initiative zu diesem Zweck bilaterale Partnerschaften 
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern ange-
regt werden, die den Kapazitätsaufbau und finanzielle 
Unterstützung beinhalten. Bilaterale Partnerschaften 
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern wür-
den die Finanzierungslast für Staat und Verbraucher 
in wenig entwickelten Ländern reduzieren und stellen 
eine Möglichkeit dar, Potenziale in verschiedenen geo-
graphischen Lagen optimal auszunutzen und dadurch 
die Kosteneffizienz der Förderung zu erhöhen. 



Zehn Maßnahmenbündel mit großer  strategischer Hebelwirkung  7.3

309

Andererseits sollte ein internationaler Finanzie-
rungsmechanismus nach dem Vorbild des Programms 
Global Energy Transfer Feed-in Tariffs (GET Fit) ein-
gerichtet werden (Kap. 5.2.3), aus dem FiT-Systeme in 
Entwicklungsländern (ko-)finanziert werden könnten. 
Auch die Finanzierung des Ausbaus der erforderlichen 
Infrastruktur wie Netze und Speicher sollte hier mit 
bedacht werden. Ein solcher Finanzierungsmechanis-
mus stünde in engem Zusammenhang mit den Initia-
tiven zur Verringerung der Energiearmut (Kap. 7.3.5). 
Eine Option wäre, diesen Finanzierungsmechanismus 
innerhalb des Green Climate Fund der UNFCCC anzu-
siedeln (Kap. 7.3.8). Sofern möglich sollte die finanzi-
elle Unterstützung beim Ausbau erneuerbarer Energien 
an marktwirtschaftliche Reformen der Energiemärkte 
(Entflechtung von Energieerzeugern und Netzwerkbe-
treibergesellschaften sowie den Einsatz unabhängiger 
Netzwerküberwacher) geknüpft sein, um Wettbewerb 
und Markteffizienz anzuregen. Mögliche Aufträge für 
den Ausbau von Übertragungsnetzen sollten interna-
tional ausgeschrieben und an Anbieter vergeben wer-
den, die mit dem geringsten Volumen internationaler 
Finanzhilfe den Ausbau gewährleisten können.

Hohes Ambitionsniveau: IRENA als 
Koordinationsplattform und für die Verbreitung von 
Einspeisevergütungen etablieren
Für den weltweiten nachhaltigen Ausbau erneuerbarer 
Energien braucht es ein koordiniertes und beschleu-
nigtes Vorgehen für ihre Förderung. Die 2009 gegrün-
dete Internationale Organisation für Erneuerbare Ener-
gien (IRENA) hat die Aufgabe, Industrie- und Entwick-
lungsländer bei der Einführung erneuerbarer Energien 
zu beraten und zu unterstützen. IRENA soll praxisnahe 
und konkrete Politikberatung anbieten, Kompetenzauf-
bau, Technologietransfer und Finanzierung erleichtern 
sowie den Austausch von Wissen fördern. Es kommt 
jetzt darauf an, die Gründungsphase abzuschließen und 
die inhaltliche Arbeit aufzunehmen. Dafür muss insbe-
sondere die Finanzierung der IRENA gewährleistet und 
eine konkrete Mittel- und Langfriststrategie beschlos-
sen werden. Die weltweite Verbreitung von Einspeise-
vergütungen sollte eines der programmatischen Ziele 
der Organisation sein.

Die IRENA könnte in diesem Sinne als Sekretariat 
und Koordinationsplattform für die vom WBGU vorge-
schlagene Rio+20-Initiative zur Verbreitung von Ein-
speisevergütungen fungieren. Insbesondere könnte 
sie Datenbanken zu Potenzialanalysen, Förderpoliti-
ken und Finanzierung erneuerbarer Energien erstel-
len, Kapazitätsaufbau in Entwicklungsländern in enger 
Zusammenarbeit mit der IFIC vermitteln und Partner-
schaften zwischen Ländern anbahnen, die sich – ana-
log zur Energiepartnerschaft Europas und Nordafrikas 

– gemeinsame Ausbauziele für erneuerbare Energien 
setzen und diese durch gegenseitige Anrechnung neuer 
Kapazitäten und mit gemeinsam finanzierten Projekten 
erfüllen wollen. Damit die IRENA als Koordinations-
plattform für die Einführung von Einspeisevergütun-
gen dienen kann, sollte sich die Bundesregierung dafür 
einsetzen, dass sie weltweit hohe Aufmerksamkeit und 
Bedeutung in Energiefragen bekommt, um gleichbe-
rechtigt und gemeinsam mit bestehenden Organisati-
onen den Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen 
zu können (Kap. 7.3.9). 

7.3.5 
Bündel 5: Nachhaltige Energiedienstleistungen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern fördern

Eine globale klimaverträgliche Entwicklung kann nur 
gelingen, wenn die zunehmende Energienutzung in 
den Entwicklungs- und Schwellenländern rechtzei-
tig in nachhaltige Bahnen gelenkt wird. Es gibt keinen 
Spielraum mehr für treibhausgasintensive Entwick-
lungspfade (WBGU, 2009b). Zunächst muss es laut der 
Advisory Group on Energy and Climate Change des UN 
Generalsekretärs (AGECC) darum gehen, rund 3 Mrd. 
Menschen bis 2030 Zugang zu der existenziellen Grund-
versorgung mit modernen Energiedienstleistungen zu 
verschaffen, vor allem in den Bereichen Kochen, Hei-
zen und Beleuchtung (AGECC, 2010). Auch die ener-
getische Modernisierung produktiver Nutzungsformen 
(etwa beim Betrieb von Maschinen) sollte berücksich-
tigt werden. Entwicklungs- und Schwellenländer brau-
chen vor allem Unterstützung bei der Überwindung der 
Energiearmut und beim Überspringen technologischer 
Entwicklungsstufen (Kasten 7.3-2). Ohne ein glaub-
würdiges Engagement der Industrieländer auf diesem 
Gebiet fehlt die Legitimation, um in Kooperation mit 
Entwicklungsländern Klimaschutzziele umzusetzen. 

7.3.5.1 
Niedriges Ambitionsniveau: Konzepte und 
Strategien anpassen

Klimaverträgliche Entwicklung und 
Armutsbekämpfung integrieren
Die Überwindung von Energiearmut gilt als grundle-
gende Voraussetzung erfolgreicher Armutsbekämp-
fungspolitik. Maßgebliches Instrument der Armutsbe-
kämpfungspolitik der am wenigsten entwickelten Län-
der (Least Developed Countries, LDC) auf nationaler 
Ebene sind die „Poverty Reduction Strategy Papers“ 
(PRSP), die von den LDC mit Unterstützung der Geber-
organisationen und unter Beteiligung der Zivilgesell-
schaft erarbeitet und regelmäßig aktualisiert werden. 
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Sie dienen der entwicklungspolitischen Steuerung mit-
telfristiger Länderpolitiken und als Grundlage zur Ein-
werbung entsprechender internationaler Unterstüt-
zung.

Entwicklungsbanken für Aufbau klimaverträglicher 
Energieinfrastruktur nutzen
Der WBGU bekräftigt seine Empfehlung, dass die Welt-
bank den Aufbau einer klimaverträglichen Energie-
infrastruktur in Entwicklungs- und Schwellenländern 
verstärkt fördert. Sie sollte sich auch als Förderbank für 
nachhaltige Energie verstehen, um damit das Übersprin-
gen nicht nachhaltiger Entwicklungsstufen zu erleich-
tern (WBGU, 2003). Zwar hat die Weltbank in den ver-
gangenen Jahren im Bereich der Förderung erneuerba-
rer Energien, der Steigerung der Energieeffizienz und 
der Überwindung von Energiearmut zahlreiche Akti-
vitäten entfaltet, aber die notwendige Transformation 
macht eine erhebliche Hochskalierung von Umfang 
und Geschwindigkeit der Weltbank-Programmatik not-
wendig – unterstützt durch eine ambitionierte finanzi-
elle Förderung der finanzierenden Länder. Der WBGU 
 empfiehlt, dass die Weltbank eine anspruchsvolle Stra-
tegie für die klimaverträgliche Transformation entwi-
ckelt, die sich an den Erfordernissen der 2  °C-Leitplanke 
messen lassen kann. Auf dieser Grundlage sollten ener-
giepolitische Ziele im Rahmen der Entwicklungszusam-
menarbeit gesetzt werden. Die Bundesregierung sollte 
sich im Rahmen ihrer Mitgliedschaft im Verwaltungsrat 
der Weltbank hierfür einsetzen. In die richtige Richtung 
geht die Forderung des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), 
dass die Weltbank im Rahmen ihrer neuen Energiestra-
tegie jeweils eine Quote von 40  % bei Energieinvestiti-
onen bzw. bei erneuerbaren Energien festlegt.

Bei der Umsetzung einer globalen Strategie zur 
Dekarbonisierung der Energiesysteme sollte auch die 
Rolle der regionalen Entwicklungsbanken gestärkt wer-
den. Diese verfügen über eine gute regionale Veranke-
rung und stehen den Problemen vor Ort meist näher als 
globale Institutionen. Anknüpfend an frühere Empfeh-
lungen (WBGU, 2003) plädiert der WBGU dafür, dass 
sich Deutschland im Rahmen seiner Beteiligung an den 
regionalen Entwicklungsbanken und im Rahmen der 
EU für die Förderung einer klimaverträglichen Ener-
gieversorgung in großem Maßstab in den am wenigs-
ten entwickelten Ländern einsetzt, etwa durch Aufbau 
und Ausweitung des Zugangs zu nachhaltigen Energie-
dienstleistungen sowie Verbesserung der Energieeffizi-
enz. 

7.3.5.2 
Mittleres Ambitionsniveau: Moderne ländliche 
Energienutzung ausbauen
Die vermehrte Nutzung bestehender Technologien kann 
in kurzer Zeit und relativ kostengünstig die Lebensqua-
lität vieler hundert Millionen Menschen deutlich ver-
bessern. Die Herausforderung besteht insbesondere in 
der umfassenden Verbreitung moderner Formen der 
Energienutzung in ländlichen Räumen in Entwick-
lungsländern. 

Nach einer Schätzung der Beratungsgruppe für 
Energie und Klima des UN-Generalsekretärs sind 
zusätzliche Finanzmittel in Höhe von durchschnittlich 
35–40 Mrd. US-$ jährlich nötig, um allen Menschen 
Zugang zu einer Grundversorgung mit modernen Ener-
giedienstleistungen bis 2030 zu sichern, was in etwa 
5  % der erwarteten globalen Gesamtinvestitionen im 
Energiebereich für diesen Zeitraum entspricht (Kap. 4; 
AGECC, 2010). Die notwendigen Finanzmittel setzen 
sich zusammen aus Zuwendungen in Höhe von 15 Mrd. 
US-$ für Investitionen und Kapazitätsaufbau in den 
LDC sowie Krediten in Höhe von 20–25 Mrd. US-$ für 
Regierungen und den Privatsektor. Vor diesem Hinter-
grund empfiehlt der WBGU der Bundesregierung, ins-
besondere folgende Maßnahmen zu fördern. 

Traditionelle Bioenergienutzung modernisieren und 
Bioenergiepotenziale mobilisieren
Effizienzverbesserungen der bestehenden Bioenergie-
nutzung sowie der Umstieg auf moderne Energiefor-
men wie Strom und Gas sind eine wesentliche Voraus-
setzung zur Überwindung der Energiearmut und zur 
Deckung der Grundbedürfnisse in Entwicklungslän-
dern. Dabei geht es zunächst um die Modernisierung 
der traditionellen Nutzungsformen durch einfache und 
kostengünstige Verbesserungen der bestehenden Bio-
energienutzung (WBGU, 2009a) oder ihren Ersatz durch 
andere emissionsarme Energien. Dies kann gleichzeitig 
Armut reduzieren, Gesundheitsschäden vermeiden und 
den Nutzungsdruck auf natürliche Ökosysteme vermin-
dern. Die Entwicklungszusammenarbeit sollte neben 
der Förderung erneuerbarer Energien die Formulierung 
und Umsetzung länderspezifischer nachhaltiger Bio-
energiestrategien fördern, um das zukunftsfähige Bio-
energiepotenzial in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern zu mobilisieren. 

Um den Zugang zu Energie und die Transformation 
zur klimaverträglichen Entwicklung als wesentlichen 
Baustein erfolgreicher Armutsbekämpfung angemes-
sen zu priorisieren, empfiehlt der WBGU, dass klima-
verträgliche Entwicklungsstrategien systematischer 
Bestandteil der PRSP werden. Deutschland und die EU 
sollten sich hierfür stark machen. Damit einhergehend 
sollten auch angepasste kleinskalige und netzunabhän-
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gige Energielösungen entwickelt und gefördert werden. 

EU-Entwicklungspolitik verstärkt auf 
Klimaverträglichkeit ausrichten
60  % der weltweiten Investitionen in die internatio-
nale Entwicklungszusammenarbeit kommen aus dem 
EU-Raum. Der WBGU wiederholt hier seine Einschät-
zung, dass die EU-Entwicklungspolitik nicht hinrei-
chend koordiniert wird und die Mittel nicht hinrei-
chend genutzt werden, um das neue Paradigma einer 
klimaverträglichen Entwicklung international attraktiv 
zu machen (WBGU, 2003). 

Die europäische Entwicklungszusammenarbeit sollte 
sich zudem neben den primär auf Armutsreduzierung 
ausgerichteten Millenniumsentwicklungszielen (MDG) 
zusätzlich systematisch am Ziel eines klimaverträgli-
chen Wachstums orientieren. Die Rio+20-Konferenz  
sollte genutzt werden, um den Katalog der MDG um 
den Aspekt der klimaverträglichen Energieerzeugung 
und Überwindung von Energiearmut zu erweitern 
(WBGU, 2003, 2009a). Die europäische Entwicklungs-
zusammenarbeit kann insbesondere in den armen Ent-
wicklungsländern in Afrika südlich der Sahara und in 
Südasien zum Aufbau klimaverträglicher Infrastruk-
turen beitragen und damit auch in diesen Ländern 
„grünes Wachstum“ fördern. Somit würde an konkre-
ten Beispielen demonstriert werden, wie Armutsbe-
kämpfung und klimaverträgliche Entwicklung kombi-
niert werden können. Eine solche verstärkte Neuaus-
richtung der Entwicklungskooperation würde das Ver-
trauen  zwischen Industrie- und Entwicklungsländern 
stärken, das für die weiteren Klimaverhandlungen drin-
gend benötigt wird.

7.3.5.3 
Hohes Ambitionsniveau: Umsetzung rasch in 
großem Maßstab angehen und beschleunigen

Strategische Dekarbonsierungspartnerschaften mit 
Entwicklungs- und Schwellenländern eingehen
Strategische Partnerschaften speziell mit Entwick-
lungs- und Schwellenländern bieten sich beim Ausbau 
und der Modernisierung klimaverträglicher Infrastruk-
turen an, insbesondere mit Blick auf den Aufbau kli-
maverträglicher Energiesysteme. Die EU sollte Ange-
bote für den Aufbau von Partnerschaften für nach-
haltige Energienutzung machen, die weit über die 
bestehenden EU-Klimakooperationen hinausgehen 
(WBGU,  2010). Derartige Kooperationen sind wich-
tig, um einzelnen Ländern den Aufbau einer klimaver-
träglichen Energieinfrastruktur zu eröffnen, um reale 
Fortschritte in der Dekarbonisierung der globalen Ener-
giesysteme zu erzielen und um zu demonstrieren, dass 
mit Klimaschutzstrategien Wettbewerbsfähigkeit sowie 

soziale und ökologische Entwicklung erfolgreich mit-
einander verbunden werden können. Solche Partner-
schaften können die Kehrtwende der Weltwirtschaft in 
Richtung Klimaverträglichkeit beschleunigen. Ab einer 
bestimmten Größenordnung, Attraktivität, wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit und kollektiven Innovati-
onskraft würden hierdurch die noch immer auf hoher 
Treibhausgasintensität beruhenden Gesellschaften 
zunehmend unter Anpassungsdruck gesetzt. 

Modellprojekte mit Signalwirkung initiieren und 
bestehende stärken 
Der WBGU empfiehlt, zur Förderung der Transforma-
tion bestehende Modellprojekte in großem Stil rasch 
auszugestalten. Solche großskaligen Modellprojekte 
würden veranschaulichen wie Technologiesprünge und 
die Entwicklung angepasster Lösungen in der Ener-
gieversorgung umgesetzt und beschleunigt werden. 
Bei den bisherigen Modellprojekten mangelt es an der 
für die Transformation erforderlichen Größenordnung 
und Geschwindigkeit. Beispielsweise hat der Strom-
verbrauch in Afrika mit 40  TWh die Größenordnung 
von New York (residential electricity consumption 
außer Südafrika; IEA, 2010c). Die dafür erforderlichen 
Investitionen würden bei verzögertem Ausbau deut-
lich höher ausfallen, da jetzt die Umstellung noch leicht 
möglich ist, weil keine nennenswerten Pfadabhängig-
keiten gelegt sind. Afrika wird sich nach Schätzungen 
der Weltbank bis 2015 zum Leitmarkt für solarbetrie-
bene mobile Beleuchtungseinheiten entwickeln (World 
Bank, 2010b).

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der WBGU der 
Bundesregierung: 

 > im Rahmen der EZ die Voraussetzungen der Vergrö-
ßerung, Beschleunigung und Multiplikation solcher 
Modellprojekte zum Aufbau einer nachhaltigen 
Energieversorgung zu verbessern,

 > die 2010 von Afrikanischer Union und der EU ver-
abschiedeten Ziele zur Umsetzung der Afrika-EU-
Energiepartnerschaft, insbesondere das Ziel, 100 
Mio. Afrikaner mit nachhaltiger Energie zu versor-
gen, aktiv zu unterstützen und deutlich auszubauen,

 > Desertec perspektivisch nach Süden auszuweiten,
 > Programme zur nachhaltigen Energieversorgung in 

Entwicklungsländern nach dem Beispiel des deutsch-
niederländischen Programms „Energising Develop-
ment“, bei dem bisher 6,4 Mio. Menschen Zugang zu 
Elektrizität und moderner Kochenergie erhalten 
haben, erheblich in ihrer Größenordung auszubauen. 

Signal der G20 für die Rio+20-Konferenz 
Mit der Beschleunigung und Vergrößerung der Modell-
projekte einher gehend sollte die Transformation zu 
einer klimaverträglichen Gesellschaft auf den nächs-
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ten Treffen der G20-Staaten weit oben auf der Tages-
ordnung stehen. Die G20 sollte die von der AGECC 
dafür geschätzten notwendigen Mittel in Höhe von 
35–40 Mrd. US-$ bereit stellen, um die Grundversor-
gung mit modernen Energiedienstleistungen in Ent-
wicklungsländern zu gewährleisten (AGECC, 2010). 
Nach Ansicht des WBGU sollte so gehandelt werden, 
als ob die Überwindung der Energiearmut bereits in 
den MDG verankert wäre, keinesfalls sollte bis 2015 
abgewartet werden. Eine solche Initiative der reichs-
ten Staaten der Welt im Vorfeld der Rio+20-Konferenz 
hätte eine große Signalwirkung. Darüber hinaus sollten 
Mechanismen verabschiedet werden, die zum beschleu-
nigten Aufbau einer klimaverträglichen Energieinfra-
struktur beitragen. Beispielsweise könnte finanzielle 
Unterstützung in Form von Krediten für die Entwick-
lung des Energiesektors an die Verankerung von Nach-
haltigkeitskriterien in den Sektorstrategien der Länder 
gekoppelt werden. 

Durch den Abbau von Subventionen für fossile Ener-
gieträger könnte die Wettbewerbsfähigkeit nachhalti-
ger Energieversorgungsstrukturen gesteigert und drin-
gend benötigte Mittel für die Bekämpfung der Ener-
giearmut in den Entwicklungs- und Schwellenländern 
freigesetzt werden. In der G20 gibt es bereits Bestre-
bungen in diese Richtung. Deutschland sollte sich hier 
engagiert für eine rasche Abschaffung solch schädlicher 
Subventionen für fossile Energien einsetzen. 

7.3.6 
Bündel 6: Rasante Urbanisierung nachhaltig 
gestalten

Städte haben eine Schlüsselrolle im Transformations-
prozess (Kap. 1.2.4). Sie verbrauchen etwa drei Vier-
tel der globalen Endenergie und verursachen einen 
noch höheren Anteil der energiebedingten Treib-
hausgasemissionen (GEA, 2011). Für derzeit entste-
hende urbane Strukturen müssen kohlenstoffintensive 
 Pfadabhängigkeiten verhindert werden, die eine klima-

verträgliche Entwicklung über viele Jahrzehnte hinweg 
blockieren würden (Kap. 1, Kap. 4). Der WBGU sieht 
daher in der klimaverträglichen Gestaltung der derzeit 
stattfindenden Urbanisierung einen wirkungsmächti-
gen Hebel, der so hoch wie möglich auf die Agenda der 
internationalen Politik gesetzt werden sollte. Die glo-
bale Transformation kann nur gelingen, wenn die rasch 
fortschreitende Urbanisierung als Gestaltungsmöglich-
keit (Kap. 5) zur Klimastabilisierung genutzt wird.

Vor diesem Hintergrund sollte das Thema nachhal-
tige Stadtentwicklung international aufgewertet wer-
den. Aufgrund des hohen Zeitdrucks müsste z.  B. bin-
nen ein bis zwei Jahren ein globaler Notfallplan der 
Vereinten Nationen für die Einhaltung bestimmter 
Effizienzstandards in Städten in Kraft treten. So gese-
hen sind die im folgenden beschriebenen Maßnahmen 
wichtige, aber kaum ausreichende Schritte, um die 
 skizzierten Probleme zu lösen.

7.3.6.1 
Niedriges Ambitionsniveau: Globale 
Kommunikation und Information verbessern

Globale Sachstandsberichte über städtische 
Energienutzung initiieren
Durch die Erstellung regelmäßig erscheinender Sach-
standsberichte über globale Urbanisierungstrends (Glo-
bal Assessment of Urban Energy Use) sollte ein wis-
senschaftlich fundierter und methodisch harmoni-
sierter Überblick über langfristige Trends der globa-
len Urbanisierung gewonnen werden. Damit könnten 
die technisch-wissenschaftlichen Grundlagen für Ent-
scheidungsträger im Bereich Stadt- und Raumplanung 
verbessert und die internationale Debatte zu diesem 
Thema stimuliert werden. Die alle zwei Jahre erschei-
nenden „State of the World Cities Reports“ des Pro-
gramms UN-Habitat sind zwar eine gute Grundlage zur 
Erfassung aktueller Trends bezüglich der Entwicklungs-
defizite und teilweise auch zur Verwundbarkeit durch 
und Anpassung an den Klimawandel. Sie vernachläs-
sigen allerdings den Aspekt der Emissionsvermeidung 

Kasten 7.3-2

Transformation der Energienutzung II: 
Überwindung der Energiearmut 

Neben der Dekarbonisierung ist das zweite Ziel eines Umbaus 
der Energiesysteme, die Energiearmut zu überwinden und 
allen Menschen bis 2030 Zugang zu moderner, sauberer und 
sicherer Energie in Form von Elektrizität oder gasförmigen 
Energieträgern zu verschaffen (WBGU, 2003). Entwicklungs- 
und Schwellenländer brauchen hierfür vor allem Unterstüt-

zung beim Überspringen technologischer Entwicklungsstu-
fen, sowohl für die Beseitigung der Energiearmut als auch 
generell für den Aufbau nachhaltiger Energieinfrastruktur. 
Gelingt dies nicht, drohen Pfadabhängigkeiten in emissions-
intensive fossil basierte Energiesysteme, die über Jahrzehnte 
nur schwierig und kostenintensiv zu überwinden wären. 
Zudem ist der Zugang zu Energiedienstleistungen eine Vor-
aussetzung, um die Millenniumsentwicklungsziele (MDG) 
erreichen zu können. Die globale Begrenzung der Endenergie-
nachfrage hält der WBGU für vereinbar mit dem Ziel der 
Überwindung der Energiearmut. 
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insbesondere zu Wechselwirkungen langfristiger Urba-
nisierungstrends und anderen Entwicklungsdynamiken 
(z.  B. globale Umweltveränderungen).  

UN-Habitat reformieren
Darauf aufbauend sollte UN-Habitat in die Lage ver-
setzt werden, der internationalen Debatte über nach-
haltige Stadtentwicklung die dringend notwendige 
Dynamik zu verleihen. Auf niedrigem Ambitionsni-
veau könnte das UN-Programm dazu in seiner nor-
mensetzenden Rolle gestärkt, personell aufgestockt 
und zu einem Kompetenzzentrum für Fragen nach-
haltiger Stadtentwicklung weiterentwickelt werden. 
Die Klimaverträglichkeit urbaner Entwicklung sollte 
entsprechend in den Mittelpunkt der von UN-Habi-
tat initiierten World Urban Campaign gerückt werden. 
Eine weitere Chance besteht zudem darin, diese Kam-
pagne gezielt mit der internationalen Diskussion um 
Green Economy zu verknüpfen, wie sie im Kontext der 
Rio+20-Konferenz geführt wird. Dadurch könnte dem 
zentralen Transformationsfeld Urbanisierung das not-
wendige Gewicht auf internationaler Ebene verliehen 
werden. Auf mittlerem Ambitionsniveau hingegen ist 
eine tiefer greifende Reform von UN-Habitat vorstell-
bar, die auf die Einrichtung einer neuen Organisation 
hinausliefe (Kap. 7.3.10.2).

Datenerhebung harmonisieren
Da durch Stadt- und Raumplanung wesentliche Bei-
träge für den Klimaschutz geleistet werden können 
und sich Konsummuster zum Teil erheblich unterschei-
den, sollten Fortschritte in diesen Bereichen auch mess- 
und vergleichbar sein. In jüngster Zeit wurden bereits 
eine Reihe von Initiativen in dieser Hinsicht unternom-
men, diese zeichnen sich aber methodisch oft durch 
eingeschränkte Transparenz und Vergleichbarkeit aus 
(z.  B. WRI, 2008; ICLEI, 2009; World Bank, 2010b;  EU 
Covenant of Mayors, 2010). Oft werden Daten nur für 
eingeschränkt relevante Teilbereiche der Stadt publi-
ziert (z.  B. nur die Prozesse, Gebäude oder Fahrzeuge, 
die unter direkter Kontrolle der Stadtverwaltung sind). 
Der WBGU empfiehlt daher, überprüfbare Methoden 
und harmonisierte Darstellungen der THG-Intensität 
und des Energiefußabdrucks von Städten zu entwi-
ckeln, die alle relevanten Akteure und Sektoren umfas-
sen (z.  B. Energie- und Transportsektor, Industrie und 
Dienstleistungssektor, Haushalte und öffentliche Ver-
waltung) und sowohl direkte als auch indirekte Emis-
sionen berücksichtigen. Bestehende Defizite in der 
Datenverfügbarkeit müssen identifiziert und adres-
siert werden. Darüber hinaus sollten kohärente Aggre-
gationsmöglichkeiten mit den regionalen und nationa-
len Datensätzen gewährleistet sein. Diese Initiative zur 
Harmonisierung von regionalen Energiestatistiken und 

Emissionsinventaren sollte gemeinsam mit Experten der 
Statistikbehörden, den Umweltministerien sowie Ver-
tretern aus den technischen-, natur und sozialwissen-
schaftlichen Fächern erarbeitet werden (Kap. 8). Vor-
behalte des Datenschutzes und der Industrie, die den 
lokalen Energieverbrauch als Betriebsgeheimnis schüt-
zen wollen, sollten gegenüber dem Gemeinwohl abge-
wogen werden. Zur Durchsetzung dieses Ziels könnten 
etwa öffentliche Förderungen (z.  B. für Energieinfra-
struktur auf der Erzeuger- oder Verbraucherseite) an 
Auflagen der Datentransparenz gekoppelt sein.

Beispiele für subnational hoch aufgelöste Statisti-
ken für den direkten Energieverbrauch sind zum Bei-
spiel das britische oder schwedische kommunale Ener-
gie- und Emissionsregister. Für öffentliche Gebäude 
sollten Daten zum Energieverbrauch exemplarisch 
transparent gemacht werden (Carbon Culture, 2011). 
Für die methodisch schwieriger erfassbaren indirekten 
(konsum seitigen) Emissionen bestehen in vielen Län-
dern Vorarbeiten von Nichtregierungsorganisationen 
und Wissenschaft (Dawkins et al., 2010). 

7.3.6.2 
Mittleres Ambitionsniveau: Technologien für 
 klimaverträgliche Städte entwickeln und einsetzen

Weltkommission für klimaverträgliche 
Stadtentwicklung schaffen
Die Rio+20-Konferenz könnte dafür genutzt werden, 
nach dem Vorbild der Weltstaudammkommission eine 
Weltkommission für klimaverträgliche Stadtentwick-
lung (World Commission on Climate Friendly Urban 
Planning) zu gründen. Eine Aufgabe wäre die unab-
hängige Begutachtung und Prüfung klimaverträglicher 
Stadtplanungsaktivitäten, die weltweit gerade umge-
setzt werden. Weitere Aufgaben wären die Entwick-
lung von guten Beispielen und Strategien zu deren 
Übertragbarkeit. Ähnlich wie die Weltstaudammkom-
mission wäre die Weltkommission für klimaverträgli-
che Stadtentwicklung mit Interessengruppen zu beset-
zen. Im Gegensatz zu UN-Habitat wäre sie spezialisier-
ter und würde als unabhängige Institution außerhalb 
des UN Systems agieren. Die neue Weltkommission 
könnte beispielsweise kritische Infrastrukturen identi-
fizieren (neue Netze, Transportinfrastruktur, Kommu-
nikation). Zur Operationalisierung der Ergebnisse der 
Weltkommission für klimaverträgliche Stadtentwick-
lung schlägt der WBGU auf diesem Ambitionsniveau 
zudem die Gründung einer ambitioniert mandatierten 
Sonderorganisation für Nachhaltige Urbanisierung vor. 
Das angesichts des akuten Problemdrucks nicht ange-
messen aufgestellte UN-Habitat-Programm sollte in 
dieser neuen Struktur aufgehen (Kap. 7.3.10.2).
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Rechtzeitig leistungsstarke ÖPNV-Achsen 
integrieren
Bei rasch wachsenden urbanen  Ballungsräumen besteht 
eine große Gefahr darin, nicht rechtzeitig leistungs-
starke Transportarterien für den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) vorzusehen. Wenn in einer 
Stadt ausgedehnte Pkw-Systeme entstanden sind und 
sich eine einkommensstarke Mittelschicht etabliert hat, 
wird öffentliche und nicht motorisierte Mobilität häufig 
marginalisiert und gefährdet. Der nachträgliche „Ein-
bau“ leistungsstarker ÖPNV-Systeme (U-Bahn, Stra-
ßenbahn mit abgetrenntem Gleisbett, S-Bahn, Spuren 
für Buslinien, Schwebebahnen usw.) ist zu dem Zeit-
punkt dann so aufwändig, dass er nur sehr langsam 
und wegen der hohen Kosten und Widerstände nur in 
Hauptstädten oder ausgewählten Großstädten durch-
geführt werden kann (z.  B. Bangkok, Shanghai, Neu 
Delhi). Kostengünstigere Systeme ähnlicher Transport-
leistung und Servicequalität wie z.  B. Schnellbussysteme 
mit eigenen Spuren (Curitiba, Sao Paulo, Bogota) erfor-
dern aber so viel Fläche, dass sie weit vorausschauend 
geplant und die Trassen unbedingt in Reserve gehalten 
werden müssen. Die Begleitnutzen von Schnellbussys-
temen sind vielfach dokumentiert. Sie ermöglichen eine 
effektive Vernetzung mit Zubringerlinien und nicht 
motorisierten Transportformen (Rad- und Fußwegnet-
zen) und Ferntransport-Terminals, integrieren die Stadt 
funktionell und werten dadurch Stadtviertel auf. 

Auch für den Umbau städtischer Energieinfrastruk-
turen können solche Strukturen bedeutende Keimzel-
len darstellen und als Verteiler genutzt werden. Für den 
Betrieb von Bussystemen können eine breite Auswahl 
erneuerbarer Energieträger eingesetzt werden, die hohe 
Luftqualitätsansprüche erfüllen. Verschiedene Energie-
gase, Hybridsysteme und Elektrobustechnologien wer-
den seit vielen Jahren in der Praxis eingesetzt. 

Gerade kleine und mittlere Städte könnten potenzi-
ell davon profitieren, dass ihre Strukturen noch weni-
ger „blockiert“ sind und sie noch stadtplanerische 
Handlungsspielräume besitzen. Ihnen fehlt aber oft die 
Repräsentations- und Verhandlungsfähigkeit gegen-
über den Zentralregierungen oder den regionalen Ent-
wicklungsbanken. Verkehrsprobleme überschreiten 
außerdem typischerweise oft auch die administrativen 
Grenzen der Zuständigkeit von Stadtregierungen. 

Bisher sind in diesem Bereich nur zwei CDM-Pro-
jekte erfolgreich gewesen: der U-Bahn Ausbau von 
Neu-Delhi und das Transmillenio BRT System von 
Bogota. Beide wurden in Hauptstädten gebaut. Gerade 
für kleine Städte ist es oft nicht möglich, die hohen 
administrativen Anforderungen des CDM zu erfüllen 
(darlegen einer unumstrittenen Baseline, Nachweis der 
Zusätzlichkeit der Emissionsreduktion,  Überprüfbarkeit 
usw.). 

Eine prioritäre und vereinfachte Anerkennung 
von ÖPNV-Systemen, z.  B. im Rahmen der Nationally 
Appropriate Mitigation Actions (NAMAs), ist daher 
anzustreben. Capacity building und aktive Unterstüt-
zung von kleinen und mittleren Städten durch die Ent-
wicklungsbanken sollte daher verstärkt erfolgen.

Entwicklung und Ausbau besonders geeigneter 
Technologien fördern
Einzelne Technologien und Formen erneuerbarer Ener-
giennutzung sind für den Einsatz in urbanen Räumen 
besonders geeignet und spezielle Förderprogramme 
sollten daher im Rahmen eines „Notfallplans nachhal-
tige Urbanisierung“ beschlossen werden. Geothermie 
ist im Gegensatz zu den meisten anderen erneuerba-
ren Energiequellen weder zeitlich schwankend noch 
 flächenintensiv. Sie ermöglicht es, zuverlässig sehr hohe 
Energiedichten zur Verfügung zu stellen. In der Strom-
gewinnung kann Geothermie gut Grundlast bereitstel-
len und die preisgünstige Wärme kann für viele Zwecke 
genutzt werden (Heiznetzwerke, Treibhäuser, indust-
rielle Nutzung usw.). An besonders geeigneten Stand-
orten kann auch Stromerzeugung sinnvoll sein. Solare 
Kühlsysteme sind für den Einsatz in subtropischen und 
tropischen Städten besonders geeignet, da der Zeitver-
lauf des Ressourcenangebots sich genau mit dem der 
Nachfrage überschneidet und sie so den Spitzenlast-
bedarf reduziert. Die Entsalzung von Meer- und Brack-
wasser zur städtischen Wasserversorgung ist bereits 
heute in vielen Weltregionen bedeutsam. 

Insgesamt bedarf es verstärkter Anstrengun-
gen bei der Entwicklung solcher Technologien. Dabei 
sollte auch die Resilienz dieser Systeme gegenüber 
den  Risiken des Klimawandels (Dürren, Überschwem-
mungen, Hitzewellen usw.) berücksichtigt werden. 
 Beispielsweise sollten im Rahmen von Maßnahmen zur 
 Katastrophenvorsorge gekühlte (mobile) Schutzräume 
für den Fall einer Hitzewelle vorgehalten werden.

Deutschland sollte im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit verstärkt Technologieentwicklung 
und Technologiekooperationen fördern (z.  B. PPP, joint 
ventures). Dabei sollte auch der Zugang zu Patenten 
und Wissen ermöglicht werden. Um Investitionsrisi-
ken zu mindern sollten staatliche Sicherheiten gewährt 
werden.

Handlungsebene Stadt und Städtebündnisse nutzen
Besonders auf kommunaler Ebene bedarf es erweiterter 
eigenständiger Finanzierungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten für eine klimaverträgliche Stadtentwicklung 
(Kap.  5). Das Potenzial zu Synergien und Lerneffek-
ten ist auf kommunaler Ebene sehr hoch. Beispielsweise 
könnten besonders mit den lokalen Gegebenheiten ver-
traute Pioniere des Wandels bei dem Aufbau klimaver-
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träglicher Städte wichtige Beiträge leisten. Städtepart-
nerschaften und -kooperationen sowie die Schaffung 
von Freiräumen für Pioniere des Wandels und Bewe-
gungen für urbane klimaverträgliche Entwicklung wer-
den zunehmend wichtiger, wie bereits bestehende kom-
munale Klimapartnerschaften oder Aktivitäten einzel-
ner wichtiger Akteure oder gesellschaftlicher Gruppen 
zeigen (Kap.  6). Bestehende Initiativen (Klimabünd-
nis), Städtebünde (Covenant of Mayors, C40), Städte-
partnerschaften und Akteursbündnisse (ICLEI, Lokale 
Agenda 21, World Urban Forum) sollten sich daher 
auf verschiedensten Ebenen international und bilate-
ral besser vernetzen, um die nachhaltige Urbanisierung 
voranzutreiben.

Stadt- und Raumplanung an unvermeidbaren 
Klimawandel anpassen
Stadt- und Raumplanung müssen nicht nur zur Vermei-
dung gefährlicher Klimaänderungen beitragen, son-
dern es geht auch darum, die zu erwartenden  Probleme 
durch den schon jetzt unvermeidbaren Klimawandel 
zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für Küsten-
städte und Flussanrainer. Unter anderem muss dem 
verstärkten Auftreten von urbanen Hitzeinseln Rech-
nung getragen werden. In solchen Maßnahmen liegen 
aber auch Gefahren der „verkehrten Anpassung“, etwa 
bei verstärktem Einsatz energieintensiver Klimaanlagen 
oder dem Ausbau von Deichen, der gleichzeitig Sied-
lungsaktivität in Überschwemmungsgebieten fördert. 
Die Anwendung ökologischer Kriterien des Risikoma-
nagements (Begrünung von Dachflächen, Beschattung 
der Betonflächen, Hochwasserschutz, der die tempo-
räre Überflutung in Kauf nimmt usw.) sollte daher favo-
risiert werden. Die Mittel zur Anpassungsfinanzierung 
sollten entsprechend prioritär eingesetzt werden. 

7.3.6.3 
Mittleres Ambitionsniveau: Stadt- und 
 Raumplanung in der Entwicklungszusammenarbeit 
auf Klimaverträglichkeit ausrichten
Bei der Stadtentwicklung in Entwicklungsländern müs-
sen zunächst die Voraussetzungen für eine klimaver-
trägliche Entwicklung in der Zukunft geschaffen wer-
den. Im Zuge der Konzentration der entwicklungspoli-
tischen Debatte auf die MDG sind in den letzten Jahren 
aus Sicht des WBGU einige zentrale Handlungsfelder 
der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) vernachlässigt 
worden. Dazu zählen die Themen Stadt- und Raum-
planung in der EZ. Im Rahmen von Städte- oder Län-
derpartnerschaften könnte Deutschland seine Erfah-
rungen mit neuen Geschäftsmodellen und Institutio-
nen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Städten 
an die Entwicklungsregionen weitergeben. Auch die 
Programme der Entwicklungsbanken sollten verstärkt 

auf nachhaltige Stadtentwicklung ausgerichtet werden. 
Grundlegende Defizite der Stadtplanung und -verwal-
tung sollten durch Capacity Building ausgeglichen wer-
den, um die Lage der Menschen in Elendsvierteln zu 
verbessern und eine funktionierende Basisinfrastruk-
tur aufzubauen. 

Globale Ausbildungsinitiative für Stadt- und 
Raumplaner sowie Architekten beginnen
Für den raschen Aufbau klimaverträglicher Städte fehlt 
es weltweit an entsprechend ausgebildeten Stadt- und 
Raumplanern sowie Architekten. Um die anstehen-
den Herausforderungen meistern zu können braucht es 
daher entsprechend gut ausgebildete Fachkräfte. Der 
WBGU empfiehlt eine globale Ausbildungsinitiative für 
nachhaltige Stadtplanung und Architektur in Gang zu 
setzen und mit hohem Tempo weltweit entsprechend 
spezialisierte neue Fakultäten zu fördern bzw. einzu-
richten. 

Zusätzlich sollte der Mangel an qualifizierten Aus-
bildungszentren für Stadt- und Raumplaner sowie 
Architekten in Entwicklungsländern im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit durch den Aufbau uni-
versitärer Studiengänge überwunden werden. Um die 
Aktualität der Ausbildung sowie die Anpassung an die 
nationalen Anforderungen zu gewährleisten, sollten 
diese an Forschungseinrichtungen angesiedelt sein und 
mit ihnen kooperieren. 

Aufbau und Neuausrichtung vorhandener 
Stadtplanungssysteme unterstützen
In vielen Entwicklungsländern fehlen die Kapazitäten 
für klimaverträgliche Stadt- und Raumplanung, weil 
bestehende Raumplanungsbehörden keine Kapazitäten 
speziell für den Aspekt der Klimaverträglichkeit haben 
oder bereits mit anderen Aufgaben (Versorgung mit 
Wohnraum, Trinkwasser, Abfallentsorgung usw.) an die 
Grenzen ihrer Möglichkeiten kommen. In beiden Fällen 
kann Entwicklungszusammenarbeit durch Kapazitäts-
aufbau Abhilfe schaffen. 

Finanzierung adäquat aufstocken
Die Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung 
nachhaltiger Urbanisierung sollte auf deutlich höhe-
rem Niveau als bisher stattfinden, um die erforderliche 
Größenordung und Beschleunigung zu erreichen. Bei-
spielsweise umfassen die Aktivitäten Deutschlands zur 
Förderung klimaverträglicher Urbanisierung in Asien 
im Rahmen der „Cities Development Initiative for Asia“ 
lediglich ein Volumen von 20 Mio. € über 5 Jahre. Der 
WBGU sieht hier angesichts der enormen Herausforde-
rungen eher das 100-fache Volumen als angemessen. 
Hohe Ansprüche an gute Regierungsführung (good 
governance) bei der Verwendung dieser Mittel und der 
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Implementierung städtebaulicher Richtlinien im allge-
meinen sollten selbstverständlich eingefordert werden. 

7.3.6.4 
Hohes Ambitionsniveau: Leuchtturmprojekte in 
großem Maßstab initiieren

Leuchtturmprojekt: klimaverträgliche Großstadt 
Als Ergänzung zu den genannten Maßnahmen, die auf 
kleinere und mittlere Städte abzielen, sollte auch die 
Symbolkraft von Megastädten genutzt werden. Die 
Weltbank sollte daher die Umsetzung besonders ambi-
tionierter Klimaschutzstrategien in Megastädten för-
dern (etwa die fünf besten der derzeit 21 Megastädte). 
Der WBGU empfiehlt Investitionen im zweistelligen 
Milliardenbereich.

EU-Initiative für eine klimaverträgliche 
Urbanisierung Asiens beginnen
Die derzeitige rasante Urbanisierung in Asien ist ein 
Brennpunkt des globalen Verstädterungstrends und 
birgt ein enormes Potenzial für Pfadabhängigkeiten, 
das eine klimaverträgliche Entwicklung über viele Jahr-
zehnte blockieren würde. Bisherige Bemühungen, die-
ses Thema auf die Agenda von Asien-Europa-Treffen 
(ASEM) zu setzen, sind jüngst gescheitert. Der WBGU 
empfiehlt daher, dass sich Deutschland für eine gebün-
delte europäische Initiative stark macht, die zur Förde-
rung einer klimaverträglichen Urbanisierung in Asien 
Initiativen mit Signalwirkung entwickelt und Finan-
zierungsinstrumente mobilisiert. Bei der Finanzierung 
sollten u.  a. die asiatische Entwicklungsbank und die 
Weltbank eine Rolle spielen. 

Experiment: Vorfahrt für nachhaltige Mobilität 
innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings
Deutschland kann als Akteur auf der internationalen 
Bühne erheblich an Einfluss gewinnen, wenn es selbst 
als Vorreiter agiert. Dazu sollten noch mehr Modellre-
gionen (siehe auch BMBF Wettbewerb „Energieeffizi-
ente Stadt“) entwickelt werden, in denen neue Kon-
zepte erprobt werden können. Generell sollten Frei-
räume und Experimentierfelder für Pioniere des Wan-
dels geschaffen werden, Kommunen sollten sich selbst 
als solche verstehen. Mit dem Klimamanifest der deut-
schen Architekten und Raumplaner „Vernunft für die 
Welt“ (2009) ist hierfür ein wichtiger Referenzrahmen 
entstanden. 

Kommunen sollten generell mehr Mut für ambiti-
onierte Experimente mit Signalwirkung aufbringen, 
etwa zur Ermöglichung neuer Formen innerstädtischer 
Mobilität. Anstatt bei prognostiziertem steigendem 
Verkehrsaufkommen reflexartig den Straßenausbau zu 
fördern sollten im Sinne der im Szenario „Morgenstadt“ 

(BMBF, 2010f) skizzierten künftigen urbanen Lebens-
weise visionäre Alternativangebote für eine zukunfts-
orientierte und moderne nachhaltige Mobilität gemacht 
werden. Eine Maßnahme auf hohem Ambitionsniveau 
wäre z.  B. die Schaffung einer Verkehrszone innerhalb 
des Berliner S-Bahn-Rings, in der nachhaltige Mobi-
lität uneingeschränkt Vorfahrt hat. Ziel sollte es sein, 
den externen Verkehr möglichst fernzuhalten und der 
Nutzung automobilen Individualverkehrs innerhalb 
des S-Bahn-Rings attraktive alternative Mobilitätsan-
gebote entgegen zu setzen. Besitzer und Besitzerinnen 
von Kraftfahrzeugen, die innerhalb des S-Bahn-Rings 
wohnen, sollten automatisch zum Erwerb einer Jah-
reskarte für den ÖPNV verpflichtet werden und so zur 
Finanzierung beitragen. 

Die durch die sinkenden Ausgaben für Straßenver-
kehrsinfrastruktur freiwerdenden Finanzmittel sollten 
zugunsten massiver Investitionen in einen ganzjährig 
leistungsfähigen, preisgünstigen, sicheren und kom-
fortablen ÖPNV eingesetzt werden. Damit würde die 
Lebensqualität in der Stadt verbessert, die Gesund-
heitsgefährdung durch Verkehr und seine Emissionen 
gemindert sowie ein wichtiger Beitrag zur klimaverträg-
lichen Transformation geleistet. Kleinere Städte haben 
es in Teilbereichen schon vorgemacht: Durch die Ein-
führung eines kostenlosen ÖPNV hat sich die Zahl sei-
ner Nutzer in der belgischen Stadt Hasselt seit 1996 
etwa verzehnfacht (Kap. 6).

Internationale Bauausstellung 2020: Klimapolitische 
Potenziale einer Industrienation demonstrieren
Der Berliner Senat bereitet eine Internationale Bauaus-
stellung (IBA) für das Jahr 2020 vor. Eines der Themen 
dieser dritten IBA (nach 1957 und 1987) in der Stadt 
werden Klimawandel und Ressourceneffizienz sein. 
IBAs sind städtebauliche und architektonische Schau-
fenster und zugleich Ausnahmezustände auf Zeit. Die 
IBA Berlin 2020 sollte für ganz Deutschland Gelegen-
heit und Aufforderung sein, die Potenziale und Fähig-
keiten dieser modernen Industrienation in Sachen 
 Klimaschutz und Klimaanpassung einmal an einem Ort 
als konkret gebautes und gelebtes städtisches Modell zu 
zeigen. Europäische Konsortien planen klimaverträgli-
che Städte in China oder am Persischen Golf, aber auf-
grund des hohen Anteils an gewachsener Bausubstanz 
gibt es in Europa kaum Flächen und Orte, wo ein Vor-
zeigeprojekt gebaut werden kann. Berlin verfügt mit 
seinen großen Raumreserven, allen voran den bereits 
bzw. künftig stillgelegten Flughäfen Tempelhof und 
Tegel, über außergewöhnlich gute Bedingungen, um 
eine deutsche Variante einer klimaverträglichen Stadt 
sowohl im Wohn- wie im Gewerbebereich zu bauen. 
Berlins guter ÖPNV bietet zudem eine hervorragende 
Gelegenheit, CO2-freie Mobilitätskonzepte in diese IBA 
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zu integrieren. Keine andere deutsche Stadt verfügt 
über einen so breiten Querschnitt durch alle Gebäude-
typen des Landes. Eine IBA im Zeichen des Klimawan-
dels sollte daher auch ausgewählte Bestandsgebäude in 
der ganzen Stadt (fraktale IBA) durch mustergültige, 
sowohl energetisch als auch ästhetisch und sozial über-
zeugende Sanierungen einbeziehen. Der WBGU emp-
fiehlt, auf der IBA das Thema Klimaschutz und Klima-
wandel im Sinne des Ausbaus des Berliner Stadtkapitals 
in der Konzeption der IBA zentral zu stellen und ehr-
geizige Projektkriterien zu definieren, um damit die IBA 
zu einem Leuchtturmprojekt für klimaverträgliche Ent-
wicklung mit internationaler Ausstrahlung zu machen. 
Der WBGU empfiehlt zudem, die dritte IBA in der Bun-
deshauptstadt auch als internationales Schaufenster 
und Beleg der Ernsthaftigkeit der deutschen klimapo-
litischen Ziele materiell und ideell durch den Bund zu 
unterstützen. 

7.3.7 
Bündel 7: Klimaverträgliche Landnutzung  
voranbringen

Priorität global nachhaltiger Landnutzungspolitik muss 
die Sicherung der Ernährung für die knapp eine Mil-
liarde mangel- und unterernährter Menschen sein. 
Zudem wird die Nachfrage nach Agrargütern erheb-
lich steigen, denn es werden nicht nur bis 2050 etwa 
2,6 Mrd. Menschen hinzu kommen, sondern es steigt 
auch die Zahl der Menschen mit emissionsintensiven 
Ernährungsstilen, also hohem Anteil tierischer Pro-
dukte. Mit der zunehmenden Nutzung von Bioenergie 
und biobasierten Materialien kommen massive Nach-
frageschübe hinzu. Gleichzeitig wird die Konkurrenz 
um knappe Flächen durch Bodendegradation, Was-
sermangel und zunehmende Klimawirkungen ver-
schärft. Zudem gibt es einen internationalen Konsens, 
dass zur Erhaltung der biologischen Vielfalt größere 
und besser vernetzte Schutzflächen ausgewiesen wer-
den müssen. Die Umwandlung natürlicher Ökosysteme 
zur Gewinnung neuer Nutzflächen ist zudem aus Kli-
maschutz- und Naturschutzgründen keine nachhaltige 
Option. Nicht zuletzt kommt die notwendige Minde-
rung der Treibhausgasemissionen aus der Landnutzung 
als zusätzliche Herausforderung hinzu (Kap. 1.2.2). 

Die Transformation der globalen Landnutzung wird 
aus diesen Gründen zu einer zentralen Zukunftsauf-
gabe. Es ist nach Ansicht des WBGU nicht nur eine 
deutliche Intensivierung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion auf nachhaltige Weise erforderlich, sondern es 
müssen auch neue Strategien zur Steigerung der Effi-
zienz auf der Nachfrageseite sowie zur Substitution 
vor allem flächen- bzw. emissionsintensiver Produkte 
umgesetzt werden (Kap.  7.3.7.1). Knapp ein Vier-

tel der weltweiten Treibhausgasemissionen lässt sich 
dem Transformationsfeld Landnutzung zuordnen. Sie 
stammen aus direkten Emissionen der Landwirtschaft 
sowie aus Landnutzungsänderungen, letztere überwie-
gend aus der Entwaldung in den Tropen (Kap. 4.1.7.1). 
Diese Emissionen lassen sich mindern, aber Landnut-
zungssysteme können nicht völlig emissionsfrei wer-
den, schon allein wegen des aus der Stickstoffdüngung 
resultierenden Lachgases. Ohne einen wesentlichen 
Beitrag der Landnutzung kann die Klimastabilisierung 
nicht gelingen. Daher sollte die Minderung von Treib-
hausgasemissionen zu einem weiteren Kernbestand-
teil neuer Strategien eines globalen, integrierten Land-
nutzungsmanagements werden. Im Folgenden wer-
den dafür die wichtigsten Ansatzpunkte im Transfor-
mationsfeld Landnutzung benannt. Dazu gehören vor 
allem der Waldschutz (Kap. 7.3.7.2), die Minderung der 
Emissionen aus der landwirtschaftlichen Produktion 
(Kap.  7.3.7.3) sowie die Förderung klimafreundlicher 
Ernährungsweisen (Kap. 7.3.7.4). 

7.3.7.1 
Globale Kommission für nachhaltige Landnutzung 
einsetzen
Die Transformation der globalen Landnutzung sollte 
auf der politischen Agenda eine erheblich höhere Prio-
rität bekommen und auf internationaler Ebene stärker 
thematisiert und institutionell besser verankert wer-
den. Der WBGU bekräftigt seine Empfehlung, dass zur 
Organisation dieses internationalen Suchprozesses eine 
neue „Globale Kommission für nachhaltige Landnut-
zung“ eingerichtet werden sollte (WBGU, 2009a). Zu 
den Aufgaben der Kommission soll gehören, die wich-
tigen Herausforderungen in der globalen Landnutzung 
zu identifizieren und den Stand des Wissens zusam-
menzutragen. Darauf aufbauend sollte sie eine Vision 
entwickeln und Grundlagen, Mechanismen und Leitli-
nien zum globalen Landnutzungsmanagement erarbei-
ten. Die neue Kommission, mit umfassenden Zustän-
digkeit für integrierte Landnutzung, die weit über Fra-
gen von Landwirtschaft oder Ernährungssicherung im 
engeren Sinne hinausgehen müsste, könnte bei UNEP 
angesiedelt werden und in Zusammenarbeit mit ande-
ren UN-Organisationen, etwa der FAO, stehen. Die 
Ergebnisse sollten regelmäßig im Rahmen des globa-
len Umweltministerforums von UNEP oder des stra-
tegisch wichtigen Forums der Staats- und Regierungs-
chefs (G20) auf die Agenda gesetzt werden. Die Ein-
richtung einer solchen Kommission hätte ein mittleres 
Ambitionsniveau. Sie sollte u.  a. konkret folgende Auf-
gaben erfüllen: 
1. Feststellung des wissenschaftlichen Sachstands 

zur globalen Landnutzung: Der von der Weltbank 
 initiierte Weltagrarbericht (International Assess-
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ment of Agricultural Knowledge, Science and Tech-
nology for Development; IAASTD, 2009) war ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg, gemeinsam mit den 
verschiedenen Akteuren und ihren extrem divergie-
renden Interessen zumindest für die Landwirtschaft 
einen solchen Konsens zu erarbeiten. Weil ein über-
greifender Konsens unter Einbeziehung aller gro-
ßen multinationalen Agrarkonzerne und wichti-
ger Schlüsselstaaten in diesem ersten Schritt nicht 
erreicht werden konnte, sollte die Arbeit fortgesetzt 
werden. Im Sektor Forstwirtschaft besteht Einigung 
über die Notwendigkeit des Stopps der Emissionen 
aus Entwaldung, aber darüber hinaus fehlen ent-
sprechende internationale Bemühungen für eine 
Konsensbildung. Die Kommission sollte nach dem 
Vorbild von IPCC (Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change) und IPBES (Intergovernmental Sci-
ence-Policy Platform on Biodiversity and  Ecosystem 
Services) eine integrierte Begutachtung des wissen-
schaftlichen Sachstands zur globalen Landnutzung 
anstoßen, die global und übergreifend alle Sekto-
ren der Landnutzung sowie die Kette der Produkte 
aus der Landnutzung bis hin zum Produkt bzw. zur 
 Nutzung in den Blick nimmt. 

2. Zielsetzung und Initiativen für klimafreundliche 
Ernährung: Der WBGU empfiehlt als internationa-
les Ziel, den globalen durchschnittlichen Pro-Kopf-
Verbrauch emissionsintensiver Nahrungsmittel zu 
verringern, um den Trend zu zunehmenden Flä-
chenkonkurrenzen abzumildern. Dafür ist in den 
Industrieländern eine Reduktion des Konsums tie-
rischer Produkte erforderlich. Gleichzeitig sollte 
der rapide Anstieg in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern gedämpft werden (Kap. 4). Dazu sollte 
die Kommission z.  B. im Umfeld der UN-Organisati-
onen Initiativen anstoßen, so dass eine internatio-
nale Zusammenarbeit und Zielsetzung zur Flächen-
inanspruchnahme für den Pro-Kopf-Verbrauch von 
Nahrungsmitteln zustande kommt. Des Weiteren 
empfiehlt der WBGU die Zielsetzung, die Verluste 
von Agrargütern vom Acker bis zum Konsumenten 
bis 2050 zu halbieren. 

3. Erarbeitung eines Mindeststandards für alle Pro-
dukte aus Biomasse: Die Kommission sollte mit-
telfristig einen globalen Biomassestandard erar-
beiten, der die Produktion aller Biomassearten für 
verschiedenste Nutzungen (Nahrungs- und Fut-
termittel, energetische und stoffliche Nutzung) län-
der- und sektorübergreifend regelt (WBGU, 2009a). 

4. Prüfung von Optionen für ein globales Flächenma-
nagement: Angesichts der genannten Herausfor-
derungen an die globale Landnutzung (Kap. 1.2.5) 
stellt sich die Frage, ob nicht die globalen Muster 
der Landnutzung mittelfristig fundamental verän-

dert werden müssen. In einer „optimalen“ Land-
nutzung würde je nach den regionalen edaphischen 
Gegebenheiten die dafür am besten geeignete Forst- 
bzw. Agrarproduktion bevorzugt (Schellnhuber und 
Huber, 2010). So würde z.  B. die Produktion von 
Nahrungsmitteln auf die vergleichsweise seltenen 
Gunstböden konzentriert. Voraussetzungen für ein 
solches System wären allerdings u.  a. ein Weltagrar-
handel ohne Verzerrungen und eine globale Hono-
rierung signifikanter Ökosystemleistungen, etwa 
für biologische Vielfalt natürlicher Ökosysteme. 
Ideen für ein entsprechendes globales Flächenma-
nagement sowie die dafür notwendigen Rahmenbe-
dingungen und Instrumente sollten von der Kom-
mission geprüft werden. 

7.3.7.2 
Nachhaltige Waldwirtschaft und Vermeidung von 
Emissionen aus Entwaldung und zerstörerischer 
Waldnutzung
Der größte Emissionsfaktor im Transformationsfeld 
Landnutzung ist die Landkonversion, vor allem die 
Umwandlung von Wäldern und anderen natürlichen 
Ökosystemen in landwirtschaftliche Flächen. Daher 
ist der Stopp der Entwaldung ein vordringliches Ziel. 
Die globale Entwaldungsrate bleibt auf einem hohen 
Niveau und der Kohlenstoffspeicher Wald nimmt wei-
ter ab (Kap. 1.2.5). Finanzielle Anreize (national und 
international) um die Waldfläche zu vergrößern, Ent-
waldung und zerstörerische Waldnutzung zu stoppen 
sowie Wälder und Moore zu erhalten und nachhaltig 
zu bewirtschaften, stellen für die Transformation daher 
einen wichtigen Hebel dar. 

Niedriges Ambitionsniveau: Nachhaltige 
Waldwirtschaft ausweiten
Der Waldschutz und eine nachhaltige Waldbewirt-
schaftung nehmen eine entscheidende Rolle für die 
Bindung und Speicherung von CO2 sowie für den Auf-
bau von Senken ein. In der Waldwirtschaft ist aber eine 
rein klimaschutzgetriebene Transformation nicht sinn-
voll. Der WBGU empfiehlt Ökosystemleistungen ins-
gesamt stärker in den Fokus zu rücken, denn auch die 
Bereitstellung von z.  B. Wasserschutz und Bodenqua-
lität sind entscheidend für die Transformation. Dafür 
sollten die Anreize und Honorierungssysteme für Öko-
systemleistungen weiterentwickelt und umgesetzt wer-
den. Der WBGU empfiehlt, die Bindung und Speiche-
rung von CO2 zusammen mit anderen wichtigen Öko-
systemleistungen stärker in den jeweiligen nationalen 
und internationalen Waldstrategien und -programmen 
der einzelnen Länder zu berücksichtigten. Dies gilt bei-
spielsweise auch für die gerade entstehende Waldstra-
tegie 2020 der Bundesregierung. Die nationalen Ver-
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pflichtungen, die sich aus der Biodiversitätskonvention 
(CBD) ergeben, sollten integriert werden. Zudem wer-
den die Waldflächen in öffentlicher Hand ihrer Vorbild-
funktion gerecht, wenn sie nach den Nachhaltigkeits-
kriterien, etwa des Forest Stewardship Council (FSC), 
bewirtschaftet und zertifiziert werden. 

Mittleres Ambitionsniveau: Kaskadennutzung von 
Holzprodukten fördern
Die nationalen Rohstoffstrategien für Holz, wie bei-
spielsweise die Charta für Holz der Bundesregie-
rung, sind für die Transformation von großer Bedeu-
tung. Durch eine steigende Nachfrage nach Holzener-
gie und durch vermehrte Nutzung langlebiger Holz-
produkte zur Substitution fossiler und mineralischer 
Rohstoffe steigen auch die Preise für Holz. Oft stellen 
die Rohstoffstrategien die Absatzsteigerung des Roh-
stoffs Holz in den Vordergrund. Hier sollten Klima-
verträglichkeit und der Erhalt von Ökosystemleistun-
gen stärker berücksichtigt werden. Es ist anzustreben, 
dass die Wälder eine signifikante Senke für CO2 darstel-
len, um eine Transformation zu fördern. Der Schwer-
punkt sollte auf eine Kaskadennutzung des Rohstoffes 
Holz gelegt werden. Zudem sind begleitende steuernde 
Maßnahmen nötig, z.  B. der Abbau indirekter Subven-
tionen für energieintensive Baustoffe. Im Rahmen der 
öffentlichen Beschaffung, insbesondere auch beim 
Import, sollte auf Holz aus nachhaltig bewirtschafteten 
und zertifizierten Wäldern (z.  B. gemäß FSC) zurückge-
griffen werden. 

Mittleres Ambitionsniveau: Agroforstwirtschaft 
politisch unterstützen 
Agroforstsysteme tragen zur Ernährungssicherheit bei 
und spielen neben der Anpassung an den Klimawandel 
auch zunehmend eine Rolle bei der Kohlenstoffseques-
trierung und der indirekten Minderung von Emissionen 
(ICRAF, 2010). Der WBGU hält daher eine Verbesserung 
der sektor-übergreifenden Koordination in den Minis-
terien (Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Wasser- und Bodenmanagement) für sinn-
voll, um das Potenzial der Agroforstwirtschaft optimal 
zu nutzen. Es gilt zudem die nötigen Informationen und 
Anreizsysteme zu schaffen, sowie gesetzliche Barrieren 
abzubauen, die in vielen Ländern (auch in Deutschland) 
die Etablierung von Agroforstwirtschaft behindern. In 
der Umgestaltung der EU-Agrarpolitik sollte die Agro-
forstwirtschaft durch Zahlungen von Ökosystemleis-
tungen stärker berücksichtigt und gefördert werden. 

Mittleres Ambitionsniveau: Moore schützen
Moore gelten als äußerst effektive Ökosysteme für die 
Kohlenstoffspeicherung und spielen damit eine wich-
tige Rolle für den Klimaschutz. Der Schutz von Mooren, 

ein Stopp der Moorentwässerung und die Renaturie-
rung von Mooren sind daher äußerst wichtig und soll-
ten mit Förderprogrammen und ordnungspolitischen 
Maßnahmen gestützt werden. Durch ein Umsteuern 
in der EU-Agrarpolitik hin zu Direktzahlungen für den 
Erhalt von Ökosystemleistungen sowie durch nationale 
Erlöse aus dem EU-Emissionshandel könnte der Moor-
schutz finanziert werden können. 

Mittleres Ambitionsniveau: Strategische Allianzen 
mit relevanten „Waldländern“ ausbauen
Deutschland engagiert sich seit vielen Jahren in der 
Zusammenarbeit mit relevanten Waldländern, wie z.  B. 
Indonesien, China, Brasilien, Philippinen, Papua Neu-
guinea und D.  R. Kongo. Durch den Ausbau dieser sub-
globalen Allianzen können die technischen und admi-
nistrativen Rahmenbedingungen gemeinsam entwi-
ckelt und erprobt werden, die Voraussetzung für eine 
rasche und erfolgreiche Umsetzung von REDD-plus-
Projekten sind (WBGU, 2010). Dies gilt für die Aus-
gestaltung von Monitoring- und Berichtssystemen für 
die Emissionsmessungen im Waldbereich sowie für die 
Frage, wie andere wichtige Nachhaltigkeits- und Ent-
wicklungsdimensionen berücksichtigt werden können. 
Darunter zählen die Erhaltung der natürlichen Wälder 
und der biologischen Vielfalt genauso wie die umfas-
sende Beteiligung aller Interessengruppen sowie die 
Stärkung der Land- und Nutzungsrechte indigener Völ-
ker und der lokalen Bevölkerung. Diese langfristig ori-
entierten Allianzen ermöglichen es, die vielfältigen 
Erfahrungen mit einzelnen Projekten in eine bi- bzw. 
multilaterale Strategie einzubinden, regional zu vernet-
zen und in einem größeren Maßstab voranzutreiben. 
Um das Vertrauen der Partnerländer in die internatio-
nalen Prozesse zu fördern, ist die Freigabe der zugesag-
ten zusätzlichen Fast-start-Mittel und ihre Zusätzlich-
keit sicherzustellen und ein angemessener Teil für den 
Waldbereich zu reservieren. Dies ist eine wichtige Vor-
aussetzung, um strategische Allianzen mit den wichti-
gen Waldländern voranzutreiben.

Mittleres Ambitionsniveau: REDD-plus Interim 
Partnerschaft unterstützen
Mit der REDD-plus Interim Partnerschaft ist ein ernst-
zunehmender internationaler Dialogprozess entstan-
den. Deutschland kann diese wichtige Plattform für 
REDD-plus nutzen, um ergänzend zu den laufenden 
Verhandlungen unter der UNFCCC die nötigen ökolo-
gischen sowie sozialen Mindeststandards in die sich 
weltweit schnell entwickelnden Projekte und Initiati-
ven sowie Finanzierungsinstrumente einzubringen.
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Hohes Ambitionsniveau: Multilaterale 
Verhandlungen zu REDD-plus vorantreiben
Ein REDD-plus-Regime unter dem Dach der UNFCCC 
ist zwingend notwendig, um den globalen Rahmen für 
einen rechtlich verbindlichen Mechanismus zu schaf-
fen und die nötige langfristige Planungssicherheit zu 
geben. Damit ein Zeitplan und das globale Ziel, bis 
2020 die globale Entwaldung zu halbieren und bis 
2030 ganz zu stoppen, bei der nächsten Vertragsstaa-
tenkonferenz im Entscheidungstext verankert werden 
kann, müssen die entsprechenden finanziellen Bei-
träge durch die Industrieländer geleistet werden. Dies 
ist notwendig, damit die Entwicklungsländer im Gegen-
zug nationale Strategien zu REDD-plus entwickeln kön-
nen. Die Waldländer benötigen Unterstützung, um eine 
Baseline sowie ein Monitoring- und Berichtssystem zu 
etablieren, damit die reduzierten Emissionen bewer-
tet und leistungsabhängige Zahlungen garantiert wer-
den können. Auch sollte ein nationales Informations-
system eingerichtet werden, mit dem über die Einhal-
tung der sozialen und ökologischen Standards berichtet 
wird. Die Berücksichtigung biologischer Vielfalt sowie 
der Rechte indigener Völker und lokaler Gemeinschaf-
ten sind entscheidende Voraussetzungen für ein erfolg-
reiches REDD-plus-Regime. Der WBGU sieht die Not-
wendigkeit, in einem zukünftigen Abkommen auch 
Anreize für Waldschutz und nachhaltiger Waldwirt-
schaft zu schaffen. Die Synergien mit der Biodiversi-
tätskonvention (CBD) könnten besser genutzt wer-
den, z.  B. durch einen Verweis in den Entscheidungen 
der UNFCCC auf den in Nagoya beschlossenen Strategi-
schen Plan der CBD. Es ist zudem wichtig die Walddefi-
nition zu überdenken, bzw. eine gemeinsame Waldde-
finition von UNFCCC, CBD und FAO zu fordern, da bis-
her nicht zwischen Naturwäldern, Wirtschaftswäldern 
und Plantagen unterschieden wird. 

7.3.7.3 
Landwirtschaft klimaverträglich gestalten
Die globale Landwirtschaft muss den absehbaren, 
erheblich ansteigenden Bedarf nach Nahrungsmitteln, 
Bioenergie und stofflich genutzter Biomasse auf nach-
haltige Weise decken und gleichzeitig die Treibhausgas-
emissionen deutlich senken, ohne durch Rodung von 
Wäldern neues Land zur Verfügung stellen zu können. 
Diese Kombination von Anforderungen ist eine erheb-
liche Herausforderung, zumal die produktiven Flä-
chen durch fortschreitende Bodendegradation, Was-
serknappheit und Klimawandel immer knapper werden 
und die Rodung von Wäldern zur Gewinnung neuer 
Flächen mit Klima- und Naturschutz unvereinbar ist 
(Kap. 1.2.5, 4.3.4, 7.3.7.1). 

Etwa die Hälfte der globalen Treibhausgasemissi-
onen aus der Landwirtschaft könnte ökonomisch sinn-

voll vermieden werden, vor allem durch verbesserte 
Kohlenstoffsequestrierung in den Böden sowie durch 
Minderung der CH4-Emissionen aus der Tierproduktion 
und der N2O-Emissionen aus der Stickstoffdüngung. 
Allerdings hat es trotz dieses großen Potenzials in den 
letzten Jahrzehnten nur wenig Fortschritt auf diesem 
Gebiet gegeben. Zu den notwendigen Techniken einer 
Emissionsvermeidung besteht zwar noch erheblicher 
Forschungsbedarf (Kap. 8), aber viele dieser Techniken 
sind bereits entwickelt und anwendbar. Um einen gro-
ßen Schritt nach vorn zu erreichen, müssen die Finan-
zierungsinstrumente auf eine rasche Einführung der 
Techniken optimiert sowie ein deutlich verbesserter 
Wissens- und Technologietransfer in die Entwicklungs-
länder organisiert werden. 

Niedriges Ambitionsniveau: Investitionen in 
klimaverträgliche Landwirtschaft lenken
Neben dem mangelnden Zugang zu Information und 
Technologietransfer werden ähnlich wie im Energie-
bereich (Kap.  7.3.8) Investitionen in die nachhaltige 
Landwirtschaft und die ländlich agrarische Infrastruk-
tur nicht in ausreichendem Maße getätigt. Angesichts 
der in Entwicklungsländern ohnehin notwendigen 
erheblichen Investitionen ist es vor allem wichtig, die 
zu erwarteten Investitionen zu stärken und so zu len-
ken, dass synergetische Maßnahmen für klimaverträg-
liches Management und Produktionssteigerung beson-
ders gefördert werden. Hierfür sollte sich Deutschland 
sowohl in der EU als auch in den internationalen Insti-
tutionen wie FAO, IFAD oder Weltbank einsetzen sowie 
die eigene Entwicklungspolitik entsprechend fokussie-
ren (Kap. 5). 

Niedriges Ambitionsniveau: Anreize schaffen für 
eine klimaverträgliche Landwirtschaft
Klimafreundliches Landmanagement muss sich für 
Agrarbetriebe auch langfristig lohnen. Die Anreize soll-
ten aufgrund des (auf Betriebsebene) mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbundenen Monitoring der THG-
Emissionen eher maßnahmen- als emissionsbasiert 
erfolgen. So rät der WBGU etwa von der direkten Ein-
bindung der Emissionen aus der Landwirtschaft in ein 
Emissionshandelssystem auf Unternehmensebene, wie 
etwa dem EU ETS, ab. Klimaschutzmaßnahmen in der 
Landwirtschaft sollten bevorzugt direkt gefördert wer-
den, z.  B. im Rahmen der EU. 

Niedriges Ambitionsniveau: Verluste minimieren
Die Umsetzung der verfügbaren Maßnahmen zur Sen-
kung der Verluste von Agrargütern nach der Ernte und 
beim Konsumenten bzw. in den Haushalten sollte mit 
Nachdruck vorangetrieben werden. Der WBGU emp-
fiehlt als Zielsetzung, die Verluste von Agrargütern vom 
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Acker bis zum Konsumenten bis 2050 zu halbieren. 

Mittleres Ambitionsniveau: Klimaverträgliche 
Agrartechniken in Entwicklungsländern anwenden
In den Entwicklungsregionen gibt es erhebliche Poten-
ziale, die landwirtschaftliche Produktion durch die 
Anwendung nachhaltiger Agrarpraktiken zu intensi-
vieren. Da die einschlägigen Agrartechniken weitge-
hend bekannt sind, ist hier weniger Technologietrans-
fer als strategische Beratungsleistung und der Aufbau 
entsprechender Kapazitäten in der Breite erforderlich 
(Kap. 5). 

Die bi- und multilaterale Entwicklungszusammenar-
beit der Bundesregierung und der EU sollten sich dabei 
an den Empfehlungen des Weltagrarberichts (IAASTD) 
orientieren und eine systematische Intensivierung der 
landwirtschaftlichen Produktion in Entwicklungslän-
dern durch die Anwendung des bereits existierenden 
landwirtschaftlichen Wissens fördern. Agroforstwirt-
schaft ist für die Transformation besonders vorteilhaft: 
Sie kann nicht nur armen Bauern helfen ihre Produk-
tion zu steigern, sondern trägt zugleich zur Kohlen-
stoffspeicherung und zu einer verbesserten Kohlen-
stoffabsorptionsfähigkeit der Böden bei.

Dem gegenüber ist die Ausweitung landwirtschaftli-
cher Nutzflächen mit erheblichen Emissionen und nicht 
zuletzt mit Verlust biologischer Vielfalt verbunden. Der 
WBGU  empfiehlt daher in der bi- und  multilateralen 
Entwicklungszusammenarbeit und den einschlägigen 
internationalen Foren grundsätzlich gegen eine Aus-
dehnung landwirtschaftlicher Nutzflächen zu argu-
mentieren.

Mittleres Ambitionsniveau: Internationale 
Rahmenbedingungen für nachhaltige Bioenergie 
schaffen
Der WBGU bekräftigt, dass insbesondere die Auswei-
tung der Bioenergienutzung mit erheblichen Risiken 
für verschiedene Dimensionen der Nachhaltigkeit ver-
bunden ist (Kasten 4.1-4; WBGU, 2008). Aufgrund der 
durch den internationalen Handel mit Argargütern ext-
rem unübersichtlichen Wirkungsketten kann in letzter 
Konsequenz nur die Schaffung eines internationalen 
Regelungsrahmens die Nachhaltigkeit bei der Nutzung 
von Bioenergie gewährleisten. Hierfür sollte zeitnah 
auch ein internationaler Konsens zu einem Mindest-
standard für nachhaltige Bioenergieproduktion sowie zu 
einer umfassenden, internationalen  Bioenergiestrategie 
entwickelt werden. Ein wichtiger Baustein ist die Ent-
wicklung eines globalen, GIS-gestützten Landnut-
zungskatasters, das für jeden importierten Bioener-
gieträger Auskunft über die entsprechende Produkti-
onsfläche geben kann. Die Erarbeitung eines solchen 
Landnutzungskatasters ist nicht zuletzt auch eine For-

schungsaufgabe (Kap. 8). Bevor ein solcher internati-
onaler Regelungsrahmen nicht etabliert ist, sollte der 
Ausbau der Bioenergie nur sehr vorsichtig vorangetrie-
ben werden (WBGU, 2009a). 

Hohes Ambitionsniveau: Weltagrarhandel 
liberalisieren und EU-Agrarsubventionen 
reformieren 
Der WBGU betont erneut die große Bedeutung einer 
raschen und weitergehenden Liberalisierung des Welt-
agrarhandels im Rahmen der WTO (WBGU, 2009a). 
Die Ernährungssicherheit muss bei der Liberalisie-
rung des Agrarhandels höchste Priorität haben. Dazu 
sollten langfristig von den Weltagrarmärkten Impulse 
für Investitions- und Produktionssteigerungen gerade 
in ärmeren Entwicklungsländern ausgehen. Vor allem 
in Industrieländern sollten hierzu Importbarrieren für 
Agrargüter stärker abgebaut sowie Exportsubventi-
onen zurückgeführt werden. Entsprechend sollten in 
der EU die Agrarsubventionen für die industrielle land-
wirtschaftliche Produktion sowie für den Export von 
Agrargütern kurzfristig weiter reduziert sowie der 
Marktzugang für Entwicklungsländer verbessert wer-
den. Zur Förderung gesellschaftlich gewünschter öko-
logischer Leistungen ist ihre gezielte Honorierung all-
gemeinen Flächen- oder Betriebsprämien vorzuziehen 
(SRU, 2008). Im Hinblick auf die Transformation soll-
ten insbesondere Subventionen zugunsten der direk-
ten wie indirekten Stützung der Tierproduktion (z.  B. 
für Futtermittelanbau oder Stallanlagen) sowie zuguns-
ten der Nutzung fossiler Energieträger in der Landwirt-
schaft (Agrardiesel) drastisch, rasch und EU-weit koor-
diniert abgebaut werden. 

Als Folge der Liberalisierung können Preissteige-
rungen ausgelöst werden, die insbesondere in Nah-
rungsmittel importierenden Niedrigeinkommenslän-
dern (Low-Income Food-Deficit Countries, LIFDC) 
als  Nettoimporteuren von Agrargütern negative 
 Wirkungen entfalten können. Diese sollten durch 
internationale finanzielle Unterstützungs-, Ausgleichs- 
und Schutzmechanismen ausgeglichen werden (hohes 
Ambitionsniveau; Kap. 4; WBGU, 2009a). 

7.3.7.4 
Klimaverträgliche Ernährungsweisen fördern
Der Schwerpunkt der Diskussionen im Bereich Land-
wirtschaft liegt vor allem auf der Befriedigung einer 
künftig erwarteten Nachfrage durch gesteigerte Pro-
duktion. Die transformative Wirkung einer Beeinflus-
sung der Nachfrage sollte aber nicht unterschätzt wer-
den. Neben der Bevölkerungsentwicklung sind auf-
grund der sehr unterschiedlichen Emissionsinten-
sitäten von Nahrungsmitteln vor allem veränderte 
Ernährungsgewohnheiten der dynamischste Faktor in 
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der Landnutzung. In Industrieländern und zunehmend 
auch in einkommensstarken Schichten von Schwellen- 
und Entwicklungsländern nimmt der Konsum tierischer 
Produkte zu, die gegenüber pflanzlichen Agrargütern 
erheblich höhere Treibhausgasemissionen verursachen. 
Die Viehwirtschaft ist heute schon der größte Einfluss-
faktor der weltweiten anthropogenen Landnutzung. 
Dieser Sektor beansprucht insgesamt, d.  h. direkt und 
indirekt, etwa drei Viertel der landwirtschaftlichen Flä-
chen und trägt knapp ein Fünftel zu den anthropoge-
nen Treibhausgasemissionen bei (mit Anbau von Fut-
termitteln; Kap. 4.1.7.2), verschafft aber auch 1,3 Mrd. 
Menschen Einkommen. 

Niedriges Ambitionsniveau: Vorreiterfunktion 
öffentlicher Institutionen stärken
Aufklärungs- und Informationskampagnen für ein 
bewussteres Konsumverhalten können dazu beitra-
gen, freiwillig die Konsummuster zu verändern. Die 
Botschaft sollte sein: Eine fleischreduzierte Kost mit 
hohen Anteilen an frischen, regionalen und saisonalen 
Produkten möglichst aus Bioproduktion ist nicht nur 
aus Klimaschutzgründen, sondern auch aus gesund-
heitlicher Sicht förderungswürdig. Gleichzeitig sollte 
das Bewusstsein für vermeidbare Emissionen und Kos-
ten geschärft werden, die dadurch entstehen, dass Nah-
rungsmittel in den Haushalten verderben bzw. wegge-
worfen werden. Als rasch umzusetzende Maßnahmen 
empfiehlt der WBGU der Bundesregierung zur Anre-
gung und Stützung dieser Umstellung vermehrte Auf-
klärungsarbeit in Kombination mit der Kennzeichnung 
von Umweltwirkungen auf der Verpackung. 

Der Pionierfunktion der staatlichen und öffentlichen 
Institutionen (Behörden, Krankenhäuser usw.) misst 
der WBGU besondere Bedeutung zu. Kantinen der 
öffentlichen Hand sollten z.  B. ein bis zwei fleischfreie 
Tage pro Woche einlegen. Entsprechende Aufmerksam-
keit für die Verpflegung in Schulen und Kindergärten 
ist wegen des Bildungseffekts besonders vielverspre-
chend.

Hohes Ambitionsniveau: Emissionsintensive 
Agrarprodukte höher besteuern 
Da die Präferenzen von Konsumenten allein durch bes-
sere Information und Vorbilder nur schwer zu ändern 
sind, ist zu prüfen, ob Preissignale, etwa durch Ver-
brauchssteuern, hinzukommen müssen. Im Rahmen 
einer entsprechenden Steuerreform sollte die Emissi-
onsintensität der Lebensmittel als Kriterium für Besteu-
erung von Agrarprodukten herangezogen werden. 

7.3.8 
Bündel 8: Investitionen in eine klimaverträgliche 
Zukunft unterstützen und beschleunigen

Die Transformation zur klimaverträglichen Gesell-
schaft erfordert erhebliche zusätzliche Investitionen 
in nachhaltige Energie- und Landnutzungssysteme. 
Die zusätzlichen globalen Anfangsinvestitionen allein 
für den Umbau der Energiesysteme liegen im Bereich 
von mehreren hundert Mrd. US-$ jährlich: Die Schät-
zungen für die weltweit notwendigen Zusatzinvestiti-
onen im Jahr 2030 reichen von mindestens 200 bis zu 
1.000 Mrd. US-$ pro Jahr und gehen von stetig anstei-
genden jährlichen Investitionserfordernissen aus. Etwa 
die Hälfte der geschätzten jährlichen Investitionen, d.  h. 
etwa 100–563 Mrd. US-$, muss in Entwicklungslän-
dern investiert werden. Zudem werden Finanztransfers 
für den REDD-plus-Mechanismus zur Vermeidung von 
Entwaldung in Entwicklungsländern benötigt. Für eine 
Halbierung der weltweiten Entwaldung sind dies ca. 
20–33 Mrd. US-$ jährlich (Kap. 4.5.1).

Zwar werden diese zusätzlichen Investitionen teil-
weise oder sogar vollständig durch Einsparungen bei 
den fossilen Brennstoffen aufgewogen, allerdings fal-
len diese Einsparungen erst zu einem deutlich späteren 
Zeitpunkt in signifikanter Höhe an. Das Kernproblem 
vieler transformativer Investitionen, wie z.  B. in Effi-
zienztechnologien oder erneuerbare Energien, besteht 
damit in den sehr hohen Anfangsinvestitionen, denen 
über einen sehr langen Zeitraum verteilte und pro Jahr 
eher kleine Rückflüsse gegenüber stehen. Die Amor-
tisationsdauer solcher Investitionen ist deshalb häu-
fig länger und die Renditen geringer als bei Alterna-
tivinvestitionen. Die Gefahr von Pfadabhängigkeiten 
in bestehende, kohlenstoffintensive Technologien ist 
 deshalb groß. 

Die zentrale Herausforderung staatlicher Transfor-
mationspolitik besteht somit in einem raschen Umlen-
ken der Investitionsflüsse in Richtung klimaverträgli-
cher Technologien, indem transformative Investitionen 
attraktiver gemacht und bestehende Fehlanreize und 
Investitionsbarrieren gezielt abgebaut werden. Dieser 
Herausforderung kann nur durch das Zusammenspiel 
öffentlicher und privater Investoren bzw. Kapitalge-
ber sowie in enger Zusammenarbeit mit den internatio-
nalen Finanzorganisationen (Weltbank, IMF) und den 
Entwicklungsbanken begegnet werden.

Investitionsbarrieren abbauen: Renditen erhöhen 
und Risiken senken
Viele klimaverträgliche Technologien sind ohne staat-
liche Unterstützung im Vergleich zu etablierten Tech-
nologien noch nicht wettbewerbsfähig. Dies hat u.  a. 
damit zu tun, dass bei der Rentabilität herkömmli-
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cher,  kohlenstoffintensiver Technologien die nega-
tiven Externalitäten der fossilen Energieträger nicht 
berücksichtigt werden, d.  h. diese Technologien „zu 
billig“ sind. Außerdem bestehen aufgrund politisch 
bedingter regulatorischer Unsicherheiten derzeit rela-
tiv hohe Marktrisiken für Investitionen in (neue) kli-
maverträgliche Technologien und Produkte. Dies führt 
dazu, dass kommerzielle Finanzinstitutionen für Pro-
jekte mit neuen, noch wenig bekannten Technologien 
derzeit nicht ausreichend Kapital zur Verfügung stellen 
und die Projekte folglich trotz grundsätzlich verfügba-
rer Mittel nicht realisiert werden. Ziel staatlicher Politik 
muss daher sein, dass Transformationsinvestitionen im 
Vergleich zu alternativen Investitionsprojekten renta-
bler werden und den Investoren der Zugang zu ausrei-
chendem Kapital ermöglicht wird. Die Risiken solcher 
Investitionen müssten also mit Hilfe staatlicher Unter-
stützung reduziert werden.

Vier Säulen der Investitionsförderung für eine 
Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft
Um eine solche Risikominderung zu erreichen, müss-
ten Veränderungen in vier Bereichen vorgenommen 
werden, die im Folgenden als „vier Säulen“ der Inves-
titionsförderung für eine Transformation zur Klimaver-
träglichkeit bezeichnet werden: Erstens müssten vom 
Staat und der internationalen Staatengemeinschaft sta-
bile Rahmenbedingungen für klimaverträgliche Investi-
tionen geschaffen werden. Zweitens müssten die Staa-
ten neue Finanzierungsquellen erschließen, um staat-
liche Investitionen und Finanztransfers an ärmere 
Länder zu ermöglichen. Drittens wären neue Finanzie-
rungsmechanismen zur Unterstützung privater Investi-
tionen zu etablieren und vorhandene Mechanismen zu 
stärken. Viertens sollten neue Geschäftsmodelle geför-
dert werden, die die Belastung durch hohe Anfangsin-
vestitionen reduzieren. Das Zusammenspiel der Akti-
vitäten in diesen vier Säulen müsste der Investitions-
förderung einen entscheidenden Schub geben, so dass 
die Umsteuerung in eine klimaverträgliche Gesellschaft 
gelingen kann. Die Ambitionsniveaus der Empfehlun-
gen in den folgenden vier Säulen hängen vom Entwick-
lungsniveau der jeweiligen Länder (Industrie-, Schwel-
len- bzw. Entwicklungsland) sowie von der Stringenz 
der politischen Umsetzung ab und werden daher nicht 
explizit benannt. 

7.3.8.1 
Säule 1: Stabile Rahmenbedingungen für 
 klimaverträgliche Investitionen schaffen
Eine wichtige Voraussetzung für Investitionen in kli-
maverträgliche Technologien ist, dass die klima- und 
energiepolitischen Rahmenbedingungen langfristige 
Investitionssicherheit bieten und attraktive Renditen 

gewährleisten. Die wichtigste Komponente des regula-
torischen Rahmens ist aus Sicht des WBGU eine Beprei-
sung von CO2, da diese den Einsatz fossiler Energieträ-
ger verteuert und CO2-arme Technologien im Gegenzug 
begünstigt (Kap. 5.2.2, 7.3.2). Die Investitionssicher-
heit und die Renditen für transformative Investitio-
nen können weiter gesteigert werden, wenn zusätzlich 
technologiespezifische Förderungen gewährt werden. 
Auch verbindliche Effizienzstandards für Gebäude, 
Fahrzeuge und energieverbrauchende Produkte tragen 
zum Umlenken von Investitionsflüssen bei. 

Rahmenbedingungen mit ansteigender 
Transformationswirkung schaffen
Stabile klima- und energiepolitische Rahmenbedingun-
gen mit ambitionierten Zielen, etwa im Rahmen eines 
Klimaschutzgesetzes bzw. einer Dekarbonisierungs-
strategie, sind Voraussetzung für entsprechende Inves-
titionen (Kap. 7.3.1). 

Wichtige Komponenten bei der Schaffung sol-
cher Rahmenbedingungen sind die Weiterentwicklung 
des europäischen Emissionshandelssystems (EU  ETS) 
sowie die weitere Verbreitung von Einspeisevergütun-
gen in Europa. Jedoch haben diese Instrumente allein 
aufgrund ihrer geographisch begrenzten Reichweite in 
ihrer jetzigen Ausgestaltung global gesehen nur eine 
niedrige Transformationswirkung. Sie sind dennoch 
wichtig, da sie Modellcharakter für andere Länder auf-
weisen. In diesem Sinne sollte sich die Bundesregierung 
dafür einsetzen, die Instrumente der CO2-Bepreisung 
und der technologiespezifischen Einspeisevergütun-
gen für erneuerbare Energien weltweit zu verbreiten 
(Kap.  7.3.2, 7.3.4). So könnte schrittweise eine sehr 
hohe Transformationswirkung erzielt werden.

Damit CO2-Preise ihre volle Wirkung entfalten kön-
nen, sollten parallel weltweit auch die Subventionen für 
fossile Energieträger auslaufen, um den durch Subven-
tionierung erreichten Kostenvorteil für fossile Energie-
träger zu eliminieren. Unterstützend sollten außerdem 
anspruchsvolle und sich dynamisch entwickelnde Effi-
zienzstandards für Gebäude, Fahrzeuge und energie-
verbrauchende Produkte definiert werden. Bestehende 
Ansätze in Deutschland und Europa, wie z.  B. die Öko-
design-Richtlinie, sollten diesbezüglich verstärkt wer-
den. Werden diese Rahmenbedingungen auf nationa-
ler, supranationaler und internationaler Ebene verbind-
lich anlegt, können sie ihre lenkende Wirkung auf die 
Investitionsflüsse besonders gut entfalten. 

Diese Maßnahmen sollten auf nationaler Ebene 
durch steuerliche Anreize sowie auf Seiten der Kapi-
talgeber, etwa durch Entscheidungskriterien für die 
Kreditvergabe, die explizit der Nachhaltigkeit Rech-
nung tragen, ergänzt werden. Nachhaltige Finanzanla-
gen sollten für eine Übergangszeit steuerlich bevorzugt 
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werden. Zur Unterstützung des Netzausbaus ist eine 
Netzregulierung einzuführen, die neben betriebswirt-
schaftlichen Effizienzaspekten auch langfristige Ziele 
zum Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur als Regu-
lierungsziel berücksichtigt.

Glaubhafte und langfristige Setzung von 
Rahmenbedingungen durch internationale 
Abkommen anstreben
Transformative Veränderungen in der nötigen Grö-
ßenordnung sind vor allem dann zu erwarten, wenn 
diese Rahmenbedingungen auf globaler Ebene in der 
Form internationaler Abkommen glaubhaft und lang-
fristig festgeschrieben werden, d.  h. wenn CO2-Emissi-
onen weltweit einen angemessenen Preis erhalten, alle 
Subventionen für fossile Energieträger abgebaut und 
erneuerbare Energien systematisch gefördert werden 
(Kap.  7.3.2, 7.3.4.). Weltweit stabile Rahmenbedin-
gungen für die Dekarbonisierung würden zusätzliches 
Kapital in nachhaltige Investitionen lenken. Durch ein 
System der globalen Emissionsbegrenzung, d.  h. durch 
die Einbindung von Schwellen- und Entwicklungs-
ländern in ein verbindliches Emissionsminderungsre-
gime auf UN-Ebene (Kap. 7.3.10), umgesetzt beispiels-
weise durch staatenübergreifende Emissionshandels-
systeme auf Unternehmensebene mit gemeinsamen 
Obergrenzen (Kap. 7.3.2), könnte aus Sicht des WBGU 
die stärkste Transformationswirkung erzielt werden. In 
einem solchen System werden transformative Investi-
tionen auf zweierlei Weise begünstigt: Einerseits wird 
durch die Mengenbegrenzung eine starke Lenkungs-
wirkung für Investitionen in klimaverträgliche Techno-
logien und Produkte erzielt. Andererseits würden bei 
einer fairen Lastenteilung zwischen Industrie- sowie 
Entwicklungs- und Schwellenländern zusätzlich auch 
signifikante Finanztransfers in die Entwicklungsre-
gionen ausgelöst, die zur Finanzierung transformati-
ver Investitionen oder zur Bereitstellung staatlicher 
Finanzierungsmechanismen verwendet werden könn-
ten (Säule 2).

7.3.8.2 
Säule 2: Neue Finanzierungsquellen auf 
 Staatenebene erschließen
Insbesondere Infrastrukturinvestitionen, wie z.  B. in 
Übertragungsnetze und Speicher, haben den Charak-
ter öffentlicher Güter und müssen zu großen Teilen von 
staatlicher Seite getragen werden. Damit die Finanzie-
rung staatlicher Investitionen in Infrastruktur gewähr-
leistet werden kann und damit Mittel zur Unterstützung 
der Dekarbonisierung der Energiesysteme in Entwick-
lungsländern sowie von privaten Investitionsprojek-
ten verfügbar sind, müssen alle Staaten verschiedene 
neue Möglichkeiten zur Generierung zusätzlicher Mit-

tel in Erwägung ziehen. Während in Industrieländern 
einerseits durch die Bepreisung von CO2 und anderer-
seits durch weitere Steuern neue Mittel generiert wer-
den können, sind für Entwicklungsländer zumindest 
vorübergehend vor allem auch Finanztransfers aus bi- 
und multilateralen Fonds, z.  B. im Rahmen der UNFCCC, 
relevant. Die Transformationswirkung hängt jeweils 
von der Höhe der zu erzielenden Einnahmen und ihrer 
Verwendung ab. 

Eine niedrige Transformationswirkung dürfte aus 
Einnahmen aus einer geringfügigen CO2-Bepreisung in 
Industrieländern wie derzeit im EU ETS sowie aus einer 
marginalen Aufstockung bestehender Mittel in den bi- 
und multilateralen Fonds für Entwicklungsländer erfol-
gen. Werden jedoch die Einnahmen aus einer angemes-
senen CO2-Besteuerung in möglichst vielen Ländern – 
auch auf den internationalen Flug- und Schiffsverkehr 
– oder die Erlöse aus der Auktionierung von Emissions-
zertifikaten in einem anspruchsvollen Emissionshan-
delssystem mit weiteren Einnahmequellen (z.  B. einer 
moderaten Finanzmarkttransaktionssteuer) kombiniert 
und gleichzeitig die Subventionen für fossile Energie-
träger sowie die Agrarsubventionen abgebaut, können 
die verfügbaren Mittel die für die Transformation not-
wendige Höhe erreichen (Kap. 4.5.2). 

CO2-Bepreisung als Quelle zur Finanzierung der 
Transformation nutzen 
Die Bepreisung von CO2, entweder in Form einer CO2-
Steuer oder eines Zertifikatehandelssystems, kann auf 
nationaler Ebene zur Generierung erheblicher finan-
zieller Mittel führen und stellt damit aus Sicht des 
WBGU eine der wichtigsten neuen Finanzierungsquel-
len dar. Gemäß Schätzungen der High-Level Advisory 
Group on Climate Change Financing (AGF) des UN-
Generalsekretärs könnte die Einführung von Mecha-
nismen zur Bepreisung von CO2 in den Industrielän-
dern bei einem Preis von 20–25 US-$ pro t CO2eq ab 
dem Jahr 2020 jährliche Einnahmen in Höhe von insge-
samt 300 Mrd. US-$ generieren. Geht man von künftig 
ansteigenden CO2-Preisen und entsprechend strikteren 
Emissionsobergrenzen aus, könnten nach Einschätzung 
des WBGU bis etwa 2030/2040 auch deutlich höhere 
Beträge damit erzielt werden. Gegen Mitte des Jahr-
hunderts ist jedoch mit einem Rückgang der Erlöse zu 
rechnen, da bis dahin die Emissionen stark gesunken 
sein müssten, so dass sich die Steuerbasis bzw. die Zer-
tifikatsmenge stark reduzieren würde. Die Erlöse aus 
der CO2-Bepreisung sollten teils zur Finanzierung nati-
onaler Investitionen in die Transformation verwendet, 
teils aber auch für Finanztransfers an Entwicklungslän-
der reserviert werden. Nationale Systeme zur Beprei-
sung von CO2 sollten weltweit eingeführt werden. In 
Entwicklungs- und Schwellenländern könnten Ansätze 
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zur CO2-Bepreisung und zum parallelen Abbau fossi-
ler Subventionen Teil von Strategien zur klimaverträg-
lichen Entwicklung sein und im Rahmen der UNFCCC 
über Finanztransfers aus Industrieländern unterstützt 
werden (Kap. 7.3.2). 

Zusätzliche neue Finanzierungsquellen eröffnen
Zur Sicherstellung der Finanzierung der Transformation 
sollten neben den Einnahmen aus CO2-Bepreisung wei-
tere Quellen genutzt werden. Allein über den von den 
G20-Ländern bereits angekündigten Abbau verzerren-
der Energie- und Agrarsubventionen (Kap. 4.5) können 
erhebliche öffentliche Mittel freigesetzt werden. Mögli-
che Beträge, die durch den Abbau der Subventionen für 
fossile Energieträger in den Industrieländern innerhalb 
der G20 verfügbar würden, bewegen sich gemäß Schät-
zungen der AGF zwischen 8 und 10 Mrd. US-$ jährlich 
(AGF, 2010). In vielen Entwicklungs- und Schwellen-
ländern würden durch die Streichung dieser Subven-
tionen ebenfalls hohe Einsparungen erzielt (Kap. 4.5). 
Die frei werdenden Gelder könnten in Entwicklungs- 
und Schwellenländern für den Aufbau einer Elektrizi-
tätsinfrastruktur und den Zugang zu Energie auf Basis 
erneuerbarer Energien, insbesondere im ländlichen 
Raum, eingesetzt werden. Im Bereich der Landnutzung 
sollte die Subventionierung der Landwirtschaft, insbe-
sondere in der Europäischen Union, schrittweise abge-
baut und in ein System der Finanzierung des Erhalts 
von Ökosystemleistungen überführt werden (Kap. 5.2, 
7.3.7). 

Weiter sollten auch die Bestrebungen zur Besteue-
rung des internationalen Luft- und Schiffsverkehrs – 
oder alternativ die Einführung eines internationalen 
Emissionshandelssystems für diese Sektoren – vorange-
trieben werden. Würden weltweit bis zu 50  % der Ein-
nahmen aus einer Besteuerung für die Transformation 
bereitgestellt, könnte dies nach Schätzungen der AGF 
insgesamt zu Finanzflüssen in Höhe von etwa 10 Mrd. 
US-$ jährlich führen (AGF, 2010). Ein ebenso großer 
Betrag könnte nach Schätzung der AGF im Falle der Ein-
führung einer Steuer auf internationale Finanztransak-
tionen von maximal 0,01  % erzielt werden (AGF, 2010; 
Kap. 4.5). Da die Wirkung einer Finanzmarkttransakti-
onssteuer auf die internationalen Finanzmärkte jedoch 
unklar ist, sollte der Steuersatz im Falle der Einfüh-
rung einer Finanzmarkttransaktionssteuer sehr niedrig 
angesetzt werden, vergleichbar zum Berechnungsbei-
spiel der AGF.

Eine Bündelung der Einnahmen aus diesen verschie-
denen Finanzierungsquellen und die Vorbestimmung 
eines festen Anteils der Einnahmen in Industrieländern 
für Finanztransfers in Entwicklungsländer wären ein 
bedeutender Schritt auf dem Weg zu einer klimaver-
träglichen globalen Wirtschaft.

Alimentierung des Green Climate Fund sicherstellen 
und weitere bi- und multilaterale Fonds aufstocken
Während die oben genannten neuen Finanzierungs-
quellen zumindest anfänglich vor allem von Industrie-
ländern genutzt werden sollten, müssen zur Finanzie-
rung der Transformation in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern Finanztransfers zur Verfügung gestellt wer-
den. Dazu wurde bei den Vertragsstaatenkonferenzen 
der UNFCCC in Kopenhagen und Cancún der Green Cli-
mate Fund ins Leben gerufen und von den Annex-I-
Ländern die Mobilisierung von 100  Mrd. US-$ jähr-
lich zugesagt (Kasten 4.5-1). Dabei ist noch unklar, 
wie diese 100 Mrd. US-$ generiert werden sollen und 
inwieweit sie über den neu einzurichtenden Fonds flie-
ßen werden.

Die bisher noch unverbindlichen Zusagen der Indus-
trieländer für Einzahlungen in den Green Climate Fund 
sollten deshalb umgehend in einen verbindlichen 
Mechanismus überführt werden. Angesichts der für 
Vermeidung und Anpassung in Entwicklungsländern 
erforderlichen Mittel, welche für Vermeidung im drei-
stelligen Milliardenbereich (etwa 300–500 Mrd. US-$ 
ab dem Jahr 2020) und für Anpassung im zweistelligen 
Bereich (etwa 10–100  Mrd. US-$) vermutet werden, 
sollte eine angemessene Gewichtung der verschiede-
nen zu finanzierenden Bereiche (Anpassung, Vermei-
dung, Technologietransfer, Kapazitätsaufbau) bei der 
Aufteilung der Mittel vorgenommen werden. Aus Sicht 
des WBGU sollte der Anteil für Vermeidungsprojekte 
bzw. -maßnahmen und Technologietransfer bei etwa 
60–70  % der Mittel des Green Climate Fund liegen. Die 
restlichen 30–40  % sollten für die Bereiche Anpassung 
und Kapazitätsaufbau reserviert werden.

Zur Förderung von Vermeidungsmaßnahmen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern sollten Möglich-
keiten geschaffen werden, von Entwicklungsländern 
geplante Minderungsmaßnahmen (Nationally Appro-
priate Mitigation Actions, NAMAs) durch den Green 
Climate Fund systematisch zu unterstützen. Nach 
Ansicht des WBGU sollte es sich bei NAMAs, die durch 
den Fonds unterstützt werden, um konkrete Maßnah-
men handeln, die in umfassende Strategien zur klima-
verträglichen Entwicklung eingebettet sind. Beispiele 
könnten die Einführung eines CO2-Preises, die Finan-
zierung von Einspeisevergütungen für erneuerbare 
Energien (Kap. 5.2, 7.3.2, 7.3.4), der Ausbau der Netz- 
und Speicherinfrastruktur (Kap.  7.3.3) oder die Ein-
führung klimaverträglicher Verkehrssysteme in großen 
Städten sein (Kap. 7.3.5). NAMAs, die den Charakter 
isolierter Projekte besitzen, sollten dagegen allenfalls in 
den am wenigsten entwickelten Ländern (LDC) geför-
dert werden. 

Im Unterschied zu anderen multilateralen Fonds soll-
ten die Mittel aus dem Green Climate Fund nicht in Kre-
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ditform, sondern als nicht rückzahlbare Zuschüsse ver-
geben werden. Die Zahlungen aus dem Green Climate 
Fund hätten dadurch den Charakter echter Transferleis-
tungen und würden der eingegangenen Verpflichtung 
der Industrieländer, die Entwicklungsländer beim Kli-
maschutz zu unterstützen, einem gerechten Lastenaus-
gleich (burden sharing) sowie der historischen Verant-
wortung der Industrieländer an der Verursachung des 
Klimawandels Rechnung tragen (Kap. 7.3.10).

Allerdings werden die Mittel aus dem Green Climate 
Fund zur Finanzierung der Transformation in den Ent-
wicklungsregionen der Welt nicht ausreichen. Die not-
wendigen Investitionen dürften ab dem Jahr 2020 noch 
weiter ansteigen. Deshalb müssen auch die Ausstattun-
gen der bestehenden multilateralen Fonds für Vermei-
dungsprojekte in Entwicklungsländern erhöht werden. 
Eignen würden sich hierfür insbesondere die Carbon 
Partnership Facility der Weltbank, der GEF Trust Fund, 
der Clean Technology Fund sowie der Strategic Climate 
Fund. Im Gegensatz zum Green Climate Fund sollten die 
Mittel aus den bi- und multilateralen Fonds den Cha-
rakter von Krediten und Kreditgarantien haben. 

Um sicherzustellen, dass sich in der Gesamtbilanz die 
Höhe der direkten Transfers durch Aufrechnung gegen 
zusätzliche Kredite und Kreditgarantien nicht redu-
ziert, müssten die von den Industrieländern ab 2020 
insgesamt in Aussicht gestellten Mittel für Vermeidung 
(Zuschüsse und Kredite), Anpassung, Technologie-
transfer und Kapazitätsaufbau die 100  Mrd. US-$ in 
jedem Fall übersteigen. Außerdem ist die Zusätzlichkeit 
der Mittel in Abgrenzung zu den Mitteln der Entwick-
lungszusammenarbeit sicherzustellen (Kasten 4.5-2).

Globalen Kohlenstoffmarkt mit fairer Lastenteilung 
anstreben
Wie der WBGU bereits in Kapitel 7.3.2 empfiehlt, soll-
ten nationale Ansätze zur Bepreisung von CO2 bald-
möglichst in einen globalen Kohlenstoffmarkt auf 
Unternehmensebene überführt werden. Dabei könn-
ten die Erlöse aus der Auktionierung von Emissions-
zertifikaten im Sinne einer fairen Lastenteilung an die 
Teilnehmerstaaten zurückverteilt oder die Emissions-
rechte selbst entsprechend einer fairen Lastenteilung 
unter den Staaten aufgeteilt werden. Dadurch ent-
stünden aufgrund der Knappheit der Emissionszertifi-
kate und aufgrund der Aufteilung der Emissionsrechte 
nach einem Prinzip der fairen Lastenteilung erhebli-
che Finanztransfers zwischen den teilnehmenden Staa-
ten. Ebenfalls bedeutende Finanztransfers ergäben sich 
bei Einführung einer globalen Emissionsbegrenzung, 
d.  h. eines verbindlichen Emissionsminderungsregimes, 
auf UN-Ebene mit handelbaren Emissionsrechten nach 
dem Vorbild des WBGU-Budgetansatzes (Kap. 7.3.10; 
WBGU, 2009b). 

Durch eine politische Allokation der Emissionsrechte 
kann aus Sicht des WBGU ein langfristiges und vorher-
sehbares Finanzierungsinstrument für die Transforma-
tion geschaffen werden, das in seinem Volumen deut-
lich über die bisher angelegten Strukturen in Form des 
geplanten Green Climate Fund sowie der bestehenden 
bi- und multilateralen Fonds hinausgehen dürfte. 

7.3.8.3 
Säule 3: Mechanismen zur Unterstützung privater 
Investitionen stärken 
Doch nicht nur auf staatliche Mittel kommt es an. Viel-
mehr muss der Großteil der Investitionen von priva-
ten Akteuren finanziert werden. Der Staat kann für 
solche Investitionen günstige Voraussetzungen schaf-
fen, indem er über Rahmensetzung (Säule 1) und neue 
Finanzierungsmechanismen, d.  h. durch Bereitstel-
lung staatlicher Mittel – aus den soeben beschriebenen 
Quellen (Säule 2) – in Form von zinsgünstigen Kredi-
ten und Kreditgarantien die Risiken privater Investoren 
senkt. Dabei können staatliche Finanzierungsmecha-
nismen eine Hebelwirkung entfalten und erfahrungs-
gemäß private Mittel in einem Verhältnis von etwa 2:1 
bis 15:1 anziehen. Die Hebelwirkung nimmt dabei in 
dem Maße zu wie die staatlichen Mittel das Risiko für 
private Investoren reduzieren. Die transformative Wir-
kung staatlicher Finanzierungsmechanismen hängt 
davon ab, wie zielgerichtet die staatlichen Mittel einge-
setzt werden, d.  h. wie sehr deren Vergabe an Kriterien 
gebunden ist, die die Investitionen in Richtung einer 
klimaverträglichen Wirtschaft lenken.

Staatliche Mittel in nationalen Green Investment 
Banks unter Einbindung institutioneller Investoren 
bündeln
Einzelne Staaten könnten durch günstige Kredite aus 
revolvierenden Fonds oder durch die Übernahme von 
Kreditrisikogarantien die Investitionsfinanzierung für 
transformative Investitionen erleichtern. Dazu sollten 
bestehende Fördertöpfe unter dem Dach neu zu schaf-
fender nationaler Green Investment Banks nach dem 
Vorbild Großbritanniens gebündelt werden. So würde 
die erforderliche Größenordnung erreicht und die Kri-
terien für die Vergabe könnten nachhaltig und trans-
parent gestaltet werden. Die Green Investment Banks 
sollten ein entsprechendes Portfolio an zinsgünstigen 
Krediten mit langen Laufzeiten, Kreditgarantien und 
Risikokapital für Investitionen in erneuerbare Energien 
und andere klimaverträgliche Technologien zur Verfü-
gung stellen. Institutionell sollten diese Green Invest-
ment Banks aus bestehenden staatlichen Förderbanken 
(wie z.  B. in Deutschland der KfW oder auf EU-Ebene 
der Europäischen Investitionsbank) hervorgehen bzw. 
als neues signifikantes Geschäftsfeld der staatlichen 
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Förderbanken etabliert werden. Ein Teil der Kreditver-
gabe der Green Investment Banks in Industrieländern 
sollte zur Finanzierung von Projekten in Entwicklungs-
ländern reserviert sein, wie derzeit im globalen Klima-
schutzfonds der KfW.

Ergänzend zu den staatlichen Mitteln in den Förder-
töpfen solcher Green Investment Banks könnten insbe-
sondere institutionelle Investoren wie Pensionskassen 
und Versicherer in die Finanzierung der Transforma-
tion eingebunden werden. Sie verfügen über entspre-
chendes Kapital und einen langfristigen Anlagehori-
zont. Ihre Einlagen in den Fonds der Green Investment 
Banks könnten ähnlich wie die „Klimaanleihen“ der EU 
oder der Weltbank mit einer festen Verzinsung vergü-
tet werden. Mithilfe solcher halb staatlich, halb privat 
gespeister Fonds würde institutionellen Investoren eine 
Möglichkeit zur risikoarmen Kapitalanlage mit stetiger 
Verzinsung geboten, die gleichzeitig Investitionen in 
eine klimaverträgliche Zukunft ermöglicht. Außerdem 
könnte so der Umfang der Unterstützungsleistungen 
durch die nationalen Green Investment Banks erhöht 
werden.

Risiko- und Beteiligungskapitalmärkte stärken
Eine weitere wichtige Komponente, um private Inves-
titionen insbesondere in neue und wenig erprobte kli-
maverträgliche Technologien zu erleichtern ist die Stär-
kung von Risiko- und Beteiligungskapitalmärkten, da 
diese für kleinere Firmen mit innovativen Produkten 
und Technologien wichtige Startfinanzierungen bereit-
stellen können. Dies kann etwa dadurch geschehen, 
dass die steuerlichen Bedingungen für private Risiko- 
und Beteiligungskapitalgeber verbessert werden. Eine 
weitere Möglichkeit besteht darin, staatliches und pri-
vates Risikokapital in Venture Capital Funds zu bün-
deln, wie es beispielsweise im UK Carbon Trust  Venture 
Capital Fund oder im California Clean Energy Fund 
gemacht wird. Ein Venture Capital Fonds könnte eben-
falls unter dem Dach einer nationalen Green Invest-
ment Bank ins Leben gerufen werden.

Katalysatorfunktion von Entwicklungsbanken sowie 
Mikrofinanzierung nutzen
Zur Finanzierung der Transformation in Entwicklungs-
ländern kommt den Entwicklungsbanken eine beson-
ders wichtige Rolle zu. Diese sollten ihre reguläre Kre-
ditvergabe im Bereich der erneuerbaren Energien und 
Energieeffizienz sowie durch den gemeinsam getra-
genen Climate Investment Funds (CIF) entsprechend 
ausweiten. Die Themenschwerpunkte der Kreditpro-
gramme der Entwicklungsbanken sollten in den Berei-
chen Energieinfrastruktur, Zugang zu nachhaltiger 
Energie, Ausbau erneuerbarer Energien, Energieeffi-
zienz sowie klimaverträgliche urbane Infrastrukturen 

und nachhaltige Landnutzung gesetzt werden. Über 
Finanzierungsmechanismen der Entwicklungsbanken 
können private Finanzintermediäre in Entwicklungs-
ländern in die Lage versetzt werden, selbst Kredite 
zu vergeben. Wenn dadurch weitere Mittel von priva-
ten Investoren eingeworben werden können, stellt sich 
eine Katalysatorwirkung ein. Das technische Wissen 
von Energy Service Companies (ESCO) und Entwick-
lungsbanken in Form von begleitenden Beratungsleis-
tungen sollte in Finanzierungslösungen fest integriert 
werden.

Für die Energietransformation in Entwicklungslän-
dern und gerade in ländlichen Regionen kommt außer-
dem der Mikrofinanzierung bei der Bereitstellung 
dezentraler Energieerzeugung aus erneuerbaren Quel-
len eine bedeutende Rolle zu. Sie leistet einen wesent-
lichen Beitrag zur Überwindung der Energiearmut mit 
Hilfe erneuerbarer Energien. Bestehende Ansätze in der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit sollten ver-
stärkt werden.

Potenziale eines reformierten internationalen 
Kohlenstoffmarktes ausschöpfen
Die Rolle des internationalen Kohlenstoffmarktes für 
Entwicklungsländer bleibt aufgrund der Unklarheit 
über die Zukunft des Kioto-Protokolls unsicher. Der 
WBGU rät von einer Weiterführung des CDM-Mecha-
nismus in seiner gegenwärtigen Form ab, da dieser 
einerseits die Minderungsziele der Industrieländer ver-
wässern kann und in seiner derzeitigen Ausgestaltung 
die ursprüngliche Intention einer Förderung klimaver-
träglicher Entwicklung nicht erfüllt hat (Kap. 4.5). Aus 
Sicht des WBGU sollte der CDM zukünftig auf die am 
wenigsten entwickelten Länder (LDC) beschränkt wer-
den. Gleichzeitig sollte der Entwicklungsaspekt des 
CDM gestärkt und der Mechanismus auf sektorale 
Maßnahmen – ähnlich zum programmbasierten CDM 
– erweitert werden. Diese Reform würde beispiels-
weise die gebündelte Finanzierung vieler kleiner und 
gestreuter Effizienzpotenziale in Kleinstunternehmen 
und Haushalten ermöglichen, indem z.  B. mit Biomasse 
betriebene Herde oder Kleinanlagen zur solaren Wasse-
rerwärmung in privaten Haushalten finanziert werden. 
Ein programmbasierter oder sektoraler CDM könnte 
deshalb auch einen entscheidenden Beitrag zur Verrin-
gerung der Energiearmut leisten. 

Die Weiterführung des CDM nur in LDC müsste aller-
dings mit deutlich ambitionierteren Re duktionszielen 
der Annex-I-Länder sowie Reformen bei der Anrechen-
barkeit von Emissionsgutschriften, z.  B. aus HFC-23-
Projekten, einhergehen. Zur Förderung der Transfor-
mation in weniger armen Entwicklungsländern sowie 
in Schwellenländern sollte kein Mechanismus heran-
gezogen werden, der auf der Anrechnung von dort 
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erzielten Minderungen auf Reduktionsziele der Indust-
rieländer beruht. Solange diese Staaten keine verbind-
lichen Emissionsobergrenzen besitzen, die es ermögli-
chen würden, sie in einen Emissionshandel einzubezie-
hen, empfiehlt der WBGU, sich auf Finanztransfers zu 
beschränken. Finanztransfers für die Umsetzung von 
NAMAs im oben beschriebenen Sinne sollten den CDM 
insbesondere in Schwellenländern ablösen.

7.3.8.4 
Säule 4: Neue Geschäftsmodelle fördern
Die Belastungen aus hohen Anfangsinvestitionen 
 können für einzelne Investoren dadurch reduziert 
werden, dass die Investitionsbeträge „auf mehrere 
Schultern verteilt“ werden. Dies kann erreicht wer-
den, wenn  klassische Käufer-Verkäufer-Modelle in 
neue Geschäftsmodelle mit neuen Finanzierungs- und 
Eigentümer-Strukturen überführt werden, welche die 
 Investitionsbarrieren reduzieren und die Anreizstruk-
turen verändern. Je weiter sich solche Geschäftsmo-
delle am Markt durchsetzen können und in je mehr 
Ländern sie etabliert sind, desto größer ist die transfor-
mative Wirkung.

Effizienzgewinne ausschöpfen und dabei 
Anfangsinvestitionen reduzieren
Entsprechende Modelle zeichnen sich beispielsweise 
dadurch aus, dass den Kunden in verschiedenen Berei-
chen (u.  a. Mobilität, Wohnen, Produktion, Konsum) 
kombinierte Sach- und Dienstleistungspakete anstelle 
von reinen Sachleistungen angeboten werden. Die 
Eigentumsrechte an den Gütern verbleiben beim Anbie-
ter, der sich für eine effiziente Ressourcennutzung und 
Rückführung der Güter in den  Recyclingkreislauf ein-
setzt. Bereits etabliert haben sich Konzepte wie das 
Car Sharing im Bereich Mobilität und das Energie-
Contracting durch sogenannte Energy  Service Com-
panies (ESCO) im Bereich der Energiebereitstellung 
und Energieeffizienz (Kap. 4.3). Hier bleibt das Eigen-
tum an Sachwerten (z.  B. Auto, Heizungsanlage, Ener-
gierohstoff) beim Anbieter und die zur Bedürfnisde-
ckung notwendigen Sachgüter werden von den Nut-
zern nur gemietet oder geleast oder es findet eine 
Gemeinschaftsnutzung mit anderen Kunden statt. Kos-
ten entstehen für Kunden vor allem für die tatsächlich 
genutzte Mobilitäts- oder Energiedienstleistung und 
nicht für das Vorhalten eines größeren „Pakets“ poten-
ziell nutzbarer Dienstleistungen. 

Derartige Dienstleistungen bzw. integrierte Pro-
dukt-Service Systeme sollten im Zuge der Transforma-
tion verstärkt bekannt gemacht und gefördert werden, 
beispielsweise durch steuerliche Begünstigung. Für 
die breite Nutzung solcher ergebnis- statt konsumgut-
orientierten Geschäftsmodelle bei potenziellen Nut-

zern bedarf es sowohl bei Privatkunden als auch in der 
Geschäftswelt eines grundlegenden Wertewandels (u.  a. 
in Bezug auf den Statuswert von Konsumgütern). 

Genossenschaftliche Finanzierung verstärkt nutzen 
Ein weiteres wichtiges Geschäfts- und Finanzierungs-
modell für die Transformation ist die genossenschaft-
liche Finanzierung, die insbesondere zur Installa-
tion von Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuer-
baren Energien genutzt werden kann. In Deutschland 
gibt es dazu bereits Beispiele. Die Finanzierung solcher 
gemeinsam getragener Anlagen erfolgt über Eigen- und 
Fremdkapital, zu dem die Genossenschaft eher Zugang 
hat als Einzelpersonen. In vielen Fällen beteiligen sich 
auch Genossenschaftsbanken an den Investitionen. 
Über Einspeisevergütungen können sich solche Ener-
giegenossenschaften refinanzieren. Energiegenossen-
schaften stellen auch ein Modell für Entwicklungslän-
der für die Elektrifizierung des ländlichen Raums mit 
Hilfe erneuerbarer Energien dar. Grundsätzlich kann 
das genossenschaftliche Finanzierungsmodell auch auf 
andere Investitionen in klimaverträgliche Technologien 
angewendet werden.

Um eine durchschlagende Transformationswirkung 
zu erreichen, müssten solche Geschäftsmodelle aus 
ihrer Nische heraustreten und sich auf breiter Basis 
durchsetzen. Dazu sollten die Rahmenbedingungen 
(z.  B. Infrastruktur für Car Sharing) so optimiert werden, 
dass das Angebot bezüglich Flexibilität, Kosten und 
Informations aufwand für sehr viele potenzielle Nut-
zer hinreichend attraktiv ist. Zudem sollte ein öffentli-
cher Dialog über Wege in eine klimaverträgliche Gesell-
schaft, beispielsweise ergänzt durch Ideenwettbewerbe 
und  thematische Foren, ins Leben gerufen werden. So 
würden Unternehmen und Individuen Anstöße zur 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle erhalten, welche 
den Weg in eine klimaverträgliche Zukunft ebnen.

7.3.9 
Bündel 9: Internationale Klima- und  
Energiepolitik stärken

Aufgrund der Langlebigkeit von Infrastrukturen für 
Energieerzeugung, Transport und Produktion muss 
deren Um- und Ausbau bereits jetzt weltweit klimaver-
träglich gestaltet werden, d.  h. Klima- und Energiepoli-
tik sollten systematisch verknüpft werden. Der über-
wiegende Teil des Zubaus an Energieinfrastruktur wird 
in Entwicklungs- und Schwellenländern erwartet. Ein 
geographisch auf wohlhabendere Länder begrenzter 
Klimaschutz kann das Problem daher nicht lösen. Eine 
globale Kooperation, die die notwendigen Investitionen 
in eine klimaverträgliche Entwicklung auch in ärmeren 
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Ländern ermöglicht und die Verfügbarkeit von Klima-
schutztechnologien und dem entsprechenden Wissen 
in allen Ländern gewährleistet, ist also unerlässlich. 

Die internationale Klima- und Energiepolitik ist das 
Forum, um ein globales Einvernehmen über Ziele und 
Ambition der Transformation zu erzielen. Auch für Ver-
handlungen über einen globalen Gerechtigkeitsaus-
gleich ist die UN-Ebene alternativlos. Operative Ziele 
wie die Verbreitung von Wissen und Technologien 
zum Klimaschutz können zwar teilweise auf subgloba-
ler Ebene vorangetrieben werden, eine Stärkung und 
 Institutionalisierung der fragmentierten internatio-
nalen Energiepolitik sowie ihre Verknüpfung mit der 
 Klimapolitik sollten aber systematisch verfolgt werden, 
um den technologischen Wandel zu beschleunigen.

7.3.9.1 
Internationale Klimapolitik nach Kopenhagen  
und Cancún
Die internationale Klimapolitik, wie sie sich insbeson-
dere seit dem Erdgipfel von Rio de Janeiro 1992 unter 
dem Dach der Vereinten Nationen entwickelt hat, bil-
det heute den wesentlichen normativen Rahmen für 
eine Transformation in eine klimaverträgliche Weltge-
sellschaft.

Anspruch und Wirklichkeit der internationalen 
 Klimapolitik klaffen jedoch zunehmend auseinan-
der. In den Beschlüssen der 16. Vertragsstaatenkon-
ferenz in Cancún wird die Begrenzung der globalen 
Temperaturerhöhung gegenüber dem vorindustriel-
len Niveau unterhalb von 2  °C als langfristiges Ziel 
genannt.  Desweiteren wird dringender Handlungs-
bedarf identifiziert sowie ein Überprüfungsprozess 
 initiiert, der sogar die Möglichkeit einer Herabsenkung 
der Temperatur grenze auf 1,5  °C beinhaltet (UNFCCC, 
2010). Ein effektives Regime mit international binden-
den Verpflichtungen zur Emissionsbegrenzung scheint 
dagegen in weite Ferne gerückt. Selbst das Überleben 
des Kioto-Protokolls, das derzeit noch knapp 30  % der 
globalen Treibhausgasemissionen (ohne Landnutzungs-
änderungen) reguliert, ist alles andere als gesichert. 
Der Klimaschutz ist derzeit angewiesen auf freiwillige 
Angebote der Staaten, ihre Emissionen zu begrenzen – 
verbindlich ist lediglich die internationale Überprüfung 
der gemeldeten Emissionen (Pledge-and-review-Ver-
fahren). Die gegenwärtig bis zum Jahr 2020 angebote-
nen Emissionsbegrenzungen reichen aber nicht aus, um 
die globalen Emissionen auf einen Pfad zu bringen, der 
eine Einhaltung der 2  °C-Leitplanke erlauben könnte 
(UNEP, 2010a). 

Niedriges Ambitionsniveau: Anspruchsvolle 
unilaterale Angebote im Rahmen eines  
Pledge-and-review-Systems
Als absolutes Minimum der zu erreichenden Erfolge 
in der internationalen Klimapolitik lässt sich die Ver-
schärfung der innerhalb eines Pledge-and-review-Sys-
tems von den Staaten angebotenen Emissionsbegren-
zungen bis zum Jahr 2020 auf ein Niveau nennen, das 
mit der Einhaltung der 2  °C-Leitplanke kompatibel ist. 
Nach UNEP (2010a) wäre eine Begrenzung der globa-
len Emissionen auf maximal 39–44 Gt CO2eq im Jahr 
2020 notwendig, um die 2  °C-Leitplanke („likely“, d.  h. 
mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als zwei Drit-
teln) einzuhalten, die derzeit angebotenen Begrenzun-
gen lassen Emissionen von 49–53 Gt CO2eq erwarten. 

Der WBGU empfiehlt der Bundesregierung, dafür 
Sorge zu tragen, dass die von Deutschland und der EU 
in einem Pledge-and-review-System unilateral angebo-
tenen Minderungen sowie Zugeständnisse im Bereich 
der Finanz- und Technologietransfers sich an einem 
Gerechtigkeitsschema ausrichten. Orientiert man sich 
grob am vom WBGU vorgeschlagenen Budgetansatz 
(WBGU, 2009b), könnte man argumentieren, dass 
jedem Staat im Jahr 2020 der Anteil an den erlaubten 
Emissionen zustünde, der seinem Anteil an der Welt-
bevölkerung im Jahr 2010 entspricht. Deutschland 
mit 1,2  % der Weltbevölkerung im Jahr 2010 stünden 
also beispielsweise 0,53 Gt CO2eq von insgesamt 44 Gt 
CO2eq zu. Deutschland müsste also theoretisch seine 
Emissionen gegenüber 1990 (damals lagen seine Emis-
sionen bei 1,2 Gt CO2eq) um 56  % senken, um innerhalb 
dieses Schemas seinen gerechten Anteil an der Minde-
rung zu erbringen. Dies könnte sich etwa zusammen-
setzen aus Emissionsminderungen von 40  % im Inland 
(inklusive offsets bzw. CDM) sowie Zusagen im Bereich 
des Finanz- und Technologietransfers, die zusätzlich 
Minderungen von jährlich 0,2 Gt CO2eq in anderen 
Ländern erlauben könnten. Bei angenommenen Minde-
rungskosten von 20–40 € pro t CO2eq müsste Deutsch-
land im Jahr 2020 dann also Finanz- und Technologie-
transfers für den Bereich Mitigation im Gegenwert von 
mindestens 4–8 Mrd. € jährlich leisten, etwa über den 
Green  Climate Fund. 

Für die EU mit 7,2  % der Weltbevölkerung wäre der 
theoretisch gerechte Anteil an den Emissionen von 
44  Gt CO2eq im Jahr 2020 3,2 Gt CO2eq, was einer 
Reduktion der Emissionen um ca. 40  % gegenüber 1990 
(da lagen die Emissionen bei 5,37 Gt CO2eq) bedeuten 
würde. Dies könnte etwa als Emissionsminderung um 
30  % innerhalb der EU zuzüglich jährlicher Finanz- und 
Technologietransfers im Gegenwert von 11–22 Mrd. € 
für Mitigation interpretiert werden. Die genannten 
Summen beziehen sich allein auf das Thema Mitiga-
tion. Deutschland und die EU wären damit aus Sicht des 
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WBGU noch nicht von ihrer Pflicht entbunden, auch 
einen Beitrag im Sinne von Finanz- und Technologie-
transfers für Anpassung (und möglicherweise Kompen-
sation für Klimaschäden) zu leisten. 

Um das Globalziel nicht zu gefährden, müssten im 
Gegenzug die Länder mit noch niedrigen Emissionen, 
die sich aber auf einem Wachstumspfad befinden, d.  h. 
derzeit massiv in den Ausbau der Energieinfrastruktur 
investieren müssen, einen emissionsintensiven Aus-
baupfad vermeiden. Vor allem bedeutet dies, dass diese 
Länder bereits bis 2020 Entwicklungspfade anstreben 
müssen, deren Emissionen deutlich unterhalb derer 
liegt, die sich aus einer Pro-Kopf-Verteilung der oben 
genannten 44 Gt CO2eq im Jahr 2020 ergeben würde. 
Dies sollte durch die Finanz- und Technologietransfers 
der Hochemissionsländer unterstützt werden.

Die in den Ländern physisch durchgeführten Emis-
sionsminderungen sollten sich grundsätzlich an den 
Minderungspotenzialen ausrichten: Um in einem frag-
mentierten Minderungsregime, wie es sich bei einem 
Pledge-and-review-Verfahren ergibt, dennoch die glo-
bal notwendigen Minderungen zu erreichen ohne die 
global aggregierten Minderungskosten zu stark in die 
Höhe zu treiben, ist es notwendig, dass alle Staaten 
Rahmenbedingungen schaffen, die das Erschließen 
ihrer Minderungspotenziale erlauben. Hierzu ist insbe-
sondere die Entwicklung von Dekarbonisierungsfahr-
plänen geeignet: Solche Pläne sollten Bedingung für 
den Zugang zu Mitteln für Mitigation aus dem Green 
Climate Fund sein.

Von hoher Bedeutung ist, dass keine Doppelzäh-
lungen vorgenommen werden: Minderungen, die etwa 
von einem Industrieland bezahlt aber in einem Ent-
wicklungsland erbracht werden, dürfen natürlich nur 
einem der Länder zugerechnet werden, da sonst ein 
Vergleich zwischen den von einzelnen Ländern ange-
botenen Emissionsbegrenzungen und den global not-
wendigen Begrenzungen nicht möglich ist. Ein weite-
res Problem könnte entstehen, wenn Staaten, die unter 
dem Kioto-Protokoll Minderungsverpflichtungen hat-
ten und dieses übererfüllt haben, diese nicht genutz-
ten Emissionsrechte ihren angebotenen Emissionsbe-
grenzungen hinzurechnen. Das Ausmaß der Anrech-
nung solcher Surplus-Emissionsberechtigungen auf die 
 nationalen Minderungsangebote muss beim Abgleich 
mit dem globalen Ambitionsniveau berücksichtigt wer-
den, gleiches gilt für die Anrechnung von Minderungen 
aus dem Landnutzungsbereich (UNEP, 2010a).

Unbedingt notwendig ist auch die Ausarbeitung 
eines längerfristigen globalen Emissionsziels. Die Erar-
beitung eines solchen Ziels für 2050 wurde in Cancún 
beschlossen. Deutschland und die EU sollten sich hier 
aktiv beteiligen und sich dafür einsetzen, dass die Erar-
beitung dieses Ziels auf Grundlage neuester wissen-

schaftlicher Erkenntnisse erfolgt.
Ein solches Regime wäre aufgrund der fehlenden 

internationalen Verbindlichkeit fragil in Bezug auf die 
Erreichung des 2  °C-Ziels, und es wäre fraglich, ob etwa 
die USA ihr unzureichendes Ambitionsniveau bei der 
nationalen Emissionsminderung durch ausreichend 
hohe Zusagen beim Finanz- und Technologietransfer 
ergänzen würden. Dennoch sollten Deutschland und 
die EU voranschreiten und Minderungen sowie Finanz- 
und Technologietransfers anbieten, die dem oben auf-
gezeigten Ambitionsniveau entsprechen.

Mittleres Ambitionsniveau: Vorreiterkoalitionen für 
verbindlichen Klimaschutz eingehen
Nicht zuletzt der Cartagena Dialogue for Progressive 
Action, bei dem sich eine Gruppe progressiver Staa-
ten über Möglichkeiten eines international ambitio-
nierten und verbindlichen Klimaschutzes austauscht, 
zeigt die Bereitschaft vieler Staaten, im internationa-
len Klimaschutz über ein Pledge-and-review-Verfahren 
hinauszugehen. Diese Dynamik sollte genutzt werden, 
um ambitioniertere Teilabkommen zum Klimaschutz zu 
schließen. Die EU sollte hier eine aktive Rolle spielen, 
und Koalitionen sowohl im Rahmen des UN-Verhand-
lungsprozesses als auch außerhalb vorantreiben. Eine 
wichtige Rolle können bi- und plurilaterale Vorreiter-
allianzen etwa beim Thema Waldschutz einnehmen 
(Kap. 7.3.7; WBGU, 2010), beim Aufbau klimaverträg-
licher Infrastrukturen (Kap. 7.3.4) sowie bei der Eta-
blierung von Emissionshandelssystemen (Kap.  7.3.2). 
Der WBGU geht davon aus, dass solche Vorreiteralli-
anzen eine transformative Dynamik entfalten, die sich 
auch positiv auf den UN-Prozess auswirkt. Sie kön-
nen die Bereitschaft der Staaten zu verbindlichen mul-
tilateralen Zusagen erhöhen, da sie die Umsetzbarkeit 
von Emissionsminderungen demonstrieren und für die 
Staaten berechenbarer machen. Zudem können Erfah-
rungsaustausch und Kooperation bei der Erarbeitung 
nationaler Dekarbonisierungsstrategien eine solche 
katalytische Wirkung entfalten. 

Die EU sollte über diese Allianzen hinaus aber auch 
verstärkt Koalitionen für ein verbindliches Abkommen 
im Rahmen der UNFCCC suchen. Neben der unkondi-
tionierten Verschärfung der eigenen Minderungsziele 
sollte sie auch ein deutliches Bekenntnis für eine Wei-
terführung des Kioto-Protokolls abgeben, nicht ohne 
jedoch eine Weiterentwicklung und das Schließen von 
Schlupflöchern zur Bedingung zu machen. Eine Weiter-
führung des CDM für Schwellenländer hält der WBGU 
für nicht zielführend. Vielmehr sollte eine Vereinba-
rung gesucht werden, bei der Finanz- und Technologie-
transfers für Schwellenländer an die verbindliche Aus-
arbeitung umfassender Strategien zur klimaverträgli-
chen Entwicklung gekoppelt sind. Die EU sollte ver-
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stärkt den Dialog mit progressiven Schwellenländern 
suchen, um in diesem Punkt eine möglichst große Ver-
bindlichkeit zu erreichen. Eine besondere Rolle könnte 
dabei Südafrika als Gastgeber des nächsten Klimagip-
fels im Dezember 2011 spielen sowie Brasilien, das die 
Rio+20-Konferenz im Mai 2012 beherbergen wird.

Hohes Ambitionsniveau: Umfassendes 
internationales Klimaschutzregime anstreben
Fluchtpunkt der internationalen Klimapolitik sollte 
ein umfassendes, bindendes Abkommen zur globalen 
Emissionsbegrenzung sein. Für Kohlendioxid aus fos-
silen Quellen, dem im Klimaschutz die langfristig ent-
scheidende Rolle zukommt, sollte ein mit der 2  °C-Leit-
planke kompatibles maximales globales Emissionsbud-
get festgelegt werden, sowie Meilensteine eines globa-
len Emissionspfads, der die Einhaltung dieses Budgets 
erlaubt (WBGU, 2009b). Der WBGU hat eine Lasten-
teilung vorgeschlagen, die sich an einer gleichen Pro-
Kopf-Aufteilung der noch zulässigen Emissionen ori-
entiert. Die Staaten sollten sich verpflichten, interna-
tional überprüfbare Dekarbonisierungsfahrpläne vor-
zulegen, die den geplanten nationalen Emissionspfad 
bis 2050 darlegen. Idealerweise sollte die Umsetzung 
unter Verwendung flexibler Mechanismen erfolgen, 
um Möglichkeiten der Kostenoptimierung zu nutzen 
(Kap. 7.3.2). Da aber bis 2050 global schon eine weit-
gehende Dekarbonisierung der Energiesysteme erfolgt 
sein sollte (Kap.  4), reduzieren sich die Möglichkei-
ten der Aufrechnung (offsetting) bzw. der Substitu-
tion eigener Minderungsanstrengungen durch Zukauf 
von Emissionsrechten im Verlauf der Zeit immer weiter. 
Spätestens ein global dekarbonisiertes Energiesystem 
erfordert, dass auch in jedem einzelnen Land das Ener-
giesystem dekarbonisiert ist. Da ein Umbau von Ener-
giesystemen aber Zeit erfordert (UNEP, 2010a), sind 
nationale Dekarbonisierungsfahrpläne, die auf Pfadab-
hängigkeiten in Infrastrukturentscheidungen Rücksicht 
nehmen, von hoher Bedeutung. Insbesondere der Aus-
bau erneuerbarer Energien ist auch auf staatliche Pla-
nung angewiesen, etwa beim Ausbau transkontinen-
taler Netze und Systeme zum Fluktuationsausgleich 
(Kap. 4).

Für andere Treibhausgase sowie für CO2 aus nicht 
fossilen Quellen könnten separate Regelungen zielfüh-
render sein. Die mit der terrestrischen Biosphäre ver-
bundene CO2-Dynamik unterscheidet sich in vielen 
grundlegenden Aspekten – etwa Messbarkeit, Rever-
sibilität, langfristige Kontrollierbarkeit, zwischenjährli-
che Schwankungen – erheblich von den CO2-Flüssen 
in Verbindung mit der Nutzung von Kohle, Erdöl oder 
Erdgas (WBGU, 2009a). Deshalb schlägt der WBGU 
seit vielen Jahren vor, ein separates völkerrechtliches 
Abkommen zum Schutz terrestrischer Kohlenstoffspei-

cher zu schaffen (WBGU, 2003). Hier sollten rasch grei-
fende Maßnahmen, die den Stopp der Entwaldung in 
Entwicklungsländern zum Ziel haben, Priorität genie-
ßen. Die bisher im Kioto-Protokoll geregelten fluorier-
ten Treibhausgase könnten in einer Sondervereinba-
rung nach dem Vorbild des Montreal-Protokolls behan-
delt werden, was ihre Minderung einfacher und schnel-
ler bewirken könnte (WBGU, 2009b). Für bisher nicht 
im Kioto-Protokoll geregelte kurzlebige klimawirksame 
Stoffe, etwa Rußpartikel und ozonbildende Gase, könn-
ten gesonderte Vereinbarungen mit Bezug zu nationa-
len Luftreinhaltemaßnahmen getroffen werden.

Ein solches global verpflichtendes Minderungsre-
gime wird allerdings nur dann durchsetzbar sein, wenn 
es sich an den grundlegenden Gerechtigkeitsprinzipien 
der UNFCCC orientiert, und auch der Anpassung an den 
unvermeidlichen Klimawandel eine hohe Bedeutung 
eingeräumt wird.

7.3.9.2 
Internationale Energie- und Technologiepolitik
Die wichtigsten Säulen der globalen Transformation 
der Energienutzung in Richtung Klimaverträglichkeit 
sind erstens die Begrenzung der Energienachfrage bei 
gleichzeitiger Gewährleistung des Zugangs zu Energie 
für alle Menschen, zweitens die Dekarbonisierung der 
Energieversorgung, insbesondere der Stromerzeugung, 
sowie drittens die Einführung neuer klimaverträglicher 
Technologien im Transportsektor, in der Gebäudetech-
nologie und in der Industrie. Alle drei Bereiche sollten 
durch internationale Kooperation entscheidend voran-
getrieben werden. Ein wichtiger Ansatzpunkt für inter-
nationale Energie- und Technologiepolitik ist die Nor-
men- und Standardsetzung. Internationale Koopera-
tion kann darüber hinaus die Technologieentwicklung 
beschleunigen: Viele Schlüsseltechnologien befinden 
sich noch in der Entwicklungs- und Erprobungsphase, 
z.  B. im Bereich der Elektromobilität oder CCS. Schließ-
lich spielt Kooperation auch eine wichtige Rolle bei der 
Beseitigung von Hemmnissen für eine globale  Diffusion 
von Technologien für eine klimafreundliche Entwick-
lung. Bestandteil solcher Kooperationen sind nicht nur 
rein technologisches Wissen, sondern auch das viel 
breitere Wissen über die Schaffung der Rahmenbedin-
gungen und Vorraussetzungen, die eine Diffusion kli-
maverträglicher Technologien erst möglich machen.

Die Vorraussetzungen einer effektiven globalen 
Energiepolitik zur Transformation sind derzeit nicht 
vorhanden, es mangelt an rechtlichen und institutio-
nellen Grundlagen. Der WBGU empfiehlt, bestehende 
Organisationen zu nutzen, um eine globale nachhaltige 
 Energie-Governance schrittweise zu  institutionalisieren. 
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Niedriges Ambitionsniveau: IEA öffnen, IRENA 
konsolidieren und stärken
Mit der Internationalen Energieagentur (IEA) gibt es 
eine einflussreiche internationale Energie institution. 
Deren Mitgliedschaft, Rolle und energiepolitische 
Zielsetzung in Richtung einer nachhaltigen Energie-
politik waren jedoch bisher begrenzt. Die Bundes-
regierung sollte sich dafür einsetzen, dass die inhalt-
liche Ausrichtung der IEA in Richtung nachhalti-
ger Energieformen und  -systeme verstärkt, Metho-
den  transparenter gemacht und der Öffnungsprozess 
in Richtung Nicht-OECD-Länder weiterverfolgt und 
intensiviert wird. 2009 wurde mit der Internationalen 
Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA) eine 
neue Organisation zur Förderung erneuerbarer Ener-
gien in Industrie- und Entwicklungsländern gegrün-
det. IRENA kann zukünftig eine wichtige Aufgabe zur 
Förderung und Verbreitung erneuerbarer Energien und 
entsprechender Industrien erfüllen. Der WBGU emp-
fiehlt der Bundesregierung, den Aufbau der Organisa-
tion weiter engagiert zu unterstützen und sich inten-
siv dafür einsetzen, dass IRENA weltweit eine hohe 
Bedeutung in Energiefragen zukommt, um auf Augen-
höhe und in Kooperation mit bestehenden Organisatio-
nen und der Zivilgesellschaft den Ausbau erneuerbarer 
Energien voranzubringen. 

Mittleres Ambitionsniveau: UN-Energy aufwerten
Die Verbindung von Energiepolitik und entwicklungs-
politischen Zielen wurde auf globaler Ebene lange ver-
nachlässigt. Mit bestehenden Programmen und Organi-
sationen der UN konnten bislang nur schwache nach-
haltige energiepolitische Akzente gesetzt werden. Der 
WBGU empfiehlt der Bundesregierung, sich für eine 
Stärkung von UN-Energy als koordinierende Platt-
form (inter-agency mechanism) im UN-System einzu-
setzen und die Organisation auf die Ebene eines Pro-
gramms zu heben. Das von der UN-Vollversammlung 
für 2012 beschlossene „Internationale Jahr für nach-
haltige Energie für alle Menschen“ sollte von der Staa-
tengemeinschaft zum Anlass genommen  werden, 
das Ziel eines Zugangs aller Menschen zu moder-
nen Energiedienstleistungen bis 2030 als zusätzliches 
 Millenniumsentwicklungsziel festzulegen (Kap. 7.3.5).

Hohes Ambitionsniveau: IRENA zur zentralen 
Organisation für globale nachhaltige Energiepolitik 
aufbauen
Um die globale Transformation der Energiesysteme 
voranzutreiben, bedarf es einer starken internatio-
nalen Energiebehörde. Das Mandat von IRENA sollte 
dahingehend erweitert werden, dass es die Gesamtheit 
der Energiesysteme und klimaverträglichen Energie-
optionen einschließlich Fragen der Systemintegra-

tion sowie die Energieeffizienz auf der Nachfrageseite 
umfasst. Schrittweise könnte IRENA dann in Rich-
tung einer, vom WBGU (2003) angeregten, Interna-
tionalen Organisation für nachhaltige Energie entwi-
ckelt werden. Der WBGU empfiehlt der Bundesregie-
rung sich intensiv dafür einsetzen, dass IRENA langfris-
tig zu einer der zentralen Organisationen im Bereich der 
internationalen nachhaltigen Energiepolitik wird.

Hohes Ambitionsniveau: G20 als Motor 
nachhaltiger Energie- und Klimapolitik nutzen
Angesichts der Dringlichkeit der globalen Energie-
wende muss erheblich mehr politische Handlungsbe-
reitschaft und Führungskraft mobilisiert werden. Der 
G20 kommt als Allianz der wirtschaftlich und politisch 
führenden Industrie- und Schwellenländer und ihrer 
Relevanz für den globalen Klimaschutz (G20 ist für 
ca.  80  % des globalen Treibhausgasausstoßes verant-
wortlich) eine herausragende Rolle zu. Die Bundesre-
gierung sollte sich als wichtiges Mitglied dieses Forums 
dafür stark machen, dass die G20 offensiv eine nach-
haltige energiepolitische Agenda vorantreibt und die 
institutionellen Grundlagen für eine effektive globale 
Kooperation schafft. 

7.3.10 
Bündel 10: Internationale  
Kooperationsrevolution anstreben 

Die theoretischen wie normativen Erfordernisse an 
 Global Governance sind bereits bekannt (Kap. 5). Auf 
der Grundlage der im vorliegenden Gutachten unter-
mauerten Einsichten und mit einem klaren Bekennt-
nis zu mehr internationaler Kooperation  empfiehlt der 
WBGU folgende Punkte:
1. Die Chance der UN-Konferenz über Nachhaltige 

Entwicklung (UNCSD, Rio+20-Konferenz) sollte 
genutzt werden, um die Weichen der internationa-
len Umwelt- und Entwicklungspolitik in Richtung 
verbesserter Kooperation und Klimaverträglichkeit 
zu stellen (Kap. 7.3.10.1).

2. Es sollte der Weg für eine umfassende kooperative 
Global-Governance-Architektur bereitet werden, 
ohne die eine weltweite Transformation zur Nach-
haltigkeit nicht gelingen kann (Kap. 7.3.10.2).

7.3.10.1 
Internationale Umwelt- und Entwicklungspolitik 
im Kontext der Rio+20-Konferenz
Die für 2012 einberufene Rio+20-Konferenz bietet 
eine auf absehbare Zeit einmalige Gelegenheit zur Wei-
terentwicklung der internationalen Umwelt- und Ent-
wicklungspolitik. Vor dem Hintergrund der beiden 
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für die Konferenz von den UN-Mitgliedstaaten ein-
vernehmlich benannten Schwerpunktthemen „Green 
 Economy in the Context of Sustainable Development 
and Poverty Eradication“ und „Institutional Framework 
for  Sustainable Development“ empfiehlt der WBGU mit 
steigendem Ambitionsniveau: 
1. Die Verabschiedung einer übergreifenden „Green 

Economy Roadmap“ und einschneidende institutio-
nelle Reformen im Rahmen der Vereinten Nationen,

2. eine grundlegende Ausrichtung der multilateralen 
Umwelt- und Entwicklungspolitik auf die Transfor-
mation,

3. eine Runderneuerung der Vereinten Nationen 
(„Vereinte Nationen 2.0“).

Niedriges Ambitionsniveau: Green Economy 
Roadmap und institutionelle Reformen 
verabschieden
In Reaktion auf die globale Finanz- und Wirtschafts-
krise hat das Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
(UNEP) einen „Global Green New Deal“ angeregt und 
im Rahmen der Vereinten Nationen eine Green Eco-
nomy Initiative angestoßen. Mit dem „Green Economy 
Report“ legte das UNEP (2011) der Rio+20-Konferenz 
nun umfassende Empfehlungen zu einer „grünen“ Neu-
orientierung der Weltwirtschaft im Sinne umwelt- und 
klimaverträglichen Wirtschaftens und insbesondere 
einer Dekarbonisierung der weltweiten Energiesysteme 
vor. Die internationale Staatengemeinschaft verfügt 
damit in Rio über eine angemessene und zeitgerechte 
Beratungs- und Entscheidungsgrundlage.

Der WBGU warnt in diesem Zusammenhang davor, 
die Fehler des Rio-Gipfels von 1992 und der nachfol-
genden Debatten um die Interpretation von „Nachhal-
tiger Entwicklung“ zu wiederholen: Die internationale 
Diskussion um Konzept und Definition von „Green 
Economy“ darf nicht in politischen Eskapismus mün-
den, der hinter das in der Agenda 21 verankerte drei-
dimensionale Verständnis nachhaltiger Entwicklung 
zurückfällt. Im Gegenteil sollte der Gipfel die „Green 
Economy“-Programmatik unverzüglich in verbindliche 
Beschlüsse über konkrete Zielvorgaben übersetzen und 
so das 1992 bereits geleistete Bekenntnis der Staaten-
welt zu nachhaltiger Entwicklung wiederbeleben und 
verstärken.

Die Staaten sollten daher in Rio eine verbindli-
che „UN Green Economy Roadmap“ mit spezifischen 
inhaltlichen wie zeitlichen Zielvorgaben beschließen, 
die bis 2030 im Rahmen nationaler Green Economy 
Strategien mit überprüfbaren Indikatoren umzusetzen 
ist. Diese sollten neben einem transformationsfreund-
lichen Policy-Mix insbesondere auch Strategien zur 
Bepreisung von CO2 enthalten (Kap.  5.2, 7.3.2). Die 
nationalen Einzelstrategien sollten sich dabei am Prin-

zip der „gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verant-
wortlichkeiten“ orientieren und Ressourcenausstattung 
und Kapazitäten angemessen berücksichtigen. Kon-
krete, quantifizierbare Ziele und Unterziele, wie sie sich 
für die Millenniumsentwicklungsziele (MDG) bewährt 
haben, sollten dabei prioritär für den Umbau der Ener-
giesysteme sowie Fragen der Stadtentwicklung und der 
nachhaltigen Landnutzung definiert werden.

Die dazu auf nationaler Ebene erforderlichen Rah-
menbedingungen werden in vielen Staaten nicht ohne 
die Bereitstellung erheblicher finanzieller Mittel und 
technischer Expertise zu schaffen sein. Dies ist bei Ver-
abschiedung einer solchen Roadmap angemessen zu 
berücksichtigen. Den Staaten, die sich schließlich zur 
Umsetzung der Roadmap und ihr entsprechender nati-
onaler Strategien und Aktionspläne bekennen, sollten 
die Vereinten Nationen in Kooperation mit der Welt-
bank, den regionalen Entwicklungsbanken und den 
Akteuren der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit 
länderspezifisch maßgeschneiderte Beratungs- und 
Unterstützungsleistungen anbieten.

Flankierend sollten die internationale Agenda zur 
Armutsbekämpfung und speziell die weitere Umset-
zung der MDG so mit der übergeordneten Green 
 Economy Roadmap verzahnt werden, dass ihre ein-
zelnen Ziele und Unterziele explizit an den Erforder-
nissen einer umwelt- und klimaverträglichen Zielerrei-
chung ausgerichtet werden können. Eine Bekämpfung 
der Energiearmut durch erneuerbare Energien sowie 
eine verbesserte Ernährungssicherheit durch Produk-
tionssteigerungen vermittels nachhaltiger Agrartechni-
ken bieten hierfür zentrale Ansatzpunkte. Ein dauer-
haftes Nebeneinander einer konventionellen Entwick-
lungsagenda mit einer ernst gemeinten Green Economy 
Roadmap müsste hingegen selbst auf niedrigem Ambi-
tionsniveau als widersprüchlich gelten.

Die Umsetzung der UN Green Economy Roadmap 
und der regelmäßigen Überprüfung ihrer Zielerrei-
chung sollten zudem durch überfällige institutionelle 
Reformen unterstützt werden. Die Rio+20-Konferenz 
bietet die auf lange Sicht einmalige Gelegenheit, das 
mangelhafte Ambitionsniveau der kleinteiligen bishe-
rigen Reformbemühungen zu überwinden. Der WBGU 
erneuert diesbezüglich seine Empfehlung, das UNEP 
durch eine neu zu gründende Umweltsonderorganisa-
tion mit weit reichenden Befugnissen zu ersetzen oder 
das UNEP selbst zu einer handlungsfähigen Weltorga-
nisation auszubauen und aufzuwerten.

Der entwicklungspolitischen Dimension internati-
onaler Umweltpolitik muss dabei besonderes Augen-
merk gelten. Die Implementierung des bereits 2005 
verabschiedeten Bali-Strategieplans bietet hierzu glei-
chermaßen eine Messlatte für die Glaubwürdigkeit der 
Industrieländer und einen Hebel, um Reformwilligkeit 
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und Handlungsfähigkeit der Entwicklungsländer zu 
vergrößern (Kap. 5.4.4.4). Damit einhergehend bietet 
die Rio+20-Konferenz vor dem Hintergrund der Dis-
kussion um Green Economy eine besondere Chance, 
auch grundsätzlichere Reformen der entwicklungs-
politischen Architektur der Vereinten Nationen zu 
erörtern und entsprechende Entscheidungen vorzu-
bereiten. Versäumten die Staaten die Chance, auf dem 
Gipfel konkrete Reformentscheidungen herbeizufüh-
ren, würde die ebenso explizite wie einvernehmliche 
Schwerpunktsetzung auf institutionelle Rahmenbe-
dingungen vor den Augen der Weltöffentlichkeit ad 
 absurdum geführt.

Mit einer organischeren Verzahnung umwelt- und 
entwicklungspolitischer Institutionen bietet sich zudem 
die Chance, der eindimensionalen Sicht auf die Verein-
ten Nationen als Dienstleister multilateraler Entwick-
lungszusammenarbeit eine breitere Perspektive ent-
gegen zu setzen, die die transformationspolitischen 
Hebelpotenziale multilateraler Organisation betont. 
Der WBGU empfiehlt der Bundesregierung darauf hin-
zuwirken, dass die multilateralen Akteure der Entwick-
lungspolitik ihre operativen Strategien kohärent an den 
Erfordernissen umwelt- und klimaverträglicher Ent-
wicklung ausrichten, ihre Ressourcen vor allem in den 
transformationsrelevanten Sektoren Energie, Stadt-
entwicklung und Landnutzung bündeln und entspre-
chende Zielvorgaben effizient umsetzen (Kap. 5.4.5).

Dabei sollte den entsprechenden multilateralen 
Organisationen angemessene politische und finanzielle 
Unterstützung gewährt sowie die Förderung konventi-
oneller Entwicklungsprogramme, die den energie- und 
flächenintensiven Status quo konservieren, zurückge-
fahren und sukzessive eingestellt werden. Eine rasche 
und konsequente Ausrichtung der Entwicklungspo-
litiken der EU-Mitgliedstaaten und der EU-Kommis-
sion an diesem Zielsystem würde die klimapolitische 
 Pionierrolle Europas deutlich stärken.

Mittleres Ambitionsniveau: Multilaterale Umwelt- 
und Entwicklungspolitik grundlegend reformieren
Das weiter reichende Ziel wäre eine umfassende Umge-
staltung der Umwelt- und Entwicklungsarchitektur der 
Vereinten Nationen und weiterer multilateraler Ent-
wicklungsorganisationen im Sinne einer transforma-
tionsfreundlichen Reorganisation. Die Rio+20-Konfe-
renz böte der Bundesregierung und der EU die Mög-
lichkeit, unverzüglich einen Prozess anzustoßen, der 
den Umbau und die Ausrichtung der großen operativen 
internationalen Entwicklungsagenturen (Weltbank, 
Regionalbanken, UNDP, UNIDO usw.) gemäß den Zie-
len der Transformation verfolgt.

Der WBGU schließt sich dabei im Grundsatz den 
2006 vorgelegten Reformempfehlungen der unter 

UN-Generalsekretär Kofi Annan eingerichteten Hoch-
rangigen Gruppe über systemweite Kohärenz auf dem 
Gebiet der Entwicklung, der Humanitären Hilfe und der 
Umwelt („Eine UNO“) an, die bislang nur unzureichend 
umgesetzt wurden. Sie sollten konsequenter als bis-
her verfolgt und dabei explizit an den Erfordernissen 
der Green Economy Roadmap und einer umwelt- und 
klimaverträglichen Entwicklungspolitik ausgerichtet 
werden. Die Rio+20-Konferenz bietet hier die abseh-
bar beste Gelegenheit, Partikularinteressen einzelner 
Sonderorganisationen und Programme mit jeweils glei-
cher oder zumindest sehr ähnlicher Mitgliederstruk-
tur durch autoritative Entscheidungen des Gipfels auf 
höchster internationaler Ebene zu überwinden.

Systemweite Kohärenz im Sinne einer umwelt- und 
klimaverträglichen Transformation verlangt darüber 
hinaus, die offensichtlichen Governance-Lücken in den 
für die Transformation zentralen Politikfeldern Ener-
gie, Urbanisierung und Landnutzung im Sinne effekti-
ver Mehrebenenpolitik auch auf internationaler Ebene 
zu schließen und zugleich transformationshemmende 
und kostenträchtige Parallelstrukturen abzubauen 
(Kap. 5.4.5). Entsprechend sollten die in Rio versam-
melten Staaten die Verwaltungsorgane der einschlägi-
gen multilateralen Organisationen beauftragen, kon-
krete Umstrukturierungspläne für ihren jeweiligen 
Apparat zu erarbeiten und den Mitgliedstaaten binnen 
zwei Jahren zur Entscheidung vorzulegen. Ein von den 
globalen Systemrisiken ausgehender Ansatz, wie ihn 
etwa die Palais-Royal-Initiative im Kontext der globa-
len Finanzkrise zur Reform des Weltwährungssystems 
vorgeschlagen hat, scheint hier eine geeignete Vorge-
hensweise (Kap. 5.4.4.2).

Handlungsleitender Maßstab der Umstrukturierun-
gen sollte analog zu der für die nationale Handlungs-
ebene vorgeschlagenen Klimagesetzgebung jeweils die 
2  °C-Leitplanke der internationalen Klimapolitik sein. 
Multilaterale Entwicklungsorganisationen, die sich 
außer Stande sehen dem zu entsprechen, verlören die-
ser Reformlogik folgend ihre Daseinsberechtigung. Im 
Umkehrschluss wären gänzlich neue Organisationen 
zu schaffen, wenn der für die Einhaltung der 2  °C-Leit-
planke notwendige globale Kooperations- und Rege-
lungsbedarf absehbar nicht im Rahmen der vorgeschla-
genen Reorganisation bereits bestehender internatio-
naler Organisationen zu erreichen wäre.

Der skizzierte Fahrplan erlaubte es, bis 2015 
Armutsorientierung und Klimaverträglichkeit in der 
internationalen Entwicklungs-, Energie- und Umwelt-
politik systematisch miteinander zu verzahnen. Derar-
tige zwischenstaatliche Reformfahrpläne flankierend 
sollten die Mitgliedstaaten der betroffenen internatio-
nalen Organisationen, speziell die Hauptbeitragszahler 
unter ihnen, ihre nationalen Politiken und regionalen 
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Prozesse ändern und sich auf entsprechende Reform-
pläne zur Reorganisation ihrer bi- und multilateralen 
Entwicklungszusammenarbeit, ihrer Energiekoopera-
tion und ihrer Außenwirtschaftspolitik verpflichten.

Hohes Ambitionsniveau: Vereinte Nationen 2.0 
anstreben
Gemessen an den dargestellten Herausforderungen der 
globalen Umwelt- und Entwicklungskrise spricht aus 
Sicht des WBGU vieles für einen noch sehr viel radi-
kaleren Ansatz, der über die gegebene Organisation der 
Vereinten Nationen hinausreichen und diese grundle-
gend neu ordnen würde. Politisch erscheint dies gegen-
wärtig nicht darstellbar, da hierfür eine von Einsicht in 
globale Notwendigkeiten geleitete politische Führer-
schaft vorausgesetzt wäre, insbesondere seitens der 
ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrates sowie 
weiterer westlicher Industrieländer und der aufstre-
benden Schwellenländer. Wäre dies der Fall, sollte eine 
Reform an den Grundlagen der UN-Charta ansetzen 
und auf eine runderneuerte Organisation der Vereinten 
Nationen hinwirken. Deren Ziel wäre es, die Berück-
sichtigung der planetarischen Leitplanken durchgängig 
zu einem handlungsleitenden Motiv zu erheben, des-
sen universelle Verfolgung Umwelt- und Klimaschutz 
zur Stabilisierung des Erdsystems ebenso gewährt wie 
Frieden, Sicherheit und Entwicklung.

Wenn die Rio+20-Konferenz sich zumindest zu 
einer derartigen Vision bekennen würde, könnte sie 
einen zwischenstaatlichen Beratungsprozess ansto-
ßen, an dessen Ende eine substanzielle Ergänzung der 
UN-Charta von 1945 stünde, wie sie etwa einem Ver-
fassungszusatz zum Klimaschutz auf nationaler Ebene 
entspräche. Es wäre dies die völkerrechtlich kodifizierte 
Entsprechung eines globalen Gesellschaftsvertrags, auf 
dessen Grundlage sich zeitgemäße Reformen der Haupt-
organe der Vereinten Nationen – etwa die Schaffung 
eines dem Sicherheitsrat ebenbürtigen und die Staa-
tenwelt des 21. Jahrhunderts reflektierenden UN-Rats 
für Nachhaltige Entwicklung – ableiten ließen und der 
dem normativen Bedarf nach einer globalen Wir-Iden-
tität formal Ausdruck verleihen würde. Die Koevolu-
tion des internationalen Menschenrechtsschutzes und 
der universellen Erklärung der Menschenrechte zeigen, 
dass derartige globale Visionen durchaus konkrete Ver-
änderungen in der realen Welt zeitigen können.

7.3.10.2 
Umfassende Global Governance als Meta-Hebel 
der Transformation
Die globale Transformation in eine umwelt- und kli-
maverträgliche Weltgesellschaft kann nicht gelingen, 
wenn sie sich auf die in einem engen Sinne definier-
ten Politikfelder Umwelt und Entwicklung beschränkt. 

Vielmehr sind ein generell hohes Niveau an internati-
onaler Kooperation, globaler Koordination und politi-
scher Steuerung zentrale Erfolgsbedingungen für die 
Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft. 
Ohne umfassende, langfristig orientierte und auf eine 
gerechte Weltordnung zielende zwischenstaatliche 
Kooperation wird die notwendige Trendumkehr im 
Sinne der Transformation daher nicht zu erreichen sein. 
Der WBGU skizziert nachfolgend mit steigendem Ambi-
tionsniveau drei Schritte auf dem Weg zu der erforder-
lichen globalen Kooperationsrevolution.

Niedriges Ambitionsniveau: Multilateralismus 
wiederbeleben
Mangelnde Kooperation in zentralen Fragen des globa-
len Umwelt- und Klimawandels muss nahezu zwangs-
läufig zu einer Zuspitzung der dadurch berührten 
 Verteilungs- und Interessenkonflikte führen, was wie-
derum die konstruktive Bearbeitung jedweder grenz-
überschreitender Probleme zusätzlich erschwert. Die 
Schlüsselakteure der Weltpolitik, namentlich die USA, 
die EU und China sowie ein im wesentlichen der G20 
entsprechender erweiterter Kreis von Staaten, soll-
ten daher kurzfristig zu einem Modus internationaler 
Diplomatie finden, der es ihnen zumindest erlaubt, die 
Zuspitzung offenkundiger Interessenkonflikte zu ver-
hindern.

Aus Sicht des WBGU bieten die G20 grundsätzlich 
eine geeignete Akteurskonstellation, um im Sinne eines 
konstruktiven Multilateralismus überkommene und 
verkrustete Strukturen internationaler Kooperation 
zu überwinden und über die globale Wirtschafts- und 
Finanzpolitik hinaus aktiv zu werden. Als handlungs-
mächtiger Mikrokosmos der Weltregionen können sie 
den inklusiveren UN in transformationsrelevanten 
 Politikfeldern wie speziell der Energiepolitik, der globa-
len Landnutzung sowie der weltweiten Urbanisierung 
zeitgerecht angemessene Ziele vorschlagen und hand-
lungsleitende Impulse geben. Die in der G20 versam-
melte Ländergruppe trägt zudem nicht nur eine hohe 
klimapolitische Verantwortung, sondern verfügt auch 
über entsprechend große Transformationspotenziale.

Der WBGU empfiehlt daher, im Rahmen der G20 
oder einer vergleichbaren subglobalen Konstellation 
einen Fahrplan zu beschließen, der globale Weichen 
in Richtung einer klimaverträglichen Transformation 
stellt. Um Glaubwürdigkeit und Output-Legitimität zu 
demonstrieren, müsste ein solcher Fahrplan noch in 
dieser Dekade erarbeitet und umgesetzt werden. Er 
sollte die G20 kurzfristig zu konkreten Beschlüssen 
führen, die eine dezidiert globale Problemsicht reflek-
tieren und deren Maßstab mindestens das G20-Krisen-
management angesichts der globalen Finanzkrise sein 
sollte. Um schließlich die gesamte internationale Staa-
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tengemeinschaft in diesem Sinne anleiten, motivieren 
und mobilisieren zu können, müssten die führenden 
Staaten dabei zwingend auch die Interessen kleiner und 
armer Entwicklungsländer glaubwürdig berücksichti-
gen und diese nicht bevormunden. Die Bundesregie-
rung und die EU sollten diesbezüglich gleichermaßen 
auf ein hohes Ambitionsniveau in der Sache und ein 
verbindliches und vermittelndes Auftreten gegenüber 
dem „Rest der Welt“ hinwirken. Gelingt dies, könnten 
die G20 sogar zum Motor einer zeitgemäßen Moderni-
sierung des UN-Systems insgesamt werden.

Mittleres Ambitionsniveau: Global Governance für 
transformative globale Infrastrukturentwicklung 
verbessern
Klimaverträgliche Entwicklungsprozesse müssen 
weltweit in einer Vielzahl von Wirtschaftssektoren 
beschleunigt werden. Wie die vorliegende Studie zeigt, 
sind dabei drei grundlegende „Infrastrukturen“ zentral: 
Energiesysteme, urbane Räume und Landnutzungssys-
teme. Die Einhaltung der 2  °C-Leitplanke ist nur mög-
lich, wenn bis 2020 in diesen drei Basisstrukturen der 
globalen Ökonomie die Weichen in eine klimaverträg-
liche Richtung gestellt werden. Energiepolitik, Land-
nutzungsmanagement und Stadtentwicklung finden 
einerseits primär auf nationaler Ebene statt, anderer-
seits ist ein weltweiter klimaverträglicher Umbau die-
ser drei Kernsektoren der Weltwirtschaft in sehr kurzer 
Zeit ohne internationale Abstimmungsprozesse nicht 
darstellbar.

Dies ist eine völlig neue Herausforderung für die 
internationale Gemeinschaft, denn Global-Governance-
Mechanismen zur weltweiten Ausrichtung der Infra-
strukturen in den drei Transformationsfeldern existie-
ren bisher nicht. In allen drei Feldern geht es also darum, 
globale und nationale Transformationsziele festzule-
gen bzw. nationale und globale Transformationskorri-
dore zu entwickeln und Indikatoren zu bestimmen, auf 
deren Grundlage Entwicklungsfortschritte überprüft, 
entsprechende Überwachungsverfahren etabliert und 
positive Anreize zur Zielerreichung gesetzt werden 
können (z.  B. Entwicklungszusammenarbeit, Technolo-
gietransfer).

Derartige Global-Governance-Mechanismen kön-
nen nur von leistungsfähigen internationalen Organi-
sationen umgesetzt werden. Im Transformationsfeld 
Energie sollte die Bundesregierung entsprechend dar-
auf hinwirken, das Zielsystem der IEA in Richtung nach-
haltige Energiepolitik zu verschieben und die Organisa-
tion zudem konsequent für Entwicklungsländer zu öff-
nen, IRENA als Motor der internationalen Verbreitung 
regenerativer Energien zu stärken und die Rolle von 
UN-Energy aufzuwerten (Kap. 5.4.5.1). Zur Stärkung 
des Themas nachhaltiger Stadtentwicklung empfiehlt 

der WBGU als Alternative zur vorgeschlagenen Auf-
wertung von UN-Habitat (niedriges Ambitionsniveau; 
Kap. 7.3.6.1) direkt auf eine tiefer greifende institutio-
nelle Reform hinzuarbeiten. Auf mittlerem Ambitions-
niveau werden die Einrichtung einer „Weltkommission 
für klimaverträgliche Stadtentwicklung“ sowie einer 
„Globalen Kommission zur nachhaltigen Landnutzung“ 
empfohlen.

Beide Kommissionen könnten etwa durch die 
Rio+20-Konferenz eingesetzt und mandatiert werden 
und sollten dann bis 2015 umfassende, der Komple-
xität ihres jeweiligen Transformationsfelds angemes-
sene Berichte vorlegen. Auf dem Bericht der Globalen 
Kommission zur nachhaltigen Landnutzung aufbauend, 
sollte schließlich die FAO ein geeignetes Instrumenta-
rium entwickeln, um nationale und globale Landnut-
zungspfade klimaverträglich ausrichten zu können. Zur 
Operationalisierung der Ergebnisse der Weltkommis-
sion für klimaverträgliche Stadtentwicklung schlägt der 
WBGU zudem die Gründung einer ambitioniert man-
datierten Sonderorganisation für Nachhaltige Urbani-
sierung vor. Das angesichts des Problemdrucks nicht 
angemessen aufgestellte UN-Habitat könnte dann 
darin aufgehen.

Hohes Ambitionsniveau: Global Governance für 
eine gerechte neue Weltordnung
Ultimative Stoßrichtung zukünftiger Global Gover-
nance muss die Schaffung einer gerechten neuen Welt-
ordnung sein, deren Institutionen die internationale 
Staatengemeinschaft noch in der ersten Hälfte des 21. 
Jahrhunderts in die Lage versetzen, die komplexen 
Interdependenzen der Weltgesellschaft im Rahmen der 
planetarischen Leitplanken überhaupt begreifen und 
ebenso rechtzeitig wie angemessen darauf reagieren 
zu können. Um nachhaltig erfolgreich zu sein, darf sich 
eine solche Weltordnung nicht auf handlungsfähige 
„Inseln“ der heute besser gestellten Teile der Mensch-
heit beschränken, sondern muss auch die gegenwär-
tig und absehbar noch ausgeschlossene „unterste Mil-
liarde“ erfassen.

Dies aber stellt Entscheidungsträger in Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft vor fundamentale politische 
wie intellektuelle Herausforderungen: Politisch erfor-
dert es die historisch ungekannte Überwindung tra-
dierter Souveränitätsvorstellungen und rein machtge-
leiteter Weltpolitik zu Gunsten der dauerhaften Bereit-
stellung globaler Allgemeingüter. Intellektuell bedarf 
es tragfähiger Strategien und Konzepte, die eine nach-
haltige globale Entwicklung in grenzüberschreitenden 
demokratischen Strukturen verankern, Antworten auf 
die globalen Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen des 
21. Jahrhunderts formulieren und dabei nicht zuletzt 
weltweit Legitimität für sich beanspruchen können.
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Beides ist nicht gleichbedeutend mit der utopischen 
Forderung nach einer Weltregierung oder einem Welt-
staat. Vielmehr müssen die Suchprozesse von Global-
Governance-Theoretikern, Kosmopoliten, Transnati-
onalisten, Gerechtigkeitsphilosophen u.  a. auf legitim 
operationalisierbare Normen, Regeln und Verfahren 
fokussiert und auf die Grundlage eines ideellen glo-
balen Gesellschaftsvertrags gestellt werden. Ein sol-
cher Prozess käme einem Zivilisationssprung gleich, 
vergleichbar dem Übergang von der Feudalherrschaft 
zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im 17. und 18. 
sowie der Einbettung der Märkte durch wohlfahrtstaat-
liche Institutionen im 19. Jahrhundert.

Nach Auffassung des WBGU ist dies im globalen 
Maßstab nur über die Verständigung auf universelle 
Ziele zu erreichen. Die universelle Deklaration der 
Menschenrechte drängt sich deshalb als ebenso unvoll-
kommenes wie ermutigendes Beispiel auf: Wenn auch 
der Menschenrechtsschutz empirisch viel zu wünschen 
übrig lässt, so ist doch die Würde des Menschen und ihr 
besonderer Schutz universell anerkannt. Ein vergleich-
barer Konsens sollte grundsätzlich auch für die Überle-
bensfähigkeit der Menschheit in den naturgegebenen 
Grenzen des Planeten Erde erreichbar sein.

Eine dahin führende globale Transformation setzt 
notwendigerweise eine weitreichende „globale Auf-
klärung“ voraus, die darauf zielen muss, kooperatives 
Verhalten zu fördern und die Ausbildung entsprechen-
der weltgesellschaftlicher Normen und Diskurse voran-
zutreiben. Neben der politischen Verantwortung von 
Staaten und Regierungen, transformative Politik in 
den einschlägigen Wirtschafts- und Infrastruktursek-
toren voranzutreiben, ist auch die Weltzivilgesellschaft 
gefordert, das Wissen um die Trends und Treiber globa-
len Wandels im Sinne der Aufklärung zu transportieren 
(Kap. 2, 6).

Die bevorstehende Rio+20-Konferenz bietet eine 
zeitnahe und konkrete historische Chance, einem sol-
chen Aufklärungsprozess als Referenzrahmen und 
Bezugspunkt zu dienen und somit einen langfristig 
wirksamen Paradigmenwechsel anzustoßen. Wie diese 
Chance genutzt werden kann und welche konkreten 
Strategien und Taten daraus abgeleitet werden müssen, 
damit auf ihrem Fundament eine gerechte neue Welt-
ordnung entstehen kann, darauf gibt es bislang weder 
in der Wissenschaft noch in der Politik klare Vorstellun-
gen oder gar befriedigende Antworten. Es erwächst dar-
aus aber ein organischer Suchprozess, dessen vordring-
lichste, dezidiert handlungsorientierte Forschungs-
fragen der WBGU nachfolgend skizziert (Kap. 8).

7.4
Synthese: Die Komposition von 
Maßnahmenbündeln 

Dimensionen für Transformationsstrategien 
Das Gelingen der Transformation erfordert eine 
geschickte Komposition von Maßnahmen, die Elemente 
der zehn strategischen Bündel aufnehmen und dabei in 
einen neuen globalen Gesellschaftsvertrag eingebettet 
sind. Dieser Kontrakt baut auf ein sich entwickelndes 
kosmopolitisches Verständnis der Menschen als Erden-
bürger auf, das Verantwortungsübernahme im globalen 
Maßstab ermöglicht – ja einfordert – und den Weg für 
eine neue Qualität der internationalen Kooperation in 
inhaltlicher und institutioneller Sicht bereitet. Der neue 
globale Gesellschaftsvertrag orientiert sich an den rea-
len Herausforderungen zur Stabilisierung des Klima- 
und Erdsystems, die der WBGU in der vorliegenden 
Studie analysiert. Auf diesem Weg muss die Weltgesell-
schaft bestehende Blockaden überwinden, Pfadabhän-
gigkeiten korrigieren und Initiativen für den raschen 
Aufbau klimaverträglicher Wirtschafts- und Gesell-
schaftsstrukturen voranbringen.

Angesichts der anstehenden Herausforderung ist 
es für die Politik wesentlich sich nicht in Eskapismus 
zu üben und statt dessen in den nächsten zehn Jahren 
durch Weichenstellungen, Beschleunigung und Ver-
breiterung des Transformationsprozesses die auch der-
zeit noch visionären Schritte mit dem höchsten Ambi-
tionsniveau vorzubereiten. Maßnahmen dieser Reich-
weite werden jedoch letztlich erforderlich sein, um die 
planetarischen Leitplanken einzuhalten und die Trans-
formation zur Nachhaltigkeit rechtzeitig zu ermögli-
chen.

Es gibt nicht nur einen, sondern viele Transforma-
tionspfade. Um die zahlreichen Kombinationsmöglich-
keiten strategischer Maßnahmen zu priorisieren und 
daraus politische Strategien für die jeweiligen Transfor-
mationen in konkreten Ländern und Regionen zu erar-
beiten und zu evaluieren, bieten sich für politische Ent-
scheidungsträger vier Dimensionen an:
1. Zeitliche Wirksamkeit: Kurz- und mittelfristig geht 

es dabei vor allem um die Beschleunigung der Trans-
formation, um die Chancen auf das Einhalten globa-
ler Leitplanken zu wahren (Kap. 1.1). Für die rasche 
Dekarbonisierung der Energiesysteme sind deutli-
che CO2-Preissignale für Investitions- und Konsum-
entscheidungen von entscheidender Bedeutung. 
Initiativen zur Nachhaltigkeitsforschung und 
 -bildung wirken demgegenüber eher kumulativ und 
sichern in mittel- bis langfristiger Perspektive den 
Erfolg der Transformation.
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2. Geographische Reichweite: Die Transformations-
politik kann keinen Erfolg haben, wenn sie nur in 
Teilen der Welt umgesetzt wird. Letztlich geht es 
um Reformkoalitionen, die eine Trendumkehr zur 
Nachhaltigkeit in der Weltwirtschaft ermöglichen. 

3. Überwindung von Blockaden: Bestehende Pfadab-
hängigkeiten im noch immer fossil basierten Welt-
wirtschaftssystem wirken als Blockaden der Trans-
formation. Diese drohen den Status quo zu zemen-
tieren bzw. erhöhen die Kosten der Transformation 
und müssen überwunden werden.

4. Unterstützung von Pionieren des Wandels: Auf allen 
Ebenen von Wirtschaft und Gesellschaft finden sich 
Pioniere des Wandels, deren Unterstützung und 
Vernetzung eine „kritische Masse“ erzeugen kann, 
um Transformationspolitik zu gestalten.

Während die ersten beiden Dimensionen auf die Dring-
lichkeit raschen, möglichst globalen Handelns für die 
Transformation beziehen, lenken die letztgenannten 
Kriterien den Blick auf Vetospieler und Akteurskons-
tellationen. Hier geht es vor allem darum, die Transfor-
mation nicht länger zu verhindern.

Kompositionsmöglichkeiten
Die Kompositionsmöglichkeiten verschiedener Maß-
nahmen auf unterschiedlichen Ambitionsniveaus 
beschreiben ein Kontinuum zwischen Bottom-up-
Ansätzen mit zunächst begrenzter Reichweite und 
der Schaffung umfassender globaler Strukturen für 
die Transformation zur klimaverträgliche Gesellschaft, 
die auch auf einem neuen Verständnis des Wertes und 
der Grenzen nationalstaatlicher Souveränität basieren. 
Gemeinsames globales Handeln würde sich in einem 
umfassenden und verbindlichen Klimavertrag aus-
drücken, der eine globale Emissionsobergrenze sowie 
Instrumente für einen globalen Emissionshandel eta-
bliert und Global-governance-Mechanismen zur kli-
maverträglichen Transformation der Energiesysteme, 
der Urbanisierung und der Landnutzung auf den Weg 
bringt. 

Auf diesem Kontinuum gibt es jedoch eine Viel-
zahl von Ansatzpunkten, die unterhalb der globalen 
Ebene und in ihrer Kombination durchaus Dynamik für 
weiter reichende Schritte anstoßen können. Um sol-
che polyzentrischen Transformationsstrategien glaub-
würdig anstoßen zu können, sollte die EU im Bereich 
der Emissionsminderungen die Anhebung des eigenen 
Reduktionsziels auf wenigstens 30% für das Jahr 2020 
beschließen, ergänzt durch substanzielle, gesetzlich 
verankerte Finanzierungszusagen für den internationa-
len Klimaschutz. 

Darauf aufbauend kann sich eine ambitionierte, 
polyzentrische Transformationspolitik auf unterschied-

lichen Pfaden darum bemühen, klimaverträgliche 
Dynamiken auszulösen.

Geopolitik: subglobale Pionierallianzen aufbauen
Ein wichtiger Pfad zur Beschleunigung der Transforma-
tion besteht in der Entwicklung einer geopolitischen 
Strategie zum Aufbau von Klimapionierallianzen, um 
Fortschritte in den Transformationsfeldern zu erzielen. 
Für Deutschland und die EU sind hier insbesondere die 
großen Schwellenländer China, Indien und Brasilien 
von hoher Bedeutung. Einerseits werden diese Länder 
weiter an geostrategischer Bedeutung gewinnen, ande-
rerseits sind in diesen Ländern die höchsten absoluten 
Emissionszuwächse zu erwarten, verbunden mit dem 
Risiko neuer und weitreichender fossiler Pfadabhän-
gigkeiten wie sie in den Industrieländern bereits beste-
hen. Eine ambitionierte und zielgerichtete Transforma-
tionsstrategie könnte sich beispielsweise in den Berei-
chen der Förderung erneuerbarer Energien sowie des 
Emissionshandels entfalten, bei denen Pionierallianzen 
gemeinsame Standards setzen und Strukturen schaf-
fen, die dann sukzessive „globalisiert“ werden kön-
nen. Eine solche Initiative könnte die zeitlich angemes-
sene Kurskorrekturen bei den wichtigsten Akteuren in 
der nötigen Größenordnung kaum herbeiführen, ohne 
auch eine Diskussion über eine faire Lastenteilung der 
Dekarbonisierungsanstrengungen zu führen.

Anreizstrukturen für dynamische Akteure in 
Transformationsfeldern schaffen
In den Transformationsfeldern können positive Anreiz-
strukturen für dynamische Akteure den Umbruch zur 
Klimaverträglichkeit beschleunigen. So könnten mit 
signifikanten Mitteln ausgestattete Programme der 
Weltbank und der regionalen Entwicklungsbanken für 
klimaverträgliche Investitionsprojekte, etwa in den 
Bereichen nachhaltige Energiedienstleistungen und 
Urbanisierung, wichtige Anreize setzen den fossilen 
Entwicklungspfad zu verlassen. Großzügige Kreditpro-
gramme für einen Wettbewerb zur Identifizierung der 
weltweit 10–20 ambitioniertesten Modelle zum Auf-
bau klimaverträglicher Städte in Entwicklungs- bzw. 
Schwellenländern könnten entsprechende Suchpro-
zesse initiieren oder beschleunigen. Solche Strategien 
wären auch dann wirksam, wenn Fortschritte bei geo-
politischen Allianzen noch auf sich warten lassen soll-
ten.

Politische Konzentration auf 
Transformationsblockaden
Um Transformationsblockaden zu durchbrechen könnte 
beispielsweise eine politisch unterstützte Allianz von 
Pionieren des Wandels in Wirtschaft, Zivilgesellschaft 
und Wissenschaft zum Abbau direkter und indirekter 
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Subventionen für fossile Energieträger transformative 
Wirkung entfalten. Bestehende eklatante Marktver-
zerrungen, die durch jährliche Subventionen im hohen 
dreistelligen Milliardenbereich weltweit aufrecht erhal-
ten werden, könnten so wenigstens zum Teil korri-
giert werden. Die Skizze polyzentrischer Transforma-
tionsstrategien verdeutlicht den großen Möglichkeits-
raum für innovative Wege zur Klimaverträglichkeit. Die 
vom WBGU entwickelten zehn Transformationsbün-
del stellen das Repertoire dar, aus dem die Kompositio-
nen gestaltet werden können. Die 2  °C-Leitplanke defi-
niert das Anspruchniveau, an dem sich die Maßnahmen 
 messen lassen müssen. 

Synthese: Die Komposition von Maßnahmenbündeln   7.4
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Im Rahmen der Transformation zur klimaverträglichen, 
nachhaltigen Gesellschaft kommen Forschung und Bil-
dung zentrale Rollen zu, denn die Einsicht in die Not-
wendigkeit des Umbaus der Weltwirtschaft ist primär 
wissenschaftlich begründet. Trotz ihres klaren Ziels und 
der bereits verfügbaren klimaverträglichen Technolo-
gien ist die Transformation ein gesellschaftlicher Such-
prozess. Wissenschaft hat die Aufgabe, in Kooperation 
mit Politik und Gesellschaft klimaverträgliche Gesell-
schaftsvisionen aufzuzeigen, unterschiedliche Entwick-
lungspfade zu beschreiben sowie klimaverträgliche und 
kostengünstige technologische und soziale Innovatio-
nen zu entwickeln. Technologische Innovationen sind 
von großer Bedeutung, um klimaverträgliche Alternati-
ven zu bestehenden Produktions- und Gebrauchstech-
nologien zu entwickeln. Soziale Innovationen sind not-
wendig, um die Verbreitung klimaverträglicher Techno-
logien zu ermöglichen und individuelle klimaverträgli-
che Verhaltensweisen zu unterstützen. 

Forschung sollte sowohl systemisches, reflexives als 
auch antizipatives Wissen generieren. Zusätzlich bedarf 
es weitreichender partizipativer Elemente, in der gesell-
schaftlichen Umsetzung ebenso wie im Forschungspro-
zess selbst, denn Partizipation am Transformationspro-
zess bildet eine Grundlage für dessen Legitimierung 
und Akzeptanz. Nur breit legitimierte Politik kann zu 
nachhaltigen Lösungen führen und Transformation 
demokratisch gestalten. 

Im Hinblick auf die langfristige Transformation gibt 
es noch viele offene Fragen, deren Beantwortung für 
die Ausgestaltung der nächsten Schritte der Transfor-
mation zentral ist. Forschung hilft einerseits, das Leit-
bild der Transformation genauer zu entwickeln und zu 
beschreiben, andererseits ermöglicht sie durch tech-
nische und soziale Innovationen die nächsten Schritte 
der Transformation. Im Idealfall führt sie auch zu zün-
denden Innovationen, die mit ausreichender Geschwin-
digkeit und in einer Reihe von gesellschaftlichen Sub-
systemen Wirkung entfalten und weitere Innovationen 
nach sich ziehen.

Bildung sollte Menschen in die Lage versetzen, Pro-
blembewusstsein zu entwickeln und verantwortlich 

sowie angemessen zu handeln. Damit Bildung die Trans-
formation unterstützen kann, müssen wissenschaftli-
che Erkenntnisse verständlich und zugänglich gemacht 
werden. Relevantes Wissen sollte durch Bildung in allen 
Bereichen und für alle Lebensalter vermittelt werden, 
vom Kindergarten über die Schule, Berufsausbildung 
oder universitärer Ausbildung bis zum berufsbeglei-
tenden lebenslangen Lernen. Bildungseinrichtungen 
sollten verstärkt Orientierungswissen vermitteln sowie 
befähigen, lebenslang lernen zu lernen und systemisch 
zu denken. Neben neuen Curricula sowie neuen Stu-
diengängen und -modulen könnten auch ganz neue 
Berufsbilder erforderlich werden. Bildung kann auch 
durch aktive Beteiligung am Forschungsprozess vermit-
telt werden und trägt darüber hinaus zur Wissensgene-
rierung und Legitimierung der Forschung bei.

Somit sind Forschung und Bildung notwendige 
Bedingungen zur Erfüllung des vom WBGU vorgeschla-
genen neuen Gesellschaftsvertrags für die Transforma-
tion in Richtung einer klimaverträglichen Gesellschaft. 
Forschung und Wissenschaft haben eine gesellschaftli-
che Verantwortung, aktiv zum Gelingen der Transfor-
mation zu einer klimaverträglichen Gesellschaft beizu-
tragen. Die Förderung von Forschung und Bildung zur 
Unterstützung der Transformation sind damit zentrale 
Aufgaben des gestaltenden Staates (Kap. 5.4.1). 

Eine Reform von Forschung und Bildung eröffnet 
Zukunftschancen für diejenigen, die sich daran betei-
ligen. Bildungseinrichtungen sollten hierzu verstärkt 
nachhaltigkeits orientiertes Wissen vermitteln sowie 
befähigen, lebenslanges Lernen zu lernen und syste-
misch zu denken. Dazu gehört auch ein besseres Ver-
ständnis des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses 
mit seinen Möglichkeiten und Grenzen. Dies dient mit-
tel- und langfristig der gesamten Gesellschaft, die dann 
gezielter am Transformationsprozess partizipieren und 
diesen befördern kann.

Junge Wissenschaftler können sich als „Forschungs-
pioniere“ am Transformationsprozess beteiligen, indem 
sie die eigene Forschung innovativ auf die Erfordernisse 
des Transformationsprozesses ausrichten und damit die 
Transformation beschleunigen. Dazu gehört es, syste-

8
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misch und inter- sowie transdisziplinär zu forschen. 
Die deutsche Wissenschafts- und Forschungspoli-

tik könnte damit international Vorbildcharakter ent-
wickeln, wenn sie den in Teilen bereits eingeschlage-
nen Weg zur systemischen, transformationsrelevanten 
Forschung weiter ausbaut und damit den wesentlichen 
Weg zu einer wissensbasierten, die Transformation 
aktiv unterstützenden Gesellschaft ebnet.

Ein neuer Vertrag zwischen Gesellschaft und 
Wissenschaft
Vor dem Hintergrund des raschen Wandels des Erd-
systems (Kap.  1.1) und der sich daraus ergebenden 
Notwendigkeit zur Transformation sollte auch die For-
schung sich stärker Fragen der Transformation anneh-
men. 

Dies erfordert, dass Forschungsstrukturen und 
-inhalte auf ihre aktuellen und möglichen Beiträge zur 
Transformation überprüft und zielgerichtet gebündelt 
werden. Eine produktive, umfassende Ausrichtung von 
Wissenschaft und Forschung an den Erfordernissen 
der Großen Transformation könnte durch einen neuen 
Vertrag zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Wirt-
schaft erreicht werden.

Bereits 2007 wurde auf dem Potsdamer Nobelpreis-
trägersymposium mit dem „Potsdam Memorandum“ 
eine Neuordnung der Nachhaltigkeitsforschung im 
Rahmen eines „globalen Vertrages zwischen Wissen-
schaft und Gesellschaft“ angeregt (PIK, 2007). Ein sol-
cher Vertrag hätte eine stärkere Verzahnung zwischen 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und dem 
gesellschaftlich formulierten Bedarf an Wissen für eine 
Transformation in Richtung klimaverträgliche Gesell-
schaft zur Folge. 

Innerhalb eines solchen Kontrakts würde sich die 
Gesellschaft verpflichten, relevante Probleme zu iden-
tifizieren, zu priorisieren und der Forschung zu vermit-
teln. Die Gesellschaft würde sich ebenfalls verpflichten, 
ausreichende Mittel zur Erforschung der identifizierten 
Probleme zur Verfügung zu stellen. 

Im Gegenzug würde sich ein stetig zunehmender Teil 
der Wissenschaft sowie der Wirtschaft verpflichten, 
sich verstärkt an gesellschaftlichen Zielen im Rahmen 
der Großen Transformation zu orientieren. Zusätzlich 
müsste sich Forschung nicht nur an den Beurteilungen 
durch die eigene Fachdisziplin messen, sondern auch 
relevante und glaubwürdige Lösungen für die identi-
fizierten Probleme entwickeln. Für die Politik würde 
dies nicht nur die Erhöhung der Forschungsausgaben 
bedeuten, sondern auch die Aufgabe, gesellschaftliche 
Dialoge über die Ziele, die die Forschungs- und Ent-
wicklungsaktivitäten leiten sollen, anzustoßen. 

8.1
Forschung für die Transformation

Gesellschaftliche Transformationen entstehen durch 
aufeinander bezogene Veränderungen von Technolo-
gien, gesellschaftlichen Institutionen und individuel-
len Verhaltensweisen in einer Reihe von gesellschaft-
lichen Subsystemen. Technologische und soziale Inno-
vationen gehen mit Veränderungen im sozialen Kontext 
einher, die oft Voraussetzung für eine weitere Verbrei-
tung dieser Innovationen sind und sich somit gegensei-
tig bedingen.

Allerdings lassen sich ex ante keine offensichtlichen 
Wende- oder Kipppunkte identifizieren, an denen sich 
das Vor- und Nachher einer Transformation klar fest-
machen ließen. Transformationen zeichnen sich viel-
mehr durch Häufigkeitsverdichtungen von Verände-
rungen aus, die teilweise mittelbar oder unmittelbar 
miteinander in Beziehung stehen und bislang erst his-
torisch identifizierbar sind (Kap. 3). 

Bisherige Transformationen waren überwiegend 
koevolutionäre Prozesse, die zu tiefen und langfris-
tigen Veränderungen führten. Die Transformation zu 
einer klimaverträglichen Gesellschaft ist ein umfassen-
der, alle Gesellschaftsbereiche einschließender Prozess, 
in dem spezifische Akteure und Akteurskoalitionen 
eine wichtige Rolle spielen. Im Unterschied zu frühe-
ren Transformationen besteht jetzt ein Ziel: die klima-
verträgliche, nachhaltige Gesellschaft (Kap.  1). Die-
ser Übergang macht Veränderungen in praktisch allen 
Industriesektoren und Gesellschaftsbereichen notwen-
dig. Forschung für die Transformation sollte daher breit 
angelegt sein und möglichst viele technologische, öko-
nomische und soziale Aspekte umfassen. 

Die Forschung sollte sich der – auf den ersten Blick 
widersprüchlich erscheinenden – Herausforderung 
stellen, die Wahrscheinlichkeit nicht determinierbarer 
Prozesse, nämlich die Gestaltung und Beschleunigung 
der Transformation, zu erhöhen, indem sie potenzi-
ell dazu beitragende Alternativen findet. Einige Wege, 
wie z.  B. die Schaffung von Experimentierräumen 
( Kasten  5.4-1) oder die Einbindung von Erfahrungs-
wissen gesellschaftlicher Stakeholder in der transdiszi-
plinären Forschung, sind bereits bekannt. Diese sollten 
ausgebaut werden. Zusätzlich bedarf es der systemisch 
ausgerichteten Erforschung weiterer Wege, um zu neuen 
Lösungen zu kommen. Konzeptionell bedeutet dies 
die Unterscheidung in Transformationsforschung und 
transformative Forschung. Transformationsforschung 
hat zum Ziel, Transformationsprozesse besser zu verste-
hen, ihr Forschungsgegenstand sind somit die Transfor-
mationsprozesse als solche. Transformative Forschung 
unterstützt Transformationsprozesse konkret durch 
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die Entwicklung von Lösungen sowie technischen und 
sozialen Innovationen; dies schließt Verbreitungspro-
zesse in Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Mög-
lichkeiten zu deren Beschleunigung ein und erfordert 
zumindest in Teilen systemische Betrachtungsweisen, 
inter- und transdisziplinäre Vorgehensweisen, inklu-
sive der Beteiligung von Stakeholdern (Kap. 8.1.4.9). 
Die Trennung in Transformations- und transformative 
Forschung dient der besseren Veranschaulichung und 
Systematisierung; sie beinhaltet jedoch Übergänge und 
Überlappungsbereiche und lässt sich somit in der Rea-
lität nicht stringent einhalten.

8.1.1 
Ziele, Anforderungen und Anknüpfungspunkte

8.1.1.1 
Ziele 
Die vom WBGU beschriebene Transformation soll zu 
einer klimaverträglichen, nachhaltigen Gesellschaft 
führen. Um für einzelne Forschungsstrategien und For-
schungsprogramme handhabbar zu werden, sollte das 
Rahmenziel Klimaverträglichkeit auf die verschiedenen 
gesellschaftlichen Teilbereiche und Handlungsfelder der 
Transformation konkretisiert werden. Diese Ziele kön-
nen dann in Forschungsstrategien und -programmen 
integriert und operationalisiert werden. Diese Operati-
onalisierung sollte einen reflexiven Prozess zur Bestim-
mung von Teilzielen und zur Ableitung von Maßnah-
menvorschlägen aus Forschungsergebnissen vorsehen 
sowie die Möglichkeit zur Nachjustierung beinhalten. 

8.1.1.2 
Strukturelle Anforderungen 
Da die Herausforderungen und Probleme beim Über-
gang zur klimaverträglichen Gesellschaft sich nicht als 
rein technische oder rein gesellschaftliche Probleme 
stellen, sollte Forschung zur Unterstützung der Trans-
formation dem sozio-technischen „Mischcharakter“ 
von Transformationen durch Interdisziplinarität Rech-
nung tragen. 

Interdisziplinarität bezeichnet die Kooperation 
mehrerer unabhängiger Einzelwissenschaften, die eine 
gemeinsame wissenschaftliche Frage mit ihren eige-
nen Methoden zu beantworten versuchen. Dabei wer-
den Methoden zwischen den Disziplinen vermittelt 
und verschiedene Teilaspekte zusammengeführt, was 
im Idealfall zu neuen Lösungsstrategien führt; ein rei-
nes Nebeneinander der fachdisziplinären Vorgehens-
weisen reicht nicht aus. Fragen zur Transformation 
von Systemen können nur sinnvoll bearbeitet werden, 
wenn ökologische, technologische und sozioökonomi-
sche Aspekte verbunden werden, um den verschie-

denen Dimensionen des zu transformierenden Sys-
tems gerecht zu werden. Daher sollten die Natur- und 
 Ingenieurwissenschaften mit den Sozial- und Geistes-
wissenschaften intensiv zusammenarbeiten. 

Die sozial-, gesellschafts- und kulturwissenschaftli-
che Forschung ist hier besonders gefordert und sollte 
entsprechend gestärkt werden, da die Organisation der 
Entwicklung, der Bewertung, der Anwendung und der 
Verbreitung von klimaverträglichen Technologien und 
Verhaltensweisen ebenso stark an gesellschaftliche wie 
an technologische Bedingungen geknüpft ist. Dies gilt 
ebenso für die Ablösung von klimaschädlichen Techno-
logien und Verhaltensweisen wie für die Notwendigkeit 
tiefgreifender Veränderungen in Produktion, Konsum 
und Lebensstilen. 

Große Bedeutung kommt auch der Transdisziplinari-
tät durch die Einbindung relevanter Stakeholder in den 
Forschungsprozess zu. Transdisziplinarität umfasst ver-
schiedene Aspekte. Sie umfasst erstens die Erhöhung 
der gesellschaftlichen Relevanz von Forschungsfragen 
durch die Integration von Stakeholdern bei der Festle-
gung von Forschungszielen. Sie umfasst zweitens auch 
die Integration von Stakeholdern in den Forschungs-
prozess und somit die Verbindung von wissenschaftli-
chem und praktischem Wissen (z.  B. lokales, traditionel-
les oder indigenes Wissen). Zur Erreichung und Bewah-
rung gesamtgesellschaftlicher Akzeptanz und Legitima-
tion als unerlässlichem Faktor für die Transformation 
sollte Forschung unter Beteiligung relevanter Stakehol-
der geschehen. Hierbei kommt der Kooperation – und 
vor allem der Investitionstätigkeit – der Unternehmen 
in Forschung und Entwicklung eine besondere Bedeu-
tung zu. Unternehmen spielen zum Beispiel bei der Ent-
wicklung von Prototypen und bei Demonstrationspro-
jekten von Innovationen eine wichtige Rolle, da dies 
von staatlichen Forschungseinrichtungen oft nicht zu 
leisten ist. Die Integration von Unternehmen in staat-
lich geförderte Forschung schmälert allerdings nicht die 
Notwendigkeit staatlicher Forschungsförderung. Denn 
auf privater Basis werden Investitionen in Forschung 
und Entwicklung aufgrund fehlender Märkte, fehlen-
der Infrastruktur oder mangelnder Interessenkongru-
enz zwischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Interessen oft nur unzureichend getätigt. 

Forschung für die Transformation sollte im Rahmen 
von Such- und Vernetzungsprozessen bestehendes 
und neu zu schaffendes Wissen kombinieren und wei-
terentwickeln, sowohl zwischen Disziplinen als auch 
zwischen Grundlagen- und angewandter Forschung. 
Dies könnte z.  B. geschehen, indem die Ergebnisse der 
Grundlagenforschung in der Breite auf transformato-
rische Innovationschancen durchsucht und diese mit 
der anwendungsorientierten Forschung zur techno-
logischen bzw. sozialen Umsetzung transformativen 
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 Handelns verbunden werden.
Voraussetzung für die Große Transformation sind 

Beschleunigung und Globalität. Die Dekarbonisierung 
der Weltwirtschaft muss zu großen Teilen in 40 Jahren 
abgeschlossen sein und sich vor allem global vollziehen. 
Diesen Aspekten sollte die Forschung(sförderung) in 
ihrer Prioritätensetzung sowohl inhaltlich sowie in der 
Höhe der Mittelzuwendung als auch strukturell begeg-
nen, etwa indem Forschungsprogramme mit internatio-
naler Reichweite, auch in Kooperation mit Nicht-OECD-
Ländern, gefördert werden. 

Forschungsförderung für die Transformation sollte 
langfristig angelegt sein, weil sich viele Innovationen 
im Anfangsstadium befinden und noch über einen lan-
gen Zeitraum entwickelt, verbessert und angepasst 
werden müssen. Diese Langfristigkeit sollte sich sowohl 
in der inhaltlichen Ausrichtung von Forschungsförder-
strategien, -programmen und -projekten niederschla-
gen als auch in der langfristigen Aufrechterhaltung 
von Forschungskapazitäten sowie der entsprechen-
den Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
(Arrow et al., 2009). 

8.1.1.3 
Inhaltliche Anforderungen 
Soll Forschung die Transformation effektiv unterstüt-
zen, so umfassen die Ergebnisse im Idealfall drei not-
wendige Komponenten: (1) Die Entwicklung und 
Bewertung von klimaverträglichen Alternativen in 
Form von technologischen und sozialen Innovatio-
nen, (2) die Bestimmung der gesellschaftlichen Vor-
aussetzungen für die Verbreitung dieser Innovationen 
sowie (3) die Entwicklung politischer Strategien und 
 Instrumente zur Gestaltung der Transformation. Die 
drei genannten Dimensionen stehen in Beziehung zuei-
nander und entwickeln somit Wechselwirkungen. So 
hat etwa die Weiterentwicklung einer Technologie Aus-
wirkungen auf die Voraussetzungen für ihre Verbrei-
tung. Gleichzeitig hat die Änderung der gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen Auswirkungen auf die Ent-
wicklung von Alternativen. 

Klimaverträgliche Alternativen entwickeln und 
bewerten
Mit Alternativen sind klimaverträgliche technische und 
soziale Innovationen gemeint, also zum Beispiel emis-
sionsarme Techniken und Technologien, neue Organi-
sationsformen und Vorschläge für umweltverträgliche 
Konsummuster und Lebensstile. Es bedarf sowohl der 
Entwicklung klimaverträglicher Produktionstechnolo-
gien als auch klimaverträglicher Produkte und deren 
Nutzung. 

Alternativen sollten auf ihre systemischen Wech-
selwirkungen hin untersucht werden, und zwar sowohl 
im Hinblick auf die Klimaverträglichkeit, die Nutzung 
natürlicher Ressourcen und anderer Umwelteffekte als 
auch auf globale ökonomische und soziale Effekte. Lie-
gen für Teilbereiche der Transformation keine nachhal-
tigen Alternativen vor, sollten diese entwickelt werden. 
Letztlich sollte – neben den Forschungsergebnissen, 
die für den Transformationsprozess als solchen nutz-
bar sind – mithilfe der Forschung ein systemisches Ver-
ständnis davon geschaffen werden, wie fundamentale 
Dienstleistungen durch die Kombination technologi-
scher und sozialer Lösungen mit den geringsten negati-
ven Auswirkungen auf das Klima oder andere Nachhal-
tigkeitsaspekte erbracht werden können. 

Auf privater Basis werden Forschungsinvestitionen 
in radikale Alternativen aufgrund fehlender Märkte 
und fehlender sozialer Anschlusspunkte (wie notwen-
dige Infrastruktur) nur unzureichend getätigt (Watson, 
2009). Daraus ergibt sich die hohe Bedeutung und Ver-
antwortung des Staates für die zügige Erforschung von 
Alternativen. Diese sollte sich auch in der Höhe der 
dafür angesetzten Forschungsmittel niederschlagen. 

Voraussetzungen für die Verbreitung von 
Innovationen bestimmen
Eng zu verknüpfen mit der Entwicklung klimaverträgli-
cher Innovationen ist ihre Verbreitung – von der natio-
nalen bis zur globalen Ebene. 

Sowohl in Kapitel 3 als auch in Kapitel 6 ist dar-
auf hingewiesen worden, dass die Verbreitung klima-
verträglicher Innovationen unter Umständen beträcht-
liche Veränderungen in den bestehenden gesellschaftli-
chen Ordnungen und Rahmenbedingungen voraussetzt 
bzw. solche Veränderungen zur Folge hat. Die mögliche 
Bandbreite reicht hier vom Aufbau physischer Infra-
strukturen über notwendige Verordnungen und Nor-
mungen für die Marktzulassung eines Produktes bis hin 
zur Änderung bestehender sozialer Normen und indi-
vidueller Konsumpräferenzen. Forschung sollte somit 
neben der Entwicklung technischer Alternativen auch 
die Voraussetzungen für deren (globale) Verbreitung 
mitdenken. 

Außerdem wird die Verbreitung stark von nationa-
len und regionalen Kontexten geprägt. Diese ergeben 
sich u.  a. aus den unterschiedlichen Entwicklungsstufen 
verschiedener Länder sowie ihren unterschiedlichen 
soziokulturellen Werten, politischen Systemen, Macht-
verhältnissen und Konsumpräferenzen. Forschung 
sollte diese Dimensionen miteinbeziehen und die regi-
onalen Unterschiedlichkeiten systemisch berücksich-
tigen oder bereits entwickelte Alternativen an lokale 
Kontexte anpassen. 
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Politische Strategien und Instrumente entwickeln
Historische Transformationen haben sich, auch wenn 
einzelne Teile politisch gesteuert wurden, in ihrer 
Gesamtheit ungesteuert und ohne einheitliches Ziel 
vollzogen. Die Transformation zur klimaverträgli-
chen Gesellschaft muss politisch gestaltet werden 
(Kap.  5,  7). Forschung mit Bezug zur Transformation 
zur klimaverträglichen Gesellschaft sollte deshalb poli-
tische Gestaltbarkeit und Politik relevanz berücksichti-
gen und adäquate Formen politischer Gestaltung vor-
schlagen. Im Rahmen der Forschung sollten politische 
Strategien und Instrumente zur Verbreitung technolo-
gischer und sozialer Innovationen entwickelt und der 
Politik als mögliche Handlungsoptionen präsentiert 
werden.

8.1.1.4 
Gesamtanforderungen an die Forschung für die 
Transformation
Aus den oben genannten Zielen sowie den strukturel-
len und inhaltlichen Anforderungen an die Forschung 
für die Transformation ergeben sich eine Reihe von Kri-
terien (Tab. 8.1-1), nach denen existierende Forschung 
evaluiert und zukünftige Forschung ausgerichtet wer-
den kann. Zentrale Aspekte sind einerseits die Integ-
ration des Ziels einer globalen Transformation zur Kli-
maverträglichkeit bis 2050 im Rahmen der Nachhaltig-
keit sowie andererseits ein systemischer Forschungsan-
satz. Durch die Integration des Ziels wird die Richtung 
vorgegeben und die Notwendigkeit der Beschleunigung 
durch den immensen Zeitdruck deutlich. Eine systemi-
sche Perspektive zielt auf die Veränderung eines Sys-
tems, etwa des Energiesystems, und nicht allein auf 
die Entwicklung einer Technologie oder eines neuen 
Geschäftsmodells. Durch eine systemische Perspektive 
muss zwangsläufig neben der Entwicklung einer Inno-
vation auch die Frage stehen, wie sich das relevante 
System (inklusive Nutzung der Innovation, rechtliche 
Rahmenbedingungen, konkurrierende Technologien 
usw.) verändern muss, um sie zu verbreiten. Dadurch 
ergeben sich Fragen, die letztlich nur inter- und trans-
diziplinär gelöst werden können. 

Die Ausweitung transformationsrelevanter For-
schung bedeutet nicht, dass herkömmliche sektorale 
Forschung an Bedeutung verliert oder dass jedes For-
schungsprojekt alle genannten Ansprüche erfüllen 
muss, um einen Beitrag zur Transformation leisten zu 
können. Spezifische disziplinäre Forschung ohne Trans-
formationsbezug muss natürlich auch in Zukunft wie 
bisher gefördert werden. In allen inhärent transfor-
mationsrelevanten, sektoralen und disziplinären Pro-
grammen sollten die Anforderungen allerdings stan-
dardmäßig zum Tragen kommen, um die systemische 
Forschung zu ermöglichen. So sollte es z.  B. innerhalb 
eines Elektromobilitätsforschungsprogramms einen 
integralen Forschungsteil geben, der die Implikationen 
verschiedener Elektromobilitätsstrukturen und einer 
Transformation eines Transportwesens zu diesen Tech-
nologien untersucht.

Der WBGU betont ausdrücklich, dass die Freiheit 
der Forschung ein wesentlicher und wichtiger Bestand-
teil des Wissenschaftssystems und zentral für wissen-
schaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt ist. Auch 
die Grundlagenforschung wird und muss wichtige Bei-
träge zur Transformation leisten. Angesichts des vorlie-
genden Problemdrucks ist es nach Ansicht des WBGU 
allerdings erforderlich, die Förderung sowohl bei pro-
blemorientierter Grundlagenforschung als auch bei 
angewandter Forschung – sofern sie sich auf die Lösung 
eines der zahlreichen Teilprobleme auf dem Weg zu 
einer klimaverträglichen Gesellschaft ausrichten – stär-
ker als bisher an den in Tabelle 8.1-1 genannten Anfor-
derungen auszurichten. Dann kann Forschung der 
Komplexität des Gegenstandes gerecht werden und 
wissenschaftlich fundierte Grundlagen für adäquates 
gesellschaftliches Handeln erzeugen. 

8.1.2 
Forschung für den Gesellschaftsvertrag

In Kapitel 7 hat der WBGU auf die anspruchsvolle Rolle 
des Staates bei der Transformation zu einer klimaver-
träglichen Gesellschaft hingewiesen und eine Reihe 
von Anforderungen an staatliches Handeln sowie ent-

Tabelle 8.1-1
Anforderungen an die Forschung für die Transformation. 
Quelle: WBGU

Ziel Struktur Ergebniskomponenten

Globale  Transformation zur klima-
verträglichen Gesellschaft bis 2050

Systemisch
Interdisziplinär
Transdisziplinär 

Klimaverträgliche Innovationen
Verbreitungsbedingungen

Kontext globaler Nachhaltigkeit International kooperierend
Reflexiv
Langfristig

Politische Strategien
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sprechende Maßnahmenbündel entwickelt. Dennoch 
ist in weiten Teilen nicht bekannt, wie sich der Weg 
dorthin konkret gestalten lässt. Aus diesem Grund hat 
der WBGU im Folgenden relevante Forschungsfragen 
zu den Grundlagen eines neuen Gesellschaftsvertrags 
skizziert und den Prototyp eines neuen Forschungsfel-
des entworfen, der zu ihrer Beantwortung notwendig 
scheint. 

8.1.2.1 
Forschungsfragen für den Gesellschaftsvertrag
Um eine globale gesellschaftliche Transformation inner-
halb der planetarischen Leitplanken bis 2050 herbeizu-
führen, bedarf es sowohl geeigneter gesellschaftlicher 
Rahmenbedingungen als auch der Klärung grundsätz-
licher Herausforderungen und potenzieller Hemmnisse. 
Im Folgenden wird eine Reihe dafür zentraler Fragen 
genannt. 

Zentrale Faktoren der Transformation
Bei der Analyse historischer Transformationsprozesse 
(Kap. 3) wurde deutlich, dass Erkenntnisse über einige 
zentrale Faktoren von Transformationen zwar vorhan-
den sind (Kasten 8.1-1), bisher aber nur ein fragmen-
tarisches Wissen über die Interaktion zwischen diesen 
Faktoren existiert. Zur Entwicklung von Transformati-
onsstrategien sollten die Interaktionen dieser zentralen 
Faktoren vertieft untersucht werden. Dies gilt auch für 
Widerstände und Barrieren bei der Implementierung 
nachhaltiger Entwicklung. Zu beantworten sind hierbei 
etwa Fragen wie: Welche Akteure widersetzen sich mit 
welchen Strategien der Transformation in Richtung Kli-
maverträglichkeit bzw. Nachhaltigkeit? Welche Strate-
gien und Maßnahmen lassen sich identifizieren, mit-
hilfe derer diese Widerstände, Barrieren und Gegen-
kräfte erfolgreich überwunden werden können?

Globale Kooperation 
Um die Transformation global umsetzen zu kön-
nen, müssen international vernetzt offene Fragen der 
Kooperationsbereitschaft und der Möglichkeiten und 
Grenzen von Global Governance erforscht werden. Die 
bestehende inkrementelle Forschung zur institutionel-
len Weiterentwicklung des internationalen Systems 
reicht hierzu nicht aus. Die stark politikwissenschaft-
lich geprägte Global-Governance-Forschung ist thema-
tisch zu eng gefasst, um die Grundsatzfragen globa-
ler Kooperation allein bearbeiten zu können. Auf der 
Makroebene bedürfen die Kontextbedingungen der 
„Grenzen des Erdsystems“ zur Erforschung einer auf 
nachhaltige Entwicklung ausgerichteten Global Gover-
nance vielmehr einer engen Interaktion mit naturwis-
senschaftlichen und auch ingenieurwissenschaftlichen 
Forschungsdisziplinen.

Dies gilt umso mehr, wenn es um kooperative Mehr-
ebenenpolitik in den drei für die Große Transforma-
tion besonders relevanten Handlungsfeldern – Ener-
giesysteme, Urbanisierung und Landnutzung – geht 
(Kap. 5.4.5), in denen technische Potenziale und inge-
nieur- und wirtschaftswissenschaftliche Machbarkeits-
analysen in besonders deutlichem Kontrast zu dem 
sozialwissenschaftlichen Wissen über soziale und poli-
tische Umsetzungshindernisse und Handlungsblocka-
den stehen.

Auf der Mikroebene stellt die Frage nach der mensch-
lichen Kooperationsfähigkeit an sich einen weiteren 
zentralen Faktor dar, der in der Global-Governance-
Forschung bisher weitgehend ausgeblendet blieb. So ist 
weiterhin unklar, ob die intra- und intergesellschaftli-
che bzw. intra- und interkulturelle Kooperationsfähig-
keit des Menschen natürlichen Grenzen unterliegt bzw. 
umgekehrt, ob der Mensch als „Tier das kooperiert“ 
(Tomasello, 2009) grundsätzlich dazu in der Lage ist, 
globale „Wir-Identitäten“ zu entwickeln, wie sie etwa in 
der Demokratietheorie als zentrale Voraussetzung für 
die Legitimität von Herrschaft und Entscheidungspro-
zessen gelten (Scharpf, 1999; Beisheim und Nusche-
ler, 2003). Bisher gilt die Hypothese, dass Kooperation 
das Aufbauen von Vertrauen und Reputation voraus-
setzt. Dies wird aber erwiesenermaßen mit zunehmen-
der Distanz, Komplexität und Größe der Bezugsgruppe 
schwieriger (Dunbar, 1993; Ostrom, 2003).

Es muss also erforscht werden, ob und wie Menschen 
und menschliche Gesellschaften die enorme Komplexi-
tät einer globalisierten Weltwirtschaft gestalten und 
Stabilität, Sicherheit, Wohlstand und Fairness in einer 
eng vernetzten Weltgesellschaft in den Grenzen des 
Erdsystems organisieren können. Daher sollte Global-
Governance-Forschung z.  B. auch untersuchen, ob die 
dynamischen und sich vorwiegend internet basiert ent-
wickelnden neuen Kommunikationsmuster (z.  B.  soziale 
Netzwerke, virtuelle Welten) globale Kooperation 
beeinflussen. So bedarf es der empirischen Überprü-
fung, ob die Kommunikation in global vernetzten „vir-
tuellen Welten“ Empathie generiert, Solidaritäts- und 
Gerechtigkeitsempfindungen stärkt und somit hilft, 
die Akzeptanz für redistributive Politikentscheidungen 
durch globale „Wir-Identitäten“ zu fördern.

Im gleichen Kontext gilt es ganz allgemein zu klären, 
ob es kognitive Komplexitätsgrenzen (cognitive bound-
aries) gibt, die Menschen und menschliche Gesellschaf-
ten grundsätzlich überfordern und wie diese gegebe-
nenfalls überwunden werden können. Entsprechend 
sollte im Rahmen einer weit gefassten Global-Gover-
nance-Forschung überprüft werden, welches Grundla-
genwissen dazu bereits in den Kognitionswissenschaf-
ten, der Psychologie, der Anthropologie, den Kultur-
wissenschaften und der Soziologie vorliegt und wie es 
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gegebenenfalls die Erforschung internationaler Koope-
ration befruchten kann.

Im Sinne eines globalen Transformationsprozesses 
darf dabei die Anwendungsorientierung der Forschung 
nicht aus den Augen verloren werden. Im Gegenteil 
sollte eine entsprechende Global-Governance-For-
schung auch auf die Entwicklung politischer, ökonomi-
scher und sozialer Strategien ausgerichtet werden, die 
Grenzen menschlicher Kooperationsfähigkeiten iden-
tifizieren und dadurch überwinden helfen. Grundle-
gende kulturelle Unterschiede in den handlungsleiten-
den Demokratie- und Gerechtigkeitstheorien einzelner 
Kulturkreise sind dabei notwendigerweise zu berück-
sichtigen. 

Politische Organisation und Legitimität 
Der Nationalstaat nimmt bei der Transformation zur kli-
maverträglichen Gesellschaft eine Schlüsselrolle ein. Er 
ist der Motor der Transformation und sollte die zentra-
len Weichenstellungen auf nationaler, supranationaler 
und internationaler Ebene vornehmen. Insofern bedarf 
es interdisziplinärer Forschung zu einem neuen Staats-
verständnis, das der Legitimität, die für eine gelungene 
Gestaltung der Transformation unabdingbar ist, gerecht 
wird. In den Blick zu nehmen sind hierbei OECD ebenso 
wie Nicht-OECD-Staaten. Näher zu untersuchen sind 
Fragen zu folgenden Themenkomplexen:

 > Langfristigkeit in der Politik: Wie können Langfristo-
rientierungen in Institutionen nationaler und inter-
nationaler Politikgestaltung verankert werden, die 
berücksichtigen, dass menschliches Handeln das 
Erdsystem – kulturell bedingt – auf unterschiedli-
chen Zeitskalen beeinflusst und so Auswirkungen 
auf zukünftige Generationen besitzt? Dementspre-
chend sollte geklärt werden, wie staatliche Organisa-
tionen, z.  B. Ministerien und Verwaltungen, ausge-
staltet sein müssen, um die Große Transformation 
verwirklichen zu können. 

 > Legitimation und Partizipation: Zur Umsetzung der 
Großen Transformation sollte sowohl auf nationaler 
Ebene als auch international vergleichend und diffe-
renzierend erforscht werden, wie eine demokrati-
sche Beteiligung – lokal, national, supranational 
oder international – die Akzeptanz und Legitimation 
politischer Maßnahmen der Transformation fördern 
und beschleunigen kann. Fallstudien besonders 
engagierter Milieus und Pioniere des Wandels bieten 
sich dabei für die Analyse an. Hierbei sollten Mög-
lichkeiten identifiziert und entwickelt werden, wie 
das Beteiligungsbedürfnis unterschiedlicher Akteure 
aktiv in staatliche Transformationsbemühungen ein-
gebunden werden kann. Grund sätzlich ist ein Man-
gel an Analysen zu Demokratieperformanz und 
Demokratie-Audits festzustellen.

 > Einbeziehung von Wissen: Studien sollten identifi-
zieren, wie (globale) Wissensregime (z.  B. IPCC), 
lokale Expertise (z.  B. Klimaanpassung in Küstenre-
gionen) und Beratungsinstanzen parlamentarischer 
Demokratie effektiv und effizient zu verbinden sind. 
Die notwendige Transformation von Wirtschaft, 
Gesellschaft, Politik und Recht ist auf die Einspei-
sung von sich ständig in der Entwicklung befinden-
dem Wissen angewiesen. Insofern sollte untersucht 
werden, wie der aktuelle Stand der Forschung (glo-
bal) generiert und in den politisch-rechtlichen Pro-
zess der Entscheidungsfindung derart einfließen 
kann, dass sachgerechte Ergebnisse erzielt werden. 

Mobilisierung von Finanzkapital
Die Beschleunigung der Transformation – und damit 
ihre Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Einhaltung 
der globalen Leitplanken – ist eng mit dem Investitions-
volumen in Forschung, Innovation und Diffusion tech-
nologischer, sozialer und organisatorischer Alternativen 
verbunden (Kap. 4, 5). Neben den in Kapitel 7 gemach-
ten Handlungsempfehlungen zur Finanzierung der 
Transformation gilt es auch diesbezüglich noch offene 
Forschungsfragen zu beleuchten. In diesem Zusam-
menhang sollte geklärt werden, welche Akteure (Staat, 
Banken, Unternehmen, Privathaushalte, Stiftungen, 
internationale Organisationen) auf welchen Wegen die 
notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen 
können. Hierbei gilt es vor allem, aktiv neue Investi-
tionsmodelle zu entwickeln. Dies würde es politischen 
Entscheidungsträgern ermöglichen, Maßnahmen zur 
Steuerung und Finanzierung der Transformation zielge-
nauer auszuwählen und zeitnah umzusetzen.

Rechtliche Rahmenbedingungen 
Im Bereich der Rechtswissenschaften existiert bislang 
keine ausreichende Forschung, wie transformatives 
Recht gestaltet werden muss, um den Herausforderun-
gen der Transformation angemessen zu begegnen. 

Die seit den 1970er Jahren erforschten Gebiete des 
Rechts der Technikfolgenabschätzung und des Risiko-
rechts nehmen einen einseitigen Blickwinkel auf den 
technologischen Wandel ein, indem ihr Ausgangs-
punkt die staatliche Vorsorge zum Schutz individueller 
und/oder überindividueller Interessen ist. Das Recht 
der Technikfolgenabschätzung untersucht, inwiefern 
erkennbare Fortschrittsfolgen systematisch und umfas-
send bei der Rechtsetzung, insbesondere im Rechtset-
zungsverfahren, berücksichtigt werden können. Die 
rechtswissenschaftliche Risikoforschung analysiert, 
wie mit dem Unwissen über Risiken für die menschli-
che Gesundheit und Umwelt, das typischerweise beim 
Einsatz neuer Technologien oder Verfahrensweisen vor-
handen ist (Gentechnik, Nanotechnologie), rechtlich 
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umzugehen ist. Dabei geht es u.  a. um den Ausgleich 
konfligierender Interessen zwischen den von den Risi-
ken Betroffenen und Allgemeinwohl belangen (z.  B. 
Umweltschutz) sowie den Technologieanwendern (z.  B. 
Unternehmen). Die noch junge rechtswissenschaftliche 
Innovationsforschung geht zwar darüber hinaus, indem 
sie die Rolle des Rechts bei innovativen Entwicklun-
gen untersucht; sie klärt ab, welches Recht für Inno-
vationen hinderlich bzw. förderlich ist und analysiert, 
ob das Recht dazu beiträgt, Gemeinwohlziele auch bei 
Innovationsprozessen zu realisieren und unerwünschte 
Nebenfolgen zu vermeiden und – auch in der Transfor-
mation – angestrebte Ziele zu erreichen.

Für die in Kapitel 4, 5 und 6 aufgezeigten technolo-
gischen, politischen, wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Herausforderungen greifen diese Forschungsan-
sätze zu kurz. Erforderlich ist zu untersuchen, welche 
Gestaltung von Recht geeignet und in der Lage ist, die 
aufgezeigten Ziele der Transformation auf den unter-
schiedlichen Rechtsebenen zu erreichen oder zumin-
dest zu befördern, wie die verschiedenen Rechtsebe-
nen miteinander verzahnt werden müssen und welche 
Funktion, vor allem im Hinblick auf die legitimatori-
sche Wirkung, dem nationalen und europäischen sowie 
dem Völkerrecht zukommt. Mit anderen Worten geht 
es nicht um eine Begleitung technologischer Innova-
tionen durch die Rechtswissenschaft, sondern um die 
Frage, wie der rechtliche Rahmen einer Transforma-
tion gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher 
Systeme ausgestaltet werden sollte. Diese Aufgabe der 
Rechtswissenschaften soll mit dem hier vorgeschlage-
nen Begriff „transformatives Recht“ gekennzeichnet 
werden. 

Hierbei wird es erstens darum gehen, auf einer 
sogenannten Metaebene eine Theorie transformativen 
Rechts zu entwickeln. Sie sollte Fragen nach der Sinn-
haftigkeit transformativer Innovationen, der Ausge-
staltung transformativer Prozesse unter gleichzeitiger 
Berücksichtigung von Individual- und überindividuel-
len Interessen (z.  B. auch solche zukünftiger Generatio-
nen) und der Revisibilität und Revisionsoffenheit von 
Recht beantworten. Zugleich sollte eine Theorie trans-
formativen Rechts die Charakteristika dieser Rechts-
gattung identifizieren und fortentwickeln. 

Grundlegend stellen sich drei Fragen:
1. Kann Transformation zu einer klimaverträglichen 

und nachhaltigen Weltwirtschaftsordnung als Leit-
prinzip sämtliche Rechtsebenen prägen? 

2. Welche legitimatorische Funktion kommt einem 
derartigen Rechtsprinzip zu?

3. Können angesichts der internationalen Herausfor-
derungen einer Transformation zu einer globalen 
nachhaltigen Gesellschaft aus dem Grundprinzip 
transformativen Rechts Formen, Verfahrensweisen 

und Instrumente abgeleitet werden, die ein Modell 
einer global nachhaltigen Gesellschafts-, Wirt-
schafts- und politischen Ordnung prägen? 

Bei Letzterem ist vor allem zu berücksichtigen, dass 
zentrale Rechtsmechanismen auf der globalen Ebene 
– wie etwa das Völkerrecht – aktuell in Frage gestellt 
sind, sei es durch die Erfolglosigkeit des Völkervertrags-
rechts oder durch Angriffe auf die Staatensouveränität 
durch neuartige technologische Entwicklungen (virtu-
elle Welten). 

Zweitens gilt es, anhand spezifischer Sektoren 
(Energierecht, Recht der Landnutzung bzw. Raumord-
nung,  Städtebaurecht) aufzuzeigen, welcher Bestand 
an für eine Transformation relevanter Vorschriften vor-
handen ist und welche Ausgestaltung diese Felder – 
unter Berücksichtigung der verfassungs-, unions- und 
völkerrechtlichen Koordinaten – im Sinne der Transfor-
mation zu einer nachhaltigen Gesellschaft benötigen. 

Drittens bedarf es einer Analyse und Bewertung der 
transformativen Wirkung der drei Gewalten, mithin der 
Gesetzgebung, der Rechtsprechung und der Recht voll-
ziehenden Verwaltung. Die Rolle der jeweiligen staatli-
chen und suprastaatlichen (internationale Gerichtshöfe 
usw.) Gewalten ist bislang hinsichtlich ihrer transforma-
tiven Wirkung nicht untersucht und sollte theoretisch 
und empirisch erfolgen. 

Rechtswissenschaftlich bedarf es also 
 > der Entwicklung einer Theorie transformativen 

Rechts (Rechtsprinzip, legitimatorische Funktion, 
Formen, Verfahren, Instrumente),

 > der Analyse und Bewertung transformativer Sekto-
ren (Energierecht, Recht der Landnutzung bzw. 
Raumordnung, Städtebaurecht) und Entwicklung 
von sektorspezifischen transformationsspezifischen 
Zielen, Instrumenten und Verfahrensweisen,

 > der Analyse und Bewertung der transformativen 
Wirkungen von Gesetzgebung, Rechtsprechung und 
Verwaltung.

Um die genannten Fragestellungen bearbeiten zu kön-
nen, bedarf es einer intradisziplinären (Öffentliches 
Recht, Zivilrecht und Strafrecht) und interdisziplinären 
Ausrichtung (etwa Sozial-, Politik-, Geschichts-, Wirt-
schaftswissenschaften) sowie der verstärkten inter-
nationalen Vernetzung der rechtswissenschaftlichen 
 Forschung.

8.1.2.2 
Nachhaltigkeitswissenschaft und  
Global-Change-Forschung
Die im Gutachten skizzierte Transformation versteht 
sich als Teil eines gesellschaftlich tiefgreifenden Über-
gangs zu einer nachhaltigen Gesellschaft (Kap. 1). Die 
oben formulierten Fragen (Kap. 8.1.2.1) betreffen den 
Umbau von Gesellschaften. Ihr Ziel ist es, die Vorausset-
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zungen für den Übergang in eine Gesellschaft zu schaf-
fen, die durch die Einhaltung der planetarischen Leit-
planken ihre natürlichen Lebensgrundlagen bewahrt. 
Aus diesem Blickwinkel muss Forschung sich mit den 
Möglichkeiten tiefgreifender sozialer Veränderungen 
beschäftigen und Umbaumöglichkeiten vorschlagen, 
aber gleichzeitig mit den Wissenschaften, die Verände-
rungen in den natürlichen Lebensgrundlagen untersu-
chen, im Austausch stehen. Solch ein Versuch, gesell-
schaftlichen Wandel im Rahmen planetarischer Leit-
planken zu begreifen und zu gestalten, wurde bereits 
mit dem Konzept der Nachhaltigkeitswissenschaf-
ten und ihrer  Operationalisierung in Form der Global-
Change- Forschung unternommen. 

Nachhaltigkeitswissenschaft 
Unter dem Stichwort Nachhaltigkeitswissenschaft 
(auch Wissenschaft für nachhaltige Entwicklung, Wis-
senschaft der Nachhaltigkeit, Sustainability Science) 
werden vielfältige Bemühungen gebündelt, Wissen-
schaft und Technik für den Übergang in eine nach-
haltige Gesellschaft zu unterstützen. Nachhaltigkeits-
wissenschaft soll die Folgen menschlichen Handelns 
auf die Natur und damit verbundene Rückwirkungen 
auf Gesellschaften verstehen sowie Optionen zur Ver-
meidung und Minimierung negativer Effekte im Sinne 
nachhaltiger Entwicklung aufzeigen (ICSU et al., 2002). 
Darin eingeschlossen sind neben der Interdisziplinarität 
auch die Aspekte der systemischen Betrachtungsweise, 
der politischen Relevanz und der normativen Zielge-
richtetheit. In Deutschland ist die Nachhaltigkeitswis-
senschaft, die primär Optionen zur Vermeidung schäd-
licher Effekte erforscht, u.  a. unter dem Namen sozial-
ökologische Forschung etabliert (Kap. 8.1.4.7). 

Unter den Oberbegriff Nachhaltigkeitswissenschaft 
fallen auch die Forschungsaktivitäten der Forschung 
zum globalen Wandel (Global Change). Die Forschung 
zum globalen Wandel hat sich seit den 1980er Jahren 
entwickelt und erforscht schwerpunktmäßig physika-
lische und biogeochemische Umweltveränderungen, 
die sich natürlich oder durch den Menschen verursacht 
ergeben. Dabei wird die Erde als Erdsystem mit physi-
kalischen, chemischen, biologischen und sozialen Teil-
systemen verstanden, wobei deren jeweilige Prozesse 
und Interaktionen den Zustand sowie die Entwick-
lungsdynamik des Erdsystems bestimmen. 

Internationale Forschung zum globalen Wandel 
International ist Forschung zum globalen Wandel seit 
2001 in Form des Programms Earth System  Science 
Partnership (ESSP) institutionalisiert. Das ESSP 
umfasst vier Programme: Diversitas (ein internatio-
nales Programm für Biodiversitätswissenschaft), das 
International Geosphere-Biosphere Programme, das 

World  Climate Research Progamme und das Internatio-
nal Human Dimensions Programme on Environmental 
Change. Die drei ersten Programme erforschen im Sinne 
der Nachhaltigkeitsforschung in erster Linie die Verän-
derungen im Erdsystem, die Rolle menschlichen Verhal-
tens auf die beobachteten Änderungen sowie die Wir-
kungen der Änderungen auf Gesellschaften. 

Auch innerhalb des International Human Dimen-
sions Programme on Global Environmental Change 
lag der Fokus auf der Analyse der Schnittstelle zwi-
schen den natürlichen Subsystemen und dem sozialen 
Subsystem des Erdsystems: Welchen Einfluss hat der 
Mensch auf die Biogeosphäre, die Biodiversität oder 
die Atmosphäre und wie wirken deren Veränderun-
gen auf den Menschen bzw. die Gesellschaften zurück 
(Clark et al., 2005; Leemans et al., 2009). Ausnahmen 
sind das fast abgeschlossene Industrial Transformation 
Project sowie das Earth System Governance Project. 
Ziel des Industrial Transformation Programms war ein 
besseres Verständnis über die Möglichkeiten, ökonomi-
sche und gesellschaftliche Entwicklung mit der Redu-
zierung von schädlichen Umwelteinflüssen zu verbin-
den. In den einzelnen Teilprojekten werden eine Reihe 
transformationsrelevanter Aspekte erforscht. 

Das Earth System Governance Project ist kein ziel-
gerichtetes Forschungsprojekt, sondern ein Netzwerk, 
das existierende, internationale Forschungsaktivitäten 
über Governancesysteme zur Vermeidung und Mini-
mierung negativer Effekte auf das Erdsystem als Folge 
menschlichen Handelns vernetzt. 

Eine Reihe von Reviews des ESSP kommen zu dem 
Schluss, dass das Programm zentrale Beiträge zum Ver-
ständnis der Komplexität und der Verletzlichkeit des 
Erdsystems geleistet hat und zukünftig auch fortfüh-
ren soll. Allerdings betonen die Reviews auch, dass 
zukünftig der Entwicklung gesellschaftlicher Strategien 
zur Erreichung einer nachhaltigen Gesellschaft größere 
Bedeutung innerhalb der Global-Change-Forschung 
zukommen muss. Bereits zu Beginn der globalen Dis-
kussion zur Global-Change-Forschung betonten Wis-
senschaftler die Bedeutung der Interdisziplinarität im 
Sinne einer stärkeren Verschränkung von Natur- und 
Sozialwissenschaften. Allerdings hat diese Verschrän-
kung bislang nur unzureichend stattgefunden. Deswe-
gen soll zukünftig verstärkt untersucht werden, wie 
gesellschaftliche Institutionen und Ökonomien ausge-
staltet werden sollten, um Verhaltensänderungen zu 
induzieren und so eine globale Nachhaltigkeit zu erzie-
len. Dazu gehören auch technologische und soziale 
Innovationen inklusive gesellschaftlicher Akzeptanz 
der Innovationen, um globale Nachhaltigkeit zu errei-
chen (Reid et al., 2010; ICSU, 2010).
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Deutsche Forschung zum Globalen Wandel
In der Bundesrepublik fördert das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) eine Reihe von 
Forschungsprojekten zum globalen Wandel. Wie beim 
ESSP lag der Schwerpunkt auch hier bislang auf dem 
Verständnis des Erdsystems und dem Einfluss mensch-
lichen Verhaltens (etwa durch anthropogene Emissio-
nen) auf das Erdsystem. Fragen des gesellschaftlichen 
Wandels zum Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft 
sollten allerdings zukünftig auch im Rahmen der natio-
nalen Global-Change-Forschung an Bedeutung gewin-
nen (NKGCF, 2008). 

8.1.2.3 
Ein neues Forschungsfeld:  
Transformationsforschung
Die Notwendigkeit zur beschleunigten Verbreitung 
von Innovationen und die Integration systemischer 
Betrachtungsweisen in angewandter Forschung set-
zen Wissen und Verständnis von Transformationspro-
zessen voraus. Beides existiert bereits in Ansätzen, z.  B. 
im Rahmen der Global-Change-Forschung oder den 
in Kapitel 3 diskutierten Forschungsansätzen, sollte 
aber auf die Herausforderung der Großen Transforma-
tion zugeschnitten werden. Zusätzlich bedarf es nach 
Ansicht des WBGU zur Begleitung, Unterstützung und 
Beschleunigung des Suchprozesses sowie der globalen 
Verbreitung der Transformation zusätzlich der Einrich-
tung eines neuen, über die derzeitige Global-Change-
Forschung hinausgehenden Forschungsfeldes. 

Besseres Verständnis globaler 
Transformationsprozesse
Der Gegenstand des neuen, reflexiven Forschungsfel-
des „Transformationsforschung“ soll die globale Trans-
formation zu einer klimaverträglichen Gesellschaft sein, 
welche die Leitplanken für die Nachhaltigkeit und den 
gegebenen Zeitdruck (Dekarbonisierung der Energie-
ssysteme bis 2050) berücksichtigt. Während die Glo-
bal-Change-Forschung basierend auf einem systemi-
schen Verständnis als Output Notwendigkeiten zu Ver-
haltensänderungen und Neugestaltung erarbeitet, ist 
dieser Output gleichzeitig Input für die Transformati-
onsforschung. Ziel dieser Forschungsaktivitäten ist also 
ein besseres Verständnis globaler Transformationspro-
zesse, ihrer Dynamik, ihrer Gestaltbarkeit und ihrer 
Beschleunigung. Der WBGU empfiehlt, das neue For-
schungsfeld auf folgende Schwerpunkte auszurichten:

Schwerpunkt 1: Gesellschaftliche 
Transformationsprozesse und 
Transformationsfähigkeit
Im Vordergrund von Schwerpunkt 1 stehen Analy-
sen historischer und gegenwärtiger Transformations- 

und Umbruchprozesse mit dem Ziel der Identifikation 
zentraler Treiber und Rahmenbedingungen. Zu diesem 
Zweck kann an bereits bestehende Forschungsansätze 
wie den Transition-Management-Ansatz (Kap.  3), die 
historische Transformationsforschung oder die Innova-
tionsforschung angeknüpft werden.

Neben dem Verständnis von Transformationspro-
zessen sollte auch ein Verständnis darüber hergestellt 
werden, welche Voraussetzungen zu deren politischer 
Gestaltung existieren müssen und inwieweit Gesell-
schaften diese bereits erfüllen. 

Schwerpunkt 2: Transformationspfade 
Eine weitere Aufgabe des neuen Forschungsfeldes sollte 
es sein zu erforschen und anschaulich zu beschreiben, 
wie zukünftig Gesellschaften aussehen können, wenn 
sie die planetarischen Leitplanken nicht überschrei-
ten. Hier gilt es, disziplinenübergreifend und unter 
Berücksichtigung der künftigen Grenzen, mögliche 
gesellschaftliche Entwicklungspfade und deren jewei-
lige Implikationen auf andere Teilbereiche der Bio- und 
Soziosphäre zu beschreiben, wie dies exemplarisch in 
Kasten 8.1-2 gezeigt wird.

Für diese Forschung bedarf es insbesondere einer 
Integration, Ausweitung und Neuausrichtung der 
Zukunftsforschung und deren enger Kooperation mit 
diversen disziplinären Forschungsrichtungen sowie der 
modellgestützten Szenarioentwicklung, um über modi-
fizierte oder weiterentwickelte Modellierung mögliche 
neue Pfade zu einer nachhaltigen Weltgesellschaft zu 
bestimmen. Möglicherweise könnte hier auch an die 
Foresight-Prozesse des BMBF angeknüpft werden. 
Umgekehrt sollten in diesem neuen Forschungsfeld 
auch die Folgen verschiedener gesellschaftlicher Ent-
wicklungspfade auf die natürlichen Lebensgrundlagen 
sowie die Gesellschaften insgesamt abgeschätzt wer-
den.

Weitere Themen des neuen Forschungsfeldes betref-
fen Monitoring, Evaluierung und reflexive Nach-
justierung der Transformationsprozesse, abhängig von 
ihren Fortschritten. Bei diesem Aspekt geht es u.  a. 
um die Entwicklung eines (Transformations)Indikators 
oder eines entsprechenden Indikatorensets. 

Schwerpunkt 3: Beschleunigungsmöglichkeiten 
Neben der Beschreibung der gesellschaftlichen Vor-
aussetzungen zur erfolgreichen Gestaltung bzw. Beein-
flussbarkeit von Transformationsprozessen sollte auch 
untersucht werden, welche Optionen bestehen, um 
einen solchen Prozess zu beschleunigen. Dabei sollte 
besonderes Augenmerk auf die Untersuchung gesell-
schaftlicher Kipppunkte und zentrale Ansatzpunkte 
gelegt werden, wie sie in Schwerpunkt 1 identifiziert 
werden. Über ein historisches Verständnis hinaus ist 
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hier technische Expertise ebenso relevant wie Einsich-
ten in interkulturelle Prozesse auch im Hinblick auf glo-
bale Reichweite und Legitimität. 

Schwerpunkt 4: Globale Kooperation und Globale 
Transformationen
Die Transformation zu einer klimaverträglichen Gesell-
schaft ist notwendigerweise ein globaler Prozess, der 
durch adäquate Institutionen und Mechanismen der 
Global Governance unterstützt werden muss. Die zu 
entwickelnde Transformationsforschung muss in die-
sem Zusammenhang untersuchen, ob und wie Gobal 
Governance die in den Schwerpunkten 1 bis 3 unter-
suchten Prozesse unterstützen kann. Dies bedeutet, 
dass die Transformationsforschung die Rolle von Global 
Governance und globaler Kooperation in  historischen 
Transformations- und Umbruchprozessen untersuchen 
sollte, um aus der Vergangenheit für die Zukunftsge-
staltung zu lernen. Zusätzlich sollte sie fragen, ob und 
in welcher Form Global Governance die Gestaltung 
zukünftiger Entwicklungspfade zur Klimaverträglich-
keit und Nachhaltigkeit unterstützen kann. Außerdem 
müsste Transformationsforschung untersuchen, wie 
Global-Governance-Prozesse, die aufgrund der Viel-
zahl beteiligter Akteure und der Komplexität von Inte-
ressenstrukturen zeitintensiv sind, beschleunigt wer-
den können. 

Problemanalyse, Problembewältigung und 
Problemkommunikation
Zusätzlich zu den genannten inhaltlichen Schwerpunk-
ten sollte das neue Forschungsfeld eine Reihe spezifi-
scher Charakteristika aufweisen. Im Hinblick auf die 
Voraussetzungen und Möglichkeiten einer Transforma-
tion zu einer globalen klimaverträglichen Gesellschaft 
kann die Forschung auf einen großen Fundus an Wis-
sen aus den etablierten Forschungstraditionen zu Teil-
aspekten des Transformationsprozesses zurückgreifen. 
Dieses Wissen sollte auf transformationsrelevante Fra-
gestellungen durchgesehen und zur Verfügung gestellt 
werden. 

Bisherige sozialwissenschaftliche Transformations-
forschung liefert wichtige Hinweise und Analysen über 
die Gestaltbarkeit und gesellschaftliche Einbettung 
von Transformationsprozessen (Kap. 3). So kann das 
neue Forschungsfeld die Methoden und Theoriestränge 
einer Reihe bestehender Forschungsrichtungen zusam-
menführen und neu kombinieren. Dazu gehören u.  a. 
die sozialwissenschaftliche Forschung zur Transfor-
mation politischer Systeme, die systemisch orientierte 
Innovationsforschung, die historische Forschung sowie 
neuere Ansätze, z.  B. Transition Management (Kap. 3), 
ebenso die Ansätze der Zukunftsforschung sowie die 
eher qualitativ arbeitende Modell- und Szenarienfor-

schung. Wichtig ist hier auch die Einbeziehung inge-
nieurwissenschaftlicher Expertise, die eine fundierte 
Abschätzung jeweiliger technologischer Potenziale und 
Implikationen abgeben kann, sowie die Beteiligung 
der Naturwissenschaften, welche Wechselwirkungen 
gesellschaftlicher Entwicklungspfade mit der Biosphäre 
zu analysieren helfen.

Notwendig ist das neue Forschungsfeld „Transfor-
mationsforschung“, weil die bestehenden Forschungs-
ansätze auf die integrierte Erforschung von (globa-
len) Transformationsprozessen unter den Vorzeichen 
von Nachhaltigkeit und begrenzten natürlichen Res-
sourcen ausgeweitet werden sollten. Inter- und trans-
disziplinäre Forschungsansätze, die sich die Bewälti-
gung gesellschaftlicher Probleme zur Aufgabe gemacht 
haben, stehen erst am Anfang. Sie müssen aber auch 
und gerade für die vorgeschlagene übergreifende Per-
spektive weiter entwickelt werden. Das Wissen über 
entscheidende Faktoren für Transformationen ist zwar 
in Ansätzen vorhanden, aber über die Interaktion der 
Einflussfaktoren, vor allem unter den Bedingungen 
einer globalisierten Welt, ist wenig bekannt. Das neue 
Forschungsfeld sollte zudem eine globale, kulturver-
gleichende Perspektive haben und gleichzeitig loka-
len Merkmalen Rechnung tragen. Zentral ist hier, wie 
bei der gesamten Forschung für die Transformation, die 
Kommunikation und Vermittlung der Forschungsergeb-
nisse an die Politik, die Entscheidungen zur Gestaltung 
der Transformation treffen muss, und an die Gesell-
schaft, die diese Entscheidungen im Transformations-
prozess letztlich umzusetzen hilft. 

8.1.3 
Forschungsfragen für die Transformationsfelder

In diesem Abschnitt werden für das Gelingen der Trans-
formation in den zentralen Transformationsfeldern zur 
Klimaverträglichkeit in besonderem Maße relevante 
transformative (also die Transformation fördernde) For-
schungsfragen beschrieben. Erste Schritte und Maßnah-
men zur Gestaltung der Transformation wurden in dem 
vorliegenden Gutachten bereits aufgezeigt (Kap. 5, 7). 
Der politische Handlungsimperativ gründet sich dabei 
auf das aktuelle Wissen über zukünftige Umweltver-
änderungen als Konsequenz menschlichen Handelns 
und daraus resultierenden Gefahren für die natürlichen 
Lebensgrundlagen. Nach Ansicht des WBGU ist dieses 
Wissen hinreichend, um politische Interventionen zur 
Beschleunigung der Transformation zu begründen. 

Selbstverständlich wird die Weiterentwicklung und 
der Ausbau des Wissens zu Umweltveränderungen wei-
terhin, auch für die Transformation, relevant sein. Die 
Erdsystemforschung untersucht u.  a., wie rasch poten-
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Kasten 8.1-1

Illustration komplexer kausaler Verbindungen am 
Beispiel der Industriellen Revolution

Das „Kausalgeflecht“ zündender Innovationen 
Ziel der Transformationsforschung sollte es u.  a. sein, aus his-
torischen Analysen die Stellschrauben und Schlüsselfaktoren 
für sich beschleunigende und selbst verstärkende Innovati-
onsprozesse zu identifizieren, um diese für zukünftige Ent-
wicklungen nutzbar zu machen. 

Solche Beschleunigungsprozesse lassen sich am Beispiel 
der Industriellen Revolution illustrieren (Kasten 3.2-1). Unter 
geeigneten Rahmenbedingungen, wie sie in Kasten  3.2-1 
beschrieben wurden, entstanden Innovationen, die als die 
wichtigsten Treiber der Industriellen Revolution auszuma-
chen sind. Abbildung 8.1-1 illustriert, stark vereinfacht, 
Schlüsseltechnologien, die zur Industriellen Revolution führ-
ten, eingebettet in ein Netzwerk der wesentlichen Einfluss-
größen ihrer Beschleunigung.

Zu lesen ist die Skizze startend bei „Textilmaschinen“ 
folgendermaßen: Mit der Mechanisierung des Webstuhls, 
die in mehreren Etappen aufeinander aufbauender Innova-
tionen, teilweise angestoßen durch ausgeschriebene Preis-
gelder, erfolgt war, konnte mit der Entwicklung einer durch 
Wasser angetriebenen Spinnmaschine („Waterframe“) 1772 
erstmals menschliche oder tierische Arbeit durch Wasserkraft 
ersetzt werden. Die resultierende höhere Produktivität im 
Textilsektor trug zur Deckung der gestiegenen Nachfrage im 
Bekleidungssektor bei. Gleichzeitig bewirkte sie eine erhöhte 
Nachfrage nach Baumwolle. Dank der ausgeprägten Schiff-
fahrt, dem Handel mit Übersee und der Sklaverei konnte der 
gestiegene Bedarf aus den Kolonien gedeckt werden.

Der Ausbau der Schiffsflotte hatte – neben dem Bedarf 
an Feuerholz – allerdings dazu geführt, dass Holz als Res-
source knapp geworden war. Kohle wurde als Alternative 
bereits eingesetzt. Ihr Abbau erwies sich jedoch als schwierig, 
nicht zuletzt weil die Gruben bei Erreichen der Grundwas-
serlinie regelmäßig fluteten. Anfänglich wurden die Schächte 

durch menschliche und tierische Arbeitskraft trocken gehal-
ten. Mit der Konstruktion der ersten in größerem Maßstab 
verwendbaren Dampfmaschine durch Thomas Newcomen 
konnte 1712 die begrenzte Körperkraft schließlich erstmals 
durch Dampfkraft substituiert werden. Dampfmaschinen 
wurden in unmittelbarer Nähe der Abbaugebiete errichtet 
und mit der vor Ort verfügbaren Ressource Kohle betrie-
ben. So war eine positive Rückkopplung entstanden und der 
Kohleabbau wurde lukrativer (Sieferle et al., 2006). Jedoch 
war der Wirkungsgrad der Newcomen´schen Dampfmaschine 
mit einem Wert von 0,5  % stark begrenzt, was anschließend 
durch James Watt erheblich verbessert wurde. Dessen Part-
ner, Matthew Boulton, hatte das Potenzial eines alternativen 
Antriebs angesichts der mittlerweile hohen Verbreitung von 
mit Menschen- oder Wasserkraft angetriebenen Webstüh-
len erkannt und investierte erheblich in die Entwicklung der 
Dampfmaschine.

Um 1785 schließlich gelang es dem Engländer Edmond 
Cartwright, die erste automatische Textilmaschine zu kon-
struieren, die durch Dampfkraft angetrieben war. Mit dem 
Wechsel der Energiebasis von Wasserkraft zu Kohle war nun 
erstmalig eine Kleidungsproduktion in industrieller Größen-
ordnung möglich und eine rapide Beschleunigung bereits 
existierender Prozesse setzte ein. Eine wachsende Nachfrage 
nach Dampfmaschinen ließ auch die Nachfrage nach Eisen-
erz und Kohle steigen, wobei die Nachfrage nach letzterer 
zusätzlich verstärkt wurde, da sie nunmehr auch in der Eisen-
verhüttung das Holz ersetzte. Die Erfindung der Eisenbahn 
im frühen 19. Jahrhundert brachte den Stein endgültig ins 
Rollen: Die Nachfrage nach Ressourcen stieg ebenso an wie 
die Verbreitungsmöglichkeiten sowohl der Textilprodukte als 
auch der Kohle und schloss somit eine sich stets weiter selbst 
verstärkende Schleife einzelner Schlüsselfaktoren. 

Die obige Skizze ist weder erschöpfend noch wird sie 
der Komplexität des Gesamtbildes gerecht. Jede Entwick-
lung hatte soziale Implikationen und baute auf bestimmten 
sozialen und politischen Bedingungen auf, welche in diesem 
kurzen Abriss keine Erwähnung finden können. Dennoch soll 
dieser Exkurs einen kursorischen Eindruck für die Notwen-

Abbildung 8.1-1
Illustration zu den treibenden, 
interdependenten Faktoren der 
Beschleunigung der Industriellen 
Revolution.
Quelle: WBGU
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ziell negative Auswirkungen im System eintreten und 
wann dabei möglicherweise kritische Schwellen über-
schritten werden (etwa für die Stabilität von Eisschilden 
oder die Lebensfähigkeit von Korallenriffen) und bietet 
so auch ein Monitoring für den Transformationsprozess. 
Denn diese Entwicklungen bestimmen den Handlungs-
druck für die Transformation und müssen zur genaue-
ren Abwägung von Handlungs optionen erforscht wer-
den (Kap. 1). Zudem sind diese Forschungsergebnisse 
ein essentielles Element eines reflexiven, systemischen 
Forschungsansatzes, der die Möglichkeit beinhaltet, 
den Fokus der Forschung entsprechend neuer Heraus-
forderungen zu verschieben. 

Im Folgenden beschränkt sich der WBGU hauptsäch-
lich auf Forschungsfragen, die für die nächsten Schritte 
der Gestaltung der Transformation mit dem Ziel ihrer 
Beschleunigung prioritär sind (transformative For-
schung). Es geht also darum, technologische,  soziale 
und organisatorische Optionen zur Vermeidung und 
Minimierung klimaschädlicher Einflüsse auf das Erd-
system aufzuzeigen und Strategien zu deren globaler 
Verbreitung zu erarbeiten. 

Dabei sei angemerkt, dass der folgende Fragenka-
talog weder erschöpfend noch statisch ist. Eine For-
schung, die als Teil der Transformation einen aktiven 
Suchprozess darstellt, sollte sich neu aufkommenden 
Themen und Teilaspekten, die sich sowohl aus der Ver-
zahnung einzelner Bereiche als auch aus dem Fort-
schreiten der Transformation ergeben werden, zuwen-
den. Die vorliegenden Forschungsfragen wurden viel-
mehr ausgewählt, weil von ihnen ein maßgeblicher 
Beitrag zur Beschleunigung und zum reflexiven Ver-
ständnis der Transformation erwartet wird. Denn es 
wird davon ausgegangen, dass Wissenschaft, die sich 
den genannten Themen unter Berücksichtigung der in 
Kapitel  8.1.1 identifizierten Anforderungen zuwendet, 
maßgeblich zum Gelingen der globalen Transformation 
beitragen kann. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die 
Bearbeitung einzelner Fragen stets systemisch in den 
Kontext der Nachhaltigkeit eingebettet ist. 

Die folgenden Forschungsfragen werden, entspre-
chend den Analysen in Kapitel 4 bis 6, nach den drei 
Transformationsfeldern Energie, Urbanisierung und 
Landnutzung gegliedert. 

8.1.3.1 
Transformation des Energiesystems
Für die Effektivität der Energieforschung bei der Unter-
stützung der Transformation ist zentral, dass die in 
 Kapitel 8.1.1 beschriebene systemische Perspektive 
auch hier eine zentrale Rolle einnimmt. So auch die 
Forderungen der drei Wissenschaftsakademien Leopol-
dina, acatech und Berlin-Brandenburgische Akademie 
der Wissenschaften (Leopoldina, 2009). Daraus folgt, 
dass die bisher im Mittelpunkt stehende Technologie-
entwicklung nur einen Teilbereich der Forschung dar-
stellen kann, der in systemische Forschung zum Bedarf 
menschlicher Gesellschaften an Energiedienstleistun-
gen und klimaverträgliche und nachhaltige Bereitstel-
lung von Energie eingebettet ist.

Aus der Analyse in Kapitel 4 leiten sich für die wei-
tere Technologieentwicklung folgende Prioritäten ab:

 > Bereitstellung erneuerbarer und anderer emissions-
freier Energien: Um die langfristige Umstellung auf 
ein vollständig auf emissionsfreien Energien basie-
rendes Energiesystem möglichst rasch und kosten-
günstig zu erreichen, ist die weitere Erforschung der 
verschiedenen Technologien zur Umwandlung der 
erneuerbaren Energie aus Sonne, Wind, Biomasse, 
Wasser, Erdwärme und dem Meer dringend erforder-
lich. In allen diesen Bereichen hat Forschung das 
Potenzial, sowohl kurzfristig inkrementelle als auch 
mittel- und langfristig bahnbrechende Verbesserun-
gen der Effizienzen und Kosten zu erschließen 
(FVEE, 2010).

 > Effiziente Nutzung von Energie in allen Sektoren: ist 
eine Voraussetzung für die Transformation, die 
weder in den diskutierten Politikmaßnahmen noch 
in den gegenwärtig verwendeten Energiemodellen 
ausreichend berücksichtigt wird: Technologien zur 
effizienten Nutzung von Strom, Treibstoffen oder 
direkter Wärme aus erneuerbaren Energien müssen 
in allen Verbrauchssektoren (weiter)entwickelt wer-
den. Nur durch die Eindämmung des Endenergie-
bedarfs lässt sich eine nachhaltige Bereitstellung der 
Energie bewerkstelligen. Erforschung von Verbesse-
rungen der Endnutzungseffizienz müssen dabei 
auch neue Geschäftsmodelle für Energiedienst-
leistungen umfassen.

digkeit einer systemischen Betrachtungsweise liefern, mit der 
die Bedingungen, Schlüsselfaktoren und deren Konstellatio-
nen identifiziert und analysiert werden sollten. 

Für die Transformation zur Klimaverträglichkeit ist ent-
scheidend, es nicht bei historischen Analysen zu belassen, 
sondern mit Hilfe von Forschung auf reale Möglichkeitsräume 

der Gegenwart und der Zukunft zu schließen, was eine enor-
me Anstrengung der Wissenschaft bedeutet. Gezielt sollten 
potenzielle Schlüsselfaktoren und Rahmenbedingungen iden-
tifiziert werden, die positive Rückkopplungen begünstigen 
und die Wahrscheinlichkeit einer beschleunigten Transforma-
tion somit deutlich erhöhen können. 
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 > Klimaverträgliche Mobilitätslösungen: Besonders 
große Anstrengungen sind dabei für den Verkehrs-
sektor aufzuwenden, der mangels moderner Techno-
logien weiterhin auf fossile flüssige Treibstoffe ange-
wiesen ist. Für den Personenlangstreckenverkehr 
sollte dafür – neben der Verwendung von alternati-
ven Energieträgern wie z.  B. erneuerbaren Gasen, die 
auch für den Güterverkehr benötigt werden – auch 
die Magnetschwebetechnologie weiter erforscht 
werden. Insbesondere für die Mobilität auf Kurz- 
und Mittelstrecken wird deutlich, dass nachhaltige 
Verkehrssysteme neben der technologischen Ent-
wicklung auch vernetzte Forschungsanstrengungen 
unter Berücksichtigung der Aspekte Gesundheit, 
Umweltschutz und Urbanität verlangen. 

 > Urbaner Energieverbrauch: Die spezifische Bedeu-
tung von urbanen Räumen als Zentren der Nach-
frage von Energie, Gütern und Dienstleistungen, von 
Gebäudeflächen und Mobilität wird unzureichend 
verstanden und ist in Energiemodellen oft nur indi-
rekt abgebildet. Gerade wegen der Langlebigkeit 
dieser Infrastrukturelemente bestehen hier große 
Pfadabhängigkeiten. Gleichzeitig eröffnen sich Opti-
onen des Klimaschutzes, wenn Stadtentwicklung 
sich entschlossen am Primat der Treibhausgaseffizi-
enz ausrichtet, insbesondere wenn dabei die Ener-
gieeffizienzpotenziale verwirklicht werden.

In Kapitel 4 wurde deutlich, dass die Umstellung auf 
erneuerbare Energien nur mit großen Veränderungen 
des Energieverteilungssystems zu erreichen ist. Daraus 
ergeben sich die folgenden technischen, ökonomischen 

Kasten 8.1-2

Analyse möglicher Entwicklungspfade der 
Energieflächenproduktivität

Zukunftspfade der Energieflächenproduktivität
Die Entwicklung der Energieflächenproduktivität (die für die 
Beschaffung einer Pro-Kopf-Energiemenge benötigte Fläche) 
und die Analyse ihrer möglichen Zukunftspfade kann als 
ein Beispiel eines Forschungsinhaltes im Schwerpunkt 2 der 
Transformationsforschung gelten. Abbildung 8.1-2 illustriert 
den Sachverhalt: Dargestellt ist der Zusammenhang zwischen 
Pro-Kopf-Energieflächenbedarf und Pro-Kopf-Jahresener-
gieumsatz, in der Vergangenheit bis heute und für zwei alter-
native Zukunftsszenarien. Die Energieflächenproduktivität 
hat sich seit den Jäger-und-Sammler-Kulturen bis hin zur 
Industriegesellschaft insbesondere wegen zunehmender Nut-
zung fossiler Energiequellen drastisch verbessert. 

Die Gesellschaft steht nunmehr an einem Scheideweg 
(Industriegesellschaft), an dem die Forschung Optionen für 
zukünftige Entwicklungen identifizieren und die jeweiligen 
Implikationen aufzeigen sollte. Der rote Pfad zur „Hyper-
energiegesellschaft“ könnte beispielsweise über die Kern-
fusion eingeschlagen werden. Diese würde rein physisch 

nahezu keine Fläche mehr benötigen, hätte jedoch erhebliche 
anderweitige Implikationen. Da die Fusionstechnologien bis 
2050 keinen nennenswerten Beitrag zur globalen Energie-
versorgung leisten können werden, müsste bei der Verfol-
gung des roten Pfades bis dahin weiterhin fossile Energie in 
enormen Mengen verbraucht werden, was eine Klimastabi-
lisierung unmöglich machen würde. Gleichzeitig beruht eine 
Verfolgung dieses Pfades auf der Illusion, dass das bisherige 
Entwicklungsmodell einfach fortgeführt werden kann. Aber 
selbst falls kohlenstofffreie Energie in ausreichendem Maße 
zur Verfügung stünde, würden mittelfristig andere planeta-
rische Leitplanken durchbrochen, wenn 9 Mrd. Menschen 
einen westlichen Lebensstil mit ähnlich hohen Stoffflüssen 
führten. 

Eine Entwicklung entlang des grünen Pfades zur „Nach-
haltigkeitskultur“ über den Einsatz erneuerbarer Energien 
und das Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen hingegen läuft 
auf eine Dezentralisierung und damit wieder verstärkte Flä-
chennutzung hinaus. Deren Implikationen, wie beispielsweise 
Konflikte um Landnutzung und mit der lokalen Bevölkerung 
sowie bei der Entwicklung und Implementierung von Techno-
logien (Kap. 5.4.5.3), sollten berücksichtigt und minimiert 
(etwa durch Gemeinschaftsnutzung) werden. 

Abbildung 8.1-2
Entwicklung der 
Energieflächenproduktivität. 
Dargestellt ist der Pro-Kopf- 
Energieflächenbedarf über dem 
Pro-Kopf-Jahresenergieumsatz 
in der Vergangenheit bis heute 
(schwarz) und für zwei alternative 
Zukunftsszenarien (rot und grün).
Quelle: WBGU, eigene Darstellung 
nach Datenquellen in Tabelle 2.2 aus 
Sieferle et al., 2006

0

50

100

150

200

250

Ja
hr
es
en
er
gi
eu
m
sa
tz
 [G

J/
K
op

f/
Ja
hr
]

10-2 10-1 100 101 102

Hyperenergiegesellschaft?

Nachhaltigkeitskultur?

Industriegesellschaft

Dreifelderwirtschaft
Brandrodung

Energiefläche [km2/Kopf]

Agrargesellschaften

Jäger und Sammler



Forschung für die Transformation  8.1

355

und sozialwissenschaftlichen Forschungsfragen zum 
Energiesystem:

 > Europäisches Stromnetz der Zukunft: Der rasche Aus-
bau transkontinentaler Stromnetze (Super-Grids) in 
den Regionen mit bereits hoher Energienachfrage 
sind in hohem Maße transformationsrelevant, da die 
Umstellung auf eine klimaverträgliche Energiever-
sorgung am günstigsten in einem integrierten Ener-
giemarkt zu erreichen ist. Möglichst früh sollten 
daher in Modellen die Stabilität und Versorgungssi-
cherheit eines kontinentalen Super-Grid erforscht 
werden. Zudem müssen die Kosten verschiedener 
Ausbauvarianten ermittelt und alternative Finanzie-
rungskonzepte für den Ausbau erforscht werden. In 
Europa besteht bereits eine hohe Dichte an Übertra-
gungsleitungen, die aber modernisiert und zwi-
schenstaatlich verknüpft werden muss. Auch müs-
sen die Orte hoher Ressourcenpotenziale (Nordsee/
Atlantikküste: Wind; Südeuropa: Solar usw.) stärker 
ausgebaut werden. Für all diese Schritte müssen not-
wendige rechtliche Rahmenbedingungen geklärt 
sowie robuste partizipative Verfahren zur Planung 
der Leitungslegung entwickelt werden.

 > Speichertechnologien: Sowohl in kontinentalen 
Supernetzen, wie sie für Europa vorgesehen sind, als 
auch für dezentrale Mininetze, wie sie für Gebiete, 
die noch keinen Elektrizitätszugang haben, zur 
Überwindung von Energiearmut erwogen werden, 
sind bei hohen Anteilen schwankender erneuerbarer 
Energien Kurz- und Langzeitspeicher nötig. Daher 
sollte in Zukunft die Erforschung diverser Speicher-
technologien und deren optimierte Integration in die 
Energienetze intensiviert werden. Aus erneuerba-
rem, zeitweise überschüssigem Strom hergestellte 
Energiegase, wie z.  B. Wasserstoff oder Methan, bie-
ten eine nachhaltige Energieressource für Treibstoffe 
über die Elektromobilitätspotenziale hinaus und 
können gleichzeitig zu einer weitgehenden Vernet-
zung eines integrierten Energiesystems über die 
Grenzen Strom-Wärme-Treibstoff hinweg führen. 

 > Strommarkt der Zukunft: Derzeit wird diskutiert, ob 
bei steigendem Anteil fluktuierender erneuerbarer 
Energie aus Wind und Solarenergie der derzeitige 
grenzkostenbasierte Strommarkt weiterhin genü-
gend Anreize für Investitionen in Erzeugungskapazi-
täten bietet, um die Versorgungssicherheit auf dem 
Elektrizitätsmarkt zu gewährleisten. In der aktuellen 
Debatte werden daher, analog zur Leistungsvergü-
tung am Regelleistungsmarkt, Vorschläge wie die 
Einführung von Kapazitätsmärkten für konventio-
nelle Spitzenlastkraftwerke diskutiert. Die erzeugte 
Energie (und damit der erwirtschaftete Gewinn am 
derzeitigen Markt) der konventionellen Kraftwerke 
sinkt mit zunehmendem Anteil von Wind und Pho-

tovoltaik. Ihre Reserveleistung wird jedoch noch 
benötigt, bis andere Optionen wie Speicher oder 
Ausgleich durch ein europäisches Supernetz zur Ver-
fügung stehen. Für fluktuierende erneuerbare Ener-
gien ist zu erforschen, mit welchem Marktdesign 
diese Anlagen nach Erreichen der Wettbewerbsfä-
higkeit und dem Auslaufen des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) finanziert werden können. Dabei 
sollten Anreize zur effizienten räumlichen und zeit-
lichen Aufteilung der Erzeugungskapazitäten gesetzt 
werden. 

 > Hemmnisse und Blockaden für supranationale Ener-
giepolitik: Geeignete rechtliche Rahmenbedingungen 
sind die Basis für einen auf wissenschaftlicher Ein-
sicht gestützten Transformationsprozess, da heute, 
anders als bei früheren Umwälzungen (Kap. 3), nicht 
zuletzt durch staatliche Eingriffe die Anreize für 
nachhaltiges Wirtschaften und Leben gesetzt wer-
den müssen (Kap. 5). Hier bestehen noch erhebliche 
Forschungslücken: So setzt die in Kapitel 4 vorge-
schlagene Umsteuerung der globalen und supra-
nationalen Energieversorgung einen Rechtsrahmen 
voraus, der bislang nicht existiert. Bisher verfügt 
auch die Europäische Union nicht über die Zustän-
digkeit, die Energieversorgung der Unionsbürgerin-
nen und -bürger umfassend rechtlich zu steuern. 
Bereits die Errichtung eines transeuropäischen 
Super-Grids würde eine (bislang nicht vorhandene) 
Rechtsetzungskompetenz der EU voraussetzen. Eine 
solche Kompetenzerweiterung der EU muss mit 
 existierenden Regelungen, insbesondere des EU-
Verfassungsrechts, vereinbar sein. Inwieweit Rest-
riktionen bestehen und ob gegebenenfalls auch die 
vorhandenen Kompetenzgrundlagen ausreichen, 
bedarf der rechtswissenschaftlichen Untersuchung. 

Zusätzlich sind auch übergreifende Fragen zur Energie-
nutzung zu erforschen, anhand derer sich in besonde-
rer Weise die Notwendigkeit interdisziplinären Arbei-
tens und eines systemischen Ansatzes erkennen lässt:

 > Klimaneutrale Stadt: Sowohl für bestehende als auch 
für gegenwärtig neu entstehende urbane Räume 
sind spezifische Forschungsansätze nötig, um 
kosten effektive Pfade zur Klimaneutralität zu ermit-
teln. Gegenwärtig stattfindende klimaschonende 
Stadtentwicklungsprojekte sollten durch sozialwis-
senschaftliche Forschung flankiert werden. Sowohl 
für Pilotanlagen von Neustädten wie Masdar City als 
auch für Sanierungskonzepte wie Bottrop müssen 
u.  a. auch „Businesskonzepte“ entwickelt werden, 
die auch die Wirtschaftlichkeit und mögliche kom-
parative Vorteile solcher Siedlungen untersuchen.

 > Technologieportfolio: Es sollte untersucht werden, 
inwieweit ein nachhaltiges globales Energiesystem 
aus einem breiten Portfolio von Technologien beste-
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hen muss oder mit wenigen ausgewählten Technolo-
gien auskommen kann. Neue Modellierungsansätze 
verfolgen dabei evolutionäre Modellstrategien alter-
nativer Technologiebäume und agentenbasierte 
Modelle evolutionärer Entwicklungen. 

 > Ausschöpfung von Energieeffizienzpotenzialen: Die 
Analyse von Blockaden bei der Ausschöpfung von 
Energieeffizienzpotenzialen und die Entwicklung 
von Strategien zu deren Überwindung ist eine wich-
tige Forschungsfrage, die zentral für die Mobilisie-
rung notwendiger Investitionen ist. Nach wie vor ist 
weitgehend unklar, warum bestimmte, bereits ohne 
CO2-Bepreisung rentable Effizienzpotenziale nicht 
ausgeschöpft werden. Hier sollte z.  B. anhand der 
Prinzipal-Agent-Theorie weiter untersucht werden, 
welche Barrieren dieser Tatsache auf individueller 
Ebene sowie auf der Ebene von Unternehmen 
zugrunde liegen und welche Rolle asymmetrische 
Information, unvollständige Verträge und das Dis-
kontieren von in der Zukunft liegenden Rückflüssen 
dabei spielen.

 > Vollzug bestehender Gesetze: Sowohl Deutschland 
als auch die EU haben zahlreiche rechtliche Maß-
nahmen ergriffen, um die Energieeffizienz zu stei-
gern, z.  B. das Gesetz zur Einsparung von Energie in 
Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz – EnEG) und 
die Verordnung über energiesparenden Wärme-
schutz und energiesparende Anlagentechnik bei 
Gebäuden (EnEV). Neuere Studien haben für 
Deutschland gezeigt, dass die angestrebte Energieef-
fizienz aufgrund mangelnder Umsetzung durch die 
Länder und mangelnden Vollzug durch die verant-
wortlichen Landesbehörden nicht annähernd ver-
wirklicht wird (Ziehm, 2010). Es bedarf daher einer 
intensiven empirischen Forschung im Bereich des 
Vollzugs von Effizienz- respektive Klimaschutzge-
setzen, um vorhandene Defizite zeitnah aufzude-
cken und zu beheben. 

 > Effektive Finanzierungsmodelle für Energieeffizienz: 
Die grundsätzliche Frage der Finanzierung von Ener-
gieeffizienzinvestitionen im privaten wie industriel-
len Bereich sollte noch besser beleuchtet werden. 
Zum Beispiel sollte die mögliche Rolle von Energie-
effizienzanleihen als einem Finanzierungsinstru-
ment untersucht werden, das Kapital von Sparern 
bzw. institutionellen Investoren zu einer attraktiven 
Verzinsung in Effizienzinvestitionen lenken würde. 
Die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für 
die Verbreitung und Wirksamkeit relativ neuer 
gekoppelter Geschäfts- und Finanzierungsmodelle, 
wie z.  B. Energy Service Companies (ESCO) oder 
Power Purchasing Agreements (PPA), sollten in die-
sem Zusammenhang stärker beleuchtet werden.

 > Einfluss des Verbraucherverhaltens: Neben den Unsi-
cherheiten zur technischen Innovation auf der 
Angebotsseite ist das von Lebensstilen geprägte 
Konsumentenverhalten auf der Nachfrageseite die 
größte Quelle für Unsicherheiten bei der Erstellung 
von Energieszenarien. Sozialwissenschaftliche For-
schungsarbeiten sollten daher klären, welche Verän-
derungen in der Nachfrage möglich und erwartbar 
sind. Auch sollte der sogenannte Rebound-Effekt, 
der eine Verbrauchserhöhung als ungewollte Konse-
quenz von Effizienzverbesserungen beschreibt, bes-
ser verstanden werden. Diese Erkenntnisse sollten in 
Integrated-Assessment-Modellen integriert und bei 
der Erarbeitung von Energieszenarien berücksichtigt 
werden. Zudem bieten sie die Grundlage für weitere 
Forschungen, die wirksame Einflussmöglichkeiten 
auf das Konsumentenverhalten identifizieren. Dazu 
sollte auch geklärt werden, wie für Verbraucher die 
Auswirkungen ihres Verhaltens am Besten transpa-
rent gemacht werden können, so dass diese in der 
Lage sind, die effektivsten Emissionsreduktionen 
durchzuführen. Unvollständig verstanden sind z.  B. 
die Bedeutung indirekter Treibhausgas emissionen 
(Hertwich, 2005; Peters und Hertwich, 2008a,  b; 
Hertwich und Peters, 2009), ein Konzept, das wei-
tere räumliche Disaggregationsebenen (z.  B. urbane 
Ebene) betrachtet und an Bedeutung gewinnt.

 > Neue Technologien wie CCS oder Geoengineering 
bedürfen einer gesamtgesellschaftlichen Risikoab-
wägung und -steuerung. Es bedarf einer Entschei-
dung über das „Ob“, das „unter welchen Umstän-
den“, die „Höhe der in Kauf genommenen Risiken“ 
und das „Wie“ des Einsatzes dieser Technologien. Ein 
Rechtsrahmen zur Erforschung und zum Einsatz der-
artiger Technologien steht weitgehend aus. Insoweit 
ist fraglich, ob es spezieller Forschungs- und Erpro-
bungsgesetze bedarf, die nur für einen bestimmten 
Zeitraum gelten und anschließend evaluiert werden. 
Die gesellschaftliche Akzeptanz durch Teilhabe bei 
Rechtsetzungsprozessen in diesem Bereich ist eine 
Voraussetzung für eine erfolgreiche großskalige 
Erprobung und Entwicklung von neuen Technolo-
gien, die von der Bevölkerung auch getragen wer-
den. Daher sollte auch wissenschaftlich untersucht 
werden, welche Rolle frühzeitige Bürgerbeteiligung 
bei der Erarbeitung neuer Rechtsgrundlagen und 
transparente Kommunikationsstrategien in Gesetz-
gebungsprozessen übernehmen können (Kap. 7.4.3).

Wie im Kapitel 8.1.1 ausgeführt, ist entscheidend, dass 
diese Fragen nicht unabhängig voneinander, sondern 
inter- und transdisziplinär behandelt werden und ins-
besondere auch die technologieorientierte Forschung 
an die Erkenntnisse der übergreifenden Forschung 
rückgekoppelt wird.
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8.1.3.2 
Transformation im Bereich Urbanisierung
Städtische Infrastruktur ist durch ihre Langlebigkeit 
gekennzeichnet. Hier werden Weichenstellungen vor-
genommen, die über Dekaden und Jahrhunderte hin-
weg wirksam sind und die Konsummuster und Hand-
lungsmöglichkeiten (z.  B. beim Transportbedarf und im 
Gebäudesektor) fundamental zementieren. Angesichts 
der Dringlichkeit, Emissionstrends rasch zu revidieren, 
um den globalen Temperaturanstieg auf maximal 2  °C 
begrenzen zu können, und des gegenwärtig beschleu-
nigten Urbanisierungsprozesses ist dieser Sektor von 
größter Bedeutung für die Transformation (Kap.  1). 
Wissenschaft sollte hier Wege aufzeigen, wie die glo-
bal fortschreitende Urbanisierung in klimaverträgliche 
Bahnen gelenkt werden kann, ohne dabei die planetari-
schen Leitplanken zu überschreiten. Dafür sind wichtig:

 > Gestaltungsfragen und Anreizstrukturen für klima-
verträgliche urbane Transformationsprozesse,

 > Anforderungen an internationale Kooperation,
 > notwendige Forschungsfragen und -gemeinschaften 

für die Urbanisierungsdynamik und ihre vielfältigen 
Nachhaltigkeitsimplikationen,

 > Curricula-Entwicklung zur Nachhaltigen Urbanisie-
rung.

Dazu sollten Pfade identifiziert werden, wie klimaver-
trägliche Städte im Jahr 2030 in unterschiedlichen Kon-
texten aussehen könnten (wuchernde Städte in Afrika; 
schrumpfende Städte in Europa; Reißbrettstädte und 
wachsende Metropolen in Asien; zusammenwachsende 
urbane Regionen in Europa, Asien, Amerika usw.). 
Städte sind durch enorme Komplexität und Heterogeni-
tät von Akteuren und Interessengruppen gekennzeich-
net, was sie zu potenziellen Brennpunkten sozialer 
Konflikte, aber auch für Auswirkungen des Klimawan-
dels macht. Hier sollte Forschung in allen Komponen-
ten nachhaltiger Entwicklung (ökologisch, ökonomisch, 
sozial) aufzeigen, wie unterschiedliche Aspekte effek-
tiv ineinander greifen können, um tragfähige Entwick-
lungspfade aufzuzeigen.

Daten über Urbanisierungstrends
Es bedarf globaler Datengrundlagen zu dem Phänomen 
der Urbanisierung selbst. Die vielfach verwendeten UN-
Daten basieren auf den jeweils länderspezifischen Defi-
nitionen von Urbanisierung, die deutlich voneinander 
abweichen. Explizit gelistet werden auch nur Siedlun-
gen mit mehr als 500.000 Einwohnern, die insgesamt 
weniger als 50  % der globalen urbanen Bevölkerung 
beherbergen. Methodisch einheitliche Daten auf globa-
ler Ebene, wie z.  B. die durch Fernerkundung aus Satel-
litendaten abgeleiteten Daten des Global Rural-Urban 
Mapping Project (CIESIN, 2005), sind nur für wenige 
separate historische Zeitpunkte verfügbar, die metho-

disch unterschiedlich erhoben wurden. Projektionen 
der zukünftigen räumlichen Verteilung von Bevölke-
rung und sozioökonomischer Aktivität sind auf globa-
ler Ebene auf wenige akademische Studien beschränkt 
(Grübler et al., 2007).

Benötigt würden darüber hinaus ergänzende Daten 
über Infrastrukturausstattung und Ressourcenver-
brauch auf urbaner Ebene. Aktuelle Arbeiten dazu sind 
weitgehend auf Sammlungen einzelner Fallbeispiele 
begrenzt. Wiederum dominieren dabei Hauptstädte in 
OECD-Ländern, die nur eingeschränkt repräsentativ für 
das globale Städtesystem sind (GEA, 2011).

Derzeit wachsen der Flächen- und Energieverbrauch 
der Städte in den meisten Fällen deutlich schneller als 
die Stadtbevölkerung. Eine Identifizierung maßgeben-
der Faktoren dieser Entwicklung ist die Voraussetzung 
dafür, regulierende Maßnahmen zu entwickeln. Es sind 
zusätzliche und methodisch vergleichbare Daten über 
neue Formen des urbanen Wohnens, Arbeitens und der 
Mobilität erforderlich, um Simulationen von integrier-
ten technischen und sozialen Strukturen zu ermögli-
chen. 

Stadtkultur und Lebensstil
Es gilt zu klären, wie klimaverträgliche Stadtkultu-
ren und Lebensstile aussehen können. Hierzu sollten 
gegenwärtige Trends analysiert werden. Beispielsweise 
hat das Aufkommen der Billigflieger den Wochenend-
tourismus in europäischen Metropolen beflügelt und 
damit ein Wachstum des Flugverkehrs und der damit 
verbundenen Emissionen verursacht. Andererseits 
nimmt unter jüngeren Menschen in westlichen Städ-
ten die Rolle des Autos als Statussymbol ab, aber neue 
Kommunikationsmittel nehmen als Statussymbol zu. 
Somit ergibt sich die Frage, welche Auswirkungen diese 
Entwicklungen auf das Mobilitätsverhalten haben und 
ob sie sich aktiv beeinflussen lassen. Auch ist zu klä-
ren, wie sich großflächige, insbesondere energetische 
Renovierungs-, Sanierungs- und Modernisierungspro-
zesse in gewachsenen und neuen Wohnvierteln auf die 
Stadtentwicklung und Stadtkultur auswirken, um mög-
liche Fehlentwicklungen und Zielkonflikte frühzeitig 
identifizieren und zukünftig vermeiden zu können. 

Partizipation in der Raum- und Stadtplanung
Um auf kommunaler Ebene möglichst effizient arbei-
ten zu können gilt es, die Bevölkerung systematisch 
mit einzubeziehen. Hierzu ist qualitative Forschung 
zu Nachbarschaftsverhältnissen, Wohnquartieren und 
Milieus – also sozialen Beziehungen, Netzwerken und 
Konflikten im Wohnumfeld – notwendig. Besonders 
wichtige Forschungsfragen betreffen die Formen von 
Mediation, von Expertise und lokalem Wissen, die bei 
Konfliktprävention und -bearbeitung effektiv helfen, 
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gesellschaftliche Widerstände bei infrastrukturellen 
Großprojekten zu vermindern. Deliberative Formen der 
Planung und Beratung sollten somit ausgestaltet wer-
den, und es sollte erforscht werden, wie sich Bürgerbe-
teiligung in lokalen Politikprozessen und partizipative 
Begleitung und Gestaltung der oben genannten Wand-
lungsprozesse durch Bürgerversammlungen, kommu-
nale Parlamente, Interessengemeinschaften und Ver-
eine organisieren lassen. Wichtig ist auch hier die Gene-
rierung übertragbarer Daten.

Klimaverträgliche Raum- und Stadtplanung
Um die in Kapitel 4 beschriebene Transformation des 
Energiesystems und der urbanen Räume zu bewerk-
stelligen, bedarf es einer grenzüberschreitenden Raum- 
und Infrastrukturplanung (Kap. 5.4.5.3). Der rechtliche 
Rahmen hierfür existiert bislang nur eingeschränkt. Es 
bedarf somit auch der rechtswissenschaftlichen For-
schung, um diesen in Zusammenhang mit raumplane-
rischen Erfahrungen und Erkenntnissen zu entwickeln, 
das vorhandene Instrumentarium zu analysieren und 
hieraus Schlussfolgerungen für eine Fortentwicklung 
zu ziehen.

8.1.3.3 
Transformation der Landnutzung
Transdisziplinäre Forschung kann Optionen für erheb-
liche Minderungen von Emissionen aus einer nach-
haltigen Landnutzung entwickeln und Wege aufzei-
gen, wie beispielsweise die erforderliche Steigerung 
der Nahrungsproduktion klimaverträglich gelingen 
kann. Forschungsanstrengungen hinsichtlich effizien-
ter und gerechter Einbindung unterschiedlicher Inte-
ressen sowie der Entschärfung von Konflikten der 
Land nutzung sind von enormer Bedeutung für eine 
dauerhafte Transformation. Zudem sind die Ernäh-
rungsgewohnheiten der Verbraucher entscheidend. Im 
Folgenden werden die Prioritäten für die Forschung im 
Themenbereich Landnutzung diskutiert.

Globale Landnutzung: Monitoring, Modelle und 
Szenarien
Für die Erarbeitung politischer Strategien für den 
Transformationsprozess sind Modellierung und Sze-
narienentwicklung wichtige Instrumente, mit denen 
die Beurteilung der Potenziale der globalen Landnut-
zung insgesamt und in ihren verschiedenen Sektoren 
beurteilt werden können. Von zentraler Bedeutung für 
eine erkenntnisgetriebene Transformation ist daher 
eine kontinuierliche Verbesserung der Datenlage zur 
Landnutzung. Neben der Ausweitung und Verfeine-
rung des Landnutzungsmonitoring müssen die Metho-
den zur verlässlichen Quantifizierung von Emissionen 
aus Landnutzungsänderungen (Entwaldung, Landde-

gradation, Desertifikation, Bodenerosion) und agrar- 
und forstwirtschaftlicher Nutzung durch satelliten- und 
bodengestützte Observation weiterentwickelt werden. 
Zudem sollten Modelle zur zukünftigen Entwicklung 
von Landnutzung und dadurch verursachten Treibhaus-
gasemissionen verbessert werden, um den Beitrag die-
ses Sektors auf die Gesamtemissionen genauer bestim-
men zu können und die Effektivität verschiedener Ver-
meidungsstrategien, wie z.  B. Biomassenutzung, präzise 
zu erfassen. Es gibt derzeit nur wenige Instrumente, mit 
denen globale Strategien und Szenarien der Landnut-
zung durchgespielt werden können. Insgesamt bilden 
diese Arbeiten wichtige Bausteine für die wissenschaft-
liche Grundlage einer globalen Vision der zukünftigen 
Landnutzung (Kap. 7.3.7).

Nachhaltigkeit und indirekte 
Landnutzungsänderungen
Entscheidungen über Landnutzung in Deutschland 
oder Europa können erhebliche Fernwirkungen auf die 
Nachhaltigkeit und insbesondere die Treibhausgasemis-
sionen anderer Regionen haben. Risiken für die natür-
liche Umwelt entstehen dann, wenn durch den zusätz-
lichen Anbau von Pflanzen für die energetische oder 
stoffliche Nutzung von Biomasse direkte oder indirekte 
Landnutzungskonkurrenzen ausgelöst oder verschärft 
werden. Über den Weltmarkt für Agrargüter erhält 
diese Verschiebung eine internationale Dimension. Bis-
lang sind diese Zusammenhänge schwer zu quantifi-
zieren, spielen aber in Treibhausgasbilanzen eine ent-
scheidende Rolle. Für die Transformation der Landnut-
zung müssen diese Zusammenhänge erforscht werden, 
weil die Biomassenutzung in ihren vielfältigen Formen 
zukünftig wachsen wird, auch im internationalen Han-
del. In den letzten Jahren ist Forschungsarbeit an ent-
sprechenden Methoden bzw. Faktoren verstärkt geleis-
tet worden, aber die Ergebnisse sollten noch vertieft 
werden, so dass sie für die verschiedenen Stakeholder 
einfacher anwendbar sind. Unter anderem sollte hierbei 
die regionale Ausdifferenzierung der Risiken für Emis-
sionen aus Landnutzungsänderungen verbessert wer-
den. 

Im Zuge der Transformation zur klimaverträglichen 
Gesellschaft könnte die klare Abgrenzung der Biomas-
senutzung für Nahrung, Futter, Energie und Industrie 
verschwimmen, da die Märkte sich zunehmend über-
lappen. Deshalb sollten die naturwissenschaftlich-tech-
nischen und umsetzungsorientierten Forschungsarbei-
ten zur generellen Nachhaltigkeitszertifizierung von 
Biomasse verstärkt werden.

Emissionen aus Entwaldung und Walddegradation
Im Waldbereich gilt es zu klären, wie eine Transforma-
tion des Waldsektors in den tropischen Waldländern 
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gestaltet werden kann. Analysen zu den Treibern des 
Waldverlustes und den Gründen des Scheiterns bis-
heriger Waldpolitiken und Pionieranstrengungen bil-
den dafür die Grundlage. Zudem ist die Entwicklung 
von Konzepten für eine nachhaltige Bewirtschaftung 
tropischer Wälder notwendig, insbesondere unter 
Berücksichtigung der Frage, welche Rolle hier Zah-
lungen für Ökosystemleistungen übernehmen können 
(Kap. 5.4.5.3). Angesichts einer weltweit schnell wach-
senden und unkontrollierten Fülle von Initiativen und 
Projekten zu REDD-plus unter der Führung verschiede-
ner internationaler und nationaler Organisationen und 
ihren unterschiedlichen Vorstellungen zur Finanzierung 
für REDD-plus sollte darüber hinaus untersucht wer-
den, wie die erforderlichen sozialen und ökologischen 
Maßstäbe am besten zu berücksichtigen sind. Dabei 
sollten vielfältige Forschungsfragen, z.  B. zu den nati-
onalen und internationalen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, geklärt werden, um beispielsweise die Partizi-
pation und Rechte indigener Bevölkerungsgruppen und 
lokaler Gemeinden zu gewährleisten oder die Errich-
tung von ausgedehnten Plantagenwäldern auf ehema-
ligen Moorböden zu verhindern. Entscheidend ist auch 
zu prüfen, wie verschiedene Modelle und Anreize zur 
generellen Beteiligung an REDD-plus sowie zum Errei-
chen eines hohen Investitionsniveaus optimal ausge-
staltet bzw. gesetzt werden können. Es ist darüber hin-
aus wichtig zu verstehen, wie eine gerechte und trans-
parente Verteilung der finanziellen Vergütungen für 
REDD-plus auf nationaler bis hin zur Projektebene 
gestaltet werden kann und inwieweit dabei die Aspekte 
der „guten Regierungsführung“ (Good Governance) 
und der Schutz der Biodiversität als positive Nebenef-
fekte integriert werden können. 

Landwirtschaft und klimaverträgliche Ernährung
Für die Entwicklung und Umsetzung einer weltwei-
ten klimaverträglichen Landwirtschaft und Ernährung 
als Ziel der Transformation sind die Wissensgrundlagen 
zu verbessern. Zu klären ist, wie sich Emissionen über 
den gesamten Lebenszyklus von Agrargütern minimie-
ren lassen. Beim Anbau wird es vor allem darum gehen, 
durch verbessertes Bodenmanagement die Anteile an 
organischem Kohlenstoff in den Böden zu verbessern 
(Rekarbonisierung der Böden). Dabei geht es aber nur 
zum Teil um naturwissenschaftlich-technische For-
schung; es sollte auch erforscht werden, warum die 
bestehenden und bekannten Potenziale der Emissions-
minderung in den Agrartechniken nicht ausreichend 
umgesetzt werden. Auch ist zu erarbeiten, welche Wir-
kung Preisanreize, Subventionen und andere politische 
Instrumente in diesem Zusammenhang haben. Vielfa-
che Innovationen und deren rasche Diffusion sind in 
der Landwirtschaft nötig, um ihre negativen Auswir-

kungen auf Böden, Klima und Biodiversität zu sen-
ken und gleichzeitig die Weichen für eine ausreichende 
Nahrungsmittelversorgung für 9 Mrd. Menschen zu 
stellen. Die Wissenschaft sollte hierfür einerseits klä-
ren, welche Formen tatsächlich nachhaltig und kli-
maverträglich sind. Ebenso wichtig ist es zu überprü-
fen, inwieweit ein Kriterienkatalog zur „guten fachli-
chen Praxis“ für eine nachhaltige und klimaverträgli-
che Landwirtschaft in den unterschiedlichen Regionen 
entwickelt werden kann und welche Mittel und Inst-
rumente auf internationaler, nationaler und subnati-
onaler Ebene zur praktischen Umsetzung notwendig 
wären. Die Transformation des Landwirtschaftssek-
tors zur Nachhaltigkeit bedingt erhebliche Investitio-
nen. Hier ist zu klären, wie vorhandene und zusätzliche 
finanzielle Mittel mobilisiert werden können und Land-
wirte Zugang zum nötigen Kapital bekommen können. 

Transdisziplinäre Forschung ist auch notwendig, 
um Strategien zur Vermeidung indirekter Emissionen 
nach der Ernte, z.  B. durch Verderben oder Wegwerfen, 
zu erarbeiten. Ganz entscheidend sind die Fragen zu 
Ernährungsgewohnheiten: Welche Trends sind in den 
verschiedenen Teilen der Welt sichtbar? Wie lassen sich 
Instrumente entwickeln, die darauf Einfluss nehmen? 
Wie lassen sich Informationen über Nachhaltigkeit und 
Emissionen am besten an die Bauern und Verbraucher 
herantragen? Es sollte geklärt werden, inwiefern Kon-
sumentenentscheidungen einen Beitrag zur Steigerung 
der Klimaverträglichkeit leisten können und durch wel-
che Preisanreize, Aufklärungs- und Informationsstra-
tegien Nahrungsgewohnheiten in diesem Sinne positiv 
beeinflusst werden können.

Bioenergienutzung
Die Notwendigkeit eines systemischen Forschungs-
ansatzes wird bei keinem Thema deutlicher als beim 
Thema Bioenergie. Der WBGU hat hierzu in einem Gut-
achten bereits ausführlich Stellung genommen (WBGU, 
2009a). Die komplexe, wechselseitige Abhängigkeit 
von technischen, sozialen, wirtschaftlichen und öko-
logischen Faktoren der Bioenergie wurde exemplarisch 
durch die Auswirkungen der verstärkten Bioenergie-
nutzung auf die Lebensmittelproduktion deutlich; dies 
zeigt, dass die Ergebnisse isolierter Forschungsbetrach-
tungen nicht ausreichen, um die Nützlichkeit von ein-
zelnen Vermeidungsstrategien zu beurteilen. 

Auf technischer Seite sollte daher Bioenergienut-
zung der nächsten Generation erforscht werden, die 
einen geringeren Einfluss auf die Nahrungsmittelpro-
duktion hat. Rechtlich und ökonomisch sind die Fra-
gen zu klären, welche Aufteilung der Agrarproduk-
tion für Nahrungsmittel- und Bioenergieproduktion 
ökonomisch sinnvoll ist und mit welchen rechtlichen 
Rahmenbedingungen erreicht werden kann, dass von 
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ökonomisch optimaler Nutzung gerade die Ärmsten 
 profitieren.

8.1.4 
Analyse ausgewählter Forschungsstrategien und 
-programme 

Das folgende Unterkapitel analysiert, inwieweit aus-
gewählte Forschungsstrategien und -programme den 
Anforderungen an Forschung für die Transformation 
entsprechen und inwiefern sie die vom WBGU aufge-
führten Forschungsfragen bereits adressieren. Hier-
für wurden übergreifende und themenspezifische Stra-
tegien und Programme der Europäischen Union sowie 
der Bundesregierung ausgewählt, die sowohl politisch 
prominent als auch thematisch relevant sind. Die Dis-
kussion versteht sich nicht als umfassende Evaluation. 
Vielmehr zeigt sie in schlaglichtartiger Weise den Status 
quo und Ansatzpunkte für Veränderungen auf und gibt 
Anregungen zur weiteren Entwicklung und Ausrich-
tung deutscher und internationaler Forschungspolitik. 

Analyseleitfaden für Strategien und Programme
Zur Analyse und Diskussion der Forschungs strategien 
und -programme wurden zum einen die Kriterien 
in Tabelle 8.1-1 herangezogen; diesen liegen die in 
 Kapitel 8.1.1 aufgeführten Anforderungen an  Forschung 
für die Transformation zugrunde. Zum anderen erfolgte 
ein Abgleich mit den im Kapitel 8.1.3 identifizierten 
Forschungsfragen für die Transformationsfelder. 

Wie bereits oben ausgeführt, ist ein reflexiver und 
systemischer Ansatz bei der Forschung zentral. Er 
wird hier aber nicht als eigenes Kriterium abgefragt, 
 sondern durch die Anforderungen Interdisziplinarität, 
Trans disziplinarität, internationale Reichweite und die 
Berücksichtigung von Verbreitungsbedingungen annä-
herungsweise abgebildet. 

Die in der Tabelle 8.1-2 dargestellte Übersetzung 
der einzelnen Anforderungen in verschiedene  Kriterien 
macht die Analyse transparent und erleichtert deren 
Diskussion. Die Ergebnisse der Analyse sind in die 
Analysebereiche „Ziele“, „Struktur“ und „Ergebnisse“ 
der Forschung gegliedert. Auch werden die Analyse-
ergebnisse über mehrere Programme aggregiert prä-
sentiert. Dies ermöglicht es, ein Schlaglicht auf die 
aktuelle Forschungsförderlandschaft zu werfen und 
generelle transformationsrelevante Gewichtungen und 
Trends auszumachen. Insgesamt beruht die Analyse 
auf Texten strategischer oder programmatischer Natur, 
so dass die folgenden Aussagen nicht notwendiger-
weise auf alle geförderten Einzelprojekte innerhalb der 
 Fördermaßnahmen zutreffen. 

8.1.4.1 
Europäische Forschungspolitik
Das unmittelbare Ziel der EU-Forschungspolitik ist 
die Schaffung eines einheitlichen europäischen For-
schungsraums bis zum Jahr 2020. Dieser soll die unge-
hinderte Zirkulation von Forschern, Wissen und Tech-
nologien innerhalb der EU-Mitgliedstaaten ermögli-
chen. Der Europäische Forschungsraum als solcher soll 
einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und Wett-
bewerbsfähigkeit der europäischen Union leisten. 

Grundlegend für die weitere Entwicklung des euro-
päischen Forschungsraums ist das Grünbuch 2007 
zum Europäischen Forschungsraum (EU COM, 2007b). 
Ebenfalls analysiert wurden wichtige Instrumente der 
EU-Forschungspolitik, die konstitutiv für den Euro-
päischen Forschungsraum sind: Das Kooperations-
programm im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm 
(EU COM, 2006a), das Instrument „Gemeinsame Pla-
nung der Forschungsprogramme“ (Joint Programming; 
EU  COM, 2008a), das Europäische Innovations- und 
Technologieinstitut (European Institute of Innovation 
and Technology, EIT; EU COM, 2008b) sowie die Joint-
Technology Initiatives (EU COM, 2005, 2007a). 

Als thematisch relevante Strategien wurden der 
europäische Strategieplan für Energietechnologien 
(Strategic Energy Technology Plan, SET Plan; EU COM, 
2009a), die Roadmap der Public-Private-Partnership 
(PPP) für Forschung für energieeffiziente Gebäude 
(EU COM, 2010a) und die Wissens- und Innovations-
gemeinschaft zum Thema Klima (Knowledge and Inno-
vation Centers; Klima-KIC, 2011) im Rahmen des EIT 
berücksichtigt. 

Ziele
Klimaverträglichkeit ist in den meisten Fällen als direk-
tes oder indirektes Teilziel – über Integration in brei-
tere Umweltziele oder unter dem allgemeineren Ziel, 
auf gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren 
– enthalten. Auch wenn die Klimaverträglichkeit, wie 
in der Roadmap für das PPP Energieeffiziente Gebäude 
oder dem SET Plan, direkt als Ziel genannt ist, steht 
sie jedoch fast immer gleichwertig neben den Zie-
len wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfä-
higkeit. Im Rahmen der Joint Technology Initiative ist 
Klimaverträglichkeit kein Ziel. Im Rahmen des Joint 
 Programming ist explizit genanntes Ziel, Forschung zur 
Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen zu finan-
zieren. 

Von den drei großen Aspekten der nachhaltigen 
Entwicklung – Ökologie, Ökonomie, Soziales – wer-
den direkt und prominent in den meisten betrachteten 
Strategien und Programmen die Aspekte wirtschaft-
liche Entwicklung und Umweltschutz angesprochen. 
Aspekte sozialer Entwicklung sind nur im Grünbuch 
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zur Entwicklung des Europäischen Forschungsraums 
genannt. 

Struktur
Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist als mögliche Form 
der Zusammenarbeit in allen betrachteten Programmen 
und Strategien genannt. Die Strategie zur Schaffung 
eines einheitlichen Europäischen Forschungsraumes 
sieht auch die Förderung von Maßnahmen zur Unter-
stützung interdisziplinären Forschens vor. Allerdings 
wird Interdisziplinarität in keiner der betrachteten 
Strategien verbindlich gefordert noch werden die not-
wendig zu beteiligenden Disziplinen weiter qualifiziert. 
Lediglich in der Roadmap des PPP Energieeffiziente 
Gebäude lässt die Formulierung einiger Forschungsfra-
gen den Schluss zu, dass Kooperationen zwischen Inge-
nieur- und Sozialwissenschaften notwendig sind. Die 
einzelnen Komponenten des Strategieplans für Ener-
gietechnologien sehen rein technische Forschungsvor-
haben ohne Beteiligung der Sozialwissenschaften vor.

Kooperationen mit Stakeholdern sind im Rahmen 
aller betrachteten EU-Politiken möglich und in den 
meisten Fällen ausdrückliches Ziel. Im Prozess zur 
Schaffung des Europäischen Forschungsraumes sind 
öffentlich-private Kooperationen ausdrückliches Ziel. 
Allerdings werden die Kooperationen auf dieser stra-

tegischen Ebene nicht weiter beschrieben. Werden 
Kooperation weiter ausgeführt, sind in den allermeisten 
Fällen als beteiligte Stakeholder lediglich Unternehmen 
vorgesehen. Sie sind auch die einzigen Stakeholder, die 
direkt in den Forschungsprozess eingebunden werden 
sollen. Gesellschaft und Politik sind meist als Adressa-
ten von Forschung genannt. Ausnahmen sind das EIT 
und die von ihm geförderte Klima-KIC sowie das Joint 
Programming. 

Das EIT sieht vor, dass geförderte Forschung einen 
Dialog mit der Zivilgesellschaft führt. Im Rahmen der 
Klima-KIC sind auch Vertreter der Zivilgesellschaft als 
Forschungsförderer und Vertreter der Politik sowie 
Hochschulen zur Entwicklung von Studiengängen ein-
gebunden. Im Joint Programming ist Beteiligung der 
Stakeholder bei der Durchführung der Forschung aus-
drückliches Ziel. Die Beteiligung von Unternehmen ist 
möglich, Vorraussetzung für die Durchführung von Pro-
jekten ist allerdings die Zusammenarbeit verschiedener 
Regierungen (Public-Public, statt Private- Public). In 
der Roadmap PPP Energieeffiziente Gebäude sind keine 
direkten Hinweise auf die Integration von Stakeholdern 
enthalten. 

Der Programmteil „Kooperation“ des 7. EU- For-
schungs rahmen programms hat ein Gesamtfördervolu-
men von etwa 32,4 Mrd. €. Davon entfallen 2,4 Mrd. € 

Tabelle 8.1-2
Kriterien zur Analyse von Strategien und Programmen der Forschungsförderung.
Quelle: WBGU

Analysebereich Anforderungen Kriterien

Ziele Klimaverträglichkeit Alleiniges Ziel, Teilziel, untergeordnet; Zielkonflikte

Einbettung in den Kontext der 
Nachhaltigkeit

Reflektion der Wechselwirkungen des eigenen 
Forschungsgegenstands mit anderen Umwelt-
problemen, Effekten auf nachhaltiges Wachstum 
sowie globaler Verteilungsgerechtigkeit 

Struktur Interdisziplinarität Kooperation zwischen Ingenieur- und Natur-
wissenschaften oder auch mit Sozialwissenschaften

Gesellschaftliche Relevanz Verbreitung von Forschungs ergebnissen an Politik 
und Gesellschaft

Transdisziplinarität Kooperation mit Stakeholdern 

Beschleunigung Politische Priorität, adäquate Mittelzuwendung 

Internationale Reichweite Integration von Wissenschaftlern aus 
 Nicht-OECD-Ländern

Ergebnisse Technologische und soziale 
Innovationen

Generierung klimaverträglicher Alternativen zu 
bestehenden Technologien und sozialen Praktiken; 
Lösungsorientierung 

Verbreitungsbedingungen von
Innovationen

Berücksichtigung von globaler Diffusion, Akzeptanz 
und von nationalen bzw. internationalen Rahmen-
bedingungen

Politische Strategien Erarbeitung und Diskussion politischer Maßnahmen 
zur Verbesserung der Verbreitungsbedingungen 
bzw. Umsetzung der Transformation
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auf die Energieforschung und 1,9 Mrd. € auf das Thema 
Umwelt inklusive Klimawandel (EU COM, 2011c). Die 
größten Posten sind 9,1 Mrd. € für Informations- 
und Kommunikationstechnologien sowie 6,1 Mrd. € 
für Gesundheit. Das Europäische Energieinstitut hat 
für den Zeitraum von 2008 bis 2013 einen Etat von 
309  Mio. €, für die PPP Energieeffiziente Gebäude 
einen Etat von 1 Mrd. € (2009 bis 2013). Die Themen 
Energie und Umwelt- bzw. Klimawandel sind damit 
angesichts ihrer zentralen Relevanz für die Transforma-
tion in der europäischen Forschungsförderung deutlich 
untergewichtet. 

Der SET Plan selbst fördert keine Forschung; aller-
dings schlägt er Summen vor, die im Rahmen von Euro-
päischen Industrie-Initiativen (EII) in die einzelnen 
Technologiebereiche investiert werden sollten, um kos-
tengünstige, klimaverträgliche Technologien zu entwi-
ckeln. Die von der EU-Kommission veranschlagte, über 
einen Zeitraum von zehn Jahren von Industrie, Mit-
gliedsländern und EU zu investierende Gesamtsumme 
beläuft sich auf 58,5–71,5 Mrd. €, wobei sich die Mittel 
wie in Tabelle 8.1-3 gezeigt verteilen (EU COM, 2009b).

Die Mittelaufteilung des SET-Plans zeigt deutlich 
die Prioritäten der EU-Kommission, die weiterhin fos-
siler und nuklearer Energie eine große Bedeutung bei-
misst. Nach Ansicht des WBGU müssten Wind- und 
Stromnetztechnologien deutlich stärker gewichtet sein. 
Zudem wäre zu erwägen, den SET-Plan von den ange-
botsseitigen auf die verbrauchsseitigen Energietechno-
logien auszuweiten, da auch die Energieeffizienz von 
hoher strategischer Bedeutung ist. Auf eine erforderli-
che Umgewichtung der Prioritäten deuten auch wissen-
schaftliche Untersuchungen zur Forschungsförderung 
hin (Grübler und Riahi, 2010; IEA, 2010b).

Im Vergleich zum 7. EU-Forschungsrahmenpro-
gramm und zum SET-Plan fallen Initiativen, die zumin-
dest in Ansätzen innovative Forschungskonzepte för-
dern, wie das Europäische Energieinstitut, vergleichs-
weise klein aus. Die PPP Energieeffiziente Gebäude 
zeigt, dass die EU in der Lage ist, in kurzer Zeit thema-
tisch versierte Forschungsprogramme in mittlerer Höhe 
aufzulegen. Dies sollte für transformationsrelevante 
Forschungsthemen wie etwa die Magnetschwebetech-
nologie auch geschehen.

Die überwiegende Zahl der Strategien und Pro-
gramme sieht zwar die Möglichkeit zur internationalen 
Kooperation vor, diese ist aber nur in Ausnahmefällen 
ausdrückliches Ziel. Auch ist die internationale Koope-
ration, sofern sie erwähnt wird, nicht in den Rahmen 
der nachhaltigen Entwicklung eingebettet. So soll etwa 
beim Europäischen Innovations- und Technologie-
institut internationale Kooperation lediglich der Wett-
bewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft dienen. 
Im Strategieplan für Energietechnologien heißt es, dass 

internationale Kooperation mit Industrieländern in 
den Bereichen Sicherheit (safety) und gesellschaftliche 
Akzeptanz und auf Ebene der Grundlagenforschung 
stattfinden soll. Mit Schwellen- und Entwicklungslän-
dern soll internationale Kooperation zur Erschließung 
neuer Märkte für in der EU produzierte Energietech-
nologien dienen. Lediglich die Roadmap PPP Energie-
effiziente Gebäude nennt als Ziel der Kooperation mit 
Entwicklungsländern die Überwindung des Problems 
des Klimawandels.

Ergebnisse
Fast alle betrachteten Strategien und Programme 
unterstützen ausschließlich technologische und keine 
 sozialen Innovationen. Werden technologische Innova-
tionen unterstützt, ist ihre Klimaverträglichkeit jedoch 
nicht immer eindeutiges Ziel. Das 7. EU-Forschungs-
rahmenprogramm unterstützt beispielsweise Innovati-
onen generell, was grundsätzlich auch potenziell klima-
schädliche Innovationen einschließt. Als positives Bei-
spiel kann das EIT hervorgehoben werden, das aus-
drücklich die Entwicklungen von neuen Produkten und 
Dienstleistungen als Ziele nennt. Auch beim Joint Pro-
gramming ist aufgrund des Zieles der Überwindung 
gesellschaftlicher Herausforderungen offensichtlich, 
dass soziale Innovationen auch Ziel sein können. Dage-
gen nennt der SET-Plan nur klimaverträgliche techni-
sche Innovationen ausdrücklich als Ziel. 

In der Breite wird die Reflektion über Verbreitungs-
bedingungen durch die Beteiligung von Unternehmen 
berücksichtigt. Ihre Kooperation in Forschungsprojek-
ten soll die Umsetzung der Forschung in marktfähige 
Produkte und deren Verbreitung über Märkte sicher-
stellen. Lediglich im Strategieplan für Energietechno-
logien sowie in der Roadmap für PPP Energieeffiziente 
Gebäude wird deutlich, dass neben Märkten weitere 
Diffusionsmechanismen für die anvisierten technolo-

Tabelle 8.1-3
Geschätzte Gesamtkosten der Europäischen 
Industrieinitiativen.
Quelle: EU COM, 2009b

Europäische 
Industrieinitiativen

Geschätzte Gesamt kosten 
für 10 Jahre
[Mrd. €]

Wind  6

Solar (PV & CSP) 16

Bioenergie  9

CCS 10,5–16,5

Stromnetze  2

Nuklear  5–10

Smart Cities 10–12
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gischen Innovationen notwendig sind. Es bleibt aber 
offen, ob die Bestimmung notwendiger Verbreitungs-
bedingungen auch Teil der einzelnen Forschungspro-
jekte sein soll.

Die betrachteten Strategien und Programme lassen 
nicht erkennen, dass politische Strategien zur Errei-
chung der Verbreitungsbedingungen entwickelt wer-
den sollen. Dies ist sicher der Tatsache geschuldet, dass 
die Verbreitungsbedingungen nicht explizit reflektiert 
oder mit existierenden Märkten abgeglichen werden. 

8.1.4.2 
Deutsche Forschungspolitik
Bevor in den folgenden Abschnitten themenspezifi-
sche Forschungsförderungsprogramme analysiert wer-
den, werden zunächst einige thematisch übergreifende 
Forschungsstrategien und –programme der Bundes-
regierung untersucht: die Hightech-Strategie (BMBF, 
2010a), die Nationale Forschungsstrategie BioÖkono-
mie 2030 (BMBF, 2010b), das Rahmenprogramm For-
schung für nachhaltige Entwicklungen (FONA; BMBF, 
2009), die Sozial-ökologische Forschung (SÖF;  PT-DLR, 
2007) sowie der Pakt für Forschung und Innovation 
(BMBF, 2010g). 

Ziele
In fast allen betrachteten Strategien und Programmen 
ist Klimaverträglichkeit neben anderen Umweltzielen 
und dem Ziel der Wettbewerbsfähigkeit genannt. In der 
Hightech-Strategie und im FONA-Rahmenprogramm ist 
der Klimaschutz eines der zentralen Aktionsfelder. Bei 
der BioÖkonomie und SÖF wird Klimaschutz genannt 
und findet sich unter den prioritären Zielen. Lediglich 
beim Pakt für Forschung und Innovation ist Klimaver-
träglichkeit als Ziel nicht genannt, da die Hauptziele in 
einer engeren Verzahnung der Forschung untereinan-
der und mit der Wirtschaft bestehen. 

Einen ausdrücklichen Bezug zur Nachhaltigkeit und 
zum Ziel der Gleichgewichtung der drei Aspekte der 
Nachhaltigkeit finden sich im FONA-Rahmenprogramm 
sowie in der Sozial-ökologischen Forschung. In den 
übrigen Strategien sowie in der BioÖkonomie-Strategie 
wird Nachhaltigkeit als Ziel genannt, die Gewichtung 
der drei Aspekte untereinander bleibt aber unklar. Der 
Pakt für Forschung und Innovation nimmt überhaupt 
keinen Bezug auf Nachhaltigkeit. 

Struktur
Alle Programme ermöglichen Interdisziplinarität. Aus-
drückliches Ziel ist sie im FONA-Rahmenprogramm, in 
der Sozial-ökologischen Forschung sowie im Pakt für 
Forschung und Innovation. Dabei unterstützen ledig-
lich das FONA-Rahmenprogramm und die Sozial-öko-
logische Forschung sowie die Forschungsstrategie Bio-

Ökonomie ausdrücklich die Kooperation von Natur-, 
Ingenieur- und Sozialwissenschaften. Innerhalb der 
Hightech-Strategie für Klimaschutz bleibt die sozioöko-
nomische Forschung ein eigenständiger Programmteil, 
für den zumindest auf programmatischer Ebene keine 
Verbindung zu den stärker natur- und ingenieurwis-
senschaftlich ausgerichteten Teilen verankert ist. 

Die Beteiligung von Stakeholdern ist Ziel in allen 
Programmen. Allerdings sind mit Ausnahme von FONA 
und SÖF ausschließlich Unternehmen als Beteiligte an 
Forschungsprogrammen adressiert. Die Einbindung 
weiterer gesellschaftlicher Stakeholder fehlt. In der 
BioÖkonomie-Strategie ist Gesellschaft lediglich Adres-
sat von Forschung, ist aber nicht an der Festlegung von 
Zielen und an der Durchführung beteiligt. 

Internationale Kooperation ist Bestandteil aller 
Programme. Das FONA-Rahmenprogramm sowie die 
 BioÖkonomie-Strategie haben den Aufbau wissen-
schaftlicher Kapazitäten in Entwicklungsländern sowie 
Kooperationen mit Einrichtungen der Spitzenforschung 
zum Ziel. Auch im Rahmen der Hightech-Strategie ist 
die Kooperation mit China und Indien explizit erwähnt. 
Lediglich der Pakt für Forschung und Innovation hat 
die globale Kooperation nicht zum Ziel. 

Ergebnisse
Im Regelfall haben die untersuchten Programme kli-
maverträgliche Innovationen zum Ziel. Allerdings liegt 
der Schwerpunkt auf technologischen Innovationen. 
Soziale Innovationen werden nur im FONA-Rahmen-
programm sowie in der Sozial-ökologischen Forschung 
angesprochen. Insbesondere bei der Forschungsstrate-
gie BioÖkonomie sollte die Suche nach sozialen Inno-
vationen stärker in den Mittelpunkt rücken. Angesichts 
der erwarteten Nachfragesteigerungen im Bereich 
Landnutzung (Kap. 1.2) sollte nicht nur auf Produkti-
vitätssteigerungen auf der Angebotsseite gesetzt wer-
den. Forschung zu Strategien für nachfrageseitige Effi-
zienz und Substitution vor allem flächen- bzw. emis-
sionsintensiver Produkte sollte ein deutlich größeres 
Gewicht bekommen. Die Treiber der Nachfrage sollten 
besser analysiert und politische Strategien zur Einfluss-
nahme untersucht werden. Ein wichtiger Treiber sind 
Ernährungsstile mit hohen Anteilen flächenintensiver 
tierischer Produkte, die kaum auf nachhaltige Weise 
globalisierbar sein dürften. Forschungsfragen zur Ver-
änderung von Lebensstilen in Verbindung mit Ernäh-
rungsweisen sollten ergänzt und mit denen der Gesund-
heitsforschung verknüpft werden. Ein weiterer Treiber 
ist die Bioenergieentwicklung, die immense Nachfra-
geschübe auslösen kann. Ohne Steuerung bringt der 
Bioenergieausbau erhebliche Risiken für Nachhaltig-
keit und Ernährungssicherung sowie für vermehrte 
Landnutzungskonflikte mit sich. Der WBGU hat daher 



8 Die Wissenschaft im Transformationsprozess – Empfehlungen für Forschung 

364

in seinem Bioenergiegutachten nicht nur Forschungs-
empfehlungen zu Technologien, sondern u.  a. auch zur 
Gestaltung von Bioenergiepolitik (z.  B. zur Standardset-
zung) unterbreitet (WBGU, 2009a).

Verbreitungsbedingungen von Innovationen werden 
im FONA-Rahmenprogramm sowie in der Hightech-
Strategie direkt angesprochen. In der Hightech-Strate-
gie werden Verbreitungsbedingungen allerdings auf die 
Aspekte günstiges Innovationsklima und Planungssi-
cherheit für Unternehmen verengt. 

Politische Strategien werden explizit lediglich im 
FONA-Rahmenprogramm als Bestandteil der For-
schung entwickelt. Da insgesamt soziale Innovationen 
vernachlässigt sind, werden auch politische Strategien 
zur Verbreitung derselben nur unzureichend unter-
sucht. Insbesondere die Beeinflussung der Nachfrage 
nach materiellen Dienstleistungen, etwa durch Preise, 
sollte in der Forschungsstrategie BioÖkonomie behan-
delt werden.

8.1.4.3 
Forschungsförderung im Bereich Energie
Die Forschungsförderung im Bereich Energie orien-
tiert sich weiterhin am noch gültigen übergeordneten 
5.  Energieforschungsprogramm der Bundesregierung, 
welches im Frühjahr 2011 abgelöst werden soll. Um die 
strategische Ebene deutscher Energieforschungsför-
derung fundiert beurteilen zu können, werden neben 
diesem schon knapp sechs Jahre alten 5.  Energiefor-
schungsprogramm (5. EFP; BMWA, 2005) auch aktu-
ellere Programmtexte zu Teilprogrammen in den Berei-
chen Energieeffizienz (BMWi, 2008a, 2010a), intelli-
gente Netze (BMWi, 2008b, 2010b), Elektromobilität 
(Bundesregierung, 2010) sowie der Grundlagenfor-
schung zur Energie (BMBF, 2008) und der Umweltfor-
schung (BMU, 2009, 2010b, 2011) analysiert. Darü-
ber hinaus werden, soweit möglich, die knappen Aus-
führungen des Energiekonzepts der Bundesregierung 
(BMWi und BMU, 2010) zur Energieforschung, die 
einige Details des 6. Energieforschungsprogramms vor-
wegnehmen, berücksichtigt. 

Ziele
Im klassischen Zieldreieck der deutschen Energiepoli-
tik ist die Klimaverträglichkeit als Teil der Umweltver-
träglichkeit fest etabliert, was sich in allen Programm-
texten niederschlägt. Während jedoch das 5. EFP noch 
einen ausgewogenen „Energiemix unter Einschluss von 
Stein- und Braunkohle“ (BMWA, 2005) als Zielener-
giesystem ausgibt, soll das 6. Energieforschungspro-
gramm laut Energiekonzept den „Übergang in das Zeit-
alter der erneuerbaren Energien“ ermöglichen. Damit 
ist die Bundesregierung einen Schritt in Richtung kon-
sequente Konkretisierung der Klimaverträglichkeit 

in einem vollständig dekarbonisierten Energiesystem 
gegangen. Für den Text des 6. EFP wäre eine unmiss-
verständliche Formulierung dahingehend als Orientie-
rungsziel wünschenswert.

Die Bedeutung einer sicheren und allgemein preis-
werten Energieversorgung für die deutsche Wirtschaft 
und Gesellschaft wird jeweils betont, ohne jedoch 
mögliche nationale und internationale Verteilungs-
effekte sowie internationale Nachhaltigkeitseffekte 
unterschiedlicher Energiesysteme zu thematisieren. 
Umweltverträglichkeit ist als eine der drei Ecken des 
Zieldreiecks aufgeführt. Umweltrelevante Effekte der 
unterschiedlichen Energietechnologien jenseits ihrer 
Klimawirkung werden nur bei der ökologischen Begleit-
forschung des BMU im 5. EFP explizit angesprochen.

Struktur
Mit Blick auf die strukturellen Anforderungen kön-
nen bei den Förderprogrammen der Energieforschung 
noch Defizite festgestellt werden. Interdisziplinari-
tät wird zwar vereinzelt erwähnt, außer beim Teilpro-
gramm „Grundlagenforschung Energie 2020+“ (BMBF, 
2008) aber nicht als zentrales Merkmal von zielge-
richteter Energieforschung verstanden. Sozialwissen-
schaften sind nur bei der Forschung zu „Übergreifen-
den Forschungsthemen für Erneuerbare Energien“ des 
BMU (BMWA, 2005) und in einigen energiebezogenen 
Umweltforschungsplan-Projekten beteiligt und in kei-
nem der Förderprogramme zentral in die Energiefor-
schung eingebunden.

Direkte Beteiligung am Forschungsprozess wird mit 
der Wirtschaft angestrebt, die Kooperation mit Poli-
tik und Zivilgesellschaft bei der Forschung wird nicht 
erwähnt. Das Förderprogramm „Klimaschutz und Ener-
gieeffizienz“ (BMWi, 2008a) enthält mit dem BINE-
Informationsdienst allerdings ein Projekt zur Verbrei-
tung der Forschungsergebnisse, obwohl auch hier die 
primäre Zielgruppe die mittelständische Wirtschaft ist, 
neben Entscheidungsträgern, Investoren und Multipli-
katoren im Bildungsbereich. 

Der Umfang der Förderung für Energieforschung hat 
in den letzten fünf Jahren absolut zugenommen, von 
450 Mio. € 2005 auf 691 Mio. € 2010 (BMBF, 2010c). 
Der relative Anteil der Energieforschung an den gesam-
ten Ausgaben des Bundes für Forschung und Entwick-
lung war allerdings im Jahr 2010 mit 5,4  % (691 von 
12.707 Mio. €; BMBF, 2010c) immer noch gering. Die-
ser Anteil war 1991 mit 7,1  % noch wesentlich höher 
als 2010; damals war sogar der absolute Wert der 
Förderung mit etwas über 700 Mio. € höher (BMWi, 
2011). Für 2010 entfallen 25,6  % (177 Mio. €) auf nuk-
leare Energieforschung, Beseitigung kerntechnischer 
Anlagen und Kernfusionsforschung. Die restlichen 
Aufwendungen in Höhe von 514 Mio. € entfallen auf 
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Forschung und Entwicklung für Kohle und andere fos-
sile Energieträger, erneuerbare Energien und rationelle 
Energieverwendung (BMBF, 2010c). 

Während für das 5. EFP ursprünglich 1,7 Mrd.  € 
für 4  Jahre vorgesehen waren (BMWA, 2005), soll 
das 6.  EFP auch durch Mittel aus dem Energie- und 
 Klimafonds besser ausgestattet werden (BMWi und 
BMU, 2010). 

Die IEA geht davon aus, dass die derzeitige öffent-
liche Forschungsförderung für erneuerbare Energien, 
Energieeffizienz und Smart-Grids von 5,5 Mrd. US-$ 
pro Jahr um einen Faktor von etwa 6–13 ausgewei-
tet werden müsste, um ambitionierten Klimaschutz 
umzusetzen (IEA, 2010b). Die Europäische Kommis-
sion schätzt, dass bis 2020 innerhalb der Europäischen 
Union 31  Mrd. € in Forschung und Entwicklung für 
Wind, Solar- und Bioenergie investiert werden müssen, 
um dem Klimawandel zu begegnen, Energiesicherheit 
herzustellen und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit 
sicher zu stellen (EU COM, 2009b). Im Lichte dessen 
sollte die Energieforschungsförderung des Bundes noch 
deutlich schneller als in den letzten Jahren mit deutli-
cher Fokussierung auf erneuerbare Energien und ratio-
nelle Energieverwendung aufgestockt werden.

Die Fördersummen im Bereich der Kernfusions-
forschung – 2010 waren mit 143 Mio. € ca. 21  % 
der gesamten Energieforschungsförderung für diesen 
Bereich vorgesehen (BMBF, 2010c) – sind angesichts 
der Tatsache, dass bis 2050, also in dem Zeitraum, in dem 
die Transformation zu einer klimaverträglichen Gesell-
schaft abgeschlossen sein sollte, Energie aus Fusions-
kraftwerken nicht zur Verfügung stehen wird, immer 
noch hoch und sollten der aktuellen Lage angepasst 
werden. Die potenziell möglichen Beiträge aus dieser 
Quelle für eine langfristige Energieversorgung sollten 
jedoch nicht ausgeschlossen werden; dies könnte durch 
eine zeitliche Streckung der Forschungsanstrengungen 
erreicht werden, um damit Mittel freizusetzen, die für 
Arbeiten mit höherer Priorität benötigt werden.

Internationale Kooperation in der Forschung ist Teil 
jedes größeren Programms. Dabei konzentriert sich die 
Zusammenarbeit aber explizit auf Länder der EU und 
der OECD sowie auf direkte Kooperationen mit EU und 
IEA. Auch wenn nur OECD-Länder Mitglied bei der IEA 
sind, werden von der IEA zumindest engere Koope-
rationen mit den wichtigen Ländern Russland, China 
und Indien angestrebt, wie das BMWi bemerkt (BMWi, 
2008a).

Ergebnisse
Insgesamt ist die Forschung aus Sicht des WBGU noch 
zu weit auf technische Anwendungen ausgerichtet. 
Die Identifizierung der nötigen Verbreitungsbedin-
gungen sowie möglicher unterstützender politischer 

Maßnahmen nimmt einen noch zu geringen, wenn 
auch zunehmenden Raum ein. Der überwiegende Teil 
der Forschung ist ingenieur- und naturwissenschaft-
lich ausgerichtet und so liegt das Hauptaugenmerk 
auf der Entwicklung technologischer Innovationen, 
die  effizientere, günstigere und umweltfreundliche 
Energienutzung zum Ziel haben. Daneben gibt es aber 
durchaus auch Projekte, die auf die Entwicklung neuer 
Verhaltensmuster und Geschäftsmodelle im Bereich der 
Energienutzung abzielen, insbesondere im Förderpro-
gramm E-Energy (BMWi, 2008b). Dieser Fokus sollte 
bei anderen Programmen, insbesondere solchen mit 
Bezug auf  Energienachfrage und Effizienzverbesserun-
gen, noch ausgebaut werden.

Erforschung von Energietechnologien wird in 
den meisten Fällen als Beitrag zur Verbesserung der 
Exportmöglichkeiten für deutsche Firmen verstan-
den, insofern wird die globale Diffusion berück-
sichtigt. Nationale Rahmenbedingungen zur flä-
chendeckenden Implementierung der Innovationen 
werden teilweise berücksichtigt, z.  B. beim Förder-
konzept „Energieeffiziente Stadt“ (BMWi, 2008a). 
Auch wenn die Veränderung der Energiebasis ein ent-
scheidendes Element jeder bisherigen großen Transfor-
mation war (Kap. 3) und trotz der Erkenntnis, dass ein 
systemischer Wechsel auf moderne erneuerbare Ener-
gien bevorsteht, gibt es kein Forschungsprogramm zur 
systematischen Analyse von Transformationsprozessen 
im Energiesystem. Im Rahmen mehrerer Programme 
werden jedoch Energiesystemmodelle und Integrated-
Assessment-Modelle (Kap. 4.2) zur Entwicklung von 
Szenarien für die Entwicklung der Energienutzung in 
den nächsten Dekaden benutzt (BMWi, 2008a, 2010a; 
BMU, 2010b). Auf welchem Weg die Ergebnisse dieser 
Forschung bei der Festlegung der Forschungsprioritä-
ten bei einzelnen Technologien berücksichtigt werden, 
ist nicht erkennbar.

Die Erarbeitung von politischen Maßnahmen zur 
Verbreitung der Innovationen ist kein prominenter Teil 
der Forschungsprogramme, derartige Fragen werden 
höchstens im Rahmen von Begleitforschung bearbeitet.

Inhaltlicher Abgleich 
Die inhaltliche Ausrichtung der Forschungsförderung 
des Bundes im Bereich Energie wurde in den letzten 
Jahren deutlich auf die vom WBGU identifizierten 
 Forschungsfragen zur Verwirklichung eines dekarboni-
sierten Energiesystems ausgerichtet.

Im 5. EFP von 2005 steht der Schwerpunkt „Moderne 
Kraftwerkstechnologien auf der Basis von Kohle und 
Gas“ noch an erster Stelle, gefolgt von Schwerpunkten 
zu verschiedenen erneuerbaren Energien und Energie-
effizienz. Die Ausführungen des Energiekonzepts zum 
6. EFP stellen hingegen ausschließlich die  erneuerbaren 
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Energien, Energieeffizienz und die Fragen der 
 Integration zu einem funktionsfähigen Energiesystem 
in den Mittelpunkt und decken sich somit mit den vom 
WBGU als prioritär identifizierten Forschungsberei-
chen mit Bezug zum Energiesystem (Kap. 8.1.3.1). Ent-
scheidend ist in diesem Zusammenhang, dass diesem 
Bekenntnis zur Priorität der erneuerbaren Energien für 
das zukünftige Energiesystem bei der genauen Ausar-
beitung des 6. EFP auch eine weitere Verlagerung der 
finanziellen Schwerpunkte der Forschungsförderung zu 
diesen Themen folgt.

Begrüßenswert sind die inhaltlichen Schwerpunkte 
des Förderprogramms „E-Energy“ (BMWi, 2008b) und 
des Förderkonzepts „Netze für die Stromversorgung 
der Zukunft“ (BMWi, 2010c), die sich in vielen Fäl-
len mit den Empfehlungen des WBGU zur Entwicklung 
eines intelligenten Stromnetzes decken (Kap. 4, 7). Der 
WBGU regt die thematische Ausweitung von Strom- 
auf Energienetze an, um von Anfang an systemische 
Lösungen für das Energiesystem im Blick zu haben. 

Insgesamt sollten systemische und globale Themen 
noch eine größere Rolle in der Energieforschung ein-
nehmen, denn die Forschung soll helfen, robuste Wege 
zum Erreichen der im Energiekonzept der Bundesre-
gierung gesetzten Ziele zu identifizieren. Dafür sollte 
Forschung die Voraussetzungen für eine Beschleuni-
gung des Veränderungsprozesses stärker systemisch 
untersuchen, wie z.  B. gesellschaftliche Akzeptanz, 
die Mobilisierung hoher Investitionen und die Verzah-
nung der verschiedenen Elemente der Transformation 
(Kap. 8.1.3.1).

8.1.4.4 
Forschungsförderung im Bereich Urbanisierung
In bilateraler Zusammenarbeit zwischen deutschen 
und internationalen Forschungseinrichtungen laufen 
zur Zeit mehrere deutsche Programme zur Urbanisie-
rungsforschung. Dazu zählt auch das im Folgenden ana-
lysierte Programm „Future Megacities – Megastädte 
von morgen“ des BMBF (2010d). Im Folgenden wird 
hier auch exemplarisch auf das Forschungsprogramm 
„Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ (ExWoSt) 
des BMVBS näher eingegangen, da hier mit dem For-
schungsfeld „Urbane Strategien und Potenziale zum 
Klimawandel” (BMVBS, 2010b) ein expliziter Klimabe-
zug gemacht wird. 

Mit Blick auf die EU-Forschung zeigt sich, dass auch 
hier Forschung zur Urbanisierung gefördert wird. Laut 
Europäischer Kommission laufen zurzeit über 20 Pro-
jekte, die sich dem Thema widmen (EU COM, 2010g). 

Ziele
Explizites Ziel des BMBF-Programms „Future  Megacities“ 
ist, „einen breit bestückten  „Werkzeug kasten“ mit 

anwendungsorientierten, erprobten und übertragba-
ren Lösungen für den Umgang mit den Herausforde-
rungen Energieeffizienz, Ressourcenverbrauch und 
Klimaveränderungen zu erstellen“ (BMBF, 2010d). 
Das Ziel der Klimaverträglichkeit ist folglich berück-
sichtigt. Programmatisch ist hier auch die Notwendig-
keit, Weichen in Richtung des Transformationsprozes-
ses zu stellen, erkannt worden. Das Forschungsfeld der 
ExWoSt fokussiert stärker auf die Anpassung an den 
Klimawandel, vor allem im Immobilienbereich. Grund-
sätzlich sind Programme im Rahmen der Urbanisierung 
oft stärker auf Aspekte der Anpassung als der Vermei-
dungspotenziale ausgerichtet. Dennoch wird hier über 
die Einsparpotenziale ein Bezug zur Klimaverträglich-
keit hergestellt, da es um „die modellhafte Erprobung 
integrierter Handlungskonzepte speziell zum klimawan-
delgerechten Stadtumbau im Sinne der Bestandserneu-
erung“ geht (BMVBS, 2010b). Die im Förderbereich 
„Socio-Economic Sciences and Humanities“ (SSH) des 
7.  EU-Forschungsrahmenprogramms laufenden Pro-
jekte mit Nachhaltigkeitsbezug zielen auf „post-carbon 
 societies“ ab und werden somit den transformationsre-
levanten Fragestellungen gerecht. 

Generell findet sich bei den international laufen-
den Programmen auch der Kontext der Nachhaltigkeit 
berücksichtigt. Explizit geschieht dies in dem Programm 
des BMBF „Future Megacities“. Auf nationaler Ebene 
ist das unter BMVBS laufende Programm ExWoSt auf-
grund seines spezifischeren Fokus auf Immobilien und 
Kommunen durch Modellvorhaben und Pilotprojekte 
etwas enger gestellt und berücksichtigt Wechselwir-
kungen mit anderen Aspekten der Nachhaltigkeit nicht 
explizit. 

Struktur
Grundsätzlich sind alle genannten Programme inter-
disziplinär aufgestellt. Das Programm „Future Megaci-
ties“ ist den thematischen Schwerpunkten seiner zehn 
bilateralen Projekte entsprechend breit aufgebaut und 
reicht von der Hydrologie (LIWA) über Zukunftsfor-
schung (EnerKey), Kooperationswissenschaften (Sus-
tainable Hyderabad) bis zu den Politikwissenschaften 
(Metrasys). Dennoch liegt die Gewichtung hier recht 
deutlich auf der Stadt- und Raumplanung und den 
Ingenieurwissenschaften. Unter dem Programm des 
BMVBS wird jedes der Modellvorhaben durch Begleit-
forschung unterstützt. Diese basiert vor Ort auf Berei-
chen wie denen von Stadtbauwesen und Stadtverkehr 
(Aachen), Stadtplanung und Städtebau (Essen), Geo-
graphie (Nürnberg), aber auch Ökologie und Kommu-
nikation (Syke; BBSR, 2009a). 

Ebenfalls auf Ebene der EU finden sich Verknüp-
fungen unterschiedlicher Disziplinen wie der „Science 
of Citizenship“ und Metallurgie (PACT), Politikwissen-
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schaften und Soziologie  (GILDED). 
Alle genannten Programme beziehen Stakeholder 

mit ein. Kooperationen werden auf unterschiedlichen 
Ebenen angestrebt: Lokale Autoritäten und die Zivilge-
sellschaft werden ebenso mit einbezogen wie Vertreter 
der Wirtschaft.

Eine Bündelung sollte auch hinsichtlich der Ziele 
stattfinden, um eine entsprechende Größenordnung in 
der Förderung zu erreichen. „Future Megacities“ wird 
über einen Zeitraum von 9 Jahren (2005–2013) mit ins-
gesamt 50 Mio. € aus dem Rahmenprogramm Forschung 
für nachhaltige Entwicklungen (FONA) gefördert, wäh-
rend im Rahmen des ExWoSt-Forschungsfeldes „Urbane 
Strategien und Potenziale zum Klimawandel” neun 
Städte mit bis zu 80.000 € gefördert wurden (BBSR, 
2009a). Die Ausgaben des Bundes für Forschung und 
Entwicklung im Förderbereich Raumordnung und Städ-
tebau sinken nach einer Phase des Anstiegs wieder. Im 
Jahr 2005 beliefen sie sich auf 16,4 Mio. €. Für 2009 
waren Ausgaben in Höhe von 25,8 Mio. € geplant, die 
für 2010 auf 20,5 Mio. € sanken (BMBF, 2010d). Bei 
den Aufwendungen für Bauforschung ergibt sich ein 
ähnlicher Verlauf. 2005 betrugen die Aufwendungen 
des Bundes 26,9 Mio. €, 2009 waren 38,0 Mio. € und 
2010 26,4 Mio. € geplant (BMBF, 2010d).

Da allen Programmen die konkrete Zielvorgabe einer 
klimaneutralen Urbanisierung bis 2050 fehlt, finden 
sich hier auch nicht die entsprechenden Größenordnun-
gen, welche den Zeit- und Handlungsdruck widerspie-
geln würden. Zu begrüßen ist, dass vor allem das Pro-
gramm des BMBF dank zahlreicher Kooperationen stark 
international angelegt ist. Auf internationaler Ebene 
wäre grundsätzlich die Kooperation zwischen Entwick-
lungszusammenarbeit und Forschung sehr zu begrüßen. 
So verspricht beispielsweise die Cities Development Ini-
tiative for Asia unter Förderung des BMZ relevante 
Daten zu generieren. Forschung scheint hier jedoch kein 
integraler Teil des Programms zu sein. 

Ergebnisse
Gesellschaftliche Relevanz durch Einbeziehung rele-
vanter Stakeholder ist in allen Fällen gegeben, da die 
Programme anwendungsorientierte Lösungen anstre-
ben. Der Fokus auf übertragbare Lösungen ist es, der 
die Entwicklung technologischer und sozialer Innova-
tionen zum impliziten Ziel dieser Programme macht, 
da die Problematik der Urbanisierung nur über 
 solche gelöst werden kann. Direkten Bezug zu den 
 Verbreitungsbedingungen von Innovationen stellt 
keines der Programme her. Jedoch zielt ExWoSt des 
BMVBS auf die Identifikation der „Rahmenbedingun-
gen, die  integrierte Konzepte und Kooperationen zur 
Erreichung der Klimaziele befördern“ (BBSR, 2009b). 
Da hier jedoch kein Fokus auf technischen Aspek-

ten liegt, ist nicht klar, ob Diffusionsbedingungen von 
technischen Innovationen berücksichtigt werden. 

Inhaltlicher Abgleich
Generell sind die inhaltlichen Elemente, welche in den 
anwendungsorientierten Programmen laufen, als sol-
che zu begrüßen, da sie wichtige Aspekte einer syste-
mischen Transformationsforschung darstellen. 

Aufgrund der internationalen Kooperation sowie 
dem Fokus auf lösungsorientierte Forschung entspre-
chen die Programme zumindest in Teilen den inhaltli-
chen Empfehlungen des WBGU (Kap.  8.1.3.2). Dem-
entsprechend sollten lösungsorientierte Ansätze, die 
sich in den Initiativen wiederfinden, unter konkreter 
Zielvorgabe auf die Transformation verstärkte Zuwen-
dung und somit beträchtlichen Ausbau erfahren. Unab-
dingbar ist auch die Bündelung der Maßnahmen sowie 
die Sicherstellung der Übertragbarkeit von Forschungs-
ergebnissen und generierten Daten.

Insbesondere die kulturellen Aspekte, welche – da 
sie die Akzeptanz und Diffusion von Innovationen und 
das Konsumverhalten bestimmen – für den Erfolg einer 
Transformation zentral sind, sind in den Programmen 
nicht stark genug angelegt bzw. nicht explizit genannt. 
Es ist somit anzunehmen, dass über die internationale 
Zusammenarbeit zwar Aspekte der Kultur zum  Tragen 
kommen, die gezielte Generierung entsprechender 
Daten und deren Vergleichbarkeit jedoch vernachläs-
sigt wird. Ähnliches gilt für rechtliche Rahmenbedin-
gungen, wenngleich ExWoSt hier auf nationaler Ebene 
eine Ausnahme darstellt. 

Unter der vom WBGU empfohlenen normativen Ziel-
setzung der raschen Transformation und entsprechend 
der nachhaltigen Urbanisierung ergeben sich aus den 
vorliegenden Forschungsfeldern wertvolle Elemente, 
die in einen Ansatz der Urbanisierungsforschung zur 
Klimaverträglichkeit globalen Ausmaßes integriert wer-
den sollten. 

8.1.4.5 
Forschungsförderung im Bereich Landnutzung
Im Bereich der Landnutzung stellen die oben bespro-
chenen Forschungsstrategien und -programme der 
Bundesregierung wie die Nationale Forschungsstrate-
gie BioÖkonomie 2030 (BMBF, 2010b), die Forschung 
für nachhaltige Entwicklungen (FONA) und die Sozial-
ökologische Forschung (SÖF) einen wichtigen übergrei-
fenden Rahmen dar (Kap. 8.1.3.2).

Im Folgenden werden die Anfang 2010 angelau-
fene Forschungsförderung für „Nachhaltiges Landma-
nagement – NLM“ (BMBF, 2010e) und die Globale For-
schungsallianz zu landwirtschaftlichen Treibhausgasen 
(Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse 
Gases – GRAAG, 2010), an der sich Deutschland aktiv 
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beteiligt, auf ihre transformativen Aspekte untersucht. 
Darüber hinaus werden auch die Themengebiete  2 
“Lebensmittel, Landwirtschaft, Fischerei und Biotech-
nologie” und 6 „Umwelt“ (inklusive Klimawandel) des 
7.  EU-Forschungsrahmenprogramms (FRP7) berück-
sichtigt (EU COM, 2010b, c). 

Ziele 
Klimaverträglichkeit ist als Ziel oder Teilziel in den 
betrachteten Programmen und Strategien genannt. Im 
NLM ist die Minderung von Treibhausgasemissionen als 
ein Teilziel verankert; der Beitrag von Landnutzungs-
änderungen und Landmanagementstrategien zu Treib-
hausgasreduktionszielen soll systemisch erforscht wer-
den. Zusätzlich sollen aber auch die Zielkonflikte zwi-
schen einem kohlenstoffoptimierten Landmanage-
ment und anderen gesellschaftlichen Ansprüchen wie 
der Produktion von Nahrungsmitteln, dem Erhalt der 
Biodiversität und von Ökosystemfunktionen unter-
sucht werden. Die GRAAG konzentriert sich als Haupt-
ziel darauf, die Landwirtschaft klimaverträglicher zu 
machen, indem die Emissionsintensität generell gemin-
dert und die Fähigkeit des Bodens zur Kohlenstoffse-
questrierung erhöht wird. Die relevanten Themenge-
biete des FRP7 stellen allerdings die Unterstützung zur 
Anpassung an den Klimawandel als Forschungsziel in 
den Vordergrund; die Klimaverträglichkeit wird nicht 
direkt angesprochen. 

Generell sind die untersuchten Programme in den 
Kontext der Nachhaltigkeit eingebettet. Gerade das 
NLM als Förderschwerpunkt der Forschung für nach-
haltige Entwicklungen (FONA), aber auch die GRAAG 
sollen einen direkten Beitrag für eine nachhaltige Ent-
wicklung leisten, gemäß den Zielen der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie und den Klimaschutzzielen 
der Bundesregierung. Sie beziehen die Wechselwirkun-
gen der eigenen Forschung mit anderen Nachhaltig-
keitsproblemen ein und berücksichtigen globale Her-
ausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung, wie 
etwa Ernährungssicherheit. Die betrachteten Themen-
gebiete des FRP7 sollen einen Beitrag zur Europäischen 
Nachhaltigkeitsstrategie leisten.

Struktur
Insgesamt verfolgen und fördern die betrachteten Pro-
gramme einen interdisziplinären Ansatz. Insbesondere 
das NLM verfolgt den Ansatz einer interdisziplinären 
Forschung und der Vernetzung sektoralen Wissens, um 
der Komplexität eines nachhaltigen Landmanagements 
gerecht zu werden. 

Die Kooperation mit Stakeholdern wird als struk-
turelles Element in allen betrachteten Maßnahmen 
angesprochen, spielt jedoch eine untergeordnete Rolle 
in den Themengebieten des FRP7. Das NLM verfolgt 

eine transdisziplinäre Herangehensweise, um regionale 
Akteure und Adressaten besser einzubeziehen, Prob-
leme besser zu verstehen und darauf ausgerichtete pra-
xistaugliche Lösungen entwickeln zu können. Darüber 
hinaus spielen die externe Kommunikation und die 
Entwicklung von Schnittstellen zu politischen Prozes-
sen eine wichtige Rolle, damit die Ergebnisse poten-
ziellen Nutzergruppen zur Verfügung gestellt und in 
internationale politische Prozesse transferiert werden 
können. Auch in der GRAAG ist die Stakeholderarbeit 
ein fester Bestandteil, um einerseits Praxiswissen in die 
Forschung einbinden zu können, aber gleichzeitig auch 
um die Forschungsergebnisse, Technologien und „Best 
Practices“ weit in die Zielgruppen (Forschungsinstitute, 
Bauern(verbände), NRO, Privatsektor) hinein tragen zu 
können. 

Der Umfang der Forschungsförderung für das NLM 
wird mit 100 Mio. € bis zum Jahr 2015 der gewalti-
gen Herausforderung der nachhaltigen Landnutzung 
im Kontext des fortschreitenden Klimawandels und 
der Ernährungssicherheit nicht gerecht. Der WBGU 
 empfiehlt daher die Forschungsförderung für das NLM 
auszuweiten, um die anstehende Transformation im 
Bereich der Landnutzung bewältigen und beschleuni-
gen zu können, die bis zum Jahre 2050 weitestgehend 
abgeschlossen sein muss.

Die Fördermaßnahme NLM soll die Strategie 
der Bundesregierung zur Internationalisierung von 
 Wissenschaft und Forschung konkretisieren. Die inter-
nationale Vernetzung ist daher ein wichtiger Aspekt 
in der Forschung des NLM; so sind beispielsweise die 
hochdynamischen Wachstumsregionen der Erde (z.  B. 
südliches Afrika, Brasilien, China) vertreten. Die aktive 
Beteiligung Deutschlands an der GRAAG ist ein wich-
tiger Schritt, um die internationale Vernetzung der 
Agrarklimaforschung gerade auch mit Nicht-OECD-
Ländern voranzubringen und sowohl Forscher als auch 
ihre Forschungsergebnisse aus verschiedenen Regio-
nen weltweit zusammenzubringen. Auch die Themen-
gebiete im FRP7 nennen die internationale Zusammen-
arbeit als eine wichtige Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Forschung. 

Ergebnisse
Grundsätzlich erwähnen die Programme und Strategien 
das Ziel, Innovationen im technologischen und sozia-
len Bereich zu entwickeln. Das NLM ist explizit aus-
gelegt, um innovative Technologien und Dienstleistun-
gen (z.  B. im Informations-, Beratungs- und Finanzbe-
reich) für ein nachhaltiges Landmanagement zu entwi-
ckeln. Dies beinhaltet zusätzlich auch den wichtigen 
Aspekt der Technikfolgenabschätzung. Im NLM und 
der GRAAG werden zudem direkt Innovationen ange-
sprochen, die zu Einsparungen von Treibhausgasemis-
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sionen führen sollen.
Im Förderschwerpunkt NLM wird die Kommuni-

kation, Vernetzung und die Öffentlichkeitsarbeit der 
Forschung betont. So sollen Lösungen entwickelt und 
verbreitet werden, welche die Gesellschaft auf dem 
Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung voran brin-
gen können. Diese sollen Beispielcharakter haben, d.  h. 
auf andere Räume übertragbar sein und die Akteurs-
kooperation und -kommunikation sollen gestärkt wer-
den. Dies schließt innovative Governance- und Parti-
zipationsmodelle mit ein. Besondere Berücksichtigung, 
auch für die Implementierung, finden hierbei die sozio-
ökonomischen Rahmenbedingungen für und die Kon-
sequenzen aus der Integration von Klimaschutz zielen 
in den Landnutzungsentscheidungen. Die GRAAG 
zielt darauf, die Forschung zur Klimaverträglichkeit in 
der Landwirtschaft international besser zu vernetzen, 
Plattformen auszubauen und den Zugang zu Wissen zu 
erleichtern sowie Forschungsergebnisse zu verbreiten. 
Auch der regionale und nationale Austausch zu neuen 
Erkenntnissen mit den verschiedenen Zielgruppen 
(Forschungsinstitute, Bauern(verbände), NRO, Privat-
sektor) soll verbessert werden. 

Die Kommunikation der Forschungsergebnisse in die 
Politik ist in den Programmen und Strategien generell 
als wichtig anerkannt. Im Rahmen des NLM sollen die 
Forschungsergebnisse an Politik und Praxis vermittelt 
und politische Maßnahmen sollen diskutiert werden 
(Science Policy Interface). Forschungsergebnisse sol-
len auch in die wichtigen Politikprozesse unter der CBD 
und der UNFCCC einfließen. Die untersuchten Themen-
gebiete des FRP7 nennen als Ziel, die Politikentwick-
lung zumindest zu unterstützen.

Inhaltlicher Abgleich 
Der Förderschwerpunkt NLM wurde neu aufgelegt und 
in seinen Forschungsansätzen aktualisiert. Der WBGU 
begrüßt die internationale Ausrichtung auf Forschungs-
fragen zu den Wechselwirkungen und gegenseitigen 
Abhängigkeiten zwischen Landmanagement, Klima-
wandel und Ökosystemleistungen. Auch die systemi-
sche Erforschung zum Landmanagement der Zukunft 
unter Berücksichtigung klimatischer, aber auch struk-
turell-demografischer Veränderungen im ländlich-
urbanen Raum verspricht wichtige Impulse und inno-
vative Lösungen für die Transformation in dem The-
menbereich Landnutzung.

Die GRAAG konzentriert sich speziell auf innovative 
Lösungen für die Minderung von Emissionen im land-
wirtschaftlichen Sektor im internationalen Bereich, die 
auch vom WBGU als entscheidend angesehen werden 
(Kap. 4). 

Die untersuchten Themengebiete 2 und 6 des FRP7 
betrachten Klimawandel unter dem Aspekt Anpassung 

an den Klimawandel und Sicherstellung der Versorgung 
der Bevölkerung. Die Forschungsfragen des WBGU fin-
den sich inhaltlich in den untersuchten Themengebie-
ten nicht wieder, einzig das Projekt „Greenhouse Gas 
Management in European Land Use Systems“ enthält 
im weitesten Sinne einen Bezug dazu (Kap. 8.1.3.3).

8.1.4.6 
Förderung von geistes-, sozial-, wirtschafts- und 
rechtswissenschaftlicher Forschung
Im Hinblick auf die oben genannten übergeordneten 
Forschungsfragen (Kap. 8.1.2) gibt es neben den gro-
ßen Strategien und Programmen auch eine Reihe von 
Förderschwerpunkten und -initiativen, die – bei ent-
sprechender Ausgestaltung – wertvolle Erkenntnisse 
und Beiträge zur Transformation liefern könnten. Für 
die Analyse wurden dabei die folgenden Förderun-
gen betrachtet: Wirtschaftswissenschaften für Nach-
haltigkeit (WiN; Ökologisches Wirtschaften, 2007; 
BMBF,  2005, 2009), „Wissen für Entscheidungspro-
zesse – Forschung zum Verhältnis von Wissenschaft, 
Politik und Gesellschaft“ (BMBF, 2011a, b), „Ökono-
mie des Klimawandels“ (BMBF, 2011c), „Käte Hambur-
ger Kollegs“ (BMBF, 2011d) und „Wechselwirkungen 
zwischen Natur- und Geisteswissenschaften“ (BMBF, 
2011e).

Ziele
Mit Ausnahme von WiN wird kein direkter Bezug 
zum Ziel des Klimaschutzes oder zu den drei Aspek-
ten der Nachhaltigkeit hergestellt, da die Zielformu-
lierungen zumeist auf die Ziele der spezifischen För-
derung ausgelegt sind. Die dabei genannten Ziele, wie 
Erkenntnisse zu Wechselwirkungen zwischen Politik, 
Wissenschaft und Gesellschaft, der langfristige Kapa-
zitätsaufbau in den Wirtschaftswissenschaften oder 
gegenseitige Bereicherung von Geistes- und Naturwis-
senschaften können auch transformationsunterstüt-
zend wirken, eine Rückkopplung an ein übergreifendes 
Ziel wäre aber nützlich.

Struktur
Interdisziplinarität wird bei allen Fördermaßnahmen 
erwähnt, jedoch unterscheidet sich die genaue Ausge-
staltung. Teilweise wird nur die Berücksichtigung inter-
disziplinärer Aspekte im Rahmen von primär disziplinä-
rer Forschung gefordert (z.  B. bei Ökonomie des Klima-
wandels). Nur beim Förderschwerpunkt „Wechselwir-
kungen zwischen Natur- und Geisteswissenschaften“ 
wird ausdrücklich eine Kooperation von Geistes- und 
Naturwissenschaftlern gefordert. 

Die Partizipation von Stakeholdern im Sinne einer 
transdisziplinären Forschung ist nur im WiN, das rele-
vante Praxisakteure aus unterschiedlichen Bereichen 
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und Ebenen einzubeziehen versucht, prominent ver-
ankert. Die Rezeption der Forschung insbesondere 
durch die Politik wird zwar beachtet, eine Einbeziehung 
gesellschaftlicher Akteure in den Forschungsprozess 
ist aber nicht angelegt. Das bei der Bekanntmachung 
zu den Käte Hamburger Kollegs geforderte „Forschen 
mit“ statt „Forschen über“ sollte daher vom Aspekt der 
Internationalität auf diese Art der Vernetzung von For-
schern und Stakeholdern ausgeweitet werden.

In Hinblick auf die Förderung der Internationalität 
ist trotz der Erwähnung dieses Aspekts festzustellen, 
dass keines der Programme eine Kooperation mit For-
schungseinrichtungen aus Nicht-OECD-Ländern expli-
zit erwähnt. 

Ergebnisse
Inwieweit die geförderte Forschung konkret auf tech-
nische und soziale Innovationen abzielt, geht aus den 
Bekanntmachungen nicht deutlich hervor. Soziale Inno-
vationen sind eventuell gemeint, wenn die Erarbeitung 
von Strategien, z.  B. bei WiN und „Wissen für Entschei-
dungsprozesse“, oder unternehmerischen Maßnahmen, 
wie bei „Ökonomie des Klimawandels“, gefordert wird. 
Eine klarere Ausrichtung des Forschungsoutputs auch 
auf direkte Anwendungen, z.  B. in Form von neuen 
Geschäftsmodellen, wäre in jedem Fall angezeigt.

Es finden sich auch keine konkreten Aussagen, die 
darauf schließen lassen, dass die Formulierung von 
Bedingungen zur Verbreitung von Innovationen eine 
Priorität der Forschung ist. Immerhin wurden in der 
ersten Förderphase von WiN (2005–2008) internatio-
nale Diffusionsprozesse und deren makroökonomische 
Effekte empirisch analysiert; die Diffusion von Tech-
nologien und Dienstleistungen wird auch bei „Ökono-
mie des Klimawandels“ als Wissenslücke identifiziert. 
Im Rahmen der Untersuchung von Umbruchsituatio-
nen beim Schwerpunkt „Wechselwirkungen zwischen 
Natur- und Geisteswissenschaften“ könnte eine brei-
tere Untersuchung zu Verbreitungsbedingungen ange-
siedelt werden. 

Bei den ersten drei genannten Initiativen – WiN, 
„Wissen für Entscheidungsprozesse“ und  „Ökonomie 
des Klimawandels“ – liegt der Schwerpunkt des 
 Forschungsoutputs bei der Formulierung und Untersu-
chung von politischen Instrumenten. Während es beim 
ersten und dritten mehr um die Erarbeitung und Evalu-
ation von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen geht, 
versucht die zweite Initiative die sozialwissenschaftli-
che Beratungskompetenz für Forschungspolitik zu stär-
ken.

In Bezug auf die Ergebnisse der Forschung zeigt sich 
insofern ein arbeitsteiliger Charakter der  Strukturierung 
der verschiedenen Programme. Es stellt sich hierbei die 
Frage, ob mit übergreifender Koordinierung und insti-

tutionalisiertem Austausch zwischen den Programmen 
Synergieeffekte erzeugt werden könnten.

Inhaltlicher Abgleich
Die inhaltliche Ausrichtung der hier besprochenen 
Initiativen richtet sich deutlich nach der jeweils spe-
zifischen Zielformulierung. Im Falle der Kollegs, die 
genauso wie „Ökonomie des Klimawandels“ auch 
eher eine strukturelle Zielsetzung haben, sind die For-
schungsinhalte sogar von den Antragsstellern recht frei 
zu wählen. Insofern kann kein systematischer Abgleich 
mit den vom WBGU identifizierten Forschungsfragen 
erfolgen. Man kann aber festhalten, dass einige der 
vom WBGU aufgeworfenen Fragen durchaus schon in 
den bestehenden Programmen verankert sind, wie etwa 
Fragen der globalen Gerechtigkeit oder der Beschleu-
nigung und globalen Ausbreitung von Diffusions- und 
Transformationsprozessen.

8.1.4.7 
Fazit der Analyse
Die Analyse zeigt, dass Forschungspolitik und Wis-
senschaft sich thematisch und organisatorisch auf eine 
Transformation zur Klimaverträglichkeit einstellen. So 
werden in einer Reihe der untersuchten Forschungs-
strategien und -programme bereits Themen, Inhalte 
und Vorgehensweisen aufgegriffen, die die Forschung 
an den Anforderungen der Transformation ausrichten 
und dafür relevantes Wissen produzieren. 

Das Ziel Klimaschutz ist in den meisten betrach-
teten Programmen direkt oder indirekt bereits ver-
ankert. Oft wird Klimaverträglichkeit mit den Zie-
len Wirtschaftswachstum oder Wettbewerbsfähigkeit 
auf gleiche Ebene gestellt. Die Verschränkung beider 
Ziele auf strategischer Ebene und die Operationalisie-
rung der Verschränkung durch Forschung zu innova-
tiven, klimaverträglichen Technologien sind sinnvoll. 
Allerdings darf die programmatische Ebenbürtigkeit 
der Ziele  Klimaverträglichkeit und Wirtschaftswachs-
tum nicht darüber hinweg täuschen, dass die Erfüllung 
 beider Ziele in der Praxis sehr anspruchsvoll ist und 
nicht immer zeitgleich stattfinden kann. Das eher all-
gemeine Ziel Klimaverträglichkeit sollte durch das Ziel 
der weitgehenden Dekarbonisierung bis 2050 ergänzt 
und  präzisiert werden. Sie ist Voraussetzung für die 
Einhaltung der 2  °C-Leitplanke und verlangt eine große 
Beschleunigung aller Aktivitäten zum Klimaschutz, die 
ebenfalls durch Forschung adressiert werden sollte.

Hinsichtlich der Einbettung der Forschung in den 
Kontext der Nachhaltigkeit fällt auf, dass Bezüge zur 
sozialen Dimension weiter ausgebaut werden müssen. 
Hier gilt es die vielversprechenden Ansätze zur Integ-
ration der sozialen Dimension der übergreifenden For-
schungsprogramme FONA und SÖF sowie von den För-
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derschwerpunkten „Nachhaltiges Landmanagement“ 
oder „Future Megacities“ auf die gesamte Forschung, 
z.  B. auch im Energiebereich auszuweiten. 

In Bezug auf die Struktur der Forschung fällt das 
Fazit gemischt aus. Interdisziplinarität ist zwar in allen 
Fällen möglich, aber außer im Rahmen der SÖF und dem 
nachhaltigen Landmanagement nie ausdrückliches Ziel 
oder gar zwingendes Förderkriterium. Bei der Umset-
zung der Strategien in Forschungsprojekte ist in vielen 
Fällen interdisziplinäre Forschung zu erwarten. So lange 
Interdisziplinarität allerdings nicht als Ziel festgeschrie-
ben und Förderkriterium wird, bleibt offen, wie häufig 
und in welcher Form sie sich auf Projektebene tatsäch-
lich realisiert. Besonders fraglich ist, ob die wichtigen 
Kooperationen zwischen Natur- und Ingenieurwissen-
schaften mit den Sozial- und  Geisteswissenschaften 
stattfinden werden. 

Letztendlich hängt diese eher ungewöhnliche, aber 
für die Transformation wichtige Zusammenarbeit von 
den Fragestellungen einzelner Ausschreibungen sowie 
der Reaktion der Wissenschaftler ab. Auf Programme-
bene zeigt sich, dass insbesondere die SÖF, aber auch 
das NLM und Teile der Urbanisierungsforschung sehr 
stark interdisziplinär angelegt sind. Auch die For-
schungsstrategie BioÖkonomie betont die Bedeutung 
interdisziplinärer Forschung. Ob die unter ihr geför-
derten Programme tatsächlich die erforderliche Inter-
diszisplinarität zwischen Natur-, Ingenieur- und Sozi-
alwissenschaften beinhalten, wird sich bei zukünfti-
gen Ausschreibungen zeigen. In anderen Programmen, 
wie etwa der Technologieförderung des BMWi oder im 
Nationalen Entwicklungsplan Mobilität (NEP), ist diese 
aus Sicht des WBGU nicht ausreichend berücksichtigt. 

Die Partizipation von Stakeholdern ist ebenfalls nur 
teilweise verankert. Zwar sind Politik und relevante 
gesellschaftliche Stakeholder zuweilen als wichtige 
Adressaten von Forschungsergebnissen genannt, an 
der Durchführung sind aber zum großen Teil nur Unter-
nehmen beteiligt. Die Beteiligung von Unternehmen 
ist aufgrund ihrer technologischen Kapazitäten, ihres 
Kapitals sowie der Nähe zu Märkten wichtig. Allerdings 
ist die Beteiligung eines breiteren Spektrums an Sta-
keholdern an der Forschung für Nachhaltigkeit zentral. 
Positive Ausnahmen dafür stellen die SÖF, das NLM 
und das EIT dar. Aufgrund der zentralen Bedeutung der 
Interdisziplinarität und Partizipation von Stakeholdern 
für die transformative Effektivität der Forschung setzt 
sich der WBGU im Folgenden noch genauer mit diesen 
Anforderungen auseinander.

Die globale Reichweite der Forschung, ausgedrückt 
in der Kooperation mit Wissenschaftlern aus Nicht-
OECD-Ländern, ist ebenfalls nur in Ausnahmefäl-
len, beispielsweise in der GRAAG, verankert. Vor dem 
Hintergrund der steigenden Aufwendungen für For-

schung und Entwicklung in Schwellenländern scheint 
eine stärkere internationale Kooperation allerdings 
ratsam. 2007 wurden 1,7  % des globalen BIP oder 
1.146 Mrd. US-$ für Forschung und Entwicklung aus-
gegeben. Der Aufbau wissenschaftlicher Kapazitäten 
hat sich in Schwellenländern, besonders China, Indien 
und Südkorea, durch die lange weltweite Wirtschafts-
wachstumsphase von 1996 bis 2007 stark beschleu-
nigt. Dementsprechend haben sich die Anteile an den 
weltweiten Aufwendungen für Forschung und Ent-
wicklung in den Schwellenländern erhöht, während 
sie in den USA, der EU und Japan sanken. Weltweit 
führend sind immer noch die USA, obwohl ihr Anteil 
an den weltweiten F&E-Ausgaben von 35,1  % im Jahr 
2002 auf 32,5  % im Jahr 2007 sank. Gleiches gilt für 
die Europäische Union und Japan, deren Anteile für 
den gleichen Zeitraum von 26,1 auf 23,3  % bzw. von 
13,7 auf 12,9  % sanken. Gestiegen ist der Anteil an 
den weltweiten F&E-Ausgaben in China (von 5,0 auf 
8,9  %), Südkorea (von 2,8 auf 3,6  %), Indien (von 1,6 
auf 2,2  %), Brasilien (von 1,6 auf 1,8  %) und Südafrika 
(von 0,3 auf 0,4  %; UNESCO, 2010). 

Ziel der Forschung sind häufig technische Innovatio-
nen. Auch wenn von technischen Entwicklungen wich-
tige Impulse für die Transformation ausgehen, bedarf 
es zusätzlich vielfältiger sozialer Innovationen für den 
Übergang zu einer klimaverträglichen Gesellschaft. 
Dies gilt besonders für die Untersuchung der Nachfra-
geseite, im Bereich Mobilität genauso wie in den Fel-
dern Ernährung und allgemeiner Konsum. Beim NEP 
und der BioÖkonomie-Strategie sind in der Hinsicht 
besondere Defizite festzustellen. Positive Ausnahmen 
sind beispielsweise die vielfachen Foki des Programms 
„Future Megacities“ oder die Ziele des EIT und der SÖF.

Mit Blick auf die Reflektion über Verbreitungsbe-
dingungen ist festzustellen, dass diese oft nur über 
die Beteiligung von Unternehmen bei der Forschungs-
durchführung geschieht. Unternehmen sollen über ihre 
Kooperation die Anwendung der Forschungsergebnisse 
in Produktentwicklung und deren Verbreitung über 
Märkte unterstützen. In dieser Hinsicht ist die Betei-
ligung von Unternehmen wünschenswert. Für die Ver-
breitung klimaverträglicher sozialer oder auf absehbare 
Zeit nicht marktreifer technologischer Innovationen 
ist die Beteiligung von Unternehmen stellvertretend 
für die Erforschung von Diffusionsbedingungen aller-
dings nicht ausreichend. Daher sollte die Entwicklung 
strategischer Optionen zur Unterstützung der Verbrei-
tung klimaverträglicher Innovationen, die von der Poli-
tik umgesetzt werden oder als Anregung für politische 
Maßnahmen dienen können, stärker verankert werden. 
Die alleinige Kommunikation von Forschungsergebnis-
sen ist ein wichtiger Schritt, kann aber die Untersu-
chung von Verbreitungsbedingungen der Innovatio-
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nen nicht ersetzen. Die vom WBGU identifizierten For-
schungsfragen ragen zur Weiterführung und Beschleu-
nigung der Transformation (Kap. 8.1.2) sind in vielen 
Fällen von der Forschungsförderung adressiert. So sind 
viele Förderprogramme bereits – mehr oder weniger – 
auf transformationsrelevante Themen zugeschnitten. 
Allerdings ist ihre finanzielle Ausstattung noch unzu-
reichend. Vielversprechende Förderschwerpunkte, wie 
beispielsweise das NLM mit 100 Mio. € oder „Future 
Megacities“ mit 50  Mio.  € sind finanziell vergleichs-
weise gering ausgestattet. Insbesondere die Mittelver-
teilung des FP7 legt einen zu geringen Schwerpunkt auf 
die in hohem Maße transformationsrelevanten Berei-
che Umwelt inklusive Klimaschutz und Energie. 

Auch die Mittelverwendung innerhalb der Ener-
gieforschung ist sowohl auf europäischer wie auch 
auf deutscher Ebene noch nicht ausreichend an den 
Erfordernissen der Transformation ausgerichtet. Wäh-
rend für nukleare Forschung (Kernfusion und Kern-
spaltung) im Rahmen von EURATOM 2,75 Mrd. € von 
2007 bis 2011 zur Verfügung stehen, teilen sich die 
anderen Energietechnologien rund 2,3 Mrd. € aus der 
Energieforschung unter dem Cooperation-Programm 
des FP7 von 2007 bis 2013 (EU COM, 2006a,  b). In 
Deutschland hat die nukleare Energieforschung im letz-
ten Jahrzehnt zwar etwas von ihrer dominanten Stel-
lung eingebüßt, stellt aber inklusive der Forschung zu 
Beseitigung kerntechnischer Anlagen weiterhin den 
größten technologischen Posten innerhalb der Energie-
forschungsförderung des Bundes dar. Auch die immer 
noch hohen Fördersummen im Bereich der Kern-
fusionsforschung (2010 waren mit 143 Mio. € ca. 21  % 
der gesamten Energieforschungsförderung für diesen 
Bereich vorgesehen; BMBF, 2010c) sollten der aktuel-
len Lage angepasst werden, denn bis zu dem Zeitraum, 
in dem die Transformation zu einer klimaverträglichen 
Gesellschaft abgeschlossen sein sollte, wird Energie aus 
 Fusionskraftwerken nicht zur Verfügung stehen. Um 
die potenziell möglichen Beiträge aus dieser Quelle für 
eine langfristige Energieversorgung nicht auszuschlie-
ßen, sollten durch eine zeitliche Streckung Mittel für 
Arbeiten mit höherer Priorität freigesetzt werden.

Zusammenfassend kommt es auch für die 
 Forschungsförderung darauf an, Pfadabhängigkeiten 
beschleunigt zu durchbrechen und bessere Bedingun-
gen für Innovationen struktureller und inhaltlicher Art 
zu schaffen. Ziel sollte die koordinierte Ausrichtung 
einzelner Forschungsprogramme auf ihren Beitrag zur 
Klimaverträglichkeit bis 2050 sein. 

Nationale Anknüpfungspunkte
Nationale Anknüpfungspunkte für eine Forschung im 
Sinne der in Kapitel 8.1.1.4 formulierten Anforderun-
gen für die Forschung sind insbesondere das deut-

sche Rahmenprogramm Forschung für nachhaltige Ent-
wicklungen (FONA) inklusive des Förderschwerpunkts 
Sozial-ökologische Forschung (SÖF). 

FONA nimmt sich konzeptionell einer Reihe globaler 
Herausforderungen wie Klimawandel, Wasserknapp-
heit oder Bedrohung der Artenvielfalt an. Die Förder-
maßnahmen umfassen Forschung zum tieferen Ver-
ständnis des Erdsystems, zur Entwicklung von Innova-
tionen und zu deren gesellschaftlicher Verbreitung. 

Der Förderschwerpunkt SÖF bezieht sich direkt auf 
den von deutschen, außeruniversitären Forschungs-
instituten entwickelten, gleichnamigen Forschungs-
ansatz. Der Ansatz führt Wissen fachübergreifend 
zusammen und erarbeitet wissenschaftliche Beiträge 
zur Lösung konkreter gesellschaftlicher Nachhaltig-
keitsprobleme. Zum einen erfordert dies das inter-
disziplinäre Zusammenwirken von Wissenschaftlern 
der Natur- und Gesellschaftswissenschaften und zum 
anderen muss das Expertenwissen vor Ort berücksich-
tigt werden, da konkrete Lösungen für lebensweltliche 
Probleme erarbeitet werden. Deshalb werden gesell-
schaftliche Akteure in unterschiedlicher Form in den 
Forschungsprozess eingebunden. Besonders zeichnet 
sich die SÖF durch ihre spezifische Begleitforschung 
aus. Diese sammelt und synthetisiert Forschungser-
gebnisse, um sie gezielt in relevanten Forschungscom-
munities und in relevanten gesellschaftlichen Gruppen 
zu verbreiten und beobachtet die Wirkungen der For-
schungsergebnisse. Diese Forschung ist (auch) norma-
tiv, weil ein ökologischer Umbau der Gesellschaft mit 
sozialer Gerechtigkeit und ökonomischen Anforderun-
gen angestrebt wird. Das Rahmenprogramm FONA und 
der Förderschwerpunkt SÖF erfüllen somit in fast allen 
Punkten die Anforderungen an transformationsrele-
vante Forschung. Stärker betont werden sollte die Not-
wendigkeit eines globalen Übergangs zur Nachhaltig-
keit sowie deren notwendiger Beschleunigung;  letztere 
ergibt sich aus der für die Klimaverträglichkeit notwen-
dige fast vollständige Reduzierung der Treibhausgas-
emissionen bis 2050. 

8.1.4.8 
Interdizplinarität 
In Kapitel 8.1.1 wurde auf die Bedeutung interdiszipli-
närer Forschung für die Forschung zur Transformation 
hingewiesen. In Kapitel 8.1.4.7 wurde heraus gearbei-
tet, dass Interdisziplinarität auf strategischer und pro-
grammatischer Ebene bislang nur unzureichend ver-
ankert ist. Allerdings wird es nicht ausreichen, Inter-
disziplinarität als Ziel stärker in Forschungsstrategien 
und -programme zu verankern, um diese auf der Pro-
jektebene tatsächlich zu erreichen. Denn es existieren 
eine Reihe struktureller Barrieren im deutschen Wis-
senschaftssystem, die es zu überwinden gilt.
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In Deutschland gibt es vielversprechende interdis-
ziplinäre Ansätze. Dazu gehören interdisziplinäre For-
schungsinstitute wie das Potsdam Institut für Klima-
folgenforschung (PIK) oder das Umweltforschungs-
zentrum (UFZ) in Leipzig, aber auch reale oder virtu-
elle Zentren und Plattformen, neuartige Schools wie 
z.  B. Berlin School of Mind and Brain, Exzellenz cluster 
Topoi, Berlin (The Formation of Space and Knowledge 
in Ancient Civilisations), das vom BMBF geförderte 
Rachel Carson Center for Environment and Society, 
München, das Forschungszentrum Geocycles der Uni-
versität Mainz oder interdisziplinäre Wissenschaftskol-
legs, wie z.  B. das Institute für Advanced Sustainability 
Studies (IASS) in Potsdam. 

Jedoch sind Skalierung, Strukturen und insbeson-
dere die Anreiz-, Akkreditierungs- und Evaluierungs-
mechanismen ungenügend, um interdisziplinärer For-
schung das für die Forschung und Bildung zur Transfor-
mation erforderliche Gewicht zu verleihen. In der Wis-
senschaft stößt interdisziplinäres Arbeiten oftmals auf 
große Widerstände; dies gilt insbesondere, aber nicht 
ausschließlich, für Universitäten. 

Universitätsleitungen, Fakultäten, Wissenschaft-
ler und Studierende wehren sich häufig gegen die 
Einrichtung neuartiger inter- bzw. transdisziplinärer 
Schools und Colleges, wie sie etwa der Wissenschafts-
rat vor kurzer Zeit empfohlen hat (WR, 2010a), und 
lassen eine erweiterte interdisziplinäre Kombination 
von Bachelor- und Masterstudiengängen nur sehr ein-
geschränkt zu. Oft werden interdisziplinäre Studien-
gänge mit dem Argument des fehlenden Berufsfeldes 
für interdisziplinär ausgebildete Absolventen verhin-
dert. Tatsächlich kann sich heute ein Forscher meist erst 
nach einer  ersten geglückten disziplinären Karriere eine 
zweite, interdisziplinäre Karriere leisten; entsprechend 
schlagen nur wenige diesen Weg ein.

Eine quantitative Analyse zur Interdisziplinarität 
kommt nach umfassender statistischer bibliographi-
scher Auswertung von sechs Forschungsdomänen für 
den Zeitraum 1975–2005 zu dem Schluss, dass eine 
häufig zitierte Zunahme von Interdisziplinarität eher 
anekdotisch sei bzw. nur zu einem kleinen Prozentsatz 
zuträfe (Porter und Rafolds, 2009). Tatsächlich nahm 
zwar die Zahl genannter Forschungsbereiche sowie von 
Zitationen während des untersuchten Zeitraums von 
30 Jahren um ca. 50  % zu, die Zahl der Koautoren-
arbeiten sogar um ca. 75  %. Dennoch sei (basierend auf 
Anwendung eines numerischen „Disciplinary Diversity 
Index“) die Zahl tatsächlich interdisziplinärer Arbeiten 
nur um 5  % gestiegen.

Falsch ausgerichtete Anreizsysteme
Der Grund für die mangelnde Umsetzung interdiszip-
linärer Ansätze erscheint dem WBGU in den Gratifi-

kations- und Reputationsmechanismen des Wissen-
schaftssystems angelegt: Wissenschaftler müssen ihren 
Erfolg heute vor allem mit disziplinärem Drittmittel-
aufkommen sowie Publikationen in hochrangigen dis-
ziplinären Wissenschaftszeitschriften nachweisen. Ins-
besondere in den Naturwissenschaften zählen hier-
bei auch in Deutschland fast nur noch Zeitschriften, 
die im Citation Index (ISI-Web of Knowledge)  gelistet 
sind. Auch die Habilitation bzw. Venia Legendi, die für 
bestimmte Teildisziplinen ausgesprochen wird, kann 
verhindern, dass akademische Forschung und Lehre 
von einzelnen Dozenten inter- und transdisziplinär 
angelegt wird. 

An Universitäten wird inzwischen ein hoher Anteil 
der institutionellen Mittel leistungsorientiert vergeben. 
Einem interdisziplinär arbeitenden Wissenschaftler 
werden hierbei Arbeiten, die er andernorts – also nicht 
in einer Zeitschrift seiner ursprünglichen Fachdisziplin 
– publiziert hat, in der Regel nicht angerechnet. Ver-
gleichbares gilt für inter- oder transdisziplinäre Dritt-
mitteleinwerbung oder etwa Lehrtätigkeit außerhalb 
der eigenen Fakultät. 

Als Wissenschaftler möglichst monodisziplinär zu 
bleiben, jedoch in interdisziplinären Vorhaben mitzu-
arbeiten, ist gleichermaßen mit Hindernissen behaftet. 
Tun sich Wissenschaftler verschiedener Fachdisziplinen 
zusammen, um ein interdisziplinäres Forschungsprojekt 
oder einen interdisziplinären Studiengang aufzubauen, 
erleichtert die derzeitige Gutachterstruktur nicht unbe-
dingt deren Bewilligung. So werden in aller Regel Fach-
gutachter für spezielle Fachdisziplinen benannt, die oft 
keinen systemischen Ansatz vertreten und – aus ihrer 
Sicht konsequenterweise – das zu begutachtende diszi-
plinäre  Segment häufig als unterrepräsentiert bzw. unter 
der kritischen Masse liegend bewerten. Schon der Eva-
luationsbericht zum Förderschwerpunkt „Sozial-öko-
logische Forschung“ des BMBF bemängelte, dass trotz 
bewusst angelegter Interdisziplinarität keine Struktur-
effekte hinsichtlich interdisziplinärer Forschung aufträ-
ten, da „die Universitäten angesichts des wachsenden 
Wettbewerbs ihre Kernforschungsbereiche verteidigten 
und wenig Bereitschaft zeigten, sich für eine über die-
sen Bereich hinausgehende interdisziplinäre Forschung 
zu öffnen“. Nachwuchsgruppen, in welchen Interdiszi-
plinarität in der SÖF-Forschung gut verankert sei, seien 
jedoch in den strukturformenden Entscheidungsgre-
mien nicht beteiligt (EvaConsult, 2006). 

Instrumente für eine interdisziplinäre Forschung
Geeignete vorhandene Strukturen für inter- und trans-
disziplinäres Arbeiten sind fach- und institutionen-
übergreifende Plattformen, Center, Colleges, Schools, 
explizit interdisziplinär angelegte Institutionen sowie 
die Exzellenziniative für die deutschen Universitäten. 
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Wegen der starken Versäulung der deutschen Univer-
sitäten, insbesondere der meist mono- bis oligodiszipli-
nären Struktur ihrer Fakultäten erscheinen die vorhan-
denen Implementierungen jedoch unzureichend. 

Insbesondere finden sich nur wenige bis keine Struk-
turen, die eine integrative Transformationsforschung 
voranbringen und befruchten könnten. So findet sich 
unter den Clustern und Graduate Schools der bisheri-
gen Exzellenzinitiative kaum eines mit expliziter Rele-
vanz für die Transformation. Eine gewisse Ausnahme 
stellt das Exzellenz-Cluster „Topoi“ der Freien und der 
Humboldt-Universität in Berlin sowie außeruniversitä-
rer Partner dar, in dem die Transformation von Raum 
und Wissen während der Antike erforscht wird. Posi-
tiv zu sehen sind auch Bemühungen nach stärker inte-
grativen Kriterien für Forschungsratings, wie sie der 
Wissenschaftsrat inzwischen für Geisteswissenschaf-
ten (WR, 2010b) und Technikwissenschaften (WR, 
2009) empfohlen hat bzw. weiter diskutiert. Erfreu-
lich ist, dass neben den Kriterien „Forschungsqualität“ 
und „Forschungsermöglichung“ auch das Rating-Kri-
terium „Transfer an außerwissenschaftliche Adressa-
ten“ vorgeschlagen wird. Hier sollten auch transdiszi-
plinäre Aspekte, wie die Beteiligung von Stakeholdern 
oder Wissenstransfermöglichkeiten in die Gesellschaft, 
verankert werden. Außer der kursorischen Erwähnung 
der Bedeutung auch kleinerer geisteswissenschaftlicher 
Fächer für interdisziplinäre Projekte (WR, 2010b) bzw. 
der Auflistung als „Rahmeninformation“ (WR, 2009) 
wird Interdisziplinarität jedoch auch in diesen Rating-
vorschlägen nicht weiter gewürdigt oder gar als Bewer-
tungskriterium vorgesehen.

8.1.4.9 
Das transformative Quartett der 
Wissensgesellschaft
Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich ein zwei-
facher Bezug der Forschung zur Transformation. Einer-
seits wendet sie sich als die vom WBGU vorgeschla-
gene Transformationsforschung (Tf) gezielt der bevor-
stehenden Gestaltungsaufgabe der Transformation zu 
(Kap.  8.1.2). Hier werden Übergangsprozesse explo-
riert, um Aussagen über Faktoren und kausale Relati-
onen in Transformationsprozessen zu treffen. Histori-
sche Beispiele können hier die Grundlage liefern, um 
beobachtete transformative Momente zu analysieren. 
Forschungsgegenstand der Transformationsforschung 
sind somit die Transformationsprozesse im Hinblick auf 
ihre Grundlagen, Bedingungen und ihren Verlauf. 

Andererseits wird Forschung, die den vom WBGU 
identifizierten Anforderungen (Kap. 8.1.1) gerecht 
wird, vom WBGU als transformative Forschung (tF) 
bezeichnet. Die transformative Forschung steht somit 
in indirektem Bezug zur Transformation, indem sie 

Umbauprozesse durch spezifische Innovationen in den 
relevanten Sektoren befördert. Sie unterstützt Trans-
formationsprozesse konkret durch die Entwicklung von 
Lösungen sowie technischen und sozialen Innovatio-
nen; dies schließt Verbreitungsprozesse in Wirtschaft 
und Gesellschaft sowie die Möglichkeiten zu deren 
Beschleunigung ein und erfordert zumindest in Tei-
len systemische Betrachtungsweisen sowie inter- und 
transdisziplinäre Vorgehensweisen, darunter die Betei-
ligung von Stakeholdern.

Diese Trennung in Transformations- und transforma-
tive Forschung dient, wie bereits geschildert, der besse-
ren Veranschaulichung und Systematisierung; sie bein-
haltet jedoch auch Übergänge und Überlappungsberei-
che und lässt sich in der Realität nicht stringent ein-
halten (Abb. 8.1-3; Kap. 8.1). Beide Forschungstypen 
sollten sich gegenseitig befruchten und im Austausch 
mit Gesellschaft, Wirtschaft und Politik die Transforma-
tion unterstützen. Hierzu ist eine gestärkte, differen-
zierte und partizipative Form der Wissenschaftskom-
munikation notwendig. Auch neue Medien sollten hier 
genutzt werden, denn sie bieten zahlreiche Möglichkei-
ten für interaktiven gesellschaftlichen Dialog. 

Bildung umfasst zwei Dimensionen: Die Transfor-
mationsbildung (Tb) stellt der Gesellschaft die Erkennt-
nisse der Transformationsforschung zur Verfügung. Als 
„Bildung zur Teilhabe“ reflektiert sie kritisch die not-
wendigen Grundlagen, wie ein fundiertes Verständnis 
des Handlungsdruckes und globales Verantwortungs-
bewusstsein, fördert systemisches Denken und gene-
riert ein systemisches Verständnis der Handlungsopti-
onen (Colucci-Gray et al., 2006). Außerdem vermittelt 
sie Wissen über die Umweltprobleme, welche die Trans-
formation notwendig machen, und deren wissenschaft-
liche Erforschung. Gleichzeitig generiert sie Ziele, Werte 
und Visionen, um dem Handeln Einzelner die notwen-
dige Richtung zu geben. Transformationsbildung sollte 
auch das Ziel haben, zu gesellschaftlicher Partizipation 
und politischem Handeln anzuregen, da beide Vorraus-
setzungen für eine demokratisch legitimierte Transfor-
mation sind.

Die transformative Bildung (tB) generiert ein Ver-
ständnis für Handlungsoptionen und Lösungsansätze. 
Dazu gehört zum Beispiel Wissen zu klimaverträglichem 
Mobilitätsverhalten, Wissen zu nachhaltiger Ernährung 
oder Wissen zu generationenübergreifender Verant-
wortung. Entsprechende Bildungsinhalte  betreffen z.  B. 
Innovationen, von denen eine transformative Wirkung 
zu erwarten oder bereits eingetreten ist. 

Beide Aspekte der Bildung sollten die Grundlagen 
verantwortungsvollen Handelns innerhalb der Weltge-
sellschaft möglichst breit vermitteln. Dadurch werden 
auch zukünftige Forschende auf ihre Aufgaben vorbe-
reitet. Bildung für die Transformation ist nicht als bloße 
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Erweiterung des Bildungsangebots gemeint. Vielmehr 
gilt es, einen Paradigmenwechsel für eine Wissensge-
sellschaft herbeizuführen, in der sich jede/r Einzelne 
als Akteur/in der Transformation begreift und durch 
Beteiligung an der Wissensgenerierung zur Legitima-
tion des Transformationsprozesses beiträgt (Kap. 8.2.2). 

8.2
Bildung für die Transformation

Die Chancen für eine erfolgreiche Transformation in eine 
klimaverträgliche, nachhaltige Gesellschaft erhöhen 
sich aus Sicht des WBGU beträchtlich, wenn – neben 
vielen anderen Maßnahmen (Kap. 7) – in der Bevölke-
rung transformationsrelevantes Wissen durch Bildung 
etabliert bzw. gestärkt werden kann. In diesem Zusam-
menhang kommt auch dem Bildungssektor eine wach-
sende Verantwortung zu. Als wichtiger Kanal der Wis-
senskommunikation liefert dieser Sektor die Grundlage 
für ein wissensbasiertes Selbstverständnis eines jeden 
Einzelnen und trägt so dazu bei, die gesellschaftliche 
Voraussetzung für die Transformation zu schaffen. For-
schung für die Transformation sollte also eng mit der 
Bildung für die Transformation verknüpft sein. 

Zu vermittelnde Inhalte umspannen ein weites 
Spektrum, das sowohl das Verständnis einzelner Inno-
vationen als auch die übergreifende Einsicht in die Not-
wendigkeit und gleichzeitig die Interdependenz ein-
zelner Faktoren des Wandels umfasst. Entsprechende 
Bildungsinhalte beziehen sich somit beispielsweise auf 
Innovationen, von denen eine transformative Wirkung 
zu erwarten oder die bereits eingetreten ist. Der Stand 
der Forschung sollte verständlich, jedoch differenziert 
aufbereitet und aktiv, dabei insbesondere auch partizi-
pativ in die Gesellschaft kommuniziert werden. Dazu 
sollte in den Bildungsangeboten möglichst ein Bezug zu 
Schlüsselfaktoren der Transformation hergestellt wer-
den. So könnten z.  B. im Physikunterricht regenera-
tive Energien zum Thema werden und parallel in den 
sozial wissenschaftlichen Fächern internationale Ener-
giepartnerschaften behandelt werden; im Geographie-
unterricht könnten z.  B. klimaverträgliche Städte the-
matisiert werden.

Über solch fokussierte Inhalte hinaus sollte jedoch 
auch die Vermittlung von Wissen an den Schnittstel-
len zwischen Ingenieur-, Erdsystem- und Sozialwis-
senschaften verstärkt gefördert werden. Hier könnten 
geeignete Narrative des Wandels entwickelt werden, um 
Zusammenhänge zwischen einzelnen Schlüsselfaktoren 
verständlich zu machen und somit ein  systemisches 
Denken in der Bildung zu integrieren. Diese könnten 
über kreative Formen der Wissenskommunikation in 
den Alltagsdiskurs eingespeist und dort interaktiv wei-

ter entfaltet werden. Durch einen beispielhaften Fokus 
auf die Rolle von Pionieren des Wandels kann das Ver-
ständnis der Voraussetzungen für Transformation in der 
Bildung verankert werden. Nur über ein dynamisches 
Weltbild lässt sich Veränderung denken und die Mög-
lichkeit positiver Mitgestaltung laufender Prozesse ver-
mitteln. 

8.2.1 
Herausforderungen der Wissensvermittlung 

Wie oben skizziert, soll der Bildungssektor die not-
wendigen Grundlagen für eine Kultur der Teilhabe mit 
gestalten. Dabei sieht er sich vor einer Reihe von Her-
ausforderungen bzw. Schwierigkeiten, die bereits viel-
fach in der Diskussion um Bildung für Nachhaltigkeit 
beschrieben worden sind (Rost, 2002). Damit sich der 
Einzelne als Teil des Transformationsprozesses verste-
hen kann, bedarf es der weitreichenden Einsichten und 
auch einer gewissen Identifikation mit den Wissensin-
halten. Sowohl die alltagsfremde Spezifik wissenschaft-
licher Methoden als auch ein schwindendes Vertrauen 
in die Wissenschaft bilden hierbei eine neue Ausgangs-
situation der Wissensvermittlung, auf die Forschungs- 
und Bildungspolitik reagieren sollten.

Die Aufnahme von Wissen zu erleichtern ist umso 
wichtiger im Dialog zwischen Wissenschaft und Poli-
tik, wenn es darum geht, wissenschaftliche Erkennt-
nisse in die politische Umsetzung einzubeziehen. Die 
Berücksichtigung wissenschaftlichen Sachverstandes 
ist mittlerweile unverzichtbarer Bestandteil modernen 
Regierungshandelns und internationaler, europäischer 
und nationaler Rechtsetzung; insbesondere ist dieser 
Sachverstand unverzichtbar für die Rechtsetzung im 
Umwelt- und Technikbereich. Dies gilt in ganz beson-
derem Ausmaß für den Prozess der Transformation zur 
klimaverträglichen Gesellschaft, der durch Handeln 

transformative
Bildung (tB)

Transformations-
bildung (Tb)

transformative
Forschung (tF)

Transformations-
forschung (Tf)

Abbildung 8.1-3
Typisierung der Forschung und Bildung für die 
Transformation.
Quelle: WBGU
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unter Unsicherheit gekennzeichnet ist.

Wissenszuwachs und Wissensgewichtung
Das Verständnis über das Erdsystem und die Wech-
selwirkungen seiner Kompartimente (Klima, Wasser-
kreislauf, Böden, Biodiversität usw.) nimmt ständig 
zu. Das Wissen über natürliche und soziale Systeme 
ist sehr komplex. Es beruht zwar vor allem auf empi-
rischen Daten, jedoch sind bereits deren Zusammen-
hänge dem Laienverständnis meist fremd. Zudem sind 
die Modelle, die sich u.  a. aus diesen Daten ergeben und 
wahrscheinlichkeitsbasiert sind, nicht immer leicht zu 
vermitteln. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass 
das Wissen über die Transformation zur klimaverträgli-
chen, nachhaltigen Gesellschaft ein hohes Maß an Ver-
ständnis über komplexe Systeme und wissenschaftliche 
Methoden erfordert. Hier sollte die Transformationsbil-
dung ansetzen, um systemisches Denken möglichst all-
tagsnah erfahrbar und somit leichter verständlich zu 
machen. Historische und auf Transformationen fokus-
sierende Abrisse könnten herangezogen werden, um 
Wirkungszusammenhänge nachvollziehbar zu machen. 
Denn die Verdeutlichung der wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Folgen globaler Umweltveränderun-
gen steckt noch in den Kinderschuhen. Folglich sollten 
verstärkt Anstrengungen in der Bildungspolitik unter-
nommen werden, die das Verständnis für vorsorgeori-
entiertes, risikoabwägendes politisches Handeln ver-
bessern.

In diesem Kontext stellt sich die Frage, welche 
Aspekte des Wissens für die Transformationsbildung 
besonders relevant sind und welches Maß an reinem 
Prozess- und Systemwissen notwendig ist. Ähnlich 
wie in der Forschung sollte sich hier ein Suchprozess 
formen, bei dem Erfolge und neue Hindernisse in Bil-
dungskonzepte und -inhalte rückgekoppelt werden. 
Zusätzlich ist offen, wie genau Transformationsbildung 
und transformative Bildung in der Wissensvermittlung 
zu gewichten und auszugestalten sind. Grundsätzlich 
scheint aber klar, dass Bildung eine Mischung aus kri-
tischem Verständnis der Probleme und Prozesse, Ziele 
und Werthaltungen sowie aus Handlungswissen ver-
mitteln sollte. Um diese Bildungsinhalte aufzubereiten 
und (weiter) zu entwickeln, sind Fragen zu beantwor-
ten wie etwa: Wie kann Bildung für generationenüber-
greifendes Denken und Handeln am besten angelegt 
werden? Sind neue Werte gegebenenfalls auch über 
Bildung zu generieren?

Umgang mit Komplexität und statistischen 
Wahrscheinlichkeiten 
Wissenschaft und Forschung spielen eine zentrale Rolle 
bei der Bewertung des (langfristigen) Gefährdungspo-
tenzials globaler Umweltveränderungen für die natür-

lichen Lebensgrundlagen der Menschheit. Dies gilt 
besonders für den Klimawandel, denn der Klimawandel 
ist (bisher) kaum direkt erfahrbar und muss über wis-
senschaftliche Erkenntnisse oder über „Proxies“, also 
etwa seine Auswirkungen auf die Biosphäre, sichtbar 
gemacht bzw. verdeutlicht und durch politische sowie 
gesellschaftliche Akteure vermittelt werden (Beck, 
2007). Strukturell lässt sich diese Analyse auf die wei-
tere Thematik der Transformation zur Nachhaltigkeit 
ausweiten. Denn ein gewisses Grundverständnis kom-
plexer Systeme auch in der Bevölkerung ist die Vor-
aussetzung zum Verständnis globaler Umweltprobleme 
sowie von Transformationsprozessen in  Industrie-, Ent-
wicklungs- und Schwellenländern. Interdisziplinäre Bil-
dungsangebote sind ein zentraler Schritt zur Orientie-
rung in einer komplexen Welt. Hierbei kann sowohl ein 
Verständnis einzelner Schlüsselfaktoren (z.  B.  soziale 
oder technische Innovationen) vermittelt, als auch 
 systemisches Denken gefördert werden. Solche Bil-
dungsangebote sind aber, ebenso wie die dazu notwen-
digen Kompetenzen der Wissensvermittler, etwa in der 
Lehrerschaft von Grund- und weiterführenden Schu-
len, trotz begonnener Reformen durch Bundes- und 
Landespolitik noch in ungenügender Zahl vorhanden 
( Programm Transfer-21, 2007). 

Wissenschafts- und Klimaskeptizismus
Wissenschaftsskeptizismus greift in unterschiedlichen 
Wellen, teilweise aus nachvollziehbaren Selbstschutz-
Gründen, um sich; dies sollte in die Erwägungen zu Bil-
dungsformaten und -programmen mit einbezogen wer-
den. Motivation für Wissenschaftsskeptizismus gibt es 
insbesondere dann, wenn die eigenen Interessen, das 
eigene Verhalten oder das persönliche Menschenbild 
durch wissenschaftliche Erkenntnisse berührt werden 
(Leinfelder, 2010b).

Hierfür stellt insbesondere die Partikularisierung 
des Wissens ein großes Problem dar, da die Begrün-
dungszusammenhänge verloren gehen. Menschen kön-
nen sich dadurch von einer Wissensgesellschaft ent-
fremden. Wissen zu relativieren bzw. Instrumentali-
sierungszwecke zu unterstellen kann dann als Selbst-
rechtfertigung dienen, um sich nicht mit komplizierten 
oder mit solchen Sachverhalten auseinandersetzen 
zu müssen, die als negativ empfundene persönliche 
Konsequenzen nach sich ziehen würden (Weingart, 
2001; Rauchhaupt, 2005). Dieser Prozess kann durch 
 Wissenschaftsfälschungen sowie durch ideologische 
Vorbehalte verstärkt werden (Mojon-Azzi et al., 2002; 
Fanelli, 2009; Zia und Todd, 2010). 

Besonders kritisch ist der dabei resultierende Ver-
lust von Vertrauen in die Wissenschaft und damit in die 
Wissensgesellschaft (z.  B. Rauchhaupt, 2005), so dass 
Auseinandersetzung mit Wissenschaftsskeptizismus in 
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Bildung (und Forschung) für den Transformationspro-
zess wesentlich ist. 

Am Beispiel des Klimaskeptizismus lassen sich einige 
der Herausforderungen veranschaulichen, denen sich 
die Wissensvermittlung angesichts der Problematik 
des Wissenschaftsskeptizismus stellen sollte. Eine erste 
Analyse kann hier Ansatzpunkte identifizieren hel-
fen, anhand derer das Vertrauen in die Wissenschaft 
gestärkt werden kann. Die Argumentation der Klimas-
keptiker ähnelt in vielen Bereichen dem Vorgehen der 
Evolutionsskeptiker und anderer Wissenschaftsskepti-
ker. So wird vorhandenes Wissen oft stark relativiert 
(„wir wissen noch zu wenig“) oder generell bestritten 
(„der Klimawandel findet nicht statt“). Wissenschaft-
lich fundierte Richtigstellungen sind bekannt und auch 
gut gebündelt erhältlich (z.  B. Cook, 2010; Archer und 
Rahmstorf, 2010). Jedoch sind es vor allem die Argu-
mentationstechniken, welche für Verunsicherung sor-
gen können. Auch sie ähneln den Techniken der Evo-
lutionsskeptiker, insbesondere Fehlschlussargumenta-
tionen, Doppeldeutigkeit, falsche Kausalbeziehungen, 
Emotionsappell, Missbrauch von Fachsprachen oder 
Diskreditierungen (Neukamm, 2009).

Vom Wissen zum Handeln 
Empirisch gesichertes Wissen ist Voraussetzung, aber 
kein Garant für die gesellschaftliche Lösung komple-
xer (Umwelt)Probleme. Am durchwachsenen Resul-
tat der bisherigen globalen Klimapolitik wird beson-
ders anschaulich, dass fundiertes Expertenwissen, wie 
in den Sachstandsberichten des IPCC dargestellt, allein 
nicht ausreicht, um Einsichten direkt oder über die 
Mobilisierung einer ausreichend großen Öffentlichkeit 
in global wirksame Handlungen umzuwandeln. 

Die Wissensaneignung ist damit die erste, aber 
längst nicht ausreichende Bedingung für Handlungen 
zur Unterstützung der Transformation. In den Diskus-
sionen um Bildung für nachhaltige Entwicklung ist aus 
diesem Grund immer wieder zu Recht betont worden, 
dass Bildung nicht die Vermittlung von reinem Ver-
ständniswissen sein darf, sondern einerseits norma-
tive sowie handlungspraktische Aspekte umfasst und 
andererseits Kompetenzen entwickelt, die die „Lernen-
den“ zur Reflektion ihres Handelns und zur Gestaltung 
ihrer Zukunft befähigen (de Haan, 2003; Rauchhaupt, 
2005). 

Lebenslanges Lernen
Lebenslanges Lernen ist gleichermaßen Notwendig-
keit wie Herausforderung an Wissenschaft und Bildung 
(Thielen, 2009). Bei der Transformation handelt es sich 
um einen über Jahrzehnte dauernden Prozess, der der 
aktiven Beteiligung und Unterstützung durch viele 
gesellschaftliche Akteure bedarf. Auch soll der Pro-

zess immer wieder nachjustiert und angepasst werden. 
Daher ändern sich transformationsrelevante Bildungs-
inhalte über ein Leben hin. In diesem Kontext sind Fra-
gen zu beantworten, wie etwa: Wie kann Motivation 
auch für lebenslanges Weiterbilden entwickelt, gelehrt 
und dauerhaft erreicht werden? Ist hier (nur) Orien-
tierungswissen zu generieren und zu aktualisieren oder 
werden (auch) Umschulungen für breitere Schichten 
der berufstätigen Bevölkerung, z.  B. in Richtung Trans-
formationsmanagement, wichtig werden?

Bildungsinhalte, die kontinuierliches Vertrauen in 
die Wissenschaft unterstützen, sollten ein fundiertes 
Verständnis des Wissenschaftsprozesses an sich ermög-
lichen. Die Einbindung dieser Thematik in die Bildungs-
inhalte selbst – etwa über beispielbezogene Methoden-
lehre und Wissenschaftsgeschichte – ist ebenso not-
wendig wie kontinuierliche Transparenz und aktive 
Kommunikation seitens der Wissenschaft. Somit soll-
ten nicht nur die Erkenntnisse der Wissenschaften in 
das Bewusstsein der Öffentlichkeit einfließen (Public 
Understanding of Science), sondern ein grundlegen-
des Verständnis über das Erlangen dieser Erkenntnisse 
(Public Understanding of Research) gefördert werden. 

8.2.2 
Lösungsansätze

Die Wissensaneignung ist eine notwendige, aber längst 
nicht hinreichende Bedingung für Handlungen zur 
Unterstützung der Transformation. Partizipation ist ein 
Schritt in Richtung Handeln. Der WBGU geht davon 
aus, dass latente bzw. immanente Akzeptanzhemm-
nisse – insbesondere bezüglich Ergebnissen der Klima-
forschung, der Biodiversitätsforschung oder der Agrar-
technikforschung – durch Bildung und hierbei insbe-
sondere durch die direkte Beteiligung der Gesellschaft 
am Forschungsprozess gemindert werden können 
(Rauchhaupt, 2005; Mejlgaard und  Stares, 2010). 
Die Verbreitung und der Erwerb von Wissen über das 
Natur- und Umweltgeschehen sollte durch Integra-
tion teilhabender Elemente erleichtert werden. Der bis-
lang ungenügenden Umsetzung von Wissen in voraus-
schauendes Handeln kann insbesondere durch Ein-
bindung, Transparenz, Teilhabe und kontinuierliches 
partizipatives Erfolgs- bzw. Zustandsmonitoring in ver-
schiedensten, die Umwelt oder die gesamte Transfor-
mation betreffenden Feldern begegnet werden. Zivil-
gesellschaftliche Partizipation an der Bildung ist daher 
von der Partizipation an der Forschung nicht zu tren-
nen; sie bedingen und verstärken sich gegenseitig. Ent-
sprechende Bildungs- und partizipative Forschungsan-
gebote und Strukturen sind eine wesentliche Voraus-
setzung, um dem Einzelnen sowohl ein systemisches 
Verständnis des Handlungsbedarfs näher zu bringen 
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als auch um einzelne Lösungs- und Handlungsoptionen 
erfahrbar zu machen und ihre Akzeptanz zu befördern.

Partizipative Wissensgesellschaft 
Partizipation der Bürgergesellschaft sowie die Bedeu-
tung von Akzeptanz und Legitimität werden in diesem 
Gutachten immer wieder als wesentliches Element für 
die Transformation in eine klimaverträgliche, nachhal-
tige Gesellschaft betont. Dementsprechend ist breite 
gesellschaftliche Partizipation auch im Forschungspro-
zess wesentlich. Zusätzlich zu der in Kapitel 8.1 ange-
sprochenen Partizipation von Stakeholdern bei For-
schungszielen und der Durchführung der Forschung 
kann Wissenschaft zur erhöhten Akzeptanz von poli-
tischem Handeln zur Gestaltung der Transformation 
beitragen, indem sie Nichtwissenschaftler in die For-
schung selbst einbindet. Bislang sind partizipative Ele-
mente jedoch eher selten in der Forschung verankert. 

Die evolutionsbiologisch verankerte, stärker zu 
weckende kindliche Neugier auf unsere Umwelt kann 
helfen, diese dauerhaft nachhaltig nutzbar machen. 
Nur das, was man kennt, kann man schätzen und daher 
auch schützen. Wer selbst in die Forschungsabläufe 
und den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess einbe-
zogen wird, entwickelt einen völlig anderen Bezug zur 
Wissenschaft, zu ihrer Leistungsfähigkeit, aber auch 
zu ihren Grenzen (Irwin, 1995; Trumbull et al., 2000). 
Umgekehrt profitiert die Wissenschaft, wenn prakti-
sches „Laienwissen“ und lebensweltliche Wahrneh-
mungen die vielfältigen Sichtweisen in der Wissen-
schaft ergänzen (Funtowitz und Ravetz, 1993; Young 
und Matthews, 2007). 

Die partizipative Wissensgesellschaft erfordert eine 
intensive Kooperation zwischen Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft, bei der die Zivilgesellschaft teilha-
bend in Wissenserwerb und -aneignung einbezogen 
wird. Letztendlich wird diese „mittlere“ gesellschaftli-
che Ebene, deren Wissensbasiertheit auf enger Koope-
ration zwischen Zivilgesellschaft und Erkenntnisge-
winnung, also Forschung beruht, die Transformation 
gestalten müssen. Zivilgesellschaftliche Partizipation 
an der Wissensgenerierung hat also zwei miteinander 
verschränkte Aspekte: 
1. den in Kapitel 8.1.1.2 diskutierten Aspekt der Inte-

gration der spezifischen Kenntnisse und Wissens-
bestände von Stakeholdern bzw. die Unterstützung 
der Zivilgesellschaft an der Generierung neuer For-
schungsdaten, sowie 

2. den aktiven Wissenserwerb als Grundlage für die 
Transformation und damit die Legitimierung und 
aktive Unterstützung der Transformationsforschung 
sowie des gesamten Transformationsprozesses als 
genuiner, direkter oder indirekter Transformations-
akteur.

Im Bereich Wissensgenerierung und Aneignung von 
Natur- und Umweltgeschehen bieten Museen sowie 
Botanische und Zoologische Gärten zunehmend viel-
fältige Gelegenheiten für eine intelligente Eigenerkun-
dung als „Umweltstationen“, in denen Wissenschaft-
ler und Bürger gemeinsam lernen (Daim, 2009; Lein-
felder, 2009, 2010a). Die Transformationsbildung wird 
noch nachhaltiger verankert, wenn der gut informierte 
Bürger als Mitforscher nicht nur nachvollziehend aktiv 
wird, sondern früh selbst in den Forschungsprozess 
eingebunden wird. Längst liefern Hobbyforscher wich-
tige Daten und Zeitreihen für wissenschaftliche Daten-
banken und Forschungsprogramme. Beispiele sind die 
Aktivitäten zum Tag der Artenvielfalt, das etablierte 
Vogel- und Insektenmonitoring und andere Projekte, 
z.  B. das europäische „Evolution-Megalab“, das im Dar-
win-Jahr 2009 begann und die Variabilität und Verbrei-
tung von Bänderschnecken europaweit untersuchte 
(Evolution Megalab, 2011). Die Ergebnisse waren die 
Grundlage für wesentliche neue Forschungserkennt-
nisse (Silvertown et al., 2011).

In einer partizipativen Wissensgesellschaft könnte 
schon die Summe kleiner persönlicher Handlungen die 
erforderlichen Selbstverstärkungs-, Multiplikations- 
und Akzeptanzprozesse auslösen, die zum Erreichen 
der notwendigen Transformation zur klimaverträglichen 
Gesellschaft maßgeblich beitragen. Daher sollten die 
vielen kleinskaligen und wenig vernetzten Projekte im 
Bereich der wissenschaftlichen Beteiligung gebündelt 
und gestärkt werden (z.  B. Biodiversitäts- und Umwelt-
Monitoring-Stationen). Wesentlich erscheint es, vom 
rein exemplarischen, oftmals ereignisbasierten partizi-
pativen Projekt zum dauerhaften Langzeitprogramm zu 
gelangen. Werden Zeitreihen über Jahre erstellt, ist die 
Einbindung der beteiligten Zivilgesellschaft nicht nur 
vorübergehend, sondern dauerhaft; die Bürger werden 
so zu dauerhaften Teilnehmern der Forschung. 

Ein herausragendes Beispiel für eine gelungene und 
dauerhafte Kooperation zwischen Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft ist Reef Check, eine weltweit tätige 
NRO zur Beobachtung und Erhaltung der Korallenriffe 
(Kasten 8.2-1). Ohne Reef Check wären keine weltwei-
ten Zeitreihenvergleichsdaten zum Zustand der Koral-
lenriffe im notwendigen Umfang vorhanden. Die Akti-
vitäten von Reef Check führten auch zu einem neuen 
Selbstverständnis der Sporttaucher, die seit langem 
auch selbständig Fortbildungen organisieren und in 
anderen Bereichen (Seenforschung) ebenfalls beteiligt 
sind. Durch ihre Partizipation fühlen sich die Sporttau-
cher in den Wissensgenerierungsprozess zu Korallenrif-
fen nun ausgezeichnet eingebunden; Korallenriffe sind 
für sie nun nicht mehr nur Erlebnis- oder Erholungs-
stätten, sondern Forschungsobjekte, die aufgrund ihrer 
ökosystemaren Güter und Dienstleistungen wertvoll 
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und schützenswert geworden sind.
Auch die Bundesregierung hat die Bedeutung 

gesellschaftlicher Partizipation am Forschungsprozess 
erkannt, wie sich u.  a. aus dem „Bürger dialog Zukunfts-
technologien“ schließen lässt, der im März dieses Jahres 
vom BMBF eröffnet wurde (BMBF, 2011f). Im Rahmen 
solcher Dialoge wäre die Einbettung zukunftsrelevan-
ter Themen in den Kontext der Großen Transformation 
bereits in einer frühen Phase wünschenswert. Jedoch 
gilt es – über Dialogveranstaltungen hinaus – die Bür-
ger zu einer Identifikation mit dem Transformations-
prozess durch eigenes Handeln zu animieren. Ähnliches 
gilt für die schulische Bildung. Initiativen wie die eben-
falls vom BMBF initiierte „Forschungsbörse“, die Wis-
senschaftler an Schulklassen vermittelt (BMBF, 2011a), 
sind grundsätzlich begrüßenswert. Im Sinne der Par-
tizipation sollten jedoch nicht nur die Wissenschaf-
ten weiter in die Gesellschaft „hineinragen“. Vielmehr 
sollte die Gesellschaft, auch im Rahmen der schulischen 
Bildung, aktiv am Forschungsprozess teilnehmen. 

Neue von der deutschen Bundesregierung und der 
EU vorbereitete Bildungs- und Forschungsprogramme 
sollten entsprechend ausgestaltet werden. Nicht „Wis-
sen und Bildung für alle“, sondern „Wissen und Bildung 
durch alle“ sollte das Leitmotto dafür sein. Der Fokus 
sollte also noch stärker auf dem Public Understanding 
of Research (PUR) innerhalb des Public Understanding 
of Science and Humanities (PUSH) liegen (Field und 
Powell, 2001; Feinstein, 2011). Ein Schlüsselelement 
für adäquates PUR ist direkte und möglichst nachhal-
tige Partizipation am Forschungsprozess. So könnte 
etwa die erfolgreiche, inzwischen seit 10 Jahren lau-
fende, vom BMBF maßgeblich unterstützte  Initiative 
des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft 
„Wissenschaft im Dialog“ durch einen besonders her-
vorgehobenen Partizipationsbereich (Bildung durch 
aktive Beteiligung an der Forschung) ergänzt und von 
einem speziellen BMBF-Programm operationalisierbar 
ausgestattet werden.

Freiwilliges Gesellschaftsjahr „Bildung und 
Wissenschaft“ schaffen 
Verstärkte und intensive Partizipation von Bildung und 
Wissenschaft mit der Zivilgesellschaft könnte auch im 
Rahmen eines freiwilligen Gesellschaftsjahrs geschaf-
fen werden. Sinnvoll wäre eine gemeinsame Dachstruk-
tur, welche nicht nur vorhandene Module wie freiwil-
liges Soziales oder Ökologisches Jahr oder den Frei-
willigendienst „Weltwärts“ integriert, sondern diese 
durch die Möglichkeit eines freiwilligen Wissenschafts- 
und Technikjahrs ergänzt. Hier könnte ein freiwilliges 
Gesellschaftsjahr mit unterschiedlichen Wahlmodulen 
synergetisch viel Vorhandenes strukturell verknüpfen 
und neue Wahlmöglichkeiten offerieren. 

Für ein auch als Wissenschafts- und Technikjahr 
durchführbares freiwilliges Gesellschaftsjahr soll-
ten entsprechende Anreize eingeführt werden. Hier-
bei geht es nicht darum, funktionierende Konzepte zu 
ersetzen. Es geht vielmehr darum, die vielen kleinskali-
gen und wenig vernetzten Beteiligungsprojekte, gerade 
im Bereich der wissenschaftlichen Beteiligung, etwa an 
der oben angeregten Umsetzung von Biodiversitäts- 
und Umweltmonitoringstationen oder der entwick-
lungspolitischen Praxisarbeit, mit Hilfe derartiger Frei-
williger zu bündeln, zu organisieren und auszubauen. 

Die im Rahmen des Gesellschaftsjahres geleiste-
ten Beiträge sollten nachhaltig sein, d.  h. erarbeitete 
Daten sollten dokumentiert, als Erfahrungsschatz in 
Netzwerke eingespeist und somit allen zur Verfügung 
gestellt werden. Die Reichweite und der interaktive 
Charakter der neuen Medien könnte hierbei zielfüh-
rend genutzt werden. Denn erst wenn andere davon 
profitieren können, macht die eigene Tätigkeit beson-
ders Sinn und motiviert entsprechend. Politisch unter-
stützte Motivation für einen freiwilligen „Zivildienst 
2.0“ könnte so zu einem weiteren Schlüssel zur Errich-
tung einer partizipativen Wissensgesellschaft werden. 

Wissenschafts- und Forschungskommunikation
Wissenschaftliche Prozesse und Erkenntnisse sind 
komplex und oft nur unter starken Vereinfachungen in 
der allgemeinen Öffentlichkeit kommunizierbar. Gute 
Wissenschaft bürgt selten automatisch für eine erfolg-
reiche Vermittlung der gewonnenen Erkenntnisse und 
Handlungserfordernisse. Eine weitere wichtige Dimen-
sion der partizipativen Wissensgesellschaft ist des-
halb auch eine fundierte und differenzierte Wissen-
schafts- und Forschungskommunikation. Sie zeichnet 
sich dadurch aus, dass die Wissenschaft die Herleitung 
und Begründung von z.  B. Szenarienbildung und Hand-
lungsempfehlungen auch für Laien transparent, logisch 
nachvollziehbar und allgemein verständlich aufberei-
tet. Eine Authentifizierung der Forschungsdaten, etwa 
durch Darstellung von Originalmaterialien, durch Her-
leitung von Forschungsprozessen aus historischen 
Abläufen oder durch die vermehrte, lebendige Darstel-
lung von Forscherpersönlichkeiten kann die Identifi-
zierung und Aufnahme des Wissens erleichtern. Auch 
naturwissenschaftliche und technische Museen setzen 
seit einigen Jahren vermehrt auf Personalisierung (Ein-
stein, Darwin, Humboldt, Zuse usw.), um die entspre-
chenden Wissenschaftsfelder unter neuen Ansätzen zu 
vermitteln. 

UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“: 
Stärker nutzen und verstetigen
Die Transformation zur klimaverträglichen, nachhal-
tigen Gesellschaft ist nur gemeinsam im Dialog mit 
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der Zivilgesellschaft erreichbar; die Zivilgesellschaft 
ist letztlich Trägerin dieses Prozesses. Dieser Gedanke 
war, sinngemäß, einer der Gründe für die Einrichtung 
der derzeitig laufenden UN-Dekade „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ (2005–2014). Bildung für nach-
haltige Entwicklung soll Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln ver-
mitteln. Sie will Menschen in die Lage versetzen, Ent-
scheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei 
abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf künf-
tige Generationen oder das Leben in anderen Weltre-
gionen auswirkt. Hierzu ist eine stärker systemisch ori-
entierte Bildung wesentlich (Colluci-Gray et al., 2006). 
Die  Bonner Erklärung der UNESCO-Weltkonferenz 
 „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2009) stellt 
fest, dass der Fortschritt im Bereich Bildung für nach-
haltige Entwicklung (BNE) in den einzelnen Ländern 
immer noch sehr ungleich verteilt ist. In den kommen-
den Jahren ist es nötig, dass Industrie- und Entwick-
lungsländer, die Zivilgesellschaft und internationale 
Organisationen bedeutende Anstrengungen unterneh-
men, um hier die gewünschten Fortschritte zu errei-
chen. 

8.3
Empfehlungen 

Eine umfassende Transformation zu einer klimaverträg-
lichen, nachhaltigen Gesellschaft stellt hohe Anforde-
rungen an die Entwicklung, Verbreitung, Legitimierung 
und Anwendung von Wissen und damit auch an die 
Ziele und Gestaltung von Forschung und Forschungs-
politik. Beiden kommt eine hohe gesamtgesellschaftli-

che Verantwortung zu. 
Aus Sicht des WBGU erfordert eine an der Trans-

formation orientierte Forschung erhebliche zusätzli-
che Mittel, um der Größenordnung der Herausforde-
rung gerecht werden zu können. Gleichzeitig sollte 
die Forschungspolitik auch Forschungsstrategien und 
-programme inhaltlich und strukturell in viel stärkerem 
Ausmaß als bisher an den Anforderungen an die For-
schung für die Transformation ausrichten. Der WBGU 
plädiert hier aber nicht für eine generelle Umverteilung 
von Mitteln innerhalb der deutschen Forschungsland-
schaft und betont ausdrücklich, dass unabhängige For-
schung weiterhin einen hohen Stellenwert genießen 
sollte. Parallel sollten neue gesellschaftliche Visionen 
und Paradigmen entwickelt werden; dies kann durch 
geschickte staatliche Gestaltung vorangetrieben wer-
den, aber nur mit der aktiven Unterstützung der Wis-
senschaft gelingen. 

Angesichts der Tatsache, dass die Transformation 
ein gesamtgesellschaftlicher Suchprozess ist und alle 
gesellschaftlichen Akteure daran zu beteiligen sind, 
ist auch die Bildung eine unbedingte Voraussetzung 
für den Erfolg der Transformation. Nur durch Bildung 
in unterschiedlichsten und vielfältigen Strukturen 
und über neu aufzuarbeitende Bildungsinhalte kann 
die Gesellschaft die erforderlichen Kompetenzen für 
die aktive Beteiligung am Transformationsprozess in 
all seiner Komplexität erlangen. Der WBGU sieht es 
außerhalb seiner Zuständigkeit und Kompetenz, eine 
ausführliche Evaluation der gegenwärtigen transfor-
mationsrelevanten Bildungsinhalte und -strukturen in 
der Breite vorzunehmen. Vielmehr möchte er hier nur 
einige Anforderungen an Transformations- und trans-
formative Bildung geben, deren Grundlage – ganz im 

Kasten 8.2-1

Reef Check

Sporttaucher, Fischer und Wissenschaftler erfassen unter 
der Ägide der weltweit aktiven NRO Reef Check seit 1996 
regelmäßig den „Gesundheitszustand“ der Korallenriffe, 
basierend auf biologischen und sedimentologischen Proxies, 
im Sinne eines partizipativen Assessments und Langzeit-
monitorings. Der Zustand der Riffe ist zwar Ausdruck einer 
Vielzahl von Faktoren (Strömungssituation, Temperatursi-
tuation, Epidemien, Fischfang, Überdüngung, Versauerung, 
Verschlammung, Pestizideintrag, Stürme, Tourismus usw.), 
die Langzeitüberwachung sowie der Abgleich mit globalen 
und regionalen Daten erlaubt jedoch die Bewertung einzel-
ner Faktoren (etwa unterschiedliche Schädigungsmuster, wie 
durch El Niño bedingtes Ausbleichen; überdüngungsbedingte 
Algenzunahme; Überfischung; Sturmschäden) und gibt damit 
ein differenziertes, auch gesellschaftlich direkt nachvollzieh-

bares Bild der Auswirkungen von globalen und regionalen 
Umweltveränderungen.

Das Reef-Check-Monitoring erfasst mit standardisierten 
Protokollen biophysikalische Indikatoren, um einen Rück-
schluss auf den menschlichen Einfluss auf die Riffe zu bekom-
men. Die Daten werden in Excel-Tabellen eingetragen und per 
E-Mail an eine zentrale Einspeisestelle verschickt. Die Daten 
sind rasch verfügbar und dienen in Verbindung mit anderen 
wissenschaftlichen Daten als Grundlage für wissenschaftliche 
Arbeiten sowie das Management von Schutzgebieten. Sie 
fließen in globale Datenbanken und damit in regelmäßige Sta-
tusberichte des Global Reef Coral Monitoring Programs, 
GCRMN (1998) ein. GCRMN ist Teil des Global Ocean Obser-
ving System und wird gemeinsam von der Intergovernmental 
Oceanographic Commission (IOC/UNESCO) mit UNEP, IUCN, 
der Weltbank und der Biodiversitätskonvention unterstützt. 
Einen umfassenden Bericht über Methoden und Ergebnisse 
der ersten fünf Jahre der Reef-Check-Aktivitäten geben 
Hodgson und Liebeler (2002).   



Empfehlungen   8.3

381

Sinne der Kultur der Teilhabe – das Merkmal der Parti-
zipation sein sollte. 

Denn aus Sicht des WBGU steht fest, dass die Par-
tizipation breiter gesellschaftlicher Kreise und viel-
fältiger Akteure sowohl in der Bildung als auch in der 
Forschung zwingend ist, um einerseits Verständnis, 
Akzeptanz und Kompetenz zur Beteiligung am Trans-
formationsprozess zu generieren und andererseits die 
Forschungsergebnisse durch das Einbringen von loka-
lem, traditionellem oder Alltags- sowie kulturellem 
Wissen umsetzungsorientierter und somit relevanter zu 
machen. Insbesondere sollte die Wissenschaft gesell-
schaftliche Akteure verstärkt und frühzeitig in die For-
schung mit einbeziehen, auch durch die Beteiligung an 
der Formulierung von Problemlagen oder Forschungs-
fragen und Visionen. Nicht zuletzt hilft dies (auch), die 
Akzeptanz der Forschungsergebnisse zu erhöhen. 

Vor diesem Hintergrund kommt der WBGU zu fol-
genden zentralen Empfehlungen für die Forschung und 
Bildung für die Transformation. 

8.3.1 
Forschung

 > Wissenschaft und Forschung sollten sich (noch) 
stärker den Herausforderungen einer Transforma-
tion zur klimaverträglichen, nachhaltigen Gesell-
schaft widmen. Forschung sollte sich stärker trans-
formationsrelevanten Fragen und Forschungsgegen-
ständen sowie dem neuen Feld Transformationsfor-
schung annehmen. Gleichzeitig sollte sie 
verschiedenen strukturellen Anforderungen wie 
etwa systemischer, langfristiger sowie inter- und 
transdisziplinärer Ausrichtung genügen. Sie sollte 
technologische und soziale klimaverträgliche Inno-
vationen entwickeln, bewerten und Bedingungen 
ihrer globalen Verbreitung ermitteln. Dazu gehört 
auch die Entwicklung, Bewertung und öffentliche 
Diskussion politischer Strategien und Handlungsop-
tionen, auf die Politik zurückgreifen kann. For-
schungsprogramme sollten diese Anforderungen 
entsprechend reflektieren.

 > Der WBGU plädiert für die Einrichtung eines neuen 
Forschungsfeldes „Transformationsforschung“, das 
Transformationsprozesse und die gesellschaftlichen 
Voraussetzungen im Rahmen planetarischer Leit-
planken untersucht. Zur Entwicklung dieses neuen 
wissenschaftlichen Feldes schlägt der WBGU einen 
gesellschaftlich verankerten Such- und Diskussions-
prozess vor. Die Allianz der deutschen Wissen-
schaftsorganisationen könnte hierbei federführend 
sein. 

 > Insgesamt bedarf es erheblicher zusätzlicher Mittel 
für Forschung und Entwicklung, um der gegebenen 
Herausforderung erfolgreich begegnen und die 
Transformation beschleunigen zu können. Gleichzei-
tig sollte Forschung auf EU-Ebene und international 
koordiniert und gebündelt werden, da kein Land 
allein alle notwendigen Lösungen entwickeln kann. 

 > Forschungsmittel für das zentrale Transformations-
feld Energie sollten signifikant aufgestockt werden. 
Bereits 2003 hat der WBGU empfohlen, in den 
Industrieländern die direkten staatlichen Ausgaben 
für Forschung und Entwicklung im Energiebereich 
vor allem durch Umschichtungen zu verzehnfachen. 
Diese Empfehlung behält der WBGU weiterhin bei, 
da nach Schätzungen der Internationalen Energie-
agentur der Bedarf an weiterer Mittelerhöhung nicht 
geringer geworden ist (IEA, 2010b). Die Förderung 
der Kernfusion zur Energiegewinnung könnte zeit-
lich gestreckt werden, um Mittel für Arbeiten mit 
höherer Priorität freizusetzen.

 > Der WBGU empfiehlt, die Ausgaben des Bundes in 
den Förderbereichen Raumordnung und Städtebau 
sowie Bautechnik mindestens um das Zehnfache zu 
erhöhen. Damit einhergehend sollte die Forschung 
stärker auf Klimaverträglichkeit ausgerichtet und 
internationalisiert werden. Dies soll eine umfassende 
und dauerhafte Forschung zu klimaverträglicher 
Urbanisierung ermöglichen, die der zentralen Bedeu-
tung des Transformationsfeldes für den Erfolg der 
Transformation zu einer klimaverträglichen Gesell-
schaft gerecht wird.

 > Die bestehende Nachhaltigkeitsforschung des BMBF, 
insbesondere FONA und die sozial-ökologische For-
schung (SÖF), sollten deutlich aufgestockt und die 
SÖF sollte viel stärker global ausgerichtet werden. 

 > Interdisziplinäre Forschung sollte mit konkreten 
Maßnahmen unterstützt werden. Dafür ist es erfor-
derlich, die bestehenden Anreizsysteme zu ändern 
und neue einzuführen. Dazu gehören etwa Zusatz-
mittel für interdisziplinäre Forschungsprojektan-
träge, Anschubfinanzierungen für interdisziplinäre 
Transformationsforschung, ein prominenter Wissen-
schaftspreis für interdisziplinäre Forschung, Trans-
formationsfonds sowie die Berücksichtigung inter-
disziplinärer Forschung bei Leistungszulagen. Der 
WBGU regt an, dass Hochschulrektorenkonferenz, 
Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, Deutsche 
Forschungsgemeinschaft und die Akademie der Wis-
senschaften über Empfehlungen und Vorgaben zu 
Implementierung und Rating von interdisziplinärer 
Transformationsforschung beraten. Interdisziplinäre 
Transformationsforschung könnte auch durch „Inno-
vations-“ bzw. „High-risk-Research“-Priorisierung 
gestärkt werden, ähnlich der Verfahrenskategorien 
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des Senatsausschuss Wettbewerb (SAW) der 
 Leibniz-Gemeinschaft zur Vergabe der Mittel des 
Paktes für Forschung und Innovation.

 > Die Bundesregierung sollte bei der Ausarbeitung des 
8. EU-Forschungsrahmenprogramms für die größere 
Berücksichtigung von Forschung für die Transforma-
tion eintreten, insbesondere für die Ausweitung der 
Umwelt- und Energieforschung. 

 > International sollten Deutschland und die EU ver-
stärkt transformationsrelevante Forschungsallian-
zen mit neuen, innovativen Forschungszentren in 
den Schwellenländern eingehen. 

 > Deutschland sollte im Rahmen seiner Entwicklungs-
zusammenarbeit auf klimaverträgliche Problemlö-
sungen ausgerichtete Bildungs-, Wissenschafts- und 
Forschungskapazitäten in weniger entwickelten 
Ländern verstärkt fördern. 

 > Der WBGU regt an, für die kommende Exzel-
lenzrunde Cluster, Schools und Zukunftskonzepte, 
welche zur Transformationsforschung beitragen, 
besonders zu berücksichtigen sowie eine Runde der 
Exzellenzinitiative komplett zum Thema Forschung 
im Kontext der Transformation für eine Ressourcen 
schonende, nachhaltige und lebenswerte Gesell-
schaft auszuschreiben. 

 > Der aktuelle Prozess der Neuausrichtung der Bera-
tungsgruppe für Internationale Agrarforschung 
(CGIAR) könnte dafür genutzt werden, diese konse-
quenter auf Klimaverträglichkeit und Nachhaltigkeit 
auszurichten.

 > Die Kommunikation der Forschung in die Gesell-
schaft und mit der Politik sollte weiter verbessert 
werden. Forschungsergebnisse sollten stärker in den 
politischen Prozess integriert werden.

8.3.2 
Bildung

 > Bildung für Transformation sollte größere Bedeu-
tung in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und 
in allen Ressortstrategien erhalten. Zudem sollte sie 
in die schulische und universitäre Ausbildung, in 
Berufsbildung und berufsbegleitendes Lernen integ-
riert werden. Dazu gehören Austauschprogramme, 
neue Kombinationsmöglichkeiten von Bachelor- 
und Masterstudiengängen, Module für trans-
formations relevante systemische Bildung in der 
 Lehrerausbildung und eigene Studiengänge für 
Transformationswissenschaften. 

 > Thematisch relevante Bildungs- und Ausbildungs-
systeme sollten durch kohärente Politiken so umge-
staltet werden, dass sie sich Anliegen der nachhalti-
gen Entwicklung widmen. Gleichzeitig sollten Mög-

lichkeiten für lebenslanges Lernen am Arbeitsplatz 
um öffentliche Weiterbildungsmaßnahmen und uni-
versitäre Zusatzqualifikationen erweitert werden, 
z.  B. als transformationsrelevantes „Sabbatical“ für 
Angestellte. Neben neuen Studiengängen und 
-modulen könnten auch ganz neue Berufsbilder 
erforderlich werden. 

 > Auch die Einrichtung von Low-carbon Business 
Schools sowie interdisziplinärer Fakultäten für kli-
maverträgliche Landnutzung, Energiewissenschaft, 
Urbanisierung und für Management, das auf die 
Transformation ausgerichtet ist, könnte wichtige 
Impulse liefern und wird hiermit angeregt. 

 > Im Laufe der UN-Dekade „Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung“ sollten institutionelle Mechanismen 
entwickelt werden, damit Bildung für die nachhal-
tige Entwicklung auch nach Ablauf dieser Dekade 
weiterhin gewährleistet wird. Hier ist ein – seitens 
der UNESCO zu initiierender – Prozess denkbar, der 
ähnlich der Dekade zu Reduzierung von Natur-
katastrophen (IDNDR) verläuft. Die UN riefen die 
1990er Jahre zur Dekade zur Reduzierung von 
Natur katastrophen aus, um öffentliches Bewusst-
sein zu schaffen und die Strategieentwicklung für 
den Umgang mit Naturkatastrophen zu unterstüt-
zen. Nach Ablauf der Dekade setzten verschiedene 
Staaten die Aktivitäten in Form von nationalen 
Komitees fort. Ähnlich könnten erfolgreiche Aktivi-
täten der UN-Dekade „Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung“ über lokale und nationale Einrichtungen 
fortgesetzt werden.

8.3.3  
Interaktionsfeld Bildung – Forschung

 > Der WBGU empfiehlt die Einrichtung einer Bun-
desuniversität, die schwerpunktmäßig Forschung 
und Bildung für die Transformation zur Nachhaltig-
keit voran treibt. An dieser sollte inter- und trans-
disziplinär geforscht und gelehrt werden. 

 > Der WBGU regt an, ein großes Bildungs- und For-
schungsprogramm „Partizipation an der Wissen-
schaft für die Transformation“ aufzulegen, welches 
Bildung und Wissen für Umwelt- und Nachhaltigkeit 
durch Beteiligung von Nichtwissenschaftlern zum 
Ziel hat.

 > Forschungspolitik und Wissenschaft sollten diverse 
Wissenschafts- und gesellschafsübergreifende Dia-
loge anstoßen, um die Forschung für die Transforma-
tion stärken zu können. Thematisch kämen Dialoge 
und Bürgerforen in Frage zu Visionen für eine 
„dekarbonisierte Gesellschaft“, zu den Anforderun-
gen an eine Forschung für Transformation, zur Ver-
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stärkung inter- und transdiziplinärer Forschung und 
zu prioritären Forschungsfragen. Dazu gehören auch 
kulturelle und künstlerische Formate etwa im Rah-
men von Museen, Zukunftsausstellungen, Kurzfilm-
festivals und Musik.

 > Die stärkere Einbindung gesellschaftlicher Akteure, 
auch sogenannter Laien, in die Forschung sollte 
unterstützt werden. Dazu eignet sich die Einrichtung 
partizipativer, miteinander vernetzter Biodiversi-
täts-, Umwelt- und Klimastationen, Bürgerbefra-
gungen zum Transformationsprozess inklusive Betei-
ligung an der Auswertung, selbstreflexive Modell-
partizipationsprojekte, etwa Elektromobilität, Land-
wirtschaft, neue Wohnformen. Bereits existierende, 
erfolgreiche Beispiele sind die jährlichen Vogelzäh-
lungen in Deutschland und Großbritannien oder das 
Monitoring unter der Ägide von Reef Check.

 > Die Bürgergesellschaft sollte bei der Formulierung 
von Zukunftspfaden und Visionen direkt beteiligt 
werden, etwa über Dialogprozesse oder Bürgerkon-
ferenzen, aber auch exemplarisch durch Einbezie-
hung in die Umsetzung dieser Vision. 

 > Die Einführung eines freiwilligen Gesellschaftsjahres 
„Bildung und Wissenschaft“ hält der WBGU für 
geboten.

8.3.4 
Konkrete Forschungsprioritäten in den drei 
Transformationsfeldern

Energie
Begrüßenswert sind die inhaltlichen Schwerpunkte des 
Förderprogramms „E-Energy“ (BMWi, 2008a) und des 
Förderkonzepts „Netze für die Stromversorgung der 
Zukunft“ (BMWi, 2010c), die sich in vielen Fällen mit 
den Empfehlungen des WBGU zur Entwicklung eines 
intelligenten Stromnetzes decken. Der WBGU regt die 
thematische Ausweitung auf Energie- statt nur Strom-
netze an, um von Anfang an systemische Lösungen für 
das Energiesystem im Blick zu haben.

Die bestehenden Projekte, die auf die Entwick-
lung neuer Verhaltensmuster und Geschäftsmodelle im 
Bereich der Energienutzung abzielen, insbesondere im 
Förderprogramm E-Energy (BMWi, 2008b), werden 
begrüßt. Dieser Fokus sollte bei anderen Programmen, 
insbesondere solchen mit Bezug auf Energienachfrage 
und Effizienzverbesserungen, noch ausgebaut werden.

Landnutzung
Der WBGU spricht sich dafür aus, die systemischen 
Ansätze des nachhaltigen Landmanagements, der 
 Globalen Forschungsallianz zu landwirtschaftlichen 
Treibhausgasen und der sozial-ökologischen Forschung 

auszubauen, finanziell zu stärken und zu optimieren, 
so dass eine verknüpfte Forschungsinitiative entsteht, 
die erst in der Lage ist, die gewaltige globale Herausfor-
derung der nachhaltigen Landnutzung im Kontext des 
fortschreitenden Klimawandels und der Ernährungssi-
cherung unter Gewährleistung der Ökosystemleistun-
gen zu bewältigen.

Urbanisierung
Die zahlreichen, bereits bestehenden Netzwerke, die 
vor allem auch der internationalen Vernetzung der 
Urbanisierungsforschung gewidmet sind und an denen 
die Bundesregierung beteiligt ist (z.  B. das „European 
Urban Knowledge Network“), sollten gebündelt wer-
den, auch hinsichtlich der Ziele, um eine entsprechende 
Größenordnung in der Förderung zu erreichen. 

Bestehende Urbanisierungsforschungsprogramme 
entsprechen in Teilen bereits den inhaltlichen Emp-
fehlungen des WBGU. Lösungsorientierte Ansätze mit 
konkreter Zielvorgabe auf die Transformation sollten 
verstärkt gefördert und beträchtlich ausgebaut werden. 
Dabei sollte die Übertragbarkeit von Forschungsergeb-
nissen und der generierten Daten sichergestellt werden. 
Diese Programme sollten in einen Ansatz der Urbanisie-
rungsforschung zur Klimaverträglichkeit globalen Aus-
maßes integriert werden.

8.3.5 
Fazit

Die vorliegende Analyse des WBGU ergibt, dass in Tei-
len der Forschung die Transformation bereits eingeleitet 
ist. In einer Reihe von Forschungsstrategien und -pro-
grammen werden bereits seit geraumer Zeit Themen, 
Inhalte und Vorgehensweisen aufgegriffen, die die For-
schung an den vom WBGU identifizierten Anforderun-
gen der Transformation ausrichten und für diesen Pro-
zess relevantes Wissen produzieren. Jetzt kommt es 
darauf an, dieses Wissen zu bündeln, existierende ein-
schlägige Forschungsprozesse signifikant zu stärken, 
ihre Ergebnisse global zu verbreiten und, wo nötig, die 
beschriebenen neuen Forschungsprozesse einzuleiten. 

Zusammenfassend kommt es auch für die For-
schungsförderung darauf an, Pfadabhängigkeiten 
zukünftig beschleunigt zu durchbrechen und bessere 
Bedingungen für Forschungsinnovationen strukturel-
ler und inhaltlicher Art einzuräumen. Ziel sollte hierbei 
die koordinierte Ausrichtung einzelner Forschungspro-
gramme auf ihren Beitrag zur Klimaverträglichkeit bis 
2050 sein. 
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Aarhus-Konvention
Erster völkerrechtlicher Vertrag, der Informations-, 
Beteiligungs- und Klagerechte für Bürgerinnen und 
Bürger in Umweltangelegenheiten festlegt. Das Abkom-
men wurde 1998 in der dänischen Stadt Aarhus unter 
der Ägide der UN-Wirtschafts kommission für Europa 
(UNECE) verabschiedet und trat 2001 in Kraft. Bisher 
haben über 40 europäische und zentralasiatische Staa-
ten die Konvention ratifiziert. Sie setzt sich aus drei 
Säulen zusammen: Der Gewährleistung des Zugangs zu 
Umweltinformationen, der Beteiligung der Öffentlich-
keit an umweltrelevanten Verfahren und dem Zugang 
zu Gerichten. Die verstärkte Rolle der Öffentlichkeit in 
der Durchsetzung des Umweltschutzes stellt eine neue 
Stufe in der Entwicklung des Umweltrechts dar. 

Anthropozän
Bedeutet das Zeitalter des Menschen und lehnt sich 
namentlich an geologische Zeitalter (etwa das Paläo-
zän oder das Holozän) an. Der Begriff wurde von 
Nobelpreisträger Paul Crutzen gemeinsam mit Eugene 
 Stoermer im Jahr 2000 geprägt und bezeichnet ein Erd-
zeitalter, in dem die Einwirkungen menschlicher Akti-
vitäten auf die Umwelt eine globale Dimension erreicht 
haben. Dies führt zu teilweise erheblichen Verände-
rungen der Ökosysteme bis hin zu deren Zerstörung. 
Zu den wichtigsten Veränderung durch den Menschen 
zählen der Klimawandel oder auch das antarktische 
Ozonloch.

Budgetansatz des WBGU
Konzept des WBGU für eine globale Lastenteilung im 
Klimaschutz. Kern des Ansatzes ist die Einigung der 
Staatengemeinschaft auf eine Obergrenze für die noch 
zu emittierende Gesamtmenge an Kohlendioxid aus fos-
silen Quellen bis 2050 (Globalbudget), um gefährliche 
Klimaänderungen zu vermeiden. Das Global budget wird 
entsprechend der Bevölkerungszahl auf alle Staaten ver-
teilt. Durch einen zwischenstaatlichen  → Emissionshan-
del können Länder, die aufgrund hoher Pro-Kopf-Emis-
sionen Schwierigkeiten haben, mit ihrem Budget auszu-
kommen Emissions rechte hinzukaufen, während Länder 

mit  niedrigen Pro-Kopf-Emissionen durch den Verkauf 
von Emissionsrechten Einnahmen generieren können.

Carbon Leakage
(Geographische) Verlagerung des Ausstoßes von 
CO2-Emissionen infolge nationaler oder regionaler Kli-
maschutzmaßnahmen, die die Wirkung der Klima-
schutzmaßnahmen unterminiert. Carbon Leakage kann 
bedingt sein durch (1) Standortverlagerungen von 
Unternehmen von einem Land (bzw. einer Region) mit 
Klimapolitik in ein Land ohne Klimapolitik aufgrund 
von Wettbewerbsdruck und Wirtschaftlichkeitsüber-
legungen, (2) Substitution von Produkten aus Län-
dern mit Klimapolitik durch Produkte aus Ländern 
ohne  Klimapolitik aufgrund von Preisvorteilen oder (3) 
Anstieg der Nachfrage nach CO2-intensiven Energieträ-
gern oder CO2-intensiven Produkten in Ländern ohne 
Klimapolitik aufgrund gesunkener Weltmarktpreise für 
CO2-intensive Energieträger infolge des Nachfragerück-
gangs in Ländern mit  Klimapolitik.

Carbon Dioxide Capture and Storage
→ Kohlen dioxidabscheidung und -speicherung (CCS)

Change Agents
→ Pioniere des Wandels

CO2-Bepreisung
Internalisierung der gesellschaftlichen Kosten von 
CO2-Emissionen durch einen Preismechanismus. 
CO2-Bepreisung kann entweder mit Hilfe einer Steuer 
auf CO2-Emissionen oder über die Definition einer 
CO2-Emissionsobergrenze und gleichzeitiger Einfüh-
rung eines Systems handelbarer Zertifikate erfolgen. In 
letzterem Fall bildet sich der Preis für den Ausstoß einer 
Einheit CO2 auf dem Markt für CO2-Zertifikate durch 
Angebot und Nachfrage. Die Höhe der CO2-Steuer oder 
die ausgegebene CO2-Zertifikatsmenge sollten theore-
tisch so gewählt werden, dass der Preis für den Aus-
stoß einer Einheit CO2 den gesellschaftlichen Kosten 
der Emissionen entspricht, d.  h. den auf die Gegenwart 
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abgezinsten künftigen Schäden, die durch den Ausstoß 
einer Einheit CO2 verursacht werden. 

CO2eq
→ Kohlendioxidäquivalente

Dekarbonisierung
Die Dekarbonisierung der Energiesysteme beschreibt 
den historisch beobachtbaren Trend des Übergangs von 
kohlenstoffreichen Energiequellen (Biomasse, Kohle) 
zu weniger kohlenstoffintensiven (Öl und Gas) und 
zunehmend CO2-emissionsfreien Energieträgern (Solar, 
Wind, Wasserkraft). Oft besitzen die moderneren Ener-
gieträger auch höhere Energiedichten, sind universel-
ler nutzbar (z.  B. Strom), sicherer, sauberer und für den 
Endverbraucher bequemer.

Deliberative Beteiligungsverfahren
Verfahren für einen diskursorientierten Prozess der 
demokratischen Konsens- und Entscheidungsfindung. 
Der Politikwissenschaftler James S. Fishkin hat in 
 „Deliberative  Opinion Polls“ eine repräsentative Gruppe 
an Bürgern eingeladen, damit diese sich gemeinsam zu 
einem aktuellen politischen Thema beraten und daraus 
Entscheidungsempfehlungen erarbeiten. Damit sollte 
der politische Wille der Bürger ermittelt werden, nach-
dem sie sich gründlich informieren und über die zur 
Entscheidung stehende Frage haben nachdenken kön-
nen. Deliberative Entscheidungsprozesse sollten in der 
Praxis so ausgestaltet sein, dass sie tatsächlich zu Infor-
mations- und Reflexionsgewinnen führen.

Einspeisevergütung
Entgelte, die Stromerzeuger für den ins öffentliche 
Stromnetz eingespeisten Strom, z.  B. aus der Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen, erhalten. Die Einspeise-
vergütung beeinflusst maßgeblich die Wirtschaftlich-
keit der stromerzeugenden Anlagen. Sie wird in der 
Regel zeitlich degressiv gestaltet.

Emissionshandel
Ökonomisches Instrument zur Beschränkung oder 
Reduktion umweltschädigender Emissionen. Die Emis-
sionsmenge wird beschränkt und in handelbare Zertifi-
kate aufgeteilt. Die Emissionsrechte können unter den 
Handelsteilnehmern gehandelt werden, so dass sich 
im Idealfall eine kosten optimale Verteilung der fest-
gelegten Gesamtreduktion ergibt. Im Kioto-Protokoll 
der Klimarahmenkonvention ist dieses Instrument auf 
staatlicher Ebene für die verpflichteten Länder einge-
führt worden. Darüber hinaus haben einzelne Staa-
ten oder Staatengruppen (z.  B. die EU) Emissionshan-
delssysteme eingeführt, bei denen Unternehmen ihre 
 Emissionsrechte untereinander handeln können.

Energiearmut
Mangel an ausreichenden Wahlmöglichkeiten beim 
Zugang zu erschwinglichen, zuverlässigen, qualitativ 
hochwertigen, sicheren, gesundheitlich unbedenkli-
chen und umweltschonenden Energiedienstleistungen 
zur Deckung der Grundbedürfnisse. Länder mit ver-
breiteter Energiearmut zeichnen sich in der Regel durch 
große Entwicklungsprobleme aus. Von Energiearmut 
betroffen sind rund 38  % der Weltbevölkerung, die vor 
allem auf traditionelle Biomassenutzung angewiesen 
sind. Aufgrund der Schadstoffbelastung durch die offe-
nen Feuer sterben pro Jahr über 1,5 Mio.  Menschen. 

Endenergie
Energie, die nach der Umwandlung der Primärenergie in 
Sekundärenergie und nach dem Transport zum Endver-
braucher in nutzbarer Form zur Verfügung steht (z.  B. 
Briketts, elektrischer Strom aus der Steckdose, Benzin 
an der Tankstelle). Die Endenergie ist die dritte Stufe 
der Energieflusskette von Primär- über Sekundär- zu 
Nutzenergie.

Energieeffizienz
Technische Effizienz von Endnutzungsgeräten (bei-
spielsweise Haushaltsgeräten) oder Anlagen (beispiels-
weise Kraftwerken), meistens  quantifiziert durch ihren 
Wirkungsgrad bei der Energieumwandlung.

Energieintensität
Energieeinsatz bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt.

G8/G8+5
Informelles Forum von Staats- und Regierungschefs, 
das 1975 erstmals als G6 der Staaten Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und USA 
zusammentrat und 1976 durch Kanada und 1998 durch 
Russland zur G8 ergänzt wurde. Zudem ist die Europä-
ische Kommission bei den Gipfeln vertreten. Als Welt-
wirtschaftsgipfel der führenden Volkswirtschaften ins 
Leben gerufen entwickelte sich die G7/G8 zu einem der 
wichtigsten Foren globaler Politikgestaltung. Als Reak-
tion auf den Vorwurf mangelnder globaler Legitimation 
werden seit 2005 auch die fünf führenden → Schwel-
lenländer Brasilien, China, Indien, Mexiko und Südaf-
rika als sogenannte  „Outreach-Länder“ zu einem erwei-
terten Dialog eingeladen (G8+5). Mit Einrichtung der 
→ G20 auf Ebene der Staats- und Regierungschefs 
wurde das Dialogangebot der G8 obsolet.

G20
Globales Forum, das 1999 als Reaktion auf die wirt-
schaftliche Globalisierung und die Asienkrise zusam-
mentrat, um die Steuerungsprobleme der globalen 
Wirtschafts- und Finanzpolitik zu erörtern. Im Kontext 
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der globalen Finanzkrise der Jahre 2008/2009 konnte 
die G20 durch die Einbeziehung der Staats- und Regie-
rungschefs erheblich an politischem Gewicht gewinnen 
und sich auch in anderen Politikfeldern als alternati-
ves Forum zur → G8/G8+5 etablieren. Die Mitglieder 
der G20 sind Argentinien, Australien, Brasilien, China, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indo-
nesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, Saudi 
Arabien, Südafrika, Südkorea, Türkei und die USA 
sowie die Europäische Union.

Gesellschaftsvertrag
Hypothetisches Konstrukt mit dem in sogenannten 
Vertragstheorien staatliche Ordnung begründetet wird. 
Nach den Vertretern der klassischen Vertragstheorie 
– wie Thomas Hobbes, John Locke oder  Jean-Jacques 
Rousseau – schließen sich Individuen aus freien Willen 
in einem politischen Gemeinwesen zusammen und ver-
pflichten sich, zum Schutz vor Gewalt und der Abwen-
dung anderer Übel dessen Regeln zu befolgen und 
Pflichten nachzukommen. Die zentrale Idee des vom 
WBGU entwickelten neuen Weltgesellschaftsvertrags 
ist, dass Individuen und die Zivilgesellschaften, die 
Staaten und die Staatengemeinschaft sowie die Wirt-
schaft und die Wissenschaft kollektive Verantwortung 
für die Vermeidung gefährlichen Klimawandels und 
die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen der 
Menschheit. Ein zentrales Element in einem solchen 
Gesellschaftsvertrag ist der → gestaltende Staat.

Gestaltender Staat
Zentrales Element in einem → Gesellschaftsvertrag 
für die vom WBGU skizzierte Transformation in eine 
klimaverträgliche Gesellschaft. Er vermittelt zwei 
Aspekte, die häufig getrennt oder konträr gedacht wer-
den: einerseits die Stärkung des Staates, der im poli-
tischen Mehrebenensystem aktiv Prioritäten setzt 
und diese (etwa mit Bonus-Malus-Lösungen) deut-
lich macht, und andererseits verbesserte Mitsprache-, 
Mitbestim mungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten der 
 Bürgerin nen und  Bürger.

Governance
Bezeichnet generell das Steuerungs- und Regelungs-
system einer politischen Einheit. Das Konzept ist in 
Abgrenzung zum Begriff Government (Regierung) ent-
standen und soll ausdrücken, dass politische Steue-
rung nicht nur hierarchisch vom Staat, sondern auch 
von  privaten Akteuren wie Verbänden wahrgenom-
men wird. Governance-Kapazitäten bezeichnen die 
Befähigung zur Governance durch funktionsfähige 
Steuerungs institutionen und Regelungssysteme.

Global Governance
Für das Konzept Global Governance gibt es keine ein-
vernehmliche Definition; teils wird der Begriff norma-
tiv, teils analytisch gebraucht. Im Allgemeinen wird 
damit die Vertiefung der internationalen Kooperation 
und die Schaffung und Stärkung multilateraler Regel-
werke zur Bewältigung globaler Herausforderungen 
umschrieben. Global Governance beschreibt insbeson-
dere das Zusammenwirken staatlicher und nicht staat-
licher Akteure von der lokalen bis zur globalen Ebene. 
Der Begriff Global-Governance-Architektur bezieht 
sich auf eine entsprechende multilaterale internatio-
nale Ordnung. Als deutsche Übersetzungen gelten etwa 
Weltordnungspolitik oder globale Strukturpolitik. 

Green Growth
→ Grünes Wachstum

Große Transformation
Das Konzept einer „großen Transformation“ wurde 
1944 durch den ungarischen Ökonom Karl Polanyi in 
seiner gleichnamigen Analyse der Industriellen Revo-
lution geprägt. Es analysiert den umfassenden syste-
mischen Wandel nationaler Ökonomien in Wechselwir-
kung mit den Strukturen der Weltwirtschaft. In Anleh-
nung an Polanyis Transformationsverständnis defi-
niert der WBGU eine die → planetarische Leitplanken 
berücksichtigende Große Transformation als umfassen-
den Wandel, der einen Umbau der nationalen Ökono-
mien und der Weltwirtschaft innerhalb dieser Leitplan-
ken vorsieht, um irreversible Schädigungen des Erdsys-
tems sowie von Ökosystemen und deren Auswirkungen 
auf die Menschheit zu vermeiden.

Grünes Wachstum (Green Growth)
Wirtschaftswachstum, das mit dem Erhalt der natür-
lichen Ressourcen vereinbar ist, indem die Produk-
tionsfaktoren einer Volkswirtschaft (Boden, Arbeit, 
Kapital) zunehmend in den Bereich umweltfreundli-
cher  Produktionsweisen gelenkt werden. Ziel ist eine 
möglichst vollständige Entkopplung des Wirtschafts-
wachstums von Emissionen und Ressourcenverbrauch, 
vor allem durch die Förderung technologischer Inno-
vationen. Durch eine Erhöhung der Ressourceneffizi-
enz und die Schließung von Stoffkreisläufen wird ange-
strebt, die Ressourcenentnahme langfristig zu minimie-
ren. Grünes Wachstum ist dann erreicht, wenn bei posi-
tivem Wirtschaftswachstum Umweltbelastungen und 
Ressourcenentnahme stagnieren oder sogar rückläufig 
werden.

Hochleistungsnetz (Super-Grid)
Energieinfrastruktur für den Transport von Strom über 
weite Distanzen (häufig transkontinentale Netze). Mit 
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Hochspannungsgleichstromübertragung (HVDC) ist 
dies mit geringen Energieverlusten möglich. 

Intelligente Netze (Smart-Grid)
Durch intelligente Netze können Stromerzeuger, Spei-
cher und Stromnutzer informationstechnisch mitein-
ander verbunden und gesteuert werden. Dies ermög-
licht eine Optimierung der miteinander verbundenen 
Bestandteile. 

Internationale Organisation für Erneuerbare 
Energien (IRENA)
Die IRENA (International Renewable Energy Agency) 
wurde 2009 von 75 Staaten in Bonn als internatio-
nale Regierungsorganisation mit dem Ziel gegründet, 
die nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energien in der 
Welt zu fördern. Das Gründungsstatut trat 2010 in 
Kraft und wurde von 148 Staaten und der EU unter-
zeichnet. Hauptsitz der Organisation ist Abu Dhabi in 
den  Vereinigten Arabischen Emiraten.

Kohlendioxidabscheidung und -speicherung 
(CCS)
Prozess, bei dem CO2 aus Verbrennungsprozessen bei 
der Energieerzeugung oder aus industriellen Prozessen 
abgetrennt, zu einem Speicherort transportiert und ein-
gelagert wird. Ziel ist es, das CO2 langfristig von der 
Atmosphäre zu isolieren.

Kohlendioxidäquivalente (CO2eq) 
Kohlendioxidäquivalente sind ein Maß dafür, wieviel 
ein Gasgemisch zum Treibhauseffekt beiträgt. Dafür 
wird mit Hilfe des Umrechnungsfaktors Global  Warming 
Potential die Klimawirksamkeit anderer Treibhaus-
gase als CO2-Menge ausgedrückt. Dadurch können alle 
Treibhausgase in einer Einheit erfasst und in ihrer Wir-
kung miteinander verglichen werden. 

Konferenz der Vereinten Nationen über 
nachhaltige Entwicklung 2012 (UNCSD 2012)
Zwanzig Jahre nach der Konferenz der Vereinten Natio-
nen über Umwelt und Entwicklung (UNCED, auch Erd-
gipfel von 1992 genannt) wird im Jahr 2012 die Kon-
ferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Ent-
wicklung (United Nations  Conference on Sustaina-
ble  Development 2012, auch „Rio+20-Konferenz“) 
stattfinden. Die Konferenz hat die beiden Schwer-
punkte „Green economy in the context of sustainable 
 development and poverty eradication“ und „Instituti-
onal framework for sustainable development“. UNCSD 
2012 wird wie UNCED 1992 erneut in Rio des Janeiro 
stattfinden.

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
In Anlagen mit KWK wird aus dem eingesetzten Brenn-
stoff nicht nur Strom erzeugt, sondern gleichzeitig auch 
die Abwärme genutzt. Die dabei anfallende Wärme wird 
beispielsweise als Heizungswärme eingesetzt (Fern-
wärme). In der Industrie kann sie für wärmeabhängige 
Produktionsprozesse genutzt werden. Ein Beispiel für 
die KWK ist das Blockheizkraftwerk.

Lastmanagement
Abgleich von Angebot und Nachfrage bei der Strom-
versorgung durch Management der Nachfrage. Zeitlich 
flexible Verbraucher werden so gesteuert, dass sie vor 
allem zu Zeiten hoher Stromproduktion Energie nach-
fragen. Der Einsatz von Erzeugungs- und Lastmanage-
ment (z.  B. durch die Nutzung → intelligenter Netze) 
hilft, die Fluktuationen in der Stromversorgung zu glät-
ten. Potenziale für Lastmanagement werden im Bereich 
der Industrieproduktion, im Handel und im  privaten 
Haushaltsbereich gesehen.

Leitplanken, planetarische
Planetarische Leitplanken sind ein Konzept des WBGU, 
das quantitativ definierte Schadensgrenzen beschreibt, 
deren Überschreitung nicht tolerierbare oder gar 
 katastrophale Folgen hätte. Ein Beispiel ist die Kli-
maschutzleitplanke, nach der eine Erhöhung der glo-
bal gemittelten Temperatur um mehr als 2  °C, bezogen 
auf den vorindustriellen Wert, verhindert werden soll. 
Nachhaltige Entwicklungspfade verlaufen innerhalb 
des durch die planetarischen Leitplanken eingegrenz-
ten Bereichs. Dahinter steht die Einsicht, dass es kaum 
möglich ist, eine wünschenswerte, nachhaltige Zukunft 
im Sinne eines zu erreichenden Zustands zu definieren. 
Man kann sich aber auf die Abgrenzung eines Bereichs 
einigen, der als inakzeptabel anerkannt wird und den 
die Gesellschaft vermeiden will. Die Einhaltung der 
Leitplanken ist ein notwendiges, aber nicht hinreichen-
des Kriterium für Nachhaltigkeit. 

Lernkurve
Veränderung des Verhältnisses zwischen Aufwand/
Kosten und Ertrag mit zunehmender Ausübung 
eines Produktionsprozesses bzw. mit zunehmender 
Ausbringungs menge eines Produktes. Gründe für eine 
Verbesserung des Verhältnisses zwischen Aufwand 
und Ertrag sind Routinegewinne, technischer Fort-
schritt, sparsamere Verwendung von Produktionsfak-
toren und Skaleneffekte, d.  h. Kostenersparnisse auf-
grund  höherer produzierter Stückzahlen.

Lock-in-Effekt (Einschließungseffekt)
Der Lock-in-Effekt beschreibt das Verharren in einer 
bestimmten Situation aufgrund der Entscheidung für 
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eine bestimmte Technologie. Eine Veränderung der 
 Situation ist aufgrund hoher (Anfangs-)Investitionen 
(versunkene Kosten, sunk costs) oder anderer struk-
tureller Begrenzungen unwirtschaftlich oder organi-
satorisch nicht zu leisten. Beispielsweise kann es zum 
Lock-in bestimmter Technologien kommen (→ Pfad-
abhängigkeit), wenn der spätere Wechsel zu alternati-
ven Technologien hohe  Kosten verursacht oder gesamte 
Produktionsketten sowie gesellschaftliche Strukturen 
angepasst werden  müssten. 

Multilateralismus
Institutionalisierte Kooperation der Staaten in inter-
nationalen Organisationen (wie der UN) oder sonsti-
gen Regelwerken (z.  B. Konventionen). Unilateralimus 
bezeichnet demgegenüber eine einseitige, an den nati-
onalen Interessen eines Staates ausgerichtete Politik. 
Hier werden multilaterale Problemlösungen nur inso-
weit genutzt, als sie zur Wahrung der eigenen Interes-
sen notwendig erscheinen. 

Multipolare Weltordnung
Begriff für eine durch die Konkurrenz mehrerer gro-
ßer Mächte im internationalen System geprägte Welt-
ordnung. Sie steht im Gegensatz zur Unipolarität, in der 
ein übermächtiger Akteur (Hegemon) die globale Poli-
tik bestimmt. Der internationale Systemkonflikt zwi-
schen Ost und West während des Kalten Krieges reprä-
sentierte eine von den USA und der Sowjetunion domi-
nierte bipolare Weltordnung.

Nachhaltige Entwicklung
1987 von der Brundtland-Kommission als Entwicklung 
definiert, die den Bedürfnissen der heutigen Genera-
tion entspricht, ohne die Möglichkeiten zukünftiger 
Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse 
zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen. Heute 
existiert eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsdefinitionen. 
Allen gemeinsam ist der Anspruch, dass ökonomische, 
soziale und umweltverträgliche Entwicklung gleichzei-
tig voran getrieben werden müssen. 

Nudges
Englisches Wort für „Schubser“. Begriff, der im Zusam-
menhang mit dem „libertären Paternalismus“ von 
Richard Thaler und Cass Sunstein geprägt wurde. 
 Nudges beschreiben die bewusste Gestaltung von Ent-
scheidungssituationen, so dass die Entscheidungen 
des Einzelnen in eine bestimmte (für ihn vorteilhafte) 
Richtung gelenkt wird, beispielsweise durch die Vor-
gabe einer Option mit Ausstiegsmöglichkeit. Dahinter 
steckt die Erkenntnis, dass  Individuen nicht immer rati-
onale Entscheidungen unter Abwägung aller relevanten 

Informationen treffen können, da dies mit hohen Trans-
aktionskosten und kognitivem Aufwand verbunden ist.  

Ökosystemleistungen
Ökosystemleistungen sind Vorteile, die Menschen von 
Ökosystemen haben. Dies sind u.  a. Versorgungsleis-
tungen wie Nahrung oder Wasser, Regulierungsleistun-
gen wie Überflutungsschutz oder Schutz vor der Aus-
breitung von Krankheiten, kulturelle Leistungen oder 
Erholungsleistungen und unterstützende Leistungen 
wie der Nährstoffkreislauf, die die Lebensbedingungen 
auf der Erde erhalten. 

Pfadabhängigkeit
Situation, in der eine laufende Entwicklung durch his-
torische Entwicklungen oder Entscheidungen bestimmt 
wird und damit einem Pfad folgt, dessen Struktur 
sich im Lauf der Zeit verfestigt (→ Lock-in-Effekt). 
Dass sich beispielsweise eine Technologie gegenüber 
einer anderen am Markt durchsetzt, ist nicht unbe-
dingt auf ihre Überlegenheit zurückzuführen, sondern 
kann das Ergebnis historischer Zufälligkeiten und eines 
sich selbst verstärkenden Prozesses sein. Die Kosten 
der „traditionellen“ Technik sind im Vergleich zu den 
Anfangsinvestitionen einer neuen Technologie niedrig, 
da Lerneffekte bei der Anwendung genutzt wurden und 
man auf kompatible Techniken und Standards zurück-
greifen kann.

Pioniere des Wandels (Change Agents)
Als Pioniere des Wandels werden in der Diffusi-
ons-, Innovations- und Transitionsforschung Akteure 
bezeichnet, denen bei der Initiierung und Gestaltung 
von Veränderungsprozessen eine zentrale Bedeutung 
zukommt. Meistens handelt es sich dabei zunächst um 
einzelne Personen und kleine Gruppen, die in Transfor-
mationsprozessen verschiedene Aufgaben oder Funkti-
onen erfüllen. Dazu zählen die Identifikation von Alter-
nativen, Entwicklung, Kommunikation und Mediation, 
Synthese, Investieren, Optimierung, Verbreitung usw.

Primärenergie
→ Kasten 4.1-2

Rio+20-Konferenz
→ Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 
Entwicklung 2012 

Schwellenländer
Länder, die in kurzer Zeit einen erfolgreichen Prozess 
der Industrialisierung oder wirtschaftlichen Entwick-
lung durchlaufen und „an der Schwelle“ zum Indust-
rieland stehen. Soziale Entwicklungsindikatoren wie 
die Alphabetisierungsrate, Säuglingssterblichkeit oder 
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Lebenserwartung können dabei z.  T. weit hinter den 
wirtschaftlichen Indikatoren zurückbleiben. Im Kon-
text antizipierbarer globaler Machtverschiebungen 
prägte die Goldman Sachs Gruppe im Jahr 2001 den 
Begriff der BRIC(S)-Staaten (zunächst Brasilien, Russ-
land, Indien, China, seit 2010 auch Südafrika) mit Blick 
auf die künftigen Wachstumspole der Weltwirtschaft. 
Im Kontext der internationalen Klimapolitik wird häu-
fig auf die BASIC-Staaten (Brasilien, Südafrika, Indien, 
China) Bezug genommen.

Smart-Grid
→ intelligente Netze

Super-Grid
→ Hochleistungsnetz

Supranationalität
Charakterisiert einen bestimmten Typ von Staatenver-
bindung, der stark von der herkömmlichen Kooperation 
souveräner Staaten abweicht und daher mit „Überstaat-
lichkeit“ umschrieben werden kann. Die Besonderheit 
der Supranationalität liegt darin, dass einer zwischen-
staatlichen Einrichtung die Kompetenz zum Erlass von 
Rechtsakten eingeräumt wird, die unmittelbar in den 
innerstaatlichen Bereich der beteiligten Staaten hin-
einwirken. Dies ist nur möglich, weil die Mitgliedstaa-
ten der zwischenstaatlichen Einrichtung unter Zurück-
drängung ihrer eigenen Rechte Hoheitsrechte übertra-
gen haben. Beispiel für eine supranationale Organisa-
tion ist die EU.

Transformation (Transition)
Die Begriffe beziehen sich auf Form und Verlauf eines 
Übergangs oder einer Veränderung, sind aber in unter-
schiedlichen Wissenschaftsdisziplinen (u.  a. Genetik, 
Mathematik, Linguistik, Technik) verschieden besetzt 
und definiert. Der WBGU rekurriert im vorliegen-
den Gutachten vor allem auf die sozialwissenschaft-
liche Transitionsforschung, die auf die Analyse poli-
tischer Systemwechsel fokussiert, als Zweig der ver-
gleichenden Regierungslehre in der Regel bezogen auf 
den Übergang von autoritären Regimen zu Demokra-
tien. Der Begriff der Transformation konkurriert hier-
bei u.  a. mit dem häufig synonym verwendeten Begriff 
der Transition. Gegenstand der Analyse sind dabei 
stets weitreichende Prozesse gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen, kulturellen und politischen Wandels (vgl. 
→ Große Transformation).

UNCSD 2012
→ Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 
Entwicklung 2012

Wirtschaftswachstum
Zunahme der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer 
Volkswirtschaft, gemessen am realen Bruttoinlands-
produkt, d.  h. an der Zunahme des Werts aller in der 
Volkswirtschaft innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
produzierten Güter und Dienstleistungen im Vergleich 
zu einem Referenzzeitraum, bewertet in Marktpreisen. 
Reales Wirtschaftswachstum basiert beispielsweise auf 
einer besseren Auslastung bestehender Produktions-
kapazitäten, auf einer Erweiterung der Produktionska-
pazitäten oder auf einer Verbesserung der Qualität der 
hergestellten Produkte.
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Der WBGU begründet in diesem Bericht die dringende Notwendigkeit einer globalen 
 Trans formation zur klimaverträglichen Gesellschaft. Er zeigt zugleich ihre Machbarkeit und 
 präsentiert zehn konkrete Maßnahmenbündel zur Beschleunigung des erforderlichen Umbaus. 
Damit diese Große Transformation gelingen kann, muss die Menschheit gemeinsame 
 Verant wortung für die Vermeidung eines gefährlichen Klimawandels übernehmen. Dazu sollte   
ein neuer  Gesellschaftsvertrag zwischen Staat und Bürgerschaft geschlossen werden.

„Das neue WBGU-Gutachten ‚Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation‘  erscheint zu einer 
Zeit, in der die Völker dieser Welt sich zunehmend zu einer nachhaltigen und klimaverträglichen 
Zukunft bekennen. Die Studie zeigt, dass dies nur gelingen kann, wenn  Staaten, Unternehmen und 
die gesamte Zivilgesellschaft gemeinsam die richtigen Weichen stellen und alle Mittel der regionalen, 
 nationalen und globalen Zusammenarbeit  ausschöpfen. Dafür verdient dieses Buch breite  Beachtung.“
 
Christiana Figueres
Exekutivsekretärin der Klimarahmenkonvention der  Vereinten  Nationen (UNFCCC)




